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            I. Teil
Leitung und Verwaltung der Kirche und ihrer Gemeinden
            

         

         
               I. Abschnitt
Grundlegende Bestimmungen
               

            

            
                     Art. 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg gründet sich auf das in der ganzen Heiligen Schrift bezeugte Evangelium von
                     Jesus Christus, ihrem alleinigen Herrn.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirche weiß von dem in der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus weitergeführten ungekündigten Bund Gottes mit seinem
                     Volk Israel.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Es gelten in ihr die altkirchlichen Bekenntnisse und die Bekenntnisse der Reformation: die Augsburgische Konfession, die Apologie,
                     die Schmalkaldischen Artikel, der Große und der Kleine Katechismus Martin Luthers  und die Konkordienformel.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kirche weiß sich verpflichtet, ihren Bekenntnisstand jederzeit an der Heiligen Schrift neu zu prüfen und dabei auf den
                     Rat und die Mahnung der Brüder gleichen und anderen Bekenntnisses zu hören.  2 Sie weiß, dass ihr Bekenntnis nur dann in Geltung ist, wenn es jeweils in seiner Bedeutung für die Gegenwart ausgelegt, weitergebildet
                     und bezeugt wird.  3 Zu dieser Haltung verpflichtet sie auch die auf der ersten Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche in Barmen 1934
                     gefallene Entscheidung und die theologische Erklärung dieser Synode.
                  

               

               
                     Art. 2

                  

                   1 Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg weiß sich mitverantwortlich für das Wachsen der Einen Kirche Jesu Christi
                     in aller Welt.  2 Sie ist ein Glied der Evangelischen Kirche in Deutschland und bewahrt die darin gewordene Gemeinsamkeit.
                  

               

               
                     Art. 3

                  

                   1 Die Kirche allein urteilt über ihre Lehre und Ordnung.  2 Dieser Grundsatz begrenzt Aufsichtsansprüche außerkirchlicher Stellen gegenüber der Kirche.
                  

               

               
                     Art. 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gemeinde und Amt sind aneinander gewiesen.  2 Sie einander recht zuzuordnen, ist bleibende Aufgabe der lutherischen Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Amt der Kirche in allen seinen Formen dient dem Bau der Gemeinde als des Leibes Jesu Christi.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Menschen, die durch Wort und Sakrament zur Einheit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung
                     gesammelt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Gemeinde ist dazu berufen, mit Wort und Tat Christus als den Herrn und Heiland vor allem Volk zu bezeugen.
                  

               

            

         

         
               II. Abschnitt
Die Kirchengemeinde
               

            

            
                     Art. 5

                  

                  Die Kirchengemeinde ist ein begrenzter Kreis von Gliedern der Kirche, in dem das Amt nach der Ordnung der Kirche verwaltet wird.
                  

               

               
                     Art. 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ordnung der Kirche ist für die Kirchengemeinden verbindlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchengemeinden regeln und verwalten ihre Angelegenheiten selbstständig im Rahmen des geltenden Rechts.
                  

               

               
                     Art. 7

                  

                   1 Die Kirchengemeinden bleiben in ihren bisherigen Grenzen bestehen.  2 Veränderungen von Gemeindegrenzen können von den beteiligten Kirchengemeinden mit Genehmigung des Oberkirchenrats vereinbart
                     werden.  3 Im Übrigen bedürfen Veränderungen, Neubildung, Teilung und Zusammenlegung von Kirchengemeinden eines Kirchengesetzes.
                  

               

               
                     Art. 8

                  

                  Jedes Glied der Kirche muss einer Kirchengemeinde angehören.

               

               
                     Art. 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Glieder der Kirchengemeinde sind alle getauften Christen, die dem evangelischen Bekenntnisstand angehören (Zugehörigkeit zu
                     einem in der Evangelischen Kirche in Deutschland geltenden Bekenntnis), ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben und weder ihren
                     Austritt aus der Kirche erklärt haben noch Mitglieder einer anderen evangelischen Kirche oder Religionsgemeinschaft sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der evangelische Bekenntnisstand ergibt sich in der Regel aus der Taufe in einer Gemeinde evangelischen Bekenntnisses, bei
                     Taufen außerhalb der evangelischen Kirche aus der Erziehung in einem evangelischen Bekenntnis nach dem Willen der Erziehungsberechtigten
                     oder aus der Aufnahme in die evangelische Kirche.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Nähere zu den Absätzen 1 und 2 bestimmt ein Gesetz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Will ein Glied der Kirchengemeinde einer anderen Kirchengemeinde angehören, so hat es einen begründeten Antrag an den Gemeindekirchenrat
                     der aufnehmenden Kirchengemeinde zu richten.  2 Dieser entscheidet im Benehmen mit dem Gemeindekirchenrat der abgebenden Kirchengemeinde.  3 Dem Antrag ist stattzugeben, wenn nicht kirchlich anzuerkennende Gründe entgegenstehen.  4 Mit der Aufnahme erhält der Antragsteller alle Rechte und Pflichten der Glieder der aufnehmenden Kirchengemeinde.  5 Bei Ablehnung des Antrages steht ihm das Recht der Beschwerde bei dem Kreiskirchenrat zu, der endgültig entscheidet.
                  

               

               
                     Art. 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In die Kirchengemeinde werden aufgenommen:
                     
                        	
                           Kinder und Erwachsene, die noch nicht getauft sind, durch die Taufe,

                        

                        	
                           Getaufte, die aus nicht evangelischen Kirchen übertreten, nach eingehender Unterweisung,

                        

                        	
                           Getaufte, die aus der evangelischen Kirche ausgetreten waren, durch Wiederaufnahme nach eingehender Unterweisung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Aufnahme und Wiederaufnahme in die Kirchengemeinde erfolgt nach besonderer Ordnung.
                  

               

               
                     Art. 11

                  

                   1 Die Kirche kann den Anspruch ihres Herrn auf alle durch die Heilige Taufe in die Gemeinschaft der Christenheit aufgenommenen
                     Glieder nicht aufgeben.  2 Wenn jemand in staatsgesetzlich geregelter Form seinen Austritt aus der Kirche erklärt und dabei beharrt, so stellt die Kirchengemeinde
                     fest, dass dieses Glied sich von der Gemeinschaft der Kirche geschieden hat.  3 Diese Tatsache wird im Gemeindekirchenrat bekanntgegeben.  4 Die Gemeinde wird zur Fürbitte im Gottesdienst für die Erhaltung der Einheit der Gemeinde und für alle, die sich von ihr getrennt
                     haben, aufgerufen.
                  

               

               
                     Art. 12

                  

                   1 Die Kirchengemeinden haben das Recht, Gemeindeglieder, die die Erfüllung ihrer kirchlichen Pflichten beharrlich verweigern
                     oder sich kirchenfeindlich verhalten, in ihren kirchlichen Rechten zu beschränken oder festzustellen, dass diese Gemeindeglieder
                     sich von der Gemeinschaft der Kirche geschieden haben.  2 Das Nähere bestimmt ein Kirchengesetz.
                  

               

               
                     Art. 13

                  

                  Alle Gemeindeglieder sollen sich tatkräftig an dem Leben ihrer Gemeinde beteiligen, sich regelmäßig unter Gottes Wort stellen
                     und das Heilige Abendmahl feiern, Liebe üben, für christliche Lebensführung und Sitte im Hause sorgen, die christliche Unterweisung
                     der Jugend sichern und sich so verhalten, wie es Christen geziemt.
                  

               

               
                     Art. 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gemeindeglieder, die es mit ihren Pflichten ernst nehmen, tragen Verantwortung für die Gesamtheit der Gemeinde.  2 Sie sind zu Besprechungen über das Leben der Gemeinde und über Fragen der Gesamtkirche heranzuziehen und mit Aufgaben im Dienste
                     der Gemeinde zu betrauen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass möglichst viele Gemeindeglieder Aufgaben erhalten, die ihren besonderen Fähigkeiten
                     entsprechen.  2 Jedes Gemeindeglied hat das Recht zu Anträgen und Vorstellungen bei kirchlichen Behörden oder bei der Synode.  3 In Gemeindeangelegenheiten hat es sich zunächst an den Gemeindekirchenrat zu wenden.
                  

               

               
                     Art. 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Um das Gemeindeleben zu fördern, soll mindestens einmal im Jahr eine Gemeindeversammlung stattfinden, in der ein Bericht über
                     das kirchliche Leben und die Verwaltung der Gemeinde gegeben wird und Anregungen für das kirchliche Leben besprochen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Zuständigkeiten des Gemeindekirchenrats und der sonstigen kirchlichen Organe werden durch die Gemeindeversammlung nicht
                     berührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gemeindeversammlung wird vom Gemeindekirchenrat berufen.  2 Sie kann auch vom Oberkirchenrat berufen oder aus der Gemeinde beantragt werden.  3 Lehnt der Gemeindekirchenrat einen solchen Antrag aus der Gemeinde ab, so entscheidet der Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gemeindeversammlung wird von dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats oder seinem Vertreter geleitet.  2 Der Oberkirchenrat kann die Leitung der Gemeindeversammlung übernehmen, insbesondere wenn die Versammlung von ihm berufen
                     oder nach Absatz 3 Satz 3 angeordnet wird.
                  

               

               
                     Art. 16

                  

                  Die Kirchengemeinden können  sich mit Genehmigung des Oberkirchenrats Gemeindesatzungen geben.

               

               
                     Art. 17

                  

                   1 Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können Kirchengemeinden zu Gemeindeverbänden zusammengefasst werden.  2 Der Zusammenschluss bedarf der Zustimmung durch Beschluss des Gemeinsamen Kirchenausschusses.
                  

               

            

            
                  Der Gemeindekirchenrat

               

               
                     Art. 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat hat die Träger des Amtes in der Gemeinde zu unterstützen und in der Wahrnehmung der ihm übertragenen
                     Aufgaben in Gemeinschaft mit dem Pfarrer die Kirchengemeinde zu leiten und zu verwalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Durch Kirchengesetz kann geregelt werden, dass sich die Kirchengemeinden und andere kirchliche Rechtsträger zur Umsetzung ihrer Entscheidungen
                     im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, im Personalwesen sowie bei der Bau- und Liegenschaftsverwaltung einer Gemeinsamen
                     Kirchenverwaltung bedienen müssen (Anschluss- und Benutzungszwang).  2 Weitere Verwaltungsaufgaben können durch die Kirchengemeinden unter Zuweisung der erforderlichen Finanzmittel übertragen werden.
                      3 Die Gemeinsame Kirchenverwaltung ist unbeschadet der Aufsicht des Oberkirchenrates Dienstleister bei der Umsetzung von Entscheidungen
                     der Kirchengemeinden.
                  

               

               
                     Art. 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitglieder des Gemeindekirchenrates sind:
                     
                        	
                           die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Pfarrerinnen und Pfarrer auf Probe, die mit der Verwaltung einer Pfarrstelle in der
                              Kirchengemeinde beauftragt sind. 
                           

                        

                        	
                           die Kirchenältesten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat kann beschließen, dass die gewählten Ersatzältesten ständig oder in bestimmten Fällen an seinen Sitzungen
                     mit beratender Stimme teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mitarbeitende und Gäste können mit beratender Stimme zu einzelnen Sitzungen hinzugezogen werden.
                  

               

               
                     Art. 20

                  

                  Die Bestimmungen über die Voraussetzungen des Amtes eines Kirchenältesten, über die Bildung des Gemeindekirchenrates, über
                     das Gelübde der Ältesten, ihre Einführung und die Beendigung des Amtes treffen die Gemeindewahlordnung und die Ordnung kirchlicher Zucht.
                  

               

               
                     Art. 21

                  

                   1 Das Amt des Kirchenältesten ist ein Ehrenamt.  2 Die Ältesten haben ihr Amt in Bindung an das Wort Gottes und die Bekenntnisse der Kirche und in Verantwortung vor der Gemeinde
                     und der Gesamtkirche zu führen.
                  

               

               
                     Art. 22

                  

                  (aufgehoben)

               

               
                     Art. 23

                  

                   1 Die Kirchenältesten sollen durch rege Mitarbeit am Leben der Gemeinde, insbesondere durch regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst
                     und an der Feier des Heiligen Abendmahls, wie auch durch ihren Lebenswandel allen Gemeindegliedern ein Beispiel geben.  2 Sie sind in erster Linie berufen, in den Gottesdiensten und allen Veranstaltungen der Gemeinde die erforderlichen Dienste
                     zu übernehmen.
                  

               

               
                     Art. 24

                  

                  Den Kirchenältesten liegt insbesondere ob:
                     
                        	
                           in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer die Förderung der Wortverkündigung, die Wahrung der kirchlichen Ordnung, die Förderung christlicher
                              Lebensführung und Erziehung, die Erhaltung kirchlicher Sitte in der Gemeinde und die Fürsorge für Arme, Kranke und Hilfsbedürftige,
                           

                        

                        	
                           durch eigenes Handeln, insbesondere auch durch Besuche in der Gemeinde, sich von dem Stand des Gemeindelebens zu überzeugen
                              und erforderliche Maßnahmen im Gemeindekirchenrat vorzuschlagen,
                           

                        

                        	
                           die Mithilfe daran, dass die Glieder der Kirche, die dem Leben der Gemeinde noch fernstehen, insbesondere neu zugezogene Personen,
                              den Weg zur lebendigen Teilnahme an der Arbeit der Gemeinde finden,
                           

                        

                        	
                           Die Sorge dafür, dass der Sonntag in der Gemeinde durch Besuch der Gottesdienste geheiligt wird, und dass alle nicht notwendigen
                              Arbeiten und Veranstaltungen unterbleiben, die der Heiligung des Sonntags und der Würde einer christlichen Gemeinde nicht
                              entsprechen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat hat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           die Mitverantwortung dafür, dass die Gemeinde sich möglichst oft unter Gottes Wort sammelt, die Sorge für die Heiligung der
                              Sonn- und Feiertage, besonders durch die Feier des Gottesdienstes, und die Festlegung der Zeiten der Gottesdienste,
                           

                        

                        	
                           die Unterstützung des Pfarrers in der Wahrnehmung der seelsorgerlichen Aufgaben in der Gemeinde,

                        

                        	
                           die Sorge für die christliche Erziehung und Unterweisung der Jugend, die Schaffung und Erhaltung von Einrichtungen für die
                              Förderung der Jugend im christlichen Leben und Denken, die Unterstützung der evangelischen Jugendarbeit in der Gemeinde,
                           

                        

                        	
                           die Wahrnehmung der diakonischen Aufgaben in der Gemeinde,

                        

                        	
                           die rechtliche Vertretung der Gemeinde,

                        

                        	
                           die Verwaltung und Beaufsichtigung des Vermögens der Gemeinde nach den Weisungen der Kirche,

                        

                        	
                           die Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde, die Verfügung über die Mittel der Gemeinde und die Leitung des Rechnungswesens,
                              unter Beachtung des Kirchenverwaltungsgesetzes,
                           

                        

                        	
                           die Durchführung der Pfarrerwahlen im Falle des Gemeindewahlrechts und die Beschlussfassung über die sonst mit der Pfarrstellenbesetzung
                              zusammenhängenden Fragen,
                           

                        

                        	
                           die Durchführung der Wahlen in der Gemeinde,

                        

                        	
                           die Wahl der Synodalen zur Kreissynode,

                        

                        	
                           die Berufung und Anstellung von Beamten und Angestellten, insbesondere um den Pfarrer für seine seelsorgerliche Aufgabe frei
                              zu machen,
                           

                        

                        	
                           die Aufstellung von Gemeindesatzungen,

                        

                        	
                           die Erledigung sonstiger in dieser Kirchenordnung oder in anderen Kirchengesetzen dem Gemeindekirchenrat zugewiesener Aufgaben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gemeindekirchenrat kann Entscheidungen nach Absatz 1 Nr. 11 zur abschließenden Entscheidung gemäß Art. 31 auf den Kirchenvorstand delegieren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Urkunden, welche die Kirchengemeinde Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Vollmachten sind namens des Gemeindekirchenrats
                     von dem Vorsitzenden oder seinem Vertreter und von einem vom Gemeindekirchenrat zu bestimmenden Kirchenältesten zu vollziehen.
                  

               

               
                     Art. 26

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beschlüsse des Gemeindekirchenrats über folgende Gegenstände sind öffentlich auszulegen:
                     
                        	1.

                        	
                           Anträge auf Errichtung neuer Pfarrstellen,

                        

                        	2.

                        	
                           Übernahme des Pfarrerwahlrechts durch den Gemeindekirchenrat,

                        

                        	3.

                        	
                           Verzicht auf das Pfarrerwahlrecht der Kirchengemeinde,

                        

                        	4.

                        	
                           Änderung der Gemeindegrenzen,

                        

                        	5.–8.

                        	
                           (gestrichen)

                        

                        	9.

                        	
                           Aufstellung von Gemeindesatzungen,

                        

                        	10.

                        	
                           Ortskirchensteuern,

                        

                        	11.

                        	
                           andere Gegenstände, wenn der Gemeindekirchenrat eine öffentliche Auslegung beschließt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Auslegung ist nach näherer Bestimmung des Gemeindekirchenrats mit Angabe des Ortes und der Zeit öffentlich bekanntzumachen
                     mit der Aufforderung an die Gemeindeglieder, etwaige Einwendungen beim Gemeindekirchenrat vorzubringen.  2 Die Auslegung muss mindestens für drei Tage erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wenn Einwendungen erhoben werden, muss der Gemeindekirchenrat die Angelegenheit nochmals beraten und Beschluss fassen.  2 Dieser Beschluss ist endgültig.
                  

               

               
                     Art. 27

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Folgende Beschlüsse bedürfen einer Genehmigung durch den Oberkirchenrat:
                     
                        	
                           der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

                        

                        	
                           Aufnahme von Anleihen und Übernahme von Bürgschaften oder sonstigen Haftungen für Dritte,

                        

                        	
                           bauliche Maßnahmen im Werte von mehr als 50 000 €,

                        

                        	
                           die Neubauten und Veränderungen von Gotteshäusern,

                        

                        	
                           die Berufung und Anstellung von Beamten, Angestellten und Arbeitern der Gemeinde; die Genehmigungsbefugnis des Oberkirchenrats
                              ist auf die rechtliche Überprüfung beschränkt,
                           

                        

                        	
                           die Aufstellung von Gemeindesatzungen,

                        

                        	
                           die Aufstellung von Stellenplänen der Gemeinde,

                        

                        	
                           Beschlüsse über die Erhebung einer Klage vor einem staatlichen Gericht oder die Erledigung eines Rechtsstreites durch Vergleich,
                              soweit nicht für den Rechtsstreit die gesetzliche Zuständigkeit des Amtsgerichts gegeben ist,
                           

                        

                        	
                           die Errichtung oder Veränderung von Einrichtungen oder wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligung an ihnen (z.B. Friedhöfe,
                              Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Beschließt der Gemeindekirchenrat, dass in einer Gottesdienststätte nicht an jedem Sonn- und Feiertag Gottesdienst gehalten
                     werden soll, bedarf der Beschluss der Genehmigung des Oberkirchenrats.  2 Trägt der Oberkirchenrat dagegen Bedenken, so gibt er vor seiner Entscheidung dem Gemeindekirchenrat Gelegenheit, den Beschluss
                     mündlich zu begründen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine ordnungsgemäß beantragte Genehmigung gilt als erteilt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags beim
                     Oberkirchenrat, im Falle des Absatzes 1 Nr. 5 innerhalb eines Monats, kein Bescheid ergangen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Oberkirchenrat kann Genehmigungsbefugnisse nach Absatz 1 durch Beschluss im Einvernehmen mit dem Gemeinsamen Kirchenausschuss
                     auf die Gemeinsame Kirchenverwaltung übertragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Beschaffung von Paramenten und kirchlichen Geräten, bei Einbau und Veränderung von Orgeln und bei Beschaffung von Glocken
                     sind die Gemeindekirchenräte verpflichtet, vorher vom Oberkirchenrat bestimmte Gutachter zu hören.  2 Im Falle von Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     Art. 28

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Vorsitz im Gemeindekirchenrat und die Verwaltungsgeschäfte der Kirchengemeinde führt das vom Gemeindekirchenrat aus seiner
                     Mitte jeweils für die Hälfte der Amtszeit der Kirchenältesten gewählte Mitglied, das in der Regel eine Pfarrerin oder ein
                     Pfarrer, auch solche auf Probe, die oder der mit der Verwaltung einer Pfarrstelle in der Kirchengemeinde beauftragt ist, sein
                     soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat wählt aus seiner Mitte für dieselbe Zeit die Stellvertretung.  2 Wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer beziehungsweise eine Pfarrerin oder ein Pfarrer auf Probe, die oder der mit der Verwaltung
                     einer Pfarrstelle in der Kirchengemeinde beauftragt ist, zur oder zum Vorsitzenden gewählt, so soll die Stellvertreterin beziehungsweise
                     der Stellvertreter eine Kirchenälteste oder ein Kirchenältester sein und umgekehrt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Kommt die Wahl nicht wirksam zustande, so gilt Artikel 32 Absatz 3 Satz 1 der Kirchenordnung entsprechend.
                  

               

               
                     Art. 29

                  

                   1 Der Gemeindekirchenrat versammelt sich in der Regel monatlich, mindestens aber jeden zweiten Monat.  2 Er wird vom Vorsitzenden oder auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder des Gemeindekirchenrates einberufen.
                  

               

               
                     Art. 30

                  

                   1 Die Verhandlungen des Gemeindekirchenrats sind in einer Form, die seiner kirchlichen Aufgabe gemäß ist, zu führen.  2 Sie sind öffentlich, wenn der Gemeindekirchenrat nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt.
                  

               

               
                     Art. 31

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat kann aus seiner Mitte zur Führung der laufenden Geschäfte nach seinen Weisungen und zur Vorbereitung
                     der Beschlüsse einen Kirchenvorstand berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieser besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und bis zu fünf Kirchenältesten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Recht, Anordnungen und Entscheidungen zu treffen, steht dem Kirchenvorstand nur zu, wenn und soweit ihm der Gemeindekirchenrat
                     mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder dieses Recht übertragen hat.
                  

               

               
                     Art. 32

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wenn ein Gemeindekirchenrat beharrlich die Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten vernachlässigt oder verweigert, kann der
                     Oberkirchenrat nach Anhörung des Kreiskirchenrats den Gemeindekirchenrat auflösen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Wahl des neuen Gemeindekirchenrats hat spätestens innerhalb von zwei Monaten zu erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bis zur Neubildung kann der Oberkirchenrat zur Führung der laufenden Geschäfte der Gemeinde einen oder mehrere Bevollmächtigte
                     bestellen.  2 In Eilfällen ist der Vorsitzende ermächtigt, die notwendigen laufenden Maßnahmen bis zur Bestellung von Bevollmächtigten selbst
                     zu treffen.
                  

               

               
                     Art. 33

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beschlüsse der Gemeindekirchenräte, die der Kirchenordnung oder den Gesetzen der Kirche widersprechen, sind vom Oberkirchenrat
                     zu beanstanden und, wenn sie nicht binnen einer gesetzten Frist zurückgenommen werden, außer Kraft zu setzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Nähere zu den Aufsichtsbefugnissen des Oberkirchenrates einschließlich einer möglichen Übertragung aufsichtsrechtlicher
                     Kompetenzen regelt ein Kirchengesetz.
                  

               

            

         

         
               III. Abschnitt
Das Pfarramt
               

            

            
                     Art. 34

                  

                   1 Unbeschadet der Christenpflicht eines jeden Gemeindegliedes, das Evangelium zu bezeugen, ist der Pfarrer zum geordneten Dienst
                     in Verkündigung und Sakramentsverwaltung berufen und hat ihn besonders in Gottesdienst, Seelsorge und Unterricht auszurichten.
                      2 Hierbei können ihn Katecheten und zur Wortverkündigung ordnungsgemäß berufene Gemeindeglieder unterstützen.
                  

               

               
                     Art. 35

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Pfarrerin oder der Pfarrer versieht das Amt nach den Ordnungen der Kirche und ist darin nur an das Ordinationsgelübde
                     gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue
                     zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis ihrer Kirche bezeugt
                     ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, ihren Dienst nach den Ordnungen ihrer Kirche auszuüben,
                     das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht zu wahren und sich in ihrer Amts- und Lebensführung so zu verhalten,
                     wie es einem Prediger oder einer Predigerin des Evangeliums geziemt und wie ein Diener oder eine Dienerin des Herrn es vor
                     dem Richterstuhl Jesu Christi zu verantworten sich getraut.
                  

               

               
                     Art. 36

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Keinem Pfarrer sollen mehr Gemeindeglieder zugeteilt werden, als von ihm ordnungsgemäß versehen werden können.  2 In der Regel sollen auf einen Pfarrer nicht mehr als 3.000 Gemeindeglieder entfallen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Errichtung neuer Pfarrstellen erfolgt durch Gesetz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Oberkirchenrat kann dem Pfarrer, soweit dadurch seine Gemeindearbeit nicht wesentlich beeinträchtigt wird, zusätzliche
                     Aufgaben übertragen.  2 Der Pfarrer ist auch verpflichtet, Vertretungen in anderen Gemeinden oder Gemeindebezirken zu übernehmen.
                  

               

               
                     Art. 37

                  

                  Die Bestimmungen über die Vorbildung der Pfarrer und die Voraussetzungen ihrer Berufung in das Amt werden durch Gesetz getroffen.

               

               
                     Art. 38

                  

                   1 Der Pfarrer ist verpflichtet, sein Amt in brüderlicher Gemeinschaft  mit den Pfarrern anderer Gemeinden auszuüben und auf
                     ihren Rat und ihre Meinung zu hören.  2 Er hat an den Pfarrkonventen des Kirchenkreises und der Kirche teilzunehmen und ist gehalten, sich an den vom Oberkirchenrat
                     einberufenen Pfarrerrüstzeiten zu beteiligen.
                  

               

               
                     Art. 39

                  

                   1 Sind in einer Gemeinde mehrere Pfarrer tätig, so wird das Pfarramt gemeinsam versehen.  2 Jedem Pfarrer ist vom Gemeindekirchenrat ein Seelsorgebezirk zuzuweisen.
                  

               

               
                     Art. 40

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jeder Pfarrer ist für die Amtshandlungen in seiner Gemeinde oder in seinem Seelsorgebezirk allein zuständig.  2 Ein anderer Pfarrer darf eine Amtshandlung, außer in Notfällen, nur dann vornehmen, wenn der zuständige Pfarrer ein Dimissoriale
                     erteilt hat.  3 Wenn das Dimissoriale verweigert wird, entscheidet der Kreispfarrer endgültig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem zuständigen Pfarrer sind die erforderlichen Angaben über erfolgte Amtshandlungen zur Eintragung in die Kirchenbücher sofort
                     zuzuleiten.
                  

               

               
                     Art. 41

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Eine Pfarrstelle in einer Kirchengemeinde wird im Wechsel aufgrund einer Wahl durch die Kirchengemeinde oder durch den Gemeinsamen
                     Kirchenausschuss unter Mitwirkung der Kirchengemeinde besetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Wahl durch die Kirchengemeinde wird der Pfarrer durch die wahlberechtigten Gemeindeglieder gewählt.  2 Der Gemeindekirchenrat kann im Einzelfall mit Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder beschließen, dass die Wahl durch ihn vorgenommen
                     wird.  3 Mit der gleichen Mehrheit kann er auf das Wahlrecht verzichten und dem Gemeinsamen Kirchenausschuss die Besetzung der Pfarrstelle
                     überlassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

               

               
                     Art. 42

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        (aufgehoben)
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        (aufgehoben)
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Gemeinsame Kirchenausschuss wählt aus der Zahl der Bewerber im Benehmen mit dem Gemeindekirchenrat unter Berücksichtigung
                     aller kirchlich wesentlichen Gesichtspunkte mindestens zwei Bewerber aus und schlägt sie der Gemeinde zur Wahl vor.  2 Wenn sich nur ein Bewerber meldet, so entscheidet der Gemeinsame Kirchenausschuss im Benehmen mit dem Gemeindekirchenrat,
                     ob er der Gemeinde zur Wahl vorgeschlagen wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Den Bewerbern ist es verboten, in der Gemeinde um Stimmen zu werben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        (aufgehoben)
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        (aufgehoben)
                  

               

               
                     Art. 43

                  

                  (aufgehoben)

               

               
                     Art. 44

                  

                   1 In Ausnahmefällen kann der Gemeinsame Kirchenausschuss aus wichtigen, im gesamtkirchlichen Interesse liegenden Gründen eine
                     Pfarrstelle besetzen.  2 Der Gemeindekirchenrat und der Kreiskirchenrat sind vorher zu hören.  3 In diesem Falle kann auf die Ausschreibung der Pfarrstelle verzichtet werden.
                  

               

               
                     Art. 45

                  

                  (aufgehoben)

               

               
                     Art. 46

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die wahlberechtigten Gemeindeglieder haben das Recht, gegen den Pfarrer, den die Gemeinde gewählt hat oder den der Gemeinsame
                     Kirchenausschuss berufen will, Einspruch zu erheben.  2 Dieser Einspruch muss in Lehre, Wandel oder Gaben des Pfarrers begründet sein und ist binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe
                     des Wahlergebnisses im Gottesdienst oder nach der Predigt des zur Berufung vorgesehenen Pfarrers beim Gemeinsamen Kirchenausschuss
                     einzulegen und binnen weiterer zwei Wochen zu begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat kann gegen die beabsichtigte Besetzung durch den Gemeinsamen Kirchenausschuss mit der Mehrheit seiner
                     Mitglieder einen schriftlich begründeten Einspruch einlegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Über den Einspruch entscheidet der Gemeinsame Kirchenausschuss abschließend.
                  

               

               
                     Art. 47

                  

                  Der Pfarrer wird vom Gemeinsamen Kirchenausschuss berufen und durch den Bischof in sein Amt eingeführt.

               

               
                     Art. 48

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jeder Pfarrer wird grundsätzlich auf Lebenszeit in den Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Privatrechtliche Dienstverhältnisse können begründet werden.  2 Dieses gilt insbesondere für Ausnahmefälle wie Gründe der Gesundheit, des Alters oder zur Erfüllung zeitlich begrenzter Aufgaben
                     sowie zur Erprobung von Regelungen.
                  

               

               
                     Art. 49

                  

                   1 Pfarrer können auch in einem nicht kirchengemeindlichen Pfarramt tätig sein.  2 Solche Pfarrstellen werden durch Kirchengesetz geschaffen.
                  

               

               
                     Art. 50

                  

                  Die Dienstverhältnisse und das Disziplinarrecht der Pfarrer werden durch Kirchengesetz geregelt.
                  

               

               
                     Art. 51

                  

                   1 Das Amt der Kirche wird außer im Pfarramt in weiteren geordneten Diensten ausgeübt.  2 Das Nähere wird in der Ordnung des kirchlichen Amtes geregelt.
                  

               

            

         

         
               IV. Abschnitt
Der Kirchenkreis
               

            

            
                     Art. 52

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Kirchenkreis fasst die in seinem Gebiet liegenden Kirchengemeinden zur gegenseitigen Förderung und Erfüllung gemeinsamer
                     Aufgaben zusammen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Kirchenkreis stützt die Eigenverantwortung der Kirchengemeinden.  2 Er sorgt für die Durchführung notwendiger kirchlicher Arbeit, wo diese durch die einzelne Kirchengemeinde allein nicht wahrgenommen
                     werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Kirchenkreis berät die Kirchengemeinden und die Werke und Einrichtungen des Kirchenkreises in Fragen der kirchlichen
                     Ordnung.
                  

               

               
                     Art. 53

                  

                  Es bestehen folgende Kirchenkreise:
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 Ammerland,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Delmenhorst/Oldenburg Land,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Friesland/Wilhelmshaven,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Oldenburger Münsterland,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Oldenburg Stadt,

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Wesermarsch

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     Art. 54

                  

                  Die Grenzen der Kirchenkreise werden durch Gesetz bestimmt oder geändert.

               

            

            
                  1. Die Kreissynode

               

               
                     Art. 55

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kreissynode vereint Vertreter aller Kirchengemeinden des Kirchenkreises zur Beratung und Entscheidung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kreissynode wird für die Dauer von sechs Jahren gebildet.
                  

               

               
                     Art. 55 a

                  

                  (aufgehoben)

               

               
                     Art. 56

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kreissynode gehören gewählte und berufene Kreissynodale sowie der Kreispfarrer an.  2 Die von den Gemeindekirchenräten gewählten Kreissynodalen setzen sich in der Regel zusammen aus
                     
                        	
                           zwei Drittel Älteste (Kirchenälteste oder sonstige im kirchlichen Leben bewährte Gemeindemitglieder),

                        

                        	
                           einem Drittel Pfarrerinnen und Pfarrer (Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Pfarrerinnen und Pfarrer auf Probe, die mit der Verwaltung
                              einer Pfarrstelle beauftragt sind).
                           

                        

                     

                  

                   3 Der Kreiskirchenrat beruft darüber hinaus weitere Gemeindeglieder aus dem Kirchenkreis und Pfarrer, die im Kirchenkreis tätig
                     sind.  4 Das Nähere regelt das Gesetz über die Kirchenkreise.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für jede Kreissynodale/jeden Kreissynodalen ist ein Ersatzmitglied zu bestimmen.  2 Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, ist im Gemeindekirchenrat in der nächsten Sitzung eine Ersatzwahl der Kreissynodalen/des
                     Kreissynodalen und des Ersatzmitgliedes vorzunehmen.  3 Bei den vom Kreiskirchenrat berufenen Mitgliedern ist sinngemäß zu verfahren.  4 Bei Verhinderung des Kreispfarrers wird er von dem theologischen Mitglied des Kreiskirchenrates vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Zugehörigkeit zur Kreissynode wird beendet
                     
                        	
                           durch den Wegzug  aus dem Gebiet des Kirchenkreises,

                        

                        	
                           bei den gewählten Ältesten auch durch Wegzug aus dem Gebiet der Kirchengemeinde, es sei denn, dass das Mitglied der Kreissynode
                              alle Rechte und Pflichten der Glieder seiner bisherigen Kirchengemeinde behält (Art. 9 Abs. 4).
                           

                        

                        	
                           bei den gewählten oder berufenen Pfarrern durch Fortfall der die Zugehörigkeit zur Kreissynode begründenden Eigenschaften,

                        

                        	
                           bei Ältesten und Berufenen durch Verzicht auf das Amt als Mitglied der Kreissynode,

                        

                        	
                           durch Wegfall des kirchlichen Wahlrechts.

                        

                     

                  

                   2 Der Verzicht auf das Amt ist dem Kreiskirchenrat anzuzeigen.  3 Es ist unwiderrufbar.
                  

               

               
                     Art. 57

                  

                  Die Mitglieder des Oberkirchenrats sind berechtigt, an der Kreissynode teilzunehmen, Anträge zu stellen und jederzeit das
                     Wort zu ergreifen.
                  

               

               
                     Art. 58

                  

                  Der Kreiskirchenrat kann auch Nichtmitglieder zu Vorträgen und zur Teilnahme an den Beratungen der Kreissynode ohne Stimmrecht
                     hinzuziehen.
                  

               

               
                     Art. 59

                  

                  Die Sitzungen der Kreissynode sind öffentlich, wenn diese nicht anders beschließt.

               

               
                     Art. 60

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kreissynode wird mindestens einmal jährlich zu einer ordentlichen Tagung einberufen.  2 Der Ort der Tagung wechselt unter den Gemeinden des Kirchenkreises und wird von der Kreissynode oder vom Kreiskirchenrat bestimmt.
                      3 Die Kreissynode beginnt mit einem Gemeindegottesdienst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Am Sonntag vor dem Zusammentritt der Kreissynode wird in den Gottesdiensten des Kirchenkreises der Tagung der Kreissynode
                     fürbittend gedacht.
                  

               

               
                     Art. 61

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kreissynode wählt auf ihrer ersten Sitzung aus ihrer Mitte unter Leitung ihres lebensältesten Mitgliedes einen Vorsitzenden
                     oder eine Vorsitzende und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Kreissynode sind bei ihrer ersten Versammlung auf die besondere Verantwortung hinzuweisen, die sie als
                     Glieder der Kreissynode übernehmen.
                  

               

               
                     Art. 62

                  

                  Jeder ordentlichen Kreissynode erstattet der Kreispfarrer einen ausführlichen Bericht über das Leben des Kirchenkreises und
                     der Gemeinden und bringt die Vorlagen des Oberkirchenrats zur Verhandlung.
                  

               

               
                     Art. 63

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Kreissynode ist vorbehalten:
                  

                  
                     
                        	(a)

                        	
                           den Kreispfarrer oder die Kreispfarrerin zu wählen,

                        

                        	(b)

                        	
                           die ihr aufgetragenen Wahlen zu vollziehen,

                        

                        	(c)

                        	
                           den Haushaltsplan nebst Stellenplan des Kirchenkreises zu beschließen und die Höhe der Kreisumlage festzusetzen,

                        

                        	(d)

                        	
                           die Jahresrechnung abzunehmen,

                        

                        	(e)

                        	
                           die vom Kirchenkreis für die Durchführung der Visitationen zu berufenden Personen zu benennen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kreissynode beschließt die notwendigen Maßnahmen, wenn einzelne Gemeinden durch den Kirchenkreis gefördert oder Aufgaben
                     übernommen werden sollen, die über den Bereich der einzelnen Gemeinden hinausgehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kreissynode kann zu diesem Zweck auch Anträge an den Oberkirchenrat, den Gemeinsamen Kirchenausschuss oder die Synode
                     stellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kreissynode wählt die vom Kirchenkreis in die Synode zu entsendenden Synodalen.
                  

               

               
                     Art. 64

                  

                  Die Kreissynode trägt die inhaltliche Verantwortung für

                  
                     
                        	
                            die missionarische und katechetische Arbeit,

                        

                        	
                            die kirchliche Jugendarbeit,

                        

                        	
                            die Männer- und Frauenarbeit,

                        

                        	
                            die diakonische und seelsorgliche Arbeit der Kirche,

                        

                        	
                            die Förderung des Ehrenamtes,

                        

                        	
                            die kirchenmusikalische Arbeit,

                        

                        	
                            die kirchliche Mitarbeit bei der Tätigkeit staatlicher Ämter

                        

                     

                  

                  auf der Ebene des Kirchenkreises.

               

               
                     Art. 65

                  

                  Zur Förderung einzelner Aufgaben kann die Kreissynode Ausschüsse berufen, die ihren Auftrag im Einvernehmen mit dem Kreiskirchenrat
                     durchführen.
                  

               

               
                     Art. 66

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Kreissynode beschließt einen Haushaltsplan zur Durchführung der Aufgaben des Kirchenkreises.  2 Die dem Kirchenkreis nach der Kirchenordnung obliegenden oder möglichen Aufgaben werden durch eine Umlage der Kirchengemeinden
                     aufgebracht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weitere Aufgaben dürfen dem Kirchenkreis nur übertragen werden, wenn ihm hierfür Finanzmittel zugewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Durch Kirchengesetz kann geregelt werden, dass die Kirchenkreise sich zur Umsetzung ihrer Entscheidungen im Haushalts-, Kassen-
                     und Rechnungswesen, im Personalwesen sowie bei der Bau- und Liegenschaftsverwaltung einer Gemeinsamen Kirchenverwaltung bedienen
                     (Anschluss- und Benutzungszwang).  2 Weitere Aufgaben können durch den Kirchenkreis unter Zuweisung der erforderlichen Finanzmittel auf die Verwaltung übertragen
                     werden.  3 Die Gemeinsame Kirchenverwaltung ist unbeschadet der Aufsicht des Oberkirchenrates Dienstleisterin bei der Umsetzung von Entscheidungen
                     der Kirchenkreise.
                  

               

               
                     Art. 67

                  

                  Außerordentliche Tagungen der Kreissynoden werden berufen:
                     
                        	
                           auf Beschluss des Kreiskirchenrats,

                        

                        	
                           auf Verlangen des Oberkirchenrats,

                        

                        	
                           auf Antrag von mindestens einem Drittel der zum Kirchenkreis gehörenden Gemeindekirchenräte.

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 68

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beschlüsse der Kreissynode über Gegenstände des Art. 27 Abs. 1 bedürfen der Genehmigung des Oberkirchenrats.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Oberkirchenrat kann Beschlüsse, die nicht der Genehmigung unterliegen, beanstanden.  2 Dadurch wird die Ausführung der Beschlüsse bis zur nächsten Kreissynode gehemmt.  3 Wenn diese in gleicher Weise beschließt und der Oberkirchenrat auf seiner Beanstandung besteht, entscheidet die Synode.
                  

               

               
                     Art. 69

                  

                   1 Zur Aussprache über Fragen des kirchlichen Lebens beruft der Kreiskirchenrat den Kreiskirchentag ein.  2 Ihm gehören neben den Mitgliedern der Kreissynode alle Kirchenältesten des Kreises an.  3 Die Verhandlungen sind öffentlich.
                  

               

            

            
                  2. Der Kreiskirchenrat

               

               
                     Art. 70

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Kreiskirchenrat gehören an:
                  

                  
                     
                        	a.

                        	
                            der Kreispfarrer als Vorsitzender oder die Kreispfarrerin als Vorsitzende,

                        

                        	b.

                        	
                            ein Pfarrer oder eine Pfarrerin als stellvertretender Vorsitzender bzw. stellvertretende Vorsitzende,

                        

                        	c.

                        	
                            der oder die Vorsitzende der Kreissynode, sofern dieser Vorsitzender oder diese Vorsitzende bzw. stellvertretender Vorsitzender
                              oder stellvertretende Vorsitzende des Kreiskirchenrates ist, sein oder ihr Stellvertreter bzw. seine oder ihre Stellvertreterin,
                           

                        

                        	d.

                        	
                             1 weitere drei bis sechs Synodale.  2 Die Kreissynode bestimmt vor der Wahl die Gesamtzahl.  3 Dabei ist sicherzustellen, dass die Mehrheit der Mitglieder des Kreiskirchenrates nichttheologische Mitglieder sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Kreiskirchenrat kann den Leiter oder die Leiterin der für den Kirchenkreis zuständigen Dienststelle der Kirchenverwaltung
                     mit beratender Stimme hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Mitglieder ist nach c + d je ein Ersatzmitglied zu wählen, das bei zeitlicher oder dauernder Verhinderung des ordentlichen
                     Mitgliedes eintritt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Kreiskirchenrat ist beschlussfähig, wenn neben dem oder der Vorsitzenden bzw. seinem oder ihrem Stellvertreter oder seiner
                     oder ihrer Stellvertreterin die Hälfte der Mitglieder des Kreiskirchenrates anwesend ist.
                  

               

               
                     Art. 71

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kreiskirchenrat vertritt den Kirchenkreis nach außen.  2 Er ist dazu berufen, die Tagungen der Kreissynode vorzubereiten, ihre Beschlüsse auszuführen und sie während der Zeit zwischen
                     ihren Tagungen in dringenden Fällen zu vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Urkunden, welche den Kirchenkreis Dritten gegenüber verpflichten, und Vollmachten sind namens des Kreiskirchenrats vom Kreispfarrer
                     oder seinem Vertreter und von einem dem Kreiskirchenrat angehörenden Ältesten zu vollziehen.
                  

               

               
                     Art. 72

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Kreiskirchenrat ist für alle diejenigen Angelegenheiten des Kirchenkreises zuständig, die nicht der Kreissynode oder
                     dem Kreispfarrer bzw. der Kreispfarrerin vorbehalten sind. Insbesondere hat der Kreiskirchenrat folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	a.

                        	
                            Er wirkt mit bei der Visitation von Gemeinden;

                        

                        	b.

                        	
                            er berät und begleitet die kirchliche Verwaltung;

                        

                        	c.

                        	
                            er führt den von der Kreissynode beschlossenen Haushaltsplan durch, führt die Kreiskirchenkasse und legt darüber Rechnung;

                        

                        	d.

                        	
                            er stellt Mitarbeitende des Kirchenkreises ein;

                        

                        	e.

                        	
                             1 er nimmt in dringenden Fällen die Aufgaben der Kreissynode wahr.  2 Alle aufgrund dieser Ermächtigung gefassten Beschlüsse sind der nächsten Kreissynode zur Genehmigung vorzulegen;
                           

                        

                        	f.

                        	
                            er erteilt die Genehmigung für die Änderung der Zahl von Ältesten in den Gemeinden;

                        

                        	g.

                        	
                            er trifft die ihm in der Gemeindewahlordnung zugewiesenen Entscheidungen und Maßnahmen;

                        

                        	h.

                        	
                            er bestimmt den Zweck der kreiskirchlichen Kollekte im Rahmen des vom Gemeinsamen Kirchenausschuss aufgestellten Kollektenplanes;

                        

                        	i.

                        	
                            er ist zu hören bei der Genehmigung von Veränderungen der Grenzen von Kirchengemeinden und bei der Bildung von Gesamtverbänden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf Beschlüsse des Kreiskirchenrates findet Art. 68 Abs. 1 sinngemäß Anwendung.
                  

               

               
                     Art. 73

                  

                  Der Kreiskirchenrat tritt auf Einladung des Vorsitzenden oder auf Antrag zweier Mitglieder so oft zusammen, wie die Geschäfte
                     es erfordern.
                  

               

            

            
                  3. Der Kreispfarrer

               

               
                     Art. 74

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Amt des Kreispfarrers und der Kreispfarrerin dient der Förderung des geistlichen und kirchlichen Lebens zur Erfüllung
                     gemeinsamer Aufgaben (Art. 52) im Kirchenkreis. Sein oder ihr Wirken ist geschwisterlicher Dienst unter Gottes Wort.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Kreispfarrer oder die Kreispfarrerin achtet auf das Bleiben des Kirchenkreises in der Gemeinschaft des Zeugnisses, des
                     Dienstes und der Ordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Er oder sie hat darauf zu achten, dass die Aufgabe der Seelsorge an den Mitarbeitenden im Kirchenkreis wahrgenommen wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Er oder sie wirkt bei der Einführung von Pfarrerinnen oder Pfarrern sowie der auf der Kirchenkreisebene hauptamtlich Mitarbeitenden
                     mit.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Er oder sie repräsentiert den Kirchenkreis sowohl in den Kirchengemeinden als auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     in Oldenburg.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Er oder sie übt über die vom Kirchenkreis angestellten hauptamtlichen Mitarbeitenden die Dienstaufsicht aus. Er oder sie
                     nimmt auch gegenüber den Pfarrerinnen und Pfarrern im Auftrag des Oberkirchenrates Aufgaben der Dienstaufsicht in den gesetzlich
                     geregelten Fällen wahr.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Er oder sie kann an den Sitzungen der Gemeindekirchenräte sowie an den Sitzungen aller kreiskirchlichen Gremien teilnehmen,
                     das Wort ergreifen und Anträge stellen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Er oder sie erfüllt die gesetzlichen Pflichten im Rahmen der Visitation.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Dem Kreispfarrer oder der Kreispfarrerin obliegt insbesondere:
                  

                  
                     
                        	a.

                        	
                           die Förderung der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben und der Entwicklung von Konzeptionen,

                        

                        	b.

                        	
                           die Pflege der Verbindung zu öffentlichen Einrichtungen und Behörden,

                        

                        	c.

                        	
                           die Leitung des Pfarrkonvents, der auf seine Einladung hin regelmäßig zur theologischen Arbeit sowie zur Beratung und Besprechung
                              aller Fragen der Amtsführung und des Gemeindelebens zusammentritt,
                           

                        

                        	d.

                        	
                           die Beratung in Konfliktfällen von Pfarrer und Pfarrerinnen und Kirchengemeinden,

                        

                        	e.

                        	
                           die Koordination von Grundaufgaben des Kirchenkreises im Bereich Jugend- und Bildungs- sowie Öffentlichkeitsarbeit,

                        

                        	f.

                        	
                           die Förderung der Zusammenarbeit in Einrichtungen des Diakonischen Werkes und der Kirchenmusik.

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 75

                  

                  Der Kreispfarrer nimmt an den regelmäßigen, vom Bischof einberufenen Beratungen teil.

               

               
                     Art. 76

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Kreispfarrer oder die Kreispfarrerin wird auf Vorschlag eines Wahlkollegiums von der Kreissynode für die Dauer von 8 Jahren
                     gewählt.  2 Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den Gemeinsamen Kirchenausschuss.  3 Nach Ablauf der Amtszeit ist erneute Wahl möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitglieder des Wahlkollegiums sind:
                  

                  
                     
                        	a.

                        	
                           der Bischof als Vorsitzender oder die Bischöfin als Vorsitzende,

                        

                        	b.

                        	
                           ein nichttheologisches Mitglied des Gemeinsamen Kirchenausschusses,

                        

                        	c.

                        	
                            1 der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Kreissynode.  2 Ist der oder die Vorsitzende der amtierende Kreispfarrer bzw. die amtierende Kreispfarrerin, wird er oder sie vom Stellvertreter
                              oder der Stellvertreterin vertreten.
                           

                        

                        	d.

                        	
                           ein theologisches Mitglied der Kreissynode,

                        

                        	e.

                        	
                           ein theologisches Mitglied, das vom Kreispfarrkonvent vorgeschlagen wird,

                        

                        	f.

                        	
                           drei nichttheologische Mitglieder der Kreissynode.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Dienstsitz des Kreispfarrers oder der Kreispfarrerin ist am Verwaltungssitz.  2 Der Kreiskirchenrat stellt nach der Wahl durch die Kreissynode für die Dauer der Amtszeit die Anbindung an eine Kirchengemeinde
                     fest.  3 Die Feststellung erfolgt im Einvernehmen mit dem oder der Gewählten und dem Gemeindekirchenrat der vorgesehenen Kirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Kreispfarrer oder die Kreispfarrerin wird durch den Bischof oder die Bischöfin in einem Gottesdienst eingeführt.  2 Dabei wird ihm oder ihr die Berufungsurkunde übergeben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der Kreispfarrer oder die Kreispfarrerin kann durch Erklärung gegenüber dem Kreiskirchenrat und bei gleichzeitiger Unterrichtung
                     des Gemeinsamen Kirchenausschusses von seinem oder ihrem Dienst zurücktreten.  2 Der Rücktritt wird wirksam, wenn er oder sie nach einem Gespräch mit dem Kreiskirchenrat und dem Bischof oder der Bischöfin
                     an dem Rücktritt festhält.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Bei vorübergehender Verhinderung wird der Kreispfarrer oder die Kreispfarrerin von dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden
                     des Kreiskirchenrates vertreten.
                  

               

            

         

         
               V. Abschnitt
Die Leitung der Kirche
               

            

            
                     Art. 77

                  

                  Im Dienst der Leitung und Verwaltung der Kirche stehen neben dem Bischof als dem Träger des ersten geistlichen Amtes der Kirche
                     folgende Organe:
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1. die Synode

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 2. der Gemeinsame Kirchenausschuss

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 3. der Oberkirchenrat.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
                  1. Die Synode

               

               
                     Art. 78

                  

                   1 Die Synode ist das oberste Organ der Kirche.  2 Sie vereinigt die Gemeinden in der geistlichen und rechtlichen Verantwortung für das Leben der Kirche.
                  

               

               
                     Art. 79

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Synode gehören an:
                     
                        	
                           36 Kirchenälteste oder sonstige im kirchlichen Leben bewährte Gemeindeglieder, die von den Kreissynoden gewählt werden,

                        

                        	
                           18 Pfarrpersonen, die dem Pfarrkonvent eines Kirchenkreises angehören und von den Kreissynoden gewählt werden,

                        

                        	
                           6 vom Oberkirchenrat berufene Gemeindeglieder, von denen höchstens 3 Pfarrpersonen sein dürfen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die zu wählenden Synodalen verteilen sich wie folgt auf die Kirchenkreise:
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 Ammerland

                              
                              	
                                 6 Älteste

                              
                              	
                                 3 Pfarrpersonen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Delmenhorst/Oldenburg Land

                              
                              	
                                 8 Älteste

                              
                              	
                                 4 Pfarrpersonen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Friesland-Wilhelmshaven

                              
                              	
                                 7 Älteste

                              
                              	
                                 4 Pfarrpersonen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Oldenburger Münsterland

                              
                              	
                                 5 Älteste

                              
                              	
                                 2 Pfarrpersonen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Oldenburg Stadt

                              
                              	
                                 6 Älteste

                              
                              	
                                 3 Pfarrpersonen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Wesermarsch

                              
                              	
                                 4 Älteste

                              
                              	
                                 2 Pfarrpersonen

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Unter den gewählten Synodalen soll mindestens eine Person Mitglied im Kreiskirchenrat sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für jedes synodale Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestimmen.  2 Scheidet ein synodales Mitglied aus der Synode aus, sind auf der nächsten Tagung der Kreissynode Ersatzwahlen des Mitgliedes
                     und des Ersatzmitgliedes vorzunehmen.  3 Bei den vom Oberkirchenrat Berufenen ist sinngemäß zu verfahren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Wahl der Pfarrpersonen nach Abs. 1 Ziffer 2 schlägt der Pfarrkonvent des Kirchenkreises der Kreissynode mindestens
                     die Anzahl der von der Kreissynode zu wählenden Pfarrpersonen vor; die Kreissynode kann aus ihrer Mitte den Vorschlag ergänzen.
                      2 Nach der Wahl der Synodalen ist für die Wahl der Ersatzmitglieder in entsprechender Weise zu verfahren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Bei den Berufungen sollen Personen unter 27 Jahren und Pfarrpersonen auf Pfarrstellen mit allgemeinkirchlichem Auftrag berücksichtigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Bei wesentlichen Veränderungen der Gemeindegliederzahl der Kirchenkreise setzt die Synode die Zahl oder die Verteilung der
                     zu wählenden Synodalen neu fest.
                  

               

               
                     Art. 80

                  

                   1 Die Zugehörigkeit zur Synode wird beendet
                     
                        	
                           durch Wegzug aus dem Gebiet der Kirche,

                        

                        	
                           bei den von der Kreissynode gewählten Synodalen auch durch Wegzug aus dem Gebiet des Kirchenkreises, es sei denn, dass der
                              Synodale alle Rechte und Pflichten der Glieder seiner bisherigen Kirchengemeinde behält (Art. 9 Abs. 4),
                           

                        

                        	
                           bei den gewählten oder berufenen Pfarrern durch Fortfall der die Zugehörigkeit zur Synode begründenden  Eigenschaft,

                        

                        	
                           durch Verzicht auf das Amt als Mitglied der Synode oder

                        

                        	
                           durch Wegfall des kirchlichen Wahlrechtes.

                        

                     

                  

                   2 Der Verzicht auf das Amt ist dem Oberkirchenrat anzuzeigen.  3 Er ist unwiderrufbar.
                  

               

               
                     Art. 81

                  

                  Die Synode wird für die Dauer von sechs Jahren gebildet.

               

               
                     Art. 82

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Präsident beruft die Synode in der Regel zweimal jährlich ein.  2 Außerordentliche Tagungen sind einzuberufen, wenn der Gemeinsame Kirchenausschuss oder mindestens ein Drittel der Synodalen
                     es verlangt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Am Sonntag vor dem Zusammentritt der Synode wird in allen Gottesdiensten der Tagung der Synode fürbittend gedacht.
                  

               

               
                     Art. 83

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Tagungen der Synode beginnen mit einem Gemeindegottesdienst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Bischof eröffnet die Synode.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In ihrer ersten Versammlung hat jeder Synodale folgendes Gelöbnis abzulegen:
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 „Ich gelobe vor Gott, mein Amt zu führen in der 
Bindung an Gottes Wort und treu dem Bekenntnis 
und den Ordnungen der Kirche.“
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Dieses Gelöbnis wird von dem Präsidenten der Synode in die Hand des Bischofs abgelegt.  2 Die übrigen sowie später eintretende Synodalen leisten es, indem sie nach der Verlesung des Gelöbnisses die Frage des Präsidenten,
                     ob auch sie es ablegen wollen, einzeln bejahen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Ablegung des Gelöbnisses ist begründend für das Amt des Synodalen.
                  

               

               
                     Art. 84

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zu Beginn wählt die Synode einen Präsidenten und zwei Stellvertreter des Präsidenten.  2 Der Präsident und ein Stellvertreter müssen nichttheologische Mitglieder der Synode sein.  3 Die Synode beruft außerdem die erforderliche Anzahl von Schriftführern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bis zur Wahl des Präsidiums der Synode führt der dem Lebensalter nach älteste Synodale den Vorsitz.
                  

               

               
                     Art. 85

                  

                  Die Verhandlungen der Synode sind öffentlich, wenn die Synode nicht anders beschließt.

               

               
                     Art. 86

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Synode ist beschlussfähig bei Anwesenheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder, wenn nicht für einzelne Beschlüsse andere
                     Bestimmungen getroffen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn die Beschlussfähigkeit der Synode nicht angezweifelt ist, sind die von ihr gefassten Beschlüsse gültig.
                  

               

               
                     Art. 87

                  

                  Die Synode gibt sich eine Geschäftsordnung.

               

               
                     Art. 88

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Oberkirchenrat legt der Synode alle zwei Jahre einen Bericht über das kirchliche Leben in Rückblick und Ausblick vor und
                     gibt die in der Synode verlangten Erläuterungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Synode kann dazu Entschließungen fassen.  2 Sie kann die Amtsführung des Oberkirchenrats einer Erörterung und Prüfung unterziehen.
                  

               

               
                     Art. 89

                  

                   1 Die Synode ist berufen, auf allen Gebieten des kirchlichen Lebens Entscheidungen zu fällen.  2 Ihr steht die kirchliche Gesetzgebung zu, soweit diese nicht kirchlichen Zusammenschlüssen übertragen ist.
                  

               

               
                     Art. 90

                  

                  Insbesondere liegen der Synode ob:

                  
                     
                        	
                           die Verantwortung dafür, dass in der Kirche das Evangelium lauter und rein verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet
                              werden,
                           

                        

                        	
                           die Verantwortung für die christliche Liebestätigkeit,

                        

                        	
                           die Verantwortung dafür, dass das Wort der Kirche vor Volk und Staat laut wird,

                        

                        	
                           die Wahl des Bischofs, der übrigen Mitglieder des Oberkirchenrats sowie der Abgeordneten für Organe der Evangelischen Kirche
                              in Deutschland,
                           

                        

                        	
                           die Feststellung der Kirchenordnung und ihre Abänderung,

                        

                        	
                           die Entscheidung über die ihr vorgelegten Ordnungen der Gottesdienste und Amtshandlungen der Kirche,

                        

                        	
                           die Einführung von Gesangbüchern,

                        

                        	
                           die Beschlussfassung über kirchliche Feiertage,

                        

                        	
                           die Ordnung der Kirchenzucht,

                        

                        	
                           die Regelung der kirchlichen Steuern und der kirchlichen Opfer,

                        

                        	
                           die Beschlussfassung über den Haushaltsplan der Kirche und Prüfung der jährlich vorzulegenden Rechnungen sowie über die Grundsätze
                              zur Verwaltung des kirchlichen Vermögens,
                           

                        

                        	
                           die Abgrenzung der Kirchengemeinden,

                        

                        	
                           die Entscheidung über Verträge mit dem Staat oder anderen Kirchen, die für Bestand und Leben der Kirche wesentlich sind,

                        

                        	
                           die Wahl der synodalen Mitglieder des Gemeinsamen Kirchenausschusses,

                        

                        	
                           die Wahl der Mitglieder des Dienstgerichts.

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 91

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Oberkirchenrats sind berechtigt, an den Sitzungen der Synode und ihrer Ausschüsse teilzunehmen.  2 Sie müssen auf ihr Verlangen jederzeit gehört werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf Verlangen der Synode oder ihrer Ausschüsse müssen die Mitglieder des Oberkirchenrats erscheinen und die erforderlichen
                     Auskünfte erteilen.
                  

               

               
                     Art. 92

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Oberkirchenrat hat das Recht, Beschlüsse der Synode zu beanstanden.  2 Die Beanstandung ist innerhalb von 14 Tagen mit einer Begründung dem Präsidenten der Synode zuzuleiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Synode berät über den Beschluss und die Beanstandung auf ihrer nächsten Tagung und entscheidet endgültig.
                  

               

               
                     Art. 92 a

                  

                  Schlägt der Bischofsrat nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse des Bischofs vor, die Synode aufzulösen, kann der Oberkirchenrat die Synode auflösen.
                  

               

            

            
                  2. Der Gemeinsame Kirchenausschuss

               

               
                     Art. 93

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Gemeinsamen Kirchenausschuss gehören an die Mitglieder des Oberkirchenrates, kraft Amtes der Präsident der Synode und
                     von der Synode gewählte Synodale.  2 Die Zahl der gewählten synodalen Mitglieder entspricht der Zahl der Mitglieder des Oberkirchenrates.  3 Nicht theologische Synodale stellen die kleinstmögliche Mehrheit aller synodalen Mitglieder des Gemeinsamen Kirchenausschusses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für jedes synodale Mitglied ist ein erster und zweiter Stellvertreter zu wählen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Gemeinsame Kirchenausschuss arbeitet mit dem Oberkirchenrat zusammen an den Aufgaben der Leitung und Verwaltung der Kirche
                     nach den Bestimmungen der Kirchenordnung.
                  

               

               
                     Art. 94

                  

                   1 Der Bischof führt den Vorsitz im Gemeinsamen Kirchenausschuss, sein Stellvertreter ist der Präsident der Synode.  2 Sollten beide an der Wahrnehmung dieser Aufgabe verhindert sein, leitet das lebensälteste Mitglied des Gemeinsamen Kirchenausschusses
                     die Sitzungen.
                  

               

               
                     Art. 95

                  

                  Der Gemeinsame Kirchenausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung durch die Synode bedarf.

               

               
                     Art. 96

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Gemeinsame Kirchenausschuss nimmt die Verantwortung für die Behandlung grundsätzlicher Aufgaben der Kirche wahr, solange
                     die Synode nicht tagt.  2 Er plant und betreibt unter Wahrung der Rechte der Synode notwendig werdende Veränderungen und bereitet entsprechende Beschlüsse
                     vor.  3 Er ist berechtigt, zu den der Synode vorbehaltenen Aufgaben Stellungnahmen abzugeben und Beschlussvorlagen zu erarbeiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Gemeinsame Kirchenausschuss nimmt gemäß Abs. 1 die der Synode durch Artikel 90 KO übertragenen Aufgaben mit Ausnahme der
                     Nummern 4, 5, 11, 14 und 15 wahr.
                  

                   2 Weiter werden dem Gemeinsamen Kirchenausschuss folgende Aufgaben zugewiesen:
                     
                        	
                           die Auswahl der Bewerber bei einer Pfarrerwahl

                        

                        	
                           die Auswahl und Berufung eines Pfarrers, falls er nicht von der Kirchengemeinde gewählt ist.

                        

                        	
                           die Entscheidung über Einsprüche gemäß Artikel 46

                        

                        	
                           die Versetzung eines Mitglieds des Oberkirchenrats in den Ruhestand oder seine Stellung auf Wartegeld

                        

                        	
                           die Versetzung eines Pfarrers in den Ruhestand gegen seinen Willen

                        

                        	
                           die Versetzung eines Pfarrers auf eine andere Pfarrstelle oder in den Wartestand gegen seinen Willen

                        

                        	
                           die Begnadigung in Disziplinarangelegenheiten

                        

                        	
                           die Bewilligung dringender Ausgaben gemäß Artikel 125, 2. Absatz
                           

                        

                        	
                           die Verabschiedung des Kollektenplans

                        

                        	
                           die Vorbereitung der Tagungen der Synode und die Beratung der ihr vorzulegenden Gesetzentwürfe

                        

                        	
                           die Berufung der Kreispfarrer

                        

                        	
                           die Genehmigung bei der Berufung der Beamten und leitenden Angestellten durch den Oberkirchenrat

                        

                        	
                           die Besetzung von Pfarrstellen

                        

                        	
                           die Berufung von Arbeitsgruppen zur laufenden Bearbeitung von Aufgaben, die für das Leben der Kirche wichtig sind.

                        

                        	
                           die Gesetzgebung in Eilfällen gemäß Art. 117.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 97

                  

                  Im Falle einer Auflösung der Synode bleibt der Gemeinsame Kirchenausschuss im Amt.

               

               
                     Art. 98

                  

                  Der Bischof erstattet der Synode bei ihrer nächsten Tagung Bericht über die Tätigkeit des Gemeinsamen Kirchenausschusses.

               

            

            
                  3. Der Oberkirchenrat

               

               
                     Art. 99

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Oberkirchenrat leitet und verwaltet die Kirche im Auftrag der Synode, soweit die Kirchenordnung nicht den Gemeinsamen
                     Kirchenausschuss dazu bestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Durch Kirchengesetz kann geregelt werden, dass sich der Oberkirchenrat zur Vorbereitung und Umsetzung seiner Entscheidungen
                     im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, im Personalwesen sowie bei der Bau- und Liegenschaftsverwaltung einer Gemeinsamen
                     Kirchenverwaltung bedient.  2 Weitere Verwaltungsaufgaben können durch den Oberkirchenrat unter Ausweisung der erforderlichen Finanzmittel im Haushalt der
                     Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und der Gemeinsamen Kirchenverwaltung übertragen werden.  3 Die Gemeinsame Kirchenverwaltung ist unbeschadet der Aufsicht des Oberkirchenrates Dienstleister bei der Umsetzung von Entscheidungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Beim Oberkirchenrat wird eine Verwaltung eingerichtet, soweit es sich nicht um Aufgaben nach Absatz 2 handelt.
                  

               

               
                     Art. 100

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitglieder des Oberkirchenrats sind:
                     
                        	
                           der Bischof als Vorsitzender,

                        

                        	
                           die von der Synode berufenen hauptamtlichen und nebenamtlichen theologischen und nicht theologischen Mitglieder.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Bischof wird in seinen geistlichen Aufgaben von dem dienstältesten hauptamtlichen theologischen Mitglied, in Verwaltungsaufgaben
                     von dem dienstältesten hauptamtlichen rechtskundigen Mitglied des Oberkirchenrats vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Dienstverhältnisse der Mitglieder des Oberkirchenrats werden durch Gesetz geregelt.
                  

               

               
                     Art. 101

                  

                   1 Die Wahl der Mitglieder des Oberkirchenrats mit Ausnahme des Bischofs erfolgt in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit aller
                     Synodalen.  2 Wenn im ersten Wahlgang die Mehrheit aller Synodalen nicht erreicht wird, genügt im zweiten und in einem nach Art. 131 Abs.
                     4 KO vorzunehmenden dritten Wahlgang die Mehrheit der Anwesenden, wenn die Synode beschlussfähig ist.
                  

               

               
                     Art. 102

                  

                  Der Bischof führt die übrigen hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrats in einem Gemeindegottesdienst in ihr Amt ein.

               

               
                     Art. 103

                  

                  Der Oberkirchenrat ist für alle Verwaltungsakte zuständig, die sich aus der Leitung der Kirche ergeben, soweit in dieser Kirchenordnung
                     nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     Art. 104

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Oberkirchenrat führt die Dienst- und Fachaufsicht über die bei ihm eingerichtete Verwaltung.  2 Er gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Oberkirchenrat hat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           die Ausarbeitung der vorzulegenden Gesetzentwürfe

                        

                        	
                           die Ausführung der Beschlüsse der Synode

                        

                        	
                           den Erlass von Verwaltungsanordnungen

                        

                        	
                           die Anordnung von Kirchenvisitationen

                        

                        	
                           die Ausschreibung und Überwachung kirchlicher Wahlen

                        

                        	
                           die Durchführung der Prüfungen der Kandidaten der Theologie und ihre Ausbildung

                        

                        	
                           die Durchführung der Prüfungen der Organisten

                        

                        	
                           die Entscheidung über Beschwerden gegen Verfügungen und Maßnahmen der Organe der Kirchengemeinden und Kirchenkreise

                        

                        	
                           die Mitwirkung bei der Kirchenzucht und den Disziplinarverfahren nach Maßgabe der Gesetze

                        

                        	
                           die Aufsicht über die Verwaltung des Kirchengutes und der kirchlichen Kassen

                        

                        	
                           die zwangsweise Eintragung von Leistungen in den Haushaltsplan der Gemeinden und Kirchenkreise

                        

                        	
                           die Aufsicht über die Tätigkeit der Kreiskirchenräte

                        

                        	
                           die Aufsicht über die Verwaltung und Rechnungsführung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise und die Sorge für die Sicherstellung
                              einer ordnungsgemäßen Verwaltung
                           

                        

                        	
                           die Genehmigung von Satzungen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise

                        

                        	
                           die Anstellung von Pfarrern und Beamten im Dienst der Kirche

                        

                        	
                           die Versetzung von Pfarrern und Beamten in den Ruhestand

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 105

                  

                   1 Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg wird in Rechtsangelegenheiten durch den Oberkirchenrat vertreten.  2 Urkunden, welche sie Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Vollmachten sind namens des Oberkirchenrats vom Bischof oder
                     dessen ständigem Vertreter in Verwaltungsangelegenheiten unter Beidrückung des Dienstsiegels zu vollziehen; dadurch wird die
                     Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.
                  

               

               
                     Art. 106

                  

                  Der Oberkirchenrat entscheidet als kollegiale Behörde.

               

            

            
                  4. Der Bischof

               

               
                     Art. 107

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Bischof ist von der Synode berufen, als erster Pfarrer der Kirche durch Verkündigung und Seelsorge das Hirten- und Wächteramt
                     auszuüben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:
                     
                        	
                           das Hirtenamt über alle Amtsträger der Kirche in Seelsorge, Beratung, Mahnung und brüderlicher Zucht,

                        

                        	
                           das Wächteramt darüber,
dass die Kirche in ihrem ganzen Leben allein dem Auftrag dient, das Evangelium lauter und rein zu verkündigen und die Sakramente
                              recht zu verwalten,
dass die Kirche insgesamt und in den einzelnen Gemeinden die Arbeit der christlichen Liebe unermüdlich und opferfreudig treibt,
dass die Einheit der Kirche gewahrt und ihre Ordnungen eingehalten werden,
dass das Wort der Kirche vor Volk und Staat laut wird,
                           

                        

                        	
                           die Zurüstung der Pfarrer und aller anderen Amtsträger der Kirche zu ihrem Dienst; zur Durchführung dieser Aufgabe kann der
                              Oberkirchenrat Pfarrer und andere Amtsträger zu Freizeiten  einberufen,
                           

                        

                        	
                           die Ordination und die Einführung der Pfarrer,

                        

                        	
                           die Leitung der Prüfungen.

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 108

                  

                  Der Bischof übt sein Amt aus in der Verantwortung für die Einheit der Kirche Christi und in Gemeinschaft mit den leitenden
                     Amtsträgern der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     Art. 109

                  

                   1 Der Bischof und die hauptamtlichen theologischen Mitglieder des Oberkirchenrats sind Pfarrer einer Gemeinde in der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg und nehmen an dem Dienst der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung teil.  2 Von den übrigen Pflichten des Gemeindepfarrers können sie entbunden werden oder sich darin vertreten lassen.  3 Sie sind nicht Mitglieder des Gemeindekirchenrats.  4 Der Bischof und die theologischen Mitglieder des Oberkirchenrats haben das Recht, in allen Kirchengemeinden Gottesdienste
                     zu halten.
                  

               

               
                     Art. 110

                  

                  Der Bischof kann sich in Einzelfällen durch andere Pfarrer der Kirche vertreten lassen, insbesondere kann er den Kreispfarrern
                     Auftrag erteilen, Ordinationen und Einführungen vorzunehmen.
                  

               

               
                     Art. 111

                  

                   1 Der Bischof ruft die Kreispfarrer zu regelmäßigen Beratungen zusammen.  2 Auch die Einberufung von allgemeinen Pfarrkonventen der Kirche ist seine Aufgabe.  3 Das Nähere regelt die Konventsordnung.
                  

               

               
                     Art. 112

                  

                  Ein Kirchengesetz trifft die Bestimmungen über die Wahl, die Einsegnung, die Abberufung und Zurruhesetzung des Bischofs sowie über die Vertretung
                     bei Erledigung des Amtes.
                  

               

            

         

         
               VI. Abschnitt
Die Rechtsetzung der Kirche
               

            

            
                     Art. 113

                  

                   1 Alle Rechtsetzung der Kirche soll der Verkündigung des Evangeliums und der Verwaltung der Sakramente dienen.  2 Damit ist sie ihrem Inhalt und ihrer Ausdehnung nach begrenzt.
                  

               

               
                     Art. 114

                  

                   1 Das Recht der Gesetzgebung für die Kirche hat die Synode.  2 Gesetzesvorlagen werden vom Oberkirchenrat oder aus der Mitte der Synode eingebracht.
                  

               

               
                     Art. 115

                  

                   1 Kirchengesetze werden von der Synode mit einfacher Mehrheit beschlossen.  2 Abänderungen der Artikel 1–4, 79 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, 89, 100, 103, 107 und 115 der Kirchenordnung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Synodalen.
                  

               

               
                     Art. 116

                  

                   1 Kirchengesetze werden vom Oberkirchenrat im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht.  2 Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, am siebenten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Gesetz- und Verordnungsblatt
                     am Sitz des Oberkirchenrats ausgegeben ist.
                  

               

               
                     Art. 117

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Solange die Synode nicht versammelt ist, kann der Gemeinsame Kirchenausschuss dringende Fragen, die der Regelung durch Gesetz
                     bedürfen, durch Verordnung regeln.  2 Die Verordnungen sind im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Änderung der Kirchenordnung durch Verordnung ist nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die aufgrund dieser Zuständigkeit erlassenen Verordnungen sind der Synode auf ihrer nächsten Tagung zur Bestätigung vorzulegen.
                      2 Wenn die Synode die Bestätigung versagt, sind sie aufzuheben.  3 Die Gültigkeit der Verordnungen endet erst mit dem Tage der Aufhebung.
                  

               

               
                     Art. 117 a1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Erprobung neuer Ordnungen, Arbeits- und Organisationsformen kann die Synode mit Zweidrittelmehrheit Erprobungsgesetze
                     beschließen, die von einzelnen Vorschriften der Kirchenordnung abweichen.  2 Abweichungen von der Kirchenordnung werden im Erprobungsgesetz als solche jeweils kenntlich gemacht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Voraussetzung für die Erprobung ist, dass eine Abwägung zwischen den Vorteilen der Erprobung und möglichen Risiken stattgefunden
                     hat und der zu erprobenden Regelung keine gesamtkichlichen Interessen entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die jeweiligen Erprobungsgesetze sowie ausführende Regelungen sind nach der Hälfte der Laufzeit zu evaluieren und treten spätestens
                     nach sechs Jahren außer Kraft.
                  

               

               
                     Art. 118

                  

                   1 Der Oberkirchenrat kann im Rahmen seiner Aufgaben und zur Ausführung von Kirchengesetzen Rechtsverordnungen erlassen.  2 Sie sind im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffentlichen.
                  

               

               
                     Art. 119

                  

                  Einer gesetzlichen Regelung bedürfen insbesondere:
                     
                        	
                           die Ordnung des kirchlichen Lebens einschließlich der Gottesdienstordnung,

                        

                        	
                           die Ordnung des kirchlichen Amtes,

                        

                        	
                           die Ordnung der kirchlichen Zucht,

                        

                        	
                           die Visitationsordnung,

                        

                        	
                           die Wahlordnung,

                        

                        	
                           die Geschäftsordnung für die kirchlichen Körperschaften.

                        

                     

                  

               

            

         

         
               VII. Abschnitt
Das Vermögen und die Opfer der Kirche
               

            

            
                     Art. 120

                  

                   1 Alles Vermögen der Kirche dient ihrem Auftrage.  2 Amtsträger und Organe der Kirche, denen Verantwortung für kirchliche Gelder anvertraut ist, müssen sich dessen ständig bewusst
                     sein.
                  

               

               
                     Art. 121

                  

                   1 Das Vermögen der Gemeinden muss in Bindung an den geistlichen Auftrag der Kirche verwaltet werden.  2 Insbesondere soll kirchlicher Grundbesitz nur an würdige Glieder der Kirche verpachtet werden.
                  

               

               
                     Art. 122

                  

                  Den Gliedern der Gemeinde muss bei Erhebung der kirchlichen Steuern und Abgaben deutlich gemacht werden, dass es sich um Beiträge
                     handelt, die der Gemeinde und der ganzen Kirche dienen.
                  

               

               
                     Art. 123

                  

                   1 Die Kirchensteuern sind eine von allen Gliedern der Kirche zu erwartende Mindestleistung.  2 Außerdem ist jede gottesdienstliche Handlung Anlass zur Einsammlung eines Dankopfers.
                  

               

               
                     Art. 124

                  

                  Es ist für das Kalenderjahr ein Kollektenplan vom Gemeinsamen Kirchenausschuss aufzustellen, der die Bedürfnisse der Kirche,
                     der Kirchenkreise und der Kirchengemeinden berücksichtigt.
                  

               

               
                     Art. 125

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Oberkirchenrat legt der Synode rechtzeitig einen Haushaltsplan für jedes Rechnungsjahr vor.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Abweichungen von dem von der Synode genehmigten Haushaltsplan kann der Gemeinsame Kirchenausschuss vorbehaltlich der Genehmigung
                     durch die nächste Synode anordnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nach Abschluss des Rechnungsjahres ist der Synode vom Oberkirchenrat Rechnung zu legen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Durch Kirchengesetz kann zur Mitwirkung an der Aufteilung des im Haushaltsplan ausgewiesenen Gesamtbetrags der Zuweisungen
                     an die Kirchengemeinden ein Kirchensteuerbeirat gebildet werden.  2 Das Kirchengesetz kann die Übertragung weiterer Aufgaben an den Kirchensteuerbeirat vorsehen.
                  

               

               
                     Art. 126

                  

                   1 Die Aufnahme von Anleihen für die Kirche und die Übernahme von Bürgschaften durch die Kirche bedürfen der Genehmigung der
                     Synode.  2 Darunter fällt nicht die Aufnahme von Überbrückungskrediten.
                  

               

               
                     Art. 127

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Kreiskirchenrat legt der Kreissynode rechtzeitig einen Haushaltsplan für jedes Rechnungsjahr vor.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Abweichungen von dem von der Kreissynode beschlossenen Haushaltsplan kann der Kreiskirchenrat in dringenden Fällen vorbehaltlich
                     der Genehmigung durch die nächste Kreissynode anordnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Haushaltsplan der Kreissynode bedarf der Genehmigung durch den Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     Art. 128

                  

                  Weigern sich Organe der Gemeinden oder der Kirchenkreise, ihnen gesetzlich obliegende Leistungen auf den Haushaltsplan zu
                     bringen, so ist der Oberkirchenrat befugt, die Eintragung in den Haushaltsplan zu bewirken und die  weiter erforderlichen
                     Maßnahmen zu treffen.
                  

               

            

         

         
               VIII. Abschnitt
Kirchliche Rechtsstreitigkeiten
               

            

            
                     Art. 129

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über kirchliche Rechtsstreitigkeiten entscheiden der Rechtshof der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und
                     – als Revisionsgericht – das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     nach Maßgabe des Kirchengesetzes der Konföderation über den Rechtshof (Rechtshofordnung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für das Vorverfahren nach der Rechtshofordnung gelten die Artikel 135 und 136.
                  

               

            

         

         
               IX. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen
               

            

            
                     Art. 130

                  

                  Die Sitzungen kirchlicher Körperschaften und Synoden werden mit Schriftlesung und Gebet eröffnet und mit der Bitte um Segen
                     geschlossen.
                  

               

               
                     Art. 131

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Synoden und kirchlichen Körperschaften beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
                     der Mitglieder anwesend ist, und fassen ihre Beschlüsse durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenthaltungen
                     nicht als Stimmen gelten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Stimmengleichheit ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, der zur Entscheidung gestellte Antrag abgelehnt.  2 Eine Wahl ist bei Stimmengleichheit durch das Los zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt, wenn nichts anderes beschlossen wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Erhält bei einer Einzelwahl, ausgenommen bei der Pfarrerwahl, auch in wiederholter Abstimmung niemand die Mehrheit, so ist
                     im dritten Wahlgang zwischen den beiden Bewerbern zu entscheiden, die zuletzt die meisten Stimmen erhalten haben.
                  

               

               
                     Art. 132

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die Verhandlungen des Gemeindekirchenrats, der Kreissynode und des Kreiskirchenrats ist eine Niederschrift anzufertigen,
                     die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.  2 Die Niederschrift ist vom Gemeindekirchenrat, von der Kreissynode oder vom Kreiskirchenrat zu genehmigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Niederschrift über die Verhandlungen der Kreissynode ist alsbald dem Oberkirchenrat einzusenden.
                  

               

               
                     Art. 133

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Mitglied einer kirchlichen Körperschaft darf bei Verhandlungen über einen Gegenstand, an dem es persönlich beteiligt ist,
                     nur auf ausdrücklichen Wunsch der Körperschaft zugegen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die theologischen Mitglieder von Synoden haben, wenn es sich um die Bewilligung von Ausgaben für Bezüge der Pfarrerinnen und
                     Pfarrer oder ihrer Hinterbliebenen handelt, nur beratende Stimme.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine persönliche Beteiligung im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn die zu treffende Entscheidung einen besonderen Vorteil oder
                     Nachteil bringen kann für:
                  

                  1. das Mitglied selbst,

                  2. eine ihm durch Ehe, Lebenspartnerschaft,  Verwandtschaft bis zum dritten oder Verschwägerung bis zum zweiten Grad oder
                     Adoption verbundene Person oder
                  

                  3. eine durch das Mitglied kraft Gesetz oder Vollmacht vertretene Person. 

               

               
                     Art. 134

                  

                  Die Mitglieder kirchlicher Körperschaften und Behörden haben über die vermöge ihres Amtes ihnen bekannt gewordenen Angelegenheiten,
                     deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder ausdrücklich vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu beobachten.
                  

               

               
                     Art. 135

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wer geltend macht, durch einen Verwaltungsakt, seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein, kann
                     Beschwerde einlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über Beschwerden gegen Kirchengemeinden oder Kirchenkreise entscheidet der Oberkirchenrat; über Beschwerden gegen den Oberkirchenrat
                     entscheidet der Gemeinsame Kirchenausschuss.
                  

               

               
                     Art. 136

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beschwerden sind schriftlich bei der Stelle einzulegen, gegen die sie sich richten.  2 Beschwerden gegen einen Verwaltungsakt müssen binnen eines Monats nach dessen Bekanntgabe eingegangen sein.  3 Die von der Beschwerde betroffene Stelle kann abhelfen.  4 Soweit sie nicht abhilft, legt sie die Beschwerde der zur Entscheidung berufenen Stelle vor.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Beschwerdeentscheidung ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Falls über die Beschwerde nicht binnen 3 Monaten seit ihrem Eingang abschließend entschieden ist, muss dem Beschwerdeführer
                     unbeschadet seiner Rechte aus § 55 Rechtshofordnung ein schriftlicher Bescheid über die Gründe der Verzögerung erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Im Übrigen gelten, insbesondere für die aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegen einen Verwaltungsakt, die Bestimmungen
                     der Rechtshofordnung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nähere Verfahrensvorschriften können durch Verordnung geregelt werden.
                  

               

               
                     Art. 137

                  

                  Unabhängig von ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität können alle Menschen in gleicher Weise Mitglieder von Synoden
                     und kirchlichen Körperschaften sein und kirchliche Ämter bekleiden.
                  

               

               
                     Art. 138

                  

                  Mitglieder kirchlicher Körperschaften und Inhaber kirchlicher Ehrenämter, die nur für eine bestimmte Zeit bestellt sind, bleiben
                     so lange im Amt, bis ihre Nachfolger an ihre Stelle treten.
                  

               

               
                     Art. 139

                  

                  Die Mitglieder der Synode und ihrer Ausschüsse, des Gemeinsame Kirchenausschuss, anderer von der Synode gebildeter Organe
                     der Kirche und der vom Oberkirchenrat gebildeten Kammern erhalten Tagegelder und Ersatz der Reisekosten nach Maßgabe der gesetzlichen
                     Bestimmungen.
                  

               

            

         

         
               X. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
               

            

            
                     Art. 140

                  

                   1 Die Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche des Landesteils Oldenburg vom 12. November 1920 wird aufgehoben.  2 Die Kirchengesetze und kirchlichen Vorschriften bleiben in Kraft, soweit sie nicht dieser Kirchenordnung widersprechen.  3 Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf die Verfassung Bezug genommen ist, finden die Bestimmungen der Kirchenordnung entsprechende
                     Anwendung.
                  

               

               
                     Art. 141

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Februar 1856 betr. die Regelung der kirchlichen Einrichtungen in den evangelischen Gemeinden des Amtes Kniphausen bleiben unberührt, soweit
                     sich nicht aus dieser Kirchenordnung etwas anderes ergibt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die bestehenden reformierten Predigtstellen sollen von Pfarrerinnen oder Pfarrern verwaltet werden, die nach reformiertem
                     Bekenntnis ordiniert wurden.  2 Die Verwaltung der Predigtstellen setzt die Anerkennung der Kirchenordnung als gemeinsamer Grundlage durch die Pfarrerin oder
                     den Pfarrer, der mit der Verwaltung beauftragt wird, voraus.  3 Dies gilt insbesondere auch für Art. 1 Abs. 3, soweit das eigene Bekenntnis dies zulässt.
                  

                  

               

               
                     Art. 142

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Synode beschließt diese Kirchenordnung in der Bereitschaft, Leben und Ordnung der Kirche ständig erneut an der Heiligen
                     Schrift zu prüfen, die Folgerungen aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen zu ziehen und in allem dahin zu wirken, dass in
                     der Kirche alles dem dient, der ihr Haupt und ihr Richter ist, Christus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In dieser Haltung befiehlt sie diese Kirchenordnung der Gnade des Herrn der Kirche mit der demütigen Bitte, dass sie zur Förderung
                     seines Reiches unter uns gereichen möge.
                  

               

               
                     Art. 143

                  

                  Die Kirchenordnung tritt mit dem 1. April 1950 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Der Artikel 117a tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. Es tritt am 30. Juni 2030 außer Kraft.

         

      

   
      

      
         Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft 
in besonderen Fällen1

      

      
         Vom 7. Dezember 2005

      

      
         (GVBl. 26. Band, S. 82)
         

      

      Die Ev. Landeskirche Anhalts, Ev. Landeskirche in Baden, Ev.-Luth. Kirche in Bayern, Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
         Oberlausitz, Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, Bremische Evangelische Kirche, Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Ev.
         Kirche in Hessen und Nassau, Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck, Lippische Landeskirche, Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs,
         Nordelbische Ev.-Luth. Kirche, Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, Ev. Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), Pommersche
         Ev. Kirche, Ev.-reformierte Kirche, Ev. Kirche im Rheinland, Ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, Ev.-Luth. Landeskirche
         Sachsens, Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe, Ev.-Luth. Kirche in Thüringen, Ev. Kirche von Westfalen, Ev. Landeskirche
         in Württemberg 
      

      schließen aufgrund von § 20 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 2 des Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und
         den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder (Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft)2 vom 10.11.1976 (ABl. EKD S. 389), geändert durch Gesetz vom 8.11.2001 (ABl. EKD S. 486) die folgende Vereinbarung:
      

      
         Inhaltsverzeichnis:

      

      

      
         
            
            
         
         
            
               	
                  § 1

               
               	
                  Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen

               
            

            
               	
                  § 2

               
               	
                  Voraussetzung

               
            

            
               	
                  § 3

               
               	
                  Verfahren

               
            

            
               	
                  § 4

               
               	
                  Rechtsfolgen

               
            

            
               	
                  § 5

               
               	
                  Wegfall und Verzicht

               
            

            
               	
                  § 6

               
               	
                  Inkrafttreten

               
            

            
               	
                  § 7

               
               	
                  Übergangsregelung

               
            

         
      

      
                     § 1
Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen
                     

                  

                   1 Kirchenmitglieder können nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen über die landeskirchlichen Grenzen hinweg auch die Kirchenmitgliedschaft
                     in einer anderen Kirchengemeinde als der Kirchengemeinde ihres Wohnsitzes erwerben oder in Fällen der Verlegung ihres Wohnsitzes
                     die Kirchenmitgliedschaft zu ihrer bisherigen Kirchengemeinde fortsetzen (Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen).  2 Wohnsitz ist die nach staatlichem Melderecht ausgewiesene Hauptwohnung.
                  

               

               
                     § 2
Voraussetzung
                     

                  

                  Voraussetzung für die Kirchenmitgliedschaft zu einer anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes ist eine erkennbare Bindung
                     an die andere Kirchengemeinde und die Möglichkeit, am Leben dieser Kirchengemeinde teilnehmen zu können.
                  

               

               
                     § 3
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entscheidung ergeht auf schriftlichen Antrag des Kirchenmitgliedes.  2 Familienangehörige können sich dem Antrag anschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft aufgrund eines Wohnsitzwechsels ist binnen zwei Monaten nach Eintritt
                     der Veränderung zu stellen.  2 Ein Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft, der verspätet eingeht, gilt als Antrag auf Erwerb der Kirchenmitgliedschaft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über Anträge auf Erwerb oder Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft entscheiden die nach gliedkirchlichem Recht zuständigen
                     Stellen der Gliedkirche, in der die Kirchenmitgliedschaft erworben oder fortgesetzt werden soll.  2 Vor der Entscheidung ist das zuständige Organ der Kirchengemeinde des Wohnsitzes zu hören.  3 Mit der Entscheidung ist bei Kirchengemeinden mit mehr als einem Pfarrbezirk auch die Zuordnung zu einem Pfarrbezirk zu treffen;
                     dem Wunsch des Kirchenmitgliedes ist insoweit zu entsprechen.  4 Das antragstellende Kirchenmitglied und die Kirchengemeinde des Wohnsitzes sind schriftlich zu informieren.  5 Kommunale Änderungsdaten sind von der Kirchengemeinde des Wohnsitzes an die aufnehmende Kirchengemeinde weiter zu leiten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird der Antrag abgelehnt, kann der Antragsteller gegen die Entscheidung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei den dafür
                     nach gliedkirchlichem Recht zuständigen kirchlichen Stellen Einspruch einlegen.  2 Die Entscheidung ist endgültig.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Erwerb und die Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft in der aufnehmenden Kirchengemeinde wird mit der dem Antrag stattgebenden
                     Entscheidung wirksam.
                  

               

               
                     § 4
Rechtsfolgen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit der Zugehörigkeit zur aufnehmenden Kirchengemeinde erwirbt das Kirchenmitglied auch zugleich die Kirchenmitgliedschaft
                     in der zuständigen Gliedkirche der EKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Kirchenmitglied hat in der aufnehmenden Kirchengemeinde alle Rechte und Pflichten eines Kirchenmitgliedes; dies gilt nicht
                     für die Pflicht zur Entrichtung der Kirchensteuer.  2 Die Verpflichtung zur Entrichtung von Kirchensteuern gegenüber den Körperschaften, die im Bereich der Kirchengemeinde des
                     Wohnsitzes jeweils Kirchensteuergläubigerin sind, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 5
Wegfall und Verzicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen endet mit dem Wegzug aus der bisherigen Kirchengemeinde des Wohnsitzes, es
                     sei denn, einem Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen wird stattgegeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen kann ein Kirchenmitglied verzichten mit der Folge, dass es Kirchenmitglied
                     der Kirchengemeinde des Wohnsitzes wird.  2 Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der Kirchengemeinde zu erklären, zu der die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen
                     besteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Erklärung nach Absatz 2 wird mit Ablauf des Monats wirksam, in dem diese zugegangen ist.  2 Die Kirchengemeinde, zu der die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen besteht, unterrichtet schriftlich die Kirchengemeinde
                     des Wohnsitzes über die bei ihr eingegangene Verzichtserklärung des Kirchenmitgliedes.
                  

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Vereinbarung tritt für die vertragschließenden Gliedkirchen nach der gemäß ihrem jeweiligen Recht erforderlichen Zustimmung
                     in Kraft.3   2 Für Gliedkirchen, die zu einem späteren Zeitpunkt der Vereinbarung zustimmen, tritt die Vereinbarung mit der späteren Zustimmung
                     in Kraft.
                  

               

               
                     § 7
Übergangsregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die bisher zwischen den Gliedkirchen der EKD bestehenden Vereinbarungen über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen
                     treten außer Kraft, sobald diese Vereinbarung innerkirchlich in Kraft getreten ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die nach den bisherigen Vereinbarungen begründeten Kirchenmitgliedschaften in besonderen Fällen bleiben bestehen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Kirchenrecht-EKD-Link

         

      

      2
            Ord.-Nr. 1.030

         

      

      3
            Die Zustimmung erfolgte durch Kirchengesetz vom 17. November 2006 (GVBl. 26. Bd., S. 82).
            

         

      

   
      

      
         Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen

      

      
         Vom 24. Juni 2016

      

      
         (ABl. EKD 2016 S. 166)

      

      

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle
ABl. EKD
                     

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art 
der Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     bisher keine Änderungen erfolgt

                  
               

            
         
Auf Grund des § 14 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft vom 10. November 1976 (ABl. EKD S. 389), das
         durch das Kirchengesetz vom 8. November 2001 (ABl. EKD S. 486, 2003 S. 422) geändert wurde, verordnet der Rat der Evangelischen
         Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchenkonferenz:
      

      
                     § 1

                  

                  Das Gemeindegliederverzeichnis muss vorsehen, dass folgende personenbezogene Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen
                     (Ehepartnerin oder -partner; Lebenspartnerin oder -partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft; minderjährige leibliche,
                     Stief- und Pflegekinder; leibliche, Stief- und Pflegeeltern minderjähriger Kinder sowie deren minderjährige Geschwister) aufgenommen
                     werden können.
                  

                  ____________________

               

               Abschnitt 1: Meldedaten des Kirchenmitgliedes

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.1

                              
                              	
                                 Familiennamen

                              
                           

                           
                              	
                                 1.2

                              
                              	
                                 Geburtsname

                              
                           

                           
                              	
                                 1.3

                              
                              	
                                 Vornamen

                              
                           

                           
                              	
                                 1.4

                              
                              	
                                 frühere Namen

                              
                           

                           
                              	
                                 1.5

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 1.6

                              
                              	
                                 Doktorgrad

                              
                           

                           
                              	
                                 1.7

                              
                              	
                                 Ordensname/Künstlername

                              
                           

                           
                              	
                                 1.8 

                              
                              	
                                 Geburtsdatum

                              
                           

                           
                              	
                                 1.9 

                              
                              	
                                 Geburtsort sowie bei der Geburt im Ausland auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 1.10

                              
                              	
                                 Geschlecht

                              
                           

                           
                              	
                                 1.11

                              
                              	
                                 zur gesetzlichen Vertretung:

                                 a. Familienname 

                                 b. Vorname

                                 c. Doktorgrad

                                 d. Anschrift

                                 e. Geburtsdatum

                                 f. Geschlecht

                                 g. Sterbedatum sowie 

                                 h. Auskunftssperren

                              
                           

                           
                              	
                                 1.12 

                              
                              	
                                 Staatsangehörigkeiten

                              
                           

                           
                              	
                                 1.13

                              
                              	
                                 gegenwärtige und letzte frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift
                                    im Inland und die letzte frühere Anschrift im Ausland, bei Wegzug in das Ausland auch die Zuzugsanschrift im Ausland und den
                                    Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 1.14

                              
                              	
                                 Datum des Ein- und Auszugs

                              
                           

                           
                              	
                                 1.15

                              
                              	
                                 Familienstand

                              
                           

                           
                              	
                                 1.16

                              
                              	
                                 Zahl der minderjährigen Kinder

                              
                           

                           
                              	
                                 1.17

                              
                              	
                                 Datum des Beginns der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.18

                              
                              	
                                 rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.19

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.20

                              
                              	
                                 Registernummer

                              
                           

                           
                              	
                                 1.21

                              
                              	
                                 Stellung in der Familie entsprechend § 1 Satz 1

                              
                           

                           
                              	
                                 1.22

                              
                              	
                                 Datum, Ort und Staat der Eheschließung

                              
                           

                           
                              	
                                 1.23

                              
                              	
                                 Datum, Ort und Staat der Begründung der eingetragenen Lebenspartnerschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.24

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Ehe

                              
                           

                           
                              	
                                 1.25

                              
                              	
                                 Datum der Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 1.26

                              
                              	
                                 Auskunftssperren /bedingter Sperrvermerk

                              
                           

                           
                              	
                                 1.27

                              
                              	
                                 Sterbedatum

                              
                           

                           
                              	
                                 1.28

                              
                              	
                                 Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch den Staat

                              
                           

                        
                     

                  

               

               Abschnitt 2: Meldedaten der Familienangehörigen des Kirchenmitglieds, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen
                        Religionsgemeinschaft angehören

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 2.1

                              
                              	
                                 Familiennamen

                              
                           

                           
                              	
                                 2.2

                              
                              	
                                 Geburtsname

                              
                           

                           
                              	
                                 2.3

                              
                              	
                                 Vornamen

                              
                           

                           
                              	
                                 2.4

                              
                              	
                                 frühere Namen

                              
                           

                           
                              	
                                 2.5

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 2.6

                              
                              	
                                 Doktorgrad

                              
                           

                           
                              	
                                 2.7

                              
                              	
                                 Künstlername

                              
                           

                           
                              	
                                 2.8

                              
                              	
                                 Geburtsdatum

                              
                           

                           
                              	
                                 2.9

                              
                              	
                                 Geburtsort

                              
                           

                           
                              	
                                 2.10

                              
                              	
                                 Geschlecht

                              
                           

                           
                              	
                                 2.11

                              
                              	
                                 Staatsangehörigkeiten

                              
                           

                           
                              	
                                 2.12

                              
                              	
                                 gegenwärtige und letzte frühere Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte frühere Anschrift
                                    im Inland und die letzte frühere Anschrift im Ausland
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2.13

                              
                              	
                                 Familienstand

                              
                           

                           
                              	
                                 2.14

                              
                              	
                                 rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 2.15

                              
                              	
                                 Stellung in der Familie entsprechend § 1 Satz 1

                              
                           

                           
                              	
                                 2.16

                              
                              	
                                 Auskunftssperren/bedingter Sperrvermerk

                              
                           

                           
                              	
                                 2.17

                              
                              	
                                 Sterbedatum

                              
                           

                        
                     

                  

               

               Abschnitt 3: Kirchliche Daten des Kirchenmitglieds

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 3.1

                              
                              	
                                 Taufdatum (einschließlich Erwachsenentaufe)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.2

                              
                              	
                                 Taufort, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Taufe, bei im Ausland vollzogener Taufe auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 3.3

                              
                              	
                                 Konfession bei der Taufe

                              
                           

                           
                              	
                                 3.4

                              
                              	
                                 Taufspruch (Bibelstelle)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.5

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 3.6

                              
                              	
                                 Datum der Aufnahme/Wiederaufnahme in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.7

                              
                              	
                                 Ort der Aufnahme/Wiederaufnahme in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.8

                              
                              	
                                 Konfession vor der Aufnahme/Wiederaufnahme in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.9

                              
                              	
                                 Datum des Übertritts in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.10

                              
                              	
                                 Ort des Übertritts in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.11

                              
                              	
                                 Konfession vor dem Übertritt in die Kirche

                              
                           

                           
                              	
                                 3.12

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 3.13

                              
                              	
                                 Ort der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 3.14

                              
                              	
                                 Registernummer

                              
                           

                           
                              	
                                 3.15

                              
                              	
                                 Datum der Konfirmation

                              
                           

                           
                              	
                                 3.16

                              
                              	
                                 Ort der Konfirmation, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Konfirmation, bei im Ausland vollzogener Konfirmation auch
                                    den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.17

                              
                              	
                                 Konfirmationsspruch (Bibelstelle)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.18

                              
                              	
                                 Datum der Firmung

                              
                           

                           
                              	
                                 3.19

                              
                              	
                                 Ort der Firmung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Firmung, bei im Ausland vollzogener Firmung auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 3.20

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Trauung (anlässlich vollzogener staatlicher Eheschließung)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.21

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Trauung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Trauung, bei im Ausland vollzogener Trauung auch
                                    den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.22

                              
                              	
                                 Konfession bei der kirchlichen Trauung

                              
                           

                           
                              	
                                 3.23

                              
                              	
                                 Trauspruch (Bibelstelle), Dispens

                              
                           

                           
                              	
                                 3.24

                              
                              	
                                 Datum der gottesdienstlichen Feier (bspw. anlässlich  der staatlichen Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.25

                              
                              	
                                 Ort der gottesdienstlichen Feier, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der gottesdienstlichen Feier, bei im Ausland vollzogenen
                                    gottesdienstlichen Feier auch den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.26

                              
                              	
                                 Konfession bei der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 3.27

                              
                              	
                                 Spruch (Bibelstelle), Dispens bei der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 3.28

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Bestattung

                              
                           

                           
                              	
                                 3.29

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Bestattung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Beisetzung, bei im Ausland vollzogener Bestattung
                                    auch den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3.30

                              
                              	
                                 kirchliche Wahlausschließungsgründe

                              
                           

                           
                              	
                                 3.31

                              
                              	
                                 kirchliche Ämter und Funktionen

                              
                           

                           
                              	
                                 3.32

                              
                              	
                                 Kommunikationsdaten (gemäß den datenschutzrechtlichen Vorgaben – bspw. Einwilligung).

                              
                           

                        
                     

                  

               

               Abschnitt 4: Kirchliche Daten der Familienangehörigen des Kirchenmitgliedes, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen
                        Religionsgemeinschaft angehören

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 4.1

                              
                              	
                                 Taufdatum

                              
                           

                           
                              	
                                 4.2

                              
                              	
                                 Taufort, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Taufe, bei im Ausland vollzogener Taufe auch den Staat

                              
                           

                           
                              	
                                 4.3

                              
                              	
                                 Ordnungsmerkmale

                              
                           

                           
                              	
                                 4.4

                              
                              	
                                 Konfession bei der Taufe

                              
                           

                           
                              	
                                 4.5

                              
                              	
                                 Datum der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 4.6

                              
                              	
                                 Ort der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft

                              
                           

                           
                              	
                                 4.7

                              
                              	
                                 Registernummer

                              
                           

                           
                              	
                                 4.8

                              
                              	
                                 Datum der Konfirmation

                              
                           

                           
                              	
                                 4.9

                              
                              	
                                 Datum der Firmung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.10

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Trauung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.11

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Trauung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Trauung, bei im Ausland vollzogener Trauung auch
                                    den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4.12

                              
                              	
                                 Trauspruch (Bibelstelle), Dispens

                              
                           

                           
                              	
                                 4.13

                              
                              	
                                 Konfession bei der kirchlichen Trauung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.14

                              
                              	
                                 Datum der gottesdienstlichen Feier (bspw. anlässlich  der staatlichen Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft)

                              
                           

                           
                              	
                                 4.15

                              
                              	
                                 Ort der gottesdienstlichen Feier, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der gottesdienstlichen Feier, bei im Ausland vollzogener
                                    Handlung auch den Staat
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4.16

                              
                              	
                                 Spruch (Bibelstelle) der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 4.17

                              
                              	
                                 Konfession bei der gottesdienstlichen Feier

                              
                           

                           
                              	
                                 4.18

                              
                              	
                                 Datum der kirchlichen Bestattung

                              
                           

                           
                              	
                                 4.19

                              
                              	
                                 Ort der kirchlichen Bestattung, Name der Kirchengemeinde und ggf. Stätte der Beisetzung, bei im Ausland vollzogener Bestattung
                                    auch den Staat
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  Das Gemeindegliederverzeichnis darf in automatisierten Verfahren mit Hilfe von Ordnungsmerkmalen geführt werden. Es darf keine
                     Aufzeichnungen persönlicher oder seelsorglicher Art enthalten, die in Ausübung des Seelsorgeauftrages erhoben worden sind
                     (Seelsorgedaten). Die Daten des § 1 Abschnitt 3 Nummer 3.31 und 3.32 werden nicht in den Datenaustausch gemäß § 17 des Kirchengesetzes
                     über die Kirchenmitgliedschaft einbezogen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das gliedkirchliche Recht kann vorsehen, dass die Gliedkirchen weitere Angaben über diesen Datenkatalog hinaus in ihre Gemeindegliederverzeichnisse
                     aufnehmen können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis
                     aufzunehmenden Daten der Kirchenmitglieder mit ihren Familienangehörigen vom 1. Juli 2011 (ABl. EKD S. 146) außer Kraft.
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                     Präambel

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz wird erlassen in Ausübung des verfassungsrechtlich garantierten Rechts der evangelischen Kirche, ihre
                     Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten.  2 Dieses Recht ist europarechtlich geachtet und festgeschrieben in Artikel 91 und Erwägungsgrund 165 Verordnung EU 2016/679
                     des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
                     Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) sowie Artikel 17 Vertrag
                     über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).  3 In Wahrnehmung dieses Rechts stellt dieses Kirchengesetz den Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung her und regelt die
                     Datenverarbeitung im kirchlichen und diakonischen Bereich.  4 Die Datenverarbeitung dient der Erfüllung des kirchlichen Auftrags.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 
            

         

         
                     § 1 
Zweck des Gesetzes
                     

                  

                  Zweck dieses Kirchengesetzes ist es, die einzelne Person davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbezogenen
                     Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.
                  

               

               
                     § 2 
Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, alle weiteren kirchlichen juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie die
                     ihnen zugeordneten kirchlichen und diakonischen Dienste, Einrichtungen und Werke ohne Rücksicht auf deren Rechtsform (kirchliche
                     Stelle).  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse stellen sicher, dass auch
                     in den ihnen zugeordneten Diensten, Einrichtungen und Werken dieses Kirchengesetz sowie die zu seiner Ausführung und Durchführung
                     erlassenen weiteren Bestimmungen Anwendung finden.  3 Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen führen jeweils für ihren Bereich eine Übersicht über die kirchlichen
                     Werke und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, für die dieses Kirchengesetz gilt.  4 In die Übersicht sind Name, Anschrift, Rechtsform und Tätigkeitsbereich der kirchlichen Werke und Einrichtungen aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die nichtautomatisierte
                     Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieses Kirchengesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeit einer kirchlichen
                     Stelle oder in deren Auftrag, unabhängig vom Ort der Verarbeitung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Dieses Kirchengesetz findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen zur Ausübung
                     ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gehen denen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhaltes personenbezogene Daten verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit andere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschriften, die kirchliche Stellen anzuwenden haben, die Verarbeitung personenbezogener
                     Daten regeln, gehen sie diesem Kirchengesetz vor.
                  

               

               
                     § 3 
Seelsorgegeheimnis und Amtsverschwiegenheit
                     

                  

                   1 Aufzeichnungen, die in Wahrnehmung eines kirchlichen Seelsorgeauftrages erstellt werden, dürfen Dritten nicht zugänglich sein.
                      2 Die besonderen Bestimmungen über den Schutz des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses bleiben unberührt.  3 Gleiches gilt für die sonstigen Verpflichtungen zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten oder
                     von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen.
                  

               

               
                     § 4 
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  Im Sinne dieses Kirchengesetzes bezeichnet der Ausdruck:

                  
                     	1.

                     	
                        „personenbezogene“ Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im
                           Folgenden „betroffene Person“) beziehen; identifizierbar ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt, insbesondere
                           mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu
                           einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
                           psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
                        

                     

                     	2.

                     	
                        „besondere Kategorien personenbezogener Daten“

                        
                           
                              	
                                 alle Informationen, aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen einer natürlichen Person hervorgehen, ausgenommen
                                    Angaben über die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft,
                                 

                              

                              	
                                 alle Informationen, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit einer natürlichen
                                    Person hervorgehen,
                                 

                              

                              	
                                 genetische Daten,

                              

                              	
                                 biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,

                              

                              	
                                 Gesundheitsdaten,

                              

                              	
                                 Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person.

                              

                           

                        

                     

                     	3.

                     	
                        „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
                           Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die
                           Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
                           eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;
                        

                     

                     	4.

                     	
                        „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung
                           einzuschränken;
                        

                     

                     	5.

                     	
                        „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen
                           Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere
                           um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
                           Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;
                        

                     

                     	6.

                     	
                        „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung
                           zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
                           Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten,
                           dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;
                        

                     

                     	7.

                     	
                        „Anonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
                           nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer betroffenen Person zugeordnet
                           werden können;
                        

                     

                     	8.

                     	
                        „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig
                           davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;
                        

                     

                     	9.

                     	
                        „verantwortliche Stelle“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder
                           gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet;
                        

                     

                     	10.

                     	
                        „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene
                           Daten im Auftrag der verantwortlichen Stelle verarbeitet;
                        

                     

                     	11.

                     	
                        „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt
                           werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht;
                        

                     

                     	12.

                     	
                        „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person,
                           der verantwortlichen Stelle, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung der kirchlichen
                           Stelle oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;
                        

                     

                     	13.

                     	
                        „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung
                           der betroffenen Person in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene
                           Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist;
                        

                     

                     	14.

                     	
                        „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig,
                           zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen
                           Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden;
                        

                     

                     	15.

                     	
                        „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person,
                           die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus
                           der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden;
                        

                     

                     	16.

                     	
                        „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen
                           oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person
                           ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;
                        

                     

                     	17.

                     	
                        „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person,
                           einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand
                           hervorgehen;
                        

                     

                     	18.

                     	
                        „Drittland“ einen Staat, in dem die Datenschutz-Grundverordnung keine Anwendung findet;

                     

                     	19.

                     	
                        „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform,
                           einschließlich Personen-, Kapitalgesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen;
                        

                     

                     	19a.

                     	
                        „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem abhängigen Unternehmen besteht;

                     

                     	20.

                     	
                        „Beschäftigte“

                        
                           
                              	
                                 die in einem Pfarrdienst- oder in einem kirchlichen Beamtenverhältnis oder in einem sonstigen kirchlichen öffentlich-rechtlichen
                                    Dienstverhältnis stehenden Personen,
                                 

                              

                              	
                                 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher,

                              

                              	
                                 zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte,

                              

                              	
                                 Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobungen
                                    (Rehabilitationen),
                                 

                              

                              	
                                 Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen,

                              

                              	
                                 nach dem Bundesfreiwilligen- oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichbaren Diensten Beschäftigte,

                              

                              	
                                 Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören
                                    auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,
                                 

                              

                              	
                                 Bewerbende für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist;

                              

                           

                        

                     

                     	21.

                     	
                        „IT-Sicherheit“ den Schutz der mit Informationstechnik verarbeiteten Daten insbesondere vor unberechtigtem Zugriff, vor unerlaubten
                           Änderungen und vor der Gefahr des Verlustes, um deren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu gewährleisten;
                        

                     

                     	22.

                     	
                        „institutionelle Aufarbeitung sexualisierter Gewalt“ jede systematische, nicht auf den Einzelfall bezogene Untersuchung von
                           Vorkommnissen sexualisierter Gewalt, insbesondere betreffend deren Ursachen, Rahmenbedingungen und Folgen.
                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 2 
Verarbeitung personenbezogener Daten
            

         

         
                     § 5 
Grundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personenbezogene Daten sind nach folgenden Grundsätzen zu verarbeiten:
                  

                  
                     
                        	
                            Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz;

                        

                        	
                            Zweckbindung: Personenbezogene Daten werden für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben. Sie dürfen nicht in
                              einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Eine Weiterverarbeitung für im kirchlichen
                              oder öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische
                              Zwecke gilt als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken;
                           

                        

                        	
                            Datenminimierung: Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird auf das dem Zweck angemessene und notwendige Maß beschränkt;
                              personenbezogene Daten sind zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und
                              keinen im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert;
                           

                        

                        	
                            Richtigkeit: Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein. Es sind
                              alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig
                              sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden;
                           

                        

                        	
                            Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten werden in einer Form gespeichert, die die Identifizierung der betroffenen Personen
                              nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Personenbezogene Daten dürfen
                              länger gespeichert werden, soweit sie für die Zwecke des Archivs, der wissenschaftlichen und historischen Forschung sowie
                              der Statistik verarbeitet werden;
                           

                        

                        	
                            Integrität und Vertraulichkeit: Personenbezogene Daten werden in einer Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit
                              gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust,
                              unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die verantwortliche Stelle muss die Einhaltung der Grundsätze nachweisen können (Rechenschaftspflicht).
                  

               

               
                     § 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
                     

                  

                  Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

                  
                     
                        	
                            eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift erlaubt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten oder ordnet sie an;

                        

                        	
                            die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder
                              mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich, einschließlich der Ausübung kirchlicher
                              Aufsicht;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich,
                              sofern nicht die Interessen der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere
                              dann, wenn diese minderjährig ist;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung
                              vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt;
                           

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der die kirchliche Stelle unterliegt;

                        

                        	
                            die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person
                              zu schützen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7 
Rechtmäßigkeit der Zweckänderung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden
                     (Zweckänderung), ist nur rechtmäßig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet; 

                        

                        	
                            sie erforderlich ist

                           
                              
                                 	
                                     zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten oder

                                 

                                 	
                                     zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche, 

                                 

                              

                           

                           sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen;

                        

                        	
                            die betroffene Person eingewilligt hat;

                        

                        	
                            offensichtlich ist, dass sie im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, dass diese
                              in Kenntnis des anderen Zweckes ihre Einwilligung verweigern würde;
                           

                        

                        	
                            Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen;

                        

                        	
                            die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen
                              darf, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich
                              überwiegt;
                           

                        

                        	
                            es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist oder

                        

                        	
                            sie zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gemäß § 50a erforderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In anderen Fällen muss die kirchliche Stelle feststellen, ob die Zweckänderung mit dem Zweck, zu dem die personenbezogenen
                     Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist.  2 Dabei berücksichtigt sie unter anderem
                  

                  
                     
                        	
                            jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten
                              Weiterverarbeitung;
                           

                        

                        	
                            den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
                              den betroffenen Personen und der kirchlichen Stelle;
                           

                        

                        	
                            die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden oder
                              ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 14 verarbeitet werden;
                           

                        

                        	
                            die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen;

                        

                        	
                            das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die Pseudonymisierung oder die Anonymisierung gehören
                              kann.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Visitations-, Aufsichts- und Kontrollbefugnissen,
                     der Rechnungsprüfung, der Revision oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle dient.
                      2 Das gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende
                     schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Personenbezogene Daten, die ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung
                     eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten für andere Zwecke ist nur rechtmäßig, wenn die Voraussetzungen
                     vorliegen, die eine Verarbeitung nach § 13 Absatz 2 zulassen.
                  

               

               
                     § 8 
Offenlegung an kirchliche oder öffentliche Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Offenlegung nach §§ 6 und 7 an kirchliche Stellen trägt die offenlegende verantwortliche Stelle.  2 Erfolgt die Offenlegung auf Ersuchen der empfangenden kirchlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung.  3 In diesem Fall prüft die offenlegende verantwortliche Stelle nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der datenempfangenden
                     kirchlichen Stelle liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Offenlegung besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die datenempfangende kirchliche Stelle darf die offengelegten Daten für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr
                     offengelegt werden.  2 Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 7 zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind mit personenbezogenen Daten, die nach §§ 6 und 7 an kirchliche Stellen offengelegt werden, weitere personenbezogene Daten der betroffenen oder einer anderen Person so verbunden,
                     dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Offenlegung auch dieser Daten zulässig,
                     soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen oder einer anderen Person an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen;
                     eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Absatz 3 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle weitergegeben werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber öffentlichen Stellen nach § 2 des Bundesdatenschutzgesetzes in der
                     jeweils geltenden Fassung gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 9 
Offenlegung an sonstige Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Offenlegung nach §§ 6 und 7 an sonstige Stellen oder Personen trägt die offenlegende kirchliche Stelle. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die datenempfangenden Stellen und Personen dürfen die offengelegten Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung
                     sie ihnen offengelegt werden.  2 Die offenlegende Stelle hat sie darauf hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 10 
Datenübermittlung an und in Drittländer oder an internationale Organisationen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jede Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer oder an internationale Organisationen, die bereits verarbeitet werden
                     oder nach ihrer Übermittlung verarbeitet werden sollen, ist über die weiteren Voraussetzungen der Datenverarbeitung hinaus
                     nur zulässig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau entsprechend den Bestimmungen des Artikel 45 Absatz 2 Datenschutz-Grundverordnung
                              festgestellt hat oder
                           

                        

                        	
                           als geeignete Garantien Standarddatenschutzklauseln verwendet werden, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach
                              Artikel 93 Absatz 2 Datenschutz-Grundverordnung erlassen oder genehmigt worden sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Falls die Voraussetzungen des Absatz 1 nicht vorliegen, ist die Übermittlung zulässig, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die betroffene Person in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt hat, nachdem sie über die für sie
                              bestehenden möglichen Risiken aufgeklärt worden ist;
                           

                        

                        	
                           die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrages oder Rechtsverhältnisses zwischen der betroffenen Person und der verantwortlichen
                              Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von der verantwortlichen Stelle
                              mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen oder des kirchlichen Interesses notwendig ist;

                        

                        	
                           die Übermittlung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist oder

                        

                        	
                           die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen erforderlich ist, sofern
                              die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außer Stande ist, ihre Einwilligung zu geben.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 11 
Einwilligung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss die verantwortliche Stelle nachweisen können, dass die betroffene Person
                     in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft,
                     so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache
                     erfolgen, so dass es von anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.  2 Soweit die Erklärung unter Umständen abgegeben worden ist, die gegen dieses Kirchengesetz verstoßen, ist sie unwirksam.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.  2 Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
                     nicht berührt.  3 Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt.  4 Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Maß Rechnung getragen
                     werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung
                     zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind.
                  

               

               
                     § 12 
Einwilligung Minderjähriger 
                     

                  

                   1 Minderjährige, denen insbesondere elektronische Angebote von kirchlichen Stellen gemacht werden, können in die Verarbeitung
                     ihrer Daten wirksam einwilligen, wenn sie religionsmündig sind.  2 Sind die Minderjährigen noch nicht religionsmündig, ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, wenn die Sorgeberechtigten die Einwilligung
                     erteilt oder der Einwilligung zugestimmt haben.  3 Die Einwilligung der Sorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche Präventions- oder Beratungsdienste einem Kind
                     unmittelbar angeboten werden.
                  

               

               
                     § 13 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen nicht verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Abweichend von Absatz 1 dürfen besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die betroffene Person in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte Zwecke
                              ausdrücklich eingewilligt hat;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung erforderlich ist, damit die verantwortliche Stelle oder die betroffene Person die ihr aus dem Arbeits- und
                              Dienstrecht sowie dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und ihren diesbezüglichen
                              Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht oder nach einer Dienstvereinbarung nach den
                              kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetzen, die geeignete Garantien für die Rechte und die Interessen der betroffenen Person
                              vorsehen, rechtmäßig ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person erforderlich
                              und die betroffene Person aus körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung durch eine kirchliche Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung erfolgt,
                              dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der kirchlichen Stelle oder auf Personen,
                              die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen
                              Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung sich auf personenbezogene Daten bezieht, die die betroffene Person öffentlich gemacht hat;

                        

                        	
                           die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Kirchengerichte
                              im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung auf der Grundlage kirchlichen oder staatlichen Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel
                              steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte
                              und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen oder kirchlichen Interesses erforderlich
                              ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des
                              Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für
                              die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage kirchlichen oder staatlichen
                              Rechts oder aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten
                              Bedingungen und Garantien erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie zur Gewährleistung hoher
                              Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage
                              des kirchlichen oder staatlichen Rechts, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der
                              betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses vorsieht, erforderlich ist;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung für im kirchlichen oder im öffentlichen Interesse liegende Zwecke des Archivs, der wissenschaftlichen oder
                              historischen Forschung oder der Statistik erfolgt und die Interessen der betroffenen Person durch angemessene Maßnahmen gewahrt
                              sind, 
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gemäß § 50a erforderlich ist und die Interessen der betroffenen Person durch angemessene Maßnahmen gewahrt sind oder
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Besondere Kategorien personenbezogener Daten dürfen für die in Absatz 2 Nummer 8 genannten Zwecke verarbeitet werden, wenn
                     diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach kirchlichem oder
                     staatlichem Recht der Berufsgeheimnispflicht unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die
                     ebenfalls nach kirchlichem oder staatlichem Recht einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.
                  

               

               
                     § 14 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten
                     

                  

                  Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln
                     ist unter den Voraussetzungen des § 6 zulässig, wenn dies das kirchliche oder staatliche Recht, das geeignete Garantien für die Rechte der betroffenen Personen
                     vorsieht, zulässt.
                  

               

               
                     § 15 
Verarbeitung, 
für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist für die Zwecke, für die eine verantwortliche Stelle personenbezogene Daten verarbeitet, die Identifizierung der betroffenen
                     Person durch die verantwortliche Stelle nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist diese nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung
                     dieses Kirchengesetzes zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die betroffene Person zu
                     identifizieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kann die verantwortliche Stelle in Fällen gemäß Absatz 1 nachweisen, dass sie nicht in der Lage ist, die betroffene Person
                     zu identifizieren, so unterrichtet sie die betroffene Person hierüber, sofern dies möglich ist.  2 In diesen Fällen finden die § 19 bis 24 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer in diesen Vorschriften niedergelegten
                     Rechte zusätzliche Informationen bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 3 
Rechte der betroffenen Person
            

         

         
                     § 16 
Transparente Information, Kommunikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die verantwortliche Stelle trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen, die nach diesem Kirchengesetz
                     hinsichtlich der Verarbeitung zu geben sind, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu übermitteln;
                     dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an Minderjährige richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die verantwortliche Stelle erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den §§ 19 bis 25.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die verantwortliche Stelle stellt der betroffenen Person Informationen über die ergriffenen Maßnahmen gemäß den §§ 19 bis 25 unverzüglich, in jedem Fall innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird die verantwortliche Stelle auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet sie die betroffene
                     Person unverzüglich, spätestens aber innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über
                     die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Informationen werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von
                     häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann die verantwortliche Stelle sich weigern, aufgrund
                     des Antrags tätig zu werden, oder ein angemessenes Entgelt verlangen.
                  

               

               
                     § 17 
Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so eröffnet die verantwortliche Stelle der betroffenen
                     Person zum Zeitpunkt der Erhebung in geeigneter und angemessener Weise Zugang zu folgenden Informationen:
                  

                  
                     
                        	
                            den Namen und die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle;

                        

                        	
                            gegebenenfalls die Kontaktdaten der örtlich Beauftragten;

                        

                        	
                            die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

                        

                        	
                            gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt die verantwortliche Stelle der betroffenen Person zum Zeitpunkt der
                     Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung
                     zu gewährleisten:
                  

                  
                     
                        	
                           falls möglich die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
                              für die Festlegung dieser Dauer;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Rechts auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit
                              sowie eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde;

                        

                        	
                           ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss
                              erforderlich ist, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 25a Absatz 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite
                              und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beabsichtigt die verantwortliche Stelle, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den,
                     für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt sie der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen
                     über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,
                     oder die Informationspflicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
                  

               

               
                     § 18 
Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt die verantwortliche Stelle der betroffenen
                     Person über die in § 17 Absatz 1 und 2 aufgeführten Informationen hinaus die zu ihr gespeicherten Daten mit, auch soweit sie sich auf Herkunft oder
                     empfangende Stellen beziehen. § 17 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Von dieser Verpflichtung ist die verantwortliche Stelle befreit, soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung aufgrund
                     einer speziellen Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen und
                     das Interesse der betroffenen Person an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.
                  

               

               
                     § 19 
Auskunftsrecht der betroffenen Person
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die betroffene Person hat das Recht, von der verantwortlichen Stelle eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
                     personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen
                     Daten und auf folgende Informationen: 
                  

                  
                     
                        	
                           die Verarbeitungszwecke; 

                        

                        	
                           die Kategorien personenbezogener Daten; 

                        

                        	
                           die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind; 

                        

                        	
                           falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich
                              ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung
                              der Verarbeitung durch die verantwortliche Stelle oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
                           

                        

                        	
                           das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde; 

                        

                        	
                           wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die
                              Herkunft der Daten; 
                           

                        

                        	
                           das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 25a Absatz 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
                              Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene
                     Person zusätzlich das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß § 10 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Auskunft darf nicht erteilt werden, soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung aufgrund einer speziellen Rechtsvorschrift
                     oder wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen und das Interesse der betroffenen Person
                     an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.  2 Die Ablehnung der Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung.
                      2 Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann die verantwortliche Stelle ein angemessenes Entgelt auf
                     der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.  3 Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur
                     Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 4 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Verarbeitet die verantwortliche Stelle eine große Menge von Informationen über die betroffene Person, so kann sie verlangen,
                     dass die betroffene Person präzisiert, auf welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen
                     bezieht.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Das Auskunftsrecht findet in den Fällen des § 50 Absatz 1 keine Anwendung, soweit die Auskunft einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
                  

               

               
                     § 20 
Recht auf Berichtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, von der verantwortlichen Stelle die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger
                     personenbezogener Daten zu verlangen.  2 Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
                     personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im kirchlichen Interesse verarbeitet
                     werden.  2 Bestreitet die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegendarstellung
                     einzuräumen.  3 Das zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen.
                  

               

               
                     § 21 
Recht auf Löschung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           ihre Speicherung unzulässig ist oder

                        

                        	
                           ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich
                              ist;
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person ihre Einwilligung bezüglich der Verarbeitung ihrer Daten widerruft und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
                              für die Verarbeitung fehlt;
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person gemäß § 25 Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt und keine vorrangigen berechtigten Gründe für
                              die Verarbeitung vorliegen;
                           

                        

                        	
                           die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der verantwortlichen Stelle notwendig ist;

                        

                        	
                           die Löschung personenbezogener Daten verlangt wird, die bei elektronischen Angeboten, die Minderjährigen direkt gemacht worden
                              sind, erhoben wurden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist sie gemäß Absatz 1 zu deren Löschung
                     verpflichtet, so trifft sie unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene
                     Maßnahmen, auch technischer Art, um die für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stellen, die die personenbezogenen Daten
                     verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
                     Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
                  

                  
                     
                        	
                           zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

                        

                        	
                           zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach kirchlichem oder staatlichem Recht, dem die verantwortliche
                              Stelle unterliegt, erfordert;
                           

                        

                        	
                           aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 8 bis 9;

                        

                        	
                           für im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke
                              oder für statistische Zwecke, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
                              unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
                           

                        

                        	
                           zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, tritt
                     an die Stelle des Rechts auf Löschung das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 22.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vorschriften über das Archiv- und Kirchenbuchwesen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 22 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die betroffene Person hat das Recht gegenüber der verantwortlichen Stelle auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der
                     folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
                  

                  
                     
                        	
                           die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es der
                              verantwortlichen Stelle ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
                           

                        

                        	
                           die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen
                              die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten;
                           

                        

                        	
                           die verantwortliche Stelle benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene
                              Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 25 eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe der verantwortlichen Stelle gegenüber denen der betroffenen
                              Person überwiegen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen
                     – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder
                     zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von der verantwortlichen
                     Stelle unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung der Verarbeitung eindeutig erkennbar
                     ist und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vorschriften über das Archiv- und Kirchenbuchwesen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 23 
Informationspflicht bei Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
                     

                  

                   1 Die verantwortliche Stelle teilt allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, jede Berichtigung oder
                     Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach den §§ 20 bis 22 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.  2 Die verantwortliche Stelle unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.
                  

               

               
                     § 24 
Recht auf Datenübertragbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einer verantwortlichen Stelle bereitgestellt
                     hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einer
                     anderen verantwortlichen Stelle ohne Behinderung durch die verantwortliche Stelle, der die personenbezogenen Daten bereitgestellt
                     wurden, zu übermitteln, sofern
                  

                  
                     
                        	
                            die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und

                        

                        	
                            die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

                        

                     

                  

                   2 Die betroffene Person kann verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von der verantwortlichen Stelle einem anderen
                     Dritten übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung, die in Ausübung kirchlicher Aufsicht erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
                  

               

               
                     § 25
Widerspruchsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
                     sie betreffender personenbezogener Daten gemäß § 6 Nummer 3 oder Nummer 4 Widerspruch einzulegen.  2 Die verantwortliche Stelle verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige
                     Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Rechte und berechtigten Interessen der betroffenen Person überwiegen, oder
                     die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden personenbezogene Daten von Unternehmen im Sinne von § 4 Nummer 19 verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen
                     die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
                     Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  2 Die verantwortliche Stelle muss die betroffene Person spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich
                     auf dieses Widerspruchsrecht hinweisen.  3 Dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen.  4 Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht
                     mehr für diese Zwecke verarbeitet.
                  

               

               
                     § 25a
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling
                     – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise
                     erheblich beeinträchtigt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
                  

                  
                     
                        	
                           für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und der verantwortlichen Stelle erforderlich
                              ist, 
                           

                        

                        	
                           aufgrund einer staatlichen oder kirchlichen Rechtsvorschrift, denen die verantwortliche Stelle unterliegt, zulässig ist und
                              diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person
                              enthalten oder 
                           

                        

                        	
                           mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft die verantwortliche Stelle angemessene Maßnahmen, um die Rechte
                     sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens
                     einer Person seitens der verantwortlichen Stelle, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung
                     gehört. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach § 4 Nummer 2 beruhen, sofern
                     nicht § 13 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 7 gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte sowie der berechtigten Interessen der
                     betroffenen Person getroffen wurden.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 4 
Pflichten der verantwortlichen Stellen und Auftragsverarbeiter
            

         

         
                     § 26 
Datengeheimnis
                     

                  

                   1 Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).
                      2 Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich zu verpflichten, soweit sie nicht
                     aufgrund anderer kirchlicher Bestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden.  3 Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.
                  

               

               
                     § 27 
Technische und organisatorische Maßnahmen, IT-Sicherheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle und der kirchliche Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
                     Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten
                     und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
                     zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und einen Nachweis hierüber führen zu können.  2 Diese Maßnahmen schließen unter anderem ein:
                  

                  
                     
                        	
                           die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und die Verschlüsselung personenbezogener Daten;

                        

                        	
                           die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit
                              der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;
                           

                        

                        	
                           die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen
                              Zwischenfall unverzüglich wiederherzustellen;
                           

                        

                        	
                           ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
                              Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung
                     verbunden sind, insbesondere durch – ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung
                     von oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Einhaltung eines nach dem EU-Recht zertifizierten Verfahrens kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung
                     der Pflichten der verantwortlichen Stelle gemäß Absatz 1 nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die verantwortliche Stelle und der kirchliche Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass natürliche Personen, die Zugang zu
                     personenbezogenen Daten haben, diese nur auf ihre Weisung verarbeiten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Verantwortliche Stellen und Auftragsverarbeiter sind verpflichtet, IT-Sicherheit zu gewährleisten.  2 Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der Kirchenkonferenz.
                  

               

               
                     § 28 
Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke
                     der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen
                     Risiken für die Rechte natürlicher Personen trifft die verantwortliche Stelle sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel
                     für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet
                     sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen
                     dieses Kirchengesetzes zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle trifft technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, durch Voreinstellung grundsätzlich
                     nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, zu verarbeiten.
                      2 Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist
                     und ihre Zugänglichkeit.  3 Solche Maßnahmen müssen insbesondere geeignet sein, dass personenbezogene Daten nicht ohne Eingreifen der verantwortlichen
                     Stelle durch Voreinstellungen einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Einhaltung eines nach EU-Recht zertifizierten Verfahrens kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung
                     der in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen nachzuweisen.
                  

               

               
                     § 29 
Gemeinsam verantwortliche Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Legen zwei oder mehr verantwortliche Stellen gemeinsam die Zwecke und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam
                     verantwortliche Stellen. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer welche Verpflichtung gemäß diesem
                     Kirchengesetz erfüllt, soweit die jeweiligen Aufgaben der verantwortlichen Stellen nicht durch Rechtsvorschriften festgelegt
                     sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für die betroffenen Personen angegeben werden.  2 Das Wesentliche der Vereinbarung wird der betroffenen Person zur Verfügung gestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieses Kirchengesetzes bei
                     und gegenüber jeder einzelnen verantwortlichen Stelle geltend machen.
                  

               

               
                     § 30 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen oder Personen verarbeitet, ist die auftraggebende kirchliche
                     Stelle für die Einhaltung der Vorschriften dieses Kirchengesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich.
                      2 Die in Kapitel 3 genannten Rechte sind ihr gegenüber geltend zu machen.  3 Zuständig für die Aufsicht ist die Aufsichtsbehörde der beauftragenden kirchlichen Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für eine Auftragsverarbeitung in Drittländern gilt § 10.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Auftragsverarbeiter ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen
                     Maßnahmen sorgfältig auszuwählen.  2 Der Auftrag ist in Textform zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind:
                  

                  
                     
                        	
                           der Gegenstand und die Dauer des Auftrags;

                        

                        	
                           der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Verarbeitung, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen;

                        

                        	
                           die nach § 27 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie ihre Kontrolle durch den Auftragsverarbeiter;
                           

                        

                        	
                           die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung von Daten;

                        

                        	
                           die Verpflichtung der Beschäftigten des Auftragsverarbeiters auf das Datengeheimnis;

                        

                        	
                           gegebenenfalls die Berechtigung zur Begründung sowie die Bedingungen von Unterauftragsverhältnissen;

                        

                        	
                           die Kontrollrechte der beauftragenden kirchlichen Stelle und die entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragsverarbeiters;

                        

                        	
                           mitzuteilende Verstöße des Auftragsverarbeiters oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener
                              Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen;
                           

                        

                        	
                           der Umfang der Weisungsbefugnis, die sich die beauftragende kirchliche Stelle gegenüber dem Auftragsverarbeiter vorbehält;

                        

                        	
                           die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragsverarbeiter gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags.

                        

                     

                  

                   3 Die beauftragende kirchliche Stelle hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der
                     beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.  4 Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Auftragsverarbeiter darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen der verantwortlichen Stelle verarbeiten.  2 Ist er der Ansicht, dass eine Weisung der verantwortlichen Stelle gegen dieses Kirchengesetz oder andere Vorschriften über
                     den Datenschutz verstößt, hat er die verantwortliche Stelle unverzüglich darauf hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sofern die kirchlichen Datenschutzbestimmungen auf den Auftragsverarbeiter keine Anwendung finden, dürfen sich abweichend
                     von Absatz 3 die Vertragsinhalte an Artikel 28 EU-Datenschutz-Grundverordnung orientieren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen
                     durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden
                     kann.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann bestimmen,
                     dass vor der Beauftragung die Genehmigung einer kirchlichen Stelle einzuholen ist oder Mustervereinbarungen zu verwenden sind.
                      2 Bei der Beauftragung anderer kirchlicher Stellen kann von Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 Alternative 2, Nummer 5, 7 und 9 und Satz
                     4 abgesehen werden. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln und die Verwendung zertifizierter und kirchlich geprüfter Informationstechnik
                     können herangezogen werden, um die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anforderungen durch den Auftragsverarbeiter nachzuweisen.
                  

               

               
                     § 30a
Zentrale Verfahren
                     

                  

                  Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann für zentrale
                     Verfahren, an denen mehrere verantwortliche Stellen beteiligt sind, abweichend von § 29 oder § 30 die Verteilung der datenschutzrechtlichen Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten zwischen den beteiligten verantwortlichen
                     Stellen festlegen.
                  

               

               
                     § 31 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede verantwortliche Stelle führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen.  2 Dieses Verzeichnis enthält folgende Angaben:
                  

                  
                     
                        	
                           den Namen und die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und gegebenenfalls der gemeinsam mit ihr verantwortlichen Stelle
                              sowie gegebenenfalls der örtlich Beauftragten;
                           

                        

                        	
                           die Zwecke der Verarbeitung;

                        

                        	
                           eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten;

                        

                        	
                           gegebenenfalls die Verwendung von Profiling;

                        

                        	
                           die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
                              einschließlich Empfängern in Drittländern oder internationalen Organisationen;
                           

                        

                        	
                           gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich
                              der Angabe der dort getroffenen geeigneten Garantien;
                           

                        

                        	
                           wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien;

                        

                        	
                           wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 27.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag einer verantwortlichen Stelle durchgeführten
                     Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält:
                  

                  
                     
                        	
                           den Namen und die Kontaktdaten der Auftragsverarbeiter und jeder verantwortlichen Stelle, in deren Auftrag der Auftragsverarbeiter
                              tätig ist, sowie der örtlich Beauftragten;
                           

                        

                        	
                           die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jeder verantwortlichen Stelle durchgeführt werden;

                        

                        	
                           gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich
                              der Angabe der dort getroffenen geeigneten Garantien;
                           

                        

                        	
                           wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 27.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich oder elektronisch zu führen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Verantwortliche Stellen und Auftragsverarbeiter stellen der Aufsichtsbehörde die Verzeichnisse auf Anfrage zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für verantwortliche Stellen, die weniger als 250 Beschäftigte
                     haben.  2 Kirchliche Stellen, die weniger als 250 Beschäftigte haben, erstellen Verzeichnisse nach Absatz 1 und 2 nur hinsichtlich der
                     Verfahren, die die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten einschließen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann vorsehen,
                     dass für einheitliche Verfahren das Verzeichnis zentral geführt wird.
                  

               

               
                     § 32 
Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die voraussichtlich zu einem nicht unerheblichen Risiko für
                     die Rechte natürlicher Personen führt, meldet die verantwortliche Stelle dies unverzüglich der Aufsichtsbehörde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er diese der verantwortlichen
                     Stelle unverzüglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesondere folgende Informationen:
                  

                  
                     
                        	
                           eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und
                              der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen
                              Datensätze;
                           

                        

                        	
                           den Namen und die Kontaktdaten der örtlich Beauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen;

                        

                        	
                           eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten;

                        

                        	
                           eine Beschreibung der von der verantwortlichen Stelle ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung
                              des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann die verantwortliche Stelle diese
                     Informationen unverzüglich schrittweise zur Verfügung stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die verantwortliche Stelle hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu dokumentieren.  2 Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen
                     zu umfassen.  3 Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Paragraphen ermöglichen.
                  

               

               
                     § 33 
Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffenen Person
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte natürlicher
                     Personen zur Folge, so benachrichtigt die verantwortliche Stelle die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Benachrichtigung der betroffenen Person hat in klarer und einfacher Sprache zu erfolgen und enthält zumindest die Art
                     der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und die in § 32 Absatz 3 Nummer 2, 3 und 4 genannten Informationen und Maßnahmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von der Benachrichtigung der betroffenen Person kann abgesehen werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die verantwortliche Stelle durch nachträgliche Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte der betroffenen
                              Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht, oder
                           

                        

                        	
                           die Benachrichtigung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.  2 In diesem Fall hat stattdessen eine im kirchlichen Bereich übliche öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme
                              zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 34 
Datenschutz-Folgenabschätzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände
                     und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte natürlicher Personen zur Folge, so führt die
                     verantwortliche Stelle vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener
                     Daten durch.  2 Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die verantwortliche Stelle holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat der örtlich Beauftragten
                     ein, sofern eine Bestellung erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
                  

                  
                     
                        	
                           systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung
                              einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen
                              Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;
                           

                        

                        	
                           umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche
                              Verurteilungen und Straftaten gemäß § 14 oder
                           

                        

                        	
                           systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Folgenabschätzung umfasst insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                           eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich
                              der von der verantwortlichen Stelle verfolgten berechtigten Interessen;
                           

                        

                        	
                           eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck;

                        

                        	
                           eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und

                        

                        	
                           die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren,
                              durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass die datenschutzrechtlichen
                              Regelungen eingehalten werden.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden sollen sowohl Listen zu Verarbeitungsvorgängen, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz-Folgenabschätzung
                     durchzuführen ist, als auch Listen zu Verarbeitungsvorgängen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist,
                     erstellen und diese veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden sind gehalten, den Austausch mit staatlichen Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzausschuss
                     zu suchen, um durch die Aufstellung aufeinander abgestimmter Listen die Zusammenarbeit zwischen kirchlichen und nicht-kirchlichen
                     Stellen zu erleichtern.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage im kirchlichen, staatlichen oder europäischen Recht, dem die verantwortliche
                     Stelle unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge
                     regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine
                     Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 5 nicht.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Erforderlichenfalls führt die verantwortliche Stelle eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der
                     Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen
                     verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die verantwortliche Stelle konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus der Datenschutz-Folgenabschätzung
                     hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hat.
                  

               

               
                     § 35 
Audit und Zertifizierung
                     

                  

                   1 Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und -programmen
                     und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch geeignete Stellen prüfen
                     und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen.  2 Näheres kann der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung regeln.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 5 
Örtlich Beauftragte für den Datenschutz
            

         

         
                     § 36 
Bestellung von örtlich Beauftragten für den Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei verantwortlichen Stellen sind örtlich Beauftragte für den Datenschutz zu bestellen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           bei ihnen in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten betraut
                              sind, oder
                           

                        

                        	
                           die Kerntätigkeit der verantwortlichen Stelle in der umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
                              besteht.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Vertretung ist zu regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Bestellung kann sich auf mehrere verantwortliche Stellen erstrecken.  2 Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann bestimmen,
                     dass für mehrere verantwortliche Stellen gemeinsame örtlich Beauftragte bestellt werden.  3 Eine Unternehmensgruppe darf gemeinsam eine Person örtlich beauftragen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu örtlich Beauftragten dürfen nur Personen bestellt werden, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fachkunde
                     und Zuverlässigkeit besitzen.  2 Die Bestellung kann befristet für mindestens drei Jahre erfolgen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu örtlich Beauftragten sollen diejenigen nicht bestellt werden, die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt sind
                     oder denen die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Bestellung von örtlich Beauftragten erfolgt in Textform und ist der Aufsichtsbehörde und der nach dem jeweiligen Recht
                     für die allgemeine Aufsicht zuständigen Stelle anzuzeigen; die Kontaktdaten sind zu veröffentlichen.  2 Sind örtlich Beauftragte nicht Beschäftigte einer verantwortlichen Stelle, sind ihre Leistungen vertraglich zu regeln.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit bei verantwortlichen Stellen keine Rechtsverpflichtung für die Bestellung von Personen als örtlich Beauftragte besteht,
                     hat die Leitung die Erfüllung der Aufgabe in anderer Weise sicherzustellen.
                  

               

               
                     § 37 
Stellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die örtlich Beauftragten sind den gesetzlich oder verfassungsmäßig berufenen Organen der verantwortlichen Stellen unmittelbar
                     zu unterstellen.  2 Sie sind im Rahmen ihrer Aufgaben weisungsfrei.  3 Sie dürfen wegen dieser Tätigkeit nicht benachteiligt werden.  4 Sie können Auskünfte verlangen, Einsicht in Unterlagen nehmen und erhalten Zugang zu personenbezogenen Daten und den Verarbeitungsvorgängen.
                      5 Die verantwortliche Stelle unterstützt die örtlich Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und stellt die notwendigen
                     Mittel zur Verfügung.  6 § 42 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Abberufung der örtlich Beauftragten ist nur in entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig.
                      2 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die zur Kündigung aus wichtigem Grund
                     berechtigen.  3 Gleiches gilt für den Zeitraum eines Jahres nach Beendigung der Bestellung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Erlangung und zur Erhaltung der erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle den örtlich Beauftragten die Teilnahme
                     an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und die Kosten zu tragen.  2 Die dazu notwendige Freistellung hat ohne Minderung der Bezüge oder des Erholungsurlaubes zu erfolgen.  3 Im Konfliktfall kann die Aufsichtsbehörde angerufen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Betroffene Personen und Mitarbeitende können sich unmittelbar an die örtlich Beauftragten wenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Staatliche Vorschriften über Zeugnisverweigerungsrechte für Datenschutzbeauftragte finden für örtlich Beauftragte entsprechende
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die verantwortlichen Stellen stellen sicher, dass örtlich Beauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig bei allen mit dem Schutz
                     personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen beteiligt werden.
                  

               

               
                     § 38 
Aufgaben
                     

                  

                   1 Die örtlich Beauftragten wirken auf die Einhaltung der Bestimmungen für den Datenschutz hin und unterstützen die verantwortlichen
                     Stellen bei der Sicherstellung des Datenschutzes.  2 Sie haben insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                            die verantwortliche Stelle und die Beschäftigten zu beraten;

                        

                        	
                            die ordnungsmäßige Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen,
                              zu überwachen;
                           

                        

                        	
                            die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen zu informieren und zu schulen;

                        

                        	
                            mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten;

                        

                        	
                            die verantwortliche Stelle bei der Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und deren Durchführung zu überwachen.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 6 
Unabhängige Aufsichtsbehörden
            

         

         
                     § 39 
Errichtung der Aufsichtsbehörden und 
Bestellung der Beauftragten für den Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über die Einhaltung dieses Kirchengesetzes in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und den gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüssen wachen unabhängige kirchliche Aufsichtsbehörden für den Datenschutz (Aufsichtsbehörden).  2 Jede Aufsichtsbehörde wird von einem oder einer Beauftragten für den Datenschutz geleitet und nach außen vertreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtet die Aufsichtsbehörde für den Bereich der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland und ihres Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung sowie für die gesamtkirchlichen Werke und Einrichtungen
                     und bestellt den Beauftragten oder die Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten die Aufsichtsbehörde für ihren Bereich einzeln oder gemeinschaftlich,
                     soweit sie die Aufgaben nicht der Aufsichtsbehörde der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen.  2 Die Gliedkirchen können für die ihnen zugeordneten diakonischen Dienste, Einrichtungen und Werke eigene Aufsichtsbehörden
                     errichten.  3 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland legt auf Vorschlag des Finanzbeirates der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     die jährlichen Beiträge für die Wahrnehmung der Aufsicht nach Satz 1 zweiter Halbsatz fest. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beauftragte für den Datenschutz sollen für mindestens vier, höchstens acht Jahre bestellt werden.  2 Das Amt endet mit dem Amtsantritt einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.  3 Die erneute Bestellung ist zulässig.  4 Das Amt ist hauptamtlich auszuüben.  5 Nebentätigkeiten sind nur zulässig, soweit dadurch das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gefährdet
                     wird und sie genehmigt sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zu Beauftragten für den Datenschutz dürfen nur Personen bestellt werden, welche die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche
                     Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen.  2 Sie müssen die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Dienst besitzen und einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland angehören.  3 Sie sind auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten und die Einhaltung der kirchlichen Ordnung zu verpflichten.
                  

               

               
                     § 40 
Unabhängigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufsichtsbehörden handeln bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse völlig unabhängig.  2 Sie unterliegen weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersuchen weder um Weisung noch nehmen sie Weisungen
                     entgegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden unterliegen der Rechnungsprüfung, soweit hierdurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.
                  

               

               
                     § 41 
Tätigkeitsbericht
                     

                  

                   1 Die Aufsichtsbehörden erstellen mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht, der eine Liste der Arten der gemeldeten
                     Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen enthalten kann.  2 Sie übermitteln den Bericht den jeweiligen kirchenleitenden Organen oder den jeweiligen Leitungsorganen der Diakonischen Werke
                     und veröffentlichen ihn.  3 Auf dieser Grundlage können sie den leitenden Organen berichten.
                  

               

               
                     § 42 
Rechtsstellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Den Aufsichtsbehörden werden die Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die sie benötigen, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv
                     wahrnehmen zu können.  2 Die Finanzmittel sind in einem eigenen Haushaltsplan oder als Teil eines Gesamthaushaltes gesondert auszuweisen und zu verwalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden wählen ihr Personal aus und besetzen die Personalstellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beauftragten für den Datenschutz sind die Vorgesetzten der Mitarbeitenden in den Aufsichtsbehörden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Beauftragten für den Datenschutz bestellen aus dem Kreis ihrer Mitarbeitenden in den Aufsichtsbehörden einen Vertreter
                     oder eine Vertreterin. Vertreter oder Vertreterin können auch Beauftragte für den Datenschutz anderer Gliedkirchen oder der
                     oder die Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Aufsichtsbehörden können Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere Kirchenbehörden übertragen.
                      2 Diesen kirchlichen Stellen dürfen personenbezogene Daten der Beschäftigten offengelegt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung
                     der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Beauftragte für den Datenschutz und ihre Mitarbeitenden sind verpflichtet, über die ihnen amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten
                     Verschwiegenheit zu bewahren.  2 Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
                     keiner Geheimhaltung bedürfen.  3 Die Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Beauftragte für den Datenschutz und ihre Mitarbeitenden dürfen, auch wenn sie nicht mehr im Amt sind, über Angelegenheiten,
                     die der Verschwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.
                      2 Die Entscheidung über Aussagegenehmigungen treffen die Beauftragten für den Datenschutz für sich und ihre Mitarbeitenden in
                     eigener Verantwortung.  3 Die Beauftragten für den Datenschutz gelten als oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungsgerichtsordnung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Eine Kündigung von Beauftragten für den Datenschutz im Arbeitsverhältnis ist während der Amtszeit nur zulässig, soweit Tatsachen
                     vorliegen, die zu einer Kündigung aus wichtigem Grund berechtigen.  2 Dies gilt für den Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung des Amtes entsprechend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Beauftragte für den Datenschutz im Kirchenbeamtenverhältnis scheiden während der Amtszeit aus dem Dienst aus, wenn nach den
                     Bestimmungen der §§ 76, 77, 79 oder 80 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD die Voraussetzungen einer Entlassung oder Gründe
                     nach § 24 des Deutschen Richtergesetzes vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit dessen Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen,
                     oder wenn ein Disziplinargericht auf Entfernung aus dem Dienst erkennt.
                  

               

               
                     § 43 
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden haben insbesondere die einheitliche Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz
                     zu überwachen und durchzusetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie sensibilisieren, informieren und beraten die kirchliche Öffentlichkeit sowie die verantwortlichen Stellen und kirchlichen
                     Auftragsverarbeiter über Fragen und maßgebliche Entwicklungen des Datenschutzes sowie über die Vermeidung von Risiken.  2 Sie unterrichten betroffene Personen auf Anfrage über deren persönliche Rechte aus diesem Kirchengesetz, wobei spezifische
                     Maßnahmen für Minderjährige besondere Beachtung finden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sie schulen die örtlich Beauftragten und bilden sie fort.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Werden personenbezogene Daten in Drittländern verarbeitet, prüfen die Aufsichtsbehörden die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
                     Vorgaben und beraten über Möglichkeiten einer gesetzeskonformen Verarbeitung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden können auf Anregung der kirchenleitenden Organe oder von Amts wegen Gutachten und Stellungnahmen zu
                     Rechtssetzungsvorhaben, die sich auf den Schutz von personenbezogenen Daten auswirken, abgeben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden können auf Anregung der kirchenleitenden Organe oder von Amts wegen Musterverträge und Standards zur
                     Verarbeitung personenbezogener Daten erstellen, deren Einsatz und Umsetzung überprüfen und die Ergebnisse veröffentlichen;
                     sie sollen Listen gemäß § 34 Absatz 5 bereitstellen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Kirchliche Gerichte unterliegen der Prüfung durch die Aufsichtsbehörden nur, soweit sie in eigenen Angelegenheiten als Verwaltung
                     tätig werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Der Prüfung durch die Aufsichtsbehörden unterliegen nicht: 
                  

                  
                     
                        	
                            Aufzeichnungen gemäß § 3 Satz 1;
                           

                        

                        	
                            personenbezogene Daten, die dem Arztgeheimnis unterliegen, sofern die betroffene Person nicht eingewilligt hat, sowie 

                        

                        	
                            personenbezogene Daten in Personalakten, wenn die betroffene Person der Prüfung der auf sie bezogenen Daten im Einzelfall
                              widerspricht. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden teilen die Ergebnisse ihrer Prüfungen den verantwortlichen Stellen mit. Damit können Vorschläge zur
                     Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung personenbezogener
                     Daten, verbunden sein. 
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Die Beauftragten für den Datenschutz arbeiten zusammen und bilden eine Datenschutzkonferenz, auf der gemeinsame Stellungnahmen
                     und Handreichungen zu Datenschutz- und Kohärenzfragen beschlossen werden können.  2 Sie tauschen mit den staatlichen Aufsichtsbehörden für den Datenschutz Erfahrungen und zweckdienliche Informationen aus und
                     geben im Bedarfsfall Stellungnahmen ab.
                  

               

               
                     § 44 
Befugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufsichtsbehörden können verlangen, dass die verantwortlichen Stellen sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.
                      2 Auf Verlangen ist ihnen Auskunft sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten über die Verarbeitung personenbezogener Daten
                     zu geben, alle diesbezüglichen Informationen bereitzustellen, insbesondere über die gespeicherten Daten und über die eingesetzten
                     Datenverarbeitungsprogramme.  3 Ihnen ist jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen, einschließlich aller Verarbeitungsanlagen und -geräte zu gewähren, um Untersuchungen
                     und Überprüfungen vorzunehmen.  4 Stellen Aufsichtsbehörden fest, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Kirchengesetz verstoßen,
                     können sie Hinweise geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Stellen die Aufsichtsbehörden Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener
                     Daten fest, so beanstanden sie dies gegenüber der verantwortlichen Stelle oder gegenüber dem Auftragsverarbeiter und fordern
                     zur Stellungnahme innerhalb einer gesetzten Frist auf.  2 Von einer Beanstandung kann abgesehen werden, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel
                     handelt.  3 Mit der Aufforderung zur Stellungnahme können Vorschläge zur Beseitigung der Mängel oder zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes
                     verbunden werden.  4 Die Stellungnahme soll eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Mitteilung der Aufsichtsbehörde getroffen
                     worden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Um einen rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen oder eine drohende Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten abzuwenden,
                     sind die Aufsichtsbehörden befugt, anzuordnen:
                  

                  
                     
                        	
                            Verarbeitungsvorgänge auf bestimmte Weise und in einem bestimmten Zeitraum mit diesem Kirchengesetz in Einklang zu bringen;

                        

                        	
                            Verarbeitungsvorgänge vorübergehend oder dauerhaft zu beschränken oder zu unterlassen;

                        

                        	
                            die Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale Organisation auszusetzen;

                        

                        	
                            personenbezogene Daten zu berichtigen, zu löschen oder die Verarbeitung einzuschränken;

                        

                        	
                            die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen;

                        

                        	
                            dem Antrag der betroffenen Person zu entsprechen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Halten die Aufsichtsbehörden einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 oder eine von der Europäischen Kommission erlassene oder genehmigte Standarddatenschutzklausel nach § 10 Absatz 1 Nummer 2, auf deren Gültigkeit es bei der Entscheidung der Aufsichtsbehörden ankommt, für rechtswidrig, so können
                     sie ihr Verfahren aussetzen und einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen.  2 Soweit nicht Besonderheiten der kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung entgegenstehen, finden die Regelungen des § 21 des
                     Bundesdatenschutzgesetzes entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 45 
Geldbußen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verstößt eine verantwortliche Stelle oder ein kirchlicher Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig gegen Bestimmungen
                     dieses Kirchengesetzes, so können die Aufsichtsbehörden Geldbußen verhängen oder für den Wiederholungsfall androhen.  2 Gegen verantwortliche Stellen sind Geldbußen nur zu verhängen, soweit sie als Unternehmen im Sinne des § 4 Nummer 19 am Wettbewerb teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass die Verhängung von Geldbußen in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und
                     abschreckend ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls verhängt.  2 Bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend
                     berücksichtigt:
                  

                  
                     
                        	
                           Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung
                              sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen Schadens;
                           

                        

                        	
                           Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;

                        

                        	
                            jegliche von der verantwortlichen Stelle oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen
                              Personen entstandenen Schadens;
                           

                        

                        	
                           der Grad der Verantwortung der verantwortlichen Stelle oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von ihnen
                              gemäß § 27 getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen;
                           

                        

                        	
                           etwaige einschlägige frühere Verstöße der verantwortlichen Stelle oder des Auftragsverarbeiters;

                        

                        	
                           die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen
                              zu mindern;
                           

                        

                        	
                           die Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind;

                        

                        	
                           die Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
                              die verantwortliche Stelle oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat;
                           

                        

                        	
                           die Einhaltung der früher gegen die verantwortliche Stelle oder den Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand
                              angeordneten Maßnahmen, sofern solche Maßnahmen angeordnet wurden;
                           

                        

                        	
                           jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß
                              erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Verstößt eine verantwortliche Stelle oder ein kirchlicher Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen Verarbeitungsvorgängen
                     vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieses Kirchengesetzes, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße
                     nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen von bis zu sechs Millionen Euro verhängt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich oder anstelle von Maßnahmen nach § 44 Absatz 3 verhängt.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 7 
Rechtsbehelfe und Schadensersatz
            

         

         
                     § 46 
Recht auf Beschwerde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jede Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie
                     der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden zu sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufsichtsbehörde unterrichtet die betroffene Person über den Stand und das Ergebnis der Beschwerde und weist auf die
                     Möglichkeit gerichtlichen Rechtsschutzes gemäß § 47 hin.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Niemand darf wegen der Mitteilung von Tatsachen, die geeignet sind, den Verdacht aufkommen zu lassen, dieses Kirchengesetz
                     oder eine andere Rechtsvorschrift über den Datenschutz sei verletzt worden, gemaßregelt oder benachteiligt werden.  2 Mitarbeitende müssen für Mitteilungen an die Aufsichtsbehörde nicht den Dienstweg einhalten.
                  

               

               
                     § 47 
Rechtsweg
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten ist eröffnet
                  

                  
                     
                        	
                           für Klagen gegen Verwaltungsakte und andere Entscheidungen der Aufsichtsbehörden,

                        

                        	
                           für Klagen in Fällen, in denen sich die Aufsichtsbehörde nicht mit einer Beschwerde gemäß § 46 befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der erhobenen Beschwerde
                              in Kenntnis gesetzt hat,
                           

                        

                        	
                           für Klagen betroffener Personen gegen kirchliche Stellen und Auftragsverarbeiter wegen einer Verletzung ihrer Rechte aus diesem
                              Kirchengesetz,
                           

                        

                        	
                           für Klagen der Aufsichtsbehörden gegen kirchliche Stellen und Auftragsverarbeiter, soweit dies zur Durchsetzung ihrer Befugnisse
                              erforderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zuständigkeit für Klagen gegen die Aufsichtsbehörde nach § 39 Absatz 2 richtet sich nach § 5 des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden
                     Fassung.  2 Vor der Erhebung einer solchen Klage ist kein Vorverfahren durchzuführen.
                  

               

               
                     § 48 
Schadensersatz durch verantwortliche Stellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jede Person, der wegen einer Verletzung der Regelungen über den kirchlichen Datenschutz ein Schaden entstanden ist, hat nach
                     diesem Kirchengesetz Anspruch auf Schadensersatz gegen die verantwortliche Stelle oder den kirchlichen Auftragsverarbeiter.
                      2 Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine verantwortliche Stelle oder ein kirchlicher Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, wenn sie
                     oder er nachweist, für den eingetretenen Schaden nicht verantwortlich zu sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf das Mitverschulden der betroffenen Person ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches und auf die Verjährung sind die Verjährungsfristen
                     für unerlaubte Handlungen des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in weiterem Umfang als nach dieser Vorschrift haften oder nach denen andere für
                     den Schaden verantwortlich sind, bleiben unberührt.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 8 
Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen
            

         

         
                     § 49 
Verarbeitung personenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Daten von Beschäftigten dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung
                     des Beschäftigungsverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere
                     auch für Zwecke der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag
                     oder eine Dienstvereinbarung dies vorsieht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Straftaten und Amtspflichtverletzungen, die durch Beschäftigte begangen wurden, insbesondere
                     zum Schutz möglicher Betroffener, dürfen unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes personenbezogene Daten von Beschäftigten
                     verarbeitet werden, solange der Verdacht nicht ausgeräumt ist und die Interessen von möglichen Betroffenen dies erfordern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung
                     der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten
                     Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen.  2 Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil
                     erreicht wird oder die verantwortliche Stelle und die beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen.  3 Die Einwilligung bedarf der Textform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.  4 Die verantwortliche Stelle hat die beschäftigte Person über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht aufzuklären.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Offenlegung der Daten von Beschäftigten an Personen und Stellen außerhalb des kirchlichen Bereichs ist nur zulässig,
                     wenn kirchliche Interessen nicht entgegenstehen und
                  

                  
                     
                        	
                           die empfangende Person oder Stelle ein überwiegendes rechtliches Interesse darlegt;

                        

                        	
                           Art oder Zielsetzung der dem oder der Beschäftigten übertragenen Aufgaben die Offenlegung erfordert;

                        

                        	
                           offensichtlich ist, dass die Offenlegung im Interesse der betroffenen Person liegt und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass
                              sie in Kenntnis des Zwecks der Offenlegung ihre Einwilligung nicht erteilen würde;
                           

                        

                        	
                            sie zur Aufdeckung einer Straftat oder Amtspflichtverletzung oder zum Schutz möglicher Betroffener erforderlich erscheint
                              oder
                           

                        

                        	
                            die Offenlegung zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gemäß § 50a erforderlich ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Offenlegung an künftige Dienstherren, Dienst- oder Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig,
                     es sei denn, dass eine Abordnung oder Versetzung vorbereitet wird, die der Zustimmung der oder des Beschäftigten nicht bedarf,
                     oder dass diese zur Verhütung möglicher Straftaten oder Amtspflichtverletzungen erforderlich erscheint.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Verlangt die verantwortliche Stelle zur Begründung oder im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses medizinische oder psychologische
                     Untersuchungen und Tests, hat sie Anlass und Zweck der Begutachtung möglichst tätigkeitsbezogen zu bezeichnen.  2 Ergeben sich keine medizinischen oder psychologischen Bedenken, darf die verantwortliche Stelle lediglich die Offenlegung
                     des Ergebnisses der Begutachtung verlangen; ergeben sich Bedenken, darf auch die Offenlegung der festgestellten möglichst
                     tätigkeitsbezogenen Risikofaktoren verlangt werden.  3 Im Übrigen ist eine Weiterverarbeitung der bei den Untersuchungen oder Tests erhobenen Daten ohne schriftliche Einwilligung
                     der betroffenen Person nur für den Zweck zulässig, für den sie erhoben worden sind.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Personenbezogene Daten, die vor Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erhoben wurden, sind unverzüglich zu löschen,
                     sobald feststeht, dass ein solches nicht zustande kommt.  2 Dies gilt nicht, soweit überwiegende berechtigte Interessen der verantwortlichen Stelle der Löschung entgegenstehen oder die
                     betroffene Person in die weitere Speicherung einwilligt.  3 Nach Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen, soweit diese Daten nicht mehr benötigt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Ergebnisse medizinischer oder psychologischer Untersuchungen und Tests der Beschäftigten dürfen automatisiert nur verarbeitet
                     werden, wenn dies dem Schutz der oder des Beschäftigten dient.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Maßnahmen zur Datensicherung gespeichert werden, dürfen sie nicht für andere
                     Zwecke, insbesondere nicht für Zwecke der Verhaltens- oder Leistungskontrolle, genutzt werden.
                  

               

               
                     § 50 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu Archivzwecken, Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen
                     oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit geeignete Garantien für die Rechte
                     und Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für die Zwecke der Forschung oder Statistik ist
                     nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, die offengelegten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften
                     der Absätze 3 und 4 einzuhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Zwecke der Forschung oder Statistik erhobene oder gespeicherte personenbezogene Daten sind zu anonymisieren, sobald dies
                     möglich ist.  2 Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
                     einer identifizierten oder identifizierbaren Person zugeordnet werden können.  3 Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Zweck dies erfordert. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik übermittelt wurden, ist nur mit
                     Zustimmung der übermittelnden Stelle zulässig.  2 Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die betroffene Person eingewilligt hat oder

                        

                        	
                           dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die ordnungsgemäße Archivierung von anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen durch das zuständige Archiv ersetzt die
                     nach kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, wenn die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte
                     der betroffenen Person oder Dritter nicht beeinträchtigt werden. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Soweit kirchliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen dem zuständigen Archiv zur Übernahme anzubieten, ist eine Löschung
                     erst zulässig, nachdem die Unterlagen angeboten worden und nicht als archivwürdig übernommen worden sind.
                  

               

               
                     § 50a
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt besteht ein überragendes kirchliches Interesse.  2 Personenbezogene Daten dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt verarbeitet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ihre Offenlegung ist ohne Einwilligung der Betroffenen im Sinne dieses Kirchengesetzes durch die Bereitstellung von Unterlagen,
                     die Informationen über Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten oder von denen dieses aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte
                     anzunehmen ist, zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
                     oder von der zuständigen kirchlichen Stelle Beauftragten zulässig,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn die Datenempfangenden ein Datenschutzkonzept vorlegen, das den Anforderungen dieses Kirchengesetzes entspricht und

                        

                        	
                           sie auf das Datengeheimnis gemäß § 26 und darauf verpflichtet wurden, die Daten ausschließlich für die bestimmten Zwecke zu verarbeiten.
                           

                        

                     

                  

                   2 § 50 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 17 Absatz 3 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt offengelegt
                     wurden, ist nur mit Zustimmung der offenlegenden Stelle zulässig.  2 Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Veröffentlichung für die institutionelle Aufarbeitung sexualisierter Gewalt aufgrund der Stellung als Person der Zeitgeschichte
                              unerlässlich ist oder
                           

                        

                        	
                           die betroffene Person in die Veröffentlichung eingewilligt hat.

                        

                     

                  

                   3 Vor Erteilung der Zustimmung nach Satz 2 Nummer 1 ist die betroffene Person anzuhören.  4 Personenbezogene Daten von Betroffenen sexualisierter Gewalt werden ausschließlich nach Satz 2 Nummer 2 veröffentlicht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der Kirchenkonferenz das Nähere
                     regeln.
                  

               

               
                     § 50b
Mitgliederkommunikation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen juristischen Personen des öffentlichen Rechts verarbeiten Meldedaten und kirchliche Daten des Gemeindegliederverzeichnisses
                     zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere um gruppen- oder personenbezogen mit den Mitgliedern zu kommunizieren.  2 Dies schließt die Nutzung von Kommunikationsdaten ein, soweit ein Widerspruch dem nicht entgegensteht. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die gemeindebezogene Offenlegung personenbezogener Daten anlässlich von Amtshandlungen und Jubiläen ist zulässig, soweit
                     ein Widerspruch dem nicht entgegensteht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verarbeitung nach Absatz 1 kann mit dem Werben um persönlichen und finanziellen Einsatz für kirchliche und diakonische
                     Zwecke (Fundraising) verbunden werden, soweit ein Widerspruch dem nicht entgegensteht.
                  

               

               
                     § 51 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit personenbezogene Daten von verantwortlichen Stellen ausschließlich für eigene journalistisch-redaktionelle oder literarische
                     Zwecke verarbeitet werden, gelten von den Vorschriften dieses Kirchengesetzes nur die §§ 8, 22, 25, 26 und 48. Hierunter fällt die Herausgabe von Adressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnissen nur, wenn mit ihr zugleich eine
                     journalistisch-redaktionelle oder literarische Tätigkeit verbunden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten zur Veröffentlichung von Gegendarstellungen der
                     betroffenen Person, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren
                     wie die Daten selbst.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die der Berichterstattung
                     zugrundeliegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen.  2 Die Auskunft kann verweigert werden, soweit aus den Daten auf die berichtenden oder einsendenden Personen oder die Gewährsleute
                     von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden kann.  3 Die betroffene Person kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.
                  

               

               
                     § 52 
Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche innerhalb und außerhalb von Dienstgebäuden mit optisch-elektronischen Einrichtungen
                     ist nur zulässig, soweit sie
                  

                  
                     
                        	
                            in Ausübung des Hausrechts der kirchlichen Stelle oder

                        

                        	
                            zum Schutz von Personen und Sachen

                        

                     

                  

                  erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.  2 Das Interesse an der nicht überwachten Teilnahme am Gottesdienst ist besonders schutzwürdig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sind durch geeignete Maßnahmen
                     zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zweckes erforderlich
                     ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet und verarbeitet, so ist diese über die jeweilige
                     Verarbeitung zu benachrichtigen.  2 Von der Benachrichtigung kann abgesehen werden,
                  

                  
                     
                        	
                           solange das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung das Recht auf Benachrichtigung der betroffenen Person erheblich überwiegt
                              oder
                           

                        

                        	
                           wenn die Benachrichtigung im Einzelfall einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige
                     Interessen der Betroffenen einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 53 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen
                     

                  

                  Die Aufzeichnung oder Übertragung von Gottesdiensten oder kirchlichen Veranstaltungen einschließlich ihrer Veröffentlichung
                     ist datenschutzrechtlich zulässig, wenn die betroffenen Personen vor der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art und
                     Umfang der Verarbeitung informiert werden.
                  

               

            

         

      

      
            Kapitel 9 
Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 54 
Ergänzende Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der Kirchenkonferenz Durchführungsbestimmungen
                     zu diesem Kirchengesetz und ergänzende Bestimmungen zum Datenschutz erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gliedkirchen können für ihren Bereich Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz und ergänzende Bestimmungen zum
                     Datenschutz erlassen, soweit sie dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland nicht widersprechen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit personenbezogene Daten von Sozialleistungsträgern offengelegt werden, gelten zum Schutz dieser Daten ergänzend die
                     staatlichen Bestimmungen entsprechend.  2 Werden hierzu Bestimmungen gemäß Absatz 1 erlassen, ist vorher das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung anzuhören.
                  

               

               
                     § 55 
Übergangsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bisherige Bestellungen der Beauftragten für den Datenschutz gemäß den §§ 18 bis 18b des EKD-Datenschutzgesetzes in der Fassung
                     der Bekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, S. 34) gelten fort.  2 Für diese Bestellungen gelten die Regelungen der §§ 39 bis 45 mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bisherige Bestellungen der Betriebsbeauftragten und örtlichen Beauftragten für den Datenschutz gemäß § 22 des EKD-Datenschutzgesetzes
                     in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, S. 34) gelten fort.  2 Für diese Bestellungen gelten die Regelungen der §§ 36 bis 38 mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes.
                  

               

               
                     § 56 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 § 55 Absatz 4 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  2 Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz am 24. Mai 2018 in Kraft.  3 Gleichzeitig tritt das EKD-Datenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, S. 34) außer
                     Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
zur Ergänzung und Durchführung 
des Kirchengesetzes über den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Datenschutz-Anwendungsgesetz – DSAG)
         

      

      
         Vom 24. November 2018

      

      
         GVBl. 28. Band, S. 168

      

      Zur Durchführung und Ergänzung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD-Datenschutzgesetz
         – DSG-EKD) vom 15. November 2017 (ABl. EKD S. 353)  hat die 48. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg das
         folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1
Anwendungsbereich
                     

                  

                  Kirchliche Stellen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 DSG-EKD sind die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, die Kirchenkreise
                     und ihre Verbände, die Kirchengemeinden und ihre Verbände, alle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg zugeordneten
                     kirchlichen und diakonischen Werke und Einrichtungen ohne Rücksicht auf deren Rechtsform sowie die der Aufsicht der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg unterstehenden rechsfähigen Stiftungen des bürgerlichen oder des öffentlichen Rechts. 
                  

               

               
                     § 2
Errichtung der Aufsichtsbehörde und Bestellung der Beauftragten für den Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit die Aufgaben der Datenschutzaufsicht nicht der Aufsichtsbehörde der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen
                     worden ist, errichtet der Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses eine unabhängige Aufsichtsbehörde
                     und bestellt die Beauftragte oder den Beauftragten für den Datenschutz für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     in Oldenburg.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit die Aufgaben nicht der Aufsichtsbehörde der Evangelischen Kirche in Deutschland oder der Aufsichtsbehörde eines Diakonischen
                     Werkes einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen worden sind, kann für die der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg zugeordneten diakonischen Dienste, Werke und Einrichtungen eine eigene unabhängige Aufsichtsbehörde errichtet
                     werden.
                  

               

               
                     § 3
Diakonisches Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg e. V.
                     

                  

                  Das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg e.V. verpflichtet seine Mitglieder zur Beachtung dieses
                     Kirchengesetzes und der zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsvorschriften in seiner Satzung.
                  

               

               
                     § 4
Örtlich Beauftragte für den Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise sind grundsätzlich zur gemeinsamen Bestellung einer oder eines örtlich Beauftragten
                     für den Datenschutz verpflichtet.  2 Diese Funktion kann durch die örtlich Beauftragte oder den örtlich Beauftragten für Datenschutz der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg wahrgenommen werden.  3 In diesem Fall bedarf es lediglich einer entsprechenden Erklärung durch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg zur
                     Bestellung mit Wirkung für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise.  4 In Ausnahmefällen kann mit Genehmigung des Oberkirchenrates von verantwortlichen Stellen eine andere örtliche Beauftragte
                     oder ein anderer örtlicher Beauftragter für den Datenschutz bestellt werden.  5 Näheres regelt der Oberkirchenrat durch Rechtsverordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg e.V. bestellt für seinen Bereich eine örtlich Beauftragte
                     oder einen örtlich Beauftragten für den Datenschutz.  2 Es kann in seiner Satzung vorsehen, dass für die ihm angehörenden Einrichtungen, Werke, Verbände und sonstigen Dienste eine
                     örtlich Beauftragte oder ein örtlich Beauftragter gemeinsam zu bestellen ist. 
                  

               

               
                     § 5
Verantwortliche Stelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Verantwortliche Stelle für die Einhaltung und Umsetzung der Bestimmungen zum Datenschutz sind für die Evangelisch-Lutherische
                     Kirche in Oldenburg der Oberkirchenrat, für die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die anderen kirchlichen Körperschaften
                     das jeweils für die Rechtsvertretung zuständige Organ.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für unselbständige Einrichtungen der kirchlichen Körperschaften kann die Aufgabe der kirchlichen Stelle auf die jeweilige
                     Leitung der Einrichtung übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Verantwortliche Stelle für die Einhaltung und Umsetzung der Bestimmungen zum Datenschutz in den kirchlichen Diensten, Werken
                     und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit ist das durch Kirchengesetz, Satzung, Vereinbarung oder Stiftungsurkunde
                     mit der Geschäftsführung beauftragte Organ.
                  

               

               
                     § 6
Übersicht über die kirchlichen Werke und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
                     

                  

                  Die Übersicht gemäß § 2 Absatz 1 Satz 3 DSG-EKD führt der Oberkirchenrat.

               

               
                     § 7
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
                     

                  

                  Für Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31 Absatz 1 DSG-EKD, die einheitlich in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
                     durchgeführt werden, wird das Verarbeitungsverzeichnis zentral im Oberkirchenrat geführt.
                  

               

               
                     § 8
Automatisierte Abrufverfahren und gemeinsame Dateien
                     

                  

                  Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens oder einer gemeinsamen automatisierten Datei, in oder aus der mehrere
                     verantwortliche Stellen personenbezogene Daten verarbeiten, ist zulässig, soweit dies unter Berücksichtigung der Rechte und
                     Freiheiten der betroffenen Personen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist und durch technische und organisatorische
                     Maßnahmen Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vermieden werden können.
                  

               

               
                     § 9
Weitere Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Nähere zu den Grundsätzen des Datenschutzes, insbesondere in den Aufgabenbereichen der Verkündigung, Seelsorge, Bildung,
                     Diakonie und Mission sowie in den Aufgaben der Leitung und Verwaltung wird durch Rechtsverordnung geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat und das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche e. V. können für die Umsetzung der aus dem
                     DSG-EKD resultierenden Verpflichtungen der kirchlichen Stellen, insbesondere für die Informationspflichten, die Verpflichtung
                     auf das Datengeheimnis, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, die Meldung von Verletzung des Schutzes personenbezogener
                     Daten an die Aufsichtsbehörde sowie für die Datenschutzfolgenabschätzung Formblätter, Muster und andere Vordrucke empfehlen
                     oder für verbindlich erklären.
                  

               

               
                     § 10
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt das Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
                     zur Ergänzung und Durchführung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 23. November
                     1995 (GVBl. 23. Band, S. 115, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 9. März 2013 (GVBl. 27. Band, S. 144) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses (Seelsorgegeheimnisgesetz – SeelGG)1

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. EKD 2009 S. 352)
         

      

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der Änderung

                  
               

            
            
               
                  	
                     bisher keine Änderungen erfolgt

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

            
         

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz aufgrund des Artikels 10 Absatz 1 und des Artikels 10 a Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                  I. Grundsätze

               

               
                     § 1
Regelungsbereich
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz dient dem Schutz der in der Evangelischen Kirche in Deutschland, deren Gliedkirchen sowie den gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüssen ausgeübten Seelsorge.  2 Dieses Kirchengesetz soll damit auch zur Klärung des Begriffs der Seelsorge im staatlichen Recht beitragen, insbesondere in
                     den Prozessordnungen und im Recht der Gefahrenabwehr. 
                  

               

               
                     § 2
Schutz des Seelsorgegeheimnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Seelsorge im Sinne dieses Gesetzes ist aus dem christlichen Glauben motivierte und im Bewusstsein der Gegenwart Gottes vollzogene
                     Zuwendung.  2 Sie gilt dem einzelnen Menschen, der Rat, Beistand und Trost in Lebens- und Glaubensfragen in Anspruch nimmt, unabhängig von
                     dessen Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit.  3 Seelsorge ist für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, unentgeltlich. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die förmliche Beichte gilt als Seelsorge im Sinne des Absatzes 1.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Unbeschadet des Auftrags aller Getauften, Seelsorge zu üben, betraut die Kirche einzelne Personen mit einem besonderen Auftrag
                     zur Seelsorge.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Jede Person, die sich in einem Seelsorgegespräch einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger anvertraut, muss darauf vertrauen
                     können, dass daraus ohne ihren Willen keine Inhalte Dritten bekannt werden.  2 Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich zu wahren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Seelsorgegeheimnis steht unter dem Schutz der Kirche.  2 Es zu wahren, ist Pflicht aller Getauften und aller kirchlichen Stellen.  3 Für kirchliche Mitarbeitende gehört es zu den dienstlichen Pflichten.  4 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

            

            
                  II. Der Dienst in der Seelsorge

               

               
                     § 3
Besonderer Auftrag zur Seelsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Besonders mit der Seelsorge beauftragt sind ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer.  2 Die Ordination sowie der Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Pfarrdienstrechtes
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Weitere Personen können von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
                     nach deren jeweiliger Ordnung und nach Maßgabe dieses Gesetzes zur ehren-, neben- oder hauptamtlichen Wahrnehmung einen bestimmten
                     Seelsorgeauftrag erhalten.
                  

               

               
                     § 4
Voraussetzungen für die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrags
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Einen bestimmten Seelsorgeauftrag nach § 3 Absatz 2 kann erhalten, wer 
                  

                  

                  
                     	
                        nach Maßgabe des § 5 eine Ausbildung für Personen mit einem bestimmten Seelsorgeauftrag erfolgreich abgeschlossen hat,
                        

                     

                     	
                        sich persönlich und fachlich als geeignet erweist und

                     

                     	
                        die Gewähr dafür bietet, dass sie oder er das Seelsorgegeheimnis wahrt.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrags gemäß § 3 Absatz 2 bedarf der Schriftform.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt wird, sind besonders auf das Seelsorgegeheimnis zu verpflichten.  2 Diese Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.
                  

               

               
                     § 5
Ausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt werden soll, sind in einer Ausbildung insbesondere zu befähigen, aus dem christlichen
                     Glauben heraus andere Menschen zu unterstützen, zu begleiten, ihnen Lösungswege in seelischen Krisen aufzuzeigen und ihnen
                     Trost und Hoffnung zu vermitteln. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse tragen dafür Sorge, dass
                     die Ausbildung nach vergleichbaren Standards erfolgt.  2 Die Ausbildung umfasst 
                  

                  

                  
                     	
                        theologische Grundlagen,

                     

                     	
                        Grundlagen der Psychologie,

                     

                     	
                        Fertigkeiten der Gesprächsführung,

                     

                     	
                        rechtliche Grundlagen der Ausübung der Seelsorge.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich. 
                  

               

               
                     § 6
Wahrnehmung des bestimmten Seelsorgeauftrags
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Personen, denen gemäß § 3 Absatz 2 ein bestimmter Seelsorgeauftrag erteilt worden ist, sind in Ausübung dieses Dienstes unabhängig und im Einzelfall keinen Weisungen
                     unterworfen.  2 Sie sind zur uneingeschränkten Wahrung des Seelsorgegeheimnisses verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie sind bei der Ausübung dieses Dienstes an Schrift und Bekenntnis sowie die kirchliche Ordnung gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sie unterliegen der Aufsicht einer von der Evangelischen Kirche in Deutschland, der jeweiligen Gliedkirche oder dem gliedkirchlichen
                     Zusammenschluss bestimmten zuständigen Stelle.  2 Das Seelsorgegeheimnis darf durch die Ausübung der Aufsicht nicht berührt werden.
                  

               

               
                     § 7
Schutz und Begleitung der Seelsorgerinnen und Seelsorger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen unabhängig von der Art ihres Auftrags oder ihres Dienstverhältnisses unter dem besonderen
                     Schutz und der besonderen Fürsorge der Kirche. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sorgen für eine angemessene
                     Begleitung und Fortbildung der Seelsorgerinnen und Seelsorger.
                  

               

               
                     § 8
Widerruf des Seelsorgeauftrags
                     

                  

                  Der gemäß § 3 Absatz 2 erteilte Seelsorgeauftrag ist von der erteilenden Stelle zu widerrufen, wenn seine Voraussetzungen nicht vorliegen oder nachträglich
                     entfallen oder wenn die Seelsorgerin oder der Seelsorger erheblich gegen ihr oder ihm obliegende Pflichten verstößt.
                  

               

            

            
                  III. Äußerer Schutz des Seelsorgegeheimnisses

               

               
                     § 9
Grundsatz
                     

                  

                  Bei der Seelsorge ist dafür Sorge zu tragen, dass die geführten Gespräche vertraulich sind und nicht von Dritten mitgehört
                     werden können.
                  

               

               
                     § 10
Seelsorge in gewidmeten Räumen
                     

                  

                   1 Für die Wahrnehmung des Seelsorgeauftrags können besonders zu diesem Zweck Räume gewidmet werden.  2 Deren Widmung richtet sich nach den Vorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse.
                  

               

               
                     § 11
Seelsorge mit technischen Kommunikationsmitteln
                     

                  

                  Soweit Seelsorge mit technischen Kommunikationsmitteln ausgeübt wird, haben die jeweilige kirchliche Dienststelle oder Einrichtung
                     und die in der Seelsorge tätige Person dafür Sorge zu tragen, dass die Vertraulichkeit in höchstmöglichem Maß gewahrt bleibt.
                  

               

               
                     § 12
Umgang mit Seelsorgedaten
                     

                  

                  Beim Umgang mit Seelsorgedaten jeglicher Art ist sicherzustellen, dass kirchliche und staatliche Bestimmungen zum Schutz des
                     Seelsorgegeheimnisses und die Anforderungen des kirchlichen Datenschutzrechts beachtet werden.
                  

               

            

            
                  IV. Schlussvorschriften

               

               
                     § 13
Übergangsregelung
                     

                  

                   1 Zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes seinen Anforderungen entsprechend bereits erteilte bestimmte Seelsorgeaufträge
                     bleiben bestehen.  2 Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Seelsorge tätig sind und die Eignung dazu anderweitig
                     erworben haben, kann ein Seelsorgeauftrag gemäß § 3 Absatz 2 erteilt werden.
                  

               

               
                     § 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2010 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die jeweilige Gliedkirche oder den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft, nachdem diese oder dieser die Zustimmung erklärt hat.  2 Die Zustimmung ist jederzeit möglich.  3 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in den jeweiligen Gliedkirchen oder dem jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.2

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft
                     setzen.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz
                     jeweils außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

            

            

         

      

      

      1
            Kirchenrecht-EKD-Link

         

      

      2
            In Kraft getreten durch Verordnung über das Inkrafttreten des Seelsorgegeheimnisgesetzes der EKD und zwar durch 

            
               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Erste Verordnung vom 26. Februar 2010 (ABl. EKD 2010 S. 125) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. April 2010 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

                        
                     

                     
                        	
                           - Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

                        
                     

                     
                        	
                           Zweite Verordnung vom 28. Mai 2010 (ABl. EKD 2010 S. 170)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Juli 2010 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,

                        
                     

                     
                        	
                           - Bremischen Evangelischen Kirche. 

                        
                     

                     
                        	
                           Dritte Verordnung vom 3. Dezember 2010 (ABl. EKD 2010 S. 351)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2011 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche in Mitteildeutschland, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-reformierten Kirche, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Pommerschen Evangelischen Kirche, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche von Westfalen, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 

                        
                     

                     
                        	
                           Vierte Verordnung vom 1. Juli 2011 ( ABl. EKD 2011 S. 149)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. August 2011 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche im Rheinland, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche  von Kurhessen-Waldeck. 

                        
                     

                     
                        	
                           Fünfte Verordnung vom 10. Dezember 2011 (ABl. EKD 2011 S. 349)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2012 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche Anhalts, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 

                        
                     

                     
                        	
                           Sechste Verordnung vom 27. Januar 2012 (ABl. EKD 2012 S. 38)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Februar 2012 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Lippischen Landeskirche. 

                        
                     

                     
                        	
                           Siebte Verordnung vom 29. Juni 2012 (ABl. EKD 2012 S. 195)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. August 2012 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche in Baden, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

                        
                     

                     
                        	
                           Achte Verordnung vom 28. Juni 2013 (ABl. EKD 2013 S. 198)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. September 2013 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe. 
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            Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen
            

         

         
                     § 1
Bildung des Gemeindekirchenrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In jeder Kirchengemeinde ist nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ein Gemeindekirchenrat zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Bildung des Gemeindekirchenrates sollen die Kirchengemeinden darauf achten, dass die Zusammensetzung des Gemeindekirchenrates
                     die Vielfalt der Aufgaben, Kenntnisse und Erfahrungen widerspiegelt, die erforderlich sind, damit die Kirchengemeinde in Wort
                     und Tat ihren Auftrag an allen Menschen erfüllen kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchengemeinden sollen die Mitwirkung junger Menschen im Gemeindekirchenrat fördern. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Amtszeit der Kirchenältesten beträgt sechs Jahre.  2 Sie beginnt am 1. Juni des Wahljahres.  3 Der Oberkirchenrat setzt den Wahltag fest.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Abweichend von Absatz 4 Satz 1 kann ein Mitglied der Kirchengemeinde (Gemeindeglied), das für die Wahl oder die Berufung vorgeschlagen
                     wird, erklären, dass es nur für eine Amtszeit von drei Jahren zur Verfügung steht.  2 Wird diese Person in den Gemeindekirchenrat gewählt oder berufen, endet die Amtszeit drei Jahre nach ihrem Beginn.  3 Das betroffene Mitglied des Gemeindekirchenrates kann bis drei Monate vor dem Ablauf der drei Jahre gegenüber dem Gemeindekirchenrat
                     erklären, dass es seine Amtszeit bis zur nächsten Neubildung des Gemeindekirchenrates verlängert.  4 Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für eine Nachwahl oder Nachberufung.
                  

               

               
                     § 2
Mitglieder des Gemeindekirchenrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Gemeindekirchenrat besteht aus 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) den gewählten und berufenen Mitgliedern, 

                           b) den Mitgliedern kraft Amtes.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitglieder kraft Amtes sind die in der Kirchengemeinde tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Pfarrstelle innehaben oder
                     mit der Versehung einer Pfarrstelle beauftragt sind.  2 Der Oberkirchenrat kann bestimmen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, die aufgrund eines Mitarbeitsauftrags in der Kirchengemeinde
                     tätig sind, für die Dauer des Mitarbeitsauftrags als Mitglieder kraft Amtes in den Gemeindekirchenrat aufgenommen werden.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für beruflich Mitarbeitende, die in der Kirchengemeinde tätig sind, gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.  2 Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit für die Kirchengemeinde in außergewöhnlichem Maße prägend ist und mindestens den Umfang
                     einer Viertel-Stelle hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Anzahl der Mitglieder kraft Amtes muss geringer sein als die Zahl der gewählten und berufenen Mitglieder.
                  

               

               
                     § 3
Zahl der gewählten Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In einer Kirchengemeinde sind mindestens drei Mitglieder des Gemeindekirchenrates zu wählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gemeindekirchenrat setzt die Zahl der zu wählenden Mitglieder vorläufig fest, bevor die Einreichung der Wahlvorschläge
                     beginnt.
                  

               

               
                     § 4
Wahlrecht
                     

                  

                  Das aktive Wahlrecht haben alle Kirchenmitglieder, die am Wahltag 

                  
                     
                        	

                        	
                           a) das 14. Lebensjahr vollendet haben,

                           b) der Kirchengemeinde mindestens drei Monate angehören und

                           c) in das Wählerverzeichnis eingetragen sind.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Wählbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu Mitgliedern des Gemeindekirchenrates wählbar sind alle wahlberechtigten Personen, die
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) zu Beginn der Amtszeit des Gemeindekirchenrates das 16. Lebensjahr vollendet haben,

                           b) am Wahltag der Kirchengemeinde mindestens fünf Monate angehören und

                           c) bereit sind, als Mitglied des Gemeindekirchenrates im Hören auf Gottes Wort und in der Bindung an das kirchliche Recht
                              an der Erfüllung des Auftrages der Kirche mitzuwirken.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nicht wählbar ist, wer
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) in öffentlichen Äußerungen Auffassungen vertritt, die im Widerspruch zum Auftrag der Kirche oder zu den Grundsätzen ihrer
                              Ordnung stehen, wie sie in der Kirchenordnung beschrieben werden, oder
                           

                           b) aktiv eine Vereinigung unterstützt, die derartige Ziele verfolgt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ordinierte Kirchenmitglieder mit Ausnahme von Ordinierten im Ehrenamt sind nicht wählbar.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beruflich Mitarbeitende, die nicht nur vorübergehend von einer Kirchengemeinde oder für den Dienst für eine Kirchengemeinde
                     angestellt sind, sind in dieser Kirchengemeinde nicht wählbar.  2 Der Kreiskirchenrat kann in Ausnahmefällen bei Beschäftigungsverhältnissen mit bis zu zehn Wochenstunden die Wählbarkeit verleihen.
                      3 Die Entscheidung des Kreiskirchenrates unterliegt keiner Nachprüfung.
                  

               

               

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Vorbereitung der Wahl
            

         

         
                     § 6
Wahlbezirke
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die folgende Amtszeit kann der Gemeindekirchenrat die Kirchengemeinde in Wahlbezirke aufteilen.  2 Der Gemeindekirchenrat bestimmt, wie viele Mitglieder in jedem Wahlbezirk zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für jeden Wahlbezirk ist eine Wahlvorschlagsliste (§ 10) aufzustellen.
                  

               

               
                     § 7
Wahlausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat kann einen Wahlausschuss bilden, der die in den §§ 8 bis 16 geregelten Aufgaben des Gemeindekirchenrates
                     wahrnimmt.  2 Dem Wahlausschuss müssen mindestens drei Mitglieder, darunter mindestens ein Mitglied des Gemeindekirchenrates angehören.
                      3 Die weiteren Mitglieder müssen in der Kirchengemeinde wahlberechtigt sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Wahlausschuss wählt seinen Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz.  2 Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  3 Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen.
                  

               

               
                     § 8
Wählerverzeichnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Wählerverzeichnis besteht aus den Familiennamen, Vornamen, Geburtstagen und Anschriften der wahlberechtigten Gemeindemitglieder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sind Wahlbezirke gebildet worden, ist das Wählerverzeichnis aufzugliedern.  2 Gehört der Kirchengemeinde ein Kirchenmitglied an, das seinen Wohnsitz nicht in der Kirchengemeinde hat, bestimmt der Gemeindekirchenrat,
                     in welches Wählerverzeichnis es aufzunehmen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Gemeindekirchenrat prüft auf Anfrage eines Gemeindemitglieds, ob dieses in das Wählerverzeichnis aufgenommen wurde oder
                     nachträglich aufgenommen werden muss.
                  

               

               
                     § 9
Wahlvorschläge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat fordert die Gemeindemitglieder auf, wählbare Gemeindemitglieder für die Wahl in den Gemeindekirchenrat
                     vorzuschlagen (Wahlvorschlag).  2 Er soll dabei anregen, je nach Anzahl der zu wählenden Mitglieder, mindestens eine oder mehrere Personen vorzuschlagen, die
                     zu Beginn der Amtszeit des Gemeindekirchenrates das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied kann beim Gemeindekirchenrat bis fünf Monate vor dem Wahltag schriftlich Wahlvorschläge
                     einreichen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat prüft die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge und die Bereitschaft der Vorgeschlagenen, sich
                     zur Wahl zu stellen.  2 Bei beruflich Mitarbeitenden gemäß § 5 Absatz 4 ist die Entscheidung des Kreiskirchenrates einzuholen.  3 Bei Vorgeschlagenen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedarf die Erklärung der Bereitschaft zur Kandidatur
                     einer Zustimmung der Sorgeberechtigten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ist ein Wahlvorschlag ungültig, benachrichtigt der Gemeindekirchenrat das vorschlagende und das vorgeschlagene Gemeindemitglied
                     unverzüglich unter Angabe des rechtlichen Grundes und des Rechtsbehelfes.  2 Die betroffenen Gemeindemitglieder können innerhalb einer Woche nach Eingang der Benachrichtigung Beschwerde beim Kreiskirchenrat
                     einlegen; dieser entscheidet innerhalb einer Woche nach Eingang über die Beschwerde.  3 Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen und den Beschwerdeführenden sowie dem Gemeindekirchenrat bekanntzugeben.  4 Sie unterliegt keiner Nachprüfung durch den Rechtshof.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Nach Ablauf der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen kann der Gemeindekirchenrat die Wahlvorschläge ergänzen.  2 Der Gemeindekirchenrat setzt außerdem die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Gemeindekirchenrates für die Dauer der Amtszeit
                     endgültig fest.  3 Bei der Festsetzung der Zahl berücksichtigt der Gemeindekirchenrat, dass es mehr Wahlvorschläge als Plätze für zu Wählende
                     geben soll. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Liegen weniger als drei Wahlvorschläge vor, kommt eine Wahl nicht zustande.  2 Gemeindekirchenrat und Kreiskirchenrat verfahren nach § 20.
                  

               

               
                     § 10
Wahlvorschlagsliste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Alle Wahlvorschläge werden in einer Wahlvorschlagsliste zusammengefasst.  2 Diese enthält ausschließlich Familien- und Vornamen, Alter, Beruf und Anschrift in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verliert ein vorgeschlagenes Gemeindemitglied in den letzten drei Monaten vor der Wahl seine Wählbarkeit oder zieht seine
                     Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen, zurück, bleibt dies auf die weitere Durchführung der Wahl ohne Einfluss.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Wahl ist in der Kirchengemeinde ab dem vierten Monat vor der Wahl in geeigneter Weise bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 11
Stimmzettel
                     

                  

                   1 Der Stimmzettel enthält die Wahlvorschläge und die Zahl der zu vergebenden Stimmen.  2 Die Zahl der zu vergebenden Stimmen entspricht der Zahl der zu wählenden Mitglieder.  3 Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stimmenzahl kann die Wählerin oder der Wähler bis zu drei Stimmen auf einen Wahlvorschlag
                     vereinen (Kumulation).
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Durchführung der Wahl
            

         

         
                     § 12
Wahlverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Wahl wird als Allgemeine Briefwahl und im elektronischen Verfahren (Onlinewahl) durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Oberkirchenrat beauftragt eine zentrale Stelle, allen Wahlberechtigten Wahlunterlagen zuzusenden.  2 Zu diesem Zweck werden der zentralen Stelle die Wählerverzeichnisse und die Wahlvorschlagslisten zur Verfügung gestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Wahlunterlagen umfassen jeweils einen
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) Wahlschein mit einem Zugangscode für die Onlinewahl, Familienname, Vornamen und Anschrift der oder des Wahlberechtigten
                              sowie der Anschrift der Kirchengemeinde,
                           

                           b) Stimmzettel,

                           c) Stimmzettelumschlag und

                           d) an die Kirchengemeinde adressierten Rückumschlag, der die portofreie Rücksendung vorsieht.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat bestimmt, bis zu welcher Uhrzeit des Wahltages die Wahlbriefe bei der Kirchengemeinde eingegangen sein
                     müssen.  2 Dies ist auf dem Wahlschein zu vermerken.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Wählerinnen und Wähler üben ihr Wahlrecht persönlich aus, können sich jedoch durch eine andere Person unterstützen lassen.
                      2 Bei der Briefwahl verschließen sie den gekennzeichneten Stimmzettel im Stimmzettelumschlag und senden beides zusammen mit
                     dem Wahlschein im Rückumschlag an die Kirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Macht die oder der Wahlberechtigte glaubhaft, keine Briefwahlunterlagen erhalten zu haben, ist erneut eine Zusendung zu veranlassen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat kann festlegen, dass neben der Allgemeinen Briefwahl und der Onlinewahl auch eine Wahl im Wahllokal
                     stattfindet.  2 Er setzt hierfür einen Zeitraum am Wahltag (Wahlzeit) fest.  3 Für mehrere Wahlbezirke kann ein gemeinsames Wahllokal eingerichtet werden.  4 Wahllokale und Wahlzeiten sind auf dem Wahlschein zu vermerken. 
                  

               

               
                     § 13
Wahlvorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat ernennt für jedes Wahllokal aus der Reihe der wahlberechtigten Gemeindeglieder mindestens vier Personen,
                     die nicht in der Wahlvorschlagsliste benannt sind, als Wahlvorstand und bestimmt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, die
                     Schriftführerin oder den Schriftführer und die jeweilige Stellvertretung.  2 Ein Wahlvorstand kann auch in mehreren Wahllokalen, die nacheinander geöffnet haben, eingesetzt werden (mobiler Wahlvorstand).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Wahlvorstand ist für die Auszählung der Allgemeinen Briefwahl und gegebenenfalls für die Durchführung der Wahl in einem
                     Wahllokal zuständig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Während der Dauer der Wahlhandlung im Wahllokal und der Auszählung der Stimmen müssen mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes,
                     darunter die oder der Vorsitzende und die Schriftführerin oder der Schriftführer oder deren jeweilige Stellvertretung, ständig
                     anwesend sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.  2 Bei Stimmengleichheit ist die Stimme der oder des Vorsitzenden entscheidend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Während der Tätigkeit des Wahlvorstandes hat jede oder jeder Wahlberechtigte das Recht zur Anwesenheit.
                  

               

               
                     § 14
Wahlhandlung im Wahllokal
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Wählerin oder der Wähler kann im Wahllokal entweder den mit den Wahlunterlagen zugesandten Stimmzettel nutzen oder erhält
                     einen neuen Stimmzettel.  2 Im Wählerverzeichnis prüft der Wahlvorstand die Wahlberechtigung und vermerkt die Beteiligung.  3 Ist im Wählerverzeichnis bereits eine Teilnahme an der Online- oder Briefwahl vermerkt, ist keine erneute Stimmabgabe zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Wählerin oder der Wähler muss die Möglichkeit haben, den Stimmzettel vor dem Einwurf in eine Wahlurne unbeobachtet auszufüllen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wenn die Wahlzeit abgelaufen ist, dürfen nur noch diejenigen Wahlberechtigten wählen, die sich bereits im Wahllokal befinden.
                  

               

               
                     § 15
Auszählung der Stimmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach Ablauf der Frist zur Rücksendung der Wahlbriefe oder während der Wahlzeit in einem Wahllokal öffnet der Wahlvorstand
                     die eingegangenen Wahlbriefe, prüft die Wahlberechtigung und vermerkt die Beteiligung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) nicht rechtzeitig eingegangen ist,

                           b) die Absenderin oder der Absender nicht wahlberechtigt oder nicht erkennbar ist oder

                           c) die Wählerin oder der Wähler bereits bei der Onlinewahl oder im Wahllokal gewählt hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Wahlbrief ist nicht dadurch ungültig, dass 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) der Wahlschein nicht enthalten, die Absenderin oder der Absender aber auf andere Weise erkennbar ist, 

                           b) die Wählerin oder der Wähler bis zum Wahltag die Wahlberechtigung verliert oder verstirbt, 

                           c) der Stimmzettel nicht im Stimmzettelumschlag verschlossen ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ist ein Wahlbrief gültig, wird der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne eingeworfen.  2 Hiernach oder nach Ablauf der Wahlzeit wird die Wahlurne geleert, die Stimmzettel werden den Stimmzettelumschlägen entnommen
                     und gezählt.  3 Die für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen werden ausgezählt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) er nicht original hergestellt ist,

                           b) mehr Wahlvorschläge gekennzeichnet sind, als Mitglieder zu wählen sind, oder

                           c) der Wille der wählenden Person nicht eindeutig erkennbar ist

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Ergebnisse der Onlinewahl sind dem Wahlvorstand zu übermitteln und werden den Auszählungsergebnissen hinzugerechnet.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Der Wahlvorstand fertigt über die Wahlhandlung im Wahllokal und die Auszählung der Stimmen eine Verhandlungsniederschrift
                     an.
                  

               

               
                     § 16
Wahlergebnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zu Mitgliedern des Gemeindekirchenrates sind diejenigen Personen gewählt, die die meisten Stimmen, mindestens jedoch zwei
                     Stimmen, erhalten haben.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die auf der Wahlvorschlagsliste Genannten, die nicht gewählt worden sind, aber wenigstens zwei Stimmen erhalten haben, sind
                     Ersatzmitglieder des Gemeindekirchenrates nach Maßgabe der Anzahl der auf sie entfallenen Stimmen.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über ihre Reihenfolge.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat stellt das Wahlergebnis fest und gibt es in der Kirchengemeinde in geeigneter Weise bekannt.  2 Dabei ist auf das Beschwerderecht hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 17
Beschwerde gegen die Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Innerhalb einer Woche nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses kann jedes wahlberechtigte Gemeindeglied gegen die Wahl Beschwerde
                     erheben.  2 Diese ist schriftlich beim Gemeindekirchenrat oder Kreiskirchenrat einzureichen und kann nur mit einer Verletzung gesetzlicher
                     Vorschriften, die das Wahlergebnis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat, begründet werden.  3 Die Beschwerde kann nicht darauf gestützt werden, dass Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Kreiskirchenrat entscheidet unverzüglich über die Beschwerde, gibt die begründete Entscheidung der Beschwerdeführerin
                     oder dem Beschwerdeführer und dem Gemeindekirchenrat bekannt und weist auf die weitere Beschwerdemöglichkeit hin.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer und der Gemeindekirchenrat können den Beschwerdebescheid innerhalb einer
                     Woche nach Bekanntgabe beim Oberkirchenrat schriftlich anfechten.  2 Der Oberkirchenrat verfährt entsprechend Absatz 2; gegen diese Entscheidung ist kein weiteres Rechtsmittel zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Beschwerden haben aufschiebende Wirkung.  2 Wird einer Beschwerde stattgegeben, so ist
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) das Wahlergebnis neu festzustellen oder zu berichtigen oder

                           b) die Wahl ganz oder teilweise zu wiederholen; den Wahltermin setzt der Oberkirchenrat fest.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Abschluss der Neubildung
            

         

         
                     § 18
Berufung von Mitgliedern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Rechtzeitig vor Beginn der Amtszeit des neuen Gemeindekirchenrates beschließt der Gemeindekirchenrat gemeinsam mit den neu
                     gewählten Mitgliedern, ob und wie viele weitere Mitglieder in den neuen Gemeindekirchenrat berufen werden.  2 Die Anzahl darf höchstens die Hälfte der neu gewählten Mitglieder betragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Entsprechend dieser Zahl wählt der nach Absatz 1 erweiterte Gemeindekirchenrat Gemeindemitglieder, die er zur Berufung vorschlägt
                     (Vorschlagswahl).  2 Vorgeschlagen werden kann, wer zu Beginn der Amtszeit des neuen Gemeindekirchenrates die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen
                     wird.  3 Bei Vorgeschlagenen, die zum Zeitpunkt des Vorschlags das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine Zustimmung der
                     Sorgeberechtigten erforderlich.  4 Die Vorschlagswahl ist geheim; an ihr nehmen Mitglieder des Gemeindekirchenrates, die selbst zur Wahl stehen, nicht teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wenn sich unter den gewählten Mitgliedern des neuen Gemeindekirchenrates keine Personen befinden, die zu Beginn der Amtszeit
                     des neuen Gemeindekirchenrates das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen Personen aus dieser Altersgruppe zur
                     Berufung vorgeschlagen werden.  2 Beträgt die Zahl der gewählten Mitglieder des Gemeindekirchenrates nicht mehr als fünf Personen soll mindestens eine, bei
                     einer Anzahl von mehr als fünf Personen sollen mindestens zwei Personen aus dieser Altersgruppe vorgeschlagen werden.  3 In diesem Fall erhöht sich die maximale Anzahl von Berufungen (Absatz 1 Satz 1) um eine oder zwei.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Kreiskirchenrat entscheidet über die Berufung der vorgeschlagenen Personen.  2 Hiergegen ist kein Rechtsmittel zulässig.  3 Lehnt der Kreiskirchenrat einen Berufungsvorschlag ab, kann der erweiterte Gemeindekirchenrat die Vorschlagswahl insoweit
                     wiederholen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Berufungen werden mit ihrer Bekanntgabe gegenüber den berufenen Personen wirksam.  2 Der Gemeindekirchenrat gibt die Namen der Berufenen in der Kirchengemeinde bekannt.
                  

               

               
                     § 19
Einführung der Mitglieder
                     

                  

                   1 Alle nichtordinierten Mitglieder des Gemeindekirchenrates sind in einem Gottesdienst in ihr Amt einzuführen.  2 Die Einführung im Rahmen der allgemeinen Neubildung der Gemeindekirchenräte ist im Mai oder Juni des Wahljahres vorzunehmen.
                  

               

               
                     § 20
Verfahren in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kommt eine Wahl nicht zustande, bleibt der bisherige Gemeindekirchenrat längstens für ein weiteres Jahr im Amt, soweit er
                     aus mindestens drei Mitgliedern besteht.  2 In dieser Zeit ist § 22 mit Ausnahme von Absatz 2 Satz 2 anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Solange ein beschlussfähiger Gemeindekirchenrat nicht vorhanden ist, nimmt der Kreiskirchenrat die Aufgaben und Befugnisse
                     des Gemeindekirchenrates kommissarisch wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Kreiskirchenrat kann für diesen Zweck eine beliebige Zahl Bevollmächtigter bestellen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sobald infolge von Nachberufungen wieder ein beschlussfähiger Gemeindekirchenrat entsteht, stellt der Kreiskirchenrat fest,
                     dass die Aufgaben und Befugnisse des Gemeindekirchenrates wieder diesem obliegen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 War eine Wahl nicht zustande gekommen, kann der Kreiskirchenrat jederzeit eine Neubildung des Gemeindekirchenrates anordnen
                     oder mindestens drei Mitglieder des Gemeindekirchenrates berufen.  2 Im Rahmen der Neubildung organisiert die Kirchengemeinde eine Allgemeine Briefwahl, die sie durch eine Wahl im Wahllokal ergänzen
                     kann.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Veränderungen während der Wahlperiode
            

         

         
                     § 21
Verlust der Mitgliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Mitglied des Gemeindekirchenrates scheidet aus seinem Amt aus durch 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) schriftliche Verzichtserklärung, die unwiderruflich ist;

                           b) Verlust der Mitgliedschaft in der Kirchengemeinde außer in Fällen des Satzes 2;

                           c) Verlust der Wählbarkeit im Fall des § 5 Absatz 3 oder 4;

                           d) nachträgliche Feststellung des Fehlens der Wählbarkeit aufgrund des § 5 Absatz 3 oder 4 zur Zeit der Wahl, Berufung oder
                              Ernennung; 
                           

                           e) Entlassung (Absatz 2).

                        

                     

                  

                   1 Führt ein Wohnsitzwechsel zum Verlust der Mitgliedschaft in der Kirchengemeinde, bleibt die Mitgliedschaft für bis zu drei
                     Monate bestehen.  2 Wird die Zugehörigkeit zur bisherigen Kirchengemeinde nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Wohnsitzwechsel wiederhergestellt,
                     endet die Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat mit Ablauf dieser Frist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Kreiskirchenrat hat ein Mitglied des Gemeindekirchenrates zu entlassen, wenn es
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) auf Dauer nicht in der Lage ist, das Amt auszuüben;

                           b) erklärt hat, das Amt vorübergehend ruhen zu lassen, und nach einem Jahr das Amt nicht wiederaufgenommen hat;

                           c) die Voraussetzung für die Wählbarkeit in den Gemeindekirchenrat nach § 5 Absatz 2 nicht mehr erfüllt;

                           d) die ihm obliegenden Pflichten erheblich verletzt hat, insbesondere bei beharrlicher Dienstvernachlässigung oder grober
                              Verletzung der Verschwiegenheitspflicht.
                           

                        

                     

                  

                   1 Bei weniger schwerwiegenden Pflichtverletzungen kann der Kreiskirchenrat eine Ermahnung erteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c oder die Entlassung entscheidet der Kreiskirchenrat nach Anhörung des
                     betroffenen Mitglieds und des Gemeindekirchenrates.  2 Die Entscheidung ist diesen Beteiligten mit einer Begründung zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Gegen die Entscheidung des Kreiskirchenrats können das betroffene Mitglied und der Gemeindekirchenrat innerhalb einer Frist
                     von einem Monat nach Zustellung Beschwerde beim Oberkirchenrat einlegen.  2 Bis zur endgültigen Entscheidung ruhen die Rechte und Pflichten des betroffenen Mitglieds.
                  

               

               
                     § 22
Ersatz für ausgeschiedene Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Scheidet ein gewähltes Mitglied aus dem Gemeindekirchenrat aus, fordert der Gemeindekirchenrat unverzüglich das Ersatzmitglied
                     mit der höchsten Stimmzahl auf, innerhalb einer angemessenen Frist mitzuteilen, ob es in den Gemeindekirchenrat eintreten
                     will.  2 Die Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat beginnt mit der Zustimmung des Ersatzmitglieds zum Eintritt in den Gemeindekirchenrat.
                      3 Stimmt das Ersatzmitglied dem Eintritt in den Gemeindekirchenrat nicht zu, bleibt die Ersatzmitgliedschaft erhalten, es sei
                     denn, das Ersatzmitglied verzichtet ausdrücklich hierauf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist ein gewähltes Mitglied ausgeschieden und steht kein Ersatzmitglied zur Verfügung, ist ein Berufungsverfahren entsprechend
                     § 18 durchzuführen.  2 Der Kreiskirchenrat kann stattdessen nach Anhörung des Gemeindekirchenrates eine Nachwahl anordnen.  3 Im Rahmen einer Nachwahl organisiert die Kirchengemeinde eine Allgemeine Briefwahl, die sie durch eine Wahl im Wahllokal ergänzen
                     kann.  4 Die nach § 9 Absatz 5 Satz 2 festgesetzte Zahl der zu wählenden Mitglieder kann während der Amtszeit des Gemeindekirchenrates
                     nicht geändert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist ein berufenes Mitglied ausgeschieden, entscheidet der Gemeindekirchenrat, ob entweder ein neues Berufungsverfahren durchgeführt
                     werden soll oder die festgesetzte Zahl der zu berufenden Mitglieder herabgesetzt wird.  2 Für ein neues Berufungsverfahren gilt § 18 Absatz 2 bis 5 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Verhinderung eines gewählten oder berufenen Mitglieds, die voraussichtlich länger als drei Monate dauert, oder bei Ruhenlassen
                     des Amtes kann der Gemeindekirchenrat das Ersatzmitglied mit der höchsten Stimmenzahl mit der Vertretung beauftragen.  2 Für die Zeit der Vertretung hat das Ersatzmitglied die Rechte und Pflichten eines Mitglieds des Gemeindekirchenrates und ist
                     zu Beginn auf sein Amt zu verpflichten.
                  

               

               
                     § 23
Erhöhung der Zahl der zu berufenen Mitglieder
                     

                  

                   1 Der Gemeindekirchenrat kann die Zahl der zu berufenden Mitglieder während seiner Amtszeit erhöhen.  2 Die nach § 18 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 zulässige maximale Anzahl von Berufungen ist zu beachten.
                  

               

               
                     § 24
Veränderung von Kirchengemeinden
                     

                  

                  Im Rahmen einer Veränderung des Bestandes oder der Grenzen von Kirchengemeinden regelt der Oberkirchenrat im Benehmen mit
                     den beteiligten Gemeindekirchenräten, wie sich die Gremien nach der Neuordnung zusammensetzen.
                  

               

               
                     § 25
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat erlässt die zur Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Bestimmungen.

               

               
                     § 26
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt am 01.01.2023 in Kraft.  2 Es ist erstmals auf die Neubildung der Gemeindekirchenräte zum 1. Juni 2024 anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das bisherige Kirchengesetz über die Bildung der Gemeindekirchenräte vom 19.11.2016 tritt am 31.12.2022 außer Kraft.1
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         Kirchengesetz betreffend die Einführung einer Geschäftsordnung für Gemeindekirchenräte in der 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
         

      

      
         Vom 21. November 2025

      

      
         (GVBl. XXX. Band, S. XXX)

      

      Die 49. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

         
                     Artikel 1

                  

                  Für die Verhandlungen des Gemeindekirchenrates gilt die anliegende Geschäftsordnung für Gemeindekirchenräte.

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jede Kirchengemeinde kann sich eine eigene Geschäftsordnung geben, die die anliegende Geschäftsordnung ändert oder ergänzt.
                      2 Hat oder gibt sich der Gemeindekirchenrat keine eigene Geschäftsordnung, so gilt die anliegende Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die von der Kirchengemeinde erlassene Geschäftsordnung ist eine Satzung nach Artikel 16 KO. 
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  Dieses Änderungsgesetz tritt sofort in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage zum Kirchengesetz betreffend die Einführung 
einer Geschäftsordnung für Gemeindekirchenräte 
in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
            

         

         
                  Geschäftsordnung für Gemeindekirchenräte der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

               

               
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat versammelt sich in der Regel monatlich, mindestens aber jeden zweiten Monat (Artikel 29 Satz 1 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorsitzende hat den Gemeindekirchenrat unverzüglich einzuladen, wenn es ein Drittel der Mitglieder des Gemeindekirchenrates
                     unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt (Artikel 29 Satz 2 KO).
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat kann aus seiner Mitte zur Führung der laufenden Geschäfte nach seinen Weisungen und zur Vorbereitung
                     der Beschlüsse einen Kirchenvorstand berufen, der aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und bis zu fünf Mitgliedern
                     des Gemeindekirchenrates besteht (Artikel 31 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sind in einer Gemeinde mehrere Seelsorgebezirke gebildet, so soll jeder Seelsorgebezirk im Kirchenvorstand angemessen vertreten
                     sein.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kirchenvorstand bereitet die Sitzung des Gemeindekirchenrates vor und stellt die Tagesordnung auf.  2 Ist kein Kirchenvorstand berufen worden, ist der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates zuständig.  3 Die Beratungsgegenstände müssen aus der Tagesordnung zu erkennen sein.  4 Unter Tagesordnungpunkt »Verschiedenes« dürfen nur Anregungen, Hinweise und Kenntnisnahmen erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorsitzende lädt die Mitglieder des Gemeindekirchenrates in Textform unter Mitteilung der Tagesordnung und — soweit erforderlich
                     — unter Übersendung von Unterlagen mindestens acht, in Eilfällen drei Tage vor der Sitzung ein.  2 Bei der elektronischen Versendung der Unterlagen ist ein geeignetes System, das den Anforderungen an die IT-Sicherheit und
                     den Datenschutz genügt, zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sitzungen des Gemeindekirchenrates können digital oder hybrid durchgeführt werden.  2 In hybriden Sitzungen werden einzelne Mitglieder digital zugeschaltet.  3 Bei digitalen Sitzungen oder hybriden Sitzungen muss sichergestellt werden, dass alle bei der Sitzung anwesenden Mitglieder
                     insbesondere durch Wortmeldungen, Anträge sowie offene und geheime Abstimmungen und Wahlen ihre Rechte auch digital wahrnehmen
                     können.  4 Der*die Vorsitzende entscheidet, ob die Sitzung in Präsenz, hybrid oder digital stattfindet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Ort und der Termin der Sitzung sind in der Einladung anzugeben.  2 Wird die Sitzung in digitaler oder hybrider Form durchgeführt, ist den Mitgliedern der Zugangslink rechtzeitig vor der Sitzung
                     in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ortsüblich bekanntzumachen, sofern der Gemeindekirchenrat nicht zu einer nicht
                     öffentlichen Sitzung eingeladen wird.  2 Bei digitalen öffentlichen Sitzungen ist die Öffentlichkeit über diese auf der Internetseite der Kirchengemeinde zu informieren
                     und ein entsprechender Zugangslink rechtzeitig auf der Internetseite zur Verfügung zu stellen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Sitzungen des Gemeindekirchenrates werden mit Schriftlesung und Gebet eröffnet und mit der Bitte um Segen geschlossen
                     (Artikel 130 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verhandlungen des Gemeindekirchenrates sind in einer Form, die seiner kirchlichen Aufgabe gemäß ist, zu führen (Artikel 30 Satz 1 KO).
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verhandlungen des Gemeindekirchenrates sind öffentlich, wenn der Gemeindekirchenrat nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt
                     (Artikel 30 Satz 2 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Verhandlungen in nicht öffentlicher Sitzung ist Verschwiegenheit zu bewahren (Artikel 134 KO).
                  

                   2 Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn über Seelsorge- und Personalangelegenheiten sowie über andere Gegenstände, die
                     ihrem Wesen nach vertraulich sind, beraten wird.  3 Über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit ist in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat kann beschließen, dass die Ersatzältesten ständig oder in bestimmten Fällen an seinen Sitzungen mit
                     beratender Stimme teilnehmen (Artikel 19 Absatz 2 KO).  2 Absatz 2 Satz 1 gilt auch für Ersatzälteste.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat kann sachkundige Personen zu Berichten und zu beratender Teilnahme an den Sitzungen ohne Antrags- und
                     Stimmrecht hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Vorsitz im Gemeindekirchenrat und die Verwaltungsgeschäfte der Kirchengemeinde führt das vom Gemeindekirchenrat aus seiner
                     Mitte jeweils für die Hälfte der Amtszeit der Kirchenältesten gewählte Mitglied, das in der Regel ein Pfarrer sein soll (Artikel 28 Absatz 1 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat wählt aus seiner Mitte für dieselbe Zeit den Stellvertreter.  2 Wird ein Pastor oder eine Pastorin zum Vorsitzenden gewählt, so soll der Stellvertreter ein Kirchenältester sein und umgekehrt
                     (Artikel 28 Absatz 2 KO).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, wacht über die Einhaltung der Geschäftsordnung und sorgt für die Aufrechterhaltung
                     der Ordnung.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Gemeindekirchenrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist (Artikel 131 Absatz 1 KO).  2 Bei einer digitalen oder hybriden Sitzung gelten die Mitglieder des Gemeindekirchenrates auch dann als persönlich anwesend,
                     wenn alle oder einzelne Personen durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton oder Ton mit Hilfe geeigneter technischer
                     Hilfsmittel an der Sitzung teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Umlaufbeschlüsse sind zulässig, wenn kein Mitglied des Gemeindekirchenrates einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren widerspricht.
                      2 Der Beschlussvorschlag muss allen Mitgliedern zugehen und eine angemessene Frist für Rückmeldungen vorsehen.  3 Das Ergebnis des Umlaufbeschlusses ist bekannt zu geben und zu protokollieren.
                  

               

               
                     § 8

                  

                   1 In dringenden Fällen können zu Beginn der Sitzung durch Beschluss des Gemeindekirchenrates einzelne Tagesordnungspunkte hinzugefügt,
                     abgesetzt oder die Reihenfolge geändert werden.  2 § 14 Absatz 3 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Verhandlungen des Gemeindekirchenrates ist eine Niederschrift anzufertigen (Artikel 132 Absatz 1 Satz 1 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Niederschrift muss die Namen aller anwesenden und fehlenden Mitglieder, alle zur Abstimmung gestellten Anträge, alle Beschlüsse
                     und das Abstimmungsergebnis enthalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Niederschrift ist zu verlesen, vom Gemeindekirchenrat zu genehmigen sowie vom Vorsitzenden oder die Stellvertretung und
                     dem Schriftführer zu unterschreiben.  2 Die Verlesung kann unterbleiben, wenn alle Mitglieder eine Abschrift erhalten haben (Artikel 132 Absatz 1 Satz 2 KO).
                  

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verhandlungsgegenstände sind vom Vorsitzenden oder von einem Berichterstatter zu erläutern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Anträge eines Mitgliedes des Gemeindekirchenrates sind von ihm zu begründen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Aussprache ist den Teilnehmern an der Sitzung das Wort in der Reihenfolge ihrer Wortmeldungen zu erteilen.  2 Der Vorsitzende kann Abweichungen gestatten, wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Gemeindekirchenrat kann beschließen, dass jeder Teilnehmer an der Sitzung in derselben Angelegenheit nicht mehr als zweimal
                     und jedesmal nicht länger als fünf Minuten sprechen darf.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Teilnehmer an der Sitzung, die zur Geschäftsordnung sprechen oder ein tatsächliches Missverständnis berichtigen wollen, erhalten
                     außerhalb der Reihe das  Wort.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Vorsitzende schließt die Beratung,
                     
                        	
                           wenn er die Beschlussfassung für genügend vorbereitet hält,

                        

                        	
                           wenn sich niemand mehr zu Wort meldet oder

                        

                        	
                           wenn der Gemeindekirchenrat nach vorheriger Verlesung der Rednerliste den Schluss der Beratung beschließt.  2 Über einen Antrag auf Schluss der Beratung und auf Abstimmung ist nach Verlesung der Rednerliste und nach Zulassung einer
                              Gegenrede ohne vorherige Erörterung abzustimmen.
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Beratung darf nicht geschlossen werden, bevor nicht diejenigen, die sich zu Wort gemeldet haben, gehört worden sind.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitglieder des Gemeindekirchenrates dürfen bei Verhandlungen (Beratungen und Abstimmungen) über einen Gegenstand, an dem sie
                     persönlich beteiligt sind, nur auf ausdrücklichen Wunsch des Gemeindekirchenrates zugegen sein (Artikel 133 Absatz 1 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine persönliche Beteiligung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn die zu treffende Entscheidung dem Mitglied, seinem Ehegatten,
                     seinen Verwandten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, einer ihm durch Adoption verbundenen oder durch
                     ihn kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person einen besonderen Vorteil oder Nachteil bringen kann (Artikel 133 Absatz 3 KO).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wer annehmen muss, nach den Vorschriften des Absatzes 1 an der Beratung und Entscheidung gehindert zu sein, hat dies vorher
                     dem Vorsitzenden mitzuteilen.  2 Ob ein Mitwirkungsverbot vorliegt, entscheidet im Zweifelsfall der Gemeindekirchenrat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wer nach den Vorschriften des Absatzes 1 gehindert ist, an der Beratung und Entscheidung einer Angelegenheit mitzuwirken,
                     hat den Beratungsraum zu verlassen.  2 Bei einer öffentlichen Sitzung ist er berechtigt, sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Beratungsraumes aufzuhalten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Ein Beschluss, der unter Verletzung der Vorschriften der Absätze 1 und 2 gefasst worden ist, ist unwirksam, wenn die Mitwirkung
                     für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Unmittelbar vor der Abstimmung hat der Vorsitzende den Antrag, über den abgestimmt werden soll, wörtlich bekanntzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Anträge sind so zu stellen, dass sie mit »ja« oder »nein« beantwortet werden können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Vorsitzende schlägt vor, in welcher Reihenfolge über die vorliegenden Anträge abgestimmt werden soll.  2 Über Vertagungs- und Abänderungsanträge wird zuerst abgestimmt.  3 Wenn zur gleichen Sache mehrere Anträge vorliegen, so wird zuerst über denjenigen Antrag abgestimmt, der sich am weitesten
                     von der Vorlage (der vom Antragsteller gewünschten Fassung) entfernt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Werden gegen die vom Vorsitzenden angegebene Fassung oder Reihenfolge der zur Abstimmung stehenden Anträge Einwendungen erhoben,
                     die sich durch eine Erklärung des Vorsitzenden oder des Antragstellers nicht erledigen lassen, so hat der Gemeindekirchenrat
                     zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Jeder Antrag kommt als Ganzes zur Abstimmung.  2 Er darf nur geteilt werden, wenn kein Mitglied des Gemeindekirchenrates widerspricht.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Nach Beendigung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Ein Gegenstand, über den der Gemeindekirchenrat einen Beschluss gefasst hat, kann innerhalb der Amtszeit des Gemeindekirchenrates
                     nur dann nochmals verhandelt werden, wenn die Mehrheit der Mitglieder eine nochmalige Prüfung empfiehlt.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Beschlüsse des Gemeindekirchenrates werden mit der Mehrheit der auf »ja« oder »nein« lautenden Stimmen gefasst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Stimmengleichheit ist der zur Entscheidung gestellte Antrag abgelehnt (Artikel 131 Absatz 2 KO).
                  

               

               
                     § 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt, wenn nichts anderes beschlossen wird (Artikel 131 Absatz 3 KO).  2 Der Gemeindekirchenrat kann Wahlen in offener Abstimmung beschließen, falls kein Mitglied widerspricht.  3 Bei einer digitalen oder hybriden Sitzung ist für die geheime Abstimmung ein digitales Programm zu verwenden, das die Anonymität
                     der Stimmenabgabe sicherstellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gewählt ist derjenige, für den die Mehrheit der Mitglieder des Gemeindekirchenrates gestimmt hat.  2 Wird dieses Ergebnis im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt.  3 Im zweiten Wahlgang ist derjenige gewählt, für den die meisten Stimmen abgegeben worden sind.  4 Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das Los, das der Vorsitzende zu ziehen hat.
                  

                   5 Diese Vorschrift findet bei der Pfarrerwahl keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wahlen sowie Berufung von Ersatzältesten bei Ausscheiden von Ältesten dürfen nur vorgenommen werden, wenn sie auf der den
                     Mitgliedern des Gemeindekirchenrates vor der Sitzung mitgeteilten Tagesordnung stehen.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur Förderung ständiger oder einmaliger Aufgaben kann der Gemeindekirchenrat Ausschüsse wählen, die die Beschlussfassung im
                     Gemeindekirchenrat vorbereiten.  2 Die Vorsitzenden der Ausschüsse wählt entweder der Gemeindekirchenrat oder, wenn der Gemeindekirchenrat hiervon absieht, der
                     Ausschuss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Sitzungen der Ausschüsse gelten die Bestimmungen der § 3 Absatz 2 und 3, § 4, § 5 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 und 4, § 6 Absatz 3, § 7, §§ 10 bis 13 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich.  2 Jedes Mitglied des Gemeindekirchenrates ist zur Teilnahme mit beratender Stimme berechtigt.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmungen zum Kirchengesetz über die Bildung der Gemeindekirchenräte (Ausführungsbestimmungen-Gemeindekirchenratswahlgesetz
            - AB GKRWG)
         

      

      Aufgrund des § 25 des Kirchengesetzes über die Bildung der Gemeindekirchenräte vom 01.01.2023) hat der Oberkirchenrat die folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:
      

      (GVBl. 29. Band, S. 69)
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            Abschnitt 1
Grundlegende Bestimmungen


         

         

      

      
                     1. (Zu § 1 – Bildung des Gemeindekirchenrates)

                  

                  
                        (
                        1.1.
                        )
                         zu Absatz 3:
                  

                   1 Bei der Bildung des Gemeindekirchenrates soll der Gemeindekirchenrat die Evangelische Jugend in der Kirchengemeinde oder der
                     regionalen Kooperation einbeziehen.  2 Das Ziel ist, dass diese Kreise aus ihrer Mitte oder darüber hinaus junge Gemeindemitglieder benennen, die für eine Kandidatur
                     oder eine Berufung in den Gemeindekirchenrat in Betracht kommen könnten. 
                  

                  
                        (
                        1.2
                        )
                         zu Absatz 4:
                  

                   1 Alle im Rahmen der Neubildung gewählten und berufenen Mitglieder des Gemeindekirchenrates sind grundsätzlich sechs Jahre im
                     Amt.  2 Eine mögliche Ausnahme ist in Absatz 5 geregelt.  3 Der gesamte neugebildete Gemeindekirchenrat ist einheitlich ab dem 1. Juni nach dem Wahltag im Amt.  4 Dieser Zeitpunkt kann für alle oder einzelne Kirchenälteste auch vor der gottesdienstlichen Einführung (§ 19 GKRWG) liegen.
                      5 Die Einführung ist zwar zwingend, aber keine Voraussetzung für den Beginn der Amtszeit. 
                  

                   6 Der Oberkirchenrat hat den Wahltag für die Gemeindekirchenratswahl auf den 10. März 2024 festgelegt.  7 Der Wahltag ist der Kalendertag, an dem in der Kirchengemeinde ein Wahllokal öffnen kann, die Rückgabe der Briefwahlunterlagen
                     endet und die abgegebenen Stimmen ausgezählt werden.
                  

                  
                        (
                        1.3
                        )
                        zu Absatz 5:
                  

                   1 Die Erklärung einer oder eines Kandidierenden, zunächst nur für eine halbe Amtszeit bereit zu stehen, muss die Kirchengemeinde
                     schriftlich dokumentieren.  2 Diese Absicht erscheint jedoch weder auf der Wahlvorschlagsliste noch auf dem Stimmzettel.  3 Nur die Kirchengemeinde dokumentiert sie intern.  4 Der Gemeindekirchenrat sorgt dafür, rechtzeitig vor dem Ablauf der ersten drei Jahre beim betroffenen Mitglied abzufragen,
                     ob es die Amtszeit verlängern will.  5 Die Möglichkeit, zunächst nur für drei Jahre zur Verfügung zu stehen, gibt es nur zum Zeitpunkt der regulären Neubildung und
                     beim späteren Nachrücken von Ersatzmitgliedern gemäß § 22 Absatz 1 GKRWG.  6 Bei Nachwahlen und Nachberufungen während der laufenden Amtszeit sind die nachrückenden Personen immer bis zum Ende der Amtszeit
                     des Gemeindekirchenrates im Amt.  7 Sie haben nicht die Möglichkeit, sich nur für drei Jahre zur Verfügung zu stellen.
                  

               

               
                     2. (Zu § 2 – Mitglieder des Gemeindekirchenrates)

                  

                  
                        (
                        2.1.
                        )
                         Zu Absatz 1:
                  

                   1 Für die Berufung von Mitgliedern gilt § 18 GKRWG.  2 Nicht zu den Mitgliedern im Sinne des GKRWG zählen Personen, die kein Stimmrecht, sondern nur ein Teilnahmerecht haben.  3 Teilnahmerechte sind insbesondere in der Kirchenordnung (Art. 19 Absatz 3) und in der Anlage zum Kirchengesetz betreffend
                     die Einführung einer Geschäftsordnung für Gemeindekirchenräte (§ 5 Absatz 4) geregelt.
                  

                  
                        (
                        2.2.
                        )
                         Zu Absatz 2:
                  

                   1 Satz 1 gilt auch für eine Vakanzvertretung.  2 Pfarrerinnen und Pfarrer, die miteinander verheiratet sind und in derselben Kirchengemeinde eine Pfarrstelle oder einen Versehungsauftrag
                     haben, ohne dass eine Stellenteilung vorliegt, sind gleichzeitig stimmberechtigte Mitglieder des Gemeindekirchenrates.  3 In Kirchengemeinden, die einem verbundenen Pfarramt angehören, gehören die Mitglieder eines mehrstelligen Pfarramtes nicht
                     unbedingt jedem Gemeindekirchenrat an.  4 Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist ein Beschluss des Oberkirchenrates. 
                  

                  
                        (
                        2.3
                        )
                         Zu Absatz 3:
                  

                   1 Nichtordinierte beruflich Mitarbeitende können nur in seltenen Ausnahmefällen eine Mitgliedschaft kraft Amtes im Gemeindekirchenrat
                     ihres Tätigkeitsortes erlangen.  2 Die Anstellungsträgerschaft ist hierbei unerheblich; sie kann zum Beispiel auch beim Kirchenkreis liegen.  3 Die oder der Mitarbeitende muss jedoch unmittelbar für die Kirchengemeinde tätig sein.  4 Voraussetzung ist, dass die Kirchengemeinde ein besonderes Profil besitzt, das sie von anderen Kirchengemeinden erheblich
                     unterscheidet, und dass die oder der beruflich Mitarbeitende aufgrund dieses Profils angestellt worden ist.  5 Von der Möglichkeit des Absatzes 3 ist somit nur zurückhaltend und in gut begründeten Fällen Gebrauch zu machen.  6 Bei Interprofessionellen Teams werden Sonderregelungen erprobt und vom Oberkirchenrat beschlossen.
                  

               

               
                     3. (Zu § 3 – Zahl der gewählten Mitglieder)

                  

                  

               

               
                        (
                        3.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Die Zahl der zu wählenden Mitglieder ist nicht von der Zahl der Gemeindemitglieder abhängig.  2 Sie darf drei Personen nicht unterschreiten.  3 Eine Höchstzahl gibt es nicht.  4 Innerhalb dieser Vorgaben kann der bisherige Gemeindekirchenrat die Zahl frei festlegen. 
                  

                  
                        (
                        3.2
                        )
                         Zu Absatz 2:
                  

                   1 Der bisherige Gemeindekirchenrat beschließt über die vorläufige Zahl der zu wählenden Mitglieder, um für die Suche nach Kandidatinnen
                     und Kandidaten eine Orientierung zu geben.  2 Werden Wahlbezirke nach § 6 GKRWG gebildet, ist für jeden einzelnen Wahlbezirk eine vorläufige Zahl festzulegen.  3 Der Gemeindekirchenrat kann die vorläufige Zahl der zu Wählenden nach dem Ende der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen
                     für die gesamte Kirchengemeinde oder für einzelne Wahlbezirke ändern (§ 9 Absatz 5 Satz 2 GKRWG).
                  

               

               
                     4. (Zu § 4 – Wahlrecht)

                  

                   1 Das aktive Wahlrecht ist das Recht, sich an der Wahl zum Gemeindekirchenrat durch eine Stimmabgabe zu beteiligen.  2 Hierzu müssen am Wahltag (§ 1 Absatz 4 Satz 3 GKRWG) drei Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein.  3 Als erstes muss das Kirchenmitglied mindestens 14 Jahre alt sein und als zweites spätestens drei Monate vor dem Wahltag aufgrund
                     seines Hauptwohnsitzes oder einer Umgemeindung ein Mitglied der Kirchengemeinde sein.  4 Eine Umgemeindung kann durch einen Wechsel der Kirchengemeindezugehörigkeit nach § 9 Absatz 4 Kirchenordnung oder nach der
                     Vereinbarung zwischen den Gliedkirchen der EKD über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen vollzogen werden.  5 Als drittes muss ein Kirchenmitglied in das Verzeichnis der wahlberechtigten Gemeindemitglieder (§ 8 GKRWG) eingetragen sein.
                      6 Auch wer unter rechtlicher Betreuung nach den §§ 1896 ff.  7 BGB steht, ist aktiv wahlberechtigt.
                  

               

               
                     5. (Zu § 5 – Wählbarkeit)

                  

                  
                        (
                        5.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Für den Gemeindekirchenrat kandidieren können grundsätzlich alle nach § 4 GKRWG aktiv wahlberechtigten Gemeindemitglieder.
                      2 Das Mindestalter liegt jedoch höher und hat einen anderen Stichtag.  3 Demnach ist wählbar, wer am 1. Juni des Wahljahres mindestens 16 Jahre alt ist.  4 Die Mindestdauer für die Gemeindemitgliedschaft ist länger als beim aktiven Wahlrecht und beträgt fünf Monate.  5 Dies ist notwendig, da die zentralen Wahlverfahren (Allgemeine Briefwahl und Onlinewahl) eine frühzeitige Aufstellung der
                     Wahlvorschlagsliste erfordern.
                  

                  
                        (
                        5.2
                        )
                         Zu Absatz 2:
                  

                   1 Die Ausschlussgründe in Absatz 2 nehmen Bezug auf die Kirchenordnung und den in ihr beschriebenen Auftrag der Kirche sowie
                     die dort niedergelegten Grundsätze ihrer Ordnung.  2 Personen, die aktiv Auffassungen vertreten oder Vereinigungen unterstützen, die diesen Zielen widersprechen, können nicht
                     auf sinnvolle Weise im Gemeindekirchenrat mitwirken.
                  

                   3 Im Widerspruch zum Auftrag der Kirche stehen jedenfalls jede Art von menschenfeindlichen, rassistischen oder antisemitischen
                     Äußerungen.  4 Sie sind mit den christlichen Werten der Nächstenliebe sowie der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen nicht vereinbar.
                  

                   5 § 5 Absatz 2 Buchstabe a GKRWG setzt öffentliche Äußerungen der betreffenden Person voraus.  6 Äußerungen sind als öffentlich anzusehen, sofern sie bei öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen getätigt werden.  7 Als öffentlich sind auch Äußerungen in sozialen Medien, in Blogs oder anderen Medien anzusehen.
                  

                   8 § 5 Absatz 2 Buchstabe b GKRWG ist nicht bereits dann erfüllt, wenn eine Person Mitglied einer erlaubten politischen Partei
                     ist, selbst wenn diese Partei in einzelnen Punkten Positionen vertritt, die im Widerspruch zu den Haltungen der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg stehen.  9 Die Mitgliedschaft allein reicht nicht.  10 Die Regelung setzt eine aktive Unterstützung voraus.  11 Die Kandidatur für ein Amt in einer rechts- oder linksextremen Partei oder die Bewerbung um ein politisches Mandat als Mitglied
                     einer solcher Partei wären Anwendungsfälle.
                  

                   12 Die Entscheidung, dass eine Person wegen der Ausschlussgründe in § 5 Absatz 2 GKRWG als nicht wählbar anzusehen ist, trifft
                     der Gemeindekirchenrat.  13 Er beurteilt die Wählbarkeit.  14 Bei der Prüfung der Wahlvorschläge nach § 9 GKRWG wird der Gemeindekirchenrat die vorgeschlagenen Personen daraufhin prüfen.
                      15 Regelmäßig wird der Gemeindekirchenrat diese Ausschlussgründe aber nur prüfen, wenn es einen konkreten Anlass dazu gibt, also
                     zum Beispiel entsprechende problematische öffentliche Äußerungen der Person bekannt sind.  16 Eine allgemeine „Gesinnungsprüfung“ bei allen Kandidatinnen und Kandidaten findet nicht statt.  17 Bei Zweifelsfällen kann sich der Gemeindekirchenrat an den Oberkirchenrat wenden.
                  

                  
                        (
                        5.3
                        )
                         Zu Absatz 4: 
                  

                   1 Eine vorübergehende Anstellung liegt vor, wenn die oder der Mitarbeitende die Tätigkeit in oder für die Kirchengemeinde höchstens
                     sechs Monate lang ausübt.  2 Mitarbeitende sind für den Dienst in einer Kirchengemeinde angestellt, wenn die Anstellungsträgerin eine andere Körperschaft
                     ist (insbesondere der Kirchenkreis oder ein Kirchengemeindeverband), der Dienstauftrag sich aber funktional auf eine oder
                     mehrere Kirchengemeinden bezieht und der Gemeindekirchenrat ein Direktionsrecht und/oder andere Arbeitgeberfunktionen übertragen
                     bekommen hat.  3 Mitarbeitende in Kindertagesstätten oder Friedhöfen, die von einem Kirchengemeindeverband oder einem Kirchenkreis getragen
                     werden, sind dagegen nicht für den Dienst in einer Kirchengemeinde angestellt.  4 Sie sind nur in örtlicher Hinsicht in einer Kirchengemeinde tätig.  5 Sind andere Mitarbeitende von Kirchengemeindeverbänden und Kirchenkreisen (zum Beispiel im Sekretariats-, Küster- oder kirchenmusikalischen
                     Dienst) für mehrere Kirchengemeinden tätig, kann der Kreiskirchenrat den auf die Kirchengemeinde, der die oder der Mitarbeitende
                     angehört, entfallenden Wochenstundenanteil nach sinnvollen Kriterien ermitteln und gegebenenfalls eine Entscheidung nach §
                     5 Absatz 4 Satz 2 GKRWG treffen.
                  

                   6 Der Kreiskirchenrat kann nach Abwägung der Vor- und Nachteile die Wählbarkeit verleihen, wenn die Tätigkeit für eine Kirchengemeinde
                     höchstens zehn Wochenstunden beträgt.  7 Ein Anspruch auf Verleihung der Wählbarkeit besteht nicht, ebenso kein Widerspruchs- oder Klagerecht.  8 6Die Verleihung der Wählbarkeit muss eine Ausnahme bleiben und darf daher vor der Wahl nicht mehr als ein Drittel der in einer
                     Kirchengemeinde durch Wahl zu besetzenden Sitze (endgültige Zahl gemäß § 9 Absatz 5 GKRWG) ausmachen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Vorbereitung der Wahl
            

         

         

      

      

               
                     6. (Zu § 6 – Wahlbezirke)

                  

                  
                        (
                        6.1
                        )
                         Zu Absatz 1:
                  

                   1 Ein Wahlbezirk ist ein Teil einer Kirchengemeinde, in dem es eine eigene Wahlvorschlagsliste gibt.  2 Zur Vereinfachung der Durchführung der Wahl sollen möglichst wenige Wahlbezirke gebildet werden
                  

                  
                        (
                        6.2
                        )
                         Zu Absatz 2 :
                  

                   1 Ein Gemeindemitglied kann nur in dem Wahlbezirk kandidieren, dem es – auch im Meldewesenprogramm – zugeordnet ist.  2 Die gleichzeitige Kandidatur einer Person in mehreren Wahlbezirken ist ausgeschlossen.  3 In jedem Wahlbezirk kandidieren somit unterschiedliche Gemeindemitglieder. 
                  

                   4 Ein Gemeindemitglied muss nicht zwingend dem Wahlbezirk angehören, in dem es seinen Hauptwohnsitz hat.  5 Es kann die Wählbarkeit und das aktive Wahlrecht in einem anderen Wahlbezirk erlangen, wenn der Gemeindekirchenrat einer vom
                     Wohnsitz abweichenden Zuordnung zustimmt.  6 Diese abweichende Zuordnung gilt dann auch im gesamten Meldewesen, da es technisch eine Umgemeindung in einen anderen Pfarrbezirk
                     darstellt.
                  

               

               
                     7. (Zu § 7 – Wahlausschuss)

                  

                  
                        (
                        7.1
                        )
                         Zu Absatz 1:
                  

                   1 Der Wahlausschuss dient der Entlastung des Gemeindekirchenrates und übernimmt dessen Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung
                     der Wahl.  2 Die Aufgaben nach § 3 Absatz 2 und § 6 GKRWG liegen dagegen nicht beim Wahlausschuss. 
                  

                  
                        (
                        7.2
                        )
                         Zu Absatz 2:
                  

                   1 Der Wahlausschuss hat über seine Beschlüsse Niederschriften anzufertigen.  2 Diese sind der oder dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates unverzüglich zuzuleiten, sofern sie oder er nicht selbst Mitglied
                     des Wahlausschusses ist.
                  

               

               
                     8. (Zu § 8 – Wählerverzeichnis)

                  

                  
                        (
                        8.1
                        )
                         Zu Absatz 1:
                  

                  Der Oberkirchenrat erstellt zentral die Wählerverzeichnisse und stellt sie den Kirchengemeinden für die Wahl zur Verfügung.

                  
                        (
                        8.2
                        )
                         Zu Absatz 2:
                  

                  Für jeden Wahlbezirk wird ein eigenes Wählerverzeichnis erstellt. Gemeindemitglieder, die ihren Hauptwohnsitz in einer anderen
                     Kirchengemeinde haben, sind einem der Wahlbezirke zuzuordnen.
                  

                  
                        (
                        8.3
                        )
                         Zu Absatz 3:
                  

                   1 Die Kirchengemeinden legen die Wählerverzeichnisse nicht aus.  2 Jedes Gemeindemitglied kann überprüfen lassen, ob es im Wählerverzeichnis steht.  3 Ergibt sich hierbei, dass das Gemeindemitglied nicht im Wählerverzeichnis steht, obwohl es aktiv wahlberechtigt ist (§ 4 GKRWG),
                     muss der Gemeindekirchenrat die Berichtigung des Wählerverzeichnisses veranlassen.  4 Daneben kann der Gemeindekirchenrat auch von sich aus Fehler berichtigen lassen.  5 Die Möglichkeit der Berichtigung endet mit der Weiterverarbeitung der Wählerverzeichnisse nach § 12 Absatz 2 GKRWG.  6 Ab diesem Zeitpunkt sind keine Personen mehr neu aufzunehmen oder zu streichen.
                  

               

               
                     9. (Zu § 9 – Wahlvorschläge)

                  

                  
                        (
                        9.1
                        )
                         Zu Absatz 1:
                  

                   1 Die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen ist der Gemeinde auf geeignete Weise bekannt zu geben.  2 In Betracht kommen insbesondere Abkündigungen in Gottesdiensten, Artikel in Gemeindebriefen, im Internet und der Presse, Aushänge,
                     Handzettel, Aufrufe in Veranstaltungen, Gruppen und Kreisen und persönliche Ansprachen.  3 Den Beginn der Aufforderung kann der Gemeindekirchenrat frei wählen, er soll spätestens sechs Monate vor dem Wahltag liegen.
                     
                  

                   4 Es ist das Ziel, dass in der Kirchengemeinde mindestens ein Gemeindemitglied unter 27 Jahren kandidiert.  5 Ein weiteres Ziel ist, dass mehr Gemeindemitglieder kandidieren als zu wählen sind; dies gilt auch für einzelne Wahlbezirke.
                      6 Die Wahl würde jedoch auch dann stattfinden, wenn keine Person unter 27 Jahren kandidiert oder wenn nur so viele Personen
                     kandidieren, wie zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        9.2
                        )
                         Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Einen oder mehrere Wahlvorschläge kann einreichen, wer in der Kirchengemeinde nach § 4 GKRWG aktiv wahlberechtigt ist.  2 Die Zugehörigkeit zum Wahlbezirk der vorgeschlagenen Person ist nicht erforderlich.  3 Ein nach § 5 GKRWG wählbares Gemeindemitglied kann auch sich selbst vorschlagen.  4 Einer Unterstützung durch weitere Gemeindemitglieder bedarf es nicht.
                  

                  
                        (
                        9.3
                        )
                        Zu Absatz 3: 
                  

                   1 1Ein Wahlvorschlag ist wirksam, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            die Anforderungen des § 9 Absatz 2 GKRWG erfüllt sind,

                        

                        	
                            die vorgeschlagene Person nach § 5 GKRWG wählbar ist,

                        

                        	
                            die vorgeschlagene Person sich bereit erklärt, für den Gemeindekirchenrat zu kandidieren, und bei zu diesem Zeitpunkt minderjährigen
                              Personen die Zustimmung der Sorgeberechtigten vorliegt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Es ist empfehlenswert, dass die Kirchengemeinde die Bereitschaft der Kandidierenden und die Zustimmung der Sorgeberechtigten
                     schriftlich einholt und dokumentiert.
                  

                   1 Da beruflich Mitarbeitende grundsätzlich nicht wählbar sind, prüft der Gemeindekirchenrat, ob eine Ausnahme nach § 5 Absatz
                     4 Satz 2 GKRWG (Beschäftigungsverhältnis mit bis zu zehn Wochenstunden) in Betracht kommt.  2 Ist dies der Fall, hat der Gemeindekirchenrat den Kreiskirchenrat zu bitten, über die Verleihung der Wählbarkeit nach § 5
                     Absatz 4 Satz 3 GKRWG zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        9.4
                        )
                         Zu Absatz 5:
                  

                   1 Ab dem Beginn des fünften Monats vor dem Wahltag kann der Gemeindekirchenrat mit einfacher Mehrheit über weitere Wahlvorschläge
                     beschließen.  2 Die vorgeschlagenen Personen müssen nach § 5 GKRWG wählbar sein und ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklären.  3 Sofern erforderlich, muss der Kreiskirchenrat nach § 5 Absatz 4 Satz 2 GKRWG über die Wählbarkeit von beruflich Mitarbeitenden
                     entscheiden und muss der Gemeindekirchenrat nach § 9 Absatz 3 Satz 3 GKRWG die Zustimmung der Sorgeberechtigten einholen.
                  

                   4 Ist unter den eingereichten, gültigen Wahlvorschlägen noch kein Gemeindemitglied, das zu Beginn der Amtszeit noch unter 27
                     Jahre alt ist, soll der Gemeindekirchenrat versuchen, die Wahlvorschläge um ein solches Gemeindemitglied zu ergänzen. 
                  

                   5 Der Gemeindekirchenrat beschließt ferner nun verbindlich über die Zahl der in den neuen Gemeindekirchenrat zu wählenden Personen.
                      6 Sind Wahlbezirke gebildet worden, ist für jeden einzelnen Wahlbezirk eine Zahl der zu Wählenden festzulegen.  7 Bei der Festlegung kann sich der Gemeindekirchenrat an der Zahl der Wahlvorschläge orientieren.  8 Die Zahl der zu Wählenden soll im Hinblick auf § 9 Absatz 5 Satz 3 GKRWG niedriger sein als die Zahl der Wahlvorschläge.  9 Dies gilt auch für einzelne Wahlbezirke.  10 Die Wählerinnen und Wähler sollten eine Auswahl haben und nicht alle Wahlvorschläge gleichzeitig kennzeichnen können.  7 Die Zahl der zu Wählenden darf jedoch auch genauso hoch sein wie die Zahl der Wahlvorschläge; auch in diesem Fall kann eine
                     Wahl durchgeführt werden.  11 Es ist dagegen unzulässig, in einer Kirchengemeinde oder einem einzelnen Wahlbezirk die Zahl der zu Wählenden höher festzusetzen
                     als die Zahl der Wahlvorschläge.  12 Es dürfen keine Sitze im Gemeindekirchenrat geschaffen werden, die bei der Wahl nicht sofort besetzt werden können.
                  

                   13 Die beschlossene Zahl der zu Wählenden ist für die gesamte Amtszeit des neugebildeten Gemeindekirchenrats unveränderbar.
                  

                  
                        (
                        9.5
                        )
                         Zu Absatz 6:
                  

                   1 Gibt es insgesamt in der Kirchengemeinde auch nach dem Versuch der Ergänzung keine Wahlvorschläge oder nur ein oder zwei Wahlvorschläge,
                     sind die Vorbereitungen zur Wahl abzubrechen.  2 Die Wahl kann nicht stattfinden.
                  

               

               
                     10. (Zu § 10 – Wahlvorschlagsliste)

                  

                  
                        (
                        10.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Die Wahlvorschlagsliste ist eine Liste der Gemeindemitglieder, 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                            1 a) die nach § 9 Absatz 2 GKRWG zur Wahl vorgeschlagen wurden, sofern der Wahlvorschlag gültig ist und die oder der Vorgeschlagene
                              die Bereitschaft zur Kandidatur erklärt hat,
                           

                            1 b) die nach § 9 Absatz 5 Satz 1 GKRWG ergänzt worden sind und ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt haben.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Wahlvorschlagsliste ist damit die finale Liste der Kandidatinnen und Kandidaten.  3 Sie ist nach den Familiennamen alphabetisch zu sortieren und darf neben den Familien- und Vornamen, dem Alter, dem Beruf und
                     der Anschrift keine weiteren Angaben enthalten.  4 Als Vorname gilt der im Meldewesen hinterlegte Rufname.  5 Wird aktuell kein Beruf ausgeübt, so ist dennoch die berufliche Qualifikation anzugeben, gegebenenfalls mit dem Zusatz „in
                     Ruhe“.  6 Ist keine berufliche Qualifikation vorhanden oder wird diese seit langer Zeit nicht mehr ausgeübt, so ist ein anderer Tätigkeitsschwerpunkt
                     einzutragen (zum Beispiel Hausfrau oder Hausmann, Schülerin oder Schüler, Studentin oder Student).
                  

                  
                        (
                        10.2
                        )
                         Zu Absatz 2:
                  

                   1  In den letzten drei Monaten vor dem Wahltag ist die Wahlvorschlagsliste unveränderbar, um eine reibungslose Durchführung
                     der Wahl zu gewährleisten.  2 Dies gilt zum einen für Fälle, in denen ein Gemeindemitglied nicht mehr zur Wahl antreten will, als auch für Fälle, in denen
                     eine Kandidatin oder ein Kandidat verstirbt oder durch Wegzug, Kirchenaustritt oder auf andere Weise die Wählbarkeit verliert.
                      3 Wählerinnen und Wähler haben dennoch die Möglichkeit, solche Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen.  4 Bei der Feststellung des Wahlergebnisses gelten sie jedoch unabhängig von ihrer Stimmenzahl nicht als gewählt.
                  

                  
                        (
                        10.3
                        )
                         Zu Absatz 3: 
                  

                   1 Bereits vier Monate vor dem Wahltag – jedoch erst nach Prüfung der Wahlvorschlagsliste – sind die Kandidierenden zu veröffentlichen.
                      2 Mögliche Formen hierzu sind insbesondere Abkündigungen in Gottesdiensten, Gemeindebriefe, Internet, Presse, Aushänge oder
                     Handzettel.
                  

               

               
                     11. (Zu § 11 – Stimmzettel)

                  

                   1 Auch auf dem Stimmzettel sind die in § 10 Absatz 1 Satz 2 GKRWG geforderten Angaben in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen
                     anzugeben.  2 Jede Wählerin und jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Mitglieder des Gemeindekirchenrates in der Kirchengemeinde oder,
                     falls es Wahlbezirke gibt, in dem Wahlbezirk zu wählen sind.  3 Auch auf die Möglichkeit zur Kumulation ist auf dem Stimmzettel hinzuweisen.  4 Der Stimmzettel muss sowohl in Papierform als auch online bei jedem Wahlvorschlag die Möglichkeit zur dreifachen Kennzeichnung
                     aufweisen, es sei denn, dass in einem Wahlbezirk nur ein oder zwei Mitglieder zu wählen sind.  5 Bei jedem Wahlvorschlag sind so viele Felder zur Stimmabgabe vorzusehen, wie Stimmen nach § 11 Satz 3 GKRWG kumuliert werden
                     können.
                  

                   6 Die Stimmzettel werden von einer zentralen Stelle auf der Basis der nach § 12 Absatz 2 Satz 2 GKRWG bereitgestellten Wahlvorschlagslisten
                     für die Onlinewahl generiert und in leicht abgewandelter Form für die Allgemeine Briefwahl gedruckt.  7 Den Kirchengemeinden, die eine Wahl im Wahllokal durchführen, wird eine Druckvorlage für die Stimmzettel digital zur Verfügung
                     gestellt.  8 Für die Wahl vor Ort drucken sich die Kirchengemeinden die nötige Zahl von Stimmzetteln selbst aus.
                  

               

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Durchführung der Wahl
            

         

         
                     12. (Zu § 12 – Wahlverfahren)

                  

                  
                        (
                        12.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Die Allgemeine Briefwahl und die Onlinewahl sind in allen Kirchengemeinden zwingend durchzuführen.  2 Nur ob zusätzlich eine Wahl im Wahllokal stattfinden soll, können die Kirchengemeinden selbst entscheiden (§ 12 Absatz 7 GKRWG).
                      3 Die Wahlberechtigten können bis zum Wahltag per Brief wählen.  4 Die Onlinewahl endet dagegen einige Tage vorher.  5 Der Oberkirchenrat bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt eine Teilnahme an der Onlinewahl möglich ist.
                  

                  
                        (
                        12.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Alle wahlberechtigten Kirchenmitglieder erhalten für ihre Kirchengemeinde oder ihren Wahlbezirk Briefwahlunterlagen, ohne
                     diese beantragen zu müssen.  2 Mit gleicher Post erhalten sie auch die notwendigen Informationen für die Onlinewahl.  3 Die Herstellung und der Versand aller Wahlunterlagen obliegen einem oder mehreren externen Dienstleistern.  4 Zentral wird ein Internet-Portal für die Onlinewahl erstellt.  5 Zu diesen Zwecken erhalten die Dienstleister die notwendigen Daten über die Wahlberechtigten und die Kandidierenden vom Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        12.3
                        )
                        Zu Absatz 3: 
                  

                   1 Die Wahlunterlagen dürfen auch zusätzliche persönliche Angaben (kurze Selbstbeschreibung oder ähnliches) und aktuelle Porträtfotos
                     der Kandidierenden enthalten, wenn alle Kandidierenden innerhalb einer Kirchengemeinde die Möglichkeit erhalten haben, diese
                     Angaben und ein Porträtfoto in einer angemessenen Frist zu liefern.  2 Der Oberkirchenrat kann hierfür insbesondere technische Vorgaben und Dateiformate festlegen.
                  

                  
                        (
                        12.4
                        )
                        Zu Absatz 4: 
                  

                   1 Die Wahlberechtigten können nur bis zu dem festgelegten Zeitpunkt an der Allgemeinen Briefwahl teilnehmen.  2 Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie die Briefwahlunterlagen an die Kirchengemeinde per Post zurückgesandt oder dort abgegeben
                     haben.  3 Ist ein Wahllokal geöffnet, können Briefwählerinnen und Briefwähler ihre Unterlagen auch im Wahllokal abgeben.  4 Daher sollte der Gemeindekirchenrat die Rückgabefrist für die Wahlbriefe so festlegen, dass sie spätestens mit der Schließung
                     des jeweiligen Wahllokals endet.  5 Zum Ende der Rückgabefrist muss der Briefkasten der Kirchengemeinde am Ort der Rücksendeadresse noch einmal geleert werden.
                  

                  
                        (
                        12.5
                        )
                        Zu Absatz 5: 
                  

                   1 Die Unterstützung durch eine andere Person beschränkt sich auf eine technische Hilfe bei der Onlinewahl oder bei der Ausfüllung
                     eines Papierstimmzettels.  2 Die oder der Wahlberechtigte muss die Wahlentscheidung selbst treffen können.
                  

                   3 Briefwählerinnen und Briefwähler müssen keine Versicherung zur persönlichen Ausfüllung des Stimmzettels abgeben.  4 Der Wahlschein ist gleichzeitig das Anschreiben an die Wahlberechtigten.  5 Auf ihm ist die Adresse der Kirchengemeinde so eingetragen, dass sie im Fenster des Rückumschlages für die Rücksendung der
                     Briefwahlunterlagen erscheint, wenn die Wahlberechtigten den Wahlschein passend falten.
                  

                  
                        (
                        12.6
                        )
                         Zu Absatz 6: 
                  

                   1 Ein Anspruch besteht nur auf eine Zusendung von Briefwahlunterlagen.  2 Die ersatzweise Zusendung muss keine Zugangsdaten für die Onlinewahl enthalten.
                  

                  
                        (
                        12.7
                        )
                        Zu Absatz 7: 
                  

                   1 Eine Wahl im Wahllokal findet nur statt, wenn der Gemeindekirchenrat dies beschließt.  2 Bestehen in einer Kirchengemeinde Wahlbezirke, muss sich ein solcher Beschluss auf alle Wahlbezirke beziehen.  3 Der Gemeindekirchenrat hat jedoch die Möglichkeit, verschiedene Wahlbezirke demselben Wahllokal zuzuordnen.  4 Dieses Wahllokal müsste dann die unterschiedlichen Wählerverzeichnisse und Stimmzettel der Wahlbezirke vorhalten und bei der
                     Ausgabe der Stimmzettel an die Wählerinnen und Wähler auf den richtigen Wahlbezirk achten sowie entsprechend getrennte Wahlurnen
                     vorhalten.  5 Entscheidet sich ein Gemeindekirchenrat für die Öffnung mindestens eines Wahllokals, muss der Gemeindekirchenrat die Bezeichnung,
                     die Anschrift sowie die Öffnungszeit an den Oberkirchenrat übermitteln.  6 Im Bereich Meldewesen werden diese Daten in das Meldewesen-Programm eingegeben, damit die Dienstleister diese Angaben für
                     die Erstellung der Wahlunterlagen nach § 12 Absatz 2 GKRWG verwenden können.  7 Die Übermittlung erfolgt in der Regel elektronisch durch entsprechende Programmunterstützung.  8 Die Angaben über das Wahllokal werden auf den Wahlunterlagen für die jeweilige Kirchengemeinde oder den jeweiligen Wahlbezirk
                     mit abgedruckt.  9 Somit werden die Wahlberechtigten zeitgleich mit dem Erhalt der Unterlagen für Brief- und Onlinewahl über die Möglichkeit
                     einer Wahl im Wahllokal informiert.
                  

               

               
                     13. (Zu § 13 – Wahlvorstand)

                  

                  
                        (
                        13.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Innerhalb einer Kirchengemeinde, die keine Wahlbezirke hat, oder innerhalb eines Wahlbezirkes ist die Einrichtung von Stimmbezirken
                     nicht mehr möglich.  2 Stattdessen kann aber an bis zu drei verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten ein Wahllokal eingerichtet werden, das
                     von demselben Wahlvorstand nacheinander besetzt wird.  3 Wie bei einem normalen Wahllokal nach § 12 Absatz 7 GKRWG ist nur eine Öffnung am Wahltag selbst zulässig.  4 An anderen Tagen darf kein Wahllokal geöffnet sein. 
                  

                   5 Ein mobiler Wahlvorstand nutzt dasselbe Wählerverzeichnis und die gleichen Stimmzettel in seinen verschiedenen Wahllokalen.
                      6 Der Zweck liegt lediglich darin, den Wahlberechtigten möglichst kurze Wege zum nächstgelegenen Wahllokal zu ermöglichen.  7 Ein mobiler Wahlvorstand kommt daher insbesondere für Kirchengemeinden oder Wahlbezirke in Betracht, die aus mehreren Dörfern
                     oder Stadtteilen bestehen.  8 Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind so zu planen, dass für den mobilen Wahlvorstand ausreichend Zeit zum Ortswechsel bleibt.
                  

                   9 Die Mitglieder der Wahlvorstände sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes verpflichtet.  10 Sie haben über alle durch ihre Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen Verschwiegenheit zu bewahren.  11 Dies gilt insbesondere für die Wahlteilnahme oder Nichtteilnahme der Wahlberechtigten, für Daten aus den Wählerverzeichnissen
                     und den Wahlbriefen sowie für die Stimmabgabe von Wählenden, die der Wahlvorstand beim Ausfüllen des Stimmzettels unterstützt
                     hat.
                  

                   12 Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes, bei Abwesenheit die Stellvertretung, leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes.
                      13 Sie oder er sorgt für die Ordnung im Wahllokal und kann Personen, die die Wahlhandlung stören, nach Ermahnung aus dem Wahllokal
                     verweisen.  14 Die Schriftführerin oder der Schriftführer, bei Abwesenheit die Stellvertretung, ist vorrangig für die Arbeit mit dem Wählerverzeichnis
                     und das Ausfüllen der Wahlniederschrift zuständig.
                  

                  
                        (
                        13.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Auch in Kirchengemeinden, in denen keine Wahl im Wahllokal stattfindet, ist mindestens ein Wahlvorstand für die Auszählung
                     der Briefwahl zu ernennen.  2 Ein Wahlvorstand kann auch für die Auszählung der Briefwahl in mehreren Wahlbezirken zuständig sein (entsprechend § 12 Absatz
                     7 Satz 3 GKRWG).  3 In allen Kirchengemeinden sind den Wahlvorständen am Wahltag die bei den Kirchengemeinden eingegangenen Briefwahlunterlagen
                     zu überlassen.  4 Jeder Wahlvorstand zählt die Briefwahl in seinem Zuständigkeitsbereich aus.
                  

                  
                        (
                        13.3
                        )
                        Zu Absatz 5: 
                  

                   1 Die Wahlhandlung im Wahllokal und die Stimmauszählung sind für wahlberechtigte Gemeindemitglieder öffentlich.  2 Der Wahlvorstand kann die Anwesenheit anderer Personen zulassen, wenn keine sachlichen Gründe dagegenstehen.  3 Findet in einer Kirchengemeinde keine Wahl im Wahllokal statt, sind Beginn und Ort der Stimmauszählung in der Kirchengemeinde
                     bekannt zu geben. 
                  

                   4 Wegen der Öffentlichkeit der Stimmauszählung müssen auch für die Kirchengemeinden, die keine Urnenwahl anbieten, die Angaben
                     zum Ort und zur Zeit der Auszählung (Bezeichnung, Anschrift) in geeigneter Weise (zum Beispiel durch Aushang im Schaukasten)
                     bekannt gegeben werden.
                  

               

               
                     14. (Zu § 14 – Wahlhandlung im Wahllokal)

                  

                  
                        (
                        14.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Wählerinnen und Wähler können den Stimmzettel, den sie für die Allgemeine Briefwahl erhalten haben, zur Wahl im Wahllokal
                     mitbringen.  2 Wenn sie dies nicht tun, übergibt ihnen der Wahlvorstand einen neuen Stimmzettel.  3 Der Wahlvorstand muss daher ein Kontingent an Stimmzetteln vorhalten oder in der Lage sein, zügig Stimmzettel zu drucken oder
                     zu fotokopieren (vgl. Ausführungsbestimmungen zu § 11 GKRWG). 
                  

                   4 Wahlberechtigte dürfen nur dann im Wahllokal durch Stimmabgabe auf dem Stimmzettel wählen, wenn sie im Wählerverzeichnis stehen
                     und nicht bereits online gewählt haben.  5 Das Wählerverzeichnis, das dem Wahlvorstand am Wahltag zur Verfügung steht, enthält Stimmabgabevermerke bei Personen, die
                     an der Onlinewahl teilgenommen haben.  6 Ebenso sind von der Wahl im Wahllokal Gemeindemitglieder ausgeschlossen, die an der Allgemeinen Briefwahl teilgenommen haben
                     und deren Briefwahl der Wahlvorstand bereits im Wählerverzeichnis vermerkt hat.  7 Wenn der Wahlvorstand bereits während der Wahlzeit und bevor diese Personen im Wahllokal erscheinen deren Wahlbriefe geöffnet
                     und die Wahlbeteiligung im Wählerverzeichnis vermerkt hat (§ 15 Absatz 1 GKRWG), erhalten diese Personen keinen Stimmzettel
                     mehr im Wahllokal und können so nicht noch einmal wählen.  8 Sollte ein Gemeindemitglied im Wahllokal gewählt haben, bevor der Wahlvorstand dessen Wahlbrief geöffnet hat, führt das ebenfalls
                     nicht dazu, dass diese Person ihre Stimme zweimal abgeben kann.  9 Bei der Stimmabgabe an der Urne vermerkt der Wahlvorstand die Wahlbeteiligung im Wählerverzeichnis.  10 Sollte später beim Öffnen der Wahlbriefe ein Wahlbrief derselben Person auftauchen, bemerkt der Wahlvorstand anhand des Vermerks
                     im Wählerverzeichnis, dass die Person bereits an der Urne gewählt hat, und legt den geschlossenen Stimmzettelumschlag dieser
                     Person zur Seite.  11 Der Stimmzettelumschlag wird nicht in die Urne geworfen (vgl. § 15 Absatz 2 Buchstabe c).
                  

                   12 Im Wahllokal müssen die Wahlberechtigten durch ihren Wahlschein (§ 12 Absatz 3 Buchstabe a GKRWG), einen Lichtbildausweis
                     oder auf andere eindeutige Weise ihre Identität belegen.  13 Dies entfällt bei Personen, die dem Wahlvorstand persönlich bekannt sind.  14 Nachdem der Wahlvorstand die Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses festgestellt hat, vermerkt er hier die Wahlbeteiligung
                     und überwacht den Einwurf des Stimmzettels in die Wahlurne.  15 Gemäß § 12 Absatz 5 GKRWG müssen alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht selbst ausüben und können sich hierbei nicht vertreten
                     lassen.  16 Auf Wunsch der Wahlberechtigten darf jedoch ein Mitglied des Wahlvorstandes oder eine andere Person Hilfe leisten.
                  

                  
                        (
                        14.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Im Wahllokal müssen geeignete Vorrichtungen (Wahlkabinen) vorhanden sein, um den Wählenden eine geheime Wahl zu ermöglichen.
                      2 Die Wählenden sind jedoch nicht verpflichtet, solche Vorrichtungen zu nutzen.  3 Sie dürfen durch ihr Verhalten jedoch keinen Einfluss auf die Stimmabgabe anderer Wahlberechtigter nehmen. 
                  

                   4 Vor dem Beginn der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand sicher, dass die Wahlurne leer ist, und verschließt sie bis zur Auszählung
                     der Stimmen.  5 Nach der Kennzeichnung des Stimmzettels werfen die Wählerinnen und Wähler ihre Stimmzettel in die Wahlurne.  6 Wählende können sich einen neuen Stimmzettel aushändigen lassen, wenn sie den zuerst Erhaltenen verschrieben und für den Wahlvorstand
                     sichtbar zerrissen haben.
                  

                  
                        (
                        14.3
                        )
                        Zu Absatz 3: 
                  

                   1 Sofern bei Ablauf der Wahlzeit Wahlberechtigte vor dem Wahllokal auf Einlass warten, weil der Raum zu klein ist, sind auch
                     diese Personen noch zur Stimmabgabe zuzulassen.  2 Nachdem die letzte rechtzeitig anwesende Person gewählt hat, erklärt die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes die Wahlhandlung
                     für geschlossen.
                  

               

               
                     15. (Zu § 15 – Auszählung der Stimmen)

                  

                  
                        (
                        15.1
                        )
                        Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Bis zum Wahltag sammelt der Gemeindekirchenrat die eingegangenen Wahlbriefe ungeöffnet und übergibt sie dem zuständigen Wahlvorstand
                     am Wahltag spätestens unmittelbar nach dem Ablauf der Frist für den Rücklauf der Wahlbriefe (§ 12 Absatz 4 GKRWG).  2 Ein Wahlvorstand, der auch für die Wahl in einem Wahllokal zuständig ist, sollte bereits zu Beginn der Wahlhandlung die bis
                     zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Wahlbriefe erhalten.  3 In diesem Fall hat der Wahlvorstand die Möglichkeit, bereits während der Wahlhandlung, insbesondere in ruhigen Zeiten im Wahllokal,
                     Wahlbriefe zu öffnen, zu prüfen und die Wahlbeteiligung im Wählerverzeichnis zu vermerken.  4 Die hiervon betroffenen Briefwählerinnen und Briefwähler haben dann nicht mehr die Möglichkeit, im Wahllokal zu wählen.
                  

                  
                        (
                        15.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Ein Wahlbrief ist nicht rechtzeitig eingegangen, wenn er nicht bis zu dem vom Gemeindekirchenrat gemäß § 12 Absatz 4 Satz
                     1 GKRWG festgelegten Zeitpunkt bei der Kirchengemeinde eingegangen ist.  2 Der Gemeindekirchenrat muss mindestens sicherstellen, dass der mit der Adresse der Kirchengemeinde nach § 12 Absatz 3 GKRWG
                     verbundene Hausbriefkasten am Ende der Rücklauffrist noch einmal geleert wird.  3 Findet eine Wahl im Wahllokal statt, können Wahlbriefe auch dem Wahlvorstand bis zum Ende der Rücklauffrist übergeben werden.
                  

                   4 Die Wahlberechtigung einer Briefwählerin oder eines Briefwählers stellt der Wahlvorstand anhand des Wählerverzeichnisses fest.
                      5 Die Identität der Briefwählerin oder des Briefwählers geht aus dem Wahlschein hervor, den das Gemeindemitglied in der Regel
                     in den Rückumschlag legt.  6 Hat es dies nicht getan, genügt eine Absenderangabe auf dem Rückumschlag oder an anderer Stelle. 
                  

                   7 Ob eine Briefwählerin oder ein Briefwähler vor dem Zeitpunkt der Prüfung des Wahlbriefes auch schon online oder im Wahllokal
                     gewählt hat, prüft der Wahlvorstand mittels der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis. 
                  

                   8 Bei ungültigen Wahlbriefen wird der Stimmzettelumschlag nicht geöffnet.  9 Der Wahlvorstand vermerkt den Ungültigkeitsgrund auf dem Wahlbrief und fügt diesen der Verhandlungsniederschrift bei.
                  

                  
                        (
                        15.3
                        )
                        Zu Absatz 3: 
                  

                   1 Anknüpfend an § 15 Absatz 2 GKRWG legt Absatz 3 Umstände fest, die nicht zur Ungültigkeit des Wahlbriefes führen.  2 Zu beachten ist, dass die staatlichen Wahlvorschriften teilweise strenger sind als das GKRWG.
                  

                  
                        (
                        15.4
                        )
                        Zu Absatz 4: 
                  

                   1 Die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmzettel muss mit der Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis übereinstimmen.
                      2 Ergibt sich auch nach wiederholter Zählung keine Übereinstimmung, gilt die Zahl der Stimmzettel als die Zahl der Wählerinnen
                     und Wähler.
                  

                  
                        (
                        15.5
                        )
                        Zu Absatz 5: 
                  

                   1 Auf einem Stimmzettel kann auch ein Teil der abgegebenen Stimmen ungültig sein.  2 Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zuordnung zu einem Wahlvorschlag nicht eindeutig ist.  3 Die Gültigkeit der übrigen Stimmen bleibt unberührt. 
                  

                   4 Es kann folgender Fall auftreten: Die oder der Wählende hat mehr Kreuze gesetzt, als sie oder er Kreuze setzen darf (§ 11
                     Satz 2 GKRWG).  5 Dabei hat sie oder er aber nicht mehr Personen gekennzeichnet, als Mitglieder zu wählen sind.  6 Das wäre ein Fall von § 15 Absatz 5 Buchstabe b GKRWG und würde zur Ungültigkeit der Stimmabgabe führen.  7 Stattdessen hat die oder der Wählende einen Fehler beim Kumulieren (§ 11 Satz 3 GKRWG) gemacht.  8 Sie oder er hat gleichzeitig mehrere Personen gekennzeichnet und auf zumindest eine Person Stimmen kumuliert.  9 Insgesamt hat sie oder er dadurch mehr Stimmen vergeben, als sie oder er vergeben darf.  10 Bei der Auszählung gilt dann: Für jeden gekennzeichneten Wahlvorschlag ist eine Stimme zu zählen.  11 In diesem Fall werden die kumuliert vergebenen Stimmen als eine Stimme gewertet.
                  

                   12 Der Wahlvorstand vermerkt den Ungültigkeitsgrund auf dem Stimmzettel und fügt diesen der Verhandlungsniederschrift bei.
                  

                   13 Stimmzettel, auf denen kein Wahlvorschlag gekennzeichnet ist, gelten nicht als ungültig.  14 Sie sind jedoch für die Verteilung der Stimmen nicht relevant.
                  

                  
                        (
                        15.6
                        )
                         Zu Absatz 7: 
                  

                   1 Der Wahlvorstand hat das vom Oberkirchenrat herausgegebene Muster für eine Verhandlungsniederschrift zu verwenden.  2 Der Wahlvorstand hat hierbei insbesondere die folgenden Angaben zu erfassen:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) Zahl der Wahlberechtigten,

                           b) Zahl der Wählerinnen und Wähler und ihre Aufteilung auf die Wahlverfahren Onlinewahl, Briefwahl und gegebenenfalls Wahl
                              im Wahllokal,
                           

                           c) Zahl der ungültigen Wahlbriefe,

                           d) Zahl der ungültigen Stimmzettel (ohne die Zahl laut Buchstabe c),

                           e) Zahl der gültigen Stimmen und ihre Verteilung auf die Wahlvorschläge.

                        

                     

                  

                   3 Die Verhandlungsniederschrift ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.  4 Eine fehlende Unterschrift ist zu begründen.  5 Die oder der Vorsitzende übergibt die Verhandlungsniederschrift und alle weiteren Wahlunterlagen unverzüglich dem Gemeindekirchenrat.
                  

               

               
                     16. (Zu § 16 – Wahlergebnis)

                  

                  
                        (
                        16.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Auf der Grundlage der Stimmauszählungen durch die Wahlvorstände (§ 15 GKRWG) und der festgesetzten Zahl der zu Wählenden (§
                     9 Absatz 5 GKRWG) ermittelt der Gemeindekirchenrat, welche Personen in den neuen Gemeindekirchenrat gewählt worden sind.  2 Kandidierende, die weniger als zwei Stimmen erhalten haben, sind weder zu Mitgliedern noch zu Ersatzmitgliedern des Gemeindekirchenrates
                     gewählt.
                  

                  
                        (
                        16.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Ersatzmitglieder können erst dann in den Gemeindekirchenrat eintreten, wenn ein gewähltes Mitglied nach § 21 GKRWG ausgeschieden
                     ist.  2 Das Verfahren für das Nachrücken eines Ersatzmitgliedes richtet sich nach § 22 Absatz 1 GKRWG.  3 Sind Wahlbezirke gebildet worden, bezieht sich die Ersatzmitgliedschaft allein auf den Wahlbezirk, in dem das Ersatzmitglied
                     kandidiert hat. 
                  

                  
                        (
                        16.3
                        )
                        Zu Absatz 3:
                  

                   1 Die Feststellung und die öffentliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses sollte der Gemeindekirchenrat innerhalb einer Woche nach
                     dem Wahltag vollziehen.  2 Aus der Veröffentlichung muss auch das Datum des Beginns der Bekanntgabe hervorgehen, da sich hieran die Beschwerdefrist (§
                     17 Absatz 1 Satz 1 GKRWG) anknüpft.  3 Dies ist insbesondere bei Veröffentlichungen durch Aushänge zu beachten.
                  

                   4 Sinnvoll ist eine schnellstmögliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses in einem öffentlich zugänglichen Schaukasten der Kirchengemeinde
                     (nicht in einem Gebäude), da hier grundsätzlich jedes Gemeindemitglied von seinem Beschwerderecht Kenntnis nehmen kann.  5 Bei einer Veröffentlichung im Internet ist dies nur eingeschränkt der Fall.  6 Auch eine Bekanntgabe im Hauptgottesdienst eine Woche nach dem Wahltag kommt in Betracht.  7 Die früheste Veröffentlichung, die für alle Gemeindemitglieder zugänglich ist, setzt die Beschwerdefrist in Gang.
                  

               

               
                     17. (Zu § 17 – Beschwerde gegen die Wahl)

                  

                  
                        (
                        17.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Beschwerdebefugt ist, wer am Wahltag die Wahlrechtsvoraussetzungen des § 4 GKRWG erfüllt hat.  2 Eine per E-Mail oder zur Niederschrift eingelegte Beschwerde ist zulässig.  3 Eine Beschwerde ist damit zu begründen, dass die Wahl nicht nach den Regelungen des GKRWG oder der Kirchenordnung vorbereitet
                     oder durchgeführt worden sei und der Verstoß zu einem nicht nur unerheblich abweichenden Wahlergebnis geführt habe.  4 Eine solche Beeinflussung des Wahlergebnisses darf nicht nur denkbar sein, sondern die Wahrscheinlichkeit für eine Beeinflussung
                     muss größer sein als die Wahrscheinlichkeit für eine Nichtbeeinflussung.  5 Eine Beschwerde, mit der ein Gemeindeglied geltend macht, dass es selbst oder ein anderes Gemeindemitglied nicht im Wählerverzeichnis
                     eingetragen ist, ist unbegründet.
                  

                  
                        (
                        17.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Der Kreiskirchenrat bezieht für seine Entscheidungsfindung weitere Beteiligte ein, insbesondere Personen, die die Wahl vorbereitet
                     oder durchgeführt haben.  2 Der Kreiskirchenrat erlässt einen schriftlichen Beschwerdebescheid, der die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe
                     enthält, die zu der Entscheidung des Kreiskirchenrates geführt haben.  3 Die Angeschriebenen sind darauf hinzuweisen, dass sie den Beschwerdebescheid gemäß § 17 Absatz 3 Satz 1 GKRWG innerhalb einer
                     Woche nach Bekanntgabe entweder beim Kreiskirchenrat oder beim Oberkirchenrat, Philosophenweg 1, 26121 Oldenburg schriftlich
                     anfechten können.
                  

                  
                        (
                        17.3
                        )
                         Zu Absatz 4: 
                  

                   1 Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde nach § 17 Absatz 1 oder 3 GKRWG führt dazu, dass das angefochtene Wahlergebnis
                     noch nicht in die weiteren, im GKRWG vorgesehenen Schritte umgesetzt werden kann.  2 Der nach § 18 Absatz 1 GKRWG um die neu gewählten Mitglieder zu erweiternde Gemeindekirchenrat kann noch nicht beschließen,
                     wie viele Mitglieder in den neuen Gemeindekirchenrat berufen werden sollen, und kann noch keine Vorschlagswahl durchführen.
                      3 Auch der Beginn der Amtszeit des neuen Gemeindekirchenrates und seine gottesdienstliche Einführung sind gegebenenfalls zu
                     verschieben.  4 Daher ist anzustreben, die Beschwerdeverfahren möglichst zügig durchzuführen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Abschluss der Neubildung
            

         

         
                     18. (Zu § 18 – Berufung von Mitgliedern)

                  

                  
                        (
                        18.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Das Berufungsverfahren sollte so frühzeitig beginnen, dass es vor dem 1. Juni des Wahljahres abgeschlossen werden kann.  2 Zum Beginn der Amtszeit sollen möglichst auch die berufenen Gemeindekirchenratsmitglieder sofort im Amt sein.  3 Der bisherige Gemeindekirchenrat bildet zusammen mit den neu gewählten Mitgliedern, soweit diese nicht bereits dem amtierenden
                     Gemeindekirchenrat angehören, einen erweiterten Gemeindekirchenrat.  4 Die Beschlussfähigkeit richtet sich dann nach der Gesamtzahl der Mitglieder dieses erweiterten Gemeindekirchenrats.  5 Dieser ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der bisherigen und neuen Mitglieder anwesend ist.
                  

                   6 Die Zahl der zu berufenden Mitglieder kann auch auf null festgesetzt werden.  7 Ist die Zahl der Gewählten ungerade, ist die höchstmögliche Zahl von Berufungen abzurunden (zum Beispiel maximal zwei zu Berufende
                     bei fünf neu gewählten Mitgliedern).  8 In diesem Rahmen kann der neue Gemeindekirchenrat die Zahl der zu Berufenden später wieder verändern (§ 22 Absatz 3 Satz 1,
                     § 24 GKRWG).  9 Die nach § 18 Absatz 1 GKRWG festgesetzte Zahl ist also nicht für die gesamte Amtszeit bindend.
                  

                  
                        (
                        18.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Der erweiterte Gemeindekirchenrat entscheidet nicht abschließend über die Berufung von Mitgliedern, sondern richtet lediglich
                     Vorschläge an den Kreiskirchenrat.  2 Der Kreiskirchenrat spricht die Berufungen aus.  3 Vorgeschlagene Personen müssen erst zum 1. Juni des Wahljahres gemäß § 5 GKRWG wählbar sein.  4 Dies ist insbesondere für das Mindestalter von 16 Jahren und die Mindestzugehörigkeit zur Kirchengemeinde von fünf Monaten
                     relevant.  5 Bei der Vorschlagswahl sind Mitglieder des erweiterten Gemeindekirchenrates, deren Familienangehörige zur Wahl für einen Berufungsvorschlag
                     stehen, nicht von der Teilnahme ausgeschlossen.
                  

                   6 Die zur Berufung Vorgeschlagenen sollten bereits vor der Sitzung des erweiterten Gemeindekirchenrates erklären, dass sie mit
                     einem Eintritt in den neuen Gemeindekirchenrat einverstanden sind.
                  

                  
                        (
                        18.3
                        )
                        Zu Absatz 3: 
                  

                   1 Im Vorfeld der Sitzung des erweiterten Gemeindekirchenrates muss der amtierende Gemeindekirchenrat versuchen, ein Gemeindemitglied
                     unter 27 Jahren zu finden, das bereit ist, sich in den Gemeindekirchenrat berufen zu lassen.  2 Gelingt dies nicht, können bei der Vorschlagswahl auch nur Personen ab 27 Jahren zur Wahl stehen.  3 Ist kein gewähltes Mitglied unter 27 Jahre alt und schlägt der erweiterte Gemeindekirchenrat mindestens eine Person unter
                     27 Jahren zur Berufung vor, können bei einer Mitgliederzahl des Gemeindekirchenrats von bis zu fünf Mitgliedern eine Person
                     und bei einer Mitgliederzahl ab sechs Personen insgesamt zwei Personen mehr berufen werden, als nach § 18 Absatz 1 Satz 2
                     GKRWG höchstens zulässig wäre. 
                  

                  
                        (
                        18.4
                        )
                        Zu Absatz 4: 
                  

                   1 Die Ablehnung eines Berufungsvorschlages zwingt den erweiterten Gemeindekirchenrat nicht dazu, einen neuen Berufungsvorschlag
                     zu beschließen.  2 Er kann die Zahl der zu Berufenden stattdessen auch verringern.
                  

                  
                        (
                        18.5
                        )
                        Zu Absatz 5: 
                  

                   1 Der Kreiskirchenrat gibt seine Entscheidung über die Berufung nicht nur dem Gemeindekirchenrat, sondern auch den Berufenen
                     bekannt.  2 Bei Berufungen im Rahmen der Neubildung des Gemeindekirchenrates beginnt die Amtszeit der Berufenen am 1. Juni des Wahljahres.
                      3 Wie bei den Gewählten ist die gottesdienstliche Einführung nicht Voraussetzung für den Beginn der Amtszeit.  4 Dies gilt auch für Berufungen während der Amtszeit des Gemeindekirchenrates nach § 22 Absatz 3 und § 23 GKRWG.  5 Eine Beschwerdemöglichkeit der Gemeindeglieder gegen eine Berufung besteht nicht.
                  

               

               
                     19. (Zu § 19 – Einführung der Mitglieder)

                  

                   1 In dem Monat vor oder nach dem Beginn der Amtszeit des Gemeindekirchenrates (§ 1 Absatz 4 GKRWG) sind alle Kirchenältesten
                     einzuführen und geben hierbei eine Verpflichtungserklärung ab.  2 Unabhängig vom Tag der gottesdienstlichen Einführung beginnt die Amtszeit des neugebildeten Gemeindekirchenrates am 1. Juni.
                      3 So ist eine Einführung auch dann an Pfingsten möglich, wenn Pfingsten im Mai liegt.  4 Die Einführung ist zwar obligatorisch, aber keine Voraussetzung für einen Eintritt in den Gemeindekirchenrat. 
                  

                   5 § 19 Satz 1 GKRWG gilt auch für 
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) Ersatzmitglieder, die in den Gemeindekirchenrat nachrücken (§ 22 Absatz 1 GKRWG),

                           b) im Laufe der Amtszeit berufene Mitglieder (§ 20 Absatz 5 Satz 1, § 22 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3, § 23 GKRWG),

                           c) nachgewählte Mitglieder (§ 22 Absatz 2 Satz 2 GKRWG),

                           d) beruflich Mitarbeitende, denen der Kreiskirchenrat eine Mitgliedschaft kraft Amtes übertragen hat (§ 2 Absatz 3 GKRWG).

                        

                     

                  

               

               
                     20. (Zu § 20 – Verfahren in besonderen Fällen)

                  

                  
                        (
                        20.1
                        )
                        Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Scheidet aus dem bisherigen Gemeindekirchenrat während der verlängerten Amtszeit ein Mitglied aus oder ist verhindert, gelten
                     die Regelungen zum Eintritt eines Ersatzmitgliedes (§ 22 Absatz 1 GKRWG), zur Nachberufung (§ 22 Absatz 2 Satz 1 und Absatz
                     3 GKRWG) und zur Vertretung eines Mitglieds (§ 22 Absatz 4 GKRWG).  2 Die Regelungen zur Nachwahl (§ 22 Absatz 2 Satz 2 und 3 GKRWG) sind während der Verlängerung nicht anwendbar.  3 Sobald der bisherige Gemeindekirchenrat aus weniger als drei Mitgliedern besteht (einschließlich der Mitglieder kraft Amtes)
                     und ausgeschiedene Mitglieder nicht mehr umgehend ersetzt werden können, übernimmt der Kreiskirchenrat nach § 20 Absatz 2
                     GKRWG die Funktion des Gemeindekirchenrates und kann nach § 20 Absatz 3 und 4 weiter verfahren.
                  

                  
                        (
                        20.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Ein Gemeindekirchenrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Zahl seiner Mitglieder anwesend sind (Art. 131 Abs. 1 KO) oder
                     mindestens drei Mitglieder anwesend sind.  2 Die Zahl der Mitglieder setzt sich zusammen aus den Zahlen der aktuell amtierenden
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) gewählten Mitglieder,

                           b) berufenen Mitglieder,

                           c)Mitglieder kraft Amtes und

                        

                     

                  

                   3 Sind nur noch weniger als drei Mitglieder im Amt, kann der Gemeindekirchenrat nicht mehr beschlussfähig sein und gilt zumindest
                     vorübergehend als nicht vorhanden.  4 Der Kreiskirchenrat vertritt dann den Gemeindekirchenrat in allen seinen Funktionen.
                  

                  
                        (
                        20.3
                        )
                        Zu Absatz 3: 
                  

                   1 Der Kreiskirchenrat kann mit der Wahrnehmung der Funktionen des Gemeindekirchenrates Bevollmächtigte beauftragen.  2 Hierzu können auch bisherige Mitglieder des Gemeindekirchenrates gehören.  3 Auch ordinierte und hauptamtliche Personen sind nicht ausgeschlossen.  4 Für die Tätigkeit der Bevollmächtigten gelten die Regelungen über die Tätigkeit von Gemeindekirchenräten entsprechend.  5 Die Bevollmächtigten können zu ihren Sitzungen weitere Personen beratend hinzuziehen und entscheiden, inwieweit Teilnahmerechte
                     nach Art. 19 Abs. 3 KO zur Anwendung kommen sollen.
                  

                  
                        (
                        20.4
                        )
                        Zu Absatz 4: 
                  

                   1 Der Kreiskirchenrat kann auch während der in § 20 Absatz 2 geregelten Phasen Kirchenälteste als Ersatz für die ausgeschiedenen
                     Mitglieder nachberufen.  2 Er kann hierdurch die Gemeindekirchenratsmitglieder, die bislang nicht ausgeschieden sind, zumindest so weit ergänzen, dass
                     wieder ein beschlussfähiger Gemeindekirchenrat entsteht.  3 Eine Nachberufung ist auch dann möglich, wenn alle Gemeindekirchenratsmitglieder und Ersatzmitglieder ausgeschieden sind.
                      4 Es gelten die Regelungen der §§ 22 und 23 GKRWG.  5 Sind Bevollmächtigte im Amt, beschließen diese über die Zahl der zu Berufenden (§§ 22 und 23 GKRWG) und über die Berufungsvorschläge
                     (§ 18 Absatz 2 und 3 GKRWG).  6 Die Aufgaben und Befugnisse des Gemeindekirchenrates gehen erst dann wieder auf diesen über, wenn der Kreiskirchenrat per
                     Beschluss feststellt, dass die nicht ausgeschiedenen Mitglieder, die nachrückenden Ersatzmitglieder, die Mitglieder kraft
                     Amtes und die nachberufenen Mitglieder einen beschlussfähigen Gemeindekirchenrat ergeben.
                  

                  
                        (
                        20.5
                        )
                        Zu Absatz 5: 
                  

                   1 Die vor der ausgefallenen Wahl festgesetzte Zahl der zu Wählenden ist nicht mehr maßgeblich.  2 Die Zahl der nach § 20 Absatz 5 Satz 1 GKRWG berufenen Mitglieder und der Mitglieder kraft Amtes ergeben die Zahl der Mitglieder
                     im Sinne von Art. 131 Abs. 1 Kirchenordnung.  3 Beschließt der Gemeindekirchenrat stattdessen eine Neubildung des Gemeindekirchenrates, ist diese entsprechend den Abschnitten
                     1 bis 4 GKRWG durchzuführen.  4 Eine Onlinewahl findet jedoch nicht statt und die Allgemeine Briefwahl wird nicht durch den Oberkirchenrat unterstützt.  5 Die betroffene Kirchengemeinde muss die Allgemeine Briefwahl lokal organisieren und durchführen.  6 Bis zum Abschluss der Neubildung oder der Berufung gilt § 20 Absatz 1 bis 3 GKRWG.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Veränderungen während der Wahlperiode
            

         

         
                     21. (Zu § 21 – Verlust der Mitgliedschaft)

                  

                  
                        (
                        21.1
                        )
                         Zu Absatz 1: 
                  

                   1 Eine Verzichtserklärung ist gegenüber dem Gemeindekirchenrat oder der oder dem Vorsitzenden abzugeben.  2 Eine E-Mail ist ausreichend, wenn keine Zweifel an der absendenden Person bestehen.  3 Gehört ein Mitglied des Gemeindekirchenrates der jeweiligen Kirchengemeinde nicht mehr an, scheidet es grundsätzlich ohne
                     ein weiteres Verfahren sofort aus dem Gemeindekirchenrat aus.  4 Abweichend hiervon kann bei einem Wechsel des Wohnsitzes in eine andere Kirchengemeinde die Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat
                     für bis zu drei Monate ab dem Umzug (Datum der Ummeldung bei der kommunalen Stelle) erhalten bleiben.  5 Diese Frist kann das Mitglied des Gemeindekirchenrates dazu nutzen, nach Art. 9 Absatz 4 Kirchenordnung durch Umgemeindung
                     oder nach der Vereinbarung zwischen den Gliedkirchen der EKD über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen wieder in
                     die Kirchengemeinde des ursprünglichen Wohnsitzes zu wechseln.  6 Geschieht dies innerhalb der 3-Monats-Frist nicht, scheidet das Mitglied des Gemeindekirchenrates automatisch aus seinem Amt
                     aus.  7 Ein Mitglied des Gemeindekirchenrates kann auch schon vor Ablauf der 3-Monats-Frist aus dem Gemeindekirchenrat ausscheiden,
                     indem es eine Verzichtserklärung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a GKRWG abgibt. 
                  

                   8 Wird ein Mitglied des Gemeindekirchenrates während der Amtszeit für den Dienst in der jeweiligen Kirchengemeinde angestellt,
                     scheidet es ebenfalls qua Gesetz aus dem Gemeindekirchenrat aus, sofern der Kreiskirchenrat nicht spätestens zum Anstellungsbeginn
                     eine Ausnahmeentscheidung nach § 5 Absatz 4 Satz 2 GKRWG trifft, es sich also um Mitarbeitende handelt, die das Profil der
                     Kirchengemeinde maßgeblich prägen.  9 Der Kreiskirchenrat kann auch bereits amtierenden Mitgliedern des Gemeindekirchenrates die Wählbarkeit verleihen, wenn es
                     sich um ein Beschäftigungsverhältnis mit höchstens zehn Wochenstunden handelt.
                  

                   10 Für Ersatzmitglieder gelten die Regelungen zum Verlust der Mitgliedschaft mit Ausnahme des § 21 Absatz 2 Buchstabe a, b und
                     d GKRWG entsprechend.
                  

                  
                        (
                        21.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Eine Entlassung wegen Nichtausübens des Amtes setzt voraus, dass Tatsachen vorliegen, nach denen das Mitglied des Gemeindekirchenrates
                     höchstwahrscheinlich das Amt innerhalb eines Jahres ab der Entscheidung des Kreiskirchenrates nicht wieder ausüben kann.  2 Auf die Gründe und die Verantwortung für ein Nichtausüben des Amtes als Mitglied des Gemeindekirchenrates kommt es nicht an.
                      3 In Betracht kommen zum Beispiel gesundheitliche Gründe, längerfristige berufsbedingte Abwesenheit oder mangelnde Teilnahmebereitschaft
                     an den Sitzungen.
                  

                   4 Ein Ruhenlassen des Amtes kann ein Mitglied des Gemeindekirchenrates gegenüber dem Gemeindekirchenrat oder der oder dem Vorsitzenden
                     ohne weitere Voraussetzungen erklären.  5 Damit ruhen alle mit dem Amt verbundenen Rechte und Pflichten.  6 Währenddessen kann der Gemeindekirchenrat nach § 22 Absatz 4 GKRWG eine Vertretung beauftragen.  7 Erst nach einem Ruhen des Amtes von mindestens einem Jahr ist das Mitglied zu entlassen. 
                  

                   8 Eine Entlassung oder eine Ermahnung wegen einer Pflichtverletzung setzt ein Verschulden des Mitglieds des Gemeindekirchenrates
                     voraus.  9 Die Voraussetzungen des § 21 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe d GKRWG liegen nur dann vor, wenn das Mitglied des Gemeindekirchenrates
                     die durch das kirchliche Ehrenamt obliegenden Pflichten in schwerer Weise missachtet und verletzt.  10 In einem solchen Fall hat der Kreiskirchenrat das Mitglied zwingend aus dem Amt zu entlassen.  11 Ein Ermessen hat der Kreiskirchenrat in diesen Fällen ausweislich des Wortlauts nicht.  12 Einer vorherigen Ermahnung bedarf es in einem solchen Fall nicht.  13 Vertritt ein Mitglied des Gemeindekirchenrates öffentlich eine andere Auffassung als die Mehrheit des Gemeindekirchenrates,
                     so liegt allein darin keine Pflichtverletzung.
                  

               

               
                     22. (Zu § 22 – Ersatz für ausgeschiedene Mitglieder)

                  

                  
                        (
                        22.1
                        )
                         Zu Absatz 1:
                  

                   1 Bestehen in einer Kirchengemeinde Wahlbezirke, können nur Ersatzmitglieder nachrücken, die in demselben Wahlbezirk kandidiert
                     haben wie das ausgeschiedene Mitglied.  2 Hierauf hat ein späterer Wohnsitzwechsel des ausgeschiedenen Mitglieds oder des Ersatzmitglieds zwischen zwei Wahlbezirken
                     derselben Kirchengemeinde keine Auswirkung.
                  

                   3 Ein Ersatzmitglied entscheidet allein über seinen Eintritt in den Gemeindekirchenrat, sofern kein Ausscheidensgrund nach §
                     21 Absatz 1 und 2 GKRWG vorliegt.  4 Es ist nicht erforderlich, dass der Gemeindekirchenrat das Nachrücken beschließt.  5 Der Gemeindekirchenrat kann auch nicht beschließen, dass ein anderes Ersatzmitglied oder kein Ersatzmitglied in den Gemeindekirchenrat
                     eintreten soll.
                  

                   6 Wenn sich das Ersatzmitglied bereit erklärt, in den Gemeindekirchenrat einzutreten, beginnt das Amt des/der Kirchenältesten
                     mit dem Zugang der Erklärung beim Gemeindekirchenrat.  7 Es ist ab diesem Zeitpunkt stimmberechtigtes, vollwertiges Mitglied des Gemeindekirchenrates.  8 Eine gottesdienstliche Einführung nach § 19 GKRWG ist zwar erforderlich, aber keine Voraussetzung für den Eintritt in den
                     Gemeindekirchenrat.  9 Hatte das Ersatzmitglied gemäß § 1 Absatz 5 Satz 1 GKRWG erklärt, zunächst nur für eine Amtszeit von drei Jahren zur Verfügung
                     zu stehen, beginnt die verkürzte Amtszeit mit dem Zeitpunkt des Nachrückens in den Gemeindekirchenrat.  10 Die Regelung zur freiwilligen Verlängerung (§ 1 Absatz 5 Satz 3 GKRWG) ist nur dann anzuwenden, wenn zwischen dem Nachrücken
                     und dem Ende der Wahlperiode des Gemeindekirchenrates mehr als drei Jahre liegen.
                  

                   11 Ein Ersatzmitglied kann auch nur vorläufig auf den Eintritt in den Gemeindekirchenrat verzichten.  12 In diesem Fall ist das Ersatzmitglied mit der nächsthöheren Stimmzahl zu fragen, ob es in den Gemeindekirchenrat eintreten
                     will.  13 Scheidet diese Person später aus dem Gemeindekirchenrat wieder aus, ist das Ersatzmitglied, das zunächst verzichtet hat, erneut
                     an der Reihe.  14 Dies gilt auch dann, wenn anstelle des verzichtenden Ersatzmitgliedes ein Mitglied nach § 22 Absatz 2 Satz 1 GKRWG berufen
                     worden ist und später wieder ausscheidet oder wenn ein anderer Wahlplatz desselben Wahlbezirks frei wird.
                  

                  
                        (
                        22.2
                        )
                        Zu Absatz 2: 
                  

                   1 Die nach § 9 Absatz 5 Satz 2 festgesetzte Zahl der zu wählenden Mitglieder des Gemeindekirchenrates ist während der gesamten
                     Amtszeit auch dann zwingend wieder aufzufüllen, wenn kein Ersatzmitglied in den Gemeindekirchenrat eintreten will oder kein
                     Ersatzmitglied vorhanden ist.  2 In diesen Fällen muss der Gemeindekirchenrat dem Kreiskirchenrat einen Berufungsvorschlag unterbreiten; Wahlbezirke sind hierbei
                     unbeachtlich.  3 Lehnt der Kreiskirchenrat diesen Vorschlag ab, muss der Gemeindekirchenrat eine neue Vorschlagswahl durchführen.  4 Der Kreiskirchenrat kann in jedem Stadium dieses Verfahrens eine Nachwahl anordnen, muss dem Gemeindekirchenrat jedoch zuvor
                     eine Möglichkeit zur Stellungnahme geben und hierfür eine angemessene Frist setzen.  5 Eine Nachwahl kann anstelle einer Berufung insbesondere dann in Betracht kommen, wenn mehrere Sitze von gewählten Mitgliedern
                     vakant sind.  6 Ist die Kirchengemeinde in Wahlbezirke eingeteilt, beschränkt sich eine Nachwahl auf die Wahlbezirke, in denen die zu ersetzenden
                     Mitglieder gewählt worden sind.
                  

                  
                        (
                        22.3
                        )
                         Zu Absatz 3: 
                  

                   1 Die nach § 18 Absatz 1 GKRWG festgesetzte Zahl der zu Berufenden muss nach Ausscheiden eines berufenen Mitglieds nicht zwingend
                     wieder aufgefüllt werden.  2 Der Gemeindekirchenrat kann nur dann auf eine Nachberufung verzichten, wenn die oder der ausgeschiedene Berufene einen originären
                     Berufungsplatz nach § 18 Absatz 1 GKRWG innehatte.  3 Wenn es sich bei der oder dem ausgeschiedenen Berufenen aber um eine Person handelt, die nach § 22 Absatz 2 Satz 1 GKRWG als
                     Ersatz für ein gewähltes Mitglied berufen wurde, muss dieser Wahlplatz wiederbesetzt werden.  4 Befindet sich unter den gewählten und berufenen Mitgliedern des Gemeindekirchenrates keine Person, die zu Beginn ihrer Amtszeit
                     noch unter 27 Jahre alt war, soll entsprechend § 18 Absatz 3 GKRWG ein Gremium der Evangelischen Jugend, ersatzweise der Gemeindekirchenrat,
                     eine Person aus dieser Altersgruppe zur Berufung vorschlagen. 
                  

                   5 Der Kreiskirchenrat kann nur Kirchenmitglieder berufen, die die Wählbarkeitsvoraussetzungen des § 5 GKRWG erfüllen.  6 Hierbei ist nicht der Zeitpunkt der Vorschlagswahl oder des Beschlusses des Kreiskirchenrates maßgeblich, sondern der Zeitpunkt,
                     zu dem die Berufung dem Kirchenmitglied bekannt gegeben wird.  7 Der Kreiskirchenrat kann bei der Bekanntgabe auch ein späteres Datum festsetzen, zu dem die Berufung wirksam werden soll.
                      8 Eine Berufung von Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder der Kirchengemeinde noch nicht fünf Monate
                     angehören, ist erst mit Wirkung zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem diese Voraussetzungen erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        22.4
                        )
                        Zu Absatz 4: 
                  

                   1 Bestehen in einer Kirchengemeinde Wahlbezirke, muss die Vertretung für ein gewähltes oder für ein nachgerücktes Mitglied in
                     demselben Wahlbezirk kandidiert haben wie das verhinderte Mitglied.  2 Das Ersatzmitglied wird für die Zeit der Vertretung kein Mitglied des Gemeindekirchenrates, kann aber alle damit verbundenen
                     Funktionen ausüben.  3 Die Vertretung bezieht sich zunächst aber nur auf die Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat und nicht auf mögliche weitere
                     Ämter des vertretenen Mitglieds wie den Vorsitz, Beauftragungen, die Mitgliedschaft in Ausschüssen oder in der Kirchenkreissynode.
                      4 Eine gottesdienstliche Einführung der Vertretung findet nicht statt.  5 Erst wenn die Vertretung zu einem späteren Zeitpunkt nach § 22 Absatz 1 bis 3 oder § 23 GKRWG zu einem Mitglied des Gemeindekirchenrats
                     werden sollte, ist sie nach § 19 GKRWG einzuführen.
                  

               

            

         

      

      
                     23. (Zu § 23 – Erhöhung der Zahl der zu berufenden Mitglieder)

                  

                   1 Die nach § 18 Absatz 1 Satz 1 GKRWG festgesetzte Zahl der zu Berufenden ist nicht für die gesamte Wahlperiode des Gemeindekirchenrates
                     verbindlich.  2 Soweit die gesetzlich höchstmögliche Zahl an Berufungen noch nicht ausgeschöpft ist, kann der neue Gemeindekirchenrat zu jedem
                     Zeitpunkt seiner Amtszeit eine Erhöhung beschließen.  3 Befindet sich zu diesem Zeitpunkt unter den gewählten und berufenen Mitgliedern des Gemeindekirchenrates keine Person, die
                     zu Beginn ihrer Amtszeit noch unter 27 Jahre alt war, erhöht sich die maximale Zahl der zu Berufenden (die Hälfte der Zahl
                     der Gewählten) entsprechend § 18 Absatz 3 Sätze 2 und 3 um bis zu zwei Personen.  4 Für die Vorschlagswahl und die Berufung durch den Kreiskirchenrat gilt § 18 Absatz 2 bis 5 GKRWG entsprechend.
                  

               

               
                     24. (Zu § 24 – Veränderung von Kirchengemeinden)

                  

                  Zu Absatz 1:

                   1 Hierzu können auch Regelungen zum Ersatz für später ausscheidende Mitglieder gehören.  2 Die getroffenen Regelungen gelten längstens bis zur nächsten Neubildung des Gemeindekirchenrates.
                  

               

               

            

         

      

      
            

         

      

      

   
      

      
         Gesetz über die Kirchenkreise und Sitzverteilung in den Kreissynoden (Kirchenkreisgesetz)

      

      
         In der Fassung vom 17. Mai 2024 

      

      
         (GVBl. 30. Band, S. 37)

      

      

               
                     § 1
Zuordnung von Kirchengemeinden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zum Kirchenkreis Ammerland gehören die Kirchengemeinden Apen, Edewecht, Elisabethfehn, Friedrichsfehn-Petersfehn, Idafehn,
                     Rastede, Reekenfeld, Westerstede, Wiefelstede und Zwischenahn.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zum Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg Land gehören die Kirchengemeinden Ahlhorn, Dötlingen, Ganderkesee und Schönemoor,
                     Großenkneten, Hasbergen, Hatten, Heilig Geist Delmenhorst, Holle, Hude, Huntlosen, Sandkrug, Stadtkirche Delmenhorst, Stuhr,
                     St. Johannes Delmenhorst, St. Stephanus Delmenhorst, Varrel, Wardenburg, Wildeshausen und Zu den Zwölf Aposteln Delmenhorst.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zum Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven gehören die Kirchengemeinden Accum, Altengroden, Bant, Bockhorn, Cleverns-Sandel,
                     Fedderwarden, Fedderwardergroden, Havenkirche, Jever, Minsen, Neuenburg, Neuende, Neuengroden, Sande, Schortens, Sengwarden,
                     Sillenstede, Varel, Voslapp, Wangerland, Wangerooge, Wiarden und Zetel.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zum Kirchenkreis Oldenburger Münsterland gehören die Kirchengemeinden Bakum, Cloppenburg, Damme, Dinklage, Emstek-Cappeln,
                     Essen, Fladderlohausen, Friesoythe, Garrel, Goldenstedt, Lastrup, Lindern, Lohne, Löningen, Molbergen, Neuenkirchen, Steinfeld,
                     Vechta, Visbek-Langförden und Wulfenau.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zum Kirchenkreis Oldenburg Stadt gehören die Kirchengemeinden Bloherfelde, Nikolai Eversten, Ofen, Ofenerdiek, Ohmstede,
                     Oldenburg, Osternburg und St. Ansgar Eversten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Zum Kirchenkreis Wesermarsch gehören die Kirchengemeinden Abbehausen, Altenesch, Altenhuntorf, Bardenfleth, Bardewisch, Berne,
                     Blexen, Brake an der Weser, Burhave, Dedesdorf, Eckwarden, Elsfleth, Esenshamm, Jade, Langwarden, Neuenbrok, Neuenhuntorf,
                     Nordenham, Rodenkirchen, Schwei, Schweiburg, Seefeld, Stollhamm, Tossens, Vier Kirchen Ovelgönne, Waddens und Warfleth.
                  

               

               
                     § 2
Mitglieder der Kreissynode
                     

                  

                  Der Kreissynode gehören jeweils in der Regel 50 Kreissynodale und die Kreispfarrperson an.

               

               
                     § 3
Sitzverteilung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Sitzverteilung in den sechs Kreissynoden ergibt sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Sitzverteilung ist an folgenden Grundsätzen ausgerichtet und muss sich bei einer Veränderung durch Rechtsverordnung an
                     folgenden Kriterien fortentwickeln:
                  

                  
                     
                        	
                            Jede Kirchengemeinde ist in der Kreissynode durch ein Grundmandat vertreten. Größere Kirchengemeinden können bis zu sieben
                              Mandate erhalten.
                           

                        

                        	
                            Ein Grundmandat kann nicht von Ordinierten wahrgenommen werden.

                        

                        	
                            Der Kreissynode gehören in der Regel zwei Drittel Älteste und ein Drittel Pfarrpersonen an.

                        

                        	
                            Die Wahl der Pfarrpersonen erfolgt in einem Erprobungszeitraum von sechs Jahren entsprechend Artikel 117 a Kirchenordnung
                              abweichend von Artikel 56 Kirchenordnung durch den amtierenden Kreiskirchenrat. Der Pfarrkonvent kann Vorschläge unterbreiten.
                              Die Vorgeschlagenen und Gewählten müssen im Kirchenkreis tätig sein.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei wesentlichen Änderungen der Gemeindegliederzahl der Kirchengemeinden im Kirchenkreis setzt der Oberkirchenrat mit Zustimmung
                     des Gemeinsamen Kirchenausschusses die Zahl der zu wählenden oder berufenen Kreissynodalen durch eine Rechtsverordnung neu
                     fest.
                  

               

               
                     § 4
Mitarbeitende
                     

                  

                  Mitarbeitende, die vom Kirchenkreis angestellt sind, können nicht als Kreissynodale gewählt oder berufen werden.

               

               
                     § 5
Berufungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Kreiskirchenrat beruft bis zu fünf stimmberechtigte Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Von den berufenen Mitgliedern gemäß Absatz 1 sollen zum Zeitpunkt der Mandatierung mindestens zwei unter 27 Jahre alt sein.
                     Dies gilt nicht, sofern bereits unter den gewählten Kreissynodalen mindestens zwei Personen unter 27 Jahre sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei den Berufungen sollen die allgemeinkirchlichen Arbeitsschwerpunkte im Kirchenkreis berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Berufungen sind vom bisherigen Kreiskirchenrat vor der Einberufung der konstituierenden Tagung der Kreissynode vorzunehmen.
                  

               

               
                     § 6
Fusionen 
                     

                  

                  Bei einer Fusion von Kirchengemeinden soll die Sitzverteilung in der Kreissynode im jeweiligen Kirchengesetz gemäß Artikel
                     7 Kirchenordnung geregelt werden. Wird im Fusionsgesetz keine Regelung dazu getroffen, bleiben die bisherigen Kreissynodalen
                     bis zur konstituierenden Sitzung der neuen Kreissynoden im Amt.
                  

               

               
                     § 7
Änderungen der Sitzverteilung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jeder Kirchenkreis kann für die neu zu konstituierende Kreissynode die Anzahl der Sitze und seine Sitzverteilung gemäß der
                     Anlage zu diesem Gesetz durch Beschluss der bisherigen Kreissynode ändern oder ergänzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Änderungs- oder Ergänzungsbeschluss ist nur zulässig, wenn er vorab mit dem Oberkirchenrat erörtert und eine Genehmigung
                     des Oberkirchenrates schriftlich zugesichert wurde.
                  

               

               
                     § 8
Inkrafttreten
                     

                  

                  Das Kirchengesetz tritt am 15.05.2024 in Kraft. Das bisherige Gesetz über die Kirchenkreise vom 10. Mai 2007 (GVBl. 26. Band,
                     S. 92), zuletzt geändert 30.05.2015 (GVBl. 27.Band, S. 215) tritt am 14.05.2024 außer Kraft. Gleichzeitig tritt außer Kraft
                     die Verordnung über die Sitzverteilung in den Kirchenkreissynoden vom 15. Mai 2007 (GVBl. 26. Band, S. 93), geändert am 12.
                     Dezember 2012 (GVBl. 27. Band, S. 108), zuletzt geändert am 22. Januar 2019 (GVBl. 28. Band, S. 204).  Während der restlichen
                     Amtsperiode bleiben die Regelungen des bisherigen Gesetzes über die Kirchenkreise und der Verordnung über die Sitzverteilung
                     in den Kirchenkreissynoden maßgeblich.
                  

               

               
                     Anlage zu § 3 des Gesetzes über die Kirchenkreise und Sitzverteilung in den Kreissynoden 

                  

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Ammerland: 

                              
                              	
                                 zu wählende Kreissynodale

                              
                              	
                                 zu berufene Kreissynodale

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 Älteste

                              
                              	
                                 Pfarrpersonen

                              
                              	
                                 Fünf stimmberechtigte Mitglieder, davon ggf. zwei unter 27 Jahren

                              
                           

                           
                              	
                                 Apen

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Edewecht

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Elisabethfehn

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Friedrichsfehn-Petersfehn

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Idafehn

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Rastede

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	Reekenfeld
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Westerstede

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wiefelstede

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zwischenahn

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Gesamt

                              
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 50

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg Land:

                              
                              	
                                 zu wählende Kreissynodale

                              
                              	
                                 zu berufene Kreissynodale

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 Älteste

                              
                              	
                                 Pfarrpersonen

                              
                              	
                                 Fünf stimmberechtigte Mitglieder, davon ggf. zwei unter 27 Jahren

                              
                           

                           
                              	
                                 Ahlhorn

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Dötlingen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ganderkesee und Schönemoor

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Großenkneten

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hasbergen

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hatten

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Heilig-Geist Delmenhorst

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Holle-Wüsting

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hude

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Huntlosen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sandkrug

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Stadtkirche Delmenhorst

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Stuhr

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 St. Johannes Delmenhorst

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 St. Stephanus Delmenhorst

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Varrel

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wardenburg

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wildeshausen

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zu den Zwölf Aposteln Delmenhorst

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Gesamt

                              
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 50

                              
                           

                        
                     
 
                  

                  

                   
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven:

                              
                              	
                                  zu wählende Kreissynodale 

                              
                              	
                                  zu berufene Kreissynodale

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 Älteste

                              
                              	
                                 Pfarrpersonen

                              
                              	
                                 Fünf stimmberechtigte Mitglieder, davon ggf. zwei unter 27 Jahren

                              
                           

                           
                              	
                                 Accum

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Altengroden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bant

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bockhorn

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Cleverns-Sandel 

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Fedderwarden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Fedderwardergroden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Havenkirche

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Jever

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Minsen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuenburg

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuende

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuengroden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sande

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schortens

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sengwarden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sillenstede

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Varel

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Voslapp

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wangerland

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wangerooge

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wiarden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zetel

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Gesamt

                              
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 50

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Wesermarsch:

                              
                              	
                                 zu wählende Kreissynodale

                              
                              	
                                 zu berufene Kreissynodale

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 Älteste

                              
                              	
                                 Pfarrpersonen

                              
                              	
                                 Fünf stimmberechtigte Mitglieder, davon ggf. zwei unter 27 Jahren

                              
                           

                           
                              	
                                 Abbehausen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Altenesch

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Altenhuntorf

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bardenfleth

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bardewisch

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Berne

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Blexen

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Brake an der Weser

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Burhave

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Dedesdorf

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Eckwarden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Elsfleth

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Esenshamm

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Jade

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Langwarden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuenbrok

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuenhuntorf

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Nordenham

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Rodenkirchen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schwei

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schweiburg

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Seefeld

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Stollhamm

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Tossens

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Vier Kirchen Ovelgönne

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Waddens

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Warfleth

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Gesamt

                              
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 50

                              
                           

                        
                     

                  

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Oldenburger Münsterland:

                              
                              	
                                 zu wählende Kreissynodale

                              
                              	
                                 zu berufene Kreissynodale

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 Älteste

                              
                              	
                                 Pfarrpersonen

                              
                              	
                                  Fünf stimmberechtigte Mitglieder, davon ggf. zwei unter 27 Jahren

                              
                           

                           
                              	
                                 Bakum

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Cloppenburg

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Damme

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Dinklage

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Emstek-Cappeln

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Essen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Fladderlohausen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Friesoythe

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Garrel

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Goldenstedt

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Lastrup

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Lindern

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Lohne

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Löningen

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	Molbergen
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuenkirchen

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Steinfeld

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Vechta

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Visbek-Langförden

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wulfenau

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Gesamt

                              
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 50

                              
                           

                        
                     

                  

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Oldenburg Stadt:

                              
                              	
                                 zu wählende Kreissynodale

                              
                              	
                                 zu berufene Kreissynodale

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchengemeinde

                              
                              	
                                 Älteste

                              
                              	
                                 Pfarrpersonen

                              
                              	
                                 Fünf stimmberechtigte Mitglieder, davon ggf. zwei unter 27 Jahren

                              
                           

                           
                              	
                                 Bloherfelde

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Nikolai Eversten

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ofen

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ofenerdiek

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ohmstede

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Oldenburg

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Osternburg

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 St. Ansgar Eversten

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Gesamt

                              
                              	
                                 30

                              
                              	
                                 15

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 50

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Geschäftsordnung für die Kreissynoden

      

      
         Vom 3. September 1957

      

      
         (GVBl. 14. Band, S. 169), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 25. Mai 2013 
(GVBl. 27. Band, S. 110)
         

      

      Aufgrund der Artikel 117 und 119 der Kirchenordnung erlässt der Gemeinsame Kirchenausschuss nachfolgende
      

      
            Geschäftsordnung für die Kreissynoden.

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Tagung der Kreissynode wird vom Kreiskirchenrat vorbereitet und unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens 4 Wochen
                     vorher einberufen.  2 Die Einberufung ist alsbald dem Oberkirchenrat anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gleichzeitig sind die Gegenstände der Verhandlung den Gemeindekirchenräten mitzuteilen.  2 Soweit nötig, sind sie einzelnen Mitgliedern der Kreissynode zum Vortrag zuzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Kreiskirchenrat kann auch Nichtmitglieder zu Vorträgen und zur Teilnahme an den Beratungen der Kreissynode ohne Stimmrecht
                     hinzuziehen (Art. 58 KO).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Ort der Tagung wechselt unter den Gemeinden des Kirchenkreises und wird von der Kreissynode oder vom Kreiskirchenrat bestimmt.
                      2 Ort und Zeit der Tagung sind in den Kirchengemeinden auf geeignete Weise bekanntzumachen.  3 An dem der Tagung vorhergehenden Sonntag ist im Gottesdienst der Kreissynode fürbittend zu gedenken (Art. 60 KO).
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Kreissynode beginnt mit einem Gottesdienst.

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Sitzungen der Kreissynode sind öffentlich, wenn diese nicht anders beschließt (Art. 59 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitglieder des Oberkirchenrates sind berechtigt, an der Kreissynode teilzunehmen (Art. 57 KO).
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlung und wacht über die Einhaltung der Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jeder ordentlichen Kreissynode erstattet die Kreispfarrerin oder der Kreispfarrer einen ausführlichen Bericht über das Leben
                     des Kirchenkreises und der Gemeinden und bringt die Vorlagen des Oberkirchenrats zur Verhandlung (Art. 62 KO).
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Über die Verhandlung der Kreissynode ist von einem Mitglied als Schriftführerin oder Schriftführer eine Niederschrift anzufertigen.
                      2 Die Schriftführerin oder der Schriftführer wird von der Kreissynode für deren Dauer auf ihrer ersten Sitzung gewählt.  3 Bis zur Wahl einer Schriftführerin oder eines Schriftführers führt die oder der jüngste Synodale die Niederschrift.  4 Es bleibt der Kreissynode überlassen, eine weitere Schriftführerin oder einen weiteren Schriftführer heranzuziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden sowie der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen.  2 Die Niederschrift wird an alle Mitglieder der Kreissynode nach der Tagung der Synode unverzüglich versandt.  3 Anträge auf Änderung der Niederschrift sollen spätestens bis vier Wochen nach Zusendung schriftlich gestellt werden.  4 Ein verspäteter Zugang ist durch die Antragstellerin oder dem Antragsteller darzulegen oder zu begründen.  5 Über Anträge auf Änderung der Niederschrift sowie die Zulassung verspäteter Anträge entscheidet der Kreiskirchenrat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Niederschrift ist alsbald dem Oberkirchenrat einzusenden (Art. 132 KO).
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die oder der Vorsitzende stellt die Anwesenheit der Mitglieder der Kreissynode durch Namensaufruf fest.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der ersten Tagung einer neugewählten Kreissynode gibt das lebensälteste Mitglied der Kreissynode die Namen der von den
                     Kirchengemeinden gewählten und der vom Kreiskirchenrat berufenen Mitglieder der Kreissynode sowie die Namen der Ersatzmitglieder
                     bekannt und stellt die Anwesenheit der Mitglieder der Kreissynode durch Namensaufruf fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder der Kreissynode sind bei der ersten Tagung, später eintretende Mitglieder bei ihrer ersten Teilnahme an der
                     Kreissynode, von der oder dem Vorsitzenden auf die besondere Verantwortung hinzuweisen, die sie als Glieder der Kreissynode
                     übernehmen (Art. 61 Abs. 2 KO).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Namen der anwesenden Mitglieder der Kreissynode sind in der Niederschrift festzuhalten, ebenso ihre Verpflichtung nach
                     Absatz 3.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Kreissynode ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist (Art. 131 KO).  2 Wenn die Beschlussfähigkeit der Kreissynode nicht angezweifelt ist, sind die von ihr gefassten Beschlüsse gültig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit verliest die oder der Vorsitzende, bei der ersten Tagung einer neugewählten Kreissynode
                     das lebensälteste Mitglied, die Tagesordnung.  2 Die Kreissynode kann eine Änderung der Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände beschließen.  3 Sie kann auch beschließen, Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, zu behandeln oder Gegenstände von der Tagesordnung
                     abzusetzen.
                  

               

               
                     § 8

                  

                   1 In ihrer ersten Sitzung wählt die Kreissynode aus ihrer Mitte unter Leitung ihres lebensältesten Mitglieds eine Vorsitzende
                     oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter (Art. 61 Abs. 1 KO) und unter Leitung der oder des Vorsitzenden die Schriftführerin oder den Schriftführer, sowie die weiteren Mitglieder und
                     Ersatzmitglieder des neuen Kreiskirchenrats (Art. 70 KO).  2 Sind die Personen nach Art. 70 Abs. 1 Buchst. a. und b. KO zugleich Vorsitzende oder Vorsitzender und Stellvertreterin oder Stellvertreter im Sinne des Art. 61 Abs. 1 KO, so soll die Kreissynode eine weitere Stellvertreterin oder einen weiteren Stellvertreter wählen.  3 Die Wahl der weiteren Mitglieder des Kreiskirchenrates (Art. 70 Abs. 1 Buchst. d. KO) findet für zu wählende theologische und nichttheologische Mitglieder getrennt statt.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  Zur Förderung einzelner Aufgaben kann die Kreissynode Ausschüsse berufen, die ihren Auftrag im Einvernehmen mit dem Kreiskirchenrat
                     durchführen (Art. 65 KO).
                  

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Besprechungen der Verhandlungsgegenstände sollen je nach ihrer Bedeutung durch ein Referat und ein Korreferat eingeleitet
                     werden.  2 Die Zeitdauer der Referate hat sich in angemessenen Grenzen zu halten.  3 Sie sollen in der Regel in bestimmte Anträge oder Leitsätze ausmünden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei der Aussprache ist den Mitgliedern das Wort in der Reihenfolge ihrer Wortmeldungen zu erteilen.  2 Die oder der Vorsitzende kann Abweichungen gestatten, wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Jedes Mitglied darf in der gleichen Angelegenheit nicht mehr als zweimal und jedes Mal nicht länger als zehn Minuten sprechen,
                     es sei denn, dass die Kreissynode auf Anfrage der oder des Vorsitzenden eine Ausnahme gestattet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder des Oberkirchenrats sind berechtigt, Anträge zu stellen und jederzeit das Wort zu ergreifen (Art. 57 KO).
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mitglieder, die zur Geschäftsordnung sprechen oder ein tatsächliches Missverständnis berichtigen wollen, erhalten außerhalb
                     der Reihe das Wort.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Über einen Antrag auf Vertagung der Beratung oder Abstimmung oder auf Schluss der Beratung ist ohne vorherige Erörterung
                     abzustimmen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Die oder der Vorsitzende schließt die Beratung, wenn sie oder er die Beschlussfassung für genügend vorbereitet hält, wenn
                     sich niemand mehr zum Wort meldet oder wenn die Kreissynode nach vorheriger Verlesung der Rednerliste den Schluss der Beratung
                     beschließt.  2 Die Beratung darf jedoch nicht geschlossen werden, bevor nicht diejenigen, die sich zum Wort gemeldet haben; gehört worden
                     sind.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Alle zur Abstimmung gestellten Anträge müssen der oder dem Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jeder Antrag eines Mitgliedes der Kreissynode bedarf der Unterstützung durch vier andere Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Beschlüsse der Kreissynode bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenenthaltungen nicht als Stimmen
                     gelten (Art. 131 Abs. 1 KO).  2 Bei Stimmengleichheit gilt der zur Abstimmung gestellte Antrag als abgelehnt (Art. 131 Abs. 2 Satz 1 KO).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Alle Anträge und Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Unmittelbar vor der Abstimmung hat die oder der Vorsitzende die Frage, über welche abgestimmt werden soll, wörtlich zu verkünden
                     und, wenn mehrere Fragen zur Abstimmung vorliegen, ihre Reihenfolge anzugeben.  2 Die Fragen sind so zu stellen, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die oder der Vorsitzende schlägt vor, in welcher Reihenfolge über die vorliegenden Gegenstände abgestimmt werden soll.  2 Über Veränderungsanträge wird zuerst abgestimmt.  3 Wenn zur gleichen Sache mehrere Anträge vorliegen, so wird zuerst über denjenigen Antrag abgestimmt, der sich am weitesten
                     von der Vorlage entfernt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden gegen die von der oder dem Vorsitzenden angegebene Fassung oder Reihenfolge der zur Abstimmung stehenden Fragen Einwendungen
                     erhoben, die sich durch eine Erklärung der oder des Vorsitzenden nicht erledigen lassen, so hat die Kreissynode zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Jeder Antrag kommt als Ganzes zur Abstimmung.  2 Er darf nur geteilt werden, wenn kein Mitglied der Kreissynode widerspricht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Kreissynode kann namentliche Abstimmung beschließen, wenn diese spätestens gleich nach der Verkündigung der Abstimmungsfrage
                     beantragt wird.  2 Die namentliche Abstimmung erfolgt durch mündliche Erklärung mit „ja“ oder „nein“.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Nach Beendigung der Abstimmung verkündet die oder der Vorsitzende das Ergebnis.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Das Ergebnis der Abstimmung ist in die Niederschrift aufzunehmen.  2 Bei namentlicher Abstimmung sind auch die Namen der zustimmenden und ablehnenden sowie der sich der Stimme enthaltenden Mitglieder
                     in der Niederschrift festzuhalten.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Wahlen werden bei geheimer Abstimmung durch Stimmzettel vorgenommen.  2 In jedem Wahlgang können höchstens so viele Stimmen abgegeben werden, wie noch Personen durch die Kreissynode zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kreissynode kann Wahl durch Zuruf beschließen, falls kein Widerspruch erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Erhält bei einer Einzelwahl auch in wiederholter Abstimmung niemand die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so ist
                     im dritten Wahlgang zwischen den beiden Personen zu entscheiden, die zuletzt die meisten Stimmen erhalten haben (Art. 131 Abs. 4 KO).  2 Sind mehrere Personen gleichzeitig zu wählen, sind diejenigen, die auf mindestens der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmzettel
                     bezeichnet sind, in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen gewählt.  3 Ist ein dritter Wahlgang erforderlich, der keine Einzelwahl im Sinne des Satz 1 ist, sind diejenigen Personen gewählt, auf
                     die die meisten Stimmen entfallen.  4 Eine Wahl ist bei Stimmengleichheit durch das Los zu entscheiden (Art. 131 Abs. 2 Satz 2 KO).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wahlen zur Synode (Art. 63 Abs. 4 KO) und Wahlen der Mitglieder des Kreiskirchenrats (Art. 70 KO) können nur vorgenommen werden, wenn sie auf der den Mitgliedern der Kreissynode mitgeteilten Tagesordnung stehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Ergebnis der Wahlen ist in die Niederschrift aufzunehmen.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  Ein Gegenstand, über den die Synode einen Beschluss gefasst hat, kann auf derselben Tagung nur dann nochmals verhandelt werden,
                     wenn der Kreiskirchenrat oder eine Zweidrittelmehrheit der Kreissynode eine nochmalige Prüfung empfiehlt.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  Die Ergebnisse jeder Tagung der Kreissynode sind von den Mitgliedern in geeigneter Weise in den Kirchengemeinden zur Kenntnis
                     zu bringen.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Bildung der Ev.-luth. Kirchengemeinden Heilig-Geist Delmenhorst, 
St. Johannes Delmenhorst, St. Paulus Delmenhorst, 
St. Stephanus Delmenhorst, Stadtkirche Delmenhorst 
und Zu den Zwölf Aposteln Delmenhorst
         

      

      
         Vom 28. November 1985

      

      
         (GVBl. 21. Band, S. 56), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 30. Mai 2015 (GVBl. 27. Band, S. 215)
         

      

      
                     § 1

                  

                   1 Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Delmenhorst wird aufgelöst.  2 Neu gebildet werden die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Heilig-Geist Delmenhorst, St. Johannes Delmenhorst, St.
                     Stephanus Delmenhorst, Stadtkirche Delmenhorst und Zu den Zwölf Aposteln Delmenhorst.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Grenzen der neu gebildeten Kirchengemeinden werden wie folgt festgelegt:
                     
                        	
                           Kirchengemeinde Heilig-Geist Delmenhorst

                           Die Grenze beginnt im Süden an dem Punkt, an dem die Kleine Delme die Stadtgrenze in nördlicher Richtung verlässt, folgt in
                              westlicher Richtung der Stadtgrenze, zugleich der Grenze gegen die Kirchengemeinde Ganderkesee, bis zum Schnittpunkt Bahnstrecke
                              Oldenburg-Delmenhorst, verläuft dann in südlicher Richtung entlang der Westseite des Bahndammes bis zur Welse, entlang der
                              Welse in westlicher Richtung bis in Höhe der Westseite des Hausgrundstücks Düper Straße 51, knickt dann in südlicher Richtung
                              ab, verläuft in südöstlicher Richtung hinter den nördlichen Anliegergrundstücken der Düper Straße, den östlichen Anliegergrundstücken
                              der Neuen Straße, den nördlichen Anliegergrundstücken der Oldenburger Straße, in der Mitte der Kleinen Schlüsselstraße und
                              knickt an der Ostseite des Hausgrundstückes Oldenburger Straße 176 nach Süden ab bis Mitte Oldenburger Straße, verläuft dann
                              in westlicher Richtung in der Mitte der Oldenburger Straße und schwenkt entlang den Westgrenzen der Anliegergrundstücke der
                              Rudolf-Königer-Straße nach Südosten ab, bis sie in Höhe der Einmündung Holbeinstraße auf die Kleine Delme trifft, verläuft
                              in südwestlicher Richtung entlang der Kleinen Delme bis zur Stadtgrenze, dem Anfangspunkt.
                           

                        

                        	
                           Kirchengemeinde St. Johannes Delmenhorst

                           Die Grenze beginnt im Nordwesten am Schnittpunkt der Schnellstraße E 35 (B 75) und der Harpstedter Eisenbahn, verläuft in
                              östlicher Richtung an der Südseite der Schnellstraße E 35 (B 75) bis zur Stickgraser Bäke, in südlicher Richtung entlang der
                              Stickgraser Bäke, zugleich Grenze gegen die Kirchengemeinde Hasbergen, bis diese auf die Stadtgrenze trifft, entlang der Stadtgrenze
                              bis zur Annenheider Straße, folgt dieser in der Mitte in nordöstlicher Richtung bis zur Einmündung des Albertusweges, folgt
                              diesem in der Mitte nordwestlich bis zum Riedeweg, verlängert bis zur Nordseite der Anliegergrundstücke des Riedeweges, verläuft
                              dann nach Nordosten an der Nordwestseite der Anliegergrundstücke des Scharnhorstweges bis zum Brendelweg, diesem in der Mitte
                              entlang nach Südosten bis zum Riedeweg, folgt diesem nach Nordosten unter Einschluss der Anlieger bis zur Harpstedter Eisenbahn,
                              dieser entlang bis zur Schnellstraße E 35 (B 75), dem Anfangspunkt.
                           

                        

                        	
                           Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst

                            1 Das bisherige Gebiet der Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst wird durch das Kirchengesetz zur Auflösung der Kirchengemeinde
                              St. Paulus Delmenhorst neu beschrieben und auf die benachbarten Kirchengemeinden Stadtkirche Delmenhorst, St. Stephanus Delmenhorst
                              und Hasbergen aufgeteilt.
                           

                        

                        	
                           Kirchengemeinde St. Stephanus Delmenhorst

                            1 Die Grenze beginnt im Südosten an dem Punkt, an dem die Straße An der Riede auf die Schnellstraßenzufahrt Hasport-Annenheide
                              trifft, verläuft in nordwestlicher Richtung in der Mitte des Hasporter Dammes bis zur Friedrich-Ebert-Allee, in der Mitte
                              der Friedrich-Ebert-Allee bis zum Beginn der südlichen Hintergrundstücke des Teilstückes der Langen Straße zwischen Friedrich-Ebert-Allee
                              und Bremer Straße.  2 Die Grenze verläuft bis zum Beginn der Bremer Straße – ohne Anlieger des Teilstückes der Langen Straße zwischen Friedrich-Ebert-Allee
                              und Orthstraße/Rosenstraße –, in der Mitte der Bremer Straße in östlicher Richtung bis zum Kieler Weg, der Grenze gegen die
                              Kirchengemeinde Hasbergen, folgt dieser Grenze in südlicher Richtung bis zum Anfangspunkt.
                           

                        

                        	
                           Kirchengemeinde Stadtkirche Delmenhorst

                            1 Die Grenze beginnt im Westen am Schnittpunkt der Bahnstrecke Oldenburg–Delmenhorst/Stadtgrenze, verläuft in zunächst nördlicher
                              Richtung entlang der Stadtgrenze, zugleich Grenze gegen die Kirchengemeinde Ganderkesee, bis sie in Höhe der nördlichen Anliegergrundstücke
                              der August-Hinrichs-Straße auf die Grenze der Kirchengemeinde Schönemoor trifft.  2 Sie folgt dieser Grenze und anschließend der Grenze gegen die Kirchengemeinden Hasbergen, St. Paulus, St. Stephanus bis zur
                              Einmündung der Querstraße in die Friedrich-Ebert-Allee.  3 Die Grenze verläuft weiter in südwestlicher Richtung in der Mitte der Querstraße und der Cramerstraße bis zur Ollenstraße,
                              entlang der Ollenstraße mit allen Anliegern bis zum Hoyersgraben.  4 Die Grenze folgt dann südwestlich dem Hoyersgraben bis zur Einmündung in die Delme, dieser südwestlich bis zur Stadtgrenze.
                               5 Die weitere Grenze entspricht der in nordwestlicher Richtung verlaufenden Stadtgrenze, zugleich Grenze gegen die Kirchengemeinde
                              Ganderkesee, bis zur Kleinen Delme.  6 Die weitere Grenze wird gebildet durch die Grenze gegen die Kirchengemeinde Heilig-Geist.
                           

                        

                        	
                           Kirchengemeinde Zu den Zwölf Aposteln Delmenhorst

                           Die Grenze wird, beginnend im Südwesten, gebildet durch die Grenzen gegen die Kirchengemeinden Ganderkesee, Stadtkirche, St.
                              Stephanus, Hasbergen und St. Johannes.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Von den in der Kirchengemeinde Delmenhorst vorhandenen Gemeindepfarrstellen gehen auf die Kirchengemeinde
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 Heilig-Geist

                              
                              	
                                 2 Pfarrstellen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 St. Johannes

                              
                              	
                                 1 Pfarrstelle

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 St. Paulus

                              
                              	
                                 2 Pfarrstellen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 St. Stephanus

                              
                              	
                                 2 Pfarrstellen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Stadtkirche

                              
                              	
                                 2 Pfarrstellen

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Zu den Zwölf Aposteln

                              
                              	
                                 2 Pfarrstellen

                              
                           

                        
                     

                  

                  über.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Inhaber dieser Pfarrstellen bleiben die Pfarrer, die sie jetzt innehaben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Gemeindepfarrstelle für die Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe und Lebensfragen und die Gemeindepfarrstelle für Krankenhausseelsorge
                     werden Pfarrstellen des Kirchenkreises Delmenhorst
                  

               

               
                     § 4

                  

                   1 Der Übergang der Kirchenältesten regelt sich nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer
                     Kirchen in Niedersachsen über die Bildung der Kirchenvorstände vom 30. 12. 1981 (GVBl. XX. Band, Seite 50).  2 Diejenigen Kirchenältesten, die bisher Mitglieder der Kreissynode waren, gehören der Kreissynode weiterhin als Vertreter der
                     Kirchengemeinde, deren Glied sie sind, unter Beibehaltung ihrer Amtszeit an.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Rechte und Pflichten gehen auf die neuen Kirchengemeinden über, in deren Bereich sie entstanden sind.

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Grundstücke der bisherigen Kirchengemeinde Delmenhorst gehen auf die neu gebildeten Kirchengemeinden über, in deren Gebiet
                     sie liegen.  2 Das bewegliche Vermögen nebst Verbindlichkeiten geht jeweils auf diejenige Kirchengemeinde über, deren Zwecken es zu dienen
                     bestimmt ist.  3 Das Nähere wird durch Verwaltungsanordnung des Oberkirchenrates bestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Grundstück des Freizeitheimes Immer geht auf den Kirchenkreis Delmenhorst über.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter der bisherigen Kirchengemeinde Delmenhorst, die Planstellen für den Dienst in
                     bestimmten Seelsorgebezirken innehaben, werden Mitarbeiter derjenigen Kirchengemeinde, in deren Bereich die Seelsorgebezirke
                     überwiegend liegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der hauptberufliche Kirchenmusiker wird Mitarbeiter der Kirchengemeinde Stadtkirche Delmenhorst.  2 Der Oberkirchenrat kann die Mitarbeit in anderen Kirchengemeinden durch eine Dienstanweisung regeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die haupt- und nebenberuflichen Friedhofswärter und -arbeiter werden Mitarbeiter der Kirchengemeinde Heilig-Geist Delmenhorst.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter der bisherigen Kirchengemeinde Delmenhorst für die Verwaltung, die Altenarbeit,
                     die Diakonie-Sozialstation, die Familienbildungsstätte und die Jugendarbeit werden Mitarbeiter des Kirchenkreises Delmenhorst.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Für den kirchlichen Friedhof gelten gleiche Zulassungs- und Benutzungsbestimmungen für alle Glieder der neu gebildeten Kirchengemeinden.

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Verwaltungsgeschäfte des Kirchenkreises und der in ihm zusammengefassten Kirchengemeinden wird ein Kreiskirchenamt
                     eingerichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit andere Kirchengemeinden ihre Verwaltungsgeschäfte bereits bisher durch die Verwaltungsstelle der Kirchengemeinde Delmenhorst
                     führen lassen, wird diese Aufgabe durch das Kreiskirchenamt fortgesetzt.  2 Das Kreiskirchenamt kann nach Zustimmung des Kreiskirchenrates auf Antrag weiterer Kirchengemeinden ganz oder teilweise deren
                     Verwaltungsgeschäfte führen.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  In die Trägerschaft des Kirchenkreises Delmenhorst gehen über
                     
                        	
                           die Familienbildungsstätte

                        

                        	
                           die Diakonie-Sozialstation,

                        

                        	
                           das Freizeitheim Immer.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11

                  

                  Zur Förderung der gegenseitigen Unterrichtung im Kirchenkreis, der gleichmäßigen Ausstattung und gemeinsamer aufeinander abgestimmter
                     Regelungen der Kirchengemeinden des Kirchenkreises Delmenhorst wird folgendes bestimmt:
                     
                        	
                            1 Die Kirchengemeinden des Kirchenkreises haben vor Beschlüssen über Neubauten und Erweiterungen, Satzungen, Stellenplanveränderungen,
                              Anträge auf Errichtung neuer Pfarrstellen, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Änderung der Gemeindegrenzen sowie grundsätzliche
                              Planungen eine Stellungnahme des Kreiskirchenrates einzuholen.  2 Der Oberkirchenrat kann die Vorlage einer Stellungnahme auch in anderen Fällen fordern.
                           

                        

                        	
                            1 Die Stellungnahme des Kreiskirchenrates ist dem Oberkirchenrat in einem Genehmigungs- oder Antragsverfahren vorzulegen.  2 Die Vorlage der Stellungnahme kann entfallen, wenn der Kreiskirchenrat eine solche nicht innerhalb von 2 Monaten nach schriftlicher
                              Kenntnisgabe abgegeben hat.
                           

                        

                        	
                           Die Kirchengemeinden sollen den Kreiskirchenrat in allen weiteren Angelegenheiten, die Bedeutung über das Gebiet der einzelnen
                              Kirchengemeinde hinaus haben können, unterrichten.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Beratung von regelmäßig wiederkehrenden Angelegenheiten, die Bedeutung für mehrere oder alle Kirchengemeinden des
                     Kirchenkreises haben, soll die Kreissynode Fachausschüsse einrichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Fachausschüsse sollen insbesondere gebildet werden für folgende Angelegenheiten:
                     
                        	
                           Kindergärten,

                        

                        	
                           Jugendpflege,

                        

                        	
                           Finanzen, einschließlich Angelegenheiten der Ortskirchensteuer und freiwilligen Beiträge,

                        

                        	
                           Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsplanung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Fachausschüsse haben die Aufgabe, die fachliche Arbeit in den Kirchengemeinden, im Kirchenkreis und den Einrichtungen
                     abzustimmen und zusammenzufassen.  2 Sie werden gebildet aus Mitgliedern der Kreissynode und der Gemeindekirchenräte.  3 Andere Gemeindeglieder können ihnen mit beratender Stimme angehören.
                  

               

               
                     § 13

                  

                   1 Der Oberkirchenrat erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen und bestimmt den Zeitpunkt, zu
                     dem die Neubildung der Kirchengemeinden als abgeschlossen zu gelten hat.  2 Insbesondere ist der Oberkirchenrat ermächtigt, Übergangsbestimmungen für die Haushaltspläne zu erlassen.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  Dieses Gesetz tritt am 1. April 1986 in Kraft.

                  Oldenburg, den 28. November 1985

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              Der Oberkirchenrat
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
D. Harms
Bischof
                              

                           
                        

                     
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Auflösung der Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst

      

      
         Vom 30.05.20151

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 215)
         

      

      Die 48. Synode der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Auflösung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst wird aufgelöst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Gebiet der Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst wird auf die benachbarten Kirchengemeinden Stadtkirche Delmenhorst,
                     St. Stephanus Delmenhorst und Hasbergen aufgeteilt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Neuaufteilung ergibt sich aus der beigefügten Anlage. Die dort genannten Straßenzuordnungen sind für die Zuordnung von
                     Gliedern der Kirche zu einer Kirchengemeinde entsprechend Art. 8 der Kirchenordnung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg verbindlich. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Umgemeindungen von Gemeindegliedern bleiben bestehen. Im Zweifel werden bisherige Gemeindeglieder der Kirchengemeinde St.
                     Paulus Delmenhorst der Kirchengemeinde Hasbergen zugeordnet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die erforderlichen Maßnahmen bei der Zuordnung von Gemeindegliedern trifft der Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     § 2
Pfarrstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die in der Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst vorhandenen Pfarrstellen werden aufgehoben. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die dafür zur Durchführung erforderlichen Maßnahmen trifft der Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     § 3
Kirchenälteste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die gewählten und berufenen Kirchenältesten der Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst bleiben entsprechend § 43 Abs. 1 und Abs. 2 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Bildung der Kirchenvorstände2 vom 14.12.1992 (GVBl. XXII. Bd., S. 207) nach der Aufteilung Mitglieder eines Gemeindekirchenrates. Die Zuordnung zum Gemeindekirchenrat
                     Stadtkirche Delmenhorst, St. Stephanus Delmenhorst oder Hasbergen erfolgt durch den jeweiligen Wohnsitz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diejenigen Kirchenältesten, die bisher Mitglieder der Kreissynode Delmenhorst/Oldenburg Land waren, gehören der Kreissynode
                     weiterhin an. 
                  

               

               
                     § 4
Rechtsnachfolge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Alle bisherigen Rechte und Pflichten der Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst gehen auf die Kirchengemeinde Hasbergen über.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Trägerschaft für die Kindertagesstätte Wacholderweg der Kirchengemeinde St. Paulus Delmenhorst geht auf die Kirchengemeinde
                     St. Stephanus Delmenhorst mit allen Rechten und Pflichten einschließlich der Anstellungsverhältnisse der Mitarbeitenden über.
                  

               

               

            

         

      

      

      1
            Inkraftgetreten zum 01.06.2015 gemäß Art. 5 des Kirchengesetzes über die Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit in Delmenhorst
               vom 30.05.2015 (GVBl. 27. Band, S. 215)
            

         

      

      2
            Ord.-Nr. 1.110 Archiv

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Kirchenaufsicht (Kirchenaufsichtsgesetz – KAG)

      

      
         Vom 14. Mai 2011

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 51)
         

      

      
                     § 1
Aufsichtsbehörde, Kirchenaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Kirchengemeinden stehen nach Maßgabe des geltenden Rechts unter der Aufsicht des Oberkirchenrates.  2 Die Aufsicht hat die Rechte der Kirchengemeinde zu achten und zu wahren und ihr Schutz und Fürsorge zu gewähren.  3 Sie hat dafür zu sorgen, dass die Kirchengemeinden ihre Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen und das geltende Recht beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn ein Gemeindekirchenrat die Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten vernachlässigt oder verweigert, kann der Oberkirchenrat
                     Anordnungen nach Maßgabe dieses Gesetzes treffen, diese Anordnungen ersatzweise für die Kirchengemeinde auf deren Kosten durchführen
                     oder durch eine Bevollmächtigte/einen Bevollmächtigten durchführen lassen, Zwangsetatisierungen vornehmen oder den Gemeindekirchenrat
                     auflösen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Oberkirchenrat hat das Recht, gemäß Art. 128 der Kirchenordnung Eintragungen in den Haushaltsplan zu bewirken und die weiter erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass Entschlusskraft und Verantwortungsfreude nicht beeinträchtigt werden.  2 Bevor eine Aufsichtsmaßnahme getroffen wird, ist der Gemeindekirchenrat der betroffenen Kirchengemeinde anzuhören, es sei
                     denn, dass der Kirche ernstliche Nachteile drohen.  3 Die Aufsichtsmaßnahme muss verhältnismäßig sein.
                  

               

               
                     § 2
Unterrichtung
                     

                  

                   1 Der Oberkirchenrat hat das Recht, sich jederzeit über die Angelegenheiten der Kirchengemeinde zu unterrichten und hierzu Berichte
                     und Unterlagen anzufordern oder durch Beauftragte einsehen zu lassen.  2 Er ist berechtigt, durch Vertreterinnen/Vertreter an den Beratungen des Gemeindekirchenrates teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 3
Genehmigungserfordernis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Genehmigungserfordernis von Beschlüssen des Gemeindekirchenrates richtet sich grundlegend nach Art. 27 Kirchenordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Genehmigung ist schriftlich bei der zuständigen Stelle zu beantragen.  2 Anträge, die bei einem unzuständigen Verwaltungsträger innerhalb der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg gestellt werden, sind unverzüglich
                     an die zuständige Stelle weiterzuleiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Für die Frist gemäß Art. 27 Abs. 3 Kirchenordnung gilt die Genehmigung als zu dem Zeitpunkt beantragt, in dem sie vollständig und hinreichend bestimmt bei der
                     zuständigen Stelle eingegangen ist.  2 Die zuständige Stelle ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass unverzüglich klare und sachdienliche Genehmigungen beantragt
                     und unvollständige Angaben ergänzt werden.
                  

               

               
                     § 4
Aussetzen eines Beschlusses
                     

                  

                  Fasst der Gemeindekirchenrat einen Beschluss, den die Vorsitzende/der Vorsitzende oder ein Viertel der Mitglieder des Gemeindekirchenrates
                     für rechtswidrig hält, so ist die Vorsitzende/der Vorsitzende verpflichtet, die Ausführung dieses Beschlusses auszusetzen
                     und die Angelegenheit binnen einer Woche dem Oberkirchenrat zur unverzüglichen Entscheidung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 5
Beanstandung eines Beschlusses und anderer Maßnahmen
                     

                  

                   1 Der Oberkirchenrat soll Beschlüsse und andere Maßnahmen des Gemeindekirchenrates unverzüglich beanstanden, wenn sie rechtswidrig
                     sind.  2 Andere Maßnahmen sind insbesondere Wahlen, Abstimmungen und Petitionen.  3 Beanstandete Maßnahmen dürfen nicht vollzogen werden; bereits getroffene Maßnahmen müssen auf Verlangen des Oberkirchenrates
                     rückgängig gemacht werden.
                  

               

               
                     § 6
Anordnung und Ersatzvornahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Hebt der Gemeindekirchenrat eine beanstandete Maßnahme nicht auf oder erfüllt er ihm gesetzlich obliegende Pflichten und
                     Aufgaben nicht, so kann der Oberkirchenrat anordnen, dass der Gemeindekirchenrat innerhalb einer bestimmten, angemessenen
                     Frist das Erforderliche veranlasst.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat kann anordnen, dass der Gemeindekirchenrat Rechte der Kirchengemeinde innerhalb einer bestimmten, angemessenen
                     Frist geltend macht oder verteidigt und alle Erklärungen, die zur Sicherung und Verwaltung des kirchlichen Vermögens in rechtlich
                     geordnetem Verfahren notwendig sind, abgibt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kommt der Gemeindekirchenrat einer Anordnung des Oberkirchenrates nach Absatz 1 oder 2 innerhalb der bestimmten Frist nicht
                     nach, so kann der Oberkirchenrat auf Kosten der Kirchengemeinde die beschlussersetzende bzw. andere Maßnahme für die Kirchengemeinde
                     treffen oder durch eine Bevollmächtigte/einen Bevollmächtigten treffen lassen.
                  

               

               
                     § 7
Auflösung des Gemeindekirchenrates, Bestellung von Bevollmächtigten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wenn ein Gemeindekirchenrat die Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten beharrlich vernachlässigt oder verweigert, kann der
                     Oberkirchenrat nach Anhörung des Kreiskirchenrates den Gemeindekirchenrat auflösen. Die Wahl des neuen Gemeindekirchenrates
                     hat spätestens innerhalb von zwei Monaten zu erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist ein beschlussfähiger Gemeindekirchenrat nicht vorhanden, werden die laufenden Geschäfte des Gemeindekirchenrates von
                     einem oder mehreren vom Oberkirchenrat Bevollmächtigten wahrgenommen, Art. 32 Abs. 3 S. 2 der Kirchenordnung gilt entsprechend.
                  

               

               
                     In-Kraft-Treten

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. 1. 2012 in Kraft

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz  der Evangelischen Kirche in Deutschland   (VVZG-EKD)

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. EKD 2009 S. 334 ),
zuletzt geändert am 9. November 2022 (ABl. EKD 2022, S. 158)
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      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat nach Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 10 a Absatz 2 Satz 1 Buchstabe
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               Teil I Allgemeine Vorschriften


            

            
                  Abschnitt 1 Anwendungsbereich, Elektronische Kommunikation

               

               
                     § 1 Anwendungsbereich

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt 
                  

                  

                  
                     	
                        für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Kirchenbehörden der Evangelischen Kirche in Deutschland, sowie der
                           Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die sie die Aufsicht führt,
                        

                     

                     	
                        nach Maßgabe des § 62 Absatz 2 und des § 63 für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Kirchenbehörden der Gliedkirchen,
                           ihrer Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Kirchenbezirke und anderer Untergliederungen, der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                           sowie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher
                           Zusammenschluss die Aufsicht führt,
                        

                        soweit sie aufgrund kirchlichen Rechts öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben.  2 Das kirchliche Recht bestimmt die Kirchenbehörden, die die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben.  3 Kirchenbehörde im Sinne dieses Kirchengesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der kirchlichen Verwaltung wahrnimmt.
                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten nicht, soweit Rechtsvorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
                     Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse inhaltsgleiche oder entgegenstehende Vorschriften enthalten.  2 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten weiterhin nicht, soweit die Kirchenbehörde hoheitliche Aufgaben kraft staatlichen
                     Rechts wahrnimmt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme der §§ 55 bis 60 gelten ferner nicht für
                  

                  
                     
                        	
                           Verfahren im Zusammenhang mit geistlichen Amtshandlungen oder anderen geistlichen Handlungen,

                        

                        	
                           Verfahren, die Wahlen zu einem kirchlichen Amt, von kirchlichen Organen und anderen kirchlichen Gremien betreffen,

                        

                        	
                           Verfahren, die nach der Abgabenordnung durchzuführen sind,

                        

                        	
                            Visitationsverfahren,

                        

                        	
                           Lehrbeanstandungsverfahren.

                        

                     

                  

                   2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund eines Kirchengesetzes bestimmen, dass dieses Kirchengesetz für weitere Verfahren ganz oder teilweise keine Anwendung
                     findet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Tätigkeit der Kirchenbehörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von Personen sowie der kirchlichen
                     Schulen und Hochschulen bei Versetzungs- und anderen Entscheidungen, die auf einer Leistungsbeurteilung beruhen, gelten nur
                     die §§ 3, 4, 5, 6, 9 bis 14, 16 bis 24, 27 bis 47 dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für Berufungsverfahren an kirchlichen Hochschulen sind die §§ 15, 16 und 26 dieses Kirchengesetzes nicht anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für Personalentscheidungen, die durch ein Gremium getroffen werden, ist § 26 nicht anzuwenden.
                  

               

               
                     § 2 Elektronische Kommunikation

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit das kirchliche Recht dies zulässt, ist die Übermittlung elektronischer Dokumente zulässig, sofern der Empfänger oder
                     die Empfängerin hierfür einen Zugang eröffnet hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist,
                     durch die elektronische Form ersetzt werden.  2 Das kirchliche Recht kann bestimmen, dass in diesem Fall das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen
                     Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische
                     Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
                     (elDAS-Verordnung) zu versehen ist.  3 Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht, ist
                     nicht zulässig.  4 Im Rechtsverkehr zwischen Kirchenbehörden kann von dem Erfordernis einer qualifizierten elektronischen Signatur abgesehen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist ein der Kirchenbehörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem
                     oder der Absendenden unter Angabe der für ihn oder sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit.  2 Macht ein Empfänger oder eine Empfängerin geltend, er oder sie könne das von der Kirchenbehörde übermittelte elektronische
                     Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihm oder ihr erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstück
                     zu übermitteln.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2 Verfahrensgrundsätze

               

               
                     § 3 Begriff des Verwaltungsverfahrens

                  

                  Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Kirchengesetzes ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Kirchenbehörden, die auf
                     die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen
                     Vertrags gerichtet ist; es schließt den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags
                     ein.
                  

               

               
                     § 4 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens

                  

                   1 Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des
                     Verfahrens bestehen.  2 Es ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen.  3 Die Sprache des Verwaltungsverfahrens ist deutsch.
                  

               

               
                     § 5 Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind natürliche und juristische Personen sowie Kirchenbehörden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind
                  

                  

                  
                     	
                        natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig sind,

                     

                     	
                         natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, soweit sie 
                           
                              	
                                 für den Gegenstand des Verfahrens durch Vorschriften des bürgerlichen Rechts als geschäftsfähig oder durch Vorschriften des
                                    öffentlichen oder kirchlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt sind,
                                 

                              

                              	
                                 nach kirchlichem Recht in bestimmten Bereichen handlungsfähig sind,

                              

                           

                        

                     

                     	
                        juristische Personen sowie kirchliche Behörden oder Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Gegenstand des Verfahrens, so ist ein geschäftsfähiger
                     Betreuter oder eine geschäftsfähige Betreute nur insoweit zur Vornahme von Verfahrenshandlungen fähig, als er oder sie nach
                     den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ohne Einwilligung des Betreuers oder der Betreuerin handeln kann oder durch Vorschriften
                     des öffentlichen oder kirchlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die §§ 53 und 55 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 6 Beteiligte

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beteiligte sind
                  

                  

                  
                     	
                        Antragsteller und Antragstellerin sowie Antragsgegner und Antragsgegnerin,

                     

                     	
                        diejenigen, an die die Kirchenbehörde den Verwaltungsakt richten will oder gerichtet hat,

                     

                     	
                        diejenigen, mit denen die Kirchenbehörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen will oder geschlossen hat, 

                     

                     	
                        diejenigen, die nach Absatz 2 von der Kirchenbehörde zu dem Verfahren hinzugezogen worden sind.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens
                     berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen.  2 Hat der Ausgang des Verfahrens unmittelbar rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten oder eine Dritte, so ist dieser oder
                     diese auf Antrag als Beteiligter oder Beteiligte zu dem Verfahren hinzuzuziehen; soweit er oder sie der Kirchenbehörde bekannt
                     ist, hat diese ihn oder sie von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter oder Beteiligte.
                  

               

               
                     § 7 Bevollmächtigte und Beistände

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann sich durch einen Bevollmächtigten oder eine Bevollmächtigte vertreten lassen.  2 Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt
                     nicht etwas anderes ergibt.  3 Der Bevollmächtigte oder die Bevollmächtigte hat auf Verlangen die Vollmacht schriftlich nachzuweisen.  4 Ein Widerruf der Vollmacht wird der Kirchenbehörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers oder der Vollmachtgeberin noch durch eine Veränderung in seiner
                     oder ihrer Handlungsfähigkeit oder seiner oder ihrer gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der oder die Bevollmächtigte hat
                     jedoch, wenn er oder sie für den Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen oder
                     deren Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so soll sich die Kirchenbehörde an ihn oder
                     sie wenden.  2 Sie kann sich an den Beteiligten oder die Beteiligte selbst wenden, soweit er oder sie zur Mitwirkung verpflichtet ist.  3 Wendet sich die Kirchenbehörde an den Beteiligten oder die Beteiligte, so soll der oder die Bevollmächtigte verständigt werden.
                      4 § 57 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen.  2 Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem oder der Beteiligten vorgebracht, soweit der oder die Beteiligte dem nicht
                     unverzüglich widerspricht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bevollmächtigte und Beistände müssen Mitglied einer Kirche sein, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört.
                      2 In besonderen Ausnahmefällen kann die Kirchenbehörde Personen als Bevollmächtigte oder Beistände zulassen, die die Voraussetzung
                     nach Satz 1 nicht erfüllen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen
                     erbringen.  2 Sie sind ferner zurückzuweisen, wenn sie die Voraussetzung nach Absatz 5 Satz 1 nicht erfüllen und keine Zulassung nach Absatz
                     5 Satz 2 gegeben ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag
                     können sie nur zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Zurückweisung nach den Absätzen 6 und 7 ist auch dem oder der Beteiligten, dessen oder deren Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte
                     oder Beistand zurückgewiesen wird, mitzuteilen.  2 Verfahrenshandlungen der zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistände, die diese nach der Zurückweisung vornehmen, sind
                     unwirksam.
                  

               

               
                     § 8 Bestellung eines oder einer Empfangsbevollmächtigten

                  

                   1 Ein Beteiligter oder eine Beteiligte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat
                     der Kirchenbehörde auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten oder eine Empfangsbevollmächtigte
                     im Inland zu benennen.  2 Wird dies unterlassen, gilt ein an ihn oder sie gerichtetes Schreiben am siebten Tage nach der Aufgabe zur Post und ein elektronisch
                     übermitteltes Dokument am dritten Tage nach der Absendung als zugegangen.  3 Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass das Dokument den Empfänger oder die Empfängerin nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt
                     erreicht hat.  4 Auf die Rechtsfolgen der Unterlassung ist hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 9 Ausgeschlossene Personen

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Kirchenbehörde nicht tätig werden, 
                  

                  

                  
                     	
                        wer selbst Beteiligter oder Beteiligte ist,

                     

                     	
                        wer Angehöriger oder Angehörige von Beteiligten ist,

                     

                     	
                        wer einen Beteiligten oder eine Beteiligte kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwaltungsverfahren vertritt,

                     

                     	
                        wer Angehöriger oder Angehörige einer Person ist, die Beteiligte in diesem Verfahren vertritt,

                     

                     	
                        wer bei einem Beteiligten oder einer Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm oder ihr als Mitglied des Vorstands,
                           des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für Personen, die in den genannten Organen auf
                           Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten oder ihrer obersten Dienstbehörde tätig sind,
                        

                     

                     	
                        wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.

                     

                  

                   2 Dem oder der Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder
                     Nachteil erlangen kann.  3 Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört,
                     deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug unaufschiebbare Maßnahmen treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird die Kirchenbehörde durch mehrere Personen geleitet und hält sich ein Mitglied des Leitungsorgans für ausgeschlossen oder
                     bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem oder der Vorsitzenden mitzuteilen.  2 Das Leitungsorgan entscheidet über den Ausschluss.  3 Der oder die Betroffene darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken.  4 Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind:
                  

                  

                  
                     	
                         der oder die Verlobte,

                     

                     	
                        der Ehegatte oder die Ehegattin,

                     

                     	
                        der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin,

                     

                     	
                        Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

                     

                     	
                        Geschwister,

                     

                     	
                         Kinder der Geschwister,

                     

                     	
                        Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin

                     

                     	
                        Geschwister der Eltern,

                     

                     	
                        Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander
                           verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).
                        

                     

                  

                  Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn
                     
                        	
                           in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

                        

                        	
                           in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,

                        

                        	
                           im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander
                              verbunden sind.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10 Besorgnis der Befangenheit

                  

                   1  Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem
                     Beteiligten oder einer Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren
                     für eine Kirchenbehörde tätig werden soll, die Leitung der Kirchenbehörde zu unterrichten und sich auf deren Anordnung der
                     Mitwirkung zu enthalten.  2 Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter oder die Leiterin der Kirchenbehörde, so trifft diese Anordnung die kirchliche
                     Aufsichtsbehörde, sofern sich der Kirchenbehördenleiter oder die Kirchenbehördenleiterin nicht selbst einer Mitwirkung enthält.
                      3 Wird die Kirchenbehörde durch mehrere Personen geleitet, gilt für Mitglieder eines Leitungsorgans § 9 Absatz 3 entsprechend.
                  

               

               
                     § 11 Beginn des Verfahrens

                  

                   1 Die Kirchenbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie ein Verwaltungsverfahren durchführt.  2 Dies gilt nicht, wenn sie auf Grund von Rechtsvorschriften
                  

                  

                  
                     	
                        von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muss,

                     

                     	
                        nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt.

                     

                  

               

               
                     § 12 Untersuchungsgrundsatz

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen.  2 Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenbehörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenbehörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht
                     deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.
                  

               

               
                     § 13 Beratung, Auskunft

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen
                     anregen, wenn diese offensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder gestellt
                     worden sind.  2 Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen
                     obliegenden Pflichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Behörde erörtert, soweit erforderlich, bereits vor Stellung eines Antrags mit dem zukünftigen Antragsteller, welche Nachweise
                     und Unterlagen von ihm zu erbringen sind und in welcher Weise das Verfahren beschleunigt werden kann.  2 Soweit es der Verfahrensbeschleunigung dient, soll sie dem Antragsteller nach Eingang des Antrags unverzüglich Auskunft über
                     die voraussichtliche Verfahrensdauer und die Vollständigkeit der Antragsunterlagen geben.
                  

               

               
                     § 14 Beweismittel

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für
                     erforderlich hält.  2 Sie kann insbesondere
                  

                  

                  
                     	
                        Auskünfte jeder Art einholen,

                     

                     	
                        Beteiligte anhören, Zeugen und Zeuginnen sowie Sachverständige vernehmen oder die schriftliche oder elektronische Äußerung
                           von Beteiligten, Sachverständigen, Zeugen und Zeuginnen einholen, 
                        

                     

                     	
                        Urkunden und Akten beiziehen,

                     

                     	
                        den Augenschein einnehmen.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und
                     Beweismittel angeben und die in ihrem Besitz befindlichen Urkunden und anderen Schriftstücke vorlegen, wenn sie für das Verfahren
                     von Bedeutung sind.  2 Eine weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen
                     oder zur Aussage, besteht nur, soweit dies durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehen ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Zeugen und Zeuginnen sowie Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder zur Erstattung von Gutachten, wenn sie
                     durch kirchliche Rechtsvorschrift vorgesehen ist.  2 Falls die Kirchenbehörde Zeugen, Zeuginnen und Sachverständige herangezogen hat, erhalten sie auf Antrag in entsprechender
                     Anwendung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung eine Entschädigung
                     oder Vergütung.
                  

               

               
                     § 15 Anhörung Beteiligter

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten oder einer Beteiligten eingreift, ist ihm oder ihr
                     Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn 
                  

                  

                  
                     	
                        eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig erscheint,

                     

                     	
                        durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde,

                     

                     	
                        von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten oder einer Beteiligten, die dieser oder diese in einem Antrag oder einer Erklärung
                           gemacht hat, nicht zu seinen oder ihren Ungunsten abgewichen werden soll,
                        

                     

                     	
                        die Kirchenbehörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe
                           automatischer Einrichtungen erlassen will.
                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes kirchliches Interesse entgegensteht.
                  

               

               
                     § 16 Akteneinsicht durch Beteiligte

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis
                     zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.  2 Satz 1 gilt nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchenbehörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung
                     ihrer Aufgaben beeinträchtigt, das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde oder
                     soweit die Vorgänge nach kirchlichen Rechtsvorschriften oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen
                     der Beteiligten oder dritter Personen, insbesondere wenn es sich um Vorgänge seelsorgerlichen Charakters handelt, geheim gehalten
                     werden müssen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Akteneinsicht erfolgt bei der Kirchenbehörde, die die Akten führt.  2  Im Einzelfall kann die Einsicht auch bei einer anderen Kirchenbehörde erfolgen, weitere Ausnahmen kann die Kirchenbehörde,
                     die die Akten führt, gestatten.
                  

               

               
                     § 17 Datenschutz und Geheimhaltung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für den Schutz personenbezogener Daten in einem Verwaltungsverfahren gelten das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung und die aufgrund dieses Kirchengesetzes erlassenen Verordnungen sowie
                     die zur Ergänzung und Durchführung dieses Kirchengesetzes erlassenen Rechtsvorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Beteiligten haben Anspruch darauf, dass ihre Geheimnisse, insbesondere die zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse
                     sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Kirchenbehörde nicht unbefugt offenbart werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis ist unverbrüchlich zu wahren.
                  

               

            

         

         
                  Abschnitt 3 Fristen, Termine, Wiedereinsetzung

               

               
                     § 18 Fristen und Termine

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
                     entsprechend, soweit nicht durch die Absätze 2 bis 5 etwas anderes bestimmt ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Lauf einer Frist, die von einer Kirchenbehörde gesetzt wird, beginnt mit dem Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt,
                     außer wenn dem oder der Betroffenen etwas anderes mitgeteilt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem
                     Ablauf des nächstfolgenden Werktags.  2 Dies gilt nicht, wenn dem oder der Betroffenen unter Hinweis auf diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist mitgeteilt
                     worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Hat eine Kirchenbehörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum zu erbringen, so endet dieser Zeitraum auch dann mit
                     dem Ablauf seines letzten Tages, wenn dieser auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend fällt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonntage, gesetzliche Feiertage oder Sonnabende mitgerechnet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Fristen, die von einer Kirchenbehörde gesetzt sind, können verlängert werden.  2 Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können sie rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die
                     durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen.  3 Die Kirchenbehörde kann die Verlängerung der Frist nach § 23 mit einer Nebenbestimmung verbinden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Absatz 6 gilt nicht für Fristen, die durch Kirchengesetz bestimmt werden.
                  

               

               
                     § 19 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm oder ihr auf Antrag Wiedereinsetzung
                     in den vorigen Stand zu gewähren.  2 Das Verschulden eines Vertreters oder einer Vertreterin ist dem oder der Vertretenen zuzurechnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen.  2 Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen.
                      3 Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen.  4 Ist dies geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt oder die versäumte Handlung
                     nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Kirchenbehörde, die über die versäumte Handlung zu befinden hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift ergibt, dass sie ausgeschlossen ist.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 4 Amtliche Beglaubigung

               

               
                     § 20 Beglaubigung von Dokumenten

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jede Kirchenbehörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, zu beglaubigen. Darüber hinaus sind
                     die von der jeweiligen obersten Kirchenbehörde durch allgemeine Regelung bestimmten Kirchenbehörden befugt, Abschriften zu
                     beglaubigen, wenn die Urschrift von einer kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes
                     des Bundes ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vorlage bei einer solchen Behörde benötigt wird, sofern nicht durch Rechtsvorschrift
                     die Erteilung beglaubigter Abschriften aus amtlichen Registern und Archiven anderen Dienststellen oder Behörden ausschließlich
                     vorbehalten ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der Annahme berechtigen, dass der ursprüngliche Inhalt des Schriftstücks,
                     dessen Abschrift beglaubigt werden soll, geändert worden ist, insbesondere wenn dieses Schriftstück Lücken, Durchstreichungen,
                     Einschaltungen, Änderungen, unleserliche Wörter, Zahlen oder Zeichen, Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen und Zeichen
                     enthält oder wenn der Zusammenhang eines aus mehreren Blättern bestehenden Schriftstücks aufgehoben ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglaubigungsvermerk, der unter die Abschrift zu setzen ist.  2 Der Vermerk muss enthalten 
                  

                  

                  
                     	
                        die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt wird,

                     

                     	
                        die Feststellung, dass die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten Schriftstück übereinstimmt,

                     

                     	
                        den Hinweis, dass die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der angegebenen kirchlichen Behörde oder einer Behörde im
                           Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes erteilt wird, wenn die Urschrift nicht von einer solchen Behörde ausgestellt
                           worden ist,
                        

                     

                     	
                        den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das
                           Dienstsiegel.
                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von 
                  

                  

                  
                     	
                        Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren hergestellten Vervielfältigungen,

                     

                     	
                        auf fototechnischem Wege von Schriftstücken hergestellten Negativen, die bei einer kirchlichen Behörde oder einer Behörde
                           im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes aufbewahrt werden, 
                        

                     

                     	
                        Ausdrucken elektronischer Dokumente,

                     

                     	
                        elektronischen Dokumenten,
                           
                              	
                                 die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden,

                              

                              	
                                 die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten
                                    haben.
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Beglaubigung 
                  

                  

                  
                     	
                        des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbunden ist, die Feststellungen
                           enthalten,
                           
                              	
                                 wen die Signaturprüfung als Inhaber oder Inhaberin der Signatur ausweist,

                              

                              	
                                 welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur ausweist und

                              

                              	
                                 welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen,

                              

                           

                        

                     

                     	
                        eines elektronischen Dokuments den Namen des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und die Bezeichnung der
                           Kirchenbehörde, die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten
                           und das Dienstsiegel nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 werden durch eine dauerhaft überprüfbare qualifizierte elektronische Signatur
                           ersetzt.
                        

                     

                  

                   2 Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
                     verbundene Ausgangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk zusätzlich die Feststellungen
                     nach Satz 1 Nr. 1 für das Ausgangsdokument enthalten. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie beglaubigt sind, beglaubigten Abschriften gleich. 
                  

               

               
                     § 21 Beglaubigung von Unterschriften

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die von der jeweiligen obersten Kirchenbehörde durch allgemeine Regelung bestimmten Kirchenbehörden sind befugt, Unterschriften
                     zu beglaubigen, wenn das unterzeichnete Schriftstück zur Vorlage bei einer kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne
                     des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes oder bei einer sonstigen Stelle, der auf Grund einer Rechtsvorschrift das unterzeichnete
                     Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird.  2 Dies gilt nicht für
                  

                  

                  
                     	
                        Unterschriften ohne zugehörigen Text,

                     

                     	
                        Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung  nach § 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bedürfen.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des oder der beglaubigenden Bediensteten vollzogen oder
                     anerkannt wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, anzubringen.  2 Er muss enthalten
                  

                  

                  
                     	
                        die Bestätigung, dass die Unterschrift echt ist,

                     

                     	
                        die genaue Bezeichnung desjenigen oder derjenigen, dessen oder deren Unterschrift beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich
                           der oder die für die Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewissheit über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift
                           in seiner oder ihrer Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist,
                        

                     

                     	
                        den Hinweis, dass die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne des
                           Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes oder Stelle bestimmt ist,
                        

                     

                     	
                        den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des oder der für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das
                           Dienstsiegel.
                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Teil II  Verwaltungsakt

            

            
                  Abschnitt 1 Zustandekommen des Verwaltungsaktes

               

               
                     § 22 Begriff des Verwaltungsaktes

                  

                   1 Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere einseitige Maßnahme, die eine Kirchenbehörde zur Regelung eines
                     Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.
                      2 Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis
                     richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. 
                  

               

               
                     § 23 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift
                     zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden mit 
                  

                  

                  
                     	
                        einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten
                           Zeitraum gilt (Befristung),
                        

                     

                     	
                        einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt
                           eines zukünftigen Ereignisses abhängt (Bedingung), 
                        

                     

                     	
                        einem Vorbehalt des Widerrufs

                        oder verbunden werden mit

                     

                     	
                        einer Bestimmung, durch die dem oder der Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird (Auflage),

                     

                     	
                        einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen.
                  

               

               
                     § 24 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden.  2 Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht
                     und der oder die Betroffene dies unverzüglich verlangt.  3 Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 2 Absatz 2 findet insoweit
                     keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Kirchenbehörde und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe
                     des Behördenleiters oder der Behördenleiterin, seines oder ihres Vertreters oder seiner oder ihrer Vertreterin oder seines
                     oder ihrer Beauftragten oder, soweit die Kirchenbehörde durch ein aus mehreren Personen bestehendes Organ geleitet wird, die
                     Unterschrift des oder der Vorsitzenden oder der zu seiner oder ihrer Vertretung berechtigten oder von ihm oder ihr beauftragten
                     Person erkennen lassen.  2 Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form verwendet,
                     muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat
                     die erlassende Kirchenbehörde erkennen lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 2 Absatz 2 erforderliche Signatur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit
                     vorgeschrieben werden. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen wird, können abweichend von Absatz
                     3 Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen.  2 Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet werden, wenn derjenige oder diejenige, für den der Verwaltungsakt bestimmt
                     ist oder der von ihm oder ihr betroffen wird, auf Grund der dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig
                     erkennen kann.
                  

               

               
                     § 25 Zusicherung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine von der zuständigen Kirchenbehörde erteilte Zusage, einen bestimmten Verwaltungsakt später zu erlassen oder zu unterlassen
                     (Zusicherung), bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form.  2 Ist vor dem Erlass des zugesicherten Verwaltungsaktes die Anhörung Beteiligter oder die Mitwirkung einer anderen kirchlichen
                     Behörde oder einer Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes auf Grund einer Rechtsvorschrift erforderlich,
                     so darf die Zusicherung erst nach Anhörung der Beteiligten oder nach Mitwirkung dieser Behörde gegeben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf die Unwirksamkeit der Zusicherung finden, unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1, § 32, auf die Heilung von Mängeln bei der
                     Anhörung Beteiligter und der Mitwirkung anderer kirchlicher Behörden oder Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes
                     des Bundes § 33 Absatz 1 Nr. 3 und 4 sowie Absatz 2, auf die Rücknahme § 36, auf den Widerruf, unbeschadet des Absatzes 3,
                     § 37 entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ändert sich nach Abgabe der Zusicherung die Sach- oder Rechtslage derart, dass die Kirchenbehörde bei Kenntnis der nachträglich
                     eingetretenen Änderung die Zusicherung nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen Gründen nicht hätte geben dürfen, ist die
                     Kirchenbehörde an die Zusicherung nicht mehr gebunden.
                  

               

               
                     § 26 Begründung des Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung
                     zu versehen.  2 In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Kirchenbehörde zu ihrer
                     Entscheidung bewogen haben. Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen
                     die Kirchenbehörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einer Begründung bedarf es nicht,
                  

                  

                  
                     	
                        soweit die Kirchenbehörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines
                           oder einer anderen eingreift,
                        

                     

                     	
                        soweit demjenigen oder derjenigen, für den oder die der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der oder die von ihm betroffen wird,
                           die Auffassung der Kirchenbehörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn oder sie
                           ohne weiteres erkennbar ist,
                        

                     

                     	
                        wenn die Kirchenbehörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen
                           erlässt und die Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist,
                        

                     

                     	
                        wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt,

                     

                     	
                        wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird.

                     

                  

               

               
                     § 27 Ermessen

                  

                  Ist die Kirchenbehörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung
                     auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.
                  

               

               
                     § 28 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt ist demjenigen oder derjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den oder die er bestimmt ist oder der
                     oder die von ihm betroffen wird.  2 Ist ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so kann die Bekanntgabe ihm oder ihr gegenüber vorgenommen werden.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei der Übermittlung durch die Post im Inland am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post,
                     ein Verwaltungsakt, der elektronisch übermittelt wird, am dritten Tage nach der Absendung als bekannt gegeben.  2 Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Kirchenbehörde
                     den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist.  2 Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich
                     ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügender
                     Teil ortsüblich bekannt gemacht wird.  2 In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden können.  3 Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.  4 In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 29 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt

                  

                   1 Die Kirchenbehörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem Verwaltungsakt jederzeit
                     berichtigen.  2 Bei berechtigtem Interesse des oder der Beteiligten ist zu berichtigen.  3 Die Kirchenbehörde ist berechtigt, die Vorlage des Dokuments zu verlangen, das berichtigt werden soll.
                  

               

               
                     § 30 Rechtsbehelfsbelehrung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu laufen, wenn der oder die Beteiligte über den
                     Rechtsbehelf, die Verwaltungsbehörde oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende
                     Frist schriftlich oder elektronisch belehrt worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit
                     Bekanntgabe oder Zustellung zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich
                     war oder eine schriftliche oder elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei. 
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2 Bestandskraft des Verwaltungsaktes

               

               

               

               

               

            

            
                  

               

               

            

            
                  

               

               
                     § 31 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen oder derjenigen, für den oder die er bestimmt ist oder der oder die von ihm betroffen
                     wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm oder ihr bekannt gegeben wird.  2 Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch
                     Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.
                  

               

               
                     § 32 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet oder gegen Schrift und Bekenntnis
                     verstößt und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig,
                  

                  

                  
                     	
                        der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Kirchenbehörde aber nicht erkennen lässt,

                     

                     	
                        der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt,

                     

                     	
                        den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann,

                     

                     	
                        der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht,

                     

                     	
                        der gegen die guten Sitten verstößt.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil 
                  

                  

                  
                     	
                        Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, 

                     

                     	
                         eine nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat,

                     

                     	
                        eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufene Kirchenbehörde den für den Erlass des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen
                           Beschluss nicht gefasst hat oder nicht beschlussfähig war,
                        

                     

                     	
                        die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Kirchenbehörde unterblieben ist.

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich
                     ist, dass die Kirchenbehörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Kirchenbehörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller
                     oder die Antragstellerin hieran ein berechtigtes Interesse hat. 
                  

               

               
                     § 33 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt nach § 32 nichtig macht, ist unbeachtlich,
                     wenn
                  

                  

                  
                     	
                        der für den Erlass des Verwaltungsaktes erforderliche Antrag nachträglich gestellt wird,

                     

                     	
                        die erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird,

                     

                     	
                        die erforderliche Anhörung eines oder einer Beteiligten nachgeholt wird,

                     

                     	
                        die erforderliche Mitwirkung einer anderen Kirchenbehörde nachgeholt wird.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz eines kirchengerichtlichen oder anderen verwaltungsgerichtlichen
                     Verfahrens nachgeholt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder ist die erforderliche Anhörung eines oder einer Beteiligten vor
                     Erlass des Verwaltungsaktes unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige Anfechtung des Verwaltungsaktes versäumt worden,
                     so gilt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet.  2 Das für die Wiedereinsetzungsfrist nach § 19 Absatz 2 maßgebende Ereignis tritt im Zeitpunkt der Nachholung der unterlassenen
                     Verfahrenshandlung ein.
                  

               

               
                     § 34 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern

                  

                  Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 32 nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht werden, weil
                     er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn
                     offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat.
                  

               

               
                     § 35 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen anderen Verwaltungsakt umgedeutet werden, wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet
                     ist, von der erlassenden Kirchenbehörde in der geschehenen Verfahrensweise und Form rechtmäßig hätte erlassen werden können
                     und wenn die Voraussetzungen für dessen Erlass erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten wäre, der erkennbaren Absicht
                     der erlassenden Kirchenbehörde widerspräche oder seine Rechtsfolgen für den Betroffenen oder die Betroffene ungünstiger wären
                     als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes.  2 Eine Umdeutung ist ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zurückgenommen werden dürfte.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene Entscheidung ergehen kann, kann nicht in eine Ermessensentscheidung umgedeutet
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 15 ist entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 36 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die
                     Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.  2 Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt),
                     darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür
                     Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der oder die Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes
                     vertraut hat und das Vertrauen unter Abwägung mit dem kirchlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist.  2 Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der oder die Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition
                     getroffen hat, die er oder sie nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann.  3 Auf Vertrauen kann sich der oder die Begünstigte nicht berufen, wenn er oder sie
                  

                  

                  
                     	
                        den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat,

                     

                     	
                        den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,

                     

                     	
                        die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

                     

                  

                   4 In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen, so hat die Kirchenbehörde dem oder
                     der Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den er oder sie dadurch erleidet, dass er oder sie auf den
                     Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit das Vertrauen unter Abwägung mit dem kirchlichen Interesse schutzwürdig
                     ist.  2 Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden.  3 Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der oder die Betroffene an dem
                     Bestand des Verwaltungsaktes hat.  4 Der auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die Kirchenbehörde festgesetzt.  5 Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Kirchenbehörde den Betroffenen
                     oder die Betroffene auf sie hingewiesen hat. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Erhält die Kirchenbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen,
                     so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig.  2 Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach gliedkirchlichem Recht  zuständige Kirchenbehörde.
                     
                  

               

               
                     § 37 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise
                     mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden müsste
                     oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung
                     für die Zukunft nur widerrufen werden,
                  

                  

                  
                     	
                        wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist,

                     

                     	
                        wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der oder die Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer
                           ihm oder ihr gesetzten Frist erfüllt hat,
                        

                     

                     	
                        wenn die Kirchenbehörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen,
                           und wenn ohne den Widerruf das kirchliche Interesse gefährdet würde,
                        

                     

                     	
                        wenn die Kirchenbehörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen,
                           soweit der oder die Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des Verwaltungsaktes noch
                           keine Leistungen empfangen hat, und wenn ohne den Widerruf das kirchliche Interesse gefährdet würde,
                        

                     

                     	
                        um schwere Nachteile für das kirchliche Interesse zu verhüten oder zu beseitigen.

                     

                  

                   2 § 36 Absatz 4 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines
                     bestimmten Zwecks gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise
                     auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, 
                  

                  

                  
                     	
                        wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck
                           verwendet wird,
                        

                     

                     	
                        wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der oder die Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer
                           ihm gesetzten Frist erfüllt hat.
                        

                     

                  

                   2 § 36 Absatz 4 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs unwirksam, wenn die Kirchenbehörde keinen anderen
                     Zeitpunkt bestimmt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zuständige Kirchenbehörde. Dies gilt auch dann,
                     wenn der zu widerrufende Verwaltungsakt von einer anderen Kirchenbehörde erlassen worden ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so hat die Kirchenbehörde den
                     Betroffenen oder die Betroffene auf Antrag für den Vermögensnachteil zu entschädigen, den dieser oder diese dadurch erleidet,
                     dass er oder sie auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit das Vertrauen schutzwürdig ist.  2 § 36 Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 
                  

               

               
                     § 38 Erstattung, Verzinsung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder infolge des Eintritts
                     einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten.  2 Die zu erstattende Leistung ist von der Kirchenbehörde durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe
                     einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend.  2 Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der oder die Begünstigte nicht berufen, soweit er oder sie die Umstände kannte
                     oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes
                     geführt haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
                     jährlich zu verzinsen.  2 Von der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn der oder die Begünstigte die Umstände,
                     die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben, nicht zu vertreten hat oder die
                     Verzinsung für ihn oder sie eine unbillige Härte bedeuten würde und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der Kirchenbehörde
                     festgesetzten Frist leistet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten Zweck verwendet, so können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden
                     Verwendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1 verlangt werden.  2 Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen
                     sind.  3 § 37 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 
                  

               

               
                     § 39 Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren

                  

                  § 36 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bis 4 sowie § 37 Absatz 2 bis 4 und 6 gelten nicht, wenn ein begünstigender Verwaltungsakt,
                     der von einem oder einer Dritten angefochten worden ist, während des Vorverfahrens oder während des verwaltungsgerichtlichen
                     Verfahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem Widerspruch oder der Klage abgeholfen wird.
                  

               

               
                     § 40 Wiederaufgreifen des Verfahrens

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenbehörde hat auf Antrag des Betroffenen oder der Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren
                     Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn 
                  

                  

                  
                     	
                        sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des oder der Betroffenen geändert
                           hat,
                        

                     

                     	
                        neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen oder der Betroffenen günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden,

                     

                     	
                        Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der Zivilprozessordnung gegeben sind.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Antrag ist nur zulässig, wenn der oder die Betroffene ohne grobes Verschulden außerstande war, den Grund für das Wiederaufgreifen
                     in dem früheren Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Antrag muss binnen drei Monaten gestellt werden.  2 Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem der oder die Betroffene von dem Grund für das Wiederaufgreifen Kenntnis erhalten hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über den Antrag entscheidet die zuständige Kirchenbehörde.  2 Dies gilt auch dann, wenn der Verwaltungsakt, dessen Aufhebung oder Änderung begehrt wird, von einer anderen Kirchenbehörde
                     erlassen worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Vorschriften des § 36 Absatz 1 Satz 1 und des § 37 Absatz 1 bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 41 Rückgabe von Urkunden und Sachen

                  

                   1 Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen oder ist seine Wirksamkeit aus einem anderen Grund nicht
                     oder nicht mehr gegeben, so kann die Kirchenbehörde die auf Grund dieses Verwaltungsaktes erteilten Urkunden oder Sachen,
                     die zum Nachweis der Rechte aus dem Verwaltungsakt oder zu deren Ausübung bestimmt sind, zurückfordern.  2 Der Inhaber oder die Inhaberin und, sofern er oder sie nicht der Besitzer oder die Besitzerin ist, auch der Besitzer oder
                     die Besitzerin dieser Urkunden oder Sachen ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet.  3 Der Inhaber oder die Inhaberin oder der Besitzer oder die Besitzerin kann jedoch verlangen, dass ihm oder ihr die Urkunden
                     oder Sachen wieder ausgehändigt werden, nachdem sie von der Kirchenbehörde als ungültig gekennzeichnet sind; dies gilt nicht
                     bei Sachen, bei denen eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht mit der erforderlichen Offensichtlichkeit oder Dauerhaftigkeit
                     möglich ist.
                  

               

            

         

         
               Teil III Rechtsbehelfsverfahren gegen Verwaltungsakte

            

            
                     § 42 Vorverfahren

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nachzuprüfen.
                      2 Einer solchen Nachprüfung bedarf es nicht, wenn dies durch Kirchengesetz bestimmt ist oder wenn der Abhilfebescheid oder der
                     Widerspruchsbescheid erstmalig eine Beschwer enthält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts abgelehnt worden
                     ist.
                  

               

               
                     § 43 Widerspruch

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem oder der Beschwerten bekannt gegeben worden ist,
                     schriftlich bei der Kirchenbehörde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 2  Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Kirchenbehörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 18 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 44 Anhörung

                  

                  Ist die Aufhebung oder Änderung eines Verwaltungsakts im Widerspruchsverfahren erstmalig mit einer Beschwer verbunden, soll
                     der oder die Betroffene vor Erlass des Abhilfebescheids oder des Widerspruchsbescheids gehört werden.
                  

               

               
                     § 45 Abhilfeentscheidung

                  

                  Hält die Kirchenbehörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab und entscheidet über die Kosten.

               

               
                     § 46 Widerspruchsbescheid

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hilft die Kirchenbehörde dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbescheid.  2 Diesen erlässt die nächsthöhere Kirchenbehörde, soweit nicht durch Kirchengesetz eine andere Kirchenbehörde bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung entsprechend § 30 zu versehen und zuzustellen.
                      2 Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die Kosten trägt.
                  

               

               
                     § 47 Erstattung von Kosten im Vorverfahren

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, hat die Kirchenbehörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen
                     oder derjenigen, der oder die Widerspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
                     notwendigen Aufwendungen zu erstatten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit der Widerspruch erfolglos geblieben ist, hat derjenige oder diejenige, der oder die den Widerspruch eingelegt hat,
                     die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Kirchenbehörde zu erstatten.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wenn ein Beteiligter oder eine Beteiligte teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten verhältnismäßig zu verteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin oder eines oder einer sonstigen Bevollmächtigten
                     im Vorverfahren sind erstattungsfähig, wenn die Zuziehung notwendig war.
                  

               

            

         

         
               Teil IV Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

            

            
                     § 48 Zulässigkeit

                  

                   1 Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Vertrag begründet, geändert oder aufgehoben werden
                     (öffentlich-rechtlicher Vertrag), soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.  2 Insbesondere kann die Kirchenbehörde, anstatt einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit demjenigen
                     oder derjenigen schließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten würde.
                  

               

               
                     § 49 Vergleichsvertrag

                  

                  Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48, durch den eine bei verständiger Würdigung des Sachverhalts oder der
                     Rechtslage bestehende Ungewissheit durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird (Vergleich), kann geschlossen werden, wenn
                     die Kirchenbehörde den Abschluss des Vergleichs zur Beseitigung der Ungewissheit nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig
                     hält.
                  

               

               
                     § 50 Austauschvertrag

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48 Satz 2, in dem sich der Vertragspartner oder die Vertragspartnerin der
                     Kirchenbehörde zu einer Gegenleistung verpflichtet, kann geschlossen werden, wenn die Gegenleistung für einen bestimmten Zweck
                     im Vertrag vereinbart wird und der Kirchenbehörde zur Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgaben dient.  2 Die Gegenleistung muss den gesamten Umständen nach angemessen sein und im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung
                     der Kirchenbehörde stehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Besteht auf die Leistung der Kirchenbehörde ein Anspruch, so kann nur eine solche Gegenleistung vereinbart werden, die bei
                     Erlass eines Verwaltungsaktes Inhalt einer Nebenbestimmung nach § 23 sein könnte. 
                  

               

               
                     § 51 Schriftform

                  

                  Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist schriftlich zu schließen, soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben
                     ist. 
                  

               

               
                     § 52 Zustimmung von Dritten und Behörden

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der in Rechte eines Dritten oder einer Dritten eingreift, wird erst wirksam, wenn der
                     oder die Dritte schriftlich zustimmt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, bei dessen Erlass nach einer Rechtsvorschrift die Genehmigung, die Zustimmung oder das
                     Einvernehmen einer anderen kirchlichen Behörde oder einer Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes erforderlich
                     ist, ein Vertrag geschlossen, so wird dieser erst wirksam, nachdem die andere Behörde in der vorgeschriebenen Form mitgewirkt
                     hat.
                  

               

               
                     § 53 Nichtigkeit

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der entsprechenden Anwendung von Vorschriften
                     des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergibt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48 Satz 2 ist ferner nichtig, wenn 
                  

                  

                  
                     	
                        ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nichtig wäre,

                     

                     	
                        ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im Sinne des § 34 rechtswidrig
                           wäre und dies den Vertragschließenden bekannt war,
                        

                     

                     	
                        die Voraussetzungen zum Abschluss eines Vergleichsvertrags nicht vorlagen und ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt
                           nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im Sinne des § 34 rechtswidrig wäre,
                        

                     

                     	
                        sich die Kirchenbehörde eine nach § 50 unzulässige Gegenleistung versprechen lässt.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Vertrags, so ist er im Ganzen nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch
                     ohne den nichtigen Teil geschlossen worden wäre.
                  

               

               
                     § 54 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen, ergänzende Anwendung von Vorschriften

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich seit Abschluss des Vertrags
                     so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten
                     ist, so kann diese Vertragspartei eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern
                     eine Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen.  2 Die Kirchenbehörde kann den Vertrag auch kündigen, um schwere Nachteile für das kirchliche Interesse zu verhüten oder zu beseitigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kündigung bedarf der Schriftform, soweit nicht durch kirchliche Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben ist.
                      2 Die Kündigung soll begründet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit sich aus den §§ 48 bis 54 Absatz 1 und 2 nichts Abweichendes ergibt, gelten die übrigen Vorschriften dieses Kirchengesetzes.
                      2 Ergänzend gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Teil V Verwaltungszustellung

            

            
                     § 55 Zustellung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungsangelegenheiten von Kirchenbehörden, die nach kirchlichen Rechtsvorschriften
                     oder kirchenbehördlicher Anordnung zuzustellen sind, geschieht
                  

                  

                  
                     	
                        bei der Zustellung durch die Post durch Einschreiben oder durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde,

                     

                     	
                        bei der Zustellung durch die Kirchenbehörde durch Übergabe an den Empfänger oder die Empfängerin; wird die Annahme des Schriftstückes
                           oder die Unterschrift unter das Empfangsbekenntnis verweigert, so gilt das Schriftstück im Zeitpunkt der Weigerung als zugestellt,
                           wenn eine Niederschrift über den Vorgang zu den Akten gebracht ist,
                        

                     

                     	
                        durch öffentliche Zustellung.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein elektronisches Dokument kann elektronisch zugestellt werden, soweit der Empfänger oder die Empfängerin hierfür einen Zugang
                     eröffnet hat.  2 Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach der elDAS-Verordnung zu versehen.  3 Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an die Kirchenbehörde
                     zurückzusenden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenbehörde hat die Wahl zwischen den Zustellungsarten nach Absatz 1 Nr. 1 und 2.
                  

               

               
                     § 56 Zustellung an gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen ist an ihre gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen zuzustellen.
                      2 Gleiches gilt bei Personen, für die ein Betreuer oder eine Betreuerin bestellt ist, soweit der Aufgabenkreis des Betreuers
                     oder der Betreuerin reicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei kirchlichen Behörden oder Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes wird an den Leiter oder die Leiterin
                     der Behörde, bei juristischen Personen, nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und Zweckvermögen an ihre gesetzlichen Vertreter
                     oder Vertreterinnen zugestellt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei mehreren gesetzlichen Vertretern oder Vertreterinnen oder Leitern oder Leiterinnen der Kirchenbehörde genügt die Zustellung
                     an einen oder eine von ihnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der oder die zustellende Bedienstete braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspricht.
                  

               

               
                     § 57 Zustellung an Bevollmächtigte

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zustellungen können an die allgemein oder für bestimmte Angelegenheiten bestellten Bevollmächtigten gerichtet werden.  2 Sie sind an diese zu richten, wenn er oder sie eine schriftliche Vollmacht vorgelegt hat.  3 Ist ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte für mehrere Beteiligte bestellt, so genügt die Zustellung eines Dokuments
                     an ihn oder sie für alle Beteiligten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einem oder einer Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele Ausfertigungen oder Abschriften zuzustellen,
                     wie Beteiligte vorhanden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das zuzustellende Schriftstück an kirchliche Behörden oder Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes,
                     Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen, Patentanwälte oder
                     Patentanwältinnen, Notare oder Notarinnen, Steuerberater oder Steuerberaterinnen, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer
                     oder Wirtschaftsprüferinnen, vereidigte Buchprüfer oder Buchprüferinnen, Steuerberatungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
                     und Buchprüfungsgesellschaften kann auch auf andere Weise, auch elektronisch, gegen Empfangsbekenntnis zugestellt werden.
                      2 Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an die Kirchenbehörde
                     zurückzusenden ist.
                  

               

               
                     § 58 Heilung von Zustellungsmängeln

                  

                  Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder ist es unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften
                     zugegangen, gilt es als in dem Zeitpunkt zugestellt, in dem es dem oder der Empfangsberechtigten tatsächlich zugegangen ist,
                     im Fall des § 57 Absatz 3 in dem Zeitpunkt, in dem der Empfänger oder die Empfängerin das Empfangsbekenntnis zurückgesendet
                     hat. 
                  

               

               
                     § 59 Zustellung im Ausland

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Hält sich der Empfänger oder die Empfängerin im Ausland auf und hat er oder sie keinen bekannten Aufenthaltsort im Inland
                     oder keinen Empfangsbevollmächtigten oder keine Empfangsbevollmächtigte nach § 8, ist das zuzustellende Schriftstück im Ausland
                     zuzustellen, sofern eine Anschrift bekannt ist, an die zugestellt werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Zustellung im Ausland erfolgt 
                  

                  

                  
                     	
                        durch Einschreiben mit Rückschein, soweit die Zustellung von Dokumenten unmittelbar durch die Post oder

                     

                     	
                        durch Übermittlung elektronischer Dokumente nach § 2, soweit dies völkerrechtlich zulässig ist.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein oder das Empfangsbekenntnis nach § 57 Absatz 3 Satz 2. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kirchenbehörde kann bei der Zustellung nach Absatz 2 anordnen, dass die Person, an die zugestellt werden soll, innerhalb
                     einer angemessenen Frist einen Zustellungsbevollmächtigten oder eine Zustellungsbevollmächtigte benennt, der oder die im Inland
                     wohnt oder dort einen Geschäftsraum hat.  2 Wird kein Zustellungsbevollmächtigter oder keine Zustellungsbevollmächtigte benannt, können spätere Zustellungen bis zur nachträglichen
                     Benennung dadurch bewirkt werden, dass das Dokument unter der Anschrift der Person, an die zugestellt werden soll, zur Post
                     aufgegeben wird.  3 Das Dokument gilt am siebten Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt, wenn nicht feststeht, dass es den Empfänger oder die
                     Empfängerin nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat.  4 Die Kirchenbehörde kann eine längere Frist bestimmen.  5 In der Anordnung nach Satz 1 ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.  6 Zum Nachweis der Zustellung ist in den Akten zu vermerken, zu welcher Zeit und unter welcher Anschrift das Dokument zur Post
                     gegeben wurde.
                  

               

               
                     § 60 Öffentliche Zustellung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zustellung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn 
                  

                  

                  
                     	
                        der Aufenthaltsort des Empfängers oder der Empfängerin unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder eine Vertreterin
                           oder einen Zustellungsbevollmächtigten oder eine Zustellungsbevollmächtigte nicht möglich ist oder
                        

                     

                     	
                         sie im Falle des § 59 nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.

                     

                  

                   2 Die Anordnung über die öffentliche Zustellung trifft die Kirchenbehörde, die das Verwaltungsverfahren betreibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an der Stelle, die von der obersten Kirchenbehörde
                     hierfür allgemein bestimmt ist.  2 Die Benachrichtigung muss
                  

                  

                  
                     	
                        die Kirchenbehörde, für die zugestellt wird,

                     

                     	
                        den Namen und die letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten oder der Zustellungsadressatin,

                     

                     	
                        das Datum und das Aktenzeichen des Dokuments sowie

                     

                     	
                        die Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann

                     

                  

                  erkennen lassen.  3 Die Benachrichtigung muss den Hinweis enthalten, dass das Dokument öffentlich zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt
                     werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  4 Bei der Zustellung einer Ladung muss die Benachrichtigung den Hinweis enthalten, dass das Dokument eine Ladung zu einem Termin
                     enthält, dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben kann.  5 In den Akten ist zu vermerken, wann und wie die Benachrichtigung bekannt gemacht wurde.  6 Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
                  

               

            

         

         
               Teil VI Schlussvorschriften

            

            
                     § 61 Überleitung von Verfahren

                  

                  Bereits begonnene Verfahren sind nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes zu Ende zu führen.

               

               
                     § 62 Inkrafttreten

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2010 in Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die jeweilige Gliedkirche oder den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft, nachdem diese oder dieser die Zustimmung erklärt hat.  2 Die Zustimmung ist jederzeit möglich.  3 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in den jeweiligen Gliedkirchen oder dem jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss
                     in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.1

               

               
                     § 63 Außerkrafttreten

                  

                   1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft
                     setzen.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz
                     jeweils außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Dieses Gesetz ist am 1.1.2010 für die Ev. Kirche von Westfalen und die Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche
               in Deutschland in Kraft getreten (1. Verordnung, ABl. EKD 2009 S. 357). 
Dieses Gesetz ist am 1.4.2010 für die Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands in Kraft getreten (2. Verordnung, ABl. EKD 2010 S. 126).
Dieses Gesetz ist am 1.1.2011 für die Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bremische Ev. Kirche, Ev. Kirche
               in Kurhessen-Waldeck, Lippische Landeskirche, Nordelbische Ev.-Luth. Kirche, Pommersche Ev. Kirche, Ev. Kirche in Württemberg
               und die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in Kraft getreten (3. Verordnung, ABl. EKD 2010 S. 351). 
Dieses Gesetz ist am 1.4.2011 für die Ev. Kirche im Rheinland in Kraft getreten (4. Verordnung, ABl. EKD 2011 S. 61). 
Dieses Gesetz ist am 1.7.2011 für die Ev.-ref. Kirche, am 1.8.2011 für die Ev. Kirche von Hessen und Nassau, Ev.-Luth. Kirche
               in Oldenburg und am 1.1.2012 für die Ev. Kirche in Mitteldeutschland in Kraft getreten (5. Verordnung, ABl. EKD 2011 S. 148). 
Dieses Gesetz ist am 1. März 2012 für die Ev. Kirche der Pfalz in Kraft getreten (6. Verordnung, ABl. EKD 2012 S. 38). 
Dieses Gesetz ist am 1. Februar 2013 für die Evangelische Landeskirche in Baden und für die Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland
               in Kraft getreten (7. Verordnung, ABl. EKD 2013 S. 34). Für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern tritt das Gesetz zum 1. Juli 2013 in Kraft (ABl.
               EKD 2013 S. 106). 
Dieses Gesetz ist am 1. Januar 2021 für die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig in Kraft getreten. (8. Verordnung, ABl. EKD 2021 S. 64).
            

            Dieses Gesetz ist am 1. Mai 2021 für die Evangelische Kirche Anhalts in Kraft getreten. (9. Verordnung, ABl. EKD 2021 S. 151). 
            

         

      

   
      

      
         Geschäftsordnung für die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg

      

      
         Vom 5. Mai 1954

      

      
         (GVBl. 14. Band, S. 65), neu gefasst am 24. November 2017 (GVBl. 28. Band, S. 120), Berichtigung vom 7. Juni 2018 (GVBl. 28. Band, S. 159), geändert am 17.11.2022 (GVBl. 29. Band, S. 65), geändert am 24.05.2023 (GVBl. 29. Band, S. 81), zuletzt geändert am 20.09.2025 (GVBl. 30. Band. S. )
         

      

      Die Synode gibt sich nach Art. 87 der Kirchenordnung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, Teil I, folgende Geschäftsordnung:
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            Abschnitt I
Zusammentritt der Synode – Wahlprüfung
            

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die neugewählte Synode tritt zusammen nach dem Gemeindegottesdienst (Art. 83 KO) zu der Einberufung der Synode festgesetzten Zeit unter Vorsitz des ältesten synodalen Mitglieds.  2 Dieses wird vom Oberkirchenrat vor Beginn der Synode benachrichtigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Alterspräsidentin oder der Alterspräsident beruft die beiden jüngsten Synodalen zu Schriftführenden.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gültigkeit der Wahl der Synodalen wird vorher vom Gemeinsamen Kirchenausschuss geprüft.  2 Die Alterspräsidentin oder der Alterspräsident gibt das Ergebnis dieser Prüfung bekannt und stellt es zur Beratung und Entscheidung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Synode kann zur eigenen Prüfung einen Wahlprüfungsausschuss bestellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bevor die Synode in die Beratung eintritt, stellt die Alterspräsidentin oder der Alterspräsident fest, ob 2/3 der Synodalen
                     anwesend sind, deren Wahl nicht beanstandet worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Synodale, deren Wahl beanstandet worden ist, dürfen bis zur Entscheidung der Synode an den Verhandlungen, nicht aber an den
                     Abstimmungen, teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wird eine Wahl für ungültig erklärt, so teilt die Alterspräsidentin oder der Alterspräsident dies sofort dem Oberkirchenrat
                     zwecks Anordnung einer Neuwahl, Einberufung eines Ersatzmitgliedes oder Vornahme einer neuen Ernennung mit.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Nach Feststellung der Gültigkeit der Wahlen eröffnet die Bischöfin oder der Bischof die Synode.

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Sobald die Synode eröffnet ist, wählt sie eine Präsidentin oder einen Präsidenten, zwei Mitglieder der Synode als Stellvertretende
                     und die erforderliche Zahl von Schriftführenden (Art. 84 Abs. 1 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten findet in geheimer Abstimmung statt (Art. 131 Abs. 3 KO und § 52 Abs. 2 Geschäftsordnung).
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Präsidentin oder der Präsident legt das Gelöbnis in die Hand der Bischöfin oder des Bischofs ab.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die übrigen Synodalen sowie später eintretende Synodale leisten das Gelöbnis, indem sie nach der Verlesung des Gelöbnisses
                     die Frage der Präsidentin oder des Präsidenten, ob sie es ablegen wollen, einzeln bejahen (Art. 83 Abs. 4 KO).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Gelöbnis lautet: „Ich gelobe vor Gott, mein Amt zu führen in der Bindung an Gottes Wort und treu dem Bekenntnis und den
                     Ordnungen der Kirche“ (Art. 83 KO).
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Präsidium der Synode
            

         

         
                     § 6

                  

                  Die Präsidentin oder der Präsident, die Stellvertreterinnen und Stellvertreter und die Schriftführerinnen und Schriftführer
                     bilden das Präsidium der Synode.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Verhandlungen der Synode.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verhandlungen der Synode werden in Präsenz oder in der Weise durchgeführt, dass alle Synodalen an der Synode im Wege der
                     Bild- und Tonübertragung teilnehmen und ihre Rechte auf diesem Wege ausüben können (Videokonferenz).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Präsidentin oder der Präsident empfängt die Eingänge und schlägt Zeit, Tagesordnung und die Art der Sitzungen vor.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Präsidentin oder der Präsident ermöglicht den Ausschüssen die zweckmäßige Erledigung der ihnen zugewiesenen Aufgaben.
                      2 Sie oder er kann an den Sitzungen der Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Sie oder er vertritt die Synode nach außen und verfügt über die für die Synode veranschlagten Mittel.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Die Schriftführenden führen das Protokoll und unterstützen mit den Stellvertretenden die Präsidentin oder den Präsidenten
                     in allen Synodalangelegenheiten.
                  

               

               
                     § 9

                  

                   1 Der Archiv- und Bürodienst der Synode wird unter Aufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten von Mitarbeitenden des Oberkirchenrats
                     wahrgenommen.  2 Sind weitere Kräfte erforderlich, werden sie vom Präsidium angefordert und von der Präsidentin oder dem Präsidenten verpflichtet.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Ausschüsse und Arbeitsgruppen der Synode
            

         

         
                     § 10

                  

                  Die Synode wählt die synodalen Mitglieder für den Gemeinsamen Kirchenausschuss gemäß Art. 93 Abs. 1 und 2 der Kirchenordnung.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Geschäftsausschuss, in den neben der Präsidentin oder dem Präsidenten aus jedem Kirchenkreis sowie aus dem Kreis der berufenen
                     Synodalen je ein Mitglied zu entsenden ist, schlägt die Mitglieder für die einzelnen Ausschüsse der Synode zur Wahl vor.  2 Er kann aus der Mitte der Synode die Zahl der Mitglieder in den Ausschüssen auf bis zu fünfzehn ergänzen, soweit kirchengesetzlich
                     nichts anderes bestimmt ist.  3 Dabei soll der Geschäftsausschuss die fachlichen Kompetenzen der Synodalen beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Geschäftsausschuss schlägt der Synode auch die synodalen Mitglieder des Wahlausschusses (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse des Bischofs)1 zur Wahl vor.  2 Daneben soll der Geschäftsausschuss für durch die Synode zu besetzende Gremien und Ämter einen Wahlvorschlag an die Synode
                     unterbreiten, soweit nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verhandlungsgegenstände der Synode werden grundsätzlich in den Ausschüssen der Synode vorberaten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Neben dem Geschäftsausschuss werden in der Regel folgende Ständige Ausschüsse gebildet:
                  

                  
                     
                        	
                            Ausschuss für theologische und liturgische Fragen, Schöpfungsverantwortung, Mission und Ökumene

                        

                        	
                            Rechts- und Verfassungsausschuss

                        

                        	
                            Finanz- und Personalausschuss

                        

                        	
                            Ausschuss für Gemeindedienst, Seelsorge und Diakonie

                        

                        	
                            Ausschuss für Jugend, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit

                        

                        	
                            Rechnungsprüfungsausschuss

                        

                     
 1 Die Beratung der Themen aus dem Bereich der kirchlichen Werke und Einrichtungen erfolgt in den Ausschüssen, denen das jeweilige
                     Arbeitsfeld zugewiesen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Ausschüsse haben höchstens 15 Mitglieder; davon sollen mehr als die Hälfte nicht ordinierte Mitglieder sein.  2 Jeder Kirchenkreis kann bis zu zwei Synodale für jeden Ausschuss der Synode benennen.  3 Bei Kirchenkreisen mit mehr als zehn Synodalen wird nach § 11 Abs. 1 verfahren.  4 Die Bildung des Rechnungsprüfungsausschusses richtet sich nach dem Kirchengesetz für die Rechnungsprüfung2 vom 20. November 2009 (GVBl. 27. Band, S. 4) in der jeweils geltenden Fassung.  5 Die Bildung des Wahlausschusses richtet sich nach dem Gesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse des Bischofs3 vom 28. März 1950 (GVBl. 13. Band, S. 147) in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Synode kann für besondere Angelegenheiten Ausschüsse oder Arbeitsgruppen bilden, deren Tätigkeit endet, nachdem die Aufgabe
                     erledigt worden ist.  2 Für Arbeitsgruppen gelten die Vorschriften für Ausschüsse entsprechend.  3 Der Geschäftsausschuss kann von den Vorschriften des Absatzes 3 abweichen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Endet die Zugehörigkeit eines synodalen Mitglieds zur Synode, so wird bis zur Ersatzwahl oder Ersatzberufung das Ersatzmitglied
                     Mitglied in dem Ausschuss, dem das ausgeschiedene synodaleMitglied angehörte.  2 Sofern das Ersatzmitglied noch nicht verplichtet ist, erfolgt die Verpflichtung gem. § 5 vor der ersten Ausschusssitzung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Ausschüsse der Synode können Unterausschüsse bilden oder gemeinsame Arbeitsgruppen berufen.  2 Für die Unterausschüsse und gemeinsame Arbeitsgruppen gelten die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme von § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 3, § 15 Abs. 2 und 3, § 16 Abs. 3 und § 17 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Soweit sich Ausschüsse mit Themen befassen wollen, die sich nicht aus Beschlüssen der Synode, der Kirchenordnung oder Regelungen
                     der Geschäftsordnung der Synode ergeben, bedarf dies der Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses.  2 Gleiches gilt für die Befassung mit Themen, die der Oberkirchenrat in einen Ausschuss einbringen möchte.  3 Der Gemeinsame Kirchenausschuss kann Ausschüssen Themen zur Befassung zuweisen.
                  

               

               
                     § 13

                  

                   1 Jeder Ausschuss wählt seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden, sowie deren oder dessen Stellvertretung und benennt sie
                     der Präsidentin oder dem Präsidenten und dem Oberkirchenrat.  2 Die Präsidentin oder der Präsident der Synode hat den Vorsitz im Geschäftsausschuss.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  Die Namen der Mitglieder der Ausschüsse sind dem Oberkirchenrat mitzuteilen.

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die oder der Vorsitzende legt Zeit, Ort bzw. Art der Sitzung und Tagesordnung der Ausschusssitzungen im Benehmen mit dem für
                     den Ausschuss zuständigen Mitglied des Oberkirchenrates fest und leitet die Einladung der Präsidentin oder dem Präsidenten
                     zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausschuss ernennt eine berichterstattende Person, die die Anträge aus dem Ausschuss in der Synode vorträgt und begründet.
                      2 Soweit die Anträge von der Stellungnahme eines mitberatenden Ausschusses abweichen, hat die berichterstattende Person des
                     federführenden Ausschusses auf die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Minderheiten im federführenden Ausschuss haben das Recht, eigene berichterstattende Personen zu wählen.
                  

               

               
                     § 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich.  2 Die Sitzungen können in Präsenz , als Videokonferenzen oder in hybride Form durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder des Oberkirchenrats sind berechtigt, an den Sitzungen der Synode und ihrer Ausschüsse teilzunehmen.  2 Sie müssen auf ihr Verlangen jederzeit gehört werden.  3 Die Mitglieder des Oberkirchenrates können im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden durch Mitarbeitende des Oberkirchenrates
                     oder der Gemeinsamen Kirchenverwaltung zur Sitzung der Ausschüsse begleitet werden oder Mitarbeitende in ihrem Auftrag teilnehmen
                     lassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Auf Verlangen der Synode oder ihrer Ausschüsse müssen die Mitglieder des Oberkirchenrats erscheinen und die erforderlichen
                     Auskünfte erteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mitglieder der Synode können von den Ausschüssen zu ihren Sitzungen mit beratender Stimme hinzugezogen werden; sie sind berechtigt
                     an den Sitzungen aller Ausschüsse als Zuhörerinnen und Zuhörer teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Ausschüsse können zu ihren Tagesordnungspunkten fachkundige Personen zu ihren Sitzungen mit beratender Stimme hinzuziehen.
                      2 Gegebenenfalls entstehende Kosten sind vorher mit der Präsidentin oder dem Präsidenten abzustimmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Jede oder jeder Synodale hat das Recht, ihren oder seinen zuvor in der Synode eingebrachten Antrag im Ausschuss zu begründen;
                     es ist ihr oder ihm mitzuteilen, wann der Antrag beraten wird.
                  

               

               
                     § 17

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jeder Antrag eines Ausschusses, auch einer Minderheit desselben, ist schriftlich an die Synode zu bringen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ausschuss kann bestimmen, dass seine Berichte den Synodalen zur Verügung gestellt werden.  2 Auf Verlangen einer Minderheit ist auch deren Bericht den Synodalen zur Verfügug zu stellen.
                  

               

               
                     § 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Ausschuss ist bei Anwesenheit der Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig.  2 Wenn die Beschlussfähigkeit des Ausschusses nicht angezweifelt ist, sind die vom Ausschuss gefassten Beschlüsse gültig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In dringenden Fällen können Beschlüsse über die Ausschussvorsitzende oder den Ausschussvorsitzenden auch im schriftlichen
                     Verfahren herbeigeführt werden.  2 Verlangt mindestens ein Drittel der Mitglieder des Ausschusses nach Einleitung des schriftlichen Verfahrens die mündliche
                     Erörterung oder äußert sich die Mehrheit der Mitglieder im schriftlichen Verfahren nicht, hat die oder der Vorsitzende eine
                     Sitzung des Ausschusses einzuberufen.  3 Dem schriftlichen Verfahren ist die elektronische Kommunikation gleichgestellt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In Fällen besonderer Dringlichkeit trifft die oder der Vorsitzende im Einvernehmen mit ihrer oder seiner Stellvertretung alle
                     notwendigen, nicht aufschiebbaren Entscheidungen.  2 Diese sind vorläufig, soweit sich aus der Natur der Sache nicht deren endgültiger Charakter ergibt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die nach Absatz 3 getroffenen vorläufigen Entscheidungen sind dem Ausschuss in seiner nächsten ordentlichen Sitzung, die
                     auf die Entscheidung folgt, zur Bestätigung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die oder der Vorsitzende wird im Verhinderungsfall bei Entscheidungen gemäß Absatz 2 durch ihre oder seine Stellvertretung
                     vertreten.  2 Für die Stellvertretung ist unter den Ausschussmitgliedern von diesen für den Fall der Verhinderung der oder des Vorsitzenden
                     und der Stellvertretung nach Satz 1 eine weitere Stellvertretung zu bestimmen.  3 Eine weitere Vertretung findet nicht statt.
                  

               

               
                     § 19

                  

                   1 Die Synode kann sich in besonderen Fällen als Ausschuss erklären.  2 In diesem Fall sind die §§ 13, 16 und 18 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Ordnungen der Verhandlungen
            

         

         
               A. Allgemeine Bestimmungen, Sitzungsprotokoll

            

            
                     § 20

                  

                   1 Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Synode unter Mitteilung der Tagesordnung ein.  2 Die Einberufungsfrist beträgt vier Wochen.  3 Die zur Verhandlung kommenden Vorlagen, Gesetzentwürfe und Anträge sind nach Möglichkeit mit der Einladung im elektronischen
                     Tagungssystem zur Verfügung zu stellen.  4 Sie sollen spätestens 14 Tage vor Beginn der Tagung den Synodalen zugehen.
                  

               

               

               
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verhandlungen der Synode sind öffentlich, wenn die Synode nicht anders beschließt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Jede Sitzung wird mit Schriftlesung und Gebet eingeleitet und mit Gebet beendet.
                  

               

               
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode ist beschlussfähig; wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind, sofern nicht für einzelne Beschlüsse andere
                     Bestimmungen getroffen sind.  2 Wenn die Beschlussfähigkeit der Synode nicht angezweifelt ist, sind die von ihr gefassten Beschlüsse gültig (Art. 86 KO).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Synode fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenenthaltungen nicht als Stimmen
                     gelten, soweit nichts anderes durch Kirchengesetz bestimmt ist.  2 Bei Stimmengleichheit ist der zur Entscheidung gestellte Antrag abgelehnt (Art. 131 KO).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Gesetze werden mit einfacher Mehrheit beschlossen.  2 Abänderungen der Art. 1–4, 79 Abs. 1 Ziff. 1 u. 2, 89, 100, 103, 107 und 115 der KO bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Synodalen (Art. 115 KO).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Oberkirchenrat kann bei beschlossenen Gesetzen vor Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt (Art. 116 KO) die
                     Berichtigung von Schreibfehlern, Rechnungsfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten vornehmen.  2 Bei bereits veröffentlichen Gesetzen kann der Oberkirchenrat die Veröffentlichung der Berichtigung veranlassen.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Verhandlungen der Synode ist eine Niederschrift in Form einer Beschlussliste anzufertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Niederschrift muss alle zur Abstimmung gestellten Anträge, alle Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse enthalten. Ergänzende
                     Anmerkungen können vorgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Anwesenheitsliste wird dem Original der Niederschrift als Anlage beigefügt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Niederschrift ist von der Präsidentin oder dem Präsidenten und den Schriftführerenden zu unterschreiben.
                  

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Von den Verhandlungen wird eine Audioaufzeichung erstellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Niederschrift sowie die Audioaufzeichnung werden nach der Tagung allen Synodalen sowie den Mitgliedern des Oberkirchenrates
                     auf elektronischem Wege zugänglich gemacht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Anträge auf Änderung der Niederschrift sollen spätestens bis vier Wochen nach Zusendung schriftlich gestellt werden.  2 Ein verspäteter Zugang ist durch die antragstellende Person darzulegen und zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die Anträge auf Änderung der Niederschrift sowie die Zulassung verspäteter Anträge entscheidet das Präsidium.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die öffentlichen Teile der Tagung können per Live-Stream (Übertragung von Wort und Bild ohne redaktionelle Aufbereitung) übertragen
                     werden.  2 Das Präsidium legt fest, welche Teile einer Tagung per Live-Stream übertragen werden sollen.  3 Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung der übertragenen Inhalte.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Das Präsidium kann die Übertragung per Live-Stream jederzeit untersagen, ab- und unterbrechen.  2 Die Übertragung darf den Ablauf und die Ordnung der Tagung nicht beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Synodale, Gäste oder sonstige Redner*innen, die einer Übertragung ihrer Wortbeiträge widersprechen, zeigen dies dem Präsidium
                     an.  2 Diese Anzeige gilt bis zum Widerruf.  3 Die Übertragung wird für den Zeitraum des Wortbeitrags der Redner*in unterbrochen. 
                  

               

               
                     § 25

                  

                   1 Die Präsidentin oder der Präsident der Synode benennt die Eingaben und Anträge.  2 Diese sind in das elektronische Tagungssystem in Textform einzustellen.
                  

               

               
                     § 26

                  

                  Die Punkte der Tagesordnung werden in der festgesetzten Reihenfolge verhandelt, wenn die Synode nicht anders beschließt.

               

               
                     § 27

                  

                   1 Die Synode kann beschließen, Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, zu behandeln oder Punkte von der Tagesordnung
                     abzusetzen.  2 Vorlagen des Oberkirchenrats können nur mit seiner Zustimmung abgesetzt werden.
                  

               

               
                     § 28

                  

                   1 Am Ende der Sitzung schlägt die Präsidentin oder der Präsident Zeit, Ort und Tagesordnung der nächsten Sitzung vor.  2 Ist dies nicht möglich, so teilt sie oder er Zeit und Tagesordnung den Synodalen und dem Oberkirchenrat rechtzeitig mit.
                  

               

            

         

         
               B. Verfahren in der Sitzung

            

            
                     § 29

                  

                  Die zur Verhandlung kommenden Ausschussanträge sollen, sofern die Synode nicht eine Ausnahme beschlossen hat, mindestens 24
                     Stunden vorher sämtlichen Synodalen zusammen mit den Stellungnahmen von mitberatenden Ausschüssen, denen der federführende
                     Ausschuss nicht folgt, zugestellt sein.
                  

               

               
                     § 30

                  

                   1 Synodale, welche zur Geschäftsordnung sprechen oder ein tatsächliches Missverständnis berichtigen wollen, erhalten außer der
                     Reihenfolge sofort das Wort.  2 Mitglieder des Oberkirchenrats erhalten außer der Reihe das Wort.
                  

               

               
                     § 31

                  

                  Will die Präsidentin oder der Präsident sich an der Beratung beteiligen, so gibt sie beziehungsweise er den Vorsitz solange
                     ab, bis die Verhandlung des betreffenden Gegenstandes erledigt ist.
                  

               

               
                     § 32

                  

                  (1) Jedes synodale Mitglied darf in derselben Angelegenheit nicht mehr als zweimal und nicht länger als jedesmal eine Viertelstunde
                     reden, es sei denn, dass mehrfache Erwiderungen des Oberkirchenrats eine mehrfache Antwort erfordern oder die Synode auf Anfrage
                     der Präsidentin oder des Präsidenten eine Ausnahme gestattet.
                  

                  (2) Auf Antrag eines synodalen Mitglieds kann einer fachkundigen Person, die an Ausschussberatungen zum Verhandlungsgegenstand
                     teilgenommen hat, das Rederecht erteilt werden. Das Rederecht entspricht, beschränkt auf den jeweiligen Verhandlungsgegenstand,
                     dem der Synodalen gem. Absatz 1.
                  

               

               
                     § 33

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jedes synodale Mitglied hat das Recht, selbstständige Anträge an die Synode zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein selbstständiger Antrag ist von dem antragstellenden synodalen Mitglied in das elektronische Tagungssystem einzustellen
                     und wird beraten, sofern er von vier anderen Synodalen unterstützt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach Aufruf des Antrages durch die Präsidentin oder den Präsidenten ist die Antragstellerin oder der Antragsteller berechtigt,
                     ihren oder seinen Antrag zu begründen.  2 Danach beschließt die Synode, ob der Antrag in Betracht gezogen werden soll oder nicht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wenn die Synode den Antrag in Betracht gezogen hat, haben die Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse das Recht, zur Frage,
                     ob der Antrag in einen Ausschuss verwiesen werden soll, Stellung zu nehmen.  2 Anschließend beschließt die Synode, ob der Antrag einem Ausschuss überwiesen oder ohne solche Begutachtung verhandelt werden
                     soll.
                  

               

               
                     § 34

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über einen Antrag auf Vertagung der Beratung oder der Abstimmung oder auf Schluss der Beratung oder Erteilung des Rederechts
                     gem. § 32 Absatz 2 ist ohne vorherige Erörterung abzustimmen.  2 Einem Antrag des Oberkirchenrats auf Vertagung der Beratung ist zu entsprechen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Vertagung der Beratung oder der Abstimmung wird die Beratung beziehungsweise Abstimmung in der nächsten Sitzung fortgesetzt,
                     falls nicht die Synode eine Ausnahme beschließt.  2 Die Synode kann insbesondere beschließen, dass der vertagte Gegenstand zur Vorbereitung der Beratung einem oder mehreren Ausschüssen
                     oder dem Gemeinsamen Kirchenausschuss überwiesen wird.  3 § 49 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 35

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Präsidentin oder der Präsident schließt die Beratung, wenn sie oder er die Beschlussfassung für genügend vorbereitet hält,
                     wenn sich niemand mehr zu Wort meldet oder wenn die Synode nach vorheriger Verlesung der Redeliste den Schluss der Beratung
                     beschlossen hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Beratung darf erst geschlossen werden, wenn diejenigen, die sich zu Wort gemeldet haben, gehört worden sind.
                  

               

               
                     § 36

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach dem Schluss der Beratung ist der jeweiligen berichterstattenden Person das Wort zu erteilen. Hat eine Minderheit des
                     federführenden Ausschusses ebenfalls einePerson zur Berichterstattung benannt, ist zunächst dieser das Wort zu erteilen und
                     anschließend der berichterstattenden Person der Mehrheit.  2 Das Schlusswort steht auch dem synodalen Mitglied zu, welches einen selbstständigen Antrag gestellt hat, sofern nicht der
                     Antrag einem Ausschuss überwiesen war.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn ein Mitglied des Oberkirchenrats nach dem letzten Wort der berichterstattenden oder antragstellenden Person noch das
                     Wort begehrt, so ist die Beratung von der Präsidentin oder dem Präsidenten wieder zu eröffnen.
                  

               

            

         

         
               C. Abstimmung

            

            
                     § 37

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Unmittelbar vor der Abstimmung hat die Präsidentin oder der Präsident die Frage, über welche abgestimmt werden soll, wörtlich
                     zu verkünden und, wenn mehrere Fragen zur Abstimmung vorliegen, ihre Reihenfolge anzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Fragen sind so zu stellen, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Präsidentin oder der Präsident hat darauf hinzuweisen, dass im Falle einer Bewilligung von Ausgaben für Bezüge der Pfarrpersonen
                     oder ihrer Hinterbliebenen die der Synode angehörenden Pfarrpersonen nur beratende Stimme haben  (Art. 133 Abs. 2 KO).
                  

               

               
                     § 38

                  

                   1 Die Präsidentin oder der Präsident schlägt vor, in welcher Reihenfolge über die vorliegenden Gegenstände abgestimmt werden
                     soll.  2 Über Abänderungsanträge wird zuerst abgestimmt.  3 Wenn zur gleichen Sache mehrere Anträge vorliegen, so wird zuerst über denjenigen Antrag abgestimmt, der sich am weitesten
                     von der Vorlage entfernt.
                  

               

               
                     § 39

                  

                  Werden gegen die von der Präsidentin oder dem Präsidenten angegebene Fassung oder Reihenfolge der zur Abstimmung stehenden
                     Fragen Einwendungen erhoben, die sich durch eine Erklärung der Präsidentin oder des Präsidenten nicht erledigen, so hat die
                     Synode zu entscheiden.
                  

               

               
                     § 40

                  

                   1 Jeder Antrag kommt als Ganzes zur Abstimmung.  2 Er darf nur geteilt werden, wenn kein synodales Mitglied widerspricht.
                  

               

               
                     § 41

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode kann namentliche Abstimmung beschließen, wenn diese spätestens gleich nach Verkündigung der Abstimmungsfrage beantragt
                     wird.  2 Die namentliche Abstimmung erfolgt durch mündliche Erklärung mit „ja“ oder „nein“.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Auf Antrag eines synodalen Mitglieds ist das Abstimmungsverfahren im digitalen Tagungssystem geheim durchzuführen.
                  

               

               
                     § 42

                  

                  Nach Beendigung der Abstimmung verkündet die Präsidentin oder der Präsident das Ergebnis.

               

               
                     § 43

                  

                  Ein Gegenstand, über den die Synode einen Beschluss gefasst hat, kann auf derselben Tagung der Synode nur dann nochmals verhandelt
                     werden, wenn der Oberkirchenrat oder eine Zweidrittelmehrheit der Synode eine nochmalige Prüfung empfiehlt.
                  

               

            

         

         
               D. Besondere Gegenstände der Verhandlung

            

            
                  1. Vorlagen des Oberkirchenrats

               

               
                     § 44

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Alljährlich erstattet der Bischof zur Herbsttagung der Synode einen Bericht. Über diesen berät die Synode in derselben Tagung.
                  

               

               
                     § 44 a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vorlagen und sonstigen Mitteilungen des Oberkirchenrats, die in der Synode verhandelt werden sollen, sind sofort nach
                     ihrer Einbringung sämtlichen Synodalen zuzustellen und in der Regel einem Ausschuss zu überweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Anträge des Oberkirchenrats können nicht durch Übergang zur Tagesordnung erledigt werden.
                  

               

               
                     § 45

                  

                  Zur Beratung des Berichtes des Oberkirchenrats (Art. 88 KO) sollen nach Vorschlag des Geschäftsausschusses synodale Gruppen gebildet werden.
                  

               

            

            
                  2. Gesetzentwürfe

               

               
                     § 46

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei allen Gesetzentwürfen findet eine 2. Lesung statt, die frühestens 24 Stunden nach der 1. Lesung erfolgt, falls nicht die
                     Synode anders beschließt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist ein Gesetzentwurf von der gesamten Synode als Ausschuss vorberaten, so kann die Präsidentin oder der Präsident von einer
                     2. Lesung absehen, sofern nicht ein Drittel der anwesenden Synodalen diese ausdrücklich verlangt.
                  

               

               
                     § 47

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei Gesetzentwürfen findet, wenn ein Antrag auf Annahme oder Ablehnung des Entwurfs im ganzen vorliegt, nach Erstattung des
                     Ausschussberichts zuerst eine allgemeine Verhandlung über die Frage statt, ob auf die Beratung der einzelnen Bestimmungen
                     eingegangen werden soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit der Annahme oder Ablehnung des Entwurfs im Ganzen oder der Beschlussfassung über die einzelnen Bestimmungen ist die erste
                     Lesung beendet.
                  

               

            

            
                  3. Förmliche Anfragen

               

               
                     § 48

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Förmliche Anfragen an den Oberkirchenrat können von mindestens fünf Synodalen gestellt werden.  2 Sie sind der Präsidentin oder dem Präsidenten auf elektronischem Wege zuzuleiten, die oder der sie dem Oberkirchenrat weiterleitet.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Präsidentin oder der Präsident zeigt den Gegenstand der förmlichen Anfrage in der Synode an und setzt ihn im Benehmen
                     mit dem Oberkirchenrat auf die Tagesordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Anfrage ist mit der Beantwortung erledigt.  2 Jedes synodale Mitglied hat das Recht, den Gegenstand durch Antrag weiterzuverfolgen.
                  

               

            

            
                  4. Eingaben

               

               
                     § 49

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jedes Glied der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg hat das Recht, Eingaben an die Synode zu richten (Art. 14 Abs. 2 KO).  2 Dies gilt auch für Eingaben, die ein Glied der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg namens einer Personenmehrheit an die Synode richtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eingaben, die bis zur Tagung der Synode auf elektronischem Wege bei der Präsidentin oder dem Präsidenten eingegangen sind,
                     werden auf Vorschlag des Präsidiums ohne vorherige inhaltliche Erörterung von der Synode einem oder mehreren Ausschüssen zur
                     Beratung oder dem Gemeinsamen Kirchenausschuss zur Erledigung überwiesen.  2 Solange die Synode nicht tagt, nimmt der Gemeinsame Kirchenausschuss die Überweisungen vor, soweit die Eingabe dies nicht
                     ausschließt.  3 Wird eine Eingabe an mehrere Ausschüsse zur Beratung überwiesen, ist gleichzeitig der federführende Ausschuss zu bestimmen.
                      4 Der Gemeinsame Kirchenausschuss kann die ihm überwiesenen Eingaben zur Bearbeitung an den Oberkirchenrat oder Arbeitsgruppen
                     im Sinne des § 12 Abs. 4 abgeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eingaben zu Fragen, die bereits Beratungsgegenstand von Ausschüssen oder kirchenleitenden Organen sind, können auf Vorschlag
                     des Präsidiums von der Präsidentin oder dem Präsidenten unmittelbar dem jeweiligen Ausschuss oder kirchenleitenden Organ überwiesen
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Eingaben werden nur insoweit Gegenstand der Beratung in der Synode, als der federführende Ausschuss sie der Synode zur Beratung
                     vorlegt.  2 Betrachtet der federführende Ausschuss eine Beratung der Eingabe in der Synode nicht für erforderlich, hat er die Eingabe
                     mit seinem Beratungsergebnis dem Gemeinsamen Kirchenausschuss vorzulegen.  3 Dieser entscheidet über die Erledigung.  4 Mit Eingaben, die dem Oberkirchenrat oder einer Arbeitsgruppe nach Absatz 2 zur Bearbeitung oder einem kirchenleitenden Organ
                     nach Absatz 3 überwiesen wurden, ist entsprechend zu verfahren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Präsidentin oder der Präsident berichtet der Synode von Eingaben, die seit der letzten Tagung gemäß Abs. 2 Satz 2 oder
                     Abs. 3 überwiesen worden sind.  2 Der Synode ist Gelegenheit zu geben, die Überweisung nach Abs. 2 Satz 2 zu ändern oder eine ergänzende Überweisung vorzunehmen.
                  

               

               
                     § 50

                  

                  Von jedem Beschluss über eine Eingabe ist die Person, die die Eingabe an die Synode gerichtet hat, durch die Präsidentin oder
                     den Präsidenten zu benachrichtigen.
                  

               

            

            
                  5. Wahlen

               

               
                     § 51

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wahlen in der Synode können nur vorgenommen werden, wenn sie auf der Tagesordnung stehen und wenn dieser Punkt der Tagesordnung
                     den Synodalen mindestens 24 Stunden vorher mitgeteilt worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sofern ein Mitglied der Synode vor der Durchführung eines Wahlgangs eine Personaldebatte wünscht, ist diese nichtöffentlich
                     durchzuführen.
                  

               

               
                     § 52

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wahlen werden in einem Verfahren des digitalen Tagungssystems, das die Geheimhaltung gewährleistet, durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Synode kann, abgesehen von der Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten, der Bischöfin oder des Bischofs und der anderen
                     Mitglieder des Oberkirchenrats, die Wahl durch Zuruf beschließen, falls kein Widerspruch erfolgt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Wahl der Bischöfin oder des Bischofs erfolgt nach dem Gesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse des Bischofs4 vom 28. März 1950 (GVBl. 13. Band, S. 147) in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Wahl der anderen Mitglieder des Oberkirchenrats erfolgt in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit aller Synodalen.  2 Sofern im ersten Wahlgang die Mehrheit aller Synodalen nicht erreicht wird, genügt im 2. Wahlgang die Mehrheit der Anwesenden,
                     wenn die Synode beschlussfähig ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wenn die Präsidentin oder der Präsident feststellt, dass kein Mitglied der Synode seine Stimme mehr abgeben will, so schließt
                     sie oder er die Abstimmung.  2 Darauf beginnt die Auszählung der Stimmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Erhält bei einer Einzelwahl auch in zweiter Abstimmung niemand die Mehrheit, so ist im dritten Wahlgang zwischen den beiden
                     Bewerberinnen und Bewerbern zu entscheiden, die zuletzt die meisten Stimmen erhalten haben.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Ordnungsbestimmungen
            

         

         
                     § 53

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Präsidentin oder der Präsident wahrt die Würde der Synode, leitet ihre Arbeit und wacht über die Einhaltung der Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Anonyme Schreiben irgendwelcher Art an die Synode dürfen nicht verlesen oder sonst behandelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sind Störungen durch Zuspruch oder Hinweis auf Einhaltung der Geschäftsordnung nicht zu beseitigen, kann die Präsidentin oder
                     der Präsident die Sitzung auf eine bestimmte Zeit aussetzen oder schließen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VI
Abwesenheit, Urlaub, Tagegelder und Reisekosten der Synodalen
            

         

         
                     § 54

                  

                   1 Bleibt ein Mitglied der Synode unentschuldigt den Sitzungen der Synode fern, so hat die Präsidentin oder der Präsident es
                     zur Teilnahme an den Arbeiten der Synode aufzufordern.  2 Folgt es dieser Aufforderung, ohne sich ausreichend zu entschuldigen, nicht, so unterrichtet die Präsidentin oder der Präsident
                     den Oberkirchenrat zur Klärung der Verzichtsfrage (Art. 80 KO).
                  

               

               
                     § 55

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist ein Mitglied der Synode verhindert, an den Sitzungen der Synode oder eines Ausschusses teilzunehmen, so zeigt es dies
                     der Präsidentin oder dem Präsidenten oder der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses unter Anführung des Grundes rechtzeitig
                     an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sofern das synodale Mitglied ganz oder teilweise mindestens an einem Tag an der Sitzungsteilnahme der Synode gehindert ist,
                     übernimmt das stellvertretende Mitglied die Vertretung an diesem gesamten Sitzungstag.
                  

               

               
                     § 56

                  

                  Tagegelder, Reisekosten und Ersatz für etwaigen Verdienstausfall der Synodalen werden vom Präsidium im Einverständnis mit
                     dem Oberkirchenrat festgesetzt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VII
Geschäftsverhältnis der Synode zum Oberkirchenrat
            

         

         
                     § 57

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitteilungen des Oberkirchenrats an die Synode werden an die Präsidentin oder den Präsidenten gerichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitteilungen der Synode an den Oberkirchenrat werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten und einer Schriftführerin
                     oder einem Schriftführer unterzeichnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mitteilungen der Synode an staatliche oder kirchliche Behörden gehen über den Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Alle Unterlagen, welche den Synodalen zugehen oder unter ihnen verteilt werden, sind gleichzeitig dem Oberkirchenrat zuzustellen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VIII
Auslegung und Änderung der Geschäftsordnung
            

         

         
                     § 58

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall entscheidet die Synode.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Änderungen der Geschäftsordnung können nur aufgrund vorausgegangener Beratung im Geschäftsausschuss unter Beteiligung des
                     Rechts- und Verfassungsausschusses durch die Synode mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Synodalen beschlossen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Abweichung von den Bestimmungen der Geschäftsordnung im Einzelfall ist zulässig, wenn auf die Abweichung hingewiesen
                     ist und kein Mitglied der Synode widerspricht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Ord.-Nr. 1.420

         

      

      2
            Ord.-Nr. 6.030

         

      

      3
            Ord.-Nr. 1.420

         

      

      4
            Ord.-Nr. 1.420

         

      

   
      

      
         Geschäftsordnung des Gemeinsamen Kirchenausschusses der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg

      

      
         Vom 23. November 2017

      

      
          (GVBl. 28. Band, S. 102)
         

      

      Der Gemeinsame Kirchenausschuss der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat sich in Ausführung des Artikels 95 der Kirchenordnung in der Fassung vom 10 . Mai 2007 (GVBl. XXVI. Band, S. 92) mit Zustimmung der Synode vom 23. November 2017 die folgende Geschäftsordnung gegeben:
      

      
                     § 1 Zusammentritt

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Gemeinsame Kirchenausschuss tritt in der Regel monatlich zu einer ordentlichen Sitzung zusammen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Termin und der Ort der nächsten ordentlichen Sitzung werden vom Gemeinsamen Kirchenausschuss durch Beschluss festgelegt.
                      2 Wurde kein Beschluss gefasst, legt die oder der Vorsitzende den Termin und den Ort der nächsten ordentlichen Sitzung fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 In eiligen Fällen beruft die oder der Vorsitzende den Gemeinsamen Kirchenausschuss zu einer außerordentlichen Sitzung ein.
                      2 Auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder ist die oder der Vorsitzende zur unverzüglichen Einberufung zu einer
                     außerordentlichen Sitzung verpflichtet.
                  

               

               
                     § 2 Teilnehmende

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Teilnehmende der Sitzung sind die Mitglieder des Gemeinsamen Kirchenausschusses nach Artikel 93 Absatz 1 der Kirchenordnung.  2 Im Falle ihrer Verhinderung werden sie von ihren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern vertreten.  3 Eine Verhinderung ist der oder dem Vorsitzenden mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Leitung der Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit nimmt an den Sitzungen als ständiger Gast mit Rederecht teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Gemeinsame Kirchenausschuss kann zu seinen Beratungen dritte Personen hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 3 Vorsitz und Vertretung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Bischöfin oder der Bischof führt den Vorsitz im Gemeinsamen Kirchenausschuss, die Stellvertretung erfolgt durch die Präsidentin
                     oder den Präsidenten der Synode.  2 Sollten beide an der Wahrnehmung dieser Aufgabe verhindert sein, leitet das lebensälteste Mitglied des Gemeinsamen Kirchenausschusses
                     die Sitzungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gemeinsame Kirchenausschuss wird durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden nach außen vertreten.
                  

               

               
                     § 4 Tagesordnung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die oder der Vorsitzende erstellt eine vorläufige Tagesordnung für jede Sitzung des Gemeinsamen Kirchenausschusses.  2 Sie wird den Teilnehmenden gemeinsam mit der Einladung übermittelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Mitglieder können weitere Tagesordnungspunkte zur Beratung vorschlagen.  2 Die Tagesordnung wird zu Beginn der Sitzung beschlossen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Spätere Änderungen der Tagesordnung bedürfen eines Beschlusses des Gemeinsamen Kirchenausschusses.
                  

               

               
                     § 5 Einladung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die oder der Vorsitzende lädt die Teilnehmenden schriftlich zu den Sitzungen des Gemeinsamen Kirchenausschusses ein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Einladung ist so rechtzeitig zu versenden, dass sie den Teilnehmenden wenigstens eine Woche vor der Sitzung vorliegt.
                      2 Zu außerordentlichen Sitzungen soll die Einladung den Teilnehmenden wenigstens drei Tage vor der Sitzung vorliegen.
                  

               

               
                     § 6 Beschlussfähigkeit

                  

                  Der Gemeinsame Kirchenausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei synodale Mitglieder und zwei Mitglieder des Oberkirchenrates
                     anwesend sind.
                  

               

               
                     § 7 Beschlussvorlagen

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Tagesordnungspunkte, zu denen eine Beschlussfassung erforderlich ist, ist eine schriftliche Beschlussvorlage zu erstellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Beschlussvorlagen sind gemeinsam mit der Einladung zu übermitteln.  2 Lagen die Beschlussvorlagen dem Vorsitzenden bei Absendung der Einladung noch nicht vor, sind sie alsbald nachzureichen.
                  

               

               
                     § 8 Ordentliche Beschlussfassung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Gemeinsame Kirchenausschuss entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  2 Enthaltungen werden bei Berechnung der Zahl der abgegebenen Stimmen nicht mitgezählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Grundlage jedes Beschlusses soll eine schriftliche Beschlussvorlage sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen.  2 Auf Antrag eines Mitglieds erfolgt sie geheim.
                  

               

               
                     § 9 Außerordentliche Beschlussfassung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In Fällen besonderer Dringlichkeit trifft die oder der Vorsitzende im Einvernehmen mit der Stellvertretung im Vorsitz alle
                     notwendigen, nicht aufschiebbaren Entscheidungen.  2 Diese sind vorläufig, soweit sich aus der Natur der Sache nicht deren endgültiger Charakter ergibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die nach Absatz 1 getroffenen Entscheidungen sind dem Gemeinsamen Kirchenausschuss in seiner nächsten ordentlichen Sitzung,
                     die auf die Entscheidung folgt, zur Bestätigung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die oder Vorsitzende wird im Verhinderungsfall bei Entscheidungen gemäß Absatz 1 durch das nach Artikel 100 Absatz 2 der Kirchenordnung bestimmte Mitglied des Oberkirchenrates vertreten.  2 Für die Stellvertretung im Vorsitz ist unter den synodalen Mitgliedern von diesen für den Fall der Verhinderung eine Vertretung
                     zu bestimmen.
                  

               

               
                     § 10 Protokoll und Bericht an die Synode

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Über die Sitzungen des Gemeinsamen Kirchenausschusses wird ein Protokoll geführt.  2 Der Gemeinsame Kirchenausschuss bestimmt eine Person zur Protokollführerin oder zum Protokollführer.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ins Protokoll sind mindestens aufzunehmen:
                  

                  
                     
                        	
                           Ort und Termin der Sitzung,

                        

                        	
                           die Namen der Teilnehmenden,

                        

                        	
                           die Vertretung von Mitgliedern,

                        

                        	
                           die Nichtmitwirkung befangener Mitglieder,

                        

                        	
                           gefasste Beschlüsse in ihrem Wortlaut,

                        

                        	
                           das Stimmenverhältnis einer Abstimmung.

                        

                     

                  

                   2 Es können Schwerpunkte der Beratung aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Protokoll bedarf der Genehmigung des Gemeinsamen Kirchenausschusses auf der nächsten ordentlichen Sitzung.  2 Es wird spätestens mit der Einladung zur nächsten ordentlichen Sitzung als Beschlussvorlage an alle Teilnehmenden übermittelt.
                      3 Zur Beschlussausführung veranlasst das zuständige Mitglied des Oberkirchenrates die Anfertigung entsprechender Auszüge an
                     die ausführenden Stellen.  4 Eine weitere Verteilung des Protokolls findet nicht statt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die oder der Vorsitzende berichtet der Synode regelmäßig über die Arbeit des Gemeinsamen Kirchenausschusses.
                  

               

               
                     § 11 Befangenheit

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wer an dem Gegenstand einer Beschlussfassung persönlich beteiligt im Sinne des Artikels 133 Absatz 3 der Kirchenordnung oder aus anderen Gründen befangen ist, nimmt an der Beratung und der Beschlussfassung nicht teil.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Wer Kenntnis von seiner Befangenheit hat, hat der oder dem Vorsitzenden dies unverzüglich mitzuteilen.  2 Ist die oder der Vorsitzende befangen, teilt sie oder er dies der Stellvertretung im Vorsitz mit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über das Vorliegen eines Befangenheitsgrundes entscheidet in Zweifelsfällen der Gemeinsame Kirchenausschuss in Abwesenheit
                     der betroffenen Person.
                  

               

               
                     § 12 Ausschluss der Öffentlichkeit, Vertraulichkeit

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Sitzungen des Gemeinsamen Kirchenausschusses sind nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gemeinsame Kirchenausschuss kann beschließen, dass Beratung und Abstimmung einzelner Tagesordnungspunkte vertraulich
                     ausschließlich in Anwesenheit der Mitglieder erfolgen.
                  

               

               
                     § 13 Abweichungen von der Geschäftsordnung

                  

                   1 Der Gemeinsame Kirchenausschuss kann im Einzelfall von dieser Geschäftsordnung abweichen.  2 Eine Abweichung bedarf eines einstimmigen Beschlusses der anwesenden Mitglieder, die wenigstens zwei Drittel der Mitglieder
                     des Gemeinsamen Kirchenausschusses ausmachen.
                  

               

               
                     § 14 Inkrafttreten.

                  

                   1 Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung ihres Textes und des Zustimmungsbeschlusses der Synode in Kraft.
                      2 Maßgeblich ist die zuletzt erfolgende Veröffentlichung.1

               

            

         

      

      

      1
            Veröffentlicht mit Ausgabe des GVBl. am 20. Januar 2018

         

      

   
      

      
         Gesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse des Bischofs

      

      
         Vom 28. März 1950

      

      
         (GVBl. 13. Band, S. 147), zuletzt geändert am 10. Mai 2007 (GVBl. 26. Band, S. 91)
         

      

      
            I. Berufung des Bischofs

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Bischof wird von der Synode gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Wahl wird von einem Ausschuss vorbereitet (Wahlausschuss).
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dem Wahlausschuss gehören an:
                     
                        	
                           zwei theologische und fünf nicht theologische aus der Mitte der Synode gewählte Mitglieder, von denen einer der Präsident
                              der Synode sein muss,
                           

                        

                        	
                           zwei von der Pfarrervertretung zu benennende Pfarrer oder Pfarrdiakone, die nicht Mitglied der Pfarrervertretung sein müssen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Präsident der Synode führt den Vorsitz in dem Wahlausschuss.  2 Der stellvertretende Vorsitzende wird von dem Wahlausschuss aus seiner Mitte gewählt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend
                     sind.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wahlausschuss wird spätestens gebildet, wenn der Termin der Dienstbeendigung des Bischofs feststeht.  2 Der Vorsitzende beruft den Wahlausschuss zur ersten Sitzung schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen ein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Wahlausschuss stellt einen Wahlvorschlag auf.  2 Ein vom Wahlausschuss vorgeschlagener Kandidat muss zur Kandidatur bereit sein.  3 Die einzelnen Kandidaten werden für den Wahlvorschlag vom Wahlausschuss in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit von zwei Dritteln
                     seiner Mitglieder bestimmt.  4 Der Wahlausschuss muss einen zur Kandidatur bereiten Bewerber in den Wahlvorschlag aufnehmen, wenn er
                     
                        	
                           von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Synode oder

                        

                        	
                           vom Oberkirchenrat vorgeschlagen wird.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Wahlausschuss soll nicht mehr als drei Kandidaten benennen.  2 Der Oberkirchenrat kann nur einen Kandidaten vorschlagen.  3 Jeder Synodale kann nur eine Kandidatur nach Absatz 2 Nr. 1 unterstützen.  4 Die Wahlvorschläge der Synodalen und des Oberkirchenrates müssen sechs Wochen vor dem Wahltermin bei dem Wahlausschuss eingegangen
                     sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Vorsitzende des Wahlausschusses ermittelt vor der Aufstellung des Wahlvorschlages von den in Betracht gezogenen Kandidaten
                     in vertraulicher Weise die Zustimmung zu ihrer Kandidatur.
                  

                   2 Der Wahlvorschlag wird den Mitgliedern der Synode zwei Wochen vor der Wahlsynode mitgeteilt.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Bevor die Synode in die Wahl eintritt, muss der Oberkirchenrat die Möglichkeit haben, zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen.

               

               
                     § 5

                  

                  Dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland soll Gelegenheit gegeben werden, sich zu den Vorschlägen
                     zu äußern.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Die Synode ist für die Wahl des Bischofs nur beschlussfähig, wenn 4/ 5  der Mitglieder der Synode anwesend sind.
                  

               

               
                     § 7

                  

                   1 Zur Wahl des Bischofs ist eine Mehrheit von ¾ der abstimmenden Synodalen erforderlich.  2 Stimmenthaltungen und leer oder ungültig abgegebene Stimmzettel gelten als abgegebene Stimmen.
                  

               

               
                     § 8

                  

                   1 Ist die erforderliche Mehrheit erreicht, hat der Präsident der Synode dem Gewählten die Frage vorzulegen, ob er die Wahl annehme.
                      2 Der Gewählte kann sich eine Bedenkzeit von 24 Stunden erbitten.  3 In diesem Fall ist die Synode zur Entgegennahme der Erklärung auf den nächsten Tag einzuberufen.
                  

               

               
                     § 9

                  

                   1 Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, findet in einer sofort einzuberufenden Sitzung der Synode, die erst nach Ablauf
                     von 3 Stunden beginnen darf, eine erneute Wahl statt.  2 Es gelten die Bestimmungen der §§ 6 und 7 dieses Gesetzes.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird in der Abstimmung nach § 9 die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, findet frühestens nach Ablauf einer Woche seit der letzten Abstimmung eine erneute
                     Wahl statt.  2 In dieser Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit der Mitglieder der Synode.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Erhält bei dieser Abstimmung keiner der Kandidaten eine Mehrheit der Mitglieder der Synode, so stellt der Wahlausschuss einen
                     neuen Wahlvorschlag auf.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Präsident der Synode teilt dem Gewählten und dem Oberkirchenrat die vollzogene Wahl mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nach Annahme der Wahl erhält der Gewählte eine Urkunde über seine Ernennung, die vom Oberkirchenrat ausgefertigt wird.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  Nimmt der Gewählte die Wahl nicht an, ist so zu verfahren, als ob eine Wahl mit der erforderlichen Mehrheit nicht erfolgt
                     wäre.
                  

               

            

         

      

      
            II. Die Einsegnung des Bischofs

         

         
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Einsegnung des Bischofs geschieht möglichst bald nach seiner Wahl.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Übernahme seiner Amtsbefugnisse ist nicht von der vorangegangenen Einsegnung abhängig.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Einsegnung erinnert den Bischof an die bei der Ordination übernommenen Pflichten und stellt ihm die Aufgaben seines Amtes
                     vor Augen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Gemeinde leistet dabei Fürbitte für die Vollmacht zur rechten Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Einsegnung mahnt alle Pfarrer der Kirche an ihre eigene Ordination.  2 Sie weist Pfarrer und Gemeinden an den Dienst des Bischofs und verpflichtet sie, ihn in seinem Amt zu achten und zu tragen.
                      3 Sie soll die Einheit der Kirche Jesu Christi in Deutschland und unter den Völkern bekunden.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Einsegnung findet in einem Gemeindegottesdienst statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Alle Pfarrer des Landes und alle Mitglieder der Synode nehmen nach Möglichkeit an der Einsegnungsfeier teil.
                  

               

               
                     § 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Einsegnung vollzieht ein leitender Amtsträger der Evangelischen Kirche in Deutschland, der lutherischen Bekenntnisses
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Als Assistenten wirken der Präsident der Synode sowie der Vorsitzende der Pfarrervertretung mit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Bezeugung der ökumenischen Einheit der Kirche soll ein leitender Amtsträger einer außerdeutschen lutherischen Kirche als
                     weiterer Assistent mitwirken.  2 Falls das nicht möglich ist, bestimmt der Einführende einen dritten Assistenten lutherischen Bekenntnisses.
                  

               

               
                     § 17

                  

                  Die Einsegnung erfolgt nach einem besonderen Formular.

               

            

         

      

      
            III. Vertretung des Bischofs

         

         
                     § 18

                  

                  Bei längerer Abwesenheit des Bischofs kann der Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses eine vom Artikel 100 Absatz 2 Kirchenordnung abweichende Regelung für die Vertretung des Bischofs treffen.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Verzicht des Bischofs auf sein Amt

         

         
                     § 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Bischof ist berechtigt, jederzeit den Verzicht auf sein Amt zu erklären, wenn er die Verantwortung für die Weiterführung
                     des Amtes nicht mehr tragen zu können glaubt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Verzicht ist gegenüber dem Präsidenten der Synode zu erklären.  2 Er ist unwiderruflich.
                  

               

               
                     § 20

                  

                  Nach ausgesprochenem Verzicht wird der Bischof hinsichtlich der Besoldung so behandelt, als ob er auf seinen Antrag in den
                     einstweiligen Ruhestand versetzt worden wäre.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Entstehen zwischen dem Bischof und der Synode oder dem Bischof und den übrigen Mitgliedern des Oberkirchenrats schwerwiegende
                     Meinungsverschiedenheiten, die eine weitere Zusammenarbeit gefährden, wird folgendermaßen verfahren:
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Es wird auf Antrag eines der Beteiligten vom Oberkirchenrat ein Bischofsrat berufen, der aus folgenden Mitgliedern besteht:
                     
                        	
                           einem leitenden Amtsträger einer lutherischen Kirche in Deutschland, der auf Antrag des Oberkirchenrats von dem Vorsitzenden
                              des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen wird, als Vorsitzendem,
                           

                        

                        	
                           dem Präsidenten der Synode und zwei von der Synode gewählten Gemeindegliedern, von denen nur eines der Synode angehören darf,

                        

                        	
                           einem von einem Konvent der Kreispfarrer bestimmten Kreispfarrer,

                        

                        	
                           drei Pfarrern, die von dem Pfarrkonvent der Kirche bestimmt werden und von denen höchstens einer der Synode angehören darf,

                        

                        	
                           zwei vom Oberkirchenrat aus seiner Mitte bestimmten Mitgliedern, von denen eines Nichttheologe sein muss.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Bischofsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens acht Mitglieder anwesend sind.
                  

               

               
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Bischofsrat hat die Aufgabe, alle Fragen, die zu Meinungsverschiedenheiten geführt haben, in brüderlicher Weise zu erörtern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Alle Erörterungen sollen von der Verantwortung für den Bestand und die Verkündigung der Kirche getragen sein.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Führt, die Erörterung nicht zu einer Erledigung der strittigen Frage, trifft der Bischofsrat seine Entscheidung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Diese kann bestehen:
                     
                        	
                           in dem Vorschlag an den Oberkirchenrat, die Synode aufzulösen, wenn die Voraussetzungen des Art. 92a Kirchenordnung gegeben sind,
                           

                        

                        	
                           in dem Rat an alle oder einzelne Mitglieder des Oberkirchenrats, ihre Versetzung in den einstweiligen Ruhestand zu beantragen,

                        

                        	
                           in dem Rat an den Bischof, auf sein Amt zu verzichten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Entscheidung bedarf der Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder des Bischofsrates.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie ist schriftlich zu formulieren und zu begründen.
                  

               

               
                     § 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wenn der Oberkirchenrat die Synode auf den Vorschlag gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 auflöst, darf eine neugebildete Synode erst nach Ablauf von drei Monaten, muss aber spätestens innerhalb eines halben Jahres
                     zusammentreten.  2 Ihre Beschlüsse zu der Frage, die Anlass zur Auflösung gegeben hat, sind endgültig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wenn der Oberkirchenrat sich zu einer Auflösung der Synode nicht entschließen kann, müssen seine Mitglieder der Synode ihr
                     Amt zur Verfügung stellen.  2 Die Synode hat dann für eine Neubildung des Oberkirchenrats gemäß den Bestimmungen der Kirchenordnung Sorge zu tragen.  3 Die Wiederberufung von Mitgliedern des bisherigen Oberkirchenrats ist zulässig.
                  

               

               
                     § 26

                  

                   1 Können Mitglieder des Oberkirchenrats dem Vorschlag gemäß § 23,2 nicht folgen, müssen sie ihre Stellungnahme gegenüber der Synode begründen.  2 Die Synode entscheidet dann über die Belassung.
                  

               

               
                     § 27

                  

                  Wenn hauptamtliche Mitglieder des Oberkirchenrates aus den Gründen der §§ 23, 25 und 26 zurücktreten, gelten sie als in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
                  

               

               
                     § 28

                  

                   1 Will der Bischof dem Rat gemäß § 23,3 nicht folgen, muss er unter Begründung seiner Stellungnahme gegenüber der Synode dieser die Entscheidung überlassen.  2 Die Synode kann den Bischof in den einstweiligen Ruhestand versetzen.  3 Für den Beschluss sind die in den §§ 6 und 7 dieses Gesetzes vorgesehenen Mehrheiten erforderlich.
                  

               

               
                     § 29

                  

                  Wenn der Bischof gemäß § 23,3 auf sein Amt verzichtet oder von der Synode gemäß § 28 in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird, regeln sich seine Bezüge
                     in gleicher Weise wie bei einem freiwilligen Verzicht auf das Amt (§ 20 dieses Gesetzes).
                  

               

               
                     § 30

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die §§ 21 bis 22, 23,3, 24, 28 und 29 gelten entsprechend, wenn der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland namens der Kirche schwerwiegende Bedenken gegen
                     die Amtsführung des Bischofs geltend macht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In diesem Fall wird der Vorsitzende des Bischofsrats von drei leitenden Amtsträgern lutherischen Bekenntnisses in der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland berufen, die der Oberkirchenrat darum ersucht.
                  

               

            

         

      

      
            V. Besoldung des Bischofs

         

         
                     § 32

                  

                  Die Aufwendungen für die Besoldung des Bischofs werden von der Landeskirchenkasse getragen.

               

               
                     § 33

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Besoldung des Bischofs erfolgt nach der dem Gesetz über die Regelung der Dienstverhältnisse der Mitglieder des Oberkirchenrats
                     beigefügten Besoldungsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ruhegehaltsversorgung und die Witwenversorgung regeln sich nach den für die Mitglieder des Oberkirchenrats gültigen Bestimmungen.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Versetzung des Bischofs in den Ruhestand

         

         
                     § 34

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Bischof tritt mit Ablauf des Monats, in dem er das achtundsechzigste Lebensjahr vollendet hat, in den Ruhestand.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Bischof kann in den dauernden Ruhestand versetzt werden:
                     
                        	
                           auf seinen Antrag, wenn sein Gesundheitszustand eine Weiterführung seines Amtes nicht mehr zulässt,

                        

                        	
                           auf seinen Antrag, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Entscheidung über die Versetzung in den Ruhestand trifft der Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Vertretung des Bischofs bei Erledigung des Amtes

         

         
                     § 35

                  

                  Wenn das Amt  des Bischofs durch Tod, durch Verzicht auf das Amt, durch Versetzung in den einstweiligen oder dauernden Ruhestand
                     erledigt ist, regelt der Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses die Vertretung.
                  

               

            

         

      

      
            VIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

         

         
                     § 36

                  

                  Für den bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt befindlichen Bischof findet dieses Gesetz mit Ausnahme von Abschnitt I und
                     II Anwendung.
                  

               

               
                     § 37

                  

                  Das Gesetz vom 6. November 1945 über die vorläufige Abgrenzung des Amtes des Bischofs (GVBl. XIII. Band, 1. Stück, Nr. 5) wird mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben.

               

               
                     § 38

                  

                  Mit der Ausführung dieses Gesetzes wird der Oberkirchenrat beauftragt.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Dienstverhältnisse der 
Mitglieder des Oberkirchenrates und der Beamtinnen und Beamten 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
         

      

      
         In der Fassung vom 18. April 1989

      

      
         (GVBl. 24. Band, S. 67), geändert durch Kirchengesetz vom 17. November 2012 
(GVBl. 27. Band, S. 105), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 24. November 2017 (GVBl. 28. Band, S. 95), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 26. Mai 2024 (GVBl. 30. Band, S. 32) 
         

      

      
            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1

                  

                  Dieses Kirchengesetz regelt die Dienstverhältnisse der Mitglieder des Oberkirchenrates sowie der Beamten und Beamtinnen der
                     Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg (Kirchenbeamte), soweit in dem Kirchengesetz zur Übernahme und Ausführung des
                     Kirchenbeamtengesetzes der EKD nicht eine abweichende Regelung getroffen wurde.
                  

               

            

         

      

      
            II. Die Mitglieder des Oberkirchenrates

         

         
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Oberkirchenrat besteht aus dem Bischof als Vorsitzendem oder der Bischöfin als Vorsitzender und haupt- und nebenamtlichen
                     Mitgliedern, die von der Synode gewählt werden (Artikel 100 und 101 Kirchenordnung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Wahl, die Einsegnung, die Abberufung und die Zurruhesetzung des Bischofs oder der Bischöfin ist durch besonderes Kirchengesetz
                     geregelt.
                  

               

            

         

         
               1. Hauptamtliche Mitglieder

            

            
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zu hauptamtlichen Mitgliedern des Oberkirchenrates werden Theologen und Theologinnen und Nichttheologen und Nichttheologinnen
                     in einer durch den Geschäftsumfang des Oberkirchenrates bedingten Zahl und entsprechend einem von der Synode beschlossenen
                     Stellenplan gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Wahl von Nichttheologen und Nichttheologinnen ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die rechtlichen Aufgaben des Oberkirchenrates
                     durch kirchenrechtlich vorgebildete Juristen und Juristinnen mit der Befähigung zum Richteramt versehen werden.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates führen die Amtsbezeichnung „Oberkirchenrat“ oder „Oberkirchenrätin“.

               

               
                     § 5

                  

                   1 Die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates werden in der Regel in ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis
                     auf Zeit berufen.  2 Der Zeitraum wird bei der Wahl durch die Synode bestimmt und darf zehn Jahre nicht überschreiten.  3 Eine erneute Berufung nach Wiederwahl ist zulässig.
                  

               

               
                     § 5a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das in ein öffentlich-rechtliches Treueverhältnis auf Zeit berufene hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates ist berechtigt,
                     sich der Wiederwahl zu stellen und das Amt erneut zu übernehmen.  2 Erklärt das Mitglied seine Bereitschaft, muss die Wahl innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf der Amtszeit erfolgen.  3 Zur Einhaltung der Frist ist von der Synode rechtzeitig eine Entscheidung über eine Wiederbesetzung der Stelle zu treffen.
                      4 Erfolgt keine erneute Berufung, bestehen keine weiteren Ansprüche aus dem abgelaufenen Dienst- und Treueverhältnis auf Zeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Befindet sich das hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates bei der Wahl in einem lebenslangen Pfarrdienst- oder Kirchenbeamtenverhältnis
                     mit der Ev.- Luth. Kirche in Oldenburg, ruht dieses Grundverhältnis während der Berufung auf Zeit als Oberkirchenrätin oder
                     Oberkirchenrat.  2 Sofern keine Wiederwahl in diesen Fällen erfolgt, ist der Oberkirchenrat verpflichtet, eine Pfarrstelle oder Kirchenbeamtenstelle
                     zu übertragen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates können auch gegen ihren Willen  vom Bischof oder von der Bischöfin nach
                     vorheriger Beschlussfassung des Gemeinsamen Kirchenausschusses in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie infolge ihres körperlichen
                     Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) geworden sind.
                     Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate
                     kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit
                     erlangt wird. Für das Verfahren bei Dienstunfähigkeit und bei Vorliegen einer begrenzten Dienstfähigkeit gelten die Regelungen
                     des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland entsprechend.
                     Der Beschluss des Gemeinsamen Kirchenausschusses nach Satz 1 bedarf der Einstimmigkeit und ist zu begründen.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates treten mit Ablauf des Monats, in dem sie das 67. Lebensjahr vollendet
                     haben, in den Ruhestand.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Auf Antrag des hauptamtlichen Mitgliedes des Oberkirchenrates ist abweichend zu Absatz 1 der Eintritt in den Ruhestand um
                     bis zu einem Jahr hinauszuschieben, wenn dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Eintritt in den Ruhestand um längstens weitere zwei Jahre hinausgeschoben werden.
                      3 Die Anträge sind jeweils spätestens sechs Monate vor dem Eintritt in den Ruhestand zu stellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Wenn dienstliche Gründe die Fortführung der Dienstgeschäfte durch ein bestimmtes hauptamtliches Mitglied des Oberkirchenrates
                     erfordern, so kann der Eintritt in den Ruhestand mit Zustimmung des Mitgliedes um bis zu drei Jahre hinausgeschoben werden.
                      2 Das hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates kann unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen verlangen, zum Schluss
                     eines Kalendervierteljahres in den Ruhestand versetzt zu werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand darf insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.  2 Der Anspruch nach Absatz 2 Satz 1 vermindert sich um den Zeitraum, um den der Eintritt in den Ruhestand nach Absatz 3 hinausgeschoben
                     wurde.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei hauptamtlichen Mitgliedern des Oberkirchenrates, die auf Zeit berufen wurden, wird das Hinausschieben des Eintritts in
                     den Ruhestand durch die Wahlzeit begrenzt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Auf Antrag ist das hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates, das das 63. Lebensjahr vollendet hat, mit Zustimmung des
                     Gemeinsamen Kirchenausschusses in den Ruhestand zu versetzen. 
                  

               

               
                     § 8

                  

                   1 Die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates sind mit dem Beginn des Ruhestandes unter Aufrechterhaltung ihres Dienstverhältnisses
                     der Pflicht zur Dienstleistung enthoben.  2 Sie können weiterhin ihre Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „a. D.“ führen.  3 Im Übrigen unterstehen sie weiter der  Amtspflicht und damit dem Disziplinarrecht, die hauptamtlichen theologislchen Mitglieder
                     des Oberkirchenrates unterstehen zudem weiter der Lehrverpflichtung und damit der Lehraufsicht.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates können von der Synode mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder
                     in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie sind auf ihren Antrag in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, wenn sie die Fortführung ihres Amtes aus Gewissensgründen
                     nicht mehr glauben verantworten zu können oder wenn nach Feststellung des Gemeinsamen Kirchenausschusses zwischen ihnen und
                     dem Gemeinsamen Kirchenausschuss oder dem Oberkirchenrat Meinungsverschiedenheiten grundlegender Art bestehen, die eine nachhaltige
                     Störung in der Zusammenarbeit erwarten lassen. Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand setzt ein Verfahren zur Konfliktbearbeitung
                     voraus. Lehnt ein hauptamtliches Mitglied des Oberkirchenrates die Teilnahme an dem Verfahren zur Konfliktbearbeitung ab,
                     kann der Antragsteller oder die Antragstellerin durch einstimmigen Beschluss des Gemeinsamen Kirchenausschusses in den einstweiligen
                     Ruhestand versetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der einstweilige Ruhestand beginnt, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem
                     Zeitpunkt, in dem dem hauptamtlichen Mitglied die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand bekanntgegeben wird.
                  

               

            

         

         
               2. Nebenamtliche Mitglieder

            

            
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Wahrnehmung von einzelnen Aufgaben oder Referaten im Oberkirchenrat können nach Bedarf und gemäß Stellenplan Theologen
                     und Theologinnen und Nichttheologen und Nichttheologinnen zu nebenamtlichen Mitgliedern des Oberkirchenrates berufen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Berufung erfolgt durch Wahl der Synode für eine bestimmte Zeit, in der Regel für sechs Jahre.  2 Wiederwahl ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die nebenamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates führen neben ihrer Tätigkeit im Oberkirchenrat ihr bisheriges Amt weiter.
                      2 Zur Erleichterung ihrer Amtsführung können ihnen, soweit es sich um kirchliche Amtsträger handelt, in ihrem Hauptamt Hilfskräfte
                     auf Kosten der Kirche gestellt werden.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die nebenamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates sind in ihrer Mitwirkung an den Aufgaben des Oberkirchenrates, insbesondere
                     hinsichtlich der Abstimmung im Kollegium, den hauptamtlichen Mitgliedern gleichgestellt.  2 Sie führen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Oberkirchenrates für die Dauer des Amtes die Amtsbezeichnung „Oberkirchenrat“
                     oder „Oberkirchenrätin“.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Zeit ihrer nebenamtlichen Mitgliedschaft im Oberkirchenrat ruht die Mitgliedschaft der nebenamtlichen Mitglieder in
                     der Synode.  2 Das gilt auch, wenn sie während ihrer Zugehörigkeit zum Oberkirchenrat zu  Mitgliedern der Synode neu gewählt werden.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  Die nebenamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates können, auch wenn sie ihr Hauptamt fortführen, die Entlassung aus ihrem
                     Nebenamt beantragen, wenn sie das 62. Lebensjahr vollendet haben.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die nebenamtlichen Mitglieder scheiden aus ihrem Nebenamt aus, wenn in einem Disziplinarverfahren, das in ihrem Hauptamt gegen
                     sie durchgeführt wurde, auf Entfernung aus dem Amt erkannt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn nebenamtliche Mitglieder des Oberkirchenrates einem kirchlichen Disziplinargericht nicht unterstehen, ist das Verfahren
                     gegen sie nach den für hauptamtliche Mitglieder geltenden Vorschriften durchzuführen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wenn sie Staatsbeamte oder Staatsbeamtinnen sind und in diesem Amt gegen sie auf Entfernung aus dem Amt erkannt ist, können
                     die staatlichen Ermittlungsunterlagen und das Disziplinarurteil dem Disziplinarurteil des kirchlichen Disziplinargerichts
                     zugrunde gelegt werden.
                  

               

            

         

      

      
            III. Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen

         

         
                     § 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen werden nach der Besoldungsordnung und dem von der Synode beschlossenen Stellenplan vom
                     Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses eingestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beförderungen von Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen bedürfen der Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Kirchenbeamte oder die  Kirchenbeamtin steht zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg in einem öffentlich-rechtlichen
                     Dienst- und Treueverhältnis, das durch den Auftrag bestimmt ist, den die Kirche vom Herrn erhalten hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In das Kirchenbeamtenverhältnis soll in der Regel berufen werden, wer ganz oder überwiegend kirchliche Hoheits- oder Aufsichtsbefugnisse
                     ausführt oder wer ganz oder überwiegend andere ständige Dienste von besonderer kirchlicher Verantwortung wahrnimmt.
                  

               

               
                     § 16

                  

                   1 In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer die für seine Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt und
                     die vorgeschriebenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat.  2 Von den Voraussetzungen nach Satz 1 kann abgewichen werden, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht und es mit der Amtsstellung
                     des Bewerbers oder der Bewerberin vereinbar ist.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Gemeinsame Vorschriften

         

         
                     § 17

                  

                  Zum Mitglied des Oberkirchenrats oder zum Kirchenbeamten oder zur  Kirchenbeamtin darf nur berufen werden, wer
                     
                        	
                           Glied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg ist oder einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              angehört und
                           

                        

                        	
                           ein Leben führt, wie es von einem Mitglied des Oberkirchenrates oder einem Kirchenbeamten oder einer Kirchenbeamtin erwartet
                              wird.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 18

                  

                   1 Die Mitglieder des Oberkirchenrates legen bei ihrer Einstellung, soweit durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist, folgendes
                     Gelöbnis ab:
                  

                  „Ich gelobe vor Gott, mein Amt zu führen in der Bindung an Gottes Wort und treu dem Bekenntnis und den Ordnungen der Kirche,
                     Verschwiegenheit zu wahren und so zu leben, wie es von einem Mitglied des Oberkirchenrates erwartet wird.“
                  

                   2 Der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin legt das Gelöbnis in der dem vorstehenden Wortlaut entsprechenden Form ab.
                  

               

               
                     § 19

                  

                  Die Mitglieder des Oberkirchenrates und die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen scheiden kraft Gesetzes aus dem Dienstverhältnis
                     aus, wenn sie in staatsgesetzlich geregelter Form ihren Austritt aus der Kirche erklären.
                  

               

               
                     § 20

                  

                   1 Für die Dienstverhältnisse der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen sind im Übrigen
                     die für die Beamten und Beamtinnen des Landes Niedersachsen jeweils geltenden Rechtsvorschriften sinngemäß anzuwenden, soweit
                     in diesem oder in anderen Kirchengesetzen nichts anderes bestimmt ist.  2 Soweit nebenamtliche Mitglieder des Oberkirchenrates sich im Pfarrerdienstverhältnis befinden, gelten die Vorschriften des
                     Pfarrergesetzes ergänzend.
                  

               

            

         

      

      
            V. Besoldung, Laufbahnen, Versorgung

         

         
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates gilt die als Anlage zu diesem Kirchengesetz beschlossene Besoldungsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die nebenamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates erhalten eine nicht ruhegehaltfähige Vergütung in Höhe des Unterschiedsbetrages
                     zwischen der Endstufe des Grundgehalts nach der Besoldungsgruppe A 13 und der Endstufe des Grundgehaltes nach der Besoldungsgruppe
                     A 14.  2 Sind die nebenamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates keine Pfarrer oder Pfarrerinnen im öffentlich-rechtlichen Dienst-
                     und Treueverhältnis, so wird ihre Vergütung vom Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses festgesetzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bei auf Zeit gewählten hauptamtlichen Mitgliedern des Oberkirchenrates werden alle Versorgungsansprüche aus Vordienstzeiten
                     bei dem Erwerb von Ansprüchen auf eine lebenslange Versorgung angerechnet.  2 Diese Anrechnung findet nicht statt, wenn die Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin in einem früheren Dienstverhältnis beurlaubt
                     ist und er oder sie in dieses Dienstverhältnis nach Ablauf der Amtszeit gemäß § 5  Abs. 1 zurückkehrt oder zurückkehren könnte.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Übrigen finden für die Besoldung und Versorgung der hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates die Vorschriften des
                     Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD – BVG-EKD sowie des Kirchengesetz zur Ergänzung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland (BVGErgG) in ihren jeweils geltenden Fassungen entsprechende Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Schlussvorschrift

         

         
                     § 22

                  

                  Der Oberkirchenrat kann Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen.

               

            

         

      

      
            Anlage

         

         Besoldungsordnung für die hauptamtlichen Mitglieder des Oberkirchenrates und die Kirchenbeamten
            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Lfd. Nr.

                     
                     	
                        Amtsbezeichnung
Mitglieder des Oberkirchenrates:
                        

                     
                     	
                        Besoldung

                     
                  

               
               
                  
                     	
                          1

                     
                     	
                        Bischöfin oder Bischof

                     
                     	
                        B  5

                     
                  

                  
                     	
                          2

                     
                     	
                        Oberkirchenrätin oder Oberkirchenrat als Stellvertreterin oder Stellvertreter des Bischofs nach einer Amtszeit als Oberkirchenrätin
                           oder Oberkirchenrat von mindestens einem Jahr
                        

                     
                     	
                        B  2

                     
                  

                  
                     	
                          3

                     
                     	
                        Oberkirchenrätin oder Oberkirchenrat

                     
                     	
                        A 16

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                     	
                        

                     
                  

                  
                     	
                        

                     
                     	
                     	
                  

               
            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Übernahme und Ausführung 
des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
         

      

      
         Vom 16. November 2007

      

      
         (GVBl. 26. Band, S. 115), zuletzt geändert am 18. November 2022 (GVBl. 29. Band, S. 54)
         

      

      Die 46. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:1

      
            Artikel I
Übernahmegesetz
            

         

         Das Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD) vom 10. November 2005 (ABl. S. 551) wird für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikel II übernommen.
         

      

      
            Artikel II
Ausführungsgesetz
            

         

         
                     § 1
Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Kirchenbeamtengesetz der EKD findet auf das Dienstverhältnis des Bischofs keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die übrigen Kirchenbeamten findet das Kirchenbeamtengesetz der EKD Anwendung, soweit das Kirchengesetz über die Dienstverhältnisse
                     der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Beamten der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg keine abweichende Regelung trifft.
                  

               

               
                     § 2
Oberste Dienstbehörde, allgemeine Zuständigkeiten
(zu § 4 KBG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Oberste Dienstbehörde ist für die Kirchenbeamten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg der Gemeinsame Kirchenausschuss;
                     für die Kirchenbeamten der übrigen kirchlichen Rechtsträger der Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dienstvorgesetzter ist für die Mitglieder des Oberkirchenrates der Gemeinsame Kirchenausschuss; für die übrigen Kirchenbeamten
                     der Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     § 3
Zuständigkeit für die Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis
(zu § 7 KBG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchenbeamten werden vom Dienstvorgesetzten ernannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Bestimmungen des Gesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse des Bischofs sowie des Kirchengesetzes über die Dienstverhältnisse
                     der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Beamten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg bleiben in ihrer jeweiligen
                     Fassung unberührt.
                  

               

               
                     § 4
Voraussetzung für die Ernennung
(zu § 8 KBG.EKD)
                     

                  

                  Die gesundheitliche Eignung ist aufgrund eines amtsärztlichen Gutachtens festzustellen.

               

               
                     § 5
Laufbahnbestimmungen
(zu § 14 KBG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die für die Beamten des Landes Niedersachsen geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung, soweit der Gemeinsame
                     Kirchenausschuss durch Rechtsverordnung keine andere Regelung getroffen hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamte sind zur Fortbildung verpflichtet.  2 Die Ausgestaltung der Fortbildung kann durch eine Rechtsverordnung geregelt werden.  3 Dabei können Fortbildungsmaßnahmen verpflichtend vorgeschrieben werden.
                  

               

               
                     § 5a
Meldepflicht und Beratungsrecht
(zu § 24a KBG.EKD)


                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte erfüllen ihre Meldepflicht nach § 24a Satz 1 KBG.EKD durch eine Mitteilung an den Dienstvorgesetzten
                     oder die Dienstvorgesetzte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat legt fest, welche Stelle für die Beratung zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls nach § 24a Satz 2 KBG.EKD
                     zur Verfügung steht.“
                  

               

               
                     § 6
Anwendung staatlichen Rechts
(zu §§ 26, 27 Abs. 3, 28 Abs. 1, 38 Abs. 4, 39, 42, 48, 50 Abs. 5, 51 Abs. 4, 
54 Abs. 3 KBG.EKD)
                     

                  

                  In den folgenden aufgeführten Bereichen finden die für Beamte des Landes Niedersachsen jeweils geltenden Bestimmungen entsprechende
                     Anwendung:
                     
                        	
                           Annahme von Zuwendungen

                        

                        	
                           Politische Betätigung und Mandatsbewerbung

                        

                        	
                           Arbeitszeit

                        

                        	
                           Urlaub

                        

                        	
                           Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Schwerbehindertenrecht

                        

                        	
                           Beurteilung

                        

                        	
                           Nebentätigkeitsrecht

                        

                        	
                           Altersteilzeit

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Unterhalt
(zu § 35 KBG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen sowie Unterstützungen werden in entsprechender Anwendung der für die Beamten
                     des Landes Niedersachsen geltenden Rechtsvorschriften gewährt.  2 Der Oberkirchenrat kann eine andere Stelle mit der Festsetzung und Zahlung der Beihilfen beauftragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit durch Kirchengesetz nichts anderes geregelt ist, werden Reise- und Umzugskostenvergütungen sowie Trennungsgeld in entsprechender
                     Anwendung der für die Beamten des Landes Niedersachsen geltenden Rechtsvorschriften gewährt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrechterhaltung, Zurückbehaltung und Rückforderung von Leistungen, die nicht
                     Besoldung oder Versorgung sind, gelten die Vorschriften des kirchlichen Besoldungsrechts entsprechend.
                  

               

               
                     § 7a
Beitragszuschuss freiwillige gesetzliche Krankenversicherung
(zu § 35 KBG.EKD)


                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Beihilfeberechtigte, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind, erhalten auf Antrag einen nach
                     ihren Dienst- oder Versorgungsbezügen berechneten Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag in Höhe der Hälfte des ermäßigten
                     Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch.  2 Der vom zuständigen Bundesministerium festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ist dabei hinzuzurechnen.  3 Aus den Versorgungsbezügen errechnet sich der Beitragszuschuss nach Anwendung der geltenden Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beihilfeberechtigte, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, erhalten den Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag
                     nur insoweit, als der Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zum Krankenversicherungsbeitrag die Hälfte des einheitlichen
                     Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch nicht erreicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Beihilfeberechtigte, die einen Beitragszuschuss erhalten, haben grundsätzlich die Sach- und Dienstleistungen der gesetzlichen
                     Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen; der Beihilfeanspruch entfällt insoweit.  2 Die für die Festsetzung der Beihilfe zuständige Stelle kann die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen anerkennen, wenn die Ablehnung
                     der Beihilfegewährung im Hinblick auf die Fürsorgepflicht des Dienstherrn zu einer unzumutbaren Härte führen würde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Beitragszuschuss wird mit Wirkung vom Ersten des Monats gewährt, der auf den Tag der Antragstellung folgt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Antrag auf den Beitragszuschuss ist unwiderruflich und bedarf der Schriftform. Antragstellende sind auf die Unwiderruflichkeit
                     des Antrags hinzuweisen
                  

               

               
                     § 8
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung
(zu § 54 KBG.EKD)
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat kann anordnen, dass der Kirchenbeamte die Beihilfeberechtigung gemäß § 35 Abs. 1 KBG.EKD auch während der
                     Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis zur Dauer eines Jahres behält, wenn eine Beihilfeberechtigung als Familienangehöriger oder
                     eine andere Familienversicherung nicht besteht.
                  

               

               
                     § 9
Wartestandsbezüge
(zu § 61 Abs. 3 KBG.EKD)
                     

                  

                  Für die Gewährung von Wartegeld sind die für die Beamten des Landes Niedersachsen geltenden Vorschriften über die Bezüge im
                     einstweiligen Ruhestand entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 9a
Ruhestand auf Antrag
(zu § 67 KBG.EKD)


                  

                  Abweichend von § 67 KBG.EKD können Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
                     wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.
                  

               

               
                     § 9 b
(zu § 76 Abs. 1 Nr. 3 KBG.EKD)
                     

                  

                   1 Werden Kirchenbeamte durch den Dienstherren zur Ableistung eines Vorbereitungsdienstes oder einer Probezeit außerhalb des
                     Geltungsbereiches des KBG.EKD ohne Besoldung beurlaubt und bei dem anderen Dienstherrn in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf
                     oder auf Probe berufen, so bleibt das bereits bestehende Kirchenbeamtenverhältnis unberührt.  2 Wird am Ende der Probezeit die Bewährung festgestellt, so ist die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte aus dem Kirchenbeamtenverhältnis
                     zu entlassen.  3 § 54 Abs. 1 KBG.EKD findet Anwendung.
                  

               

               
                     § 10
Rechtsweg
(zu § 87 Abs. 2 KBG.EKD)
                     

                  

                   1 In Streitigkeiten aus dem Kirchenbeamtenverhältnis ist vor Klageerhebung – auch im Fall von Leistungs- und Feststellungsklagen
                     – ein Vorverfahren nach der Rechtshofordnung durchzuführen.  2 Dies gilt auch, wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen wurde.
                  

               

               
                     § 11
Zustellungen
(zu § 89 Abs. 1 KBG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bescheide nach dem Kirchenbeamtengesetz der EKD sind den Betroffenen bekannt zu geben.  2 Ein schriftlicher Bescheid, der durch die Deutsche Post AG im Inland übermittelt wird, gilt mit dem dritten Tage nach der
                     Aufgabe als bekannt gegeben, außer wenn er nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.  3 Im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Bescheides und den Zeitpunkt des Zuganges nachzuweisen.  4 Bescheide können ferner durch Zustellung bekannt gegeben werden.  5 Widerspruchsbescheide sind zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für das Zustellungsverfahren gelten die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes in der jeweiligen Fassung
                     entsprechend.
                  

               

               
                     § 12
Kirchenleitende Organe und Ämter
(zu § 91 KBG.EKD)
                     

                  

                  Die §§ 56 – 85 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD finden auf die Mitglieder des Oberkirchenrates keine Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Artikel V
In-Kraft-Treten
            

         

          1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Dezember 2007 in Kraft.  2 Soweit durch das Einunddreißigste Gesetz zur Änderung der Kirchenordnung und durch dieses Gesetz der Gemeinsame Kirchenausschuss
            zuständig für Maßnahmen und Entscheidungen ist, nimmt der Synodalausschuss bis zur erstmaligen Wahl des Gemeinsamen  Kirchenausschusses
            die Aufgabenbefugnisse des Gemeinsamen Kirchenausschusses wahr.
         

      

      

      1
            Die in diesem Kirchengesetz genannten Personenbezeichnungen gelten sowohl für Frauen als auch für Männer. Soweit ein Amt von
               einer Frau bekleidet wird, ist die Amtsbezeichnung in weiblicher Form zu führen.
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            Teil 1
Allgemeine Bestimmungen
            

         

         
                     § 1
Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Dienst der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten gründet auf dem Auftrag, den die Kirche von ihrem Herrn Jesus Christus
                     erhalten hat.  2 Alle in den Dienst der Kirche Berufenen wirken an der Erfüllung dieses Auftrages mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis (Kirchenbeamtenverhältnis).
                  

               

               
                     § 2
Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.  2 Es gilt ferner für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
                     Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht
                     führt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in Absatz 1 genannten Rechtsträger (Dienstherren) besitzen das Recht, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte zu haben (Dienstherrnfähigkeit),
                     soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich nicht Einschränkungen vorsieht.
                  

               

               
                     § 3
Funktionsvorbehalt
                     

                  

                  In das Kirchenbeamtenverhältnis soll berufen werden, wer überwiegend kirchliche Aufsichtsbefugnisse ausüben oder überwiegend
                     andere Aufgaben von besonderer kirchlicher Verantwortung wahrnehmen soll.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 2
Das Kirchenbeamtenverhältnis
            

         

         
               Kapitel 1
Allgemeines
               

            

            
                     § 4
Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte, Vorgesetzte, Dienstaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind jeweils die in § 2 Absatz 1 genannten Rechtsträger.  2 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten eines Dienstherrn nach § 2 Absatz 1 Satz 2 gewährt nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse neben dem Dienstherrn auch die aufsichtsführende Kirche Fürsorge und Schutz; die Treuepflicht dieser Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamten besteht auch gegenüber der aufsichtsführenden Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die oberste Dienstbehörde der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist die oberste Behörde ihres Dienstherrn, in dessen Dienstbereich
                     sie ein Amt bekleiden oder zuletzt bekleidet haben. § 72 Absatz 4 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für kirchenbeamtenrechtliche Entscheidungen über die persönlichen Angelegenheiten der
                     ihnen nachgeordneten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zuständig sind.  2 Vorgesetzte sind diejenigen, die ihnen für ihre dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen können.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Dienstvorgesetzten und die oberste Dienstbehörde üben die Dienstaufsicht nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes und der Regelungen
                     aus, die die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich
                     treffen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dienstvorgesetzte und Vorgesetzte unterstützen insbesondere die disziplinaraufsichtführende Stelle gemäß § 6 Absatz 2 des
                     Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland und ziehen aus festgestellten Amtspflichtverletzungen die erforderlichen
                     Konsequenzen zur Vermeidung vergleichbarer Pflichtverletzungen im jeweiligen Verantwortungsbereich.
                  

               

               
                     § 5
Dienst bei mehreren Rechtsträgern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Besteht eine mit einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten besetzbare Stelle für mehrere Rechtsträger nach §  2 Absatz 1, so können die Rechtsträger einvernehmlich regeln, wer Dienstherr sein soll.  2 Treffen die Rechtsträger keine einvernehmliche Regelung, so ist der Dienstherr derjenige Rechtsträger, für den überwiegend
                     Aufgaben wahrzunehmen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Dienstherr nach Absatz 1 übt die Rechte der oder des Dienstvorgesetzten im Einvernehmen mit den anderen beteiligten Rechtsträgern
                     aus.  2 Die beteiligten Rechtsträger können gemeinsam eine Dienstanweisung erlassen; im Übrigen obliegt die Dienstaufsicht jedem Rechtsträger
                     für seinen Bereich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter im Einverständnis des Dienstherrn von einem anderen Rechtsträger nach § 2 Absatz 1 einen besonderen Auftrag, so gilt Absatz 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Ergeben sich Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Rechtsträgern und unterstehen diese derselben obersten Dienstbehörde,
                     so entscheidet diese.
                  

               

               
                     § 6
Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann begründet werden
                  

                  
                     
                        	
                            auf Lebenszeit, wenn dauernd Aufgaben nach § 3 übernommen werden sollen,

                        

                        	
                            auf Probe zur Ableistung einer Probezeit

                           
                              
                                 	
                                     zur späteren Verwendung im Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit oder

                                 

                                 	
                                     zur Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            auf Widerruf, wenn ein Vorbereitungsdienst abzuleisten ist oder vorübergehend Aufgaben nach § 3 übernommen werden sollen,
                              oder
                           

                        

                        	
                            auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, wenn aufgrund
                              besonderer kirchenrechtlicher Bestimmungen Aufgaben nach § 3 für eine bestimmte Zeit übernommen werden sollen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit gelten die Vorschriften über das Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit
                     entsprechend, sofern nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich anderes durch Kirchengesetz bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur ehrenamtlichen unentgeltlichen Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 kann ein Kirchenbeamtenverhältnis im Ehrenamt begründet
                     werden.  2 Es kann nicht in ein Kirchenbeamtenverhältnis anderer Art und ein solches kann nicht in ein Kirchenbeamtenverhältnis im Ehrenamt
                     umgewandelt werden.  3 Das Nähere zu den Kirchenbeamtenverhältnissen im Ehrenamt regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Gliedkirchliche Regelungen können die Begründung mittelbarer Kirchenbeamtenverhältnisse und öffentlich-rechtlicher Ausbildungsverhältnisse
                     vorsehen.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2
Ernennung
               

            

            
                     § 7
Begründung und Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Einer Ernennung bedarf es zur
                  

                  
                     
                        	
                           Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses,

                        

                        	
                           Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,

                        

                        	
                           Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung und mit anderem Endgrundgehalt,

                        

                        	
                           Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde.  2 Die Urkunde muss enthalten:
                     
                        	
                           bei der Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses die Worte „unter Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis“ mit dem die
                              Art des Kirchenbeamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz „auf Lebenszeit“, „auf Probe“, „auf Widerruf“, „auf Zeit“ mit der
                              Angabe der Zeitdauer der Berufung, „im Ehrenamt“, „im mittelbaren Dienstverhältnis“ oder „im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis“.
                           

                        

                        	
                           bei der Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art den diese Art bestimmenden Zusatz nach Nummer
                              1,
                           

                        

                        	
                           bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit der Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit wird gleichzeitig ein Amt verliehen.
                  

               

               
                     § 8
Voraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bewerberinnen und Bewerber sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung unter Berücksichtigung der Besonderheiten
                     des kirchlichen Dienstes auszuwählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer
                     
                        	
                           Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen
                              Gemeinschaft (Artikel 21 Absatz 4 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland) ist,
                           

                        

                        	
                           die Gewähr dafür bietet, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine pflichtgemäße
                              Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird,
                           

                        

                        	
                           die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt und die vorgeschriebenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat,

                        

                        	
                           das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

                        

                        	
                           nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen bei der Erfüllung der Dienstpflichten wesentlich
                              beeinträchtigt ist und
                           

                        

                        	
                           erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt zu werden.

                        

                     
(2a)  1 Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 2 Nummer 2 insbesondere nicht in Betracht, wer wegen einer Straftat, die nach dem
                     Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt worden
                     ist.  2 Über die Einleitung eines Strafverfahrens, das die Eignung für diese Aufgaben in Frage stellen kann, ist Auskunft zu geben.
                      3 Vor der Einstellung ist ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen.  4 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses vorsehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die oberste Dienstbehörde kann, wenn ein dienstliches Interesse besteht und es mit der künftigen Amtsstellung vereinbar ist,
                     von den Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1 und 3 Befreiung erteilen.  2 Befreiung darf nur erteilt werden im Falle des
                     
                        	
                           Absatzes 2 Nummer 1, wenn die sich bewerbende Person einer Kirche angehört, die mit der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                              einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht,
                           

                        

                        	
                           Absatzes 2 Nummer 3, wenn keine geeigneten Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber zur Verfügung stehen, die sich bewerbende
                              Person die erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat und ein besonderes dienstliches Interesse
                              an ihrer Einstellung besteht.
                           

                        

                     

                  

                   3 In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4 abgewichen werden.  4 Ein besonders begründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn das 40. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege
                     von Angehörigen überschritten wurde.  5 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz ein höheres Höchstalter für die Aufnahme in das Kirchenbeamtenverhältnis festsetzen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf Lebenszeit kann nur ernannt werden, wer sich in einer Probezeit in vollem Umfang bewährt hat.  2 Für die Feststellung der Bewährung gilt ein strenger Maßstab.  3 Von dem Erfordernis der Probezeit kann abgesehen werden, wenn dieses im kirchlichen Interesse liegt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein solches auf Lebenszeit umzuwandeln, wenn die
                     kirchenbeamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  2 Die Frist verlängert sich um die Zeit, um die sich die Probezeit wegen Elternzeit oder einer Beurlaubung unter Wegfall der
                     Besoldung verlängert.
                  

               

               
                     § 9
Wirksamkeit der Ernennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ernennung wird mit dem Tage der Aushändigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein
                     späterer Tag bestimmt ist.  2 Eine Ernennung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit der Ernennung erlischt ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn.
                  

               

               
                     § 10
Nichtigkeit der Ernennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ernennung ist nichtig, wenn 


                  
                     
                        	
                           sie nicht der in § 7 Absatz 2 vorgeschriebenen Form entspricht,
                           

                        

                        	
                           sie von einer unzuständigen Stelle ausgesprochen wurde,

                        

                        	
                           sie ohne die kirchengesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung einer anderen Stelle ausgesprochen wurde,

                        

                        	
                           die ernannte Person zum Zeitpunkt der Ernennung nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder
                              einer der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen Gemeinschaft (Artikel 21 Absatz 4 der Grundordnung der Evangelischen
                              Kirche in Deutschland) war und eine Befreiung nach § 8 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 nicht erteilt worden ist,
                           

                        

                        	
                           die ernannte Person zum Zeitpunkt der Ernennung ganz oder teilweise unter Betreuung stand. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ernennung ist von Anfang an als wirksam anzusehen, wenn

                     
                        	
                           im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der Urkunde oder aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht, dass die für die Ernennung
                              zuständige Stelle ein bestimmtes Kirchenbeamtenverhältnis begründen oder ein bestehendes Kirchenbeamtenverhältnis in ein solches
                              anderer Art umwandeln wollte, für das die sonstigen Voraussetzungen vorliegen. Das Gleiche gilt, wenn die Angabe der Zeitdauer
                              fehlt, durch Rechtsvorschrift aber die Zeitdauer bestimmt ist,
                           

                        

                        	
                           im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die zuständige Stelle die Ernennung bestätigt oder

                        

                        	
                           im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 die andere Stelle die Ernennung bestätigt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird, ist dieser der ernannten Person mitzuteilen und ihr, wenn es sich um eine
                     erstmalige Ernennung handelt, jede weitere Ausübung des Dienstes zu untersagen, bei Nichtigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 und
                     3 aber erst, wenn die Bestätigung versagt worden ist.
                  

               

               
                     § 11
Rücknahme der Ernennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ernennung ist mit Wirkung auch für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn
                     
                        	
                           sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde,

                        

                        	
                           dem Dienstherrn nicht bekannt war, dass die ernannte Person ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hatte, das sie für die
                              Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis unwürdig erscheinen lässt, oder
                           

                        

                        	
                           die ernannte Person im Zeitpunkt der Ernennung nicht die Fähigkeit zur Bekleidung kirchlicher oder anderer öffentlicher Ämter
                              hatte.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ernennung soll, soweit sie nicht bereits nach § 10 nichtig ist, zurückgenommen werden, wenn nicht bekannt war, dass die ernannte Person in einem rechtlich geordneten Verfahren
                     aus einem kirchlichen oder anderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entfernt worden war oder ihr die Versorgungsbezüge
                     oder die mit der Ordination verliehenen Rechte aberkannt worden waren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die für die Ernennung zuständige Stelle nimmt die Ernennung innerhalb von sechs Monaten zurück, nachdem sie von ihr und dem
                     Grund der Rücknahme Kenntnis erlangt hat.  2 Der Rücknahmebescheid wird zugestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen.  2 Jede weitere Ausübung des Dienstes kann untersagt werden, wenn es sich um die erstmalige Ernennung handelt.
                  

               

               
                     § 12
Rechtsfolgen von Nichtigkeit und Rücknahme, Amtshandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur Folge, dass die Ernennung von Anfang an unwirksam ist. Die gezahlte Besoldung
                     kann belassen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen worden, so sind die bis zu der Untersagung (§ 10 Absatz 3) oder bis zur Zustellung der Rücknahmeerklärung (§ 11 Absatz 3) vorgenommenen Amtshandlungen der ernannten Person in gleicher
                     Weise gültig, als wenn sie eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter ausgeführt hätte.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3
Beförderung, Laufbahnen, Amtsbezeichnungen
               

            

         

         
                     § 13
Beförderung, Durchlaufen von Ämtern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beförderung ist eine Ernennung, durch die ein anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung verliehen
                     wird. Einer Beförderung steht es gleich, wenn ohne Änderung der Amtsbezeichnung ein anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt
                     übertragen wird; dies gilt auch, wenn kein anderes Amt übertragen wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 8 Absatz 1 vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine Beförderung ist unzulässig vor Ablauf eines Jahres
                     
                        	
                           seit der Einstellung in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder

                        

                        	
                           seit der letzten Beförderung, es sei denn, das bisherige Amt musste nicht regelmäßig durchlaufen werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Ämter, die nach der Gestaltung der Laufbahn regelmäßig zu durchlaufen sind, sollen nicht übersprungen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht nicht.
                  

               

               
                     § 14
Laufbahnbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Nähere über Laufbahnen, Beförderungsmöglichkeiten, Aus- und Vorbildung, Prüfungen und Probezeiten im Sinne des Laufbahnrechts
                     können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch Rechtsverordnung
                     je für ihren Bereich regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn Regelungen nach Absatz 1 nicht getroffen werden, sind die Vorschriften der Bundeslaufbahnverordnung in der jeweils geltenden
                     Fassung entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 15
Amtsbezeichnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Amtsbezeichnungen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten werden von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen
                     und den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen je für ihren Bereich geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein Amt verwendet wird, das eine bestimmte Befähigung voraussetzt und einen bestimmten
                     Aufgabenkreis umfasst, darf nur Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten verliehen werden, die ein solches Amt bekleiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand führen die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz "im Ruhestand" ("i. R.").
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bei Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung, es sei denn, dass dieses
                     Recht ausdrücklich belassen wird.  2 In diesem Falle darf die bisherige Amtsbezeichnung nur mit dem Zusatz "außer Dienst" ("a. D.") geführt werden.  3 Das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung kann entzogen werden, wenn sich die frühere Kirchenbeamtin oder der frühere
                     Kirchenbeamte dessen als nicht würdig erweist.  4 Endet ein kirchliches Leitungs- und Aufsichtsamt ohne gleichzeitigen Eintritt in den Ruhestand, so gelten die Sätze 1 bis
                     3 entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 4
Personalakten
               

            

            
                     § 16
Personalaktenführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über jede Kirchenbeamtin und jeden Kirchenbeamten ist eine Personalakte zu führen.  2 Sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen.  3 Die Akte kann in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden.  4 Das Nähere über die Behandlung von Personalakten regeln im Rahmen der folgenden Bestimmungen die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten betreffen, soweit sie mit dem Dienstverhältnis
                     in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten (Personalaktendaten).
                      2 Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten,
                     sind nicht Bestandteil der Personalakten.  3 Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten
                     aufzunehmen.  4 Nebenakten enthalten Unterlagen, die sich auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden.  5 Ist die Führung von Nebenakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu vermerken.  6 Teil- und Nebenakten dürfen bei anderen Stellen geführt werden, soweit sie Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft,
                     insbesondere der Dienstaufsicht und Personalplanung, wahrnehmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft und in den im Datenschutzgesetz der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland genannten Fällen verwendet werden.  2 Verarbeitung und Nutzung sowie die Übermittlung der Personalaktendaten richten sich nach dem Kirchengesetz über den Datenschutz
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung, soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes
                     bestimmt ist. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen
                     nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äußerung ist zur Personalakte zu nehmen.  2 Anonyme Schreiben werden in der Regel nicht in die Personalakte aufgenommen.  3 Sie können nur dann ausnahmsweise aufgenommen werden, wenn darin enthaltene, substantielle Behauptungen zu weiteren Ermittlungen
                     oder Erhebungen Anlass geben. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie
                     
                        	
                           sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unverzüglich aus
                              der Personalakte zu entfernen und zu vernichten,
                           

                        

                        	
                           für die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf eigenen Antrag
                              nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf-,
                     Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens unterbrochen.  3 Stellt sich der neue Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, soweit sie nicht Bestandteil
                     einer Disziplinarakte sind.  2 Dauerhaft aufbewahrt werden 
                  

                  
                     
                        	
                            erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese eine Verurteilung wegen einer Straftat enthalten, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von
                              Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, 
                           

                        

                        	
                            Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie 

                        

                        	
                            weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthalten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen nicht als falsch erwiesen
                              haben. 
                           

                        

                     

                  

                   3 Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für Unterlagen nach 
                  

                  
                     
                        	
                            Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen
                              wird, 
                           

                        

                        	
                            Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk die Feststellung begründet wurde, dass eine weitere Klärung des Vorgangs zunächst
                              nicht möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes 5. 
                           

                        

                     

                  

                   4 Nach der Entnahme aus der Personalakte werden die Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem
                     Archiv zum Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche zugeführt.
                     
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die Frist nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 durch Kirchengesetz verlängern. 
                  

               

               
                     § 17
Einsichts- und Auskunftsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in
                     ihre vollständige Personalakte.  2 Dies gilt ebenso für die von ihnen beauftragten Angehörigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.  2 Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren
                     Bevollmächtigte.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die personenbezogene Daten
                     über sie enthalten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt
                     ist.  2 Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten mit Daten Dritter oder mit Daten,
                     die nicht personenbezogen sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages gefährden könnte, derart verbunden
                     sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist.  3 In diesem Fall ist den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten Auskunft zu erteilen.  4 Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die  Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen,
                     können auf Kosten der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten Kopien, Auszüge, Ausdrucke oder Abschriften gefertigt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 24.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinarverfahrens und die Unterrichtung über die Erhebung und Speicherung personenbezogener
                     Daten für diese Akten regelt das Disziplinarrecht.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 3
Amt und Rechtsstellung
            

         

         
               Kapitel 1
Pflichten
               

            

            
                     § 18
Grundbestimmung
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihren Dienst in Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach den Ordnungen der Kirche
                     auszuüben.  2 Sie haben die ihnen obliegenden Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz, treu, uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen.
                      3 Sie haben sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in ihre pflichtgemäße Amtsführung
                     gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird.
                  

               

               
                     § 19
Gelöbnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben folgendes Gelöbnis abzulegen:
                  

                  „Ich gelobe vor Gott, den mir anvertrauten Dienst in Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach den Ordnungen der Kirche auszuüben,
                     die mir obliegenden Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz, treu, uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen und mein Leben
                     so zu führen, dass das Vertrauen in meine pflichtgemäße Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen
                     Auftrages nicht beeinträchtigt wird.“
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Gelöbnis soll bei der erstmaligen Ernennung abgelegt werden.
                  

               

               
                     § 20
Beratungs- und Gehorsamspflicht
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen.  2 Sie sind verpflichtet, die von diesen erlassenen Anordnungen und allgemeinen Richtlinien zu befolgen.  3 Dies gilt nicht für Anordnungen, deren Ausführung erkennbar Schrift und Bekenntnis widersprechen würde oder erkennbar strafbar
                     oder ordnungswidrig ist.  4 Es gilt ferner nicht in Fällen, in denen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach besonderer gesetzlicher Vorschrift nur dem
                     Gesetz unterworfen und an Anordnungen nicht gebunden sind.
                  

               

               
                     § 21
Verantwortlichkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen verantwortlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen unverzüglich bei der
                     oder dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen.  2 Wird die Anordnung aufrechterhalten, so haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die nächsthöhere
                     Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden.  3 Bestätigt diese oder dieser die Anordnung schriftlich, so muss sie ausgeführt werden; § 20 bleibt unberührt.  4 Von der eigenen Verantwortung sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in diesem Fall befreit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Verlangt die oder der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige Ausführung der Anordnung mit der Begründung, diese sei wegen
                     Gefahr im Verzuge unaufschiebbar, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die von einem der in § 2 Absatz 1 Satz 2 genannten Dienstherren ernannt sind, genügen
                     ihrer Pflicht nach Absatz 2 Satz 2, indem sie ihre Bedenken demjenigen Organ vortragen, das ihren Dienstherrn im Rechtsverkehr
                     vertritt.
                  

               

               
                     § 22
Befreiung von Amtshandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind von Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen sie selbst oder Angehörige richten
                     würden, zu deren Gunsten ihnen wegen familienrechtlicher Beziehungen im Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gesetzliche Vorschriften, nach denen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte von einzelnen Amtshandlungen ausgeschlossen sind,
                     bleiben unberührt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für geistliche Amtshandlungen.
                  

               

               
                     § 23
Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten aus zwingenden
                     dienstlichen Gründen die Führung der Dienstgeschäfte ganz oder teilweise verbieten.  2 Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ein Disziplinarverfahren
                     oder ein auf Rücknahme der Ernennung oder auf Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses oder Entlassung gerichtetes Verfahren
                     eingeleitet worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu untersagen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 24
Amtsverschwiegenheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
                     dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.  2 Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt nicht, soweit
                  

                  
                     
                        	
                           Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,

                        

                        	
                           Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, 

                        

                        	
                           Informationen unter den Voraussetzungen des Hinweisgeberschutzgesetzes an eine zuständige Meldestelle weitergegeben oder offengelegt
                              werden oder 
                           

                        

                        	
                           gegenüber einer von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht mitgeteilt wird,
                              dass beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende 
                           

                           
                              
                                 	
                                     für die Dienstausübung oder das Unterlassen einer Diensthandlung einen Vorteil für sich oder einen Dritten gefordert, sich
                                       versprechen lassen oder angenommen haben, ohne die Genehmigung der zuständigen Stelle zuvor oder unverzüglich nach Empfang
                                       eingeholt zu haben,
                                    

                                 

                                 	
                                    eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder 

                                 

                                 	
                                    sexualisierte Gewalt ausgeübt oder eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen
                                       haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     
 2 Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen ohne Genehmigung der obersten Dienstbehörde, der letzten obersten Dienstbehörde
                     oder der von ihr bestimmten Stelle über Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 1 weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.  2 Die Genehmigung kann versagt werden, wenn durch die Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet würden.  3 Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung
                     nur mit dessen Zustimmung erteilt werden.
                  

               

               
                     § 24a 
Meldepflicht und Beratungsrecht
                     

                  

                   1 Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer Verletzung des Abstinenz- und Abstandsgebotes oder sexualisierter
                     Gewalt durch beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende haben Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte unverzüglich
                     einer vom Dienstherrn bestimmten Stelle mitzuteilen.  2 Sie sind berechtigt und verpflichtet, zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls Beratung durch eine vom Dienstherrn benannte
                     Stelle zu suchen.  3 § 90 Satz 2 bleibt unberührt. 
                  

               

               
                     § 24b 
Abstinenz- und Abstandsgebot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden
                     des Gegenübers zu achten (Abstandsgebot).  2 Sexuelle Kontakte zu Personen, die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seelsorgebeziehung oder in einer vergleichbaren
                     Vertrauensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt.  3 Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nicht zur Befriedigung eigener Interessen
                     und Bedürfnisse, für sexuelle Kontakte oder andere grenzüberschreitende Verhaltensweisen missbrauchen (Abstinenzgebot).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Rahmen von § 20 können Anordnungen ergehen, ein Verhalten zu unterlassen, das geeignet ist, die notwendige Distanz zu verletzen.  2 Die Anordnungen können insbesondere darauf abzielen, sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakte zu bestimmten
                     Personen oder Gruppen zu meiden.
                  

               

               
                     § 25
Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegenstände
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, auf Verlangen der oder des
                     Dienstvorgesetzten, der oder des letzten Dienstvorgesetzten oder der von dieser oder diesem bestimmten Stelle amtliche Schriftstücke,
                     Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge und Gegenstände mit Bezug zu dienstlichen Vorgängen herauszugeben.  2 Die gleiche Verpflichtung trifft ihre Hinterbliebenen, Erbinnen und Erben.
                  

               

               
                     § 26
Geschenke und Vorteile
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist es mit Rücksicht auf ihre Unabhängigkeit und das Ansehen des Amtes untersagt,
                     
                        	
                           Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile jedweder Art für sich oder ihre Angehörigen zu fordern, sich versprechen
                              zu lassen oder anzunehmen,
                           

                        

                        	
                           Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile für einen Dritten zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen,
                              soweit dies bei ihnen oder ihren Angehörigen zu einem wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil führt.
                           

                        

                     
 2 Satz 1 gilt auch für erbrechtliche Begünstigungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Absatz 1 ist nicht anzuwenden

                     
                        	
                           für Zuwendungen, die im Familien- und Freundeskreis üblich sind und keinen Bezug zum Dienst der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten
                              haben,
                           

                        

                        	
                           für Erbschaften oder Vermächtnisse, soweit die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte zu den gesetzlichen Erben gehört.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In besonders begründeten Fällen kann der Dienstherr die Annahme von Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 genehmigen.  2 Die Genehmigung ist vor der Annahme der Zuwendung einzuholen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Verlangen das aufgrund des pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte
                     dem Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im Strafverfahren der Verfall angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den
                     Staat übergegangen ist.  2 Für den Umfang des Herausgabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
                     Bereicherung entsprechend.  3 Die Herausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn Auskunft über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten
                     zu geben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Absätze 1 bis 4 gelten auch nach Eintritt in den Ruhestand und Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Nähere können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich regeln.
                  

               

               
                     § 27
Politische Betätigung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei politischer Betätigung und bei Äußerungen zu Fragen des öffentlichen Lebens
                     die Mäßigung und Zurückhaltung zu üben, welche die Rücksicht auf ihr Amt gebietet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Amt
                     treten oder in der Ausübung des Dienstes wesentlich behindert werden.
                  

               

               
                     § 27a 
Mandatsbewerbung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Beabsichtigt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter, sich um die Aufstellung als Kandidatin oder Kandidat für die Wahl
                     zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes oder zu einem kommunalen
                     Amt oder Mandat zu bewerben, so ist diese Absicht unverzüglich, jedenfalls vor Annahme der Kandidatur, anzuzeigen.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte ist zur Mitteilung über Ausgang und Annahme der Wahl verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die als Kandidatinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen
                     Bundestag oder zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes aufgestellt worden sind, sind innerhalb der letzten zwei Monate
                     vor dem Wahltag und am Wahltag beurlaubt.  2 Im Übrigen gilt § 54.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte beurlaubt.  2 Es gilt § 54. 3 Die Beurlaubung endet mit Ablauf der Wahlperiode oder mit einer vorzeitigen Beendigung des Mandats.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Mandatsbewerbung und Mandatsausübung in einer kommunalen Vertretungskörperschaft oder in anderen als den in Absatz
                     2 genannten politischen Ämtern gelten die Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Absätzen 2 bis 4 abweichende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 28
Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Arbeitszeit regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich.  2 Telearbeit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun,
                     wenn dienstliche Verhältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle beschränkt.  2 Ein Ausgleich von Mehrarbeit kann im Rahmen der Bestimmungen nach Absatz 1 vorgesehen werden.
                  

               

               
                     § 29
Fernbleiben vom Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen dem Dienst nicht ohne Genehmigung ihrer Dienstvorgesetzten fernbleiben.  2 Dienstunfähigkeit infolge von Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen; es kann insbesondere die Vorlage eines ärztlichen,
                     amts- oder vertrauensärztlichen Attestes verlangt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bleiben Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte schuldhaft ihrem Dienst fern, so verlieren sie für die Dauer der Abwesenheit
                     den Anspruch auf Besoldung.  2 Der Verlust der Besoldung ist festzustellen und der Kirchenbeamtin und dem Kirchenbeamten mitzuteilen.  3 Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 30
Wohnung und Aufenthalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte
                     nicht beeinträchtigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wenn dienstliche Verhältnisse es erfordern, so können sie angewiesen werden, ihre Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung
                     von ihrer Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wenn dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, so können sie angewiesen werden, sich während der dienstfreien Zeit so
                     in der Nähe ihres Dienstortes aufzuhalten, dass sie leicht erreicht werden können.
                  

               

               
                     § 31
Mitteilungen in Strafsachen
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihrer oder ihrem Dienstvorgesetzten mitzuteilen, wenn in einem strafrechtlichen
                     Verfahren Anklage gegen sie erhoben oder Strafbefehl erlassen wird.  2 Sie haben das Ergebnis eines solchen Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 32
Amtspflichtverletzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft
                     gegen ihnen obliegende Pflichten verstoßen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem Disziplinarrecht, soweit
                     nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 33
Schadensersatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verletzen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte vorsätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pflichten, so haben sie dem
                     Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.  2 Dasselbe gilt, wenn der Dienstherr einem Anderen Schadensersatz zu leisten hat, weil eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter
                     die Amtspflicht verletzt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Haben mehrere Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamtschuldnerisch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften
                     des Bürgerlichen Gesetzbuches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn anerkannt
                     oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Leistet die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten,
                     so ist dieser Anspruch an die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten abzutreten.
                  

               

               
                     § 33a 
Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen
                     

                  

                   1 Die Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen, die der Dienstherr aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften geleistet
                     hat, richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.
                      2 Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass
                     die Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte erkennen müssen.  3 Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise abgesehen werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2
Rechte
               

            

            
                     § 34
Fürsorgepflicht des Dienstherrn
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie.  2 Sie sind gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen, insbesondere
                     auch gegen politisch motivierte Angriffe und sexualisierte Gewalt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft dürfen sich bei der Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses und
                     dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.  2 Staatskirchenrechtliche Regelungen über die Staatsangehörigkeit kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 35
Unterhalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere durch
                     Gewährung von Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen.  2 Das Nähere sowie die Erstattung von Reise- und Umzugskosten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. Die Regelung der Besoldung und Versorgung bedarf eines Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Dienstbezüge nur insoweit
                     abtreten, als sie der Pfändung unterliegen.  2 Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienstbezüge nur insoweit geltend
                     machen, als sie pfändbar sind.  3 Diese Einschränkung gilt nicht, soweit ein Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.
                  

               

               
                     § 36
Abtretung von Schadensersatzansprüchen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Werden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte oder deren Angehörige körperlich verletzt oder getötet, so werden Leistungen,
                     zu denen der Dienstherr während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung
                     oder der Tötung verpflichtet ist, nur gewährt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf Schadensersatz wegen der Körperverletzung
                     oder der Tötung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug abgetreten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht zum Nachteil der verletzten Person oder ihrer Hinterbliebenen geltend gemacht
                     werden.
                  

               

               
                     § 37
Schäden bei Ausübung des Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die
                     üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann
                     gegen Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Kirchenbeamtin oder
                     des Kirchenbeamten herbeigeführt worden ist.
                  

               

               
                     § 38
Urlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten steht jährlich Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Aus besonderen Anlässen kann ihnen Sonderurlaub gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Ausübung des Amtes als Mitglied verfassungsmäßiger kirchlicher Organe bedürfen sie keines Urlaubs.  2 Müssen sie zur Ausübung eines solchen Amtes dem Dienst fernbleiben, so haben sie dies der oder dem Dienstvorgesetzten vorher
                     anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich durch Rechtsverordnung.
                  

               

               
                     § 39
Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe
                     behinderter Menschen sind anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten.  2 Im Übrigen gelten die Regelungen für  Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend, soweit nicht die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich andere Regelungen treffen.
                      3 Die §§ 76, 77, 79, § 82 Absatz 1, § 82a, § 83 Absatz 1 Satz 3 bleiben während Schwangerschaft, Schutzfristen, Stillzeiten und Elternzeit
                     unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen
                     nach den Regelungen des § 54 Absatz 3.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und Pflege von Angehörigen dürfen sich bei der Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses
                     und dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.  2 Das gilt auch für Behinderung, wenn nicht zwingende sachliche Gründe, insbesondere Gründe nach § 8 Absatz 2 Nummer 4, 5 und 6 vorliegen.
                  

               

               
                     § 40
Dienstzeugnis
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, im Übrigen bei Nachweis eines berechtigten
                     Interesses, einen Anspruch auf Erteilung eines Dienstzeugnisses über die Art und Dauer der von ihnen bekleideten Ämter durch
                     die letzte Dienstvorgesetzte oder den letzten Dienstvorgesetzten.  2 Das Dienstzeugnis muss auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die Leistungen Auskunft geben.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3
Personalentwicklung
               

            

            
                     § 41
Personalentwicklung und Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind berechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erforderliche Kompetenz durch Teilnahme
                     an Maßnahmen der Personalentwicklung und regelmäßige Fortbildung fortzuentwickeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte in ihrem Dienst würdigen und helfen, die für
                     den Dienst erforderlichen Gaben zu entdecken, zu fördern und zu entwickeln.  2 Im Rahmen der Personalentwicklung können insbesondere regelmäßige Gespräche nach einer festen Ordnung durchgeführt und verbindliche
                     Vereinbarungen über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwicklung getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten fortzuentwickeln.
                     Maßnahmen sind insbesondere die Teilnahme an Fortbildungsangeboten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

               
                     § 42
Beurteilung
                     

                  

                  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte werden nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     oder der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse beurteilt.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 4
Nebentätigkeiten
               

            

            
                     § 43
Grundbestimmung
                     

                  

                  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches
                     Ehrenamt) nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der sorgfältigen Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und
                     kirchliche Interessen nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 44
Angeordnete Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten oder der obersten Dienstbehörde
                     eine Nebentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, soweit sie die erforderliche Eignung dafür
                     besitzen und die Übernahme ihnen zugemutet werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestandes oder mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses endet die Nebentätigkeit
                     nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 45
Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder ihres Dienstvorgesetzten
                     oder ihrer obersten Dienstbehörde übernommenen Tätigkeit in einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person
                     haftbar gemacht werden, haben gegen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Schadens.  2 Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, so ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn
                     die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat.
                  

               

               
                     § 46
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedürfen zur Übernahme einer Nebentätigkeit der Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde
                     oder die von ihr bestimmte Stelle.  2 Die Genehmigung kann bedingt, befristet, widerruflich oder mit Auflagen versehen erteilt werden.  3 Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Genehmigung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des § 43 nicht oder nicht mehr vorliegen.  2 Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätigkeit geeignet ist,
                     
                        	
                           nach Art und Umfang die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten so stark in Anspruch zu nehmen, dass die sorgfältige Erfüllung
                              der Dienstpflichten behindert werden kann,
                           

                        

                        	
                           die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in einen Widerstreit mit den Dienstpflichten zu bringen,

                        

                        	
                           dem Ansehen der Kirche und der Glaubwürdigkeit ihres Dienstes zu schaden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 47
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkeiten:
                     
                        	
                           die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Angehörigen,

                        

                        	
                           eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen,

                        

                        	
                           die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unterliegenden Vermögens,

                        

                        	
                           die Tätigkeit in Vereinigungen zur Wahrung von Berufsinteressen oder anderen Berufsverbänden,

                        

                        	
                           die Übernahme von Ehrenämtern,

                        

                        	
                           eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit,

                        

                        	
                           eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachtertätigkeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich
                     ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann aus begründetem Anlass verlangen, dass die Kirchenbeamtin
                     oder der Kirchenbeamte über eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbesondere über deren Art und Umfang, schriftlich
                     Auskunft erteilt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit nach Absatz 1 und 2 ist von der obersten Dienstbehörde oder der von ihr
                     bestimmten Stelle zu untersagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 46 Absatz 2 gegeben ist.  2 Sofern es zur sachgerechten und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch
                     bedingt, befristet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden.
                  

               

               
                     § 48
Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten
                     

                  

                   1 Die zur Ausführung der §§ 43 bis 47 notwendigen Regelungen können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen.  2 In der Rechtsverordnung kann insbesondere bestimmt werden,
                     
                        	
                           ab welcher zeitlichen Inanspruchnahme durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten die Voraussetzung des § 46 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 in der Regel als erfüllt gilt;

                        

                        	
                           ob und inwieweit Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte mit Dienstbezügen verpflichtet sind, die Vergütungen aus Nebentätigkeiten
                              ganz oder teilweise an den Dienstherrn abzuführen;
                           

                        

                        	
                           dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dem Dienstherrn unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine Abrechnung
                              über die Vergütungen und geldwerten Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen haben;
                           

                        

                        	
                           unter welchen Voraussetzungen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte zur Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal
                              oder Material des Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu entrichten ist.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Teil 4
Veränderungen des Kirchenbeamtenverhältnisses
            

         

         
               Kapitel 1
Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)
               

            

            
                     § 49
Grundbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag ohne Besoldung von
                     der Pflicht zur Dienstleistung ganz freigestellt werden (Beurlaubung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ihnen kann nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag die Arbeitszeit bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
                     ermäßigt werden (Teildienst).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     kann der Dienstumfang auf Antrag der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten im kirchlichen Interesse für begrenzte Zeit unter
                     das nach Absatz 2 zulässige Mindestmaß ermäßigt werden (unterhälftiger Teildienst).
                  

               

               
                     § 50
Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf Probe sind, soweit besondere kirchliche oder dienstliche
                     Interessen nicht entgegenstehen, auf Antrag zu beurlauben, wenn sie
                     
                        	
                           mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder

                        

                        	
                           pflegebedürftige oder an einer Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidende sonstige Angehörige
                           

                        

                     

                  

                  tatsächlich betreuen oder pflegen.  2 Unter denselben Voraussetzungen ist Teildienst zu bewilligen.  3 Die Pflegebedürftigkeit oder Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes ist durch ärztliches Gutachten, Bescheinigung
                     der Pflegekasse, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 51 und unterhälftigem Teildienst die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.  2 Ausnahmen hiervon sind in besonders begründeten Fällen zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beurlaubung oder der Teildienst nach Absatz 1 sollen auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden, wenn sie der Kirchenbeamtin
                     oder dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet werden können und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.  2 Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung oder des
                     Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die Verbindung zum Dienst und der berufliche Wiedereinstieg durch geeignete
                     Maßnahmen erleichtert werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich abweichende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 51
Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf Probe können
                     
                        	
                           bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder

                        

                        	
                           für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss,

                        

                     

                  

                  beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Die Beurlaubung darf, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 50 und unterhälftigem Teildienst, die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf Probe kann auf Antrag Teildienst bewilligt werden,
                     soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung oder des
                     Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Beurlaubung und der Teildienst nach den Absätzen 1 und 2 sollen auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden, wenn sie
                     der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet werden können und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich Regelungen über den Altersteildienst und über eine Sabbatzeit treffen. 
                  

               

               
                     § 51a 
Familienpflegezeit mit Vorschuss 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die Anspruch auf Besoldung haben, wird auf Antrag für längstens 24 Monate Teildienst
                     mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden als Familienpflegezeit bewilligt, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           sie eine nahe Angehörige oder einen nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes tatsächlich betreuen oder pflegen, die oder der pflegebedürftig ist nach einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen
                              Dienstes der Krankenversicherung, einer entsprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung oder einem ärztlichen
                              Gutachten oder an einer Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidet, und
                           

                        

                        	
                           keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von 24 Monaten
                     verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Familienpflegezeit und Pflegezeit dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate für jede pflegebedürftige nahe Angehörige oder
                     jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen dauern.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben jede Änderung der Tatsachen mitzuteilen, die für die Bewilligung maßgeblich sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Bewilligung zu widerrufen,
                     und zwar mit Ablauf des zweiten  Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, sofern nicht einvernehmlich eine andere
                     Regelung getroffen wird.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Ist der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zumutbar, ist die Bewilligung
                     zu widerrufen, wenn keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes zur Besoldung bei Familienpflegezeit und die Beamten-Pflegezeitvorschuss-Verordnung
                     in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     die Absätze 1 bis 6 von der Anwendung ausschließen oder durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes eine abweichende
                     Regelung zu Absatz 7 erlassen. 
                  

               

               
                     § 51b 
Pflegezeit mit Vorschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter den Voraussetzungen des § 51a Absatz 1 wird auf Antrag für längstens sechs Monate Teildienst mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 15
                     Stunden oder Urlaub ohne Besoldung als Pflegezeit bewilligt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Pflegezeit für weniger als sechs Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von sechs Monaten verlängert
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         § 51a Absatz 3 bis 8 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 51c 
Beurlaubung im kirchlichen Interesse 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können auf Antrag im kirchlichen Interesse beurlaubt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Versorgungsrechts als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet
                     werden. Im Falle eines besonderen Interesses des Dienstherrn an der Beurlaubung kann die Besoldung belassen werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen werden, wenn sie der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet
                     werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Sie kann von Amts wegen aus kirchlichen oder dienstlichen Interessen
                     beendet werden. 
                  

               

               
                     § 52
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst beantragt, so sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in Textform auf die
                     sich daraus ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Beurlaubung aus familiären Gründen und Teildienst dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken, wenn
                     nicht zwingende sachliche Gründe vorliegen.
                  

               

               
                     § 53
Nebentätigkeit während der Freistellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck der Beurlaubung
                     oder des Teildienstes nicht zuwiderlaufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 54
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten die mit dem ihnen verliehenen Amt verbundenen
                     oder persönlich übertragenen Aufgaben.  2 Es ruht die Pflicht der beurlaubten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur Dienstleistung.  3 Das Dienstverhältnis dauert fort.  4 Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten unterliegen insbesondere weiterhin den Pflichten aus § 18 und der Disziplinaraufsicht ihres Dienstherrn.  5 Alle Anwartschaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben waren, bleiben gewahrt.  6 Die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften über die Berücksichtigung von Zeiten einer Beurlaubung ohne Besoldung
                     bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sollen an Fortbildungsveranstaltungen und Maßnahmen der Personalentwicklung im Sinne des § 41 teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Während der Zeit der Beurlaubung nach den §§ 50 und 51b besteht Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender
                     Anwendung der Beihilferegelungen für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte mit Anspruch auf Besoldung.  2 Dies gilt nicht, wenn die Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamten
                  

                  
                     
                        	
                           berücksichtigungsfähige Angehörige einer beihilfeberechtigten Person werden oder

                        

                        	
                           nach den Bestimmungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die Familienversicherung krankenversichert sind oder 

                        

                        	
                           einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit als Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung nach dem Elften
                              Buch Sozialgesetzbuch haben. 
                           

                        

                     

                  

                   3 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes erfüllen, erhalten für die Dauer der Pflegezeit nach § 4 des Pflegezeitgesetzes Leistungen entsprechend § 44a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Falle einer Beurlaubung nach § 51c Absatz 2 kann ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamte mit Anspruch auf Besoldung gewährt werden. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Bestimmungen der Absätze 3 und 4 abweichende oder ergänzende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 55
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über eine Beurlaubung oder einen Teildienst und die damit verbundenen Regelungen entscheidet die oberste Dienstbehörde oder
                     die von ihr bestimmte Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beurlaubung oder der Teildienst beginnen, wenn kein anderer Tag festgesetzt wird, mit dem Ablauf des Monats, in dem der
                     Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten die Verfügung bekannt gegeben wird.  2 Bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Schul- und Hochschuldienst sollen der Beginn und das Ende einer Freistellung oder
                     eine Änderung derselben jeweils auf den Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres oder eines Semesters festgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung oder eines Teildienstes soll spätestens drei Monate vor Ablauf der Freistellung
                     gestellt werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2
Abordnung, Zuweisung, Versetzung und Umwandlung
               

            

            
                     § 56
Abordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung einer dem Amt der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten entsprechenden
                     Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines anderen Dienstherrn unter Beibehaltung der Zugehörigkeit zur
                     bisherigen Dienststelle.  2 Die Abordnung erfolgt im dienstlichen Interesse.  3 Die Abordnung kann ganz oder teilweise erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können ganz oder teilweise auch zu einer nicht ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit abgeordnet
                     werden, wenn ihnen die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit aufgrund ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist.  2 Dabei ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die nicht ihrem Amt mit demselben Endgrundgehalt entspricht, zulässig.  3 Die Abordnung nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung
                     der obersten Dienstbehörde, wenn sie die Dauer von zwei Jahren übersteigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung
                     der obersten Dienstbehörde.  2 Abweichend von Satz 1 ist die Abordnung auch ohne Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten zulässig, wenn die neue Tätigkeit einem
                     Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen oder anderen Laufbahn entspricht und die Abordnung die Dauer von
                     zwei Jahren nicht übersteigt.
                  

                  (3a) 1 Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt.
                      2 Das Einverständnis ist schriftlich zu erklären.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die abgeordneten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind, soweit zwischen den Dienstherren nichts anderes vereinbart
                     ist, die für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn geltenden Vorschriften über die Rechte und Pflichten der Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamten entsprechend anzuwenden mit Ausnahme der Regelungen über die Amtsbezeichnung (§ 15), die Zahlung von Bezügen, von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen und von Versorgung (§ 35 Absatz 1).  2 Die Verpflichtung zur Zahlung der Besoldung hat auch der Dienstherr, zu dem die Abordnung erfolgt ist.
                  

               

               
                     § 57
Zuweisung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Zuweisung ist die befristete oder unbefristete Übertragung einer dem Amt der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten entsprechenden
                     Tätigkeit bei einer Einrichtung oder einem Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes.  2 Die Zuweisung kann ganz oder teilweise erfolgen.  3 Die Rechtsstellung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse.  2 Sie bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung der obersten Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten einer Dienststelle, die ganz oder teilweise in eine privatrechtlich organisierte Einrichtung
                     der Kirche oder der Diakonie umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zustimmung im kirchlichen Interesse eine ihrem Amt entsprechende
                     Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Zuweisung endet mit Ablauf der festgelegten Dauer.  2 Sie kann im dienstlichen oder kirchlichen Interesse beendet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei der Zuweisung ist zu entscheiden, ob die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte die Planstelle verliert.  2 Im Falle der Zuweisung unter Verlust der Planstelle erfolgt nach Beendigung der Zuweisung eine Einweisung in eine der früheren
                     entsprechenden Planstelle.
                  

               

               
                     § 58
Versetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Übertragung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle bei demselben oder
                     einem anderen Dienstherrn.  2 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können versetzt werden, wenn sie dies beantragen oder ein dienstliches Interesse besteht.
                      3 Eine Versetzung bedarf nicht ihrer Zustimmung, wenn das neue Amt
                     
                        	
                           zum Bereich desselben Dienstherrn gehört und

                        

                        	
                           derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehört wie das bisherige Amt und

                        

                        	
                           mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist; Stellenzulagen gelten dabei nicht als Bestandteile des Grundgehalts.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einer Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten bei einer Versetzung im Bereich desselben Dienstherrn bedarf es
                     auch nicht, wenn wegen
                     
                        	
                           der Auflösung einer kirchlichen Körperschaft oder

                        

                        	
                           einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer kirchlichen Körperschaft oder Dienststelle oder bei Zusammenlegungen

                        

                     

                  

                  das bisherige Aufgabengebiet berührt wird. Satz 1 gilt auch, wenn das neue Amt einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe
                     angehört als das bisherige Amt oder die Versetzung zu einem anderen Dienstherrn innerhalb der Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde
                     erfolgt.  2 § 60 Absatz 1 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei einem Wechsel des Dienstherrn in den Fällen der Absätze 1 und 2 wird die Versetzung von dem abgebenden im Einverständnis
                     mit dem aufnehmenden Dienstherrn und mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde verfügt; das Einverständnis ist schriftlich
                     zu erklären.  2 Das Kirchenbeamtenverhältnis wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an die Stelle des bisherigen.  3 Auf die Rechtsstellung der Versetzten sind die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Besitzen die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten nicht die Befähigung für die andere Laufbahn, so haben sie an Maßnahmen
                     für den Erwerb der neuen Befähigung teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 59
Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     

                  

                   1 Das Kirchenbeamtenverhältnis Ordinierter kann in ein Pfarrdienstverhältnis umgewandelt werden, wenn ein dienstliches Interesse
                     besteht.  2 In diesem Fall wird das Kirchenbeamtenverhältnis als Pfarrdienstverhältnis fortgesetzt. 
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3
Wartestand
               

            

            
                     § 60
Voraussetzungen für die Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit können in den Wartestand versetzt werden, wenn kirchliche
                     Körperschaften oder Dienststellen aufgelöst, in ihrem Aufbau oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt
                     werden und die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte weder weiterverwendet noch nach § 58 Absatz 2 versetzt werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Versetzung in den Wartestand ist nur innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten der Maßnahme nach Absatz 1 zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann vorsehen,
                     dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den Wartestand versetzt werden können, wenn in ihrem
                     bisherigen Amt eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes festgestellt wird und sie weder weiterverwendet noch
                     versetzt werden können.
                  

               

               
                     § 61
Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Versetzung in den Wartestand wird von der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle verfügt.  2 Die Verfügung ist der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten zuzustellen.  3 Sie kann bis zum Beginn des Wartestandes zurückgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfügung ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem Ende des Monats, in dem
                     der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten die Versetzung in den Wartestand zugestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kirchenbeamtenverhältnis wird durch die Versetzung in den Wartestand nicht beendet.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte verliert jedoch mit dem Beginn des Wartestandes die Planstelle.  3 In den Wartestand Versetzte erhalten Wartestandsbezüge nach Maßgabe der jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mit Beginn des Wartestands tritt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Absatz 1 Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die aufsichtsführende Kirche.
                  

               

               
                     § 62
Verwendung im Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Wartestand jederzeit
                     einen Auftrag zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben, die ihrer Vorbildung entsprechen, erteilen (Wartestandsauftrag).  2 Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind verpflichtet, diesem Auftrag Folge zu leisten.  3 Auf die persönlichen Verhältnisse ist in angemessenen Grenzen Rücksicht zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bleiben sie entgegen der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 schuldhaft dem Dienst fern, so verlieren sie für die Zeit des
                     Fernbleibens den Anspruch auf etwaige Bezüge aus diesem Dienst und auf Wartestandsbezüge.
                  

               

               
                     § 63
Wiederverwendung
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres jederzeit wieder zum Dienst berufen werden.  2 Sie sind verpflichtet, einer erneuten Berufung zum Dienst Folge zu leisten, wenn ihnen Besoldung nach der Besoldungsgruppe
                     gewährt wird, aus der sich die Wartestandsbezüge errechnen. § 62 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 64
Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit im Wartestand können mit ihrer Zustimmung jederzeit in den Ruhestand versetzt
                     werden.  2 In den Fällen des § 60 Absatz 1 können sie mit dem Ablauf des Monats, in dem eine dreijährige Wartestandszeit endet, auch
                     gegen ihren Willen in den Ruhestand versetzt werden.  3 In den Fällen des § 60 Absatz 3 sind sie mit dem Ablauf des Monats, in dem eine dreijährige Wartestandszeit endet, in den Ruhestand zu versetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Lauf der Fristen nach Absatz 1 wird durch einen Auftrag nach § 62 Absatz 1 gehemmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        §§ 65 bis 74 bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 65
Ende des Wartestandes
                     

                  

                  Der Wartestand endet
                     
                        	
                           mit der erneuten Berufung zum Dienst (§ 63),

                        

                        	
                           mit der Versetzung oder dem Eintritt in den Ruhestand (§§ 64, 66 ff.) oder

                        

                        	
                           mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses (§ 75).

                        

                     

                  

               

            

         

         
               Kapitel 4
Ruhestand
               

            

            
                     § 66
Eintritt in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie
                     die Regelaltersgrenze erreichen.  2 Sie erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres.  3 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Schul- und Hochschuldienst treten mit Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters
                     in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze
                     mit Vollendung des 65. Lebensjahres.  2 Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die
                     Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1947

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 1948

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1949

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 1950

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1951

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze
                     festsetzen.
                  

               

               
                     § 66a
Hinausschieben des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die für die Ernennung zuständige Stelle mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder
                     des Kirchenbeamten den Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jahre hinausschieben.  2 Bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Schul- oder Hochschuldienst geschieht dies unter Berücksichtigung des Ablaufs
                     des Schulhalbjahres oder des Semesters.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dauer des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand kann im dienstlichen Interesse und bei Vorliegen der Voraussetzungen
                     des Absatzes 3 um jeweils längstens zwei weitere Jahre, jedoch insgesamt nicht über das Ende des Monats, in dem das 75. Lebensjahr
                     vollendet wird, verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach Absatz 1 und 2 setzt voraus, dass
                  

                  
                     
                        	
                           ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs übernommen wird, 

                        

                        	
                           eine dem persönlichen Qualifikationsprofil entsprechende Stelle vorhanden ist,

                        

                        	
                           kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                           an der fortbestehenden Eignung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten keine Zweifel bestehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         § 67 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können ein abweichendes Höchstalter
                     im Sinne des Absatzes 2 festsetzen.
                  

               

               
                     § 67
Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
                     wenn 

                     
                        	
                           sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder

                        

                        	
                           ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und sie
                              das 62. Lebensjahr vollendet haben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne
                     des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf ihren Antrag
                     in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.  2 Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im
                     Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze
                     wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr
Geburtsmonat
                                 

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Januar

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 Februar

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 März

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 April

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 Mai

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 Juni - Dezember

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Altersgrenzen abweichen.
                  

               

               
                     § 68
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Verpflichtung zur Rehabilitation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge ihres
                     körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig)
                     sind.  2 Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate
                     kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit
                     erlangt wird.
                  

                  (1a) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zur Vermeidung einer drohenden Dienstunfähigkeit verpflichtet, an geeigneten
                     und zumutbaren gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Von einer Versetzung in den Ruhestand soll abgesehen werden, wenn ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn
                     mit mindestens  demselben Endgrundgehalt übertragen werden kann und wenn zu erwarten ist, dass die Kirchenbeamtin oder der
                     Kirchenbeamte den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes genügt; zum Endgrundgehalt gehören auch Amtszulagen und ruhegehaltfähige
                     Stellenzulagen.  2 Zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand kann unter Beibehaltung des Amtes auch eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb
                     derselben Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und die Wahrnehmung der neuen
                     Aufgaben unter Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist.
                  

               

               
                     § 69
Verfahren bei Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beantragt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, so wird die
                     Dienstunfähigkeit in der Regel aufgrund eines ärztlichen Gutachtens festgestellt, das die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten
                     für dauernd unfähig hält, die Dienstpflichten zu erfüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
                     unter Angabe der Gründe mitgeteilt, dass eine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann innerhalb eines Monats Einwendungen erheben.  3 Nach Ablauf der Frist wird von der für die Versetzung in den Ruhestand zuständigen Stelle mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde
                     über die Versetzung in den Ruhestand entschieden.  4 Während des Verfahrens kann angeordnet werden, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte die Dienstgeschäfte ruhen lässt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann verpflichtet werden, ein ärztliches Gutachten über die Dienstfähigkeit vorzulegen
                     und sich, falls dies für erforderlich gehalten wird, ärztlich beobachten zu lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Entzieht sich die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden Grund
                     der Verpflichtung, sich untersuchen oder beobachten zu lassen, so kann sie oder er so behandelt werden, als ob die Dienstunfähigkeit
                     ärztlich bestätigt worden wäre. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Besoldung wird mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gegeben wird, einbehalten, soweit
                     sie das Ruhegehalt übersteigt. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen sollen, soweit nicht im Einzelfall die Dienstunfähigkeit zweifelsfrei feststeht,
                     durch Vertrauens- oder Amtsärztinnen und -ärzte erfolgen, wenn nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich etwas anderes bestimmt haben.  2 Gutachten entfalten keine verbindliche Wirkung.  3 Sie schließen die Erhebung weiterer Beweise nicht aus.
                  

               

               
                     § 70
Begrenzte Dienstfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts
                     anderes bestimmt, soll von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit abgesehen werden, wenn die Kirchenbeamtin
                     oder der Kirchenbeamte unter Beibehaltung des Amtes ihre oder seine Dienstpflichten noch während mindestens der Hälfte der
                     regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Arbeitszeit der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen.
                      2 Mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist auch eine eingeschränkte Verwendung in einer nicht dem bisherigen
                     Amt entsprechenden Tätigkeit möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Von einer eingeschränkten Verwendung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten nach Absatz 2 soll abgesehen werden, wenn
                     nach  § 68 Absatz 2 ein anderes Amt oder eine geringerwertige Tätigkeit übertragen werden kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 69 Absatz 2 bis 6 und § 72 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 71
Allgemeine Voraussetzung
                     

                  

                  Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen voraus, dass ein Anspruch auf Ruhegehalt nach Maßgabe der jeweils geltenden
                     kirchengesetzlichen Bestimmungen gegeben ist.
                  

               

               
                     § 72
Verfahren und Rechtsfolgen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für die Ernennung zuständigen Stelle verfügt.  2 Im Rahmen einer Abordnung nach § 56 erfolgt die Versetzung in den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn im Einvernehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn.
                      3 Im Falle der Zuweisung nach § 57 wird das Einvernehmen mit der Einrichtung oder dem Dienstherrn hergestellt.  4 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit werden von dem freistellenden Dienstherrn nach Maßgabe des bei ihm geltenden
                     Rechts im Einvernehmen mit dem Dienstherrn, bei dem das Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit besteht, in den Ruhestand versetzt.
                      5 Die Sätze 2 bis 4 gelten für den Eintritt in den Ruhestand entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurückgenommen werden.  2 Sie ist in den Fällen der § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 69 Absatz 2 zuzustellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeitpunkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand mit dem Ende des Monats, in dem die
                     Verfügung zugestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Mit Beginn des Ruhestandes tritt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Absatz 1 Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die aufsichtsführende Kirche.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur Dienstleistung.  2 Sie erhalten Versorgungsbezüge nach den jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen des Versorgungsrechts.  3 Im Übrigen bleibt ihnen ihre Rechtsstellung erhalten.  4 Sie unterstehen insbesondere weiterhin den Pflichten nach § 18 und der Disziplinaraufsicht ihres Dienstherrn.  5 Ihnen kann mit ihrer Zustimmung widerruflich ein kirchlicher Dienst übertragen werden (Dienst im Ruhestand).
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung.  2 Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von sechs Wochen seit Antragstellung eine Versagung zugeht oder nähere
                     Auskunft über die Nebentätigkeit verlangt wird. 
                  

               

               
                     § 72a
Dienst im Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Geeigneten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Ruhestand kann mit ihrer Zustimmung im kirchlichen Interesse im Rahmen
                     ihres fortbestehenden Dienstverhältnisses widerruflich ein Dienst im Ruhestand übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dienst im Ruhestand kann die einmalige, mehrmalige oder regelmäßige Wahrnehmung eines kirchlichen Dienstes beinhalten.  2 Regelmäßiger Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs soll jeweils auf längstens ein Jahr befristet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Rechtsverordnung Regelungen zur Besoldung neben Versorgung bei Dienst im Ruhestand erlassen.
                  

               

               
                     § 73
Wiederverwendung nach Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres, als Schwerbehinderte im Sinne
                     des staatlichen Schwerbehindertenrechts vor Vollendung der Altersgrenze nach § 67 Absatz 1 und 2, jederzeit wieder zum Dienst berufen werden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand weggefallen
                     sind; das Gleiche gilt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand, die nach § 64 in den Ruhestand versetzt wurden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Wartestand weggefallen sind.  2 Sie sind verpflichtet, einer erneuten Berufung in den Dienst Folge zu leisten, wenn ihnen ein gleichwertiges Amt übertragen
                     werden soll und zu erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Amtes genügen.  3 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten kann auch ein Amt ihrer früheren Laufbahn mit einer geringerwertigen Tätigkeit übertragen
                     werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und ihnen die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung
                     ihrer früheren Tätigkeit zuzumuten ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit kann in regelmäßigen Abständen überprüft werden.  2 Zur Prüfung ihrer Dienstfähigkeit sind Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verpflichtet, sich nach Weisung ärztlich untersuchen
                     zu lassen. § 69 Absatz 3 und 6 ist anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind auf Weisung verpflichtet, zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit an geeigneten
                     und zumutbaren gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 73a
Wiederverwendung nach Beginn des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können bestimmen, dass Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamte, die wegen Erreichens einer Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
                     wiederverwendet werden können. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit ihrer Zustimmung kann die für die Ernennung zuständige Stelle Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand im dienstlichen
                     Interesse unter Beendigung des Ruhestandes wiederverwenden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs für insgesamt mindestens die Dauer eines Jahres übernommen
                              wird,
                           

                        

                        	
                           konkreter Bedarf vorliegt,

                        

                        	
                           kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                           an der Eignung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten keine Zweifel bestehen.

                        

                     

                  

                   2 Die Wiederverwendung erfolgt zunächst für die Dauer von bis zu drei Jahren.  3 Für ihre Verlängerung findet § 66a Absatz 2 und 5 entsprechende Anwendung, auch wenn sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt.  4 § 67 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 74
Ruhestand beim Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe wegen Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge Krankheit, Verletzung oder
                     sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen haben,
                     dienstunfähig (§ 68) geworden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind.  2 Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        §§ 68, 69, 72 und 73 finden entsprechende Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 5
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses
            

         

         
                     § 75
Grundbestimmung
                     

                  

                  Das Kirchenbeamtenverhältnis endet außer durch den Tod durch
                     
                        	
                           Entlassung oder

                        

                        	
                           Entfernung aus dem Dienst.

                        

                     

                  

               

               
                     § 76
Entlassung kraft Gesetzes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie
                     
                        	
                           den Austritt aus der Kirche erklären,

                        

                        	
                           den Dienst ohne Genehmigung des Dienstherrn aufgeben oder nach Ablauf einer Beurlaubung trotz Aufforderung durch den Dienstherrn
                              nicht wieder aufnehmen,
                           

                        

                        	
                           in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu einem anderen Dienstherrn treten, sofern gesetzlich nichts anderes
                              bestimmt ist oder die für die Ernennung zuständige Stelle keine andere Regelung trifft,
                           

                        

                        	
                           nach dem Pfarrdienstrecht Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verloren haben, soweit
                              die Ordination Voraussetzung für ihr bisheriges Amt war.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die für die Ernennung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, und stellt den Tag der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Absatz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung, wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde
                     im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erklärung des Kirchenaustritts Mitglied einer Kirche wird, die mit der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft
                     steht.
                  

               

               
                     § 77
Entlassung wegen einer Straftat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil
                     eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer
                     Straftat, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt,
                     rechtskräftig verurteilt worden sind.  2 Die Entlassung aus dem Dienst wird einen Monat nach amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden Stelle von der Rechtskraft
                     des strafgerichtlichen Urteils rechtswirksam, spätestens einen Monat nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 2 aus kirchlichem Interesse ein
                     Disziplinarverfahren eingeleitet oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens beantragt oder beschlossen
                     wird.  2 Ein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit der Einleitung
                     oder Fortsetzung dieses Verfahrens in den Wartestand, soweit sie oder er sich nicht bereits aufgrund anderer Regelungen im
                     Warte- oder Ruhestand befindet.
                  

               

               
                     § 78
Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung aus dem Dienst nach § 77 bewirkt worden ist, in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die
                     diese Wirkungen nicht hat, so gilt das Kirchenbeamtenverhältnis als nicht unterbrochen.  2 Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte wird, sofern die Altersgrenze noch nicht erreicht ist und zumindest begrenzte Dienstfähigkeit
                     vorliegt, nach Möglichkeit entsprechend der früheren Tätigkeit verwendet.  3 Bis zur Einweisung in eine Stelle werden die bisherigen Dienstbezüge gezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist aufgrund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, so verliert
                     die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte den Anspruch auf Dienstbezüge nach Absatz 1, wenn auf Entfernung aus dem Dienst
                     erkannt wird.  2 Bis zur Rechtskraft des Disziplinarurteils können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte muss sich auf die ihr oder ihm nach Absatz 1 zustehenden Dienstbezüge ein anderes Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; hierüber ist Auskunft
                     zu geben.
                  

               

               
                     § 79
Entlassung ohne Antrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu entlassen, wenn sie
                     
                        	
                           sich weigern, das Gelöbnis nach § 19 abzulegen,
                           

                        

                        	
                           nicht in den Ruhestand eintreten können oder versetzt werden können, weil eine versorgungsrechtliche Wartezeit nicht erfüllt
                              ist,
                           

                        

                        	
                           sich einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft anschließen, die nicht mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer
                              Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entlassung nach Absatz 1 Nummer 1 und 3 wird mit der Zustellung der Entlassungsverfügung wirksam.  2 Die Entlassung nach  Absatz 1 Nummer 2 wird mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung
                     der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten zugestellt worden ist, wirksam.
                  

               

               
                     § 80
Entlassung auf Verlangen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu entlassen, wenn sie gegenüber dem Dienstherrn schriftlich ihre Entlassung verlangen.
                      2 Die Erklärung kann zurückgenommen werden, solange die Entlassungsverfügung der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten noch
                     nicht zugegangen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen.  2 Mit Rücksicht auf dienstliche Belange kann sie längstens bis drei Monate – bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Schul-
                     und Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters – hinausgeschoben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten kann mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt werden, in das Kirchenbeamtenverhältnis
                     zurückzukehren.  2 Die Möglichkeit kann befristet werden und setzt voraus, dass im Zeitpunkt der Rückkehr die für die Übertragung eines Amtes
                     erforderlichen persönlichen Voraussetzungen gegeben sind.  3 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
                     Bereich.
                  

               

               
                     § 81
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht für
                     eine weitere Amtszeit berufen werden und wenn das bisherige Kirchenbeamtenverhältnis nicht in ein solches anderer Art umgewandelt
                     wird.  2 Sie sind auch entlassen, wenn sie in dem neben dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit fortbestehenden öffentlich-rechtlichen
                     Dienstverhältnis bei einem anderen Dienstherrn in den Ruhestand treten oder in den Ruhestand versetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit können im Einvernehmen mit dem freistellenden Dienstherrn vorzeitig entlassen
                     werden, wenn die oberste Dienstbehörde des Dienstherrn, bei dem ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit besteht, feststellt,
                     dass die Voraussetzungen einer Versetzung in den Wartestand nach § 60 vorliegen.
                  

               

               
                     § 82
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Erreichen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe  die Regelaltersgrenze, so sind sie mit dem Ende des Monats, in den
                     dieser Zeitpunkt fällt, entlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe sind, soweit nicht durch Rechtsvorschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist, zu entlassen, wenn
                     
                        	
                           sie sich in der Probezeit nicht bewähren,

                        

                        	
                           sie eine Amtspflichtverletzung begehen, die im Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Bezüge
                              zur Folge hätte,
                           

                        

                        	
                           sie dienstunfähig sind und nicht in den Ruhestand versetzt werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe können entlassen werden, wenn kirchliche Körperschaften oder Dienststellen aufgelöst,
                     in ihrem Aufbau oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt werden und die Kirchenbeamtinnen
                     und  Kirchenbeamten auf Probe weder weiterverwendet noch nach § 58 Absatz 2 versetzt werden können.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und 3 und des Absatzes 3 ist eine Frist einzuhalten, und zwar bei einer Beschäftigungszeit
                     von
                     
                        	
                           bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss und

                        

                        	
                           von mehr als drei Monaten sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

                        

                     
 2 Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe im Bereich derselben
                     obersten Dienstbehörde.
                  

               

               
                     § 82a 
Entlassung aus dem Amt mit leitender Funktion auf Probe
                     

                  

                   1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte in Ämtern mit leitender Funktion auf Probe sind 
                  

                  
                     
                        	
                           mit Ablauf der Probezeit nach § 91a Absatz 1, 
                           

                        

                        	
                           mit Beendigung des Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit oder 

                        

                        	
                           mit Versetzung zu einem anderen Dienstherrn 

                        

                     
aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe nach § 91a entlassen.  2 Die §§ 76 bis 80 bleiben unberührt. § 82 Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend. 
                  

               

               
                     § 83
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Widerruf können jederzeit entlassen werden.  2 Die Entlassung ist ohne Einhaltung einer Frist möglich.  3 § 82 Absatz 1 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit gegeben werden, den Vorbereitungsdienst
                     abzuleisten und die für ihre Laufbahn vorgeschriebene Prüfung abzulegen.  2 Mit der Ablegung der Prüfung endet das Kirchenbeamtenverhältnis, soweit nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 84
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entlassung wird von der für die Ernennung zuständigen Stelle verfügt.  2 Sie wird mit dem in der Entlassungsverfügung angegebenen Zeitpunkt, jedoch frühestens mit ihrer Zustellung wirksam.  3 In den Fällen der Entlassung nach den §§ 76 und 77 wird der durch das Kirchengesetz bestimmte Zeitpunkt der Entlassung mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist das Kirchenbeamtenverhältnis durch Entlassung beendet worden, haben die früheren Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
                     keinen Anspruch mehr auf Besoldung, Versorgung oder sonstige Leistungen, soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich gesetzlich etwas anderes bestimmt haben.  2 Wird die Entlassung im Laufe eines Kalendermonats wirksam, so kann ihnen die für den Entlassungsmonat gezahlte Besoldung oder
                     Versorgung belassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder unter Auflagen als laufende oder als Einmalzahlung gewährt werden.
                      2 Die Amts- oder Dienstbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt oder Dienst verliehenen Titel dürfen nur weitergeführt
                     werden, wenn die Erlaubnis nach § 15 Absatz 4 hierzu erteilt worden ist.
                  

               

               
                     § 85
Entfernung aus dem Dienst
                     

                  

                  Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarrecht geregelt.

               

            

         

      

      
            Teil 6
Rechtsschutz und Verfahren
            

         

         
                     § 85a 
Verwaltungsverfahren
                     

                  

                  Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens-
                     und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes
                     in Widerspruch stehen oder soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 86
Allgemeines Beschwerderecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können Anträge und Beschwerden vorbringen.  2 Dabei haben sie den Dienstweg einzuhalten.  3 Der Beschwerdeweg steht ihnen bis zur obersten Dienstbehörde offen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetzten, so kann sie bei dem nächsthöheren
                     Vorgesetzten unmittelbar eingelegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die eine Meldung oder Offenlegung nach dem Hinweisgeberschutzgesetz vornehmen, sind
                     von der Einhalt des Dienstwegs befreit. 
                  

               

               
                     § 87
Rechtsweg, Vorverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis ist nach Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen
                     und den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten
                     eröffnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln je für ihren Bereich,
                     ob vor Eröffnung des Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Widerspruch und Anfechtungsklage gegen folgende Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung: 
                  

                  
                     
                        	
                           Untersagung der Dienstausübung nach § 10 Absatz 3, § 11 Absatz 4 und § 23 Absatz 1,
                           

                        

                        	
                           Abordnung nach § 56,
                           

                        

                        	
                           Zuweisung nach § 57,
                           

                        

                        	
                           Versetzung nach § 58,
                           

                        

                        	
                           Versetzung in den Wartestand nach § 60 Absatz 1 und 3,
                           

                        

                        	
                           Versetzung in den Ruhestand nach § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 69 Absatz 2 und 4, 
                           

                        

                        	
                           Anordnung von Teildienst wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 70, 
                           

                        

                        	
                           Entlassung nach den §§ 76 und 77,
                           

                        

                        	
                           Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe nach § 82,
                           

                        

                        	
                           Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf nach § 83.
                           

                        

                     

                  

                   2 In den Fällen nach den Nummern 3 bis 8 kann eine bisher innegehabte Stelle einer anderen Kirchenbeamtin oder einem anderen
                     Kirchenbeamten erst übertragen werden, wenn die angefochtene Maßnahme bestandskräftig geworden ist. 
                  

               

               
                     § 88
Leistungsbescheid
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können nach Maßgabe ihres Rechts
                     Ansprüche aus Kirchenbeamtenverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend machen.  2 Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung einer Klage zu verfolgen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 89
(weggefallen)
                     

                  

               

            

         

      

      
            Teil 7
Sondervorschriften
            

         

         
                     § 90
Ordinierte Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
                     

                  

                   1 Die allgemeinen Vorschriften des Pfarrdienstrechts über die Ordination gelten für Ordinierte im Kirchenbeamtenverhältnis unmittelbar.
                      2 Das gilt insbesondere für die Vorschriften über das Beicht- und Seelsorgegeheimnis.  3 Im Übrigen gelten für Ordinierte im Kirchenbeamtenverhältnis diejenigen Vorschriften des Pfarrdienstrechts entsprechend, durch
                     die nähere Regelungen über die Wahrnehmung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung
                     sowie über Beschränkungen in der Ausübung dieses Auftrages und Rechts getroffen werden.
                  

               

               
                     § 91
Kirchenleitende Organe und Ämter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Mitglieder kirchenleitender Organe sowie für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter, die in einem Kirchenbeamtenverhältnis
                     stehen, können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
                     Bereich durch Kirchengesetz abweichende Regelungen treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmt für den
                     jeweiligen Bereich, wer Mitglied eines kirchenleitenden Organs ist und wer ein kirchenleitendes Amt innehat.
                  

               

               
                     § 91a 
Amt mit leitender Funktion auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können bestimmen, dass ein
                     Amt mit leitender Funktion zunächst im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe übertragen wird.  2 Die regelmäßige Probezeit beträgt zwei Jahre, die Mindestprobezeit ein Jahr.  3 Sie verlängert sich um die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge oder einer Beschäftigung mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen
                     Arbeitszeit.  4 Zeiten, in denen eine gleichwertige Funktion bereits übertragen war, können auf die regelmäßige Probezeit angerechnet werden.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zur Wahrnehmung eines Amtes mit leitender Funktion darf nur berufen werden, wer
                     
                  

                  
                     
                        	
                            sich in einem Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit zu demselben oder zu einem anderen Dienstherrn befindet
                              und 
                           

                        

                        	
                            in dieses Amt auch in einem Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden könnte.

                        

                     

                  

                   2 Wer sich nicht in einem Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit befindet, kann mit Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis
                     auf Probe nach Absatz 1 gleichzeitig in ein Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen werden.  3 Für die Dauer der Probezeit ruhen die Rechte und Pflichten aus dem mit dem Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf
                     Lebenszeit übertragenen Amt mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit und des Verbotes der Annahme von Belohnungen, Geschenken
                     und sonstigen Vorteilen sowie der Verpflichtungen aus § 90.  4 Das Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit besteht fort.  5 Amtspflichtverletzungen, die mit Bezug auf das Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit oder das Kirchenbeamtenverhältnis
                     auf Probe begangen worden sind, werden so verfolgt, als bestünde ausschließlich ein Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis
                     auf Lebenszeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ausnahmsweise kann die oberste Dienstbehörde ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ohne zuvor bestehendes oder gleichzeitig
                     begründetes Kirchenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit zulassen.  2 Besteht nur ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe nach Absatz 1, beträgt die regelmäßige Probezeit drei Jahre und die Mindestprobezeit
                     zwei Jahre.  3 Die für Kirchenbeamtenverhältnisse auf Probe geltenden Vorschriften des Disziplinargesetzes der EKD bleiben unberührt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Mit erfolgreichem Abschluss der Probezeit (Bewährung) soll das Amt nach Absatz 1 auf Dauer im Kirchenbeamtenverhältnis auf
                     Lebenszeit übertragen werden.  2 Eine erneute Berufung in ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zur Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jahres ist nicht
                     zulässig.  3 Wird das Amt nicht auf Dauer übertragen, erlischt der Anspruch auf Besoldung aus diesem Amt.  4 Weiter gehende Ansprüche bestehen nicht. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Während des Kirchenbeamtenverhältnisses auf Probe werden ausschließlich die Amtsbezeichnungen des nach Absatz 1 übertragenen
                     Amtes geführt.  2 Wird das Amt nach Absatz 1 nicht auf Dauer übertragen, darf die Amtsbezeichnung des Amtes nach Absatz 1 nicht weiter geführt
                     werden. § 15 Absatz 4 findet keine Anwendung. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz abweichende Regelungen über die Dauer der Probezeit und die Anwendung des Absatzes 3 erlassen.  2 Sie regeln das Nähere je für ihren Bereich und bestimmen insbesondere, welche Ämter mit leitender Funktion zur Wahrnehmung
                     im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe übertragen werden können.  3 § 91 Absatz 1 bleibt unberührt. 
                  

               

               
                     § 92
Kirchenbeamtenvertretungen
                     

                  

                   1 Bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher Vorschriften sind nach Maßgabe des jeweils geltenden Rechts der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenbeamtenschaft
                     zu beteiligen.  2 Zu diesem Zweck können Kirchenbeamtenvertretungen gebildet werden.  3 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 8
Übergangs- und Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 93
Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist die jeweilige oberste kirchliche Verwaltungsbehörde
                     zuständig.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die in diesem Kirchengesetz
                     bestimmten Zuständigkeiten je für ihren Bereich in anderer Weise regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Unbeschadet der in diesem Kirchengesetz geregelten Zuständigkeiten können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich die Rechtsstellung der Dienstherren im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 in eigener Weise regeln und insbesondere bestimmen, dass bestimmte Maßnahmen und Entscheidungen nur mit Genehmigung der aufsichtsführenden
                     Kirche nach § 2 Absatz 1 getroffen werden dürfen.
                  

               

               
                     § 94
Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes erhalten die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten den Rechtsstand nach diesem Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erworbene Rechte bleiben unberührt.  2 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

               

               
                     § 95
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2006 in Kraft.3

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Amtskräfte im Kirchenbeamtenverhältnis vom 6. November 1997 (ABl. EKD S. 501), geändert durch Kirchengesetz vom 7. November 2002 (ABl. EKD S. 390) außer Kraft.  2 Soweit in weitergeltenden Bestimmungen auf nach Satz 1 aufgehobene Bestimmungen verwiesen ist, treten die Vorschriften dieses
                     Kirchengesetzes an deren Stelle.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Gliedkirchen in Kraft, nachdem sie ihre Zustimmung erklärt haben.  2 Für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen tritt es in Kraft, nachdem die Vereinigte
                     Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands ihre Zustimmung erklärt hat.  3 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können ihre Zustimmung auch nach Verkündung dieses Gesetzes bis zum
                     15. Dezember 2007 erklären.  4 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Verordnung.4

               

               
                     § 96
Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft
                     setzen.  2 Für die Gliedkirchen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands kann das Außerkraftsetzen nur durch die
                     Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands erklärt werden.  3 Gliedkirchen der früheren Evangelischen Kirche der Union, die diesem Gesetz zugestimmt haben, können das Außerkraftsetzen
                     nur gemeinsam erklären.  4 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz
                     jeweils außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt:

            
               
                  	
                     Die Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2012 (ABl. EKD S. 110), berichtigt am 30. Oktober 2012 (ABl. EKD S. 410),

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Änderung des Disziplinargesetzes der EKD vom 12.
                        November 2014 (ABl. EKD S. 342), 
                     

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artkel 4 des Kirchengesetzes zur gemeinsamen Regelung der Besoldung und Versorgung
                        der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der EKD und zur Änderung dienstrechtlicher
                        Kirchengesetze vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 346), berichtigt am 30. Mai 2016 (ABl. EKD S. 147),
                     

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 vom
                        8. November 2016 (ABl. EKD S. 325), 
                     

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung
                        weiterer dienstrechtlicher Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), berichtigt am 13. Dezember 2019 (ABl. EKD 2020
                        S. 10),
                     

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2020 der
                        Evangelischen Kirche in Deutschland – Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 – (DRÄG 2020) vom 9. November 2020 (ABl. EKD S. 280).
                        
                     

                  

               

            

         

      

      2
             Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.

         

      

      3
            Das Datum des Inkrafttretens bezieht sich auf die ursprüngliche Fassung. Das Inkrafttreten des jeweiligen Änderungsgesetzes
               entnehmen Sie bitte den Fundstellen des ABl. EKD aus der Änderungstabelle am Anfang des Gesetzes.
            

         

      

      4
            In Kraft getreten durch Verordnung über das Inkrafttreten des Kirchenbeamtengesetzes der EKD und zwar durch 

            
               
                  
                     
                        	
                           Erste Verordnung vom 8. Dezember 2006 (ABl. EKD 2007 S. 1)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. April 2007 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche Anhalts,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche in Baden,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,

                        
                     

                     
                        	
                           - Bremischen Evangelischen Kirche,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck,

                        
                     

                     
                        	
                           - Lippischen Landeskirche,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche der Pfalz,

                        
                     

                     
                        	
                           - Pommerschen Evangelischen Kirche,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-reformierten Kirche,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche von Westfalen,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche in Württemberg,

                        
                     

                     
                        	
                           - Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland

                        
                     

                     
                        	
                           - Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und ihren Gliedkirchen
                                 
                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig,

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers,

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche,

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, 

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe,

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          -

                                       
                                       	
                                          Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen.

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        
                     

                     
                        	
                           Zweite Verordnung vom 23. Februar 2007 (ABl. EKD S. 61)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. April 2007 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche im Rheinland. 

                        
                     

                     
                        	
                           Dritte Verordnung vom 8. Dezember 2007 (ABl. EKD 2008 S. 1)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2008 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Oldenburg,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
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                  Grundlage der Evangelischen Kirche in Deutschland ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in der Heiligen Schrift
                     Alten und Neuen Testaments gegeben ist. Indem sie diese Grundlage anerkennt, bekennt sich die Evangelische Kirche in Deutschland
                     zu dem Einen Herrn der einen heiligen allgemeinen und apostolischen Kirche.
                  

                  Gemeinsam mit der alten Kirche steht die Evangelische Kirche in Deutschland auf dem Boden der altkirchlichen Bekenntnisse.

                  Für das Verständnis der Heiligen Schrift wie auch der altkirchlichen Bekenntnisse sind in den lutherischen, reformierten und
                     unierten Gliedkirchen und Gemeinden die für sie geltenden Bekenntnisse der Reformation maßgebend.
                  

               

            

         

      

      
            I. Grundbestimmungen

         

         
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die Gemeinschaft ihrer lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen.  2 Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu Christi.  3 Sie achtet die Bekenntnisgrundlage der Gliedkirchen und Gemeinden und setzt voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben
                     und Ordnung der Kirche wirksam werden lassen.  4 Sie ist als Gemeinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zwischen den Gliedkirchen besteht Kirchengemeinschaft im Sinne der Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger
                     Konkordie)2.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert darum das Zusammenwachsen ihrer Gliedkirchen in der Gemeinsamkeit des christlichen
                     Zeugnisses und Dienstes gemäß dem Auftrag des Herrn Jesus Christus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit ihren Gliedkirchen bejaht die Evangelische Kirche in Deutschland die von der ersten Bekenntnissynode in Barmen getroffenen
                     Entscheidungen3.  2 Sie weiß sich verpflichtet, als bekennende Kirche die Erkenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag und Ordnung der
                     Kirche zur Auswirkung zu bringen.  3 Sie ruft die Gliedkirchen zum Hören auf das Zeugnis der Brüder und Schwestern.  4 Sie hilft ihnen, wo es gefordert wird, zur gemeinsamen Abwehr kirchenzerstörender Irrlehre.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Durch seine Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde und in einer Gliedkirche gehört das Kirchenmitglied zugleich der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland an4.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Gliedkirchen muss auf der im Vorspruch und in Artikel 1 bezeichneten
                     Grundlage ruhen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die gesamtkirchliche Rechtsetzung darf das Bekenntnis der Gliedkirchen nicht verletzen; die Rechtsetzung der Gliedkirchen
                     darf dem gesamtkirchlichen Recht nicht widersprechen.  2 Das Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland steht in der Ordnung der Ökumene5.
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland ist um ihres Auftrages willen unabhängig in der Aufstellung ihrer Grundsätze, in der
                     Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten und in der Verleihung und Aberkennung ihrer Ämter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Regelung ihres Verhältnisses zum Staat bleibt einem Übereinkommen vorbehalten.
                  

               

               
                     Artikel 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt für den Dienst der Verkündigung und der Sakramentsverwaltung:
                     
                        	
                           Die  in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzogene Taufe wird in allen Gliedkirchen anerkannt.

                        

                        	
                           Es besteht Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.

                        

                        	
                           Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzogene Ordination wird in allen Gliedkirchen anerkannt; Ordinierte sind in allen
                              Gliedkirchen zum Dienst der Verkündigung, zur Vornahme von Taufen und Amtshandlungen zugelassen.
                           

                        

                        	
                           Ordnungsgemäß vollzogene Amtshandlungen werden in allen Gliedkirchen anerkannt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die gliedkirchlichen Ordnungen und Vereinbarungen zwischen den Gliedkirchen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     Artikel 5

                  

                   1 Die Ordnung des Verhältnisses der Gliedkirchen zueinander und zur Evangelischen Kirche in Deutschland ist eine Ordnung der
                     Geschwisterlichkeit.  2 Verhandlungen und Auseinandersetzungen sowie die Geltendmachung von Rechten und Pflichten zwischen ihnen sollen in diesem
                     Geiste stattfinden.
                  

               

            

         

      

      
            II. Aufgaben

         

         
                     Artikel 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland bemüht sich um die Festigung und Vertiefung der Gemeinschaft unter den Gliedkirchen,
                     hilft ihnen bei der Erfüllung ihres Dienstes und fördert den Austausch ihrer Kräfte und Mittel.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie wirkt dahin, dass die Gliedkirchen, soweit nicht ihr Bekenntnis entgegensteht, in den wesentlichen Fragen des kirchlichen
                     Lebens und Handelns nach übereinstimmenden Grundsätzen verfahren.
                  

               

               
                     Artikel 7

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert und unterstützt Einrichtungen und Arbeiten von gesamtkirchlicher Bedeutung,
                     insbesondere die wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der Theologie und des Kirchenrechts, die Kirchenmusik, die kirchliche
                     Kunst und die Herausgabe kirchlichen Schrifttums.
                  

               

               
                     Artikel 8

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland kann den Gliedkirchen für ihre Arbeit Anregungen geben, insbesondere für die Ordnungen
                     der Gliedkirchen, für die Zuordnung der kirchlichen Werke innerhalb einer Gliedkirche zu deren Leitung und für die Gestaltung
                     der kirchlichen Presse.
                  

               

               
                     Artikel 9

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Richtlinien aufstellen, insbesondere
                     
                        	
                           für die wissenschaftliche und praktische Ausbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie der übrigen kirchlichen Amtsträger
                              und Amtsträgerinnen;
                           

                        

                        	
                           für die Rechtsverhältnisse und für die wirtschaftliche Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie der übrigen kirchlichen
                              Amtsträger und Amtsträgerinnen;
                           

                        

                        	
                           für die Erhebung kirchlicher Abgaben;

                        

                        	
                           für die Verwaltung des kirchlichen Vermögens;

                        

                        	
                           für die Vereinheitlichung der kirchlichen Amtsbezeichnungen und die Benennung der kirchlichen Amtsstellen;

                        

                        	
                           für das Archiv- und Kirchenbuchwesen und für die kirchliche Statistik.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland kann ihre Angelegenheiten und ihre Beziehungen zu Kirchen im Ausland durch Kirchengesetz
                     regeln, soweit hierfür wegen der Bedeutung der Sache ein Bedürfnis besteht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einer kirchengesetzlichen Regelung bedarf es
                     
                        	
                           zur Änderung der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland und zur Änderung oder Aufhebung von Kirchengesetzen,

                        

                        	
                           soweit Staatskirchenverträge, die die Evangelische Kirche in Deutschland abschließt, Regelungsgegenstand sind,

                        

                        	
                           in den Fällen des Artikel 33 Absatz 2.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 10a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die durch Kirchengesetz der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland für alle oder mehrere Gliedkirchen oder für einen oder mehrere gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ihnen
                     angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen einheitlich geregelt sind, mit Wirkung für die betroffenen Gliedkirchen oder gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen erlassen, wenn die Kirchenkonferenz durch Beschluss
                     nach Artikel 26a Absatz 4 zustimmt.  2 Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für Kirchengesetze nach Artikel 33 Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die noch nicht einheitlich durch Kirchengesetz
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt sind, mit Wirkung für die Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei den Gliedkirchen oder
                     den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen liegt, und zwar
                     
                        	
                           für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkirchen dem Kirchengesetz zustimmen,

                        

                        	
                           für mehrere Gliedkirchen, wenn diese dem Kirchengesetz zustimmen oder

                        

                        	
                           für gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen, wenn der jeweilige gliedkirchliche
                              Zusammenschluss dem Kirchengesetz zustimmt.
                           

                        

                     

                  

                   2 Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu erklären.  3 Sie kann auch nach Verkündung des Kirchengesetzes binnen eines Jahres erklärt werden, wenn nichts anderes bestimmt ist.  4 Die Frist beginnt mit dem Tage der Herausgabe des Amtsblatts der Evangelischen Kirche in Deutschland, das die Verkündung nach
                     Artikel 26a Absatz 6 enthält.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In einem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Absatz 2 kann den betroffenen Gliedkirchen für sich oder
                     den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen für sich und die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen die Möglichkeit eingeräumt
                     werden, jederzeit dieses Kirchengesetz in der zurzeit gültigen Fassung außer Kraft zu setzen.  2 Für Gliedkirchen, die vor der Zustimmung zu einem Kirchengesetz aufgrund mitgliedschaftlicher Bindung das Kirchengesetz eines
                     gliedkirchlichen Zusammenschlusses angewendet haben, kann bestimmt werden, dass diese das Kirchengesetz für sich nur gemeinsam
                     außer Kraft setzen können.  3 Satz 1 und 2 gelten nicht für Teile von Kirchengesetzen und nicht für Kirchengesetze nach Artikel 33 Absatz 2.  4 Das Außer-Kraft-Setzen ist gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu erklären.  5 Der Rat stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für die betroffene Gliedkirche oder
                     den gliedkirchlichen Zusammenschluss und die ihm angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen außer Kraft getreten ist.
                  

               

               
                     Artikel 10b

                  

                   1 Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in Deutschland können eine Ermächtigung zum Erlass ausführender Regelungen vorsehen.
                      2 Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung müssen im jeweiligen Kirchengesetz bestimmt werden.
                  

               

               
                     Artikel 11

                  

                  Die Gliedkirchen nehmen über die Bestellung des oder der Vorsitzenden ihrer Kirchenleitung mit dem Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland Fühlung.
                  

               

               
                     Artikel 12

                  

                   1 Kirchengesetze und sonstige Ordnungen mit Gesetzeskraft legen die Gliedkirchen spätestens mit der Verkündung dem Rat der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland vor.  2 Sie sind abzuändern, wenn der Rat mitteilt, dass sie gegen gesamtkirchliche Ordnungen verstoßen.
                  

               

               
                     Artikel 13

                  

                  Alle Gliedkirchen gemeinsam oder einzelne von ihnen können der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung des Rates
                     einzelne Aufgaben übertragen oder die Entscheidung in Fragen überlassen, für welche die Gliedkirchen zuständig sind.
                  

               

               
                     Artikel 14

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die Zusammenfassung der der Kirche aufgetragenen Arbeit an den verschiedenen
                     Gruppen von Gliedern der Kirche, insbesondere an den Männern, den Frauen und der Jugend, soweit sie über den Bereich der Gliedkirchen
                     hinausgeht und gesamtkirchlicher Ordnungen oder Organe bedarf.  2 Sie regelt die kirchliche Zuordnung dieser Arbeit so, dass die Mitarbeit freier Kräfte gewährleistet ist.
                  

               

               
                     Artikel 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen sind gerufen, Christi Liebe in Wort und Tat zu verkündigen.  2 Diese Liebe verpflichtet alle Glieder der Kirche zum Dienst und gewinnt in besonderer Weise Gestalt im Diakonat der Kirche;
                     demgemäß sind die diakonisch-missionarischen Werke Wesens- und Lebensäußerung der Kirche6.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die in ihrem Gesamtbereich arbeitenden Werke der Inneren Mission, ungeachtet
                     deren Rechtsform.  2 Ihre Verbindung mit der Kirche und den Gemeinden sowie die freie Gestaltung ihrer Arbeit werden in Vereinbarungen und entsprechenden
                     Richtlinien gesichert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und
                     ihren Gemeinden getragen.  2 Es dient dem kirchlichen Wiederaufbau sowie der Linderung und Behebung der Notstände der Zeit.  3 Die Ordnung des Hilfswerkes bedarf eines Gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     Artikel 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen wissen, dass die Kirche Christi das Evangelium an die ganze Welt
                     zu bezeugen hat.  2 Im Gehorsam gegen den Sendungsauftrag ihres Herrn treiben sie das Werk der Äußeren Mission.  3 Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die Arbeit der Äußeren Mission in Zusammenarbeit mit der von den Missionsgesellschaften
                     bestellten Vertretung.  4 Sie kann für diese Zusammenarbeit Grundsätze aufstellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ebenso weiß sich die Evangelische Kirche in Deutschland zum Dienst an der evangelischen Diaspora gerufen.  2 Sie fördert die zur Erfüllung dieses Dienstes bestehenden Einrichtungen und die anderen kirchlichen Werke, soweit sie im Gesamtbereich
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland ihren Dienst tun.  3 Sie kann ihnen unter Wahrung ihrer sachlich erforderten Selbständigkeit für ihre Arbeit und ihre Ordnung Richtlinien geben.
                  

               

               
                     Artikel 177

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland arbeitet in der Ökumene mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland ist Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen, in der Konferenz Europäischer Kirchen
                     und in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen.  2 Sie pflegt Beziehungen mit den weltweiten christlichen Gemeinschaften, mit ökumenischen Organisationen sowie mit anderen Kirchen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert den Dienst an evangelischen Christen und Christinnen deutscher Sprache oder
                     Herkunft im Ausland in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit deren Kirchen und Gemeinden oder nimmt diesen Dienst in Gemeinschaft
                     mit anderen Kirchen wahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert in ihrem Bereich den Dienst der Gliedkirchen an Christen und Christinnen fremder
                     Sprache oder Herkunft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kirchen der Heimatländer.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie die kirchlichen Werke,
                     Verbände und Einrichtungen nehmen ihre ökumenischen Aufgaben unbeschadet ihrer unmittelbaren Beziehungen und Verpflichtungen
                     in gegenseitiger Fühlungnahme wahr.  2 Gemeinsam sind sie bemüht, das Bewusstsein ökumenischer Verantwortung zu stärken.
                  

               

               
                     Artikel 188

                  

                  Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und die Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei sind je Gemeinschaftsaufgaben
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland und der ihr verbundenen Gliedkirchen.
                  

               

               
                     Artikel 19

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die gesamtkirchlichen Anliegen gegenüber allen Inhabern öffentlicher Gewalt.
                      2 Sie erstrebt ein einheitliches Handeln ihrer Gliedkirchen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens.
                  

               

               
                     Artikel 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Evangelische Kirche in Deutschland Ansprachen und Kundgebungen ergehen lassen, die leitenden
                     Stellen der Gliedkirchen zu Besprechungen versammeln und von ihnen Auskunft oder Stellungnahme einholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Kollekten ausschreiben, die in allen Gliedkirchen einzusammeln sind.  2 Ihre Zahl soll jährlich nicht mehr als drei betragen.  3 Die Erhebung weiterer gesamtkirchlicher Kollekten kann sie den Gliedkirchen empfehlen.
                  

               

            

         

      

      
            III. Gliederung

         

         
                     Artikel 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland sind die bestehenden Landes- und Provinzialkirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Zusammenschluss, die Neubildung und die Auflösung von Gliedkirchen erfolgt im Benehmen mit der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland.  2 Das Gleiche gilt, wenn sich Gliedkirchen ohne Aufgabe ihres rechtlichen Bestandes innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     zusammenschließen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Jede Gliedkirche steht, unbeschadet ihrer Zugehörigkeit zu einem konfessionell oder territorial bestimmten gliedkirchlichen
                     Zusammenschluss, im unmittelbaren Verhältnis zur Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bekenntnisverwandte kirchliche Gemeinschaften können der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Vereinbarung angeschlossen
                     werden.  2 Die Vereinbarung bedarf der Bestätigung durch Kirchengesetz9.
                  

               

            

         

      

      
            III a. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse in der Evangelischen Kirche in Deutschland

         

         
                     Artikel 21a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gliedkirchliche Zusammenschlüsse können ihren Auftrag in der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Nähere wird durch Vertrag geregelt.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Organe und Amtsstellen

         

         
                     Artikel 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland sind
                  

                  
                     	
                        die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                     

                     	
                        die Kirchenkonferenz,

                     

                     	
                        der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Beratung der leitenden Organe sind für bestimmte Sachgebiete kirchliche Kammern aus sachverständigen kirchlichen Persönlichkeiten
                     zu bilden. Dabei ist die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses zu beachten.
                  

               

               
                     Artikel 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Synode hat die Aufgabe, der Erhaltung und dem inneren Wachstum der Evangelischen Kirche in Deutschland zu dienen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sie beschließt Kirchengesetze nach Maßgabe des Artikels 26a, erlässt Kundgebungen, bespricht die Arbeit der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, erörtert Fragen des kirchlichen Lebens und gibt dem Rat Richtlinien.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Sie wählt in Gemeinschaft mit der Kirchenkonferenz gemäß Artikel 30 den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     Artikel 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode besteht aus
                  

                  
                     	
                        100 Mitgliedern, die von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden,
und
                        

                     

                     	
                        28 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden10.
                        

                     

                  

                   2 Die Synodalen müssen zum Zeitpunkt der Wahl oder Berufung volljährig sein.  3 Für jeden Synodalen und jede Synodale sind zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen zu bestimmen.  4  Von den gewählten und berufenen Synodalen darf nicht mehr als die Hälfte Theologen und Theologinnen sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jede Gliedkirche hat in der Synode mindestens zwei Sitze.  2 Mindestens zwölf der zu wählenden Synodalen dürfen am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27.
                     Lebensjahr nicht vollendet haben.  3 Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.  4 Bei der Wahl soll auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet werden.  5 Das Nähere, insbesondere die Verteilung der zu wählenden Synodalen auf die Gliedkirchen, wird durch Gesetz geregelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unter den vom Rat zu berufenden Synodalen sind besonders Persönlichkeiten zu berücksichtigen, die für das Leben der Gesamtkirche
                     und für die Arbeit der kirchlichen Werke Bedeutung haben.  2 Acht der 28 vom Rat zu berufenden Synodalen dürfen am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27.
                     Lebensjahr nicht vollendet haben.  3 Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.  4 Vorschlagsberechtigt für die Synodalen nach Satz 2 sind Verbände der Jugend- und Studierendenarbeit, die bei ihrem Vorschlag
                     die bekenntnismäßige und landschaftliche Gliederung der Evangelischen Kirche in Deutschland zu berücksichtigen haben.  5 Bei der Berufung der Synodalen hat der Rat die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses zu beachten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder der Synode sind an Weisungen nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die von den Gliedkirchen in die Kirchenkonferenz entsandten Vertreterinnen und Vertreter nehmen an den Beratungen der Synode
                     ohne Stimmrecht teil. Artikel 30 Absatz 1 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     Artikel 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode wird für 6 Jahre gebildet.  2 Ihre Amtszeit beginnt mit dem ersten Zusammentritt und endet mit dem ersten Zusammentritt der nächsten Synode, der frühestens
                     70 und spätestens 73 Monate nach Beginn der Amtszeit stattfinden soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Synode tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung zusammen.  2 Sie ist außerdem einzuberufen, wenn der Rat oder 30 Synodale es verlangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sie wird mit einem Gottesdienst eröffnet.  2 Ihrer Tagung wird im Gottesdienst aller Gemeinden fürbittend gedacht.
                  

               

               
                     Artikel 26

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Synode wählt für ihre Amtsdauer aus ihrer Mitte ein Präsidium, bestehend aus dem oder der Präses, zwei Vizepräsides und
                     den Beisitzern oder Beisitzerinnen.  2 Bei der Wahl ist die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses zu beachten.  3 Die Mitglieder des Präsidiums bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger oder Nachfolgerinnen im Amt.  4 Der oder die Vorsitzende des Rates soll nicht gleichzeitig Präses der Synode sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Synode beschließt mit Stimmenmehrheit.  2 Sie ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Synodalen anwesend sind.  3 Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Erhebt der Rat gegen einen Beschluss der Synode Einwendungen, so hat die Synode über den Gegenstand in einer nicht am gleichen
                     Tage stattfindenden Sitzung erneut zu beschließen.  2 Erklären sich zwei Drittel der anwesenden Mitglieder der Synode für die Aufrechterhaltung des Beschlusses, so bleibt er bestehen.
                      3 Gegen Wahlen durch die Synode kann der Rat Einwendungen nicht erheben.
                  

               

               
                     Artikel 26a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Entwürfe zu Kirchengesetzen werden vom Rat, von der Kirchenkonferenz oder aus der Mitte der Synode eingebracht.  2 Sie sind mit einer Begründung zu versehen.  3 Vorlagen des Rates sind der Kirchenkonferenz, Vorlagen der Kirchenkonferenz dem Rat zur Stellungnahme zuzuleiten.  4 Der Rat legt der Synode alle Vorlagen mit den Stellungnahmen vor.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchengesetze bedürfen vor der Beschlussfassung der Beratung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern oder die Gegenstände nach Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe b betreffen, bedürfen einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Synode.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b sowie Artikel 10a Absatz 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der Kirchenkonferenz.  2 In Kirchengesetzen nach Artikel 10 Absatz 1 kann das Erfordernis der Zustimmung der Kirchenkonferenz vorgesehen werden.  3 Zustimmungsbedürftige Kirchengesetze werden nach ihrer Verabschiedung durch die Synode von dem oder der Präses unverzüglich
                     der Kirchenkonferenz zugeleitet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Kirchengesetze, die die Grundordnung ändern, bedürfen in der Kirchenkonferenz einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen
                     Stimmenzahl.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Kirchengesetze sind im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu verkünden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Kirchengesetze nach Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 10a Absatz 1 treten mit dem 14. Tage nach der Herausgabe des Amtsblattes in Kraft, wenn nicht jeweils etwas anderes bestimmt ist.  2 Kirchengesetze nach Artikel 10 a  Absatz 2 treten in Kraft, nachdem die betroffenen Gliedkirchen ihre Zustimmung erklärt haben.
                      3 Den  Zeitpunkt, zu dem diese Kirchengesetze in Kraft treten, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Verordnung.
                  

               

               
                     Artikel 27

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Werden in der Synode gegen eine Vorlage Bedenken erhoben mit der Begründung, dass sie dem lutherischen, dem reformierten oder
                     einem unierten Bekenntnis widerspreche, und können die Bedenken durch eine Aussprache in der Synode nicht behoben werden,
                     so versammeln sich die Angehörigen des Bekenntnisses zu einem Konvent.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zugehörigkeit der Synodalen zu einem Konvent richtet sich nach dem Bekenntnisstand der Gliedkirchen, denen sie angehören.
                      2 Unierte Gliedkirchen können bestimmen, ob die von ihnen entsandten Synodalen dem unierten oder demjenigen Konvent beitreten
                     sollen, der ihrem persönlichen Bekenntnisstand entspricht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bestätigt der Konvent die Bedenken und können sie auch bei nochmaliger Beratung in der Synode nicht behoben werden, so kann
                     die Synode in dieser Frage nicht gegen die Stellungnahme des Konvents entscheiden.
                  

               

               
                     Artikel 28

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchenkonferenz hat die Aufgabe, über die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland und die gemeinsamen Anliegen
                     der Gliedkirchen zu beraten und Vorlagen oder Anregungen an die Synode und den Rat gelangen zu lassen.  2 Sie wirkt bei der Wahl des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und bei der Gesetzgebung nach Maßgabe von Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 26 a Absätze 1 und 4 mit.  3 Die Kirchenkonferenz kann der Synode über ihre Arbeit berichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchenkonferenz wird von den Kirchenleitungen der Gliedkirchen gebildet.  2 Jede Kirchenleitung entsendet zwei Vertreter oder Vertreterinnen, die nicht dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     angehören.  3 Die Verteilung der Stimmen in der Kirchenkonferenz wird durch Gesetz geregelt.  4 Die Mitglieder des Rates nehmen an den Sitzungen ohne Stimmrecht teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchenkonferenz kann Ausschüsse bilden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kirchenkonferenz wird von dem oder der Vorsitzenden des Rates geleitet.  2 Sie tritt auf Einladung des oder der Vorsitzenden des Rates nach Bedarf zusammen.  3 Auf Verlangen von drei Gliedkirchen muss sie einberufen werden.
                  

               

               
                     Artikel 28a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vertreter und Vertreterinnen der zu einem gliedkirchlichen Zusammenschluss nach Artikel 21a gehörenden Gliedkirchen in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent.  2 Nicht zu einem gliedkirchlichen Zusammenschluss gehörenden Gliedkirchen kann in diesen Konventen Gaststatus eingeräumt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen.  2 Dies erfolgt durch Beschluss des Konvents des jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschlusses in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung
                     der zuständigen Organe des gliedkirchlichen Zusammenschlusses.  3 Der Beschluss bedarf im Konvent einer Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens
                     zwei Drittel der dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach Absatz 2 erworbene Zuständigkeiten gelten nur für den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss.  2 Die Zuständigkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland im Übrigen bleibt unberührt.
                  

               

               
                     Artikel 29

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Rat hat die Aufgabe, die Evangelische Kirche in Deutschland zu leiten und zu verwalten.  2 Soweit die Befugnisse nicht anderen Organen beigelegt sind, ist er für alle Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     zuständig.  3 Der Rat vertritt die Evangelische Kirche in Deutschland nach außen.  4 Er kann Kundgebungen erlassen, wenn die Synode nicht versammelt ist.  5 Er legt der Synode auf jeder ordentlichen Tagung einen Rechenschaftsbericht vor, der zu besprechen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gegenstände, die durch Gesetz zu ordnen sind, können ausnahmsweise durch Verordnung des Rates geregelt werden, wenn die Sache
                     keinen Aufschub duldet, die Synode nicht versammelt und ihre Einberufung nicht möglich oder der Bedeutung der Sache nicht
                     entsprechend ist.  2 Die Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland darf durch Verordnung nicht geändert werden.  3 Verordnungen sind der Synode bei ihrem nächsten Zusammentritt vorzulegen.  4 Die Synode kann eine Verordnung des Rates ändern oder aufheben.  5 Verordnungen bedürfen der Zustimmung der Kirchenkonferenz, sofern sie Gegenstände betreffen, deren gesetzliche Regelung gemäß
                     Artikel 26a Absatz 4 der Zustimmung der Kirchenkonferenz bedürfen.  6 Artikel 26a Absatz 6 findet Anwendung.
                  

               

               
                     Artikel 3011

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Rat besteht aus 15 Mitgliedern.  2 14 Mitglieder werden von der Synode und der Kirchenkonferenz gemeinsam in geheimer Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit gewählt.
                      3 Die Kirchenkonferenz kann Vorschläge machen.  4 Die Wahl findet in der zweiten Tagung der Synode statt.  5 Als weiteres Mitglied gehört der oder die Präses der Synode dem Rat an.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Wahl der Mitglieder des Rates ist die bekenntnismäßige und landschaftliche Gliederung der Evangelischen Kirche in
                     Deutschland zu berücksichtigen. Die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses ist zu beachten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der oder die Vorsitzende des Rates sowie der oder die stellvertretende Vorsitzende des Rates werden aus der Mitte der Ratsmitglieder
                     von der Synode und der Kirchenkonferenz gemeinsam in getrennten Wahlgängen mit Zweidrittelmehrheit gewählt.  2 Der Rat kann Vorschläge machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Amtsdauer des Rates beträgt 6 Jahre.  2 Wiederwahl ist zulässig.  3 Die Mitglieder bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger und Nachfolgerinnen im Amt.  4 Nach dem Ausscheiden eines Mitgliedes erfolgt Neuwahl gemäß Absatz 1 und 3.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland tritt nach Bedarf zu Sitzungen zusammen.  2 In den Sitzungen wird mit Stimmenmehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit gibt der oder die Vorsitzende den Ausschlag.
                      3 Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung12.  4 Sie kann vorsehen, dass die Erledigung bestimmter Aufgaben einem engeren Ausschuss des Rates übertragen wird.
                  

               

               
                     Artikel 31

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Kirchenamt dient den Organen der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nach
                     Artikel 21a zur Erfüllung ihrer Aufgaben.  2 Es führt die Verwaltung und die laufenden Geschäfte nach Richtlinien oder Weisungen des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts
                     und der vertraglichen Regelungen gemäß Artikel 21a.

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Kirchenamt hat für die Evangelische Kirche in Deutschland insbesondere
                     
                        	
                           die Organe in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und für sie die Aufgaben einer Geschäftsstelle wahrzunehmen sowie
                              für die Geschäftsführung in den Kammern und Kommissionen zu sorgen,
                           

                        

                        	
                           an der ständigen Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihren Gliedkirchen und den gliedkirchlichen
                              Zusammenschlüssen sowie den kirchlichen Werken, Verbänden und Einrichtungen mitzuwirken,
                           

                        

                        	
                           Stellungnahmen und Auskünfte der Gliedkirchen, der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie der kirchlichen Werke, Verbände
                              und Einrichtungen in Angelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeutung einzuholen,
                           

                        

                        	
                           durch Beratung und Information die Gliedkirchen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen,

                        

                        	
                           Arbeiten und Planungen der Evangelischen Kirche in Deutschland einzuleiten und Entscheidungen der Organe, insbesondere auf
                              dem Gebiet der Rechtsetzung, vorzubereiten,
                           

                        

                        	
                           die ökumenischen Verbindungen der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrzunehmen,

                        

                        	
                           die ihm kirchengesetzlich auf dem Gebiet der Auslandsarbeit und in anderen Bereichen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen,

                        

                        	
                           gesamtkirchliche Anliegen gegenüber staatlichen und anderen Stellen im Rahmen von Regelungen des Rates zu bearbeiten  und
                              sie zu vertreten, soweit die Vertretung nicht besonderen Bevollmächtigten übertragen ist,
                           

                        

                        	
                           die Öffentlichkeit über die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu unterrichten und im Rahmen von Regelungen des
                              Rates öffentliche Erklärungen abzugeben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Kirchenamt wird von einem Kollegium unter Vorsitz eines Präsidenten oder einer Präsidentin im Rahmen des kirchlichen Rechts
                     und der vertraglichen Regelungen gemäß Artikel 21a Absatz 2 geleitet.  2 Der Rat erlässt Richtlinien für die Organisation und Geschäftsverteilung und gibt dem Kirchenamt eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Präsident oder die Präsidentin sowie die Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen des Kirchenamtes werden vom Rat im Benehmen
                     mit der Kirchenkonferenz berufen.  2 Verträge nach Artikel 21a Absatz 2 können vorsehen, dass und wie die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bei der Berufung zu beteiligen sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei der Auswahl der Mitglieder des Kollegiums sowie der Referenten und Referentinnen ist auf eine ausgewogene Berücksichtigung
                     der unterschiedlichen Bekenntnisbindungen zu achten.  2 Die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses ist zu beachten. 
                  

               

               
                     Artikel 3213

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Auslegung kirchlichen Rechts, das gegründet ist auf der Heiligen Schrift und den Bekenntnisschriften, erfolgt durch die
                     verfassungsmäßigen Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Unbeschadet der Einheit der verfassungsmäßigen Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland haben die Kirchengerichte der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland die Aufgabe der Streitschlichtung.  3 Die kirchliche Rechtsprechung in der Evangelischen Kirche in Deutschland ist Richtern und Richterinnen anvertraut.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland sind
                     
                        	
                           der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                           das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland als Kirchengericht erster Instanz und

                        

                        	
                           der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland als Kirchengericht zweiter Instanz.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kirche in Deutschland für sich die Zuständigkeit von Kirchengerichten ihrer Gliedkirchen
                     und deren gliedkirchlichen Zusammenschlüssen begründen, soweit dies das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     zulässt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Durch Kirchengesetz kann die Evangelische Kirche in Deutschland ihren Gliedkirchen, deren gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
                     und für kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen die Möglichkeit
                     eröffnen, die Zuständigkeit der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland zu begründen.
                  

               

               
                     Artikel 32a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Richter und Richterinnen des Verfassungsgerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie je ein stellvertretendes
                     Mitglied werden auf gemeinsamen Vorschlag des Rates, der Kirchenkonferenz und des Präsidiums der Synode durch die Synode gewählt.
                      2 Die Richter und Richterinnen des Kirchengerichts und des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland werden
                     vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.  3 Sie sind an die Heilige Schrift und an ihr Bekenntnis sowie an das in der Kirche geltende Recht gebunden.  4 In diesem Rahmen üben sie ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unabhängigkeit aus.  5 Sie haben sich innerhalb und außerhalb ihres Amtes, auch bei politischer Betätigung, so zu verhalten, dass das Vertrauen in
                     ihre Unabhängigkeit nicht gefährdet wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu Richtern und Richterinnen der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland können nur Kirchenmitglieder der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland berufen werden, die zu kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland wählbar sind.  2 Nicht berufen werden können die Mitglieder der verfassungsmäßigen Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Richter und Richterinnen der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland können gegen ihren Willen nur auf
                     kirchengesetzlich geordnetem Wege ihres Amtes enthoben oder an der Ausübung ihres Amtes gehindert werden.
                  

               

               
                     Artikel 32b

                  

                  Der Verfassungsgerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland entscheidet über die Auslegung der Grundordnung aus Anlass
                     von Meinungsverschiedenheiten zwischen den verfassungsmäßigen Organen der Evangelischen Kirche in Deutschland oder eines anderen
                     durch Kirchengesetz Berechtigten, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin geltend macht, durch eine Maßnahme oder
                     Unterlassung des Antragsgegners oder der Antragsgegnerin in eigenen Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein.
                  

               

               
                     Artikel 32c

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Hält ein Kirchengericht ein Kirchengesetz oder eine Verordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland, auf dessen oder deren
                     Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für mit der Grundordnung nicht vereinbar, so hat es das Verfahren auszusetzen
                     und die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland einzuholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland hat Gesetzeskraft.  2 Soweit ein Kirchengesetz oder eine Verordnung mit der Grundordnung für unvereinbar und daher für nichtig erklärt wird, ist
                     die Entscheidungsformel im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu veröffentlichen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Besondere und Übergangsbestimmungen

         

         
                     Artikel 33

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Einnahmen und Ausgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland sind für ein Jahr oder mehrere Jahre auf einen Haushaltsplan
                     zu bringen.  2 Ausgaben, die durch eigene Einnahmen nicht gedeckt sind, werden auf die Gliedkirchen umgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Haushaltsplan sowie die Höhe und der Verteilungsmaßstab der Umlage werden durch Gesetz festgelegt.  2 Das Gleiche gilt für Anleihen und Sicherheitsleistungen, die nicht aus Mitteln des laufenden Rechnungsjahres gedeckt werden
                     können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über die Haushalts- und Kassenführung ist jährlich Rechnung zu legen14.  2 Die Rechnung wird von einem hierzu bestimmten Ausschuss geprüft15.  3 Aufgrund seines Berichts beschließt die Synode über die Entlastung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassenwesen wird durch eine Verordnung des Rates geregelt16.
                  

               

               
                     Artikel 34

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland wird in Rechtsangelegenheiten durch den Rat vertreten.  2 Urkunden, welche die Evangelische Kirche in Deutschland Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Vollmachten sind von dem
                     oder der Vorsitzenden des Rates oder dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden des Rates zu vollziehen; das Siegel ist beizudrücken.
                      3 Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Rat kann die Vertretung allgemein oder im Einzelfall auf das Kirchenamt übertragen und dabei regeln, durch wen Urkunden,
                     welche die Evangelische Kirche in Deutschland Dritten gegenüber verpflichten sollen, und Vollmachten zu vollziehen sind.
                  

               

               
                     Artikel 35

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland als öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Trägerin der Rechte und Verbindlichkeiten
                     des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes und der  Deutschen Evangelischen Kirche.  2 Die Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche vom 11. Juli 1933 wird hiermit aufgehoben.  3 Im Übrigen bleibt das gesamtkirchliche Recht in Kraft, soweit es dieser Grundordnung nicht widerspricht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Inhaltsübersicht ist nicht Bestandteil der Grundordnung.

         

      

      2
            s. Leuenberger Konkordie (Nr. 10.2.).

         

      

      3
            s. Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen 1934 (Nr. 10.1).

         

      

      4
            s. auch Nr. 1.11 und Nr. 1.12 (Kirchenmitgliedschaftsgesetz).

         

      

      5
            s. Verfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (Nr. 10.4) und Satzung des Ökumenischen Rates der Kirchen (Nr. 10.4.1).

         

      

      6
            s. KG über das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. und ihre Satzung sowie KG über die Ordnung der Missionsarbeit
               vom 6. November 1975 (ABl.EKD S. 719) und die(Satzung).
            

         

      

      7
            s. KG über die Mitarbeit der EKD in der Ökumene (Nr. 7.1), Auslandsfürsorgeverordnung (Nr. 7.2) sowie Verordnung über die
               Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung von Auslandspfarrern und anderen nicht beamteten Mitarbeitern (Nr. 7.3).
            

         

      

      8
            s. auch Militärseelsorgevertrag (Nr. 5.3), KG zur Regelung der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr (Nr. 5.1) und Bundesgrenzschutzseelsorgegesetz
               der EKD (Nr. 5.9).
            

         

      

      9
            s. KG betreffend die Angliederung der Ev. Brüder-Unität in Deutschland an die EKD vom 12. Januar 1949 (ABl.EKD 1949 S. 3)
               und KG betreffend die Angliederung des Bundes ev.-ref. Kirchen Deutschlands an die EKD vom 25. Februar 1960 (ABl.EKD 1960
               S. 115), Nr. 2.1 und Nr. 2.2.
            

         

      

      10
            Artikel 24 Absatz 1 Satz 1 gilt erstmals für die Bildung der 12. Synode der EKD; § 3 Drittes Kirchengesetz zur Änderung des
               Kirchengesetzes über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder der Synode der EKD vom 12. November 2013
               (ABl. EKD S. 446). 
            

         

      

      11
            s. aber KG über die Zahl der Mitglieder des Rates der EKD vom 10. März 1966 (ABl. EKD S. 153) und § 4 KG der EKD zur Regelung
               von Fragen im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit der EKD (Nr. 1.1.1).
            

         

      

      12
            s. Geschäftsordnung für den Rat der EKD vom 25. Februar 1994 (ABl. EKD S. 205), Nr. 1.7.

         

      

      13
            s. auch Kirchengerichtsgesetz der EKD (Nr. 1.9).

         

      

      14
            Haushalts- und Rechnungswesen der EKD vom 1. Juni 2012, Nr. 3.1.

         

      

      15
            KG über das Oberrechnungsamt der EKD vom 12. November 1993, Nr. 3.3.

         

      

      16
            Haushalts- und Rechnungswesen der EKD vom 1. Juni 2012, Nr. 3.1.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz zu dem Vertrag über die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

      

      
         Vom 22. November 2014

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 199)
         

      

      Die Synode der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Zustimmungserklärung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem zwischen
                  

                  
                     
                        	
                            der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig,

                        

                        	
                            der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers,

                        

                        	
                            der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg,

                        

                        	
                            der Evangelisch-reformierten Kirche und

                        

                        	
                            der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe

                        

                     

                  

                  am 28. März 2014 abgeschlossenen Vertrag über die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen (GVBl. 27. Band, S. 188), wird zugestimmt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit dem Inkrafttreten des Vertrages wird das  durch ihn geschaffene Recht für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg bindend.
                  

               

               
                     § 2
Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für folgende Aufgaben zur Ausführung des Vertrages ist die Synode zuständig: 
                  

                  
                     
                        	
                            Bestellung der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Rates (§ 4 Absatz 3 und 4 des Vertrages),
                           

                        

                        	
                            Zustimmung zur Errichtung oder Erweiterung  einer gemeinsamen Einrichtung der Konföderation (§ 9 Absatz 1 und 2 des Vertrages),
                           

                        

                        	
                           Kündigung der Beteiligung an einer gemeinsamen Einrichtung der Konföderation (§ 9 Absatz 3 des Vertrages).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für folgende Aufgaben zur Ausführung des Vertrages ist der Gemeinsame Kirchenausschuss zuständig:
                  

                  
                     
                        	
                           Verlangen, den Rat einzuberufen (§ 5 Absatz 2 des Vertrages),
                           

                        

                        	
                           Erklärung des Einvernehmens bei der Bestellung von Bevollmächtigten (§ 6 Absatz 1 des Vertrages),
                           

                        

                        	
                           Zustimmung zu Vereinbarungen der Konföderation mit dem Land Niedersachsen (§ 10 des Vertrages).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für folgende Aufgaben zur Ausführung des Vertrages ist der Oberkirchenrat zuständig:
                  

                  
                     
                        	
                           Zustimmungserklärung zu Umlagen zur Herbeiführung eines Finanzausgleichs zwischen den Kirchen der Konföderation oder für Aufgaben,
                              die über den Bereich der Konföderation hinausgehen (§ 12 Absatz 3 des Vertrages),
                           

                        

                        	
                           Vorlage des Berichts über das Ergebnis der Evaluation nach § 14 Absatz 1 Satz 2 des Vertrages.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Oberkirchenrat unterrichtet den den Gemeinsamen Kirchenausschuss und den jeweils zuständigen synodalen Ausschuss über
                     die Vorbereitung von Kirchengesetzen und Rechtsverordnungen, die nach § 11 Absätze 2 oder 3 des Vertrages in allen Kirchen der Konföderation gleichlautend oder im gegenseitigen Einvernehmen zu gestalten sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Vereinbarung zur Verteilung des Kirchensteueraufkommens nach § 13 Satz 3 des Vertrages kann der Oberkirchenrat erst abschließen, wenn der Gemeinsame Kirchenausschuss zugestimmt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Oberkirchenrat beteiligt den Gemeinsamen Kirchenausschuss rechtzeitig an der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung
                     der Evaluation nach § 14 Absatz 1 des Vertrages.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Eine Kündigung des Vertrages nach § 14 Absatz 2 wird auf Grund eines Kirchengesetzes durch den Oberkirchenrat ausgesprochen.
                  

               

               
                     § 4
Überleitungsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit die zuständigen kirchenleitenden Organe der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg nichts anderes beschließen, gelten folgende
                     Kirchengesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsvorschriften der Konföderation in der am 31. Dezember 2014 geltenden Fassung
                     ab 1. Januar 2015 als Kirchengesetze, Rechtsverordnungen oder sonstige Rechtsvorschriften der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
                     fort:
                  

                  
                     
                        	
                            Kirchengesetze

                           
                              
                                 	
                                     Kirchengesetz über die Bildung der Kirchenvorstände (KVBG) in der Fassung vom 14. Dezember 1992 (GVBl. 22. Band, S. 207), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 8. März 2014
                                       (GVBl. 27. Band, S. 182),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die kirchliche Bestätigung von Religionslehrkräften in der Fassung vom 17. Juni 2006 (GVBl. 26. Band, S. 55), zuletzt geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom 12. Dezember 2011 (GVBl. 27. Band, S. 56),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die Vollstreckung von Gebühren im Verwaltungswege (Gebührenvollstreckungsgesetz – GebVollstrG) vom 22. September 1986 (GVBl. 21. Band, S. 118),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die theologischen Prüfungen (Gemeinsames Prüfungsgesetz – ThPrG) vom 20. Januar 1975 (GVBl. 18. Band, S. 121), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
                                       29. März 2001 (GVBl. 25. Band, S. 48),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die Bezüge der Vikare und Vikarinnen (Vikarsbezügegesetz - VikBG) vom 23. November 1995 (GVBl. 23. Band, S. 121), geändert durch Kirchengesetz vom 12. März 2011
                                       (GVBL 27. Band, S. 54),
                                    

                                 

                                 	
                                     §§ 1 bis 28, 41 bis 45 und 58 sowie §§ 2 und 3 der Anlage zum Kirchengesetz über die Besoldung und Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen (Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetz-
                                       PfBVG) in der Fassung vom 29. August 2001 (GVBl. 25. Band, S. 60), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 8. März 2014 (GVBl. 27. Band S. 180),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März 2000 (GVBl. 24. Band, S. 140), zuletzt geändert durch
                                       Kirchengesetz vom 9. März 2013 (GVBl. 27. Band, S. 144),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die Gewährung von Wegstreckenentschädigung bei Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges für dienstliche
                                          Zwecke (Gemeinsames Wegstreckenentschädigungsgesetz - WEG) vom 23. November 1995 (GVBl. 23. Band, S. 121),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz zur Regelung des Arbeitsrechts für Einrichtungen der Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie - ARRG-D)
                                       vom 8. März 2014 (GVBl. 27. Band S. 181),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Haushaltsgesetz - HhG) in der Fassung vom 22. Mai 1984 (GVBl. 20. Band, S. 284), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
                                       27. September 2008 (GVBl. 26. Band, S. 180),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchensteuern in den evangelischen Landeskirchen (Gemeinsame Kirchensteuerordnung - KiStO ev.) vom 14. Juli 1972 (GVBl. 17. Band, S. 192), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
                                       vom 8. März 2014 (GVBl. 27. Band S. 180),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über den Rechtshof (Rechtshofordnung) vom 20. November 1973 (GVBl. 18. Band, S. 23), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 13. März 2010
                                       (GVBl. 27. Band, S. 34),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz über die Sicherung und Nutzung kirchlichen Archivgutes (Archivgesetz) vom 26. Februar 1999 (GVBl. 24. Band, S. 108),
                                    

                                 

                                 	
                                     Kirchengesetz zur Ergänzung und Durchführung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (Gemeinsames Datenschutz-Anwendungsgesetz - DSAG) vom 23. November 1995 (GVBl. 23. Band, S. 115), geändert durch Kirchengesetz
                                       vom 9. März 2013 (GVBl. 27. Band, S. 144),
                                    

                                 

                                 	
                                    Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen (Mitarbeitervertretungsgesetz - MVG) vom 21. April 2005 (GVBl. 26. Band, S. 24,
                                       S. 53), zuletzt geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom 20. September 2011 (GVBl. 27. Band, S. 76),
                                    

                                 

                                 	
                                    Kirchengesetz über Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld (Umzugskostengesetz) vom 27. Juni 2006 (GVBl. 26. Band, S. 54), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 13. März 2012 (GVBl. 27. Band, S. 34).
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Verordnungen

                           
                              
                                 	
                                     Verordnung über die Pfarrdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften - KonfDWV) vom 28. Januar 1997 (GVBl. 24. Band, S. 36), zuletzt geändert durch Verordnung vom
                                       1. Dezember 2008 (GVBl. 26. Band, S. 184, berichtigt GVBl. 27. Band, S. 14),
                                    

                                 

                                 	
                                     Verordnung über die Durchführung der Ersten theologischen Prüfung vom 9. März 2013 (GVBl. 27. Band, S. 145),
                                    

                                 

                                 	
                                     Verordnung über die Durchführung der Zweiten theologischen Prüfung in der Fassung vom 2. April 1986 (GVBl. 22. Band, S. 12), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. März 1995 (GVBl. 23.
                                       Band, S. 95),
                                    

                                 

                                 	
                                     Verordnung über das Verfahren der Beschwerden über theologische Prüfungen in der Fassung vom 5. September 1990 (GVBl. 22. Band, S. 87),
                                    

                                 

                                 	
                                     Verordnung über die Gewährung von Zulagen nach dem Pfarrerbesoldungs- und -Versorgungsgesetz in der Fassung vom 18. Januar
                                       1996 (GVBl. 23. Band, S. 127), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Oktober 2003 (GVBl. 25. Band, S. 124),
                                    

                                 

                                 	
                                     Verordnung zum Gemeinsamen Wegstreckenentschädigungsgesetz vom 28. Dezember 1995 (GVBl. 23. Band, S. 122), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. September 2010 (GVBl. 27. Band,S. 56), 
                                    

                                 

                                 	
                                     Verordnung über das Register über die Übernahmeerklärungen der Einrichtungen der Diakonie nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz
                                       - Diakonie (RegVO) vom 9. Dezember 1997 (GVBl. 24. Band, S. 70),
                                    

                                 

                                 	
                                     Ausführungsverordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (KonfHO) in der Fassung vom 3. Februar 1982 (GVBl.
                                       20. Band, S. 56), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. September 2010 (GVBl. 27. Band S. 55),
                                    

                                 

                                 	
                                     Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen derjenigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
                                          Rechts, die der Aufsicht der Konföderation oder der Aufsicht einer der beteiligten Kirchen unterstehen (Haushaltsordnung für kirchliche Körperschaften - KonfHOK) in der Fassung vom 22. Mai 1984 (GVBl. 20. Band, S. 285), zuletzt
                                       geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2007 (GVBl. 26. Band, S. 142),
                                    

                                 

                                 	
                                     Ausführungsverordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (KonfHO-Doppik)
                                       vom 2. Juli 2012 (GVBl. 27. Band, S. 112),
                                    

                                 

                                 	
                                    Verordnung zur Ergänzung und Durchführung datenschutzrechtlicher Vorschriften (Datenschutzdurchführungsverordnung - DATVO) vom 12. Dezember 1995 (GVBl. 23. Band, S. 116), zuletzt geändert durch Verordnung
                                       vom 10. Dezember 2013 (GVBl. 27. Band, S. 179),
                                    

                                 

                                 	
                                    Wahlordnung zum Mitarbeitervertretungsgesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 25. Januar 1994 (GVB1. 23. Band, S. 30), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Dezember 2004 (GVBl. 26. Band, S. 7), 
                                    

                                 

                                 	
                                    Verordnung über das Verfahren vor der Schiedsstelle vom 16. Dezember 1996 (GVBl. 24. Band, S. 5).

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Sonstige Rechtsvorschriften

                           
                              
                                 	
                                     Verwaltungsbestimmungen über die kirchliche Bestätigung von Religionslehrkräften vom 31. Oktober 2006 (GVBl. 26 Band, S. 100),
                                    

                                 

                                 	
                                     Verwaltungsgrundsätze über Personalakten der kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Personalaktenordnung - PersAO) vom 11. Oktober 2000 (GVBl. 25. Band, S. 9), zuletzt geändert am 29. Oktober 2011 (GVBl. 27. Band, S. 89),
                                    

                                 

                                 	
                                     Richtlinien über die Durchführung der Ersten theologischen Prüfung vom 20. Dezember 2013 (GVBl. 27. Band S. 187),
                                    

                                 

                                 	
                                     Richtlinien der Zweiten theologischen Prüfung in der Fassung vom 2. April 1986 (Kirchl. Amtsblatt Hannovers 1986 S. 64),
                                       geändert am 21. Februar 2005 (GVBl. 26. Band, S. 19),
                                    

                                 

                                 	
                                     Ordnung für die Benutzung des kirchlichen Archivgutes (Benutzungsordnung) vom 20. Juni 2000 (GVBl. 25. Band, S. 12),
                                    

                                 

                                 	
                                    Gebührenordnung für die Benutzung kirchlichen Archivgutes vom 20. Juni 2000 (GVBl. 25. Band, S. 13).
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkrichenrat wird ermächtigt, das übergeleitete Recht in der fortgeltenden Fassung neu im Gesetz- und Verordnungsblatt
                     bekanntzumachen.
                  

               

               
                     § 5
Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften
                     

                  

                  Mit Ablauf des 31. Dezember 2014 tritt das Kirchengesetz zu dem Vertrag über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 26. November
                        1970 (GVBl. 17. Band, S. 84), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 30. November 1978 (GVBl. 19. Band, S. 91) außer Kraft.
                  

               

               
                     § 6
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Gestellungsvertrag 
mit den evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen über die Abstellung katechetischer Lehrkräfte für den Religionsunterricht
            an den öffentlichen Schulen
         

      

      
         Vom 29. Juni 2012 (GVBl. 27. Band, S. 130)
         

      

      Zwischen

      dem Land Niedersachsen 

      – vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den Niedersächsischen Kultusminister –

      und

      der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, der Evangelisch-Lutherischen
            Kirche in Oldenburg, der Evangelisch-reformierten Kirche, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe

      – jeweils vertreten durch den Rat der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

      wird in dem Bestreben, die regelmäßige Erteilung des Religionsunterrichtes an öffentlichen Schulen nach den in Artikel 5 Abs. 1 des Vertrages des Landes Niedersachsen mit den evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen vom 19. März 1955 (Loccumer Vertrag) festgestellten Grundsätzen sicherzustellen, Folgendes vereinbart:

      
                     § 1
Gegenstand des Vertrages
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vertragsschließenden gehen davon aus, dass es verfassungs- und schulrechtlich die Aufgabe des Landes ist, die Erteilung
                     eines regelmäßigen Religionsunterrichtes als ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schulen zu gewährleisten, und dass
                     diese Aufgabe im Allgemeinen durch im Landesdienst stehende, für den Religionsunterricht ausgebildete Lehrkräfte erfüllt werden
                     soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Behebung des Mangels an Lehrkräften für den Religionsunterricht werden die Kirchen das Land nach Möglichkeit unterstützen,
                     geeignete Lehrkräfte zu gewinnen, und sich bemühen, für die allgemein bildenden öffentlichen Schulen auf Ansuchen der Niedersächsischen
                     Landesschulbehörde und für die berufsbildenden öffentlichen Schulen auf Ansuchen der Schulen kirchliche Amtsträger zur Verfügung
                     zu stellen, die nach ihrer kirchlichen Ausbildung geeignet sind, den Religionsunterricht an diesen Schularten zu erteilen
                     (katechetische Lehrkräfte).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beschäftigung von Geistlichen, Katecheten und sonstigen Lehrpersonen für das Fach Religion im Beamten- oder Beschäftigtenverhältnis
                     des Landes wird durch diesen Vertrag nicht berührt.
                  

               

               
                     § 2
Katechetische Lehrkräfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Als katechetische Lehrkräfte kommen in Betracht
                  

                  
                     
                        	
                            für den Religionsunterricht an Gymnasien einschl. Abendgymnasien und Kollegs, an gymnasialen Oberstufen von Integrierten
                              und Kooperativen Gesamtschulen sowie Oberschulen, am Gymnasialzweig der Kooperativen Gesamtschule oder der Oberschule und
                              an den Beruflichen Gymnasien
                           

                           
                              
                                 	
                                     Pfarrerinnen und Pfarrer mit abgeschlossener theologischer Ausbildung,

                                 

                                 	
                                     sonstige kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem durch Hochschulprüfung oder erster theologischer Prüfung abgeschlossenen
                                       theologischen Hochschulstudium,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            für den Religionsunterricht an Berufsbildenden Schulen (ohne Berufliche Gymnasien) die unter Nummer 1 genannten Personen
                              sowie Diakoninnen und Diakone, wenn sie eine entsprechende Qualifikation zur Erteilung von Religionsunterricht erworben und
                              die Kirchenbehörde entweder nach einem Abschlusskolloquium im Beisein einer Vertreterin oder eines Vertreters des Kultusministeriums
                              oder im Einverständnis mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde ihre Eignung für den Religionsunterricht festgestellt
                              hat,
                           

                        

                        	
                            für den Religionsunterricht an Grund-, Haupt-, Real-, und Förderschulen sowie Oberschulen (ohne gymnasiale Oberstufe bzw.
                              ohne den Gymnasialzweig der Oberschule), Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen (ohne gymnasiale Oberstufe bzw. ohne
                              den Gymnasialzweig der Kooperativen Gesamtschule)
                           

                           
                              
                                 	
                                     die unter Nr. 1 und 2 genannten Personen,

                                 

                                 	
                                     in Ausnahmefällen Diakoninnen und Diakone, die nicht unter Nr. 2 fallen, wenn die Kirchenbehörde ihre Eignung für den, Religionsunterricht
                                       an der betreffenden Schulart bestätigt hat.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Änderungsvertrages zum Gestellungsvertrag bereits beschäftigten kirchlichen Lehrkräfte
                     können weiterbeschäftigt werden, auch wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllen.  2 Die Kirchenbehörde, die Niedersächsische Landesschulbehörde oder die berufsbildenden Schulen können die Weiterbeschäftigung
                     vom erfolgreichen Besuch eines Fortbildungskursus abhängig machen.
                  

               

               
                     § 3
Gestellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchen stellen die katechetischen Lehrkräfte, aufgrund dieses Gestellungsvertrages gegen ein Gestellungsgeld (§ 5) zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Niedersächsische Landesschulbehörde oder die berufsbildende Schule teilt den zuständigen Kirchenbehörden rechtzeitig den
                     durch im Landesdienst stehende Lehrkräfte nicht gedeckten Unterrichtsbedarf mit.  2 Auch die Kirchenbehörden unterrichten die Niedersächsische Landesschulbehörde oder die berufsbildende Schule, wenn nach ihren
                     Feststellungen Religionsunterricht nicht planmäßig erteilt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenbehörden benennen der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder der berufsbildenden Schule die für die Erteilung
                     des Religionsunterrichts vorgesehenen katechetischen Lehrkräfte im Einzelfall unter Beifügung eines Personalbogens (nach Muster
                     der Anlage 1).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die von den Kirchenbehörden benannten katechetischen Lehrkräfte erhalten von der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder
                     der berufsbildenden Schule einen Unterrichtsauftrag (nach Muster der Anlage 2), in dem – im Einvernehmen mit den Kirchenbehörden – insbesondere die Zahl der wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsstunden
                     und die Dauer der Beauftragung festgelegt werden.  2 Den Kirchenbehörden wird eine Durchschrift des Unterrichtsauftrages übersandt.
                  

                   3 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, die mindestens 12 Unterrichtsstunden wöchentlich erteilen, wird der Unterrichtsauftrag ohne Bindung an eine Einsatzschule
                     für die Dauer von 3 Jahren erteilt.  4 Die Möglichkeit der Kündigung vor Ablauf der 3 Jahre besteht, wenn der Religionsunterricht unmittelbar nach Beendigung des
                     gekündigten Unterrichtsauftrages in vollem Umfang durch im Landesdienst stehende Lehrkräfte erteilt werden kann.  5 § 6 Nr. 2 gilt entsprechend.  6 Bei nachgewiesenem Bedarf kann der Unterrichtsauftrag verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Schulleitungen nehmen bei der Festlegung des Stundenplanes Rücksicht auf die berechtigten Wünsche, die sich aus dem kirchlichen
                     Dienstverhältnis ergeben, wenn die katechetischen Lehrkräfte nicht ausschließlich im Schuldienst tätig sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Bei einer Erkrankung oder sonstigen Verhinderung der katechetischen Lehrkräfte werden die Kirchenbehörden im Benehmen mit
                     der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder der berufsbildenden Schule für eine angemessene Vertretung Sorge tragen.  2 Die Verpflichtung, eine Vertretung zu stellen, entfällt, wenn die katechetischen Lehrkräfte im Einvernehmen zwischen den Kirchenbehörden
                     und der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder den berufsbildenden Schulen an Fortbildungs- oder sonstigen Maßnahmen, die
                     im Interesse des Landes liegen, teilnehmen oder mitwirken.
                  

               

               
                     § 4
Rechtsstellung der katechetischen Lehrkräfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die katechetischen Lehrkräfte treten in kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Lande Niedersachsen.  2 Die Dienstverhältnisse zwischen den kirchlichen Anstellungsträgern und den katechetischen Lehrkräften bleiben unberührt.  3 Sie erteilen den Religionsunterricht im Rahmen des kirchlichen Arbeitsverhältnisses oder im Rahmen des kirchlichen Dienstauftrages
                     innerhalb ihres bestehenden kirchengesetzlich geregelten Dienstverhältnisses.  4 In begründeten Ausnahmefällen können katechetische Lehrkräfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 über den dienstlichen kirchlichen Auftrag hinaus, mit der Erteilung von Religionsunterricht von der Kirche beauftragt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die katechetischen Lehrkräfte unterstehen der staatlichen Schulaufsicht, der Schulordnung und den Weisungen der Schulleitungen
                     nach den allgemeinen Bestimmungen.  2 Die Teilnahme an Konferenzen und an Prüfungen richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen, die in den einzelnen Schularten
                     gelten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die katechetischen Lehrkräfte erhalten Urlaub nach den allgemeinen Bestimmungen für Lehrkräfte.  2 Der Urlaub gilt als durch die Ferien abgegolten.  3 § 5 Abs. 6 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 5
Gestellungsgeld
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchen erhalten für die Gestellung der katechetischen Lehrkräfte ein monatliches Gestellungsgeld wie folgt:
                  

                  
                     
                        	
                             1 Für Pfarrerinnen und Pfarrer (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) in einem kirchengesetzlich geregelten Dienstverhältnis, die an den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 genannten Schulen beschäftigt werden, erstattet das Land den Kirchen entsprechend ihrem von der Kirche erteilten Dienstauftrag
                              nach Umfang der Beschäftigung als katechetische Lehrkraft die nach kirchlichem Recht zustehenden anteiligen jährlichen Bruttodienstbezüge,
                              jedoch höchstens die Dienstbezüge einer Studienrätin oder eines Studienrates im Endgrundgehalt der BesGr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung.
                           

                            2 Zusätzlich zu diesen Dienstbezügen erstattet das Land Niedersachsen den Kirchen gemessen an dem tatsächlichen Beschäftigungsumfang
                              einen Beitrag zu den Vorsorgungslasten sowie der sonstigen Kosten in Höhe von 28 %.
                           

                        

                        	
                             1 Für alle nicht unter Nummer 1 fallenden katechetischen Lehrkräfte erhalten die Kirchen das jährliche Bruttoentgelt, dass diesen
                              katechetischen Lehrkräften nach den kirchlichen Bestimmungen zusteht, höchstens jedoch in Höhe des Bruttoentgelts, dass vergleichbaren
                              tariflich beschäftigten Lehrkräften im Landesdienst zustehen würde.  2 Bei der Berechnung des Gestellungsgeldes ist die Stufenzuordnung nach den jeweiligen kirchlichen Bestimmungen zugrunde zulegen.
                               3 Für Lehrkräfte, die nicht mit der vollen Regelstundenzahl beschäftigt werden, wird das monatliche Bruttoentgelt anteilsmäßig
                              nach dem Verhältnis der Zahl der erteilten Stunden zu der Zahl der verbindlichen Unterrichtsstunden gewährt.
                           

                            4 Zur Abgeltung der Aufwendungen für die Altersversorgung, Sozialversicherung, Unfallfürsorge, Unfallversicherung, vermögenswirksame
                              Leistungen sowie der sonstigen Kosten erhalten die Kirchen ferner 28 v. H. des zu zahlenden Betrages.
                           

                            5 Für entgeltgeringfügig beschäftigte katechetische Lehrkräfte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Sozialgesetzbuches IV erhalten
                              die Kirchen einen Pauschalbetrag in Höhe von 28 v. H. des zu erstattenden Betrages.  6 Bei diesem Erstattungssatz ist der Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Rentenversicherung in Höhe von 15 v. H. und jener
                              zur Krankenversicherung in Höhe von 13 v. H. berücksichtigt worden.
                           

                            7 Für die Zusatzversorgung wird der Anteil des Landes für die VBL in Höhe von 6,45 v. H. berücksichtigt.
                           

                            8 Beim Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sind dabei die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Änderungsvertrages geltenden
                              Beitragssätze für die einzelnen Sozialversicherungszweige zugrunde zu legen.  9 Gleiches gilt für den Anteil des Landes zur Zusatzversorgung.
                           

                            10 Steigen oder sinken die Arbeitgeberanteile insgesamt um mindestens 1 v. H., so kann jede Vertragspartei verlangen, dass die
                              Pauschalbeträge auch ohne förmliche Änderung des Vertragstextes entsprechend angepasst werden.
                           

                        

                        	
                            Für katechetische Lehrkräfte, die mit Einverständnis der Kirche über ihren kirchlichen dienstlichen Auftrag oder ihr kirchliches
                              Beschäftigungsverhältnis hinaus Religionsunterricht erteilen, erstattet das Land Niedersachsen den Kirchen die Vergütung,
                              die entsprechenden nebenamtlichen oder nebenberuflichen Lehrkräften im Landesdienst in der jeweiligen Schulform nach den jeweils
                              gültigen Bestimmungen für die nebenamtlichen oder nebenberuflichen Lehrkräfte zustehen würde.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Besteht der Anspruch auf das Gestellungsgeld nicht für einen vollen Kalendermonat, so wird nur der Teil des Gestellungsgeldes
                     gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wird eine katechetische Lehrkraft vorübergehend – z. B. bei Erkrankung – durch eine entsprechende katechetische Lehrkraft
                     vertreten, so ändert sich das Gestellungsgeld dadurch nicht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Wird bei Erkrankung einer katechetischen Lehrkraft eine Vertreterin oder ein Vertreter nicht gestellt, so wird das Gestellungsgeld
                  

                  
                     
                        	
                            für Pfarrerinnen und Pfarrer nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und für die in einem Kirchenbeamtenverhältnis stehenden katechetischen Lehrkräfte – wenn sie mit den vollen verbindlichen
                              Unterrichtsstunden (Regelstunden) der entsprechenden beamteten Lehrkräfte des Landes im Schuldienst beschäftigt werden – für
                              die Dauer von drei Monaten,
                           

                        

                        	
                            in den übrigen Fällen nur für die Dauer von sechs Wochen weitergezahlt, jedoch nicht über die Beendigung des Unterrichtsauftrages
                              hinaus.
                           

                        

                     
 2 Dies gilt auch für eine Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein
                     Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und
                     die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation stationär durchgeführt wird.  3 Im Übrigen finden die Bestimmungen des Landes über die Inanspruchnahme von Ferienzeiten für Kur- oder Sanatoriumsaufenthalte
                     von Lehrkräften Anwendung.
                  

                   4 Für Pfarrerinnen und Pfarrer oder die in einem Kirchenbeamtenverhältnis stehenden katechetischen Lehrkräfte wird – wenn sie
                     mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit an öffentlichen Schulen im Rahmen des Gestellungsvertrages Religionsunterricht
                     erteilen – das Gestellungsgeld auch weitergezahlt bei Gewährung von Sonderurlaub zur Durchführung einer verordneten Sanatoriumsbehandlung
                     oder Heilkur; § 9 b der Niedersächsischen Sonderurlaubsversordnung gilt entsprechend. Im Übrigen findet Satz 3 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Wird für die Zeit der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) ein Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gezahlt, so werden
                     die entsprechenden Aufwendungen für die Dauer der Beschäftigungsverbote gemäß § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des MuSchG auf Antrag
                     im Rahmen des Gestellungsgeldes erstattet.  2 Diese Regelung gilt nur für katechetische Lehrkräfte, die ausschließlich zur Erteilung von Religionsunterricht im Rahmen des
                     Gestellungsvertrages beschäftigt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für Urlaub, der ausnahmsweise außerhalb der Schulferien genommen wird, entfällt die Zahlung des Gestellungsgeldes, soweit
                     keine Vertretung gestellt wird.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Gestellungsgeld wird fortgezahlt bei der Teilnahme von katechetischen Lehrkräften an Fortbildungs- und sonstigen Maßnahmen
                     im Sinne von § 3 Abs. 6 und bei der Gewährung von Sonderurlaub nach der Niedersächsischen Sonderurlaubsverordnung, wenn hiernach
                     eine Weitergewährung der Bezüge vorgesehen ist sowie für die Teilnahme
                  

                  
                     
                        	
                            an Sitzungen der Verfassungsorgane oder Verwaltungsgremien der Kirchen, wenn die katechetische Lehrkraft dem Verfassungsorgan
                              oder Gremium angehört,
                           

                        

                        	
                            an Tagungen der Kirchen, wenn die katechetische Lehrkraft auf Anforderung Kirchenleitung als Mitglied einer Delegation oder
                              eines Verwaltungsgremiums der Kirche teilnimmt,
                           

                        

                        	
                            an Veranstaltungen des Deutschen Evangelischen Kirchentages.

                        

                     
 2 Dies gilt auch in Fällen, in denen Lehrkräfte im Beschäftigtenverhältnis einen Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die
                     Dauer einer Arbeitsbefreiung gemäß § 29 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder unter Berücksichtigung der ergänzenden
                     kirchlichen Bestimmungen haben.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Die von der Niedersächsische Landesschulbehörde oder der berufsbildenden Schule beauftragte Stelle veranlasst die Zahlung
                     des Gestellungsgeldes für den laufenden Monat an die von den Kirchen angegebenen Kassen.  2 Die Zahlung des Gestellungsgeldes kann – nach Vereinbarung zwischen der Niedersächsische Landesschulbehörde oder der berufsbildenden
                     Schule und der Kirchenbehörde – auch viertel- oder halbjährlich erfolgen.  3 Bei dieser Zahlungsweise kann den Kirchen zu Beginn des Zahlungszeitraumes ein Abschlag in Höhe von 50 v. H. des voraussichtlich
                     zu erwartenden Gestellungsgeldes gewährt werden.  4 Kommt es bei der Abrechnung des Gestellungsgeldes zu Überzahlungen, sind die Kirchen verpflichtet, das Gestellungsgeld insoweit
                     zu erstatten.  5 Das Land Niedersachsen ist verpflichtet, das auf Unterrichtsaufträgen beruhende und im Einzelfall von den Kirchen nicht angeforderte
                     Gestellungsgeld nachträglich zu gewähren.  6 Die Vertragsparteien verzichten gegenseitig auf die Verzinsung solcher Ansprüche.
                  

                   7 Die Kirchenbehörden teilen der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder der berufsbildenden Schule die für die Erstattung
                     des Gestellungsgeldes im Einzelfall notwendigen Angaben mit und übersenden diesen regelmäßig eine spezifizierte Nachweisung
                     über das zu erstattende Gestellungsgeld.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Reisekosten, Fahrkosten und Wegstreckenentschädigung erstattet das Land den katechetischen Lehrkräften unmittelbar nach den
                     für seine Lehrkräfte geltenden Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Abführung etwaiger Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge obliegt den Kirchen.
                  

               

               
                     § 6
Unterrichtsauftrag
                     

                  

                  Der Unterrichtsauftrag (§ 3 Abs. 4) endet
                  

                  
                     
                        	
                            mit Ablauf der Zeit, für die er erteilt ist; er kann von der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder der berufsbildenden
                              Schule im Einvernehmen mit der Kirchenbehörde verkürzt oder verlängert werden,
                           

                        

                        	
                            durch Kündigung seitens der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder der berufsbildenden Schule oder der Kirchenbehörde,
                              wenn er unbefristet erteilt ist; die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende des Schuljahres,
                           

                        

                        	
                            durch Widerruf seitens der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder der berufsbildenden Schule im Einvernehmen mit der Kirchenbehörde
                              und nach Anhörung der Lehrkraft, wenn sich aus der Person der Lehrkraft, ihrem dienstlichen oder außerdienstlichen Verhalten
                              oder aus ihrer Unterrichtstätigkeit schwerwiegende Bedenken gegen eine weitere Verwendung ergeben,
                           

                        

                        	
                            mit Ablauf dieses Gestellungsvertrages,

                        

                        	
                             1 bei begründetem kirchlichem Bedarf auf Veranlassung der Niedersächsischen Landesschulbehörde oder der berufsbildenden Schule.
                               2 Während des laufenden Schuljahres hat die Kirchenbehörde für die Gestellung einer entsprechenden Ersatzkraft Sorge zu tragen.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Schlussbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vertragsschließenden werden etwa auftauchende Schwierigkeiten in der Durchführung dieses Vertrages in freundschaftlicher
                     Weise beheben und notwendige Vertragsänderungen auch ohne vorherige Kündigung vereinbaren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Dieser Vertrag tritt am 1. 8. 2012 in Kraft und ersetzt den bisherigen Gestellungsvertrag vom 1. August 1967 in der Fassung,
                     die dieser durch die Änderungsverträge vom 28./29. 9. 1977, vom 25. 8./21. 12. 1987, vom 22./27. 12. 1993 und vom 15./23.
                     4. 2002 erlangt hat.  2 Seine Gültigkeit verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ende des Schuljahres gekündigt
                     wird.
                  

                  Hannover, den 29. Juni 2012

                  Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten

                  Der Niedersächsische Kultusminister

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 (L.S.)

                              
                              	
                                 Dr. Althusmann

                              
                           

                        
                     

                  

                   

                  Hannover, den 29. Juni 2012

                  Für den Rat der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

                   Der Vorsitzende des Rates

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              (L.S.)

                           
                           	
                              Meister

                           
                        

                     
                  

                   Die Leiterin der Geschäftsstelle

                  Radtke

               

            

         

      

      
            Anlage 1

         

         (zu § 3 Abs. 3 des Vertrages)

         – Muster für Personalbogen –

         
                     Personalbogen
I. Personalangaben
                     

                  

                  Name: ____________________ Vorname: ____________________

                  Geburtstag: ____________________ Geburtsort: ____________________

                  Kirchliche Amts- oder Dienstbezeichnung: ____________________

                  Kirchliche Dienststelle: ____________________

                  Wohnort: ____________________ Straße: ____________________

               

               
                     II. Berufsausbildung

                  

                  (einschließlich Studium und kirchliche Ausbildung)

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Art der Ausbildung

                              
                              	
                                  Abgelegte Prüfungen

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                  ____________________

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 2

         

         (zu § 3 Abs. 4 des Vertrages)

         – Muster für Unterrichtsauftrag –

         
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        ____________________

                     
                     	
                        ____________________, den ____________________

                     
                  

               
            

         

         

         Niedersächsische Landesschulbehörde / 
berufsbildende Schule
         

         Herrn/Frau

         ____________________

         ____________________

         ____________________

         Betr.: Erteilung von Religionsunterricht

         

         Im Einvernehmen mit ____________________

         ____________________(Kirchenbehörde) 

         beauftrage ich Sie hiermit, mit Wirkung vom ____________________

         bis auf weiteres/bis zum ____________________ wöchentlich

         ____________________ Stunden evangelischen Religionsunterricht an 

         ____________________ in ____________________ zu erteilen.

         (Schule)

         Im Rahmen dieser Tätigkeit unterstehen Sie der staatlichen Schulaufsicht, der Schulordnung und den Weisungen der Schulleiterin
            oder des Schulleiters.
         

         Für den Unterrichtsauftrag gelten im Übrigen die Bestimmungen des 

         Gestellungsvertrages vom ____________________

      

      

   
      

      
         Gottesdienstordnungen der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
         

      

      
         

      

      
         

      

      
            I. Gottesdienst
Große Form
            

         

         Die Stücke in eckigen Klammern können entfallen1.
         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                  	
                     Läuten der Glocken

                  
               

               
                  	
                  	
                     Orgelvorspiel
oder andere Musik zum Eingang
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     der Himmel und Erde gemacht hat.

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Begrüßung]

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Sündenbekenntnis:

                  
               

               
                  	
                     L und G: Wir bekennen Gott, dem Allmächtigen,

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     dass wir gesündigt haben
in Gedanken, Worten und Werken.
Wir bekennen unsere Schuld.
Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde
und führe uns zum ewigen Leben.
                     

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Nimm von uns, Herr, unsere Sünde
und verleihe uns, dass wir mit reinem Herzen vor dein Angesicht treten und dich loben und preisen. Durch Jesus Christus, unseren
                        Herrn.
                     

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.]

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Lied

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Psalm
im Wechsel mit der Gemeinde gesprochen oder gesungen
                     

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
                        Amen.
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Kyrie
[Gebet oder Sündenbekenntnis]
                     

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Kyrie eleison.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Herr erbarme dich.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Christe eleison.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Christe erbarme dich.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Kyrie eleison.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Herr, erbarm dich über uns.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Gloria (Lobgesang)

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Gnadenzusage und Aufforderung zum Lob]

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Ehre sei Gott in der Höhe

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Das Gloria kann erweitert werden, siehe Nr. 179 und 180.1]

                  
               

               
                  	
                  	
                     Vom 2. bis 4. Advent und in der Passionszeit kann das Gloria entfallen. – In der Passionszeit kann statt dessen die Liedstrophe
                        „Ehre sei dir, Christe“ (Nr. 75.1) gesungen werden.
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Gruß

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Der Herr sei mit euch

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     und mit deinem Geist.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Gebet des Sonn- oder Festtages

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Lesung aus dem Alten Testament]

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Lied]

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Epistel]

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Halleluja

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Halleluja, Halleluja, Halleluja!]

                  
               

               
                  	
                  	
                     Lied des Sonn- oder Festtages

                  
               

               
                  	
                  	
                     Evangelium

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Gemeinde erhebt sich.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Das Evangelium steht geschrieben bei … im … Kapitel:

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Ehre sei dir, Herre!

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     liest das Evangelium.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Lob sei dir, o Christe.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Glaubensbekenntnis

                  
               

               
                  	
                  	
                     (Nicaenum, Apostolikum, Lieder 183, 184 oder ein anderes Glaubensbekenntnis)

                  
               

            
         

         Das Apostolische Glaubensbekenntnis

         Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,

         und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
            Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten
            Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort
            wird er kommen, zu richten die Lebenden und Toten.
         

         Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung
            der Toten und das ewige Leben.
Amen.
         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                  	
                     Die Gemeinde setzt sich.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Lied

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Predigt

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Predigtlied

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Abkündigung und besondere Fürbitten

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Lied mit Einsammeln des Dankopfers

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Allgemeines Kirchengebet

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Wenn kein Abendmahl gefeiert wird, schließt der Gottesdienst mit dem Vaterunser und dem Segen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Lied zum Abendmahl]

                  
               

               
                  	
                  	
                     [Glaubensbekenntnis, sofern nicht nach dem Evangelium]

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Gemeinde erhebt sich.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Großer Lobpreis (Sanctus)

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Der Herr sei mit euch

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     und mit deinem Geiste.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Die Herzen in die Höhe!

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Wir erheben sie zum Herren.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gotte.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Das ist würdig und recht.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Wahrhaft würdig und recht ist es, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, immer und überall loben und
                        dir danken durch Jesus Christus, unseren Herrn.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du hast uns geschaffen, erlöst und geheiligt. Wir beugen uns vor deiner göttlichen Majestät und beten an dein unerforschliches
                        Geheimnis.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Es loben die Engel deine Herrlichkeit, dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere
                        Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Ende lobsingen:
                     

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth. Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. Hosianna in der Höhe. Gelobet
                        sei, der da kommt im Namen des Herren. Hosianna in der Höhe.
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     [Gebet]

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Einsetzungsworte

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brachs und gabs seinen Jüngern
                        und sprach: „Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: „Nehmet hin und trinket alle daraus;
                        dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so
                        oft ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis.“
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     [Gebet]

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                     [L:

                  
                  	
                     Der gesegnete Kelch, über dem wir Dank sagen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi?

                  
               

               
                  	
                  	
                     Das Brot, das  wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?

                  
               

               
                  	
                  	
                     Denn ein Brot ist’s, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Und wie dies gebrochene Brot
                        zerstreut war auf den Bergen und zusammengebracht eins wurde, so bringe zusammen deine Kirche von den Enden der Erde zu deinem
                        Reich. Maranatha. Unser Herr kommt.
                     

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Ja, komm, Herr Jesu!]

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Vaterunser

                  
               

               
                  	
                  	
                     Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser
                        tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht
                        in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Christe, du Lamm Gottes

                  
               

               
                  	
                  	
                     (Agnus dei)

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Christe, du Lamm Gottes,

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     der du trägst die Sünd’ der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt, gib uns deinen
                        Frieden.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Amen

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Austeilung

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Gemeinde setzt sich.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Kommt, denn es ist alles bereit!

                  
               

               
                  	
                  	
                     Während der Austeilung: Gemeindelied, Chor oder andere Musik.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Stilles Gebet

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die einzelnen beten, nachdem sie an ihren Platz zurückgekehrt sind, in der Stille:

                  
               

               
                  	
                  	
                     Was wir mit dem Munde genossen, o Herr, lass uns mit gläubigem Herzen aufnehmen und bewahren, und diese Gabe in der Zeit helfe
                        uns zum ewigen Heil. Amen. Oder siehe Nr. 775 und 776.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Danksagung

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,

                  
               

               
                  	
                     G.:

                  
                  	
                     und seine Güte währet ewiglich.

                  
               

               
                  	
                  	
                     oder:

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     und seine Güte währet ewiglich, Halleluja, Halleluja.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Gebet

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     [Lied]

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Segen

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Gemeinde erhebt sich.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Gehet hin im Frieden des Herrn.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Gott sei ewiglich Dank.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Der Herr segne dich und behüte dich.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen, Amen, Amen.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Stilles Gebet

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Orgelnachspiel
oder andere Musik zum Ausgang
                     

                  
               

            
         

      

      
            II. Gottesdienst
Einfache Form
            

         

         
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                  	
                     Läuten der Glocken

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Orgelvorspiel
oder andere Musik zum Eingang
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     Lied

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Biblisches Votum

                  
               

               
                  	
                  	
                     Eine Begrüßung kann folgen.

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Psalm

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
                        Amen.
Siehe auch Nr. 177.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Gebet des Sonn- oder Festtages

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     [Lied]

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Schriftlesung
Die Gemeinde erhebt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     [Glaubensbekenntnis]
Die Gemeinde setzt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Lied

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Predigt

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Predigtlied

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Abkündigung und besondere Fürbitten

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Lied mit Einsammeln des Dankopfers

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Allgemeines Kirchengebet
Die Gemeinde erhebt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Vaterunser

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Segen

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen, Amen, Amen.

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Stilles Gebet

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Orgelnachspiel
oder andere Musik zum Ausgang
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Wird mit diesem Gottesdienst die Feier des Abendmahls verbunden, folgen Abendmahl und Schlussteil des Gottesdienstes in nachstehender
                        Form auf das
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Allgemeine Kirchengebet:

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     [Lied]

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Bereitung zum Abendmahl

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Einsetzungsworte
Die Gemeinde erhebt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     [Gebet]

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Vaterunser
Die Gemeinde setzt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Austeilung

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Stilles Gebet (siehe Nr. 775 und 776)

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Dankgebet

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Segen
Die Gemeinde erhebt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen, Amen, Amen.

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Stilles Gebet

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Orgelnachspiel
oder andere Musik zum Ausgang
                     

                  
               

            
         

      

      
            III. Die Beichte der Gemeinde

         

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                  	
                     Lied

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Der Friede des Herrn sei mit euch allen.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Unser Herr Jesus Christus sprach zu seinen Jüngern: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind
                        sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Oder ein anderes biblisches Wort.
Psalm siehe Nr. 704, 717, 721, 727, 741, 751 und 755
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Gebet

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Die zehn Gebote

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Hört die Gebote des Herrn, unseres Gottes!

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Gemeinde erhebt sich.

                  
               

               
                  	
                  	
                     So spricht der Herr:

                  
               

               
                  	
                  	
                     Ich bin der Herr, dein Gott.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst den Feiertag heiligen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst nicht töten.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst nicht ehebrechen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst nicht stehlen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

            
         

         Unser Herr Jesus Christus spricht:

         „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte.“ Dies ist das vornehmste
            und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ In diesen zwei Geboten
            hängt das ganze  Gesetz und die Propheten.
         

         Die Gemeinde setzt sich.

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                  	
                     Lied

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Predigt

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Lied

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Sündenbekenntnis
Die Gemeinde erhebt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Lasst uns in der Stille beten und Gott unsere Sünden bekennen. Gebetsstille

                  
               

               
                  	
                     L (u. G): Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch 

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich jemals erzürnt
                        und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr, und ich bitte
                        dich durch deine grundlose Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesu
                        Christi willen, du wollest mir armen sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu
                        meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     oder Nr. 799-801.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Beichtfrage

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     So frage ich euch:

                  
               

               
                  	
                  	
                     Begehrt ihr Vergebung eurer Sünden, und glaubt ihr, dass die Vergebung, die ich euch zuspreche, Gottes Vergebung ist?

                  
               

               
                  	
                  	
                     So antwortet: Ja.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Ja.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Zuspruch der Vergebung
(Absolution)
                     

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     (1) Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und durch das heilige Leiden, Sterben und Auferstehen seines lieben Sohnes,
                        Jesu Christi, unseres Herrn, vergibt er uns alle unsere Sünde. Auf den Befehl unseres Herrn Jesu Christi, als ein berufener
                        Diener (als eine berufene Dienerin) seiner Kirche, verkündige ich euch, nachdem ihr dieses Ja von Herzen bekannt habt, die
                        Vergebung aller eurer Sünde.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     oder

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     (2) Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt, und durch das heilige Leiden, Sterben und Auferstehen seines lieben Sohnes,
                        Jesu Christi, unseres Herrn, hat er uns mit sich selbst versöhnet.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Er erbarme sich euer aller. Er vergebe euch eure Sünde und führe euch zum ewigen Leben.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Die Gemeinde setzt sich.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Danach kann den einzelnen Gemeindegliedern am Altar unter Handauflegung die Vergebung zugesprochen werden.

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Dankpsalm

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Lobe den Herren, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Der dir alle deine Sünden vergibet und heilet alle deine Gebrechen.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Der dein Leben vom Verderben erlöset, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Wenn diese Beichte mit einer Abendmahlsfeier verbunden wird, folgt jetzt die Ordnung des Abendmahls nach Ordnung I, Nummer
                        010, oder nach Ordnung II, Nummer 020.
                     

                  
               

               
                  	
                  	
                     Dankgebet
Die Gemeinde erhebt sich.
                     

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Vaterunser

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                  	
                     Segen

                  
               

               
                  	
                     


                  
                  	
                     


                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Gehet hin im Frieden des Herrn.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Gott sei ewiglich Dank.

                  
               

               
                  	
                     L:

                  
                  	
                     Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.

                  
               

               
                  	
                  	
                     Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

                  
               

               
                  	
                     G:

                  
                  	
                     Amen, Amen, Amen.

                  
               

            
         

         Hilfen zur Beichte und eine Ordnung der Einzelbeichte siehe Nr. 792-802.

      

      

      1
            Siehe auch Kommentar zu den Gottesdienstordnungen der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, herausgegeben vom Ev.-luth. Oberkirchenrat.

         

      

   
      

      
         Handreichung zur Ordnung 
der Gottesdienste und Amtshandlungen in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
         

      

       1 Ordnungen und Traditionen der evangelischen Kirche wollen den einzelnen Christen und den Gemeinden helfen, Glauben verbindlich
         zu leben und die Gemeinschaft untereinander zu fördern.  2 Sie sind aus einer gesamtkirchlichen Verantwortung und um des gemeinsamen Handelns willen für alle verpflichtend.  3 Wo im Einzelfall aus zwingenden pastoralen Gründen von den Bestimmungen für die Amtshandlungen abgewichen werden soll, hat
         sich der Pfarrer vorher mit dem Gemeindekirchenrat zu beraten.  4 Er kann sich darüber hinaus auch an den Kreispfarrer oder den Oberkirchenrat wenden.
      

      
            I. Der Gottesdienst

         

         
            	
                1 Im Gottesdienst handelt Gott an allen Menschen durch die Verkündigung seines Wortes, durch Taufe und Abendmahl.  2 Die Gemeinde antwortet auf Gottes Handeln durch gemeinsames Hören, Singen, Beten, durch die Teilnahme am Mahl des Herrn und
                  durch den Lobpreis Gottes.  3 So erfahren Christen im Gottesdienst die Gemeinschaft untereinander in der Zuwendung Gottes.  4 Sie empfangen Weisung, Ermutigung, Stärkung, Tröstung und Mahnung.  5 Der Gottesdienst des Lebens (Römer 12,1), der im Alltag Gestalt gewinnen soll, erhält seine Kraft aus der gottesdienstlichen
                  Versammlung.
               

            

            	
                1 Im Gottesdienst ist die Gemeinde verbunden mit der Kirche aller Zeiten und an allen Orten.  2 Er wird nach den Ordnungen unserer Kirche gefeiert.  3 In den feststehenden liturgischen Teilen kommt nicht nur die Verbindung zur Tradition und oekumenischen Kirche zum Ausdruck,
                  sondern zugleich liegt darin eine Hilfe, dass Christen mit dem Gottesdienst vertraut werden und darin eine geistliche Heimat
                  finden.
               

            

            	
                1 Die Feier des Gottesdienstes ist Sache der ganzen Gemeinde.  2 Mit dem Pfarrer gemeinsam sollen – wo es möglich ist – Lektoren, andere kirchliche Mitarbeiter, Gemeindeglieder und Gemeindegruppen
                  den Gottesdienst vorbereiten und durchführen.
               

            

            	
                1 Die Gemeinde hält den Gottesdienst an jedem Sonntag als dem Auferstehungstag Jesu und an allen kirchlichen Feiertagen.  2 Außerdem können auch in der Woche Gottesdienste gehalten werden.  3 Sind Seelsorgebezirke nach Artikel 39 Satz 2 der Kirchenordnung gebildet worden, so gilt dies auch für jeden Seelsorgebezirk
                  mit eigener Gottesdienststätte.  4 Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Oberkirchenrates (Artikel 27 Absatz 2 der Kirchenordnung).
               

            

            	
                1 An den Sonntagen und den christlichen Feiertagen, die Tage allgemeiner Arbeitsruhe sind, findet der Gottesdienst in der Regel
                  am Vormittag statt.  2 Zusätzliche Gottesdienste können angeboten werden.  3 An den christlichen Feiertagen, die nicht staatlich anerkannte Feiertage sind, kann der Gottesdienst auf den Nachmittag oder
                  Abend verlegt werden, wenn er nicht auf einen Sonntag fällt.  4 Folgende christliche Feiertage, die nicht oder nicht immer auf einen Sonntag fallen, werden mit Gottesdienst begangen: Heiligabend
                  (24. 12.), Erster Weihnachtstag (25. 12.), Zweiter Weihnachtstag (26. 12.), Altjahresabend (31. 12.), Neujahrstag (1. 1.), Epiphanias (6. 1.), Gründonnerstag, Karfreitag, Ostermontag, Himmelfahrt,
                  Pfingstmontag, Reformationsfest (31. 10.), Buß- und Bettag.
               

            

            	
               In der Regel wird einmal im Monat das Heilige Abendmahl im Gottesdienst gefeiert oder verbunden mit der Beichte im Anschluss
                  an den Gottesdienst.
               

            

            	
                1 Das gottesdienstliche Leben der Gemeinde schließt die Kinder ein.  2 Das geschieht entweder in Familiengottesdiensten, in Bibelgesprächen mit Kindern während der Erwachsenenpredigt oder in eigenen
                  Kindergottesdiensten möglichst unter Beteiligung von Helfern und Helferinnen.
               

            

            	
                1 Wenn Gottesdienst in anderer Form gehalten werden soll (z. B. Themen-, Jugend- oder Familiengottesdienst), so ist das vorher
                  mit dem Gemeindekirchenrat zu besprechen und öffentlich anzukündigen.  2 Auch in diesen Gottesdiensten haben Schriftlesung, Gebet und Lied einen festen Platz.
               

            

         

      

      
            II. Die Taufe

         

         
            	
                1 Durch die Taufe werden Menschen in den Neuen Bund Gottes hineingenommen, damit sie aus der Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn
                  in der Kraft des Heiligen Geistes ihr Leben empfangen und führen.  2 Sie sind damit Glieder der Kirche Jesu Christi und zugleich sind sie durch die Taufe mit allen Christen in der Welt verbunden.
               

            

            	
                1 Die Taufe wird vollzogen als Kindertaufe und als Erwachsenentaufe.  2 Christliche Eltern bringen nach alter kirchlicher Tradition ihre Kinder als Säuglinge zur Taufe.  3 Damit wird bezeugt, dass Gottes befreiendes Handeln in Christus dem Glauben vorangeht.
               

            

            	
                1 Die Taufe ist bei dem zuständigen Pfarrer anzumelden.  2 Es soll mit beiden Eltern zusammen ein Taufgespräch geführt werden.  3 Dabei wird die Bedeutung der Taufe, die Aufgabe der christlichen Erziehung unter Einbeziehung des Patenamtes sowie der Verlauf
                  des Taufgottesdienstes besprochen.
               

            

            	
                1 Bei der Taufe des Kindes wirken Paten mit.  2 Die Paten bekennen gemeinsam mit den Eltern und der Gemeinde stellvertretend für das Kind den christlichen Glauben.  3 Sie versprechen, den Eltern bei der christlichen Erziehung des Kindes zur Seite zu stehen, es zu begleiten und zu helfen,
                  soweit es in ihrer Kraft steht.  4 Pate kann sein, wer Glied einer christlichen Kirche ist und nach der Ordnung dieser Kirche das Recht zum Patenamt hat.  5 Soweit er nicht Glied der Gemeinde ist, in der die Taufe vollzogen wird, hat er über seine Kirchenmitgliedschaft einen schriftlichen
                  Nachweis zu erbringen (Patenschein).  6 Wenigstens ein Pate muss der evangelischen Kirche angehören.
               

            

            	
                1 Die Taufe wird im Rahmen des Gemeindegottesdienstes oder in besonderen Taufgottesdiensten vollzogen.  2 Durch die Taufe im Gemeindegottesdienst bleibt sich die Gemeinde bewusst, dass sie selbst von der Taufe herkommt und als Ortsgemeinde
                  die Verantwortung für die Getauften hat.  3 Besondere Taufgottesdienste ermöglichen stärker ein seelsorgerliches Eingehen auf die Eltern, Paten und Familie.
               

            

            	
                1 Die Taufe wird in der Regel durch einen ordinierten Pfarrer in Gegenwart der Eltern und Paten vollzogen.  2 Konstitutiv ist neben der Taufformel: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ das sichtbare
                  dreimalige Übergießen des Hauptes des Täuflings mit Wasser.  3 Abwesende Paten werden durch andere Gemeindeglieder als Taufzeugen vertreten.  4 Vikare dürfen in Einzelfällen die Taufe vollziehen, wenn der zuständige Pfarrer für den ordentlichen Vollzug der Taufe die
                  Verantwortung übernimmt und der Oberkirchenrat die Genehmigung erteilt.
               

            

            	
                1 Befindet sich ein Ungetaufter in Lebensgefahr, so kann auf sein oder seiner Eltern Verlangen jeder Christ die Nottaufe vollziehen.
                   2 Die vollzogende Nottaufe ist dem zuständigen Pfarrer zur Bestätigung anzuzeigen.
               

            

            	
                1 Als gültig wird jede Taufe anerkannt, die in einer christlichen Kirche oder Glaubensgemeinschaft mit Wasser und im Namen des
                  dreieinigen Gottes vollzogen wurde.  2 Die Taufe ist nicht wiederholbar (Vereinbarung zwischen der römisch-katholischen Kirche des Bistums Münster und der Evangelisch-Lutherischen
                  Kirche in Oldenburg vom 11. Januar 1966).
               

            

            	
               Wenn nur ein Elternteil einer christlichen Kirche angehört, so muss der andere Elternteil zu erkennen geben, dass er einer
                  christlichen Erziehung des Kindes zustimmt.
               

            

            	
                1 Wenn beide Elternteile keiner christlichen Kirche angehören und dennoch für ihr Kind die Taufe  begehren, so ist in einem
                  Gespräch um Einsicht zu werben, dass die Kindertaufe nur dann berechtigt und sinnvoll ist, wenn die getauften Kinder am Leben
                  der Gemeinde teilhaben, die ihnen in der Regel zuerst in der Hausgemeinde begegnet.  2 Die Taufe kann darum nur gewährt werden, wenn die Möglichkeit einer solchen Teilnahme etwa durch Großeltern, durch Paten,
                  im Kindergarten oder Kindergottesdienst gegeben ist.
               

            

            	
                1 Wer als Religionsmündiger außerhalb des Konfirmandenalters die Taufe begehrt, nimmt an vorbereitenden Gesprächen teil.  2 Während dieser Zeit ist auch besonders zur Teilnahme am Gottesdienst einzuladen.  3 Die Erwachsenentaufe schließt die Konfirmation ein, so dass mit ihr alle kirchlichen Rechte erworben werden.
               

            

            	
               Die vollzogene Taufe ist im Taufregister einzutragen und dem örtlichen Einwohnermeldeamt mitzuteilen.

            

         

      

      
            III. Konfirmandenunterricht und Konfirmation

         

         
            	
               Für den Konfirmandenunterricht gelten die 1988 von der 43. Synode verabschiedeten Richtlinien in Verbindung mit der Rahmenordnung
                  (v. 18. 5. 1988), die jeweils vom Gemeindekirchenrat auszufüllen und für die Kirchengemeinde in Geltung zu setzen sind.
               

            

            	
                1 Die Konfirmation setzt die Taufe voraus.  2 Werden ungetaufte Kinder zum Unterricht angemeldet, werden sie vor der Konfirmation getauft.
               

            

            	
                1 In der Regel ist der Konfirmandenunterricht mit einem Eröffnungsgottesdienst zu beginnen, zu dem vor allem auch die Eltern
                  und Paten eingeladen werden.  2 Am Ende der Unterrichtszeit wird ein Vorstellungsgottesdienst gehalten, bei dem den Eltern und der Gemeinde ein Einblick gegeben
                  wird in die gemeinsame Arbeit und Zielsetzung des Unterrichts.
               

            

            	
                1 Die Konfirmation wird als öffentlicher Gottesdienst am Sonntag gefeiert.  2 Sie ist Abschluss des Konfirmandenunterrichts, Zuspruch des Segens Gottes und Verleihung der Zulassung zum Abendmahl und zum
                  Patenamt.
               

            

         

      

      
            IV. Trauung

         

         
            	
                1 Die kirchliche Trauung setzt die standesamtliche Eheschließung voraus.  2 Sie begründet nicht die Ehe, aber sie stellt sie sichtbar in die Verantwortung vor Gott.  3 In ihr erfahren die Eheleute den Zuspruch Gottes und die Fürbitte der Gemeinde.  4 Sie hören Gottes Wort und Verheißung und erbitten seinen Segen für ihre Ehe.  5 Sie bejahen, dass sie einander aus Gottes Hand nehmen, ihre Ehe nach Gottes Willen führen und einander treu bleiben wollen,
                  bis der Tod sie scheidet.
               

            

            	
                1 Bei der Trauung wird in der Regel vorausgesetzt, dass beide Ehepartner zur Teilnahme am Heiligen Abendmahl zugelassen sind.
                   2 Zur Trauung melden sich die Eheleute bei dem zuständigen Pfarrer an.  3 Zuständig ist der Pfarrer des Wohnsitzes einer der beiden Eheleute oder deren Eltern.  4 Es kann auch ein anderer Pfarrer gewählt werden.  5 Dieser hat von dem zuständigen Pfarrer ein Dimissoriale einzuholen.
               

            

            	
                1 Gehört ein Ehegatte keiner christlichen Kirche oder christlichen Religionsgemeinschaft an, so kann die Trauung gehalten werden,
                  wenn er dem Wunsche seines evangelischen Ehegatten nach der Trauung ausdrücklich zustimmt und sich bereit erklärt, dessen
                  christliches Verständnis der Ehe zu achten.
               

                2 Zur liturgischen Gestaltung der Traufragen siehe „Anhang“ zur Handreichung für die kirchliche Trauung (Ordnungen und Handreichungen
                  für Gottesdienste, 1989, Seite 82).
               

            

            	
                1 Der Pfarrer, der die Trauung hält, führt mit den Brautleuten ein Traugespräch, in dem besonders die Grundzüge christlichen
                  Eheverständnisses, die Verantwortung füreinander auf Lebenszeit, der Sinn und der Ablauf der Trauung zu behandeln sind.  2 Im Gemeindegottesdienst soll für die Eheleute Fürbitte gehalten werden.  3 In der Woche vor Ostern finden Trauungen wegen des Gedächtnisses des Leidens und Sterbens Christi nicht statt.
               

            

            	
                1 Bei einer konfessionsverschiedenen Ehe kann der Pfarrer der anderen Konfession mitwirken.  2 Es gibt keine oekumenische Trauung.  3 Die sogenannte „oekumenische Trauung“ ist eine evangelische oder katholische Trauung unter Mitwirkung des Pfarrers der je
                  anderen Kirche.  4 Die Eheleute sind damit unmittelbar betroffen von der leidvollen Erfahrung der gespaltenen Christenheit.  5 Sie sollen das Gemeinsame ihres Glaubens suchen und das Besondere im Bekenntnis ihres Partners achten.  6 Für ihre Kinder sollen sie gemeinsam den Weg suchen, der die beste Gewähr bietet, dass sie zum christlichen Glauben finden,
                  Konfessionsverschiedene Ehepaare können wirksam dazu beitragen, dass die oekumenische Gastbereitschaft und Sinn für oekumenische
                  Zusammenarbeit der Kirchen wächst.
               

            

            	
                1 Der Pfarrer kann die Trauung verweigern, wenn das Verhalten der Ehepartner die christliche Verkündigung unglaubwürdig macht.
                   2 Vor seiner Entscheidung hört der Pfarrer den Gemeindekirchenrat.
               

            

         

      

      
            V. Die Bestattung

         

         
            	
                1 Mit einer kirchlichen Bestattung erweist die Gemeinde ihren Gliedern den letzten Dienst und tröstet die Hinterbliebenen mit
                  Gottes Wort.  2 Die Bestattung kann als Erd- oder Feuerbestattung stattfinden.
               

            

            	
                1 Im liturgischen Verlauf der kirchlichen Bestattung sind Schriftlesung, Lied, Predigt, Fürbitte und Segen wesentliche Bestandteile.
                   2 Der Predigt sollte nach Möglichkeit ein Bibelwort zugrunde liegen, das Beziehung hat zum Leben des Verstorbenen.  3 Bei einer kirchlichen Bestattung läuten die Glocken als Zeichen des Gottesdienstes und des Gebets.
               

            

            	
               Zur kirchlichen Bestattung gehört der Besuch im Hause der Angehörigen und die seelsorgerliche Begleitung in der Zeit nach
                  der Bestattung.
               

            

            	
                1 Die kirchliche Bestattung wird im allgemeinen allen Gliedern der evangelischen Kirche gewährt.  2 Auch ungetaufte Kinder evangelischer Eltern können kirchlich bestattet werden.  3 Angehörige anderer Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehören, können
                  bestattet werden, wenn die dafür Zuständigen an der Ausführung gehindert sind, oder es ablehnen, weil der Verstorbene am evangelischen
                  Gottesdienst teilnahm oder Amtshandlungen in der evangelischen Kirche in Anspruch genommen hat.
               

            

            	
               Wenn Gemeindeglieder eine kirchliche Mitwirkung bei der Bestattung eines Angehörigen wünschen, der nicht der Kirche angehört
                  hat, so kann vor oder nach der Beisetzung, die ohne kirchliche Mitwirkung zu geschehen hat, ein Gottesdienst für die Angehörigen
                  gehalten werden.
               

            

            	
                1 Am Sonntag vor oder nach der Bestattung wird im Gottesdienst für die Trauernden Fürbitte gehalten.  2 Der Verstorbene wird der Gnade Gottes empfohlen.  3 Es ist gute Sitte, sich am letzten Sonntag des Kirchenjahres noch einmal allen denen zuzuwenden, die Angehörige verloren haben.
               

            

            	
                1 Die Kirchengemeinde wirkt nach Kräften darauf hin, dass ihre Gemeindeglieder kirchlich bestattet werden.  2 Wird dennoch ein anonymes Begräbnis gewünscht, wird des verstorbenen Gemeindegliedes fürbittend im Gottesdienst gedacht.
               

            

         

      

      

   
      

      
         Bekanntmachung 
betreffend die Erweiterung der Gottesdienstordnungen
         

      

      
         

      

      
         (GVBl. 17. Band, S. 95)

      

      Die 39. Synode hat auf der 5. Tagung vom 1. bis 4. 6. 1970 folgenden Beschluss gefasst:
                     
                        	
                           Die Ordnung der Gottesdienste für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ist durch Gesetz vom 15. 2. 1963 geregelt.

                        

                        	
                           Die Synode begrüßt es, wenn Gemeindegruppen sich um die Gestaltung des Gottesdienstes bemühen.

                        

                        	
                           Unter der Voraussetzung, dass die in obigem Gesetz genannten Gottesdienstordnungen für alle Gemeinden die Regelform bleiben,
                              ermutigt die Synode dazu, auch andere Formen des Gottesdienstes gelegentlich zu erproben.
                              
                                 	
                                    Solche Gottesdienste sind im Einvernehmen mit dem Gemeindekirchenrat vorzubereiten.

                                 

                                 	
                                    Die Gemeinde ist rechtzeitig in geeigneter Weise darauf aufmerksam zu machen.

                                 

                                 	
                                    Die Ordnung solcher Gottesdienste (Wortlaut der Lieder, Lesungen, Gebete, Glaubensbekenntnisse und anderer im Gottesdienst
                                       verwendeter Stücke, evtl. Stellungnahmen aus der Gemeinde) ist der Synode zur Auswertung in den zuständigen Ausschüssen zuzuleiten.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Neufassung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses 
und des Nicänischen Glaubensbekenntnisses
         

      

      
         Vom 20. Mai 1973

      

      
         (GVBl. 18. Band, S. 87)

      

      
            Das Apostolische Glaubensbekenntnis

         

         Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
         

      

      
            Das Nicänische Glaubensbekenntnis

         

         Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
         

         Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch den Propheten,
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.
         

         ____________________

         ____________________

         Die 40. Synode hat auf ihrer 3. Tagung am 15. Mai 1973 die Freigabe der neuen ökumenischen Texte beschlossen.

         Der neue Text des Apostolicums wird in der Ev.- Luth. Kirche in Oldenburg eingeführt und ist spätestens ab 1. Advent 1973
            im Gottesdienst und im Unterricht zu verwenden
         

      

      

   
      

      
         Ordnung für die Kindertaufe 
in einem selbstständigen Gottesdienst 
- Neue Fassung -
         

      

      
         Vom 2. Juni 1972

      

      Durch den Beschluss der 40. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg am 2. Juni 1972 zum Gebrauch in den Gemeinden
         freigegeben.
      

      
            Vorbemerkung

         

         
            	
               Die Taufe von Kindern wird wie die von Erwachsenen in der Regel in einem öffentlichen Gottesdienst vollzogen. Die Gemeinde
                  ist durch Bekanntmachung (und Geläut) zu den Taufgottesdiensten einzuladen.
               

            

            	
               Auch in den Gemeinden, die wegen ihrer Größe den selbstständigen Taufgottesdienst als Regelfall praktizieren, sollte das Angebot
                  von Taufen im Predigtgottesdienst bestehen. Dadurch bleibt sich die Gemeinde bewusst, dass sie selber von der Taufe herkommt
                  und als Ortsgemeinde für die Getauften Verantwortung hat.
               

            

            	
               Die Taufhandlung wird durch den zuständigen Pfarrer in Gegenwart der Eltern und Paten vollzogen. Konstitutiv neben der Taufformel
                  ist für die Gültigkeit der Taufe das sichtbare dreimalige Übergießen des Hauptes des Täuflings mit Wasser. Abwesende Paten
                  werden durch andere Mitglieder der christlichen Gemeinde als Taufzeugen vertreten.
               

            

            	
               Mit den Eltern und, soweit möglich, den Paten findet vorher ein Taufgespräch statt. Dies kann in Form eines Einzelgesprächs
                  anlässlich der Anmeldung der Taufe (bzw. Hausbesuch des Pfarrers) oder als offener Gemeindeabend geschehen. Der Gemeindekirchenrat
                  sollte überlegen, in welcher Weise entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die Teilnahme an einem solchen Gespräch zur Bedingung
                  für den Vollzug der Taufe gemacht wird.
               

            

            	
               Im Verlauf des Taufgesprächs sollten folgende Gesichtspunkte zur Sprache kommen:
                  
                     	
                        Rolle der Paten: Mitverantwortung für die christliche Erziehung des Kindes

                     

                     	
                        Sinn der Taufe

                     

                     	
                        Verlauf des Taufgottesdienstes

                     

                     	
                        Hinweise auf Abkündigung und Fürbitte der Gemeinde

                     

                     	
                        Zweckbestimmung der Kollekte

                     

                  

               

            

         

         
               I. Teil

            

            Begrüßung und Einführung

            Der Pfarrer begrüßt die Anwesenden und macht sich, soweit nötig, mit ihnen bekannt.

            Bei einer kleinen Taufgemeinde wird sich diese Begrüßung in Form eines kurzen persönlichen Gesprächs vollziehen. Werden mehrere
               Kinder zur Taufe gebracht, wird der Pfarrer die Begrüßung mit der namentlichen Feststellung der Anwesenheit verbinden und
               damit zugleich die einzelnen Familien miteinander bekannt machen. Unerlässliche Hinweise auf den Verlauf des Gottesdienstes
               können an dieser Stelle eingefügt werden, z. B. gemeinsam gesprochene Texte mit Angabe der Seitenzahl im Gesangbuch, technische
               Hinweise zum Taufvollzug o. ä.
            

            Lassen Sie (Lasst) uns nun miteinander den Gottesdienst feiern: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Gott, unser Vater, hat Ihnen 
(Euch)
                        

                     
                     	
                        Gott, unser Vater, hat Ihnen 
(Euch)
                        

                     
                  

                  
                     	
                        dieses Kind anvertraut. 
Christus, unser Herr, schenkt 
ihm heute durch die Taufe 
das neue, ewige Leben. 
Gott, der Heilige Geist, 
beruft es mit uns und durch uns 
in die christliche Gemeinde.
                        

                     
                     	
                        diese Kinder anvertraut. 
Christus, unser Herr, schenkt 
ihnen heute durch die Taufe 
das neue, ewige Leben. 
Gott, der Heilige Geist, 
beruft sie mit uns und durch uns 
in die christliche Gemeinde.
                        

                     
                  

               
            

            Biblische Begründung

            Unser Herr Jesus Christus hat uns zugesagt und aufgetragen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet
               hin und machet zu Jüngern alle Völker: taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret
               sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ (Matthäus 28,
               18—20)
            

            Der Evangelist Markus schreibt:

            „Sie brachten Kinder zu Jesus, dass er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sah,
               ward er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes.
               Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie
               und legte die Hände auf sie und segnete sie.“ (Markus 10, 13—16)
            

            (Obsignatio crucis)

            Wo üblich, kann an dieser Stelle die Segnung mit dem Zeichen des Kreuzes erfolgen:

            Form A:

            Das Zeichen dieses Segens ist das Kreuz Jesu Christi. Darum soll über dir und deinem Leben fortan das Zeichen des Kreuzes
               Christi (†) stehen. Amen.
            

            Form B:

            Das Kreuz ist Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. 
Das Kreuz ist Zeichen der Vergebung und des Friedens. 
Das Kreuz ist Zeichen des Sieges, den Gott schenkt.
            

            Der Apostel Paulus sagt:

            Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist’s eine Gotteskraft (1.
               Korinther 1, 18).
            

            oder:

            Das Wort vom Kreuz erscheint denen, die von Gott nichts wissen wollen, als Unsinn. Uns aber, die wir Gott zutrauen, dass er
               uns retten wird aus Sinnlosigkeit, Angst und Tod, bedeutet es Quelle der Kraft, die Gott uns gibt.
            

            Darum soll über dir und deinem Leben das Zeichen des Kreuzes Christi (†) stehen. Amen.

            Wird das Kreuzeszeichen über jedem Täufling einzeln vollzogen, kann der letzte Satz entsprechend wiederholt werden.

            Gebet

            Das folgende Gebet wird entsprechend der Situation aus den angebotenen Formulierungen der Anrede (A), des Dankes (B) und der Bitte (C) in Auswahl zusammengestellt, wobei die herausgerückten Stücke beibehalten werden.
            

            Wir wollen beten:
               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Herr, unser Gott, du Geber aller guten Gaben

                        
                     

                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Barmherziger Gott, du willst, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen

                        
                     

                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Allmächtiger Gott und Vater, du hast uns in Jesus Christus deine Liebe sichtbar gemacht

                        
                     

                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Allmächtiger, barmherziger Gott, wir preisen deine Freundlichkeit, die uns in Jesus Christus erschienen ist

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Wir verdanken dir alles: Alle Lebenskraft, die uns erfüllt; alle Liebe, die wir empfangen oder geben; alle Wahrheit, die wir
                              erkennen. Auch unsere Kinder sind deine Gabe (für die wir dir danken)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Wir danken dir, dass du uns in der Taufe ein sichtbares Zeichen und Siegel gibst, dass wir zu dir gehören und dass du zu uns
                              hältst
                           

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Wir danken dir für die Zusage, dass du mit deiner Liebe bei uns bleiben willst bis an der Welt Ende

                        
                     

                  
               

               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Wir bitten dich: Nimm dieses 
Kind auf in deine Gemeinde 
und lass es allezeit in deiner 
Liebe geborgen sein
                           

                        
                        	
                           Wir bitte dich: Nimm diese 
Kinder auf in deine Gemeinde 
und lass sie allezeit in deiner 
Liebe geborgen sein
                           

                        
                     

                  
               

            

            oder:

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Mache dieses Kind zu einem 
lebendigen Glied am Leibe 
Jesu Christi und lass es allezeit 
in deiner Liebe geborgen sein
                        

                     
                     	
                        Mache diese Kinder zu 
lebendigen Gliedern am Leibe 
Jesu Christi und lass sie allezeit 
in deiner Liebe geborgen sein
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Lass es erfahren, dass es 
nur bei dir wirkliches 
Leben gibt
                        

                     
                     	
                        Lass sie erfahren, dass es 
nur bei dir wirkliches 
Leben gibt
                        

                     
                  

                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Mache uns alle gewiss, dass du unser Retter bist und dass uns in Ewigkeit nichts von deiner Liebe scheidet

                     
                  

                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Lass das Zeichen des Kreuzes, 
unter das wir dieses Kind 
gestellt haben, Trost, 
Mahnung und Kraft sein, 
nach deinem Willen zu leben
                        

                     
                     	
                        Lass das Zeichen des Kreuzes, 
unter das wir diese Kinder 
gestellt haben, Trost, 
Mahnung und Kraft sein, 
nach deinem Willen zu leben
                        

                     
                  

                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Uns aber öffne Ohren und Herzen, dass wir dein Wort recht hören und daraus Einsicht und Zuversicht gewinnen für unser Leben

                     
                  

               
            

            durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

         

         
               II. Teil

            

            Lied

            (Empfohlen wird ein Lob- und Danklied — EKG 226 bis 238 — oder ein der Kirchenjahreszeit entsprechendes Lied.)

            Schriftlesung

            Jesus Christus, unser Herr, hat sich selbst taufen lassen. In seiner Taufe geschah, was auch diesem Kinde (diesen Kindern)
               verheißen ist: Gottes Himmel steht ihm offen. Gott schenkt seinen Heiligen Geist, Gott erklärt ihn zu seinem Sohn. Lasst uns
               hören, wie Markus die Taufe Jesu beschreibt:
            

            „Und es begab sich zu der Zeit, da kam Jesus von Nazareth in Galiläa und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald,
               da er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist gleichwie eine Taube herabkam auf ihn. Und da
               geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Markus 1, 9—11)
            

            oder:

            Das Wasser der Taufe drückt aus, dass Gott nicht nur unser irdisches Leben erhält und bewahrt. In der Begegnung mit Christus
               erkennen wir, wovon wir in Wahrheit leben. Der Evangelist Johannes erzählt die Geschichte einer Frau, die zum Brunnen kam,
               um Wasser zu schöpfen, und dabei dem begegnet, der selbst das lebendige Wasser ist:
            

            „Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Joseph gab. Es war aber daselbst
               Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen; und es war um die sechste Stunde. Da
               kommt eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! Denn seine Jünger waren in die
               Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du von mir zu trinken, der
               du ein Jude bist, und ich eine Samariterin? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und
               sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken! du bätest ihn, und
               er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest, und der Brunnen ist
               tief; woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er
               hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den
               wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das
               Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.“ (Johannes 4,
               5—14)
            

            oder:

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        In der Taufe wird diesem 
Kinde zugesprochen, dass 
es zur Gotteskindschaft 
berufen und in Gottes Liebe 
geborgen ist.
                        

                     
                     	
                        In der Taufe wird diesen 
Kindern zugesprochen, dass 
sie zur Gotteskindschaft 
berufen und in Gottes Liebe 
geborgen sind.
                        

                     
                  

               
            

            Hören wir, wie der Apostel Paulus die Gewissheit ausdrückt, dass man sich auf Gottes Liebe verlassen kann:

            „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn
               welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass
               derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. (Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen; welche er aber
               berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht.) Was wollen
               wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern
               hat ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?
               Gott ist hier, der da gerecht macht. — Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch
               Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der
               Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ 
(Römer 8, 28—33.38 f)
            

            oder:

            Paulus umschreibt in seinem Brief an die Galater die Taufe mit einem Bild: Christus wird angezogen wie ein festliches Gewand.
               Er verschafft uns ohne Unterschied allein durch den Glauben Zutritt zu seinem Reich. Paulus schreibt:
            

            „Ehe aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der da sollte offenbart
               werden. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der
               Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus
               Christus. Denn wie viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche,
               hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr
               aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben.“ (Galater 3, 23—29)
            

            oder:

            In der Taufe werden wir Menschen als Gottes Kinder angenommen. So pflanzt Gott, unser Vater heute in das Herz dieses Kindes
               (dieser Kinder) seine Liebe ein. Gottes Liebe will sich in seinem (ihrem) Leben entfalten. Hören wir, wie im Epheserbrief
               die Gotteskindschaft bezeugt wird:
            

            „Derhalben beuge ich meine Kniee vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf
               Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen
               Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf
               dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe; auch erkennen
               die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich
               tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und
               in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen! (Epheser 3, 14—21)
            

            Taufpredigt

            Die Taufpredigt (über den verlesenen Text oder einen ausgewählten Taufspruch) soll den Sinn der Taufe erschließen helfen.
               Wenn aus zwingenden Gründen keine Taufpredigt gehalten werden kann, wird eine entsprechende Taufvermahnung verlesen (z. B.
               Luth. Agende III, Seite 233 ff.). Die Taufpredigt kann mit einem kurzen Gebet beschlossen werden.
            

            Lied

         

         
               III. Teil

            

            Taufbekenntnis

            Wir wollen miteinander das Bekenntnis sprechen, das die Christen aller Zeiten und Sprachen verbindet. Es ist das Bekenntnis
               zu dem dreieinigen Gott, auf dessen Namen dieses Kind (diese Kinder) getauft werden soll (sollen):
               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                        	
                           Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
                           

                        
                     

                  
               

            

            (Auslegung des Bekenntnisses)

            Anschließend kann eine Interpretation des Credo erfolgen.

            Sie — Anrede

            Tauffrage

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Liebe Eltern und Paten! Sie 
wollen, dass dieses Kind auf den 
Namen des dreieinigen Gottes 
getauft wird. Sie treffen damit 
für das Leben dieses Kindes eine 
unwiderrufliche Entscheidung. 
Das Kind muss nun selbst 
erfahren, was Gott in der Taufe 
an ihm getan hat. Es soll lernen, 
als Christ zu leben.
                        

                     
                     	
                        Liebe Eltern und Paten! Sie 
wollen, dass diese Kinder auf den 
Namen des dreieinigen Gottes 
getauft werden. Sie treffen damit 
für das Leben dieser Kinder eine 
unwiderrufliche Entscheidung. 
Die Kinder müssen nun selbst 
erfahren, was Gott in der Taufe 
an ihnen getan hat. Sie sollen lernen, 
als Christ zu leben.
                        

                     
                  

               
            

            Versprechen Sie, nach besten Kräften dafür zu sorgen, so antworten Sie: „Ja“ oder: „Ja, mit Gottes Hilfe“

            Paten antworten.

            Taufhandlung

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Wir wollen nun an diesem 
Kind die Taufe vollziehen.
                        

                     
                     	
                        Wir wollen nun an diesen 
Kindern die Taufe vollziehen.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        P. bittet die Tauffamilie, an das 
Taufbecken zu kommen. In der Regel 
trägt einer der Paten das Kind.
                        

                     
                     	
                        P. bittet zunächst die Familie A mit 
dem Täufling und seinen Paten an das 
Taufbecken zu kommen.
                        

                     
                  

               
            

            Nennen Sie den Namen des Kindes

            Pate antwortet: N

            N. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

            Dabei schöpft P. mit der Hand dreimal Wasser aus dem Taufbecken und gießt es über den Kopf des Täuflings. Danach legt er ihm
               die Hand auf und spricht eines der folgenden Worte:
            

            So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
               gerufen, du bist mein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
               sei mit dir. Amen.
            

            oder:

            Der allmächtige Gott und Vater stärke dich durch seinen Heiligen Geist, erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre
               dich zum ewigen Leben. Amen.
            

            oder:

            Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat dich zu einem neuen Menschen gemacht durch das Wasser und
               den Heiligen Geist. Er vergibt dir alle deine Sünde. Er gebe dir Kraft zu einem Leben nach seinem Willen von nun an bis in
               Ewigkeit. Amen.
            

            oder:

            Der Herr sei dir gnädig dein Leben lang. Er erfülle dich mit seiner Liebe und mache dich zu einem Kind des Lichtes und des
               Friedens. Amen.
            

            (Taufkerze)

            Wo es üblich ist, den Eltern eine Taufkerze zu übergeben, geschieht es an dieser Stelle mit folgenden Worten:
               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                        	
                           Dieses Licht können Sie jedes Jahr am Tauftag Ihres Kindes entzünden. Es soll Sie und das Kind daran erinnern, dass wir durch
                              die Taufe zu Kindern des Lichtes berufen sind.
                           

                        
                     

                  
               

            

            Danach fordert P. die Familie auf, wieder Platz zu nehmen und bittet gegebenenfalls die nächste Familie ans Taufbecken.

            Tauflied

            (Fortsetzung Seite 10)

            Du — Anrede

            Tauffrage

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Liebe Eltern und Paten! Ihr 
wollt, dass dieses Kind auf den 
Namen des dreieinigen Gottes 
getauft wird. Ihr trefft damit 
für das Leben dieses Kindes eine 
unwiderrufliche Entscheidung. 
Das Kind muss nun selbst 
erfahren, was Gott in der Taufe 
an ihm getan hat. Es soll lernen, 
als Christ zu leben.
                        

                     
                     	
                        Liebe Eltern und Paten! Ihr 
wollt, dass diese Kinder auf den 
Namen des dreieinigen Gottes 
getauft werden. Ihr trefft damit 
für das Leben dieser Kinder eine 
unwiderrufliche Entscheidung. 
Die Kinder müssen nun selbst 
erfahren, was Gott in der Taufe 
an ihnen getan hat. Sie sollen lernen, 
als Christen zu leben.
                        

                     
                  

               
            

            Versprecht ihr, nach besten Kräften dafür zu sorgen, so antwortet: „Ja“ oder: „Ja, mit Gottes Hilfe“

            Paten antworten

            Taufhandlung

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Wir wollen nun an diesem 
Kind die Taufe vollziehen.
                        

                     
                     	
                        Wir wollen nun an diesen 
Kindern die Taufe vollziehen.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        P. bittet die Tauffamilie, an das 
Taufbecken zu kommen. In der 
Regel trägt einer der Paten das Kind.
                        

                     
                     	
                        P. bittet zunächst die Familie A mit 
dem Täufling und seinen Paten an das 
Taufbecken zu kommen.
                        

                     
                  

               
            

            Nennt den Namen des Kindes!

            Pate antwortet: N

            N. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

            Dabei schöpft P. mit der Hand dreimal Wasser aus dem Taufbecken und gießt es über den Kopf des Täuflings. Danach legt er ihm
               die Hand auf und spricht eines der folgenden Worte:
            

            So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
               gerufen, du bist mein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
               sei mit dir. Amen.
            

            oder:

            Der allmächtige Gott und Vater stärke dich durch seinen Heiligen Geist, erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre
               dich zum ewigen Leben. Amen.
            

            oder:

            Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat dich zu einem neuen Menschen gemacht durch das Wasser und
               den Heiligen Geist. Er vergibt dir alle deine Sünde. Er gebe dir Kraft zu einem Leben nach seinem Willen von nun an bis in
               Ewigkeit. Amen.
            

            oder:

            Der Herr sei dir gnädig dein Leben lang. Er erfülle dich mit seiner Liebe und mache dich zu einem Kind des Lichtes und des
               Friedens. Amen.
            

            (Taufkerze)

            Wo es üblich ist, den Eltern eine Taufkerze zu übergeben, geschieht es an dieser Stelle mit folgenden Worten:

            Dieses Licht könnt Ihr jedes Jahr am Tauftag Eures Kindes entzünden. Es soll Euch und das Kind daran erinnern, dass wir durch
               die Taufe zu Kindern des Lichtes berufen sind.
            

            Danach fordert P. die Familie auf, wieder Platz zu nehmen und bittet gegebenenfalls die nächste Familie ans Taufbecken.

            Tauflied

            (Fortsetzung Seite 11)

            Sie — Anrede

            (Sendungswort an die Eltern)

            Wo üblich, kann an dieser Stelle ein besonderes Wort an die Eltern (Mutter) des Täuflings (der Täuflinge) gerichtet werden.
               Es sollte den Dank für die glückliche Geburt einschließen (wenn die Umstände nicht dagegensprechen) und die besondere Beauftragung
               und Ermächtigung zur christlichen Erziehung zum Ausdruck bringen. Alle Eltern treten mit den neugetauften Kindern an den Altar.
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Wir danken Gott, dass er Ihnen, 
der Mutter, bei der Geburt 
beigestanden hat und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                     	
                        Wir danken Gott, dass er Ihnen, 
den Müttern, bei der Geburt 
beigestanden hat und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Wir bitten Gott, dass er Ihnen 
(den Eltern), hilft, diesem 
Kinde erste Zeugen des Glaubens 
zu sein und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                     	
                        Wir bitten Gott, dass er Ihnen 
(den Eltern), hilft, diesen 
Kindern erste Zeugen des Glaubens 
zu sein und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.

                     
                  

               
            

            Dabei kann P. die Hand auflegen:
               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Gehen Sie Ihren Weg 
mit der Einsicht, dass Gott der 
Herr in Christus Großes an 
Ihnen und Ihrem Kinde 
getan hat.
Gehen Sie mit der Absicht, 
ihm Dank zu sagen mit Wort 
und Tat, und Ihre Verantwortung 
für Ihr Kind vor ihm 
wahrzunehmen.
Gehen Sie mit der Aussicht, 
dass unser Herr bei Ihnen ist 
und bleiben will allezeit. Amen.
                           

                        
                        	
                           Gehen Sie Ihren Weg 
mit der Einsicht, dass Gott der 
Herr in Christus Großes an 
Ihnen und Ihren Kindern getan hat.
Gehen Sie mit der Absicht, 
ihm Dank zu sagen mit Wort 
und Tat, und Ihre Verantwortung 
für Ihre Kinder vor ihm 
wahrzunehmen.
Gehen Sie mit der Aussicht, 
dass unser Herr bei Ihnen ist 
und bleiben will allezeit. Amen.
                           

                        
                     

                  
               

            

            (Fortsetzung Seite 12)

            Du — Anrede

            (Sendungswort an die Eltern)

            Wo üblich, kann an dieser Stelle ein besonderes Wort an die Eltern (Mutter) des Täuflings (der Täuflinge) gerichtet werden.
               Es sollte den Dank für die glückliche Geburt einschließen (wenn die Umstände nicht dagegensprechen) und die besondere Beauftragung
               und Ermächtigung zur christlichen Erziehung zum Ausdruck bringen. Alle Eltern treten mit den neugetauften Kindern an den Altar.
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Wir danken Gott, dass er dir, 
der Mutter, bei der Geburt 
beigestanden hat und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                     	
                        Wir danken Gott, dass er Euch, 
den Müttern, bei der Geburt 
beigestanden hat und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Wir bitten Gott, dass er Euch 
(den Eltern), hilft, diesem 
Kinde erste Zeugen des Glaubens 
zu sein und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                     	
                        Wir bitten Gott, dass er Euch 
(den Eltern), hilft, diesen 
Kindern erste Zeugen des Glaubens 
zu sein und sprechen 
mit den Worten des Psalms:
                        

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.

                     
                  

               
            

            Dabei kann P. die Hand auflegen:
               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Gehet hin mit der Einsicht, 
dass Gott der Herr in Christus 
Großes an Euch und Eurem 
Kinde getan hat.
Gehet hin mit der Absicht, 
ihm Dank zu sagen mit Wort 
und Tat, und Eure Verantwortung 
für Euer Kind vor ihm 
wahrzunehmen.
Gehet hin mit der Aussicht, 
dass unser Herr bei Euch ist 
und bleiben will allezeit. Amen.
                           

                        
                        	
                           Gehet hin mit der Einsicht, 
dass Gott der Herr in Christus 
Großes an Euch und Euren 
Kindern getan hat.
Gehet hin mit der Absicht, 
ihm Dank zu sagen mit Wort 
und Tat, und Eure Verantwortung 
für Eure Kinder vor ihm 
wahrzunehmen.
Gehet hin mit der Aussicht, 
dass unser Herr bei Euch ist 
und bleiben will allezeit. Amen.
                           

                        
                     

                  
               

            

            Schlussgebet

            Das folgende Gebet wird entsprechend der Situation aus den angebotenen Formulierungen des Dankes (A), der Fürbitte für die Neugetauften (B) und der Fürbitte für Eltern, Paten und Gemeinde (C) in Auswahl zusammengestellt:
            

            Allmächtiger Gott / Barmherziger Vater / Herr, unser Gott
               
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Wir danken dir, dass du dieses 
Kind in deine Gemeinde 
aufgenommen und zum Erben 
des ewigen Lebens erklärt 
hast.
                           

                        
                        	
                           Wir danken dir, dass du diese 
Kinder in deine Gemeinde 
aufgenommen und zu Erben 
des ewigen Lebens erklärt 
hast.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Wir sagen dir Dank, dass du 
deine Gemeinde gnädig erhältst 
und mehrst und auch 
diesem Kinde deine Gnade 
hast zuteil werden lassen.
                           

                        
                        	
                           Wir sagen dir Dank, dass du 
deine Gemeinde gnädig erhältst 
und mehrst und auch 
diesen Kindern deine Gnade 
hast zuteil werden lassen.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Wir danken dir, dass du uns 
Menschen annimmst. Wir 
danken dir, dass du auch dieses 
Kind angenommen und solches 
in der Taufe besiegelt hast.
                           

                        
                        	
                           Wir danken dir, dass du uns 
Menschen annimmst. Wir 
danken dir, dass du auch diese 
Kinder angenommen und solches 
in der Taufe besiegelt hast.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Dir sei Dank, dass du dieses 
Kind angenommen und deiner 
Liebe versichert hast.
                           

                        
                        	
                           Dir sei Dank, dass du diese 
Kinder angenommen und deiner 
Liebe versichert hast.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           A

                        
                        	
                           Wir danken dir, dass du uns 
durch die Taufe ein sichtbares 
Zeichen deiner Liebe und 
Zuwendung gegeben und 
auch dieses Kind zur 
Gotteskindschaft berufen hast.
                           

                        
                        	
                           Wir danken dir, dass du uns 
durch die Taufe ein sichtbares 
Zeichen deiner Liebe und 
Zuwendung gegeben und 
diese Kinder zur 
Gotteskindschaft berufen hast.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Lass es unter deinem Schutz 
aufwachsen. Gib ihm leibliche 
und geistige Gesundheit, 
lass es wachsen im 
Glauben und in der Liebe.
                           

                        
                        	
                           Lass sie unter deinem Schutz 
aufwachsen. Gib ihnen leibliche 
und geistige Gesundheit, 
lass sie wachsen im 
Glauben und in der Liebe.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Bewahre es in deiner Liebe 
und lass deinen Geist in ihm 
wohnen, dass es viel Gutes 
schaffe zur Freude der Menschen 
und dir zur Ehre.
                           

                        
                        	
                           Bewahre sie in deiner Liebe 
und lass deinen Geist in ihnen 
wohnen, dass sie viel Gutes 
schaffen zur Freude der Menschen 
und dir zur Ehre.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Wache du nun über diesem 
Kinde, damit es nicht der 
Macht des Bösen verfalle.
                           

                        
                        	
                           Wach du nun über diesen 
Kindern, damit sie nicht der 
Macht des Bösen verfallen.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Lass es an deiner Liebe und 
an der Liebe der Seinen 
Geborgenheit und Halt finden 
und sein Leben nach deinem 
Willen führen.
                           

                        
                        	
                           Lass sie an deiner Liebe und 
an der Liebe der Ihren 
Geborgenheit und Halt finden 
und ihr Leben nach deinem 
Willen führen.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           B

                        
                        	
                           Wenn es dir untreu wird, 
verstoße es nicht um deiner 
Treue willen.
                           

                        
                        	
                           Wenn sie dir untreu werden, 
verstoße sie nicht um deiner 
Treue willen.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           C

                        
                        	
                           Uns aber hilf, das Kind 
recht zu erziehen und auf 
den Weg des Lebens zu leiten.
                           

                        
                        	
                           Uns aber hilf, die Kinder 
recht zu erziehen und auf 
den Weg des Lebens zu leiten.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           C

                        
                        	
                           Lass uns stets unserer 
Verantwortung bewusst bleiben, 
dir und dem Kind gegenüber.
                           

                        
                        	
                           Lass uns stets unserer 
Verantwortung bewusst bleiben, 
dir und den Kindern gegenüber.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           C

                        
                        	
                           Vergib uns, wo wir versagen, 
bleibe du bei uns mit deiner 
Kraft und Verheißung.
                           

                        
                        	
                           Vergib uns, wo wir versagen, 
bleibe du bei uns mit deiner 
Kraft und Verheißung.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           C

                        
                        	
                           Schenke du den Eltern und 
Paten Einsicht und Geduld, 
das Kind zu dir zu weisen 
und ihm zu helfen, seinen 
Glauben täglich zu bewähren.
                           

                        
                        	
                           Schenke du den Eltern und 
Paten Einsicht und Geduld, 
die Kinder zu dir zu weisen 
und ihnen zu helfen, ihren 
Glauben täglich zu bewähren.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           C

                        
                        	
                           Erleuchte und stärke du die 
Eltern und Paten. Gib ihnen 
weise und geduldige Herzen, 
dass sie das Kind zu deiner 
Ehre erziehen.
                           

                        
                        	
                           Erleuchte und stärke du die 
Eltern und Paten. Gib ihnen 
weise und geduldige Herzen, 
dass sie die Kinder zu deiner 
Ehre erziehen.
                           

                        
                     

                     
                        	
                           C

                        
                        	
                           Segne alles, was in deiner 
Gemeinde für Kinder und 
Jugendliche getan wird, 
damit sie lernen, in unserer 
Welt im Vertrauen auf deine 
Liebe und in Verantwortung 
vor dir zu leben.
                           

                        
                        	
                           Segne alles, was in deiner 
Gemeinde für Kinder und 
Jugendliche getan wird, 
damit sie lernen, in unserer 
Welt im Vertrauen auf deine 
Liebe und in Verantwortung 
vor dir zu leben.
                           

                        
                     

                  
               

            

            durch unseren Herrn Jesus Christus, in dessen Namen wir zu dir beten:

            Vaterunser

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.


                     
                  

                  
                     	
                     	
                        Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
                        

                     
                  

               
            

            Die Gemeinde erhebt sich.

            Segen

            Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
            

            Amen.

         

      

      

   
      

      
         Ordnung für die Taufe von Erwachsenen in einem selbstständigen Gottesdienst

      

      Nachstehend wird die Ordnung der Taufe von Erwachsenen, die durch den Beschluss der 40. Synode der Evangelisch-lutherischen
            Kirche in Oldenburg im November 1973 zum Gebrauch in den Gemeinden freigegeben wurde, abgedruckt.

      
            Vorbemerkung

         

         
            	
               Die Taufe eines Erwachsenen setzt seine Teilnahme am Leben der Gemeinde und an einer Unterweisung voraus.

            

            	
               Der Taufbewerber sollte Verbindung zu einigen Gemeindegliedern haben, die ihm mit Gesprächen und Begleitung helfen, und die
                  bei der Taufe als Zeugen zugegen sind.
               

            

            	
               Die Taufe wird in der Regel in einem öffentlichen Gottesdienst vollzogen, entweder im Rahmen des Gemeindegottesdienstes oder
                  in einem selbstständigen Gottesdienst. Die Gemeinde ist dazu durch Bekanntmachung (und Geläut) einzuladen.
               

            

            	
               Die Taufhandlung wird durch den zuständigen Pfarrer in Gegenwart der Taufzeugen vollzogen. Konstitutiv neben der Taufformel
                  ist für die Gültigkeit der Taufe das sichtbare dreimalige Übergießen des Hauptes des Täuflings mit Wasser.
               

            

            	
               Mit der Taufe werden einem Erwachsenen ohne Einschränkung die Rechte und Pflichten eines Gemeindegliedes zugeeignet. Die Erwachsenentaufe
                  beinhaltet also zugleich alles, was die Konfirmation bedeutet.
               

               Es ist daher möglich, die Taufe mit dem ersten Abendmahlsgang zu verbinden. Um aber jedem Sakrament mit seinem eigenen Gewicht
                  und seiner besonderen Bedeutung gerecht zu werden, setzt die vorliegende Ordnung voraus, dass der erste Abendmahlsgang in
                  einem anderen Gottesdienst erfolgt.
               

            

            	
               Die vorliegende Ordnung bietet eine Kurzform dar, die durch die in Klammern stehenden Stücke erweitert werden kann.

            

         

         Begrüßung und Einführung

         Der Pfarrer begrüßt die Anwesenden.

         Unerlässliche Hinweise auf den Verlauf des Gottesdienstes können an dieser Stelle eingefügt werden, z. B. gemeinsam gesprochene
            Texte mit Angabe der Seitenzahl im Gesangbuch, technische Hinweise zum Taufvollzug o. ä.
         

         Lasst/Lassen Sie uns nun miteinander den Gottesdienst feiern:

         Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

         Biblische Begründung

         Unser Herr Jesus Christus hat uns zugesagt und aufgetragen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet
            hin und machet zu Jüngern alle Völker: taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret
            sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ 
         

         (Matthäus 28, 18-20)

         Gott der Herr hat dich/Sie in seiner Gnade zum Glauben geführt und zu dem Entschluss gebracht, von nun an in der Nachfolge
            Christi zu leben.
         

         Dir/Ihnen gilt nun die Verheißung seiner Gegenwart und seines Beistandes.

         (Obsignatio crucis)

         Wo üblich, kann an dieser Stelle die Segnung mit dem Zeichen des Kreuzes erfolgen:

         Form A:

         Das Kreuz ist Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. Das Kreuz ist Zeichen der Vergebung und des Friedens. Das Kreuz ist
            Zeichen des Sieges, den Gott schenkt.
         

         Der Apostel Paulus sagt:

         Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist’s eine Gotteskraft.

         Oder:

         Das Wort vom Kreuz erscheint denen, die von Gott nichts wissen wollen, als Unsinn. Uns aber, die wir Gott zutrauen, dass er
            uns retten wird aus Sinnlosigkeit, Angst und Tod, bedeutet es Quelle der Kraft, die Gott uns gibt.
         

         Darum soll über dir (Ihnen) und deinem (Ihrem) Leben das Zeichen des Kreuzes Christi (†) stehen. Amen.

         Form B:

         Das Zeichen dieses Segens ist das Kreuz Jesu Christi. Darum soll über dir (Ihnen) und deinem (Ihrem) Leben fortan das Zeichen
            des Kreuzes Christi (†) stehen. Amen.
         

         (Gebet)

         Das folgende Gebet wird entsprechend der Situation aus den angebotenen Formulierungen der Anrede (A), des Dankes (B) und der
            Bitte (C) in Auswahl zusammengestellt, wobei die herausgerückten Stücke beibehalten werden.
         

         Wir wollen beten:
            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Herr, unser Gott, du Geber aller guten Gaben

                     
                  

                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Barmherziger Gott, du willst, dass allen Menschen geholfen wird, und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

                     
                  

                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Allmächtiger Gott und Vater, du hast uns in Jesus Christus deine Liebe sichtbar gemacht.

                     
                  

                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Allmächtiger, barmherziger Gott, wir preisen deine Freundlichkeit, die uns in Jesus Christus erschienen ist.

                     
                  

                  
                     	
                        B

                     
                     	
                        Wir verdanken dir alles: Alle Lebenskraft, die uns erfüllt; alle Liebe, die wir empfangen und geben; alle Wahrheit, die wir
                           erkennen.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        B

                     
                     	
                        Wir danken dir, dass du uns in der Taufe ein sichtbares Zeichen und Siegel gibst, dass wir zu dir gehören und dass du zu uns
                           hältst.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        B

                     
                     	
                        Wir danken dir für die Zusage, dass du mit deiner Liebe bei uns bleiben willst bis an der Welt Ende.

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Wir bitten dich für N. N.: Nimm ihn auf in deine Gemeinde und lass ihn allezeit in deiner Liebe geborgen sein.

                     
                     	
                        Wir bitten dich für N. N.: Nimm sie auf in deine Gemeinde und lass sie allezeit in deiner Liebe geborgen sein.

                     
                  

               
            

         

         Oder

         
            
               
               
            
            
               
                  	
                     Wir bitten dich für N. N.: Mache ihn zu einem lebendigen Glied am Leibe Jesu Christi und lass ihn allezeit in deiner Liebe
                        geborgen sein.
                     

                  
                  	
                     Wir bitten dich für N. N.: Mache sie zu einem lebendigen Glied am Leibe Jesu Christi und lass sie allezeit in deiner Liebe
                        geborgen sein.
                     

                  
               

            
         

         
            
               
               
               
            
            
               
                  	
                     C

                  
                  	
                     Lass ihn erfahren, dass es nur bei dir wirkliches Leben gibt.

                  
                  	
                     Lass sie erfahren, dass es nur bei dir wirkliches Leben gibt.

                  
               

               
                  	
                     C

                  
                  	
                     Mache uns alle gewiss, dass du unser Retter bist und dass uns in Ewigkeit nichts von deiner Liebe scheidet.

                  
               

               
                  	
                     C

                  
                  	
                     Lass das Zeichen des Kreuzes, unter das wir ihn gestellt haben, Trost, Mahnung und Kraft sein, nach deinem Willen zu leben.

                  
                  	
                     Lass das Zeichen des Kreuzes, unter das wir sie gestellt haben, Trost, Mahnung und Kraft sein, nach deinem Willen zu leben.

                  
               

               
                  	
                     C

                  
                  	
                     Uns aber öffne Ohren und Herzen, dass wir dein Wort recht hören und daraus Einsicht und Zuversicht gewinnen für unser Leben

                  
               

            
         

         durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

         Gemeindegesang

         Lied. (Empfohlen wird ein Lob- und Danklied — EKG 226 bis 238 — oder ein der Kirchenjahreszeit entsprechendes Lied.)

         Schriftlesung

         Jesus Christus unser Herr, hat sich selbst taufen lassen. Was in seiner Taufe geschah, ist auch uns verheißen: Gottes Himmel
            steht offen. Gott schenkt seinen Heiligen Geist. Gott erklärt sich zu unserem Vater. Lasst uns hören, wie Markus die Taufe
            Jesu bezeugt:
         

         „Und es begab sich zu der Zeit, da kam Jesus von Nazareth in Galiläa und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald,
            da er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist gleichwie eine Taube herabkam auf ihn. Und da
            geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“
         

         (Markus 1, 9-11)

         Oder:

         Im Evangelium des Johannes wird die Taufe gedeutet als neue Geburt: „Jesus spricht zu Nikodemus: Ich sage dir die Wahrheit,
            nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in das Reich Gottes eintreten. Menschen kommen durch Menschen zur Welt. Der
            Geist aber wird vom Geist geboren. Sei nicht erstaunt, weil ich dir sage: ihr müsst alle noch einmal geboren werden. Der Wind
            weht da, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei
            denen, die vom Geist geboren werden!“
         

         (Joh. 3, 5-8, aus Die Gute Nachricht)

         Oder:

         Das Wasser der Taufe drückt aus, dass Gott nicht nur unser irdisches Leben erhält und bewahrt. In der Begegnung mit Christus
            erkennen wir, wovon wir in Wahrheit leben. Der Evangelist Johannes erzählt die Geschichte einer Frau, die zum Brunnen kam,
            um Wasser zu schöpfen, und dabei dem begegnet, der selbst das lebendige Wasser ist:
         

         „Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Joseph gab. Es war aber daselbst
            Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen; und es war um die sechste Stunde. Da
            kam eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! Denn seine Jünger waren in die Stadt
            gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm: Wie bittest du von mir zu trinken, der du ein
            Jude bist und ich eine Samariterin? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach
            zu ihr: Wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken! du bätest ihn, und er gäbe
            dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest, und der Brunnen ist tief; woher
            hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus
            getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder
            dürsten; wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das
            ich ihm geben werde, das wird ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.“
         

         (Johannes 4, 5-14)

         Oder:

         In der Taufe wird uns zugesprochen, dass wir zur Gotteskindschaft berufen und in Gottes Liebe geborgen sind. Hören wir, wie
            der Apostel Paulus die Gewissheit ausdrückt, dass man sich auf Gottes Liebe verlassen kann:
         

         „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn
            welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass
            derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
         

         (Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen; welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; welche
            er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht.)
         

         Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet,
            sondern hat ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
         

         Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. – Denn ich bin gewiss, dass weder Tod
            noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch
            keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“
         

         (Römer 8, 28-33.38 f.)

         Oder:

         Paulus umschreibt in seinem Brief an die Galater die Taufe mit einem Bild: Christus wird angezogen wie ein festliches Gewand.
            Er verschafft uns ohne Unterschied allein durch den Glauben Zutritt zu seinem Reich. Paulus schreibt:
         

         „Ehe aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der da sollte offenbart
            werden. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der
            Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus
            Christus. Denn wie viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche,
            hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr
            aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben.“
         

         (Galater 3, 23-29)

         Oder:

         In der Taufe werden wir Menschen als Gottes Kinder angenommen. Gott pflanzt seine Liebe in unser Herz. Diese Liebe will sich
            in unserem Leben entfalten. Hören wir, wie im Epheserbrief die Gotteskindschaft bezeugt wird:
         

         „Derhalben beuge ich meine Kniee vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf
            Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen
            Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf
            dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe; auch erkennen
            die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem aber, der überschwenglich
            tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und
            in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit!
         

         Amen.

         (Epheser 3, 14-21)

         (Weitere Texte: Joh. 15.12-16a; 1. Petr. 1,3-6a; 1. Joh. 3,1-2

         Taufpredigt:

         Die Taufpredigt (über den verlesenen Text oder einen ausgewählten Taufspruch) soll den Sinn der Taufe erschließen helfen.
            Wenn aus zwingenden Gründen keine Taufpredigt gehalten werden kann, wird eine entsprechende Taufvermahnung verlesen.
         

         (Gebet)

         [Die Taufpredigt kann mit einem kurzen Gebet beschlossen werden.]

         (Gemeindegesang)

         [Lied]

         Taufbekenntnis

         Wir wollen miteinander das Bekenntnis sprechen, das die Christen aller Zeiten und Sprachen verbindet. Es ist das Bekenntnis
            zu dem dreieinigen Gott, auf dessen Namen NN getauft werden soll:
         

         Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
         

         [Anschließend kann ein anderes, gemeinsam mit dem Taufbewerber formuliertes bzw. ausgewähltes Bekenntnis gesprochen werden.]

         Tauffrage

         NN, wir haben über die Tragweite und Unwiderruflichkeit der Taufe gesprochen. So frage ich Sie: Wollen Sie auf den Namen des
            dreieinigen Gottes getauft werden? Sind Sie bereit, Ihr Leben als Christ in Verantwortung vor Gott zu führen? So antworten
            Sie: „Ja.“
         

         oder

         „Ja, mit Gottes Hilfe“ —

         Täufling antwortet.

         Taufhandlung

         (So knieen Sie nun nieder, dass wir die Taufe vollziehen.)

         N. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

         Dabei schöpft P. mit der Hand dreimal Wasser aus dem Taufbecken und gießt es über den Kopf des Täuflings. Danach legt er ihm
            die Hand auf und spricht eines der folgenden Worte:
         

         Votum

         So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
            gerufen, du bist mein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
            sei mit dir. Amen.
         

         Oder

         Der allmächtige Gott und Vater stärke dich durch seinen Heiligen Geist, erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre
            dich zum ewigen Leben. Amen.
         

         Oder:

         Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat dich zu einem neuen Menschen gemacht durch das Wasser und
            den Heiligen Geist. Er vergibt dir alle deine Sünden. Er gebe dir Kraft zu einem Leben nach seinem Willen von nun an bis in
            Ewigkeit. Amen.
         

         Oder

         Der Herr sei dir gnädig dein Leben lang. Er erfülle dich mit seiner Liebe und mache dich zu einem Kind des Lichtes und des
            Friedens. Amen.
         

         (An dieser Stelle kann das Vaterunser folgen, wenn man es nicht wie üblich vor dem Segen stehen lassen will.)

         (Gemeindegesang)

         (Tauflied)

         (Anrede an den Getauften)

         Z. B.: Lieber N. N., Gott will uns in seiner Gemeinde mit seinen Gaben helfen, im Glauben stärken und zu neuem Leben führen.
            Durch sein Wort tröstet, mahnt und ermutigt er uns. Im Abendmahl gewährt er uns Gemeinschaft und Vergebung.
         

         Wir vertrauen darauf, dass Gott vollenden wird, was er in Ihnen angefangen hat.

         Oder eine andere Anrede.

         An dieser Stelle können auch Segenswünsche der Taufzeugen ausgesprochen werden.

         Schlussgebet

         Das folgende Gebet wird entsprechend der Situation aus den angebotenen Formulierungen des Dankes (A), der Fürbitte für die
            Neugetauften (B) und der Fürbitte für Kirche und Gemeinde (C) in Auswahl zusammengestellt:
            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Wir sagen dir Dank, dass du deine Gemeinde gnädig erhältst und mehrst und auch diesem Bruder deine Gnade hast zuteil werden
                           lassen.
                        

                     
                     	
                        A

                     
                     	
                        Wir sagen dir Dank, dass du deine Gemeinde gnädig erhältst und mehrst und auch dieser Schwester deine Gnade hast zuteil werden
                           lassen.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Wir danken dir, dass du uns Menschen annimmst. Wir danken dir, dass du auch diesen unseren Bruder angenommen und solches in
                           der Taufe besiegelt hast.
                        

                     
                     	
                        A

                     
                     	
                        Wir danken dir, dass du uns Menschen annimmt. Wir danken dir, dass du auch diese unsere Schwester angenommen und solches in
                           der Taufe besiegelt hast.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Dir sei Dank, dass du diesen Bruder angenommen und deiner Liebe versichert hast.

                     
                     	
                        A

                     
                     	
                        Dir sei Dank, dass du diese Schwester angenommen und deiner Liebe versichert hast.

                     
                  

                  
                     	
                        A

                     
                     	
                        Wir danken dir, dass du uns durch die Taufe ein sichtbares Zeichen deiner Liebe und Zuwendung gegeben und auch diesen Bruder
                           zur Gotteskindschaft berufen hast.
                        

                     
                     	
                        A

                     
                     	
                        Wir danken dir, dass du uns durch die Taufe ein sichtbares Zeichen deiner Liebe und Zuwendung gegeben und auch diese Schwester
                           zur Gotteskindschaft berufen hast.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        B

                     
                     	
                        Bewahre ihn in deiner Liebe und lass deinen Geist in ihm wohnen, dass er viel Gutes schaffe zur Freude der Menschen und dir
                           zur Ehre.
                        

                     
                     	
                     	
                        Bewahre sie in deiner Liebe und lass deinen Geist in ihr wohnen, dass sie viel Gutes schaffe zur Freude der Menschen und dir
                           zur Ehre.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        B

                     
                     	
                        Lass ihn an deiner Liebe Geborgenheit und Halt finden und sein Leben nach deinem Willen führen.

                     
                     	
                     	
                        Lass sie an deiner Liebe Geborgenheit und Halt finden und ihr Leben nach deinem Willen führen.

                     
                  

                  
                     	
                        B

                     
                     	
                        Wenn er dir untreu wird, verstoße ihn nicht um deiner Treue willen.

                     
                     	
                     	
                        Wenn sie dir untreu wird, verstoße sie nicht um deiner Treue willen.

                     
                  

               
            

            
               
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Vergibt uns, wo wir versagen, bleibe du bei uns mit deiner Kraft und Verheißung.

                     
                  

                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Leite deine Kirche mit deinem Geist, dass wir deinem Worte glauben, die Menschen lieben und auf dich hoffen.

                     
                  

                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Wir bitten dich für alle, die dich nicht kennen. Lass deine Kirche nicht ruhen, bis der Tag kommt, an dem alle Völker die
                           Botschaft von deinem Heil gehört haben.
                        

                     
                  

                  
                     	
                        C

                     
                     	
                        Gib deiner Kirche bei uns und überall die Offenheit zu neuer Erkenntnis und den Mut zu neuem Bekennen deiner Wahrheit und
                           Liebe;
                        

                     
                  

               
            

         

         durch Jesus Christus, unsren Herrn. Amen.

         oder:

         O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens: dass ich Liebe übe, wo man sich hasst; dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt;
            dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel
            drückt; dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert; dass ich Freude
            mache, wo der Kummer wohnt.
         

         Ach Herr, lass du mich trachten: nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste; nicht, dass ich verstanden
            werde, sondern dass ich andere verstehe; nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe.
         

         Denn wer da hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet; wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt,
            erwacht zum ewigen Leben.
         

         Vaterunser

         Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.
         

         Segen

         Der Herr segne und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen.
         

      

      

   
      

      
         Handreichung zur Entscheidung, ob Kinder von aus der Kirche ausgetretenen Eltern getauft werden dürfen

      

      
         Vom 9. Januar 1984

      

      
         (GVBl. 20. Band, S. 174)

      

      
         
            	
               Das Neue Testament kennt als Regelfall die Taufe von Erwachsenen, die aufgrund des Evangeliums an Christus glauben und sich
                  taufen lassen.
               

            

            	
               Wenn Kinder in einem christlichen Elternhaus aufwachsen und von klein auf in den Glauben der Erwachsenen hineingenommen werden,
                  kann kein Zeitpunkt angegeben werden, vor dem eine Taufe nicht verantwortbar wäre.
               

            

            	
               Daraus folgt, dass unter den Bedingungen christlicher Erziehung die Taufe kleiner Kinder die Regel ist.

            

            	
               Ist die christliche Erziehung von vornherein unwahrscheinlich, sollte zum Aufschub der Taufe bis zur eigenen bewussten Entscheidung
                  des Kindes geraten werden.
               

            

            	
                1 Die christliche Erziehung ist unwahrscheinlich, wenn in der Familie beide Eltern durch Kirchenaustritt die Gemeinschaft der
                  Glaubenden verlassen haben und wenn auch sonst niemand an der regelmäßigen Erziehung des Kindes beteiligt ist, der der Kirche
                  angehört und die Erziehung im Glauben bewusst fördert (Großeltern; u. U. Paten).  2 Begehren Eltern, die beide der Kirche nicht angehören, für ihr Kind die Taufe, so ist gründlich zu prüfen, ob im Wunsch der
                  Eltern nicht doch ein Versuch steckt, die abgebrochene Beziehung zur Gemeinde wieder anzuknüpfen; das Taufgespräch sollte
                  gewinnen, nicht abstoßen.
               

            

         

      

      

   
      

      
         Läuteordnung für evangelisch-lutherische Gemeinden

      

      
         

      

      
         (ABl. ELKTh 1956 S. 200)

      

      Die von der Lutherischen Liturgischen Konferenz erarbeitete Läuteordnung wird hiermit empfehlend zur Kenntnis gegeben. Da
         die Durchführung einer solchen Ordnung weitgehend von den örtlichen Verhältnissen abhängig ist, wird von einer verbindlichen
         Regelung abgesehen.
      

      Der Liturgische Ausschuss der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat in Verbindung mit der Lutherischen
         Konferenz Deutschlands im Laufe des Jahres 1955 nachstehende Läuteordnung für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden
         erarbeitet.
      

      
            A.
Grundsätzliches
            

         

         1.  1 Die Kirche weiht und verwendet Glocken zu liturgischem Gebrauch.  2 Ihr Geläute bildet einen Bestandteil des gottesdienstlichen Lebens der Kirche.  3 Die Glocken rufen zum Gottesdienst, zum Gebet und zur Fürbitte.  4 Wie die Türme der Kirchen sichtbare Zeichen sind, die von der vergehenden Welt weg nach oben zu dem Herrn Himmels weisen,
            so sind die Glocken hörbare Zeichen, die zum Dienst des dreieiniges Gottes rufen.  5 Sie künden Zeit und Stunde, erinnern uns an die Ewigkeit und verkünden unüberhörbar den Herrschaftsanspruch Jesu Christi über
            alle Welt.  6 Sie begleiten die Glieder seiner Gemeinde von der Taufe bis zur Bestattung als mahnende und tröstende Rufer des himmlischen
            Vaters.
         

          7 Weil die Glocken für den besonderen Dienst der Kirche ausgesondert sind, ist ihre Verwendung zu anderen Zwecken, insbesondere
            auch zu dem der Menschenehrung, ausgeschlossen.  8 Bei allgemeinen Notständen können Kirchenglocken den Dienst übernehmen, Menschen zu warnen oder Hilfe zu rufen.  9 Auch in diesem Fall mahnen sie alle Christen zum Gebet.
         

         2.  1 Zahl und Größe der im Einzelfalle läutenden Glocken richten sich allein nach liturgischen Gesichtspunkten.  2 Im Rahmen dieser allgemeinen Grundsätze gibt sich jede Kirchengemeinde nach Maßgabe ihrer Geläute-Disposition eine besondere
            Läuteordnung.  3 Bei ihrer Aufstellung werden sich die Gemeinden zweckmäßigerweise des Rates eines erfahrenden Glockensachverständigen bedienen.
             4 Im Rahmen der Läuteordnung ist das Pfarramt für die Anordnung des jeweiligen Geläutes zuständig, bei besonderen gesamtkirchlichen
            Anlässen die Kirchenleitung.
         

          5 Herkömmliche Läutebräuche, die den Grundsätzen dieser Läuteordnung nicht widersprechen, sollen nach Möglichkeit beibehalten
            und gepflegt werden.
         

         3.  1 Bei der Aufstellung einer gemeindlichen Läuteordnung ist davon auszugehen, dass der Gebrauch der Glocken möglichst differenziert
            und charakteristisch sein soll und Wert und Schönheit der Einzelglocke sowie der Zweier- und sonstigen Kleingeläute herausgestellt
            werden.  2 Das Vollgeläute ist bei kleineren Geläuten für den sonntäglichen Hauptgottesdienst der Gemeinde, bei größeren Geläuten auf
            die hohen Christusfeste aufzusparen.  3 Nur auf diese Weise ist auch für die Gemeinde eine deutliche und sinnvolle Beziehung des Läutens zu der jeweiligen gottesdienstlichen
            Handlung gegeben.
         

         4.  1 Das Amt des Glöckners ist ein gottesdienstliches Amt.  2 In technischer Hinsicht stellt das Läuten eine Kunst dar, die des Lernens bedarf.  3 Es sollte nicht ohne zwingenden Grund angestrebt werden, Läutemaschinen zu beschaffen; vielmehr sollte das im öffentlichen
            Ansehen derzeit gering gewertete Amt des Glöckners nach Möglichkeit neu belebt werden.  4 Glöcknerdienst stellt eine echte liturgische Aufgabe für Kirchenvorsteher wie für die reifere Gemeindejugend dar.  5 Jeder Läuter bedarf der Einweisung in diesen Dienst; denn das sachgemäße Läuten erfordert – auch im Hinblick auf die Erhaltung
            der Glocken und die Gefahr einer Beschädigung – eine gewisse Kunstfertigkeit.  6 Von dem Hinweis auf die – ein besonderes läutetechnisch Können erfordernden – Anschlagsarten I 2-5 darf daher nur mit Vorsicht
            und nur dort Gebrauch gemacht werden, wo geeignete Glöckner eingesetzt werden können.
         

      

      
            B.
Zur Praxis des Läutens
            

         

         
               I.
Anschlagsarten
               

            

            1. 1  Das normale Läuten (Durchziehen, Überziehen, Überholen):
            

            Die Glocke wird – normalerweise durch Seilzug – in schwingende Bewegung unter beiderseitigem Anschlag des Klöppels versetzt.
                2 Mit wenigen kräftigen Zügen wird so lange angeläutet, bis der Klöppel gleichmäßig auf beiden Seiten der Glocke anschlägt.
                3 Die Glocke soll mindestens 60° und keinesfalls über 70° hochgeläutet werden und niemals über ihre Lagerbalgen hinauf schwingen.
                4 Ihr Joch darf nicht in waagerechte Lage kommen.  5 Ist der volle Anschlag erreicht, so wird er durch ständiges leichtes Nachziehen, das der Glocke Eigenrhythmus lässt, beibehalten.
                6 Die Schlagfolge sei nicht hastig, sondern möglichst ruhig und gleichmäßig.
            

             7 Das sogenannte „Taktläuten“ d. h. das künstlich erzwungene gleichmäßige Nacheinanderschlagen der Glocken ist nicht gutzuheißen; die Glocken eines Geläutes
               sollen vielmehr ihrer natürlich wechselnden Reihenfolge anschlagen.  8 Auch bei Läutemaschinen darf das Anhalten nicht abrupt, sondern nur durch allmähliches Einschwingen von Glocke und Klöppel
               erfolgen.
            

             9 Das Ausläuten geschieht als natürliches Ausschwingen der Glocke.  10 Niemals bremse man beim Ausläuten die Glocke am Seil (oder durch Motorbremse) so stark ab, dass ein Prellschlag entsteht,
               der hässlich wirkt und überdies den Glockenkörper gefährdet.  11 Erfahrene Glöckner verstehen es, durch geschickte, mit der Glocke „fühlende“ Seilführung ein längeres einseitiges Nachschlagen
               der Klöppel zu vermeiden oder, falls sie sich bei den Glocken befinden, den Klöppel mit der Hand abzufangen.
            

            2.  1 Das Halbzugläuten (Kleppen, Klempen, z. B. als Trauergeläute): Die Glocke wird durch das Seil so leicht beweg, dass der Klöppel stets nur einseitig
               anschlägt.  2 Wegen der Gefahr von Prellschlägen ist hierbei Vorsicht geboten.
            

            3. Das Anschlagen (z. B. Betglockenschlag):
            

            Die Glocke wird mittels Hammer (oder Klöppel) angeschlagen.

            4.  1 Das Beiern (Stückläuten mit landschaftlich verschiedener Bedeutung): Die ruhig hängende Glocke wird in bestimmtem Rhythmus angeschlagen.
                2 Das Anschlagen kann mittels eines Hammers oder mittels des Klöppels erfolgen, der durch einen Strick mit der Hand oder durch
               einen Tretmechanismus gezogen wird.  3 Stärke und Rhythmus der Anschläge können vielfach variiert werden.  4 Diese Anschlagsart erfordert besondere Kunst und ist daher gleichfalls mit Vorsicht zu gebrauchen.
            

            5.  1 Das Zimbeln (Buntläuten) an Festtagen: Die Mischung von normalem Geläute und Beiern oder Halbzugläuten.  2 Während eine oder mehrere größere Glocken normal geläutet (durchgezogen) werden, wird mit ein oder zwei kleineren Glocken
               dazwischen gebeiert, wobei wieder besondere rhythmische und melodische Motive möglich sind.
            

         

         
               II.
Läutearten
               

            

            1.  1 Einzelglocke: Das Läuten einer einzelnen Glocke bringt deren Eigenart und Schönheit besonders gut zur Geltung.  2 Es ist allen anderen Läutearten gleichwertig und möglichst weitgehend anzuwenden.
            

            2.  1 Gruppenläuten: Das Zusammenläuten mit mehreren ausgewählten Glocken (Zweier-, Dreier- und Vierergeläut): im allgemeinen werden hierbei
               Glocken nur im Abstand von Sekund und kleiner, notfalls auch großer Terz, verwandt, in der Regel nicht mehr als vier Glocken.
                2 Die Verbindung eines Gruppengeläutes mit einer einzelnen, mit größerem Abstand (Quarte, Quinte, Sexte) darunter und darüber
               liegenden Glocke ist möglich.
            

            3.  1 Plenum (Vollgeläute): Das gleichzeitige Läuten aller zusammen läutbaren Glocken.  2 Bei Geläuten von mehr als drei Glocken ist das Plenum in der Regel nur für besonders festliche Gottesdienste (Christus- und
               Kirchenfeste) anzuwenden.
            

            4.  1 Vorspann (Signierläuten): Dem Gruppen- (oder Plenum-)läuten wird das Läuten einer (in der nachfolgenden Gruppen möglichst nicht enthaltenen)
               Einzelglocke oder zweier hoher Glocken mit kurzer Zwischenpause von 5 bis 10 Schlägen Dauer, auf die streng zu achten ist,
               vorangestellt.  2 Das Signierläuten zeigt eine Besonderheit des Gottesdienstes an, z. B. Festtagscharakter oder – bei nicht regelmäßigen Sakramentsgottesdienst
               – Abendmahlsfeier im Hauptgottesdienst.  3 Bei geringerer Glockenzahl bezeichnet es gegebenenfalls auch den Gemeindegottesdienst im Unterschied zu Kasualhandlungen.
            

             4 Vor der abendlichen Betglocke kann eine Signierglocke u. U. auch eine Taufe, Trauung oder Beerdigung (Sterbefall) dieses Tages
               anzeigen und damit an die Fürbitte für bestimmte Gemeindeglieder erinnern.
            

            5.  1 Nachschlag: Nach Schluss des Gruppenläutens wird die größte beteiligte Glocke nach kurzer Pause (von etwa fünf Schlägen Dauer) noch
               etwa eine halbe Minute lang allein nachgeläutet, oder sie wird dreimal mit je drei Schlägen angeschlagen (z. B. am Karfreitag,
               am Bußtag und bei Passionsgottesdiensten).
            

             2 Der Nachschlag kann in diesen Tagen u. U. an die Stelle des ausfallenden Orgelvorspiels treten.
            

            6. Sturmläuten: Die Sturmglocke oder mehrere in der örtlichen Läuteordnung dafür bestimmte Glocken werden mit je etwa 12 Zügen und ebenso
               langen dazwischengeschalteten Pausen geläutet (Läuten in Absätzen).
            

         

         
               III.
Läuteregeln
               

            

            1.  1 Die Zeitdauer des Läutens sei kurz, im allgemeinen nicht länger als 5 bis 10 Minuten.  2 Bei längerem Geläute sind „Pulse“ von 5 bis 7 Minuten Dauer durch Pausen von etwa 2 bis 3 Minuten Dauer voneinander zu trennen.
                3 Zu lange dauerndes Geläute entwertet das Glockenläuten ebenso wie zu häufiger Gebrauch des Plenums.
            

            2. Je häufiger geläutet wird, desto abwechslungsreicher und charakteristischer soll die musikalische Gestalt eines jeden Geläutes
               sein, nicht nur im Sinne der klanglichen Entfaltung des Geläutes, sondern mehr noch im Sinne der liturgischen Prägung sowohl der einzelnen Glocken (z. B. Taufglocke, Trauglocke, Sterbeglocke, Betglocke, Vaterunser-Glocke) wie bestimmter Glockengruppen;
               die Gemeinde soll schon am Klang ihrer Glocke eindeutig erkennen, was das Läutezeichen sagt.
            

            3.  1 Beim Anläuten eines Gruppengeläutes beginnt die kleinste Glocke, erst nachdem diese voll ausschwingt, d. h. nach etwa 10 bis 15 Doppelschlägen,
               kommt die nächst größere Glocke hinzu usw.  2 Das Ausläuten geschieht in der gleichen Reihenfolge, so dass die kleinste Glocke zuerst und die große Glocke zuletzt verstummt.  3 Sind nur zwei Glocken vorhanden, so kann man bei bestimmten Anlässen auch mit der großen Glocke beginnen, um eine Variationsmöglichkeit
               zu gewinnen.
            

         

      

      
            C.
Gottesdienstliche Läuteordnung
            

         

          1 Bei der folgenden Darstellung des Geläutes in seinen verschiedenen gottesdienstlichen Beziehungen wird deutlich, dass eine
            stärkere Profilierung im Gebrauch der Glocken für das Verständnis der Gemeinde erst bei einem Geläut von mindestens 3 bis
            4 Glocken möglich wird.  2 Es gibt sich demnach vom Gottesdienst her, dass es – entgegen dem früheren Bestreben, wenige möglichst große Einzelglocken
            zu besitzen – richtiger ist, über eine größere Anzahl von – gegebenenfalls kleineren – Glocken zu verfügen.  3 Die Glockenbeschaffung kann dadurch u. U. auch finanziell erleichtert werden.  4 Nur bei einer größeren Anzahl von Glocken besteht auch die Möglichkeit, die Einzelglocke mit einer bestimmten liturgischen
            Funktion fest zu verbinden (z. B.. Tauf-, Trau-, Sterbe-, Bet-, Vaterunser-, Sonntagsglocke).  5 Die Sonntagsglocke (Dominica) ist – abgesehen von Großläuten – stets die größte Glocke des Geläutes, die regelmäßig zum sonntäglichen
            Hauptgottesdienst läutet.
         

          6 Als Signierglocken werden vorgeschlagen (V – I = Tonhöhe von oben nach unten):
            
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                     	
                        Zweiergeläute

                     
                     	
                        Dreiergeläute

                     
                     	
                        Vierergeläute

                     
                     	
                        Fünfergeläute

                     
                     	
                  

               
               
                  
                     	
                        Taufglocke

                     
                     	
                        II

                     
                     	
                        III

                     
                     	
                        IV

                     
                     	
                        V

                     
                     	
                  

                  
                     	
                        Trauglocke

                     
                     	
                        II

                     
                     	
                        III

                     
                     	
                        III

                     
                     	
                        IV

                     
                     	
                  

                  
                     	
                        Sterbeglocke

                     
                     	
                        I

                     
                     	
                        II

                     
                     	
                        II

                     
                     	
                        III

                     
                     	
                  

                  
                     	
                        Betglocke

                     
                     	
                        I

                     
                     	
                        I

                     
                     	
                        II

                     
                     	
                        II

                     
                     	
                  

                  
                     	
                        Dominica

                     
                     	
                        I

                     
                     	
                        I

                     
                     	
                        I

                     
                     	
                        II

                     
                     	
                  

               
            

         

          7 Bei kleinen Geläuten von 1 bis 2 Glocken sollte man zum Zwecke reicherer Profilierung ihres Läutens von der geordneten Anwendung
            der verschiedenen Anschlags- und Läutearten (Halbszugsläuten, Anschlagen, Beiern, Vorspann, Niederschlag) stärker Gebrauch
            machen.  8 Ist nur eine Glocke vorhanden, so besteht allein diese Möglichkeit der Differenzierung.
         

          8 Der Sonntag ist grundsätzlich durch Läuten mit mehreren Glocken, d. h. durch reicheres Läuten, auszuzeichnen: zum Sonntag (Feiertag)
            gehört auch das Einläuten am Vortag.  10 Der Hauptgottesdienst hat als der für die ganze Gemeinde bestimmte Gottesdienst am Sonntagmorgen mit Predigt (und Sakramentsfeier)
            das Plenum mit der Dominica.  11 Dem Hauptgeläute eines Gottesdienstes geht im Abstand einer Viertel- oder halben Stunde das Vorläuten, d. h. das Läuten einer
            Glocke, voraus, um die Gemeinden an den bevorstehenden Gottesdienst zu erinnern.  12 Diesem Vorläuten kann im selben Zeitabstand ein weiteres Vorläuten vorausgehen.  13 Das Vorläuten ist im allgemeinen nur vor dem Hauptgottesdienst üblich; wo auch zu anderen Gottesdiensten vorgeläutet wird,
            mag es bei dieser Gewohnheit bleiben.
         

          14 Eine Gestaltung des Läutens nach dem Kirchenjahr kann bei Geläuten von mehr als 3 Glocken geschehen, indem die hohen Christenfeste (und die österliche Freudenzeit) durch
            Hinzutreten einer noch größeren Glocke oder einer hohen Glocke (oder beider) herausgehoben werden.
         

          15 Am Gründonnerstag läutet das Plenum zum Gloria in excelsis.
         

          16 Am Karfreitag wird nur zum Hauptgottesdienst am Vormittag, in der Todesstunde Jesu nachmittags 3 Uhr und zur Karvesper geläutet, und zwar
            zum Gottesdienst allein mit der größten Glocke, beim Vorläuten mit der zweiten Glocke; wo nur eine Glocke vorhanden ist, wird
            nur angeschlagen.
         

          17 Am Karsonnabend wird zu Gottesdiensten mit nur einer Glocke geläutet.
         

          18 Der Ostertag wird, wo die Osternacht gefeiert wird, an der dort vorgesehenen Stelle, sonst nach dem Herkommen am frühen Morgen des Ostertages
            oder auch am Vorabend (nicht vor 18 Uhr) eingeläutet.
         

          19 An Werktagen wird zu Gottesdiensten höchstens mit der Hälfte des Plenums geläutet.  20 Zu Kasualgottesdiensten sollte bei Geläuten von 2 bis 3 Glocken nur mit einer Glocke geläutet werden, bei größeren Geläuten
            mag man darüber hinausgehen.
         

          21 Die Betglocke ist täglich dreimal – früh, mittags und abends – zu läuten; das Gebetsläuten besteht gewöhnlich aus kurzem Läuten einer kleineren
            und Betglockenanschlag einer größeren Glocke.  22 Der Sonntag verdrängt das Gebetsläuten nicht.
         

          23 In der Neujahrsnacht kann mit dem Plenum geläutet werden.
         

          24 Die Scheideglocke wird zum Gedenken an das Verscheiden Jesu jeden Freitagnachmittag 3 Uhr (in manchen Gebieten auch vormittags 11 Uhr) geläutet;
            das Scheidegeläute kann auch durch Zuläuten einer zweiten Glocke ausgezeichnet werden.  25 Das Scheideläuten unterbleibt an Freitagen, die auf den 24. bis 26. Dezember sowie auf den 1. oder 6. Januar fallen.  26 Das Geläute bei der Beerdigung von Gliedern anderer Konfessionen sowie von Selbstmördern unterliegt gliedkirchlicher Regelung.
         

          27 Staatliche Feiertrage, die gottesdienstlich nicht begangen werden, gelten hinsichtlich der Läuteordnung als Werktage.
         

          28 Die folgende Tabelle will die dargelegten Grundsätze an einigen Beispielen anschaulich machen.  29 Die genaue Festlegung örtliche Läuteordnungen kann unter Berücksichtigung des Einzelfalls erfolgen.
         

          30 Die Glocken sind in der Reihenfolge ihres Einsetzens aufgeführt.
         

         
            
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Gottesdienstlicher
Anlass
                     

                  
                  	
                     1 Glocke

                  
                  	
                     Zweiergeläut

                  
                  	
                     Dreiergeläut

                  
                  	
                     Vierergeläut

                  
               

            
            
               
                  	
                     Sonntag und Hauptgottesdienst

                  
               

               
                  	
                     Einläuten

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Am Vortag ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II + I

                  
                  	
                     III + II (+ I)

                  
                  	
                     IV + III + II

                  
               

               
                  	
                     Vor Festtagen ____________________

                  
                  	
                     3 Pulse

                  
                  	
                     II + I 3 Pulse

                  
                  	
                     III + II + I
3 Pulse
                     

                  
                  	
                     IV + III + II (+ 1) 3 Pulse

                  
               

               
                  	
                     Am Sonntagmorgen____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II + I

                  
                  	
                     III + II (+ I)

                  
                  	
                     IV + III + II

                  
               

               
                  	
                     An Festtagen ____________________

                  
                  	
                     3 Pulse

                  
                  	
                     II + I 3 Pulse

                  
                  	
                     III + II + I
3 Pulse
                     

                  
                  	
                     IV + III + II (+ 1) 3 Pulse

                  
               

               
                  	
                     Vorläuten

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     (60 und 30 oder 30 und 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes)

                  
                  	
                  	
               

               
                  	
                     1. Puls ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     III

                  
                  	
                     IV

                  
               

               
                  	
                     2. Puls ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     I

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     III

                  
               

               
                  	
                     Zusammenläuten

                  
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                  	
                  	
                     (Vorspann)

                  
                  	
                     (Vorspann)

                  
                  	
                     (Vorspann)

                  
               

               
                  	
                     An Sonntagen ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II + I

                  
                  	
                     III + II + I

                  
                  	
                     IV + III + II

                  
               

               
                  	
                     An Festtagen ____________________

                  
                  	
                     (Beiern)
normal
                     

                  
                  	
                     (Beiern oder Vorspann)

                  
                  	
                     (Beiern oder Vorspann)

                  
                  	
                     (Beiern oder Vorspann)

                  
               

               
                  	
                  	
                  	
                     II + I

                  
                  	
                     III + II + I

                  
                  	
                     IV + III + II + I

                  
               

               
                  	
                     Sanktusglocke ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
               

               
                  	
                     Vater-Unser-Glocke____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
               

               
                  	
                     Sonstige Gottesdienste

                  
               

               
                  	
                     Mette und Vesper ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II + I

                  
                  	
                     III + II

                  
                  	
                     IV + III (Festtage + II)

                  
               

               
                  	
                     Beichtgottesdienst ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     III

                  
                  	
                     II

                  
               

               
                  	
                     (stets mit Nachschlag)

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Kindergottesdienst ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     III + II

                  
                  	
                     IV + III

                  
               

               
                  	
                     Alle Arten von Wochengottesdiensten: wie Mette und Vesper
Passionsgottesdienste: mit Nachschlag
                     

                  
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Karfreitag

                  
               

               
                  	
                     Einläuten

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     I

                  
                  	
                     I

                  
                  	
                     I

                  
               

               
                  	
                     Vorläuten

                  
                  	
                     Halbzug

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
               

               
                  	
                     Zusammenläuten ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     I + Nachschlag

                  
                  	
                     I + Nachschlag

                  
                  	
                     I + Nachschlag

                  
               

               
                  	
                  	
                     + Nachschlag

                  
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     An Buß- und Bettagen und an Bittagen

                  
               

               
                  	
                     Einläuten ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     I

                  
                  	
                     I

                  
                  	
                     II

                  
               

               
                  	
                     Vorläuten ____________________

                  
                  	
                     Halbzug

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     III

                  
               

               
                  	
                     Zusammenläuten ____________________

                  
                  	
                     Anschlagen

                  
                  	
                     I + Nachschlag

                  
                  	
                     I + Nachschlag

                  
                  	
                     II + Nachschlag

                  
               

               
                  	
                     Handlungen

                  
               

               
                  	
                     Taufe ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     III

                  
                  	
                     IV

                  
               

               
                  	
                     Trauung ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     III + II

                  
                  	
                     IV + III

                  
               

               
                  	
                     Beerdigung ____________________

                  
                  	
                  	
                     3mal Betglockenanschlag in allen Geläuten

                  
               

               
                  	
                  	
                     + normal

                  
                  	
                     + I

                  
                  	
                     (+ III) + II

                  
                  	
                     III + II

                  
               

               
                  	
                     (bei Kindern ebenso)

                  
                  	
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                     Sterbeglocke ____________________

                  
                  	
                  	
                     3mal Betglockenanschlag in allen Geläuten

                  
               

               
                  	
                  	
                     + normal

                  
                  	
                     + I

                  
                  	
                     + II

                  
                  	
                     + II

                  
               

               
                  	
                     Betglocke

                  
               

               
                  	
                     Betglocke ____________________

                  
                  	
                     normal

                  
                  	
                     I

                  
                  	
                     II

                  
                  	
                     II

                  
               

               
                  	
                  	
                     mit nachfolgendem Betglockenanschlag (bei Dreier- und Vierergeläut der nächsttieferen Glocke)

                  
               

               
                  	
                     Scheideglocke 3mal Betglockenanschlag

                  
                  	
                  	
                  	
               

               
                  	
                  	
                     + normal

                  
                  	
                     + I

                  
                  	
                     + I

                  
                  	
                     + II

                  
               

            
         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 
(Kirchenmusikgesetz - KiMuG)
         

      

      
         Vom 25. Mai 2013 

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 111), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 22. November 2014 (GVBl. 27. Band, S. 201)
         

      

      Die 47. Synode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Allgemeines
                     

                  

                  Kirchenmusik ist eine Grundform der Verkündigung des Evangeliums und des Lobes Gottes; daher zählt sie zu den unverzichtbaren
                     Bestandteilen des kirchlichen Lebens.
                  

               

               
                     § 2
Aufgaben des kirchenmusikalischen Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der kirchenmusikalische Dienst wird von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern wahrgenommen.  2 Er sorgt für die Pflege und die Weiterentwicklung der in Liedern und kirchenmusikalischen Werken bezeugten Glaubenserfahrungen.
                      3 Durch Ausgestaltung des gottesdienstlichen Lebens der Gemeinde mit Musik und die Aufführung kirchenmusikalischer Werke wirkt
                     dieser Dienst in der Öffentlichkeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zum kirchenmusikalischen Dienst gehört insbesondere: 
                  

                  
                     
                        	
                            die liturgische und musikalische Gestaltung von Gottesdiensten im Zusammenwirken mit dem pastoralen Dienst und der Leitung
                              der Gemeinde, 
                           

                        

                        	
                            die musikalische Gestaltung anderer gemeindlicher Veranstaltungen, 

                        

                        	
                            die Begleitung und Förderung des Gemeindegesangs, 

                        

                        	
                            das diakonische und missionarische Musizieren, 

                        

                        	
                            die künstlerische Darbietung aller Formen geistlicher Musik einschließlich Popularmusik, 

                        

                        	
                            das Bekanntmachen von neuen Formen von Kirchenmusik, 

                        

                        	
                            das Entdecken, Fördern und Weiterbilden musikalischer Gaben oder Kräfte in den Gemeinden, 

                        

                        	
                            die Förderung und Leitung von Chören und anderen musikalischen Gruppierungen, 

                        

                        	
                            die Leitung der musikalischen Aktivitäten der Kirchengemeinden und die fachliche Anleitung und Beratung kirchenmusikalischer
                              Gruppen, 
                           

                        

                        	
                            die Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher und die Nachwuchsförderung, 

                        

                        	
                            die strukturelle und projektbezogene Zusammenarbeit mit kirchlichen und nichtkirchlichen Einrichtungen und Werken in der
                              Region, 
                           

                        

                        	
                            die Mitverantwortung für die Finanzierung musikalischer Projekte und das Einwerben von Drittmitteln, 

                        

                        	
                            die Pflege des Instrumentariums.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Dienst der Kirchenmusikerin und des Kirchenmusikers
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der kirchenmusikalische Dienst geschieht in der Regel in einem Dienstverhältnis, auf Honorarbasis oder ehrenamtlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Freie Stellen, die im Stellenplan enthalten sind, werden grundsätzlich durch die Anstellungskörperschaft ausgeschrieben.  2 Die Stellen werden als A-, B-, C- oder D-Stellen ausgeschrieben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker werden durch eine qualifizierte Ausbildung vorbereitet und in den kirchenmusikalischen
                     Dienst von ihrer Anstellungskörperschaft berufen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In einem Gottesdienst werden in der Regel die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker nach den Ordnungen der Kirche in ihren
                     Dienst eingeführt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern ist ein bestimmter Arbeitsbereich zu übertragen.  2 Sie haben das Recht und die Pflicht zur Ausübung ihres Dienstes bei allen gottesdienstlichen Feiern, bei denen die Mitwirkung
                     der Kirchenmusikerin oder des Kirchenmusikers vertraglich vereinbart, üblich oder besonders angeordnet worden ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in A-und B-Stellen führen die Dienstbezeichnung "Kantorin" bzw. "Kantor". 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Kantorinnen und Kantore sind berechtigt und verpflichtet, an den für sie vorgesehenen Konventen teilzunehmen und sich kirchenmusikalisch
                     fortzubilden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Kantorinnen und Kantoren beraten die weiteren Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im Kirchenkreis. 
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                          1 Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind vom Gemeindekirchenrat oder Kreiskirchenrat in allen Fragen der Kirchenmusik
                     in ihrem Wirkungskreis zu hören.  2 Sie sollen Angelegenheiten ihres kirchenmusikalischen Dienstes in den jeweiligen Gemeindekirchenrat oder Kreiskirchenrat einbringen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Das Nähere kann durch Musterdienstanweisungen vom Oberkirchenrat bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         Bei herausgehobenen Leistungen auf kirchenmusikalischem Gebiet kann Kantorinnen und Kantoren durch den Oberkirchenrat der
                     Ehrentitel "Kirchenmusikdirektorin" oder "Kirchenmusikdirektor" verliehen werden.
                  

               

               
                     § 4
Anstellungsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Als Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker soll nur angestellt werden, wer eine anerkannte kirchenmusikalische Prüfung abgelegt
                     hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über die Anerkennung von sonstigen Prüfungen oder vergleichbaren Qualifikationen entscheidet der Oberkirchenrat vor einer
                     möglichen Anstellung.
                  

               

               
                     § 5
Kirchenmusikalischer Dienst im Kirchenkreis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Anstellungskörperschaft für Kantorinnen und Kantore ist grundsätzlich der Kirchenkreis.  2 Kirchengemeinden können nur in besonders begründeten und vom Oberkirchenrat anerkannten Fällen Anstellungsträger sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 In jedem Kirchenkreis ist ein Kreiskantorat einzurichten.  2 Zu den kirchenkreisbezogenen Aufgaben gehören insbesondere: 
                  

                  
                     
                        	
                            Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner auf Kirchenkreisebene,

                        

                        	
                            Einberufung des Kirchenmusikerkonvents auf Kirchenkreisebene,

                        

                        	
                            Mitwirkung an Konzerten und Gottesdiensten im Kirchenkreis,

                        

                        	
                            Fortbildung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern im Kirchenkreis,

                        

                        	
                            Koordination der Kirchenmusik im Kirchenkreis,

                        

                        	
                            Mitwirkung bei der Anstellung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern,

                        

                        	
                            Regelmäßiger Bericht an die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. den Landeskirchenmusikdirektor.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren werden durch den Kreiskirchenrat im Benehmen mit der Landeskirchenmusikdirektorin
                     bzw. dem Landeskirchenmusikdirektor berufen.
                  

               

               
                     § 6
Kirchenmusikalischer Dienst in der Kirchengemeinde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ehrenamtliche oder nicht hauptberuflich beschäftigte Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker werden in der Regel durch Kirchengemeinden
                     beschäftigt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchengemeinden stellen den ehrenamtlich Tätigen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die notwendigen Sachmittel
                     zur Ausübung des Dienstes entsprechend den Regelungen des Ehrenamtsgesetzes zur Verfügung.
                  

               

               
                     § 7
Fachaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchenmusikalische Fachaufsicht über die Kantorinnen und Kantoren wird durch die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. den
                     Landeskirchenmusikdirektor ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Kirchenkreisen wird die kirchenmusikalische Fachaufsicht durch die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren ausgeübt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Fachaufsicht über die Posaunenarbeit wird durch die Landesposaunenwartin bzw. den Landesposaunenwart nach Maßgabe der
                     Richtlinien und des Arbeitsplanes des Landesposaunenrates wahrgenommen.
                  

               

               
                     § 8
Aufgaben Landeskirchenmusikdirektorin bzw. Landeskirchenmusikdirektor
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor koordiniert, leitet und fördert den kirchenmusikalischen
                     Dienst in der EV.-Luth. Kirche in Oldenburg.  2 Sie oder er berät den Oberkirchenrat in allen kirchenmusikalischen Fragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Rahmen der Gesamtverantwortung für die kirchenmusikalische Arbeit hat die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor
                     insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                            sie oder er wirkt bei der Gestaltung und Durchsetzung der Rahmenbedingungen kirchenmusikalischer Arbeit und bei der Anstellung
                              von Kantorinnen und Kantoren mit,
                           

                        

                        	
                            sie oder er vertritt die Belange der Kirchenmusik gegenüber allen kirchlichen und nichtkirchlichen Gremien,

                        

                        	
                            sie oder er sorgt für die nötige Vernetzung der kirchenmusikalischen Arbeit innerhalb der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg sowie
                              mit der Ev. Kirche in Deutschland,
                           

                        

                        	
                            sie oder er trägt Verantwortung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern,

                        

                        	
                            sie oder er berichtet entsprechend Art. 88 KO der Synode.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Landesposaunenwartin bzw. Landesposaunenwart
                     

                  

                   1 Die Landesposaunenwartin oder der Landesposaunenwart koordiniert, leitet und fördert die Posaunenchorarbeit in der EV.-Luth.
                     Kirche in Oldenburg und wirkt bei der Gestaltung des kirchenmusikalischen Lebens mit.  2 Das Nähere über die Bestellung und die Aufgaben regelt die Ordnung für das Posaunenwerk der EV.-Luth. Kirche in Oldenburg.
                  

               

               
                     § 10
Besondere Aufgaben
                     

                  

                  Für besondere Aufgaben aus dem Bereich der Kirchenmusik können Beauftragte vom Gemeinsamen Kirchenausschuss der EV.-Luth.
                     Kirche in Oldenburg bestellt werden.
                  

               

               
                     § 11
Beirat für Kirchenmusik
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Förderung und Pflege der Kirchenmusik wird durch die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ein Beirat für Kirchenmusik berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Beirat berät und unterstützt die kirchenmusikalisch Verantwortlichen.  2 Der Beirat wird bei der Berufung einer Landeskirchenmusikdirektorin oder eines Landeskirchenmusikdirektors zuvor gehört.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dem Beirat gehören an:
                  

                  
                     
                        	
                            ein Mitglied des Oberkirchenrates,

                        

                        	
                            eine Kreiskantorin oder ein Kreiskantor,

                        

                        	
                            eine Kirchenmusikerin oder ein Kirchenmusiker,

                        

                        	
                            drei Mitglieder der Synode, davon eine Theologin oder ein Theologe

                        

                        	
                            ein Mitglied eines Kreiskirchenrates.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor sowie die Landesposaunenwartin oder der Landesposaunenwart
                     sind beratende Mitglieder des Beirates.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitglieder des Beirates nach Abs. 3 d) werden von der Synode gewählt; die übrigen Mitglieder werden durch den Gemeinsamen
                     Kirchenausschuss berufen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Amtszeit des Beirates für Kirchenmusik umfasst die Dauer der Amtsperiode der Synode.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Der Beirat wählt aus seinem Kreis eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Der Beirat gibt der Synode regelmäßig einen Bericht.
                  

               

               
                     §12
Erlass weiterer Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz und eine Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes kann der Gemeinsame Kirchenausschuss
                     auf Vorschlag des Oberkirchenrates erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weitere Ordnungen und Prüfungsordnungen, soweit sie nicht durch Ausbildungseinrichtungen erlassen werden, erlässt der Oberkirchenrat
                     im Benehmen mit dem Beirat für Kirchenmusik.
                  

               

               
                     § 13
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt am 1. 1. 2014 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig treten außer Kraft die Richtlinien für den Dienst der Kirchenmusiker vom 4. 7. 2006.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bestehende Dienstverhältnisse werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmung zum KiMuG

      

      
         

      

      
         

      

      
                     § 1
(zu § 1 KiMuG)
                     

                  

                  
                     
                        	

                        	
                            1 Singen und Musizieren sind elementare Ausdrucksformen menschlichen Lebens, zugleich Möglichkeiten des Menschen, auf den Anruf
                              Gottes zu antworten, ihm zu danken oder vor ihm zu klagen und dem Glauben Ausdruck zu verleihen.  2 Kirchenmusik schenkt auch Gemeinschaft zwischen Musizierenden und Hörenden und bildet in ihren unterschiedlichen Stilformen
                              eine wichtige Brücke zwischen Glauben und Kultur.  3 Die Kirchenmusik ist damit eine Ausdrucksform des Verkündigungsauftrages.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
(zu § 2 KiMuG)
                     

                  

                  Zu § 2 Absatz 2

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                     Kirchenmusikalische Gruppen (§ 2 Abs. 2 Nr. 9) können insbesondere altersbezogene oder stilistisch profilierte Vokalchöre,
                                       Posaunenchöre, Instrumentalgruppen einschließlich Bands sein. 
                                    

                                 

                                 	
                                     In der Mitverantwortung für Finanzfragen (§ 2 Abs. 2 Nr. 12) sollen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker von den Gemeinden
                                       unterstützt werden, in denen sie Dienst tun. 
                                    

                                 

                                 	
                                      1 Für die Pflege des gemeindlichen Instrumentariums (Orgeln, Klaviere/Flügel, Blechblasinstrumente, Bandausstattung etc. 2 ) sollen in den gemeindlichen Haushalten entsprechende Mittel nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie in Abwägung
                                       mit den primären kirchengemeindlichen Aufgaben und der Beachtung anderer rechtlicher Vorgaben und Verpflichtungen eingestellt
                                       werden.  3 Eine regelmäßige Wartung des Instrumentariums ist sicherzustellen. 
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
(zu § 3 KiMuG)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         zu § 3 Absatz 2
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Über Ausnahmen entscheidet der Oberkirchenrat in Abstimmung mit der Landeskirchenmusikdirektorin bzw. dem Landeskirchenmusikdirektor.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         zu § 3 Absatz 3
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                     Im Stellenbesetzungsverfahren ist die zuständige Fachaufsicht zu beteiligen.

                                 

                                 	
                                     Die Fachaufsicht soll insbesondere bei der Erstellung des Ausschreibungstextes und bei der Festlegung der Art und Weise der
                                       Vorstellung mitwirken, sowie den praktischen Teil der Vorstellung leiten.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Anstellungskörperschaft soll eine Findungsgruppe einsetzten, die die eingegangenen Bewerbungen prüft und in Übereinstimmung
                                       mit ihrer Stellenkonzeption die Entscheidung darüber trifft, welche Bewerberinnen und Bewerber zur Vorstellung eingeladen
                                       werden.
                                    

                                 

                                 	
                                     Der bisherige Stelleninhaber bzw. die bisherige Stelleninhaberin gehört der Findungsgruppe nicht an.

                                 

                                 	
                                      1 Die Vorstellung umfasst in der Regel Orgelspiel (gottesdienstliches und Literatur), Chorleitung und ein Gespräch.  2 Weitere kirchenmusikalische Gruppen können in die Vorstellung einbezogen werde.  3 Ihnen soll Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.
                                    

                                 

                                 	
                                     Das Votum der Fachaufsicht gegenüber der Anstellungskörperschaft kann schriftlich erfolgen.

                                 

                                 	
                                     Gehört die Leitung eines Posaunenchores zum Stellenumfang, ist der Landesposaunenwart bzw. die Landesposaunenwartin zu beteiligen.

                                 

                                 	
                                     Bei der Besetzung von ProfilsteIlen können für das jeweilige Profil ausgewiesene Sachverständige hinzugezogen werden.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zu § 3 Absatz 4
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Die Einführung soll, unbeschadet einer Probezeit, zu Beginn des Dienstes erfolgen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu § 3 Absatz 5
                  

                  
                     
                        	

                        	
                            1 In den Dienstanweisungen ist eine Regelung über den Dienst bei Kasualien zu treffen.  2 Im Konfliktfall entscheidet die Anstellungskörperschaft und stellt dazu das Einvernehmen mit der zuständigen Fachaufsicht
                              her.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zu § 3 Absatz 6
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Ortsübliche Bezeichnungen durch Erweiterung des Begriffes „Kantor“ bzw. „Kantorin“ sind möglich.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Zu § 3 Absatz 7
                  

                  
                     
                        	

                        	
                            1 Der Konvent der Kantorinnen und Kantoren tritt regelmäßig, mindestens zwei Mal im Jahr auf Einladung der Landeskirchenmusikdirektorin
                              bzw. des Landeskirchenmusikdirektors zusammen.  2 Sie bzw. er übernimmt dabei den Vorsitz.  3 Diese Zusammenkünfte dienen der geistlichen Gemeinschaft und dem Austausch in kirchenmusikalisch relevanten Fragen.  4 Die Teilnahme an diesem Konvent ist Dienst.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Zu § 3 Absatz 10
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                      1 Die Musterdienstanweisung ist in die konkrete Dienstanweisung zu übernehmen.  2 Sie hat Spielräume für örtliche Besonderheiten vorzuhalten.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die konkreten Dienstanweisungen sind im Zusammenwirken mit der Fachaufsicht vor der Bekanntgabe gegenüber dem oder der Mitarbeitenden
                                       im kirchenmusikalischen Dienst zu erstellen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Zu § 3 Absatz 11
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                     Die Verleihung des Titels „Kirchenmusikdirektorin“ bzw. „Kirchenmusikdirektor“ erfolgt in der Regel auf Vorschlag des Beirats
                                       für Kirchenmusik.
                                    

                                 

                                 	
                                     Dieser entwickelt Vorschläge für Kriterien zur Vergabe des Titels. Die Verabschiedung eines Kriterienkataloges obliegt dem
                                       Oberkirchenrat.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
(zu § 4 KiMuG)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu § 4 Absatz 1
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                     Die Anstellungsbefähigung für A-Stellen wird erworben durch das Ablegen der „Großen (A-) Diplomprüfung für Kirchenmusik“
                                       oder das Masterexamen für Kirchenmusik.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Anstellungsbefähigung für B-Stellen wird erworben durch das Ablegen der „Mittleren (B-) Diplomprüfung für Kirchenmusik“
                                       oder das Bachelorexamen für Kirchenmusik.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Anstellungsbefähigung für C-Stellen und D-Stellen wird erworben durch das Ablegen der C- oder D-Prüfung in der Ev.-Luth.
                                       Kirche in Oldenburg.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die C-Prüfung bzw. D-Prüfung anderer Gliedkirchen der EKD oder Institutionen kann durch den Oberkirchenrat anerkannt werden.

                                 

                                 	
                                     Durch die Bescheinigung über die Anstellungsfähigkeit wird kein Anspruch auf Anstellung begründet.

                                 

                                 	
                                     In Ausnahmefällen können für bestimmte kirchenmusikalische Aufgaben auch Personen beschäftigt werden, die die erforderliche
                                       Prüfung nicht abgelegt haben.
                                    

                                 

                                 	
                                      1 Vor Ablauf der Probezeit soll ein evaluierendes und empfehlendes Gespräch zwischen einem Berufsanfänger bzw. einer Berufsanfängerin,
                                       der Anstellungskörperschaft und der Fachaufsicht geführt werden.  2 Dieses kann im Ausnahmefall entbehrlich sein, wenn eine Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses nicht beabsichtigt ist.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu § 4 Absatz 2
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor ist in das Verfahren einzubeziehen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
(zu § 5 KiMuG)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu § 5 Absatz 1
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                      1 Zur Sicherung qualitativer Kirchenmusik sind im Haushalt der Ev.-Luth.Kirche in Oldenburg Mittel für 18 Kantorinnen- bzw.
                                       KantorensteIlen als Vollzeitstellen vorzuhalten.  2 Es ist ein angemessener Eigenanteil (z. Z. 10.000 € pro Stelle) der Anstellungskörperschaften vorzusehen.  3 Die Anstellung ist Aufgabe der Kirchenkreise.  4 Für jeden Kirchenkreis ist mindestens 1 A-Stelle vorzusehen.  5 In Kirchenkreisen, in denen die Voraussetzungen für die Einrichtung einer A-Stelle nicht vorliegen, ist auf die Schaffung
                                       derselben hinzuwirken.
                                    

                                 

                                 	
                                      1 In jedem der 6 Kirchenkreise sollen 3 Stellen eingerichtet werden.  2 In einer der Stellen ist das Kreiskantorat (vgl. § 5 Absatz 2) zu integrieren.  3 Eine weitere Stelle soll zu 50% mit einer Schwerpunktsetzung für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg (z. B. Popularkirchenmusik,
                                       Kinderchorarbeit, Singwarttätigkeit, Orgelsachverständigenarbeit, Posaunenarbeit) verbunden werden.
                                    

                                 

                                 	
                                      1 Die Stellenkonzeption soll für jede Stelle das Verhältnis zwischen gemeindebezogener und kirchenkreisbezogener Arbeit fixieren.
                                        2 Einschließlich des Kreiskantorats (§ 5 Absatz 2) sollen insgesamt 60% kirchenkreisbezogene Aufgaben beschrieben werden.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Kirchenkreise entscheiden darüber, auf welche Weise der Eigenanteil zusammengetragen wird.

                                 

                                 	
                                     Die Dienstsitz-Gemeinden innerhalb des Kirchenkreises werden durch die Kreissynode im Einvernehmen mit der Landeskirchenmusikdirektorin
                                       bzw. dem Landeskirchenmusikdirektor und dem Kirchenmusikalischen Beirat sowie der jeweils auszuwählenden Kirchengemeinde festgelegt.
                                    

                                 

                                 	
                                      1 Die Stellen- und Finanzierungspläne sind vom Oberkirchenrat zu genehmigen.  2 Die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor ist zu hören.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Kreissynoden können zur Beratung und Unterstützung der Kirchenmusik im Kirchenkreis Kirchenmusikausschüsse einrichten.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu § 5 Absatz 2
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                     Zu den Aufgaben im Kreiskantorat gehören auch:

                                    
                                       
                                          	
                                              Teilnahme am Kreispfarrkonvent (nach Absprache)

                                          

                                          	
                                              Teilnahme an Gemeindevisitationen (nach Absprache)

                                          

                                          	
                                              Mitarbeit im Kirchenmusikausschuss des Kirchenkreises

                                          

                                          	
                                              Kontakt zur Posaunenarbeit im Kirchenreis.

                                          

                                       

                                    

                                 

                                 	
                                     Für die Arbeit im Kreiskantorat sind 25% Stellenanteil vorzusehen.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
(zu § 6 KiMuG)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu § 6 Absatz 1
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                      1 Ehrenamtliche oder nicht hauptberuflich beschäftigte Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker können eine C- oder D-Prüfung
                                       auch in Einzelbereichen (Orgelspiel, Chorleitung, Posaunenchorleitung) ablegen.  2 Näheres regelt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung.
                                    

                                 

                                 	
                                     Bei regelmäßiger entgeltlicher Tätigkeit soll ein Anstellungsverhältnis zur jeweiligen Kirchengemeinde bzw. zum Kirchenkreis
                                       begründet werden.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
(zu § 7 KiMuG)
                     

                  

                  (unbesetzt)

               

               
                     § 8
(zu § 8 KiMuG)
                     

                  

                  Zu § 8 Absatz 2

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                      1 Die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor vertritt die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg in Fachorganen
                                       und in der Ökumene sowohl innerhalb der Konföderation als auch innerhalb der EKD.  2 Dazu gehört auch die Gesangbuch- und Gottesdienstarbeit.
                                    

                                 

                                 	
                                     Zur Verantwortung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung gehört insbesondere die Leitung des C-Seminars der Ev.-Luth. Kirche
                                       in Oldenburg.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor wirkt bei Visitationen mit, die ihren bzw. seinen Zuständigkeitsbereich
                                       betreffen.
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor soll der Synode regelmäßig Bericht erstatten.

                                 

                                 	
                                     Das Dezernat I im Oberkirchenrat bestimmt im Benehmen mit der Landeskirchenmusikdirektorin bzw. dem Landeskirchenmusikdirektor
                                       und dem kirchenmusikalischen Beirat eine Stellvertretung für die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. den Landeskirchenmusikdirektor.
                                       
                                    

                                 

                                 	
                                     Die Anstellungsträgerschaft liegt bei der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
(zu § 9 KiMuG)
                     

                  

                  Zu § 9 Absatz 1

                  
                     
                        	

                        	
                           
                              
                                 	
                                     Die Anstellungsträgerschaft liegt bei der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.

                                 

                                 	
                                     Die Landesposaunenwartin bzw. der Landesposaunenwart wirkt bei Visitationen mit, die ihren bzw. seinen Zuständigkeitsbereich
                                       betreffen.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  Zu § 9 Absatz 2

                  
                     
                        	

                        	
                           Die Landesposaunenwartin bzw. der Landesposaunenwart und die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. der Landeskirchenmusikdirektor
                              berichten dem Oberkirchenrat und unterrichten sich gegenseitig regelmäßig. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
(zu § 10 KiMuG)
                     

                  

                  (unbesetzt)

               

               
                     § 11
(zu § 11 KiMuG)
                     

                  

                  Zu § 11 Absatz 1

                  
                     
                        	

                        	
                            1 Im Beirat sollen sich Theologie und Kirchenmusik begegnen.  2 Der Beirat unterstützt die Landeskirchenmusikdirektorin bzw. den Landeskirchenmusikdirektor in ihrer bzw. seiner Arbeit.
                           

                        

                     

                  

                  Zu § 11 Absatz e d)

                  
                     
                        	

                        	
                           Von den drei Mitgliedern der Synode sollte eines eine Lektorin oder ein Lektor sein.

                        

                     

                  

               

               
                     § 12
(zu § 12 KiMuG)
                     

                  

                  (unbesetzt)

               

               
                     § 13
(zu § 13 KiMuG)
                     

                  

                  Diese Ausführungsbestimmung tritt am 01.04.2014 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz betreffend die Übernahme und Ausführung des
Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in
Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD - PfDG.EKD) -
AG.PfDG.EKD
         

      

      
         Vom  17. November 2012

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 103), geändert durch Kirchengesetz vom 10. Juni 2017 (GVBl. 28. Band, S. 46),  geändert durch Kirchengesetz vom 24. November 2017 (GVBl. 28. Band, S. 92), geändert durch Kirchengesetz vom 25. Mai 2019, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 18. November 2022 (GVBL. 29. Band, S. 54)
         

      

      

         

         
               Kapitel I
Übernahmegesetz
               

            

            Das Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland
               (Pfarrdienstgesetz der EKD - PfDG.EKD) vom 10. November 2010 (ABI.  S.) wird für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg
               nach Maßgabe der Bestimmungen des Kapitels II übernommen.
            

         

         
               Kapitel II
Ausführungsgesetz
               

            

            
                     § 1 - zu § 4 PfDG.EKD
Voraussetzungen und Verfahren der Ordination
                     

                  

                  Abweichend von § 4 Abs. 4 PfDG.EKD erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen, vor der Ordination:

                  "Hiermit bestätige ich meine Bereitschaft, das anvertraute Amt im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue zu führen,
                     das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis unserer Kirche bezeugt ist, rein
                     zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen unserer Kirche auszuüben,
                     das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht zu wahren und mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten,
                     wie es einem Prediger oder einer Predigerin des Evangeliums geziemt und wie ein Diener oder eine Dienerin des Herrn es vor
                     dem Richterstuhl Jesu Christi zu verantworten sich getraut."
                  

               

               
                     § 1 a (zu § 25 PfDG.EKD)
Wahrnehmung des geordneten kirchlichen Dienstes in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und im Kirchenkreis
                     

                  

                   1 Ein allgemeiner kirchlicher Auftrag ist mit einer Pfarrstelle verbunden, die der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg oder einem
                     Kirchenkreis zugeordnet ist (allgemeine kirchliche Stelle).  2 Ein gemeindlicher Auftrag ist mit einer einem Kirchenkreis zugeordneten Pfarrstelle verbunden (gemeindliche Stelle).  3 Die Wahrnehmung eines gemeindlichen Auftrags und eines allgemeinen kirchlichen Auftrags kann in einem gemeinschaftlichen Pfarramt
                     erfolgen.
                  

               

               
                     § 2 - zu § 27 PfDG.EKD
Übernahme von Religionsunterricht durch
Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer
                     

                  

                   1 Im Einzelfall können Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer die Erteilung von Religionsunterricht übernehmen.  2 Mit dieser freiwilligen Übernahme gehört die Erteilung des Religionsunterrichts nicht zu ihrem Auftrag.  3 Sie unterstehen jedoch insoweit der Dienst- und Lehraufsicht.  4 Eine Dienstverpflichtung von Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern zur Erteilung von Religionsunterricht ist hingegen
                     ausgeschlossen.  5 Davon unabhängig können besondere Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht eingerichtet werden.
                  

               

               
                     § 3 - zu § 28 PfDG.EKD
Dimissoriale
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Amtshandlungen an Gliedern anderer Kirchengemeinden oder anderer Seelsorgebezirke darf die Pfarrerin oder der Pfarrer nur
                     vornehmen, wenn sie oder er das Dimissoriale der zuständigen Pfarrerin oder des zuständigen Pfarrers eingeholt hat.  2 Wird dieses verweigert, entscheidet endgültig die Kreispfarrerin oder der Kreispfarrer der zuständigen Kirchengemeinde (Art. 40 Kirchenordnung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für Gottesdienste und Amtshandlungen im Bereich einer anderen Kirchengemeinde oder eines anderen Seelsorgebezirkes bedarf
                     es des vorherigen Dimissoriales der für diese Kirchengemeinde oder diesen Seelsorgebezirk zuständigen Pfarrerin oder des für
                     diese Kirchengemeinde oder diesen Seelsorgebezirk zuständigen Pfarrers.  2 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In NotfälIen, insbesondere bei Todesgefahr, richten sich Rechte und Pflichten unmittelbar nach § 28 Abs. 3 PfDG.EKD. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer ist unverzüglich über vollzogene Amtshandlungen in jedem Fall Mitteilung
                     zu machen; die erforderlichen Angaben zur Kirchenbucheintragung sind zuzuleiten.
                  

               

               
                     § 3a - zu § 31a PfDG.EKD
Meldepflicht und Beratungsrecht


                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer erfüllen ihre Meldepflicht nach § 31a Satz 1 PfDG.EKD  durch eine Mitteilung an den Dienstvorgesetzten
                     oder die Dienstvorgesetzte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat legt fest, welche Stelle für die Beratung zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls nach § 31a Satz 2 PfDG.EKD
                     zur Verfügung steht.
                  

               

               
                     § 4 - zu § 45 PfDG.EKD
Lehrpflichtverletzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Lehrverpflichtung wird verletzt, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer öffentlich durch Wort oder Schrift in ihrer oder
                     seiner Verkündigung, Lehre oder gottesdienstlichem Handeln beharrlich in entscheidenden Punkten in Widerspruch zum Bekenntnis
                     der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg (Art. 1 Kirchenordnung) tritt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung der Lehrpflicht regelt ein Kirchengesetz.
                  

               

               
                     § 5 - zu § 49 PfDG.EKD
Unterhalt
                     

                  

                  (1) Soweit durch Kirchengesetz nichts anderes geregelt ist, werden Reise- und Umzugskostenvergütung sowie Trennungsgeld in
                     entsprechender Anwendung der auf die Beamten und Beamtinnen des Landes Niedersachsen geltenden Bestimmungen gewährt.
                  

                  (2) Beihilfen sowie Unterstützungen werden in entsprechender Anwendung der auf die Beamtinnen und Beamten des Landes Niedersachsen
                     geltenden Rechtsvorschriften gewäht.
                  

                  (3) Eine andere Stelle kann mit der Wahrnehmung von Aufgaben in Beihilfeangelegenheiten, Versorgungsangelegenheilen und anderen
                     Angelegenheiten der Personalverwaltung beauftragt werden. Diese Stelle handelt in allen Verfahrensschritten im Namen und im
                     Auftrag der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
                  

                  (4) Für die Verzinsung, Abtretung, Verpflindung, Aufrechnung, Zurückbehaltung und Rückforderung von Leistungen, die nicht
                     Besoldung oder Versorgung sind, gelten die Bestimmungen des kirchlichen Besoldungsrechtes entsprechend.
                  

                  (5) Für Pfarrer und Pfarrerinnen, deren Beihilfeansprüche sich am 1. Januar 2017 nach § 22 des Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetzes
                     in der Fassung vom 29. August 2001 (GVBI. 25. Band. S. 60), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 8. März 2014 (GVBI. 27. Band, S. 180), bemessen haben, besteht dieser Anspruch fort, solange die Voraussetzungen dafür vorliegen.
                  

               

               
                     § 5a - zu § 49 PfDG.EKD
Beitragszuschuss freiwillige gesetzliche Krankenversicherung


                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Beihilfeberechtigte, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind, erhalten auf Antrag einen nach
                     ihren Dienst- oder Versorgungsbezügen berechneten Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag in Höhe der Hälfte des ermäßigten
                     Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch.  2 Der vom zuständigen Bundesministerium festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ist dabei hinzuzurechnen.  3 Aus den Versorgungsbezügen errechnet sich der Beitragszuschuss nach Anwendung der geltenden Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beihilfeberechtigte, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, erhalten den Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag
                     nur insoweit, als der Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zum Krankenversicherungsbeitrag die Hälfte des einheitlichen
                     Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch nicht erreicht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Beihilfeberechtigte, die einen Beitragszuschuss erhalten, haben grundsätzlich die Sach- und Dienstleistungen der gesetzlichen
                     Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen; der Beihilfeanspruch entfällt insoweit.  2 Die für die Festsetzung der Beihilfe zuständige Stelle kann die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen anerkennen, wenn die Ablehnung
                     der Beihilfegewährung im Hinblick auf die Fürsorgepflicht des Dienstherrn zu einer unzumutbaren Härte führen würde. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Beitragszuschuss wird mit Wirkung vom Ersten des Monats gewährt, der auf den Tag der Antragstellung folgt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Antrag auf den Beitragszuschuss ist unwiderruflich und bedarf der Schriftform. Antragstellende sind auf die Unwiderruflichkeit
                     des Antrags hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 6 - zu § 53 PfDG.EKD
Erholungs- und Sonderurlaub
                     

                  

                  Der Anspruch von Pfarrerinnen und Pfarrern auf Erholungs- und Sonderurlaub ist in der Rechtsverordnung über den Erholungsurlaub
                     und den Sonderurlaub für Pfarrer, Pastoren und Vikaren (Urlaubs- und Sonderurlaubsverordnung) geregelt.
                  

               

               
                     § 7 - zu § 54 Abs. 1 PfDG.EKD
Mutterschutz und Elternzeit
                     

                  

                   1 Auf Pfarrerinnen ist das für die Beamtinnen des Landes Niedersachsen geltende Mutterschutzrecht entsprechend anzuwenden.  2 Pfarrerinnen und Pfarrern wird Elternzeit entsprechend der für die Beamten des Landes Niedersachsen geltenden Bestimmungen
                     gewährt.  3 Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer in einer Kirchengemeinde tätig, soll diese über den Antrag auf Elternzeit unterrichtet
                     werden.
                  

               

               
                     § 8 - zu § 56 PfDG.EKD
Beurteilungen
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer können entsprechend dem für Kirchenbeamte geltenden Recht beurteilt werden, wenn hierfür ein dienstliches
                     oder persönliches Interesse besteht.
                  

               

               
                     § 9 - zu § 57 PfDG.EKD
Visitation
                     

                  

                   1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, sich zusammen mit der Gemeinde oder Einrichtung, in der sie Dienst
                     tun, visitieren zu lassen und an der Visitation mitzuwirken.  2 Ihre Rechte und Pflichten richten sich nach den für die Visitation geltenden Rechtsvorschriften.
                  

               

               
                     § 10 - zu § 61 Abs. 1, 62 PfDG.EKD
Personalaktenführung, Einsichts- und Auskunftsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Behandlung der Personalakten richtet sich nach den Verwaltungsgrundsätzen des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen
                     in Niedersachsen über Personalakten der kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Personalaktenordnung – PersAO) in der
                     jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten richtet sich nach den Verordnungen des Rates der Konföderation
                     evangelischer Kirchen in Niedersachen über die Durchführung der Ersten theologischen und der Zweiten theologischen Prüfung.
                  

               

               
                     § 11 - zu §§ 63-67 PfDG.EKD
Nebentätigkeiten
                     

                  

                  Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung wird § 6 Nr. 7 des Kirchengesetzes zur Übernahme und Ausführung des Kirchenbeamtengesetzes
                     der EKD ergänzend angewandt, sofern die §§ 63 bis 67 PfDG.EKD keine abschließende Regelung enthalten.
                  

               

               
                     § 12 - zu §§ 68, 69, 71, 79 Abs. 4 PfDG.EKD

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nimmt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer nach Maßgabe der §§ 68, 69 und 71 PfDG.EKD den Dienst in eingeschränktem Umfang wahr,
                     ist dieser Teildienst durch einen Dienstauftrag auszufüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei gemeindlichen Pfarrstellen legt der Gemeindekirchenrat im Einvernehmen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Teildienst
                     in einer Dienstordnung Art und Umfang des Dienstauftrages fest.  2 Die Dienstordnung bedarf der Genehmigung des Oberkirchenrates.  3 Bei landeskirchlichen Pfarrstellen und allgemeinkirchlichen Aufgaben legt dieses der Oberkirchenrat im Einvernehmen mit der
                     Pfarrerin oder dem Pfarrer im Teildienst fest.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Zwei Pfarrerinnen und Pfarrern im Teildienst kann gemeinsam eine Stelle übertragen werden.  2 Sie sollen sich gegenseitig vertreten.  3 Ansonsten ist die Vertretung nach den allgemeinen Grundsätzen zu regeln, wobei der Umfang des Teildienstes zu berücksichtigen
                     ist. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird gemäß § 71 Abs. 2 PfDG.EKD der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht, darf dieser den Umfang eines regelmäßigen
                     Dienstes nicht überschreiten. 
                  

               

               
                     § 13 - zu § 81 PfDG.EKD
Regelmäßiger Stellenwechsel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Pfarrerin oder der Pfarrer einer kirchengemeindlichen Pfarrstelle soll sich spätestens nach zehn Jahren um eine andere
                     Pfarrstelle außerhalb der bisherigen Kirchengemeinde bemühen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer nach fünfzehn Jahren die Pfarrstelle noch nicht gewechselt, kann sie oder er versetzt werden.
                      2 Ist sie oder er nicht versetzt worden, kann sie oder er nach Ablauf jeweils eines weiteren Jahres versetzt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Pfarrerin oder der Pfarrer und der Gemeindekirchenrat sind vorher zu hören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Versetzung ist ausgeschlossen, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer das 57. Lebensjahr vollendet haben.
                  

               

               
                     § 14 - zu § 87 PfDG.EKD
Hinausschieben des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers ist abweichend zu § 87 PfDG.EKD der Eintritt in den Ruhestand um bis zu einem Jahr
                     hinauszuschieben, wenn dienstliche Interessen nicht entgegenstehen.  2 Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Eintritt in den Ruhestand um längstens weitere zwei Jahre hinausgeschoben werden.
                      3 Die Anträge sind jeweils spätestens sechs Monate vor dem Eintritt in den Ruhestand, bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schuldienst
                     spätestens bis zum Ende des Schulhalbjahres, das dem Schulhalbjahr vorausgeht, in dem der Eintritt in den Ruhestand erfolgt,
                     zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Wenn dienstliche Gründe die Fortführung der Dienstgeschäfte durch eine bestimmte Pfarrerin oder einen bestimmten Pfarrer erfordern,
                     so kann der Eintritt in den Ruhestand mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers um bis zu drei Jahre hinausgeschoben
                     werden.  2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen verlangen, zum Schluss eines Kalendervierteljahres,
                     bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schuldienst zum Ende eines Schulhalbjahres, in den Ruhestand versetzt zu werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand darf insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten.  2 Der Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 vermindert sich um den Zeitraum, um den der Eintritt in den Ruhestand nach Absatz 2 hinausgeschoben
                     wurde. 
                  

               

               
                     § 14a - zu § 88 PfDG.EKD
Ruhestand auf Antrag


                  

                  Abweichend von § 88 Abs. 1 bis 3 PfDG.EKD können Pfarrerinnen und Pfarrer auf Ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
                     wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.
                  

               

               
                     § 15 - zu § 105 PfDG.EKD
Rechtsweg, Vorverfahren
                     

                  

                   1 Erhebt die Pfarrerin oder der Pfarrer bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis zunächst Beschwerde nach Art. 135 Abs. 1 der Kirchenordnung, ist der Rechtsweg erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens eröffnet.  2 Die Beschwerde ist Widerspruch im Sinne des § 105 PfDG.EKD.
                  

               

               
                     § 16 - zu § 106 PfDG.EKD
Leistungsbescheid
                     

                  

                  Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg kann Ansprüche aus Pfarrdienstverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend machen. 

               

               
                     § 17 - zu § 107 PfDG.EKD 
Beteiligung der Pfarrerschaft 
                     

                  

                  Die Beteiligung der Pfarrerschaft richtet sich nach dem Kirchengesetz über die Pfarrervertretung (Pfarrervertretungsgesetz - PfVG) in der jeweils geltenden Fassung.
                  

               

               
                     § 18
Regelungszuständigkeiten und besondere Verfahrensregeln
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zuständig als oberste Dienstbehörde im Sinne des PfDG.EKD ist der Gemeinsame Kirchenausschuss.  2 Im Übrigen ist der Oberkirchenrat zuständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Falle der Versetzung nach § 79 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 PfDG.EKD und § 83 PfDG.EKD soll diese nur dann erfolgen, wenn der
                     Pfarrerin oder dem Pfarrer Gelegenheit gegeben worden ist, sich innerhalb von sechs Monaten um eine andere Pfarrstelle zu
                     bewerben. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soll eine Pfarrerin oder ein Pfarrer aus einer kirchengemeindlichen Pfarrstelle nach § 79 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 PfDG.EKD und § 83 PfDG.EKD versetzt werden, so sind sie oder er, der Gemeindekirchenrat sowie die Kreispfarrerin
                     oder der Kreispfarrer zu hören.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland
            
(Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD)
         

      

      
         In der Bekanntmachung der Neufassung
vom 15. Februar 20211

      

      
         (ABl. EKD S. 34), Berichtigung vom 15. Mai 2021 (ABl. EKD S.  131) 
zuletzt geändert am 24. Juni 2021 (ABl. EKD S. 158)
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            Teil 1 
Grundbestimmungen
            

         

         
                     § 1 
Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirche lebt vom Evangelium Jesu Christi, das in Wort und Sakrament zu bezeugen sie beauftragt ist. Zu diesem kirchlichen
                     Zeugendienst sind alle Getauften berufen. Auftrag und Recht zur öffentlichen Ausübung dieses Amtes vertraut die Kirche Pfarrerinnen
                     und Pfarrern mit der Ordination an (Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ordination setzt voraus, dass ein geordneter kirchlicher Dienst übertragen werden soll, der die öffentliche Wortverkündigung
                     und die Sakramentsverwaltung einschließt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dieses Kirchengesetz regelt das Pfarrdienstverhältnis als Form des geordneten kirchlichen Dienstes, in den Pfarrerinnen und
                     Pfarrer von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen berufen werden.
                  

               

               
                     § 2 
Pfarrdienstverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis ist ein kirchengesetzlich geregeltes öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis zu der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüssen (Dienstherren). Diese Dienstherren
                     besitzen das Recht, Pfarrdienstverhältnisse zu begründen (Dienstherrnfähigkeit). Ihre obersten kirchlichen Verwaltungsbehörden
                     sind jeweils oberste Dienstbehörden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Pfarrdienstverhältnis wird auf Lebenszeit begründet. Ein Pfarrdienstverhältnis kann auch begründet werden
                  

                  
                     
                        	
                           auf Probe, wenn zur späteren Verwendung im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine Probezeit abzuleisten ist (§ 9),
                           

                        

                        	
                           auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, wenn für eine
                              bestimmte Zeit ein geordneter kirchlicher Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 wahrgenommen werden soll (§ 109),
                           

                        

                        	
                           als Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt, wenn ein geordneter kirchlicher Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 regelmäßig unentgeltlich im Ehrenamt wahrgenommen werden soll (§ 111).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland kann Pfarrerinnen und Pfarrer in ein Pfarrdienstverhältnis berufen, die in einer Gliedkirche
                     oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss ordiniert worden sind.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 2 
Ordination
            

         

         
                     § 3 
Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das mit der Ordination anvertraute Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung (Amt) ist auf Lebenszeit
                     angelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue
                     zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis ihrer Kirche bezeugt
                     ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, ihren Dienst nach den Ordnungen ihrer Kirche auszuüben,
                     das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht zu wahren und sich in ihrer Amts- und Lebensführung so zu verhalten,
                     dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die in der Ordination begründeten Rechte und Pflichten sind für Ordinierte, die in einem kirchlichen Dienstverhältnis stehen,
                     auch Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis.
                  

               

               
                     § 4 
Voraussetzungen, Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung kann durch die Ordination Frauen und Männern anvertraut
                     werden, die sich im Glauben an das Evangelium gebunden wissen, am Leben der christlichen Gemeinde teilnehmen und die nach
                     ihrer Persönlichkeit, ihrer Befähigung und ihrer Ausbildung für den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     geeignet sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Entscheidung über die Ordination geht ein Ordinationsgespräch über die Bedeutung der Ordination und die Voraussetzungen
                     für die Übernahme des Amtes voraus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Versagung der Ordination ist auf Verlangen zu begründen. Die Versagung der Ordination ist rechtlich nur insoweit überprüfbar,
                     als Verfahrensmängel geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen: "Ich gelobe vor Gott, das Amt der öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie
                     es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung
                     gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht
                     zu wahren und mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt
                     wird". Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich eine andere Verpflichtungserklärung
                     bestimmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Ordination wird in einem Gottesdienst nach der Ordnung der Agende vollzogen. Über die Ordination wird eine Urkunde ausgestellt.
                  

               

               
                     § 5 
Verlust, Ruhen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ordinierte verlieren Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                  

                  
                     
                        	
                           durch schriftlich erklärten Verzicht,

                        

                        	
                           durch Erklärung des Austritts aus der Kirche,

                        

                        	
                           bei Anschluss an eine andere Kirche oder Religionsgemeinschaft, die nicht mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer
                              Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht,
                           

                        

                        	
                           bei Nichtigkeit und Rücknahme der Berufung in das Dienstverhältnis,

                        

                        	
                           bei Verlust der Anstellungsfähigkeit,

                        

                        	
                           bei Entlassung,

                        

                        	
                           wenn kein geordneter kirchlicher Dienst übertragen ist,

                        

                        	
                           durch entsprechende Entscheidung in einem Lehrbeanstandungs- oder Disziplinarverfahren.

                        

                     

                  

                  Satz 1 Nummer 2 und 6 findet keine Anwendung, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer mit vorheriger Genehmigung der obersten
                     Dienstbehörde im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erklärung des Kirchenaustritts Mitglied einer Kirche wird, die mit der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft
                     steht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung können im kirchlichen Interesse belassen werden.
                     Die Belassung kann jederzeit widerrufen werden. Ein kirchliches Interesse im Sinne des Satzes 1 kann insbesondere vorliegen
                  

                  
                     
                        	
                           im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und 6, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Entlassung aus dem Pfarrdienstverhältnis
                              beantragt, um in den Dienst einer anderen evangelischen Kirche zu treten, mit der keine Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft
                              besteht, und das Benehmen mit dieser Kirche hergestellt ist,
                           

                        

                        	
                           im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 5, 6 und 7, wenn die künftige Tätigkeit der oder des Ordinierten im deutlichen Zusammenhang
                              mit dem Verkündigungsauftrag steht.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit dem Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung geht auch die Anstellungsfähigkeit
                     verloren sowie das Recht, die Amtsbezeichnung zu führen und die Amtskleidung zu tragen. Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben.
                     Wird sie trotz Aufforderung nicht zurückgegeben, so ist sie für ungültig zu erklären. Der Verlust der Rechte aus der Ordination
                     ist im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland bekannt zu machen, auch soweit das Amtsblatt im Internet veröffentlicht
                     wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Verlust der Rechte aus der Ordination und der Widerruf der Belassung sind in einem schriftlichen, mit Gründen versehenen
                     Bescheid festzustellen. In diesem ist auch der Zeitpunkt des Verlustes zu bestimmen und auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Ruhen der Rechte aus der Ordination kann festgestellt werden, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer wegen einer Krankheit
                     oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Das Recht der öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung darf während des Ruhens im Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für Pfarrerinnen und Pfarrer, denen bei der Entlassung Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     belassen wurden, gelten § 3 Absatz 2 und die §§ 30 bis 34 entsprechend. Sie unterstehen der Lehr- und Disziplinaraufsicht der Kirche, in der sie einen geordneten kirchlichen Dienst
                     ausüben, hilfsweise der Kirche, in der sie zuletzt einen geordneten kirchlichen Dienst ausgeübt haben. Die Kirche, die die
                     Lehr- und Disziplinaraufsicht ausübt, entscheidet auch über die weitere Belassung oder den Entzug der Rechte aus der Ordination.
                  

               

               
                     § 6 
Erneutes Anvertrauen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung können auf Antrag erneut anvertraut werden;
                     die Ordination wird dabei nicht wiederholt. Bevor Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     erneut anvertraut werden, ist die Erklärung nach § 4 Absatz 4 zu wiederholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 ist das Benehmen mit der Kirche herzustellen, die den Verlust von Auftrag und Recht
                     zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung festgestellt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen oder neu auszustellen.
                  

               

               
                     § 7 
Anerkennung der Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jede im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes vollzogene Ordination einer Pfarrerin oder eines Pfarrers wird anerkannt.
                     Satz 1 gilt entsprechend für Verlust, Beschränkung, Ruhen und erneutes Anvertrauen der Rechte aus der Ordination.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 gilt entsprechend für die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern, die durch eine Kirche ordiniert wurden, mit
                     der die gegenseitige Anerkennung der Ordination für alle Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland vereinbart wurde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die Ordination durch eine andere in- oder ausländische Kirche anerkennen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ordinierte können beim Wechsel des Dienstherrn auf das Bekenntnis der aufnehmenden Gliedkirche oder des aufnehmenden gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses verpflichtet werden, sofern sie nicht bereits anlässlich ihrer Ordination hierauf verpflichtet wurden.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 3 
Probedienst und Anstellungsfähigkeit
            

         

         
               Kapitel 1 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe
               

            

            
                     § 8 
Allgemeine Regelungen zum Pfarrdienstverhältnis auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Probedienst soll innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die Bewährung in der selbständigen und eigenverantwortlichen Ausübung
                     des Pfarrdienstes festgestellt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelungen dieses Kirchengesetzes sind auf Pfarrdienstverhältnisse auf Probe anzuwenden, soweit sie nicht die Übertragung
                     einer Stelle voraussetzen und nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 9 
Voraussetzungen, Eignung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe kann nur berufen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                           Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland ist,

                        

                        	
                           nach Persönlichkeit und Befähigung erwarten lässt, den Anforderungen des Pfarrdienstes zu genügen,

                        

                        	
                           die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Ausbildung für den Pfarrdienst erhalten und die vorgeschriebenen Prüfungen
                              bestanden hat,
                           

                        

                        	
                           nicht infolge des körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen bei der Ausübung des Pfarrdienstes wesentlich beeinträchtigt
                              ist,
                           

                        

                        	
                           bereit ist, die nach § 4 Absatz 4 mit der Ordination einzugehenden Verpflichtungen zu übernehmen,
                           

                        

                        	
                           erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt zu werden und

                        

                        	
                           das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

                        

                     

                  

                  In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 und 7 abgewichen werden. Ein besonders
                     begründeter Fall liegt insbesondere vor, wenn das 35. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen
                     überschritten wurde.
                  

                  (1a) Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 insbesondere nicht in Betracht, wer wegen einer Straftat, die
                     nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt
                     worden ist. Über die Einleitung eines Strafverfahrens, das die Eignung für diese Aufgaben in Frage stellen kann, ist Auskunft
                     zu geben. Vor der Einstellung ist ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen.
                     Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     ein höheres Höchstalter für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe festsetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe können auch Bewerberinnen und Bewerber berufen werden, die die Anstellungsfähigkeit
                     besitzen und deren Übernahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit beabsichtigt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ein Anspruch auf Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe besteht nicht.
                  

               

               
                     § 10 
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird durch Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe
                     begründet. Die Amtsbezeichnung lautet "Pfarrerin" oder "Pfarrer".
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berufung erfolgt durch Aushändigung einer Berufungsurkunde. Sie wird mit Aushändigung der Berufungsurkunde wirksam, wenn
                     nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Eine Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist
                     unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte "unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe" enthalten.
                  

               

               
                     § 11 
Auftrag und Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden in der Regel mit einem gemeindlichen Dienst (§ 27) beauftragt. Der Auftrag kann aus dienstlichen oder wichtigen persönlichen Gründen geändert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschreibung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sollen zu Beginn des Probedienstes ordiniert werden. Wird die
                     Ordination gemäß § 118 Absatz 2 erst später vollzogen, sollen sie mit der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung vorläufig beauftragt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden bei Antritt des Dienstes in einem Gottesdienst vorgestellt.
                  

               

               
                     § 12 
Dauer des Probedienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Probedienst dauert drei Jahre. Der Probedienst kann im Einzelfall unter Anrechnung anderer Dienste bis auf ein Jahr verkürzt
                     oder aus besonderen Gründen um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Die genannten Fristen verlängern sich um die Dauer
                     einer Beurlaubung und einer Inanspruchnahme von Elternzeit, soweit währenddessen kein Dienst mit mindestens der Hälfte eines
                     vollen Dienstumfangs ausgeübt wird. Vor Ablauf des Probedienstes ist über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ergeben sich Zweifel an der Bewährung, so soll dies der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe alsbald
                     mitgeteilt und gemeinsam erörtert werden. Es können geeignete Maßnahmen angeordnet, ein anderer Auftrag übertragen und der
                     Probedienst bis zu der zulässigen Höchstdauer verlängert werden. Die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit wird das Pfarrdienstverhältnis auf Probe fortgesetzt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Dauer des Probedienstes allgemein verkürzen und die in
                     Absatz 1 Satz 2 genannten Fristen abweichend regeln. Sie können nähere Regelungen über die Feststellung der Eignung und die
                     Verlängerung des Probedienstes nach Absatz 2 treffen.
                  

               

               
                     § 13 
Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge Krankheit,
                     Verletzung oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei der Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes
                     zugezogen haben, dienstunfähig (§ 89 Absatz 1) geworden sind. Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind; § 94 Absatz 1 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit auch dann in
                     den Ruhestand versetzt, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind. § 94 Absatz 1 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe können nicht in den Wartestand versetzt werden.
                  

               

               
                     § 14 
Beendigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe endet in der Regel durch die Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird außer durch Tod und durch Beendigung nach den §§ 97 bis 100 und § 102 durch Entlassung beendet, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sich nicht im Sinne des § 16 Absatz 1 bewährt hat,
                           

                        

                        	
                           im Laufe der Probezeit eine der Voraussetzungen für die Berufung nach § 9 Absatz 1 weggefallen ist, ohne dass ein Fall von § 13 Absatz 1 vorliegt,
                           

                        

                        	
                           eine Amtspflichtverletzung vorliegt, die im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Bezüge zur Folge
                              hätte,
                           

                        

                        	
                           die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe dienstunfähig ist und nicht in den Ruhestand versetzt wird,

                        

                        	
                           die Ordination versagt worden ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe ist durch Entlassung zu beenden, wenn nicht innerhalb von vier Jahren nach Zuerkennung
                     der Anstellungsfähigkeit ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet wird. Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     können abweichende Regelungen hierzu erlassen. Die Frist verlängert sich um die Dauer einer Beurlaubung, des Mutterschutzes
                     und einer Inanspruchnahme von Elternzeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei einer Entlassung nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 und 5 sowie nach Absatz 3 sind folgende Fristen einzuhalten:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 bei einem Probedienst von

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 bis zu drei Monaten 

                              
                              	
                                 zwei Wochen zum Monatsschluss,

                              
                           

                           
                              	
                                 mehr als drei Monaten

                              
                              	
                                 ein Monat zum Monatsschluss,

                              
                           

                           
                              	
                                 mehr als einem Jahr 

                              
                              	
                                 sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres,

                              
                           

                           
                              	
                                 mehr als drei Jahren 

                              
                              	
                                 drei Monate zum Schluss des Kalendervierteljahres.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Anstellungsfähigkeit
               

            

            
                     § 15 
Wesen der Anstellungsfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anstellungsfähigkeit ist die Fähigkeit, unter Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine Stelle insbesondere
                     in einer Kirchengemeinde übertragen zu bekommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit begründet keinen Anspruch auf Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis.
                  

               

               
                     § 16 
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anstellungsfähigkeit wird von den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen nur Bewerberinnen und Bewerbern
                     zuerkannt, die
                  

                  
                     
                        	
                           die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Ausbildung für den Pfarrdienst erfolgreich absolviert haben,

                        

                        	
                           die Voraussetzungen für die Ordination (§ 4 Absatz 1) erfüllen,
                           

                        

                        	
                           die Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7 für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe erfüllen und
                           

                        

                        	
                           sich im Pfarrdienst, insbesondere in der selbständigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung pfarrdienstlicher Aufgaben, in
                              vollem Umfang bewährt haben.
                           

                        

                     

                  

                  In der Regel wird die Bewährung im Pfarrdienstverhältnis auf Probe nachgewiesen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Anstellungsfähigkeit kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aufgrund einer anderen Ausbildung erworben werden,
                     wenn die übrigen Voraussetzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllt sind und die andere Ausbildung der in den geltenden Kirchengesetzen
                     über die Ausbildung zum Pfarrdienst vorgeschriebenen wissenschaftlichen und praktischen Ausbildung gleichwertig ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Absatz 2 gilt insbesondere für Hochschullehrerinnen und -lehrer der evangelischen Theologie, denen die Anstellungsfähigkeit
                     nicht bereits gemäß Absatz 1 zuerkannt wurde, aber die die übrigen Voraussetzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllen. Von
                     dem Nachweis einer praktischen Ausbildung kann in Ausnahmefällen abgesehen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Theologinnen und Theologen aus nicht zur Evangelischen Kirche in Deutschland gehörenden evangelischen Kirchen, die die Voraussetzungen
                     der Anstellungsfähigkeit mit Ausnahme der Anforderungen zur praktischen Ausbildung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) und zur Bewährung
                     im Pfarrdienst (Absatz 1 Satz 1 Nummer 4) erfüllen, kann die Anstellungsfähigkeit nach angemessener Vorbereitung und aufgrund
                     eines Kolloquiums zuerkannt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Theologinnen und Theologen aus nicht zur Evangelischen Kirche in Deutschland gehörenden evangelischen Kirchen, die die Voraussetzungen
                     der Anstellungsfähigkeit mit Ausnahme der Anforderungen zur wissenschaftlichen Ausbildung erfüllen, kann die Anstellungsfähigkeit
                     zuerkannt werden, nachdem sie den nachträglichen Erwerb ausreichender wissenschaftlicher Bildung durch eine Prüfung nachgewiesen
                     haben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Theologinnen und Theologen, die aus einer nichtevangelischen Kirche zur evangelischen Kirche übergetreten sind, kann die
                     Anstellungsfähigkeit nach angemessener Probezeit und aufgrund einer besonderen Prüfung zuerkannt werden, sofern die Voraussetzungen
                     der Anstellungsfähigkeit, insbesondere der vorgeschriebenen wissenschaftlichen Ausbildung, erfüllt sind.
                  

               

               
                     § 17 
Anerkennung der Anstellungsfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes nach § 16 Absatz 1 zuerkannte Anstellungsfähigkeit wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
                     anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Liegt der Anstellungsfähigkeit eine Entscheidung nach § 16 Absatz 2 bis 6 zugrunde, so können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sie allgemein
                     oder im Einzelfall anerkennen.
                  

               

               
                     § 18 
Verlust, erneute Zuerkennung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit kann, solange ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit nicht begründet worden ist,
                     zurückgenommen werden, wenn Tatsachen bekannt werden, deren Kenntnis der getroffenen Entscheidung entgegengestanden hätte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sind seit der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit mehr als fünf Jahre vergangen, ohne dass ein geordneter kirchlicher Dienst
                     übertragen worden ist, so kann das Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit vom Ausgang eines Kolloquiums oder einer anderen
                     Überprüfung abhängig gemacht werden. Hiervon kann abgesehen werden, wenn das Amt der öffentlichen Wortverkündigung regelmäßig
                     ehrenamtlich ausgeübt wurde. Zuständig für die Durchführung des Kolloquiums und die Entscheidung über einen Widerruf der Anstellungsfähigkeit
                     ist die Gliedkirche, bei der ein Pfarrdienstverhältnis begründet werden soll. Sie widerruft die Anstellungsfähigkeit nicht
                     gegen den Widerspruch der Gliedkirche, die die Anstellungsfähigkeit zuerkannt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit dem Verlust der Anstellungsfähigkeit verliert die Pfarrerin oder der Pfarrer vorbehaltlich der Regelung des § 5 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Werden Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung gemäß § 6 erneut anvertraut, so kann damit die erneute Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit verbunden werden.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 4 
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses
            

         

         

               
                     § 19 
Voraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit kann berufen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                           die in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten Voraussetzungen erfüllt; § 9 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt,
                           

                        

                        	
                           im Sinne von § 7 unbeschadet des § 118 Absatz 2 ordiniert ist,
                           

                        

                        	
                           die Anstellungsfähigkeit nach diesem Kirchengesetz von einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss erhalten
                              hat und
                           

                        

                        	
                           das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

                        

                     

                  

                  In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 4 abgewichen werden. Ein besonders begründeter
                     Fall liegt insbesondere vor, wenn das 40. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen überschritten
                     wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     ein höheres Höchstalter für die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit festsetzen.
                  

               

               
                     § 20 
Berufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit wird durch die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet. Gleichzeitig
                     erfolgt die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer, wenn diese nicht bereits gemäß § 10 Absatz 1 erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berufung wird mit Aushändigung der Berufungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt
                     bestimmt ist. Eine Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte "in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen" enthalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit ist in der Regel mit der erstmaligen Übertragung einer Stelle
                     einer Anstellungskörperschaft im Sinne des § 25 Absatz 2 verbunden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufenen Pfarrerinnen und Pfarrer werden in einem Gottesdienst eingeführt.
                  

               

               
                     § 21 
Nichtigkeit der Berufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Berufung ist nichtig,
                  

                  
                     
                        	
                           wenn sie nicht der in § 20 Absatz 3 vorgeschriebenen Form entspricht,
                           

                        

                        	
                           wenn sie von einer unzuständigen Stelle ausgesprochen wurde,

                        

                        	
                           wenn die oder der Berufene nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland war,

                        

                        	
                           wenn die oder der Berufene zur Zeit der Berufung ganz oder teilweise unter Betreuung stand oder

                        

                        	
                           wenn die Ordination nicht vollzogen wurde.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berufung ist von Anfang an als wirksam anzusehen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der Urkunde oder aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht, dass die für die Berufung zuständige
                              Stelle ein bestimmtes Pfarrdienstverhältnis begründen oder ein bestehendes Dienstverhältnis in ein solches anderer Art umwandeln
                              wollte, für das die sonstigen Voraussetzungen vorliegen,
                           

                        

                        	
                           im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die zuständige Stelle die Berufung rückwirkend bestätigt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird, ist dieser der berufenen Person mitzuteilen und ihr, wenn es sich um eine
                     erstmalige Berufung handelt, jede weitere Ausübung des Dienstes zu untersagen, bei Nichtigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 aber
                     erst, wenn die Bestätigung versagt worden ist.
                  

               

               
                     § 22 
Rücknahme der Berufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Berufung ist mit Wirkung auch für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie durch Täuschung oder auf andere unredliche Weise herbeigeführt wurde,

                        

                        	
                           nicht bekannt war, dass die berufene Person ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hatte, das sie für die Berufung in das
                              Pfarrdienstverhältnis unwürdig erscheinen lässt,
                           

                        

                        	
                           im Zeitpunkt der Berufung die Fähigkeit zur Wahrnehmung kirchlicher oder öffentlicher Ämter nicht vorlag.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berufung soll, soweit sie nicht bereits nach § 21 nichtig ist, zurückgenommen werden, wenn sie wegen Fehlens von Voraussetzungen zur Berufung nach § 19 Absatz 1 nicht ausgesprochen werden durfte oder wenn nicht bekannt war, dass die berufene Person in einem rechtlich geordneten Verfahren
                     aus einem kirchlichen oder einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entfernt worden war oder ihr die Versorgungsbezüge
                     oder die mit der Ordination verliehenen Rechte aberkannt worden waren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufung ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die für die Berufung zuständige Stelle von dem Grund der Rücknahme
                     Kenntnis erlangt hat, zurückzunehmen. Der Rücknahmebescheid wird zugestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen. Jede weitere Ausübung des Dienstes
                     kann untersagt werden, wenn es sich um eine erstmalige Berufung handelt.
                  

               

               
                     § 23 
Rechtsfolgen von Nichtigkeit und Rücknahme, Amtshandlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur Folge, dass die Berufung von Anfang an unwirksam ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Feststellung der Nichtigkeit, die Rücknahme und die Untersagung der Dienstausübung haben auf die Gültigkeit der bis dahin
                     vollzogenen dienstlichen Handlungen keinen Einfluss. Die gezahlte Besoldung kann belassen werden.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 5 
Amt und Rechtsstellung
            

         

         
               Kapitel 1 
Wahrnehmung des Dienstes
               

            

            
                     § 24 
Amtsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben den Auftrag und das Recht, das Wort Gottes öffentlich zu verkündigen und die Sakramente zu
                     verwalten. Sie sind berechtigt und verpflichtet zur Leitung des Gottesdienstes, zur Vornahme von Amtshandlungen, zur christlichen
                     Unterweisung und zur Seelsorge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind in Gestaltung und Inhalt ihrer Verkündigung frei und nur an die Verpflichtungen aus der Ordination
                     nach § 3 Absatz 2 und an die Ordnungen ihrer Kirche gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben in ihrem dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten erkennen zu lassen, dass sie dem anvertrauten
                     Amt verpflichtet sind und dieses sie an die ganze Gemeinde weist. Sie berücksichtigen in ihrem Dienst die Vielfalt der Handlungsfelder
                     und Erscheinungsformen, in denen sich der Auftrag der Kirche konkretisiert.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen obliegenden Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz treu, uneigennützig und gewissenhaft
                     zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 25 
Wahrnehmung des geordneten kirchlichen Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung in einem gemeindlichen
                     Auftrag, in einem allgemeinen kirchlichen Auftrag oder in einem kirchenleitenden Amt wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Auftrag ist nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     in der Regel mit einer Stelle verbunden. Anstellungskörperschaften, bei denen Stellen errichtet werden, können neben den in
                     § 2 Absatz 1 genannten Dienstherren Kirchengemeinden und andere juristische Personen sein, über die die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschreibung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, über den mit einem Auftrag unmittelbar übertragenen Aufgabenbereich hinaus Vertretungen
                     und andere zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter, die in einem Pfarrdienstverhältnis stehen, können die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Kirchengesetz abweichende
                     Regelungen treffen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmen
                     je für ihren Bereich, wer ein kirchenleitendes Amt innehat.
                  

               

               
                     § 26 
Gesamtkirchliche Einbindung des Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer werden in ihrem Dienst durch ihren Dienstherrn gefördert und begleitet. Die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse stellen dafür geeignete Einrichtungen und den Dienst
                     kirchlicher Leitungs- und Aufsichtsämter zur Verfügung. Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, diese Begleitung
                     anzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf die Fürbitte, den Rat und die Hilfe der Gemeinde angewiesen. Pfarrerinnen und Pfarrer wirken
                     mit allen in den Dienst der Kirche Gerufenen an der Erfüllung des kirchlichen Auftrages mit und tragen mit ihnen Verantwortung
                     für diese Dienstgemeinschaft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer stehen als Ordinierte in einer Gemeinschaft untereinander. Sie sollen bereit sein, einander in Lehre,
                     Dienst und Leben Rat und Hilfe zu geben und anzunehmen. Sie sind verpflichtet, regelmäßig am Pfarrkonvent und entsprechenden
                     Einrichtungen teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer üben ihren Dienst in Verantwortung für die Einheit der Kirche und die ihr obliegenden Aufgaben aus.
                     Sie haben insbesondere alles zu unterlassen, was den Zusammenhalt einer Gemeinde oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren
                     kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Konflikten in der Wahrnehmung des Dienstes rechtzeitig mit geeigneten Mitteln begegnen. Hierzu
                     kommen neben den Mitteln der Dienst- und Gemeindeaufsicht insbesondere Visitation, Mediation, Gemeindeberatung oder Supervision
                     in Betracht.
                  

               

               
                     § 27 
Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Dienst von Pfarrerinnen und Pfarrern, die eine gemeindliche Stelle innehaben oder einen anderen gemeindlichen Auftrag
                     im Sinne des § 25 wahrnehmen (Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer), kann sich auf eine oder mehrere Kirchengemeinden, auf rechtlich geordnete
                     Teile von Kirchengemeinden oder einen rechtlich geordneten Verbund mehrerer Kirchengemeinden beziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer haben dafür Sorge zu tragen, dass der Zusammenhalt ihrer Gemeinde gestärkt und erhalten
                     wird. Sie sind zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Leitungsorganen ihrer Gemeinde und ihrer Kirche verpflichtet.
                     Ihr Dienst umfasst auch die Aufgaben, die sich aus der geordneten Zusammenarbeit einer Gemeinde mit anderen Gemeinden und
                     Einrichtungen ergeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind in einer Gemeinde mehrere Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer tätig, so sind sie einander in der öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung gleichgestellt und in besonderer Weise zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Erteilung von Religionsunterricht zum Auftrag der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer
                     gehört.
                  

               

               
                     § 28 
Parochialrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Amtshandlungen an Gliedern einer Kirchengemeinde werden von der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer vorgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gottesdienste und Amtshandlungen außerhalb des Bereichs der örtlichen Zuständigkeit einer Pfarrerin oder eines Pfarrers bedürfen
                     der Genehmigung der örtlich zuständigen Stelle.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jede Pfarrerin und jeder Pfarrer zu Amtshandlungen unmittelbar berechtigt
                     und verpflichtet. Sie haben darüber der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer alsbald Mitteilung zu machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere einschließlich möglicher Ausnahmen regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse.
                  

               

               
                     § 29 
Amtsbezeichnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Amtsbezeichnung lautet "Pfarrerin" oder "Pfarrer". Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand führen ihre letzte Amtsbezeichnung
                     mit dem Zusatz "im Ruhestand" ("i. R.").
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung, es sei denn, dass dieses
                     Recht ausdrücklich belassen wird. In diesem Falle darf die bisherige Amtsbezeichnung nur mit dem Zusatz "außer Dienst" ("a.
                     D.") geführt werden. Das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung kann entzogen werden, wenn sich die frühere Pfarrerin oder
                     der frühere Pfarrer dessen als nicht würdig erweist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Endet ein kirchliches Leitungs- und Aufsichtsamt ohne gleichzeitigen Eintritt in den Ruhestand, so gilt Absatz 2 entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Pflichten
               

            

            
                     § 30 
Beichtgeheimnis und seelsorgliche Schweigepflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, das Beichtgeheimnis gegenüber jedermann unverbrüchlich zu wahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben auch über alles zu schweigen, was ihnen in Ausübung der Seelsorge anvertraut worden oder bekannt
                     geworden ist. Werden sie von der Person, die sich ihnen anvertraut hat, von der Schweigepflicht entbunden, sollen sie gleichwohl
                     sorgfältig prüfen, ob und inwieweit sie Aussagen oder Mitteilungen verantworten können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit Pfarrerinnen und Pfarrern Nachteile aus der Pflicht zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und der seelsorglichen Schweigepflicht
                     entstehen, hat die Kirche ihnen und ihrer Familie Schutz und Fürsorge zu gewähren.
                  

               

               
                     § 31 
Amtsverschwiegenheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alle Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres Dienstes bekannt geworden sind, Verschwiegenheit
                     zu bewahren. Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beginn des Ruhestandes und nach Beendigung
                     des Pfarrdienstverhältnisses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 gilt nicht, soweit
                  

                  
                     
                        	
                           Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,

                        

                        	
                           Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, sofern nicht ein
                              Vorbehalt ausdrücklich angeordnet oder vereinbart ist, oder
                           

                        

                        	
                           gegenüber einer von der obersten Dienstbehörde bestimmten Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht mitgeteilt wird,
                              dass beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende 
                           

                           
                              
                                 	
                                    für die Dienstausübung oder das Unterlassen einer Diensthandlung einen Vorteil für sich oder einen Dritten gefordert, sich
                                       versprechen lassen oder angenommen haben, ohne die Genehmigung der zuständigen Stelle zuvor oder unverzüglich nach Empfang
                                       eingeholt zu haben,
                                    

                                 

                                 	
                                    eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder 

                                 

                                 	
                                    sexualisierte Gewalt ausgeübt oder eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen
                                       haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     
Dasselbe gilt im Falle eines Versuches. § 30 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen über Angelegenheiten, die nach Absatz 1 der Amtsverschwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung
                     weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn durch
                     die Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet würden. Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet,
                     bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden.
                  

               

               
                     § 31a
Meldepflicht und Beratungsrecht
                     

                  

                  Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer Verletzung des Abstinenz- und Abstandsgebotes oder sexualisierter
                     Gewalt durch beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende haben Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich einer vom
                     Dienstherrn bestimmten Stelle mitzuteilen. Sie sind berechtigt und verpflichtet, zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls
                     Beratung durch eine vom Dienstherrn benannte Stelle zu suchen. § 30 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 31b
Abstinenz- und Abstandsgebot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers
                     zu achten (Abstandsgebot). Sexuelle Kontakte zu Personen, die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seelsorgebeziehung
                     oder in einer vergleichbaren Vertrauensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt. Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen
                     Pfarrerinnen und Pfarrer nicht zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse, für sexuelle Kontakte oder andere grenzüberschreitende
                     Verhaltensweisen missbrauchen (Abstinenzgebot).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Rahmen von § 58 Absatz 2 können Anordnungen ergehen, ein Verhalten zu unterlassen, das geeignet ist, die notwendige Distanz zu verletzen. Die Anordnungen
                     können insbesondere darauf abzielen, sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakte zu bestimmten Personen oder
                     Gruppen zu meiden.
                  

               

               
                     § 32 
Geschenke und Vorteile
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern ist es mit Rücksicht auf ihre Unabhängigkeit und das Ansehen des Amtes untersagt,
                  

                  
                     
                        	
                           Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile jedweder Art für sich oder ihre Angehörigen zu fordern, sich versprechen
                              zu lassen oder anzunehmen,
                           

                        

                        	
                           Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen oder Vorteile für einen Dritten zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen,
                              soweit dies bei ihnen oder ihren Angehörigen zu einem wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil führt.
                           

                        

                     

                  

                  Satz 1 gilt auch für erbrechtliche Begünstigungen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 ist nicht anzuwenden
                  

                  
                     
                        	
                           für ortsübliche Sachzuwendungen geringen Umfangs,

                        

                        	
                           für Zuwendungen, die im Familien- und Freundeskreis üblich sind und keinen Bezug zum Dienst der Pfarrerin oder des Pfarrers
                              haben,
                           

                        

                        	
                           für Erbschaften oder Vermächtnisse, soweit die Pfarrerin oder der Pfarrer zu den gesetzlichen Erben gehört.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In besonders begründeten Fällen kann der Dienstherr die Annahme von Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 genehmigen. Die Genehmigung
                     ist vor der Annahme der Zuwendung einzuholen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Verlangen das aufgrund des pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte
                     dem Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im Strafverfahren der Verfall angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den
                     Staat übergegangen ist. Für den Umfang des Herausgabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über
                     die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Die Herausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht,
                     dem Dienstherrn Auskunft über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten zu geben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1 bis 4 gelten auch nach Eintritt in den Ruhestand und Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.
                  

               

               
                     § 33 
Unterstützung von Vereinigungen
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen einer Vereinigung nicht angehören oder sie auf andere Weise unterstützen, wenn sie dadurch
                     in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in der Wahrnehmung ihres Dienstes wesentlich behindert werden.
                  

               

               
                     § 34 
Verhalten im öffentlichen Leben
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer haben durch ihren Dienst wie auch als Bürgerinnen und Bürger Anteil am öffentlichen Leben. Auch wenn
                     sie sich politisch betätigen, müssen sie erkennen lassen, dass das anvertraute Amt sie an alle Gemeindeglieder weist und mit
                     der ganzen Kirche verbindet. Sie haben die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres politischen Handelns
                     ergeben.
                  

               

               
                     § 35 
Mandatsbewerbung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beabsichtigt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, sich um die Aufstellung als Kandidatin oder Kandidat für die Wahl zum Europäischen
                     Parlament, zum Deutschen Bundestag, zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes oder zu einem kommunalen Amt oder Mandat
                     zu bewerben, so ist diese Absicht unverzüglich, jedenfalls vor Annahme der Kandidatur, anzuzeigen. Die Pfarrerin oder der
                     Pfarrer ist zur Mitteilung über Ausgang und Annahme der Wahl verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Kandidatinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag
                     oder zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes aufgestellt worden sind, sind innerhalb der letzten zwei Monate vor
                     dem Wahltag und am Wahltag beurlaubt. Ein Verlust der Stelle tritt nicht ein. Eine Dienstwohnung kann weiter bewohnt werden.
                     Im Übrigen gilt § 75 Absatz 1, 3 und 4.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist die Pfarrerin oder der Pfarrer beurlaubt. Es gelten § 75 Absatz 1, 3 und 4 sowie § 76 Absatz 2 und 3. Eine Dienstwohnung ist zu räumen. Die Beurlaubung endet mit Ablauf der Wahlperiode oder mit einer vorzeitigen Beendigung
                     des Mandats.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Während einer Beurlaubung nach den Absätzen 2 und 3 darf das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                     nur im Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die Mandatsbewerbung und Mandatsausübung in einer kommunalen Vertretungskörperschaft oder in anderen als den in Absatz
                     2 genannten politischen Ämtern gelten die Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Absätzen 2, 3 und 5 abweichende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 36 
Amtskleidung
                     

                  

                  Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen wird die vorgeschriebene Amtskleidung getragen. Bei sonstigen Anlässen darf sie nur
                     getragen werden, wenn dies dem Herkommen entspricht oder besonders angeordnet wird. Orden, Ehrenzeichen und Abzeichen dürfen
                     zur Amtskleidung nicht getragen werden.
                  

               

               
                     § 37 
Erreichbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer müssen erreichbar sein und ihren Dienst innerhalb angemessener Zeit im Dienstbereich aufnehmen können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sind Pfarrerinnen und Pfarrer an der Erfüllung ihrer Dienstpflichten, insbesondere der Pflicht, erreichbar zu sein, gehindert,
                     so haben sie dies unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Verhinderung aufgrund einer Krankheit kann ein ärztliches, amts- oder
                     vertrauensärztliches Attest verlangt werden.
                  

               

               
                     § 38 
Residenzpflicht, Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer sind verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. Eine für sie bestimmte Dienstwohnung
                     haben sie zu beziehen. Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen genehmigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen kirchlichen Auftrag oder in einem
                     kirchenleitenden Amt haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihres Dienstes nicht beeinträchtigt
                     werden. Sie können angewiesen werden, eine Dienstwohnung zu beziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Dienstwohnung bewohnen, dürfen Teile der Dienstwohnung nur mit Genehmigung an Dritte überlassen.
                     Die Ausübung eines Gewerbes oder eines anderen Berufes in der Dienstwohnung bedarf, auch für die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft
                     lebenden Personen, einer Genehmigung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird das Pfarrdienstverhältnis beendet, so ist die Dienstwohnung in angemessener Frist zu räumen. Dies gilt bei Veränderungen
                     des Pfarrdienstverhältnisses sinngemäß.
                  

               

               
                     § 39 
Ehe und Familie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch in ihrer Lebensführung im familiären Zusammenleben und in ihrer Ehe an die Verpflichtungen
                     aus der Ordination (§ 3 Absatz 2) gebunden. Hierfür sind Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und gegenseitige Verantwortung maßgebend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sollen sich bewusst sein, dass die Entscheidung für eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner Auswirkungen
                     auf ihren Dienst haben kann. Ehepartnerinnen und Ehepartner sollen evangelisch sein. Sie müssen einer christlichen Kirche
                     angehören; im Einzelfall kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn zu erwarten ist, dass die Wahrnehmung des Dienstes nicht
                     beeinträchtigt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine beabsichtigte Änderung ihres Personenstandes, eine kirchliche Trauung und andere wesentliche
                     Änderungen in ihren persönlichen Lebensverhältnissen alsbald anzuzeigen. Sie haben die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen
                     vorzulegen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen auf den Dienst beurteilen zu können.
                  

               

               
                     § 40 
Verwaltungsarbeit
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen obliegenden Aufgaben in der Verwaltung, der pfarramtlichen Geschäftsführung, der
                     Kirchenbuchführung und in Vermögens- und Geldangelegenheiten sorgfältig zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 41 
Pflichten bei Beendigung eines Auftrages
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei Beendigung eines Auftrages oder einer sonstigen ihnen übertragenen Aufgabe, sowie bei Beendigung
                     des Pfarrdienstverhältnisses, die in ihrem Besitz befindlichen amtlichen Schriftstücke und Gegenstände jeder Art, insbesondere
                     sämtliche Aufzeichnungen über dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, sowie Kirchensiegel, Kirchenbücher,
                     Kirchenakten, Kassenbücher und Vermögenswerte zu übergeben und über eine ihnen anvertraute Vermögensverwaltung Rechenschaft
                     abzulegen. Die Pflicht zur Herausgabe gilt auch für ihre Hinterbliebenen und Erben.
                  

               

               
                     § 42 
Fernbleiben vom Dienst, Verletzung der Pflicht zur Erreichbarkeit
                     

                  

                  Nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer schuldhaft ihren Dienst nicht wahr oder verletzen sie schuldhaft ihre Pflicht, erreichbar
                     zu sein, so verlieren sie für die Dauer des Fernbleibens vom Dienst den Anspruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienstbezüge
                     ist festzustellen und der Pfarrerin und dem Pfarrer mitzuteilen. Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt
                     unberührt.
                  

               

               
                     § 43 
Mitteilungen in Strafsachen
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Mitteilung verpflichtet, wenn in einem strafrechtlichen Verfahren Anklage gegen sie erhoben
                     oder Strafbefehl erlassen wird. Sie haben das Ergebnis eines solchen Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung
                     vorzulegen.
                  

               

               
                     § 44 
Amtspflichtverletzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie in ihrer Amts- oder Lebensführung innerhalb oder außerhalb
                     des Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten verstoßen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem Disziplinarrecht, soweit
                     nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt wird.
                  

               

               
                     § 45 
Lehrpflichtverletzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse findet
                     im Falle einer Beanstandung der Lehre ein besonderes Verfahren statt. Verfahren und Rechtsfolgen werden durch Kirchengesetz
                     geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ordinierte in einem Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche in Deutschland unterstehen der Lehraufsicht der Kirche, die
                     sie beurlaubt hat, hilfsweise der Kirche, in der sie ordiniert wurden.
                  

               

               
                     § 46 
Schadensersatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Verletzen Pfarrerinnen und Pfarrer vorsätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pflichten, so haben sie dem Dienstherrn,
                     dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Dasselbe gilt, wenn der Dienstherr einem
                     Anderen Schadensersatz zu leisten hat, weil eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Amtspflicht verletzt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haben mehrere Pfarrerinnen oder Pfarrer den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamtschuldnerisch.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Leistet die Pfarrerin oder der Pfarrer dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so
                     ist dieser Anspruch an die Pfarrerin oder den Pfarrer abzutreten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften
                     des Bürgerlichen Gesetzbuches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn anerkannt
                     oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.
                  

               

               
                     § 46a 
Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen
                     

                  

                  Die Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen, die der Dienstherr aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften geleistet
                     hat, richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.
                     Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass
                     die Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte erkennen müssen. Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen ganz oder
                     teilweise abgesehen werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 
Rechte
               

            

            
                     § 47 
Recht auf Fürsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behinderungen ihres Dienstes
                     und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen, insbesondere auch gegen politisch motivierte Angriffe
                     und sexualisierte Gewalt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.
                  

               

               
                     § 48 
Seelsorge
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf seelsorgliche Begleitung.

               

               
                     § 49 
Unterhalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere durch Gewährung
                     von Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen. Das Nähere sowie die Erstattung
                     von Reise- und Umzugskosten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich. Die Regelung der Besoldung und Versorgung bedarf eines Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Dienstbezüge nur insoweit
                     abtreten, als sie der Pfändung unterliegen. Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen
                     auf Dienstbezüge nur insoweit geltend machen, als sie pfändbar sind. Diese Einschränkung gilt nicht, soweit ein Anspruch auf
                     Schadensersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 
                  

               

               
                     § 50 
Abtretung von Schadensersatzansprüchen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Werden Pfarrerinnen oder Pfarrer oder deren Angehörige körperlich verletzt oder getötet, so werden Leistungen, zu denen der
                     Dienstherr während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung
                     oder der Tötung verpflichtet ist, nur gewährt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf Schadensersatz wegen der Körperverletzung
                     oder der Tötung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug abgetreten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht zum Nachteil der verletzten Person oder ihrer Hinterbliebenen geltend gemacht
                     werden.
                  

               

               
                     § 51 
Schäden bei Ausübung des Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die
                     üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann
                     gegen Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Pfarrerin oder des
                     Pfarrers herbeigeführt worden ist.
                  

               

               
                     § 52 
Dienstfreier Tag
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Gelegenheit haben, ihren Dienst unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange so einzurichten,
                     dass ein Tag in der Woche von dienstlichen Verpflichtungen frei bleibt. Die Pflicht, erreichbar zu sein, bleibt hiervon unberührt,
                     wenn keine Vertretung gewährleistet ist.
                  

               

               
                     § 53 
Erholungs- und Sonderurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern steht jährlich Erholungsurlaub unter Fortgewährung der Dienstbezüge zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern kann aus wichtigen Gründen Sonderurlaub gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zur Mitarbeit in kirchlichen Organen benötigen Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Urlaub. Hat die Mitarbeit zur Folge, dass
                     sie ihre Pflicht, erreichbar zu sein, oder eine andere Dienstpflicht nicht wahrnehmen können, so haben sie dies vorher anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere einschließlich möglicher weiterer Gremien im Sinne des Absatzes 3 regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung.
                  

               

               
                     § 54 
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
                     sind anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten. Im Übrigen gelten die Regelungen für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend,
                     soweit sie nicht der Wahrnehmung gottesdienstlicher Aufgaben entgegenstehen und soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich andere Regelungen treffen. § 14 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 5, § 14 Absatz 2 Nummer 5 und §§ 97 bis 99 bleiben während Schwangerschaft, Schutzfristen, Stillzeiten und Elternzeit unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird während der Elternzeit kein Dienst oder Dienst mit weniger als der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausgeübt, so tritt
                     ein Verlust der Stelle nicht ein, sofern diese Formen der Elternzeit insgesamt längstens für 18 Monate in Anspruch genommen
                     werden. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren
                     Bereich eine längere Frist bestimmen. Im Übrigen gelten § 69 Absatz 3 und 4, die §§ 72 und 73, § 74 Absatz 2 und die §§ 75 und 76 während der Elternzeit entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und Pflege von Angehörigen dürfen sich bei der Begründung eines Pfarrdienstverhältnisses
                     und dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken. Das gilt auch für Behinderung, wenn nicht zwingende sachliche Gründe,
                     insbesondere Gründe nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 6 und 7 vorliegen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen
                     nach den Regelungen des § 75 Absatz 4.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 4 
Begleitung des Dienstes, Aufsicht
               

            

            
                     § 55 
Personalentwicklung und Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erforderliche Kompetenz durch Teilnahme an
                     Maßnahmen der Personalentwicklung und regelmäßige Fortbildung fortzuentwickeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst würdigen und helfen, die für den Dienst
                     erforderlichen Gaben zu entdecken, zu fördern und zu entwickeln. Im Rahmen der Personalentwicklung können insbesondere regelmäßige
                     Gespräche nach einer festen Ordnung durchgeführt und verbindliche Vereinbarungen über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen
                     der Personalentwicklung getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten fortzuentwickeln.
                     Maßnahmen der Fortbildung sind insbesondere die theologische Arbeit im Pfarrkonvent, die Teilnahme an Fortbildungsangeboten
                     und das Selbststudium.
                  

               

               
                     § 56 
Beurteilungen
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse beurteilt werden.
                  

               

               
                     § 57 
Visitation
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer sind nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse berechtigt und verpflichtet, sich zusammen mit der Gemeinde oder Einrichtung, in der sie Dienst tun, visitieren
                     zu lassen und an der Visitation mitzuwirken.
                  

               

               
                     § 58 
Dienstaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Dienstaufsicht soll sicherstellen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. Sie umfasst auch
                     die Aufgabe, Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst zu unterstützen und Konflikten rechtzeitig durch geeignete Maßnahmen
                     im Sinne des § 26 Absatz 5 zu begegnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die mit der Dienstaufsicht Beauftragten können dienstliche Anordnungen treffen. Diese sind für die Pfarrerinnen und Pfarrer
                     bindend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wer die Dienstaufsicht ausübt, hat darauf zu achten, dass das Handeln im Rahmen der Dienstaufsicht von der Seelsorge an Pfarrerinnen
                     und Pfarrern unterschieden wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die mit der Dienstaufsicht Beauftragten teilen der disziplinaraufsichtführenden Stelle gemäß § 6 Absatz 2 des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland Anhaltspunkte, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung
                     rechtfertigen, mit und unterstützen sie in Disziplinarangelegenheiten. Sie ziehen aus festgestellten Amtspflichtverletzungen
                     die erforderlichen Konsequenzen zur Vermeidung vergleichbarer Pflichtverletzungen im jeweiligen Verantwortungsbereich.
                  

               

               
                     § 59 
Ersatzvornahme
                     

                  

                  Vernachlässigen Pfarrerinnen oder Pfarrer ihre Dienstpflichten, so kann nach erfolgloser Mahnung und Fristsetzung die ersatzweise
                     Erledigung rückständiger Arbeiten veranlasst werden. Bei Verschulden können ihnen die Kosten auferlegt werden.
                  

               

               
                     § 60 
Vorläufige Untersagung der Dienstausübung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern kann die Ausübung des Dienstes aus wichtigen dienstlichen Interessen ganz oder teilweise untersagt
                     werden. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen die Pfarrerin oder den Pfarrer ein Disziplinarverfahren
                     oder ein auf Rücknahme der Berufung, auf Veränderung des Pfarrdienstverhältnisses oder auf Entlassung gerichtetes Verfahren
                     eingeleitet worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu untersagen, bleibt unberührt.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 5 
Personalakten
               

            

            
                     § 61 
Personalaktenführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer ist eine Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter
                     Einsicht zu schützen. Die Akte kann in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden. Das Nähere über die Behandlung
                     von Personalakten regeln im Rahmen der folgenden Bestimmungen die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
                     gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Pfarrerin oder den Pfarrer betreffen, soweit sie mit dem Pfarrdienstverhältnis
                     in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten (Personalaktendaten).
                     Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Pfarrdienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere
                     Prüfungsakten, sind nicht Bestandteil der Personalakten. Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so ist
                     in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten aufzunehmen. Nebenakten enthalten Unterlagen, die sich auch
                     in der Grundakte oder in Teilakten befinden. Ist die Führung von Nebenakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu
                     vermerken. Teil- und Nebenakten dürfen bei anderen Stellen geführt werden, soweit sie Aufgaben der Personalverwaltung und
                     Personalwirtschaft, insbesondere der Dienstaufsicht und Personalplanung, wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft und in den im Datenschutzgesetz der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland genannten Fällen verwendet werden. Verarbeitung und Nutzung sowie Übermittlung der Personalaktendaten
                     richten sich nach dem Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden
                     Fassung, soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig
                     werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äußerungen sind zur Personalakte zu nehmen. Anonyme Schreiben
                     werden in der Regel nicht in die Personalakte aufgenommen. Sie können nur dann ausnahmsweise aufgenommen werden, wenn darin
                     enthaltene, substantielle Behauptungen zu weiteren Ermittlungen oder Erhebungen Anlass geben. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie
                  

                  
                     
                        	
                           sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers unverzüglich aus der Personalakte
                              zu entfernen und zu vernichten,
                           

                        

                        	
                           für die Pfarrerin oder den Pfarrer ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf eigenen Antrag nach drei
                              Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen. 
                           

                        

                     
Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf-,
                     Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens unterbrochen. Stellt sich der neue Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus,
                     gilt die Frist als nicht unterbrochen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, soweit sie nicht
                     Bestandteil einer Disziplinarakte sind. Dauerhaft aufbewahrt werden 
                  

                  
                     
                        	
                            erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese eine Verurteilung wegen einer Straftat enthalten, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von
                              Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, 
                           

                        

                        	
                            Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie 

                        

                        	
                            weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthalten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen nicht als falsch erwiesen
                              haben. 
                           

                        

                     
Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für Unterlagen nach 
                  

                  
                     
                        	
                            Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein Führungszeugnis aufgenommen
                              wird, 
                           

                        

                        	
                            Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk die Feststellung begründet wurde, dass eine weitere Klärung des Vorgangs zunächst
                              nicht möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes 5. 
                           

                        

                     
Nach der Entnahme aus der Personalakte werden die Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem
                     Archiv zum Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche zugeführt.
                     
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     die Frist nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 durch Kirchengesetz verlängern.
                  

               

               
                     § 62 
Einsichts- und Auskunftsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben, auch nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige
                     Personalakte. Dies gilt ebenso für die von ihnen beauftragten Angehörigen. Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren,
                     soweit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn ein berechtigtes
                     Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren Bevollmächtigte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die personenbezogene Daten über sie enthalten
                     und für ihr Pfarrdienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist.
                     Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Pfarrerinnen und Pfarrer mit Daten Dritter oder mit Daten, die nicht
                     personenbezogen sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages gefährden könnte, derart verbunden sind,
                     dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist den Pfarrerinnen und
                     Pfarrern Auskunft zu erteilen. Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen,
                     können auf Kosten der Pfarrerin oder des Pfarrers Kopien, Auszüge, Ausdrucke oder Abschriften gefertigt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 31.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinarverfahrens und die Unterrichtung über die Erhebung und Speicherung personenbezogener
                     Daten für diese Akten regelt das Disziplinarrecht.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 6 
Nebentätigkeit
               

            

            
                     § 63 
Nebentätigkeit, Grundsatz
                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt)
                     nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der sorgfältigen Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche
                     Interessen nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 64 
Angeordnete Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, nach Maßgabe des für sie geltenden Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse auf Verlangen der zuständigen oder vorgesetzten aufsichtführenden Personen
                     oder Stellen eine Nebentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, soweit sie die erforderliche
                     Eignung dafür besitzen und ihnen die Übernahme zugemutet werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestandes oder mit der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses endet eine Nebentätigkeit
                     nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung übernommenen Tätigkeit in einem Leitungs-
                     oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person haftbar gemacht werden, haben Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Schadens.
                     Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, so besteht ein Ersatzanspruch nur dann, wenn die Pfarrerin
                     oder der Pfarrer auf Verlangen einer Person oder einer Stelle gehandelt hat, die die Dienstaufsicht ausübt.
                  

               

               
                     § 65 
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der Genehmigung. Die Genehmigung kann bedingt, befristet, widerruflich oder mit
                     Auflagen erteilt werden. Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Genehmigung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des § 63 nicht oder nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die
                     Nebentätigkeit geeignet ist,
                  

                  
                     
                        	
                           nach Art und Umfang die Pfarrerin oder den Pfarrer so stark in Anspruch zu nehmen, dass die sorgfältige Erfüllung der Dienstpflichten
                              behindert werden kann,
                           

                        

                        	
                           die Pfarrerin oder den Pfarrer in einen Widerstreit mit den Dienstpflichten zu bringen,

                        

                        	
                           das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu beeinträchtigen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 66 
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkeiten:
                  

                  
                     
                        	
                           die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Angehörigen,

                        

                        	
                           eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen,

                        

                        	
                           die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Pfarrerin oder des Pfarrers unterliegenden Vermögens,

                        

                        	
                           die Tätigkeit in Pfarrvereinen oder anderen Berufsverbänden,

                        

                        	
                           die Übernahme von Ehrenämtern,

                        

                        	
                           eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit,

                        

                        	
                           eine nur gelegentlich ausgeübte selbständige Gutachtertätigkeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich
                     ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Aus begründetem Anlass kann verlangt werden, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer über eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder
                     2, insbesondere über deren Art und Umfang, schriftlich Auskunft erteilt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit nach Absatz 1 und 2 ist zu untersagen, wenn ein Versagungsgrund nach
                     § 65 Absatz 2 gegeben ist. Sofern es zur sachgerechten und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit
                     auch bedingt, befristet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden. Die Ausübung eines kirchlichen Ehrenamtes darf
                     nicht aus Gründen der kirchenpolitischen Einflussnahme untersagt werden.
                  

               

               
                     § 67 
Rechtsverordnung über Nebentätigkeiten
                     

                  

                  Die zur Ausführung der §§ 63 bis 66 notwendigen Regelungen können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen. In der Rechtsverordnung kann insbesondere bestimmt werden,
                  

                  
                     
                        	
                           ob und inwieweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit Bezügen verpflichtet sind, die Vergütungen aus Nebentätigkeiten ganz oder teilweise
                              abzuführen;
                           

                        

                        	
                           dass Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine Abrechnung über die Vergütungen und
                              geldwerten Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen haben;
                           

                        

                        	
                           unter welchen Voraussetzungen Pfarrerinnen und Pfarrer zur Ausübung von Nebentätigkeiten für dienstliche Zwecke bestimmte
                              Einrichtungen, Personal oder Material in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu entrichten ist.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Teil 6 
Veränderungen des Pfarrdienstverhältnisses
            

         

         
               Kapitel 1 
Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)
               

            

            
                     § 68 
Beurlaubung und Teildienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag ohne Besoldung von der Pflicht
                     zur Dienstleistung freigestellt werden (Beurlaubung). Teilbeurlaubungen sind möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Dienstumfang kann auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen bei entsprechender
                     Kürzung der Besoldung bis zur Hälfte des Umfanges eines uneingeschränkten Dienstes ermäßigt werden (Teildienst).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     kann der Dienstumfang auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers im kirchlichen Interesse für begrenzte Zeit unter das nach
                     Absatz 2 zulässige Mindestmaß ermäßigt werden (unterhälftiger Teildienst).
                  

               

               
                     § 69 
Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind, soweit besondere kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, auf Antrag zu
                     beurlauben, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder

                        

                        	
                           pflegebedürftige oder an einer Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidende sonstige Angehörige
                           

                        

                     

                  

                  tatsächlich betreuen oder pflegen. Unter denselben Voraussetzungen ist Teildienst zu bewilligen. Die Pflegebedürftigkeit oder
                     Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes ist durch ärztliches Gutachten, Bescheinigung der Pflegekasse,
                     des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 71 und unterhälftigem Teildienst die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten. Ausnahmen hiervon sind in besonders begründeten
                     Fällen zulässig. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert werden, wenn die
                     Beurlaubung oder der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
                     Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung oder des
                     Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die Verbindung zum Dienst und der berufliche Wiedereinstieg durch geeignete
                     Maßnahmen erleichtert werden.
                  

               

               
                     § 69a 
Familienpflegezeit mit Vorschuss 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern, die Anspruch auf Besoldung haben, wird auf Antrag für längstens 24 Monate Teildienst im Umfang
                     von mindestens einem Drittel eines vollen Dienstauftrages als Familienpflegezeit bewilligt, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           sie eine nahe Angehörige oder einen nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes tatsächlich betreuen oder pflegen, die oder der pflegebedürftig ist nach einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen
                              Dienstes der Krankenversicherung, einer entsprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung oder einem ärztlichen
                              Gutachten oder an einer Erkrankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidet, und 
                           

                        

                        	
                           keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von 24 Monaten
                     verlängert werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Familienpflegezeit und Pflegezeit dürfen zusammen nicht länger als 24 Monate für jede pflegebedürftige nahe Angehörige oder
                     jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen dauern. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer haben jede Änderung der Tatsachen mitzuteilen, die für die Bewilligung maßgeblich sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Bewilligung zu widerrufen,
                     und zwar mit Ablauf des zweiten Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt, sofern nicht einvernehmlich eine andere
                     Regelung getroffen wird. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zumutbar, ist die Bewilligung zu widerrufen,
                     wenn keine dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes zur Besoldung bei Familienpflegezeit und die  Beamten-Pflegezeitvorschuss-Verordnung
                     in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     die Absätze 1 bis 6 von der Anwendung ausschließen oder durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes eine abweichende
                     Regelung zu Absatz 7 erlassen.
                  

               

               
                     § 69b 
Pflegezeit mit Vorschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter den Voraussetzungen des § 69a Absatz 1 wird auf Antrag für längstens sechs Monate Teildienst im Umfang von weniger
                     als einem Drittel eines vollen Dienstauftrages oder Urlaub ohne Besoldung als Pflegezeit bewilligt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Pflegezeit für weniger als sechs Monate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer von sechs Monaten verlängert
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         § 69a Absatz 3 bis 8 gilt entsprechend. 
                  

               

               
                     § 70 
Beurlaubung im kirchlichen Interesse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag im kirchlichen Interesse beurlaubt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Versorgungsrechts als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet
                     werden, sofern die Beurlaubung im Interesse des Dienstherrn liegt. Im Falle eines besonderen Interesses des Dienstherrn an
                     der Beurlaubung kann die Besoldung belassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen werden, wenn sie der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht mehr zugemutet werden kann
                     und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Sie kann von Amts wegen aus kirchlichen oder dienstlichen Interessen beendet
                     werden.
                  

               

               
                     § 71 
Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag
                  

                  
                     
                        	
                           bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder

                        

                        	
                           für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss

                        

                     

                  

                  beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Beurlaubungen, Teilbeurlaubungen und
                     Teildienste, die zu einem unterhälftigen Dienst führen, dürfen auch in Verbindung mit Beurlaubungen nach § 69 die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern kann auf Antrag Teildienst bewilligt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht
                     entgegenstehen. Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung
                     oder des Teildienstes beschränkt oder der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert werden, wenn die
                     Beurlaubung oder der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich Regelungen über den Altersteildienst und über eine Sabbatzeit treffen.
                  

               

               
                     § 72 
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst beantragt, so sind die Pfarrerinnen und Pfarrer in Textform auf die sich daraus
                     ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beurlaubung aus familiären Gründen und Teildienst dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken,
                     wenn nicht zwingende sachliche Gründe vorliegen.
                  

               

               
                     § 73 
Erwerbstätigkeit und Nebentätigkeit während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck der Beurlaubung
                     oder des Teildienstes nicht zuwiderlaufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung. 
                  

               

               
                     § 74 
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beurlaubung und Teildienst beginnen, wenn kein anderer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Ablauf des Monats, in dem der
                     Pfarrerin oder dem Pfarrer die Verfügung bekannt gegeben wird. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst
                     sollen der Beginn und das Ende einer Beurlaubung und eines Teildienstes oder eine Änderung derselben jeweils auf den Beginn
                     und das Ende eines Schulhalbjahres oder eines Semesters festgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung oder eines Teildienstes soll spätestens drei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes
                     gestellt werden.
                  

               

               
                     § 75 
Allgemeine Rechtsfolgen der Beurlaubung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Stelle oder ihren Auftrag im Sinne des § 25 und die damit verbundenen oder persönlich übertragenen Aufgaben. Bei kurzfristigen Beurlaubungen können Stelle oder Auftrag
                     belassen werden. Die mit der Stelle verbundenen oder persönlich übertragenen Aufgaben können im Einzelfall ganz oder teilweise
                     belassen werden. Die Rechte und Pflichten aus dem Pfarrdienstverhältnis, insbesondere Lebensführungs- und Verschwiegenheitspflichten,
                     bleiben bestehen, soweit die Beurlaubung dem nicht entgegensteht. Alle Anwartschaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben
                     waren, bleiben gewahrt. Die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften über die Berücksichtigung von Zeiten einer
                     Beurlaubung ohne Besoldung bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit der Beurlaubung ruhen die Rechte aus der Ordination im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, sofern es sich nicht um eine Beurlaubung im kirchlichen Interesse handelt. Im Einzelfall kann etwas anderes bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Während einer Beurlaubung unterstehen Pfarrerinnen und Pfarrer der Lehr- und Disziplinaraufsicht der Kirche, die sie beurlaubt
                     hat; sie sollen an Fortbildungsveranstaltungen und Maßnahmen der Personalentwicklung im Sinne des § 55 teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Während der Zeit der Beurlaubung nach den §§ 69 oder 69b besteht Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Pfarrerinnen
                     und Pfarrer mit Anspruch auf Besoldung. Dies gilt nicht, wenn die Pfarrerinnen oder Pfarrer
                  

                  
                     
                        	
                           berücksichtigungsfähige Angehörige einer beihilfeberechtigten Person werden oder

                        

                        	
                           nach den Bestimmungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die Familienversicherung krankenversichert sind oder

                        

                        	
                           einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit als Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung nach dem Elften
                              Buch Sozialgesetzbuch haben.
                           

                        

                     

                  

                  Pfarrerinnen und Pfarrer, die die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes erfüllen, erhalten für die Dauer der Pflegezeit nach § 4 des Pflegezeitgesetzes Leistungen entsprechend § 44a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Im Falle einer Beurlaubung nach § 70 Absatz 2 kann ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Pfarrerinnen
                     und Pfarrer mit Anspruch auf Besoldung gewährt werden. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     von den Bestimmungen der Absätze 4 und 5 abweichende oder ergänzende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 76 
Beendigung der Beurlaubung und des Teildienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beurlaubung endet mit Ablauf der festgelegten Dauer oder ihrem Widerruf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung oder eines Teildienstes um
                     eine Stelle zu bewerben. Führt die Bewerbung vor dem Ende der Beurlaubung oder des Teildienstes nicht zum Erfolg, so soll
                     unter Berücksichtigung des jeweiligen Stellenbesetzungsrechts von Amts wegen eine Stelle oder ein Auftrag im Sinne des § 25 übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Steht nach Ablauf einer Beurlaubung weder eine Stelle noch ein Auftrag zur Verfügung, so wird die Pfarrerin oder der Pfarrer
                     in den Wartestand versetzt. Mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers kann anstelle einer Versetzung in den Wartestand
                     die Beurlaubung um die Zeit bis zur Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages verlängert werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 
Abordnung, Zuweisung, Versetzung, Umwandlung und Wartestand
               

            

            
                     § 77 
Abordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung einer der Ausbildung der Pfarrerin oder des Pfarrers entsprechenden Tätigkeit
                     bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines anderen Dienstherrn unter Beibehaltung der bisherigen Stelle oder des
                     bisherigen Auftrages im Sinne des § 25. Die Abordnung erfolgt im dienstlichen Interesse. Sie kann ganz oder teilweise erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           bei einer teilweisen Abordnung insgesamt länger als zwölf Monate dauert oder

                        

                        	
                           bei einer Abordnung im Ganzen insgesamt länger als sechs Monate dauert oder

                        

                        	
                           zu einem anderen Dienstherrn erfolgt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt.
                     Das Einverständnis ist schriftlich zu erklären.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die abgeordneten Pfarrerinnen und Pfarrer sind die für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn geltenden Vorschriften
                     über die Rechte und Pflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend anzuwenden mit Ausnahme der Regelungen über die Amtsbezeichnung
                     (§ 29), die Zahlung von Bezügen, von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen und von Versorgung (§ 49 Absatz 1).
                  

               

               
                     § 78 
Zuweisung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Zuweisung ist die befristete oder unbefristete Übertragung einer der Ausbildung der Pfarrerin oder des Pfarrers entsprechenden
                     Tätigkeit bei einer Einrichtung oder einem Dienstherrn, die nicht zu den Körperschaften nach § 2 Absatz 1 Satz 1 gehören. Die Zuweisung kann ganz oder teilweise erfolgen. Die Rechtsstellung der Pfarrerin oder des Pfarrers bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse. Sie bedarf der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern mit einer Stelle oder einem Auftrag im Sinne des § 25 in einer Einrichtung, die ganz oder teilweise in eine privatrechtlich organisierte Einrichtung der Kirche oder der Diakonie
                     umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zustimmung im kirchlichen Interesse eine ihrer Ausbildung entsprechende Tätigkeit bei
                     dieser Einrichtung zugewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Zuweisung endet mit Ablauf der festgelegten Dauer. Sie kann im dienstlichen oder kirchlichen Interesse beendet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei einer Zuweisung von insgesamt nicht mehr als einem Jahr tritt ein Verlust der Stelle nur mit Zustimmung der Pfarrerin
                     oder des Pfarrers ein. Im Übrigen gilt § 76 entsprechend.
                  

               

               
                     § 79 
Versetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Versetzung ist die Übertragung einer anderen Stelle oder eines anderen Auftrages im Sinne des § 25 unter Verlust der bisherigen Stelle oder des bisherigen Auftrages.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können um der Unabhängigkeit der Verkündigung willen nur versetzt werden, wenn sie sich um die andere
                     Verwendung bewerben oder der Versetzung zustimmen oder wenn ein besonderes kirchliches Interesse an der Versetzung besteht.
                     Ein besonderes kirchliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           die befristete Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages im Sinne des § 25 endet,
                           

                        

                        	
                           die Wahrnehmung eines Aufsichtsamtes endet, das mit der bisherigen Stelle oder dem bisherigen Auftrag im Sinne des § 25 verbunden ist,
                           

                        

                        	
                           aufgrund verbindlich beschlossener Stellenplanung ihre Stelle aufgehoben wird, unbesetzt sein oder einen anderen Dienstumfang
                              erhalten soll, oder wenn ihr Dienstbereich neu geordnet wird,
                           

                        

                        	
                           es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Gesamtbesetzung der Stellen im Bereich ihres Dienstherrn notwendig ist,

                        

                        	
                           in ihrer bisherigen Stelle oder ihrem bisherigen Auftrag eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes gemäß § 80 Absatz 1 und 2 festgestellt wird,
                           

                        

                        	
                           sie wegen ihres Gesundheitszustandes in der Ausübung ihres bisherigen Dienstes wesentlich beeinträchtigt sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen kirchlichen Auftrag im Sinne des
                     § 25 sowie Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer (§ 27), die keine Stelle innehaben, können über die in Absatz 2 genannten Gründe hinaus ohne ihre Zustimmung in eine andere Stelle
                     oder einen anderen Auftrag versetzt werden, wenn dafür ein kirchliches Interesse besteht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sieht das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse vor, dass
                     zwei Pfarrerinnen oder Pfarrern, deren Dienstumfang jeweils eingeschränkt ist, gemeinsam eine Stelle übertragen werden kann,
                     so kann, wenn das Pfarrdienstverhältnis einer beteiligten Person verändert wird oder endet, auch die andere beteiligte Person
                     versetzt werden. Die §§ 83 bis 85 sind anwendbar.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich von den Regelungen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 3 und 4 und des Absatzes 4 abweichen.
                  

               

               
                     § 80 
Versetzungsvoraussetzungen und -verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes im Sinne des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 liegt vor, wenn die Erfüllung der dienstlichen oder der gemeindlichen Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist. Das ist insbesondere
                     der Fall, wenn das Verhältnis zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und nicht unbeträchtlichen Teilen der Gemeinde zerrüttet
                     ist oder das Vertrauensverhältnis zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und dem Vertretungsorgan der Gemeinde zerstört ist
                     und nicht erkennbar ist, dass das Vertretungsorgan rechtsmissbräuchlich handelt. Die Gründe für die nachhaltige Störung müssen
                     nicht im Verhalten oder in der Person der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Feststellung der Voraussetzungen des Absatzes 1 werden die erforderlichen Erhebungen durchgeführt. Der Beginn der Erhebungen
                     wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer mitgeteilt. Sofern nicht ausnahmsweise etwas anderes angeordnet wird, nehmen Pfarrerinnen
                     und Pfarrer für die Dauer der Erhebungen den Dienst in der ihnen übertragenen Stelle oder in dem ihnen übertragenen Auftrag
                     nicht wahr. Während dieser Zeit soll eine angemessene Aufgabe übertragen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 kann eine amts- oder vertrauensärztliche Untersuchung angeordnet werden. § 91 Absatz 3 und 6 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers. Bei einem Wechsel des
                     Dienstherrn wird die Versetzung von dem abgebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das Pfarrdienstverhältnis
                     wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an die Stelle des bisherigen. Der aufnehmende Dienstherr kann mit
                     Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers ein Amt mit einem anderen Endgrundgehalt übertragen. Auf die Rechtsstellung der
                     Versetzten sind die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften anzuwenden.
                  

               

               
                     § 81 
Regelmäßiger Stellenwechsel
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     ein besonderes Verfahren regeln, nach dem Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer (§ 27), die mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde tätig sind und das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, versetzt
                     werden können.
                  

               

               
                     § 82 
Umwandlung in ein Kirchenbeamtenverhältnis
                     

                  

                  Das Pfarrdienstverhältnis kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers in ein Kirchenbeamtenverhältnis umgewandelt
                     werden, wenn ein dienstliches Interesse besteht. In diesem Fall wird das Pfarrdienstverhältnis als Kirchenbeamtenverhältnis
                     fortgesetzt. Die Vorschriften über die Ordination (§§ 3 bis 7) und die daraus folgenden Rechte und Pflichten bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 83 
Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wartestand ist die vorübergehende dienstrechtliche Stellung, in der einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, ohne beurlaubt oder
                     in den Ruhestand versetzt zu sein, weder eine Stelle noch ein anderer Auftrag im Sinne des § 25 übertragen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Neben den anderen in diesem Kirchengesetz genannten Fällen werden Pfarrerinnen und Pfarrer in den Wartestand versetzt, wenn
                     eine Versetzung in eine andere Stelle in den Fällen des § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 und 5 nicht durchführbar ist. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können
                     durch Kirchengesetz je für ihren Bereich bestimmen, dass eine Versetzung in den Wartestand nur dann erfolgen darf, wenn weder
                     eine Stelle noch ein Auftrag im Sinne des § 25 Absatz 2 übertragen werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anstelle einer Versetzung nach § 79 Absatz 2 Satz 2 kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers eine Versetzung in den Wartestand erfolgen.
                  

               

               
                     § 84 
Verfahren und Rechtsfolgen der Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Verfügung über die Versetzung in den Wartestand ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn
                     des Wartestandes zurückgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfügung ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem Ende des Monats, in dem
                     der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Versetzung in den Wartestand bekannt gegeben wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Während des Wartestandes besteht ein Anspruch auf Wartestandsbezüge nach Maßgabe der jeweils geltenden kirchengesetzlichen
                     Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Fall des Wartestandes gemäß § 83 Absatz 2 in Verbindung mit § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 können Pfarrerinnen und Pfarrern im kirchlichen Interesse Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentlichen
                     Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung auferlegt werden. Es kann bestimmt werden, dass ihre Bewerbungen der vorherigen
                     Genehmigung einer aufsichtführenden Stelle bedürfen.
                  

               

               
                     § 85 
Verwendung nach Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand sind verpflichtet, sich um eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle oder einen ihrer
                     Ausbildung entsprechenden Auftrag im Sinne des § 25 zu bewerben oder sich eine solche Stelle oder einen solchen Auftrag übertragen zu lassen. Sie können verpflichtet werden,
                     sich in einer anderen Gliedkirche zu bewerben, wenn sie in dieser zur Bewerbung zugelassen worden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand kann jederzeit ein ihrer Ausbildung entsprechender, befristeter Auftrag zur Wahrnehmung
                     dienstlicher Aufgaben erteilt werden (Wartestandsauftrag).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kommen Pfarrerinnen und Pfarrer trotz Aufforderung ihrer Pflicht zur Bewerbung nach Absatz 1 nicht nach oder nehmen sie ihren
                     Dienst nach Absatz 2 nicht wahr, so verlieren sie für diese Zeit den Anspruch auf Wartestandsbezüge und Dienstbezüge. Die
                     Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 86 
Beendigung des Wartestandes
                     

                  

                  Der Wartestand endet mit

                  
                     
                        	
                           der erneuten Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages im Sinne des § 25,
                           

                        

                        	
                           dem Eintritt oder der Versetzung in den Ruhestand oder

                        

                        	
                           der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.

                        

                     

                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 
Ruhestand
               

            

            
                     § 87 
Eintritt in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. Sie
                     erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Pfarrerinnen und Pfarrer im Schul- oder Hochschuldienst
                     treten mit Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65.
                     Lebensjahres. Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird diese Regelaltersgrenze wie
                     folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1947

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 1948

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1949

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 1950

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1951

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 65

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 66

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze
                     festsetzen.
                  

               

               
                     § 87a
Hinausschieben des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die für die Berufung zuständige Stelle mit Zustimmung der Pfarrerin oder des
                     Pfarrers den Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jahre hinausschieben. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- oder Hochschuldienst
                     geschieht dies unter Berücksichtigung des Ablaufs des Schulhalbjahres oder des Semesters.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dauer des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand kann im dienstlichen Interesse und bei Vorliegen der Voraussetzungen
                     des Absatzes 3 um jeweils längstens zwei weitere Jahre, jedoch insgesamt nicht über das Ende des Monats, in dem das 75. Lebensjahr
                     vollendet wird, verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach Absatz 1 und 2 setzt voraus, dass
                  

                  
                     
                        	
                            ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs übernommen wird, 

                        

                        	
                            eine dem persönlichen Qualifikationsprofil entsprechende Stelle oder ein entsprechender Auftrag im Sinne des § 25 vorhanden ist,
                           

                        

                        	
                            kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                            an der fortbestehenden Eignung der Pfarrerin oder des Pfarrers keine Zweifel bestehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sofern nicht etwas anderes bestimmt wird, scheiden Pfarrerinnen und Pfarrer mit Erreichen der Regelaltersgrenze aus ihrer
                     bisherigen Stelle oder ihrem bisherigen Auftrag im Sinne des § 25 aus und verlieren sonstige übertragene kirchliche Aufgaben oder Funktionen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        § 88 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können ein abweichendes Höchstalter
                     im Sinne des Absatzes 2 festsetzen.
                  

               

               
                     § 88 
Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                           sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder

                        

                        	
                           ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und sie
                              das 62. Lebensjahr vollendet haben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen oder Pfarrer, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
                     zuerkannt worden ist und die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet
                     haben. Für Pfarrerinnen und Pfarrer, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
                     zuerkannt worden ist und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird diese Altersgrenze wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Geburtsjahr
Geburtsmonat
                                 

                              
                              	
                                 Anhebung 
um Monate
                                 

                              
                              	
                                 Altersgrenze

                              
                           

                           
                              	
                                 Jahr

                              
                              	
                                 Monat

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 1952

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Januar

                              
                              	
                                 1

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 1

                              
                           

                           
                              	
                                 Februar

                              
                              	
                                 2

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 März

                              
                              	
                                 3

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 3

                              
                           

                           
                              	
                                 April

                              
                              	
                                 4

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 Mai

                              
                              	
                                 5

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 5

                              
                           

                           
                              	
                                 Juni - Dezember

                              
                              	
                                 6

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1953

                              
                              	
                                 7

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 7

                              
                           

                           
                              	
                                 1954

                              
                              	
                                 8

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1955

                              
                              	
                                 9

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 9

                              
                           

                           
                              	
                                 1956

                              
                              	
                                 10

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                           
                              	
                                 1957

                              
                              	
                                 11

                              
                              	
                                 60

                              
                              	
                                 11

                              
                           

                           
                              	
                                 1958

                              
                              	
                                 12

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 0

                              
                           

                           
                              	
                                 1959

                              
                              	
                                 14

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 2

                              
                           

                           
                              	
                                 1960

                              
                              	
                                 16

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 4

                              
                           

                           
                              	
                                 1961

                              
                              	
                                 18

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 6

                              
                           

                           
                              	
                                 1962

                              
                              	
                                 20

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 8

                              
                           

                           
                              	
                                 1963

                              
                              	
                                 22

                              
                              	
                                 61

                              
                              	
                                 10

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen,
                     die von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Altersgrenzen abweichen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können auch in den Ruhestand versetzt werden, wenn aus Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten
                     der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes gemäß § 80 Absatz 1 und 2 festgestellt wird und eine störungsfreie Wahrnehmung des Dienstes in einer anderen Stelle oder einem anderen Auftrag im Sinne
                     des § 25 nicht erwartet werden kann.
                  

               

               
                     § 89 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Verpflichtung zur Rehabilitation
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen
                     Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen
                     werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht
                     besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit erlangt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Vermeidung einer drohenden Dienstunfähigkeit verpflichtet, an geeigneten und zumutbaren
                     gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 90 
Begrenzte Dienstfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer Dienst
                     mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausüben kann (begrenzte Dienstfähigkeit). § 91 Absatz 1 bis 3 und 6 gilt entsprechend. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende
                     Regelungen erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Dienstumfang der Pfarrerin oder des Pfarrers ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen.
                  

               

               
                     § 91 
Verfahren bei Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beantragt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, so wird die Dienstunfähigkeit
                     in der Regel aufgrund eines ärztlichen Gutachtens festgestellt, das die Pfarrerin oder den Pfarrer für dauernd unfähig hält,
                     die Dienstpflichten zu erfüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer
                     unter Angabe der Gründe mitgeteilt, dass eine Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist. Die Pfarrerin oder der Pfarrer
                     kann innerhalb eines Monats Einwendungen erheben. Nach Ablauf der Frist wird über die Versetzung in den Ruhestand entschieden.
                     Während des Verfahrens kann angeordnet werden, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer die Dienstgeschäfte ruhen lässt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann verpflichtet werden, ein ärztliches Gutachten über die Dienstfähigkeit vorzulegen und
                     sich, falls dies für erforderlich gehalten wird, ärztlich beobachten zu lassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Entzieht sich die Pfarrerin oder der Pfarrer trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden Grund der Verpflichtung,
                     sich untersuchen oder beobachten zu lassen, so kann sie oder er so behandelt werden, als ob die Dienstunfähigkeit ärztlich
                     bestätigt worden wäre. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Besoldung wird mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gegeben wird, einbehalten, soweit
                     sie das Ruhegehalt übersteigt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen sollen, soweit nicht im Einzelfall die Dienstunfähigkeit zweifelsfrei feststeht,
                     durch Vertrauens- oder Amtsärztinnen und -ärzte erfolgen, wenn nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich etwas anderes bestimmt haben. Gutachten entfalten keine verbindliche
                     Wirkung. Sie schließen die Erhebung weiterer Beweise nicht aus.
                  

               

               
                     § 92 
Versetzung aus dem Warte- in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können mit ihrer Zustimmung jederzeit in den Ruhestand versetzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand werden in den Ruhestand versetzt, wenn ihnen bis zum Ablauf von drei Jahren nach dem
                     Beginn des Wartestandes nicht erneut eine Stelle oder ein Auftrag im Sinne des § 25 übertragen worden ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange ein Wartestandsauftrag gemäß § 85 Absatz 2 wahrgenommen wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können in den Ruhestand versetzt werden, wenn während des Wartestands neue Tatsachen
                     festgestellt werden, die, aus Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, eine
                     störungsfreie Wahrnehmung des Dienstes nicht erwarten lassen.
                  

               

               
                     § 93 
Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für die Berufung zuständigen Stelle verfügt. Im Rahmen einer Abordnung nach
                     § 77 erfolgt die Versetzung in den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn im Benehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn. Im
                     Falle der Zuweisung nach § 78 wird das Einvernehmen mit der aufnehmenden Einrichtung oder dem aufnehmenden Dienstherrn hergestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurückgenommen werden. Sie ist in den Fällen der § 88 Absatz 4, § 91 Absatz 2 und § 92 Absatz 2 und 3 zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeitpunkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand, abgesehen von den Fällen des Ruhestandes
                     auf Antrag nach § 88 Absatz 1 und 2 und des Ruhestandes wegen Dienstunfähigkeit nach § 89, mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gegeben worden ist.
                  

               

               
                     § 94 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen die Erfüllung einer versorgungsrechtlichen Wartezeit voraus, soweit kirchengesetzlich
                     nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der Pfarrerinnen und Pfarrer zur Dienstleistung. Sie scheiden aus ihrer Stelle
                     oder ihrem Auftrag aus und verlieren sonstige übertragene kirchliche Aufgaben oder Funktionen, soweit sie nicht im Einzelfall
                     vorübergehend belassen werden. Sie erhalten Versorgungsbezüge nach den jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen
                     des Versorgungsrechts. Im Übrigen bleibt ihre Rechtsstellung erhalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand behalten Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung.
                     Im kirchlichen Interesse können ihnen Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung, insbesondere bei der Vornahme von Amtshandlungen, auferlegt werden. Ihnen kann mit ihrer Zustimmung
                     widerruflich ein pfarramtlicher oder ein anderer kirchlicher Dienst übertragen werden (Dienst im Ruhestand). 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand unterstehen weiterhin der Lehr- und Disziplinaraufsicht. Sie sind weiterhin zu einer
                     amtsangemessenen Lebensführung verpflichtet. Sie haben insbesondere alles zu vermeiden, was den Zusammenhalt einer Gemeinde
                     oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden entsprechende Anwendung. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb
                     von sechs Wochen seit Antragstellung eine Versagung zugeht oder nähere Auskunft über die Nebentätigkeit verlangt wird.
                  

               

               
                     § 94a
Dienst im Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Geeigneten Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand kann mit ihrer Zustimmung im kirchlichen Interesse im Rahmen ihres fortbestehenden
                     Dienstverhältnisses widerruflich ein Dienst im Ruhestand übertragen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dienst im Ruhestand kann die einmalige, mehrmalige oder regelmäßige Wahrnehmung eines pfarramtlichen oder anderen kirchlichen
                     Dienstes beinhalten. Regelmäßiger Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs soll jeweils auf längstens ein
                     Jahr befristet werden. Er kann durch eine Dienstbeschreibung geregelt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Rechtsverordnung Regelungen zur Besoldung neben Versorgung bei Dienst im Ruhestand erlassen.
                  

               

               
                     § 95 
Wiederverwendung nach Wegfall der Ruhestandsgründe 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurden und noch nicht die Regelaltersgrenze
                     erreicht haben, kann erneut eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle oder ein ihrer Ausbildung entsprechender Auftrag im
                     Sinne des § 25 übertragen werden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand weggefallen sind. Sie sind auf Aufforderung verpflichtet,
                     sich um eine Stelle zu bewerben und sich eine Stelle oder einen Auftrag übertragen zu lassen, wenn zu erwarten ist, dass sie
                     den gesundheitlichen Anforderungen genügen werden. Sie erhalten Besoldung mindestens aus der Besoldungsgruppe ihrer letzten
                     Verwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit kann in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Zur Prüfung ihrer Dienstfähigkeit sind
                     Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet, sich nach ,Weisung ärztlich untersuchen zu lassen. § 91 Absatz 3 und 6 ist anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf Weisung verpflichtet, zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit an geeigneten und zumutbaren
                     gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 95a
Wiederverwendung nach Beginn des Ruhestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können bestimmen, dass Pfarrerinnen
                     und Pfarrer, die nach § 92 oder wegen Erreichens einer Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind, nach Maßgabe der folgenden
                     Bestimmungen wiederverwendet werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mit ihrer Zustimmung kann die für die Berufung zuständige Stelle Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand im dienstlichen Interesse
                     unter Beendigung des Ruhestandes eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle oder einen ihrer Ausbildung entsprechenden Auftrag
                     im Sinne des § 25 übertragen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            ein Dienst mit mindestens der Hälfte des vollen Dienstumfangs für insgesamt mindestens die Dauer eines Jahres übernommen
                              wird,
                           

                        

                        	
                            eine dem persönlichen Qualifikationsprofil entsprechende Stelle oder ein entsprechender Auftrag im Sinne des § 25 vorhanden
                              ist,
                           

                        

                        	
                            kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                            an der Eignung der Pfarrerin oder des Pfarrers keine Zweifel bestehen.

                        

                     
Die Wiederverwendung erfolgt zunächst für die Dauer von bis zu drei Jahren. Für ihre Verlängerung findet § 87a Absatz 2 und 6 entsprechende Anwendung, auch wenn sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt. § 88 gilt entsprechend. 
                  

               

            

         

      

      
            Teil 7 
Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses
            

         

         
                     § 96 
Beendigung
                     

                  

                  Das Pfarrdienstverhältnis endet außer durch den Tod durch Entlassung oder Entfernung aus dem Dienst.

               

               
                     § 97 
Entlassung kraft Gesetzes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie
                  

                  
                     
                        	
                           die evangelische Kirche durch Austrittserklärung oder durch Übertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft verlassen oder

                        

                        	
                           nach § 5 Absatz 1 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung verlieren oder
                           

                        

                        	
                           den Dienst unter Umständen aufgeben, aus denen zu entnehmen ist, dass sie ihn nicht wieder aufnehmen wollen oder

                        

                        	
                           den Dienst trotz Aufforderung durch den Dienstherrn nicht aufnehmen oder

                        

                        	
                           durch ihr Verhalten nach Ablauf einer Beurlaubung erkennen lassen, dass sie den Dienst nicht wieder aufnehmen wollen oder

                        

                        	
                           in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu einem anderen Dienstherrn treten, sofern kirchengesetzlich nicht
                              etwas anderes bestimmt ist oder die für die Berufung zuständige Stelle keine andere Regelung trifft.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die für die Berufung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen und stellt den
                     Tag der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses fest.
                  

               

               
                     § 98 
Entlassung wegen einer Straftat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines
                     deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer Straftat,
                     die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig
                     verurteilt worden sind. Die Entlassung aus dem Dienst wird einen Monat nach amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils rechtswirksam, spätestens einen Monat nach Zugang der amtlichen
                     Mitteilung bei der disziplinaraufsichtführenden Stelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 2 aus kirchlichem Interesse ein
                     Disziplinarverfahren eingeleitet oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens beantragt oder beschlossen
                     wird. Ein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit der Einleitung oder
                     Fortsetzung dieses Verfahrens in den Wartestand.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung nach Absatz 1 bewirkt worden ist, in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren
                     rechtskräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkungen nicht hat, so gilt das Pfarrdienstverhältnis als nicht
                     unterbrochen. Der Pfarrerin oder dem Pfarrer wird, soweit möglich, die Rechtsstellung eingeräumt, die sie oder er ohne die
                     aufgehobene Entscheidung hätte. Die Möglichkeit, aufgrund des im gerichtlichen Verfahren festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren
                     durchzuführen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 99 
Entlassung ohne Antrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn sie nicht in den Ruhestand versetzt werden können, weil eine versorgungsrechtliche
                     Wartezeit nicht erfüllt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entlassung wird mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung zugestellt worden ist,
                     wirksam.
                  

               

               
                     § 100 
Entlassung auf Antrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn sie gegenüber dem Dienstherrn schriftlich ihre Entlassung verlangen. Die
                     Erklärung kann zurückgenommen werden, solange die Entlassungsverfügung noch nicht zugegangen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen. Mit Rücksicht auf dienstliche Belange kann sie längstens
                     drei Monate, bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des Schulhalbjahres oder
                     des Semesters, hinausgeschoben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Pfarrerin oder dem Pfarrer kann mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt werden, im Falle der erfolgreichen Bewerbung
                     auf eine Stelle in das Pfarrdienstverhältnis zurückzukehren. Die Möglichkeit kann befristet werden. Sie ist zu widerrufen,
                     wenn die für die Ausübung des pfarramtlichen Dienstes erforderlichen persönlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.
                  

               

               
                     § 101 
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Entlassung wird von der für die Berufung zuständigen Stelle verfügt. Sie wird mit dem in der Entlassungsverfügung angegebenen
                     Zeitpunkt, jedoch frühestens mit ihrer Zustellung, wirksam. In den Fällen der Entlassung nach § 98 wird der durch das Kirchengesetz bestimmte Zeitpunkt der Entlassung mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach der Entlassung besteht kein Anspruch auf Besoldung, Versorgung oder sonstige Leistungen; die Evangelische Kirche in
                     Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich etwas anderes bestimmen. Wird
                     die Entlassung im Laufe eines Kalendermonats wirksam, so können die für den Entlassungsmonat gezahlten Dienstbezüge belassen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder unter Auflagen als laufende Zahlung oder als Einmalzahlung gewährt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mit der Entlassung verliert die Pfarrerin oder der Pfarrer vorbehaltlich der Regelungen des § 5 und des § 29 Absatz 2 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sowie das Recht zum Führen der Amtsbezeichnung
                     und etwaiger kirchlicher Titel.
                  

               

               
                     § 102 
Entfernung aus dem Dienst
                     

                  

                  Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarrecht 3geregelt.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 8 
Rechtsschutz, Verfahren und Beteiligung der Pfarrerschaft
            

         

         
                     § 103 
Verwaltungsverfahren
                     

                  

                  Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens-
                     und -zustellungsgesetzes4 der Evangelischen Kirche in Deutschland, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in Widerspruch stehen
                     oder soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 104 
Allgemeines Beschwerde- und Antragsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können Anträge und Beschwerden vorbringen. Hierbei ist der Dienstweg einzuhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetzten, so kann sie unmittelbar
                     bei der nächsthöheren vorgesetzten Stelle eingereicht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
                  

               

               
                     § 105 
Rechtsweg, Vorverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist nach Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den
                     Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten
                     eröffnet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln je für ihren Bereich,
                     ob vor Eröffnung des Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Widerspruch und Anfechtungsklage gegen folgende Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung:
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1. 

                              
                              	
                                 Untersagung der Dienstausübung nach § 21 Absatz 3, § 22 Absatz 4 und § 60 Absatz 1,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 2. 

                              
                              	
                                 Abordnung nach § 77,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 3. 

                              
                              	
                                 Zuweisung nach § 78,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4. 

                              
                              	
                                 Versetzung nach § 79,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 4a. 

                              
                              	
                                 Übertragung einer anderen Aufgabe nach § 80 Absatz 2 Satz 3 und 4,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 5. 

                              
                              	
                                 Versetzung in den Wartestand nach § 76 Absatz 3, § 83 Absatz 2 und § 118 Absatz 6,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 6. 

                              
                              	
                                 Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Absatz 4, § 91 Absatz 2 und 4 und § 92 Absatz 2 und 3,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 7. 

                              
                              	
                                 Anordnung von Teildienst wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 90,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Entlassung nach den §§ 97 und 98,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 9. 

                              
                              	
                                 Entlassung aus dem Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt nach § 113 Absatz 1,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 10. 

                              
                              	
                                 Verlust der Ordinationsrechte nach § 5,
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 11. 

                              
                              	
                                 Entlassung aus dem Probedienst nach § 14 Absatz 2 und 3.
                                 

                              
                           

                        
                     
In den Fällen nach den Nummern 3 bis 8 kann eine bisher innegehabte Stelle einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer
                     erst übertragen werden, wenn die angefochtene Maßnahme bestandskräftig geworden ist.
                  

               

               
                     § 106 
Leistungsbescheid
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können nach Maßgabe ihres Rechts
                     Ansprüche aus Pfarrdienstverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend machen. Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung
                     einer Klage zu verfolgen, bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 107 
Beteiligung der Pfarrerschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach Artikel 10a der Grundordnung
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gelten sollen, erhält der
                     Verband evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland e.V. Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Beteiligung der Pfarrerschaft
                     bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse richtet
                     sich nach dem dort jeweils geltenden Recht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Beteiligung von
                     Vertreterinnen und Vertretern der Pfarrerschaft bei Einzelmaßnahmen je für ihren Bereich regeln.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 9 
Sondervorschriften
            

         

         
                     § 108 
Privatrechtliches Dienstverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In begründeten Einzelfällen können Pfarrerinnen und Pfarrer in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten sinngemäß, soweit sie nicht das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses
                     voraussetzen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für
                     ihren Bereich etwas anderes regeln. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Bezuges einer Rente oder vergleichbaren Leistung
                     bleiben die Rechte aus der Ordination erhalten. § 94 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 109 
Pfarrdienstverhältnis auf Zeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2) gelten die Vorschriften über das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit entsprechend, soweit nicht in diesem Kirchengesetz
                     etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit wird durch die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit begründet. Gleichzeitig
                     erfolgt die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer, wenn diese nicht bereits gemäß § 10 Absatz 1 oder § 20 Absatz 1 erfolgt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte "in das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit berufen" enthalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Zeit sind kraft Gesetzes auch entlassen durch
                  

                  
                     
                        	
                           Zeitablauf,

                        

                        	
                           Widerruf der Beurlaubung nach Absatz 6,

                        

                        	
                           Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand nach Absatz 7,

                        

                        	
                           Beendigung ihres öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses auf Lebenszeit,

                        

                        	
                           Verlust der Stelle oder des Auftrages im Sinne des § 25 aufgrund einer Disziplinarentscheidung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Zeit können im Einvernehmen mit dem beurlaubenden Dienstherrn vorzeitig
                     entlassen werden, wenn festgestellt wird, dass die Voraussetzungen einer Versetzung in den Wartestand nach § 83 Absatz 2 vorliegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Beurlaubung kann durch den beurlaubenden Dienstherrn im Einvernehmen mit dem Dienstherrn des Pfarrdienstverhältnisses
                     auf Zeit widerrufen werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Eintritt und Versetzung in den Ruhestand erfolgen bei dem beurlaubenden Dienstherrn nach Maßgabe des bei ihm geltenden Rechts
                     im Einvernehmen mit dem Dienstherrn des Pfarrdienstverhältnisses auf Zeit.
                  

               

               
                     § 110 
Pfarrdienst in einer evangelischen Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer können mit ihrer Zustimmung befristet für die Dauer der Beurlaubung aus einem Pfarrdienstverhältnis
                     nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Ökumene von der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland zu einer evangelischen Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland oder zu einer evangelischen
                     Kirche im Ausland entsandt werden und mit ihr ein Dienstverhältnis begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hierzu wird ein Entsendungsverhältnis zur Evangelischen Kirche in Deutschland nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitarbeit
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Ökumene5 begründet. Dieses beinhaltet ein Aufsichts- und Fürsorgeverhältnis der entsandten Pfarrerinnen und Pfarrer zur Evangelischen
                     Kirche in Deutschland nach Maßgabe des Kirchengesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Ökumene.
                     Pfarrerinnen und Pfarrer im Entsendungsverhältnis stehen weiter unter der Lehr- und Disziplinaraufsicht des Dienstherrn, der
                     sie beurlaubt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienstverhältnis der Evangelischen Kirche in Deutschland können mit ihrer Zustimmung einer evangelischen
                     Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland zugewiesen werden.
                  

               

               
                     § 111 
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt (§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3) kann berufen werden, wer regelmäßig einen geordneten kirchlichen Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 versehen soll und die Voraussetzungen für die Ordination gemäß § 4 Absatz 1 und für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe gemäß § 9 erfüllt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtsbezeichnung im Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt lautet "Pfarrerin im Ehrenamt" oder "Pfarrer im Ehrenamt".
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt wird durch die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im Ehrenamt unter Berufung in
                     das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt begründet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Berufungsurkunde muss die Worte "unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt" enthalten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt erhalten keine Besoldung und keine Versorgung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt gelten die Vorschriften über das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit entsprechend,
                     soweit sie nicht ein besoldetes Dienstverhältnis voraussetzen und soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt
                     ist. Keine Anwendung finden die Regelungen über Aufnahmealter, Erreichbarkeit, Residenzpflicht, Abordnung, Zuweisung, Versetzung,
                     Wartestand, Ruhestand und Entlassung bei Eintritt in ein anderes öffentliches Amts- oder Dienstverhältnis. § 97 Absatz 1 Nummer 6 findet Anwendung, wenn es sich bei dem anderen Dienstverhältnis um ein Pfarrdienstverhältnis oder ein Kirchenbeamtenverhältnis,
                     das die Ordination voraussetzt, handelt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt sollen bei Übertragung ihres ersten Auftrages ordiniert werden. Wird die Ordination
                     gemäß § 118 Absatz 2 Satz 2 erst später vollzogen, sollen sie mit der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung vorläufig beauftragt werden.
                  

               

               
                     § 112 
Auftrag im Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern im Ehrenamt wird ein regelmäßig wahrzunehmender Auftrag, insbesondere ein Predigtauftrag, übertragen.
                     Der Auftrag kann zeitlich befristet werden. Er ist örtlich zu beschränken. Der Auftrag soll durch eine Dienstbeschreibung
                     geregelt werden. Übertragung und Änderung eines Auftrages bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Auftrag endet
                  

                  
                     
                        	
                           mit Ablauf seiner Befristung,

                        

                        	
                           auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers im Ehrenamt,

                        

                        	
                           auf Antrag der Gemeinde oder Einrichtung, in der der Auftrag ausgeübt wird,

                        

                        	
                            auf Antrag einer aufsichtführenden Person oder Stelle,

                        

                        	
                           mit Verlegung der Hauptwohnung außerhalb der Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der zuletzt ein geordneter
                              kirchlicher Dienst ausgeübt wurde, sofern nicht im Einzelfall eine andere Regelung getroffen wird, 
                           

                        

                        	
                           mit Erreichen der Regelaltersgrenze, sofern nicht mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers etwas anderes bestimmt wird,

                        

                        	
                           bei Dienstunfähigkeit.

                        

                     

                  

               

               
                     § 113 
Beendigung und Ruhen des Pfarrdienstverhältnisses im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt endet außer in den in diesem Kirchengesetz genannten Fällen, wenn die Pfarrerin oder
                     der Pfarrer im Ehrenamt haupt- oder nebenberuflich eine Tätigkeit ausübt, die geeignet ist, zu einem Widerstreit mit den Dienstpflichten
                     zu führen oder das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu beeinträchtigen, und diese auch nach Aufforderung durch die aufsichtführende
                     Person oder Stelle nicht beendet, oder wenn eine Amtspflichtverletzung vorliegt, die im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
                     mindestens eine Kürzung der Bezüge zur Folge hätte. Die für die Berufung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen
                     nach Satz 1, 2. Halbsatz vorliegen und stellt den Tag der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses fest. § 5 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach Beendigung eines Auftrages ruht das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt bis zur Erteilung eines neuen Auftrages. Die Rechte
                     aus der Ordination ruhen im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, sofern nicht etwas anderes bestimmt wird. Die Verpflichtung, einen Auftrag zu übernehmen, bleibt bestehen, sofern die Pfarrerin
                     oder der Pfarrer im Ehrenamt nicht beurlaubt ist. Die Rechte und Pflichten aus dem Pfarrdienstverhältnis, insbesondere Lebensführungs-
                     und Verschwiegenheitspflichten, bleiben bestehen, soweit das Ruhen nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nach Erreichen der Regelaltersgrenze und bei Dienstunfähigkeit findet § 94 Absatz 2 Satz 1 und 4 und Absatz 3 und 4 entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 114 
Besondere Regelungen für Pfarrdienstverhältnisse im Ehrenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Unfallfürsorge für Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt und ihre Hinterbliebenen richtet sich nach den Vorschriften des
                     Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes zum Dienstunfallschutz der Ehrenbeamten. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
                     Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich eine andere Regelung treffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten bedürfen der Anzeige, aber nicht der Genehmigung. Die Anzeigepflicht entfällt in den
                     Fällen des § 66 Absatz 1.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt kann nicht in ein Pfarrdienstverhältnis anderer Art, ein solches Pfarrdienstverhältnis
                     nicht in ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt umgewandelt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere, insbesondere die mögliche Teilnahme der Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt an Pfarrkonventen und Sitzungen
                     des Leitungsorgans der Gemeinde oder Einrichtung, in der sie regelmäßig Dienst tun, regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
                     die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 10 
Übergangs- und Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 115 
Zuständigkeiten, Anstellungskörperschaften, Beteiligung kirchlicher Stellen
                     

                  

                  Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist für Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz die
                     jeweilige oberste kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse können die in diesem Kirchengesetz bestimmten Anstellungskörperschaften sowie die Zuständigkeiten und Beteiligungen
                     kirchlicher Stellen oder Amtsträgerinnen und Amtsträger je für ihren Bereich in eigener Weise regeln.
                  

               

               
                     § 116 
Vorbehalt für Staatskirchenverträge und Bestimmungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem Bund und mit den Ländern werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit für ordinierte Hochschullehrerinnen und -lehrer der evangelischen Theologie an staatlichen Hochschulen oder für Pfarrerinnen
                     und Pfarrer im Dienst anderer Personen des öffentlichen Rechts besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese unberührt.
                  

               

               
                     § 117 
Regelungszuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse treffen die zur Ausführung
                     dieses Kirchengesetzes erforderlichen Regelungen. Sie können insbesondere Regelungen zur Ausgestaltung des Verfahrens erlassen.
                     Abweichungen von Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sind nur in den gesondert genannten Fällen möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse zu Ausbildung,
                     Prüfung, Besoldung, Versorgung, Erstattungen und sonstigen Leistungen, zur Errichtung und Besetzung von Stellen und Erteilung
                     von Aufträgen sowie zu Haushalt, Visitation und Lehrbeanstandung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 118 
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gliedkirchen können die Begründung mittelbarer Pfarrdienstverhältnisse vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Ordination erst im Laufe der Probezeit oder bei der Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis
                     auf Lebenszeit stattfindet, sofern ihr Recht dies bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorsieht. Die in Satz 1 genannten
                     Gliedkirchen können je für ihren Bereich bestimmen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt bei Dienstbeginn zunächst vorläufig
                     mit der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung beauftragt werden und die Ordination erst später vollzogen
                     wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Neben einer Amtsbezeichnung nach diesem Kirchengesetz kann eine bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes nach dem Herkommen
                     mit einer Stelle verbundene oder nach dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse bisher übliche Bezeichnung geführt werden. Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes die
                     Amtsbezeichnung "Pfarrerin" oder "Pfarrer" ausschließlich im Falle des Innehabens einer Pfarrstelle verwenden, können Pfarrdienstverhältnisse
                     im Ehrenamt als Pastorenverhältnisse im Ehrenamt mit der Amtsbezeichnung "Pastorin im Ehrenamt" oder "Pastor im Ehrenamt"
                     begründen. Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes Ordinierte im Sinne des § 111 Absatz 1 in ein Prädikantenverhältnis berufen, können von der Anwendung der §§ 111 bis 114 ganz oder teilweise absehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes aus kirchenverfassungsrechtlichen Gründen keine Visitation
                     vorsieht, findet § 57 keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes Bestimmungen zum Vorruhestand oder von diesem Kirchengesetz
                     abweichende Regelungen zur Dauer von Beurlaubungen enthält, können diese Regelungen beibehalten. Die Gliedkirchen können aus
                     dringenden kirchlichen Gründen vorsehen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer vor Begründung eines Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit
                     ohne ihren Antrag im Teildienst beschäftigt werden können.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkirchen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer mit Genehmigung auf eine ihnen übertragene
                     Stelle verzichten können, können fortgeführt werden. Nach Genehmigung des Verzichts soll der Pfarrerin oder dem Pfarrer vorläufig
                     eine andere Aufgabe übertragen werden. Ist die Übertragung einer anderen Stelle oder eines anderen Auftrages im Sinne des
                     § 25 innerhalb eines Jahres nach Genehmigung des Verzichts nicht durchführbar, werden diese Pfarrerinnen und Pfarrer in den Wartestand
                     versetzt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkirchen, die für die Versetzung und die Versetzung in den Wartestand engere Voraussetzungen
                     vorsehen, können ganz oder teilweise beibehalten werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes keine Versetzung in den Wartestand vorsieht, können von
                     der Anwendung der Regelungen über den Wartestand ganz oder teilweise absehen.
                  

               

               
                     § 119 
Bestehende Pfarrdienstverhältnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes bestimmen sich die Rechtsverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer nach diesem Kirchengesetz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erworbene Rechte bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 120 
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2011 in Kraft.6

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Gliedkirchen in Kraft, nachdem sie ihre Zustimmung erklärt haben.  2 Für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen tritt es in Kraft, nachdem die Vereinigte
                     Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands ihre Zustimmung erklärt hat.  3 Zustimmungen können jederzeit erklärt werden.  4 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Verordnung7.
                  

               

               
                     § 121 
Außerkrafttreten
                     

                  

                  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft
                     setzen. Für die Gliedkirchen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands kann das Außerkraftsetzen nur durch
                     die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands erklärt werden. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz jeweils außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Neufassung berücksichtigt:

            
               
                  	
                      Das am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Kirchengesetz vom 10. November 2010 (ABl. EKD 2010 S. 307, ber. ABl. EKD 2011 S.
                        149, S. 289),
                     

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung des Disziplinargesetzes der EKD vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 342), 

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Artikel 3 des Kirchengesetzes zur gemeinsamen Regelung der Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen
                        und Kirchenbeamten in der EKD und zur Änderung dienstrechtlicher Kirchengesetze vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 346), 
                     

                  

                  	
                     den am 1. Mai 2015 in Kraft getretenen Artikel 1 des Änderungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD vom 11. November 2015 (ABl. EKD 2015 S. 311, ber. ABl. EKD 2016 S. 146),
                        
                     

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 vom 8. November 2016 (ABl. EKD S. 325), 

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322),

                  

                  	
                     den am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2020 der Evangelischen Kirche in Deutschland - Dienstrechtsänderungsgesetz
                        2020 - (DRÄG 2020) vom 9. November 2020 (ABl. EKD S. 280). 
                     

                  

               

            

         

      

      2
             Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.

         

      

      3
            Nr. 4.9.
            

         

      

      4
            Nr. 4.50.
            

         

      

      5
            Nr. 7.1.
            

         

      

      6
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung. Das Inkrafttreten späterer Änderungen entnehmen Sie
               bitte den Angaben der Änderungstabelle. 
            

         

      

      7
            In Kraft getreten durch Verordnung über das Inkrafttreten des Pfarrdienstgesetzes der EKD und zwar durch 

            
               
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           Erste Verordnung vom 1. Juli 2011 (ABl. EKD 2011 S. 148)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. August 2011 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche in Baden.

                        
                     

                     
                        	
                           Zweite Verordnung vom 10. Dezember 2011 (ABl. EKD 2011 S. 349)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2012 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche Anhalts, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Reformierten Kirche,

                        
                     

                     
                        	
                           - Lippischen Landeskirche, 

                        
                     

                     
                        	- Union Evangelischer Kirchen in der EKD,
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. 

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Juli 2012 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-lutherischen Kirche in Braunschweig,

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe. 

                        
                     

                     
                        	
                           Dritte Verordnung vom 1. Juni 2012 (ABl. EKD 2012 S. 182)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Juli 2012 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche im Rheinland 

                        
                     

                     
                        	
                           Vierte Verordnung vom 7. Dezember 2012 (ABl. EKD 2013 S. 16)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2013 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Kirche  von Westfalen, 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 

                        
                     

                     
                        	
                           Fünfte Verordnung vom 22. März 2014 (ABl. EKD 2014 S. 95)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. April 2014 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. 

                        
                     

                     
                        	
                           Sechste Verordnung vom 5. Dezember 2015 (ABl. EKD 2015 S. 319)
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2016 in der 

                        
                     

                     
                        	
                           - Bremischen Evangelischen Kirche. 

                        
                     

                  
               

            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Dienstbefugnisse der Kreispfarrerinnen und Kreispfarrer (KreispfarramtsG)

      

      
         Vom 11. Mai 2007

      

      
         (GVBl. 26. Band, S. 95) geändert durch Kirchengesetz vom 17. November 2012 (GVBl. 27. Band, S. 107),  geändert vom 24. November 2017 (GVBl. 28, S. 92), zuletzt geändert am 25. Mai 2019 (GVBl. 28. Band, S. 185)
         

      

      Die 46. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In jedem Kirchenkreis wird durch den Rahmenpfarrstellenplan eine Stelle für das Kreispfarramt errichtet mit Anteilen für
                     pfarramtliche Dienste im Kirchenkreis.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Im Rahmen ihres Pfarrstellenbesetzungskonzeptes entscheiden die Kirchenkreise über den Umfang des Stellenanteils für kreispfarramtliche
                     Aufgaben und gemeindliche Aufgaben.  2 Der Stellenanteil für kreispfarramtliche Aufgaben darf einen Anteil von 50 v.H. nicht unterschreiten. 
                  

               

               
                     § 2
Dienstumfang und Auftrag
                     

                  

                    1 Die Kreispfarrerin oder der Kreispfarrer ist verpflichtet, ihren oder seinen Wohnsitz am Dienstsitz zu nehmen und eine Dienstwohnung
                     zu beziehen.  2 Der Oberkirchenrat kann hiervon im Einvernehmen mit dem Kreiskirchenrat Ausnahmen zulassen. 
                  

               

               
                     § 3
Dienstrechtliche Befugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Kreispfarrerin oder der Kreispfarrer stellt in Absprache mit der betroffenen Kirchengemeinde oder Institution in Vakanz-
                     und Krankheitssituationen die pfarramtliche Grundversorgung sicher.  2 Dazu konsultiert sie oder er die dem Pfarrkonvent zugeordneten Pfarrerinnen und Pfarrer.  3 Sie oder er erlässt erforderliche Vertretungsanordnungen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Kreispfarrerin oder dem Kreispfarrer obliegt die Urlaubsregelung für die dem Pfarrkonvent zugeordneten Pfarrerinnen und
                     Pfarrer einschließlich der Genehmigung und der Vertretung.  2 Gleiches gilt insbesondere in Bezug auf die für vom Oberkirchenrat genehmigte Fortbildungen erforderliche Freistellung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für Inhaberinnen und Inhaber nicht gemeindlicher Pfarrstellen im Oberkirchenrat liegen die Befugnisse nach Abs. 2 beim Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Oberkirchenrat kann im Einzelfall Befugnisse nach den Abs. 1 und 2 an sich ziehen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die von Vertretungsdiensten betroffenen Pfarrerinnen und Pfarrer sind vor der Verpflichtung zu hören.  2 In Fällen besonderer Härte ist von ihrer Verpflichtung abzusehen. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat kann weitere dienstrechtliche Befugnisse  auf die Kreispfarrerin oder den Kreispfarrer im Einzelfall übertragen.
                      2 Die Dienst- und Lehraufsicht verbleibt beim Oberkirchenrat. 
                  

               

               
                     § 4
Auswärtige Bewerber
                     

                  

                  Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der in einem Pfarrdienstverhältnis zu einer anderen Gliedkirche der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland steht, zur Kreispfarrerin oder zum Kreispfarrer gewählt, wird § 5a des Kirchengesetzes über die Dienstverhältnisse der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Beamten der Evangelisch-Lutherischen
                        Kirche in Oldenburg entsprechend angewandt.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Rechtsverordnung über den Erholungsurlaub und den Sonderurlaub für Pfarrerinnen, Pfarrer, Vikarinnen und Vikare

      

      
         Vom 2. Dezember 2014

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 201), zuletzt geändert am 11.06.2019
         

      

      Aufgrund des § 53 Abs. 4 des Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen
         Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD - PfDG.EKD) vom 10. November 2010 (ABI. EKD 2010, S. 307), Berichtigung vom 4. Juli 2011 (ABI. EKD 2011, S. 149) wird verordnet:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Die folgenden Bestimmungen gelten für die Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen und Pastoren sowie die Vikarinnen und Vikare
                     im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, nachfolgend Pfarrerinnen oder Pfarrer genannt.
                  

               

               
                     § 2
Erholungsurlaub, Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Pfarrer oder die Pfarrerin erhält in jedem Kalenderjahr Erholungsurlaub unter Fortzahlung der Dienstbezüge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Erholungsurlaub wird auf Antrag von der Kreispfarrerin oder dem Kreispfarrer erteilt, sofern die ordnungsgemäße Wahrnehmung
                     der Dienstangelegenheiten gewährleistet ist.  2 Gleiches gilt für die Urlaubs- und Kurpredigerdienste und Fortbildungsveranstaltungen.  3 Bei Unstimmigkeiten zur Erteilung von Erholungsurlaub entscheidet der Oberkirchenrat endgültig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Antrag ist schriftlich an den Kreispfarrer oder die Kreispfarrerin zu richten.  2 Er soll in der Regel drei Wochen vor Urlaubsantritt gestellt werden.  3 Nach Möglichkeit ist dabei eine Anschrift anzugeben, unter der die Pfarrerin oder der Pfarrer jederzeit erreichbar ist.  4 Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat für seine bzw. ihre Vertretung zu sorgen und unter Namensnennung bekanntzugeben, wer sie
                     bzw. ihn zu welcher Zeit vertritt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Erholungsurlaub kann erst 6 Monate nach der Einstellung beansprucht werden.  2 Er kann vor Ablauf der Wartezeit gewährt werden, wenn dieses aus besonderen Gründen erforderlich erscheint.  3 Stand der Pfarrer oder die Pfarrerin unmittelbar vor Einstellung in ein Dienstverhältnis der Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     in Oldenburg in einem Dienstverhältnis mit einer anderen Gliedkirche im Bereich der EKD oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss,
                     so ist diese Zeit auf die Wartezeit anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Pfarrerinnen oder Pfarrer im Schuldienst erhalten den ihnen zustehenden Urlaub während der Schulferien.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Während der Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage wird Urlaub in der Regel nicht gewährt.
                  

               

               
                     § 3
Dauer des Erholungsurlaubes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Dauer des Erholungsurlaubes beträgt 44 Kalendertage.  2 Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Schwerbehinderte, deren Erwerbsfähigkeit nicht nur vorübergehend um wenigstens 50 % gemindert ist, erhalten zusätzlich 7
                     Kalendertage Urlaub, soweit ihnen nicht bereits ein Zusatzurlaub nach dem Schwerbehindertenrecht des neunten Buches des Sozialgesetz
                     buches (SGB IX) zusteht.
                  

               

               
                     § 4
Kürzung, Anrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist ein Pfarrer oder eine Pfarrerin im Laufe des Urlaubsjahres in das Dienstverhältnis eingetreten oder scheidet aus ihm
                     aus, so steht ihm bzw. ihr in dem Urlaubsjahr für jeden vollen Monat der Dienstzugehörigkeit ein Zwölftel des Jahresurlaubes
                     zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Wird einer Pfarrerin oder einem Pfarrer vom Oberkirchenrat Urlaub ohne Bezüge gewährt, wird die Dauer des Erholungsurlaubes
                     für jeden vollen Kalendermonat des Urlaubes ohne Bezüge um ein Zwölftel vermindert.  2 Dies gilt nicht, wenn der Oberkirchenrat schriftlich anerkannt hat, dass der Urlaub ohne Bezüge dem besonderen kirchlichen
                     Interessen dient.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin in den Ruhestand oder wird er bzw. sie in den Ruhe- oder Wartestand versetzt, so beträgt
                     der Urlaub für das laufende Urlaubsjahr ein Zwölftel für jeden Beschäftigungsmonat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ergibt sich am Ende der Berechnung des zustehenden Urlaubes ein Bruchteil von mindestens 0,5 eines Tages, wird er auf einen
                     vollen Tag aufgerundet; geringere Bruchteile werden abgerundet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Hat die Pfarrerin oder der Pfarrer in einem Dienstverhältnis bei einer anderen Kirche im Bereich der EKD oder im sonstigen
                     öffentlichen Dienst für das laufende Urlaubsjahr bereits Erholungsurlaub erhalten, so ist dieser auf den zu gewährenden Urlaub
                     anzurechnen.  2 Dies gilt auch für Urlaubstage, die abgegolten worden sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für die Anrechnung von Kuraufenthalten auf den Erholungsurlaub gelten die für die Beamten und Richter des Landes Niedersachsen
                     anwendbaren Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für die Dauer des Sonderlaubs für ein Kontaktstudium wird der Erholungsurlaub für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel
                     gekürzt.
                  

               

               
                     § 5
Anrechnung von Freizeiten, Urlaubs- und Kurpredigerdiensten, Fortbildungen und kirchlichen Veranstaltungen auf den Erholungsurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann im Rahmen seines bzw. ihres dienstlichen Auftrags bis zu 21 Tage im Urlaubsjahr ohne Anrechnung
                     auf den Erholungsurlaub für Gemeindefahrten freigestellt werden.  2 Die Durchführung von Konfirmandenrüstzeiten, sofern sie im Bereich der Ev. 3 -Luth Kirche in Oldenburg durchgeführt werden, wird nicht auf die in Satz 1 genannten 21 Tage angerechnet.  4 Für andere Konfirmandenrüstzeiten außerhalb der Ev. 5 -Luth.  6 Kirche in Oldenburg gilt Satz 1 entsprechend, hierzu können Ausnahmen zugelassen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat kann unabhängig von Absatz 1 die Teilnahme an FortbildungsVeranstaltungen anordnen.  2 Im dienstlichen Interesse genehmigte Fortbildungen werden nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet.  3 Die Zeit für im dienstlichen Interesse genehmigte Fortbildungen soll 14 Tage in einem Zeitraum von zwei Kalenderjahren nicht
                     überschreiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Zeit als Urlaubs- oder Kurpredigerdienst wird zur Hälfte auf den Erholungsurlaub angerechnet.  2 ln jedem Urlaubsjahr dürfen nicht mehr als 21 Tage für den Urlaubs- oder Kurpredigerdienst verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         § 2 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 6
Teilung, Übertragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Pfarrer oder die Pfarrerin soll den ihm bzw. ihr zustehenden Erholungsurlaub im Laufe des Urlaubsjahres antreten.  2 Der Erholungsurlaub ist auf Wunsch geteilt zu gewähren, jedoch sollte mindestens ein Abschnitt von drei Wochen geschlossen
                     genommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Urlaub, der nicht spätestens binnen neun Monaten nach dem Ende des Urlaubsjahres angetreten wurde, verfällt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Hat eine Pfarrerin vor Beginn der Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz ihren Erholungsurlaub nicht oder nicht
                     vollständig erhalten, so kann sie den Resturlaub nach Ablauf der Fristen im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.
                  

               

               
                     § 7
Widerruf, Verlegung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Bewilligung des Erholungsurlaubes kann aus dringenden dienstlichen Gründen widerrufen werden.  2 Die mit Rücksicht auf den erteilten Urlaub entstandenen Aufwendungen der Betroffenen sind in angemessenem Umfang zu ersetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Einem Antrag auf Verlegung oder auf vorzeitige Beendigung eines bereits bewilligten Urlaubes ist zu entsprechen, wenn dienstliche
                     Gründe nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 8
Erkrankung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer während ihres bzw. seines Urlaubes durch Krankheit dienstunfähig und zeigt sie bzw. er
                     dies dem Kreispfarrer oder der Kreispfarrerin unverzüglich an, so wird ihr bzw. ihm die Zeit der Dienstunfähigkeit nicht auf
                     den Erholungsurlaub angerechnet.  2 Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat die Dienstunfähigkeit nachzuweisen.  3 Dafür ist grundsätzlich ein ärztliches, auf Verlangen ein amts- oder vertrauensärztliches Zeugnis beizubringen.  4 WilI die Pfarrerin oder der Pfarrer wegen der Erkrankung Urlaub über die bewilligte Zeit hinaus nehmen, bedarf es dazu einer
                     neuen Genehmigung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Urlaubsansprüche, die sich aufgrund einer langandauernden Erkrankung angesammelt haben, können mit Zustimmung des Oberkirchenrates
                     (Dezernat I) über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren neben dem regulären Erholungsurlaub abgebaut werden.
                  

               

               
                     § 9
Sonderurlaub
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Für Sonderurlaub gilt die Verordnung über Sonderurlaub für Beamte und Richter des Landes Niedersachsen in der jeweiligen Fassung,
                     soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt.  2 Bei der Gewährung von Sonderurlaub sind die Besonderheiten des pfarramtlichen Dienstes zu beachten.  3 Für die Beantragung und Gewährung des Sonderurlaubes gilt § 2 Absätze 2 und 3 dieser Verordnung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrern wird abweichend von § 9 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Sonderurlaubsverordnung anstelle der
                     Dienstjubiläen jeweils zu folgenden Ordinationsjubiläen einmalig zusätzlicher Erholungsurlaub unter Weitergewährung der Bezüge
                     gewährt:
                  

                  
                     
                        	
                           10 Jahre: Urlaub in Höhe von 3 Kalendertagen

                        

                        	
                            20 Jahre: Urlaub in Höhe von 6 Kalendertagen

                        

                        	
                            25 Jahre: Urlaub in Höhe von 9 Kalendertagen

                        

                        	
                            30 Jahre: Urlaub in Höhe von 12 Kalendertagen

                        

                        	
                            35 Jahre: Urlaub in Höhe von 15 Kalendertagen

                        

                     

                  

               

               
                     § 10
Vikarinnen und Vikare
                     

                  

                   1 Für Vikarinnen und Vikare kann der Zeitpunkt des Urlaubes aus zwingenden Gründen der Ausbildung näher bestimmt werden.  2 Vikaren und Vikarinnen im ersten und letzten Ausbildungsjahr steht nur ein Zwölftel des Jahresurlaubes für jeden vollen Ausbildungsmonat
                     zu.
                  

               

               
                     § 11
Dienstfreie Tage
                     

                  

                  Der 1. Mai und der 3. Oktober sind dienstfreie Tage, die nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet werden.

               

               
                     § 12
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rechtsverordnung über den Erholungsurlaub und den Sonderurlaub für Pfarrer, Pastoren und Vikare vom 30. September 1997
                     (GVBl. 24. Band, S. 54), zuletzt geändert am 14. Oktober 2008 (GVBl. 26. Band, S. 178), tritt außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über Ausbildung und Dienst der Diakon*innen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg (Diakon*innengesetz)

      

      
         Vom 22. November 2024

      

      
         (GVBl. 30. Band, S. 63)

      

      Die 49. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz sprachlich im Sinne der Gleichstellung
         überarbeitet beschlossen:
      

      
            

         

         

      

      
                     § 1
Grundbestimmungen
                     

                  

                   1 Diakon*innen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg nehmen einen diakonischen, gemeinde- und religionspädagogischen
                     sowie sozialarbeiterischen Dienst im Rahmen des Verkündigungsauftrages der Kirche wahr.  2 Durch bildendes, unterstützendes und verkündigendes Handeln tragen sie dazu bei, dass Menschen in der Kirche Orte des Glaubens
                     erfahren können.  3 Sie können zielgruppenspezifisch, sozialräumlich und thematisch spezialisiert tätig sein.  4 Sie wirken in allen Feldern ihrer Tätigkeit an der Kommunikation des Evangeliums mit. 
                  

               

               
                     § 2
Anstellungsvoraussetzungen 
                     

                  

                  Als Diakon*in kann in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg nur angestellt werden, wer die Regelausbildung Diakon*in
                     oder eine vom Oberkirchenrat als gleichwertig anerkannte Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und Mitglied in einer Gliedkirche
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland ist. 
                  

               

               
                     § 3
Regelausbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Regelausbildungen erfordern das Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg sind folgende Ausbildungen als Regelausbildungen anerkannt: 
                  

                  
                     
                        	
                            ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Religionspädagogik und Sozialen Arbeit an einer Hochschule oder Fachhochschule
                              einschließlich des entsprechenden integrierten Berufsanerkennungsjahres mit der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter*in
                              und der Anerkennung als Diakon*in durch eine Gliedkirche der EKD sowie
                           

                        

                        	
                            ein erfolgreich abgeschlossenes grundständiges Studium in der Fachrichtung Religions- oder Gemeindepädagogik an einer Hochschule
                              oder evangelischen Fachhochschule einschließlich der entsprechenden Berufspraktika und einer Anerkennung als Diakon*in durch
                              eine Gliedkirche der EKD.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Gleichwertige Ausbildungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gleichwertig anzuerkennende Ausbildungen müssen grundsätzlich dem Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens zugeordnet
                     oder zuordnungsfähig sein.  2 Ausbildungsgänge, die nicht diesen Voraussetzungen entsprechen, müssen durch eine Aufbauausbildung ergänzt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat kann folgende Ausbildungen als gleichwertig anerkennen: 
                  

                  
                     
                        	
                            eine erfolgreich abgeschlossene grundständige lineare oder integrierte diakonische Fachschulausbildung in einem anderen anerkannten
                              Ausbildungsgang einschließlich eines Berufsanerkennungsjahres und einer Aufbauausbildung, 
                           

                        

                        	
                            eine erfolgreich abgeschlossene fachschulische oder fachhochschulische Ausbildung in einem staatlich anerkannten Sozialberuf
                              einschließlich einer anerkannten berufsbegleitenden Qualifikation als Diakon*in, 
                           

                        

                        	
                            Studiengänge anderer Fachrichtungen, wenn die erforderlichen Nachqualifizierungen nach den Vorgaben des Oberkirchenrates
                              erbracht wurden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Einsegnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Bei ihrer erstmaligen Anstellung werden Diakon*innen eingesegnet. 2 Die Einsegnung setzt die Bereitschaft zum Auftrag und Dienst von Diakon*innen voraus.
                  

                    3 Sie geschieht nach der in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg geltenden Ordnung.  4 4Mit der Einsegnung bekommen die Diakon*innen das Recht, die Dienstbezeichnung „Diakon*in“ zu tragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Diakon*innen werden in der Regel durch das für Personalien der Pfarrpersonen zuständige Mitglied des Kollegiums des Oberkirchenrates,
                     andernfalls durch die jeweilige Kreispfarrperson eingesegnet.  2 Über die Einsegnung erhalten sie eine Urkunde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg erkennt Einsegnungen anderer Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     an, wenn die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt sind.  2 Sie müssen durch eine Einsegnungsurkunde nachgewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Verstoßen Diakon*innen gegen die Pflichten des mit der Einsegnung übertragenen Dienstes, so kann das mit der Einsegnung gewährte
                     Recht, sich „Diakon*in“ zu nennen, durch den Oberkirchenrat entzogen werden.  2 Vor der endgültigen Entscheidung sind die Diakon*innen und die zuständige Kreispfarrperson, andernfalls das zuständige Mitglied
                     des Kollegiums, anzuhören.
                  

               

               
                     § 6
Anstellungsträgerschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Diakon*innen nehmen ihren Dienst in Kirchengemeinden und ihren Verbänden, in den Kirchenkreisen und ihren Verbänden und in
                     kirchlichen Werken und Einrichtungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg wahr.  2 Anstellungsträgerin für Diakon*innen ist die Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.  3 Ausnahmen sind möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Diakon*innen werden, soweit sie nicht für bestimmte Aufgaben der Gesamtkirche tätig sind, einem Kirchenkreis zugewiesen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Diakon*innen können im Rahmen von Interprofessionellen Teams tätig werden.  2 Alles Weitere regeln ein entsprechendes Gesetz und eine Rechtsverordnung.
                  

               

               
                     § 7
Aufsicht und Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Dienstaufsicht und die Fachaufsicht werden durch den Oberkirchenrat geregelt.  2 Die zuständigen Organe im Einsatzbereich der Diakon*innen sind darin einzubeziehen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Im Rahmen der Dienstanweisung üben die Diakon*innen ihren Dienst selbstständig aus.  2 Sie arbeiten mit anderen Personen oder Dienststellen in ihrem Einsatzbereich zusammen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Übernahme eines neuen Aufgabenbereiches ist mit einer Einführung verbunden.  2 Die Einführung soll in einem Gottesdienst geschehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Diakon*innen sind zur regelmäßigen Fortbildung verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sie können zur beruflichen Entwicklung Supervision beim Oberkirchenrat beantragen.
                  

               

               
                     § 8
Konferenz
                     

                  

                  Die in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg beschäftigten Diakon*innen nehmen an Konferenzen teil, zu denen der
                     Oberkirchenrat mindestens einmal im Jahr die Berufsgruppe einlädt. 
                  

               

               
                     § 9 
Beauftragung mit der öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Diakon*innen haben durch ihren Auftrag Anteil an der Verkündigung des Wortes Gottes und an der Gestaltung des gemeindlichen
                     Lebens.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sie können darüber hinaus in einem Erprobungszeitraum von sechs Jahren entsprechend Artikel 117a Kirchenordnung abweichend
                     von Artikel 34 Kirchenordnung mit dem geordneten Dienst der öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament beauftragt werden.
                      2 Ein Rechtsanspruch auf eine Beauftragung besteht nicht. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beauftragung nach Absatz 2 setzt voraus:
                  

                  
                     
                        	
                            die Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg,

                        

                        	
                            die persönliche Bereitschaft und Eignung und

                        

                        	
                            eine nachgewiesene Befähigung zur öffentlichen Verkündigung in Wort und Sakrament. Diese wird nachgewiesen durch den erfolgreichen
                              Abschluss der für Prädikant*innen vorgesehenen Weiterbildung oder durch eine andere vergleichbare Ausbildung. 
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 10 
Übergangsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wer beim Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes als Diakon*in oder als CVJM-Sekretär*in im Bereich der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg tätig war, ist Diakon*innen im Sinne dieses Kirchengesetzes gleichgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat entscheidet bei anderen Mitarbeitenden, wenn sie die Voraussetzungen nach § 2 nicht erfüllen, unter welchen
                     Voraussetzungen sie gleichzustellen sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen gilt § 4 sinngemäß.
                  

               

               
                     § 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Ausbildung und den Dienst der Diakoninnen und Diakone vom 17. Mai 2024 (GVBl.
                     30. Band, S. 34) außer Kraft. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Bestimmungen des § 9 Absatz 2 und 3 dieses Kirchengesetzes treten am 14. Mai 2030 außer Kraft.
                  

               

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Rechtsstellung und die Ausbildung der Vikare (Vikarsgesetz – ViG)

      

      
         Vom 19. Mai 1994

      

      
         (GVBl. 23. Band, S. 45), zuletzt geändert am 14. Mai 1997 (GVBl. 24. Band, S. 17)

      

      Die 44. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:
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            I. Allgemeines

         

         
                     § 1

                  

                  Die in diesem Kirchengesetz verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die erfolgreiche Ausbildung für den Dienst des Pfarrers ist nach den Vorschriften des Gemeinsamen Prüfungsgesetzes der Konföderation
                     evangelischer Kirchen in Niedersachsen und den dazu erlassenen Bestimmungen durch zwei theologische Prüfungen nachzuweisen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitwirkungsrechte bei der Berufung der Mitglieder des Prüfungsamtes, bei der Bildung der Prüfungsabteilungen und der Ernennung
                     der Prüfer nach den Vorschriften des gemeinsamen Prüfungsgesetzes werden vom Oberkirchenrat wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach den Vorschriften des Gemeinsamen Prüfungsgesetzes schlägt der Oberkirchenrat vor, wer zu den theologischen Prüfungen
                     zugelassen werden soll.  2 Der Oberkirchenrat muss einen Bewerber vorschlagen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung gegeben sind und
                     keine schwerwiegenden Gründe entgegenstehen.  3 Schlägt der Oberkirchenrat einen Bewerber nicht vor, so hat er dies dem Bewerber schriftlich mitzuteilen; dieses ist ein Verwaltungsakt.
                  

               

            

         

      

      
            II. Vorbereitungsdienst

         

         
               A. Allgemeine Vorschriften

            

            
                     § 3

                  

                  Die folgenden Vorschriften regeln die Rechtsstellung und die Ausbildung der Vikare im Vorbereitungsdienst.

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Im Vorbereitungsdienst wird der Vikar in Bindung an die Heilige Schrift und an das Bekenntnis der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg gemäß Art. 1 der Kirchenordnung für die Aufgaben des Dienstes eines Pfarrers ausgebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Nähere über die Ausbildung regelt eine Verordnung.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vikar tritt in ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
                      2 Es ist ein Dienstverhältnis auf Widerruf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vikar hat das Recht auf Schutz in seinem Dienst und auf Fürsorge für sich und seine Familie.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Ausbildungsverordnung setzt fest, wie lange der Vorbereitungsdienst dauert.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In besonderen Fällen kann der Oberkirchenrat die Dauer des Vorbereitungsdienstes kürzen oder verlängern.
                  

               

            

         

         
               B. Aufnahme in den Vorbereitungsdienst

            

            
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In den Vorbereitungsdienst kann ein Bewerber aufgenommen werden,
                     
                        	
                           der Glied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg oder einer anderen evangelischen Kirche ist;

                        

                        	
                           der die Erste theologische Prüfung vor dem von der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen errichteten Prüfungsamt
                              bestanden hat;
                           

                        

                        	
                           ein Leben führt, wie es sich für ein Amt im Dienst der Kirche geziemt;

                        

                        	
                           der frei von Krankheiten und Gebrechen ist, die eine künftige Ausübung des Dienstes als Pfarrer wesentlich hindern;

                        

                        	
                           bei dem im Übrigen keine schwerwiegenden Tatsachen vorliegen, die einer künftigen Ausübung des Dienstes als Pfarrer entgegenstehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst entscheidet der Oberkirchenrat.  2 Er kann auf Antrag bei Vorliegen besonderer Gründe Ausnahmen von Absatz 1 Buchst. b und d zulassen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Rechtsanspruch, in den Vorbereitungsdienst aufgenommen zu werden, besteht nicht.  2 Der Bewerber kann verlangen, dass ihm die Gründe für die Ablehnung der Aufnahme schriftlich mitgeteilt werden.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die nicht in den Vorbereitungsdienst aufgenommenen Bewerber, die die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 erfüllen, können in eine
                     Warteliste aufgenommen werden.  2 Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Nähere regelt eine Verordnung.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Oberkirchenrat begründet das Dienstverhältnis nach § 5 durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde zum Vikar.  2 Die Ernennung wird mit dem Tage wirksam, an dem die Ernennungsurkunde ausgehändigt wird, soweit nicht in der Urkunde ein späterer
                     Tag bestimmt ist.  3 Eine Ernennung zu einem zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vorschriften des Pfarrergesetzes über die Nichtigkeit und die Rücknahme einer Berufung gelten entsprechend.
                  

               

            

         

         
               C. Rechte und Pflichten des Vikars

            

            
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vikar ist auf seinen Dienst zu verpflichten.  2 Das Nähere regelt der Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vikar ist zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Darreichung der Sakramente unter Leitung und Verantwortung des mit
                     der Ausbildung Beauftragten befugt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen trägt der Vikar die für Pfarrer vorgeschriebene Amtskleidung.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  Der Vikar ist verpflichtet, die kirchlichen Ordnungen einzuhalten und Anweisungen für seinen Dienst zu befolgen und sich so
                     zu verhalten, wie es von einem künftigen Pfarrer erwartet wird.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  Der Vikar hat seine Wohnung so zu nehmen, dass er ordnungsgemäß seinen Dienst wahrnehmen kann.

               

               
                     § 13

                  

                  Für Vikare gelten folgende Vorschriften des Pfarrergesetzes entsprechend:
                     
                        	
                           Wahrung des Beichtgeheimnisses, der seelsorgerischen Schweigepflicht und die Dienstverschwiegenheit;

                        

                        	
                           Bestimmungen über die Eheschließung;

                        

                        	
                           Übernahme und Ausübung von Nebentätigkeiten und Ablieferung von Nebentätigkeitsvergütungen;

                        

                        	
                           Annahme von Belohnungen und Geschenken;

                        

                        	
                           Schadenersatzpflicht;

                        

                        	
                           Bezüge, Reise- und Umzugskostenvergütungen, Erholungsurlaub, Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Unterstützungen;
                              Abtretung von Schadenersatzansprüchen;
                           

                        

                        	
                           Geltung des Mutterschutzrechtes;

                        

                        	
                           Anspruch auf Erziehungsurlaub; der Vorbereitungsdienst ist unter Berücksichtigung der versäumten Ausbildungsabschnitte zu
                              verlängern;
                           

                        

                        	
                           Führung der Personalakten und Akteneinsicht.

                        

                     

                  

               

               
                     § 14

                  

                   1 Für die Inanspruchnahme von Sonderurlaub gilt die Verordnung über Sonderurlaub für Beamte und Richter des Landes Niedersachsen
                     in der jeweiligen Fassung entsprechend.  2 Der Vorbereitungsdienst ist unter Berücksichtigung der versäumten Ausbildungsabschnitte zu verlängern.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  Wird ein Vikar durch einen Dienstunfall verletzt, so wird ihm und seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge in entsprechender
                     Anwendung der für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Niedersachsen geltenden Vorschriften gewährt.
                  

               

               
                     § 16

                  

                  Der Vikar untersteht der Dienstaufsicht des Oberkirchenrates.

               

               
                     § 17

                  

                   1 Der Vikar verletzt die Amtspflicht, wenn er schuldhaft die Obliegenheiten verletzt oder Aufgaben vernachlässigt, die sich
                     aus seinem Dienst- und Treueverhältnis ergeben.  2 Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung der Amtspflicht richtet sich nach den Vorschriften des Disziplinarrechtes
                     und dieses Gesetzes.
                  

               

            

         

         
               D. Beendigung des Dienstverhältnisses

            

            
                     § 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Dienstverhältnis des Vikars endet mit Ablauf des Monats, in dem ihm die Mitteilung über das Bestehen der Zweiten theologischen
                     Prüfung zugestellt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Dienstverhältnis des Vikars endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem ihm nach einer nicht bestandenen Zweiten theologischen
                     Prüfung die Mitteilung zugestellt wird, dass er zu einer Wiederholung der Prüfung nicht zugelassen wird.
                  

               

               
                     § 19

                  

                  Das Dienstverhältnis des Vikars endet vorzeitig durch:
                     
                        	
                           Entlassung (§ 20)

                        

                        	
                           Ausscheiden aus dem Dienst (§ 22)

                        

                     

                  

               

               
                     § 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf seinen schriftlichen Antrag ist der Vikar aus dem Dienst zu entlassen.  2 Die Vorschriften des Niedersächsischen Beamtengesetzes in der jeweiligen Fassung gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vikar kann entlassen werden, wenn schwerwiegende Tatsachen vorliegen, die einer künftigen Ausübung des Dienstes als Pfarrer
                     entgegenstehen, insbesondere wenn er eine Handlung begeht, die bei einem Pfarrer eine Maßnahme zur Folge hätte, die nur im
                     förmlichen Verfahren nach dem Disziplinarrecht verhängt werden kann.  2 Die Entlassung kann mit sofortiger Wirkung ausgesprochen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Vikar wird entlassen, wenn er dauernd dienstunfähig ist.  2 Die Entlassung ist mit einer Frist von sechs Wochen, jeweils zum Ende des Kalendervierteljahres auszusprechen.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  Über die Entlassung wird eine Urkunde ausgestellt, in der der Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses angegeben ist.

               

               
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wenn der Vikar die evangelische Kirche durch Austrittserklärung oder Übertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft verlässt,
                     scheidet er aus dem Dienst aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dasselbe gilt, wenn der Vikar, ohne entlassen zu sein, in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einem anderen kirchlichen
                     oder sonstigen öffentlichen Dienstherrn tritt, sofern kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist.  2 Dies gilt nicht, wenn im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn die Fortdauer des Dienstverhältnisses neben dem neuen Dienstverhältnis
                     angeordnet wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Ausscheiden ist in einem schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid festzustellen.  2 In diesem ist auch der Zeitpunkt des Ausscheidens zu bestimmen und auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.  3 Der Bescheid ist zuzustellen.
                  

               

               
                     § 23

                  

                   1 Mit der Beendigung des Dienstverhältnisses erlöschen unbeschadet der Bestimmungen des § 15 alle in dem bisherigen Dienstverhältnis
                     begründeten Rechte und Anwartschaften des Vikars.  2 Über die Rechtsfolgen der Beendigung des Dienstverhältnisses ist der Vikar zu unterrichten.
                  

               

            

         

         
               E. Rechtsschutz

            

            
                     § 24

                  

                  Der Vikar kann Entscheidungen, die seine dienstrechtliche Stellung betreffen, gerichtlich nachprüfen lassen; für den Rechtsweg
                     sind die für Pfarrer geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden.
                  

               

            

         

      

      
            III. Schluss- und Übergangsbestimmungen

         

         
                     § 25

                  

                  Für die Zustellung von Bescheiden, die nach diesem Kirchengesetz und den dazu ergehenden Ausführungsbestimmungen erforderlich
                     sind, gelten die Vorschriften des Pfarrergesetzes, soweit in diesem Gesetz nicht anders geregelt, entsprechend.
                  

               

               
                     § 26

                  

                  Der Oberkirchenrat erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen.

               

               
                     § 27

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Gesetz tritt am 1. 7. 94 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig treten außer Kraft die Ordnung für die Amtsaufgaben eines Vikars vom 21. 12. 1946 (GVBl. XIII. Band Seite 57),
                     die Ordnung der Ausbildung der Anwärter auf das geistliche Amt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg vom 7.
                     5. 1951 (GVBl. XIII. Band Seite 171) und die Verordnung betreffend Regelung der Ausbildung der Vikare vom 30. 10. 1958 (GVBl.
                     XV. Band Seite 23).
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ausbildungsverordnung für Vikarinnen und Vikare

      

      
         Vom 11. März 1997

      

      
         (GVBl. 24. Band, S. 34)

      

      Aufgrund von § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 1 und § 26 des Kirchengesetzes über die Rechtsstellung und die Ausbildung der Vikare vom
         19. Mai 1994 (GVBl. XXIII. Bd., S. 45 ff.) erlässt der Oberkirchenrat folgende Verordnung.
      

      Die in dieser Ausbildungsverordnung verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

      
            Präambel:

         

         Ziel der Ausbildung ist es, zur Übernahme des pastoralen Dienstes zu befähigen. In der Ausbildung soll die vorfindliche Praxis
            unter Berücksichtigung ihrer Veränderbarkeit eingeübt und reflektiert werden. Ausbildungsziel ist zum einen, die berufsspezifischen
            Inhalte und Fertigkeiten zu vermitteln, zum anderen die Vikare zu befähigen, ihre persönlichen Möglichkeiten zur Gestaltung
            des Berufes zu erkennen und ihre Entscheidung für diesen Beruf zu überprüfen. Für alle Lernebenen der Ausbildung ist konstitutiv,
            den Theorie-Praxis-Bezug herzustellen sowie Kriterien für kirchliches Handeln zu gewinnen und auf die eigene Person zu beziehen.
         

      

      
                     § 1

                  

                  
                     	
                         1 Die Dauer des Vikariates beträgt in der Regel zwei Jahre und drei Monate.  2 Es wird nach § 7 des Gemeinsamen Prüfungsgesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 20. Januar
                           1975 (GVBl. XXII. Bd., S. 8) mit der Zweiten theologischen Prüfung abgeschlossen, die in der Verordnung des Rates der Konföderation
                           evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung der Zweiten theologischen Prüfung in der Fassung vom 14. März
                           1995 geregelt ist.
                        

                     

                     	
                        Einstellungstermin soll der 1. August eines jeden Jahres sein.

                     

                     	
                         1 In der Regel sechs Wochen vor Ausbildungsbeginn wird den Vikaren mitgeteilt, welcher Kirchengemeinde (Ausbildungsgemeinde)
                           und welchem Pfarrer (Mentor) sie zur Ausbildung zugewiesen werden.  2 Sie haben sich unverzüglich mit den für sie zuständigen Mentoren in Verbindung zu setzen.
                        

                         3 Die Vikare sollen in ihrer Ausbildungsgemeinde wohnen.  4 Sie sollen am Leben der Gemeinde teilnehmen.
                        

                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                     	
                         1 Das Vikariat wird durch eine verbindliche Abfolge von Ausbildungsphasen strukturiert, die an den Grundaufgaben pastoralen
                           Handelns orientiert sind.  2 In allen Phasen ist die Begleitung zur selbstständigen Praxis verbunden mit deren Reflexion, der theoretischen Vertiefung
                           und der Aneignung von Kenntnissen und Methoden.
                        

                         3 Die Phasen sind bestimmt von der Praxis des Gemeindepfarramtes unter Beachtung der Vielfältigkeit und Veränderbarkeit dieses
                           Dienstes.  4 Die Ausbildung soll darüber hinaus ermöglichen, das Gemeindepfarramt in seinen notwendigen Wechselbezügen zu den anderen Gestalten
                           von Kirchen (wie z. B. in den Kirchlichen Werken und Diensten, in Mission und Ökumene) zu sehen und die Eingebundenheit kirchlichen
                           Handelns in regionale Strukturen zu begreifen und zu gestalten.
                        

                     

                     	
                        Das Vikariat ist gegliedert durch Phasen mit folgenden Schwerpunkten:
                           
                              	
                                 Einführung (Orientierung in Gemeinde und Schule)

                              

                              	
                                 Pädagogik (Schul- und Gemeindepädagogik)

                              

                              	
                                 Gemeinde (Homiletik/Liturgik; Seelsorge; Kybernetik; Diakonie)

                              

                              	
                                 Innehalten (Reflexion und Beratung)

                              

                              	
                                 Projekt (vertiefende Erkundung eines gemeindlichen oder außergemeindlichen Arbeitsfeldes)

                              

                              	
                                 Auswertung (Rückblick und Ausblick)

                              

                           

                        

                     

                     	
                        Die Dauer und die zeitliche Abfolge der Phasen werden in einem Verlaufsplan geregelt und den Vikaren am Beginn der Ausbildung
                           mitgeteilt.
                        

                     

                     	
                        Unabhängig von den in § 1 Abs. 1 genannten Bestimmungen der Prüfungsordnung erstellt der Mentor nach den einzelnen Ausbildungsabschnitten
                           jeweils ein schriftliches Gutachten.
                        

                     

                     	
                        Die vom Oberkirchenrat mit der Ausbildung der Vikare beauftragten Personen erstellen gemeinsam mit dem Ausbildungsreferenten
                           am Ende des Vikariats ein Gesamtgutachten, das Auskunft über die Befähigung des Vikars, ein Pfarramt zu führen, gibt.
                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Die Ausbildung umfasst Blockseminare, Studientage, Seminartage, Regionaltreffen und Hospitationen.  2 Eigenständige Praxis und Eigenstudium der Vikare sind wesentliche Bestandteile der Ausbildung.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                     	
                        Die Richtlinie zur Durchführung der Vikarsausbildung regelt die Tätigkeit des Leiters der Vikarsausbildung (§ 6).

                     

                     	
                         1 Der Oberkirchenrat beruft auf Vorschlag des Fachbeirats (§ 5) geeignete Mentoren in Gemeinden, die der Ausbildung ein möglichst
                           breites Feld pastoraler Tätigkeit eröffnen.
                        

                         2 Das Mentorenkolleg dient der Einführung in die Aufgaben des Mentors und der Begleitung in diesem Amt.
                        

                     

                     	
                        Zur religionspädagogischen Ausbildung in der Schule werden die Vikare vom Oberkirchenrat im Einvernehmen mit der zuständigen
                           Schulaufsicht und der betreffenden Schulleitung einem Schulmentoren zugewiesen.
                        

                     

                     	
                        Der Oberkirchenrat kann Fachreferenten mit der Planung und Durchführung einzelner Ausbildungsteile beauftragen.

                     

                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                     	
                         1 Der Oberkirchenrat beruft einen Fachbeirat für die Ausbildung der Vikare für die Dauer von jeweils drei Jahren.  2 Der Fachbeirat hat die Aufgabe, die Ausbildung fachkundig zu begleiten sowie Anregungen zur Veränderung zu beraten.  3 Er unterbreitet dem Oberkirchenrat Vorschläge zur Berufung von Mentoren und zur Entscheidung über die mit der Ausbildung zu
                           beauftragenden Personen.
                        

                     

                     	
                        Dem Fachbeirat gehören an:
                           
                              	
                                 zwei Vertreter der Mentoren

                              

                              	
                                 zwei Vertreter der Vikare

                              

                              	
                                 ein in Ausbildungsfragen im außerkirchlichen Bereich kundiges Mitglied der Synode/einer Kreissynode

                              

                              	
                                 der Studienleiter als Leiter der Vikarsausbildung

                              

                              	
                                 der mit der Fortbildung für die Pfarrer Beauftragte in der oldenburgischen Kirche

                              

                              	
                                 der für die Ausbildung zuständige Referent im Oberkirchenrat, der gleichzeitig den Vorsitz im Fachbeirat führt.

                              

                           

                        

                     

                     	
                        Die Mentoren sowie die Vikare schlagen dem Oberkirchenrat ihre Vertreter zur Berufung vor.

                     

                     	
                        Der Fachbeirat soll zwei Mal im Jahr tagen.

                     

                  

               

               
                     § 6

                  

                  Die Durchführung der Ausbildung regelt der Oberkirchenrat in einer Richtlinie.

               

               
                     § 7

                  

                  Diese Ausbildungsverordnung tritt am 1. Januar 1997 in Kraft und gilt erstmals für die Vikare, die am 1. August 1997 in den
                     Vorbereitungsdienst eintreten.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verordnung für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst (Vikariat) sowie zur Warteliste

      

      
         Vom 18. Februar 1997

      

      
         (GVBl. 24. Band, S. 33)

      

      Aufgrund von § 8 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Rechtsstellung und die Ausbildung der Vikare (Vikarsgesetz – ViG) vom
         19. Mai 1994 (GVBl. XXIII. Band, 3. Stück, S. 47 ff.) sowie § 7 ViG in Verbindung mit Artikel 118 KO erlässt der Oberkirchenrat
         folgende Verordnung.
      

      
                     § 1
Antrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Antrag auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst wird in der Regel mit der Meldung zur Ersten theologischen Prüfung gestellt.
                      2 Er hat die verbindliche Mitteilung zu enthalten, zu welchem Termin der Bewerber oder die Bewerberin die Einstellung in das
                     Vikariat beantragt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, kann er nur berücksichtigt werden, wenn er drei Monate vor dem Einstellungstermin
                     beim Oberkirchenrat eingegangen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In besonders begründeten Fällen kann der Oberkirchenrat einer Änderung des beantragten Einstellungstermins zustimmen.
                  

               

               
                     § 2
Aufnahmeverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Aufnahmevoraussetzungen sind in § 7 Abs. 1 ViG geregelt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst und in die Warteliste entscheidet der Oberkirchenrat.  2 Bei der Entscheidung hat der Oberkirchenrat insbesondere die Examensnote, weitere Tätigkeiten sowie Wartezeiten zu berücksichtigen.
                      3 Die Bewertung ergibt sich aus Absatz 3. Aufgrund dieser Bewertungen ist zur Vorbereitung der Entscheidung des Oberkirchenrats
                     eine Reihenfolge festzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 A.

                              
                              	
                                 Examensnote:

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 sehr gut

                              
                              	
                                 (55–57 P)

                              
                              	
                                 15 Punkte

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (52–54 P)

                              
                              	
                                 14     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (49–51 P)

                              
                              	
                                 13     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 gut

                              
                              	
                                 (44–48 P)

                              
                              	
                                 12     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (40–43 P)

                              
                              	
                                 11     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (36–39 P)

                              
                              	
                                 10     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (32–35 P)

                              
                              	
                                   9     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 Examensnote:

                              
                              	
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 befriedigend

                              
                              	
                                 (28–31 P)

                              
                              	
                                   8 Punkte

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (23–27 P)

                              
                              	
                                   7     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (19–22 P)

                              
                              	
                                   6     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (15–18 P)

                              
                              	
                                   5     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 bestanden

                              
                              	
                                 (11–14 P)

                              
                              	
                                   4     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (  6–10 P)

                              
                              	
                                   3     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (  2–  5 P)

                              
                              	
                                   2     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 (minus 2 bis plus 1 P)

                              
                              	
                                   1 Punkt

                              
                           

                           
                              	
                                 B.

                              
                              	
                                 Weitere Tätigkeiten:

                              
                              	
                           

                           
                              	
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Promotion

                              
                              	
                                   2 Punkte

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 anderer Berufs- oder Studienabschluss

                              
                              	
                                   2     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Diakonisches Jahr

                              
                              	
                                   1 Punkt

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Wehr-/Zivildienst

                              
                              	
                                   1     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Theologiestudium im fremdsprachigen Ausland, mindestens 1 Jahr

                              
                              	
                                   1     ”

                              
                           

                           
                              	
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Erziehungsurlaub/Erziehungsgeld1 pro Jahr
                                 

                              
                              	
                                   1     ”

                              
                           

                           
                              	
                                 C.

                              
                              	
                                 Wartezeit je Jahr

                              
                              	
                                   1 Punkt

                              
                           

                           
                              	
                                 D.

                              
                              	
                                 Beträgt die Zeit zwischen der Ersten theologischen Prüfung und dem Aufnahmetermin mehr als fünf Monate:

                              
                              	
                                 ½ Punkt

                              
                           

                        
                     

                  

                   1 Aus Abschnitt B, C und D können höchstens insgesamt 3 Punkte berücksichtigt werden.  2 Bei Punktgleichheit wird der oder die im Lebensalter Ältere berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Es werden so viele Bewerbungen berücksichtigt, wie Ausbildungsplätze zum Aufnahmetermin zur Verfügung stehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nach Abschluss der laufenden Prüfungen wird den Antragstellern mitgeteilt, ob sie zum beantragten Termin in den Vorbereitungsdienst
                     aufgenommen werden.
                  

               

               
                     § 3
Warteliste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Antragsteller, die nicht in den Vorbereitungsdienst aufgenommen worden sind, können nach § 8 Abs. 1 ViG in eine Warteliste
                     aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit dem Bestehen der Ersten theologischen Prüfung, dem Antrag auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst und der Nichteinstellung
                     zum beantragten Termin beginnt die Wartezeit.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wenn ein angebotener Ausbildungsplatz nicht in Anspruch genommen wird, verfällt die Anrechnung der Wartezeit.
                  

               

               
                     § 4
Übergangsbestimmung
                     

                  

                  Anträge für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits vorlagen, werden nach
                     den Richtlinien bewertet, die bei Antragstellung in Geltung waren.
                  

               

               
                     § 5
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am 1. April 1997 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die „Richtlinien für die Bestimmung der Reihenfolge der Kandidaten auf der Warteliste“ vom 8. August 1991 (Rundschreiben Nr.
                     70/1991) treten gleichzeitig außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Erziehungszeiten, die sich an die Zeit der Berechtigung des Bezugs von Erziehungsgeld anschließen, können bei Vorlage geeigneter
               Nachweise bis zu einer Gesamtdauer von drei Jahren angerechnet werden.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Vertretung der Pfarrerinnen und Pfarrer (Pfarrvertretungsgesetz)

      

      
         Vom 21. November 2025

      

      
         (GVBl. xx. Band, S. xx)

      

      Die 49. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1 
Pfarrvertretung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Wahrnehmung der Aufgaben, die sich aus der Beteiligung der Pfarrpersonen an der Gestaltung ihrer Dienstverhältnisse und
                     aus der Fürsorge für die einzelnen Pfarrpersonen ergeben, wird eine Pfarrvertretung gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Auftrag der Pfarrvertretung ist auf allen kirchlichen Ebenen wahrzunehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Pfarrvertretung handelt im Sinne des kirchlichen Auftrags. Sie nimmt diesen Auftrag im Dialog mit der Kirchenleitung
                     wahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Pfarrvertretung gehören drei bis sieben Mitglieder an.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zur Pfarrerschaft im Sinne dieses Kirchengesetzes gehören die Pfarrpersonen, die Pfarrpersonen im Ruhestand, die Pfarrpersonen
                     auf Probe und die Vikar*innen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. Sie werden in diesem Gesetz als "Pfarrpersonen" bezeichnet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Nicht zur Pfarrerschaft im Sinne dieses Kirchengesetzes gehören
                  

                  
                     
                        	
                            die Pfarrpersonen, die beurlaubt sind,

                        

                        	
                            die theologischen Mitglieder des Oberkirchenrates,

                        

                        	
                            die von der Synode gewählten theologischen Mitglieder des Gemeinsamen Kirchenausschusses.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2 
Mitgliedschaft, Wahlperiode, Wahlverfahren und Ersatzmitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder der Pfarrvertretung und die Ersatzmitglieder werden von der Pfarrerschaft aus ihrer Mitte für die Dauer von
                     vier Jahren gewählt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitgliedschaft in der Pfarrvertretung endet vorzeitig, wenn das Mitglied nicht mehr der Pfarrerschaft im Sinne des §
                     1 Abs. 5 angehört.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Pfarrvertretung bestimmt den Wahltermin nach Absprache mit dem Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Pfarrvertretung lädt die Pfarrpersonen (§ 1 Abs. 5) in Textform unter Einhaltung einer Einladungsfrist von vier Wochen
                     zu einer Wahlversammlung ein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die erste nach dem Kirchengesetz durchzuführende Wahl oder für den Fall, dass die Pfarrvertretung nicht mehr gemäß §
                     10 Abs. 2 beschlussfähig besetzt ist, übernimmt der Oberkirchenrat unverzüglich die Aufgaben der Pfarrvertretung für das Wahlverfahren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die teilnehmende Pfarrerschaft beruft aus ihrer Mitte zur Leitung der Versammlung einen Wahlausschuss mit drei Mitgliedern.
                      2 Bis zur Berufung des Wahlausschusses leitet der*die Vorsitzende der Pfarrvertretung die Versammlung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                          1 Die Pfarrkonvente der Kirchenkreise können für die Wahl der Pfarrvertretung jeweils bis zu drei Kandidat*innen vorschlagen.
                      2 Weitere Vorschläge können von den Mitgliedern der Pfarrerschaft gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Wahlberechtigt ist jedes Mitglied der Pfarrerschaft mit Ausnahme der Pfarrpersonen im Ruhestand.  2 Es kann so viele Stimmen, wie Mitglieder in die Pfarrvertretung zu wählen sind, vergeben, jedoch für keine zur Wahl stehende
                     Person mehr als eine Stimme.  3 Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten haben.  4 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Im gleichen Verfahren werden die Ersatzmitglieder gewählt. Die Wahlvorschläge erfolgen durch die Wahlversammlung.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Namen der Mitglieder und der Ersatzmitglieder der Pfarrvertretung werden im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                          1 Tritt oder scheidet ein Mitglied aus der Pfarrvertretung aus, so rückt das Ersatzmitglied mit der höchsten Stimmenzahl nach.
                      2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        12
                        )
                          1 Ist ein Mitglied der Pfarrvertretung länger als drei Monate an der Wahrnehmung seines Amtes gehindert, so kann für die Dauer
                     der Verhinderung ein Ersatzmitglied hinzugezogen werden; die Vorschriften des Absatzes 11 gelten entsprechend.  2 Die Entscheidung trifft die Pfarrvertretung ohne das Ersatzmitglied.
                  

               

               
                     § 3
Tätigkeit der Pfarrvertretung und Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Tätigkeit in der Pfarrvertretung ist Wahrnehmung einer besonderen dienstlichen Aufgabe.  2 Die Pfarrvertretung kann für ihre Mitglieder insgesamt eine Freistellung von ihrer dienstlichen Tätigkeit im Umfang von einem
                     Viertel eines uneingeschränkten Dienstverhältnisses beanspruchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die durch die Tätigkeit der Pfarrvertretung entstehenden notwendigen Kosten trägt die Ev.- Luth. Kirche in Oldenburg.
                  

               

               
                     § 4
Geschäftsführung und Vertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Pfarrvertretung wird zu ihrer ersten Sitzung vom dienstältesten Mitglied einberufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Pfarrvertretung wählt aus ihrer Mitte eine*n Vorsitzende*n und eine Stellvertretung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die*der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte, beruft die Sitzungen ein, leitet sie und führt die Beschlüsse durch.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Für die Geschäftsführung kann eine weitere Person bestimmt werden, die die*den Vorsitzende*n entlastet.  2 Die Person muss nicht Teil der Pfarrerschaft im Sinne des § 1 Absatz 5 sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Mitglieder der Pfarrvertretung und die Ersatzmitglieder haben über die dienstlichen Angelegenheiten und sonstigen Tatsachen,
                     die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Pfarrvertretung bekanntgeworden sind, im Rahmen der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit
                     gemäß §31 PfDG.  2 EKD Stillschweigen zu bewahren.  3 Die Schweigepflicht besteht auch nach Beendigung der Mitgliedschaft in der Pfarrvertretung und nach dem Ausscheiden aus dem
                     Dienst der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
                  

               

               
                     § 5
Einberufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Pfarrvertretung tritt nach Bedarf zusammen, mindestens jedoch zweimal im Jahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Pfarrvertretung muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Mitglieder der Pfarrvertretung oder der Oberkirchenrat dies
                     unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragen.
                  

               

               
                     § 6
Rechte der Pfarrvertretung bei Regelungen allgemeiner Art
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Pfarrvertretung wirkt bei der Vorbereitung aller kirchengesetzlichen und sonstigen allgemeinen Regelungen mit, die das
                     Dienstverhältnis, die Besoldung, Versorgung, Fort- und Weiterbildung der Pfarrerschaft sowie ihre sozialen Belange betreffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat informiert die Pfarrvertretung rechtzeitig über eigene Gesetzesvorhaben sowie andere z.B. aus dem Beamtenrecht
                     oder Gesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland abzuleitende Gesetzesvorbehalte, die die Pfarrerschaft betreffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Pfarrvertretung wirkt ferner mit bei 
                  

                  
                     
                        	
                            der Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung des Bedarfs an Pfarrstellen.

                        

                        	
                            der Bestimmung der Vertrauensärzt*innen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Pfarrvertretung kann von sich aus Anregungen zu Regelungen der in den Absätzen 1 und 3 genannten Gegenstände geben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sie ist auf Verlangen zu hören. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat und die Pfarrvertretung besprechen mindestens einmal im Jahr dienstrechtliche und andere Belange, die die
                     Pfarrerschaft betreffen.  2 Zu den Gesprächen können bei Bedarf auch weitere Personen eingeladen werden.
                  

               

               
                     § 7
Beteiligungsverfahren bei Regelungen allgemeiner Art
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Hat die Pfarrvertretung gemäß § 6 Abs. 1 und 3 mitzuwirken, so ist sie rechtzeitig zu unterrichten und zur Stellungnahme binnen
                     sechs Wochen aufzufordern.  2 Die Frist kann in begründeten Fällen verlängert oder bis auf zwei Wochen verkürzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die Pfarrvertretung innerhalb der Frist keine Stellungnahme abgegeben, gilt dies als zustimmende Mitwirkung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Beabsichtigt der Oberkirchenrat, von der Pfarrvertretung geäußerte Bedenken oder Vorschläge nicht zu berücksichtigen, so hat
                     er deren Stellungnahme mit ihr zu erörtern.  2 Danach kann die Pfarrvertretung verlangen, dass ihr die Vorlage unter Angabe von Gründen zur erneuten Beratung überwiesen
                     wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Über das Ergebnis der Erörterungen mit der Pfarrvertretung ist das zuständige Organ schriftlich zu unterrichten.  2 Ist der Oberkirchenrat allein zuständig, bedarf er der Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses, wenn kein Einvernehmen
                     mit der Pfarrvertretung erzielt worden ist.
                  

               

               
                     § 8
Rechte der Pfarrvertretung in Personalangelegenheiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Pfarrvertretung wirkt mit in folgenden Personalangelegenheiten, sofern die Maßnahme nicht im Einvernehmen mit der oder
                     dem Betroffenen erfolgt: 
                  

                  
                     
                        	
                            Beurlaubung, Abordnung und teilweise Freistellung vom Dienst aus familiären Gründen 

                        

                        	
                            Versetzung auf eine andere Pfarrstelle 

                        

                        	
                            Versetzung in den Wartestand 

                        

                        	
                            Versetzung in den Ruhestand 

                        

                        	
                            Entlassung von Pfarrpersonen auf Probe oder Vikar*innen

                        

                        	
                            Maßnahmen im Rahmen von betrieblichen Wiedereingliederungen (BEM) 

                        

                        	
                            Konfliktfällen

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Personalangelegenheiten, die nicht unter Absatz 1 fallen, kann die Pfarrvertretung auf Antrag der oder des Betroffenen
                     oder des Oberkirchenrates eine Stellungnahme abgeben.
                  

               

               
                     § 9
Beteiligungsverfahren in Personalangelegenheiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In den in § 8 Abs. 1 genannten Personalangelegenheiten ist die Pfarrvertretung durch den Oberkirchenrat zu einer Stellungnahme
                     in Textform aufzufordern.  2 Ergibt sich, dass keine Übereinstimmung besteht, so ist auf Verlangen der Pfarrvertretung die beabsichtigte Maßnahme mit dem
                     Ziel der Verständigung mündlich mit ihr zu erörtern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Von einer Übereinstimmung ist auszugehen, wenn die Pfarrvertretung nicht innerhalb von zwei Wochen widerspricht.  2 Der Widerspruch ist in Textform einzureichen.  3 Der Oberkirchenrat kann die Frist in dringenden Fällen abkürzen; die Abkürzung ist besonders zu begründen.  4 Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an die*den Vorsitzende*n oder den Vorsitzenden der Pfarrvertretung.  5 Der Oberkirchenrat kann im Einzelfall die Frist auf Antrag der Pfarrvertretung verlängern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet der Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses.  2 Dazu legt der Oberkirchenrat dem Gemeinsamen Kirchenausschuss die Stellungnahme der Pfarrvertretung vor.  3 Der Oberkirchenrat gibt der Pfarrvertretung die Entscheidung in Textform unter Angabe der Gründe bekannt.
                  

               

               
                     § 10
Beschlussfähigkeit und Ruhen der Rechte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Pfarrvertretung beschließt mit einfacher Mehrheit der gewählten Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ist die Pfarrvertretung nicht beschlussfähig besetzt und hat der Oberkirchenrat das Wahlverfahren gemäß § 2 Abs. 5 innerhalb
                     einer Frist von einem Monat ab Wegfall der Beschlussfähigkeit eingeleitet, ruhen die Mitwirkungsrechte der Pfarrvertretung
                     gemäß der §§ 6 – 9 des Gesetzes bis zur Wahl einer neuen Pfarrvertretung.  2 Die Informationspflichten des Oberkirchenrates  bleiben davon unberührt.
                  

               

               
                     § 11
Versammlung der Pfarrpersonen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Versammlung der Pfarrpersonen nimmt den Tätigkeitsbericht der Pfarrvertretung entgegen und kann diesen sowie Angelegenheiten
                     besprechen, die zum Aufgabenbereich der Pfarrervertretung gehören.  2 Sie kann der Pfarrvertretung Anträge vorlegen und zu Beschlüssen der Pfarrvertretung Stellung nehmen.  3 Die Pfarrvertretung ist an die Anträge und Stellungnahme der Versammlung nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Versammlung der Pfarrpersonen ist mindestens einmal in jedem Jahr von der Pfarrvertretung nach Absprache mit dem Oberkirchenrat
                     einzuberufen.  2 Sie kann im Zusammenhang mit dem allgemeinen Pfarrkonvent stattfinden.  3 Über jedes Treffen ist ein Protokoll zu führen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         An der Versammlung können die Mitglieder der Pfarrerschaft und die von der Synode gewählten theologischen Mitglieder des
                     GKA teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Versammlung der Pfarrpersonen wird von der*dem Vorsitzenden der Pfarrvertretung oder von einem von ihr*ihm bestimmten
                     Mitglied geleitet; sie ist nicht öffentlich.  2 Zur Versammlung der Pfarrpersonen ist unter Angabe der Tagesordnung mindestens vier Wochen vor dem Termin einzuladen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat kann zu der Versammlung der Pfarrpersonen unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen werden; er ist einzuladen,
                     soweit die Versammlung der Pfarrpersonen auf seinen Antrag stattfindet.  2 Die Vertreter des Oberkirchenrates erhalten auf Antrag das Wort.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Pfarrvertretung ist berechtigt und auf Antrag des Oberkirchenrates oder eines Viertels der Wahlberechtigten verpflichtet,
                     eine Versammlung der Pfarrpersonen nach Absprache mit dem Oberkirchenrat innerhalb von vier Wochen einzuberufen und den Gegenstand,
                     dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Pfarrvertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige Personen hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 12
Pfarrkonvente
                     

                  

                  Die Aufgabe und Befugnisse des allgemeinen Pfarrkonvents und des Vertrauensrates werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt.

               

               
                     § 13
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Vertrauensperson und ihre Stellvertretung, die diese im Fall der Verhinderung vertritt, werden unmittelbar durch Briefwahl
                     gewählt.  2 Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl gelten sinngemäß die Regelungen der Wahlordnung zum Mitarbeitendenvertretungsgesetz.
                      3 Wahlberechtigt sind alle schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Personen der Pfarrerschaft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Amtszeit der Vertrauensperson und ihrer Stellvertretung beträgt vier Jahre.  2 Die Regelungen des § 2 gelten sinngemäß.
                  

               

               
                     § 14
Schlussbestimmungen
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat kann im Einvernehmen mit der Pfarrvertretung Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen.

               

               
                     § 15
Inkrafttreten 
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt zum 01.12.2025 in Kraft. 

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Besetzung von Pfarrstellen

      

      
         vom 25.05.2019

      

      
          (GVBl. 28. Band, S. 183), zuletzt geändert am 20.11.2021 (GVBl. 29. Band, S. 8)
         

      

      Die 48. Synode hat folgendes Kirchengesetz neu gefasst:1

      
            I. Allgemeine Vorschriften

         

         
                     § 1
Zweck des Gesetzes
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz trifft die näheren Bestimmungen über die Besetzung von Pfarrstellen, die mit einem gemeindlichen Auftrag
                     (gemeindliche Stellen) oder einem allgemeinen kirchlichen Auftrag (allgemeine kirchliche Stellen) verbunden sind. 
                  

               

               
                     § 2
Besetzungsarten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gemeindliche Stellen werden aufgrund einer Wahl durch die Kirchengemeinde besetzt.  2 Ist die gemeindliche Stelle für die Versorgung von mehr als einer Kirchengemeinde vorgesehen, erfolgt die Wahl durch alle
                     beteiligten Kirchengemeinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Allgemeine kirchliche Stellen werden durch Berufung besetzt.  2 Soweit die allgemeine kirchliche Stelle einem Kirchenkreis zugeordnet ist, erfolgt die Auswahl durch den Kreiskirchenrat,
                     im Übrigen durch den Oberkirchenrat.  3 Die Berufung kann für einen begrenzten Zeitraum erfolgen.  4 Eine erneute Berufung ist möglich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sind mit einer Stelle ein gemeindlicher Auftrag und ein allgemeiner kirchlicher Auftrag verbunden oder ist die gemeindliche
                     Stelle für die Versorgung von mehr als einer Kirchengemeinde vorgesehen, ist in dem nach den Regelungen dieses Kirchengesetztes
                     durchzuführenden Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren jeweils Einvernehmen zwischen den an der Besetzung Beteiligten herzustellen.
                  

               

               
                     § 3
Ausschreibungsgrundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zu besetzende Stellen dürfen grundsätzlich nur aufgrund einer Ausschreibung besetzt werden.  2 Von der Ausschreibung kann in Ausnahmefällen abgesehen werden, wenn der Gemeinsame Kirchenausschuss eine Stelle aus wichtigen,
                     im gesamtkirchlichen Interesse liegenden Gründen besetzt, insbesondere wenn eine gemeindliche Stelle im unmittelbaren Anschluss
                     an einen Probedienst mit der bisherigen Pfarrerin oder dem bisherigen Pfarrer auf Probe besetzt werden soll (Artikel 44 Satz 3 Kirchenordnung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat schreibt die Stelle aus.  2 Bei Stellen, die einem Kirchenkreis zugeordnet sind, setzt sich der Oberkirchenrat hinsichtlich der Gestaltung der Ausschreibung
                     mit dem Kreiskirchenrat ins Benehmen.  3 Der Kirchenkreis setzt sich bei gemeindlichen Stellen mit dem Gemeindekirchenrat oder den Gemeindekirchenräten ins Benehmen.
                  

               

               
                     § 4
Ausschreibungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ausschreibungsfrist soll einen Monat betragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Bewerbungen sind an den Oberkirchenrat zu richten.  2 Der Oberkirchenrat leitet die Unterlagen der Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraussetzungen für die Berufung in ein Pfarramt
                     der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg erfüllen, an die am Besetzungsverfahren Beteiligten weiter.
                  

               

            

         

      

      
            II. Besetzung aufgrund einer Wahl durch die Kirchengemeinde oder die Kirchengemeinden nach den Artikeln 25 Absatz 1 Nr. 8,
               41 bis 46 Kirchenordnung 
            

         

         
                     § 5
Vorstellung
                     

                  

                    1 Die nach Artikel 42 Absatz 3 Kirchenordnung vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber haben in der Kirchengemeinde oder den Kirchengemeinden an einem Sonn- oder Feiertag
                     einen Gottesdienst zu leiten, die Predigt zu halten sowie sich in einer Gemeindeversammlung vorzustellen.  2 Weitere Formen der Vorstellung können durch den Gemeindekirchenrat oder die Gemeindekirchenräte beschlossen werden.
                  

               

               
                     § 6
Wahlanordnung und Wahlberechtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Wahl wird durch den Gemeindekirchenrat oder die Gemeindekirchenräte angeordnet.  2  Sie darf frühestens eine Woche nach Vorstellung der letzten Bewerberin oder des letzten Bewerbers stattfinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wahlberechtigt ist jedes Gemeindeglied, das am Tage der Wahl das Wahlrecht zum Gemeindekirchenrat hat.
                  

               

               
                     § 7
Bekanntmachungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Mindestens drei Wochen vor dem Tag, an dem der erste der in § 5 vorgesehenen Gottesdienste stattfinden soll, sind die Gemeindeglieder
                     durch mindestens zweimalige Abkündigungen im Gottesdienst auf die bevorstehende Wahl hinzuweisen.  2 Hierbei sind
                  

                  
                     
                        	
                            die rechtlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Wahl,

                        

                        	
                            die Namen der Bewerberinnen und Bewerber,

                        

                        	
                            die Sonn- oder Feiertage, an denen die Bewerberinnen und Bewerber einen Gottesdienst leiten,

                        

                        	
                            Zeit und Ort der Gemeindeversammlung sowie der weiteren Vorstellungen,

                        

                        	
                            Zeit und Ort für die Auslegung der Wahlberechtigtenliste nach Absatz 2 und Aufforderung zur Einsichtnahme,

                        

                        	
                            Zeit und Ort der Wahl,

                        

                        	
                            Zeit und Ort der Abkündigung des Wahlergebnisses und

                        

                        	
                           Beginn der Einspruchsfrist nach Artikel 46 Kirchenordnung bekanntzugeben. Diese Bekanntgabe soll nach Möglichkeit außerdem
                              in der örtlichen Presse, Gemeindebrief und durch digitale Medien erfolgen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Wahlberechtigtenliste ist zwei Wochen vor dem Wahltage zu festen Zeiten eine Woche lang allgemein zugänglich auszulegen.
                      2 Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Auslegung und Prüfung der Wahlberechtigtenliste vor einer Wahl zum Gemeindekirchenrat
                     entsprechend.
                  

               

               
                     § 8
Wahlvorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vor der Wahl ernennt der Gemeindekirchenrat einen Wahlvorstand. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Ernennung und die Tätigkeit des Wahlvorstandes und für die Wahlhandlung, insbesondere mobile Wahllokale und Briefwahl,
                     gelten die Vorschriften über die Bildung des Wahlvorstandes und die Wahlhandlung bei der Wahl zum Gemeindekirchenrat entsprechend.
                  

               

               
                     § 9
Ort und Form der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Wahllokal soll in dem Seelsorgebezirk sein, in dem sich die ausgeschriebene gemeindliche Pfarrstelle befindet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Stimmzettel müssen die Namen der Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
                  

               

               
                     § 10
Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der die meisten Stimmen erhalten hat.  2 Steht nur eine Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl, ist mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erforderlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Wird die Wahl durch den Gemeindekirchenrat vorgenommen (Artikel 41 Absatz 2 Satz 2 Kirchenordnung), muss sie auf der den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates vor der Sitzung mitgeteilten Tagesordnung stehen.  2 Die Wahl leitet die Kreispfarrerin oder der Kreispfarrer oder eine von ihr beauftragte Person.  3 In besonderen Fällen wird die Wahlleiterin oder der Wahlleiter vom Gemeinsamen Kirchenausschuss benannt.  4 Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt.  5 Gewählt ist, wer die Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Wahlberechtigten erhält.  6 Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet ein zweiter Wahlgang statt.  7 Erhält auch im zweiten Wahlgang niemand die erforderliche Mehrheit, kann der Gemeindekirchenrat einen dritten Wahlgang beschließen,
                     in dem zwischen den beiden Personen zu wählen ist, die die meisten der abgegebenen Stimmen im zweiten Wahlgang erhalten haben.
                      8 Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang findet eine Stichwahl statt; nach erfolgloser Stichwahl entscheidet das Los.  9 Wird durch den Gemeindekirchenrat von einem dritten Wahlgang abgesehen oder erhält auch in diesem Wahlgang niemand die erforderliche
                     Mehrheit, ist ein neuer Wahltermin anzusetzen und ein neuer Wahlvorschlag aufzustellen, der dieselben Namen enthalten kann.
                  

               

               
                     § 11
Bekanntmachung des Wahlergebnisses
                     

                  

                  Der Name der oder des Gewählten ist an dem auf die Wahl folgenden Sonntag im Gottesdienst bekanntzugeben; hierbei ist auf
                     das Einspruchsrecht nach Artikel 46 Absatz 1 Kirchenordnung hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 12
Regelungen, wenn eine gemeindliche Stelle für die Versorgung von mehr als einer Kirchengemeinde vorgesehen ist
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit eine gemeindliche Stelle für die Versorgung von mehreren Kirchengemeinden vorgesehen ist, können sich diese darauf
                     einigen, in welcher Kirchengemeinde die Bewerber oder Bewerberinnen den Gottesdienst leitet, die Predigt hält und wo sie oder
                     er sich in einer gemeinsamen Gemeindeversammlung vorstellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Wahl wird durch jeden Gemeindekirchenrat angeordnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Abkündigung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 erfolgt in jeder Kirchengemeinde. § 7 Abs. 2 ist in jeder Kirchengemeinde entsprechend
                     anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Entsprechend § 9 wird in jeder Kirchengemeinde ein Wahllokal eingerichtet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Wahlvorschriften gemäß § 10 sind bei verbundenen Pfarrstellen mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) eine Wahl durch die Gemeindekirchenräte kann nur erfolgen, wenn alle beteiligten Gemeindekirchenräte einen übereinstimmenden
                              Beschluss gemäß Art. 41 Abs.2 S.2 KO gefasst haben, 
                           

                           b) die gemeinsame Wahl findet in einer gemeinsamen Sitzung der Gemeindekirchenräte statt, in der die Mehrheit aller Mitglieder
                              der Gemeindekirchenräte anwesend sein muss.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend § 11 hat in jeder Kirchengemeinde zu erfolgen.
                  

               

            

         

      

      
            III. Besetzung durch den Gemeinsamen Kirchenausschuss bei Verzicht auf das Wahlrecht (Artikel 41 Absatz 2 Satz 3 Kirchenordnung)
               und bei gesamtkirchlichem Interesse (Artikel 44 Kirchenordnung)
            

         

         
                     § 13
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Gemeinsame Kirchenausschusses wählt die Bewerberin oder den Bewerber aus, der berufen werden soll (Artikel 96 Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 Kirchenordnung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der berufen werden soll, hat in der Kirchengemeinde oder den Kirchengemeinden einen
                     Gottesdienst zu leiten und die Predigt zu halten sowie sich in einer Gemeindeversammlung vorzustellen.  2 Ist die gemeindliche Stelle für die Versorgung von mehr als einer Kirchengemeinde vorgesehen, kann der Gemeinsame Kirchenausschuss
                     für die Vorstellung eine gemeinsame Gemeindeversammlung vorsehen. 3 Im Einzelfall kann er weitere Formen der Vorstellung vorsehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Termine des Besetzungsverfahrens sind spätestens drei Wochen vorher entsprechend § 7 Absatz 1 bekanntzugeben, insbesondere
                     der Termin, von dem ab die Einspruchsfristen des Artikels 46 Absatz 1 Kirchenordnung laufen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In Fällen, in denen der Gemeinsame Kirchenausschuss eine Stelle aus wichtigen, im gesamtkirchlichem Interesse liegenden Gründen
                     besetzt, insbesondere, wenn eine gemeindliche Stelle im unmittelbaren Anschluss an einen Probedienst mit der bisherigen Pfarrerin
                     oder dem bisherigen Pfarrer auf Probe besetzt werden soll, kann von dem Verfahren des § 12 Abs. 1 bis 3 abgewichen werden.
                  

               

               
                     § 14
Mitwirkung der Kirchengemeinde
                     

                  

                   1 Der Gemeinsame Kirchenausschuss hört den Gemeindekirchenrat oder die Gemeindekirchenräte nach Abschluss des Vorstellungsverfahrens
                     zu der ausgewählten Bewerberin oder dem ausgewählten Bewerber an.  2 Im Fall der Besetzung nach Artikel 44 Kirchenordnung hört der Gemeinsame Kirchenausschuss auch den Kreiskirchenrat an.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Besetzung von allgemeinen kirchlichen Stellen nach Artikel 96 Absatz 2 Satz 2 Nr. 13 Kirchenordnung

         

         

               
                     § 15
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Handelt es sich um eine allgemeine kirchliche Stelle, die einem Kirchenkreis zugeordnet ist, bestimmt der Oberkirchenrat im
                     Benehmen mit dem Kreiskirchenrat die Form der Vorstellung.  2 Bei den übrigen allgemeinen kirchlichen Stellen bestimmt der Oberkirchenrat die Form der Vorstellung.  3 Der Oberkirchenrat legt die Form der Vorstellung vor Beginn des Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahrens fest und informiert
                     den Gemeinsamen Kirchenausschuss über die beabsichtigte Form der Vorstellung.  4 Im Einzelfall kann der Gemeinsame Kirchenausschuss weitere Formen der Vorstellung vorsehen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Gemeinsame Kirchenausschuss wählt die Bewerberinnen und Bewerber aus, die sich vorstellen (Artikel 96 Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 Kirchenordnung).
                  

               

               
                     § 16
Mitwirkung des Kirchenkreises bei der Besetzung einer dem Kirchenkreis zugeordneten allgemeinen kirchlichen Stelle
                     

                  

                   1 Der Gemeinsame Kirchenausschuss besetzt die allgemeinen kirchlichen Stellen.  2 Sofern sie dem Kirchenkreis zugeordnet sind, erfolgt dies auf Vorschlag des Kreiskirchenrates.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Das Kirchengesetz vom 25.05.2019 tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft. Die Änderung vom 20.11.2021 tritt am 01.01.2022 in Kraft.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung

      

      
         Vom 17. November 2006

      

      
         (GVBl. 26. Band, S. 79)
         

      

      Die 46. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     §1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anzahl der Pfarrstellen in jeder Kirchengemeinde richtet sich nach der Pfarrstellenbewertung vom 25. November 2004 (Anlage 1).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die in der Anlage 2 genannten Pfarrstellen werden aufgehoben.  2 Soweit eine dieser Pfarrstellen zur Zeit des In-Kraft-Tretens dieses Kirchengesetzes noch besetzt ist oder verwaltet wird,
                     wird sie mit Wirkung vom auf den Tag des Ausscheidens des derzeitigen Stelleninhabers oder Verwalters folgenden Tag aufgehoben.
                     
                  

               

               
                     §2

                  

                   1 In Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrstellen werden die verbleibenden durchnummeriert.  2 Soweit bisherige Bezeichnungen von Pfarrstellen einen geografischen Bezug enthalten, verlieren diese ihre Gültigkeit.
                  

               

               
                     §3

                  

                   1 Der Oberkirchenrat stellt im Benehmen mit den Gemeindekirchenräten fest, welchem Pfarrer bzw. Pfarrer auf Probe welche Pfarrstelle
                     zugeordnet ist.  2 Die Zuweisung des Seelsorgebezirks erfolgt durch den Gemeindekirchenrat (Art. 39 Kirchenordnung).
                  

               

               
                     §4

                  

                   1 Für die Dauer von zehn Jahren werden zehn Pfarrstellen zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung (Überbrückungsstellen) eingerichtet.
                      2 Die Besetzung einer solchen Stelle ist nur zulässig, wenn dadurch unmittelbar oder mittelbar eine nach § 1 aufzuhebende Pfarrstelle frei wird.
                  

               

               
                     §5

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am. 1. Januar 2007 in Kraft.

               

            

         

      

      
            Anlage 1 

         

         
               zum Kirchengesetz zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung

            

            Anmerkung: Ein Punkteüberhang von mindestens 25 Punkten ist mit * gekennzeichnet, damit dieser Überhang bei künftigen Regionalisierungsplänen Berücksichtigung finden kann.
            

            
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchengemeinde 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Soll-Umfang 

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Ammerland 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Apen 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Edewecht

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 3,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Elisabethfehn 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Friedrichsfehn-Petersfehn 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Idafehn 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Rastede 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 4,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Reekenfeld 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Westerstede 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 4,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wiefelstede 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zwischenahn 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 4,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 25,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Butjadingen 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Abbehausen 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Blexen 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Burhave 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Dedesdorf 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Eckwarden 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Esenshamm 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Jade 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Langwarden (+ Vers. Waddens) 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Nordenham 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Rodenkirchen 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schwei 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schweiburg 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Seefeld 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Stollhamm 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Tossens 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 13,25

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Cloppenburg

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Cloppenburg

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Emstek-Cappeln

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Essen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Friesoythe

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Garrel

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Lastrup + Lindern

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Löningen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Molbergen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 10,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Delmenhorst

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hasbergen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Heilig-Geist

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 St.-Johannes

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 St.-Paulus

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 St.-Stephanus

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Stadtkirche

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Stuhr

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Varrel

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zu den Zwölf Aposteln

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 11,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Jever

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Accum

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Cleverns-Sandel

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hohenkirchen + Oldorf

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Jever

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Middoge + Tettens

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Minsen + Wiarden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Pakens + Hooksiel + St.-Joost-Wüppels

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sande + Cäciliengroden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schortens

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Stillenstede

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Waddewarden-Westrum

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wangerooge

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 14,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Oldenburg-Land

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ahlhorn

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Dötlingen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ganderkesee

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 5,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Großenkneten

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hatten

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Holle

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hude

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Huntlosen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sandkrug

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Schönemoor

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wardenburg

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wildeshausen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 20,25

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Oldenburg-Stadt

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 [image: 119c977c2bbafb2ae29f5c6327ecf2a5ad4d9672]

                              
                              	
                                 5,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Eversten-Bloherfelde
Eversten-St. Ansgar
Eversten-Nikolai
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ofen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ofenerdiek

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ohmstede

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 3,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Oldenburg

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 6,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Osternburg

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 7,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 26,25

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Stedingen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Altenesch

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 [image: 119c977c2bbafb2ae29f5c6327ecf2a5ad4d9672]

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Altenhuntorf
Bardenfleth
Neuenbrok
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bardewisch

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Berne

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Brake

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Brake-Nord

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Elsfleth

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Golzwarden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Großenmeer

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hammelwarden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuenhuntorf

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 –

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Oldenbrok

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ovelgönne

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Strückhausen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Warfleth

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 10,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Varel

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bockhorn

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuenburg

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Varel

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 4,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zetel

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 8,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Vechta

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bakum

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Damme

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Dinklage + Wulfenau

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Fladderlohausen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Goldenstedt

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Lohne

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuenkirchen

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Steinfeld

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Vechta

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Visbek

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 11,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Wilhelmshaven

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Altengroden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,00

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Bant

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 2,00

                              
                              	
                                 *

                              
                           

                           
                              	
                                 Fedderwarden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Fedderwardergroden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Heppens

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Lutherkirche

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuende

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Neuengroden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sengwarden

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Voslapp

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 0,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wilhelmshaven

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 1,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 12,75

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 163,50

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 2

         

         
               zum Kirchengesetz zur Umsetzung der Pfarrstellenbewertung

            

            
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchengemeinde 

                              
                              	
                                 Aufzuhebende 
Pfarrstelle
                                 

                              
                              	
                                 Errichtet durch 
Gesetz vom
                                 

                              
                              	
                                 Fundstelle 
GVBl. 
                                 

                              
                           

                        
                        
                           
                              	
                                 Kirchenkreis Ammerland 

                              
                           

                           
                              	
                                 Edewecht 

                              
                              	
                                 IV 

                              
                              	
                                 27.05.1993 

                              
                              	
                                 XXII. Bd., S. 225 

                              
                           

                           
                              	
                                 Rastede 

                              
                              	
                                 V 

                              
                              	
                                 25.11.1976 

                              
                              	
                                 XVIII. Bd., S. 215 

                              
                           

                           
                              	
                                 Westerstede 

                              
                              	
                                 VI 

                              
                              	
                                 17.11.2000 

                              
                              	
                                 XXV. Bd., S.8 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zwischenahn 

                              
                              	
                                 V 

                              
                              	
                                 29.11.1973 

                              
                              	
                                 XVIII. Bd., S. 22 

                              
                           

                           
                              	
                                 Zwischenahn 

                              
                              	
                                 VI 

                              
                              	
                                 26,11.1981 

                              
                              	
                                 XX. Bd., S. 26 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Butjadingen 

                              
                           

                           
                              	
                                 Blexen 

                              
                              	
                                 III 

                              
                              	
                                 01.12.1961 

                              
                              	
                                 XV. Bd., S. 109

                              
                           

                           
                              	
                                 Jade 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 25.05.1989 

                              
                              	
                                 XXII. Bd., S. 3 

                              
                           

                           
                              	
                                 Rodenkirchen 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 19.05.1994 

                              
                              	
                                 XXIII. Bd., S.45 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Cloppenburg 

                              
                           

                           
                              	
                                 Emstek-Cappeln 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 17.11.2000 

                              
                              	
                                 XXV. Bd., S. 7 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Delmenhorst 

                              
                           

                           
                              	
                                 St-Paulus 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 28.11.1985 

                              
                              	
                                 XXI. Bd., S. 56 

                              
                           

                           
                              	
                                 St.-Stephanus 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 28.11.1985 

                              
                              	
                                 XXI. Bd., S. 56 

                              
                           

                           
                              	
                                 Stuhr 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 05.06.1980 

                              
                              	
                                 XIX. Bd., S. 180 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Jever 

                              
                           

                           
                              	
                                 Sande 

                              
                              	
                                 III 

                              
                              	
                                 27.11.1997 

                              
                              	
                                 XXIV. Bd., S. 54 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Oldenburg-Land 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ganderkesee 

                              
                              	
                                 VI 

                              
                              	
                                 30.11.1978 

                              
                              	
                                 XIX. Bd., S. 94 

                              
                           

                           
                              	
                                 Großenkneten 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 19.05.1994 

                              
                              	
                                 XXIII. Bd., S. 45 

                              
                           

                           
                              	
                                 Hude 

                              
                              	
                                 III 

                              
                              	
                                 1.6.05.1991 

                              
                              	
                                 XXII. Bd., S. 92 

                              
                           

                           
                              	
                                 Wardenburg 

                              
                              	
                                 IV 

                              
                              	
                                 14.11.1991 

                              
                              	
                                 XXII. Bd., S. 120 

                              
                           

                           
                              	
                                 Kirchenkreis Oldenburg-Stadt 
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Nikolai Eversten 

                              
                              	
                                 II 

                              
                              	
                                 27.05.1993 

                              
                              	
                                 XXII. Bd., S, 223 f 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ofenerdiek 

                              
                              	
                                 III 

                              
                              	
                                 19.05.1994 

                              
                              	
                                 XXIII. Bd., S. 44 

                              
                           

                           
                              	
                                 Ohmstede 

                              
                              	
                                 V 

                              
                              	
                                 31.05.1979 

                              
                              	
                                 XIX. Bd., S. 145 

                              
                           

                           
                              	
                                 Oldenburg 

                              
                              	
                                 VIII 

                              
                              	
                                 15.04.1953 

                              
                              	
                                 XIV. Bd., S. 30 

                              
                           

                           
                              	
                                 Oldenburg 

                              
                              	
                                 IX 

                              
                              	
                                 01.12.1960 

                              
                              	
                                 XV. Bd., S. 83 

                              
                           

                           
                              	
                                 Oldenburg 

                              
                              	
                                 X 

                              
                              	
                                 05.12.1967 

                              
                              	
                                 XVI. Bd., S. 169 

                              
                           

                           
                              	
                                 Osternburg 

                              
                              	
                                 VIII 

                              
                              	
                                 14.05.1992 

                              
                              	
                                 XXII. Bd., S. 167 

                              
                           

                           
                              	
                                 Osternburg 

                              
                              	
                                 IX 

                              
                              	
                                 27.11.1997 

                              
                              	
                                 XXIV. Bd. S. 54 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung des Vertrauensrates des Allgemeinen Pfarrkonvents

      

      
         Vom 1. Oktober 1996

      

      
         (GVBl. 24. Band, S. 12)

      

      
                     § 1
Zielsetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vertrauensrat soll die geschwisterliche Gemeinschaft unter den Mitgliedern des Allgemeinen Pfarrkonvents fördern und stärken
                     (Artikel 38 Kirchenordnung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Wirken des Vertrauensrates ist geschwisterlicher Dienst unter Gottes Wort.  2 Er übt seine Tätigkeit unabhängig von der Seelsorgepflicht des Bischofs aus.
                  

               

               
                     § 2
Umfassungsklausel
                     

                  

                  Die in dieser Anordnung im Folgenden verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

               

               
                     § 3
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vertrauensrat ermahnt, rät und sucht nach vertrauensbildenden Maßnahmen, wenn Ansehen und Würde des Berufes des Pfarrers
                     gefährdet erscheinen.
                  

               

               
                     § 4
Zusammensetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vertrauensrat besteht aus neun Mitgliedern des Allgemeinen Pfarrkonvents, unter denen sich mindestens eine Pfarrerin bzw.
                     ein Pfarrer befinden soll, die bzw. der ihren bzw. seinen Dienst nach Artikel 49 der Kirchenordnung ausübt; sowie eine Pfarrdiakonin
                     bzw. ein Pfarrdiakon.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vertrauensrat wählt aus seiner Mitte einen Sprecher sowie einen Stellvertreter des Sprechers.  2 Der Sprecher bereitet die Verhandlungsgegenstände sachgemäß vor.  3 Er beruft den Vertrauensrat ein und leitet die Sitzungen.  4 Der Vertrauensrat muss auch auf Antrag zweier Mitglieder des Vertrauensrates einberufen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mitglieder des Oberkirchenrates, des Synodalausschusses, der Schlichtungsstelle und der Disziplinarkammer dürfen dem Vertrauensrat
                     nicht angehören.
                  

               

               
                     § 5
Wahlverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Vertrauensrates werden aus der Mitte des Allgemeinen Pfarrkonventes in geheimer Wahl auf die Dauer von
                     sechs Jahren gewählt.  2 Zu dieser Wahl schlägt der Bischof gemeinsam mit dem Geschäftsausschuss des Allgemeinen Pfarrkonventes oder einem vom Konvent
                     benannten Wahlausschuss doppelt so viele Kandidaten vor, wie Mitglieder zu wählen sind.  3 Die Kreispfarrkonvente sollen zwei Wahlvorschläge einreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Wahl wird ohne Aussprache zur Person mit Stimmzetteln durchgeführt.  2 Auf jedem Stimmzettel dürfen so viele Namen aufgeführt werden, wie Mitglieder für den Pfarrkonvent zu wählen sind.  3 Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten haben.  4 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Artikel 131 der Kirchenordnung ist nicht anwendbar.  5 Es wird lediglich ein Wahlgang durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Ausscheiden eines Mitgliedes wird in geheimer Wahl auf Vorschlag des Vorstandes des Geschäftsausschusses oder einem vom
                     Konvent benannten Wahlausschuss eine Nachwahl vorgenommen.  2 Die obigen Vorschriften über das Wahlverfahren sind auf diese Nachwahl entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 6
Anrufung des Vertrauensrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vertrauensrat kann von jedem Mitglied des Allgemeinen Pfarrkonventes sowie vom Oberkirchenrat angerufen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vertrauensrat kann auch auf Wunsch einzelner Mitglieder des Allgemeinen Pfarrkonventes tätig werden, wenn diese in Fragen
                     des Amtes und der persönlichen Lebensführung vor Schwierigkeiten stehen, die sie allein nicht lösen können.
                  

               

               
                     § 7
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vertrauensrat bemüht sich um ein Gespräch zwischen den Beteiligten.  2 Mitglieder des Allgemeinen Pfarrkonventes, um derentwillen der Vertrauensrat angerufen wird, sind gehalten, sich diesem oder
                     einem von ihm beauftragten Mitglied zum Gespräch zur Verfügung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle Beratungen des Vertrauensrates stehen unter der seelsorgerlichen Schweigepflicht.  2 Seine Mitglieder sind in Wahrnehmung ihres kirchlichen Ehrenamtes allein an ihr Ordinationsgelübde gebunden und verpflichtet,
                     ihre Tätigkeit unparteiisch und gewissenhaft auszuüben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Vertrauensrat gestaltet seine Verhandlungen selbst in Verantwortung für eine geordnete Erledigung seiner Aufgaben und
                     dem geistlichen Charakter seiner gesamten Tätigkeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Vertrauensrat ist berechtigt, sich zur Durchführung seines Auftrages Auskünfte von allen Dienststellen der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg zu erbitten.
                  

               

               
                     § 8
Empfehlungen
                     

                  

                  Der Vertrauensrat ist befugt, sowohl gegenüber Mitgliedern des Allgemeines Pfarrkonventes als auch gegenüber dem Oberkirchenrat
                     oder anderen Dienststellen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg Empfehlungen auszusprechen.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Ordnung des Allgemeinen Pfarrkonvents

      

      
         Vom 19. Mai 1994

      

      
         (GVBl. 23. Band, S. 40)

      

      Die 44. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Mitgliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die in diesem Kirchengesetz verwendeten Personenbezeichnungen umfassen Frauen und Männer.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem Allgemeinen Pfarrkonvent gehören alle Ordinierten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg an.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Emeriti, Ordinierte im Ehrenamt und Vikare sind Gäste mit beratender Stimme.
                  

               

               
                     § 2
Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Allgemeine Pfarrkonvent dient der Gemeinschaft aller Ordinierten (Art. 38 KO).  2 Insbesondere ist es seine Aufgabe,
                     
                        	
                           theologische Fragen zu behandeln und im Hinblick auf die Praxis zu reflektieren,

                        

                        	
                           sich untereinander auszutauschen und zu beraten,

                        

                        	
                           sich gegenseitig in der Amtsführung zu unterstützen,

                        

                        	
                           die gemeinsame Verantwortung für den pfarramtlichen Dienst zu stärken.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Allgemeine Pfarrkonvent wählt den Vertrauensrat und wirkt bei der Wahl des Bischofs entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
                     mit.
                  

               

               
                     § 3
Einberufung und Leitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Bischof beruft den Allgemeinen Pfarrkonvent ein, bereitet ihn vor und leitet ihn (Art. 111 Satz 2 Kirchenordnung).  2 Er kann sich der Hilfe eines Geschäftsausschusses bedienen und ihm Aufgaben übertragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Geschäftsausschuss besteht aus den gewählten Vertretern der Pfarrkonvente aller Kirchenkreise und einem vom Vertrauensrat
                     gewählten Vertreter.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Geschäftsausschuss wählt aus seiner Mitte drei Mitglieder, die den Vorstand bilden.  2 Für jedes Vorstandsmitglied ist ein persönlicher Vertreter zu wählen.  3 Ein Mitglied des Vorstandes wird zum Schriftführer bestimmt.
                  

               

               
                     § 4
Pfarrkonvente der Kirchenkreise
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Pfarrkonvente der Kirchenkreise können Fragen und Erfahrungen der Pfarramtsführung, Gemeindeleitung und der funktionalen
                     Dienste in der jeweiligen Region zu Erörterungen im Allgemeinen Pfarrkonvent vorschlagen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Pfarrkonvente der Kirchenkreise können die Anregungen und Beratungen des Allgemeinen Pfarrkonventes zur weiteren Vertiefung
                     und Umsetzung in die praktische Arbeit aufnehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Pfarrkonvente der Kirchenkreise wählen ihren Vertreter für den Geschäftsausschuss für die Dauer von sechs Jahren.  2 Es ist jeweils ein Stellvertreter zu wählen.
                  

               

               
                     § 5
Vertrauensrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Allgemeine Pfarrkonvent wählt aus seiner Mitte den Vertrauensrat nach der Ordnung des Vertrauensrates.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vertrauensrat wählt aus seiner Mitte einen Vertreter in den Geschäftsausschuss.  2 Es ist ein Stellvertreter zu wählen.
                  

               

               
                     § 6
Geschäftsordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Allgemeine Pfarrkonvent tagt in der Regel zweimal jährlich, und zwar am 2. Mittwoch im Februar und am letzten Mittwoch im September vor den Herbstferien.  2 Die Einladungen sollen vier Wochen vor der Tagung ergehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        An den Tagungen des Allgemeinen Pfarrkonventes hat jedes Mitglied des Allgemeinen Pfarrkonventes teilzunehmen (Artikel 38
                     Kirchenordnung).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Tagungen sind in der Regel nicht öffentlich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Anträge und Vorschläge sind spätestens sechs Wochen vor der Tagung des Allgemeinen Pfarrkonventes einzureichen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über den Verlauf des Konventes wird ein Kurzprotokoll geführt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Tagungen des Allgemeinen Pfarrkonventes beginnen mit einer Andacht und schließen mit Gebet und Segen.
                  

               

               
                     § 7
Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kosten zur Durchführung des Allgemeinen Pfarrkonventes trägt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Fahrtkosten trägt die Kirchengemeinde oder die Dienststelle.
                  

               

               
                     § 8
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.  2 Gleichzeitig wird die Konventsordnung für den Allgemeinen Pfarrkonvent der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg vom
                     11. November 1968 aufgehoben.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Gesetz über die Beauftragung von Gemeindegliedern mit Aufgaben der öffentlichen Verkündigung (Predigtlektoren- und Prädikantengesetz),

      

      
         Vom 27. Mai 2016

      

      
         (GVBl. 28. Band, S. 9), zuletzt geändert vom 17.05.2024 (GVBl. 30. Band, S. )
         

      

      Die 48. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
            Präambel

         

         Die Gemeinde ist dazu berufen, mit Wort und Tat Christus als den Herrn und Heiland vor allem Volk zu bezeugen (Artikel 4 Absatz 4 Kirchenordnung).
         

         Dieses Zeugnis ist der ganzen Gemeinde als Priestertum aller Gläubigen durch die Taufe aufgetragen. Zugleich ordiniert die
            Kirche getaufte und befähigte Gemeindeglieder zum Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung als Pfarrer
            und Pfarrerinnen.
         

         Ordnunggemäß beauftragte Predigtlektoren und Predigtlektorinnen, Prädikanten und Prädikantinnen unterstützen die Ordinierten
            im Dienst der Verkündigung (Artikel 34 Kirchenordnung).
         

      

      
            § 1 Grundsätzliches

         

         
               (
               1
               )
               Predigtlektoren und Predigtlektorinnen sind beauftragt, in Absprache mit dem zuständigen Pfarramt Gottesdienste mit Lesepredigt
            zu halten.
         

         
               (
               2
               )
               Prädikanten und Prädikantinnen sind beauftragt, in Absprache mit dem zuständigen Pfarramt Gottesdienste mit selbstverfasster
            Predigt zu halten.
         

      

      
            § 1a Sakramentsverwaltung1

         

         
               (
               1
               )
                In Abweichung von Artikel 34 Kirchenordnung können Prädikanten und Prädikantinnen durch ordnungsgemäße Berufung mit der Darreichung
            des Heiligen Abendmahls und der Taufe beauftragt werden. Über die Ausübung der jeweiligen Sakramentsverwaltung entscheidet
            der Gemeindekirchenrat.
         

         
               (
               2
               )
                Voraussetzung für die Beauftragung mit dem Dienst der Sakramentsverwaltung ist, dass die Ausbildung gemäß § 4 die Module
            der Darreichung des Heiligen Abendmahls und der Taufe umfasst.
         

      

      
            § 2 Predigtlektoren und Predigtlektorinnen

         

         
               (
               1
               )
                1 Predigtlektoren und Predigtlektorinnen müssen an der dafür vorgesehenen Ausbildung teilgenommen haben und als Kirchenälteste
            in einen Gemeindekirchenrat wählbar sein.  2 In Ausnahmefällen können auch Mitglieder anderer Gliedkirchen der EKD an der Ausbildung teilnehmen und zum Dienst beauftragt
            werden, wenn sie nach den Vorschriften der jeweiligen Gliedkirche in kirchliche Ämter wählbar sind.
         

         
               (
               2
               )
                1 Die Anmeldung zur Ausbildung bedarf eines zustimmenden Votums von Gemeindekirchenrat und Pfarramt der zuständigen Gemeinde.
             2 Entsprechendes gilt für Mitglieder anderer Gliedkirchen der EKD.  3 Über den erfolgreichen Ausbildungsabschluss wird eine Bescheinigung ausgestellt; andere Ausbildungen können vom Oberkirchenrat
            anerkannt werden.  4 Nach Vorlage dieser Bescheinigung und zustimmender Voten vom Gemeindekirchenrat und Pfarramt der zuständigen Gemeinde werden
            die Absolventen oder Absolventinnen der Ausbildung vom Oberkirchenrat als Predigtlektor oder Predigtlektorin beauftragt.  5 Die Beauftragungsdauer beträgt acht Jahre.  6 Eine erneute Beauftragung ist möglich.  7 Die Beauftragung zum Prediglektorendienst erfolgt schriftlich.
         

         
               (
               3
               )
                1 Die Beauftragung gilt für die Kirchengemeinde, welcher der Predigtlektor oder die Predigtlektorin angehört.  2 Der Oberkirchenrat kann auf Antrag des Prediglektors oder der Predigtlektorin die Beauftragung im Benehmen mit der zuständigen
            Gemeinde und der aufnehmenden Gemeinde auch auf andere Kirchengemeinden erweitern.
         

         
               (
               4
               )
               Der Predigtlektor oder die Predigtlektorin wird in einem Gottesdienst für seinen oder ihren Dienst durch den Oberkirchenrat
            eingeführt. Das Tragen liturgischer Kleidung im Verkündigungsdienst kann der Oberkirchenrat durch Rechtsverordnung regeln.
         

      

      
            § 3 Weitere Bestimmungen für den Predigtlektorendienst

         

         
               (
               1
               )
               Der Predigtlektor oder die Predigtlektorin ist bei seinem oder ihrem Dienst an die geltenden Ordnungen der Evangelisch-Lutherischen
            Kirche in Oldenburg und an die in der jeweiligen Kirchengemeinde bestehenden gottesdienstlichen Ordnungen gebunden.
         

         
               (
               2
               )
               Die Begleitung des Predigtlektoren oder der Predigtlektorin geschieht durch das zuständige Pfarramt.
         

         
               (
               3
               )
               Über alles, was dem Predigtlektoren oder der Predigtlektorin bei der Ausübung des Dienstes anvertraut wird, hat er oder sie
            auch über die Dauer der Beauftragung hinaus Stillschweigen zu bewahren. 
         

         
               (
               4
               )
                1 Der Predigtlektor oder die Predigtlektorin trägt im Gottesdienst eine seinem oder ihrem Dienst angemessene Kleidung.  2 Er oder sie trägt keinen Talar.
         

         
               (
               5
               )
               Die Beauftragung als Predigtlektor oder Predigtlektorin schließt eine Tätigkeit als freie Kasualredner oder als freie Kasualrednerin,
            freier Prediger oder freie Predigerin aus.
         

      

      
            § 4 Prädikanten und Prädikantinnen

         

         
               (
               1
               )
                1 Prädikanten und Prädikantinnen müssen an der dafür vorgesehenen Ausbildung teilgenommen haben, im Predigtlektorendienst mindestens
            zwei Jahre regelmäßig tätig gewesen sein und als Kirchenälteste in einen Gemeindekirchenrat wählbar sein.  2 In Ausnahmefällen können auch Mitglieder anderer Gliedkirchen der EKD an der Ausbildung teilnehmen und zum Dienst beauftragt
            werden, wenn sie nach den Vorschriften der jeweiligen Gliedkirche in kirchliche Ämter wählbar sind.
         

         
               (
               2
               )
                1 Die Anmeldung zur Ausbildung bedarf eines zustimmenden Votums von Gemeindekirchenrat und Pfarramt der zuständigen Gemeinde.
             2 Entsprechendes gilt für Mitglieder anderer Gliedkirchen der EKD.  3 Über den erfolgreichen Ausbildungsabschluss wird eine Bescheinigung ausgestellt; andere Ausbildungen können vom Oberkirchenrat
            anerkannt werden.  4 Nach Vorlage dieser Bescheinigung und zustimmender Voten vom Gemeindekirchenrat und Pfarramt der zuständigen Gemeinde werden
            die Absolventen oder Absolventinnen der Ausbildung vom Oberkirchenrat als Prädikant oder Prädikantin beauftragt.  5 Die Beauftragungsdauer beträgt acht Jahre.  6 Eine erneute Beauftragung ist möglich.  7 Die Beauftragung zum Prädikantendienst erfolgt schriftlich.
         

         
               (
               3
               )
                1 Die Beauftragung gilt für die Kirchengemeinde, welcher der Prädikant oder die Prädikantin angehört.  2 Der Oberkirchenrat kann auf Antrag des Prädikanten oder der Prädikantin die Beauftragung im Benehmen mit der zustänigen Gemeinde
            und der aufnehmenden Gemeinde auch auf andere Kirchengemeinden erweitern.  3 Bei Beauftragung zu Diensten auf Kirchenkreisebene ist das Benehmen mit dem Kreiskirchenrat herzustellen.
         

         
               (
               4
               )
               Der Prädikant oder die Prädikantin wird in einem Gottesdienst durch den Oberkirchenrat für seinen oder ihren Dienst eingeführt.
         

      

      
            § 5 Weitere Bestimmungen für den Prädikantendienst

         

         
               (
               1
               )
               Der Prädikant oder die Prädikantin ist bei seinem oder ihrem Dienst an die geltenden Ordnungen der Evangelisch-Lutherischen
            Kirche in Oldenburg und an die in der jeweiligen Kirchengemeinde bestehenden gottesdienstlichen Ordnungen gebunden.
         

         
               (
               2
               )
                1 Die Begleitung des Prädikant oder der Prädikantin geschieht durch das Pfarramt.  2 Sind dem Prädikanten oder der Prädikantin Dienste im Bereich eines Kirchenkreises zugewiesen, so übernimmt der Kreispfarrer
            oder die Kreispfarrerin die Begleitung.
         

         
               (
               3
               )
               Über alles, was dem Prädikanten oder der Prädikantin bei der Ausübung des Dienstes anvertraut wird, hat er oder sie auch über
            die Dauer der Beauftragung hinaus Stillschweigen zu bewahren. 
         

         
               (
               4
               )
                1 Der Prädikant oder die Prädikantin trägt beim Gottesdienst eine seinem oder ihrem Dienst angemessene Kleidung.  2 Das Tragen liturgischer Kleidung im Verkündigungsdienst kann der Oberkirchenrat durch Rechtsverordnung regeln.
         

         
               (
               5
               )
               Die Beauftragung als Prädikant oder Prädikantin schließt eine Tätigkeit als freie Kasualredner oder als freie Kasualrednerin,
            freier Prediger oder freie Predigerin aus.
         

      

      
            § 6 Fortbildung und Pfarrkonvent

         

         
               (
               1
               )
                1 Predigtlektoren und Predigtlektorinnen sowie Prädikanten und Prädikantinnen sind zu regelmäßiger Fortbildung verpflichtet.
             2 Die notwendigen Kosten hierfür einschließlich der Fahrtkosten trägt der Oberkirchenrat. 
         

         
               (
               2
               )
               Prädikanten und Prädikantinnen können im Einzelfall zu den Pfarrkonventen eingeladen werden.
         

      

      
            § 7 Beendigung der Beauftragung

         

         
               (
               1
               )
               Eine nach diesem Gesetz erteilte Beauftragung endet:
         

         
            
               	
                   mit Ablauf der bei der Beauftragung festgelegten Dauer,

               

               	
                   wenn der oder die Beauftragte das 75. Lebensjahr vollendet hat; auf Antrag kann die Beauftragung verlängert werden,

               

               	
                   wenn der oder die Beauftragte die Beauftragung zurückgibt; die Beauftragung kann nur schriftlich zurückgegeben werden, die
                     Rückgabe ist nicht widerrufbar, erneute Beauftragung ist möglich,
                  

               

               	
                   wenn die Voraussetzung für die Erteilung der Beauftragung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 oder 2 bzw. § 4 Absatz 1 Satz 1 oder 2 nicht mehr besteht,
                  

               

               	
                   wenn die Beauftragung aus wichtigem Grund widerrufen wird,

               

               	
                   wenn die Beauftragung als Ergebnis des Lehrgespräches widerrufen wird.

               

            

         

         
               (
               2
               )
                1 Vor dem Widerruf der Beauftragung gemäß Absatz 1 Buchstabe (e) sind der oder die Beauftragte und die bei der Beauftragung
            beteiligten Stellen zu hören.  2 Gegen die Entscheidung kann der oder die Betroffene Beschwerde einlegen.  3 Über die Beschwerde entscheidet der Gemeinsame Kirchenausschuss abschließend.
         

         
               (
               3
               )
               Die Beendigung der Beauftragung ist nach den in der Kirchengemeinde geltenden Bestimmungen ortsüblich bekannt zu geben.
         

      

      
            § 8 Lehraufsicht 

         

         
               (
               1
               )
                1 Liegen nachweisbare Tatsachen für die Annahme vor, dass ein Prädikant oder eine Prädikantin öffentlich durch Wort oder Schrift
            in entscheidenden Punkten dauernd in Widerspruch zum Bekenntnisstand der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg (Artikel
            1, 3 und 4 Kirchenordnung) tritt und daran trotz Belehrung und seelsorglicher Bemühung festhält, so ist ein Lehrgespräch zu führen.
             2 Das Lehrgespräch führt der Oberkirchenrat. 
         

         
               (
               2
               )
               Stellt der Oberkirchenrat aufgrund des Berichtes über den Verlauf des Lehrgespräches fest, dass der Prädikant oder die Prädikantin
            in entscheidenden Punkten im Widerspruch zum Bekenntnisstand der  Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg steht und daran
            festhält, so ist die dem Prädikanten oder der Prädikantin erteilte Beauftragung zu widerrufen.
         

         
               (
               3
               )
               Wenn sich der Prädikant oder die Prädikantin dem Lehrgespräch wiederholt entzieht, wird die Beauftragung mit sofortiger Wirkung
            widerrufen.
         

      

      
            § 9 Entschädigung

         

         Den Predigtlektoren und Predigtlektorinnen sowie den Prädikanten und Prädikantinnen werden die in Wahrnehmung ihres Dienstes
            entstandenen Auslagen im Rahmen vorhandener Mittel und nach vorheriger Absprache gegen Vorlage von Belegen erstattet. Ihnen
            kann eine Entschädigung gewährt werden. Das Nähere wird durch Rechtsverordnung geregelt.
         

      

      
            § 10 Ausführungsbestimmungen

         

         Der Oberkirchenrat erlässt zur Ausführung dieses Gesetzes die erforderlichen Ausführungsbestimmungen und Curricula.

      

      
            § 11 Ergänzende Regelungen

         

         Die Regelungen des Kirchengesetzes über den Dienst, die Begleitung und die Forbildung von Ehrenamtlichen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg vom 21. November 2009 (Ehrenamtsgesetz - EAG, (GVBl. 27. Band, S. 5); geändert durch Kirchengesetz vom 18. November 2011, GVBl. 27. Band, S. 71) finden unter Beachtung von § 1 Absatz 2 EAG ergänzend Anwendung.
         

      

      
            § 12 Schlussbestimmungen

         

         Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

         Gleichzeitig treten die Richtlinien über die vorläufige Ordnung des Lektorenamtes vom 26. Juni 1975 (GVBl. 18. Band, S. 152) und das Gesetz zur Beauftragung zum ehrenamtlichen Dienst der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung vom 19. Mai 1999 (GVBl. 24. Band, S. 102) außer Kraft.
         

         Beauftragungen, die nach diesen Richtlinien und dem Gesetz durch den Oberkirchenrat ausgesprochen worden sind, bleiben nach
            Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen. Eine Beauftragung durch den Oberkirchenrat für Lektorinnen oder Lektoren nach B als
            Predigtlektorin oder Predigtlektor sowie für Lektorinnen oder Lektoren nach C als Prädikantin oder Prädikant ist auf Antrag
            möglich.
         

      

      

      1
            Der Paragraf 1 a tritt am 14.05.2030 außer Kraft.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Besoldung und Versorgung
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD –
BVG-EKD)
         

      

      
         Vom 12. November 2014 


      

      
         (ABl. EKD S. 346), berichtigt am 30. Mai 2016 (ABl. EKD S. 147), 
zuletzt geändert am 13. Novevmber 2019 (ABl. EKD S. 322) 
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Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund des Artikels 10 Absatz
            1 und des Artikels 10a Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b und c der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
         

         

         

      

      
            Teil 1 - Allgemeines

         

         

         
               Kapitel 1 - Geltungsbereich, Verweisungen auf das Bundesrecht, Verwaltungsverfahren

            

            

            
                     § 1 
Geltungsbereich, Anwendungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz regelt die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer in einem öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnis,
                     der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, der Vikarinnen und Vikare in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sowie
                     der Anwärterinnen und Anwärter der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
                      2 Es gilt ferner für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie die Anwärterinnen und Anwärter der Körperschaften, Anstalten
                     und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher
                     Zusammenschluss die Aufsicht führt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu den Dienstbezügen gehören neben den Dienstbezügen im Sinne des Bundesbesoldungsgesetzes auch die Besoldung während des
                     Wartestandes (Wartestandsbesoldung) sowie die Besoldung neben Versorgung im Ruhestand.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu den sonstigen Bezügen gehören
                  

                  
                     
                        	
                           Anwärter- und Vikarsbezüge,

                        

                        	
                           Dienstwohnung und

                        

                        	
                           vermögenswirksame Leistungen.

                        

                     

                  

                   2 Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse dies für
                     den jeweiligen Bereich bestimmt, können zur Besoldung ferner ein wohnungsbezogener Bestandteil der Bezüge und jährliche Sonderzahlungen
                     gehören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Versorgungsbezüge sind die in § 2 des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Bezüge, soweit in diesem Kirchengesetz oder aufgrund
                     dieses Kirchengesetzes nicht etwas anderes geregelt ist.
                  

               

               
                     § 2 
Anwendung von Bundesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besoldung und Versorgung richten sich nach den entsprechend anzuwendenden Bestimmungen des für die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten
                     jeweils geltenden Besoldungs- und Versorgungsrechts, soweit in diesem Kirchengesetz oder aufgrund dieses Kirchengesetzes nicht
                     etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann neue Vorschriften des Bundes zur Besoldung und Versorgung im kirchlichen
                     Interesse innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung längstens für sechs Monate nach Veröffentlichung vorläufig durch
                     Rechtsverordnung von der Anwendung ausschließen.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     eine entsprechende Möglichkeit zur Aussetzung neuer Vorschriften des Bundes durch Kirchengesetz regeln, soweit sie Regelungsgegenstände
                     betreffen, die aufgrund von Öffnungsklauseln abweichend von diesem Kirchengesetz geregelt werden können.  3 Satz 2 gilt entsprechend, soweit Gliedkirchen auf das Recht eines Bundeslandes verweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anstelle der im Besoldungs- und Versorgungsrecht des Bundes in Bezug genommenen Regelungen des Bundesbeamtengesetzes und
                     des Beamtenstatusgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD und des Kirchenbeamtengesetzes
                     der EKD sowie der Ausführungsgesetze der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     oder die Regelungen der vergleichbaren Kirchengesetze und Rechtsverordnungen der Gliedkirchen zu dem jeweiligen Regelungsgegenstand
                     anzuwenden.
                  

               

               
                     § 3 
Gleichstellung von kirchlichem öffentlichem Dienst und außerkirchlichem öffentlichem Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Anwendung der besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften ist der kirchliche Dienst im Sinne des § 4 wie
                     der außerkirchliche öffentliche Dienst bei einem Dienstherrn im Sinne des Bundesbesoldungsgesetzes zu behandeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchliche Belange und kirchliche Interessen gelten als öffentliche Belange und öffentliche Interessen im Sinne der Besoldungs-
                     und Versorgungsregelungen des Bundes.
                  

               

               
                     § 4 
Kirchlicher Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchlicher Dienst ist Tätigkeit im Dienst 
                  

                  
                     
                        	
                           der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse,

                        

                        	
                           des Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik, seiner Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse,
                              
                           

                        

                        	
                           der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine
                              Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt, und
                           

                        

                        	
                           ihrer Rechtsvorgänger.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Dienst nach Absatz 1 kann gleichgestellt werden eine Tätigkeit 
                  

                  
                     
                        	
                           in missionarischen, diakonischen und sonstigen kirchlichen Werken und Einrichtungen, die der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                              den Gliedkirchen oder den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen zugeordnet worden sind, sowie
                           

                        

                        	
                           in Anstalten und Einrichtungen, die dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung der Evangelischen Kirche in Deutschland
                              oder dem Diakonischen Werk einer Gliedkirche angeschlossen sind, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform,
                           

                        

                        	
                           in anderen Zusammenschlüssen von Kirchen mit ihren Einrichtungen, einschließlich Mission und Diakonie, sowie

                        

                        	
                           in einer anderen christlichen Kirche.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5 
Verwaltungsverfahren
                     

                  

                  Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens-
                     und -zustellungsgesetzes der EKD, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in Widerspruch stehen und
                     soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse für den jeweiligen Bereich etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 - Ausnahmen vom Bundesrecht, Regelungszuständigkeiten, Zuständigkeiten

            

            

            
                     § 6 
Ausnahmen vom Bundesrecht, eigene kirchliche Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bestimmungen des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechtes des Bundes, die Vergabebudgets oder Sondervermögen betreffen,
                     haushaltsrechtlichen Charakter haben oder die innere Ordnung der Beschäftigungsstellen des Bundes betreffen, finden keine
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     für die Besoldung und Versorgung von Mitgliedern kirchenleitender Organe und Personen in kirchenleitenden Ämtern sowie für
                     Besoldungs- und Versorgungstatbestände, die vom Bundesrecht und von diesem Kirchengesetz nicht erfasst sind, durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund Kirchengesetzes eigene Regelungen erlassen.
                  

               

               
                     § 7 
Verzichtsmöglichkeit
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich eine Regelung treffen, nach der widerruflich auf einen Teil der Besoldung oder Versorgung verzichtet
                     werden kann.  2 Der Verzicht darf den angemessenen Lebensunterhalt der Bezugsberechtigten und ihrer Familien nicht gefährden.
                  

               

               
                     § 8 
Ausführungsbestimmungen, Abweichungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse treffen je für ihren Bereich
                     die zur Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Regelungen.  2 Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Durchführungshinweise, die sie hierzu erlassen, können vom Bundesrecht abweichen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Abweichungen von Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sind nur in den gesondert genannten Fällen möglich.
                  

               

               
                     § 9 
Eigene Regelungen zur Höhe der Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich die Besoldungshöhe abweichend vom Bundesrecht bestimmen.  2 Sie können hierzu 
                  

                  
                     
                        	
                           die Besoldungshöhe 

                           
                              
                                 	
                                    als Prozentsatz der Besoldung des Bundes (Bemessungssatz) oder 

                                 

                                 	
                                    als Besoldung eines Bundeslandes oder als Prozentsatz der Besoldung eines Bundeslandes,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die Zahl der Stufen,

                        

                        	
                           die vor einem Stufenaufstieg zurückzulegenden Zeiten,

                        

                        	
                           die bei der Stufenfestsetzung als Erfahrungszeiten anzuerkennenden Zeiten,

                        

                        	
                           die Anpassung der Bezüge,

                        

                        	
                           die Minderung nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes und 
                           

                        

                        	
                           den Abzug nach § 50f des Beamtenversorgungsgesetzes

                        

                     

                  

                  abweichend regeln. 

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, deren Besoldungshöhe sich am Recht eines Bundeslandes orientiert,
                     können eine von § 70 des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelung dieses Bundeslandes je für ihren Bereich durch Kirchengesetz übernehmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     eigene Regelungen zu den Bestandteilen und zur Höhe von Anwärter- und Vikarsbezügen erlassen. 
                  

               

               
                     § 10 
Öffnungsklauseln
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich vom Bundesrecht abweichende Regelungen erlassen zur Gewährung und Höhe von
                  

                  
                     
                        	
                           vermögenswirksamen Leistungen, 

                        

                        	
                           Sonderzahlungen, Einmalzahlungen,

                        

                        	
                           Zuschlägen bei Altersteildienst, 

                        

                        	
                           Zuschlägen beim Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand auf einen Zeitpunkt nach Erreichen der Regelaltersgrenze sowie
                              bei Wiederverwendung nach Erreichen der Regelaltersgrenze,
                           

                        

                        	
                           Auslandsbesoldungen, 

                        

                        	
                           nichtruhegehaltfähigen Zuschlägen bei begrenzter Dienstfähigkeit und

                        

                        	
                           Besoldung bei Familienpflegezeit und Vorschüssen bei Familienpflegezeit.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11 
Rechtsverordnungen
                     

                  

                   1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann mit Zustimmung der Kirchenkonferenz von besoldungs- und versorgungsrechtlichen
                     Rechtsverordnungen des Bundes abweichende Regelungen mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse beschließen, um sie kirchlichen Gegebenheiten und Erfordernissen anzupassen.  2 Er kann Verordnungsermächtigungen im Besoldungs- und Versorgungsrecht des Bundes, die der Bund noch nicht ausgeübt hat, mit
                     Zustimmung der Kirchenkonferenz mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse ausüben.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Regelungsgegenstände, die nach diesem Kirchengesetz für den jeweiligen Bereich der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse zu regeln sind.  4 Öffnungsklauseln bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 12 
Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist für Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz die
                     jeweilige oberste kirchliche Verwaltungsbehörde oder die von ihr benannte Stelle zuständig.  2 Satz 1 gilt entsprechend für Entscheidungen, die nach Bundesrecht von Bundes- oder Landesregierungen, Bundesministerien, obersten
                     Dienstbehörden oder obersten Rechtsaufsichtsbehörden zu treffen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     für die Zuständigkeiten und Beteiligungen kirchlicher Stellen oder Amtsträgerinnen und Amtsträger eigene Regelungen erlassen.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 - Gemeinsame Regelungen für Besoldung und Versorgung

            

            

            
                     § 13 
Familienzuschlag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Familienzuschlag wird aus öffentlichen Mitteln einschließlich der kirchlichen Mittel an verschiedene Personen dem Grunde
                     nach und unabhängig vom tatsächlichen Zahlbetrag insgesamt nur einmal voll gewährt.  2 Werden beim Zusammentreffen der Ansprüche mehrerer Personen auf Familienzuschlag darauf  entfallende Beträge von anderer Seite
                     ohne Berücksichtigung des § 40 Absatz 4 und 5 des Bundesbesoldungsgesetzes oder vergleichbarer Vorschriften gezahlt, so wendet die kirchliche Seite diese Bestimmungen auf die kirchlichen Bezüge entsprechend
                     an, so dass mehrere Berechtigte unabhängig vom tatsächlichen Zahlbetrag insgesamt so viele Anteile des Familienzuschlags erhalten,
                     als ob alle Berechtigten im kirchlichen Dienst tätig wären.  3 Im Falle von Versorgungsbezügen wird Satz 2 unabhängig von der Höhe des Ruhegehaltssatzes der verschiedenen Berechtigten angewendet.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können in Abweichung von Absatz
                     1 durch Kirchengesetz vorsehen, dass Familienzuschlag nach diesem Kirchengesetz neben den von anderer Seite gewährten Leistungen
                     bis zu der in Satz 2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt wird.  2 Höchstgrenze ist die Summe der Familienzuschläge, die sich bei Anwendung der Vorschriften über das Zusammentreffen mehrerer
                     Ansprüche auf Familienzuschlag auch auf die nicht  nach diesem Kirchengesetz Anspruchsberechtigten ergeben würde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Empfängerinnen und Empfänger von Bezügen nach diesem Kirchengesetz haben der zuständigen Stelle jede Änderung der Verhältnisse,
                     die die Gewährung des Familienzuschlags beeinflussen kann, unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  2 Der Familienzuschlag steht insoweit unter dem Vorbehalt der Rückforderung.
                  

               

               
                     § 14 
Zusammentreffen von Besoldung und Versorgung mit Einkommen aus einem politischen Amt oder Mandat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ansprüche auf Besoldung nach diesem Kirchengesetz ruhen neben
                  

                  
                     
                        	
                           einer Abgeordnetenentschädigung oder neben einem Einkommen aus einem Amtsverhältnis, 

                        

                        	
                           Übergangsgeld aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis,

                        

                        	
                           Versorgungsansprüchen aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis

                        

                     

                  

                  um 50 Prozent des Betrages, um den die Summe beider Bezüge die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der im kirchlichen
                     Dienst erreichten Besoldungsgruppe übersteigt; der Kürzungsbetrag darf jedoch weder 50 Prozent des nichtkirchlichen Einkommens,
                     Übergangsgeldes oder Versorgungsbezugs noch 50 Prozent des kirchlichen Einkommens übersteigen.  2 In gleicher Weise ruhen Ansprüche auf Versorgung nach diesem Kirchengesetz neben einer Abgeordnetenentschädigung oder neben
                     einem Einkommen aus einem Amtsverhältnis. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ansprüche auf Versorgung nach diesem Kirchengesetz ruhen neben
                  

                  
                     
                        	
                           einem Übergangsgeld aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis,

                        

                        	
                           Versorgungsansprüchen aus einem Abgeordnetenmandat oder einem Amtsverhältnis

                        

                     

                  

                  um 50 Prozent des Betrages, um den die Summe beider Bezüge 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe
                     der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt nach diesem Kirchengesetz berechnet, übersteigt; der Kürzungsbetrag darf
                     jedoch 50 Prozent des Übergangsgeldes oder des nichtkirchlichen Versorgungsanspruchs nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kinderbezogene Familienzuschläge und Leistungen wegen Kindererziehung erhöhen die jeweilige Höchstgrenze nach Absatz 1 und
                     2; sie sind Bestandteile der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entschädigung oder Amtsbezüge, soweit sie neben diesen gewährt
                     werden.  2 Auf familienrechtlichem Versorgungsausgleich beruhende Renten- und Versorgungsansprüche oder Minderungen von Renten- und Versorgungsansprüchen
                     bleiben unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die sich nach diesem Kirchengesetz, dem Bundesbesoldungsgesetz und Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Ruhens-, Anrechnungs-
                     und Kürzungsbeträge für die Kürzungen der Besoldung und Versorgung werden je für sich ermittelt.  2 Für die sich anschließende Berechnung des Zahlbetrages wird die jeweilige Ruhensberechnung nach Absatz 1 bis 3 vor der Anwendung
                     von Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften nach dem Bundesbesoldungsgesetz und dem Beamtenversorgungsgesetz durchgeführt.
                      3 Die Regelungen dieses Kirchengesetzes über die Anrechnung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und des sich
                     daraus ergebenden Steuervorteils bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Abgeordnete im Sinne dieses Kirchengesetzes sind Mandatsträger eines Parlamentes des Bundes oder der Länder oder einer zwischen-
                     oder überstaatlichen Einrichtung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Amtsverhältnis im Sinne dieses Kirchengesetzes ist die Ausübung eines leitenden politischen Amtes.  2 Dazu gehören insbesondere das Amt der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers,
                     der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten eines Landes, einer Ministerin oder eines Ministers des Bundes oder eines
                     Landes, einer Parlamentarischen Staatssekretärin oder eines Parlamentarischen Staatssekretärs des Bundes oder eines Landes,
                     ferner die entsprechenden Ämter der Stadtstaaten und die leitenden politischen Ämter bei einer zwischen- oder überstaatlichen
                     Einrichtung.  3 § 66 des Beamtenversorgungsgesetzes bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Ruhensregelungen nach Absatz 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit die Kürzung oder das Ruhen der nichtkirchlichen Bezüge
                     wegen des Zusammentreffens mit Besoldung oder Versorgung nach diesem Kirchengesetz bereits durch bundes- oder landesrechtliche
                     Vorschriften oder seitens der zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung bestimmt werden.
                  

               

               
                     § 15 
Verwendung im öffentlichen Dienst, Zusammentreffen mehrerer Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wendet ein früherer Dienstherr die Vorschriften über das Zusammentreffen von mehreren Versorgungsbezügen nicht an, wird § 54 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend angewendet.  2 Wendet ein früherer Dienstherr die Vorschriften über das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Verwendungseinkommen nicht
                     an, wird § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend angewendet.  3 Werden Versorgungsbezüge vom früheren Dienstherrn ungekürzt gewährt, so werden die aktiven Dienstbezüge in entsprechender
                     Anwendung des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes gekürzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verwendung im öffentlichen Dienst ist eine Beschäftigung im Sinne des § 53 Absatz 8 des Beamtenversorgungsgesetzes und die Verwendung im kirchlichen Dienst im Sinne des § 4.
                  

               

               
                     § 16 
Besoldung, Versorgung und Versorgungsbeiträge bei Dienstverhältnissen auf Zeit bei einem anderen Dienstherrn
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wird während einer Beurlaubung ohne Bezüge ein Pfarrdienstverhältnis auf Zeit im Sinne des Pfarrdienstgesetzes der EKD oder
                     vergleichbarer gliedkirchlicher Regelungen oder ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit im Sinne des Kirchenbeamtengesetzes
                     der EKD (Dienstverhältnis auf Zeit) bei einem anderen Dienstherrn begründet, richtet sich die Besoldung nach dem Recht des
                     aufnehmenden Dienstherrn. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Wiederaufnahme des Dienstes bei dem beurlaubenden Dienstherrn bemessen sich die Bezüge nach dem Recht des beurlaubenden
                     Dienstherrn und nach der Besoldungsgruppe, die der beurlaubten Person in dem ruhenden Dienstverhältnis zuletzt zustand.  2 Dies gilt nicht, wenn die beurlaubte Person in dem bisher ruhenden Dienstverhältnis befördert wird oder vor Beendigung der
                     Beurlaubung etwas Abweichendes schriftlich zugesichert wurde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Versorgung richtet sich nach dem Recht des beurlaubenden Dienstherrn und nach der Besoldungsgruppe, die der beurlaubten
                     Person in dem ruhenden Dienstverhältnis zuletzt zustand.  2 Dies gilt nicht, wenn der beurlaubende Dienstherr im Einvernehmen mit dem Dienstherrn des Dienstverhältnisses auf Zeit etwas
                     Abweichendes schriftlich zusichert.  3 Die Zusicherung soll in den ersten sechs Monaten des Dienstverhältnisses auf Zeit gegeben werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der beurlaubende Dienstherr erkennt die Dienstzeit in dem Dienstverhältnis auf Zeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit an, wenn
                     sich der Dienstherr des Dienstverhältnisses auf Zeit verpflichtet, für seine Dauer an den beurlaubenden Dienstherrn einen
                     Versorgungsbeitrag zu entrichten.  2 Zeiten eines Teildienstes sind zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit
                     entspricht.  3 Der beurlaubende Dienstherr kann die Ruhegehaltfähigkeit bei Vorliegen eines kirchlichen Interesses unter Verzicht auf einen
                     Versorgungsbeitrag zusichern. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Höhe des Versorgungsbeitrages richtet sich nach Maßgabe des Rechts des beurlaubenden Dienstherrn nach den ruhegehaltfähigen
                     Dienstbezügen aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die der beurlaubten Person in dem ruhenden Dienstverhältnis zuletzt zustand.
                      2 Der Versorgungsbeitrag während des Dienstverhältnisses auf Zeit entspricht einem näher zu vereinbarenden Prozentsatz der nach
                     Satz 1 berechneten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Hat der beurlaubende Dienstherr nach Absatz 3 Satz 2 schriftlich zugesichert, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach einer
                     höheren Besoldungsgruppe als nach Absatz 3 Satz 1 zu bemessen, wird der Versorgungsbeitrag nach Absatz 5 um einen Prozentsatz
                     der Differenz der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zwischen der Besoldungsgruppe nach Absatz 3 Satz 1 und der zugesicherten
                     höheren Besoldungsgruppe erhöht.  2 Im Falle der Wiederaufnahme des Dienstes bei dem beurlaubenden Dienstherrn wird der Erhöhungsbetrag bis zum Beginn des Ruhestandes
                     fortgezahlt.  3 Der Erhöhungsbetrag wird im Falle einer Beförderung in dem zuvor ruhenden Dienstverhältnis angepasst.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund Kirchengesetzes für besondere Fälle vorsehen, dass sie als Dienstherr eines Dienstverhältnisses auf Zeit die
                     Versorgung einer in ihrem Bereich im Dienstverhältnis auf Zeit tätigen Person ergänzen, wenn der beurlaubende Dienstherr keine
                     Zusicherung nach Absatz 6 abgegeben hat.  2 Die Ergänzung darf höchstens bis zur Höhe der Versorgung erfolgen, die der beurlaubten Person zustehen würde, wenn sie Versorgung
                     aus ihrem letzten Amt im Dienstverhältnis auf Zeit beziehen würde.  3 Darüber hinausgehende Ansprüche können gegen den Dienstherrn des Dienstverhältnisses auf Zeit nicht begründet werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     bestimmen, dass in besonderen Fällen zur Sicherung der Gesamtversorgung von der Anwendung der §§ 53a bis 56 des Beamtenversorgungsgesetzes abgesehen werden kann, wenn anstelle einer beamtenrechtlichen Versorgung nach diesem Kirchengesetz eine andere Alterssicherung
                     vereinbart wurde.
                  

               

               
                     § 16a 
Besoldung und Versorgung bei Hinausschieben des Ruhestandes und Wiederverwendung, Besoldung neben Versorgung bei Dienst im
                        Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Zuschlag bei einem Hinausschieben des Ruhestandes bemisst sich im Falle des Teildienstes nach dem nach § 6 Absatz 1 des
                     Bundesbesoldungsgesetzes zustehenden Grundgehalt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes zur Besoldung beim Hinausschieben des Ruhestandes und des Absatzes 1 finden in
                     Fällen der Wiederverwendung nach Erreichen der Regelaltersgrenze entsprechende Anwendung, wenn nicht die Evangelische Kirche
                     in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Beim erneuten Eintritt in den Ruhestand findet § 85a des Beamtenversorgungsgesetzes mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,
                     dass der hiernach gewährleistete Betrag den regelmäßigen Versorgungsanpassungen unterliegt.  2 Sofern der erste Eintritt in den Ruhestand vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit erfolgte, gilt
                     § 13 Absatz 1 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend.  3 Wenn sich das Ruhegehalt bei der ersten Versetzung in den Ruhestand vermindert hat, so verringern sich diese Versorgungsabschläge
                     für jedes Jahr der Wiederverwendung um 3,6%.  4 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz abweichende Regelungen erlassen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird nach Erreichen der Regelaltersgrenze oder in Fällen der Wiederverwendung ein mit niedrigeren Dienstbezügen verbundenes
                     Amt bekleidet als das zuvor übertragene, so wird das Ruhegehalt nach den höheren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren
                     Amtes und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet, sofern die Voraussetzungen für eine Versorgung aus diesem Amt
                     bei Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. beim Beginn des ersten Ruhestandes gegeben waren.  2 § 5 Absatz 5 des Beamtenversorgungsgesetzes findet in diesen Fällen keine Anwendung.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein mit niedrigeren Dienstbezügen verbundenes Amt vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     zugleich mit einer Verfügung des späteren Hinausschiebens des Ruhestandes übertragen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 § 65 des Beamtenversorgungsgesetzes oder vergleichbare Vorschriften finden bei Dienst im Ruhestand keine Anwendung, sofern
                     dies nicht aufgrund kirchengesetzlicher Vorschriften bestimmt ist.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Rechtsverordnung Regelungen zur Besoldung neben Versorgung bei Dienst im Ruhestand erlassen.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 2 - Besoldung

         

         

         
               Kapitel 1 - Grundgehalt, Wartestandsbesoldung und Zulagen

            

            

            
                     § 17 
Höhe des Grundgehaltes der Pfarrerinnen und Pfarrer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten ein Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes Regelungen erlassen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer nach Ablauf einer
                     bestimmten Dienstzeit ein Grundgehalt nach Besoldungsgruppe 14 der Besoldungsordnung A erhalten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes Regelungen erlassen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonderen
                     Stellen oder Aufträgen ein höheres Grundgehalt erhalten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 9 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 18 
Zuordnung der Ämter
                     

                  

                   1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regeln die Zuordnung der Ämter
                     zu den Besoldungsgruppen je für ihren Bereich durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes in Anlehnung an die Besoldungsordnungen
                     des Bundesbesoldungsgesetzes oder eines Landesbesoldungsgesetzes.  2 Die §§ 18 und 19 des Bundesbesoldungsgesetzes bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 19 
Anwärter- und Vikarsbezüge
                     

                  

                  § 66 des Bundesbesoldungsgesetzes findet keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 20 
Besoldung bei Wegfall von Zulagen und Verleihung eines anderen Amtes
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für Pfarrerinnen und
                     Pfarrer, die besondere Stellen oder Aufträge wahrnehmen, durch Kirchengesetz je für ihren Bereich von den §§ 13 und 19a des Bundesbesoldungsgesetzes abweichende Regelungen erlassen.
                  

               

               
                     § 21 
Besoldung während der Mutterschutzfrist und der Elternzeit
                     

                  

                   1 Mutterschutzrechtliche Beschäftigungsverbote, Mutterschutzfristen und Stillzeiten berühren die Ansprüche auf Dienst-, Anwärter-
                     oder Vikarsbezüge nicht.  2 Während der Elternzeit besteht Anspruch auf diese Bezüge, soweit Dienst geleistet wird. 
                  

               

               
                     § 22 
Besoldung während des Wartestandes (Wartestandsbesoldung)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Höhe der Wartestandsbesoldung entspricht in dem Monat, in dem der Wartestand wirksam wird, sowie in den ersten drei Kalendermonaten
                     des Wartestandes den Dienstbezügen, die bei Wahrnehmung des bisherigen Amtes im bisherigen Dienstumfang zustehen würden.  2 Ging der Versetzung in den Wartestand eine Beurlaubung ohne Bezüge voran, so werden für die Wartestandsbesoldung die Bezüge
                     zugrunde gelegt, die bei Wahrnehmung des vor der Beurlaubung ausgeübten Amtes im damaligen Dienstumfang zustehen würden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Wahrnehmung eines Wartestandsauftrages entspricht die Höhe der Wartestandsbesoldung während und nach Ablauf des Zeitraums
                     nach Absatz 1 mindestens der Höhe der Dienstbezüge, die bei Wahrnehmung dieses Auftrages zustünden, wenn keine Versetzung
                     in den Wartestand erfolgt wäre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Wartestandsbesoldung beträgt nach Ablauf des Zeitraums nach Absatz 1 vorbehaltlich der Regelung des Absatzes 4 71,75 Prozent
                     der Dienstbezüge, die bei Wahrnehmung des bisherigen Amtes in einem vollen Dienstauftrag zustehen würden.  2 Änderungen beim Familienzuschlag sind zu berücksichtigen.  3 Ging der Versetzung in den Wartestand eine Beurlaubung ohne Bezüge voran, so werden für die Wartestandsbesoldung die Bezüge
                     zugrunde gelegt, die bei Wahrnehmung des vor der Beurlaubung ausgeübten Amtes in einem vollen Dienstauftrag zustehen würden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ging der Versetzung in den Wartestand oder einer Beurlaubung ohne Bezüge vor Versetzung in den Wartestand ein Teildienst voran,
                     so darf die Wartestandsbesoldung nach Absatz 3 die aus dem Teildienst zustehenden Dienstbezüge nicht übersteigen.  2 Sie darf jedoch 50 Prozent der Dienstbezüge bei Wahrnehmung eines vollen Dienstauftrages in dem bisherigen Amt nicht unterschreiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz 
                  

                  
                     
                        	
                           einen von Absatz 1 abweichenden, längeren Zeitraum bestimmen und

                        

                        	
                           die Anrechenbarkeit von Einkünften während des Wartestandes regeln.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Disziplinarrechtliche Bestimmungen zur Höhe der Wartestandsbesoldung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 23 
Zulagen und Leistungsbesoldung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Regelungen zur Gewährung einer Zulage für Beamtinnen und Beamte 
                  

                  
                     
                        	
                           in obersten Behörden gemäß Nr. 7 der Vorbemerkungen zu Bundesbesoldungsordnungen A und B in Verbindung mit Anlage IX zum Bundesbesoldungsgesetz
                              und 
                           

                        

                        	
                           im Falle der Verringerung der Besoldung aufgrund eines Dienstherrnwechsels gemäß § 19b des Bundesbesoldungsgesetzes

                        

                     

                  

                  finden keine Anwendung.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich die Gewährung der genannten Zulagen vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes über
                  

                  
                     
                        	
                           Aufstieg oder Verbleiben in Grundgehaltsstufen aufgrund von Leistungseinschätzungen gemäß § 27 Absatz 4 bis 7,
                           

                        

                        	
                           Prämien und Zulagen für besondere Leistungen gemäß § 42a, 
                           

                        

                        	
                           Zulagen für Professorinnen und Professoren, die Drittmittel einwerben gemäß § 35, 
                           

                        

                        	
                           Zulagen für besondere Erschwernisse gemäß § 47 und
                           

                        

                        	
                           Zulagen für Mehrarbeit gemäß § 48

                        

                     

                  

                  finden nur Anwendung, wenn dies durch die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     je für ihren Bereich bestimmt wurde.  2 In diesem Fall können Rechtsverordnungen für den jeweiligen Bereich erlassen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     oder aufgrund Kirchengesetzes je für ihren Bereich vom Bundesbesoldungsgesetz abweichende Regelungen 
                  

                  
                     
                        	
                           zu den Voraussetzungen für die Gewährung von Zulagen,

                        

                        	
                           zur Gewährung weiterer Zulagen sowie 

                        

                        	
                           zur Höhe und Ruhegehaltfähigkeit von Zulagen

                        

                     

                  

                  erlassen.

               

            

         

         
               Kapitel 2 - Dienstwohnung

            

            

            
                     § 24 
Dienstwohnungsvergütung, wohnungsbezogener Bestandteil der Bezüge, Nutzungsentschädigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Dauer der Zuweisung einer Dienstwohnung ist auf die Bezüge eine Dienstwohnungsvergütung anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich von Absatz 1 abweichend regeln, dass für die Dauer der Zuweisung einer Dienstwohnung ein wohnungsbezogener
                     Bestandteil der Bezüge einbehalten wird.  2 Sie können bestimmen, dass der Familienzuschlag der Stufe 1 in diese Berechnung einzubeziehen ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Festsetzung der Dienstwohnungsvergütung oder des wohnungsbezogenen Bestandteils
                     der Bezüge sowie der Betriebskosten haben keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Solange die Dienstwohnung während einer Beurlaubung oder Elternzeit ohne Bezüge überlassen bleibt oder nach Beendigung des
                     Dienstwohnungsverhältnisses vorübergehend weiter bewohnt wird, ist eine Nutzungsentschädigung zu entrichten.
                  

               

               
                     § 25 
Weitere Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund Kirchengesetzes, inwieweit kirchliche Körperschaften verpflichtet sind, eine Dienstwohnung
                     zur Verfügung zu stellen.  2 Sie können je für ihren Bereich Regelungen durch Rechtsverordnung erlassen, insbesondere zu 
                  

                  
                     
                        	
                           Ausstattung der Dienstwohnung,

                        

                        	
                           Art der Nutzung sowie Möglichkeiten der Einziehung, Untervermietung oder Umnutzung von Teilen der Dienstwohnung,

                        

                        	
                           Höhe der Dienstwohnungsvergütung oder des wohnungsbezogenen Bestandteils der Bezüge,

                        

                        	
                           Art und Umfang der von Besoldungsempfängerinnen und -empfängern zu tragenden Betriebskosten, 

                        

                        	
                           Zeitraum, Vornahme und Kostentragung für Schönheitsreparaturen,

                        

                        	
                           Vornahme und Kostentragung für Kleinreparaturen, 

                        

                        	
                           Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses, Nachnutzung und Räumung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vorhandene Regelungen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gelten für den jeweiligen Bereich fort.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 3 - Versorgung

         

         

         
                     § 26 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich in Anlehnung an das Recht eines Bundeslandes einen anderen als den in § 5 Absatz 1 Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Faktor bestimmen oder von einer Vervielfältigung absehen.  2 Sie können vom Faktor des gewählten Bundeslandes abweichen, wenn dieses allgemein gewährte Bezügebestandteile oder Sonderzahlungen
                     in die allgemeine Grundgehaltstabelle einbezieht, soweit die Abweichung erforderlich ist, um abzubilden, dass diese Bezügebestandteile
                     oder Sonderzahlungen bisher nicht oder nur zum Teil an Versorgungsberechtigte der Kirche gewährt wurden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich für Pfarrerinnen und Pfarrer, die besondere Stellen oder Aufträge wahrnehmen, von § 5 Absatz 5 des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen erlassen.  2 Dies gilt ebenfalls, wenn eine Stelle, ein Auftrag oder ein Amt mit ruhegehaltfähigen Zulagen verbunden war.
                  

               

               
                     § 27 
Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
                     

                  

                   1 Zeiten im privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gelten als Dienstzeiten im Sinne des § 4 Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes, wenn sie vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 889) genannten Gebiet bei
                     einem kirchlichen Arbeitgeber zurückgelegt wurden.  2 § 12 b des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 28 
Ruhegehaltfähige Dienstzeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die in einem außerkirchlichen, inländischen, öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis hauptberuflich verbrachten Zeiten können
                     als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden.  2 Sie sind ruhegehaltfähig, soweit mit dem kirchlichen Dienstherrn Versorgungslastenteilung vereinbart wird.  3 Nach Satz 1 oder 2 berücksichtigte Zeiten gelten als regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zeiten einer hauptberuflichen Beschäftigung können als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, soweit sie für das zuerst übertragene
                     kirchliche Amt förderlich sind.  2 Ergänzend zu den §§ 10 und 11 des Beamtenversorgungsgesetzes können andere Zeiten einer hauptberuflichen Beschäftigung, die für das zuerst übertragene kirchliche Amt förderlich sind,
                     ganz oder teilweise berücksichtigt werden.  3 Im Ausland verbrachte Zeiten, die als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden können, werden nur insoweit als ruhegehaltfähig
                     berücksichtigt, als sich durch ihre Berücksichtigung keine höhere Gesamtversorgung ergibt als die in § 55 Absatz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     bezeichnete Höchstgrenze.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Berücksichtigung der Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge als ruhegehaltfähige Dienstzeit gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer. 5 zweiter Halbsatz des Beamtenversorgungsgesetzes ist in der Regel von der Erhebung eines Versorgungsbeitrages abhängig zu machen, dessen Höhe vom beurlaubenden Dienstherrn
                     bestimmt wird.  2 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ruhegehaltfähig sind die Zeiten eines Wartestandes in einem kirchengesetzlich geregelten Dienstverhältnis.  2 Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten eines Wartestandes ohne Wartestandsauftrag im Sinne des Disziplinargesetzes der EKD sowie
                     Zeiten des Dienstes im Ruhestand, in denen Besoldung neben Versorgung bezogen wird. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 § 12 Absatz 1a des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.  2 Nicht ruhegehaltfähig ist der berufsmäßige Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Endet ein Dienstverhältnis durch Entlassung kraft Kirchengesetzes wegen
                  

                  
                     
                        	
                           Erklärung des Austritts aus der evangelischen Kirche,

                        

                        	
                           Verlustes der Rechte aus der Ordination,

                        

                        	
                           Aufgabe des Dienstes unter Umständen, aus denen zu entnehmen ist, dass er nicht wieder aufgenommen werden soll,

                        

                        	
                           Nichtaufnahme des Dienstes trotz Aufforderung oder nach einer Beurlaubung oder

                        

                        	
                           Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe durch ein deutsches Gericht,

                        

                     

                  

                  sind Zeiten vor der Entlassung nicht ruhegehaltfähig.

               

               
                     § 29 
Höhe des Ruhegehaltes in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Versorgungsberechtigte, die nach § 88 Absatz 4 und § 92 des Pfarrdienstgesetzes der EKD und § 64 des Kirchenbeamtengesetzes
                     der EKD vor Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand versetzt werden, vermindert sich das Ruhegehalt für jedes Jahr
                     des vorzeitigen Ausscheidens um 3,6 Prozent, höchstens aber um 14,4 Prozent. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich die Höchstgrenze für Versorgungsabschläge bei Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze
                     niedriger festsetzen, als in Absatz 1 und § 14 Absatz 3 Satz 1und § 69h des Beamtenversorgungsgesetzes bestimmt.  2 Ist die Versetzung in den Ruhestand auf eigenen Antrag nach ihrem Recht zu einem früheren Zeitpunkt möglich, als im Pfarrdienstgesetz
                     der EKD und Kirchenbeamtengesetz der EKD vorgesehen, so können sie die Höchstgrenze für Versorgungsabschläge für diese Fälle
                     der Versetzung in den Ruhestand durch Kirchengesetz entsprechend höher festsetzen.  3 Versorgungsabschläge nach Satz 1 und 2 betragen 3,6 Prozent pro Jahr. 
                  

               

               
                     § 30 
Unterhaltsbeitrag in vom Beamtenversorgungsgesetz nicht erfassten Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Vorliegen einer besonderen Bedürftigkeit und unbilligen Härte kann auch in Fällen, in denen die Voraussetzungen des Beamtenversorgungsgesetzes
                     zur Gewährung eines Unterhaltsbeitrages nicht erfüllt sind, ein jederzeit widerruflicher Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des
                     Ruhegehaltes gewährt werden.  2 § 26 des Beamtenversorgungsgesetzes gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die besonderen Bestimmungen über die Bewilligung von Unterhaltsbeiträgen in Disziplinarverfahren und Verfahren bei Lehrbeanstandungen
                     bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Falle der Entlassung kann, sofern kein Anspruch auf Altersgeld besteht, zur Vermeidung einer Nachversicherung in der gesetzlichen
                     Rentenversicherung unwiderruflich ein Unterhaltsbeitrag in Höhe der gesetzlichen Rente gewährt werden, die aufgrund einer
                     Nachversicherung zustehen würde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages ist nicht mit der Gewährung von Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen
                     verbunden, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt wird. 
                  

               

               
                     § 31 
Widerruf von Unterhaltsbeiträgen
                     

                  

                  Widerrufliche Unterhaltsbeiträge sollen widerrufen werden, wenn die oder der Berechtigte aus der evangelischen Kirche ausgetreten
                     ist oder das Ansehen der Kirche erheblich schädigt.
                  

               

               
                     § 32 
Kindererziehungszuschlag in besonderen Fällen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von  § 50a Absatz 1 Satz 2 und § 50e des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickelt werden.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können auch von den §§ 50a
                     bis 50e des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen treffen, sofern sie entsprechendes Landesrecht anwenden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes gilt auch, wenn das Kind vor dem 1. Januar 1992 während eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses geboren wurde, das in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
                     vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 889) genannten Gebiet bestand.  2 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen für den jeweiligen Bereich beibehalten
                     und fortentwickeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Kindererziehungszuschlag wird nicht gewährt, soweit die Kindererziehungszeit in der Zeit liegt, für die nach § 41 ein Sockelbetrag gewährt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ein Kindererziehungszuschlag wird nicht gewährt, soweit eine vollständige Freistellung während der Kindererziehungszeit aufgrund
                     anderer kirchengesetzlicher Vorschriften als ruhegehaltfähig gilt.
                  

               

               
                     § 32a 
Ausnahmen vom Einkommensbegriff des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes
                     

                  

                  Umlagezahlungen zu Direktversicherungen, zusätzlichen Altersrenten, Zusatzversorgung, Betriebsrenten, Pensionskassen und Pensionsfonds
                     sowie Sach- und Geldleistungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz gelten nicht als Einkommen im Sinne des § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes.
                  

               

               
                     § 33 
Erlöschen von Versorgungsbezügen wegen Verurteilung
                     

                  

                  § 59 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 34 
Verteilung der Versorgungslasten
                     

                  

                  § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes findet zwischen kirchlichen Dienstherren keine Anwendung, soweit nicht die Anwendung für vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
                     abgeschlossene Personalwechsel vereinbart wurde. 
                  

               

            

         

      

      
            Teil 4 - Besoldungs- und versorgungsrechtliche Folgen einer Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung

         

         

         
                     § 35 
Rentenanrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf die Dienstbezüge werden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und berufsständischen Versorgung, die ausschließlich
                     auf Beitragszahlungen eines kirchlichen Dienstherrn beruhen, in voller Höhe angerechnet. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Auf die Versorgungsbezüge werden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und berufsständischen Versorgung für Zeiten,
                     die als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden oder für die ein Sockelbetrag zusteht, in voller Höhe angerechnet.  2 Angerechnet werden auch Leistungen aus Zeiten, die bei der Festsetzung der Rente berücksichtigt wurden, jedoch einen Rentenanspruch
                     nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch nur in Verbindung mit Rentenleistungen begründen, die ausschließlich auf Beitragszahlungen
                     eines kirchlichen Dienstherrn beruhen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Kinderzuschuss nach § 270 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und der Waisenrentenzuschlag nach § 78 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zählen nicht zu den Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Sinne der Absätze 1 und 2.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf einem familienrechtlichen Versorgungsausgleich beruhen, bleiben unberücksichtigt.
                      2 Dasselbe gilt für Renten im Sinne des § 55 Absatz 4 des Beamtenversorgungsgesetzes. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Anzurechnen ist der im Rentenbescheid oder in der Rentenanpassungsmitteilung ausgewiesene monatliche Rentenbetrag, nicht
                     aber der Zahlbetrag.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Rentenanrechnung wird nach Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften dieses Kirchengesetzes und des
                     Beamtenversorgungsgesetzes durchgeführt.
                  

               

               
                     § 36 
Erstattung von Beiträgen zur Rentenversicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Besteht ein Anspruch auf Erstattung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung, für
                     die ein kirchlicher Dienstherr die gesamten Beitragsleistungen erbracht hat, so ist auf Veranlassung des Dienstherrn Beitragserstattung
                     zu beantragen und der Anspruch an den Dienstherrn abzutreten.  2 Bei Verletzung dieser Pflicht werden die Dienst- und Versorgungsbezüge um den fiktiv berechneten Abtretungsbetrag gekürzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger sich Beiträge zur Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung
                     erstatten lassen, für die ein kirchlicher Dienstherr die gesamten Beitragsleistungen erbracht hat, so sind diese Erstattungen
                     an den Dienstherrn abzuführen; ansonsten werden die Bezüge um den durch die Beitragserstattung verminderten Teil der Rente
                     gekürzt.
                  

               

               
                     § 37 
Mitwirkungspflichten
                     

                  

                   1 Die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger ist verpflichtet, alle Voraussetzungen für die Zahlung der Versorgungsbezüge
                     und Rentenbezüge herbeizuführen, insbesondere die nach den Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung und der Zusatzversorgung
                     erforderlichen Anträge zu stellen, Willenserklärungen abzugeben und Nachweise vorzulegen.  2 Renten wegen Alters sind so rechtzeitig zu beantragen, dass die Rentenzahlung mit Beginn des Anspruches nach den Vorschriften
                     des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch oder ab einem vom Dienstherrn bestimmten Zeitpunkt erfolgen kann.  3 Kommt die oder der Verpflichtete dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so wird die sich für den Fall der rechtzeitigen
                     Erfüllung der Verpflichtung ergebende fiktive Rente bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge oder auf die Dienstbezüge angerechnet.
                      4 Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Hinterbliebene von Versorgungsberechtigten bezüglich der Hinterbliebenenrente.
                  

               

               
                     § 38 
Ausfallgarantie
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bis zum Erlass des Rentenbescheides oder bei Verzögerung der Zahlung im Einzelfall wird den Besoldungs- und Versorgungsberechtigten
                     gegen Abtretung des Nachzahlungsanspruches Vorschuss in Höhe der zu erwartenden Rentenbezüge gewährt.  2 Die Ausfallgarantie gilt nicht für den Fall, dass der Besoldungs- oder Versorgungsberechtigte den Ausfall verschuldet oder
                     zu vertreten haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verweigert oder entzieht die gesetzliche Rentenversicherung die Leistungen oder tritt sonst ein Ausfall der Leistungen aus
                     der gesetzlichen Rentenversicherung ein, so findet § 35 für die Zeit des Leistungsausfalles keine Anwendung, wenn die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger ihre oder seine
                     Ansprüche insoweit an den Dienstherrn abtritt.
                  

               

               
                     § 39 
Öffnungsklausel
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     durch Kirchengesetz von den §§ 35bis 38 abweichende Regelungen treffen. 
                  

               

               
                     § 40 
Steuervorteilsausgleich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     regeln, inwieweit der sich bei den Dienst- und Versorgungsbezügen ergebende Vorteil, der auf die geringere Besteuerung der
                     Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zurückzuführen ist, abgeschöpft wird.  2 Dies gilt nicht für das Sterbegeld, Rentenminderungen, die auf einem familienrechtlichen Versorgungsausgleich beruhen, und
                     den Steuervorteil, der sich aufgrund der Rentenanrechnung nach den allgemeinen Bestimmungen ergibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Nähere kann durch Rechtsverordnung geregelt werden.  2 Vorhandene Regelungen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gelten für den jeweiligen Bereich fort und können
                     für ihn fortentwickelt werden. 
                  

               

               
                     § 41 
Sockelbetrag für Versicherte der Rentenversicherung der DDR
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für Versorgungsberechtigte, die im Jahr 1955 oder früher geboren wurden, wird die Zeit vor Vollendung des 27. Lebensjahres
                     nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, wenn die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Rente erfüllt sind,
                     der ganz oder teilweise auf Beiträgen aus der Vereinbarung über die Rentenversorgung für auf Lebenszeit angestellte Mitarbeiter
                     der evangelischen Kirchen und deren Hinterbliebene vom 28. März 1980 (ABl. EKD 1981 S. 17) und deren Fortführungen nach dem
                     Sechsten Buch Sozialgesetzbuch beruht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Fall des Absatzes 1 beträgt das Ruhegehalt für die Zeit vor Vollendung des 27. Lebensjahres 17,9375 Prozent der ruhegehaltfähigen
                     Dienstbezüge (Sockelbetrag).  2 Ausbildungszeiten werden auch dann nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigt, wenn sie nach Vollendung des 27.
                     Lebensjahres verbracht wurden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Absatz 3 Satz 5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes.  2 Für ihr Vorliegen werden auch für die Zeiten vor Vollendung des 27. Lebensjahres die allgemeinen Regeln angewandt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Falle des Absatzes 1 findet § 14a Absatz 1 Nummer 1 des Beamtenversorgungsgesetzes keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Anderslautende Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     für die Personengruppe nach Absatz 1 können durch Kirchengesetz für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickelt
                     werden.  2 Werden die Bestimmungen über den Sockelbetrag nicht angewendet, so ist eine Regelung über die Ruhegehaltfähigkeit von Ausbildungszeiten,
                     die vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 889) genannten
                     Gebiet zurückgelegt wurden, zu treffen.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 5 - Übergangsbestimmungen für Besoldung und Versorgung

         

         

         
                     § 42 
Vorhandene Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Rechtsverhältnisse der vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und
                     ihrer Hinterbliebenen richten sich nach diesem Kirchengesetz.  2 Hinsichtlich der 
                  

                  
                     
                        	
                           Ruhegehaltfähigkeit von Dienstbezügen,

                        

                        	
                           ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,

                        

                        	
                           Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember 1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85 des Beamtenversorgungsgesetzes,
                           

                        

                        	
                           Versorgungsabschläge im Sinne des § 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes und aufgrund Versetzungen in den Ruhestand nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes
                              der EKD oder gliedkirchlicher Regelungen,
                           

                        

                        	
                           Zeiten, für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung auf die Versorgung angerechnet
                              werden,
                           

                        

                        	
                           Leistungen für Kindererziehung

                        

                     

                  

                  richten sie sich nach dem Recht, das bei ihrem Dienstherrn an dem Tag gültig war, bevor dieses Kirchengesetz für seinen Bereich
                     in Kraft trat.  3 Dies gilt entsprechend für die Versorgung der Hinterbliebenen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes gültigen Regelungen zum Zusammentreffen von Besoldung und Versorgung mit Einkommen
                     aus einem politischen Amt oder Mandat finden Anwendung für die bei Inkrafttreten vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und
                     Versorgungsempfänger, nicht aber für künftige Hinterbliebene.
                  

               

               
                     § 43 
Bestandskräftige Bescheide und Vereinbarungen 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bestandskräftige Bescheide in besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragen, die vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
                     nach dem zum Zeitpunkt ihres Erlasses bei dem jeweiligen Dienstherrn gültigen Recht ergangen sind, gelten fort.  2 Die darin festgesetzten
                  

                  
                     
                        	
                           ruhegehaltfähigen Besoldungsbestandteile, 

                        

                        	
                           ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,

                        

                        	
                           Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember 1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85 des Beamtenversorgungsgesetzes,

                        

                        	
                           Versorgungsabschläge im Sinne des § 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes und aufgrund Versetzungen in den Ruhestand nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes
                              der EKD oder gliedkirchlicher Regelungen, 
                           

                        

                        	
                           Zeiten, für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung auf die Versorgung angerechnet
                              werden,
                           

                        

                        	
                           Leistungen für Kindererziehung

                        

                     

                  

                  gelten auch für die Versorgung der Hinterbliebenen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vereinbarungen zwischen kirchlichen Dienstherren über die Leistung von Versorgungsbeiträgen gelten fort, wenn die Vereinbarung
                     abgeschlossen wurde, ehe dieses Kirchengesetz für beide Vertragsparteien in Kraft getreten war.
                  

               

               
                     § 44 
Vorhandene Personen im Wartestand 
                     

                  

                  Personen, die sich bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes im Wartestand befinden, erhalten mit Inkrafttreten Wartestandsbesoldung
                     nach § 22, mindestens aber in Höhe des bisherigen Wartegeldes.
                  

               

               
                     § 45 
Fortgelten früherer Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse aus Anlass früherer
                     Änderungen des Beamtenversorgungsgesetzes, die von den Regelungen der §§ 69a, 69d, 69e, 69f, 69g, 69h und 85 des Beamtenversorgungsgesetzes abweichen, gelten für den jeweiligen Bereich fort und können fortentwickelt werden.
                  

               

               
                     § 46 
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     je für ihren Bereich eigene Übergangsbestimmungen treffen und vorhandene frühere Übergangsbestimmungen fortführen und fortentwickeln.
                  

               

               
                     § 47 
Verweisung auf aufgehobene Vorschriften
                     

                  

                  Soweit in Kirchengesetzen und Rechtsverordnungen auf Vorschriften oder Bezeichnungen verwiesen wird, die durch dieses Kirchengesetz
                     oder durch Regelungen zur Ausführung dieses Kirchengesetzes außer Kraft treten oder aufgehoben werden, treten an ihre Stelle
                     die entsprechenden Vorschriften oder die Bezeichnungen dieses Kirchengesetzes oder der entsprechenden Regelungen zu seiner
                     Ausführung.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 6 - Altersgeld

         

         

         
                     § 48 
Anwendung von Bundesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Altersgeldgesetz des Bundes in der jeweils geltenden Fassung findet für den Personenkreis des § 1 Absatz 1 entsprechende
                     Anwendung, soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse die
                     Anwendung je für ihren Bereich durch Kirchengesetz ausgeschlossen haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Altersgeld gehört nicht zu den Versorgungsbezügen.
                  

               

               
                     § 49 
Abweichungen vom Bundesrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes und des Beamtenversorgungsgesetzes, auf die im Altersgeldgesetz verwiesen wird, gelten
                     in der Fassung, die sie durch dieses Kirchengesetz und die Regelungen der Evangelische Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
                     und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse erhalten haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die altersgeldfähigen Dienstbezüge sind unter Berücksichtigung der Regelungen dieses Kirchengesetzes über die Ruhegehaltfähigkeit
                     von Dienstbezügen und Zulagen und der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse zu berechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anspruch auf Altersgeld entsteht abweichend von § 3 des Altersgeldgesetzes nach einer altersgeldfähigen Dienstzeit von sieben Jahren bei einem Dienstherrn nach § 1 Absatz 1 dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Altersgeldfähig sind abweichend von § 6 des Altersgeldgesetzes Dienstzeiten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die
                  

                  
                     
                        	
                           bei einem Dienstherrn im Sinne des § 1 Absatz 1 zurückgelegt wurden oder
                           

                        

                        	
                           ruhegehaltfähig im Sinne der §§ 16 und 28 sind,
                           

                        

                     

                  

                  sofern für diese Zeiten keine Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung bestand.
                      2 § 41 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        § 16 des Altersgeldgesetzes findet zwischen kirchlichen Dienstherren keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 50 
Ausschluss von Altersgeld
                     

                  

                  Es besteht kein Anspruch auf Altersgeld, wenn Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung im Sinne des § 184 Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gegeben sind oder der Wechsel in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer
                     Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses erfolgt. 
                  

               

               
                     § 51 
Erlöschen des Anspruchs auf Altersgeld
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Anspruch auf Altersgeld erlischt mit der Erklärung des Austritts der altersgeldberechtigten Person aus der evangelischen
                     Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch auf Altersgeld erlischt, wenn die oder der Berechtigte in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines
                     deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt
                     worden ist.  2 Das Erlöschen wird am ersten Tag des Kalendermonats wirksam, der einen Monat nach Eintritt der Rechtskraft beginnt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die altersgeldberechtigte Person ist verpflichtet, Tatsachen nach Absatz 1 oder 2 unverzüglich anzuzeigen.  2 Kommt sie der Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft nicht nach, so kann ihr das Altersgeld ganz oder teilweise auch für die
                     Vergangenheit entzogen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird eine Entscheidung nach Absatz 2 in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine Entscheidung
                     ersetzt, die kein Erlöschen des Altersgeldanspruchs zur Folge hat, so gilt der Anspruch auf Altersgeld als nicht unterbrochen.  2 Im Falle einer zwischenzeitlich erfolgten Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung sind §§ 35 und 36 entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Zur Vermeidung einer Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung kann unwiderruflich ein Unterhaltsbeitrag in
                     Höhe der gesetzlichen Rente gewährt werden, die aufgrund einer Nachversicherung zustehen würde.
                  

               

               
                     § 52 
Aberkennung des Altersgeldes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Anspruch auf Altersgeld wird durch Verwaltungsakt aberkannt, wenn die entlassene Person 
                  

                  
                     
                        	
                           vor der Entlassung eine Amtspflichtverletzung begangen hat, die nach Disziplinarrecht zur Entfernung aus dem Dienst führen
                              würde oder 
                           

                        

                        	
                           nach der Entlassung der Kirche oder ihrem Ansehen so erheblich geschadet hat, dass ihr Verhalten unter dem Maßstab des § 20
                              Absatz 3 des Disziplinargesetzes der EKD zur Entfernung aus dem Dienst führen würde. 
                           

                        

                     

                  

                   2 § 51 Absatz 5 kann entsprechend angewendet werden.  3 Ist bei der Entlassung auf Antrag bereits ein Disziplinarverfahren anhängig, geht dieses in ein Verfahren auf Aberkennung
                     von Altersgeld über.  4 § 4 Absatz 3 des Altersgeldgesetzes findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Hat die Zahlung des Altersgeldes zum Zeitpunkt der Aberkennung bereits begonnen, wird bis zur Unanfechtbarkeit der Aberkennung
                     ein Teil des monatlichen Altersgeldes einbehalten.  2 § 44 Absatz 2 Satz 1 des Disziplinargesetzes der EKD gilt entsprechend.  3 Der Zahlungsbetrag darf die Höhe der gesetzlichen Rente, die im Falle der Nachversicherung zustehen würde, nicht unterschreiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zuständig für die Aberkennung des Altersgeldes ist die letzte disziplinaraufsichtführende Stelle im Sinne des § 4 des Disziplinargesetzes
                     der EKD.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Regelungen des Disziplinargesetzes der EKD gelten für das Aberkennungsverfahren mit den sich aus der Natur des Altersgeldes
                     ergebenden Maßgaben entsprechend.  2 Die Aberkennung gilt für Verfahren und Rechtsmittel als Erlass einer Disziplinarverfügung. 
                  

               

               
                     § 53 
Zusammentreffen von Altersgeld mit Mindestruhegehalt
                     

                  

                   1 Besteht neben einem Anspruch auf Altersgeld ein Anspruch auf Mindestruhegehalt, ruht der Anspruch auf Altersgeld.  2 Wurden altersgeldfähige Dienstzeiten nicht oder nicht vollständig als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigt, so wird
                     für die Berechnung des Altersgeldes als altersgeldfähige Dienstzeit die Zeit zugrunde gelegt, um die die Summe aus ruhegehaltfähiger
                     Dienstzeit und nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigter altersgeldfähiger Dienstzeit die Zeit von 19 Jahren und 236 Tagen
                     übersteigt.  3 Im Übrigen ruht der Anspruch auf Altersgeld.
                  

               

               
                     § 54 
Zusammentreffen von Altersgeld mit Renten und anderem Einkommen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die §§ 35, 36 und 40 finden für das Altersgeld entsprechende Anwendung.  2 § 13 des Altersgeldgesetzes bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die §§ 14, 15 sind entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 55 
Entsprechende Anwendung
                     

                  

                  Die Regelungen dieses Kirchengesetzes über

                  
                     
                        	
                            Gleichstellung von kirchlichem öffentlichem Dienst und außerkirchlichem öffentlichem Dienst (§ 3),
                           

                        

                        	
                           kirchlichen Dienst (§ 4),
                           

                        

                        	
                           Verwaltungsverfahren (§ 5),
                           

                        

                        	
                           Ausnahmen vom Bundesrecht, eigene kirchliche Regelungen (§ 6),
                           

                        

                        	
                           Ausführungsbestimmungen (§ 8),
                           

                        

                        	
                           eigene Regelungen zur Höhe der Bezüge (§ 9),
                           

                        

                        	
                           Zuständigkeiten (§ 12),
                           

                        

                        	
                           Familienzuschlag (§ 13),
                           

                        

                        	
                           Mitwirkungspflichten (§ 37),
                           

                        

                        	
                           die Fortgeltung alten Rechts (§§ 42, 43, 45 und 46)
                           

                        

                     

                  

                  sind für das Altersgeld entsprechend anzuwenden.

               

            

         

      

      
            Teil 7 - Übergangs- und Schlussvorschriften

         

         

         
                     § 56 
Fortführung vorhandenen Rechts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gliedkirchen, die bei Vorliegen eines doppelten Dienstverhältnisses neben einem Dienstverhältnis zum Staat das Ruhen der
                     Ansprüche auf Besoldung und Versorgung vorsehen, können diese Regelungen für ihren Bereich fortführen und fortentwickeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gliedkirchen können bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandene Regelungen je für ihren Bereich beibehalten und fortentwickeln,
                     nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer 
                  

                  
                     
                        	
                           im Probedienst und in Pfarrstellen außerhalb des Pfarrstellenplans ein um höchstens 10 Prozent vermindertes Gehalt nach § 17 Absatz 1 erhalten,
                           

                        

                        	
                           im Probedienst während einer im eigenen Interesse längstens für drei Jahre erfolgten Beauftragung mit einem besonderen Dienst,
                              der nicht in einem kirchlichen Dienst in der Gliedkirche besteht, ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe 10 der Besoldungsordnung
                              A erhalten.
                           

                        

                     

                  

                   2 § 9 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei
                     Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes 
                  

                  
                     
                        	
                           weitere Ausbildungszeiten oder 

                        

                        	
                           Zeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres

                        

                     

                  

                  als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigen, für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die von
                     § 14 Absatz 3 Satz 5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes abweichen, für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln. 
                  

                  (4a) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
                     ein höheres Waisengeld als die Regelungen des § 24 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsehen, beibehalten und fortentwickeln. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Gliedkirchen können bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandene Regelungen je für ihren Bereich beibehalten und fortentwickeln,
                     nach denen Rentenbezüge im Sinne des § 35 Absatz 2 Satz 2 nicht auf die Versorgung angerechnet werden. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes ausdrücklich
                     die Anwendung der Regelungen eines Bundeslandes über das Altersgeld vorsehen, beibehalten und fortentwickeln. 
                  

               

               
                     § 56a 
Unfallfürsorge
                     

                  

                  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz
                     bestimmen, dass Unfallfürsorge auch für außerdienstliche, im kirchlichen Interesse liegende Tätigkeiten zugesagt werden kann.
                     
                  

               

               
                     § 57 
Fortführung vorhandenen Rechts zur Unfallfürsorge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes in § 1 Absatz 1 genannte Personen in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert haben und deshalb keine Unfallfürsorge gewähren, können
                     diese Regelung für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bis zum Erlass des Leistungsbescheides der gesetzlichen Unfallversicherung oder bei Verzögerung der Zahlung im Einzelfall
                     wird in Fällen des Absatzes 1 den in § 30 des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Personen gegen Abtretung des Nachzahlungsanspruches Vorschuss in Höhe der zu erwartenden Leistungen der gesetzlichen
                     Unfallversicherung gewährt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Verweigert oder entzieht die gesetzliche Unfallversicherung im Einzelfall die Leistungen oder tritt sonst ein Ausfall der
                     Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung im Einzelfall ein, so gewährt der Dienstherr gegen Abtretung der Ansprüche
                     gegen die gesetzliche Unfallversicherung Leistungen in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.
                     
                  

               

               
                     § 58 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. April 2015 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse in Kraft, nachdem diese
                     ihre Zustimmung erklärt haben.  2 Die Zustimmung ist jederzeit möglich.  3 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Verordnung4.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die Zustimmung zur Anwendung dieses Kirchengesetzes in ihrem
                     Bereich auf bestimmte Berufsgruppen beschränken.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft
                     setzen.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz
                     jeweils außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

         

      

      

      

      1
            Änderung verkündet als Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2016 vom 8. November 2016 (ABl.
               EKD S. 325), in Kraft getreten am 1. Januar 2017.
            

         

      

      2
            Änderung verkündet als Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher
               Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), in Kraft getreten am 1. Januar 2020. 
            

         

      

      3
            Änderung verkündet als Artikel 3 Nr. 4 des Kirchengesetz zur Flexibilisierung des Ruhestandes und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher
               Regelungen vom 13. November 2019 (ABl. EKD S. 322), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Januar 2019. 
            

         

      

      4
            In Kraft getreten durch Verordnung über das Inkrafttreten des Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD und zwar durch 

            
               
                  
                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Erste Verordnung vom 5. Dezember 2015 (ABl. EKD S. 318) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2016 in der 
- Evangelischen Landeskirche Anhalts, 
- Bremischen Evangelischen Kirche, 
- Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Juli 2016 in der 
- Evangelischen Landeskirche in Baden. 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Zweite Verordnung vom 27. Januar 2017 (ABl. EKD S. 90) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2017 in der 
- Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. April 2017 in der 
- Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Dritte Verordnung vom 28. April 2017 (ABl. EKD S. 142) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Juli 2017 in der 
- Lippischen Landeskirche, 
- Evangelischen Kirche im Rheinland, 
- Evangelische Kirche von Westfalen. 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Vierte Verordnung vom 23. Juni 2017 (ABl. EKD S. 194) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2017 in der 
- Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Juli 2017 in der 
- Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, 
- Evangelisch-reformierten Kirche. 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Fünfte Verordnung vom 15. September 2017 (ABl. EKD S. 299) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. September 2017 in der 
- Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe. 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Sechste Verordnung vom 8. Dezember 2017 (ABl. EKD S. 382) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. Januar 2018 in der 
- Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, 
- Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                     
                        	
                           Siebte Verordnung vom 2. März 2018 (ABl. EKD S. 50) 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           am 1. April 2018 in der 
- Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
                           

                        
                     

                     
                        	
                           

                        
                     

                  
               

            

         

      

   
      

      
         Richtlinie über die berufliche Fort- und Weiterbildung für die Pfarrerinnen und
Pfarrer der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
         

      

      
         Vom 1. Mai 2016

      

      
         

      

      In Ergänzung von § 55 des Pfarrdienstgesetzes der EKD (PfDG.EKD) und von § 5 Absatz 2 der Rechtsverordnung über den Erholungsurlaub
         und den Sonderurlaub vom 2. Dezember 2014 erlässt der Oberkirchenrat folgende Richtlinie:
      

      
         Inhaltsübersicht

      

      

      Inhaltsübersicht

      . § 1 Geltungsbereich

      . § 2 Begriffsbestimmungen

      I. Fortbildung

      . § 3 Verpflichtung zur Fortbildung

      . § 4 Fortbildungsträger

      . § 5 Verfahren

      . § 6 Kostenübernahme für die Teilnahme an Fortbildungen

      II. Weiterbildung

      . § 7 Verfahren

      . § 8 Zuschüsse für die Teilnahme an Weiterbildungen

      . § 9 Teilnahmebescheinigungen

      . § 10 Inkrafttreten

      
            

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1  Diese Richtlinie gilt für die Pfarrerinnen und Pfarrer der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
                     auf Lebenszeit berufen sind und für Pfarrerinnen und Pfarrer in einem unbefristeten Angestelltenverhältnis.  2  Anträge an den Oberkirchenrat nach dieser Richtlinie sind an die zuständige Stelle im Dezernat I des Ev.-luth. Oberkirchenrates
                     zu richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Diese Richtlinie gilt nicht für Fortbildungen, die im Rahmen von Konventstagen, Dienstberatungen und Fachtagungen angeboten
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Richtlinie zum Kontaktstudium vom 8. Dezember 2015 bleibt von den nachfolgenden Regelungen unberührt.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Als Fortbildung im Sinne dieser Richtlinie gilt jede Maßnahme, die hilft, die für den Dienst erfor-derlichen Kenntnisse, Einsichten
                     und Fertigkeiten fortzuentwickeln (§ 55 Absatz 3 PfDG.EKD).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Als Weiterbildung im Sinne dieser Richtlinie gilt eine längerfristige Fortbildungsmaßnahme mit dem Ziel, aufbauend auf der
                     vorhandenen Berufsqualifikation, neue Qualifikationen zu vermitteln oder bestehende zu erhalten und aufzufrischen.  2  Eine Weiterbildung schließt mit einem Zertifikat oder einer qualifizierten Teilnahmebescheinigung ab.
                  

               

               

            

            
                  I. Fortbildung

               

               
                     § 3 Verpflichtung zur Fortbildung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Fortbildung berechtigt und verpflichtet (§ 55 Absatz 1 PfDG.EKD).  3 Für die Dauer der Fortbildungsveranstaltungen sind sie von den sonstigen dienstlichen Verpflichtungen freigestellt.  2 Die Kreispfarrerin oder der Kreispfarrer unterstützt die Pfarrerin oder den Pfarrer bei der Vertretungsreglung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Pfarrerinnen und Pfarrer sollen an anerkannten Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von bis zu 14 Tagen in zwei Kalenderjahren
                     teilnehmen.
                  

               

               
                     § 4 Fortbildungsträger

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Fortbildungsveranstaltungen werden vornehmlich durch das Gemeinsame Pastoralkolleg Loccum durchgeführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Fortbildungsveranstaltungen des Gemeinsamen Pastoralkollegs sowie der Fortbildungs-einrichtungen der EKD oder der Pastoralkollegs
                     der Gliedkirchen der EKD sind grundsätzlich anerkannte Fortbildungsveranstaltungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Maßnahmen anderer Veranstalter können nach Prüfung durch den Oberkirchenrat anerkannt werden, sofern das Gemeinsame Pastoralkolleg
                     Loccum oder kirchliche Fortbildungseinrichtungen gemäß § 4 Absatz 2 keine vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen anbieten
                     oder aus Kapazitätsgründen nicht anbieten können.
                  

               

               
                     § 5 Verfahren

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Pfarrerinnen bzw. Pfarrer beantragen die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung zusammen mit einer Vertretungsregelung
                     bei der Kreispfarrerin bzw. dem Kreispfarrer des Pfarrkonvents, dem sie zugeordnet sind.  2 Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf Pfarrstellen im Oberkirchenrat oder auf Pfarrstellen für Seelsorge und Bildung gemäß Anlage
                     2 des Kirchengesetzes über die Errichtung und Aufhebung von Pfarrstellen zur Umsetzung des Pfarrstellenplans ab dem Jahr 2014
                     (PfarrstellenplanG 2014) vom 22. November 2013 berufen sind, beantragen die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung zusammen
                     mit einer Vertretungsregelung bei dem für sie zuständigen hauptamtlichen Mitgliedes des Oberkirchenrates.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sollten die Fortbildungsveranstaltungen unter § 4 Absätze 2 und 3 fallen, ist vor dem Antrag auf Fortbildung eine Genehmigung
                     des Oberkirchenrates einzuholen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Genehmigung von Fortbildungen kann nur erteilt werden, wenn das Kontingent aus § 3 Absatz 2 nicht überschritten wird
                     und wenn dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 6 Kostenübernahme für die Teilnahme an Fortbildungen

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg trägt die Kosten für die Teilnahme an den Fortbildungsveran-staltungen des Gemeinsamen
                     Pastoralkollegs Loccum in vollem Umfang abzüglich einer Eigenbeteiligung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kosten für die Teilnahme an Fortbildungen der unter § 4 Absätze 2 und 3 genannten Fortbildungseinrichtungen werden in
                     der Regel nach Genehmigung durch den Oberkirchenrat in voller Höhe erstattet, sofern es keine vergleichbaren Angebote von
                     Fortbildungseinrichtungen der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg gibt; andernfalls werden 50 vom Hundert der Kosten erstattet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für Fortbildungen, bei denen das persönliche Interesse der Pfarrerin bzw. des Pfarrers überwiegt und für die sich nur ein
                     geringes gesamtkirchliches Interesse aufweisen lässt, kann auf Antrag eine Dienst-befreiung ohne Kostenerstattung gewährt
                     werden.
                  

               

            

            
                  II. Weiterbildungen

               

               
                     § 7 Verfahren

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Teilnahme an einer Weiterbildung wird zusammen mit einer Vertretungsregelung beim Oberkirchenrat beantragt.  2 Dem Antrag sind zudem ein Motivationsschreiben, eine Kostenaufstellung und alle Unterlagen des Anbieters über die gewünschte
                     Weiterbildung beizulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei Pfarrerinnen bzw. Pfarrern gibt die Kreispfarrerin bzw. der Kreispfarrer des Pfarrkonvents, dem die Pfarrerin oder der
                     Pfarrer zugeordnet ist, eine Stellungnahme ab, dass der geplanten Weiterbildung keine dienstlichen Belange entgegenstehen.
                      2 Bei Pfarrerinnen bzw. Pfarrern, die auf Pfarrstellen im Oberkirchenrat oder auf Pfarrstellen für Seelsorge und Bildung gemäß
                     Anlage 2 PfarrstellenplanG 2014 berufen sind, gibt das zuständige hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates die Stellungnahme
                     nach Satz 1 ab.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Vorliegen aller Unterlagen entscheidet das für den Pfarrdienst zuständige hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates
                     über den Antrag.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine Dienstbefreiung für eine Weiterbildung, die 14 Tage in zwei Jahren überschreitet, bedarf der Genehmigung des für den
                     Pfarrdienst zuständigen hauptamtlichen Mitgliedes des Oberkirchenrates.
                  

               

               
                     § 8 Zuschüsse für die Teilnahme an Weiterbildungen

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gesamtsumme des Zuschusses für eine Weiterbildung wird im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewährt und ist begrenzt
                     auf 75 Prozent der Kosten der Weiterbildung, höchstens jedoch auf 2.000 Euro.  2 Bei einer grundständigen Qualifizierung für einen neuen Arbeitsbereich kann im besonderen gesamtkirchlichen Interesse ein
                     höherer Zuschuss im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Regel werden nach Abschluss einer Weiterbildung für einen Zeitraum von fünf Jahren kein Zuschuss und keine Dienstbefreiung
                     für eine erneute Weiterbildung gewährt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für Weiterbildungen, bei denen das persönliche Interesse der Pfarrerin bzw. des Pfarrers überwiegt und für die sich nur ein
                     geringes gesamtkirchliches Interesse aufweisen lässt, kann auf Antrag eine Dienstbefreiung ohne Kostenerstattung gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Für die Grundkurse in der Klinischen Seelsorgeausbildung (KSA) am Pastoralpsychologischen Institut im Norden e.V. (Hamburg),
                     beim Seelsorgeseminar in Halle/Saale und beim Zentrum für Seelsorge (Hannover) ist ein Antrag nach § 7 beim Oberkirchenrat
                     erforderlich.  2 Die Kosten für einen KSA-Grundkurs werden bei den genannten Einrichtungen bei Genehmigung des für den Pfarrdienst zuständigen
                     hauptamtlichen Mitgliedes des Oberkirchenrates im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel der Pfarrerfortbildung zu 100 Prozent
                     übernommen.
                  

               

               
                     § 9 Teilnahmebescheinigungen

                  

                   1 Bei Teilnahme an zertifizierten Weiterbildungsmaßnahmen sind die Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet, das Abschlusszertifikat
                     in Kopie beim Oberkirchenrat einzureichen. 
                  

                   1 Die Kopie des Nachweises wird zur Personalakte genommen.
                  

               

               
                     § 10 Inkrafttreten

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Richtlinie tritt am 1. Mai 2016 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei vor Inkrafttreten dieser Richtlinie genehmigten Fort- und Weiterbildungen gelten die jeweils vereinbarten Regelungen.
                  

               

            

         

      

      

            

         

      

      

   
      

      
         Richtlinien der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg über Zugänge zum Pfarrdienst
(Quereinstige zum Pfarrdienst)
         

      

      
         Vom 1. Mai 2023

      

      
         (GVBl. 29. Band, S. 87)

      

      
            

         

         
                     

                  

                  Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2, 26 Vikarsgesetz und § 9 Abs. 2 Satz 2, 117 PfDG.EKD werden nachstehende Richtlinien erlassen:

               

               
                     § 1
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anstelle einer Prüfung nach § 7 Abs. 1 Buchst. b) des Vikarsgesetzes wird eine vor einem anderen deutschen Theologischen
                     Prüfungsamt oder einer Theologischen Fakultät bzw. einem Fachbereich abgelegte, das wissenschaftlich theologische Studium
                     abschließende Prüfung als Zugangsvoraussetzung für den Vorbereitungsdienst anerkannt, wenn und soweit sie der Rahmenordnung
                     für den Studiengang Evangelische Theologie (Pfarramt/Diplom/Magister Theologiae) vom 26. /27. März 2009 (ABl.EKD S. 113) der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung entspricht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Anstelle einer Prüfung nach § 7 Abs. 1 Buchst. b) des Vikarsgesetzes wird eine vor einer deutschen Theologischen Fakultät
                     bzw. einem Fachbereich oder Institut erfolgreich abgelegte Promotionsprüfung zum Dr. theol oder Dr. phil mit theologischer
                     Qualifikationsarbeit als Zugangsvoraussetzung für den Vorbereitungsdienst anerkannt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Erste theologische Prüfung kann durch das erfolgreiche Absolvieren eines (berufsbegleitenden) Masterstudiengangs Evangelische
                     Theologie an einer dafür von der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg anerkannten Theologischen Fakultät, der sich an den „Eckpunkten
                     für einen berufsbegleitenden Zugang zum Beruf des Pfarrers/ der Pfarrerin“ (ARK, Kassel, Dezember 2015 bzw. FK I, 2015) oder
                     einer entsprechenden Rahmenordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung orientiert, ersetzt
                     werden. Absolventinnen und Absolventen dieses Studiengangs können in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden, wenn sie
                     zusätzlichinen akademischen Abschluss
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           - mindestens auf Bachelor-Niveau vorweisen können,

                           - mindestens fünf Jahre berufstätig gewesen sind,

                           - bei Beginn des Vorbereitungsdienstes das 48. Lebensjahr noch nicht vollendet und

                           - nachweislich kirchliches Engagement gezeigt haben.

                        

                     

                  

                  Über Anträge auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst wird nach einem Auswahlgespräch vom Oberkirchenrat entschieden. 

                  
                        (
                        4
                        )
                         Es kann eine vor einer nicht deutschsprachigen Prüfungsbehörde abgelegte Prüfung in evangelischer Theologie anerkannt werden,
                     wenn und soweit sie der Rahmenordnung für den Studiengang Evangelische Theologie (Pfarramt/Diplom/Magister Theologiae) vom
                     26. /27. März 2009 (ABl.EKD S. 113) der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung entspricht. Die
                     sich für den Vorbereitungsdienst Bewerbenden haben diesbezüglich eine Äquivalenzbescheinigung vorzulegen, die durch eine deutsche
                     theologische Fakultät ausgestellt ist. Ist die abgelegte Prüfung nicht gleichwertig, so kann der Oberkirchenrat einfordern,
                     dass einzelne Abschnitte der Ersten Theologischen Prüfung vor dem von der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
                     errichteten Prüfungsamt nachgeholt werden. Von Bewerberinnen und Bewerbern, deren Muttersprache nicht die deutsche Sprache
                     ist, ist ein Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) beizufügen, das der höchsten Stufe (C2) auf der sechsstufigen Kompetenzskala
                     des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) entspricht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Absolventinnen und Absolventen mit dem akademischen Abschluss eines von einer deutschen Universität verliehenen Masters of
                     Education mit dem Hauptfach evangelische Theologie, eines Masters Ökumene und Religion oder eines Masters in Religionswissenschaft
                     können sich für den Vorbereitungsdienst bewerben, wenn sie Griechisch und Hebräisch als Abiturergänzungsprüfung oder fachbezogene
                     Griechisch- und Hebräischkenntnissen im Umfang von je 12 Credit Points (CP) / Kreditpunkte (KP) mit bestandenen Modulprüfungen,
                     die von der jeweiligen Universität zum Nachweis fachbezogener Griechisch- und Hebräischkenntnisse gesondert bestätigt werden
                     müssen,  nachweisen können. Folgender Ablauf ist für diese Absolventinnen und Absolventen vorgesehen:
                  

                  
                     
                        	
                            Ein Vorstellungsgespräch bei dem für den Pfarrdienst zuständigen hauptamtlichen Mitglied des Oberkirchenrates.

                        

                        	
                           Bei Vorliegen der notwendigen Befähigung kann die Einstellung durch den Oberkirchenrat für ein halbjähriges Sondervikariat
                              erfolgen, das als Gasthörerin oder Gasthörer an einer theologischen Fakultät im Fach Evangelische Theologie mit den Schwerpunkten
                              im Bereich der Praktischen Theologie (insbesondere Homiletik, Liturgik und Seelsorge) und der historischen Theologie (insbesondere
                              Reformationsgeschichte und Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften) absolviert wird. Vikarinnen und Vikare im Sondervikariat
                              führen mit dem Referat für Ausbildung im Ev.-luth. Oberkirchenrat regelmäßig Gespräche, in dem insbesondere die Studienleistungen
                              und Erkenntnisse zu thematisieren sind.
                           

                        

                        	
                            Über Anträge auf Zulassung zum eigentlichen Vorbereitungsdienst wird nach einem Kolloquium entschieden. Das Zulassungskolloquium
                              führt das für den Pfarrdienst zuständige hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates unter Beteiligung des Referats für Ausbildung
                              im Ev.-luth. Oberkirchenrat. Das für den Pfarrdienst zuständige hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates kann weitere Personen
                              zur Teilnahme am Kolloquium hinzuziehen.
                           

                        

                     

                  

                  Bei erfolgreich absolviertem Kolloquium kann die Einstellung durch den Oberkirchenrat für den eigentlichen Vorbereitungsdienst
                     erfolgen
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Absolventinnen und Absolventen eines akademischen Studiums in katholischer Theologie können sich für den Vorbereitungsdienst
                     bewerben, wenn diese fachbeogene Hebräisch- und Griechischkenntnis nach (5) nachweisen kann. Sie absolvieren ein einsemestriges
                     Sondervikariat als Gasthörerin oder Gasthörer an einer theologischen Fakultät im Fach Evangelische Theologie mit den Schwerpunkten
                     im Bereich der Kirchengeschichte (insbesondere Reformationsgeschichte und Neuzeit) und der Systematischen Theologie (insbesondere
                     Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, Lehrbildungen wichtiger Vertreterinnen und Vertreter der protestantischen
                     Theologie).
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Hochschulabschlüsse der theologischen Hochschule Reutlingen, der freien Theologischen Hochschule Gießen, der theologischen
                     Hochschule Elstal und der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel werden nicht als Aufnahmevoraussetzung zum Vorbereitungsdienst
                     anerkannt.
                  

               

               
                     § 2 
Aufnahme in den Probedienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Folgendes Verfahren ist für Theologinnen und Theologen, die aus einer nichtevangelischen Kirche, in deren Dienst sie standen,
                     zur evangelischen Kirche übergetreten sind, vorgesehen:
                  

                  
                     
                        	
                            Ein Vorstellungsgespräch bei dem für den Pfarrdienst zuständigen hauptamtlichen Mitglied des Oberkirchenrates.

                        

                        	
                            Bei Vorliegen der notwendigen Befähigung kann die Einstellung durch den Oberkirchenrat für den Probedienst erfolgen. Für
                              den Probedienst gelten die Regelungen aus dem Pfarrdienstrecht mit den im Folgenden beschriebenen Ergänzungen:
                           

                           
                              
                                 	

                                 	
                                    - Nach dieser Einführung in die Struktur der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg erfolgt der Probedienst in einer Kirchengemeinde
                                       unter Begleitung der zuständigen Kreispfarrerin bzw. des zuständigen Kreispfarrers.
                                    

                                    - Im zweiten Jahr des Probedienstes sind eine katechetische und homiletische Probe abzulegen. Für die beiden Proben gelten
                                       die Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung der Zweiten theologischen
                                       Prüfung und die Richtlinien des Prüfungsamtes zur Zweiten theologischen Prüfung in der jeweils gültigen Fassung.
                                    

                                    - In der zweiten Hälfte des dritten Jahres des Probedienstes sind Voten der zuständigen Kreispfarrerin oder des zuständigen
                                       Kreispfarrers und des Gemeindekirchenrates einzuholen, ob sich die Theologinnen und Theologen, die aus einer nichtevangelischen
                                       Kirche zur evangelischen Kirche übergetreten sind, im Pfarrdienst, insbesondere in der selbständigen und eigenverantwortlichen
                                       Wahrnehmung pfarrdienstlicher Aufgaben, im Sinne des § 16 PfDG.EKD in vollem Umfang bewährt haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird die Bewährung im Pfarrdienst, insbesondere in der selbstständigen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung pfarrdienstlicher
                     Aufgaben, in vollem Umfang festgestellt, werden diese Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst zu einer besonderen Prüfung
                     zugelassen. Die besondere Prüfung entspricht den mündlichen Prüfungen nach der Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer
                     Kirchen in Niedersachsen über die Durchführung der Zweiten theologischen Prüfung und der Richtlinien des Prüfungsamtes zur
                     Zweiten theologischen Prüfung in der jeweils gültigen Fassung. Zur Vorbereitung der sechs mündlichen Prüfungen werden die
                     Theologinnen und Theologen für vier Wochen vom Dienst freigestellt. Bei Bestehen der Prüfungen kann der Oberkirchenrat die
                     Anstellungsfähigkeit zuerkennen.
                  

               

               
                     § 3 
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Richtlinien treten am 01. Mai 2023 in Kraft.

               

               

            

         

      

      

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Änderung
dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2022


      

      
         Vom 18. November 2022 (GVBl. 29. Band, S. 54)
         

      

      
         Die 49. Synode der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      

      
            

         

         

            
                     Art. 1
Kirchengesetz zur Änderung des AG.PfDG.EKD
                     

                  

                  Das Kirchengesetz betreffend die Übernahme und Ausführung des Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen
                     und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland (AG.PfDG.EKD) vom 17.11.2012 (GVBl. 27. Band, S. 102), zuletzt geändert
                     durch Kirchengesetz vom 25.05.2019 (GVBl. 28. Band, S. 182) wird wie folgt geändert:
                  

                  
                     
                        	
                            Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

                           
                              
                                 	

                                 	
                                    „§ 3a - zu § 31a PfDG.EKD

                                    Meldepflicht und Beratungsrecht

                                    (1) Pfarrerinnen und Pfarrer erfüllen ihre Meldepflicht nach § 31a Satz 1 PfDG.EKD  durch eine Mitteilung an den Dienstvorgesetzten
                                       oder die Dienstvorgesetzte.
                                    

                                    (2) Der Oberkirchenrat legt fest, welche Stelle für die Beratung zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls nach § 31a Satz
                                       2 PfDG.EKD zur Verfügung steht.“
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

                           
                              
                                 	

                                 	
                                    „§ 5a - zu § 49 PfDG.EKD

                                    Beitragszuschuss freiwillige gesetzliche Krankenversicherung

                                    (1) Beihilfeberechtigte, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind, erhalten auf Antrag einen
                                       nach ihren Dienst- oder Versorgungsbezügen berechneten Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag in Höhe der Hälfte des
                                       ermäßigten Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch. Der vom zuständigen Bundesministerium festgelegte
                                       durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ist dabei hinzuzurechnen. Aus den Versorgungsbezügen errechnet sich der Beitragszuschuss
                                       nach Anwendung der geltenden Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften.
                                    

                                    (2) Beihilfeberechtigte, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, erhalten den Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag
                                       nur insoweit, als der Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zum Krankenversicherungsbeitrag die Hälfte des einheitlichen
                                       Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch nicht erreicht. 
                                    

                                    (3) Beihilfeberechtigte, die einen Beitragszuschuss erhalten, haben grundsätzlich die Sach- und Dienstleistungen der gesetzlichen
                                       Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen; der Beihilfeanspruch entfällt insoweit. Die für die Festsetzung der Beihilfe zuständige
                                       Stelle kann die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen anerkennen, wenn die Ablehnung der Beihilfegewährung im Hinblick auf die
                                       Fürsorgepflicht des Dienstherrn zu einer unzumutbaren Härte führen würde. 
                                    

                                    (4) Der Beitragszuschuss wird mit Wirkung vom Ersten des Monats gewährt, der auf den Tag der Antragstellung folgt.

                                    (5) Der Antrag auf den Beitragszuschuss ist unwiderruflich und bedarf der Schriftform. Antragstellende sind auf die Unwiderruflichkeit
                                       des Antrags hinzuweisen.“
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

                           
                              
                                 	

                                 	
                                    „§ 14a - zu § 88 PfDG.EKD

                                    Ruhestand auf Antrag

                                    Abweichend von § 88 Abs. 1 bis 3 PfDG.EKD können Pfarrerinnen und Pfarrer auf Ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
                                       wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.“
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               

               

            

         

      

      
            

         

         
                     Art. 2
Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes KBG.EKD


                  

                  Das Kirchengesetz zur Übernahme und Ausführung des Kirchenbeamtengesetzes der EKD vom 16.11.2007 (GVBl. 27. Band, S. 102),
                     zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 24.11.2018 (GVBl. 28. Band, S. 168) wird wie folgt geändert:
                  

                  
                     
                        	
                            Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

                           
                              
                                 	

                                 	
                                    „§ 5a

                                    Meldepflicht und Beratungsrecht

                                    (zu § 24a KBG.EKD)

                                    (1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte erfüllen ihre Meldepflicht nach § 24a Satz 1 KBG.EKD durch eine Mitteilung an den
                                       Dienstvorgesetzten oder die Dienstvorgesetzte.
                                    

                                    (2) Der Oberkirchenrat legt fest, welche Stelle für die Beratung zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls nach § 24a Satz
                                       2 KBG.EKD zur Verfügung steht.“
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

                           

                           
                              
                                 	

                                 	
                                    „§ 7a

                                    Beitragszuschuss freiwillige gesetzliche Krankenversicherung

                                    (zu § 35 KBG.EKD)

                                    (1) Beihilfeberechtigte, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind, erhalten auf Antrag einen
                                       nach ihren Dienst- oder Versorgungsbezügen berechneten Zuschuss zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag in Höhe der Hälfte des
                                       ermäßigten Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch. Der vom zuständigen Bundesministerium festgelegte
                                       durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ist dabei hinzuzurechnen. Aus den Versorgungsbezügen errechnet sich der Beitragszuschuss
                                       nach Anwendung der geltenden Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften.
                                    

                                    (2) Beihilfeberechtigte, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, erhalten den Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag
                                       nur insoweit, als der Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zum Krankenversicherungsbeitrag die Hälfte des einheitlichen
                                       Beitragssatzes für freiwillig Versicherte ohne Krankengeldanspruch nicht erreicht.
                                    

                                    (3) Beihilfeberechtigte, die einen Beitragszuschuss erhalten, haben grundsätzlich die Sach- und Dienstleistungen der gesetzlichen
                                       Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen; der Beihilfeanspruch entfällt insoweit. Die für die Festsetzung der Beihilfe zuständige
                                       Stelle kann die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen anerkennen, wenn die Ablehnung der Beihilfegewährung im Hinblick auf die
                                       Fürsorgepflicht des Dienstherrn zu einer unzumutbaren Härte führen würde.
                                    

                                    (4) Der Beitragszuschuss wird mit Wirkung vom Ersten des Monats gewährt, der auf den Tag der Antragstellung folgt.

                                    (5) Der Antrag auf den Beitragszuschuss ist unwiderruflich und bedarf der Schriftform. Antragstellende sind auf die Unwiderruflichkeit
                                       des Antrags hinzuweisen.“
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

                           
                              
                                 	

                                 	
                                    „§ 9a

                                    Ruhestand auf Antrag

                                    (zu § 67 KBG.EKD)

                                    Abweichend von § 67 KBG.EKD können Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
                                       wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Der bisherige § 9a wird zu § 9b.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
                     Art. 3
Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung des BVG-EKD
                     

                  

                  Das Kirchengesetz zur Ergänzung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 24.11.2017
                     (GVBl. 28. Band, S. 92), wird wie folgt geändert:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

                           „§ 1a (zu § 7 BVG.EKD)

                           Entgeltumwandlung

                           Für Leistungen im Rahmen einer Entgeltumwandlung zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge oder für vom Dienstherrn geleaste
                              Dienstfahrräder im verkehrsrechtlichen Sinne, die auch zur privaten Nutzung überlassen werden, kann auf einen Teil der Besoldung
                              verzichtet werden. Eine Entgeltumwandlung nach Satz 1 setzt voraus, dass sie für eine Maßnahme erfolgt, die vom Dienstherrn
                              angeboten wird, und dass es den Besoldungsempfängerinnen und -empfängern freigestellt ist, ob sie das Angebot annehmen.“
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Art. 4
In-Kraft-Treten


                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt zum 1.1.2023 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Richtlinie für Supervision, Coaching und kollegiale Beratungsgruppen in der
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
         

      

      
         Vom 15. November 2016

      

      
         (GVBl. 28. Band, S. 77)

      

      

            
                   1. Geltungsbereich

               

               Die Richtlinie gilt für alle in einem privat- oder öffentlich-rechtlichen Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Ev.-Luth. Kirche
                  in Oldenburg stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für Pfarrerinnen und Pfarrer der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
               

            

            
                  2. Zielsetzung

               

               
                     2.1 Supervision

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Supervision stellt ein lösungs- und ressourcenorientiertes Beratungsverfahren dar und wird aufgesucht von Menschen, die sich
                     beruflich weiterqualifizieren oder verändern wollen oder die aktuelle Herausforderungen und Probleme in ihrer Arbeitssituation
                     bearbeiten und ihren Handlungsspielraum erweitern wollen.  2 Supervision unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Pfarrerinnen und Pfarrer in der kontinuierlichen Reflexion
                     beruflicher Fragen, von Rollenanforderungen und Zielsetzungen.  3 Sie begleitet Teamentwicklungsprozesse und dient der Konfliktbearbeitung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Je nach Bedarf kann Supervision von Einzelnen oder Teams wahrgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Im Sinne professioneller Selbstsorge kann es sinnvoll sein, sich in bestimmten Situationen eine Auszeit zu nehmen und so einem
                     Ausbrennen (Burnout) vorzubeugen, eine aktuelle berufliche Krise zu überwinden und neue Orientierung zu gewinnen.  2 Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg bietet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder für Pfarrerinnen und Pfarrer die Möglichkeit,
                     sich mit den o.g. Situationen in geschütztem Rahmen und mit fachkundig supervisorischer Begleitung in stationärtherapeutischen
                     Einrichtungen (Haus inspiratio, Barsinghausen; Haus respiratio, Rödelsee) bis zu sechs Wochen auseinanderzusetzen.  3 Ein solcher Aufenthalt soll präventiv vor der Entstehung von Krankheiten ansetzen und dient dem Ziel einer körperlichen und
                     seelischen Regeneration.  4 Therapien im medizinisch-klinischen Sinne sind mit dieser Maßnahme nicht gemeint.
                  

               

               
                     2.2 Coaching

                  

                   1 Bei Coaching handelt es sich ebenso wie bei Supervision um ein lösungsorientiertes Beratungsverfahren zur Erhaltung und Entwicklung
                     beruflicher Handlungsfähigkeit in anspruchsvollen und schwierigen Berufssituationen, bei Leitungsaufgaben und in Situationen
                     beruflicher Veränderungen.  2 Dabei orientiert sich Coaching deutlicher als Supervision an den Veränderungszielen der Coachees und setzt Kenntnisse in Organisationstheorien
                     voraus.
                  

               

               
                     2.3 Kollegiale Beratungsgruppen

                  

                   1 Im Berufsalltag gilt es schwierige Situationen und ungewohnte Herausforderungen zu bewältigen und dabei geeignete Lösungen
                     zu finden, die sowohl der eigenen Persönlichkeit gerecht werden als auch situations- und institutionsangemessen sind.  2 Eine Methode zur Bearbeitung und Lösung schwieriger Praxisfälle bietet die kollegiale Beratung – ein Verfahren, das die eigenen
                     Potenziale und das praktische Erfahrungswissen von Berufskolleginnen oder Berufskollegen zielgerichtet mobilisiert und nutzbar
                     macht.  3 Kollegiale Beratung findet in einer Gruppe statt, deren Mitglieder sich mit Hilfe eines festen Ablaufplans und geeigneter
                     Beratungsmethoden in ihrer Berufspraxis gegenseitig beraten.  4 Dabei geht die Gruppe eigenständig ohne einen externen Leiter vor.
                  

               

               
                     2.4 Hospitation

                  

                  Eine maximal vierwöchige Hospitation dient für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, Einblicke in eine neue Tätigkeit zu
                     erlangen und etwas über die Ausübung einer neuen Funktion zu erfahren.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Als Fortbildung im Sinne dieser Richtlinie gilt jede Maßnahme, die hilft, die für den Dienst erfor-derlichen Kenntnisse, Einsichten
                     und Fertigkeiten fortzuentwickeln (§ 55 Absatz 3 PfDG.EKD).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Als Weiterbildung im Sinne dieser Richtlinie gilt eine längerfristige Fortbildungsmaßnahme mit dem Ziel, aufbauend auf der
                     vorhandenen Berufsqualifikation, neue Qualifikationen zu vermitteln oder bestehende zu erhalten und aufzufrischen.  2  Eine Weiterbildung schließt mit einem Zertifikat oder einer qualifizierten Teilnahmebescheinigung ab.
                  

               

               

            

            
                  3. Antragsverfahren

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Supervision und Coaching werden in der Regel durch eine oder einen oder mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder durch
                  eine oder einen oder mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer auf eigene Initiative beantragt.  2 Sie können wie die Hospitation auch dienstlich angeordnet werden.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter oder die Pfarrerin oder der Pfarrer nimmt Kontakt mit einer Supervisorin oder einem
                  Supervisor oder einer Coachin oder einem Coach auf und klärt mit dieser oder diesem das geeignete Beratungsformat.
               

               
                     (
                     3
                     )
                       1 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Gemeinsamen Kirchenverwaltung stellt anschließend über den Dienstweg einen Antrag
                  auf Supervision oder Coaching bei der Leitung der Gemeinsamen Kirchenverwaltung; entsprechendes gilt für Teamsupervision.
                   2 Sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen einen Antrag auf Supervision oder Coaching bei dem jeweiligen Dezernat,
                  dem sie zugeordnet sind.  3 Die Pfarrerin oder der Pfarrer stellt anschließend einen Antrag auf Supervision oderCoaching beim Oberkirchenrat (Referat
                  für Personalentwicklung); entsprechendes gilt fürTeamsupervision.
               

               
                     (
                     4
                     )
                       1 Eine Hospitation wird durch das für den Arbeitsbereich zuständige hauptamtliche Mitglied des Oberkirchenrates angeordnet.
                   2 Dieses legt den Ort, die Dauer und das Mentorat für die Hospitation fest.
               

               
                     (
                     5
                     )
                       1 Supervision oder Coaching sind Arbeitszeit und werden nicht mit Fortbildungstagen verrechnet.  2 Eine Hospitation ist Arbeitszeit.
               

               
                     (
                     6
                     )
                       1 Die Teilnahme an einer kollegialen Beratungsgruppe ist über eine von der Gruppe zu benennende Ansprechpartnerin oder über
                  einen von der Gruppe zu benennenden Ansprechpartner einmal jährlich dem Oberkirchenrat (Referat für Personalentwicklung) mitzuteilen.
                   2 Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die einmal pro Jahr mögliche externe supervisorische Begleitung einer kollegialen
                  Beratungsgruppe.
               

            

            
                  4. Kostenregelung

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Wird Supervision oder Coaching auf eigene Initiative der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters oder der Pfarrerin oder des Pfarrers
                  beantragt, so übernimmt die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg max. 75 % der Kosten, bei Einzelsupervision oder Coaching max. 600
                  EURO, bei Teamsupervision max. 600 EURO, in beiden Fällen in der Regel für 6 Sitzungen.  2 Fahrtkosten werden nach dem kirchlichen Reisekostenrecht abgerechnet und bis maximal 75 EURO pro Sitzung übernommen.  3 Supervision oder Coaching auf eigene Initiative der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters oder der Pfarrerin oder des Pfarrers
                  kann alle drei Jahre beantragt werden.
               

               
                     (
                     2
                     )
                       1 Kollegiale Beratungsgruppen der Pfarrerinnen und Pfarrer werden vom Oberkirchenrat durch Dienstbefreiung einschließlich eines
                  kollegialen Beratungstages gefördert.  2 Kollegiale Beratung geschieht im Rahmen des pfarramtlichen Dienstes im Umfang von drei Stunden maximal siebenmal im Jahr.
                   3 Die Fahrtkosten für gemeindlichen Pfarrerinnen oder Pfarrer übernimmt als Teil des pfarramtlichen Dienstes die Kirchengemeinde,
                  im übrigen der Anstellungsträger.  4 Kollegiale Beratungsgruppen werden jährlich mit max. 800 EURO pro Jahr bezuschusst, wenn diese mit einer Supervisorin oder
                  Supervisor einen Beratungstag gestalten.  5 Die Vertretung regeln die Pfarrerinnen und Pfarrer für Zeit der Abwesenheit vom Dienstort während der Beratungstage selbstständig.
               

               
                     (
                     3
                     )
                      Wenn die Supervision oder das Coaching dienstlich angeordnet ist, trägt die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg die Kosten einschließlich
                  der nach dem kirchlichen Reisekostenrecht zu ersetzenden Fahrtkosten.
               

               
                     (
                     4
                     )
                       1 Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg übernimmt die Kosten für einen sechswöchigen Aufenthalt in einer stationär-therapeutische
                  Einrichtung in der vorklinischen Phase.  2 Der jeweils von den Einrichtungen ausgewiesene Eigenanteil ist von der Antragstellerin oder dem Antragsteller selbst zu bezahlen.
               

               
                     (
                     5
                     )
                      Wenn Supervision für Pfarrerinnen oder Pfarrer nach einem Einsatz in der Notfallseelsorge im öffentlichen Raum notwendig
                  ist, trägt die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg für drei Sitzungen die Kosten einschließlich der nach dem kirchlichen Reisekostenrecht
                  zu ersetzenden Fahrtkosten.
               

            

            
                  5. Inkrafttreten

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Die Richtlinie für Supervision, Coaching und kollegiale Beratungsgruppen tritt in Kraft am 1. Januar 2017.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Die Richtlinie zur Förderung und Inanspruchnahme von Supervision der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg von 08. Mai 2001 tritt
                  gleichzeitig außer Kraft.
               

            

            

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Bezüge der Vikare und Vikarinnen (Vikarsbezügegesetz
            – VikBG)
         

      

      
         Vom 23. November 1995

      

      
         (GVBl. 23. Band, S. 121), geändert am 12. März 2011 (GVBl. 27. Band, S. 54)
         

      

      Die Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Vikare und Vikarinnen im Vorbereitungsdienst für den Dienst als Pfarrer oder Pfarrerin erhalten Bezüge und andere Leistungen
                     nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes.  2 Die Kirchen können Zulagen für besondere Zwecke durch Kirchenverordnung, Rechtsverordnung oder Verordnung gewähren. 3 Sonstige Leistungen werden nach Maßgabe anderer kirchlicher Bestimmungen gewährt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in diesem Kirchengesetz verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Der Vikar erhält Bezüge in entsprechender Anwendung der für die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst in der Laufbahngruppe
                     des höheren Dienstes des Landes Niedersachsen geltenden Vorschriften.  2 Hat der Ehegatte des Vikars ebenfalls Anspruch auf den Verheiratetenzuschlag und werden von anderer Seite Vorschriften über
                     das Zusammentreffen mehrerer Ansprüche bei Ehegatten nicht angewandt, weil der kirchliche Dienst aufgrund geltenden Rechts
                     nicht als öffentlicher Dienst behandelt wird, so ist der Vikar hinsichtlich seines Anspruchs auf den Verheiratetenzuschlag
                     so zu stellen, dass die Ehegatten zusammen die Leistungen erhalten, die ihnen bei Verwendung im kirchlichen Dienst zustehen
                     würden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Sieht das Recht der Kirchen die Fortsetzung des Vorbereitungsdienstes wegen einer Zusatzausbildung nach Bestehen der Zweiten
                     theologischen Prüfung vor, so erhält der Vikar einen Sonderzuschlag in Höhe von 55 vom Hundert des ihm nach § 2 zustehenden
                     Grundbetrages.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Der Vikar erhält Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen in entsprechender Anwendung der für die Beamten
                     auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Niedersachsen geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Ein Vikar, der im Rahmen seines Vorbereitungsdienstes auf einer Nordseeinsel tätig ist, erhält mit Rücksicht auf die erhöhten
                     Lebenshaltungskosten eine Inselzulage nach Maßgabe der für die Pfarrer geltenden Vorschriften.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Wird der Vikar durch einen Dienstunfall verletzt, so wird ihm und seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge in entsprechender
                     Anwendung der für die Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landes Niedersachsen geltenden Vorschriften gewährt.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Die Vorschriften des Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetzes, die den Begriff des kirchlichen Dienstes bestimmen, sowie
                     diejenigen, die die Abtretung von Schadensersatzansprüchen und den Leistungsbescheid regeln, gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 des Vertrages über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen am 1. Januar 1996 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe gemäß § 19 Abs. 3 Satz 1 des Vertrages über die
                     Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und den dazu erlassenen Bestimmungen in Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten alle Bestimmungen der in den Absätzen 1 und 2 genannten Kirchen, die den
                     Vorschriften dieses Kirchengesetzes entsprechen oder widersprechen, außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Rahmenstudienordnung und Rahmenprüfungsordnung für den Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluss
            
»Master of Theological Studies« (M.Th.S)
         

      

      
         Vom 6. Oktober 2018

      

      
         (ABl. EKD 2019 S. 98) 

      

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der Änderung

                  
               

            
            
               
                  	
                     bisher keine Änderungen erfolgt

                  
               

            
         

      

      Die Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland hat auf ihrer Sitzung am 12./13. Dezember 2018 die folgende Ordnung
                     beschlosssen: 
                  

               

               
                     I. Studienbezogene Bestimmungen
§ 1 – Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelisch-Theologischen Fakultäten und Kirchlichen Hochschulen, die einen Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie
                     mit dem Abschluss »Master of Theological Studies« (im Folgenden »Masterstudiengang«) anbieten, regeln in ihren Prüfungs- und
                     Studienordnungen Inhalt und Aufbau des Studiums sowie Anforderungen und Verfahren der Prüfungsleistungen entsprechend dieser
                     Rahmenordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ziel des Studiums ist es, einen wissenschaftlichen Abschluss zu erwerben, der Kompetenzen, die in nicht theologischen oder
                     nicht primär theologischen  Studiengängen und in einem mindestens fünfjährigen fachlich qualifizierten Berufsleben erworben
                     wurden, mit Methoden und Inhalten evangelischer Theologie zusammenführt und auf diese Weise – je nach fachlicher Voraussetzung
                     der Studierenden – eine individuelle theologische Profilbildung fördert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein gemäß dieser Rahmenordnung gestalteter Masterstudiengang qualifiziert für die Wahrnehmung theologischer Aufgaben in verschiedenen
                     beruflichen Kontexten innerhalb und außerhalb der Kirche.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Durch Übereinkunft unter den Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Beschluss der Kirchenkonferenz) kann
                     der erfolgreiche Abschluss eines gemäß dieser Rahmenordnung gestalteten Masterstudiengangs als Voraussetzung für den kirchlichen
                     Vorbereitungsdienst anerkannt werden. Die einzelnen Landeskirchen unterziehen diejenigen Absolventinnen und Absolventen, die
                     sich um Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ihrer Kirche bewerben, einem Auswahlverfahren einschließlich Kolloquium. Daher
                     setzen die Einrichtung eines solchen Masterstudiengangs und der Erlass entsprechender Studien- und Prüfungsordnungen das Einvernehmen
                     mit der Landeskirche am Sitz der Fakultät und ggfs. die verbindliche Kooperation mit weiteren Gliedkirchen der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland (EKD) voraus. 
                  

                  Der Masterstudiengang erschließt Kenntnisse und Fertigkeiten, die vom Umfang und Vertiefungsgrad her nicht den in einem grundständigen
                     Theologiestudium (»Magister Theologiae«) erworbenen entsprechen. Dient der Masterstudiengang als erster, universitärer Teil
                     des Ausbildungsweges im Rahmen eines berufsbegleitenden Zugangs zum Pfarrdienst, sollen die Absolventinnen und Absolventen
                     deshalb ihre im Masterstudiengang erworbenen wissenschaftlich-theologischen Kenntnisse und Kompetenzen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes
                     und der Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) vertiefen. Für die Implementierung entsprechender Vertiefungsmöglichkeiten
                     im Rahmen individuell zugeschnittener Ausbildungspläne tragen die aufnehmenden Landeskirchen Sorge. Zur Ausgestaltung dieser
                     Vertiefungsangebote sind die dieser Rahmenordnung als Anhang beigegebenen »Richtlinien für die Ausgestaltung der Vertiefungsoptionen
                     wissenschaftlich-theologischer Kompetenz von Absolventinnen und Absolventen des »Master of theological studies« in Vikariat
                     und Probedienst bzw. Fortbildung in den ersten Amtsjahren« zu beachten.
                  

                  In allen drei Phasen, Studium, Vorbereitungsdienst und Fortbildung in den ersten Amtsjahren, sind die aus vorangegangener
                     akademischer Qualifikation und Berufstätigkeit mitgebrachten Kompetenzen und Erfahrungen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Masterstudiengang will die Studierenden dazu qualifizieren, aus evangelisch-theologischer Perspektive
                  

                  
                     
                        	
                           das Christentum in seinen biblischen Quellen, seiner Geschichte und Gegenwart verstehen und analysieren zu können,

                        

                        	
                           den christlichen Glauben in den verschiedenen Kontexten von Kirche und Gesellschaft kompetent darzustellen,

                        

                        	
                           ein kritisches Verständnis für die konstruktive Gestaltung individuellen und sozialen Lebens im Horizont des Christlichen
                              auszubilden,
                           

                        

                        	
                           und ihre vor Eintritt in den Masterstudiengang erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen und deren berufliche Bewährung theologisch
                              zu reflektieren.
                           

                        

                     
Zur Erreichung dieses Profils zielt der Masterstudiengang auf den Erwerb fachspezifischer Methoden und Kenntnisse und die
                     Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen (z.B. theologisch-hermeneutische und kommunikative Kompetenz, Methoden- und Medienkompetenz).
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Masterstudiengang kann sowohl berufsbegleitend als auch in Vollzeit konzipiert werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Ein gemäß dieser Rahmenordnung eingerichteter Masterstudiengang sowie die weiterführenden Studien im Rahmen von Vorbereitungsdienst
                     und Fortbildung sind nach sechs Jahren zu evaluieren. Die Ergebnisse sind dem Evangelisch-Theologischen Fakultätentag und
                     den betreffenden Landeskirchen vorzulegen.
                  

               

               
                     § 2 – Zulassungsvoraussetzungen

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                           einen ersten Hochschulabschluss, etwa einen Bachelor oder einen vergleichbaren in- oder ausländischen berufsqualifizierenden
                              Hochschulabschluss, nachweist. Dieser Hochschulabschluss darf nicht mehrheitlich im Fachgebiet Ev. Theologie/ Ev. Religion
                              erworben sein. Eine Mindestnote kann als Zulassungsbedingung festgelegt werden. Nicht zugelassen wird, wer den Prüfungsanspruch
                              in einem anderen theologischen Studiengang, namentlich in einem Studiengang »Magister Theologiae« oder Lehramt »Evangelische
                              Religion«, verwirkt hat. Außerhalb des Masterstudiengangs absolvierte Studienleistungen werden – Einschlägigkeit vorausgesetzt
                              – höchstens im Umfang von 20 ECTS-Punkten angerechnet.
                           

                        

                        	
                           darüber hinaus die folgenden Nachweise erbringt:

                           
                              
                                 	
                                    Nachweis einer mindestens fünfjährigen Berufstätigkeit, die auf dem abgeschlossenen ersten Hochschulstudium basiert. Auf Antrag
                                       können Tätigkeiten wie Pflege- und Erziehungszeiten o.Ä. als äquivalent anerkannt werden, allerdings nur bis zu einem Umfang
                                       von 50 Prozent. 
                                    

                                 

                                 	
                                    Nachweis über die Zugehörigkeit zu einer evangelischen oder einer dem ÖRK angehörenden Kirche. Über die ausnahmsweise Zulassung
                                       einer Kandidatin oder eines Kandidaten, die oder der Mitglied einer anderen christlichen Kirche oder Denomination ist, entscheidet
                                       der Prüfungsausschuss.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die persönliche fachbezogene Eignung im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens nachgewiesen hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Durch den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss sind Grundkompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens zu erwerben,
                     die im Masterstudiengang bezüglich theologischer Qualifikationen und Anwendungsmöglichkeiten vertieft und erweitert werden.
                  

               

               
                     § 3 – Aufnahmeverfahren

                  

                  Das Aufnahmeverfahren prüft:

                  
                     
                        	
                           bibelkundliche Kenntnisse (entsprechend der »Richtlinie des Evangelisch-Theologischen Fakultätentages zur Prüfung in Bibelkunde
                              [Biblicum]« i.d.F. von 2011),
                           

                        

                        	
                           die Fähigkeit zur theologischen Reflexion (Bearbeitung einer Problemstellung auf der Grundlage vorgegebener Literatur in Essayform).

                        

                     
Nach Bestehen des Aufnahmeverfahrens ist eine individuelle Beratung und Begleitung der Studierenden vorzusehen.
                  

               

               
                     § 4 – Studienumfang und Modulstrukturierung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Masterstudiengang umfasst 120 ECTS-Punkte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Masterstudiengang gliedert sich in verpflichtende Basis- und Aufbaumodule, die gleichgewichtig aus den Disziplinen Altes
                     Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie, Praktische Theologie und Religionswissenschaft /Interkulturelle
                     Theologie gespeist werden.1 Die Module können – sofern die hochschulrechtlichen Bestimmungen der Bundesländer dies zulassen – auf die Angebote des grundständigen
                     Studiums zurückgreifen. Vor allem in den Aufbaumodulen ist eine fächerübergreifende theologische Reflexion anzuregen, die
                     sich in interdisziplinären Lehrangeboten niederschlägt. Dabei ist auf eine ausgewogene Berücksichtigung aller theologischen
                     Disziplinen zu achten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Fakultäten sind gehalten, den Studienumfang und die Modulstrukturierung untereinander abzustimmen und die Fachkommission
                     I der Gemischten Kommission rechtzeitig in die Beratung einzubeziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Masterstudiengang setzt Sprachkenntnisse in Hebräisch und Griechisch im Umfang von mindestens 24 LP (12 LP für Hebräisch
                     und 12 LP für Griechisch) voraus, von denen 20 LP nicht auf die unter (1) genannte Punktzahl des Studiums angerechnet werden.
                     Die Sprachkenntnisse sind durch geeignete Sprachprüfungen nachzuweisen. Sofern diese Kenntnisse nicht bei Studienbeginn vorliegen,
                     müssen sie studienbegleitend erworben werden. 
                  

                  Die Sprachkenntnisse sollen im Rahmen von und in Verbindung mit Lehrveranstaltungen eingesetzt und vertieft werden. Die Sprachlernangebote
                     sollten so konzipiert sein, dass die Studierenden mit Hilfe passender Anschlussangebote das Hebraicum und das Graecum erwerben
                     können.
                  

               

               
                     § 5 – Regelstudienzeit

                  

                  Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt sechs Semester (berufsbegleitend), für einen Vollzeit-Studiengang vier
                     Semester.
                  

               

               
                     II. Prüfungsbezogene Bestimmungen
§ 6 – Prüfung zum »Master of Theological Studies« – Allgemeines
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelisch-Theologischen Fakultäten regeln in ihren Prüfungsordnungen die Prüfung zum »Master of Theological Studies«
                     nach Maßgabe dieser Rahmenordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüfung zum »Master of Theological Studies« (Masterarbeit) wird nach Maßgabe staatlichen Rechts durchgeführt. Im Rahmen
                     staatskirchenrechtlich geregelter Beteiligungsverfahren werden die Landeskirche am Sitz der Fakultät und die kooperierenden
                     Gliedkirchen der EKD den Ordnungen für die Prüfung zum »Master of Theological Studies« zustimmen, wenn diese den Anforderungen
                     dieser Rahmenordnung entsprechen. Es ist auf die inhaltliche und formale Gleichwertigkeit der Prüfungen an den verschiedenen
                     Fakultäten bzw. Kirchlichen Hochschulen zu achten. Die Gleichwertigkeit ist Voraussetzung der gegenseitigen Anerkennungsfähigkeit
                     im Bereich der EKD.
                  

               

               
                     § 7 – Fristen

                  

                  Die Prüfungsanforderungen sowie das Lehrangebot sind so zu gestalten, dass alle Prüfungsleistungen einschließlich der Masterarbeit
                     innerhalb der vorgesehenen Regelstudienzeit erbracht werden können.
                  

               

               
                     § 8 – Prüfungsamt bzw. Prüfungsausschuss

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Prüfung zum »Master of Theological Studies« ist ein Prüfungsamt bzw. ein Prüfungsausschuss nach den hochschulrechtlichen
                     Bestimmungen zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die örtlichen Prüfungsordnungen haben die Zusammensetzung, die Amtszeit, die Aufgaben und die Arbeitsweise des Prüfungsamtes
                     bzw. des Prüfungsausschusses festzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Prüfungsamt bzw. der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, dass Modulprüfungen und Modulteilprüfungen in den von der
                     Prüfungsordnung festgelegten Zeiträumen abgelegt werden können.
                  

               

               
                     § 9 – Prüfende und Beisitzende

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu Prüfenden werden in der Regel nur Professorinnen bzw. Professoren und andere nach Landesrecht oder Kirchenrecht prüfungsberechtigte
                     Personen bestellt. Zur Beisitzerin bzw. zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die Erste Theologische Prüfung/die Prüfung
                     zum Magister Theologiae oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Die Prüfungsordnungen können Möglichkeiten zur Wahl
                     von Prüferinnen/Prüfern durch die Kandidatinnen/Kandidaten einräumen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Prüfungsamt bzw. der Prüfungsausschuss gibt der Kandidatin/dem Kandidaten die Namen der Prüferinnen/Prüfer in angemessener
                     Frist bekannt. Näheres regeln die Prüfungsordnungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Prüferinnen/Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer unterliegen
                     der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen oder kirchlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den
                     Vorsitzenden des Prüfungsamtes bzw. Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
                  

               

               
                     § 10 – Abschluss des Studiengangs »Master of Theological Studies«

                  

                  Die Verleihung des Titels »Master of Theological Studies« setzt voraus:

                  
                     
                        	
                            ein ordnungsgemäßes Studium im Sinne dieser Rahmenordnung,

                        

                        	
                            den erfolgreichen Abschluss jedes Moduls,

                        

                        	
                            eine mindestens ausreichend bewertete Masterarbeit.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11 – Art und Umfang der Masterarbeit

                  

                  Die Masterarbeit ist Bestandteil des Studiengangs und bildet ein eigenständiges Abschlussmodul. Ihr Thema geht aus einem der
                     in § 4 Absatz 2 genannten Fächer hervor. Spezialfächer sind mit dem Prüfungsausschuss abzusprechen. Die Masterarbeit darf
                     144.000 Zeichen inklusive Leerzeichen nicht überschreiten.
                  

                  Die Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen, es sei denn, lokale Vorgaben sehen andere Regelungen vor. Das Thema kann nur einmal
                     und zwar innerhalb der ersten beiden Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; die Rückgabe zählt nicht als Fehlversuch.
                     Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit ist auf begründeten Antrag hin um bis zu vier Wochen möglich. Die Prüfungsordnungen
                     können für die in Satz 5 bis 7 genannten Fristen jeweils bis zu doppelt so lange Zeiträume vorsehen, sofern das Studium in
                     Teilzeit und/oder berufsbegleitend erfolgt. Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss abzugeben. Bei Nichtbestehen
                     ist eine Wiederholung der Masterarbeit einmal möglich. Eine zweite Wiederholung ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Die Entscheidung
                     hierüber trifft das Prüfungsamt bzw. der Prüfungsausschuss.
                  

               

               
                     § 12 – Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 13 – Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 14 – Bestehen, Nicht-Bestehen, Nachprüfungen, Wiederholung

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 15 – Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 16 – Zeugnis und Masterurkunde

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs erhält die Kandidatin/der Kandidat jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb
                     von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Prüfung zum »Master of Theological Studies« sind die Beurteilung der Modulprüfungen,
                     das Thema der Masterarbeit und deren Note sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Gegebenenfalls können ferner die Studienschwerpunkte,
                     die Pflicht- und Wahlpflichtbereichen des Studiums und die bis zum Abschluss der Prüfung zum »Master of Theological Studies«
                     benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen werden. Auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten sind in einem Beiblatt
                     zum Zeugnis die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl), soweit landesrechtlich die Voraussetzungen
                     hierfür bestehen, anzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufgrund der bestandenen Prüfung verleiht die Fakultät den akademischen Grad »Master of Theological Studies«.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung festgestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kandidatin/der Kandidat erhält ergänzend zu Zeugnis und Urkunde zusätzlich ein Diploma Supplement entsprechend dem »Diploma
                     Supplement Modell« von Europäischer Union /Europarat /UNESCO sowie englischsprachige Übersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Kandidatin/dem Kandidaten werden vor Aushändigung des Zeugnisses auf Antrag Bescheinigungen über bestandene Prüfungen
                     in Form von Datenabschriften (transcripts of records) nach dem Standard des ECTS ausgestellt.
                  

               

               
                     § 17 – Ungültigkeit der Prüfung zum »Master of Theological Studies«

                  

                  Die Regelungen erfolgen durch die Prüfungsordnung in Anlehnung an die an der jeweiligen Hochschule für andere Masterstudiengänge
                     geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 18 – Einsicht in die Prüfungsakten

                  

                  Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag in angemessener
                     Frist Einsicht in die zu ihrer/seiner Person geführte Prüfungsakte gewährt.
                  

               

               
                     § 19 – Zuständigkeiten

                  

                  Die Prüfungsordnungen regeln die Zuständigkeiten. Sie regeln insbesondere, wer Zeugnisse und Urkunden ausstellt und wer entscheidet

                  
                     
                        	
                            über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften,

                        

                        	
                            über das Bestehen, Nichtbestehen und Nachprüfungen,

                        

                        	
                            über die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen,

                        

                        	
                            über die Bestellung der Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer und die Berechtigung zur Ausgabe der Masterarbeit,

                        

                        	
                            über die Ungültigkeit der Prüfung und

                        

                        	
                            über das Beschwerdeverfahren.

                        

                     

                  

               

               
                     
                        
                           
                              	
                                 ____________________

                              
                              	
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anhänge: 

                  A. Richtlinien zum Erlernen der Sprachen Hebräisch und Altgriechisch im Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie mit
                     dem Abschluss »Master of Theological Studies« (in Bezug auf § 4.4 der RSO/RPO) 
                  

                  B. Richtlinien für die Ausgestaltung der Vertiefungsoptionen wissenschaftlich-theologischer Kompetenz von Absolventinnen und
                     Absolventen des »Master of Theological Studies« in Vikariat und Probedienst bzw. Fortbildung in den ersten Amtsjahren
                  

               

            

         

      

      

               
                     A. Richtlinien zum Erlernen der Sprachen Hebräisch und Altgriechisch im Weiterbildungsstudiengang Evangelische Theologie mit
                        dem Abschluss »Master of Theological Studies« (in Bezug auf § 4.4 der RSO/RPO)
                     

                  

                  Der Erwerb der 24 LP (Hebräisch und Griechisch) geschieht entweder vor dem Studienbeginn (in Form von Fern- oder Ferienkursen)
                     oder während des Studiums. Die bestehenden und bewährten Angebote reichen von Fernkursen mit einer Arbeitsbelastung von 10–12
                     Stunden pro Woche (berufsbegleitendes Angebot), über Kompaktkurse zu den regulären Sprachkursen an den Fakultäten. 
                  

                  Das Studium der hebräischen Sprache in einem Umfang von 12 LP kann sich an bestehenden Angeboten orientieren und schließt
                     mit einer Prüfung ab, die sich auf dem Niveau des Hebraicums bewegt. 
                  

                  Das Studium der altgriechischen Sprache erfolgt in einem Basiskurs Altgriechisch (= Griechisch I). In diesem Kurs werden Grundlagen
                     gelegt, indem die Studierenden durch ein Lehrbuch geführt werden, Grammatik und Syntax erlernen, Vokabelkenntnisse erwerben
                     und die Übersetzung neutestamentlicher und patristischer Texte üben. Dieser Kurs schließt mit einer Prüfung ab, in der die
                     Fähigkeit nachgewiesen wird, Texte des Neuen Testaments von mittlerem sprachlichem Schwierigkeitsgrad zu erfassen und angemessen
                     ins Deutsche zu übersetzen.
                  

                  Ein Griechischkurs (»Altgriechisch für Anfänger«) könnte wie folgt aussehen: Als Grundlage dient ein Lehrbuch der griechischen
                        Sprache, in dem die Studierenden neben adaptierten Texten klassischer Autoren auch neutestamentliche Texte finden, zudem sollen
                        den Studierenden eine griechische Grammatik, ein Wörterbuch sowie ggfls. weitere Hilfsmittel wie etwa Wortschätze, die der
                        Lexik des NT besonders Rechnung tragen, an die Hand gegeben werden. Neben diesen Hilfsmitteln könnten die Studierenden auch
                        Grammatikblätter erhalten (u.a. mit Übungsaufgaben zum jeweiligen aktuellen Thema). Neben grundlegenden Sprachkenntnissen
                        werden in diesem Kurs auch allgemeine Kenntnisse über wichtige griechische Autoren, Werke und Gattungen vermittelt.

                  Die Abschlussklausur besteht aus einer Textübersetzung (ca. 60–80 Wörter), der Zusatzfragen beigegeben werden, in denen einzelne
                        grammatische Phänomene (z.B. Genitivus Absolutus) abgefragt werden. Der Schwerpunkt der Abschlussklausur liegt auf der Textübersetzung.

                  In einem optionalen zweiten Kurs könnten Novum Testamentum Graece, Septuaginta und patristische Texte die Textgrundlage bilden.

               

            

         

      

      

               
                     B. Richtlinien für die Ausgestaltung der Vertiefungsoptionen wissenschaftlich-theologischer Kompetenz von Absolventinnen und
                        Absolventen des »Master of Theological Studies« in Vikariat und Probedienst bzw. Fortbildung in den ersten Amtsjahren
                     

                  

               

               
                     1. Vikariat

                  

                  Voraussetzungen:

                  Ziel der zweiten Ausbildungsphase ist der Erwerb »theologisch-pastoraler Kompetenz«, d.h. der Fähigkeit, die Aufgaben eines
                     Pfarrers oder einer Pfarrerin in den Handlungsfeldern des Pfarrberufs angemessen wahrzunehmen.2

                  »Das Curriculum der 2. Ausbildungsphase sollte [sc. für Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs »Master of Theological
                     Studies«] auf der Grundlage einer Beschreibung vorhandener und zu erwerbender Fähigkeiten die Entwicklung individuell zugeschnittener
                     Ausbildungspläne vorsehen, die die spezifischen Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten der Kandidaten und Kandidatinnen
                     des ‚berufsbegleitenden Zugangs‘ in das Ausbildungsprogramm einbeziehen und die individuelle Schwerpunktsetzung fördern.«3

                  Folgerungen:

                  Die Ausbildungsinhalte des Vikariats sollen den mitgebrachten Kompetenzen der Masterabsolventinnen und -absolventen flexibel
                     angepasst werden (Beispiele s.u.). Dazu bedarf es vor Beginn des Vikariates einer qualifizierten Beratung in Kooperation von
                     Ausbildungsverantwortlichen der Landeskirchen und eines Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin. Folgende Formen der
                     Ergänzung und Vertiefung stehen zur Auswahl:
                  

                  
                     
                        	
                            kooperative Kurse unter Beteiligung von Hochschullehrenden,

                        

                        	
                            angeleitetes Selbststudium,

                        

                        	
                            Besuch von Lehrveranstaltungen an den Fakultäten, von Fachtagungen und Pastoralkollegs.

                        

                     

                  

                  Die Ergänzungs- und Vertiefungsangebote sollen jährlich 14 Tage (äquivalent 2 Seminaren à 3 LP) umfassen.

                  Terminlich können die Angebote sowohl innerhalb der Ausbildungsphasen im Predigerseminar als auch in den Gemeindephasen platziert
                     werden. Ggfls. können einzelne Kurse oder Aufgaben aus dem Curriculum der zweiten Ausbildungsphase zugunsten der Ergänzungs-
                     und Vertiefungsangebote erlassen werden.
                  

                  Ist – wie in manchen Landeskirchen üblich – im Rahmen des Vikariates ein Spezial- oder Sondervikariat vorgesehen, kann dieses
                     bei Masterabsolventinnen bzw. -absolventen als Zeit der Vertiefung bestimmter theologischer Inhalte genutzt werden. 
                  

                  Die Wahrnehmung der Vertiefungsoptionen soll nicht zur Verlängerung der Ausbildungsdauer bzw. des Vikariates führen; anzustreben
                     ist eine Flexibilisierung der Ausbildungsinhalte.
                  

               

               
                     2. Fortbildung in den Ersten Amtsjahren (FEA)

                  

                  Voraussetzungen:

                  Die Fortbildung in den ersten Amtsjahren dient der Reflexion der pastoralen Tätigkeit und der Vertiefung und Erweiterung der
                     durch die theologische Ausbildung erworbenen theologisch-pastoralen Kompetenz.4

                  »Der pfarramtliche Probedienst (3. Phase) hat den bisher erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der berufsbegleitend Ausgebildeten
                     Rechnung zu tragen. (…) Unter Berücksichtigung der spezifischen Voraussetzungen des berufsbegleitenden Zugangs ist als Grundlage
                     der 3. Phase ein auf die konkreten Bedingungen des pfarramtlichen Probedienstes und auf die spezifischen individuellen Voraussetzungen
                     abgestimmtes Fort- und Weiterbildungsprogramm zu entwickeln.«5

                  Folgerungen:

                  Die Fortbildung in den ersten Amtsjahren soll – ebenso wie die Ausbildung im Vikariat – den individuellen Voraussetzungen
                     der Masterabsolventinnen und -absolventen angepasst werden. Dazu bedarf es zu Beginn der FEA einer qualifizierten Beratung
                     in Kooperation von Fortbildungsverantwortlichen der Landeskirchen und eines Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin.
                     Im Rahmen dieser Beratung wird ein individueller Plan für die FEA entwickelt; es sind dementsprechende verbindliche Verabredungen
                     zu treffen.
                  

                  Die Ergänzungs- und Vertiefungsangebote sollen jährlich 14 Tage (äquivalent 2 Seminaren à 3 LP) umfassen. Solche Veranstaltungen
                     sollen von Hochschullehrenden gestaltet werden; dies schließt z.B. die Teilnahme an theologischen Fachtagungen, Blockseminaren,
                     Summerschools und Pastoralkollegs ein. Verpflichtende landeskirchliche Fortbildungsveranstaltungen können erlassen werden,
                     wenn die dort zu erwerbenden Kompetenzen bereits vorhanden sind.
                  

                  Um das oben beschriebene Ergänzungs- und Vertiefungsangebot für Masterabsolventinnen und -absolventen im Vikariat und im Probedienst
                     zu etablieren, bedarf es ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen.
                  

                  Zwei Beispiele individuell angepasster Curricula in Vikariat und FEA:

                  1. Herr W. war vor dem Studium als Ingenieur im mittleren Management einer Straßenbaufirma tätig. Er hatte Personalverantwortung
                        für ca. 40 Mitarbeitende. Ehrenamtlich war er 20 Jahre lang Prädikant in seiner Landeskirche und hat regelmäßig Gottesdienste
                        gehalten und die Sakramente verwaltet.

                  Vikariat:
Handlungsfeld Gottesdienst: Herr W. ist mit den Grundlagen liturgischer Praxis vertraut. Während die anderen Vikarinnen und
                        Vikare liturgische Übungen absolvieren und erste Gehversuche im Gottesdienst machen, erhält er den Auftrag eine neuere Homiletik
                        zu lesen und seine Erkenntnisse im Kurs vorzustellen. Zudem erhält er die Gelegenheit, seine Sprachkenntnisse in Zusammenarbeit
                        mit einem universitären Tutor bzw. einer Tutorin zu vertiefen.

                  Handlungsfeld Leitung: Während sich die anderen Vikarinnen und Vikare mit Grundlagen der Personalführung bekannt machen und
                        lernen, wie man Arbeitsprozesse strukturiert und evaluiert, beschäftigt sich Herr W. mit neueren ekklesiologischen und kirchentheoretischen
                        Überlegungen und stellt seine Erkenntnisse der Gruppe oder der Studienleitung vor.

                  FEA:
In der FEA besucht er statt des »Aufbaukurses Leitung« ein Ergänzungs- und Vertiefungsangebot wissenschaftlicher Theologie,
                        z.B. ein Blockseminar zur kirchlichen Zeitgeschichte an der theologischen Fakultät oder ein Pastoralkolleg zu den »Erträgen
                        der neueren Paulusforschung«.

                  ____________________

                  2. Frau B. hat vor Absolvieren des Weiterbildungsmasters Religionspädagogik und Soziale Arbeit studiert und war lange in der
                        kirchlichen Jugendarbeit tätig. Sie hat Konzepte für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis verfasst. Regelmäßig
                        bot sie Fortbildungen für ehrenamtliche Teamer an.

                  Vikariat:
Handlungsfeld Bildung: Während die anderen Vikarinnen und Vikare sich mit den Grundlagen der Pädagogik beschäftigen, liest
                        sie eine neuere Dogmatik und diskutiert die Inhalte mit einer universitären Vertreterin bzw. einem Vertreter der Systematischen
                        Theologie und mit ihrer Studienleitung.

                  Während des sechsmonatigen Schulvikariats, das mit einer Examenslehrprobe und der Anfertigung einer Katechese abschließt,
                        besucht sie eine exegetische Lehrveranstaltung und schreibt abschließend eine Seminararbeit (im gleichen Umfang wie die Katechese),
                        die von einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer betreut und begutachtet wird.

                  Handlungsfeld Leitung: Da sie die Grundlagen der Personalführung und Gruppenleitung bereits beherrscht, vertieft sie kirchentheoretische
                        und pastoraltheologische Perspektiven im Selbststudium und diskutiert diese mit einem universitären Vertreter bzw. einer Vertreterin
                        der Praktischen Theologie und mit ihrer Studienleitung. Alternativ besucht sie eine praktisch theologische Lehrveranstaltung
                        in den genannten Themenfeldern.

                  FEA:
Statt der obligatorischen Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer, die in der Schule evangelische Religion unterrichten,
                        erhält sie Gelegenheit, ihre hermeneutische Kompetenz durch den Besuch eines Vertiefungsangebots (z.B. »Theologie in der Alltagssprache«
                        oder »Hermeneutik der Berufspraxis«) zu erweitern.

               

            

         

      

      

      1
            Zur Beschreibung der Disziplinen vgl. die »Empfehlungen der Gemischten Kommission /Fachkommission I für den Studiengang Evangelische
               Theologie (Pfarramt /Diplom /Magister Theologiae)«, in: Michael Beintker /Michael Wöller (Hg.), Theologische Ausbildung in
               der EKD. Dokumente und Texte 2005 – 2013, 69-76, sowie die Übersicht über die Gegenstände des Studiums der Evangelischen Theologie,
               a.a.O., Leipzig 2014, 103-108.
            

         

      

      2
            Vgl. »Standards und Kompetenzmatrix für die zweite Ausbildungsphase« (2009), in: Michael Beintker /Michael Wöller (Hg.), Theologische
               Ausbildung in der EKD. Dokumente und Texte 2005 – 2013,137-144, hier 137.
            

         

      

      3
            »Eckpunkte für einen berufsbegleitenden Zugang zum Beruf des Pfarrers und der Pfarrerin in den Gliedkirchen der EKD« (Beschluss
               Nr. 6 des E-TFT 2015, 5).
            

         

      

      4
            »Fortbildung für das ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa« (2016).

         

      

      5
            »Eckpunkte für einen berufsbegleitenden Zugang zum Beruf des Pfarrers und der Pfarrerin in den Gliedkirchen der EKD« (Beschluss
               Nr. 6 des E-TFT 2015, 5).
            

         

      

   
      

      
         Bestimmung betr. Inselzulage

      

      
         Vom 16. Dezember 1994 

      

      
         (GVBl. 23. Band, S. 84), in der Fassung vom 11. Dezember 2001 (GVBl. 25. Band, S. 70)   zuletzt geändert am 2. Februar 2015
            (GVBl. 27. Band, S. 208)
         

      

      Auf Grund des § 41 a des Pfarrerbesoldungs- und versorgungsgesetzes vom 29. Januar 1992 (GVBl. 22. Band, S. 131) zuletzt geändert durch Kirchengesetz
            vom 10. November 1993 (GVBl. 23. Band, S. 19), wird mit Zustimmung des Synodalausschusses bestimmt:
         

          

         
                  I.

               

               
                  
                     	
                         1 Die Inselzulage beträgt 200 Euro monatlich (Grundbetrag).  2 Der Grundbetrag ist im Monat Dezember doppelt zu gewähren.
                        

                     

                     	
                         1 Für ein Kind, das beim Familienzuschlag zu berücksichtigen ist, wird neben dem Grundbetrag nach Nummer 1 Satz 1 auf Antrag
                           ein Kinderbetrag von 130 Euro monatlich gewährt, wenn und solange das Kind eine weiterführende allgemeinbildende Schule oder
                           Sonderschule besucht und aus diesem Grunde mangels vorhandener Schulen auf Wangerooge auf dem Festland untergebracht werden
                           muß; dies gilt entsprechend für den Besuch einer berufsbildenden Schule, die einen über den Hauptschulabschluß hinausgehenden
                           schulichen Abschluß vermittelt.  2 Besucht das Kind eine staatlich anerkannte Ersatzschule dieser Art auf Wangerooge und ist dafür Schulgeld zu zahlen, so wird
                           auf Antrag ein Kinderbetrag bis zu 130 Euro monatlich gewährt.  3 Der Kinderbetrag nach Satz 2 darf den Betrag des monatlich zu zahlenden Schulgelds nicht überschreiten; bei mehreren Kindern
                           ist dabei von dem insgesamt monatlich zu zahlenden Schulgeld unter Berücksichtigung von Geschwisterermäßigungen auszugehen.
                            4 Wird im Hinblick auf die Aufwendungen für den Schulbesuch eine Leistung auf Grund anderer Vorschriften gewährt oder besteht
                           darauf ein Rechtsanspruch, so ist diese auf den Kinderbetrag nach Satz 1 oder 2 anzurechnen.
                        

                     

                     	
                        Für die Zahlung der Inselzulage gelten die allgemeinen Bestimmungen.

                     

                  

               

               

            

         

      

      

   
      

      
         Satzung der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK)

      

      
         Vom 10./18./25./27. Juli 1973

      

      
         (GVBl. 18. Band, S. 44), zuletzt geändert am 30. April 2013 (GVBl. 27. Band, S. 172)
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            Satzung

         

         der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK)

      

      
            I. Aufbau und Verwaltung

         

         
                     § 1
Rechtsnatur, Sitz und Zweck der Kasse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) – im Folgenden „Kasse“ genannt – ist eine
                     rechtsfähige kirchliche Anstalt des öffentlichen Rechts.  2 Sie hat ihren Sitz in Hannover.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kasse hat den Zweck, für die an ihr beteiligten Kirchen und Zusammenschlüsse von Kirchen – im Folgenden „beteiligte Kirchen“
                     genannt – im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel die Erfüllung der Versorgungsansprüche sicherzustellen, die den
                     Pfarrern, Kirchenbeamten und sonstigen Mitarbeitern in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Anwartschaft auf
                     lebenslange Versorgung sowie deren Hinterbliebenen zustehen.  2 Sie hat die Aufgabe, diesen Personen die Versorgungsleistungen nach den versorgungsrechtlichen Bestimmungen in ihrer jeweiligen
                     Fassung auszuzahlen; dies schließt die Zahlung von Altersgeld ein. 3 Auf entsprechenden Auftrag einer beteiligten Kirche nimmt sie darüber hinaus nach Zustimmung der beteiligten Landeskirchen
                     und des Verwaltungsrates weitere dienstrechtsnahe Aufgaben gegen Erstattung des Leistungsaufwandes wahr.  4 Der Verwaltungsrat entscheidet in diesem Zusammenhang auch über Änderungen des Beitragssatzes.  5 Für Aufgaben, die die Kasse bereits vor dem 10. 12. 2009 wahrgenommen hat, gelten die Zustimmungen als erteilt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Kasse gilt die Rechtsordnung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers sinngemäß, soweit die Satzung keine
                     abweichende Regelung trifft.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Kasse hat das Recht, Kirchenbeamte zu haben; für deren Dienstverhältnisse gilt das für Kirchenbeamte der Evangelisch-lutherischen
                     Landeskirche Hannovers bestehende Recht entsprechend.  2 Für die Mitarbeiter in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis gilt das in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
                     auf Mitarbeiter anzuwendende Recht unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Kasse sinngemäß.
                  

               

               
                     § 2
Organe der Kasse
                     

                  

                  Organe der Kasse sind
                     
                        	
                           der Vorstand

                        

                        	
                           der Verwaltungsrat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Vorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vorstand besteht aus sechs bis acht Mitgliedern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Verwaltungsrat für die Dauer von fünf Jahren gewählt.  2 Wiederwahl ist zulässig.  3 Die beteiligten Kirchen können dem Verwaltungsrat Vorschläge machen. 4 Die Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes endet spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem es das 70. Lebensjahr vollendet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Geschäftsführer können vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren berufen werden.  2 Wiederberufung ist zulässig.  3 Die Mitgliedschaft im Vorstand endet mit dem Ausscheiden aus dem hauptamtlichen Dienst.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden sowie den ersten und den zweiten stellvertretenden Vorsitzenden.  2 Ein Vorstandsmitglied, das zugleich Geschäftsführer ist, kann nicht zum Vorsitzenden gewählt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Verwaltungsrat kann Vorstandsmitglieder im Einvernehmen mit der die Aufsicht führenden Kirche abberufen, wenn ein wichtiger
                     Grund vorliegt.  2 Ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
                  

               

               
                     § 4
Aufgaben des Vorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Vorstand leitet die Kasse und vertritt sie im Rechtsverkehr.  2 Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Erlass der Geschäftsordnung nach Zustimmung des Verwaltungsrates,

                        

                        	
                           Vorschlag für die Festsetzung des Beitragshebesatzes,

                        

                        	
                           Erarbeitung von Richtlinien für die Anlegung und Bewertung des Vermögens,

                        

                        	
                           Aufstellung des Haushalts- und Stellenplans und der Jahresrechnung,

                        

                        	
                           Vorlage des Jahres- und des Prüfungsberichts,

                        

                        	
                           Vorschlag zur Bestellung der Prüfer,

                        

                        	
                           Anstellung der Geschäftsführer nach Zustimmung des Verwaltungsrates,

                        

                        	
                           Vorschlag für die Wahl des Vorsitzenden der Schiedsstelle und seines Stellvertreters,

                        

                        	
                           Ausschluss einer beteiligten Kirche nach Zustimmung des Verwaltungsrates.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Rechtsgeschäftliche Erklärungen, die der Vorstand abgibt, sind vom Vorsitzenden oder einem der stellvertretenden Vorsitzenden
                     und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Satzungsänderungen und Beteiligungsvereinbarungen sind durch den Vorstand im Kirchlichen Amtsblatt der Ev.-luth. Landeskirche
                     Hannovers zu verkünden.  2 Wenn keine abweichende Regelung getroffen wird, treten sie zwei Wochen nach Ausgabe des Kirchlichen Amtsblattes in Kraft.
                  

               

               
                     § 5
Sitzungen des Vorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Sitzungen des Vorstandes finden auf Einladung des Vorsitzenden nach Bedarf statt.  2 Der Vorsitzende leitet die Sitzung.  3 Wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder oder die Geschäftsführung die Einberufung des Vorstandes beantragen, ist zu einer
                     Sitzung einzuladen, die innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages stattfinden soll.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Sitzung wird spätestens zwei Wochen vorher unter Angabe der Beratungsgegenstände eingeladen.  2 In dringenden Fällen kann von der Einhaltung der Frist abgesehen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Beschlussfassung bedarf es der Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder.  2 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  3 Beschlüsse nach Absatz 8 Satz 2 bedürfen der Einstimmigkeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, nimmt an der Verhandlung und Beschlussfassung nicht teil.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ein Geschäftsführer, der nicht Mitglied des Vorstandes ist, nimmt an den Sitzungen des Vorstandes teil.  2 Der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder sein Vertreter nimmt an den Sitzungen teil.  3 Der Vorstand kann auch andere Personen zu seinen Sitzungen hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Werden Beschlüsse trotz Einwendungen der Geschäftsführung gefasst, so ist darüber auf ihren Antrag dem Verwaltungsrat zu berichten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt.  2 Sie ist vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen.  2 In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Abstimmung auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege herbeiführen, wenn kein
                     Widerspruch erhoben wird.  3 Das Ergebnis der fernmündlichen Abstimmung ist zu dokumentieren.
                  

               

               
                     § 6
Verwaltungsrat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Verwaltungsrat besteht aus Mitgliedern, die die beteiligten Kirchen auf die Dauer von sechs Jahren bestellen.  2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitgliedes endet spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem es das 70. Lebensjahr vollendet.
                      3 Jede beteiligte Kirche bestellt ein und für die volle Anzahl von jeweils zweihundert Mitarbeitern, für die Beiträge zu entrichten
                     sind, ein weiteres Mitglied.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein Verwaltungsratsmitglied kann durch die beteiligte Kirche abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.  2 Ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Vertreter.
                  

               

               
                     § 7
Sitzungen des Verwaltungsrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Verwaltungsrat ist mindestens einmal im Jahr von seinem Vorsitzenden einzuberufen.  2 Er ist außerdem unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens zehn Verwaltungsratsmitglieder, zwei beteiligte Kirchen oder der
                     Vorstand dies unter Angabe des Beratungsgegenstandes schriftlich beantragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Sitzung soll spätestens drei Wochen vorher unter Angabe der Beratungsgegenstände eingeladen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder und mindestens die Hälfte der beteiligten
                     Kirchen vertreten sind.  2 Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen.  3 In dringenden Fällen kann der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Vorstand die Abstimmung auf schriftlichem Wege herbeiführen,
                     wenn nicht mindestens drei Mitglieder des Verwaltungsrates widersprechen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  2 An der Sitzung nicht teilnehmende Verwaltungsratsmitglieder können sich durch andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten lassen.
                      3 Dazu bedarf es der schriftlichen Bevollmächtigung.  4 Ein teilnehmendes Verwaltungsratsmitglied darf nur bis zu zwei Vertretungen wahrnehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Beschlüsse nach § 8 Abs. 1 Buchst. d bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.  2 Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so erörtern auf Einladung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates die beteiligten Kirchen
                     die Höhe des Beitragshebesatzes.  3 Der Verwaltungsrat beschließt danach innerhalb von zwei Monaten endgültig mit einfacher Mehrheit der Anzahl der Mitglieder
                     des Verwaltungsrates über den Beitragshebesatz.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Beschlüsse nach § 8 Abs. 1 Buchst. k bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ausnahme der Beschlüsse nach § 8 Abs. 1  Buchst. d.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Mitglieder des Vorstandes und die Geschäftsführung nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit beratender Stimme
                     teil.  2 Der Verwaltungsrat kann den Vorstand und die Geschäftsführung in Angelegenheiten, die sie persönlich betreffen, von der Teilnahme
                     an der Sitzung ausschließen.  3 Der Verwaltungsrat kann andere Personen zu seinen Sitzungen hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, nimmt an der Verhandlung und Beschlussfassung nicht teil.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt.  2 Sie ist vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben.
                  

               

               
                     § 8
Aufgaben des Verwaltungsrates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Verwaltungsrat hat folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Wahl der Mitglieder des Vorstandes, des Vorsitzenden der Schiedsstelle und seines Stellvertreters,

                        

                        	
                           Zustimmung zur Geschäftsordnung,

                        

                        	
                           Zustimmung zur Wahrnehmung weiterer dienstrechtsnaher Aufgaben gem. § 1 Abs. 2 Satz 3,

                        

                        	
                           Abänderung des Beitragshebesatzes (§ 1 Abs. 2 Satz 4,§ 22 Abs. 2, § 24 Abs. 1),
                           

                        

                        	
                           Erlass von Richtlinien für die Anlegung und Bewertung des Vermögens,

                        

                        	
                           Feststellung des Haushalts- und Stellenplans,

                        

                        	
                           Bestellung von Prüfern,

                        

                        	
                           Abberufung eines Vorstandsmitgliedes im Einvernehmen mit der die Aufsicht führenden Kirche,

                        

                        	
                           Zustimmung zur Anstellung der Geschäftsführer,

                        

                        	
                           Zustimmung zum Ausschluss einer beteiligten Kirche,

                        

                        	
                           Änderung der Satzung,

                        

                        	
                           Entgegennahme des Jahresberichts und des Prüfungsberichts, Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Erteilung
                              der Entlastung.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In anlagepolitischen Grundsatzentscheidungen und bei Anlagegeschäften von besonderer Bedeutung berät der Verwaltungsrat den
                     Vorstand, wenn dieser es erbittet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Ausschüsse zu bilden, in die er auch Nichtmitglieder als Sachverständige berufen kann;
                     er legt ihre Aufgaben fest.  2 Der Vorstand sowie die Geschäftsführung sind zu den Sitzungen der Ausschüsse einzuladen.
                  

               

               
                     § 9
Rechtsstellung der Mitglieder der Organe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gleichzeitige Mitgliedschaft einer Person in mehreren Organen ist nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitglieder der Organe üben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger weiter aus.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Scheidet ein Mitglied eines Organs vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so ist es für den Rest seiner Amtszeit durch Nachwahl oder
                     Nachbestellung eines neuen Mitgliedes zu ersetzen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitglieder der Organe sind mit Ausnahme der Geschäftsführer ehrenamtlich tätig.  2 Die ehrenamtlichen Mitglieder haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und auf Reisekostenvergütung nach den in der Landeskirche
                     Hannovers geltenden Bestimmungen, und zwar nach der höchsten Reisekostenstufe.  3 Der Verwaltungsrat kann die Gewährung von Aufwandsentschädigungen beschließen.
                  

               

               
                     § 10
Geschäftsführung
                     

                  

                   1 Die laufenden Geschäfte der Kasse führt die Geschäftsführung nach Maßgabe einer vom Vorstand mit Zustimmung des Verwaltungsrates
                     zu erlassenden Geschäftsordnung.  2 Die Bescheide der Kasse ergehen im Auftrag und im Namen der jeweiligen beteiligten Kirche.
                  

               

               
                     § 10 a
Aufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kasse steht unter der Aufsicht des Landeskirchenamtes in Hannover; dieses nimmt für die Kirchenbeamten der Kasse die Aufgaben
                     der obersten Dienstbehörde wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist ein Organ der Kasse für längere Zeit verhindert oder weigert es sich, den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Verpflichtungen
                     nachzukommen, so bestellt die aufsichtführende Stelle für die Dauer der Verhinderung oder Weigerung Bevollmächtigte.  2 Diese nehmen die Aufgaben der Organe nach Maßgabe der Satzung wahr.
                  

               

               
                     § 11
Geschäftsjahr
                     

                  

                  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

               

            

         

      

      
            II. Beteiligung

         

         
                     § 12
Beginn und Ende der Beteiligung
                     

                  

                   1 Die Beteiligung beginnt, soweit die entsprechenden Vereinbarungen vor dem 1. Januar 1976 getroffen worden sind, mit Wirkung
                     von dem in § 34 genannten Gründungszeitpunkt, im Übrigen mit Wirkung vom 1. Januar des Jahres, in dem die Beteiligungsvereinbarung abgeschlossen
                     wird.  2 Sie kann nur mit Ablauf eines Geschäftsjahres enden.
                  

               

               
                     § 13
Rechtsbeziehungen aus der Beteiligung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die beteiligten Kirchen sind verpflichtet, alle Pfarrer, Kirchenbeamten und sonstigen Mitarbeiter in einem öffentlich-rechtlichen
                     Dienstverhältnis mit Anwartschaft auf lebenslange Versorgung und Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
                     mit Ausnahme derjenigen auf Zeit unverzüglich bei der Kasse anzumelden, soweit sie nicht bereits bei einer anderen Versorgungskasse
                     angemeldet sind oder aufgrund bestehender rechtlicher Verpflichtung angemeldet werden müssen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In besonderen Fällen kann von einer beteiligten Kirche für einen von ihr gemäß Abs. 1 Angemeldeten bei einem Wechsel des kirchlichen Dienstherrn die Fortdauer der Anmeldung mit den satzungsgemäßen Folgen mit
                     der Kasse vereinbart werden.  2 An die Stelle des Berechtigten nach § 16 Abs. 1 tritt die abgebende Kirche.  3 Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung der die Aufsicht über die Kasse ausübenden Stelle.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die beteiligten Kirchen gewähren der Kasse die erforderliche Amtshilfe.
                  

               

               
                     § 14
Beendigung der Beteiligung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Beteiligung an der Kasse endet durch Kündigung oder durch Ausschluss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kündigung ist mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren nur zum Ende eines Geschäftsjahres möglich.  2 Sie ist schriftlich gegenüber den beteiligten Kirchen und der Kasse zu erklären.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kommt eine der beteiligten Kirchen ihren satzungsgemäßen Verpflichtungen auch nach zweimaliger schriftlicher Aufforderung
                     nicht nach, so kann sie der Vorstand mit Zustimmung des Verwaltungsrates unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist zum Schluss
                     eines Geschäftsjahres ausschließen.
                  

               

               
                     § 15
Folgen der Beendigung der Beteiligung
                     

                  

                  Einer beteiligten Kirche, deren Beteiligung an der Kasse durch Kündigung oder Ausschluss endet, werden die während der Dauer
                     ihrer Beteiligung gezahlten Beiträge (§ 24) sowie die einmalige Umlage (§ 33) unter Abzug der durch die Kasse insgesamt für die beteiligte Kirche gewährten und noch zu gewährenden Leistungen ohne Zinsen
                     erstattet.
                  

               

            

         

      

      
            III. Leistungen

         

         
                     § 16
Zahlung der Versorgungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kasse gewährt in gesamtschuldnerischer Haftung mit der jeweils beteiligten Kirche den nach § 13 angemeldeten Personen und ihren Hinterbliebenen die zustehenden Versorgungsleistungen nach Maßgabe dieser Satzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sind nach einer Entpflichtung Bezüge in Anwendung der besonderen Bestimmungen für Hochschullehrer zu zahlen, so zahlt die
                     Kasse die Bezüge in voller Höhe aus.  2 Die beteiligten Kirchen erstatten der Kasse auf Anforderung einen Betrag in Höhe des Unterschiedes zwischen diesen Bezügen
                     und den Versorgungsleistungen, die nach den allgemeinen Bestimmungen zu zahlen wären.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ruhegehalt wird von der Kasse frühestens von dem Zeitpunkt an gezahlt, zu dem eine Versetzung in den Ruhestand ohne Nachweis
                     der Dienstunfähigkeit nach dem Recht der beteiligten Kirche zulässig ist, jedoch nicht vor Vollendung des 63. Lebensjahres.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Absatz 3 gilt nicht bei der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit gemäß § 19 und wegen Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Abs. 2 des Sozialgesetzbuchs IX.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Zahlung der Versorgungsleistungen an Versorgungsempfänger einer beteiligten Kirche beginnt zwei Jahre nach dem Wirksamwerden
                     der Beteiligung.
                  

               

               
                     § 17
Ausschluss von der Leistungspflicht
                     

                  

                  Von der Leistungspflicht der Kasse sind ausgeschlossen:
                     
                        	
                           Wartestandsbezüge sowie Ruhestandsbezüge, wenn und soweit die Versetzung in den Ruhestand nicht auf dem Eintritt einer anerkannten
                              Dienstunfähigkeit (§ 19) oder auf dem Antrag des Ruhegehaltsempfängers auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beruht,
                           

                        

                        	
                           Versorgungsleistungen, auf die ein Rechtsanspruch nach den versorgungsrechtlichen Bestimmungen in der beteiligten Kirche nicht
                              besteht, mit Ausnahme des in § 13Abs. 2 geregelten  Falles,
                           

                        

                        	
                           Übergangsgeld und Übergangsbezüge,

                        

                        	
                           Unterstützungen,

                        

                        	
                           bei Dienstunfällen
                              
                                 	
                                    Ersatz für Sachschäden,

                                 

                                 	
                                    Kosten der ersten Hilfeleistung,

                                 

                                 	
                                    Kosten des Heilverfahrens,

                                 

                                 	
                                    Unfallausgleich,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Bezüge für den Sterbemonat und Sterbegelder für im aktiven Dienst Verstorbene.

                        

                     

                  

               

               
                     § 18
Festsetzung und Zahlung der Versorgungsleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kasse berechnet die ruhegehaltfähige Dienstzeit der Versorgungsberechtigten und der Angemeldeten nach § 13 Abs. 2, soweit eine beteiligte Kirche diese Aufgabe der Kasse gem. § 37 übertragen hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kasse errechnet die Versorgungsleistungen anhand der hierfür erforderlichen Nachweise und Belege, die ihr von der beteiligten
                     Kirche zur Verfügung gestellt werden.  2 Die Kasse stellt den Versorgungsberechtigten die Bescheide über die Festsetzung der Versorgungsleistungen im Auftrag der beteiligten
                     Kirche zu und leitet dieser auf Wunsch Abschriften zu.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kasse zahlt die Versorgungsleistungen unmittelbar an die Versorgungsberechtigten aus.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        An die Stelle des Versorgungsberechtigten nach Absatz 2 und Absatz 3 tritt im Falle des § 13 Abs. 2 die abgebende Kirche.
                  

               

               
                     § 19
Verfahren bei der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von der Absicht einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit hat die beteiligte Kirche der Kasse
                     unverzüglich, und zwar vor Feststellung der Dienstunfähigkeit, Kenntnis zu geben und die Anerkennung der Dienstunfähigkeit
                     zu beantragen.  2 Die Kasse kann ihre Anerkennung von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird die Dienstunfähigkeit von der Kasse nicht anerkannt, so trägt die Kasse das Ruhegehalt von dem in § 16 Abs. 3 genannten Zeitpunkt oder dem Zeitpunkt an, zu dem sie die Dienstunfähigkeit anerkennt.
                  

               

               
                     § 20
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, Versorgungsausgleich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Endet ein Dienstverhältnis, ohne dass Ruhegehalt oder sonstige Versorgung aufgrund des Dienstverhältnisses zu zahlen ist,
                     so werden die nach den Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuentrichtenden Beiträge insoweit von der Kasse
                     übernommen, als sie auf Zeiten entfallen, für die Beiträge entrichtet sind.  2 Die nach Satz 1 nachzuentrichtenden Beiträge werden von der Kasse nicht übernommen, sofern diese eine Kapitalabfindung nach
                     § 26 Abs. 2 trägt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sind bei der Scheidung eines Versorgungsberechtigten oder Versorgungsempfängers Rentenanwartschaften gemäß § 1587 b Absatz
                     2 BGB in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung oder des Versorgungsausgleichsgesetzes in einer gesetzlichen Rentenversicherung
                     begründet worden, so trägt die Kasse die Aufwendungen, die dem Rentenversicherungsträger aufgrund der Rentenanwartschaft entstehen,
                     soweit der Anstellungs- oder Versorgungsträger des Betroffenen zur Übernahme dieser Aufwendungen verpflichtet ist.
                  

               

               
                     § 21
Schadensersatzansprüche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Erhält eine beteiligte Kirche aufgrund eines ihr erwachsenen oder auf sie übergegangenen Schadensersatzanspruchs wegen einer
                     von der Kasse erfüllten Versorgungspflicht Leistungen, so sind diese Leistungen an die Kasse abzuführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Will eine beteiligte Kirche von der Durchsetzung eines derartigen Anspruchs absehen, so hat sie sich zuvor mit der Kasse ins
                     Benehmen zu setzen.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Aufbringung der Mittel, Beitragspflicht, Vermögensverwaltung

         

         
                     § 22
Aufbringung der Mittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die zur Bestreitung der von der Kasse zu erfüllenden Verpflichtungen einschließlich der Verwaltungskosten und die zur Ansammlung
                     von Rücklagen erforderlichen Mittel werden durch Beiträge (§§ 23, 24), einmalige Umlagen (§ 33), Vermögenserträge und sonstige Einnahmen aufgebracht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Veränderungen des Beitragshebesatzes sind den beteiligten Kirchen spätestens 6 Monate vor Beginn des neuen Geschäftsjahres
                     mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 23
Beitragspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Beitragspflicht besteht für alle nach § 13 Abs. 1 Anzumeldenden und die nach § 13 Abs. 2 Angemeldeten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Beitragspflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem das Dienstverhältnis begründet wird, frühestens mit dem Beginn
                     der Beteiligung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beitragspflicht wird nicht dadurch berührt, dass Ansprüche auf Dienstbezüge zeitweilig nicht bestehen oder ruhen oder
                     die Dienstbezüge, wie im Falle der Beurlaubung ohne Dienstbezüge, nicht von einer beteiligten Kirche gezahlt werden.  2 Dies gilt nicht, wenn und soweit der beteiligten Kirche aufgrund der Beurlaubung Ansprüche auf Beteiligung an der Versorgung
                     des Beurlaubten erwachsen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Beitragspflicht endet
                     
                        	
                           mit dem Beginn des Ruhestandes, jedoch frühestens mit Erreichen des in § 16 Abs. 3 genannten Zeitpunktes; dies gilt auch in den Fällen, die nach § 17 Buchst. a zunächst von der Leistungspflicht der Kasse ausgeschlossen sind,
                           

                        

                        	
                           vor Eintritt in den Ruhestand mit Vollendung des 65. Lebensjahres,

                        

                        	
                           mit der Beendigung des Dienstverhältnisses,

                        

                        	
                           bei anerkannter Dienstunfähigkeit oder bei Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Abs. 2 des Sozialgesetzbuchs IX mit dem Beginn des Ruhestandes.

                        

                     

                  

               

               
                     § 24
Berechnung des Beitrages
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Hebesatz für den Jahresbeitrag beträgt ab 1. 1. 2010 40 v. H. der Bemessungsgrundlage.  2 Erhöht sich der Fehlbetrag in der versicherungsmathematischen Bilanz, ist dessen Erhöhung insoweit auszugleichen, als sie
                     auf einer Erhöhung des Leistungsbarwertes aufgrund einer Änderung der Gehaltstabellen im Sinne des Satzes 9 beruht.  3 Übersteigt die Erhöhung des Leistungsbarwertes im Sinne des Satzes 2 die Erhöhung des Fehlbetrages in der versicherungsmathematischen
                     Bilanz, ist der Ausgleich lediglich im Umfang der Erhöhung des Fehlbetrages vor zunehmen.  4 Der Ausgleich erfolgt dadurch, dass der Hebesatz ab dem 1. Januar des übernächsten Jahres, das auf die Bilanz folgt, in dem
                     Maß steigt, das zum Ausgleich der Erhöhung des Fehlbetrages nach Sätzen 2 oder 3 erforderlich ist.  5 Der berechnete Hebesatz ist kaufmännisch auf ganze Prozentpunkte zu runden.  6 Erhöhungen des Fehlbetrages, die aufgrund der Rundung nach Satz 4 nicht zu einer Anhebung des Hebesatzes führten, werden der
                     nachfolgenden nach Sätzen 2 oder 3 auszugleichenden Fehlbetragserhöhung zugeschlagen.  7 Veränderungen des Hebesatzes sind im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers zu verkünden.
                      8 Bemessungsgrundlage ist die Summe aus
                     
                        	
                           dem Zwölffachen des Monatsendgrundgehalts einschließlich ruhegehaltfähiger Zulagen und Familienzuschlag der Stufe 2

                        

                     

                  

                  und
                     
                        	b)

                        	
                           den Sonderzahlungen.

                        

                     

                  

                   9 Für die Berechnung sind die im Geschäftsjahr geltenden Gehaltstabellen, die nach dem Versorgungsrecht der beteiligten Kirchen
                     maßgeblich sind, anzuwenden.  10 Zur Ermittlung etwaiger familienbezogener Bestandteile der Sonderzahlung ist der Familienstand, der dem Familienzuschlag der
                     Stufe 2 zugrunde liegt, zu berücksichtigen.  11 Hierbei ist die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, aus der am 1. Januar des laufenden Jahres Dienstbezüge an den zu Versorgenden
                     zu zahlen waren; Vorschriften der beteiligten Kirchen über die vorübergehende Absenkung des Grundgehaltes in den ersten Berufsjahren
                     sind nicht anzuwenden.  12 Bemessen sich die Versorgungsansprüche, die einem Angemeldeten im Versorgungsfall bereits zustehen würden, nach einer höheren
                     oder niedrigeren Besoldungsgruppe als derjenigen, aus der er Dienstbezüge erhält, so ist die Bemessungsgrundlage nach der
                     höheren oder niedrigeren Besoldungsgruppe zu errechnen.  13 Wird das Dienstverhältnis eines Anzumeldenden nach diesem Zeitpunkt begründet, tritt der Zeitpunkt der Begründung des Dienstverhältnisses
                     an die Stelle des in Satz 3 genannten Zeitpunktes.  14 Beginnt oder endet die Beitragspflicht im Laufe des Geschäftsjahres, so ist für jeden angefangenen Monat, in dem das Dienstverhältnis
                     bestanden hat, 1/ 12 des Jahresbeitrages zu zahlen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für alle bei Beginn der Beteiligung an der Kasse Angemeldeten ist der nach Absatz 1 errechnete Jahresbeitrag zu zahlen.  2 Für alle nach Beginn der Beteiligung an der Versorgungskasse erstmalig Angemeldeten, die das 47. Lebensjahr überschritten
                     haben, ist der doppelte, für alle, die das 55. Lebensjahr überschritten haben, der dreifache Jahresbeitrag zu zahlen.  3 Die Erhöhung des Beitrages nach Satz 2 entfällt, sofern durch Überleitungsvereinbarungen (§ 25) oder auf andere Weise ein angemessener Ausgleich für die auf die bisherige Dienstzeit entfallenden Anteile an der künftigen
                     Versorgungslast gewährleistet ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der zu Beginn eines Geschäftsjahres zu ermittelnde vorläufige Gesamtjahresbeitrag einer beteiligten Kirche ist in Höhe von
                     je einem Viertel am Anfang jedes Kalendervierteljahres zu zahlen.  2 Der Unterschiedsbetrag zwischen dem vorläufigen und dem nach den Absätzen 1 und 2 ermittelten Gesamtjahresbeitrag ist spätestens
                     mit der zweiten Vierteljahresrate für das folgende Jahr auszugleichen.  3 Ist die Zahlung nicht bis zum 5. des ersten Monats eines Kalendervierteljahres eingegangen, wird ein Säumniszuschlag von 1
                     v. H. des fälligen Betrages für jeden angefangenen Monat der Säumnis erhoben.
                  

               

               
                     § 24 a
Beitragsermäßigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für alle bei der Kasse Angemeldeten ist ab 1. 1. 2010 für Zeiten, für die höchstens 50 v. H. ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet
                     wer den, ein ermäßigter Beitrag in Höhe von 33 v. H. der Bemessungsgrundlage nach § 24 Abs. 1 Satz 8 zu zahlen.  2 § 24 Abs. 1 Sätze 2 bis 6 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Erhöhung des Hebesatzes lediglich zur Hälfte zu übernehmen
                     ist.  3 Die Ermächtigung gilt nur für Zeiten, in denen die Voraussetzungen des Satzes 1 für den vollen Kalendermonat vorgelegen haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Inanspruchnahme von Elternzeit führt nicht zu einer Änderung des bisherigen Beitragssatzes.
                  

               

               
                     § 25
Überleitungsvereinbarungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit anderen Kirchen, Versorgungskassen und ähnlichen Rechtsträgern können Überleitungsvereinbarungen abgeschlossen werden,
                     wenn die Gegenseitigkeit verbürgt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Überleitung kann auch in der Weise vereinbart werden, dass frühere Dienstherrn oder ihre Versorgungskassen Anteile der
                     Versorgungsleistungen entsprechend der bei ihnen verbrachten Dienstzeiten an die Kasse erstatten.
                  

               

               
                     § 26
Versorgungsverpflichtungen Dritter oder gegenüber Dritten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Steht einer beteiligten Kirche im Falle eines Dienstherrnwechsels ein Anspruch auf Beteiligung an Versorgungslasten aufgrund
                     der „Erklärung zur Verteilung der Versorgungslasten beim Wechsel von Pfarrer/innen und Kirchenbeamten/innen zwischen Gliedkirchen
                     der EKD und ihren Zusammenschlüsse" zu, ist die danach ermittelte Kapitalabfindung von der beteiligten Kirche direkt an die
                     Kasse zu zahlen, es sei denn, dass dem Versorgungsberechtigten auf Grund der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses
                     ein Anspruch auf Altersgeld zusteht. 2 Findet ein Dienstherrnwechsel zu einer beteiligten Kirche statt, der der vorgenannten Erklärung nicht unterfällt, so gilt
                     Satz 1 unter Zugrundelegung der dort genannten Abrechnungsbasis.  3 In allen anderen Fällen sind die Ansprüche auf Beteiligung an Versorgungsleistungen, die nach § 16 von der Kasse erbracht
                     werden oder künftig zu erbringen sind, die einer beteiligten Kirche gegenüber einem Dritten zustehen, an die Kasse abzutreten.
                      4 Können die Ansprüche nicht abgetreten werden, so sind die empfangenen Leistungen an die Kasse abzuführen.  5 Bis zur Erfüllung der vorgenannten Ansprüche oder dem Erhalt der empfangenen Leistungen ist die Kasse von ihrer Leistungspflicht
                     nach § 16 frei.  6 Sind die Leistungen nicht innerhalb von zwölf Monaten ab Beginn der Beitragspflicht an die Kasse abgeführt, so sind ab Ende
                     dieses Zeitraums auf die der Kasse zustehenden Leistungen 8 v. H. Jahreszinsen zu zahlen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zeigt eine beteiligte Kirche der Kasse an, dass sie aufgrund einer „Erklärung zur Verteilung der Versorgungslasten beim Wechsel
                     von Pfarrer/innen und Kirchenbeamten/innen zwischen Gliedkirchen der EKD und ihren Zusammenschlüssen eine Kapitalabfindung
                     zu erbringen hat, verpflichtet sich die Kasse gegenüber der beteiligten Kirche zur befreienden Übernahme und Abwicklung der
                     Kapitalabfindung, es sei denn, dass dem Versorgungsberechtigten auf Grund der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses
                     ein Anspruch auf Altersgeld zusteht.  2 Findet ein Dienstherrnwechsel von einer beteiligten Kirche statt, der der vorgenannten Erklärung nicht unterfällt, so gilt
                     Satz 1 unter Zugrundelegung der dort genannten Abrechnungsbasis.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kasse trägt die Versorgungsleistungen, die von einer beteiligten Kirche gegenüber der Bundesrepublik Deutschland für einen
                     Militärpfarrer zu erstatten sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Absatz 3 gilt entsprechend, wenn eine beteiligte Kirche eine Leistung nach Regelungen über die Verteilung der Versorgungslasten
                     bei Dienstherrenwechsel in entsprechender Anwendung des § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) zu erbringen hat.
                  

               

               
                     § 27
Berichtigung des Beitrages
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ist der Beitrag zu hoch oder zu niedrig entrichtet worden, so ist die Differenz unverzüglich auszugleichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei unterlassener Anmeldung sind neben den nachzuentrichtenden Beiträgen 8 v. H. Jahreszinsen zu zahlen.
                  

               

               
                     § 28
Vermögensverwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Vermögen ist so anzulegen, dass ein angemessener Ertrag gewährleistet ist.  2 Es muss für die satzungsmäßige Verwendung rechtzeitig verfügbar sein.  3 Das Anlagerisiko ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im einzelnen regeln die vom Verwaltungsrat zu erlassenden Anlagerichtlinien (§ 8 Buchst. d) die Grundsätze, nach denen das
                     Vermögen der Kasse zu verwalten ist.
                  

               

               
                     § 29
Treuhandvermögen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die beteiligten Kirchen sind berechtigt, über die Leistungen gemäß § 22 hinaus der Kasse Mittel, die zur Versorgungssicherung bestimmt sind, zur treuhänderischen Verwaltung zu übertragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kasse führt über diese Treuhandvermögen eine gesonderte Rechnung.  2 Die gebende Kirche bestimmt, ob die Erträge ihres Treuhandvermögens nach Abzug anteiliger Verwaltungskosten diesem zugeschlagen
                     oder den allgemeinen Mitteln der Kasse zugeführt oder in anderer Weise verwendet werden.  3 Werden sie den allgemeinen Mitteln der Kasse zugeführt, werden sie auf die Verpflichtungen der gebenden Kirche nach § 22 verrechnet.
                  

               

            

         

      

      
            V. Verfahren bei Streitigkeiten

         

         
                     § 30
Streitigkeiten zwischen der Kasse und den beteiligten Kirchen
                     

                  

                  Bei Streitigkeiten zwischen der Kasse und den beteiligten Kirchen entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges gemäß besonderer
                     Vereinbarung die Schiedsstelle.
                  

               

               
                     § 31
Schiedsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Schiedsstelle entscheidet durch den Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, sowie durch zwei
                     Beisitzer; sie dürfen keinem Organ der Kasse angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Vorsitzende und sein Stellvertreter, die die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben müssen,
                     werden auf Vorschlag des Vorstandes für die Dauer von fünf Jahren vom Verwaltungsrat gewählt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Vorstand und die streitbeteiligte Kirche benennen von Fall zu Fall je einen Beisitzer.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Schiedsstelle kann nach Bedarf Sachverständige hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für die Mitglieder der Schiedsstelle gilt § 9 entsprechend.
                  

               

               
                     § 32
Verwaltungsstreitigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wer geltend macht, durch den Erlass, oder Nichterlass eines Verwaltungsaktes in seinen Rechten verletzt zu sein, kann hiergegen,
                     innerhalb eines Monats bei der Kasse Widerspruch erheben.  2 Diese entscheidet über den Widerspruch, soweit sie ihm nicht abhilft und vertritt die beteiligte Kirche in einem sich daran
                     anschließenden Verwaltungsgerichtsverfahren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das weitere Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der beteiligten Kirche über den Rechtsweg in Versorgungsstreitigkeiten.
                      2 Erhält im Falle eines gerichtlichen Verfahrens die Kasse aufgrund der anzuwendenden Vorschriften die Stellung einer Prozesspartei,
                     hat sie der beteiligten Kirche den Streit zu verkünden.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Übergangs- und Sonderbestimmungen

         

         
                     § 33
Einmalige Umlagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Von den beteiligten Kirchen wird für alle mit der Beteiligung Anzumeldenden eine einmalige Umlage erhoben.  2 Sie beträgt 80 v. H. der Bemessungsgrundlage, die sich nach § 24 Abs. 1 für den Zeitpunkt errechnet, zu dem die Beteiligung an der Kasse wirksam wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die einmalige Umlage ist zur Hälfte bei der Beteiligung an der Kasse (§ 12), im Übrigen sechs Monate nach diesem Zeitpunkt fällig.  2 Nach dem Fälligkeitszeitpunkt erbrachte Leistungen sind mit 8 v. H. zu verzinsen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Von den beteiligten Kirchen wird, zusätzlich zu der in Abs. 1 genannten, eine weitere einmalige Umlage in Höhe von insgesamt
                     einhundert Millionen Euro erhoben.  2 Hiervon entfallen auf die
                  

                  
                     
                        	
                            Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers siebenundsiebzig Millionen sechshunderttausend Euro

                        

                        	
                            Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig elf Millionen sechshunderttausend Euro

                        

                        	
                            Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg acht Millionen vierhunderttausend Euro

                        

                        	
                            Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe eine Million siebenhunderttausend Euro

                        

                        	
                            Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) sechshunderttausend Euro

                        

                        	
                            Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) einhunderttausend Euro

                        

                     

                  

                   3 Die Umlage ist am 5. Januar 2009 fällig.  4 Absatz 2 Satz 2.gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 34
Gründungszeitpunkt
                     

                  

                  Unbeschadet der späteren Entstehung der Kasse gilt für die Rechte und Pflichten der beteiligten Kirchen gegenüber der Kasse
                     der 1. Januar 1972 als Gründungszeitpunkt.
                  

               

               
                     § 35
Versorgungsfälle ohne Leistungsverpflichtung der Kassen
                     

                  

                   1 Für die Versorgungsempfänger einer beteiligten Kirche, für die eine Leistungsverpflichtung der Kasse nicht besteht, übernimmt
                     die Kasse auf Antrag der beteiligten Kirche gegen Erstattung des Leistungsaufwandes die Zahlung der Versorgungsleistungen.
                      2 Die beteiligte Kirche erstattet der Kasse zum Schluss des Geschäftsjahres  die geleisteten Zahlungen nach Aufforderung in
                     voller Höhe.  3 Auf den sich voraussichtlich ergebenden Jahresbetrag sind vierteljährlich Vorauszahlungen in Höhe von einem Viertel dieses
                     Betrages zu leisten.  4 § 24 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.  5 Die von der Kasse zu leistenden Zahlungen können auch in einem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechneten Einmalbetrag
                     pauschal abgegolten werden.
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            Präambel

         

          1 Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen.  2 Alle, die beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind, wirken als Mitarbeitende an der Erfüllung dieses Auftrages mit.  3 Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeitende
            zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.
         

      

      
            I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
            

         

         
                     

                  

               

               
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Mitarbeitenden der Dienststellen der Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie der rechtlich selbstständigen
                     Einrichtungen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen sind nach Maßgabe dieses
                     Kirchengesetzes Mitarbeitendenvertretungen zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. sowie die gliedkirchlichen
                     Diakonischen Werke und die ihnen angeschlossenen selbstständigen Werke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                         Für Einrichtungen der Diakonie, die rechtlich nicht selbstständige Einrichtungsteile in mehreren Gliedkirchen unterhalten,
                     gilt dieses Kirchengesetz in der für die Evangelische Kirche in Deutschland geltenden Fassung, soweit das gliedkirchliche
                     Recht dem nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen können dieses
                     Kirchengesetz aufgrund von Beschlüssen ihrer zuständigen Gremien anwenden.
                  

               

               
                     § 2 
Mitarbeitende
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitarbeitende im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst-
                     und Arbeitsverhältnissen oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung oder Ausbildung
                     nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation oder ihrer Erziehung dient.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen,
                     andere Regelungen vorsehen; Gleiches gilt für die Lehrenden an kirchlichen Hochschulen und Fachhochschulen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen beschäftigt sind, gelten als Mitarbeitende im Sinne dieses Kirchengesetzes;
                     ihre rechtlichen Beziehungen zu der entsendenden Stelle bleiben unberührt.  2 Angehörige von kirchlichen oder diakonischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die aufgrund von Gestellungsverträgen in Dienststellen
                     (§ 3) arbeiten, sind Mitarbeitende dieser Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen der Dienst- und Lebensgemeinschaften nichts
                     anderes ergibt.
                  

               

               
                     § 3 
Dienststellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Werke sowie die rechtlich
                     selbstständigen Einrichtungen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig
                     oder räumlich weit entfernt vom Sitz des Rechtsträgers sind und bei denen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn dies die Mehrheit der Anwesenden in einer Mitarbeitendenversammlung beschließt und darüber Einvernehmen mit
                     der Dienststellenleitung herbeigeführt wird.  2 Ist die Eigenständigkeit solcher Dienststellenteile dahingehend eingeschränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach diesem
                     Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststellenteil verbleiben, ist in diesen
                     Fällen dessen Dienststellenleitung Partnerin der Mitarbeitendenvertretung.  3 In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden können Teildienststellen abweichend
                     vom Verfahren nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet werden.  4 Besteht eine Gesamtmitarbeitendenvertretung, ist diese Dienstvereinbarungspartnerin der Dienststellenleitung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von Dienststellenteilen oder von Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen
                     können für die Zukunft vor Einleitung des Wahlverfahrens für die nächste Amtszeit widerrufen werden.  2 Für das Verfahren gilt Absatz 2 entsprechend.  3 Bei Widerruf durch die Mitarbeitenden entsprechend Absatz 2 Satz 1 ist ein Einvernehmen mit der Dienststellenleitung nicht
                     notwendig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 für die Zukunft vor Einleitung des Wahlverfahrens für
                     die nächste Amtszeit widerrufen.
                  

               

               
                     § 4 
Dienststellenleitungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Organe oder Personen der Dienststellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der Geschäftsführung beauftragten Personen und ihre ständigen Vertretungen.
                      2 Daneben gehören die Personen zur Dienststellenleitung, die allein oder gemeinsam mit anderen Personen ständig und nicht nur
                     in Einzelfällen zu Entscheidungen in Angelegenheiten befugt sind, die nach diesem Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung
                     unterliegen.  3 Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehören, sind der Mitarbeitendenvertretung zu benennen.
                  

               

            

         

      

      
            II. Abschnitt
Bildung und Zusammensetzung der Mitarbeitendenvertretung
            

         

         
                     § 5 
Mitarbeitendenvertretungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeitenden in der Regel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens
                     drei wählbar sind, sind Mitarbeitendenvertretungen zu bilden.  2 Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass für einzelne Gruppen von Mitarbeitenden gesonderte Mitarbeitendenvertretungen
                     zu bilden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Rahmen einer Wahlgemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung
                     für mehrere benachbarte Dienststellen gebildet werden, wenn dies die jeweiligen Mehrheiten der in den Mitarbeitendenversammlungen
                     anwesenden Mitarbeitenden beschließen und darüber Einvernehmen mit den beteiligten Dienststellenleitungen herbeigeführt wird.
                      2 Die Ablehnung von Seiten der Dienststellenleitung erfordert das Vorliegen eines wichtigen Grundes.  3 Die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung ist auch über den Bereich einer Gliedkirche hinaus möglich.  4 In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, welches Mitarbeitendenvertretungsrecht zur Anwendung kommen soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für Dienststellen von Kirchenkreisen, Dekanaten, Dekanatsbezirken, Kirchenbezirken
                     oder in anderen Bedarfsfällen Gemeinsame Mitarbeitendenvertretungen gebildet werden; hierbei kann von den Voraussetzungen
                     des Absatzes 1 Satz 1 abgewichen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, so soll die Dienststellenleitung rechtzeitig
                     vor Beginn des Wahlverfahrens bei einer der benachbarten Dienststellen den Antrag nach Absatz 2 stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung ist zuständig für alle von der Festlegung betroffenen Dienststellen.  2 Partnerinnen der Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung sind die beteiligten Dienststellenleitungen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung können für die Zukunft mit Beginn
                     der nächsten Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung widerrufen werden.  2 Der schriftliche Widerruf durch eine der beteiligten Parteien muss spätestens bis zur Bildung des Wahlvorstandes erfolgen.
                  

               

               
                     § 6 
Gesamtmitarbeitendenvertretungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, Anstalt, Stiftung oder einem Werk oder bei einer Einrichtung der Diakonie mehrere
                     Mitarbeitendenvertretungen, ist auf Antrag der Mehrheit dieser Mitarbeitendenvertretungen eine Gesamtmitarbeitendenvertretung
                     zu bilden; bei zwei Mitarbeitendenvertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeitendenvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Gesamtmitarbeitendenvertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretungen, soweit sie Mitarbeitende
                     aus mehreren oder allen Dienststellen nach Absatz 1 betreffen.  2 Darüber hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeitendenvertretung bis zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung,
                     wenn in einer Dienststelle im Sinne des § 3 Absatz 2 eine Mitarbeitendenvertretung nicht vorhanden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gesamtmitarbeitendenvertretung wird aus den Mitarbeitendenvertretungen nach Absatz 1 gebildet, die je ein Mitglied in
                     die Gesamtmitarbeitendenvertretung entsenden.  2 Die Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbeitendenvertretung kann abweichend von Satz 1 durch Dienstvereinbarung geregelt werden.
                      3 In der Dienstvereinbarung können auch Regelungen über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitarbeitendenvertretung
                     getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitendenvertretung lädt die Mitarbeitendenvertretung der Dienststelle mit der größten Zahl
                     der wahlberechtigten Mitarbeitenden ein.  2 Das vorsitzende Mitglied dieser Mitarbeitendenvertretung leitet die Sitzung, bis die Gesamtmitarbeitendenvertretung über den
                     Vorsitz entschieden hat.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die nach den §§ 49 bis 53 Gewählten haben das Recht, an den Sitzungen der Gesamtmitarbeitendenvertretung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung.
                      2 Bestehen in einer Dienststelle mehrere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitendengruppen, wählen sie aus ihrer Mitte eine
                     Person für die Teilnahme und regeln die Vertretung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für die Gesamtmitarbeitendenvertretung gelten im Übrigen die Bestimmungen für die Mitarbeitendenvertretung mit Ausnahme des
                     § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.
                  

               

               
                     § 6a 
Verbundmitarbeitendenvertretung im Dienststellenverbund
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die einheitliche und beherrschende Leitung einer Mehrzahl rechtlich selbstständiger
                     diakonischer Einrichtungen bei einer dieser Einrichtungen liegt.  2 Eine einheitliche und beherrschende Leitung ist insbesondere dann gegeben, wenn Mitarbeitende für Funktionen nach § 4 für mehrere Einrichtungen des Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidungen über die Rahmenbedingungen der Geschäftspolitik
                     und der Finanzausstattung für den Dienststellenverbund getroffen werden.  3 Auf Grundlage einer Dienstvereinbarung kann eine Verbundmitarbeitendenvertretung auch in anderen Bedarfsfällen eingerichtet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitendenvertretungen ist eine Verbundmitarbeitendenvertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeitendenvertretungen
                     genügt ein Antrag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verbundmitarbeitendenvertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretungen, soweit sie Mitarbeitende
                     aus mehreren oder allen Dienststellen des Dienststellenverbundes betreffen.
                  

                  (4) Für die Verbundmitarbeitendenvertretung gelten im Übrigen die Vorschriften des § 6 Absatz 3 bis 6 sinngemäß.
                  

               

               
                     § 6b 
Unternehmensmitbestimmung in diakonischen Einrichtungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In diakonischen Einrichtungen (Dienststellen gemäß § 3 und Dienststellenverbünde gemäß § 6a Absatz 1) ab einer Größe von 500 Mitarbeitenden sind die Mitarbeitenden durch eine Vertretung an den Aufgaben des Aufsichtsorgans
                     der Einrichtung zu beteiligen, sofern ein solches gebildet ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Näheres bestimmt das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung durch eine verbindliche verbandliche Regelung, die eine
                     Umsetzungsfrist bis spätestens zum 31. Dezember 2028 einräumen kann.
                  

               

               
                     § 7 
Neubildung von Mitarbeitendenvertretungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Sofern keine Mitarbeitendenvertretung besteht, wird der Wahlvorstand von der Dienststellenleitung im Einvernehmen mit dem
                     Gesamtausschuss der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen Diakonischen Werkes unverzüglich bestellt.  2 Kommt die Neubildung einer Mitarbeitendenvertretung nicht zustande, so ist auf Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten
                     die Dienststelle verpflichtet, erneut einen Wahlvorstand im Einvernehmen mit dem Gesamtausschuss zu berufen, spätestens jedoch
                     nach Ablauf eines Jahres.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird die Neubildung einer Mitarbeitendenvertretung dadurch erforderlich, dass Dienststellen gespalten oder zusammengelegt
                     worden sind, so bleiben bestehende Mitarbeitendenvertretungen für die jeweiligen Mitarbeitenden zuständig, bis die neue Mitarbeitendenvertretung
                     gebildet worden ist, längstens jedoch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Wirksamwerden der Umbildung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so bleibt die Mitarbeitendenvertretung solange
                     im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der mit der Organisationsänderung im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
                     erforderlich ist.
                  

               

               
                     § 8 
Zusammensetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung besteht bei Dienststellen mit in der Regel
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                  5-15 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus einer Person,

                              
                           

                           
                              	
                                  16-50 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                  51-150 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                  151-300 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                  301-600 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                  601-1.000 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                  1.001-1.500 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern,

                              
                           

                           
                              	
                                  1.501-2.000 

                              
                              	
                                 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mitgliedern.

                              
                           

                        
                     

                  

                   2 Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtigten erhöht sich die Zahl der Mitglieder für je angefangene 1.000 Wahlberechtigte
                     um zwei weitere Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        1a
                        )
                         1 Stehen nicht ausreichend Mitarbeitende zur Verfügung, die sich zur Wahl stellen, besteht die Mitarbeitendenvertretung für
                     die Dauer der nächsten Amtszeit mit der Zahl von Mitgliedern des nächstniedrigeren Staffelwertes nach Absatz 1.  2 Eine Nachwahl ist in den ersten drei Jahren der Amtszeit möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten während der Amtszeit haben keinen Einfluss auf die Zahl der Mitglieder der
                     Mitarbeitendenvertretung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Gesamtzahl der Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.
                  

               

            

         

      

      
            III. Abschnitt
Wahl der Mitarbeitendenvertretung
            

         

         
                     § 9 
Wahlberechtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Wahlberechtigt sind alle Mitarbeitenden nach § 2, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet oder ihr zugewiesen ist, wird dort nach Ablauf von drei Monaten wahlberechtigt;
                     zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in der bisherigen Dienststelle für die Dauer der Abordnung oder Zuweisung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeitende, die am Wahltag aufgrund einer Altersteilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr
                     als drei Monaten und für wenigstens weitere drei Monate beurlaubt sind.  2 Nicht wahlberechtigt sind daneben Mitglieder der Dienststellenleitung und die Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, dass sie nach Gesetz oder Satzung als Mitarbeitende in die leitenden oder aufsichtführenden Organe gewählt
                     oder entsandt worden sind.  3 Die Regelungen der Sätze 1 und 2 gelten nicht für Mitarbeitende, die sich am Wahltag in Elternzeit befinden.
                  

               

               
                     § 10 
Wählbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 9, die am Wahltag der Dienststelle seit mindestens sechs Monaten angehören.  2 Besteht die Dienststelle bei Erlass des Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs Monate, so sind auch diejenigen wählbar,
                     die zu diesem Zeitpunkt Mitarbeitende der Dienststelle sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
                  

                  
                     
                        	
                            infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen,

                        

                        	
                            am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten beurlaubt sind,

                        

                        	
                            zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,

                        

                        	
                            als Vertretung der Mitarbeitenden in das Leitungsorgan der Dienststelle gewählt worden sind.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11 
Wahlverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung werden in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach
                     den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Persönlichkeitswahl) gewählt.  2 Die Wahlberechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu machen.  3 Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten soll ein vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung
                     der wahlberechtigten Mitarbeitenden) vorgesehen werden.  4 Die Gliedkirchen können das vereinfachte Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren Anwendungsbestimmungen vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens regelt der Rat der EKD durch Rechtsverordnung (Wahlordnung). 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bestellungen, Berufungen oder Wahlen von Wahlvorständen, die bis zum 1. Mai 2026 auf der Grundlage der Wahlordnung zum Kirchengesetz
                     über Mitarbeitendenvertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. September 2025 erfolgt sind, bleiben wirksam, auch wenn sie in Abweichung von § 32 Absatz 2 durchgeführt wurden.
                  

               

               
                     § 12 
Wahlvorschläge
                     

                  

                   1 Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden, dass die Mitarbeitenden der verschiedenen in der Dienststelle vertretenen
                     Berufsgruppen und Arbeitsbereiche entsprechend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen berücksichtigt werden.  2 Dabei soll auch die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses beachtet werden.
                  

               

               
                     § 13 
Wahlschutz, Wahlkosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Niemand darf die Wahl der Mitarbeitendenvertretung behindern oder in unlauterer Weise beeinflussen.  2 Insbesondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung des aktiven oder des passiven Wahlrechts nicht beschränkt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes oder einer Person, die sich zur Wahl stellt,
                     ist ohne dessen oder ihre Zustimmung bis zur Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die Kündigung einer Person, die
                     sich zur Wahl stellt, vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die die
                     Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen.  2 Satz 1 gilt für eine Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend.  3 Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung.  4 § 38 Absatz 3 und 4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.  5 Der besondere Kündigungsschutz nach Satz 1 gilt nicht für Mitglieder eines Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen
                     Beschluss abberufen worden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der Wahl einer Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretung werden die Kosten der
                     Wahl auf die einzelnen Dienststellen im Verhältnis der Anzahl ihrer Mitarbeitenden umgelegt, sofern keine andere Verteilung
                     der Kosten vorgesehen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mitglieder des Wahlvorstandes haben für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen, die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche
                     Kenntnisse vermitteln, Anspruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeitstagen ohne Minderung der Bezüge.
                  

               

               
                     § 14 
Anfechtung der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, von mindestens drei Wahlberechtigten
                     oder der Dienststellenleitung bei dem Kirchengericht schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, dass gegen
                     wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht
                     behoben worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder geändert werden konnte, so
                     ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die Wiederholung der Wahl anzuordnen.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Abschnitt
Amtszeit
            

         

         
                     § 15 
Amtszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung beträgt vier Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die regelmäßigen Wahlen der Mitarbeitendenvertretungen im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes finden alle vier Jahre in
                     der Zeit vom 1. Januar bis 30. April statt.  2 Die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitendenvertretung endet am 30. April.  3 Die Amtszeit der neu gewählten Mitarbeitendenvertretung beginnt am 1. Mai.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit die Wahl einer Mitarbeitendenvertretung statt, so ist unabhängig von der Amtszeit
                     der Mitarbeitendenvertretung in der nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen.  2 Ist eine Mitarbeitendenvertretung am 30. April des Jahres der regelmäßigen Wahl der Mitarbeitendenvertretung noch nicht ein
                     Jahr im Amt, so ist nicht neu zu wählen; die Amtszeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die bisherige Mitarbeitendenvertretung führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch die neu gewählte Mitarbeitendenvertretung
                     weiter, längstens jedoch sechs Monate über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.
                  

               

               
                     § 16 
Neu- und Nachwahl der Mitarbeitendenvertretung vor Ablauf der Amtszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu zu wählen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            (weggefallen)

                        

                        	
                            die Mitarbeitendenvertretung mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen hat,

                        

                        	
                            die Mitarbeitendenvertretung nach § 17 aufgelöst worden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das Verfahren für die Neuwahl einzuleiten.  2 Bis zum Abschluss der Neuwahl nimmt die bisherige Mitarbeitendenvertretung die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung kommissarisch
                     wahr, sofern die Neuwahl aufgrund von Absatz 1 Buchstabe b erfolgt und nicht die Gesamtmitarbeitendenvertretung nach § 6 Absatz 2 Satz 2 zuständig ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit durch Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu ergänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder
                     um mehr als ein Viertel der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken ist.  2 Für die Nachwahl gelten die Vorschriften über das Wahlverfahren entsprechend.  3 Hat die Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr als drei Jahre betragen, so findet anstelle
                     einer Nachwahl eine Neuwahl statt.
                  

               

               
                     § 17 
Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten, der Mitarbeitendenvertretung oder der Dienststellenleitung kann
                     kirchengerichtlich der Ausschluss eines Mitgliedes der Mitarbeitendenvertretung oder die Auflösung der Mitarbeitendenvertretung
                     wegen groben Missbrauchs von Befugnissen oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die sich aus diesem Kirchengesetz ergeben,
                     beschlossen werden.
                  

               

               
                     § 18 
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitendenvertretung erlischt durch
                  

                  
                     
                        	
                            Ablauf der Amtszeit,

                        

                        	
                            Niederlegung des Amtes,

                        

                        	
                            Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,

                        

                        	
                            Ausscheiden aus der Dienststelle,

                        

                        	
                            Verlust der Wählbarkeit,

                        

                        	
                            Beschluss nach § 17.

                        

                     

                  

                   2 Abweichend von Satz 1 Buchstabe d erlischt die Mitgliedschaft nicht, wenn übergangslos ein neues Dienst- oder Arbeitsverhältnis
                     zu einer anderen Dienstherrin oder Dienstgeberin bzw. einem anderen Dienstgeber begründet wird, der zum Zuständigkeitsbereich
                     derselben Mitarbeitendenvertretung gehört.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitendenvertretung ruht,
                  

                  
                     
                        	
                            solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben untersagt ist,

                        

                        	
                            wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei Monate an der Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben oder seines Amtes
                              als Mitglied der Mitarbeitendenvertretung gehindert ist,
                           

                        

                        	
                            wenn ein Mitglied für länger als drei Monate beurlaubt oder aufgrund einer Arbeitsrechtsregelung oder von gesetzlichen Vorschriften
                              freigestellt wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft nach Absatz 2 rückt die Person als Ersatzmitglied
                     in die Mitarbeitendenvertretung nach, die bei der vorhergehenden Wahl die nächstniedrigere Stimmenzahl erreicht hat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann in die Mitarbeitendenvertretung ein, wenn ein Mitglied verhindert ist, an
                     einer Sitzung teilzunehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitarbeitendenvertretung haben die Mitarbeitenden alle in ihrem Besitz befindlichen
                     Unterlagen, die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbeitendenvertretung erhalten haben, der Mitarbeitendenvertretung
                     auszuhändigen.  2 Besteht die Mitarbeitendenvertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind die Unterlagen der neuen Mitarbeitendenvertretung auszuhändigen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung
            

         

         
                     § 19 
Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung üben ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus.  2 Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse behindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt
                     werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung ohne Minderung ihrer Bezüge innerhalb
                     der allgemeinen Arbeitszeit zu gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der Freistellung nach § 20 erledigt werden können.  2 Ist einem Mitglied der Mitarbeitendenvertretung die volle Ausübung seines Amtes in der Regel innerhalb seiner Arbeitszeit
                     nicht möglich, so ist es auf Antrag von den ihm obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang zu entlasten.  3 Dabei sind die besonderen Gegebenheiten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichtigen.  4 Soweit erforderlich soll die Dienststellenleitung für eine Ersatzkraft sorgen.  5 Können die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden,
                     so ist hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Den Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung ist für die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit
                     in der Mitarbeitendenvertretung erforderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung
                     der Bezüge oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen während einer Amtszeit zu gewähren.  2 Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche Inanspruchnahme, höchstens aber bis zur täglichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter.
                      3 Über die Verteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Fortbildungen und Lehrgängen auf die Mitglieder kann
                     die Mitarbeitendenvertretung abweichend von Satz 1 entscheiden, sofern die Summe aller Ansprüche nach Satz 1 nicht überschritten
                     wird.  4 Die Dienststellenleitung kann die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienstliche Notwendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt
                     worden sind.
                  

               

               
                     § 20 
Freistellung von der Arbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung von der Arbeit soll eine Dienstvereinbarung zwischen der
                     Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung für die Dauer der Amtszeit der Mitarbeitendenvertretung getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kommt eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1 nicht zu Stande, sind zur Wahrnehmung der Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung
                     auf deren Antrag von ihrer übrigen dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel
                  

                  
                     
                        
                           
                              	
                                 151-300 Mitarbeitenden 

                              
                              	
                                 ein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung

                              
                           

                           
                              	
                                 301-600 Mitarbeitenden

                              
                              	
                                 zwei Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung

                              
                           

                           
                              	
                                 601-1.000 Mitarbeitenden

                              
                              	
                                 vier Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung,

                              
                           

                        
                     

                  

                  mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitenden je angefangene 500 ein weiteres Mitglied der Mitarbeitendenvertretung jeweils mit
                     der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter freizustellen.  2 Maßgeblich ist die Zahl der wahlberechtigten Mitarbeitenden nach § 9. Satz 1 gilt nicht für die Wahrnehmung von Aufgaben als
                     Mitglied der Gesamtmitarbeitendenvertretung (§ 6) sowie des Gesamtausschusses (§ 54).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anstelle von je zwei nach Absatz 2 freizustellenden Mitgliedern ist auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung ein Mitglied
                     ganz freizustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die freizustellenden Mitglieder werden nach Erörterung mit der Dienststellenleitung unter Berücksichtigung der dienstlichen
                     Notwendigkeit von der Mitarbeitendenvertretung bestimmt.  2 Die Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung sind vorrangig in der Zeit der Freistellung zu erledigen.
                  

               

               
                     § 21 
Abordnungs- und Versetzungsverbot, Kündigungsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung dürfen ohne ihre Zustimmung nur abgeordnet oder versetzt werden, wenn dies aus
                     wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und die Mitarbeitendenvertretung zustimmt.  2 Besteht die Mitarbeitendenvertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung die Zustimmung des Ersatzmitgliedes nach § 18 Absatz 3 einzuholen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einem Mitglied der Mitarbeitendenvertretung darf nur gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die die Dienstgeberin bzw.
                     den Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen.  2 Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung oder der Zustimmung des Ersatzmitgliedes,
                     falls die Mitarbeitendenvertretung nur aus einer Person besteht.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit entsprechend, es sei denn, dass die
                     Amtszeit durch Beschluss nach § 17 beendet wurde.  4 § 38 Absatz 3 und 4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.
                      5 Ist die Frist nach Maßgabe des Satzes 4 verkürzt, gilt die Zustimmung im Fall der Erörterung innerhalb dieser verkürzten Frist
                     als erteilt, wenn die Mitarbeitendenvertretung sie nicht schriftlich verweigert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst, ist eine Kündigung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung
                     zulässig, es sei denn, dass wegen zwingender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss.  2 Die Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung oder, falls die Mitarbeitendenvertretung nur aus einer Person
                     besteht, der Zustimmung des Ersatzmitgliedes; Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.
                  

               

               
                     § 22 
Schweigepflicht und Datenschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über
                     die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.  2 Diese Schweigepflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
                     Geheimhaltung bedürfen.  3 Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus der Mitarbeitendenvertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis.
                      4 In Personalangelegenheiten gilt dies gegenüber den Betroffenen, bis das formale Beteiligungsverfahren in den Fällen der Mitberatung
                     oder Mitbestimmung begonnen hat, insbesondere bis der Mitarbeitendenvertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer Maßnahme
                     vorliegt.  5 Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die Verhandlungsführung und das Verhalten der an der Sitzung Teilnehmenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den anderen Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretung.  2 Sie entfällt auf Beschluss der Mitarbeitendenvertretung auch gegenüber der Dienststellenleitung und gegenüber der Stelle,
                     die die Aufsicht über die Dienststelle führt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung hat für die Einhaltung des Datenschutzes in den Angelegenheiten ihrer Geschäftsführung zu sorgen.
                      2 Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat die Mitarbeitendenvertretung die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten.
                      3 Soweit die Mitarbeitendenvertretung zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten verarbeitet,
                     ist die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle im Sinne der datenschutzrechtlichen
                     Vorschriften.  4 Dienststellenleitung und Mitarbeitendenvertretung unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen
                     Vorschriften.  5 Beauftragte für den Datenschutz sind gegenüber der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet über
                     Informationen, die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess der Mitarbeitendenvertretung zulassen.  6 Dies gilt auch im Hinblick auf das Verhältnis von Beauftragten für den Datenschutz zur Dienstgeberin bzw. zum Dienstgeber.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Abschnitt
Geschäftsführung
            

         

         
                     § 23 
Vorsitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung entscheidet in geheimer Wahl über den Vorsitz.  2 Das vorsitzende Mitglied führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitarbeitendenvertretung im Rahmen der von ihr gefassten
                     Beschlüsse.  3 Zu Beginn der Amtszeit legt die Mitarbeitendenvertretung die Reihenfolge der Vertretung im Vorsitz fest.  4 Die Reihenfolge ist der Dienststellenleitung schriftlich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit die Mitarbeitendenvertretung nur aus einer Person besteht, übernimmt die Stellvertretung die Person, die bei der Wahl
                     die nächstniedrigere Stimmenzahl erhalten hat; mit dieser können alle Angelegenheiten der Mitarbeitendenvertretung beraten
                     werden.
                  

               

               
                     § 23a 
Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann die Bildung von Ausschüssen beschließen, denen jeweils mindestens drei Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung
                     angehören müssen, und den Ausschüssen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für den Abschluss
                     und die Kündigung von Dienstvereinbarungen.  2 Die Übertragung und der Widerruf der Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erledigung erfordern eine Dreiviertelmehrheit
                     der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung.  3 Die Übertragung und der Widerruf sind der Dienststellenleitung schriftlich anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 150 Mitarbeitenden kann die Mitarbeitendenvertretung
                     die Bildung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen beschließen.  2 Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat die Aufgabe, die Mitarbeitendenvertretung über wirtschaftliche Angelegenheiten zu
                     unterrichten.  3 Die Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirtschaftsfragen rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten
                     der Einrichtung unter Aushändigung der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
                     der Einrichtung gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen.  4 Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten gehören insbesondere die Angelegenheiten nach § 34 Absatz 2. Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal
                     im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitendenvertretung einmal im Kalendervierteljahr, über die wirtschaftliche
                     Lage der Einrichtung zu beraten.  5 Sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen.  6 Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang Sachverständige aus der Dienststelle hinzuziehen.  7 Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteiligten Personen gilt § 22 entsprechend.
                  

               

               
                     § 24 
Sitzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit nach § 15 Absatz 2 hat der Wahlvorstand, im Fall der vereinfachten Wahl die Versammlungsleitung, die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung
                     zur Vornahme der nach § 23 Absatz 1 vorgesehenen Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis die Mitarbeitendenvertretung über ihren Vorsitz entschieden
                     hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied beraumt die weiteren Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung an, setzt die Tagesordnung fest und leitet
                     die Verhandlungen.  2 Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung sind rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden.  3 Dies gilt auch für die Interessenvertretungen besonderer Mitarbeitendengruppen (§§ 49 bis 53), soweit sie ein Recht auf Teilnahme an der Sitzung haben.  4 Kann ein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung an der Sitzung nicht teilnehmen, so hat es dies unter Angabe der Gründe unverzüglich
                     mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied hat eine Sitzung einzuberufen und einen Gegenstand auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein
                     Viertel der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung oder die Dienststellenleitung beantragt.  2 Dies gilt auch bei Angelegenheiten, die Schwerbehinderte oder jugendliche Mitarbeitende betreffen, wenn die Vertrauensperson
                     der Schwerbehinderten oder die Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden dies beantragt und die Behandlung des Gegenstandes
                     keinen Aufschub duldet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung finden in der Regel während der Arbeitszeit statt.  2 Die Mitarbeitendenvertretung hat bei der Einberufung von Sitzungen die dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen.  3 Die Dienststellenleitung soll von Zeitpunkt und Ort der Sitzungen vorher verständigt werden.  4 Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
                  

               

               
                     § 25 
Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitglieder der Dienststellenleitung sind berechtigt, an den Sitzungen teilzunehmen, die auf ihr Verlangen anberaumt sind.
                      2 Die Dienststellenleitung ist berechtigt, zu diesen Sitzungen sachkundige Personen hinzuzuziehen.  3 Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf Verlangen der Mitarbeitendenvertretung an Sitzungen teilzunehmen oder sich
                     vertreten zu lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung kann zu einzelnen Punkten der Tagesordnung sachkundige Personen einladen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an einer Sitzung der Mitarbeitendenvertretung teilnehmen, gilt die Schweigepflicht
                     nach § 22.  2 Sie sind ausdrücklich darauf hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 26 
Beschlussfassung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.  2 Die Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mitarbeitendenvertretung gegeben sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder.  2 Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  3 Die Mitarbeitendenvertretung kann in ihrer Geschäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden können,
                     sofern dabei Einstimmigkeit erzielt wird.  4 Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens in der Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut festzuhalten.  5 Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung kann im Ausnahmefall auch mittels
                     Video- und Telefonkonferenz erfolgen, wenn kein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung unverzüglich nach Bekanntgabe der Absicht
                     zur Durchführung der Sitzung mittels Video- oder Telefonkonferenz diesem Verfahren widerspricht.  6 Es ist sicherzustellen, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können.  7 Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig.  8 Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung, die mittels Video- oder Telefonkonferenz teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne
                     des Absatzes 1 Satz 1. Vor Beginn der Sitzung hat das vorsitzende Mitglied die Identität der zugeschalteten Mitglieder festzustellen
                     und deren Namen in die Anwesenheitsliste einzutragen.  9 § 25 gilt für Sitzungen mittels Video- oder Telefonkonferenz entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss
                  

                  
                     
                        	
                            ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen (Eltern, Ehegatten, Personen mit denen sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft
                              geschlossen haben, Kindern und Geschwistern),
                           

                        

                        	
                            einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person 

                        

                     

                  

                  einen Vor- oder Nachteil bringen kann.

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung beschließt in Abwesenheit der Personen, die nach § 25 Absatz 1 und 2 an der Sitzung teilgenommen haben.
                  

               

               
                     § 27 
Sitzungsniederschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Über jede Sitzung der Mitarbeitendenvertretung und ihrer Ausschüsse nach § 23a Absatz 1 Satz 1 ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der An- oder Abwesenden, die Tagesordnung, die gefassten Beschlüsse,
                     die Wahlergebnisse und die jeweiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss.  2 Die Niederschrift ist von dem vorsitzenden Mitglied der Mitarbeitendenvertretung oder des Ausschusses und einem weiteren Mitglied
                     der Mitarbeitendenvertretung zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der Mitarbeitendenvertretung teilgenommen, so ist ihr ein Auszug aus der Niederschrift
                     über die Verhandlungspunkte zuzuleiten, die im Beisein der Dienststellenleitung verhandelt worden sind.
                  

               

               
                     § 28 
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten.  2 Ort und Zeit bestimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung.  3 Die Mitarbeitendenvertretung entscheidet, ob und inwieweit Sprechstunden digital durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung haben das Recht, Mitarbeitende der Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen,
                     sofern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch von Sprechstunden oder durch sonstige Inanspruchnahme der Mitarbeitendenvertretung
                     erforderlich ist, hat keine Minderung der Bezüge zur Folge.
                  

               

               
                     § 29 
Geschäftsordnung
                     

                  

                  Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbeitendenvertretung in einer Geschäftsordnung regeln.

               

               
                     § 30 
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung der Mitarbeitendenvertretung hat die Dienststelle
                     in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, dienststellenübliche technische Ausstattung und Büropersonal zur Verfügung
                     zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitendenvertretung entstehenden erforderlichen Kosten trägt die Dienststelle, bei der die
                     Mitarbeitendenvertretung gebildet ist.  2 Erforderliche Kosten für die Beiziehung sachkundiger Personen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 werden von der Dienststelle übernommen; sie sind dieser vorher rechtzeitig anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Gemeinsamen Mitarbeitendenvertretungen werden die Kosten von den beteiligten Dienststellen entsprechend dem Verhältnis
                     der Anzahl ihrer Mitarbeitenden getragen.  2 Die Gliedkirchen können andere Regelungen vorsehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Reisen der Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung, die für ihre Tätigkeit notwendig sind, gelten als Dienstreisen.  2 Die Genehmigung dieser Reisen und die Erstattung der Reisekosten erfolgen nach den für die Dienststelle geltenden Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung darf für ihre Zwecke keine Beiträge erheben oder Zuwendungen annehmen.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Abschnitt
Mitarbeitendenversammlung
            

         

         
                     § 31 
Mitarbeitendenversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenversammlung besteht aus allen Mitarbeitenden der Dienststelle, soweit sie nicht zur Dienststellenleitung
                     gehören.  2 Sie wird von dem vorsitzenden Mitglied der Mitarbeitendenvertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht öffentlich.  3 Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Termin zu erfolgen.  4 Zeit und Ort der Mitarbeitendenversammlung sind mit der Dienststellenleitung abzusprechen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung hat mindestens einmal in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitarbeitendenversammlung
                     einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeitendenversammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit
                     einberufen.  3 Weiterhin ist das vorsitzende Mitglied der Mitarbeitendenvertretung berechtigt und auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten
                     verpflichtet, eine außerordentliche Mitarbeitendenversammlung einzuberufen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist,
                     auf die Tagesordnung zu setzen.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung kann darüber entscheiden, ob und inwieweit die Mitarbeitendenversammlung digital durchgeführt
                     wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige Personen zur Beratung hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die ordentlichen Mitarbeitendenversammlungen finden in der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche Gründe eine andere
                     Regelung erfordern.  2 Die Zeit der Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeitendenversammlungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Arbeitszeit,
                     auch wenn die jeweilige Mitarbeitendenversammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeitendenversammlungen entsprechend, wenn dies im Einvernehmen zwischen
                     Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung beschlossen worden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mitarbeitendenversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen; die
                     Einladung kann auf einzelne Tagesordnungspunkte beschränkt werden.  2 Sie erhält auf Antrag das Wort.  3 Sie soll mindestens einmal im Jahr in einer Mitarbeitendenversammlung über die Entwicklung der Dienststelle informieren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Mitarbeitenden nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen
                     abzuhalten.  2 Für Teilversammlungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.  3 Die Mitarbeitendenvertretung kann darüber hinaus Teilversammlungen durchführen, wenn dies zur Erörterung der besonderen Belange
                     der Mitarbeitenden eines Arbeitsbereichs oder bestimmter Personengruppen erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für die Übernahme der Kosten, die durch die jeweilige Mitarbeitendenversammlung entstehen, gilt § 30 entsprechend.
                  

               

               
                     § 326
Aufgaben
                     

                  

                  (1)  1 Die Mitarbeitendenversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht der Mitarbeitendenvertretung entgegen und erörtert Angelegenheiten,
                     die zum Aufgabenbereich der Mitarbeitendenvertretung gehören.  2 Sie kann Anträge an die Mitarbeitendenvertretung stellen und zu Beschlüssen der Mitarbeitendenvertretung Stellung nehmen.
                      3 Die Mitarbeitendenvertretung ist an die Stellungnahme der Mitarbeitendenversammlung nicht gebunden.
                  

                  (2) Die Mitarbeitendenversammlung wählt den Wahlvorstand.7

               

            

         

      

      
            VIII. Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeitendenvertretung
            

         

         
                     § 33 
Grundsätze für die Zusammenarbeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung sind verpflichtet, sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu
                     unterstützen, und arbeiten vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.  2 Sie informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die Dienstgemeinschaft betreffen.  3 Sie achten darauf, dass alle Mitarbeitenden nach Recht und Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit nicht beeinträchtigt
                     wird und jede Betätigung in der Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der Dienststelle, der Dienstgemeinschaft oder dem
                     Arbeitsfrieden abträglich ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung müssen mindestens einmal im Halbjahr zur Besprechung allgemeiner Fragen
                     des Dienstbetriebes und der Dienstgemeinschaft und zum Austausch von Vorschlägen und Anregungen zusammenkommen.  2 In der Besprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung und der Gemeinschaft in der Dienststelle erörtert werden.  3 Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung nach § 5 Absatz 2 besteht, findet die Besprechung nach Satz 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen einmal im Jahr statt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aussprache anzustreben.  2 Erst wenn die Bemühungen um eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dürfen andere Stellen im Rahmen der dafür
                     geltenden Bestimmungen angerufen werden.  3 Das Scheitern der Einigung muss von der Mitarbeitendenvertretung oder der Dienststellenleitung schriftlich erklärt werden.
                      4 Die Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung und der Mitbestimmung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 34 
Informationsrechte der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.  2 Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeitendenvertretung bereits während der Vorbereitung von Entscheidungen informieren
                     und die Mitarbeitendenvertretung, insbesondere bei organisatorischen oder sozialen Maßnahmen, frühzeitig an den Planungen
                     beteiligen.  3 In diesem Rahmen kann die Mitarbeitendenvertretung insbesondere an den Beratungen von Ausschüssen und Kommissionen beteiligt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeitendenvertretung einmal im Jahr über die Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen
                     und zukünftigen Personalbedarf, zu unterrichten.  2 In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als 150 Mitarbeitenden besteht darüber hinaus mindestens
                     einmal im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitendenvertretung einmal im Kalendervierteljahr, eine
                     Informationspflicht über
                  

                  
                     
                        	
                            die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,

                        

                        	
                            geplante Investitionen,

                        

                        	
                            Rationalisierungsvorhaben,

                        

                        	
                            die Einschränkung oder Stilllegung von wesentlichen Teilen der Dienststelle,

                        

                        	
                            wesentliche Änderungen der Organisation oder des Zwecks der Dienststelle,

                        

                        	
                            die Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung durch Dritte, wenn hiermit der Erwerb der Kontrolle verbunden ist,

                        

                        	
                            die Aufstellung und Änderung des Stellenplanentwurfs.

                        

                     

                  

                   3 Besteht eine Gesamtmitarbeitendenvertretung, ist diese zu informieren.
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann verlangen, dass sie zweimal im Jahr durch zwei ihrer Mitglieder Einsicht in Bruttoentgeltlisten
                     nehmen kann.  2 Die Bruttoentgeltlisten enthalten die Namen der Mitarbeitenden, deren Grundentgelte sowie die tariflichen und außertariflichen
                     in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Mitarbeitendenvertretung sind die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung
                     zu stellen.  2 Bei Einstellungen werden der Mitarbeitendenvertretung auf Verlangen sämtliche Bewerbungen vorgelegt; Mitarbeitendenvertretung
                     und Dienststellenleitung können hierüber eine Dienstvereinbarung abschließen.  3 Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, die Mitarbeitendenvertretung auch über die Beschäftigung der Personen in der Dienststelle
                     zu informieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur Dienststelle stehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person und nur durch ein von ihr zu bestimmendes Mitglied
                     der Mitarbeitendenvertretung eingesehen werden.  2 Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen der beurteilten Person vor der Aufnahme in die Personalakte der Mitarbeitendenvertretung
                     zur Kenntnis zu bringen.
                  

               

               
                     § 35
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung hat die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeitenden zu fördern.  2 Sie hat in ihrer Mitverantwortung für die Aufgaben der Dienststelle das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken
                     und für eine gute Zusammenarbeit einzutreten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unbeschadet des Rechts der Mitarbeitenden, persönliche Anliegen der Dienststellenleitung selbst vorzutragen, soll sich die
                     Mitarbeitendenvertretung der Probleme annehmen und die Interessen auf Veranlassung der Mitarbeitenden, sofern sie diese für
                     berechtigt hält, bei der Dienststellenleitung vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung soll insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                            Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der Dienststelle und ihren Mitarbeitenden dienen,

                        

                        	
                            dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen, Dienstvereinbarungen und Anordnungen eingehalten
                              werden,
                           

                        

                        	
                            Beschwerden, Anfragen und Anregungen von Mitarbeitenden entgegennehmen und, soweit diese berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen
                              mit der Dienststellenleitung auf deren Erledigung hinwirken,
                           

                        

                        	
                            die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Menschen, einschließlich des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen
                              nach § 166 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen in der Dienststelle fördern
                              und für eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Beschäftigung eintreten,
                           

                        

                        	
                            für die Gleichstellung und die Gemeinschaft in der Dienststelle eintreten und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele anregen
                              sowie an ihrer Umsetzung mitwirken,
                           

                        

                        	
                            die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit fördern,

                        

                        	
                            die Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern überwachen,

                        

                        	
                            die Integration ausländischer Mitarbeitender fördern,

                        

                        	
                            Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes fördern.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c in einer Sitzung der Mitarbeitendenvertretung erörtert, hat die beschwerdeführende
                     Person das Recht, vor einer Entscheidung von der Mitarbeitendenvertretung gehört zu werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mitarbeitende können bei Personalgesprächen ein Mitglied der Mitarbeitendenvertretung hinzuziehen.
                  

               

               
                     § 36 
Dienstvereinbarungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung können Dienstvereinbarungen abschließen.  2 Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern, einschränken noch ausschließen, die auf Rechtsvorschriften, insbesondere
                     Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommission, Tarifverträgen und Entscheidungen des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz
                     oder allgemeinverbindlichen Richtlinien der Kirche beruhen.  3 Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2 genannten Regelungen vereinbart worden sind oder
                     üblicherweise vereinbart werden, können nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn, die Regelung nach Satz
                     2 lässt eine Dienstvereinbarung ausdrücklich zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzulegen, von beiden Partnern zu unterzeichnen und in geeigneter Weise bekannt
                     zu geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und können im Einzelfall nicht abbedungen werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die Mitarbeitenden begründet werden, ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit
                     diese Rechte bei Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten sollen. Eine darüber hinausgehende Nachwirkung ist ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Monats
                     gekündigt werden.
                  

               

               
                     § 36a 
Einigungsstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung oder der Dienststellenleitung ist für die Dienststelle eine Einigungsstelle zur Beilegung
                     von Regelungsstreitigkeiten zwischen der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung in organisatorischen und sozialen
                     Angelegenheiten nach § 40 zu bilden.  2 Durch Dienstvereinbarung kann eine ständige Einigungsstelle gebildet werden.  3 Besteht in der Dienststelle eine Gesamtmitarbeitendenvertretung, kann dieser die Zuständigkeit für die Bildung von Einigungsstellen
                     von den Mitarbeitendenvertretungen übertragen werden.  4 Für gemeinsame Mitarbeitendenvertretungen nach § 5 Absatz 3 bedarf die Bildung von Einigungsstellen einer Dienstvereinbarung.  5 Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung.  6 Die Zuständigkeit des Kirchengerichts für Rechtsstreitigkeiten nach § 60 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts können gemeinsame Einigungsstellen für mehrere Dienststellen gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Einigungsstelle besteht aus je zwei beisitzenden Mitgliedern, die von der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung
                     bestellt werden, sowie einem vorsitzenden Mitglied, das das Amt unparteiisch ausübt.  2 Das vorsitzende Mitglied wird gemeinsam von der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung bestellt.  3 Kommt eine einvernehmliche Bestellung nicht zu Stande, entscheidet auf Antrag das Kirchengericht über die Bestellung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Einigungsstelle wird nach Anrufung durch eine der beteiligten Personen unverzüglich tätig.  2 Sie entscheidet durch Spruch nach nicht öffentlicher, mündlicher Verhandlung mit Stimmenmehrheit.  3 Bei der Beschlussfassung hat sich das vorsitzende Mitglied zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit nicht
                     zu Stande, nimmt das vorsitzende Mitglied nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil.  4 Bei der Beschlussfassung hat die Einigungsstelle die Belange der Dienststelle und ihrer Mitarbeitenden im Rahmen billigen
                     Ermessens angemessen zu berücksichtigen.  5 Die Überschreitung der Grenzen billigen Ermessens kann innerhalb einer Frist von einem Monat von der Mitarbeitendenvertretung
                     oder der Dienststellenleitung vor dem Kirchengericht geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland regelt die Entschädigungen für die Mitglieder von Einigungsstellen durch Rechtsverordnung.
                      2 Den Gliedkirchen bleibt eine anderweitige Regelung unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Gliedkirchen können in ihren Anwendungsbestimmungen ergänzende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 37 
Verfahren der Beteiligung der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung wird insbesondere in den Verfahren der Mitbestimmung (§ 38), der eingeschränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitberatung (§ 45) beteiligt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung hat ihre Beteiligungsrechte im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle und der geltenden Bestimmungen
                     wahrzunehmen.
                  

               

               
                     § 38 
Mitbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeitendenvertretung unterliegt, darf sie erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung
                     der Mitarbeitendenvertretung vorliegt oder kirchengerichtlich ersetzt worden ist oder die Einigungsstelle nach § 36a entschieden hat.  2 Eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbeitendenvertretung nicht beteiligt worden ist.
                      3 Abweichend von Satz 2 ist ein Arbeitsvertrag wirksam; die Mitarbeitendenvertretung kann jedoch verlangen, dass der Mitarbeitende
                     so lange nicht beschäftigt wird, bis eine Einigung zwischen Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung erzielt ist
                     oder die fehlende Einigung kirchengerichtlich ersetzt wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbeitendenvertretung von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt deren Zustimmung.
                      2 Auf Verlangen der Mitarbeitendenvertretung ist die beabsichtigte Maßnahme mit ihr zu erörtern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitarbeitendenvertretung nicht innerhalb von zwei Wochen schriftlich die Zustimmung
                     verweigert oder eine mündliche Erörterung beantragt.  2 Die Dienststellenleitung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei Arbeitstage abkürzen.  3 Die Frist beginnt mit dem Zugang der Mitteilung an das vorsitzende Mitglied der Mitarbeitendenvertretung.  4 Die Dienststellenleitung kann im Einzelfall die Frist auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung verlängern.  5 Die Mitarbeitendenvertretung hat eine Verweigerung der Zustimmung gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu begründen.
                      6 Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung als erteilt, wenn die Mitarbeitendenvertretung die Zustimmung nicht innerhalb von
                     zwei Wochen nach dem Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert.  7 Die Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die Mitarbeitendenvertretung oder die Dienststellenleitung schriftlich mitgeteilt
                     wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine Einigung zu Stande, kann die Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach
                     Eingang der schriftlichen Weigerung das Kirchengericht anrufen.  2 Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten bei Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a besteht oder begehrt wird.  3 In diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf Antrag eines der Beteiligten.  4 In Regelungsstreitigkeiten nach § 36a Absatz 1 können Mitarbeitendenvertretung und Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach festgestellter Nichteinigung die
                     Einigungsstelle anrufen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen
                     treffen.  2 Vorläufige Regelungen dürfen die Durchführung einer anderen endgültigen Entscheidung nicht hindern.  3 Die Dienststellenleitung hat der Mitarbeitendenvertretung eine beabsichtigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu begründen
                     und unverzüglich das Verfahren der Absätze 1 und 2 einzuleiten oder fortzusetzen.
                  

               

               
                     § 39 
Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

                  
                     
                        	
                            Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen und sonstigen Fragebogen zur Erhebung personenbezogener Daten, soweit nicht
                              eine gesetzliche Regelung besteht,
                           

                        

                        	
                            Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die Dienststelle,

                        

                        	
                            Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Teilnehmendenauswahl,

                        

                        	
                            Auswahl der Teilnehmenden an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen,

                        

                        	
                            Einführung sowie Grundsätze der Durchführung von Mitarbeitenden-Jahresgesprächen,

                        

                        	
                            Aufstellung von Grundsätzen für die Stellenausschreibung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 40 
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in folgenden Fällen ein Mitbestimmungsrecht:

                  
                     
                        	
                            Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärztinnen und -ärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit,

                        

                        	
                            Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und gesundheitlichen Gefahren,

                        

                        	
                            Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,

                        

                        	
                            Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage sowie Festlegung
                              der Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplänen,
                           

                        

                        	
                            Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,

                        

                        	
                            Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen oder
                              erheblichen Teilen von ihnen) einschließlich Plänen für Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen
                              und für die Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei Sozialpläne Regelungen weder einschränken noch ausschließen dürfen,
                              die auf Rechtsvorschriften oder allgemein verbindlichen Richtlinien beruhen,
                           

                        

                        	
                            Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,

                        

                        	
                            Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,

                        

                        	
                            Einführung und Ausgestaltung mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird,

                        

                        	
                            Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,

                        

                        	
                            Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung
                              der Mitarbeitenden zu überwachen,
                           

                        

                        	
                            Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Betriebsordnungen) und des Verhaltens der Mitarbeitenden im Dienst,

                        

                        	
                            Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeitenden,

                        

                        	
                            Grundsätze für die Gewährung von Unterstützungen oder sonstigen Zuwendungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht,

                        

                        	
                            Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland an Mitarbeitende, wenn die Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine Festsetzung
                              der Nutzungsbedingungen und die Kündigung des Nutzungsverhältnisses,
                           

                        

                        	
                            Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 41 
Eingeschränkte Mitbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeitendenvertretung darf in den Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung (§§ 42 und 43) mit Ausnahme des Falls des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine Vertragsbestimmung, eine Dienstvereinbarung, eine Verwaltungsanordnung, eine
                              andere bindende Bestimmung oder eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung verstößt,
                           

                        

                        	
                            die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass die durch die Maßnahme betroffene Person oder andere Mitarbeitende
                              benachteiligt werden, ohne dass dies aus dienstlichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist,
                           

                        

                        	
                            die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass eine Einstellung zur Störung des Friedens in der Dienststelle führt.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Fall des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) darf die Mitarbeitendenvertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
                     die Kündigung gegen eine Rechtsvorschrift, eine arbeitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Bestimmung oder eine rechtskräftige
                     gerichtliche Entscheidung verstößt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mitbestimmung gilt § 38 entsprechend.
                  

               

               
                     § 42 
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden
                     ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
                  

                  
                     
                        	
                            Einstellung,

                        

                        	
                            ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit,

                        

                        	
                            Eingruppierung,

                        

                        	
                            Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr als drei Monaten Dauer,

                        

                        	
                            dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertragung,

                        

                        	
                            Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter gleichzeitigem Ortswechsel,

                        

                        	
                            Versetzung oder Abordnung zu einer anderen Dienststelle von mehr als drei Monaten Dauer, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitendenvertretung
                              der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,
                           

                        

                        	
                            Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,

                        

                        	
                            Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

                        

                        	
                            Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit,

                        

                        	
                            Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung.

                        

                     

                  

               

               
                     § 43 
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Personalangelegenheiten der Mitarbeitenden in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
                     ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
                  

                  
                     
                        	
                            Einstellung,

                        

                        	
                            (aufgehoben)

                        

                        	
                            Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches anderer Art,

                        

                        	
                            Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung in besonderen Fällen,

                        

                        	
                            Verlängerung der Probezeit,

                        

                        	
                            Beförderung,

                        

                        	
                            Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet ist,

                        

                        	
                            Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung oder Übertragung eines anderen
                              Amtes mit gleichem Endgrundgehalt mit Änderung der Amtsbezeichnung,
                           

                        

                        	
                            Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

                        

                        	
                            dauernde Übertragung eines höher oder niedriger bewerteten Dienstpostens,

                        

                        	
                            Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleichzeitigem Ortswechsel,

                        

                        	
                            Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer zu einer anderen Dienststelle oder einer anderen Dienstgeberin
                              bzw. einem anderen Dienstgeber im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes, wobei in diesen Fällen die Mitarbeitendenvertretung
                              der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbestimmt,
                           

                        

                        	
                            Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze,

                        

                        	
                            Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

                        

                        	
                            Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versagung und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit,

                        

                        	
                            Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn die Entlassung nicht beantragt worden ist,

                        

                        	
                            vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen den Willen der Person im Kirchenbeamtenverhältnis,

                        

                        	
                            Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen Ruhestand gegen den Willen der Person im Kirchenbeamtenverhältnis.

                        

                     

                  

               

               
                     § 44 
Ausnahmen von der Beteiligung in Personalangelegenheiten
                     

                  

                   1 Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Personen nach § 4 findet nicht statt mit Ausnahme der von der Mitarbeitendenvertretung nach Gesetz oder Satzung in leitende Organe entsandten
                     Mitglieder.  2 Daneben findet keine Beteiligung in den Personalangelegenheiten der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und in der
                     Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen; Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Lehrenden an kirchlichen Hochschulen
                     oder Fachhochschulen.  3 Die Gliedkirchen können Näheres bestimmen.
                  

               

               
                     § 45 
Mitberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeitendenvertretung eine beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig vor der Durchführung
                     bekannt zu geben und auf Verlangen mit ihr zu erörtern.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann die Erörterung nur innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme
                     verlangen.  3 In den Fällen des § 46 Buchstabe b kann die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen.  4 Äußert sich die Mitarbeitendenvertretung nicht innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb der verkürzten Frist nach Satz 3 oder
                     hält sie bei der Erörterung ihre Einwendungen oder Vorschläge nicht aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt.  5 Die Fristen beginnen mit Zugang der Mitteilung an das vorsitzende Mitglied der Mitarbeitendenvertretung.  6 Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der Mitarbeitendenvertretung von der Dienststellenleitung verlängert werden.  7 Im Fall einer Nichteinigung hat die Dienststellenleitung oder die Mitarbeitendenvertretung die Erörterung für beendet zu erklären.
                      8 Die Dienststellenleitung hat eine abweichende Entscheidung gegenüber der Mitarbeitendenvertretung schriftlich zu begründen.
                      9 Im Fall der außerordentlichen Kündigung gilt dies mit der Maßgabe, dass die Dienststellenleitung eine abweichende Entscheidung
                     gegenüber der Mitarbeitendenvertretung innerhalb eines Monats nach Durchführung der Maßnahme schriftlich zu begründen hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbeitendenvertretung nicht nach Absatz 1 beteiligt
                     worden ist.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis, spätestens sechs Monate nach Durchführung der Maßnahme
                     das Kirchengericht anrufen, wenn sie nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist.
                  

               

               
                     § 46 
Fälle der Mitberatung
                     

                  

                  Die Mitarbeitendenvertretung hat in den folgenden Fällen ein Mitberatungsrecht:

                  
                     
                        	
                            Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen oder erheblichen Teilen von ihnen,

                        

                        	
                            außerordentliche Kündigung,

                        

                        	
                            ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,

                        

                        	
                            Versetzung und Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer, wobei das Mitberatungsrecht hier für die Mitarbeitendenvertretung
                              der abgebenden Dienststelle besteht,
                           

                        

                        	
                            Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung des Personalbedarfs,

                        

                        	
                            dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an Dritte, die bisher von Mitarbeitenden der Dienststelle wahrgenommen werden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 47 
Initiativrecht der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitendenvertretung kann der Dienststellenleitung in den Fällen der §§ 39, 40, 42, 43 und 46 Maßnahmen schriftlich vorschlagen.  2 Die Dienststellenleitung hat innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen.  3 Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die Mitarbeitendenvertretung ein Mitbestimmungsrecht oder ein eingeschränktes
                     Mitbestimmungsrecht hat, auch nach Erörterung eine Einigung nicht zu Stande, so kann die Mitarbeitendenvertretung innerhalb
                     von zwei Wochen nach Abschluss der Erörterung oder nach der Ablehnung das Kirchengericht anrufen.  2 Die Mitarbeitendenvertretung kann das Kirchengericht ferner innerhalb von zwei Wochen anrufen, wenn die Dienststellenleitung
                     nicht innerhalb der Monatsfrist des Absatzes 1 schriftlich Stellung genommen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitigkeiten in Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a besteht.  2 In diesen Fällen unterbreitet die Einigungsstelle den Beteiligten einen Vermittlungsvorschlag.
                  

               

               
                     § 48 
Beschwerderecht der Mitarbeitendenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus diesem Kirchengesetz ergebende oder sonstige gegenüber den Mitarbeitenden
                     bestehende Pflichten, hat die Mitarbeitendenvertretung das Recht, bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen Beschwerde
                     einzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs- oder Aufsichtsorgan im Rahmen seiner Möglichkeiten Abhilfe zu schaffen oder
                     auf Abhilfe hinzuwirken.
                  

               

            

         

      

      
            IX. Abschnitt
Interessenvertretung besonderer Mitarbeitendengruppen
            

         

         
                     § 49 
Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeitenden unter 18 Jahren, die Auszubildenden sowie die weiteren zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre
                     Vertretung, die von der Mitarbeitendenvertretung in Angelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur Beratung hinzuzuziehen
                     ist.  2 Wählbar sind alle Mitarbeitenden nach § 2, die am Wahltag das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden.  3 § 10 Absatz 2 Buchstabe a findet Anwendung.  4 Mitglieder der Mitarbeitendenvertretung sind nicht wählbar.
                  

                   5 Gewählt werden
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5-15 Wahlberechtigten;

                           drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16-50 Wahlberechtigten;

                           fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr als insgesamt 50 Wahlberechtigten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beabsichtigt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber eine Person im Ausbildungsverhältnis, die Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung
                     ist, nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen,
                     so hat sie bzw. er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses der Person im Ausbildungsverhältnis
                     schriftlich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Verlangt eine in Absatz 3 genannte Person im Ausbildungsverhältnis innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     schriftlich von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber die Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen Auszubildendem und Dienstgeberin
                     bzw. Dienstgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.
                      2 Die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
                     beim Arbeitsgericht beantragen,
                  

                  
                     
                        	
                            festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Satz 1 nicht begründet wird, oder

                        

                        	
                            das bereits nach Satz 1 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen,

                        

                     

                  

                  wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber unter Berücksichtigung aller Umstände die
                     Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann.  3 In dem gerichtlichen Verfahren werden die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Mitarbeitendenvertretung nach Maßgabe
                     des staatlichen Rechts angehört.  4 Dieser Absatz findet unabhängig davon Anwendung, ob die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber ihrer bzw. seiner Mitteilungspflicht
                     nach Absatz 3 nachgekommen ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gelten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts anderes bestimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und §§ 16 bis 19 sowie §§ 21 und 22 entsprechend.  2 § 18 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Amt in der Jugend- und Auszubildendenvertretung für die Dauer der Amtszeit weiterhin
                     besteht, wenn bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Arbeitsverhältnis mit derselben Dienstgeberin bzw. demselben
                     Dienstgeber besteht.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                            Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen und Auszubildenden dienen, insbesondere in Fragen der Berufsausbildung und
                              der Gleichstellung von Jugendlichen und Auszubildenden, unabhängig von ihrem Geschlecht,
                           

                        

                        	
                            darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugendlichen und Auszubildenden geltenden Bestimmungen durchgeführt werden,

                        

                        	
                           Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen und Auszubildenden entgegenzunehmen und, soweit sie berechtigt erscheinen, durch
                              Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubildendenvertretung sollen mindestens einmal im Halbjahr zu gemeinsamen Besprechungen
                     zusammentreten.  2 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitendenvertretung mit einem Mitglied mit
                     beratender Stimme teilzunehmen.  3 Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen, die überwiegend die Belange Jugendlicher und Auszubildender berühren.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach jeder Mitarbeitendenversammlung im Einvernehmen mit der Mitarbeitendenvertretung
                     eine betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung einberufen.  2 Im Einvernehmen mit der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung kann die betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung
                     auch zu einem anderen Zeitpunkt einberufen werden.  3 § 31 und § 32 Absatz 1 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung, ist eine gemeinsame Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden zu wählen.
                  

               

               
                     § 50 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwerbehinderte Mitarbeitende nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden
                     eine Vertrauensperson und mindestens eine Stellvertretung gewählt.  2 Für das Wahlverfahren finden die §§ 11, 13 und 14 entsprechende Anwendung.  3 Der Wahlvorstand beschließt mit einfacher Mehrheit nach Erörterung mit der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden,
                     der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung, wie viele stellvertretende Mitglieder der Vertrauensperson in der
                     Dienststelle zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Amtszeit der Vertrauensperson und ihrer Stellvertretungen gelten die §§ 15 bis 18 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Menschen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitendenvertretung, ist eine gemeinsame Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     zu wählen.
                  

               

               
                     § 51 
Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     

                  

                   1 Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden bestimmen sich nach § 178 des Neunten Buches
                     Sozialgesetzbuch.  2 § 178 Absatz 6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Maßgabe, dass die für die Mitarbeitendenversammlung geltenden
                     Vorschriften der §§ 31 und 32 entsprechende Anwendung finden.
                  

               

               
                     § 52 
Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeitenden gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend.  2 Ergänzend gilt § 179 Absatz 6 bis 8 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.  3 Die Stellvertretung besitzt während der Dauer der Vertretung und der Heranziehung nach § 178 Absatz 1 Satz 4 des Neunten Buches
                     Sozialgesetzbuch die gleiche persönliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie
                     Ersatzmitglieder der Mitarbeitendenvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mitarbeitendenvertretung für deren Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung
                     zur Verfügung gestellt werden, stehen für die gleichen Zwecke auch der Vertrauensperson offen, soweit ihr hierfür nicht eigene
                     Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt werden können.
                  

               

               
                     § 52a 
Gesamtschwerbehindertenvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besteht eine Gesamtmitarbeitendenvertretung nach § 6, bilden die Vertrauenspersonen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist nur in einer der Dienststellen eine Vertrauensperson gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung
                     wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten Mitarbeitenden in Angelegenheiten, die
                     schwerbehinderte Mitarbeitende aus mehr als einer Dienststelle betreffen.  2 Sie vertritt auch die Interessen der schwerbehinderten Mitarbeitenden, die in einer Dienststelle tätig sind, für die eine
                     Vertrauensperson entweder nicht gewählt werden kann oder nicht gewählt worden ist.
                  

               

               
                     § 53 
Mitwirkung in Werkstätten für behinderte Menschen und in Angelegenheiten weiterer Personengruppen
                     

                  

                   1 Die Mitwirkungsrechte von Menschen mit Behinderung in Werkstätten regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Rechtsverordnung.  2 Er kann auch für weitere Gruppen von Beschäftigten, die nicht Mitarbeitende nach § 2 sind, Mitwirkungsrechte durch Rechtsverordnung regeln.
                  

               

            

         

      

      
            X. Abschnitt
Gesamtausschüsse der Mitarbeitendenvertretungen
            

         

         
                     § 54 
Bildung von Gesamtausschüssen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Bereich der Gliedkirchen, des jeweiligen Diakonischen Werks oder für beide Bereiche gemeinsam ist ein Gesamtausschuss der
                     Mitarbeitendenvertretungen im kirchlichen und diakonischen Bereich zu bilden.  2 Einzelheiten über Aufgaben, Bildung und Zusammensetzung des Gesamtausschusses regeln die Gliedkirchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme des § 20 sinngemäß.  2 Die Gliedkirchen können nähere Bestimmungen über die Freistellung der Mitglieder des Gesamtausschusses treffen.  3 Hierüber soll mit dem Gesamtausschuss und der zuständigen Stelle eine verbindliche Vereinbarung geschlossen werden.
                  

               

               
                     § 55 
Aufgaben des Gesamtausschusses
                     

                  

                  Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende Aufgaben zugewiesen werden:

                  
                     
                        	
                            Beratung, Unterstützung und Information der Mitarbeitendenvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

                        

                        	
                            Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitarbeitendenvertretungen sowie Förderung der Fortbildung
                              von Mitgliedern der Mitarbeitendenvertretungen,
                           

                        

                        	
                            Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitendenvertretungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, sofern hierfür
                              nicht andere Stellen zuständig sind,
                           

                        

                        	
                            Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht,

                        

                        	
                            Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchengerichte nach § 57 sowie
                           

                        

                        	
                            Mitbestimmung an Maßnahmen, die in Gliedkirchen oder deren Untergliederungen verbindlich für alle oder eine Vielzahl von
                              Dienststellen getroffen werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 55a 
Ständige Konferenz, Bundeskonferenz, Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die gliedkirchlichen Gesamtausschüsse und die Gesamtmitarbeitendenvertretung der Einrichtungen, Amts- und Dienststellen der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland bilden die Ständige Konferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gesamtausschüsse im diakonischen Bereich bilden die Bundeskonferenz.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zusammen bilden die Vorstände der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz der Diakonie den Gesamtausschuss der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland.  2 Dieser tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gesamtausschüsse nach § 54 Absatz 1 entsenden aus ihrer Mitte jeweils zwei Mitglieder in die Ständige Konferenz oder in die Bundeskonferenz.
                  

               

               
                     § 55b 
Aufgaben der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz
                     

                  

                  Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz haben insbesondere folgende Aufgaben:

                  
                     
                        	
                           Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland,

                        

                        	
                           Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen den Gesamtausschüssen und Förderung ihrer Fortbildungsarbeit
                              sowie
                           

                        

                        	
                           Beratung und Unterstützung der entsendenden Gremien.

                        

                     

                  

               

               
                     § 55c 
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wählen jeweils aus ihrer Mitte ein vorsitzendes Mitglied und vier weitere
                     Mitglieder des Vorstandes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte.  2 Die Amtszeit beträgt vier Jahre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die dem Vorstand übertragenen Aufgaben werden ein Mitglied zu 100 vom Hundert oder zwei Mitglieder zu jeweils 50 vom Hundert
                     der regelmäßigen Arbeitszeit Vollbeschäftigter unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt.  2 Durch Vereinbarung kann eine abweichende Regelung über die Verteilung der Freistellung vereinbart werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz wird eine gemeinsame Geschäftsstelle beim Kirchenamt der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland eingerichtet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die erforderlichen Kosten der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz tragen die Evangelische Kirche in Deutschland sowie
                     das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. je zur Hälfte.
                  

               

               
                     § 55d 
Weitere Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Ständige Konferenz oder die Bundeskonferenz in einer Geschäftsordnung regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstandes der Ständigen Konferenz und der Bundeskonferenz gelten als Dienstreisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes sinngemäß.
                  

               

               

            

         

      

      
            XI. Abschnitt
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
            

         

         
                     § 56 
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
                     

                  

                   1 Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kirchengerichte in erster Instanz und in zweiter Instanz der Kirchengerichtshof
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen.  2 Die Bezeichnung der Kirchengerichte erster Instanz können die Gliedkirchen abweichend regeln.
                  

               

               
                     § 57 
Bildung von Kirchengerichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse errichten Kirchengerichte für den Bereich des gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses, der Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für mehrere Gliedkirchen und Diakonischen Werke gemeinsam.
                      2 Die Kirchengerichte bestehen aus einer oder mehreren Kammern.  3 Das Recht der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abweichend von Satz 1 die Zuständigkeit des Kirchengerichts
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Durch Vereinbarungen mit Institutionen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes kann bestimmt werden, dass ein
                     Kirchengericht für diese Institutionen zuständig ist, sofern die Institutionen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes oder
                     Bestimmungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren Bereich anwenden.
                  

               

               
                     § 57a 
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zuständig

                  
                     
                        	
                            für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Amts- und Dienststellen und Einrichtungen;

                        

                        	
                            für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. und seine Dienststellen und die ihm unmittelbar angeschlossenen
                              rechtlich selbstständigen Einrichtungen;
                           

                        

                        	
                            für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, die nach § 57 sowie nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchengerichtsgesetzes eine Zuständigkeit begründen;
                           

                        

                        	
                            für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen Kirchen, für die nach
                              § 6 Absatz 2 des Kirchengerichtsgesetzes die Zuständigkeit begründet wird, sowie
                           

                        

                        	
                            für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen Diakonischen Werke, die das Mitarbeitendenvertretungsgesetz der EKD aufgrund
                              einer Befreiung von der Anwendung des gliedkirchlichen Mitarbeitendenvertretungsrechts oder aufgrund von § 1 Absatz 2a anwenden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 58 
Bildung und Zusammensetzung der Kammern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern.  2 Die Gliedkirchen können andere Besetzungen vorsehen.  3 Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     wählbar sein.  4 Sofern das Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist, können auch deren Mitglieder berufen werden.  5 Für jedes Mitglied wird mindestens eine Stellvertretung berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Vorsitzende sowie deren Stellvertretungen müssen die Befähigung zum Richteramt haben.  2 Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen zu einer kirchlichen
                     Körperschaft oder einer Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland stehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Berufung von Vorsitzenden und deren Stellvertretungen soll ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite
                     vorgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglieder mindestens je eine Vertretung der Mitarbeitenden und eine Vertretung der
                     Dienstgeberseite berufen; das Gleiche gilt für die Stellvertretungen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Nähere regeln
                  

                  
                     
                        	
                            der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung,

                        

                        	
                            die Gliedkirchen für ihren Bereich.

                        

                     

                  

               

               
                     § 59 
Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchengerichts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhängig und nur an das Gesetz und ihr Gewissen gebunden.  2 Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und auf eine gute Zusammenarbeit hinzuwirken.  3 Sie unterliegen der richterlichen Schweigepflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Organ der Evangelischen Kirche in Deutschland oder
                     einer Gliedkirche sowie den leitenden Organen des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. oder der gliedkirchlichen
                     Diakonischen Werke angehört. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts beträgt sechs Jahre.  2 Solange eine neue Besetzung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die §§ 19,  21 und § 22 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 59a 
Berufung der Richter und Richterinnen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Berufung der Vorsitzenden Richterinnen und Vorsitzenden Richter soll ein einvernehmlicher Vorschlag der Dienstgeber-
                     und Dienstnehmerseite vorgelegt werden.  2 Kommt ein einvernehmlicher Vorschlag nicht spätestens binnen einer Frist von sechs Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen
                     Amtszeit zu Stande, kann eine Berufung auch ohne Vorliegen eines solchen Vorschlags erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die übrigen Richterinnen und Richter werden je als Vertretung der Mitarbeitenden vom Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland sowie als Vertretung der Dienstgeberseite vom Kirchenamt benannt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Mitglied des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland kann nicht sein, wer einem kirchenleitenden Organ
                     gliedkirchlicher Zusammenschlüsse oder einem leitenden Organ des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. angehört.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung.
                  

               

               
                     § 60 
Zuständigkeit der Kirchengerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag unbeschadet der Rechte der Mitarbeitenden über alle Streitigkeiten, die sich aus
                     der Anwendung dieses Kirchengesetzes zwischen den jeweils Beteiligten ergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen der Frage der Geltung von Dienststellenteilen und Einrichtungen der Diakonie
                     als Dienststellen angerufen werden (§ 3), entscheiden sie über die Ersetzung des Einvernehmens.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen des Abschlusses von Dienstvereinbarungen angerufen werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungsvorschlag unterbreitet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die Kirchengerichte nur fest, ob die Beteiligung der Mitarbeitendenvertretung erfolgt ist.  2 Ist die Beteiligung unterblieben, hat dies die Unwirksamkeit der Maßnahme zur Folge.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbestimmungsrecht unterliegen (§§ 42 und 43), haben die Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen, ob für die Mitarbeitendenvertretung ein Grund zur Verweigerung
                     der Zustimmung nach § 41 vorliegt.  2 Wird festgestellt, dass für die Mitarbeitendenvertretung kein Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung als ersetzt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die Kirchengerichte über die Ersetzung der Zustimmung der Mitarbeitendenvertretung.
                      2 Die Entscheidung muss sich im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und im Rahmen der Anträge von Mitarbeitendenvertretung
                     und Dienststellenleitung halten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen der Mitarbeitendenvertretung (§ 47 Absatz 2) stellen die Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienststellenleitung, die von der Mitarbeitendenvertretung beantragte
                     Maßnahme zu vollziehen, rechtwidrig ist.  2 Die Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Antrag der Mitarbeitendenvertretung zu
                     entscheiden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich.  2 Die Gliedkirchen können bestimmen, dass ein Aufsichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch durch Ersatzvornahme durchsetzen
                     kann, sofern die Dienststellenleitung die Umsetzung verweigert.
                  

               

               
                     § 61 
Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in erster Instanz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der Kirchengerichte festgelegt ist, beträgt die Frist zwei Monate nach Abschluss
                     der Erörterung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied der Kammer hat zunächst durch Verhandlungen mit den Beteiligten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken
                     (Einigungsgespräch).  2 Gelingt diese nicht, so ist die Kammer einzuberufen.  3 Im Einvernehmen der Beteiligten kann das vorsitzende Mitglied der Kammer allein entscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils eine Person hinzuziehen.  2 Für die Übernahme der Kosten findet § 30 Anwendung.  3 Im Streitfall entscheidet das vorsitzende Mitglied der Kammer.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied der Kammer kann den Beteiligten aufgeben, ihr Vorbringen schriftlich vorzubereiten und Beweise anzutreten.
                      2 Die Kammer entscheidet aufgrund einer von dem vorsitzenden Mitglied anberaumten mündlichen Verhandlung, bei der alle Mitglieder
                     der Kammer anwesend sein müssen.  3 Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach Feststellung durch die Kammer besondere Gründe den Ausschluss der Öffentlichkeit
                     erfordern.  4 Der Mitarbeitendenvertretung und der Dienststellenleitung ist in der Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  5 Die Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinwirken.  6 Im Einvernehmen mit den Beteiligten kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen und ein Beschluss im schriftlichen Verfahren
                     gefasst werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit Stimmenmehrheit gefasst wird.  2 Stimmenthaltung ist unzulässig.  3 Den Anträgen der Beteiligten kann auch teilweise entsprochen werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen.  2 Er wird mit seiner Zustellung wirksam.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied der Kammer kann einen offensichtlich unbegründeten Antrag ohne mündliche Verhandlung zurückweisen.
                      2 Gleiches gilt, wenn das Kirchengericht für die Entscheidung über einen Antrag offenbar unzuständig ist oder eine Antragsfrist
                     versäumt ist.  3 Die Zurückweisung ist in einem Bescheid zu begründen.  4 Der Bescheid ist zuzustellen.  5 Die Antragstellerin kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung beantragen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben.  2 Für die Übernahme der außergerichtlichen Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendig waren, findet § 30 Anwendung.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig zusammentreten, trifft das vorsitzende Mitglied auf Antrag einstweilige Verfügungen.
                  

               

               
                     § 62 
Verfahrensordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes
                     über das Beschlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.  2 Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind nicht anwendbar.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die §§ 46d bis 46f des Arbeitsgerichtsgesetzes finden bis zum 31. Dezember 2026 keine Anwendung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     können durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes für ihren Bereich eine abweichende Regelung treffen.  3 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die §§ 46c und 46g des Arbeitsgerichtsgesetzes und die dazu ergangene Rechtsverordnung finden entsprechende Anwendung, soweit
                     der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes dies für ihren Bereich bestimmen.  2 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

               

               
                     § 63 
Rechtsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der Kirchengerichte findet die Beschwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland statt.  2 § 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung.  3 Für die Anfechtung der nicht verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen,
                     wenn
                  

                  
                     
                        	
                            ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen,

                        

                        	
                            die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,

                        

                        	
                            der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Entscheidung
                              eines obersten Landesgerichts oder eines Bundesgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder
                           

                        

                        	
                            ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen kann.

                        

                     

                  

                   2 Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden Vorschriften Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland ohne mündliche Verhandlung.
                      2 Die Ablehnung der Annahme ist zu begründen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland die vollständigen
                     Verfahrensakten vor.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Einstweilige Verfügungen kann das vorsitzende Mitglied in dringenden Fällen allein treffen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland sind endgültig.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes
                     über die Beschwerde im Beschlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die §§ 46d bis 46f des Arbeitsgerichtsgesetzes finden bis zum 31. Dezember 2026 keine Anwendung.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     können durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes für ihren Bereich eine abweichende Regelung treffen.  3 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Die §§ 46c und 46g des Arbeitsgerichtsgesetzes und die dazu ergangene Rechtsverordnung finden entsprechende Anwendung, soweit
                     der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung und die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes dies für ihren Bereich bestimmen.  2 Dabei kann die Anwendung der genannten Vorschriften eingeschränkt oder modifiziert werden.
                  

               

               
                     § 63a 
Einhaltung auferlegter Verpflichtungen, Ordnungsgeld
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind beteiligte Personen einzeln oder gemeinsam zu einer Leistung oder Unterlassung verpflichtet, kann das Kirchengericht
                     angerufen werden, wenn die auferlegten Verpflichtungen nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses
                     erfüllt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Stellt das Kirchengericht auf Antrag mindestens einer beteiligten Person fest, dass die Verpflichtungen nach Absatz 1 nicht
                     erfüllt sind, kann es ein Ordnungsgeld von bis zu 10.000 Euro verhängen.  2 Das Ordnungsgeld kann vom Kirchengericht oder vom Kirchengerichtshof einem kirchlichen oder sozialen Zweck gewidmet werden.
                      3 Es wird von der Geschäftsstelle eingezogen.
                  

               

               

            

         

      

      
            XII. Abschnitt
Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 64 
Übernahmebestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gliedkirchen können in den Übernahmebestimmungen regeln, dass Maßnahmen abweichend von diesem Kirchengesetz weiterhin
                     der Mitbestimmung unterliegen, soweit Regelungen der Gliedkirchen dies bisher vorsehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Darüber hinaus kann bestimmt werden, dass Maßnahmen, die bisher einem Beteiligungsrecht unterlagen, das in seiner Wirkung
                     nicht über die eingeschränkte Mitbestimmung hinausgeht, der eingeschränkten Mitbestimmung unterworfen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit eine Gliedkirche von der Möglichkeit des bis zum 31. Dezember 2023 geltenden § 10 Absatz 1 Satz 2 Gebrauch gemacht hat und nach dem gliedkirchlichen Recht für die Wählbarkeit in die Mitarbeitendenvertretung die Zugehörigkeit
                     zu einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen
                     ist, vorsieht, bleiben diese Regelungen bestehen.8

               

            

         

      

      

      1
            tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 in Kraft

         

      

      2
            tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 in Kraft

         

      

      3
            tritt mit Wirkung zum 1. Mai 2026 in Kraft

         

      

      4
            tritt am Tag nach Erlass der Verordnung in Kraft 

         

      

      5
            tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 in Kraft

         

      

      6
            § 32 neu gefasst durch Kirchengesetz zur sechsten Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
               Kirche in Deutschland (MVG-EKD) vom 13. November 2024.
            

         

      

      7
            Redaktioneller Hinweis: Aufgrund von Nr. 3 der Gesetzesvertretenden Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
               zur siebten Änderung des Mitarbeitendenvertretungsgesetzes der EKD vom 12. Dezember 2025 (ABl. EKD 2025 S. 169), wird Absatz
               2 mit Wirkung ab 1. Mai 2026 gestrichen. 
            

         

      

      8
            Abgelegt im archivierten Recht des FachInformationsSystems Kirchenrecht (FIS) unter der Ordnungsnummer 4.12

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Rechtsstellung der privatrechtlichen beschäftigten Mitarbeitenden 
(Mitarbeitendengesetz – MG)
         

      

      
         Vom 22. November 2019

      

      
         (GVBl. 28. Band, S. 218)

      

      
            Abschnitt 1
Grundbestimmungen
            

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz gilt für die privatrechtlich Beschäftigten und zu ihrer Ausbildung Beschäftigten (Mitarbeitende) der
                     Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und derjenigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
                     die der Aufsicht der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg unterstehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Ordinierte in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis bleiben die besonderen Vorschriften über die dienstlichen
                     Pflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Nicht in Absatz 1 genannte kirchliche Einrichtungen wie Vereine und andere Körperschaften sowie Stiftungen können dieses
                     Kirchengesetz mit Zustimmung des Oberkirchenrates ganz oder zum Teil anwenden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Regelungen des Vertrages über die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 28. März 2014 bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 2
Grundlagen des kirchlichen Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der kirchliche Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. 2Alle Personen, die in
                     Anstellungsverhältnissen in der Kirche tätig sind, tragen dazu bei, dass dieser Auftrag erfüllt werden kann. 3Dieser Auftrag
                     ist die Grundlage der Rechte und Pflichten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeitenden. 4Die gemeinsame Verantwortung für
                     den kirchlichen Dienst verbindet Anstellungsträger und Mitarbeitende zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller
                     Zusammenarbeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die kirchlichen Anstellungsträger haben die Aufgabe, ihre Dienststellen und Einrichtungen gemäß ihrer evangelischen Identität
                     zu gestalten.  2 Sie tragen Verantwortung für die evangelische Prägung in den Arbeitsvollzügen, den geistlichen Angeboten und der Organisation
                     ihrer Dienststelle oder Einrichtung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Anstellungsträger haben die Aufgabe, ihre Mitarbeitenden mit den christlichen Grundsätzen ihrer Arbeit vertraut zu machen.
                      2 Sie fördern die Fort- und Weiterbildung zu Themen des Glaubens und des christlichen Menschenbildes und berücksichtigen diese
                     Themen auch in der kirchlichen Berufsausbildung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Anstellungsträger soll mit Bewerberinnen und Bewerbern in den Einstellungsgesprächen erörtern, dass der Auftrag der Kirche
                     die Arbeitsvollzüge prägt.
                  

               

               
                     § 3
Mitarbeiterstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mitarbeitende dürfen nur angestellt werden, wenn eine freie Mitarbeiterstelle vorhanden ist.  2 In begründeten Ausnahmefällen kann der Oberkirchenrat genehmigen, dass außerplanmäßige Kräfte angestellt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Abweichend von Absatz 1 bedarf es zur Anstellung zur Ausbildung Beschäftigten, Praktikantinnen und Praktikanten keiner Mitarbeiterstelle.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und diejenigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der
                     Aufsicht der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg unterstehen, errichten für ihre Beschäftigten die erforderlichen Mitarbeiterstellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Beschluss über die Errichtung und Aufhebung von Mitarbeiterstellen bedarf der Genehmigung durch den Oberkirchenrat.  2 Der Beschluss über die Errichtung einer Mitarbeiterstelle darf nur gefasst und genehmigt werden, wenn die erforderlichen Mittel
                     bereitgestellt sind.
                  

               

               
                     § 4
Ausbildung und Prüfungen
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat kann Bestimmungen über Ausbildung und Prüfung bestimmter Gruppen von Mitarbeitenden erlassen. 

               

               
                     § 5
Einführung
                     

                  

                  Zu Beginn ihres Dienstes sollen die Mitarbeitenden in einem Gottesdienst eingeführt werden.

               

               
                     § 6
Genehmigungsvorbehalte
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat kann regeln, inwieweit der Beschluss eines Anstellungsträgers über die Begründung oder die Änderung des
                     Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses einer oder eines Mitarbeitenden der Genehmigung bedarf und welche Stelle für die Erteilung
                     der Genehmigung zuständig ist.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Allgemeine Rechte und Pflichten
            

         

         
                     § 7
Dienstvertragsordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dienstverträge werden nach den Bestimmungen einer Dienstvertragsordnung und der diese Dienstvertragsordnung ergänzenden oder
                     ersetzenden Arbeitsrechtsregelungen abgeschlossen.  2 Das Zustandekommen der Dienstvertragsordnung regelt das Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
                     der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 In der Dienstvertragsordnung und in den die Dienstvertragsordnung ergänzenden oder ersetzenden Arbeitsrechtsregelungen sind
                     die Bestimmungen über die Verhältnisse des Dienstes und die Entgelte unter Beachtung der kirchlichen Erfordernisse an den
                     Bestimmungen auszurichten, die jeweils für den öffentlichen Dienst im Land Niedersachsen gelten.  2 Die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes sind insbesondere bei der Festsetzung von Tätigkeitsmerkmalen zu berücksichtigen.
                      3 § 9 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 8
Zusatzversorgung
                     

                  

                   1 Privatrechtlich Beschäftigte erhalten eine Zusatzversorgung.  2 Sie richtet sich nach dem Recht der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und ist nicht Gegenstand der Dienstvertragsordnung,
                     soweit sie sich auf Grundlage der Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes betreffend die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
                     der nichtbeamteten kirchlichen Mitarbeiter vom 30. Mai 1956 (GVBl. XIV. Bd., S. 143 ff.) nach den Bestimmungen der Satzung
                     der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in ihrer jeweils geltenden Satzung richtet.  3 Soweit Leistungen abweichend von Satz 2 auf Grundlage der Satzung der Evangelischen Zusatzversorgungskasse (EZVK) in ihrer
                     jeweils geltenden Fassung gewährt werden, ist die Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden an den Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse
                     dem Grund und der Höhe nach in der Dienstvertragsordnung zu regeln. 
                  

               

               
                     § 9
Schweigepflicht
                     

                  

                   1 Mitarbeitende dürfen ohne Einwilligung des Oberkirchenrat oder der von ihm bestimmten Stelle über Angelegenheiten, die der
                     Schweigepflicht unterliegen, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben.  2 Die Einwilligung, als Zeuge auszusagen oder ein Gutachten zu erstatten, kann versagt werden, wenn die Aussage oder das Gutachten
                     wichtige kirchliche Interessen gefährden würde.
                  

               

               
                     § 10
Verantwortung und Verhalten im Dienstverhältnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Alle Mitarbeitenden übernehmen in ihrem Aufgabenbereich Mitverantwortung für die glaubwürdige Erfüllung kirchlicher Aufgaben.
                      2 Sie haben sich gegenüber der evangelischen Kirche loyal zu verhalten.  3 Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie die Heilige Schrift und das Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche
                     achten und dass sie in ihrem beruflichen Handeln den kirchlichen Auftrag vertreten und fördern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung
                     dieses Dienstes nicht beeinträchtigt wird. 
                  

               

               
                     § 11
Gelöbnis
                     

                  

                   1 Die Mitarbeitenden legen zu Beginn ihres Dienstes das folgende Gelöbnis ab: 
                  

                  „Ich gelobe, den mir anvertrauten Dienst treu und gewissenhaft zu erfüllen, Verschwiegenheit zu wahren und mich innerhalb
                     und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung meines Dienstes nicht beeinträchtigt wird.” 
                  

                   2 Das Gelöbnis soll mit dem Satz schließen: „Ich gelobe es mit Gottes Hilfe.” 
                  

               

               
                     § 12
Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung
                     

                  

                   1 Wird einer oder einem Mitarbeitenden von ihrem oder seinem Anstellungsträger eine Dienstpflichtverletzung vorgeworfen oder
                     hat er oder sie Grund zu der Befürchtung, dass ihm oder ihr eine Dienstpflichtverletzung vorgeworfen wird, so kann er oder
                     sie vom Anstellungsträger eine Klärung des dem Vorwurf zugrunde liegenden Sachverhaltes verlangen.  2 Kommt der Anstellungsträger diesem Verlangen nicht in angemessener Frist nach, so kann eine Nachprüfung durch die Schiedsstelle
                     beantragt werden (§ 16 Absatz 1 Nummer 2).
                  

               

               
                     § 13
Kandidatur bei staatlichen Wahlen
                     

                  

                  Auf privatrechtlich Beschäftigte sind die für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen geltenden Vorschriften über eine Bewerbung
                     um die Aufstellung als Kandidat oder Kandidatin für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zu einem
                     gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes oder zu einem kommunalen Amt oder Mandat entsprechend anzuwenden.
                  

               

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Berufliche Anforderungen
            

         

         
                     § 14
Allgemeine Anstellungsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im kirchlichen Dienst kann nur angestellt werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                            die Anforderungen an die Kirchenmitgliedschaft erfüllt (§ 15), 

                        

                        	
                            die für den Dienst erforderliche Vorbildung und Ausbildung erhalten, die vorgeschriebenen Probezeiten und praktischen Dienstzeiten
                              mit Erfolg zurückgelegt und die vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hat, 
                           

                        

                        	
                            frei von Krankheiten und sonstigen Beeinträchtigungen ist, die die Ausübung des Dienstes wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit
                              oder der Bedingungen der Ausübung dieser Tätigkeit wesentlich hindern. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat kann von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 nach Maßgabe des § 15 Befreiung erteilen.  2 Er kann bestimmen, dass andere Stellen die Befreiung nach Satz 1 erteilen können oder die Befreiung als erteilt gilt.  3 Eine erteilte Befreiung erlischt, wenn sich die in der Person der oder des Mitarbeitenden zugrunde gelegten Voraussetzungen
                     ändern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Oberkirchenrat kann von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 Befreiung erteilen, wenn es im Hinblick auf
                     die Aufgabe verantwortet werden kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Haben Voraussetzungen nach Absatz 1 bei der Anstellung nicht vorgelegen oder fallen sie weg oder besteht eine Befreiung nach
                     Absatz 2 oder 3 nicht oder nicht mehr, so soll der Anstellungsträger durch Beratung und Gespräch auf die Beseitigung des Mangels
                     hinwirken.  2 Kann der Mangel nicht auf andere Weise behoben werden, so ist nach Abwägung der Umstände des Einzelfalles als letzte Maßnahme
                     eine außerordentliche Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund auszusprechen. 
                  

               

               
                     § 15
Anforderungen an die Kirchenmitgliedschaft für die berufliche Mitarbeit im kirchlichen Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anforderung an die Kirchenmitgliedschaft richtet sich nach der Erfüllung des kirchlichen Auftrags in seiner konkreten
                     Ausgestaltung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die berufliche Mitarbeit in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg setzt grundsätzlich die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer Kirche voraus, mit der die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft
                     verbunden ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Absatz 2 gilt uneingeschränkt für Mitarbeitende, denen Aufgaben der Verkündigung, der Seelsorge und der evangelischen Bildung
                     übertragen sind. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mitarbeitende, denen eine erhebliche Entscheidungs- oder Repräsentationsverantwortung übertragen ist, können auch Mitglied
                     einer anderen Kirche sein, die Vollmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Sofern es nach Art der Aufgabe unter Beachtung der Größe der Dienststelle oder Einrichtung und ihrer sonstigen Mitarbeiterschaft
                     sowie des jeweiligen Umfelds vertretbar und mit der Erfüllung des kirchlichen Auftrags vereinbar ist, können für alle übrigen
                     Aufgaben auch beruflich Mitarbeitende beschäftigt werden, die keiner christlichen Kirche angehören.  2 Die Entscheidung darüber trifft der Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Für eine Einstellung in den kirchlichen Dienst kommt nicht in Betracht, wer aus der evangelischen Kirche oder aus einer anderen
                     Kirche ausgetreten ist, die Vollmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ist, ohne die Mitgliedschaft
                     in einer anderen Kirche erworben zu haben, die Vollmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ist.
                      2 Ausnahmen sind in besonderen Einzelfällen möglich; sie bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Oberkirchenrat.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Schiedsstelle
            

         

         
                     § 16
Schiedsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz am Sitz der Geschäftsstelle der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
                     gebildete Schiedsstelle erhält zusätzlich die folgenden Zuständigkeiten: 
                  

                  
                     
                        	
                            Die Schiedsstelle wirkt auf Vergleich in dienst- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zwischen Anstellungsträgern und ihren
                              Mitarbeitenden hin. Antragsberechtigt ist die oder der betroffene Mitarbeitende oder der Anstellungsträger. 
                           

                        

                        	
                            Die Schiedsstelle trifft feststellende Entscheidungen in nach § 12 beantragten Verfahren. Antragsberechtigt ist die oder
                              der betroffene Mitarbeitende.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zuständigkeiten staatlicher und kirchlicher Gerichte bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In Angelegenheiten nach Absatz 1 Nummer 1 kann die Schiedsstelle auch bei Anhängigkeit eines gerichtlichen Verfahrens ihre
                     Bemühungen um eine Schlichtung fortsetzen und darauf hinwirken, dass sich die Beteiligten außergerichtlich einigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wenn in Angelegenheiten nach Absatz 1 Nummer 1 eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ein staatliches oder ein kirchliches
                     Gericht in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit unmittelbar angerufen hat, kann der Anstellungsträger, die zuständige oberste
                     Behörde, die zuständige Mitarbeitervertretung oder eine berufliche Vereinigung der Mitarbeitenden die Schiedsstelle anrufen,
                     wenn die oder der Mitarbeitende zustimmt. 
                  

               

               
                     § 17
Verfahren
                     

                  

                   1 Für das Verfahren in Angelegenheiten nach § 16 Absatz 1 gelten die Vorschriften des Mitarbeitervertretungsgesetzes über das
                     Verfahren vor der Schiedsstelle und über die einstweilige Anordnung entsprechend.  2 Die Schiedsstelle kann den Oberkirchenrat, die betroffene Anstellungsträgerin und die zuständige Mitarbeitervertretung beiladen.
                     
                  

               

               
                     § 18
Verordnungsermächtigung
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat kann Näheres zu den §§ 14 und 15 dieses Kirchengesetzes durch Rechtsverordnung erlassen.

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 01.12.2019 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Fassung der Bekanntmachung
                     vom 11. März 2000 (GVBl. 24. Band, S. 140), zuletzt geändert durch Kirchengesetz  vom 24. November 2017 (GVBl. 28. Band, S.
                     97) außer Kraft.
                  

               

               

               

               

            

         

      

      

      

   
      

      
         Wahlordnung zum Mitarbeitervertretungsgesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

      

      
         Vom 25. Januar 1994

      

      
         (GVBl. 23. Band, S. 30), zuletzt geändert am 8. Dezember 2004 (GVBl. 26. Band, S. 7)
         

      

      Aufgrund des § 12 Abs. 2 und des § 56 Abs. 2 des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG) vom 9. Dezember 1992 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 195), geändert durch das Kirchengesetz vom 10. November 1993, (Kirchl.
         Amtsbl. S. 169), erlassen wir für die Wahl der Mitarbeitervertretungen die folgende Ausführungsverordnung:
      

      
                     § 1
Wahlausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Wahl der Mitarbeitervertretung wird, soweit sie nicht im vereinfachten Verfahren stattfindet (§ 14), von einem Wahlausschuss vorbereitet und durchgeführt.  2 Er besteht aus drei wahlberechtigten Mitgliedern.  3 Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitglieder und Ersatzmitglieder sollen einer Mitarbeitervertretung nicht angehören.  2 Werden sie zur Wahl aufgestellt, so scheiden sie aus dem Wahlausschuss aus.
                  

               

               
                     § 2
Bildung des Wahlausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder des Wahlausschusses und die Ersatzmitglieder werden vorbehaltlich der Bestimmung des § 16 Abs. 2 MVG spätestens drei Monate vor Ablauf der Wahlperiode der Mitarbeitervertretung oder in den Fällen des § 16 Abs. 1 MVG unverzüglich in einer von dieser einzuberufenden Mitarbeiterversammlung durch Zuruf und offene Wahl gewählt.  2 Die Mitarbeiterversammlung kann geheime Wahl beschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Besteht noch keine Mitarbeitervertretung oder ist die Frist des Absatzes 1 versäumt, so beruft die Dienststellenleitung die
                     Mitarbeiterversammlung ein.  2 Der Leiter der Versammlung wird in der Regel durch Zuruf bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Falle der Bildung gemeinsamer Mitarbeitervertretungen für mehrere Dienststellen nimmt die Dienststellenleitung der gemäß § 5 Abs. 3 MVG bestimmten Dienststelle die Befugnis nach Absatz 2 wahr.
                  

               

               
                     § 3
Geschäftsführung des Wahlausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Schriftführer.  2 Hierzu beruft das älteste Mitglied den Wahlausschuss binnen drei Tagen nach seiner Wahl ein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über alle Sitzungen und die im Folgenden bestimmten Handlungen sind Niederschriften anzufertigen, die von dem Vorsitzenden
                     und dem Schriftführer zu unterzeichnen sind.
                  

               

               
                     § 4
Wählerliste
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wahlausschuss stellt für die Wahl je eine Liste der gemäß § 10 MVG Wahlberechtigten (Wählerliste) und der gemäß § 11 MVG wählbaren Mitarbeiter auf.  2 Er hat die Wählerliste bis zum Tage vor Beginn der Wahlhandlung auf dem laufenden zu halten und zu berichtigen.  3 Der Wahlausschuss kann mehrere Stimmbezirke einrichten; in diesem Fall ist die Wählerliste nach den Stimmbezirken aufzugliedern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Beide Listen sind gleichzeitig mit Erlass des Wahlausschreibens (§ 5 Abs. 2) auszulegen.  2 Vollständige Abschriften der Listen sollen in jeder der beteiligten Dienststellen ausgelegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Dienststellen unterstützen den Wahlausschuss bei der Aufstellung der Listen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird für mehrere Dienststellen aus den in § 1 Abs. 3 MVG genannten Bereichen aufgrund einer gemäß § 5 Abs. 2 a MVG geschlossenen Dienstvereinbarung eine gemeinsame Mitarbeitervertretung gewählt, so kann durch Dienstvereinbarung die Bildung
                     von Wahlbezirken vorgesehen werden.  2 In der Dienstvereinbarung ist für jeden Wahlbezirk die Anzahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung festzulegen.
                  

               

               
                     § 5
Wahltermin und Wahlausschreiben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Spätestens zwei Wochen nach seiner Bildung setzt der Wahlausschuss den Termin für die Wahl fest; dieser darf nicht später
                     als drei Monate nach Bildung des Wahlausschusses liegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltermin erlässt der Wahlausschuss ein Wahlausschreiben, das den Beteiligten bekanntzugeben
                     ist; die Bekanntgabe soll in der Regel durch schriftliche Mitteilung erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Wahlausschreiben muss enthalten:
                     
                        	
                           Ort und Tag seines Erlasses,

                        

                        	
                           Ort und Tag und Zeit der Wahlhandlung,

                        

                        	
                           die Stimmbezirke,

                        

                        	
                           Ort und Zeit der Auslegung der Listen gemäß § 4,
                           

                        

                        	
                           den Hinweis, dass Einsprüche gegen die Listen binnen einer Woche nach Beginn der Auslegung eingelegt werden können,

                        

                        	
                           die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

                        

                        	
                           die Voraussetzung für die Briefwahl (§ 9)
                           

                        

                        	
                           die Aufforderung zum Einreichen von Wählvorschlägen gemäß § 6 Abs. 1 bis 3 unter Angabe des Zeitpunktes, bis zu welchem sie einzureichen sind,
                           

                        

                        	
                           die Anschrift, unter der der Wahlausschuss zu erreichen ist.

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Wahlvorschläge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Jeder Wahlberechtigte kann allein oder zusammen mit anderen Wahlberechtigten einen Wahlvorschlag innerhalb von drei Wochen
                     nach Bekanntgabe des Wahlausschreibens einreichen.  2 Der Wahlvorschlag ist zu unterzeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Wahlvorschlag soll mehr Namen enthalten, als Mitglieder der Mitarbeitervertretung zu wählen sind, und den Vorschriften
                     des § 9 MVG Rechnung tragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Wahlvorschlag muss die durch seine Unterschrift bestätigte Erklärung des Bewerbers enthalten, dass er seiner Aufstellung
                     zustimmt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Wahlausschuss hat die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge und die Wählbarkeit der Vorgeschlagenen unverzüglich zu prüfen
                     und Beanstandungen dem Erstunterzeichner des Wahlvorschlages umgehend mitzuteilen.  2 Beanstandungen können innerhalb der Einreichungsfrist behoben werden.
                  

               

               
                     § 7
Gesamtvorschlag und Stimmzettel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Wahlausschuss stellt alle gültigen Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag zusammen und führt darin die Namen der Vorgeschlagenen
                     in alphabetischer Reihenfolge auf.  2 Dabei sind Ort und Art der beruflichen Tätigkeit anzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Gesamtvorschlag ist den Wahlberechtigten spätestens zwei Wochen vor der Wahl bekanntzugeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Stimmzettel haben den Gesamtvorschlag in der Anordnung gemäß Absatz 1 zu enthalten.  2 Sie müssen gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben, die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung
                     angeben und einen Hinweis auf die Vorschrift des § 9 MVG enthalten.  3 Weitere Angaben sind unzulässig.
                  

               

               
                     § 8
Durchführung der Wahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Wahl findet in Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des Wahlausschusses (Wahlvorstand) statt.  2 Diese kennzeichnen in der Wählerliste die Wahlberechtigten, die gewählt haben.  3 Vor Beginn der Stimmabgabe hat der Wahlvorstand festzustellen, dass die Wahlurnen leer sind; diese sind bis zum Abschluss
                     der Wahlhandlung verschlossen zu halten.  4 Für die nötigen Arbeiten im Wahlraum kann der  Wahlvorstand Wahlhelfer heranziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sind mehrere Stimmbezirke eingerichtet, so kann der Wahlausschuss seine Ersatzmitglieder für den Wahlvorstand heranziehen.
                      2 Ein Mitglied des Wahlausschusses soll bei der Durchführung der Wahl anwesend sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Wahlrecht wird durch Abgabe des Stimmzettels (§ 7 Abs. 3) ausgeübt, auf dem die Namen der Vorgeschlagenen durch Ankreuzen gekennzeichnet werden und der zusammengefaltet in die Wahlurne
                     gelegt wird.  2 Es können auch Wahlumschläge für die Stimmzettel ausgegeben werden.  3 Vor Aushändigung des Stimmzettels ist festzustellen, ob der Wähler wahlberechtigt ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Jeder Wahlberechtigte darf höchstens so viele Namen ankreuzen, wie Mitglieder in die Mitarbeitervertretung zu wählen sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Wahlvorstand stellt sicher, dass der Wahlberechtigte den Stimmzettel unbeobachtet ausfüllen kann.  2 Körperlich behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen.
                  

               

               
                     § 9
Briefwahl
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Wahlrecht kann im Wege der Briefwahl ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wer von der Briefwahl Gebrauch machen will, benötigt einen Wahlschein.  2 Der Wahlschein kann schriftlich oder mündlich beim Wahlausschuss bis zu 48 Stunden vor Beginn der Wahlhandlung beantragt werden.
                      3 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  4 Auf dem schriftlichen Antrag ist der Zeitpunkt des Eingangs zu vermerken; verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind
                     unbearbeitet zu den Wahlakten zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Wahlschein muss von einem Mitglied des Wahlausschusses unterzeichnet sein und enthält die Bestätigung des Wahlausschusses
                     über die Eintragung in die Wählerliste.  2 Der Wahlschein enthält ferner den Wortlaut einer von dem Wahlberechtigten abzugebenden Versicherung über die persönliche Ausfüllung
                     des Stimmzettels.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Dem Wahlberechtigten sind mit dem Wahlschein ein Stimmzettel, ein Wahlumschlag und ein an den Wahlausschuss adressierter Freiumschlag
                     zu übermitteln.  2 Der Wahlausschuss vermerkt die Ausstellung eines Wahlscheines in der Wählerliste.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen werden berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschluss der Wahlhandlung beim Wahlausschuss
                     eingegangen sind.  2 Sind mehrere Stimmbezirke gebildet, so ist die Wahlhandlung erst abgeschlossen, wenn sie auch im letzten Stimmbezirk beendet
                     ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Wahlausschuss sammelt die eingehenden Wahlbriefe und bewahrt sie bis zum Abschluss der Wahlhandlung gesondert auf.  2 Nach Abschluss der Wahlhandlung öffnet er die vorliegenden Wahlbriefe, entnimmt ihnen die Wahlscheine und prüft, ob der Wähler
                     in der Wählerliste eingetragen ist und die Versicherung nach Absatz 3 abgegeben hat.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Ist der Wahlschein für in Ordnung befunden worden, so wird der Wahlumschlag ungeöffnet entnommen und der Wahlbriefumschlag
                     vernichtet, nachdem die Stimmabgabe in der Wählerliste vermerkt ist.  2 Danach werden den Wahlumschlägen die gefalteten Stimmzettel entnommen und in die Wahlurne gelegt.  3 Im Falle des § 8 Abs. 3 Satz 2 sind die Wahlumschläge ungeöffnet in die Wahlurne zu legen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er keinen ordnungsgemäßen Wahlschein enthält oder erst nach Abschluss der Wahlhandlung eingegangen
                     ist.  2 Er ist mit seinem Inhalt zu den Wahlunterlagen zu nehmen.
                  

               

               
                     § 10
Feststellung des Wahlergebnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Nach Abschluss der Wahlhandlung und nachdem die im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen in die Wahlurne gelegt worden sind,
                     stellt der Wahlausschuss unverzüglich fest, wie viele Stimmen auf die einzelnen Vorgeschlagenen entfallen sind, und ermittelt
                     ihre Reihenfolge nach der Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit entscheidet über die Reihenfolge das Los.  2 Den Wahlberechtigten ist hierbei die Anwesenheit gestattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gewählt sind die Vorgeschlagenen, auf die die meisten Stimmen entfallen sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ungültig sind Stimmzettel,
                     
                        	
                           die nicht vom Wahlausschuss ausgegeben sind,

                        

                        	
                           aus denen sich die Willensäußerung des Wählers nicht einwandfrei ergibt,

                        

                        	
                           auf denen mehr Namen angekreuzt sind, als Mitglieder der Mitarbeitervertretung zu wählen sind,

                        

                        	
                           die einen Zusatz enthalten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
                     

                  

                   1 Der Wahlausschuss gibt das Wahlergebnis (§ 10 Abs. 1 und 2) in geeigneter Weise unverzüglich bekannt und benachrichtigt die Gewählten schriftlich.  2 Erklärt ein Gewählter nicht innerhalb einer Woche schriftlich, dass er seine Wahl ablehnt, so gilt sie als angenommen.  3 Lehnt ein Gewählter ab, so rückt an seine Stelle der mit der nächsthöheren Stimmenzahl Gewählte.
                  

               

               
                     § 12
Wahl der Sprecher der Jugendlichen und der Auszubildenden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Wahl der Sprecher der Jugendlichen und der Auszubildenden (§ 50 MVG) wird von der Mitarbeitervertretung vorbereitet und geleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitarbeitervertretung setzt einen Wahltermin fest und versendet spätestens zwei Wochen vor dem Wahltermin eine Liste der
                     wählbaren Mitarbeiter an die Wahlberechtigten und fordert diese auf, Wahlvorschläge zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Werden nicht mehr wählbare Mitarbeiter vorgeschlagen als Sprecher zu wählen sind, so gelten die Vorgeschlagenen als gewählt.
                      2 Andernfalls findet nach Bestimmung der Mitarbeitervertretung entweder eine Wahlversammlung mit geheimer Stimmabgabe oder eine
                     Briefwahl statt.  3 Auf die Abstimmung in der Wahlversammlung und die Briefwahl sind die §§ 8 und 9 sinngemäß anzuwenden.
                  

               

               
                     § 13
Einspruchsrecht und Berichtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, gegen die Wählerliste oder die Liste der wählbaren Mitarbeiter oder das Wahlausschreiben
                     innerhalb einer Woche nach Beginn der Auslegung Einspruch einzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Wahlausschuss entscheidet unverzüglich über den Einspruch und erteilt einen schriftlichen Bescheid.  2 Gibt er dem Einspruch statt, so berichtigt er die Wählerliste oder die Liste der wählbaren Mitarbeiter oder das Wahlausschreiben.
                      3 Wird dem Einspruch nicht stattgegeben, so hat der Bescheid einen Hinweis auf die Möglichkeit der Anfechtung der Wahl gemäß
                     § 14 Abs. 1 MVG zu enthalten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlergebnisses, insbesondere Rechenfehler bei der Zählung der Stimmen, hat der Wahlvorstand
                     von Amts wegen oder auf Antrag zu berichtigen.  2 Den Antrag kann jeder Wahlberechtigte stellen.  3 Die Berichtigung ist nur zulässig, solange die Frist für die Anfechtung der Wahl nicht abgelaufen ist.  4 Die Berichtigung ist in der gleichen Weise wie das Wahlergebnis bekanntzugeben.
                  

               

               
                     § 14
Vereinfachtes Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 50 Mitarbeitern kann die Mitarbeitervertretung (MAV) den Wahlberechtigten
                     mit der Einladung zur Mitarbeiterversammlung vorschlagen, die Wahl im vereinfachten Verfahren nach Maßgabe der Vorschriften
                     der Absätze 2 bis 9 durchzuführen.
                  

                   2 Die Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.  3 Für die Wahl der Sprecher der Jugendlichen und der Auszubildenden gilt § 12 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Widerspricht keiner der Wahlberechtigten, so wird das vereinfachte Verfahren durchgeführt.  2 Der Widerspruch kann schriftlich bis zum Beginn der Mitarbeiterversammlung bei der Mitarbeitervertretung oder mündlich bis
                     zum Beginn der Wahl des Wahlleiters (Absatz 3) während der Mitarbeiterversammlung erhoben  werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Anstelle eines Wahlausschusses werden ein Wahlleiter und ein Stellvertreter gewählt.  2 Für die Wahl des Wahlleiters gelten die Vorschriften des § 2 Abs. 1 entsprechend.  3 Der Wahlleiter sorgt für die Durchführung der Wahl im vereinfachten Verfahren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Wahlvorschläge für die Wahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung können schriftlich bis zum Beginn der Mitarbeiterversammlung
                     bei der Mitarbeitervertretung eingereicht oder mündlich während der Mitarbeiterversammlung innerhalb einer vom Wahlleiter
                     zu bestimmenden Frist gemacht werden.  2 Wahlvorschläge, die schriftlich eingereicht sind, verfallen und werden nicht in der Niederschrift festgehalten, wenn das vereinfachte
                     Verfahren nicht stattfindet.  3 Findet das vereinfachte Verfahren statt, so werden die Wahlvorschläge in der Niederschrift über die Mitarbeiterversammlung
                     festgehalten und der Mitarbeiterversammlung vom Wahlleiter in alphabetischer Reihenfolge bekanntgegeben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Sind die Vorgeschlagenen mit ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag einverstanden, so werden an die wahlberechtigten Teilnehmer
                     der Mitarbeiterversammlung unverzüglich Stimmzettel mit den Namen der Vorgeschlagenen, die in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen
                     sind, ausgegeben.  2 Für die Durchführung der Wahl gelten die Vorschriften des § 8 Abs. 1 Sätze 1, 3 und 4 und Abs. 3 bis 5 entsprechend.  3 Die abgegebenen Stimmzettel werden vom Wahlleiter unverzüglich auf ihre Gültigkeit geprüft und anschließend ausgezählt.  4 Briefwahl ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Gewählt sind die Vorgeschlagenen, auf die die meisten Stimmen entfallen sind.  2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge.  3 Ist nur die erforderliche Anzahl von Mitgliedern der Mitarbeitervertretung vorgeschlagen worden oder haben andere Vorgeschlagene
                     keine Stimme erhalten, so sind die Ersatzmitglieder unverzüglich in gleicher Weise zu wählen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Annahme der Wahl kann sofort erklärt werden, im Übrigen gelten die Vorschriften des § 11 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Über den Ablauf der Mitarbeiterversammlung, die Wahlhandlung und die Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift,
                     die auch die Namen der Teilnehmer aufzuführen und festzustellen hat, welche Teilnehmer einen Stimmzettel erhalten haben, anzufertigen.
                      2 Sie ist vom Wahlleiter zu unterschreiben.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                        Für die Wahl im vereinfachten Verfahren gelten im Übrigen die Vorschriften der §§ 1 Abs. 2, 10 Abs. 3, 13 Abs. 3 sowie 16 und 17 entsprechend.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  (gestrichen)

               

               
                     § 16
Kostenregelung
                     

                  

                   1 Von den Dienststellen werden die für die Wahl erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.  2 Für die Kosten der Wahl gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 4 MVG.
                  

               

               
                     § 17
Verwahrung der Wahlunterlagen
                     

                  

                  Die Wahlakten, insbesondere Niederschriften, Wählerliste, Wahlausschreiben, Wahlvorschläge, Stimmzettel sind von der Mitarbeitervertretung
                     vier Jahre aufzubewahren.
                  

               

               
                     § 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zum selben Zeitpunkt tritt die Wahlordnung zum Gemeinsamen Mitarbeitervertretungsgesetz der Konföderation evangelischer Kirchen
                     in Niedersachsen vom 25. Februar 1975 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 49) außer Kraft.
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            Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen
            

         

         

         
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                   1 Die Verantwortung für den Dienst in der Kirche tragen die Leitungsorgane und die Mitarbeitenden gemeinsam.  2 Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden werden in einem kirchengemäßen Verfahren im Sinne des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

               

               
                     § 2
Partnerschaft im Arbeits- und Dienstrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur partnerschaftlichen Regelung der Arbeitsbedingungen der privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden sowie der privatrechtlich
                     beschäftigten Mitarbeitenden in der Ausbildung wird für den Bereich der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig,
                     der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg eine Arbeits- und
                     Dienstrechtliche Kommission gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission wirkt darüber hinaus bei der Vorbereitung von Bestimmungen über öffentlich-rechtliche
                     Dienstverhältnisse mit, die von arbeitsrechtlicher Bedeutung sind.
                  

               

               
                     § 3
Arbeitsrechtsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Arbeitsrechtsregelungen sind die Beschlüsse der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission in den Fällen der §§ 14 und 15, ferner die Beschlüsse der Schlichtungskommission nach § 18. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Arbeitsrechtsregelungen nach Absatz 1 sind verbindlich und wirken normativ.  2 Sie treten mit dem darin bestimmten Datum in Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In den Dienstverträgen und in den Ausbildungsverträgen ist die Anwendung der Arbeitsrechtsregelungen nach Absatz 1 in der
                     jeweils gültigen Fassung zu vereinbaren.
                  

               

               

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission
            

         

         
                     § 4
Zusammensetzung und Bildung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission sind
                  

                  
                     
                        	
                            neun Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft,

                        

                        	
                            neun Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger.

                        

                     

                  

                  Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu bestellen. Im Vertretungsfall nimmt das stellvertretende
                     Mitglied alle Rechte und Pflichten des ordentlichen Mitglieds wahr.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitglied der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission kann nur sein, wer zu kirchlichen Ämtern in einer der Gliedkirchen
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland wählbar ist.  2 Ausnahmsweise darf auch Mitglied der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission sein, wer einer Kirche angehört, die in der
                     Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen mitarbeitet.  3 Mehr als die Hälfte der Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft sowie mehr als die Hälfte der Vertreter und Vertreterinnen
                     der Anstellungsträger müssen im Zeitpunkt ihrer Entsendung bei einem Anstellungsträger im Sinne des Mitarbeitergesetzes tätig
                     sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission ist den im kirchlichen Dienst stehenden Mitgliedern
                     der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission und im Vertretungsfall den stellvertretenden Mitgliedern Dienst- oder Arbeitsbefreiung
                     zu gewähren.  2 Über den Umfang der Freistellung soll der Rat der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen mit den in der Arbeits-
                     und Dienstrechtlichen Kommission vertretenen Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften eine Vereinbarung schließen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Spätestens vier Monate vor Ablauf der Amtszeit der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission gibt der Rat der Konföderation
                     im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers bekannt, dass die Arbeits- und Dienstrechtliche
                     Kommission neu zu bilden ist.
                  

               

               

               

               
                     § 5
Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft werden von Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften entsandt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeiterverband oder Gewerkschaft im Sinne der Vorschriften dieses Kirchengesetzes ist der freie, organisierte Zusammenschluss
                     von Mitarbeitenden, der auf Dauer angelegt und vom Wechsel seiner Mitglieder unabhängig ist und dessen Zweck insbesondere
                     in der Wahrung und Förderung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange seiner Mitglieder besteht.  2 Mitarbeiterverband im Sinne des Satzes 1 ist auch ein Zusammenschluss mehrerer Mitarbeiterverbände.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitarbeiterverbände und die Gewerkschaften, die innerhalb der Ausschlussfrist von einem Monat nach der Bekanntgabe gemäß
                     § 4 Absatz 4 anzeigen, dass sie Vertreter und Vertreterinnen in die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission entsenden wollen,
                     werden nach Ablauf dieser Frist unverzüglich darüber unterrichtet, welche anderen Mitarbeiterverbände und Gewerkschaften sich
                     an der Bildung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission beteiligen wollen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen prüft und entscheidet, ob Mitarbeiterverbände und Gewerkschaften,
                     die angezeigt haben, Vertreter und Vertreterinnen in die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission entsenden zu wollen (Absatz
                     3), die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllen.  2 Die Konföderation teilt den Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften das Ergebnis ihrer Prüfung unverzüglich mit.  3 Bei Streitigkeiten über die Entscheidung kann der Rechtshof der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen angerufen
                     werden.  4 Eine Klage nach Satz 3 hat keine aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mitarbeiterverbände und Gewerkschaften verständigen sich untereinander über das Zahlenverhältnis der von ihnen zu entsendenden
                     Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft.  2 Sie teilen dem Rat der Konföderation spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
                     das Ergebnis ihrer Verständigung mit und benennen die von ihnen zur Entsendung bestimmten Vertreter und Vertreterinnen der
                     Mitarbeiterschaft und deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen für die neue Amtszeit.  3 Dabei soll darauf geachtet werden, dass sich unter den Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeiterschaft Mitglieder aller
                     an der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission beteiligten Kirchen befinden.
                  

               

               
                     § 6
Verfahren bei Nichteinigung und beim Ausscheiden eines Mitarbeiterverbandes oder einer Gewerkschaft
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Verständigen sich die nach § 5 Absatz 4 zugelassenen Mitarbeiterverbände und Gewerkschaften nicht bis zum Ablauf der Frist
                     nach § 5 Absatz 5 Satz 2 über die Besetzung ihrer Sitze in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission, teilt die Konföderation
                     dem Präsidenten oder der Präsidentin des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland dies mit und legt ihm
                     oder ihr die Anzeigen der zugelassenen Mitarbeiterverbände und Gewerkschaften vor.  2 Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs entscheidet über das Zahlenverhältnis (§ 5 Absatz 5 Satz 1) innerhalb
                     eines Monats nach Zugang der Mitteilung der Konföderation unter Einbeziehung der von den Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften
                     vorzulegenden Listen mit den Mitgliedern, die bei einem Anstellungsträger im Sinne des Mitarbeitergesetzes tätig sind; er
                     oder sie hat den Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  3 Die Entscheidung nach Satz 2 ist abschließend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kündigt ein Mitarbeiterverband oder eine Gewerkschaft das Ausscheiden an, gibt die Geschäftsstelle der Konföderation ihm oder
                     ihr Gelegenheit, innerhalb eines Monats die Entscheidung rückgängig zu machen.  2 Macht der Mitarbeiterverband oder die Gewerkschaft die Entscheidung nicht rückgängig und scheidet aus, verständigen sich die
                     verbleibenden Mitarbeiterverbände und Gewerkschaften innerhalb eines Monats über die Besetzung der freigewordenen Sitze.  3 Verstreicht diese Frist ergebnislos, so stehen die freigewordenen Sitze den verbleibenden Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften
                     nach dem Verhältnis ihrer bisherigen Sitze zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland übt die Tätigkeit gemäß
                     Absatz 1 ehrenamtlich aus.  2 Er oder sie erhält Reisekostenvergütung nach den für die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers geltenden Bestimmungen
                     sowie eine Aufwandsentschädigung in Höhe der vom Rat der Konföderation für die Schlichter und Schlichterinnen (§ 16 Absatz 2 Satz 1) festgelegten Aufwandsentschädigung.
                  

               

               
                     § 7
Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger 
                     

                  

                   1 Die Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger werden auf Vorschlag der zuständigen obersten Behörden der beteiligten
                     Kirchen vom Rat der Konföderation entsandt.  2 Hierfür schlagen die zuständige oberste Behörde der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers fünf, die der Evangelisch-lutherischen
                     Landeskirche in Braunschweig und die der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg je zwei Vertreter und Vertreterinnen
                     vor.
                  

               

               
                     § 8
Amtszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Amtszeit der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission beträgt fünf Jahre und beginnt jeweils am Tag nach dem Ende der
                     vorhergehenden Amtszeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder werden für die Dauer einer Amtszeit, bei einer Nachentsendung für den Rest der laufenden Amtszeit der Arbeits-
                     und Dienstrechtlichen Kommission entsandt.  2 Sie bleiben bis zur Bildung der neuen Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission im Amt, längstens jedoch bis zu einem Jahr
                     nach Ablauf der Amtszeit (Absatz 1).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die entsendenden Stellen können von ihnen entsandte Mitglieder und stellvertretende Mitglieder jederzeit abberufen.  2 Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder sind abzuberufen, wenn eine der in § 4 Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht vorlag oder entfallen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die erneute Entsendung bisheriger Mitglieder und stellvertretender Mitglieder ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied aus, wird von der Stelle, die das Mitglied oder das stellvertretende
                     Mitglied entsandt hatte, für die restliche Amtszeit der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission ein neues Mitglied oder
                     ein neues stellvertretendes Mitglied entsandt.  2 Für ein ausgeschiedenes Mitglied tritt bis zur Neuentsendung eines Mitglieds das stellvertretende Mitglied stimmberechtigt
                     ein.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Einem im kirchlichen Dienst stehenden Mitglied darf während der Mitgliedschaft in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
                     von seinem Anstellungsträger nur wie einem Mitglied der Mitarbeitervertretung gekündigt werden.
                  

               

               
                     § 9
Geschäftsführung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der oder die Vorsitzende des Rates der Konföderation beruft die Arbeits- und Dienst-rechtliche Kommission zu ihrer ersten
                     Sitzung ein; ein Vertreter oder eine Vertreterin der Konföderation leitet die Sitzung bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission wählt je eines ihrer Mitglieder jeweils für die Dauer eines Jahres zum oder zur
                     Vorsitzenden und zum oder zur stellvertretenden Vorsitzenden.  2 Der oder die Vorsitzende ist im jährlichen Wechsel aus der Gruppe der als Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft
                     entsandten Mitglieder einerseits und aus der Gruppe der als Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger entsandten
                     Mitglieder andererseits zu wählen.  3 Der oder die stellvertretende Vorsitzende ist jeweils aus der Gruppe zu wählen, aus der der oder die Vorsitzende nicht zu
                     wählen war.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission wird zu ihren Sitzungen von ihrem oder ihrer Vorsitzenden im Benehmen mit ihrem
                     oder ihrer stellvertretenden Vorsitzenden unter Mitteilung eines Vorschlags für die Tagesordnung nach Bedarf einberufen.  2 Sie muss einberufen werden, wenn es von mindestens fünf Mitgliedern unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt wird.
                      3 Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen.  4 In dringenden Fällen kann die Frist im Einvernehmen zwischen dem oder der Vorsitzenden und dem oder der stellvertretenden
                     Vorsitzenden auf eine Woche verkürzt werden.  5 Erforderliche Unterlagen sollen möglichst mit der Einladung versandt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Jedes Mitglied der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission hat das Recht, Punkte für die Tagesordnung der Sitzungen vorzuschlagen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft
                     sowie mindestens sechs Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger, darunter der oder die Vorsitzende oder der oder
                     die stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind.  2 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Stimmberechtigten gefasst.  3 Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft geben ihre Stimmen einheitlich durch einen Sprecher oder eine Sprecherin
                     ab.  4 Der Sprecher oder die Sprecherin wird zur Abgabe der Stimmen durch einen Beschluss der Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft
                     ermächtigt, der zuvor mit mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft
                     außerhalb der Sitzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission gefasst wird.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Der Wortlaut der Beschlüsse ist in eine Niederschrift aufzunehmen; sie ist von dem oder der Vorsitzenden und dem Protokollführer
                     oder der Protokollführerin zu unterschreiben.

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Sitzungen der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission sind nicht öffentlich.  2 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission kann zu ihren Sitzungen Sachkundige beratend hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Mitglieder der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission erhalten Reisekostenvergütung nach den für die Evangelisch-lutherische
                     Landeskirche Hannovers geltenden Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         1 Die Geschäftsstelle der Konföderation führt die Geschäfte der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission.  2 Die Kosten der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission einschließlich der Kosten, die durch Hinzuziehung von Sachkundigen
                     gemäß Absatz 7 entstehen, trägt die Konföderation.
                  

               

               
                     § 10
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Anträge müssen innerhalb von sechs Monaten abschließend bearbeitet werden.  2 Abweichungen hiervon beschließt die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission im Einzelfall.  3 Wird über einen Antrag nicht innerhalb von sechs Monaten entschieden und hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission
                     nicht die Weiterbehandlung beschlossen, können mindestens sechs Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger gemeinsam
                     sowie der Sprecher oder die Sprecherin der Mitarbeiterschaft (§ 9 Absatz 5) das Scheitern der Verhandlungen erklären und die Schlichtung einleiten (Abschnitt 4).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission trotz zweimaliger ordnungsgemäßer Ladung nicht beschlussfähig, kann sie
                     mit Zustimmung mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder die Angelegenheit der Schlichtungskommission zur Entscheidung vorlegen
                     (Abschnitt 4).
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3
Aufgaben der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 
            

         

         
                     § 11
Mitwirkung bei der Vorbereitung von öffentlich-rechtlichen Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission wirkt bei der Vorbereitung von Regelungen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
                     in Braunschweig, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
                     mit, die die kirchengesetzlich geregelten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse betreffen und von arbeitsrechtlicher Bedeutung
                     sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Hält die zuständige oberste Behörde einer der beteiligten Kirchen eine Regelung nach Absatz 1 für erforderlich, wird dies
                     der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission mitgeteilt und die beabsichtigte Regelung erörtert.  2 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission kann ihrerseits Regelungen anregen; Satz 1 gilt entsprechend.  3 Die zuständige oberste Behörde kann Mitglieder der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission, die ihr als Vertreter und Vertreterinnen
                     der Anstellungsträger angehören, mit der Wahrnehmung der Erörterung beauftragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die zuständige oberste Behörde unterrichtet das nach näherer Bestimmung der jeweiligen Kirche zuständige Rechtsetzungsorgan
                     über das Ergebnis der Erörterung nach Absatz 2, soweit das Organ über das Regelungsvorhaben zu entscheiden hat. Eine Stellungnahme
                     der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission ist mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Regelungen, die die Rechtsstellung der Pfarrerschaft betreffen, ist auch die Stellungnahme der Pfarrervertretungen der
                     jeweils beteiligten Kirchen mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Grundsatzfragen des kirchlichen Dienstrechts sind zu erörtern, wenn dies als notwendig angesehen wird; Absatz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 12
Mitwirkung bei der Vorbereitung sonstiger Regelungen
                     

                  

                  Die Vorschriften des § 11 sind auf andere Regelungen, die die Arbeitsverhältnisse von privatrechtlich Beschäftigten betreffen und nicht Gegenstand
                     der Dienstvertragsordnung oder einer anderen Arbeitsrechtsregelung sind, entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 13
Ausschuss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission kann durch einstimmig gefassten Beschluss einen Ausschuss einsetzen, der anstelle
                     der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission abschließend die Aufgaben gemäß §§ 11 und 12 wahrnimmt.  2 Dem Ausschuss gehört jeweils die gleiche Anzahl von Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeiterschaft sowie von Vertreterinnen
                     und Vertretern der Anstellungsträger an, höchstens jedoch acht Mitglieder.  3 Diese müssen zugleich Mitglieder der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtszeit des Ausschusses endet mit der Amtszeit der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission; diese kann den Ausschuss
                     durch Beschluss auch vor dem Ende der Amtszeit auflösen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für den Ausschuss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission gelten im Übrigen die Vorschriften über die Arbeits- und
                     Dienstrechtliche Kommission entsprechend.
                  

               

               
                     § 14
Zustandekommen der Dienstvertragsordnung und weiterer Arbeitsrechtsregelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Dienstvertragsordnung und die weiteren Arbeitsrechtsregelungen enthalten die erforderlichen allgemeinen Bestimmungen
                     über den Abschluss von Dienstverträgen zwischen den Anstellungsträgern und ihren in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis
                     beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Dienstvertragsordnung und die weiteren Arbeitsrechtsregelungen werden unbeschadet der Vorschriften des Abschnitts 4 von
                     der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission beschlossen und geändert.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission wird aufgrund von Vorlagen eines   in ihr vertretenen Mitarbeiterverbandes oder
                     einer in ihr vertretenen Gewerkschaft, der zuständigen obersten Behörde einer der beteiligten Kirchen oder aufgrund eigenen
                     Beschlusses tätig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ein Beschluss über die Dienstvertragsordnung oder eine andere Arbeitsrechtsregelung, ihre Änderung oder darüber, ihre Änderung
                     zu unterlassen, wird den in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission vertretenen Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften
                     und den zuständigen obersten Behörden der beteiligten Kirchen zugeleitet.  2 Erhebt keine dieser Stellen innerhalb eines Monats bei der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission Einwendungen gegen den
                     Beschluss, so veranlasst die Geschäftsstelle der Konföderation die Bekanntmachung in den amtlichen Verkündungsblättern der
                     Kirchen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Werden innerhalb der Frist nach Absatz 4 Satz 2 Einwendungen erhoben, so verhandelt und beschließt die Arbeits- und Dienstrechtliche
                     Kommission spätestens nach drei Monaten erneut und teilt diesen Beschluss den in Absatz 4 Satz 1 genannten Stellen mit.  2 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.  3 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission kann die Dreimonatsfrist nach Satz 1 durch Beschluss verlängern.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Werden auch gegen den nach Absatz 5 gefassten Beschluss Einwendungen von einer der in Absatz 4 Satz 1 genannten Stellen erhoben,
                     wird unverzüglich das Schlichtungsverfahren nach den Vorschriften des Abschnitts 4 eingeleitet.
                  

               

               
                     § 15
Anwendung von im Land Niedersachsen geltenden Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sofern in der Dienstvertragsordnung festgelegt ist, dass für den öffentlichen Dienst im Land Niedersachsen geltende Bestimmungen
                     in ihrer jeweiligen Fassung entsprechend anzuwenden sind, werden Änderungen solcher im Land Niedersachsen geltenden Bestimmungen
                     für die beteiligten Kirchen nur wirksam, wenn die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission dies auf Antrag einer berechtigten
                     Stelle (§ 14 Absatz 3) beschließt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird ein Antrag nach Absatz 1 gestellt, gelten für das weitere Verfahren die Vorschriften über die Änderung der Dienstvertragsordnung
                     entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 4
Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung
            

         

         
                     § 16
Schlichtungskommission, Zusammensetzung und rechtliche Stellung der Mitglieder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In den Fällen des § 10 Absatz 1 Satz 3, des § 10 Absatz 2 und des § 14 Absatz 6 ist eine Schlichtungskommission zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft sowie die Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger in der
                     Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission benennen innerhalb eines Monats nach Einleitung der Schlichtung für das jeweilige
                     Verfahren je einen Schlichter oder eine Schlichterin sowie je vier Beisitzer und Beisitzerinnen (beisitzende Mitglieder) als
                     Mitglieder für die Schlichtungskommission.  2 Über die Benennung der beisitzenden Mitglieder verständigen sich die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft einerseits
                     sowie die Vertreter und Vertreterinnen der Anstellungsträger andererseits untereinander.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In gleicher Weise wird für die Schlichter und Schlichterinnen und die beisitzenden Mitglieder jeweils ein Stellvertreter
                     oder eine Stellvertreterin benannt, der oder die ebenfalls die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfüllen muss.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitglieder der Schlichtungskommission sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.  2 Sie müssen zu kirchlichen Ämtern in einer der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland wählbar sein.  3 Ausnahmsweise darf auch Mitglied der Schlichtungskommission sein, wer einer Kirche angehört, die in der Arbeitsgemeinschaft
                     Christlicher Kirchen in Niedersachsen mitarbeitet.  4 Die Mitglieder der Schlichtungskommission dürfen nicht einem Rechtsprechungs- oder Schiedsorgan der Konföderation oder einer
                     der beteiligten Kirchen angehören oder Mitglied oder stellvertretendes Mitglied in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
                     sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Schlichter und Schlichterinnen sowie deren Stellvertretungen sollen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz
                     besitzen.  2 Sie dürfen nicht im Dienst einer der beteiligten Kirchen oder der Diakonie dieser Kirchen stehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Werden Mitglieder der Schlichtungskommission oder Stellvertreter nicht innerhalb der Frist nach Absatz 2 Satz 1 benannt,
                     beruft der Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland die fehlenden Mitglieder
                     oder Stellvertretungen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Ein Mitglied der Schlichtungskommission oder eine Stellvertretung scheidet aus dem Amt aus, wenn eine der Voraussetzungen
                     nach Absatz 4 wegfällt.  2 Scheidet ein Mitglied oder eine Stellvertretung aus, ist ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu benennen.  3 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Die Mitglieder der Schlichtungskommission üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.  2 Sie erhalten Reisekostenvergütung nach den für die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers geltenden Bestimmungen sowie
                     eine Aufwandsentschädigung, die der Rat der Konföderation allgemein regelt.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Kosten der Schlichtung trägt die Konföderation.
                  

               

               
                     § 17
Vermittlungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Fall des § 10 Absatz 1 wird der Antrag, im Fall des § 10 Absatz 2 wird die Angelegenheit und im Fall des § 14 Absatz 6 werden der Beschluss und die Einwendungen zunächst den Schlichterinnen und Schlichtern zur Durchführung einer Vermittlung
                     vorgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Schlichter und Schlichterinnen erarbeiten einen Vermittlungsvorschlag in nicht-öffentlicher Sitzung; dabei sind sie nicht
                     an die Anträge gebunden, die in der streitigen Sache in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission gestellt wurden.  2 Sie sollen zuvor den zu Einwendungen berechtigten Stellen (§ 14 Absatz 4) sowie den Mitgliedern der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Schlichter und Schlichterinnen sollen der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission binnen eines Monats nach Einleitung
                     des Vermittlungsverfahrens das Ergebnis der Vermittlung nach Absatz 2 mitteilen.  2 Konnten sich die Schlichter und Schlichterinnen nicht auf einen Vermittlungsvorschlag einigen, teilen sie dies unter Beifügung
                     ihrer Voten mit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission verhandelt und beschließt unverzüglich über das Vermittlungsergebnis.  2 Bei ihrer Entscheidung ist sie jedoch nicht an den Vermittlungsvorschlag oder die Voten gebunden. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Geschäftsstelle der Konföderation teilt den Beschluss nach Absatz 4 den zu Einwendungen berechtigten Stellen (§ 14 Absatz 4) mit.  2 Erhebt keine dieser Stellen binnen eines Monats nach Mitteilung Einwendungen, ist der Beschluss verbindlich und das Verfahren
                     beendet.  3 Die Geschäftsstelle der Konföderation veranlasst die Bekanntmachung der Regelung, die sich aus dem Beschluss der Arbeits-
                     und Dienstrechtlichen Kommission ergibt, in den amtlichen Verkündungsblättern der Kirchen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Werden Einwendungen erhoben, so wird das Verfahren nach § 18 fortgesetzt.
                  

               

               
                     § 18
Verfahren vor der Schlichtungskommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Schlichtungskommission tritt im Fall des § 17 Absatz 6 unverzüglich zusammen.  2 Sie wird zu ihrer Sitzung von der Geschäftsstelle im Benehmen mit den beiden Schlichtern und Schlichterinnen mit einer Frist
                     von mindestens zwei Wochen eingeladen.  3 Erforderliche Unterlagen sollen möglichst mit der Einladung versandt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Schlichtungskommission gehören die beiden Schlichter und Schlichterinnen sowie die acht Beisitzer und Beisitzerinnen an
                     (§ 16 Absatz 2).  2 Zu Beginn der ersten Sitzung wird durch Los bestimmt, welcher Schlichter oder welche Schlichterin stimmberechtigt ist.  3 Der nicht stimmberechtigte Schlichter oder die nicht stimmberechtigte Schlichterin nimmt beratend teil.  4 Bis zur Bestimmung der stimmberechtigten Schlichterin oder des stimmberechtigten Schlichters leitet ein Vertreter oder eine
                     Vertreterin der Geschäftsstelle der Konföderation die Sitzung.  5 Der stimmberechtigte Schlichter oder die stimmberechtigte Schlichterin ist Vorsitzender oder Vorsitzende der Schlichtungskommission.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Schlichtungskommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder, darunter der oder die Vorsitzende oder
                     dessen oder deren Stellvertretung, anwesend ist.  2 Die Schlichtungskommission beschließt mit der Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 In den Fällen des § 10 Absatz 2 soll die Schlichtungskommission in voller Besetzung entscheiden.  2 Ist die Schlichtungskommission trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vollständig besetzt, gilt Absatz 3.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Schlichtungskommission gibt den zu Einwendungen berechtigten Stellen (§ 14 Absatz 4) und den Mitgliedern der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission Gelegenheit zur Stellungnahme, erörtert auf deren Wunsch
                     die Einwendungen mit ihnen und berät und entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung.  2 Die Schlichtungskommission ist nur befugt, im Rahmen der zuletzt in Bezug auf den Verhandlungsgegenstand in der Arbeits- und
                     Dienstrechtlichen Kommission gestellten Anträge zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Schlichtungskommission soll ihre Entscheidung innerhalb von zwei Monaten treffen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die abschließenden Entscheidungen im Schlichtungsverfahren sind verbindlich.  2 Sie haben die Wirkung von Entscheidungen der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Geschäftsstelle der Konföderation veranlasst die Bekanntmachung der Regelung, die sich aus dem Schlichtungsverfahren
                     ergibt, in den amtlichen Verkündungsblättern der Kirchen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5
Übergangs- und Schlussvorschriften
            

         

         

         

      

      
                     § 19
Zuständigkeit
                     

                  

                  Zuständige oberste Behörde ist der Oberkirchenrat.

               

               
                     § 20
Erstmalige Bildung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtszeit der am 31. Dezember 2017 bestehenden Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission wird verlängert; sie endet mit
                     Ablauf des 31. Mai 2022. Damit ist die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission nach den Regelungen dieses Kirchengesetzes
                     erstmals zum 1. Juni 2022 zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sofern am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes keine Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission besteht, finden abweichend
                     von Absatz 1 die Regelungen dieses Kirchengesetzes über die Bildung und die Zusammensetzung der Arbeit- und Dienstrechtlichen
                     Kommission mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes Anwendung.  2 Die Amtszeit der nach Satz 1 gebildeten Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission endet mit Ablauf des 31. Mai 2023.
                  

               

               
                     § 21
Anhängige Schlichtungsverfahren
                     

                  

                  Auf Schlichtungsverfahren, die am 31. Dezember 2017 anhängig sind, finden weiterhin die Regelungen des Abschnitts IV Unterabschnitt
                     3 des Mitarbeitergesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen in der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung
                     Anwendung.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Gleichstellung in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg (GSG)

      

      
         Vom 22. November 2024 (GVBl. 30. Band, S. 57)

      

      

      Die 49. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      

      
                     § 1
Grundsatz der Gleichstellung
                     

                  

                   1 Durch die Taufe sind alle Menschen gleichwertige Glieder der Kirche Jesu Christi.  2 Sie dürfen auch wegen ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität nicht benachteiligt werden.  3 Sie haben das Recht, sich aufgrund ihrer Gaben, Interessen und Neigungen zu entwickeln und zu entfalten sowie ihren Lebensweg
                     und ihre soziale Rolle zu wählen.
                  

               

               
                     § 2
Ziele
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Chancengleichheit und die tatsächliche Gleichstellung aller, gleich welchen Geschlechts und sexueller Identität, die in
                     der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg arbeiten, soll erreicht und dauerhaft gewährleistet werden.  2 Unterschiedliche Lebenssituationen von Mitarbeitenden (gleich welchen Geschlechts sowie innerhalb und außerhalb der Geschlechter),
                     sollen berücksichtigt, Diskriminierungen verhindert und die Vereinbarkeit von persönlicher Lebensgestaltung und Beruf für
                     alle verbessert werden.  3 Damit soll die Gerechtigkeit gestärkt und die Qualität der Arbeit für die Evangelisch–Lutherische Kirche in Oldenburg verbessert
                     werden.  4 Alle Mitarbeitende, insbesondere solche mit Leitungsaufgaben, sind verpflichtet, die Gleichstellung aller Menschen gleichermaßen
                     zu fördern.  5 Diese Verpflichtung ist als durchgängiges Leitprinzip in allen Arbeitsbereichen und Gremien zu berücksichtigen und durchzusetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gezielte, fördernde Maßnahmen – auch solche, die sich nur an ein Geschlecht richten – tragen dazu bei, dass
                  

                  
                     
                        	
                            Menschen aller Geschlechter gleichberechtigt an der Gestaltung der Kirche und der Erfüllung des kirchlichen Auftrages teilhaben,

                        

                        	
                            die Chancengleichheit aller Menschen im Haupt-, Neben- und Ehrenamt hergestellt oder weiter gewährleistet wird,

                        

                        	
                            Diskriminierungen jeder Art vermieden bzw. beseitigt werden,

                        

                        	
                            die Vereinbarkeit von Familien- und Care-Arbeit, Erwerbsarbeit, ehrenamtlicher Arbeit und Privatleben für alle Menschen ermöglicht
                              wird,
                           

                        

                        	
                            die geschlechtliche Unterrepräsentanz - insbesondere in Leitungspositionen - beseitigt wird.

                        

                        	
                            in den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen einer Dienststelle eine geschlechterparitätische Besetzung angestrebt wird,

                        

                        	
                            bei der Besetzung von Gremien auf die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses hinzuwirken ist (vgl. § 5).

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Gesetz gilt für die Beschäftigten der kirchlichen Dienststellen im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
                     Oldenburg und in Einrichtungen der Diakonie, soweit sie sich diesem Kirchen-gesetz angeschlossen haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Pfarrer*innen, Vikar*innen, Kirchenbeamt*innen, Arbeitnehmer*innen, Auszubildende,
                     Praktikant*innen und Vorpraktikant*innen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind der Oberkirchenrat, die Gemeinsame Kirchenverwaltung, die Dienststellen der Kirchenkreise,
                     Kirchengemeinden und der kirchlichen Verbände sowie aller übrigen rechtlich selbstständigen kirchlichen Anstellungsträger.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Gremien im Sinne dieses Gesetzes sind alle durch Wahl, Berufung oder Entsendung in ihrer Zusammensetzung bestimmten Personengruppen,
                     durch die ehren-, neben-, oder hauptamtlich Funktionen oder Aufgaben für einen Rechtsträger im Bereich der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg wahrgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für Pfarrer*innen, Vikar*innen ist der Oberkirchenrat in Oldenburg Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Gemeinsame Kirchenausschuss unterliegt bei der Auswahl der Bewerber*innen für die Pfarrstellen ebenfalls diesem Gesetz.
                  

               

               
                     § 4
Sprache
                     

                  

                  Gesetzestexte, Stellenausschreibungen, Dienstvereinbarungen, Publikationen, Pressemitteilungen, Datenbanken, Formulare u.a.
                     sowie die interne und externe Kommunikation tragen zukünftig sprachlich der Gleichstellung aller Geschlechter Rechnung.
                  

               

               
                     § 5
Parität
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsstelle wirken die Dienststellenleitungen insbesondere im Rahmen der Personalplanung
                     und der Arbeitsorganisation auf die Beseitigung von Unterrepräsen-tanzen hin.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Bestimmungen zum Hinwirken auf die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses bei der Besetzung von Gremien sind für
                     die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg und ihre jeweiligen unselbstständigen
                     Einrichtungen verbindlich.  2 Gleiches gilt für rechtlich selbstständige Dienste, Werke und Einrichtungen im Bereich der Evangelisch-Lutherische Kirche
                     in Oldenburg, soweit sie sich diesem Kirchengesetz angeschlossen haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Bei Gremienbesetzung durch Wahl ist darauf hinzuwirken, dass die Wahlvorschlagslisten geschlechtergerecht aufzustellen sind.
                      2 Bei Wahlvorschlägen ist darauf hinzuwirken, dass eine Besetzung des jeweiligen Gremiums erreicht wird, die die Ausgewogenheit
                     des Geschlechterverhältnisses beachtet.
                  

               

               
                     § 6
Gender Mainstreaming
                     

                  

                  Zukünftige Dienstvereinbarungen, Konzepte, Gesetzestexte und Leitlinien sowie Maßnahmen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     in Oldenburg dürfen nicht im Widerspruch zu den vorstehend benannten Zielen stehen.
                  

               

               
                     § 7
Aufgaben und Befugnisse der Gleichstellungsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gleichstellungsstelle hat die Aufgabe die Umsetzung dieses Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung aller Menschen in
                     der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg zu fördern.  2 Zu den Aufgaben gehört insbesondere die Mitwirkung an Fragestellungen und Themen wie:
                  

                  
                     
                        	
                            Arbeitszeitregelungen, Teilzeitregelungen und Beurlaubungen,

                        

                        	
                            Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen,

                        

                        	
                            Zulassung zum Aufstieg in die nächst höhere Laufbahn,

                        

                        	
                            Versetzung sowie Abordnung von mehr als drei Monaten,

                        

                        	
                            die Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen,

                        

                        	
                            die Besetzung von und die Entsendung in Gremien,

                        

                        	
                            Berufungen,

                        

                        	
                            Stellenausschreibungen und der Verzicht auf sie,

                        

                        	
                            Maßnahmen der Verwaltungsreform, soweit sie Auswirkungen auf die Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen haben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle erfüllt Querschnittsaufgaben in allen Dezernaten und wirkt in alle Bereiche der Kirche hinein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle berät die Dienststellen, Leitungspersonen und Gremien der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
                     bei der Umsetzung dieses Gesetzes und koordiniert die erforder-lichen Maßnahmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle ist unmittelbare Ansprechstelle für die Beschäftigten in Gleichstellungs-angelegenheiten. Sie ist
                     zudem Ansprechstelle für queere Lebensfragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle pflegt Verbindungen zu mit Geschlechterfragen befassten kirchlichen und nichtkirchlichen Verbänden,
                     Organisationen und Gruppen – insbesondere zu den Gleich-stellungsstellen der Mitgliedskirchen der EKD sowie den kommunalen
                     Gleichstellungsbeauftragten im Raum der Evangelischen - Lutherische Kirche in Oldenburg.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle entwickelt und regt Maßnahmen zur Verwirklichung von Gleichstellung in der Landeskirche an.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle wirkt bei der Vorbereitung aller kirchengesetzlichen und sonstigen allgemeinen Regelungen mit,
                     die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Menschen jeglichen Geschlechts haben.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle kann sich darüber hinaus zu fachlichen Fragen bzgl. der Gleichstellung aller Menschen äußern. Dies
                     gilt auch für Fragen zur Vereinbarkeit von Berufs-, Care- und Familienarbeit.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle identifiziert und unterstützt Maßnahmen zur aktiven Förderung von unterrepräsentierten Personengruppen.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Gleichstellungsstelle initiiert und unterstützt Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von aktiver Familien- und Carearbeit,
                     beruflicher Entwicklung und der Übernahme von Leitungsfunktionen.
                  

               

               
                     § 8
Beanstandungsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Gleichstellungsstelle ist über die beabsichtigten Maßnahmen nach § 7 rechtzeitig zu informieren.  2 Hält die Gleichstellungsstelle eine Maßnahme für unvereinbar mit diesem Gesetz, so kann sie diese Maßnahme binnen zehn Tagen
                     nach ihrer Unterrichtung unter Angabe von Gründen beanstanden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei unaufschiebbaren Maßnahmen kann die Dienststelle die Frist zur Beanstandung auf fünf Arbeitstage verkürzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Eine Maßnahme darf nicht vollzogen werden, solange die Gleichstellungsstelle sie noch beanstanden kann.  2 Im Falle der Beanstandung hat die Dienststelle nach gemeinsamer Beratung mit der Gleichstellungsstelle neu zu entscheiden.
                      3 Bis zu der erneuten Entscheidung darf die Maßnahme nicht vollzogen werden.  4 Hält die Dienststelle an ihrer Entscheidung fest, so hat sie dieses schriftlich gegenüber der Gleichstellungsstelle zu begründen.
                  

               

               
                     § 9
Gleichstellungsbeirat
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Oberkirchenrat beruft für jeweils sechs Jahre einen Beirat zur Förderung der Gemeinschaft aller Menschen in der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche als Unterstützung der Arbeit der Gleich-stellungsstelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Dem Beirat gehören neben einem Mitglied des Oberkirchenrates und einer Person der Gleichstellungsstelle weitere acht Mitglieder
                     an.  2 Alle Dienststellen im Sinne des § 3 sowie Berufsgruppen, Ehrenamtliche und die Mitarbeitervertretungen sowie die Pfarrvertretung
                     der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg können Vorschläge zur Berufung einbringen.  3 Die Zusammensetzung des Beirats hat zum Ziel, die Vielfalt der Landeskirche bezüglich Menschen unterschiedlichen Geschlechts,
                     unterschiedlicher Berufsgruppen, unterschiedlicher Lebensrealitäten und der Mischung aus Haupt- und Ehrenamtlichen sichtbar
                     zu machen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Amtszeit des Gleichstellungsbeirates ist an die Legislaturperiode der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
                     gebunden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Beirat beruft der Oberkirchenrat ein neues Mitglied für den Rest der Amtszeit.
                  

               

               
                     § 10
Aufgaben des Gleichstellungsbeirates
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Beirat begleitet und fördert die Arbeit der Gleichstellungsstelle und entwickelt mit ihr gemeinsame Arbeitsschwerpunkte.
                      2 Er berät den Oberkirchenrat in Fragen, die die Gleichstellung betreffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei der Beauftragung von Personen für Gleichstellung hat der Beirat ein Vorschlagsrecht und wirkt bei der Einstellung mit.
                      2 Vor der Beauftragung sind die Pfarrvertretung sowie der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen anzuhören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

               

               
                     § 11
Synodenbericht
                     

                  

                  Die Gleichstellungsstelle berichtet der Synode jährlich über den Stand der Gleichstellungsarbeit.

               

               
                     § 12
Dienstliche Stellung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die beauftragten Personen der Gleichstellungsstelle dürfen in Ausübung des Amtes nicht behindert und wegen der Tätigkeit weder
                     benachteiligt noch begünstigt werden.  2 Vor Kündigung, Versetzung und Abordnung sind sie im gleichen Umfang geschützt wie die Mitglieder der Mitarbeitervertretung.
                      3 Bei ihrer Tätigkeit sind sie von fachlichen Weisungen frei.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die beauftragten Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.  2 Diese Verpflichtung besteht bei Einwilligung der betroffenen Beschäftigten nicht gegenüber der Dienststellenleitung oder gegenüber
                     in der Einwilligung bestimmten Dritten.
                  

               

               
                     § 13
Inkrafttreten und Außerkrafttreten
                     

                  

                  Das Kirchengesetz tritt am 01.01.2025 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das bisherige Kirchengesetz zur
                     Gleichstellung von Frauen und Männern in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg vom 21. November 2009 (GVBl. 27.
                     Band, S. 9), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 30. Mai 2015 (GVBl. 27. Band, S. 215), außer Kraft.
                  

               

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmungen zum Kirchengesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
            in Oldenburg 
(GSG 2010)
         

      

      
         

      

      

      Ziel dieser Ausführungsbestimmungen ist es, alle Personen, insbesondere die mit Leitungs- und Personal-verantwortung, darin
         zu unterstützen, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern und durchzusetzen, so wie es das Gleichstellungsgesetz
         der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg vorsieht.
      

      
            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         1. Rechtsvorschriften, Veröffentlichungen und der Schriftverkehr in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg müssen der Gleichstellung
            von Frauen und Männern Rechnung tragen.
         

         2. Unterrepräsentanz liegt vor, wenn der Anteil eines Geschlechtes 45 Prozent und weniger beträgt. Teil-zeitbeschäftigte werden
            entsprechend ihrer individuellen wöchentlichen Arbeitszeit berücksichtigt. Für die Unterrepräsentanz in Gremien gilt Satz
            1 entsprechend.
         

      

      
            II. Gleichstellungsförderung
(zu 5 und 6 Abs. 1 GSG)
            

         

         
                  1. Stellenausschreibung

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Anforderungsprofile in Stellenausschreibungen sind tätigkeitsorientiert auszuschreiben. Zur Vermeidung geschlechterstereotyper
                  Assoziationen ist nach Möglichkeit auf eigenschaftsorientierte Adjektive zu verzichten, bzw. sind diese tätigkeitsorientiert
                  zu gestalten. 
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Stellen werden sowohl für Männer als auch für Frauen ausgeschrieben. Eine Ausnahme ist zulässig, wenn das Geschlecht wegen
                  der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung
                  darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.
               

               
                     (
                     3
                     )
                      Sofern innerhalb einer Entgelt-/Besoldungsgruppe einer Dienststelle bzw. innerhalb der Gruppe der Pfarrstellen in Stabstellenfunktion
                  und/oder mit gesamtkirchlichen Aufgaben Frauen bzw. Männer unterrepräsentiert sind, müssen Stellenausschreibungen folgenden
                  Passus enthalten: „Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg strebt in allen Bereichen und Positionen an, Unterrepräsentanzen im Sinne
                  des Gleichstellungsgesetzes der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg abzubauen. Daher sind Bewerbungen von [Frauen bzw. Männern]
                  ausdrücklich erwünscht.“
               

               
                     (
                     4
                     )
                      Der / die Gleichstellungsbeauftragte kann eine zweite Ausschreibung verlangen, wenn sich keine Person des unterrepräsentierten
                  Geschlechts beworben hat.
               

               
                     (
                     5
                     )
                      Die Stellen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg sind grundsätzlich teilzeitgeeignet. Darauf muss in den Stellenausschreibungen
                  mit folgender Formulierung hingewiesen werden: „Mit den bestehenden flexiblen Arbeitszeiten sind Teilzeitmodelle unter Berücksichtigung
                  der Anforderungen an den Aufgabenbereich grundsätzlich möglich“.
               

               
                     (
                     6
                     )
                      Die Teilzeiteignung ist vor der Ausschreibung mit der Darstellung denkbarer Modelle zu dokumen-tieren. Findet sich kein denkbares
                  Modell, ist die / der Gleichstellungsbeauftragte zu unterrichten.
               

               
                     (
                     7
                     )
                      Die Anbahnung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zur Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg erfolgt grundsätzlich durch Ausschreibung.
                  Ausnahmen sind gegenüber der / dem Gleichstellungsbeauftragen zu begründen. Die Ausschreibung ist der / dem Gleichstellungsbeauftragten
                  mit Veröffentlichung zuzuleiten.
               

            

            
                  2. Auswahlverfahren

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Sind in einer Dienststelle jeweils bezogen auf die Entgelt-/Besoldungsebenen bzw. sind innerhalb der Gruppe der Pfarrstellen
                  in Stabstellenfunktion und/oder mit gesamtkirchlichen Aufgaben Frauen oder Männer unterrepräsentiert, müssen Bewerberinnen
                  oder Bewerber des unterrepräsentierten Geschlechtes, die über die geforderte Qualifikation (Eignung, Befähigung, fachliche
                  Leistung) verfügen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Nach Möglichkeit soll die Auswahl potentieller Kandidatinnen
                  und Kandidaten in annähernd gleicher Zahl erfolgen. Werden bei der Besetzung von Stellen Auswahlgremien gebildet, soll auf
                  Geschlechterparität geachtet werden.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Bei der Beurteilung der Qualifikation sollen auch familiäre und soziale Erfahrungen aus der Zeit einer Beurlaubung wegen
                  Familienpflichten, sowie durch ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Fähigkeiten und Erfahrungen berücksichtigt werden, sofern
                  diese Qualifikationen für die zu übertragende Tätigkeit von Bedeutung sind.
               

               
                     (
                     3
                     )
                      Folgende Gründe dürfen bei der vergleichenden Bewertung nicht zum Nachteil einer Bewerberin oder eines Bewerbers berücksichtigt
                  werden: 1.  Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, geringere aktive Dienst- oder Beschäftigungszeiten, Reduzierung der Arbeitszeit
                  oder Verzögerung beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge, jeweils aufgrund der Wahrnehmung von Familienpflichten, 2.  zeitliche
                  Belastungen durch Familienpflichten und die Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitszeitreduzierung Gebrauch zu machen.
               

               
                     (
                     4
                     )
                      Es sind standardisierte Verfahren für den Ablauf und die Methoden von Bewerbungsgesprächen zu entwickeln und anzuwenden.
                  
               

               
                     (
                     5
                     )
                      In den Fällen, in welchen der Gemeinsame Kirchenausschuss (GKA) die Auswahlentscheidung trifft, hat der Oberkirchenrat den
                  Ausschuss über die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten zu informieren.
               

            

            
                  3. Einstellung und beruflicher Aufstieg

               

               In Dienststellen jeweils bezogen auf Entgelt-/Besoldungsebenen bzw. auf die Gruppe der Pfarrstellen in Stabstellenfunktion
                  und/oder mit gesamtkirchlichen Aufgaben, in denen Frauen bzw. Männer unterrepräsentiert sind, sollen diejenigen Personen,
                  die dem unterrepräsentierten Geschlecht angehören, bei gleichwertiger Qualifikation bei Einstellung, Beförderung oder Übertragung
                  einer höher bewerteten Tätigkeit bevorzugt berücksichtigt werden, bis in diesen Bereichen Mitbewerberinnen und Mitbewerber
                  in gleicher Anzahl vertreten sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn in der Person eines Mitbewerbers oder einer Mitbewerberin
                  wichtige Gründe vorliegen, die zur Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit eine Ausnahme erfordern.
               

            

            
                  4. Personalentwicklung und Fortbildung

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Alle Personen mit Leitungsverantwortung haben die Aufgabe, die für die Verwirklichung der Ziele des Gleichstellungsgesetzes
                  der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg erforderlichen Kompetenzen der Beschäftigten zu fördern. Genderkompetenz bzw. die Bereitschaft
                  zum Erwerb derselben wird ein Anforderungs- kriterium an Leitungspersonen auch im Bereich der Ehrenamtlichkeit.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Fortbildungsangebote zur Vorbereitung von Frauen auf Leitungsfunktionen sollen besonders gefördert werden, solange diese
                  in Leitungsfunktionen unterrepräsentiert sind, auch im Bereich der Ehrenamtlichkeit.
               

               
                     (
                     3
                     )
                      In das Fortbildungsangebot sind regelmäßig die Themen Gleichstellung von Frauen und Männern und Schutz vor sexueller Belästigung
                  am Arbeitsplatz aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Fortbildungen von Beschäftigten mit Leitungsaufgaben und von Beschäftigten,
                  die im Organisations- und Personalwesen tätig sind.
               

               
                     (
                     4
                     )
                      Fortbildungsveranstaltungen sind so durchzuführen, dass Beschäftigte, die Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres
                  oder pflegebedürftige Angehörige versorgen, teilnehmen können. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden
                  auf Antrag die angemessenen, nachgewiesenen Mehrkosten für die Kinderbetreuung und die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger
                  im Sinne des Elften Buches des Sozialgesetzbuchs erstattet.
               

               
                     (
                     5
                     )
                      Voraussetzung für die Erstattung von Mehrkosten ist die Genehmigung der Fortbildung.
               

            

            
                  5. Förderplan

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Im Anwendungsbereich des GSG wird Geschlechterparität angestrebt. 
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Gemäß § 5 Abs. 1 GSG sind die Dienststellenleitungen insbesondere im Rahmen der Personalplanung und der Arbeitsorganisation
                  verpflichtet, auf die Beseitigung von Unterrepräsentanz hinzuwirken. Dazu stellen sie Förderpläne zur Geschlechtergerechtigkeit
                  nach dem folgenden verbindlichen Verfahren (Anlage 1: Verfahren zur Erstellung von Förderplänen) auf, erstmals zum 1. des
                  Jahres, das auf Inkraft- treten dieser Ausführungsbestimmungen folgt.
               

               
                     (
                     3
                     )
                      Der Oberkirchenrat führt eine Statistik in Analogie zum Förderplan (Tabelle Bewerbungsverfahren) bei der Besetzung von Pfarrstellen.
                  Anlage 1 (Verfahren zur Erstellung von Förderplänen) gilt entsprechend. 
               

               
                     (
                     4
                     )
                      Der Oberkirchenrat führt eine Statistik zum Geschlechterverhältnis in den Gremien der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg sowie
                  zu den Entsendungen in Gremien Dritter.
               

               
                     (
                     5
                     )
                      Folgende Förderpläne sind zu erstellen: siehe Tabelle „Förderpläne“.
               

               
                     (
                     6
                     )
                      Nach Ablauf der Geltungsdauer eines Förderplanes ermittelt die Stelle, die ihn erstellt hat, inwieweit Unterrepräsentanz
                  (in %) verringert und die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit (Indikatoren) verbessert worden ist.
               

               Sie gibt dieses den Beschäftigten, den jeweils zuständigen Mitarbeitervertretungen und der/dem Gleichstellungsbeauftragten
                  unverzüglich zur Kenntnis. Das Ergebnis ist auf Wunsch mit der/dem Gleichstellungsbeauftragten zu beraten. 
               

               Wenn die Zielvorgaben des Förderplanes (im Hinblick auf Einstellungen, Beförderungen, Höher- gruppierungen und Fortbildungen)
                  innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfüllung der Zielvorgaben (bei jeder Einstellung,
                  Beförderung, Höhergruppierung und Fortbildung eines Angehörigen/einer Angehörigen des nicht unterrepräsentierten Geschlechtes)
                  gegenüber der/dem Gleichstellungsbeauftragten eine besondere Begründung durch die Verantwortlichen notwendig.
               

               
                     (
                     7
                     )
                      Die notwendigen Informationen sind von den zuständigen personalsachbearbeitenden Stellen zur Verfügung zu stellen.
               

               
                     (
                     8
                     )
                      Für die Förderung einer ausgewogenen Geschlechterrepräsentanz bei den Mitarbeitenden in den Kirchenbüros sowie in den Kindertagesstätten
                  wird das Instrument der Förderpläne als nicht zielführend angesehen. Hier sollen unter Einbeziehung der zuständigen Fachstellen
                  andere Maßnahmen entwickelt werden, um diese Berufe auch für Männer attraktiv werden zu lassen.
               

            

         

      

      
            III. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(zu § 1 GSG)
            

         

         
               (
               1
               )
                Die Arbeitszeitgestaltung bei familiären Betreuungs- und Pflegeaufgaben soll für Beschäftigte auf Verlangen über die für
            alle Beschäftigten geltenden Regelungen hinaus eine individuelle Gestaltung der täglichen / wöchentlichen / jährlichen Arbeitszeit
            ermöglichen. Die Bereitstellung von Telearbeitsplätzen soll geprüft werden, soweit nicht dringende dienstliche Belange entgegenstehen.
            Es sollen insbesondere die Möglichkeiten des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) berücksichtigt werden. Die Ablehnung
            ist schriftlich zu begründen.
         

         
               (
               2
               )
                Dienstreisen sind so anzuordnen, dass Beschäftigte, die Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebens- jahres oder pflegebedürftige
            Angehörige versorgen, in der Lage sind, die dienstliche Anforderung zu erfüllen. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
            werden auf Antrag die angemessenen nachgewiesenen Mehrkosten für die Kinderbetreuung und die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger
            im Sinne des Elften Buches des Sozialgesetzbuchs erstattet. 
         

         
               (
               3
               )
                Die Teilzeiteignung gilt grundsätzlich auch für Leitungs- und Pfarrstellen. Der Oberkirchenrat stellt Grundsätze auf, nach
            welchen Leitungs- und Pfarrstellen dementsprechend beurteilt und dahingehend modifiziert werden. Hieran ist die/der Gleichstellungsbeauftragte
            zu beteiligen. 
         

         
               (
               4
               )
                Die jeweils zuständige Leitungsebene hat im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten familiengerechte Arbeitszeiten und Teilzeitbeschäftigungen
            auch für Leitungsämter anzubieten.
         

         
               (
               5
               )
                Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf arbeits-, versorgungs- und renten-rechtliche Folgen hinzuweisen.
         

         
               (
               6
               )
                Vor der Ablehnung von Anträgen auf flexible Arbeitszeit, Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen ist
            die Gleichstellungsbeauftragte von der jeweils zuständigen Leitungsebene zu hören. Das gilt auch in Bezug auf die Pfarrer
            und Pfarrerinnen. 
         

         
               (
               7
               )
                Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen beruflichen Aufstiegs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten einzuräumen wie Vollbeschäftigten.
            Können Teilzeitbeschäftigte an einer Fortbildungsmaßnahme nur teilnehmen, wenn sie dabei ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
            überschreiten, so wird das behandelt wie dienstlich angeordnete Mehrarbeit.
         

         
               (
               8
               )
                Bei der Besetzung von Vollzeitarbeitsplätzen sind Teilzeitbeschäftigte mit Aufstockungswunsch bei gleicher Qualifikation
            und Eignung externen Bewerbenden vorzuziehen.
         

         
               (
               9
               )
                Urlaubs-/Krankheitsvertretungen und Aushilfstätigkeiten sind vorrangig Beschäftigten, die aus familiären Gründen beurlaubt
            sind, und die ein entsprechendes Interesse bekundet haben, bei vorhandener Qualifikation und Eignung anzubieten.
         

         
               (
               10
               )
                Beschäftigten, die zur Betreuung von Kindern oder zur Pflege von Angehörigen beurlaubt sind, sollen in dieser Zeit die Möglichkeit
            haben, ihre berufliche Qualifikation zu erhalten / zu verbessern. Dazu sind ihnen die notwendigen Informationen (Hausmitteilungen,
            Rundschreiben, interne Stellenausschreibungen, Inhouse-Fortbildungsangebote) zur Verfügung zu stellen.
         

         
               (
               11
               )
                Rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung und des Erziehungsurlaubes der Elternzeit sind mit den betroffenen Beschäftigten
            Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer Beschäftigung nach der Beurlaubung informiert werden.
            
         

      

      
            IV. Mitwirkung der/des Gleichstellungsbeauftragten
(zu § 3 Abs. 5, § 6 und § 7 GSG)
            

         

         
               (
               1
               )
                Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist zur Durchführung ihrer/seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.
            Die jeweils zuständige Leitungsebene hat die Gleichstellungsbeauftragte/den Gleichstellungsbeauftragten bereits während der
            Vorbereitung von Entscheidungen zu informieren und die Gleichstellungsbeauftragte/den Gleichstellungsbeauftragten frühzeitig
            an den Planungen zu beteiligen. In diesem Rahmen soll die/der Gleichstellungsbeauftragte insbesondere an den Beratungen von
            Ausschüssen und Kommissionen beteiligt werden.
         

         
               (
               2
               )
                Die/der Gleichstellungsbeauftragte ist daher vor einer endgültigen Beschlussfassung von allgemeinen Regelungen, die eine
            Beteiligung der/des Gleichstellungsbeauftragten vorsehen, so rechtzeitig zu beteiligen, dass sie/er noch Gelegenheit hat,
            durch Anregungen / Stellungnahmen an der Entscheidungsfindung mitzuwirken.
         

         
               (
               3
               )
                Bei der Auswahl von Mitarbeitenden ist die/der Gleichstellungsbeauftragte durch Vorlage der Bewerbungsunterlagen und beratende
            Stimme im Auswahlgremium zu beteiligen.
         

         
               (
               4
               )
                An der Terminfindung zu den Personalauswahlgesprächen / Personalauswahlverfahren soll die/der Gleichstellungsbeauftragte
            auf ihren/seinen Wunsch hin berücksichtigt werden.
         

      

      
            V. Besetzung von und Entsendung in Gremien
(zu § 5a GSG)
            

         

         
               (
               1
               )
                Scheidet innerhalb der Amtsperiode eines Gremiums ein Mitglied aus, dessen Geschlecht sich im Gremium in der Mehrheit befindet,
            ist für die Nachbesetzung oder die Nachwahl eine Person des anderen Geschlechts vorzuschlagen bzw. zu berufen. Scheidet ein
            Mitglied aus, dessen Geschlecht sich im Gremium in der Minderheit befindet, ist für die Nachbesetzung oder die Nachwahl eine
            Person des gleichen Geschlechts vorzuschlagen bzw. zu berufen. Der Vorschlag oder die Berufung einer Person des überrepräsentierten
            Geschlechtes setzt eine Dokumentation der Bemühungen nach Satz 1 und 2 voraus.
         

         
               (
               2
               )
                Um bei Gremienbesetzungen durch Wahl darauf hinzuwirken, dass sich ebenso viele Frauen wie Männer zur Wahl stellen und, soweit
            Wahlvorschlagslisten aufzustellen sind, diese die gleiche Anzahl von Frauen und Männern enthalten, sollen Frauen und Männer
            in gleicher Anzahl an der Suche bzw. Ansprache geeigneter Kandidatinnen/Kandidaten beteiligt werden.
         

         
               (
               3
               )
                Im Rahmen der Wahlvorbereitung soll die die Wahl vorbereitende Stelle die aktuelle Geschlechter-quote im Gremium jeweils
            ermitteln, im Vorfeld benennen und um Vorschläge für das unterrepräsentierte Geschlecht besonders werben. Des Weiteren sind
            zur Unterstützung einer geschlechterparitätischen Besetzung von Gremien Informationen zum Anforderungsprofil und zum Zeitaufwand
            für die Wahl- bzw. Berufungsämter zur erstellen und zu veröffentlichen. Unterstützung der Kandidaten und Kandidatinnen durch
            Frauen und Männer als Ansprechpersonen soll angeboten werden. Das Verfahren der Kandidaten- / Kandidatinnengewinnung ist transparent
            zu gestalten und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 
         

         
               (
               4
               )
                Die/der Gleichstellungsbeauftragte kann einen zweiten Wahlaufsatz verlangen, wenn der erste Wahlaufsatz eine paritätische
            Gremienbesetzung ausschließt. Dazu ist die/der Gleichstellungsbeauftragte im Vorfeld zu informieren. 
         

         
               (
               5
               )
                Dem Verfahren, bei der Besetzung eines Gremiums durch Berufung oder Entsendung alternierend Frauen und Männer auf die zur
            Verfügung stehenden Gremienplätze zu berufen bzw. zu entsenden, soll auch gefolgt werden, wenn die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
            eine oder mehrere Personen zur Mitarbeit in Gremien Dritter entsendet.
         

      

      
            Anlage 1: Verfahren zur Erstellung von Förderplänen zur Geschlechtergerechtigkeit

         

         
            
               	
                   Bestandsaufnahme der Beschäftigtenstruktur

               

               	
                   Bestandsaufnahme von Daten zur Einstellungspraxis, zu beruflichem Aufstieg und zur Fortbildungs-praxis

               

               	
                   Bestandsaufnahme frei werdender Stellen / Fluktuationsabschätzung

               

               	
                   Festlegung von Zielen und konkreten Maßnahmen zum Abbau von Unterrepräsentanz

               

               	
                   Festlegung von Zielen und Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit

               

               	
                   Erfolgskontrolle und Konsequenzen

               

            

         

         

      

      
                     1. Bestandsaufnahme der Beschäftigtenstruktur

                  

                  
                     
                        	

                        	
                           1.1. Die Dienststellenleitungen haben fortlaufend jeweils für 3 Jahre einen Förderplan (FP) zu erstellen.

                           1.2. Der FP ist Teil der Personalplanung und Personalentwicklung. Die Umsetzung des FP ist insbesondere Verpflichtung der
                              Dienststellenleitung und der Personalverwaltung. Entsprechende Ressourcen sind bereit zu stellen.
                           

                           1.3. Die Grundlage des FP ist eine Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur und der zu erwartenden Fluktuation.
                              Dazu werden folgende Daten erhoben und in Form der anliegenden Tabelle aufbereitet (Tabelle: „Bestandsaufnahme Beschäftigtenstruktur“):
                           

                           
                              
                                 


	

                                 	
                                    1.3.1. Zahl der im jeweiligen Bereich beschäftigten Frauen und Männern einschließlich der Beurlaubten getrennt nach Geschlecht,
                                       Besoldungs-, Entgelt- und Berufsgruppen; bei der Zuordnung zu einer Entgelt-/Besoldungsgruppe sind Zulagen entsprechend zu
                                       berücksichtigen,
                                    

                                    1.3.2. Zahl der mit Teilzeitbeschäftigten besetzen Stellen getrennt nach Geschlecht, Besoldungs-, Entgelt- und Berufsgruppen.

                                 

                              

                           

                           1.4. Anhand des Beschäftigungsvolwird festgestellt, ob Unterrepräsentanz voliegt.

                           1.5. Anschließend erfolgt eine Analyse, in welchen Bereichen Unterrepräsentanz vorliegt und wo die Ursachen dafür liegen.
                              Diese muss sich nicht auf die Betrachtung des gesammten Bereiches als Einheit beschränken, sondern differenziert ggf. entsprechend
                              der Besonderheiten der Dienststelle innerhalb des Bereiches zusätzlich zwischen verschiedenen Laufbahnen, Berufsgruppen etc.
                           

                        
                     
                  

               

               
                     2. Bestandsaufnahme von Daten zur Einstellungspraxis, zu beruflichem Aufstieg und zur Fortbildungspraxis

                  

                  
                     
                        	

                        	
                           2.1. Dazu werden folgende Daten erhoben und aufbereitet:

                           
                              
                                 


	

                                 	
                                    2.1.1. Anzahl der Bewerbungen von Frauen und Männern, die mindestens dem Ausschreibungsprofil entsprechen, sowie ihre Berücksichtigung
                                       bei Einstellung (in Form der anliegenden Tagelle: „Bestandsaufnahme Bewerbungsverfahren“ mit Angaben zur Anzahl männlicher/weiblicher
                                       Bewerbungen, zur Anzahl männlicher/weiblicher Eingelandenen, zur Besetzung mit Frau/Mann,
                                    

                                    2.1.2. Anzahl der Männer und Frauen, die im Geltungszeitraum einen beruflichen Aufstieg realisieren konnten,

                                    2.1.3. Anzahl der Frauen und Männer, die sich im Geltungszeitraum fortgebildet haben (unter Angabe von Geschlecht, Dauer der
                                       Forbildung und Kosten der jeweiligen Fortbildung),
                                    

                                    2.1.4. Anzahl der gestellten und genehmigten Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit, Beurlaubung und Aufstockung der Arbeitszeit.

                                 

                              

                           

                        
                     
                  

               

               
                     3. Bestandsaufnahme frei werdender Stellen / Fluktuationsabschätzung

                  

                  
                     
                        	

                        	
                           3.1. Feststellung, wie viele Stellen im Geltungszeitraum des Förderplanes voraussichtlich frei werden. Dazu werden die entsprechenden
                              Daten erhoben und aufbereitet.
                           

                           3.2. Analyse (unter Einbeziehung von Altersabgängen, Beurlaubungen, Arbeitsplatzwecheln, Wiederkehr aus der Beurlaubung u.a.).

                        

                     

                  

               

               
                     4. Festlegung von Zielen und konkreten Maßnahmen zum Abbau von Unterrepräsentanz

                  

                  
                     
                        	

                        	
                           4.1. Für alle Bereiche sind bezogeln auf den Anteil des jeweils unterrepräsentierten Geschlechtes ein Prozentsatz festzulegen,
                              um den dieser Anteil im Geltungsbereich gesteigert werden soll. 
                           

                           4.2. Die im FP festgelegten Zielvorgaben und Maßnahmen müssen bei anstehenden Personalmaß- nahmen (Besetzung von Ausbildungsplätzen,
                              Einstellung, Beförderung oder Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Personalabbau, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen)
                              beachtet werden.
                           

                           4.3. Es sind die konkreten personellen Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben zu benennen.

                           4.4. Es sind die konkreten organisatorischen Maßnahmen zur Zielerreichung zu benennen.

                           4.5. Es sind die konkreten forbildenden Maßnahmen zur Zielerreichung zu benennen.

                        

                     

                  

               

               
                     5. Festlegung von Zielen und Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit

                  

                  
                     
                        	

                        	
                           5.1. Es sind konkrete Ziele zu benennen, die zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit beitragen
                              sollen. Mögliche Handlungsfelder sind: Arbeitszeit - Arbeitsorganisation - Arbeitsort - Informations- und Kommunikationspolitik
                              - Führungskompetenz - Personalentwicklung - Service für Familien.
                           

                           5.2. Es ist ein Maßnahmenkatalog zu erstellen, der die zur Zielerreichung geplanten Maßnahmen einzeln, konkret und überprüfbar
                              darstellt.
                           

                           5.3. Es sind geeignete Indikatoren zur Erfolgskontrolle zu entwickeln.
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                     Tabelle: Förderpläne zur Geschlechtergerechtigkeit

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Organisationseinheit / Berufsgruppe

                              
                              	
                                 Anzahl:

                              
                              	
                                 Steuerungsinstanz / zuständig:

                              
                           

                           
                              	
                                 GKV und Aufsicht

                              
                              	
                                 1 FP pro Organisationseinheit

                              
                              	
                                 Dezernat II

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Kreispfarrerinnen / Kreispfarrer

                              
                              	
                                 Appell

                              
                              	
                                 keine Steuerung, sondern Appell an das Wahlkollegium lt. KO Art. 76 sowie die Kreissynode

                              
                           

                           
                              	
                                 Pfarrstellen in Stabstellenfunktion und/oder mit gesamtkirchlichen Aufgaben

                              
                              	
                                 1 FP

                              
                              	
                                 Dezernat I

                              
                           

                           
                              	
                                 Gemeindepfarrer/-innen und Pfarrer/Pfarerinnen in anderen Funktionen

                              
                              	
                                 Statistik

                              
                              	
                                 Dezernat I

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Sonstige Personen in den Dezernaten

                              
                              	
                                 1 FP

                              
                              	
                                 OKR

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Diakone und Diakoninnen

                              
                              	
                                 1 FP

                              
                              	
                                 Dezernat III

                              
                           

                        
                     

                  

                  Abkürzungen: FP Förderplan, GKV Gemeinsame Kirchenverwaltung, KO Kirchenordnung, OKR Oberkirchenrat
                  

               

               
                     2 c Tabelle Bewerbungsverfahren
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         Kirchengesetz über den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
            in Oldenburg 
(Ehrenamtsgesetz – EAG)
         

      

      
         Vom 21. November 2009

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 5) geändert durch Kirchengesetz vom 18. November 2011 
(GVBl. 27. Band, S. 71)
         

      

      Die 47. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      Präambel

         Eine lebendige Kirche lebt aus dem Engagement ihrer Mitglieder.

         In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg sind auch Ehrenamtliche damit betraut, das Evangelium in Wort und Tat
               zu verkünden.

         Dabei sind die Dienste am Evangelium unterschiedlich und vielseitig.

         Das wird an den Gedanken des Apostel Paulus deutlich:

         „Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.

         Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt
               alles in allem.“ (1. Kor. 12, 4–6).

         
                     § 1
Zielsetzung; Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Ehrenamtliche Tätigkeit ist der freiwillige, unbezahlte und verantwortliche Dienst in der Kirche.  2 Ziel dieses Kirchengesetzes ist es, ehrenamtliche Tätigkeit zu fördern und die Dienstgemeinschaft von ehren-, haupt- und nebenamtlichen
                     kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu stärken.  3 Dieses Kirchengesetz gilt für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, ihre Kirchengemeinden, ihre Kirchenkreise sowie ihre Einrichtungen
                     und Dienste.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz findet nur Anwendung, soweit nicht in anderen Kirchengesetzen oder in anderen im Zeitpunkt des Inkrafttretens
                     dieses Kirchengesetzes geltenden kirchenrechtlichen Bestimmungen spezielle Regelungen enthalten sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Selbständige Rechtsträger, die Aufgaben der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg wahrnehmen, können die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes
                     für ihren Bereich übernehmen.
                  

               

               
                     § 2
Beauftragung zu ehrenamtlicher Tätigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufgaben und Zuständigkeiten werden gemeinsam mit den Ehrenamtlichen/dem Ehrenamtlichen festgelegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Beauftragung kann mündlich oder schriftlich vereinbart werden.  2 Vielfach wachsen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Aufgaben hinein und übernehmen Dienste von unterschiedlicher
                     Verbindlichkeit und Beanspruchung.  3 Daraus entsteht für die jeweils zuständigen Verantwortlichen und Leitungsorgane die Verpflichtung, Aufgaben, Zuständigkeiten
                     und Rechte sowie finanzielle, örtliche und zeitliche Rahmenbedingungen klar zu benennen, wobei für bestimmte Aufgaben schriftliche
                     Vereinbarungen angezeigt sind.  4 Zusammen mit den Ehrenamtlichen wird eine angemessene Weise der Beauftragung gesucht und durchgeführt.
                  

               

               
                     § 3
Organisation des ehrenamtlichen Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ehrenamtliche haben Anspruch auf Einarbeitung, Beratung und Unterstützung sowie auf geistliche Begleitung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ehrenamtliche sind angemessen über ihren Aufgabenbereich oder ihre Aufgabenbereiche betreffenden Vorgänge zu informieren
                     und in die ihren Aufgabenbereich oder ihre Aufgabenbereiche betreffenden Entscheidungsprozesse einzubeziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Arbeitsfeldes sollen sich in regelmäßigen Abständen
                     zu Besprechungen treffen.  2 Diese Zusammenkünfte dienen der Zusammenarbeit, dem Erfahrungsaustausch, der konzeptionellen Planung und der Gewährleistung
                     des wechselseitigen Informationsflusses.  3 Darüber hinaus soll es jährlich mindestens eine Zusammenkunft aller haupt,- neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
                     Mitarbeiter einer Kirchengemeinde geben.
                  

               

               
                     § 4
Fortbildung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Ehrenamtliche haben Anspruch auf Fortbildung.  2 Die Bereitschaft zur Teilnahme an für ihren Dienst geeigneten und erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen wird von ihnen erwartet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Fortbildung soll
                  

                  
                     
                        	
                           zur Reflexion des persönlichen Engagements in der jeweiligen Aufgabe und Funktion anleiten,

                        

                        	
                           zur Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens anregen,

                        

                        	
                           fachliche Hilfen zur Erfüllung der übernommenen Aufgaben geben,

                        

                        	
                           Orientierung über Aufgaben und gegenwärtige Herausforderungen der Kirche vermitteln,

                        

                        	
                           die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fördern.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ehrenamtliche werden laufend über für sie geeignete Fortbildungsmaßnahmen informiert.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fortbildungsmaßnahmen werden die entstehenden Ausgaben im Rahmen des § 7 Abs. 2 ersetzt.
                  

               

               
                     § 5
Vertrauensperson
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kreissynoden und die Synode wählen jeweils eine ehrenamtlich tätige Person zur Vertrauensperson für Ehrenamtliche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         An diese Vertrauenspersonen können sich Ehrenamtliche in sie betreffenden Angelegenheiten wenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Vertrauensperson berichtet ihrer jeweiligen Synode über Umsetzung und Auswirkungen dieses Gesetzes.
                  

               

               
                     § 6
Verpflichtung zur Verschwiegenheit
                     

                  

                   1 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben über vertrauliche Angelegenheiten, die ihnen bei ihrem Dienst bekannt
                     werden, Schweigen zu bewahren.  2 Wo sie seelsorgerlich tätig werden, ist das Seelsorgegeheimnis zu wahren.  3 Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch über die Dauer der Beauftragung hinaus.
                  

               

               
                     § 7
Finanzierung und Auslagenersatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ehrenamtliche Tätigkeit erfolgt unentgeltlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit entstandene Kosten werden im Rahmen vorhandener Mittel und nach vorheriger Absprache
                     gegen Vorlage von Belegen erstattet.  2 Dieses schließt die Kosten für die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen im Rahmen festzusetzender Höchstsätze
                     ein.
                  

               

               
                     § 8
Versicherungsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ehrenamtliche genießen während der Ausübung ihrer Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der für den Bereich
                     der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg abgeschlossenen Sammelversicherungsverträge Versicherungsschutz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ehrenamtlichen sind während ihrer Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung geschützt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ehrenamtlichen haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
                  

               

               
                     § 9
Nachweis und Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeiten
                     

                  

                   1 Auf Wunsch der Ehrenamtlichen wird über ihren Dienst und die dabei erworbenen Qualifikationen eine schriftliche Bescheinigung
                     ausgestellt.  2 Bei kirchlichen Ausbildungen, bei Bewerbungen für den kirchlichen Dienst und bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten
                     sollen im Ehrenamt und bei Fortbildung im Ehrenamt erworbene Qualifikationen angemessen berücksichtigt werden.
                  

               

               
                     § 10
Ausführungsbestimmungen
                     

                  

                  Das Nähere regelt der Gemeinsame Kirchenausschuss in einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift.

               

               
                     § 11
In-Kraft-Treten
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.  2 Gleichzeitig werden die Leitlinien für den Dienst, die Fortbildung und die Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und
                     Mitarbeiter in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg vom 14. November 1990 außer Kraft gesetzt.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmungen zum Kirchengesetz über den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Evangelisch-Lutherischen
            Kirche in Oldenburg (Ehrenamtsgesetz – EAG)
         

      

      
         - Stand nach Beschluss im Gemeinsamen Kirchenausschuss am 13. März 2013 -
 (GVBl. 27. Bd., S. 178)
         

      

      
         

      

      

      
                     zu § 1:
                     

                  

                   1 Ehrenamtlich tätig im Sinne des Gesetzes ist, wer unentgeltlich, regelmäßig eine auf Dauer angelegte Aufgabe im Auftrage (§ 2 EAG) einer kirchlichen Körperschaft, Einrichtung oder einem Werk wahrnimmt.  2 Eine schriftliche Beauftragung ist nicht erforderlich.  3 Eine kurzfristige unentgeltliche Tätigkeit, z.B. Standdienst bei einem Gemeindefest, ist nicht ehrenamtliche Tätigkeit im
                     Sinne des Gesetzes.
                  

               

               
                     zu § 2:
                     

                  

                   1 Die Beauftragung der ehrenamtlich Tätigen obliegt keiner Form.  2 Davon unabhängig ist die Verpflichtung der ehrenamtlich Tätigen auf geltende Datenschutzbestimmungen schriftlich vorzunehmen
                     (siehe auch § 6 EAG).  3 Gesetzliche Bestimmungen, die Dokumentationspflichten mit sich bringen, bleiben ebenfalls unberührt, z.B. Nachweis des erweiterten
                     polizeilichen Führungszeugnisses in der Kinder- und Jugendarbeit.
                  

               

               
                     zu § 3:
                     

                  

                  Zu Abs. 1:

                   1 Die Einarbeitung von neuen Ehrenamtlichen erfolgt im Regelfall durch die hauptamtlich für den Aufgabenbereich Zuständigen.
                      2 Davon abweichend wird die Einarbeitung durch andere ehrenamtlich Tätige vorgenommen, wenn dies sachlich geboten ist.  3 Dies ist insbesondere der Fall, wenn es an zuständigen Hauptamtlichen fehlt (z.B. in kleinen Kirchengemeinden, die pfarramtlich
                     mitversorgt werden).
                  

                  Zu Abs. 2:

                   1 Die regelmäßige Abhaltung von Dienstbesprechungen mit allen Ehrenamtlichen durch die hauptamtlich Tätigen ist der Grundsatz
                     (siehe § 3 Abs. 3).  2 Die Angemessenheit der Information bestimmt sich aus der Verhältnismäßigkeit des Informationsaufwandes.  3 Von den Ehrenamtlichen wird erwartet, dass sie sich regelmäßig über ihren Dienst informieren.
                  

               

               
                     zu § 4:
                     

                  

                   1 Der Anspruch richtet sich gegen die beauftragende Stelle, also gegen die jeweilige Körperschaft, die Einrichtung oder das
                     Werk.  2 Dazu wird sie Haushaltsmittel bereitstellen.  3 Der wird dadurch erfüllt, dass den ehrenamtlich Tätigen die Teilnahme an Fortbildungsangeboten der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
                     ermöglicht wird.  4 Davon unabhängig steht es den beauftragenden Stellen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit frei, eigene Fortbildungen anzubieten.
                      5 Eine Pflicht hierzu besteht nicht.
                  

               

               
                     zu § 6:
                     

                  

                   1 Mit der Beauftragung sind die ehrenamtlich Tätigen auf ihre Verschwiegenheitspflicht hinzuweisen.  2 Ergibt sich die Beauftragung aus der stillschweigenden Duldung einer ehrenamtlichen Übernahme einer Tätigkeit, ist der Hinweis
                     umgehend vorzunehmen, wenn die dauerhafte Übernahme feststeht.
                  

               

               
                     zu § 7:
                     

                  

                   1 Die Höchstsätze werden vom zuständigen Gemeindekirchenrat bzw. dem entsprechenden zuständigen Leitungsorgan für seinen Bereich
                     durch Beschluss im Voraus festgesetzt.  2 Die Höhe hat sich an der Angemessenheit und den bereitgestellten Haushaltsmitteln der beauftragenden Stelle zu orientieren.
                      3 Das Kirchengesetz hat durch die Normierung keine neue Aufgabe den jeweiligen Körperschaften zugewiesen, sondern nur normiert,
                     was bisher ungeregelt galt, ein Anspruch auf Finanzausgleich besteht für die beauftragende Stelle damit nicht.  4 Daher stellt ihre Leistungsfähigkeit die Obergrenze dar.  5 Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die Festsetzung der Höchstsätze der Finanzspielraum der kirchlichen Körperschaft,
                     der Einrichtung oder des Werkes nicht wesentlich eingeschränkt wird.  6 Der Kernauftrag der Wortverkündigung und der tätigen Nächstenliebe darf nicht gefährdet werden.
                  

               

               
                     zu § 8:
                     

                  

                  Die ehrenamtlich Tätigen werden zu Beginn ihrer Tätigkeit anhand der einschlägigen Rundschreiben des Oberkirchenrates über
                     ihre versicherungstechnischen Ansprüche durch Aushändigung eines Exemplares informiert.
                  

               

               
                     zu § 9:
                     

                  

                   1 Die beauftragende Stelle stellt auf Antrag des/der ehrenamtlich Tätigen nach Beendigung der Tätigkeit eine Bescheinigung auf
                     der Grundlage des amtlichen Musters des Oberkirchenrates aus.  2 Eine Bescheinigung während der Tätigkeit bedarf eines berechtigten Interesses.  3 Bei der Beurteilung des berechtigten Interesses ist ein großzügiger Maßstab anzulegen.
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            Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften
            

         

         Vorbemerkung: Die in dieser Dienstvertragsordnung verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Diese Dienstvertragsordnung ist auf alle privatrechtlichen Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen anzuwenden, die von Anstellungsträgern
                     nach § 3 des Mitarbeitergesetzes2 angestellt werden.  2 Anstellungsträger im Sinne dieser Dienstvertragsordnung sind die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, die
                     Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig, die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, die Evangelisch-Lutherische
                     Kirche in Oldenburg und die ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Werden Ordinierte im privatrechtlichen Dienstverhältnis mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragt, die in der Regel Pfarrerinnen
                     übertragen werden, so gelten für ihre dienstlichen Pflichten die für Pfarrerinnen geltenden Vorschriften entsprechend, soweit
                     nicht kirchengesetzlich etwas anderes bestimmt ist; dies gilt auch für die Bemessung der Arbeitszeit und den Anspruch auf
                     Urlaub.  2 Die Wohnungsausgleichsregelungen in § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 35 Abs. 3 des Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen3 sind bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen entsprechend anzuwenden.  3 Im Übrigen richten sich Rechte und Pflichten von Ordinierten im privatrechtlichen Dienstverhältnis nach den für Mitarbeiterinnen
                     im privatrechtlichen Dienstverhältnis sonst geltenden Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Mit vorheriger Genehmigung der jeweils zuständigen obersten Behörde (§ 31 des Mitarbeitergesetzes) können in Ausnahmefällen im Hinblick auf eine besondere kirchliche Aufgabe die Dienstvertragsbedingungen
                     einzelvertraglich abweichend von den Bestimmungen dieser Dienstvertragsordnung vereinbart werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Diese Dienstvertragsordnung ist nicht auf Rechtsverhältnisse anzuwenden, die mit Personen begründet werden, deren Beschäftigung
                     nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, Erziehung oder aus karitativen
                     Gründen beschäftigt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Rechtsverhältnisse 
                  

                  
                     
                        	
                           der Auszubildenden in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz, 

                        

                        	
                           der Auszubildenden in Ausbildungsberufen nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes und 

                        

                        	
                           der Praktikantinnen für den Beruf 

                           
                              
                                 	
                                    der Diakonin während der praktischen Tätigkeit, die nach Abschluss des Fachhochschulstudiums der landeskirchlichen Anerkennung
                                       als Diakonin vorauszugehen hat, 
                                    

                                 

                                 	
                                    der Sozialarbeiterin, der Sozialpädagogin und der Heilpädagogin während der praktischen Tätigkeit, die nach Abschluss des
                                       Fachhochschulstudiums der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin oder Heilpädagogin vorauszugehen hat,
                                    

                                 

                                 	
                                    der Erzieherin und der Kinderpflegerin während der praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen der
                                       staatlichen Anerkennung als Erzieherin/Erzieher oder Kinderpflegerin vorauszugehen hat, 
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  bestimmen sich nach einer besonderen Arbeitsrechtsregelung.

               

               
                     § 2
Anwendung tariflicher Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf die Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen sind die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder
                     (TV-L) vom 12. Oktober 2006 in der für das Land Niedersachsen jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, soweit im
                     Folgenden nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

                   2 Die Bestimmungen der den TV-L ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge sind in der für das Land Niedersachsen
                     jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden, sofern sie in der Anlage 1 aufgeführt sind und soweit im Folgenden nicht
                     etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Absatz 1 gilt auch für die Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen, die im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV – ohne Berücksichtigung
                     des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung – geringfügig beschäftigt sind, soweit im V. Abschnitt nicht
                     etwas anderes geregelt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorschriften des Mitarbeitergesetzes über das Verfahren bei Änderungen der im Land Niedersachsen geltenden Bestimmungen bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006 wird in den amtlichen Verkündungsblättern
                     der beteiligten Kirchen abgedruckt; sie können auch auszugsweise abgedruckt werden.
                  

                   2 Mit Zustimmung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission kann vom Abdruck abgesehen oder nur die Fundstelle veröffentlicht
                     werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Regelungen über die Sicherung der Mitarbeiterinnen bei Rationalisierungsmaßnahmen und Einschränkungen von Einrichtungen
                     ergeben sich aus Anlage 6.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Regelung über die Arbeitsbedingungen auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik ergibt
                     sich aus Anlage 7.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Regelung für Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihrer Dienstanweisung oder aufgrund einer Anweisung des Anstellungsträgers
                     im Einzelfall als Aufsichts- oder Betreuungsperson Freizeiten, Seminare, Heim- und Lageraufenthalte durchführen, ergibt sich
                     aus Anlage 8.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Bei den Dienstverhältnissen mit Mitarbeiterinnen in Diakonie- und Sozialstationen kann von den Bestimmungen des TV-L und den
                     zusätzlichen Regelungen nach Maßgabe der Anlage 3 abgewichen werden.  2 Satz 1 findet auf die Dienstverhältnisse mit Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen Jugendwerkstatt Hameln und Evangelisches
                     Jugendheim Blockhaus Ahlhorn entsprechende Anwendung.  3 Eine Dienstvereinbarung nach Satz 2 bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission.
                     
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Sonderregelungen für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst ergeben sich aus Anlage 9.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Regelungen für die Einführung von Kurzarbeit aufgrund der COVID-19 Pandemie ergeben sich aus Anlage 10.
                  

               

               
                     § 3
Grundlegende Pflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin ist an Bekenntnis und Recht der beteiligten Kirchen gebunden.  2 Sie ist in ihrem dienstlichen Handeln und in ihrer Lebensführung dem Auftrag des Herrn verpflichtet, das Evangelium in Wort
                     und Tat zu bezeugen.  3 Den ihr anvertrauten Dienst hat sie treu und gewissenhaft zu leisten und sich zu bemühen, ihr fachliches Können zu erweitern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin ist auch bei politischer Betätigung ihrem Auftrag verpflichtet; sie ist ihren Dienst allen Gemeindegliedern
                     ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung schuldig.  2 Sie hat die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres politischen Handelns ergeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitarbeiterin darf eine Körperschaft oder Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Auftrag
                     tritt oder wenn sie durch die Unterstützung in der Ausübung ihres Dienstes wesentlich behindert wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitarbeiterin hat ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt
                     wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Mitarbeiterin hat ein Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) vorzulegen, wenn der
                     Anstellungsträger das Führungszeugnis verlangt und die Voraussetzungen des § 30a Absatz 1 erfüllt sind. Soweit bei der Einholung
                     des Führungszeugnisses Kosten entstehen, trägt diese der Anstellungsträger.
                  

                  Anmerkung zu § 3 Abs. 5:

                  Von der Befugnis nach Satz 1 darf nicht willkürlich Gebrauch gemacht werden

               

               
                     § 4
Kirchlicher Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Dienst
                     
                        	
                           bei der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihren Gliedkirchen, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                              und ihren Gliedkirchen sowie den von den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland gebildeten Zusammenschlüssen,
                           

                        

                        	
                           bei den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht einer Gliedkirche unterstehen,

                        

                     

                  

                  ist Dienst bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Sinne der Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
                     der Länder.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dem Dienst nach Absatz 1 steht eine Tätigkeit in missionarischen, diakonischen und sonstigen kirchlichen Werken und Einrichtungen
                     innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie in Anstalten und Einrichtungen gleich, die dem Diakonischen Werk der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen sind, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Dem Dienst nach Absatz 1 kann eine Tätigkeit in einer anderen christlichen Kirche sowie in anderen Zusammenschlüssen von Kirchen
                     mit ihren Einrichtungen gleichgestellt werden.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Kirchliche Bestimmungen zum TV-L
            

         

         
                     § 5
Dienstvertrag, Nachtrag zum Dienstvertrag
                     

                  

                  § 2 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:
                     
                        	
                           Der Dienstvertrag ist nach dem Muster der Anlage 4, ein Nachtrag zum Dienstvertrag ist nach dem Muster der Anlage 5 abzuschließen. 
                           

                        

                        	
                           Die Anwendung dieser Dienstvertragsordnung ist in den Dienstverträgen zu vereinbaren.

                        

                        	
                           Wenn nach Ausbildungsbestimmungen eine Anerkennungszeit abzuleisten ist, darf ein Dienstvertrag nur für diese Zeit abgeschlossen
                              werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Probezeit
                     

                  

                  § 2 Abs. 4 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  Eine Probezeit ist auch dann nicht zu vereinbaren, wenn eine Mitarbeiterin im unmittelbaren Anschluss an eine erfolgreich
                     abgeschlossene Anerkennungszeit (§ 5 Nr. 3) bei demselben Anstellungsträger eingestellt wird.
                  

               

               
                     § 7
Gelöbnis
                     

                  

                  § 3 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                   1 Die Mitarbeiterin hat bei Antritt des Dienstes das in § 7 Abs. 2 des Mitarbeitergesetzes vorgeschriebene Gelöbnis vor der zuständigen Vertreterin des Anstellungsträgers abzulegen.  2 Die Vertreterin des Anstellungsträgers nimmt hierüber eine Niederschrift auf, die von ihr und der Mitarbeiterin zu unterschreiben
                     ist.
                  

               

               
                     § 8
Schweigepflicht
                     

                  

                  Anstelle des § 3 Abs. 2 TV-L wird bestimmt:

                   1 Die Mitarbeiterin hat Verschwiegenheit über die ihr bei Ausübung ihres Dienstes bekannt gewordenen Angelegenheiten zu wahren,
                     soweit dies ihrer Natur nach erforderlich oder durch Dienstvorschrift oder den Anstellungsträger angeordnet ist.  2 Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses.
                  

               

               
                     § 9
Belohnungen und Geschenke
                     

                  

                  Anstelle des § 3 Abs. 3 TV-L wird bestimmt:

                  Es finden die für die Kirchenbeamtinnen im Bereich der jeweiligen beteiligten Kirche geltenden Bestimmungen entsprechende
                     Anwendung.
                  

               

               
                     § 10
Schadenshaftung
                     

                  

                  § 3 Abs. 7 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  Es finden die für die Kirchenbeamtinnen im Bereich der jeweiligen beteiligten Kirche geltenden Bestimmungen entsprechende
                     Anwendung.
                  

               

               
                     § 11
Arbeitszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Anstelle des § 6 Abs. 1 Satz 1 TV-L wird bestimmt:
                  

                  Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt 38,5 Stunden.

                  
                        (
                        1a
                        )
                         Abweichend von Absatz 1 beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen, die Konfirmandenunterricht
                     erteilen und in der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 4 oder in der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 7 der Anlage 2 Abschnitt C eingruppiert
                     sind, das Zweifache der zu leistenden Dauer des Konfirmandenunterrichts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 6 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:
                     
                        	
                           Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an einem Sonn- oder Feiertag ist durch eine entsprechende zusammenhängende
                              Freizeit an einem Werktag der laufenden oder der folgenden Woche auszugleichen.
                           

                        

                        	
                            1 Mitarbeiterinnen, die nach ihrem Dienstauftrag ständig sonntags und an Feiertagen am Gottesdienst mitwirken oder nach ihrer
                              Dienstanweisung ständig Sonntags- und Feiertagsdienst haben, erhalten einen dienstfreien Tag während der Woche.  2 Ferner erhalten sie unter Fortzahlung der Vergütung jährlich vier dienstfreie Wochenenden (Sonnabend und Sonntag), davon in
                              der Regel zwei im Kalenderhalbjahr.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Anstelle des § 6 Abs. 11 TV-L wird bestimmt:
                  

                  Bei Dienstreisen wird die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort und die Zeit der Hin- und Rückreise
                     zum und vom Geschäftsort einschließlich der erforderlichen Wartezeiten als Arbeitszeit berücksichtigt, höchstens für jeden
                     Tag bis zu elf Stunden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Dienstumfänge für Kirchenmusikerinnen in den Entgeltgruppen 2 bis 6 werden nach der folgenden Tabelle berechnet:
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Organistendienst

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 Hauptgottesdienst

                              
                              	
                                 3,25 Std.

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 Kindergottesdienst vor oder nach einem Hauptgottesdienst

                              
                              	
                                 1,25 Std.

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 Werktagsgottesdienst oder -andacht

                              
                              	
                                 2,00 Std.

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 Wochenschlussgottesdienst (von etwa einer Stunde Dauer)

                              
                              	
                                 2,75 Std.

                              
                           

                           
                              	
                                 Chorleiterdienst

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 Chorprobe mit einem mehrstimmigen Chor (mindestens 90 Minuten)

                              
                              	
                                 3,25 Std.

                              
                           

                           
                              	
                                 6.

                              
                              	
                                 Chorleitung in einem Gottesdienst

                              
                              	
                                 3,25 Std.

                              
                           

                        
                     

                  

                  Anmerkung zu § 11 Absatz 4 Nummer 5:

                  Dauert die Chorprobe eines Kinder- oder Jugendchores weniger als 90 Minuten, wird der Dienstumfang nach Nummer 5 entsprechend
                        anteilig berechnet. 

                  Anmerkung zu § 11 Absatz 4 Nummer 6:

                  Ist die Chorleiterin im selben Gottesdienst auch als Organistin eingesetzt, werden für die Chorleitung – neben dem Dienstumfang
                        für den Organistendienst – lediglich 1,50 Stunden als Dienstumfang berücksichtigt.

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Vorsängerdienst

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 7.

                              
                              	
                                 Leitung eines liturgischen Chores und des Gemeindegesangs im Gottesdienst einschließlich kurzer Ansingprobe

                              
                              	
                                 2,00 Std.

                              
                           

                           
                              	
                                 Organistendienst bei Amtshandlungen

                              
                              	
                           

                           
                              	
                                 8.

                              
                              	
                                 Amtshandlungen mit einer Dauer von bis zu 45 Minuten

                              
                              	
                                 2,00 Std.

                              
                           

                           
                              	
                                 9.

                              
                              	
                                 Amtshandlungen mit einer Dauer von mehr als 45 Minuten

                              
                              	
                                 3,25 Std.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für die Berechnung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 4 gilt: Die Gesamtzahl der für die einzelnen Dienstarten
                     im Kalenderjahr regelmäßig anfallenden Dienste wird mit der entsprechenden Stundenzahl multipliziert.  2 Die ermittelten Ergebnisse für die verschiedenen Dienste werden zusammengezählt.  3 Das Gesamtergebnis wird durch die Zahl 52 geteilt.  4 Das Ergebnis ist die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit.
                  

                  Anmerkung zu § 11 Absatz 4 und 5:

                  Begriffsbestimmungen:
                     
                        	
                           Organistendienst

                           Ausführung selbstständiger Orgelmusik, d. h. Vorspiele, Intonationen, Orgelchoräle, Nachspiele, Begleitung des Gemeindegesanges
                              bei Gottesdiensten und Amtshandlungen; Begleitung von Chor-, Sologesang oder Instrumentalmusik; Pflege der Orgel nach den
                              geltenden Bestimmungen (einschließlich Stimmen von Zungenpfeifen); Betreuung des Inventars; Teilnahme an dienstlichen Besprechungen
                              und Arbeitsgemeinschaften.
                           

                        

                        	
                           Chorleiterdienst

                           Regelmäßige Probenarbeit mit einem mehrstimmigen Chor, Posaunenchor oder einer Instrumentalgruppe, Einsatz der Chöre und Gruppen
                              bei Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen, ggf. im diakonischen Dienst; Kontaktpflege mit den Chormitgliedern; Betreuung
                              des Inventars; Teilnahme an dienstlichen Besprechungen und Arbeitsgemeinschaften.
                           

                        

                        	
                           Vorsängerdienst

                           Regelmäßige Probenarbeit mit dem liturgischen Chor, Leitung des liturgischen Chores und des Gemeindegesanges im Gottesdienst
                              einschließlich Ansingproben vor den Gottesdiensten; Singarbeit mit Gemeindegruppen; Kontaktpflege mit Chormitgliedern; Betreuung
                              des Inventars; Teilnahme an dienstlichen Besprechungen und Arbeitsgemeinschaften. Übt der Vorsänger den Dienst regelmäßig
                              ohne Mitwirkung eines Organisten aus, so gilt dies auch dann als Vorsängerdienst, wenn der Vorsänger keinen liturgischen Chor
                              leitet.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 12
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit, Überstunden
                     

                  

                  § 8 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:
                     
                        	
                           Anstelle des § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a und Abs. 2 TV-L wird bestimmt:  1 Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Arbeitsbefreiung auszugleichen; die Arbeitsbefreiung ist möglichst bis
                              zum Ende des nächsten Kalendermonats, spätestens bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ableistung der Überstunden zu
                              erteilen.  2 Dabei beträgt die Arbeitsbefreiung für jede geleistete Überstunde eineinviertel Stunden.  3 Für die Zeit, in der Überstunden ausgeglichen werden, werden das Tabellenentgelt und die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten
                              Entgeltbestandteile weitergezahlt.  4 Ist in besonderen Ausnahmefällen ein Ausgleich durch Arbeitsbefreiung nicht möglich, so erhält die Mitarbeiterin je Stunde
                              den auf eine Stunde entfallenden Anteil des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach
                              der Stufe 4, zuzüglich des Zeitzuschlags nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L.  5 Auf einem nach § 10 TV-L eingerichteten Arbeitszeitkonto werden die Überstunden gemäß Satz 2 berücksichtigt.
                           

                        

                        	
                           § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b bis f TV-L ist nur auf Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst, auf Mitarbeiterinnen in
                              Heimen und auf Mitarbeiterinnen in Dienststellen mit regelmäßigem Schichtbetrieb anzuwenden, die Arbeit an Sonn- und Feiertagen
                              leisten und für die die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 Nr. 2 nicht angewandt werden können.
                           

                        

                        	
                           Für Mitarbeiterinnen, denen die Aufgaben der Krankenhausseelsorge übertragen sind, wird bestimmt: 

                           
                              
                                 	
                                    Anstelle des § 8 Abs. 5 Sätze 1 bis 4 TV-L wird bestimmt: 
Für eine angeordnete Rufbereitschaft werden der Mitarbeiterin je angefangene Stunde der Rufbereitschaft 7,5 Minuten als Arbeitszeit
                                       angerechnet. 
                                    

                                 

                                 	
                                    § 8 Abs. 5 Sätze 5 bis 8 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden: 
Soweit auf das Entgelt für Überstunden und etwaige Zeitzuschläge verwiesen wird, findet § 8 TV-L nach den Maßgaben des § 12
                                       DienstVO Anwendung.
                                    

                                 

                                 	
                                    Im Übrigen finden die Vorschriften des § 6 TV-L in Verbindung mit § 11 DienstVO, des § 7 TV-L und des § 8 TV-L in Verbindung
                                       mit § 12 DienstVO Anwendung.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 13
Bereitschaftszeiten
                     

                  

                  § 9 Abs. 2 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  Das Wort „Personalvertretungsgesetzes“ wird durch das Wort „Mitarbeitervertretungsgesetzes“ ersetzt.

               

               
                     § 14
Arbeitszeitkonto
                     

                  

                  § 10 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  Satz 2 findet keine Anwendung.

               

               
                     § 15
Eingruppierung
                     

                  

                  
                     
                        	
                           Die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen richtet sich nach der Anlage 2, soweit diese kircheneigene Tätigkeitsmerkmale vorsieht.

                        

                        	
                           Die Tätigkeitsmerkmale für Logopäden des Teils II Abschnitt 10.6 der Anlage A zum TV-L sind auch auf die Dienstverhältnisse
                              der Sprachtherapeuten anzuwenden.
                           

                        

                        	
                           Die Protokollerklärung Nr. 5 zu Teil II Abschnitt 20.6 der Anlage A zum TV-L ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass als schwierige
                              fachliche Tätigkeit auch die fürsorgerisch-bewahrende Tätigkeit gilt.
                           

                        

                        	
                           Mitarbeiterinnen, die in der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 des Allgemeinen Teils der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A zum
                              TV-L) eingruppiert sind, erhalten eine Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F zum TV-L Abschnitt 1 Nr. 5.4

                        

                     

                  

               

               
                     § 15a
Besondere Regelungen für die Eingruppierung der Kirchenmusikerinnen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst, die in ihrem Dienstverhältnis am 1. Juli 2010 in die Anlage 2 Abschnitt A übergeleitet wurden, erhalten ihr Entgelt nach den Maßgaben der Absätze 2 bis 5.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitarbeiterinnen nach Absatz 1, die einer niedrigeren Entgeltgruppe als der bisherigen zugeordnet werden, erhalten eine dynamische
                     Besitzstandszulage, so lange die Tätigkeit ausgeübt wird.  2 Die Besitzstandszulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem bisherigen und dem neuen Tabellenentgelt.  3 Die Besitzstandszulage vermindert sich ab dem 1. Juli 2010 bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des Unterschiedsbetrages
                     zwischen der bisherigen und der neuen Stufe sowie bei allgemeinen Entgeltanpassungen um die Hälfte des Erhöhungsbetrages des
                     für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatzes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mitarbeiterinnen, die vor dem 1. Januar 2009 eingruppiert wurden, erhalten mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt einschließlich
                     eventueller Zulagen als Besitzstand unverändert weiter.  2 Die Beträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.  3 Ausstehende Stufenaufstiege nach den §§ 16 und 17 TV-L bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Werden Mitarbeiterinnen ab dem 1. Juli 2010 in einer höheren als der bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert, entfallen zum
                     Zeitpunkt der Höhergruppierung alle als Besitzstand gewährten Zulagen.  2 Liegt das neue Tabellenentgelt unter dem bisherigen Entgelt, so erhalten die Mitarbeiterinnen eine statische persönliche Zulage.
                      3 Die persönliche Zulage bemisst sich nach der Differenz zwischen dem aufgrund der neuen Eingruppierung maßgeblichen neuen Tabellenentgelt
                     gemäß § 17 Abs. 4 TV-L zuzüglich etwaiger Zulagen nach Anlage 2 und dem bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich der bislang als Besitzstandszulage gezahlten Zulagen.  4 Die persönliche Zulage reduziert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen jeweils um die Hälfte des Erhöhungsbetrages.
                  

                  Anmerkung zu § 15a Absatz 4 Satz 1:

                  Zulagen im Sinne dieser Arbeitsrechtsregelung sind Funktionszulagen, nach den Bestimmungen der Anlage 1 Sparte D Abschnitt
                     I bis III der DienstVO-1983 und Vergütungsgruppenzulagen nach § 9 ARR-Ü-Konf.
                  

                  Anmerkung zu § 15a Absatz 4 Satz 2:

                  Das neue Tabellenentgelt umfasst auch den Garantiebetrag gem. § 17 Abs. 4 Satz 2 TV-L.

                  
                        (
                        5
                        )
                        Übertarifliche Eingruppierungen bleiben von den Regelungen der Absätze 1 bis 4 unberührt.
                  

               

               
                     § 16
Stufen der Entgelttabelle, Einzelentgelt für Amtshandlungen und Vertretungsentgelt für Kirchenmusikerinnen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        § 16 Abs. 2 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:
                     
                        	
                           Das Datum „31. Januar 2010“ wird durch das Datum „31. März 2012“ ersetzt.

                        

                        	
                           Ein Dienstverhältnis zu einem Anstellungsträger im Geltungsbereich dieser Dienstvertragsordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 2) ist ein Dienstverhältnis zum selben Arbeitgeber im Sinne des § 16 Abs. 2 Satz 2 TV-L.
                           

                        

                        	
                           Bei einer Einstellung nach dem 31. Dezember 2015 in die Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2b oder Fallgruppe 2c der Anlage 2 Abschnitt C DienstVO ist die im vorhergehenden Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2016 verbrachte Zeit als einschlägige Berufserfahrung im Sinne
                              des § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 TV-L zu berücksichtigen, soweit im vorhergehenden Arbeitsverhältnis bei Anwendung der Anlage 2 Abschnitt C in der ab 1. Januar 2016 geltenden Fassung ein Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 2b und Fallgruppe 2c erfüllt
                              gewesen wäre.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Anstelle des § 16 Abs. 2a TV-L wird bestimmt:
                  

                  Der Anstellungsträger kann bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im
                     kirchlichen Dienst (§ 4) oder im öffentlichen Dienst die bei dem vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen der DienstVO, der ARR-Ü-Konf, des TV-L,
                     des TVÜ-Länder, eines vergleichbaren Tarifvertrages oder einer vergleichbaren Arbeitsrechtsregelung erworbene Stufe bei der
                     Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen; § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         § 16 Absatz 5 Satz 1 TV-L ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein bis zu drei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise
                     vorweg gewährt werden kann. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Dienstverhältnisse mit Kirchenmusikerinnen über Amtshandlungen und Vertretungen findet § 16 TV-L keine Anwendung.
                      2 Die Kirchenmusikerin erhält ein Einzelentgelt.
                  

                   3 Das Einzelentgelt bemisst sich nach 
                  

                  
                     
                        	
                            dem auf eine Stunde entfallenden Anteil des Tabellenentgelts 

                           
                              
                                 	
                                     der Entgeltgruppe 13 Stufe 2 für Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung, 

                                 

                                 	
                                     der Entgeltgruppe 11 Stufe 2 für Kirchenmusikerinnen mit B-Kirchenmusikprüfung, 

                                 

                                 	
                                     der Entgeltgruppe 6 Stufe 3 für Kirchenmusikerinnen mit C-Kirchenmusikprüfung, 

                                 

                                 	
                                     der Entgeltgruppe 4 Stufe 2 für Kirchenmusikerinnen mit D-Kirchenmusikprüfung, 

                                 

                                 	
                                     der Entgeltgruppe 2 Stufe 1 für Kirchenmusikerinnen ohne Kirchenmusikprüfung, 

                                 

                              

                           

                           höchstens jedoch der Entgeltgruppe, die der jeweiligen Stellenbewertung entspricht (A-, B- oder C-Stelle), und 

                        

                        	
                            dem jeweiligen Dienstumfang gemäß § 11 Absatz 4.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Auf Dienstverhältnisse, die auf nicht mehr als sechs Wochen befristet sind, findet § 16 TV-L keine Anwendung. Die Mitarbeiterinnen
                     erhalten ein Entgelt nach der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe.
                  

                  

                  Niederschriftserklärung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission zu § 16 Absatz 2 TV-L: 

                  In der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission besteht Einigkeit, dass in den Fällen, in denen sich bei einem Tätigkeitsmerkmal
                     durch das Inkrafttreten der Entgeltordnungen zur DienstVO und zum TV-L eine höhere Entgeltgruppenzuordnung ergibt, die bisher
                     in diesem Tätigkeitsmerkmal verbrachte Zeit der Berufstätigkeit, einschlägige Berufserfahrung im Sinne des § 16 Absatz 2 TV-L
                     ist.
                  

               

               
                     § 16a
Übergangsregelungen zur Anwendung 
des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Zusammenhang mit der Einführung von Entgeltgruppenzulagen für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst zum 1.
                     Januar 2017 (§ 1 Nrn. 15 bis 17 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L) gilt folgende Übergangsregelung: Mitarbeiterinnen
                     im Sinne von § 22a Absatz 2 ARR-Ü-Konf, die einen Antrag nach § 22a Absatz 3 ARR-Ü-Konf nicht gestellt haben, erhalten eine
                     Entgeltgruppenzulage im Sinne von Anlage F Abschnitt I Nrn. 12 bis 14 zum TV-L, wenn sie bei Anwendung von § 12 TV-L nach
                     einer der in § 1 Nrn. 15 bis 17 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L aufgeführten Fallgruppen des Teils II Abschnitt
                     20 der Entgeltordnung zum TV-L eingruppiert wären. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Zusammenhang mit der Einführung der Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 (Anlage B zum TV-L) und KR 9a bis KR 11a (Anlage
                     C zum TV-L) zum 1. Januar 2018 gelten folgende Übergangsregelungen: 
                  

                  
                     
                        	
                            1 Für am 1. Januar 2018 vorhandene Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppen 9 bis 15 (Anlage B zum TV-L) bzw. der Entgeltgruppen
                              KR 9a bis KR 11a (Anlage C zum TV-L) wird die bis zum 31. Dezember 2017 in Stufe 5 bzw. in der individuellen Endstufe zurückgelegte
                              Zeit angerechnet.  2 Ist das Tabellenentgelt der Stufe 6 niedriger als der bisherige Betrag der individuellen Endstufe, werden die Mitarbeiterinnen
                              erneut einer individuellen Endstufe unter Beibehaltung der bisherigen Entgelthöhe zugeordnet; § 6 Absatz 4 Sätze 2, 3 und
                              6 ARR-Ü-Konf gelten entsprechend.
                           

                        

                        	
                            1 Für am 1. Januar 2018 vorhandene Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 9 mit einer besonderen Stufenlaufzeit von fünf Jahren
                              in Stufe 2 oder von sieben Jahren in Stufe 3 wird die bis zum 31. Dezember 2017 in Stufe 4 bzw. in der individuellen Endstufe
                              zurückgelegte Zeit angerechnet.  2 Ist das Tabellenentgelt der Stufe 4 zuzüglich des Erhöhungsbetrages nach Anlage B zum TV-L niedriger als der bisherige Betrag
                              der individuellen Endstufe, verbleiben die Mitarbeiterinnen in ihrer individuellen Endstufe unter Beibehaltung der bisherigen
                              Entgelthöhe; § 6 Absatz 4 Sätze 2, 3 und 6 ARR-Ü-Konf gelten entsprechend.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 17
Allgemeine Regelungen zu den Stufen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        § 17 Abs. 2 TV-L findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        (aufgehoben)

                  
                        (
                        3
                        )
                        (aufgehoben)

               

               
                     § 18
Inselzulage
                     

                  

                  § 19 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Mitarbeiterinnen, die auf einer Nordseeinsel tätig sind, erhalten mit Rücksicht auf die erhöhten Lebenshaltungskosten eine
                     Zulage in Höhe von 200 Euro monatlich (Inselzulage).  2 Die Zulage ist für den Monat Dezember doppelt zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Für ein Kind, für das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen
                     gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde, wird neben der Zulage
                     nach Absatz 1 Satz 1 auf Antrag ein Kinderbetrag von 130 Euro monatlich gewährt, wenn und solange das Kind eine weiterführende
                     allgemeinbildende Schule oder Sonderschule besucht und aus diesem Grunde mangels vorhandener Schulen auf der Nordseeinsel
                     auf dem Festland untergebracht werden muss; dies gilt entsprechend für den Besuch einer berufsbildenden Schule, die einen
                     über den Hauptschulabschluss hinausgehenden schulischen Abschluss vermittelt.  2 2Besucht das Kind eine staatlich anerkannte Ersatzschule dieser Art auf der Nordseeinsel und ist dafür Schulgeld zu zahlen,
                     so wird auf Antrag ein Kinderbetrag bis zu 130 Euro monatlich gewährt.  3 3Der Kinderbetrag nach Satz 2 darf den Betrag des monatlich zu zahlenden Schulgelds nicht überschreiten; bei mehreren Kindern
                     ist dabei von dem insgesamt monatlich zu zahlenden Schulgeld unter Berücksichtigung von Geschwisterermäßigungen auszugehen.
                      4 4Wird im Hinblick auf die Aufwendungen für den Schulbesuch eine Leistung auf Grund anderer Vorschriften gewährt oder besteht
                     darauf ein Rechtsanspruch, so ist diese auf den Kinderbetrag nach Satz 1 oder 2 anzurechnen.
                  

               

               
                     § 19
Jahressonderzahlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         § 20 Abs. 2 TV-L ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Jahressonderzahlung beträgt bei Mitarbeiterinnen in den 

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          Entgeltgruppen

                                       
                                       	
                                          im Kalenderjahr

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          2019

                                       
                                       	
                                          2020

                                       
                                       	
                                          ab 2021*

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          1 bis 4

                                       
                                       	
                                          80,11 v.H.

                                       
                                       	
                                          77,68 v.H.

                                       
                                       	
                                          76,39 v.H.

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          5 bis 8

                                       
                                       	
                                          80,54 v.H.

                                       
                                       	
                                          78,10 v.H.

                                       
                                       	
                                          77,00 v.H.

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          9a bis 11

                                       
                                       	
                                          66,01 v.H.

                                       
                                       	
                                          64,01 v.H.

                                       
                                       	
                                          63,20 v.H.

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          12 und 13

                                       
                                       	
                                          36,86 v.H.

                                       
                                       	
                                          35,77 v.H.

                                       
                                       	
                                          35,32 v.H.

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          14 und 15

                                       
                                       	
                                          22,33 v.H.

                                       
                                       	
                                          21,65 v.H.

                                       
                                       	
                                          21,38 v.H.

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           *Anmerkung: bis zur darauffolgenden Beschlussfassung in der ADK über den nächsten Tarifabschluss zum TV-L.

                           

                        

                        	
                           Nummer 1 gilt nicht für Mitarbeiterinnen, die unter den Geltungsbereich des § 44 TV-L fallen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei der Anwendung des § 20 Abs. 4 TV-L gelten Zeiten, die in einem unmittelbar vorhergehenden Dienstverhältnis im Geltungsbereich
                     der Dienstvertragsordnung verbracht wurden, als Zeit des am 1. Dezember bestehenden Arbeitsverhältnisses (§ 20 Abs. 1 TV-L).  2 Mehrere Dienstverhältnisse im Sinne des Satzes 1 sind zusammenzurechnen, sofern sie jeweils ohne Unterbrechung vorhergegangen
                     sind.
                  

               

               
                     § 20
Besondere Zahlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Anstelle des § 23 Abs. 2 TV-L wird bestimmt:
                     
                        	
                            1 Die Mitarbeiterin erhält bei Vollendung einer Beschäftigungszeit von 10 Jahren eine Treueleistung in Form eines zusätzlichen
                              Erholungsurlaubs in Höhe von 2 Arbeitstagen.  2 Bei der Vollendung einer Beschäftigungszeit von jeweils weiteren 10 Jahren erhöht sich der zusätzliche Erholungsurlaub nach
                              Satz 1 um jeweils 2 Arbeitstage.  3 Die Vorschriften über den Erholungsurlaub (§ 22 DienstVO in Verbindung mit § 26 TV-L finden entsprechende Anwendung.  4 Der zusätzliche Erholungsurlaub nach den Sätzen 1 bis 3 beträgt mindestens einen Arbeitstag.
                           

                        

                        	
                            1 Beschäftigungszeit im Sinne des Absatzes 1 sind die in einem Dienstverhältnis bei einem Anstellungsträger im Geltungsbereich
                              dieser Dienstvertragsordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 2) zurückgelegten Zeiten, auch wenn sie unterbrochen sind.  2 Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28 TV-L, es sei denn, der Anstellungsträger hat vor Antritt des
                              Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der zusätzliche Erholungsurlaub nach Absatz 1 bleibt bei der Berechnung des Gesamturlaubs im Sinne des § 27 Absatz 4 TV-L
                     unberücksichtigt.
                  

               

               
                     § 21
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
                     

                  

                  Anstelle des § 25 TV-L wird bestimmt:

                  Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Mitarbeiterinnen richtet sich nach dem Recht der beteiligten Kirchen.

               

               
                     § 21a
Eigenbeteiligung an der Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeiterin beteiligt sich an dem vom Anstellungsträger zu entrichtenden Pflichtbeitrag zur zusätzlichen Alters- und
                     Hinterbliebenenversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers mit einem Eigenanteil
                     am Pflichtbeitrag in Höhe von 50 v. H. des 4 v. H. ihres zusatzversorgungsfähigen Entgelts übersteigenden Betrags, höchstens
                     jedoch bis zu einem Pflichtbeitrag von insgesamt 6 v. H. ihres zusatzversorgungsfähigen Entgelts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anstellungsträger hat die Beiträge zur zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung einschließlich der Beteiligung
                     der Mitarbeiterin abzuführen.  2 Die Beteiligung der Mitarbeiterin wird vom Anstellungsträger vom Arbeitsentgelt einbehalten.  3 Die Beteiligung der Mitarbeiterin erfolgt für jeden Kalendermonat, für den die Mitarbeiterin einen Anspruch auf Bezüge (Entgelt,
                     sonstige Zuwendungen, Krankenbezüge) oder einen Anspruch auf Krankengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen
                     des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird – hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Mitarbeiterin wird unter Bezugnahme auf § 30e Abs. 2 BetrAVG das Recht, nach § 1b Abs. 5 Nr. 2 BetrAVG die Versicherung
                     nach Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, nicht eingeräumt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Anspruch der Mitarbeiterin nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BetrAVG zu verlangen,
                     dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG erfüllt werden, ist ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Anspruch der Mitarbeiterin nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbindung mit § 1a Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung
                     der Versicherung mit eigenen Beiträgen in entgeltlosen Zeiten während eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses ist für
                     die Pflichtversicherung ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 21b
Eigenbeteiligung an der Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig und
 in der Evanglisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die zur zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse (EZVK) festgesetzten
                     Beiträge in Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts der Mitarbeiterinnen führen die
                     Anstellungsträger – einschließlich des von der Mitarbeiterin zu tragenden Anteils – an die EZVK ab.  2 Die jeweilige Höhe und der zulässige Höchstbetrag des von der Mitarbeiterin zu tragenden Anteils ergeben sich aus der Satzung
                     der EZVK in ihrer jeweiligen Fassung.  3 Die Anteile der Mitarbeiterinnen behalten die Anstellungsträger von deren Entgelten ein. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit die EZVK für die Pflichtversicherung Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren von höchstens 4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen
                     Entgelts erhebt, tragen diese die Anstellungsträger alleine.  2 Darüber hinausgehende Beiträge zur Pflichtversicherung werden unter der Voraussetzung satzungsrechtlicher Zulässigkeit seitens
                     der EZVK von der Mitarbeiterin und dem Anstellungsträger je zur Hälfte getragen.  3 Die Pflicht der Beteiligung der Mitarbeiterin an dem Beitrag entfällt jedoch, sofern dieser 6 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen
                     Entgelts übersteigt.  4 In Anwendung von Absatz 1 behalten die Finanzierungsanteile der Mitarbeiterinnen die Anstellungsträger von deren Entgelten
                     ein und leisten sie an die EZVK nach Maßgabe ihrer Satzung. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beteiligung der Mitarbeiterin nach Absatz 2 erfolgt für jeden Kalendermonat, für den die Mitarbeiterin Ansprüche auf
                     Bezüge (Arbeitsentgelt, Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung während Krankheit) oder einen Anspruch auf Krankengeldzuschuss
                     – auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird – hat. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Mitarbeiterin wird unter Bezugnahme auf § 30e Abs. 2 BetrAVG das Recht, bei einer Beteiligung nach Absatz 2 gemäß § 1
                     Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbindung mit § 1b Abs. 5 Nr. 2 BetrAVG die Versicherung nach Ausscheiden aus dem
                     Beschäftigungsverhältnis mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, nicht eingeräumt.  2 Der Anspruch der Mitarbeiterin gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbindung mit § 1a Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung
                     der Versicherung mit eigenen Beiträgen in entgeltlosen Zeiten während eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses ist für
                     die Pflichtversicherung ausgeschlossen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin kann hinsichtlich einer Beteiligung nach Absatz 2 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BetrAVG verlangen, dass die Voraussetzungen für eine Förderung
                     nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 EStG erfüllt werden, sofern die Satzung der EZVK diese Möglichkeit vorsieht.  2 Anderenfalls ist dieser Anspruch ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 22
Erholungsurlaub
                     

                  

                  §§ 26 und 27 TV-L sind mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  Anstelle des § 26 Abs. 2 Buchstabe a TV-L wird bestimmt:

                  Die für die Kirchenbeamtinnen im Bereich der jeweiligen beteiligten Kirche geltenden Bestimmungen sind entsprechend anzuwenden.

               

               
                     § 23
Arbeitsbefreiung
                     

                  

                  § 29 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:
                     
                        	
                           § 29 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                           Buchstabe d findet keine Anwendung.

                        

                        	
                           § 29 Abs. 4 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                           Absatz 4 gilt für die gewählten Vertreterinnen der Vorstände der in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission vertretenen
                              beruflichen Vereinigungen entsprechend.
                           

                        

                        	
                           Die Mitarbeiterin erhält auch Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zur Erfüllung allgemeiner Pflichten nach dem
                              Recht der beteiligten Kirchen
                              
                                 	
                                    zur Ausübung kirchlicher öffentlicher Ehrenämter,

                                 

                                 	
                                    zur Ausübung des kirchlichen Wahl- und Stimmrechts und zur Beteiligung an kirchlichen Wahlausschüssen.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Die Mitarbeiterin kann zur Ausübung kirchlicher Aufgaben im Rahmen einer genehmigten unentgeltlichen Nebentätigkeit und in
                              sonstigen begründeten Fällen, z. B. zur Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag, an Veranstaltungen beruflicher Vereinigungen
                              oder zur beruflichen Fortbildung, unter Fortzahlung des Entgelts die erforderliche Arbeitsbefreiung erhalten.
                           

                        

                        	
                            1 Die Mitarbeiterin erhält ferner Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts für einen Arbeitstag
                              
                                 	
                                    bei ihrer kirchlichen Trauung,

                                 

                                 	
                                    bei der Taufe, bei der Konfirmation, bei einer entsprechenden kirchlichen Feier und bei der kirchlichen Trauung ihres Kindes.

                                     2 Fällt der Anlass der Freistellung auf einen arbeitsfreien Tag, entfällt der Anspruch auf Arbeitsbefreiung.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Die Mitarbeiterin erhält ferner Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts für jeweils zwei Arbeitstage beim Tode eines
                              Elternteils des Ehegatten, eines Großelternteils, eines Stiefelternteils, eines Bruders oder einer Schwester.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 24
Beendigung des Dienstverhältnisses ohne Kündigung
                     

                  

                  § 33 Abs. 5 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  Eines Kündigungsgrundes bedarf es nicht.

               

               
                     § 25
Beschäftigungszeit, Kündigung des Dienstverhältnisses
                     

                  

                  
                     	
                        § 34 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                        
                           
                              	
                                  § 33 Absatz 5 TV-L gilt entsprechend für die Dienstverhältnisse, die mit Mitarbeiterinnen begründet werden, die das gesetztlich
                                    festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet haben.
                                 

                              

                              	
                                  in § 34 Absatz 2 TV-L wird das Datum „31. Oktober 2006“ durch das Datum „31. Dezember 2008“ ersetzt.

                              

                           

                        

                     

                     	
                        Anstelle von § 34 Abs. 3 TV-L wird folgender Absatz 3 eingefügt:

                     

                  

                  „
                        (
                        3
                        )
                         1 Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei einem Anstellungsträger im Geltungsbereich der Dienstvertragsordnung (§ 1 Abs. 1
                     Satz 2) im Arbeitsverhältnis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist.  2 Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28 TV-L, es sei denn, der Anstellungsträger hat vor Antritt des
                     Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt.“
                  

               

               
                     § 26
Anwendung weiterer Tarifverträge
                     

                  

                  Anstelle des § 36 TV-L wird bestimmt:

                  Auf die Dienstverhältnisse nach dieser Dienstvertragsordnung finden die in Anlage 1 aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen
                     Anwendung, soweit in dieser Dienstvertragsordnung nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 27
Ausschlussfrist
                     

                  

                  § 37 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

                  Die Ausschlussfrist beträgt ein Jahr.

               

               
                     § 27a
(aufgehoben)
                     

                  

                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Kirchliche Bestimmungen zu sonstigen Tarifverträgen
            

         

         
                     § 28
PKW-Fahrer-TV-L
                     

                  

                  Der Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 12. Oktober 2006 ist
                     mit folgender Maßgabe anzuwenden:
                  

                  In den §§ 8 und 9 PKW-Fahrer-TV-L werden jeweils das Datum „31. Oktober 2006“ durch das Datum „31. Dezember 2008“ und das
                     Datum „1. November 2006“ durch das Datum „1. Januar 2009“ ersetzt.
                  

               

               
                     § 28a
TV EntgO-L
                     

                  

                  Der Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom 28. März 2015
                     ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anstelle des § 2 Absatz 2 TV EntgO-L wird bestimmt: 
                  

                  Für die Überleitung der am 31. März 2016 vorhandenen Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gilt
                     die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         § 6 Absatz 2 TV EntgO-L ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Nummern 2 und 3 sind mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

                           Das Datum „1. August 2015” wird jeweils durch das Datum „1. April 2016” ersetzt.

                        

                        	
                           Nummer 4 TV EntgO-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

                           Das Datum „1. März 2009” wird durch das Datum „1. September 2009” ersetzt und das Datum „1. August 2015” durch das Datum „1.
                              April 2016“
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Ergänzende kirchliche Bestimmungen
            

         

         
                     § 29
Abweichende Regelungen vom Arbeitszeitgesetz
                     

                  

                  In Schulen mit Internatsbetrieb können Dienstvereinbarungen nach § 37 Mitarbeitervertretungsgesetz5 geschlossen werden, die von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abweichende Regelungen im Sinne des § 7 Abs. 4 und des
                     § 12 Arbeitszeitgesetz vorsehen.
                  

               

               
                     § 30
Außerordentliche Kündigung
                     

                  

                  Ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB liegt insbesondere auch dann vor, wenn eine der Anstellungsvoraussetzungen nach
                     § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Mitarbeitergesetzes weggefallen ist.
                  

               

               
                     § 31
Entgeltumwandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Länder (TV-EntgeltU-L) vom 12. Oktober 2006 findet keine
                     Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin kann verlangen, dass nach § 1a des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung die Umwandlung
                     von Entgelt in betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird, sofern die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht bereits durch
                     Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgung ausgeschöpft sind. 
                  

                   2 Die Entgeltumwandlung wird
                  

                  
                     
                        	
                           für den Bereich der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers bei der VERKA Kirchliche Pensionskasse VvaG oder der Versicherer im Raum
                              der Kirchen Lebensversicherung AG,
                           

                        

                        	
                           für den Bereich der Ev-luth. Landeskirche in Braunschweig bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darmstadt und

                        

                        	
                           für den Bereich der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder oder bei der Kirchlichen
                              Zusatzversorgungskasse Darmstadt
                           

                        

                     

                  

                  durchgeführt.

                   3 Im Einzelfall kann zwischen der Mitarbeiterin und dem Anstellungsträger mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde vereinbart
                     werden, dass die Entgeltumwandlung bei einer anderen Kasse oder Einrichtung erfolgt.
                  

                   4 Die Einzelheiten der Entgeltumwandlung bestimmen sich nach den jeweiligen Bestimmungen der Versorgungseinrichtungen oder nach
                     einer Rahmenvereinbarung zwischen der beteiligten Kirche und der Versorgungseinrichtung in der gültigen Fassung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Mitarbeiterinnen, die einen Anspruch auf Entgeltumwandlung haben, erhalten einen Arbeitgeber-zuschuss auf den Brutto-Entgeltumwandlungsbetrag.
                      2 Maximal erhalten sie einen Zuschuss auf den Umwandlungsbetrag, der zusammen mit dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse den
                     Sozialversiche-rungsfreibetrag von 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-rung nicht
                     übersteigt.  3 Der Zuschuss beträgt 15 % des Betrages, der von der Mitarbeiterin regelmäßig brutto umgewandelt wird, und fließt direkt in
                     die Direktversicherung oder an den Versorgungsträger.  4 Die Zahlung des Zuschusses hängt nicht davon ab, ob die Entgeltumwandlung im Einzelfall tatsächlich zu einer Ersparnis von
                     Sozialversicherungsbeiträgen führt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss nach den Bestimmungen des Betriebsrentenstärkungs-gesetzes entsteht frühestens für
                     den Kalendermonat, für den die Mitarbeiterin bis zum 1. des laufenden Monats die entsprechende Entgeltumwandlung schriftlich
                     vereinbart hat. Der Arbeitgeberzuschuss wird nur für Kalendermonate gewährt, für die der Mitarbeiterin Entgeltansprüche zustehen,
                     die umgewan-delt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der nach dieser Regelung zu zahlende Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung wird mit ei-nem (künftigen) gesetzlichen Mindest-Arbeitgeberzuschuss
                     zur Entgeltumwandlung verrechnet.  2 Ist der Arbeitgeberzuschuss nach dieser Arbeitsrechtsregelung höher, wird insgesamt nur dieser gezahlt.  3 Ist der gesetzliche Zuschuss höher, wird nur dieser gezahlt.
                  

                  

               

               
                     § 31a
Entgeltumwandlung für Sachleistungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Mit den Mitarbeiterinnen kann die Entgeltumwandlung für eine Sachleistung Dienstfahrradgestellung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 10
                     Einkommensteuergesetz (EStG, normales (Elektro-)Fahrrad oder gemäß § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 EStG (Elektrofahrrad>25km/h) vereinbart
                     werden.  2 In diesem Fall ist die Anwendung des von der Landes-kirche abgeschlossenen Rahmenvertrages für das Fahrradleasing verbindlich.
                      3 Die Mitarbeitervertretung ist zu beteiligen und eine Dienstvereinbarung gemäß § 36 MVG-EKD zu schließen.  4 Die jeweiligen Kirchenleitungen empfehlen im Einvernehmen mit ihren Gesamtausschüssen Muster-Dienstverein-barungen zur Vewendung
                     für die örtlichen Mitarbeitervertretungen.6

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei der Entgeltumwandlung für Sachleistungen wird das Tabellenentgelt der Mitarbeiterinnen gemäß § 15 TV-L um den umzuwandelnden
                     Entgeltbetrag herabgesetzt.  2 Der Anstellungsträger gewährt stattdessen steu-erfreie bzw. pauschal zu besteuernde Entgeltbestandteile nach § 8 Abs. 2 EStG.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Umgewnadelt werden können ganz oder teilweise die künftigen Ansprüche auf einzelne oder mehrere Be-standteile des Tabellenentgelts
                     gemäß § 15 TV-L oder aus dem Dienstverhältnis.  2 Die Umwandlung von Teilen des laufenden Tabellenentgelts kann nur mit gleichbleibenden monatlichen Beträgen erfolgen.  3 Die Entgelt-umwandlung für Sachleistungen ist unter Berücksichtigung einer etwaigen weiteren Entgeltumwandlung nach § 31 zulässig,
                     soweit der Mitarbeiterin das Mindestentgelt gleich welcher Rechtsgrundlage verbleibt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor der Entstehung der Entgeltansprüche im Zuge der Entgeltumwandlung ist der Dienstvertrag entsprechend den Absätzen 1 bis
                     3 zu ändern.7

               

            

         

      

      
            Abschnitt V
Geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen
            

         

         
                     § 32
Anzeige- und Nachweispflichten
                     

                  

                  Anstelle des § 5 Abs. 1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz wird bestimmt:

                  Die Mitarbeiterin hat eine Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer auf Verlangen durch eine ärztliche Bescheinigung
                     nachzuweisen.
                  

               

               
                     § 33
Fahrtkostenzuschuss
                     

                  

                   1 Der geringfügig beschäftigten Mitarbeiterin, die außerhalb des näheren Bereiches ihrer Dienststätte wohnt, kann ein Zuschuss
                     zu den Fahrtkosten zwischen Wohnung und Dienststätte gewährt werden, wenn das Entgelt in einem unangemessenen Verhältnis zu
                     den Fahrtkosten steht.  2 Der Zuschuss soll den Betrag nicht übersteigen, der bei Benutzung der niedrigsten Klasse eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels
                     entsteht.  3 Ist die Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels nicht möglich oder mit einem unangemessenen Zeitaufwand
                     verbunden, so kann bei der Berechnung des Zuschusses ausnahmsweise eine Wegstreckenentschädigung nach den Bestimmungen der
                     beteiligten Kirchen zugrunde gelegt werden.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VI
Notlage
            

         

         
                     § 34
Notlagenregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wird der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission im Verfahren gemäß § 23 des Mitarbeitergesetzes ein Entwurf eines Kirchengesetzes vorgelegt, durch das eine Regelung im Sinne des § 9 Abs. 3 des Mitarbeitergesetzes getroffen werden soll, so stellt die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission ausdrücklich fest,
                     ob sie anerkennt, dass anders als durch die beabsichtigte Regelung die sachgerechte Erfüllung notwendiger kirchlicher Aufgaben
                     nicht gewährleistet werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Teilt der Rat oder eine der zuständigen obersten Behörden der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission mit, dass eine kirchengesetzliche
                     Regelung im Sinne des § 9 Abs. 3 des Mitarbeitergesetzes getroffen worden ist, so tritt die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission unverzüglich zusammen
                     und berät über die Auswirkung dieser Regelung auf das Entgelt der Mitarbeiterinnen, auf deren Dienstverhältnisse diese Dienstvertragsordnung
                     anzuwenden ist.  2 Für das Verfahren gilt § 26 des Mitarbeitergesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass eine erneute Verhandlung nach § 26 Abs. 5 des Mitarbeitergesetzes entfällt, wenn die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission in dem Verfahren nach § 23 des Mitarbeitergesetzes die Notwendigkeit von Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 3 des Mitarbeitergesetzes anerkannt hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission den in § 26 Abs. 4 des Mitarbeitergesetzes genannten Stellen nicht innerhalb von sechs Wochen einen Beschluss über die Auswirkung der kirchengesetzlichen
                     Regelung auf das Entgelt mitgeteilt, so kann der Rat oder eine der zuständigen obersten Behörden die Schlichtungskommission
                     anrufen.  2 Die Frist nach Satz 1 beginnt mit dem Zugang der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 1 beim Vorsitzenden der Arbeits- und Dienstrechtlichen
                     Kommission, jedoch nicht vor Verkündung der kirchengesetzlichen Regelung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für ein Schlichtungsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 gelten die Vorschriften des Mitarbeitergesetzes entsprechend mit der
                     Maßgabe, dass die Schlichtungskommission spätestens innerhalb eines Monats nach Einleitung des Verfahrens zusammentritt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt VII
Übergangs- und Schlussbestimmungen
            

         

         
                     § 35
Anwendung der AVR-EKD
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Auf die Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen in Altenheimen, Vollzeitheimen und Krankenanstalten können für die Dauer dieses
                     Dienstverhältnisses die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland (AVR-EKD)
                     weiterhin in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung finden, wenn die AVR-EKD am Tage vor dem Inkrafttreten der Dienstvertragsordnung
                     in dieser Einrichtung angewandt worden sind und das Dienstverhältnis vor dem 1. November 2010 begründet wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 34 findet auch auf die Dienstverhältnisse nach Absatz 1 Anwendung.
                  

               

               
                     § 36
Inkrafttreten
                     

                  

                  (Der bisherige § 60 wird unter Beibehaltung des Wortlautes § 36.)

               

            

         

      

      
            Red. Anhang: 

         

         
               Übergangsregelungen

            

            
                     Übergangsregelungen 
in § 2 der 79. Änderung der Dienstvertragsordnung 
vom 25. Februar 2016, GVBl. 28. Band, S. 15

                  

                  [...] Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Dienstverhältnis über den 31. Dezember 2015 hinaus fortbesteht, gilt
                     Folgendes: 
                  

                  

                  
                     
                        	
                           Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am 1. Januar 2016 in derselben Entgeltgruppe eingruppiert bleiben und am 31. Dezember
                              2015 Entgeltbestandteile nach den Regelungen der ARR-Ü-Konf erhalten haben8, erhalten diese Entgeltbestandteile für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit unter den bisherigen Voraussetzungen
                              unverändert weiter. 
                           

                        

                        	
                           Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am 1. Januar 2016 in derselben Entgeltgruppe eingruppiert bleiben und am 31. Dezember
                              2015 eine Entgeltgruppenzulage gemäß Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 der Anlage 2 Abschnitt C zur DienstVO in der bis zum 31. Dezember 2015 geltenden Fassung erhalten haben, erhalten diese Entgeltgruppenzulage für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit
                              unter den bisherigen Voraussetzungen als Besitzstandszulage unverändert weiter. 
                           

                        

                        	
                            1 Sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab dem 1. Januar 2016 in einer höheren als der bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert,
                              entfallen zum Zeitpunkt der Höhergruppierung die Entgeltgruppenzulage sowie alle als Besitzstand gewährten Zulagen.  2 Liegt das neue Tabellenentgelt gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 TV-L zuzüglich eines etwaigen Garantiebetrages gemäß § 17 Abs. 4 Satz
                              2 TV-L unter dem bisherigen Entgelt, so erhalten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine persönliche Besitzstandszulage.
                               3 Die persönliche Besitzstandszulage bemisst sich nach der Differenz zwischen dem auf Grund der neuen Eingruppierung maßgeblichen
                              Tabellenentgelt (§ 17 Abs. 4 Satz 1 TV-L) zuzüglich eines etwaigen Garantiebetrages (§ 17 Abs. 4 Satz 2 TV-L) und dem bisherigen
                              Tabellenentgelt zuzüglich einer bislang zustehenden Entgeltgruppenzulage oder zuzüglich bislang gezahlter Besitzstandszulagen.
                               4 Die persönliche Besitzstandszulage nimmt an den allgemeinen Entgeltanpassungen teil; sie verringert sich beim Erreichen einer
                              höheren Entgeltstufe um den entsprechenden Erhöhungsbetrag.  5 Ändert sich die auszuübende Tätigkeit und entspricht sie nicht mehr dem bisherigen Tätigkeitsmerkmal, entfällt die persönliche
                              Besitzstandszulage. 
                           

                        

                        	
                           Eine Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü- Konf bleibt unberührt.

                        

                     

                  

               

            

         

         
                     Übergangsregelungen zu § 15 Nummer 4 Dienstvertragsordnung 
in § 2 der 87. Änderung der Dienstvertragsordnung 
vom  10. August  2017, GVBl. 28. Band, S. 138  
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am 1. August 2017 infolge eines Eingruppierungsvorgangs nach dem 31. Dezember 2011
                     (Einstellung, Umgruppierung aufgrund einer veränderten Tätigkeit) in der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 des Allgemeinen Teils
                     der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) eingruppiert sind, haben ab dem 1. August 2017 Anspruch auf die Entgeltgruppenzulage gemäß § 1.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am 1. August 2017 in die Entgeltgruppe 9 TV-L
                  

                  
                     
                        	
                           gemäß § 4 ARR-Ü-Konf in Verbindung mit Anlage 2 zur ARR-Ü-Konf übergeleitet sind oder 

                        

                        	
                           gemäß § 15 Absatz 7 ARR-Ü-Konf in Verbindung mit Anlage 3 zur ARR-Ü-Konf (Übergangsrecht) eingruppiert sind, 

                        

                     

                  

                  erhalten die Entgeltgruppenzulage gemäß § 1 auf Antrag.

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Antrag nach Absatz 2 kann nur bis zum 31. Juli 2018 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. August 2017
                     zurück.  2 Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. August 2017, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. August 2017
                     zurück. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Mit dem Antrag nach Absatz 2 ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 des Allgemeinen
                     Teils der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) eingruppiert.  2 Damit entfallen sämtliche Besitzstände nach den §§ 4 bis 9 ARR-Ü-Konf.  3 Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin erhält das Tabellenentgelt der Stufe, die am 31. Juli 2017 erreicht worden ist; die
                     in dieser Stufe verbrachte Zeit wird auf die Stufenlaufzeit angerechnet.  4 Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die am 31. Juli 2017 ein Tabellenentgelt aus einer individuellen Endstufe erhalten hat, erhält das Tabellenentgelt der Stufe 5. 
                  

               

            

         

      

      
            Anlagen

         

         
               Vorbemerkung zu den Anlagen 4 und 5

            

            Die Dienstvertragsmuster sind bei Dienstverhältnissen mit Männern entsprechend in der männlichen Form anzuwenden.

         

      

      
               Anlage 1
(zu §§ 2 und 26)
               

            

            Anwendung weiterer Tarifverträge
               
                  	1.

                  	
                     Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006

                  

                  	1.1

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 13. März 2008

                  

                  	1.2

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 1. März 2009 ohne die Anlagen
                        A 1 und A 2 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 242)

                  

                  	1.2.1

                  	
                     Anlage A 1 zum Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 1. März 2009
                        (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 182)

                  

                  	1.2.2

                  	
                     Anlage A 2 zum Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 1. März 2009
                        (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 185)

                  

                  	1.3

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 10. März 2011 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 278)

                  

                  	1.4

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 10. Januar 2012 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 138)

                  

                  	1.5

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 23. August 2012 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 2013 S. 98).
                     

                  

                  	1.6

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 12. Dezember 2012 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 199)

                  

                  	1.7

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 9. März 2013 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 199)

                  

                  	1.8

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 8 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV- L) vom 28. März 2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 63)

                  

                  	1.9

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 17. Februar 2017 mit Ausnahme
                        der §§ 4 und 5 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 165) nach den Maßgaben der folgenden Nrn. 1.9.1 bis 1.9.4:
                     

                  

                  	1.9.1

                  	
                     (Änderungen zum 1. Januar 2017)

                     § 1 Nrn. 1 bis 3, 5 bis 11 und 13 bis 23 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017

                  

                  	1.9.2

                  	
                     (Änderungen zum 1. März 2017)

                     § 1 Nrn. 4 und 12 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017

                  

                  	1.9.3

                  	
                     (Änderungen zum 1. Januar 2018)

                     § 2 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017

                  

                  	1.9.4

                  	
                     (Änderungen zum 1. Oktober 2018)

                     § 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017

                  

                  	1.10 

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 11 zum TV-L vom 2. März 2019 mit ausnahme der §§ 4 und 5 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 32) nach den
                        Maßgaben der folgenden Nrn. 1.10.1 bis 1.10.3:
                     

                  

                  	1.10.1

                  	
                     Änderungen zum 1. Januar 2019)

                     § 1 Nummern 1 bis 6, 8bis 13, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 41und 42, 50 bis 53, 70 bis 77, 82 bis 84 und 86 bis 91 des Änderungstarifvertrages
                        Nr. 11 zum TV-L vom 2. März 2019.
                     

                  

                  	1.10.2

                  	
                     Änderungen zum 1. Januar 2020

                     § 2 Nummern 3 und 4, 8 bis 12, 14, 17 und 18 sowie 21 bis 23 des Änderungstarifvertrages Nr. 11 zum TV-L vom 2. März 2019.

                  

                  	1.10.3

                  	
                     Änderungen zum 1. Januar 2021

                     § 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 11 zum TV-L vom 2. März 2019.

                  

                  	2.

                  	
                     Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 12. Oktober 2006

                  

                  	2.1

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 1 über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 1. März 2009
                        ohne die Anlagen 1a und 1b (Kirchl Amtsbl. Hannover S. 242)

                  

                  	2.1.1

                  	
                     Anlage 1a des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftfahrer der Länder
                        (TV-L) vom 1. März 2009 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 188)

                  

                  	2.1.2

                  	
                     Anlage 1b des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftfahrer der Länder
                        (TV-L) vom 1. März 2009 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 189)

                  

                  	2.2

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L)
                        vom 10. März 2011 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 278)

                  

                  	2.3

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L)
                        vom 12. Dezember 2012 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 199) 

                  

                  	2.4

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L)
                        vom 9. März 2013 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 199)

                  

                  	2.5

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftfahrer der Länder (TV-L) vom 28.
                        März 2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 65)

                  

                  	2.6

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L)
                        vom 17. Februar 2017 mit Ausnahme des § 2 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 165)

                  

                  	2.7

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L)
                        vom 2. März 2019 mit Ausnahme des § 2 (Kirchl. Amtsblatt. Hannover S. 32).
                     

                  

                  	3.

                  	
                     §§ 5, 6, 7 bis 10 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982 (Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung)

                  

                  	4.

                  	
                     Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 11. Januar 1962 (Fortgeltung bis zum Inkrafttreten
                        einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L)
                     

                  

                  	5.

                  	
                     Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 1963 (Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L)

                  

                  	6.

                  	
                     Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998, zuletzt geändert durch den § 2 Nr. III des Änderungstarifvertrages
                        Nr. 2 vom 12. März 2003
                     

                  

                  	7.

                  	
                     Tarifvertrag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen
                        mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik
                     

                  

                  	8.

                  	
                     Tarifvertrag über Zusatzurlaub über gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder vom 17. Dezember 1959

                  

                  	9.

                  	
                     Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom 28. März 2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 68)

                  

                  	9.1

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder
                        (TV EntgO-L) vom 2. Februar 2016 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 70)

                  

                  	9.2

                  	
                     Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder9 (TV EntgO-L) vom 17. Februar 2017 (Kirchl. Amtsblatt Hannover S. 165)

                     9.3  Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltanordnung der Lehrkräfte der Länder
                        (TV-EntgO-L) vom 2. März 2019 nach den Maßgaben der folgenden Nrn. 9.3.1 und 9.3.2
                     

                     9.3.1  § 1 (Änderungen zum 1. Januar 2019)

                     9.3.2 § 3 (Änderungen zum 1. Januar 2020)

                  

                  	10.

                  	
                     Für den Geltungsbereich gemäß Nummer 1 der Anlage 9

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September
                        2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 11 vom 29. April 2016 und des TVöD – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V)
                        – vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 21 vom 29. April 2016:
                     

                     
                        
                           	
                               § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b TVöD,

                           

                           	
                               § 17 Absatz 4 TVöD,

                           

                           	
                               § 20 (VKA) TVöD,

                           

                           	
                               § 1 der Anlage zu § 56 TVöD – BT-V –

                           

                        

                     

                  

                  	10.1

                  	
                     Für den Geltungsbereich gemäß Nummer 1 der Anlage 9:

                  

                  	10.1.1

                  	
                     (Änderungen zum 1. Januar 2017)

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen
                        Dienst (TVöD) vom 13. September 2005:
                     

                     
                        
                           	
                              § 1 Nr. 7,

                           

                           	
                              § 1 Nr. 9,

                           

                           	
                              Anhang 2, Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA).

                           

                        

                     

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen
                        Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005:
                     

                     
                        
                           	
                              § 1 Nr. 4,

                           

                           	
                              § 1 Nr. 6.

                           

                        

                     

                  

                  	10.1.2

                  	
                     (Änderung zum 1. Februar 2017)

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen
                        Dienst (TVöD) vom 13. September 2005:
                     

                     
                        
                           	
                              § 2 Nr. 1.

                           

                        

                     

                  

                  	10.1.3

                  	
                     (Änderung zum 1. März 2017)

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen
                        Dienst (TVöD) vom 13. September 2005:
                     

                     
                        
                           	
                              § 3 Nrn. 1 und 2.

                           

                        

                     

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen
                        Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005:
                     

                     
                        
                           	
                              § 2.

                           

                        

                     

                  

                  	10.2

                  	
                     Für den Geltungsbereich der Anlage 9:10

                  

                  	10.2.1

                  	
                     (Änderung zum 1. März 2018)

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 16 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für den öffentlichen
                        Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. S. <...>):
                     

                     - § 1 Nr. 6,

                     - § 1 Nr. 7.“.

                  

                  	10.2.2

                  	
                     (Änderung zum 1. April 2019)

                     Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 16 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für den öffentlichen
                        Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. S. <...>: 
                     

                     - § 1 Nr. 5.“.

                  

                  	10.3

                  	
                     Für den Geltungsbereich der Anlage 9:

                     § 14 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Allgemeiner Teil - vom 13. September 2005 in der Fassung des
                        Änderungstarifvertrages Nr. 14 vom 7. Februar 2017.
                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 2
(zu § 15a)
            

         

         
               Entgeltordnung zur DienstVO

            

            – Kircheneigene Tätigkeitsmerkmale –

            
               
                  	A.

                  	
                      Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst

                  

                  	B.

                  	
                      Sekretärinnen

                  

                  	C.

                  	
                      Diakoninnen

                  

                  	D.

                  	
                      Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen

                  

                  	E.

                  	
                      Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen

                  

                  	F.

                  	
                      Haus- und Wirtschaftspersonal

                  

                  	G.

                  	
                      Hausdamen in Predigerseminaren und ähnlichen Einrichtungen

                  

                  	H.

                  	
                      Sozialsekretärinnen

                  

                  	I.

                  	
                      Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten

                  

                  	J.

                  	
                      Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen, Studienleiterinnen an der Evangelischen Akademie Loccum

                  

                  	K.

                  	
                      Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterin

                  

                  	L.

                  	
                      Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst

                  

                  	M.

                  	
                      Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst

                  

                  	N.

                  	
                      Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege

                  

                  	O.

                  	
                      Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig

                  

                  	P.

                  	
                      Fundraiserinnen 

                  

               

            

            
                  Vorbemerkungen zu allen Tätigkeitsmerkmalen

               

               
                  	
                     Für die kircheneigenen Tätigkeitsmerkmale werden Entgeltgruppen des TV-L zugrunde gelegt.

                  

                  	
                     Bei der Eingruppierung nach dieser Entgeltordnung finden die Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage
                        A zum TV-L) und die Protokollerklärungen zum Teil I der Entgeltordnung zum TV-L entsprechende Anwendung.
                     

                  

                  	
                     (1)  Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem Berufsbildungsgesetz staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt
                        geltenden Ausbildungsberufe.
                     

                     (2)  Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit einer bestimmten Ausbildungsdauer als Anforderung
                        bestimmt, ist als Ausbildungsdauer die in der jeweiligen Ausbildungsordnung (§ 5 Berufsbildungsgesetz, § 26 Handwerksordnung)
                        festgelegte Ausbildungsdauer maßgeblich, ohne dass es auf die tatsächliche Dauer der absolvierten Ausbildung ankommt.
                     

                  

               

            

            
                  A. Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst

               

               Entgeltgruppe 2
                     
                        	
                           Kirchenmusikerinnen ohne Kirchenmusikprüfung

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 4
                     
                        	2.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit D-Kirchenmusikprüfung

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 6
                     
                        	3.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit C-Kirchenmusikprüfung

                        

                        	4.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit A- oder B-Kirchenmusikprüfung3) auf C-Stellen
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 11
                     
                        	4a.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen im Berufeinstiegsjahr im Bereich der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers5)

                        

                        	5.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit B-Kirchenmusikprüfung3) auf B-Stellen1), 4)

                        

                        	6.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung3) auf B-Stellen1), 4)

                        

                        	7.

                        	
                           Landesposaunenwartinnen, soweit nicht höher eingruppiert

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 13
                     
                        	8.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung3) auf A-Stellen1), 2), 4)

                        

                        	9.

                        	
                           Landesposaunenwartinnen mit herausgehobener Tätigkeit in der Fachaufsicht

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 14
                     
                        	10.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen, soweit nicht höher eingruppiert

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 15
                     
                        	11.

                        	
                           Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen

                        

                     
____________________
                  

                  Anmerkungen:
1) Bei der Übertragung von Aufgaben einer Kreis-(Propstei-)kantorin erhält die Kirchenmusikerin eine Funktionszulage in Höhe
                        des Unterschiedsbetrages zwischen dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe
                        12 Stufe 3.
2) Kirchenmusikerinnen in Stellen von besonderer Wichtigkeit für die jeweilige beteiligte Kirche erhalten eine Funktionszulage
                        in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe
                        12 Stufe 3. Die besondere Wichtigkeit wird durch die zuständige oberste Behörde festgesetzt.
3) Eine B-Kirchenmusikprüfung liegt auch vor, wenn das Studium der Kirchenmusik mit einer Bachelorprüfung beendet worden ist.
                        Eine A-Kirchenmusikprüfung liegt auch vor, wenn das Studium der Kirchenmusik mit einer Masterprüfung beendet worden ist.
4) Diese Kirchenmusikerinnen tragen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers die Dienstbezeichnung Kantorin.

                   5) Diese Kirchenmusikerinnen erhalten ein Entgelt in Höhe von 70 % des Entgelts der Stufe 1. Das Berufseinstiegsjahr gilt als
                     Erwerb einer einschlägigen Berufserfahrung.
                  

                  

               

            

            
                  B. Sekretärinnen11

               

               
                     I. Sekretärinnen in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, 
Propsteien und Kirchenverbänden
                     

                  

                  Entgeltgruppe 4

                  
                     
                        	1.

                        	
                           Gemeindesekretärinnen, Pfarramtssekretärinnen, Sekretärinnen in Kirchenkreisen, Kirchenverbänden und deren Einrichtungen 

                        

                        	2.

                        	
                           Sekretärinnen in Kirchenämtern und Kirchenkreisämtern

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 5

                  
                     
                        	3.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert1)

                        

                        	4.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 2, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert

                        

                        	5.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf
                              mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren mit entsprechender Tätigkeit
                           

                        

                        	6.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 2 mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf
                              mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren mit entsprechender Tätigkeit
                           

                        

                        	7.

                        	
                           Kirchenbürosekretärinnen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	8.

                        	
                           Ephoralsekretärinnen, Propsteisekretärinnen, Sekretärinnen der Leitung von Kirchenkreisen und Kirchenkreisverbänden

                        

                        	9.

                        	
                           Kirchenbürosekretärinnen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, denen Aufgaben der Friedhofsverwaltung übertragen sind

                        

                        	10.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 1, 3 und 5, denen im Umfang von mindestens 25 v.H. der Gesamttätigkeit Aufgaben in der Friedhofsverwaltung
                              übertragen sind, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordern
                           

                        

                        	11.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 4 und 6, die mindestens im Umfang von 25 v.H. der Gesamttätigkeit selbstständig verantwortungsvolle
                              Aufgaben erfüllen
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 7

                  
                     
                        	12.

                        	
                           Ephoralsekretärinnen, Sekretärinnen der Leitung von Kirchenkreisen und Kirchenkreisverbänden2), die in erheblichem Umfang selbstständig verantwortungsvolle Aufgaben erfüllen, in Vertrauensstellungen von besonderer Bedeutung
                           

                        

                     

                  

                  ____________________

                  Anmerkungen:
1) Gründliche Fachkenntnisse sind erforderlich, wenn z.B. 
- Tätigkeiten der Kirchenbuchführung oder 
- Tätigkeiten der Verwaltung einer Zahlstelle 
übertragen sind.
2)Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für die Kirchenkreissekretärinnen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.

               

               
                     II. Sekretärinnen in anderen Dienststellen 

                  

                  Entgeltgruppe 4 

                  
                     
                        	1.

                        	
                           Sekretärinnen 

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 5 

                  
                     
                        	2.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert

                        

                        	3.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf
                              mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren mit entsprechender Tätigkeit
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	4.

                        	
                           Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 2 und 3, die in erheblichem Umfang selbstständig verantwortungsvolle Aufgaben erfüllen, in
                              Vertrauensstellungen von besonderer Bedeutung
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 7

                  
                     
                        	5.

                        	
                           Sekretärinnen, die für Referatsleiter und Referatsleiterinnen im Landeskirchenamt Hannover oder für Stelleninhaber und Stelleninhaberinnen
                              mit vergleichbaren Aufgaben tätig sind
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 8 

                  
                     
                        	6.

                        	
                           Sekretärinnen der Landessuperintendenten und Landessuperintendentinnen, der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen im
                              Landeskirchenamt Hannover, der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen im Landeskirchenamt Wolfenbüttel, der Dezernenten
                              und Dezernentinnen im Oberkirchenrat Oldenburg, Sekretärin des Leiters oder der Leiterin der Geschäftsstelle der Konföderation
                              evangelischer Kirchen in Niedersachsen
                           

                        

                        	7.

                        	
                           Sekretärin des Bischofs oder der Bischöfin der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 9 a 

                  
                     
                        	8.

                        	
                           Sekretärinnen des Landesbischofs oder der Landesbischöfin der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, des Landesbischofs oder
                              der Landesbischöfin der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, des Präsidenten oder der Präsidentin des Landeskirchenamtes Hannover
                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  C. Diakoninnen1)

               

               Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	1.

                        	
                           Diakoninnen im Anerkennungsjahr oder in der Anerkennungszeit

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 8

                  
                     
                        	2.

                        	
                           Diakoninnen in der Aufbauausbildung

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 9 b

                  
                     
                        	3.

                        	
                           Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, mit entsprechender Tätigkeit, soweit
                              nicht höher eingruppiert
                           

                        

                        	4.

                        	
                           Sonstige Mitarbeiterinnen mit geeignetem theologischen oder religionspädagogischen Abschluss, denen in Vakanz- und Vertretungsfällen
                              Aufgaben der Konfirmandenarbeit übertragen sind5)

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 10

                  
                     
                        	5.

                        	
                           Diakoninnen, die die landeskirchlichen Anstellungsvoraussetzungen erfüllen und über eine Doppelqualifizierung (doppelter Bachelorabschluss
                              oder zwei Bachelorabschlüsse) verfügen2)

                        

                        	6.

                        	
                           Diakoninnen, die die landeskirchlichen Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, mit gemeindeübergreifenden Tätigkeiten3) 4)

                        

                        	7.

                        	
                           Sonstige Mitarbeiterinnen mit abgeschlossenem theologischem oder pädagogischem Hochschulstudium und geeigneter theologischer
                              oder religionspädagogischer Qualifikation, denen in Vakanz- und Vertretungsfällen Aufgaben der Konfirmandenarbeit übertragen
                              sind5)

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 11

                  
                     
                        	8.

                        	
                           Diakoninnen in der Anstellungsträgerschaft der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, denen vielfältige Koordinierungsaufgaben innerhalb
                              einer Region sowie Schwerpunktaufgaben für Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg übertragen sind, mit mindestens
                              zweijähriger Berufserfahrung
                           

                        

                        	9.

                        	
                           Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, denen auf Dauer besonders schwierige,
                              verantwortungsvolle oder vielfältige Koordinierung erfordernde Aufgaben übertragen sind6) 7)

                        

                     
Entgeltgruppe 12

                  
                     
                        	10.

                        	
                           Diakoninnen der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 9, deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe
                              11 Fallgruppe 9 heraushebt8)

                        

                     

                  

                  ____________________

                  Anmerkungen:
1)Weiterführende Eingruppierungsmerkmale finden sich in Abschnitt L.
2)Hierunter fallen nur Bachelorabschlüsse oder entsprechende Abschlüsse in den Studiengängen Religionspädagogik, Gemeindepädagogik,
                        Sozialpädagogik und Soziale Arbeit.
3) 1 Gemeindeübergreifende Tätigkeiten sind z. B.
a) Tätigkeiten, die bei mehr als einem Rechtsträger wahrzunehmen sind,
b) koordinierende Aufgaben, die für mehr als einen Rechtsträger wahrzunehmen sind.
 2 Rechtsträger im Sinne des Satzes 1 ist jede kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts.
4)Werden die für die Eingruppierung maßgeblichen kirchlichen Rechtsträger im Sinne der Anmerkung Nr. 3 rechtlich zusammengelegt,
                        bleibt der Diakonin die bisherige Entgeltgruppe erhalten, solange das bisherige Tätigkeitsmerkmal ohne Berücksichtigung der
                        Zusammenlegung weiterhin erfüllt wäre.
5)Über das Vorliegen einer geeigneten theologischen oder religionspädagogischen Qualifikation entscheidet die oberste Dienstbehörde.
6)Z. B.
- Diakoninnen mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder einer Landeskirche oder mit abgeschlossener zusätzlicher Spezialausbildung,
                        sofern ihnen eine entsprechende Tätigkeit übertragen ist. Es kommen nur Spezialausbildungen in Betracht, die von der zuständigen
                        obersten Behörde anerkannt und durch einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in einer mindestens zweijährigen berufsbegleitenden
                        Ausbildung vermittelt worden sind,
- Diakoninnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in der Tätigkeit von Kirchenkreisjugendwartinnen, denen die Konzeption
                        und die Geschäftsführung der Jugendarbeit im Kirchenkreis übertragen ist, nach Abschluss der Weiterbildung für Kirchenkreisjugendwartinnen
                        in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers,
- Diakoninnen in der Krankenhausseelsorge oder Gefängnisseelsorge, denen ein bestimmter Seelsorgeauftrag im Sinne des Seelsorgegeheimnisgesetzes
                        der EKD erteilt ist.
- Diakoninnen, die durch ausdrückliche Anordnung zur Beauftragten für das Ehrenamtlichenmanagement in einem Kirchenkreis oder
                        Kirchenkreisverband bestellt sind, nach Abschluss der Weiterbildung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers für das Ehrenamtlichenmanagement.
7) Kirchenkreisjugendwartinnen, denen die Geschäftsführung der Ev. Jugend in einem Sprengel der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
                        übertragen ist, erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 12 v.H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 2.
6) z. B. Leiterin der Telefonseelsorgeeinrichtung

               

            

            
                  D. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen

               

               Entgeltgruppe 4

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 5

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen, deren Tätigkeit sich durch besondere Vielseitigkeit und Schwierigkeit
                              des Arbeitsbereiches aus der Fallgruppe 1 wesentlich heraushebt 
                           

                        

                        	2a.

                        	
                           Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten
                              Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, wenn ihnen kleinere Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
                              übertragen sind
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	3.

                        	
                            1 Küsterinnen, die in Kirchen von besonderer Bedeutung in kunstgeschichtlicher oder sonstiger Hinsicht herausragende Leistungen
                              erbringen.  2 Der Kreis dieser Kirchen wird von der zuständigen obersten Behörde abschließend festgelegt. 
                           

                        

                     

                  

                  Anmerkung zu Abschnitt D:

                  Küsterinnen, die von der obersten Behörde als Fachberaterinnen berufen sind, erhalten für die Dauer der Fachberatertätigkeit
                        eine monatliche Zulage in Höhe von 7,5 v.H. der Entgeltgruppe 4 Stufe 2. Die Zulage nimmt an allgemeinen Entgeltanpassungen
                        teil. § 24 Absatz 2 TV-L findet keine Anwendung.

               

            

            
                  E. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen

               

               
                     I. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen

                  

                  Entgeltgruppe 10

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen während der Probezeit

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 13

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen mit entsprechender Tätigkeit nach Abschluss der Probezeit

                        

                     

                  

                  Anmerkung zu Nummer 2:

                  Nach Ablauf von 6 Jahren in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13 erhält die Mitarbeiterin eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages
                        zwischen der Entgeltgruppe 13 Stufe 5 und der Entgeltgruppe 14 Stufe 5.

               

               
                     II. Pfarrerinnen

                  

                  Entgeltgruppe 13

                  Pfarrerinnen mit entsprechender Tätigkeit

                  Anmerkung:

                  Nach Ablauf von 6 Jahren in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13 erhält die Mitarbeiterin eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages
                        zwischen der Entgeltgruppe 13 Stufe 5 und der Entgeltgruppe 14 Stufe 5.

               

            

            
                  F. Haus- und Wirtschaftspersonal

               

               Vorbemerkung

                  Für Haus- und Wirtschaftspersonal gilt Anlage A Teil II Abschnitt 25.4 zum TV-L, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt
                     ist.
                  

                  Entgeltgruppe 4

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 5

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Wirtschafterinnen der Fallgruppe 1 z. B. bei Alleinbewirtschaftung eines Heimes

                        

                     

                  

               

            

            
                  G. Hausdamen

               

               Entgeltgruppe 5

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Hausdamen

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 9a

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Hausdamen mit einer ihren Aufgaben entsprechenden Vorbildung 

                        

                     

                  

                  
                     
                        	3.

                        	
                            Hausdamen der Fallgruppe 2 Entgeltgruppe 9b in Stellen mit besonderer Verantwortung 

                        

                     

                  

               

            

            
                  H. Sozialsekretärinnen

               

               Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Tätigkeit von Sozialsekretärinnen

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 8

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 nach dem ersten Jahr der berufsbegleitenden Qualifizierung12

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 9b

                  
                     
                        	3.

                        	
                            Sozialsekretärinnen mit Prüfung als Sozialsekretärin und entsprechender Tätigkeit 

                        

                        	4.

                        	
                           Sozialsekretärinnen mit einer anderen als gleichwertig anerkannten Qualifikation13, die entsprechende Tätigkeiten ausüben, sowie Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen
                              entsprechende Tätigkeiten
                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten

               

               Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Pädagogische Mitarbeiterinnen14 mit abgeschlossener Berufsausbildung 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 8

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Pädagogische Mitarbeiterinnen15 mit abgeschlossener Fachschulausbildung sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
                              Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 
                           

                        

                        	3.

                        	
                            Pädagogische Mitarbeiterinnen16 mit Meisterprüfung17 oder einer gleichwertigen Prüfung sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen
                              entsprechende Tätigkeiten ausüben 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 9b

                  
                     
                        	4.

                        	
                            Pädagogische Mitarbeiterinnen18 mit einem ihrer Tätigkeit entsprechenden Fachhochschulabschluss und staatlicher Anerkennung sowie sonstige Mitarbeiterinnen,
                              die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 10 

                  
                     
                        	5.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit bis zu 4500 Unterrichtsstunden jährlich19

                        

                        	6.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr als 4500 bis zu 7500
                              Unterrichtsstunden jährlich20

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 11

                  
                     
                        	7.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr als 4500 bis zu 7500 Unterrichtsstunden
                              jährlich21

                        

                        	8.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr als 7500 bis zu 10500
                              Unterrichtsstunden jährlich22

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 12

                  
                     
                        	9.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr als 7500 bis zu 10500 Unterrichtsstunden
                              jährlich23

                        

                        	10.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr als 10500 Unterrichtsstunden
                              jährlich24

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 13

                  
                     
                        	11.

                        	
                            Pädagogische Mitarbeiterinnen25 mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung sowie sonstige Mitarbeiterinnen,
                              die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben als Leiterinnen von Familienbildungsstätten
                              mit mehr als 10500 Unterrichtsstunden jährlich26

                        

                     

                  

               

            

            
                  J. Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen1), Studienleiterinnen an der Evangelischen Akademie Loccum
                  

               

               Entgeltgruppe 12

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Dozentinnen und Praxisanleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit 

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 13

                  
                     
                        	2.

                        	
                           (aufgehoben)

                        

                        	3.

                        	
                            Dozentinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung3), Studienleiterinnen an der Evangelischen Akademie Loccum mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung3) mit entsprechender Tätigkeit 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 14

                  
                     
                        	4.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 3
                              heraushebt 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 15 

                  
                     
                        	5.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 in besonderen Fällen2)

                        

                     

                  

                  ____________________

                  Anmerkungen:
1) Landeskirchliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale sind das Religionspädagogische Institut
                        der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, das Evangelische Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hildesheim und die Evangelische
                        Akademie in Rastede.
2) Ein besonderer Fall liegt vor, wenn eine Dozentin eine Tätigkeit ausübt, die in der Landeskirche üblicherweise Kirchenbeamtinnen
                        oder Pfarrerinnen übertragen wird, und wenn eine Kirchenbeamtin oder Pfarrerin in dieser Tätigkeit nach Besoldungsgruppe A
                        15 besoldet würde.
3) Ein abgeschlossenes Studium für das Lehramt an Realschulen ist der abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung gleichgesetzt.

               

            

            
                  K. Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen

               

               Entgeltgruppe 10

                  Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen

               

            

            
                  L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst

               

               Entgeltgruppe 10

               
                  
                     	1.

                     	
                        Medienberaterinnen1) mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder der Landeskirche, Bildungsreferentinnen2), Bildungsreferentinnen in der Evangelischen Erwachsenenbildung3), Diakoninnen und Gemeindepädagoginnen auf landeskirchlicher Ebene2), soweit nicht höher eingruppiert
                        

                     

                  

               

               Entgeltgruppe 11

               
                  
                     	2.

                     	
                        Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der
                           Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt
                        

                     

                  

               

               Entgeltgruppe 12

               
                  
                     	3.

                     	
                        Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der
                           Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt
                        

                     

                  

               

               Entgeltgruppe 13

               
                  
                     	4.

                     	
                        Landesgeschäftsführerin des Landesjugendpfarramtes, Landesjugendwartin, Beauftragte für Diakone und Diakoninnen sowie andere
                           Mitarbeiterinnen mit herausgehobenen Leitungsaufgaben für den Bereich der Landeskirche
                        

                     

                  

               

               ____________________

               Anmerkungen:
1) Gilt nur für Medienberaterinnen, die medienpädagogisch in der Beratung und in der Ausbildung von haupt- und nebenberuflichen
                     sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern im Bereich eines Sprengels oder der Landeskirche eingesetzt sind und die mindestens über
                     eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung als Medienpädagogin oder über eine vergleichbare Ausbildung verfügen.
2) in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
3) Gilt nur für Referentinnen mit einschlägiger Fachhochschulausbildung (z.B. Diakonin) und entsprechender Tätigkeit sowie für
                     sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten entsprechende Tätigkeiten ausüben.

               Niederschriftserklärung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission zu Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2:
Im Blick auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts besteht in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission Einigkeit,
                     dass ein Heraushebungsmerkmal innerhalb eines Arbeitsvorgangs in rechtserheblichem Umfang erfüllt sein muss. In der Arbeits-
                     und Dienstrechtlichen Kommission besteht zudem Einigkeit, dass – unbenommen einer Prüfung des Einzelfalls – ein Heraushebungsmerkmal
                     jedenfalls dann erfüllt ist, wenn die Heraushebung zeitlich mindestens im Umfang von einem Drittel des Arbeitsvorgangs gegeben
                     ist. 

            

            
                  M. Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst

               

               Vorbemerkungen

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegerin” umfasst auch die Bezeichnungen „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin”.

                        

                        	2.

                        	
                            Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin” umfasst auch vergleichbare landesrechtlich geregelte Ausbildungen
                              in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe. 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe KR 5

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe KR 6

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen sowie Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und Abschlussprüfung
                              mit entsprechender Tätigkeit 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe KR 8

                  
                     
                        	3.

                        	
                            Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie Altenpflegerinnen mit entsprechender Tätigkeit 

                           (keine Stufe 1)

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe KR 10

                  
                     
                        	4.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit einer Zusatzausbildung in der Gemeindekrankenpflege/ Gemeindealtenpflege als Leitende
                              Pflegefachkraft in einer Diakonie-/Sozialstation 
                           

                           (keine Stufe 1)

                        

                        	5.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit mindestens dreijähriger Praxis in der Gemeindekrankenpflege/Gemeindealtenpflege als
                              Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/Sozialstation 
                           

                           (keine Stufe 1)

                        

                        	6.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von Mitarbeiterinnen der Fallgruppe
                              7 oder 8 bestellt sind 
                           

                           (keine Stufe 1)

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe KR 11

                  
                     
                        	7.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation mit mindestens sechs ständig
                              unterstellten Pflegepersonen 
                           

                           (keine Stufe 1)

                        

                        	8.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation mit mindestens sechs ständig
                              unterstellten Pflegepersonen 
                           

                           (keine Stufe 1)

                        

                        	9.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von Mitarbeiterinnen der Fallgruppe
                              10 oder 11 bestellt sind 
                           

                           (keine Stufe 1)

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe KR 12

                  
                     
                        	10.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation mit mindestens zwölf ständig
                              unterstellten Pflegepersonen 
                           

                           (keine Stufe 1) 

                        

                        	11.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation mit mindestens zwölf ständig
                              unterstellten Pflegepersonen 
                           

                           (keine Stufe 1) 

                        

                     

                  

                  Anmerkungen:
                     
                        	
                            Pflegepersonen der Entgeltgruppen Kr. 5 bis Kr. 12, die die Grund- und Behandlungspflege in Alten- und Pflegeheimen oder
                                 Diakonie-/Sozialstationen zeitlich überwiegend ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von
                                 46,02 Euro. 

                        

                        	
                            1 Pflegepersonen der Entgeltgruppen Kr. 8 bis Kr. 12, die als Stationspflegerinnen oder Pflegepersonen in anderen Tätigkeiten
                                 mit unterstellten Pflegepersonen eingesetzt sind, erhalten die Zulage nach Anmerkung a ebenfalls, wenn alle ihnen durch ausdrückliche
                                 Anordnung ständig unterstellten Pflegepersonen Anspruch auf eine Zulage nach Anmerkung a haben.  2 Die Zulage steht auch Pflegepersonen zu, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen einer nach Satz 1 Anspruchsberechtigten
                                 bestellt sind. 

                        

                        	
                            Eine Zulage nach Anmerkung b wird nicht neben einer Zulage nach Anmerkung a gewährt. 

                        

                        	
                            Der ständigen Unterstellung im Sinne der Tätigkeitsmerkmale ist die Koordination selbständiger Pflegepersonen gleichgestellt.
                                 

                        

                        	
                            Die Zusatzausbildung nach Fallgruppe 4 muss mindestens 800 Unterrichtsstunden umfassen. 

                        

                        	
                            Ständige Vertreterinnen sind nicht die Vertreterinnen in Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen. 

                        

                        	
                            Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in dem betreffenden Bereich beschäftigten Personen abhängt,
                                 

                           
                              
                                 	aa)

                                 	
                                     ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- oder Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht
                                          besetzt sind, 

                                 

                                 	bb)

                                 	
                                     zählen teilzeitbeschäftigte Personen entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Dienstvertrag vereinbarten Arbeitszeit
                                          zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten, 

                                 

                                 	cc)

                                 	
                                     zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem Teil ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt
                                          sind, entsprechend dem Verhältnis dieses Anteils zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten, 

                                 

                                 	dd)

                                 	
                                     bleiben Schülerinnen in der Krankenpflege und Krankenpflegehilfe sowie Personen, die sich in einer Ausbildung in der Altenpflege
                                          befinden, außer Betracht; für die Berücksichtigung von Stellen, auf die diese Personen angerechnet werden, gilt Doppelbuchstabe
                                          aa. 

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege

               

               Entgeltgruppe 2

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Haus- und Familienpflegehelferinnen27 mit entsprechender Tätigkeit
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 5

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Haus- und Familienpflegehelferinnen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die für die Tätigkeit förderlich ist28, und entsprechender Tätigkeit
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	3.

                        	
                            Haus- und Familienpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung29 und entsprechender Tätigkeit
                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  O. Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig

               

               Entgeltgruppe 5

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Rechnungsführerinnen

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 6

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung oder Verwaltungsausbildung

                        

                     

                  

               

            

            
                  P. Fundraiserinnen

               

               Entgeltgruppe 9

                  
                     
                        	1.

                        	
                            Fundraiserinnen30

                           (Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage in Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe
                              9 Stufe 2) 
                           

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 11

                  
                     
                        	2.

                        	
                            Fundraiserinnen, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe
                              1 heraushebt31

                        

                     

                  

                  Entgeltgruppe 13

                  
                     
                        	3.

                        	
                            Fundraiserinnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, denen z. B. die verantwortliche und selbständige Entwicklung, Durchführung
                              und Evaluation für Spenden-, Stiftungs- und insbesondere Großspender- und Erbschaftsmarketing obliegt und die Schulungsprogramme,
                              Marketingmaterialien, Multichannel-Konzepte (Marketing mit verschiedenen zeitgleichen Media-Kanälen) entwickeln; vorausgesetzt
                              wird eine Tätigkeit, die ganz überwiegend verantwortungsvoll ist 
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 3
(zu § 2 Abs. 8)
            

         

         
               Ordnung zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Bereich 
von Diakonie- und Sozialstationen
               

            

            
                  Vorbemerkung

               

               Diakonie ist wesentliche Wesens- und Lebensäußerung der Kirche, Diakonie- und Sozialstationen wirken an deren Verwirklichung
                  mit. Um dieses nicht zu gefährden, hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission mit Rücksicht auf die durch die finanziellen
                  Schwierigkeiten im Bereich der kirchlichen ambulanten Pflegedienste notwendigen Einsparungen, verbunden mit der Feststellung,
                  dass betriebsbedingte Kündigungen für viele Betroffene angesichts der Arbeitsmarktlage zur Langzeitarbeitslosigkeit führen,
                  die folgende Ordnung zur Ermöglichung der Verhinderung von Kündigungen beschlossen.
               

               
                     Nr. 1
Dienstvereinbarung zur Arbeitsplatzsicherung
                     

                  

                   1 Zur Abwehr betriebsbedingter Kündigungen infolge einer festgestellten wirtschaftlichen Notlage kann für die Mitarbeiterinnen
                     in Diakonie- und Sozialstationen in einer Dienstvereinbarung gemäß § 37 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer
                     Kirchen in Niedersachsen über Mitarbeitervertretungen (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) zwischen Dienststellenleitung und
                     Mitarbeitervertretung festgelegt werden, dass die Personalkosten durch folgende vorübergehende Maßnahmen verringert werden:
                     
                        	
                           Absenkung oder Wegfall der Jahressonderzahlungen im Sinne des § 20 TV-L,

                        

                        	
                           Minderung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bei gleichzeitiger Kürzung des Entgelts gemäß § 24
                              TV-L,
                           

                        

                        	
                           Minderung des Entgelts nach § 15 TV-L sowie eventuell zu zahlender Zulagen und Zuschläge.

                        

                     

                  

                   2 Durch Maßnahmen nach den Buchstaben a bis c darf die Absenkung der tariflich an sich zustehenden jährlichen Bezüge insgesamt
                     eine Höhe von 10 vom Hundert nicht überschreiten.
                  

                   3 Die Möglichkeit der Kürzung von Arbeitszeiten einzelner Mitarbeiterinnen durch einzelvertragliche Regelung bleibt unberührt.
                  

               

               
                     Nr. 2
Voraussetzungen für den Abschluss einer Dienstvereinbarung nach Nummer 1
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Voraussetzung für den Abschluss einer Dienstvereinbarung ist, dass die Dienststellenleitung der Mitarbeitervertretung vor
                     Abschluss der Dienstvereinbarung die wirtschaftliche Notlage der Diakonie- und Sozialstation darlegt.
                  

                   2 Eine wirtschaftliche Notlage ist dann anzunehmen, wenn die Diakonie- und Sozialstation nicht in der Lage ist oder kurzfristig
                     nicht in der Lage sein wird, aus den zustehenden kirchlichen Zuweisungen und den laufend erwirtschafteten Mitteln die laufenden
                     Verpflichtungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen, und wenn dieses durch den zuständigen Rechnungsprüfer, der
                     regelmäßig die Einrichtung prüft, oder durch eine Wirtschaftsprüfung, auf die sich die Mitarbeitervertretung und die Dienststellenleitung
                     geeinigt haben, festgestellt worden ist.  3 Dieser Feststellung bedarf es nicht bei Einigkeit zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung über das Vorliegen
                     einer Notlage.  4 Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung haben vor Abschluss der Dienstvereinbarung unter Zugrundelegung eines Konzepts
                     zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlage zu prüfen, ob die vorübergehende Personalkostenreduzierung nach dieser Ordnung
                     vermieden werden kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Voraussetzung ist ferner, dass in die Dienstvereinbarung aufgenommen werden
                     
                        	
                           die Gründe, die zu den vereinbarten Maßnahmen nach Nummer 1 geführt haben,

                        

                        	
                           die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung, in dem laufend die Umsetzung
                              des Konzepts zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlage beraten wird,
                           

                        

                        	
                           die Laufzeit der vereinbarten Maßnahmen nach Nummer 1; diese darf den Zeitraum von 24 Monaten nicht überschreiten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Ausschuss nach Absatz 2 Nr. 2 kann zu den Sitzungen sachkundige Personen nach § 26 Mitarbeitervertretungsgesetz hinzuziehen.
                      2 Er hat während der Laufzeit zu prüfen, ob die vereinbarten Maßnahmen nach Nummer 1 notwendig bleiben.
                  

               

               
                     Nr. 3
Kündigungsschutz
                     

                  

                   1 Für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinbarung sind betriebsbedingte Beendigungs- oder Änderungskündigungen unzulässig.
                  

                   2 Abweichend von Satz 1 ist eine betriebsbedingte Kündigung zulässig, wenn die Mitarbeiterin einen ihr nach Nummer 4 Abs. 2
                     bis 4 der Anlage 6 der Dienstvertragsordnung angebotenen Arbeitsplatz abgelehnt hat.
                  

               

               
                     Nr. 4
Betriebsübergang
                     

                  

                  Im Falle eines Betriebsübergangs nach § 613 a BGB verliert die Dienstvereinbarung ihre Gültigkeit.

               

               
                     Nr. 5
Information der ADK
                     

                  

                  Eine Ausfertigung der Dienstvereinbarung ist der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission zur Kenntnis zu übersenden.

               

            

         

      

      
            Anlage 4
(zu § 5 Nr. 1)
            

         

         
               Dienstvertrag

            

            Zwischen ____________________ vertreten durch ____________________ (Anstellungsträger) und Frau ____________________ (im Folgenden Mitarbeiterin genannt), geboren am ____________________ in ____________________ ev.-luth. Bekenntnisses, wird folgender Dienstvertrag geschlossen:

            
                     § 1

                  

                  Die Mitarbeiterin wird ab ____________________
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 als vollbeschäftigte Mitarbeiterin

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 als nicht vollbeschäftigte Mitarbeiterin mit ____________________ vom Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin (zzt. ____________________ Stunden wöchentlich)

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 auf bestimmte Zeit nach § 30 TV-L mit sachlichem Grund für die Zeit bis zum ____________________32 für die Zeit ____________________33

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 auf bestimmte Zeit nach § 30 TV-L ohne sachlichen Grund für die Zeit bis zum ____________________34

                              
                           

                           
                              	
                                 angestellt.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für das Dienstverhältnis gelten das Mitarbeitergesetz vom 11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), die Dienstvertragsordnung
                     vom 16. Mai 1983 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 65) und die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
                     im Bereich der Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der Dienstvertragsordnung
                     vom 10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangsrechts vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70) in der jeweils geltenden Fassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitarbeiterin ist an Bekenntnis und Recht der ____________________ (Landeskirche) gebunden. Sie ist in ihrem dienstlichen Handeln und in ihrer Lebensführung dem Auftrag des Herrn verpflichtet,
                     das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Den ihr anvertrauten Dienst hat sie treu und gewissenhaft zu leisten und sich
                     zu bemühen, ihr fachliches Können zu erweitern.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitarbeiterin ist auch bei politischer Betätigung ihrem Auftrag verpflichtet; sie ist ihren Dienst allen Gemeindegliedern
                     ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung schuldig. Sie hat die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres
                     politischen Handelns ergeben. Die Mitarbeiterin darf eine Körperschaft oder Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch
                     in Widerspruch zu ihrem Auftrag tritt oder wenn sie durch die Unterstützung in der Ausübung ihres Dienstes wesentlich behindert
                     wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitarbeiterin hat ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt
                     wird.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin wird als ____________________ (Dienstbezeichnung) angestellt.  2 Sie erhält ein Tabellenentgelt nach der Entgeltgruppe ____________________ TV-L35 gemäß 
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 Anlage 2 zur DienstVO Abschnitt ____________________ Unterabschnitt ____________________ Fallgruppe____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 Anlage A zum TV-L Teil ____________________ Abschnitt ____________________ Unterabschnitt ____________________ Fallgruppe ____________________

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Dienstobliegenheiten der Mitarbeiterin richten sich nach dem durch den Anstellungsträger übertragenen Aufgabenbereich
                     und nach der erforderlichenfalls zu erlassenden Dienstanweisung oder Geschäftsanweisung.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die Probezeit beträgt
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 sechs Monate (§ 2 Abs. 4, § 30 Abs. 4 TV-L)

                              
                           

                           
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 sechs Wochen (Befristung des Dienstverhältnisses ohne sachlichen Grund, § 30 Abs. 4 TV-L).

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 5

                  

                  Die zusätzliche Altersversorgung wird nach dem in der ____________________ (Landeskirche) geltenden Recht gewährt.

               

               
                     § 6

                  

                  Besondere Vereinbarungen: ____________________

               

               
                     § 7

                  

                  Dieser Dienstvertrag wird mit Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              (Ort, Datum)

                           
                           	
                              (Ort, Datum)

                           
                        

                        
                           	
                              Der Anstellungsträger:

                           
                           	
                              Die Mitarbeiterin:

                           
                        

                        
                           	
                              (L.S.)

                           
                           	
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              (Unterschrift)

                           
                           	
                              (Unterschrift)

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                        

                        
                           	
                              (Unterschrift)

                           
                           	
                        

                     
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 4a
(zu § 5 Nr. 1)
            

         

         
               Dienstvertrag

            

            (aufgehoben)

         

      

      
            Anlage 5
(zu § 5 Nr. 1)
            

         

         
               Nachtrag zum Dienstvertrag

            

            Zwischen ____________________ vertreten durch ____________________ (Anstellungsträger) und Frau ____________________ (im Folgenden Mitarbeiterin genannt), geboren am ____________________ in ____________________, wird mit Wirkung vom ____________________ folgender ____________________ Nachtrag zum Dienstvertrag vom ____________________ geschlossen:

            
                     § 1

                  

                  Die Mitarbeiterin erhält ein Tabellenentgelt nach der Entgeltgruppe ____________________ TV-L36 gemäß
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 Anlage 2 zur DienstVO Abschnitt ____________________ Unterabschnitt ____________________ Fallgruppe____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 [image: ee1dbe36e30bb4213ebaf5c68971a5e5ce283777]

                              
                              	
                                 Anlage A zum TV-L Teil ____________________ Abschnitt ____________________ Unterabschnitt ____________________ Fallgruppe ____________________

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     § 2

                  

                  Sonstige Vertragsänderungen: ____________________

               

               
                     § 3

                  

                  Dieser Nachtrag zum Dienstvertrag wird mit Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam.

                  
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              (Ort, Datum)

                           
                           	
                              (Ort, Datum)

                           
                        

                        
                           	
                              Der Anstellungsträger: (L.S.)

                           
                           	
                              Die Mitarbeiterin:

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                              ____________________

                           
                        

                        
                           	
                              (Unterschrift)

                           
                           	
                              (Unterschrift)

                           
                        

                        
                           	
                              ____________________

                           
                           	
                        

                        
                           	
                              (Unterschrift)

                           
                           	
                        

                     
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 5 a
(zu § 5 Nr. 1)
            

         

         
               Nachtrag zum Dienstvertrag

            

            (aufgehoben)

         

      

      
            Anlage 6
(zu § 2 Abs. 5)
            

         

         
               Ordnung zur Sicherung der Mitarbeiterinnen bei Rationalisierungsmaßnahmen und Einschränkungen von Einrichtungen

            

            
                  Vorbemerkung

               

                1 Bei der Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen und anderen Einschränkungen – insbesondere der Aufgabe von Arbeitsbereichen
                  und Tätigkeitsfeldern sowie Teilen von ihnen – sind die sich aus dem Dienstverhältnis ergebenden Belange der Mitarbeiterinnen
                  zu berücksichtigen und soziale Härten möglichst zu vermeiden.  2 Dabei sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Anstellungsträger zu beachten.  3 Diesem Ziel dienen die nachstehenden Vorschriften; sie gelten anstelle des Tarifvertrages über den Rationalisierungsschutz
                  für Angestellte – Bund, TdL, VKA- und des Tarifvertrages über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der
                  Länder.
               

               
                     Nr. 1
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Diese Ordnung gilt für die Mitarbeiterinnen, deren Dienstverhältnis gemäß § 2 Abs. 1 der Dienstvertragsordnung unter den Geltungsbereich
                     des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fällt.  2 Sie gilt nicht für die Fälle des Betriebsübergangs nach § 613a BGB.
                  

               

               
                     Nr. 2
Begriffsbestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Maßnahmen im Sinne dieser Ordnung sind vom Anstellungsträger veranlasste
                     
                        	
                           erhebliche Änderungen von Arbeitstechniken oder wesentliche Änderungen der Arbeitsorganisation mit dem Ziel einer rationelleren
                              Arbeitsweise oder
                           

                        

                        	
                           Einschränkungen oder Aufgabe von Arbeitsbereichen und Tätigkeitsfeldern oder Teilen von diesen,

                        

                     

                  

                  wenn dies zu einem Wechsel der dienstvertraglich vereinbarten Beschäftigung, zu einer Änderung der Beschäftigungsbedingungen
                     oder zur Beendigung des Dienstverhältnisses führt.  2 Satz 1 findet auch Anwendung, wenn die Maßnahme durch Entscheidungen im Rahmen der Stellenplanung veranlasst wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht:
                     
                        	
                           Stilllegung oder Auflösung von Dienststellen oder Einrichtungen bzw. Teilen von diesen,

                        

                        	
                           Verlegung oder Ausgliederung von Dienststellen oder Einrichtungen bzw. Teilen von diesen,

                        

                        	
                           Zusammenlegung von Dienststellen oder Einrichtungen bzw. Teilen von diesen,

                        

                        	
                           Verlagerung von Aufgaben zwischen Dienststellen oder Einrichtungen,

                        

                        	
                           Einführung anderer Arbeitsmethoden und Verfahren, auch soweit sie durch Nutzung technischer Veränderungen bedingt sind,

                        

                        	
                           Verringerung des Stellenumfangs und Stellenaufhebung.

                        

                     

                  

                  Anmerkungen zu Nummer 2:

                  1.  1 Eine Maßnahme im Sinne der Absätze 1 und 2 liegt auch dann vor, wenn sich aus der begrenzten Anwendung einzelner Änderungen
                     zunächst zwar keine erheblichen bzw. wesentlichen Auswirkungen ergeben, aber eine Fortsetzung beabsichtigt ist, die erhebliche
                     bzw. wesentliche Auswirkungen haben wird.  2 Eine wesentliche Änderung, die für die gesamte Dienststelle oder Einrichtung nicht erheblich bzw. nicht wesentlich ist, kann
                     jedoch für einen Teil der Dienststelle oder Einrichtung erheblich oder wesentlich sein.  3 Ist die Änderung erheblich bzw. wesentlich, ist es nicht erforderlich, dass sie für mehrere Mitarbeiterinnen zu einer Änderung
                     des Dienstvertrages oder zur Beendigung des Dienstverhältnisses führt.  4 Eine wesentliche Änderung der Arbeitsorganisation kann auch vorliegen, wenn aufgrund von Dienstverträgen geleistete Arbeiten
                     künftig aufgrund von Werkverträgen durchgeführt werden sollen (z. B. bei Privatisierung des Reinigungsdienstes).
                  

                  2. Maßnahmen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind ferner z. B.
                     
                        	
                           Gruppenschließung in einem Kindergarten wegen Rückgangs der Kinderzahlen,

                        

                        	
                           Schließung einer Einrichtung aufgrund gesetzgeberischer Veranlassung,

                        

                        	
                           Schließung von Beratungseinrichtungen wegen Wegfall von Mitteln,

                        

                        	
                           Rationalisierungsmaßnahmen im Verwaltungsbereich durch den Einsatz neuer Technik,

                        

                        	
                           Aufgabe von Teilen einer Dienststelle.

                        

                     

                  

               

               
                     Nr. 3
Informations- und Beteiligungspflichten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Anstellungsträger hat die Mitarbeitervertretung im Rahmen des geltenden Rechts rechtzeitig und umfassend zu informieren
                     und zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Unbeschadet des Absatzes 1 soll der Anstellungsträger die Mitarbeiterinnen, deren Arbeitsplätze von der vorgesehenen Maßnahme
                     voraussichtlich betroffen werden, rechtzeitig vor deren Durchführung unterrichten.
                  

               

               
                     Nr. 4
Arbeitsplatzsicherung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Anstellungsträger führt für die von einer Maßnahme im Sinne der Nummer 2 Abs. 1 betroffenen Mitarbeiterinnen ein Arbeitsplatzsicherungsverfahren nach der Reihenfolge der Absätze 2 bis 4 durch.  2 Das Sicherungsverfahren umfasst erforderlichenfalls eine Fortbildung oder Umschulung der Mitarbeiterin (Nummer 5).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anstellungsträger ist zunächst verpflichtet zu ermitteln, ob für die Mitarbeiterin ein vorhandener freier, besetzbarer
                     und gleichwertiger Arbeitsplatz zur Verfügung steht, und der Mitarbeiterin diesen Arbeitsplatz anzubieten.  2 Ein Arbeitsplatz ist gleichwertig, wenn sich durch die neue Tätigkeit die bisherige Eingruppierung bzw. Einreihung nicht ändert
                     und die Mitarbeiterin in der neuen Tätigkeit mindestens im bisherigen Umfang beschäftigt bleibt.  3 Ein Arbeitsplatz ist auch gleichwertig, wenn sich durch die neue Tätigkeit die bisherige Eingruppierung nicht ändert, jedoch
                     entgegen der bisherigen Eingruppierung ein Bewährungsaufstieg oder Fallgruppenaufstieg nach § 8 oder § 9 der Arbeitsrechtsregelung
                     zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) in Verbindung mit § 23a oder § 23 b BAT nicht mehr möglich ist.  4 Bei der Ermittlung eines gleichwertigen Arbeitsplatzes bei demselben Arbeitgeber gilt folgende Reihenfolge:
                     
                        	
                           Arbeitsplatz in derselben Einrichtung bzw. Dienststelle an demselben Ort,

                        

                        	
                           Arbeitsplatz in einer Einrichtung bzw. Dienststelle mit demselben Aufgabengebiet an einem anderen Ort,

                        

                        	
                           Arbeitsplatz in einer Einrichtung bzw. Dienststelle mit einem anderen Aufgabengebiet an demselben Ort,

                        

                        	
                           Arbeitsplatz in einer Einrichtung bzw. Dienststelle mit einem anderen Aufgabengebiet an einem anderen Ort.

                        

                     

                  

                   5 Von der vorstehenden Reihenfolge kann im Einvernehmen mit der Mitarbeiterin abgewichen werden.  6 Steht ein gleichwertiger Arbeitsplatz nach Maßgabe des Satzes 4 nicht zur Verfügung, soll die Mitarbeiterin entsprechend fortgebildet
                     oder umgeschult werden, wenn ihr dadurch ein gleichwertiger Arbeitsplatz bei demselben Anstellungsträger zur Verfügung gestellt
                     werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Kann der Mitarbeiterin kein Arbeitsplatz im Sinne des Absatzes 2 zur Verfügung gestellt werden, ist der Anstellungsträger
                     verpflichtet, der Mitarbeiterin eine andere vorhandene freie und besetzbare Mitarbeiterstelle anzubieten, für die die Mitarbeiterin
                     die Voraussetzungen erfüllt.  2 Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.  3 Die spätere Bewerbung um einen gleichwertigen Arbeitsplatz ist im Rahmen der Auswahl unter gleich geeigneten Bewerbungen bevorzugt
                     zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kann der Mitarbeiterin kein Arbeitsplatz im Sinne der Absätze 2 und 3 zur Verfügung gestellt werden, hat der Anstellungsträger
                     sich um einen Arbeitsplatz bei einem anderen Anstellungsträger des kirchlichen oder diakonischen Dienstes in räumlicher Nähe
                     zu bemühen.  2 Der Anstellungsträger hat bei der Arbeitsplatzsuche die Anstellungsebenen (Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Propstei, Landeskirche)
                     zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nimmt die Mitarbeiterin einen ihr nach den Absätzen 2 bis 4 angebotenen Arbeitsplatz nicht an, so stehen ihr weitere Ansprüche
                     nach dieser Ordnung nicht zu, es sei denn, dass ihr die Annahme des Arbeitsplatzes nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten
                     billigerweise nicht zugemutet werden kann.
                  

               

               
                     Nr. 5
Fortbildung, Umschulung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist nach Nummer 4 eine Fortbildung oder Umschulung erforderlich, hat sie der Anstellungsträger rechtzeitig zu veranlassen
                     oder selbst durchzuführen, wobei Art und Umfang durch den Anstellungsträger festgelegt werden.  2 Soweit keine Ansprüche gegen andere Kostenträger bestehen, trägt der Anstellungsträger die Kosten.  3 Die Mitarbeiterin darf ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme nicht ohne triftigen Grund verweigern.
                      4 Gibt eine Mitarbeiterin, die das 55. Lebensjahr vollendet hat, ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme
                     nicht, gilt dies nicht als Verweigerung ohne triftigen Grund.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin ist für die zur Fortbildung oder Umschulung erforderliche Zeit von der Arbeit freizustellen, soweit die
                     Fortbildung oder Umschulung in die Arbeitszeit fällt.  2 Wird durch die Fortbildung oder Umschulung die mit der Mitarbeiterin vereinbarte durchschnittliche Arbeitszeit überschritten,
                     ist kein entsprechender Freizeitausgleich zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, dem Anstellungsträger die Aufwendungen für eine Fortbildung oder Umschulung nach Maßgabe
                     des Satzes 3 zu ersetzen, wenn das Dienstverhältnis aus einem von ihr zu vertretenden Grund endet.  2 Satz 1 gilt nicht, wenn die Mitarbeiterin wegen Schwangerschaft oder wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten gekündigt
                     oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat.  3 Zurückzuzahlen sind, wenn das Arbeitsverhältnis endet,
                     
                        	
                           im ersten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung die vollen Aufwendungen,

                        

                        	
                           im zweiten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung zwei Drittel der Aufwendungen,

                        

                        	
                           im dritten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung ein Drittel der Aufwendungen.

                        

                     

                  

               

               
                     Nr. 6
Besonderer Kündigungsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist der Mitarbeiterin eine andere Tätigkeit übertragen worden, darf das Dienstverhältnis während der ersten neun Monate dieser
                     Tätigkeit weder aus betriebsbedingten Gründen noch wegen mangelnder Einarbeitung gekündigt werden.  2 Wird die andere Tätigkeit bereits während der Fortbildung oder Umschulung ausgeübt, verlängert sich die Frist auf zwölf Monate.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Kündigung mit dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhältnisses darf nur dann ausgesprochen werden, wenn der Mitarbeiterin
                     ein Arbeitsplatz nach Nummer 4 Abs. 2 bis 4 nicht angeboten werden kann oder die Mitarbeiterin einen Arbeitsplatz entgegen
                     Nummer 4 Abs. 5 nicht annimmt.  2 Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres, soweit sich nicht aus § 2 Dienstvertragsordnung
                     i.V.m. § 30 oder § 34 TV-L eine längere Kündigungsfrist ergibt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Mitarbeiterin, die beim Wechsel der Tätigkeit eine Beschäftigungszeit von mindestens 15 Jahren zurückgelegt und das 40.
                     Lebensjahr vollendet hat, darf die Kündigung mit dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit einer
                     Maßnahme im Sinne der Nummer 2 nur dann ausgesprochen werden, wenn sie einen gleichwertigen Arbeitsplatz bei demselben Anstellungsträger
                     entgegen Nummer 4 Abs. 5 nicht annimmt.  2 Für diese Kündigung aus wichtigem Grunde beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitarbeiterin, die auf Veranlassung des Anstellungsträgers im gegenseitigen Einvernehmen oder aufgrund einer Kündigung
                     durch den Anstellungsträger aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, soll auf Antrag bevorzugt wieder eingestellt werden,
                     wenn ein für sie geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
                  

               

               
                     Nr. 7
Ausgleichszulage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ergibt sich in den Fällen der Nummer 4 Abs. 2 bis 4 eine Minderung der Bezüge, erhält die Mitarbeiterin für die Dauer des
                     bestehenden Arbeitsverhältnisses eine Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Bezügen, die ihr für
                     den ersten vollen Beschäftigungsmonat aus der neuen Tätigkeit zustehen, und den Bezügen, die ihr aus der früheren Tätigkeit
                     zuletzt zustanden.  2 Bezüge im Sinne von Satz 1 sind das Tabellenentgelt, die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, die Jahressonderzahlung und
                     die kinderbezogenen Entgeltbestandteile.
                  

                   3 In den Fällen der Nummer 4 Abs. 4 hat der bisherige Anstellungsträger die Ausgleichszulage zu zahlen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ausgleichszulage vermindert sich jeweils um die Hälfte des Betrages, um den sich die Bezüge nach Absatz 1 Satz 2 bei allgemeinen
                     und persönlichen Entgeltsteigerungen erhöhen.  2 Eine Verminderung unterbleibt bei der Mitarbeiterin, die am Tage der Aufnahme ihrer neuen Tätigkeit eine Beschäftigungszeit
                     von mehr als 15 Jahren zurückgelegt und das 55. Lebensjahr vollendet hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Ausgleichszulage wird neben dem Entgelt aus der neuen Tätigkeit gezahlt.  2 § 24 TV-L gilt entsprechend.  3 Die Ausgleichszulage wird bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 TV-L) berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Mitarbeiterin ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme verweigert
                     oder die Fortbildung bzw. Umschulung aus einem von ihr zu vertretenden Grund abbricht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Ausgleichszulage entfällt, wenn die Mitarbeiterin die Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit ohne triftige Gründe ablehnt.
                      2 Die Ausgleichszulage entfällt ferner, wenn die Mitarbeiterin die Möglichkeit des Bezuges einer Altersrente nach §§ 36, 37
                     oder 39 SGB VI oder einer entsprechenden Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 SGB
                     VI oder der Zusatzversorgung hat.
                  

               

               
                     Nr. 8
Abfindung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin, die auf Veranlassung des Anstellungsträgers im gegenseitigen Einvernehmen oder aufgrund einer Kündigung
                     durch den Anstellungsträger aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, erhält eine Abfindung nach Maßgabe der Tabelle in Anlage
                     1.
                  

                   2 Monatsbezug ist der Betrag, der der Mitarbeiterin als Summe aus dem Entgelt (§ 15 TV-L), den in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, der Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L) und den kinderbezogenen Entgeltbestandteilen (§ 11 ARR-Ü-Konf) im letzten Kalendermonat vor dem Ausscheiden zugestanden
                     hat oder zugestanden hätte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Beendigung des Dienstverhältnisses.  2 Hat der Anstellungsträger das Dienstverhältnis gekündigt, wird die Abfindung erst fällig, wenn die Frist zur Erhebung der
                     Kündigungsschutzklage abgelaufen ist oder, falls die Mitarbeiterin Kündigungsschutzklage erhoben hat, endgültig feststeht,
                     dass sie ausgeschieden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Abfindung steht der Mitarbeiterin nicht zu, wenn
                     
                        	
                           die Kündigung aus einem von ihr zu vertretenden Grund (z. B. Ablehnung eines angebotenen Arbeitsplatzes entgegen Nummer 4
                              Abs. 5, Ablehnung der Fortbildung oder Umschulung entgegen Nummer 5 Abs. 1 Satz 3) erfolgt ist oder
                           

                        

                        	
                           sie aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, weil sie von einem anderen kirchlichen Anstellungsträger übernommen wurde.

                        

                     

                  

               

               
                     Nr. 9
Persönliche Anspruchsvoraussetzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ansprüche aus dieser Ordnung bestehen nicht, wenn die Mitarbeiterin erwerbsunfähig oder berufsunfähig im Sinne der gesetzlichen
                     Rentenversicherung ist oder die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung
                     vor Vollendung des 65. Lebensjahres oder einer entsprechenden Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne
                     des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung erfüllt.  2 Einer Erwerbsunfähigkeit oder einer Berufsunfähigkeit steht die Invalidität (Artikel 2 § 7 Abs. 3 RÜG) gleich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Besteht ein Anspruch auf Abfindung und wird die Mitarbeiterin das 65. Lebensjahr innerhalb eines Zeitraumes vollenden, der
                     kleiner ist als die der Abfindung zugrundeliegende Zahl der Monatsbezüge, oder ist absehbar, dass innerhalb dieses Zeitraumes
                     einer der Tatbestände des Absatzes 1 eintritt, verringert sich die Abfindung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Tritt die Mitarbeiterin innerhalb eines Zeitraumes, der kleiner ist als die der Abfindung zugrundeliegende Zahl der Monatsbezüge,
                     in ein Arbeitsverhältnis bei einem diakonischen, kirchlichen oder öffentlichen Anstellungsträger ein, verringert sich die
                     Abfindung entsprechend.  2 Der überzahlte Betrag ist zurückzuzahlen.
                  

               

               
                     Nr. 10
Anrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Leistungen, die der Mitarbeiterin nach anderen Bestimmungen zu den gleichen Zwecken gewährt werden, sind auf die Ansprüche
                     nach dieser Ordnung anzurechnen.  2 Dies gilt insbesondere für gesetzliche oder durch Vertrag vereinbarte Abfindungsansprüche gegen den Anstellungsträger (z.B.
                     §§ 9, 10 Kündigungsschutzgesetz).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, die ihr nach anderen Bestimmungen zu den gleichen Zwecken zustehenden Leistungen Dritter
                     zu beantragen.  2 Sie hat den Anstellungsträger von der Antragstellung und von den hierauf beruhenden Entscheidungen sowie von allen ihr gewährten
                     Leistungen im Sinne des Absatzes 1 sowie von der Aufnahme einer neuen Beschäftigung unverzüglich zu unterrichten.  3 Kommt die Mitarbeiterin ihren Verpflichtungen nach Satz 1 trotz Belehrung nicht nach, stehen ihr Ansprüche nach dieser Ordnung
                     nicht zu.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage zur Sicherungsordnung

         

         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Beschäftigungszeit (§ 25 DienstVO, § 13 ARR-Ü-Konf)

                  
                  	
                     Anzahl der Monatsbezüge

                  
               

               
                  	
                     bis zum vollendeten 40. Lebensjahr

                  
                  	
                     nach vollendetem

                  
               

               
                  	
                     40.

                  
                  	
                     45.

                  
                  	
                     50.

                  
                  	
                     55.

                  
               

               
                  	
                     mindestens

                  
                  	
                     Lebensjahr

                  
               

            
            
               
                  	
                       3 Jahre

                  
                  	
                     –

                  
                  	
                       2,00

                  
                  	
                       2,00

                  
                  	
                       3,00

                  
                  	
                       3,00

                  
               

               
                  	
                       5 Jahre

                  
                  	
                       2,00

                  
                  	
                       3,00

                  
                  	
                       3,00

                  
                  	
                       4,00

                  
                  	
                       5,00

                  
               

               
                  	
                       7 Jahre

                  
                  	
                       3,00

                  
                  	
                       4,00

                  
                  	
                       5,00

                  
                  	
                       6,00

                  
                  	
                       7,00

                  
               

               
                  	
                       9 Jahre

                  
                  	
                       4,00

                  
                  	
                       5,00

                  
                  	
                       6,00

                  
                  	
                       7,00

                  
                  	
                       9,00

                  
               

               
                  	
                     11 Jahre

                  
                  	
                       5,00

                  
                  	
                       6,00

                  
                  	
                       7,00

                  
                  	
                       9,00

                  
                  	
                     11,00

                  
               

               
                  	
                     13 Jahre

                  
                  	
                       6,00

                  
                  	
                       7,00

                  
                  	
                       8,00

                  
                  	
                     10,00

                  
                  	
                     12,00

                  
               

               
                  	
                     15 Jahre

                  
                  	
                       7,00

                  
                  	
                       8,00

                  
                  	
                       9,00

                  
                  	
                     11,00

                  
                  	
                     13,00

                  
               

               
                  	
                     17 Jahre

                  
                  	
                       8,00

                  
                  	
                       9,00

                  
                  	
                     10,00

                  
                  	
                     12,00

                  
                  	
                     14,00

                  
               

               
                  	
                     19 Jahre

                  
                  	
                       9,00

                  
                  	
                     10,00

                  
                  	
                     11,00

                  
                  	
                     13,00

                  
                  	
                     15,00

                  
               

               
                  	
                     21 Jahre

                  
                  	
                     10,00

                  
                  	
                     11,00

                  
                  	
                     12,00

                  
                  	
                     14,00

                  
                  	
                     16,00

                  
               

               
                  	
                     23 Jahre

                  
                  	
                     –

                  
                  	
                     12,00

                  
                  	
                     13,00

                  
                  	
                     15,00

                  
                  	
                     17,00

                  
               

               
                  	
                     25 Jahre

                  
                  	
                     –

                  
                  	
                     13,00

                  
                  	
                     14,00

                  
                  	
                     16,00

                  
                  	
                     18,00

                  
               

            
         

      

      
            Anlage 7
(zu § 2 Abs. 6)
            

         

         
               Regelung über die Arbeitsbedingungen auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik

            

            
                  Nr. 1

               

               Bei dem Einsatz von Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sollen Möglichkeiten genutzt werden, die insbesondere
                  geeignet sind,
                  
                     	
                        die Handlungs- und Entscheidungsspielräume der an den Geräten eingesetzten Mitarbeiterinnen zu erweitern,

                     

                     	
                        den Anteil an schematischen Arbeitsabläufen zu verringern,

                     

                     	
                        die Fähigkeiten der an den Geräten eingesetzten Mitarbeiterinnen weiterzuentwickeln und ihre Kenntnisse zu erweitern und zu
                           vertiefen,
                        

                     

                     	
                        die Zusammenarbeit zu verbessern,

                     

                     	
                        Möglichkeiten zu sozialen Kontakten zu erhalten.

                     

                  

               

            

            
                  Nr. 2

               

               Der Tarifvertrag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen
                  mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik ist auch auf Mitarbeiterinnen, deren arbeitsvertraglich vereinbarte
                  durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit weniger als 18 Stunden beträgt, mit Ausnahme der §§ 1 bis 3, § 6 Abs.
                  1, 2 und 5 und § 9 anzuwenden, wenn die Teilzeitarbeit ganztägig abgeleistet wird und die Mitarbeiterinnen überwiegend am
                  Bildschirmarbeitsplatz eingesetzt sind.
               

            

            
                  Nr. 3

               

               Der Tarifvertrag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen
                  mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
                  
                     	
                        Anstelle der Protokollnotiz zu § 4 wird bestimmt:

                        Als notwendig gelten in der Regel die Kosten, die aufgrund der ärztlichen Untersuchung nach Absatz 3 entstehen.

                     

                     	
                        Anstelle des § 6 Abs. 2, 3 und 4 wird bestimmt:

                     

                  

               

               
                     (
                     2
                     )
                     Die Umstellung der Tätigkeit einer Mitarbeiterin auf eine Tätigkeit an einem Gerät der Informations- und Kommunikationstechnik
                  ist so vorzunehmen, dass die bisherige Eingruppierung nicht beeinträchtigt wird.
               

               
                     (
                     3
                     )
                     Kann eine Mitarbeiterin aufgrund einer erneuten Untersuchung nach § 4 Abs. 2 nicht mehr auf einem Bildschirmarbeitsplatz oder
                  einem Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung oder aufgrund eines Widerrufs nach Absatz 1 Satz 2 eingesetzt werden, ist sie
                  auf einen anderen, grundsätzlich gleichwertigen Arbeitsplatz umzusetzen. Der Mitarbeiterin ist ausreichend Zeit und Gelegenheit
                  zur Einarbeitung auf dem neuen Arbeitsplatz zu geben; Maßnahmen der Fort- oder Weiterbildung sind durchzuführen. Umschulungen
                  sind auf Kosten des Anstellungsträgers durchzuführen und sollen während der Arbeitszeit stattfinden. Finden die Umschulungen
                  ausnahmsweise außerhalb der Arbeitszeit statt, ist die erforderliche Zeit auf die Arbeitszeit anzurechnen.
               

               
                     (
                     4
                     )
                     An Bildschirmarbeitsplätzen dürfen werdende Mütter nur mit ihrem Einverständnis beschäftigt werden. Sie dürfen an Bildschirmgeräten
                  nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis eine Gesundheitsgefährdung besteht. Nach Beendigung der Schutzfristen
                  nach dem Mutterschutzgesetz oder nach Ablauf der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sollen
                  sie die Möglichkeit erhalten, auf einen vergleichbaren Bildschirmarbeitsplatz zurückzukehren.
               

            

         

      

      
            Anlage 8
(zu § 2 Abs. 7)
            

         

         
               Regelung für Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihrer Dienstanweisung oder aufgrund einer Anweisung des Anstellungsträgers im
                  Einzelfall als Aufsichts- oder Betreuungsperson Freizeiten, Seminare, Heim- und Lageraufenthalte durchführen
               

            

            
                  Nr. 1
Geltungsbereich
                  

               

                1 Diese Regelung gilt für Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihrer Dienstanweisung oder aufgrund einer Anweisung des Anstellungsträgers
                  im Einzelfall als Aufsichts- oder Betreuungsperson Freizeiten, Seminare, Heim- und Lageraufenthalte durchzuführen haben.  2 Freizeiten, Seminare, Heim- und Lageraufenthalte im Sinne dieser Regelung sind Maßnahmen, die für bestimmte Zielgruppen planmäßig
                  für einen bestimmten Zeitraum in der Regel außerhalb des örtlichen Bereichs der Dienststelle durchgeführt werden.
               

            

            
                  Nr. 2
Arbeitszeit, Überstunden, nicht Vollbeschäftigte, Zeitzuschläge, Überstundenvergütung, Zusatzurlaub für Schicht- und Nachtarbeit
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                     Die §§ 6, 7, 8, 9 und 27 TV-L finden für die Dauer der Durchführung einer Maßnahme nach Nummer 1 keine Anwendung.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      1 Als Arbeitszeit werden für jeden Tag der Teilnahme an einer Maßnahme nach Nummer 1 zehn Stunden berechnet, soweit sich nicht
                  aus der Planung für den Ablauf der Maßnahme eine geringere Arbeitszeit ergibt.  2 An den Tagen der An- und Abreise, an denen die Mitarbeiterin auch Aufsichts- und Betreuungsfunktionen während der Reisezeit
                  wahrzunehmen hat, wird die tatsächlich erbrachte Arbeitszeit im vollen Umfang berücksichtigt.
               

               
                     (
                     3
                     )
                      1 Ergibt sich aus der Arbeitszeitberechnung nach Absatz 2 eine höhere wöchentliche Arbeitszeit, als von der Mitarbeiterin sonst
                  nach ihrem Dienstvertrag zu leisten ist, so ist spätestens bis zum Ende des zwölften Kalendermonats nach Abschluss der Maßnahme
                  entsprechende Arbeitsbefreiung zu gewähren.  2 Über die zeitliche Lage dieser Arbeitsbefreiung soll bereits bei der Planung der Maßnahme das Benehmen zwischen der Mitarbeiterin
                  und dem Anstellungsträger hergestellt werden.
               

               
                     (
                     4
                     )
                      1 Soweit der Arbeitsbefreiung nach Absatz 3 dienstliche Interessen entgegenstehen, kann der Anstellungsträger die Arbeitsbefreiung
                  bis zur Hälfte durch die Zahlung von Entgelt ersetzen.  2 Die Arbeitsbefreiung kann im Einvernehmen mit der Mitarbeiterin bis zum vollen Umfang durch die Zahlung von Entgelt ersetzt
                  werden. Für jede nicht durch Arbeitsbefreiung ausgeglichene Stunde ist das Stundenentgelt nach dem jeweils geltenden Entgelttarifvertrag
                  zuzüglich des Zeitzuschlages nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a TV-L zu zahlen.
               

            

            
                  Nr. 3
Reisekostenvergütung, Trennungsentschädigung
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                     § 23 Abs. 4 TV-L findet für die Zeit der Durchführung einer Maßnahme keine Anwendung.
               

               
                     (
                     2
                     )
                     Die Mitarbeiterin erhält für die Dauer und im Rahmen der Maßnahme freie Fahrt, freie Unterkunft und freie Verpflegung.
               

            

         

      

      
            Anlage 9
(zu § 2 Abs. 9)
            

         

         
               Sonderregelungen für Mitarbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst

            

            
                  Nr. 1
Geltungsbereich
                  

               

               Die folgenden Sonderregelungen gelten für Mitarbeiterinnen, die im Sozial- und Erziehungsdienst eingesetzt sind.

               
                  
                     	
                         als pädagogische Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder,

                     

                     	
                         als pädagogische Leitungen bei überregionalen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder oder

                     

                     	
                         als Fachberaterinnen für Tageseinrichtungen für Kinder

                     

                  

               

               eingesetzt sind.

            

            
                  Nr. 2
Anwendung tariflicher Bestimmungen
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Auf die Dienstverhältnisse nach Nummer 1 sind die im Folgenden genannten Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen
                  Dienst (TVöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September 2005 und des TVöD – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 in den jeweils geltenden Fassungen für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände entsprechend
                  anzuwenden, sofern sie in der Anlage 1 zur Dienst-VO aufgeführt sind und im Folgenden nicht etwas anderes bestimmt ist. 
               

               
                     (
                     2
                     )
                      1 Der TVöD – Allgemeiner Teil – und der Besondere Teil Verwaltung (BT-V) bilden im Zusammenhang das Tarifrecht für den Dienstleistungsbereich
                  Verwaltung.  2 Zur besseren Übersicht und Lesbarkeit erstellen die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes aus dem Allgemeinen Teil
                  des TVöD und dem Besonderen Teil Verwaltung entsprechend einer Prozessvereinbarung eine durchgeschriebene Fassung für den
                  Dienstleistungsbereich Verwaltung.  3 Im Folgenden wird Bezug auf die jeweilige durchgeschriebene Fassung (TVöD-V (VKA)) genommen. 
               

            

            
                  Nr. 3
Arbeitszeit
                  

               

               Anstelle des § 11 Absatz 1 DienstVO wird bestimmt: Anstelle des § 6 Absatz 1 Satz 1 TV-L richtet sich die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 Buchstabe b TVöD-V (VKA).

            

            
                  Nr. 4
Eingruppierung
                  

               

               Abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 1 TV-L richtet sich die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen nach den Tätigkeitsmerkmalen
                  des Teils B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD-V (VKA).
               

            

            
                  Nr. 4a
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
                  

               

               § 14 TVöD-V (VKA) ist mit folgender Maßgabe anzuwenden:

               In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2” durch die Angabe „§ 17 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 4a.1 TVöD-V
                  (VKA)” ersetzt.
               

            

            
                  Nr. 5
Tabellenentgelt
                  

               

               Abweichend von § 15 Absatz 2 TV-L erhalten die Mitarbeiterinnen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 TVöDV Entgelt nach der Anlage C zum
                  TVöD-V. 
               

            

            
                  Nr. 6
Stufen der Entgelttabelle
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Anstelle des § 16 Absätze 1, 2 und 4 DienstVO und des § 16 Absätze 1 bis 4 TV-L findet § 16 Absätze 2.1, 3.1 und 4.1 TVöD-V
                  (VKA) Anwendung. 
               

               
                     (
                     2
                     )
                      § 16 Absatz 2.1 Satz 5  TVöD-V (VKA) ist mit folgender Maßgabe anzuwenden: 
               

               
                  
                     	
                        Ein Arbeitsverhältnis zu einem kirchlichen Arbeitgeber (§ 4 DienstVO), der die Dienst-VO, die ARR-Ü-Konf, den Tarifvertrag
                           Diakonie Niedersachsen (TV DN), einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst oder eine vergleichbare Arbeitsrechtsregelung
                           anwendet, steht dem Arbeitsverhältnis zu einem der in § 16 Absatz 2.1 Satz 5 TVöD-V (VKA) genannten Arbeitgeber gleich. 
                        

                     

                     	
                        Ein Berufspraktikum nach der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Praktikantinnen (ARR-Azubi/Prakt) vom 10. Juni 2008
                           steht dem in der Protokollerklärung zu § 16 Absatz 2.1 TVöD-V (VKA) genannten Berufspraktikum gleich.
                        

                     

                  

               

               
                     (
                     3
                     )
                      1 Auf Dienstverhältnisse, die auf nicht mehr als sechs Wochen befristet sind, findet § 16 Absätze 2.1, 3.1 und 4.1 TVöD-V (VKA)
                  keine Anwendung.  2 Die Mitarbeiterinnen erhalten ein Entgelt nach der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe.
               

            

            
                  Nr. 7
Allgemeine Regelungen zu den Stufen
                  

               

               Anstelle des § 17 Absatz 4 TV-L findet § 17 Absätze 4 und 4a.1 TVöD-V (VKA) Anwendung. 

            

            
                  Nr. 8
Jahressonderzahlung
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Anstelle des § 19 DienstVO und des § 20 TV-L findet § 20 TVöD-V (VKA) Anwendung. 
               

               
                     (
                     2
                     )
                      1 Bei der Anwendung des § 20 Absatz 4 TVöD-V (VKA) gelten Zeiten, die in einem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis
                  im Geltungsbereich der Dienstvertragsordnung verbracht wurden, als Zeit des am 1. Dezember bestehenden Arbeitsverhältnisses
                  (§ 20 Absatz 1 TVöDV (VKA)).  2 Mehrere Arbeitsverhältnisse im Sinne des Satzes 1 sind zusammenzurechnen, sofern sie jeweils ohne Unterbrechung vorhergegangen
                  sind.
               

            

            
                  Nr. 9
Regelungen für die Überleitungen am 1. Januar 2017
                  

               

               Für Mitarbeiterinnen, die

               
                  
                     	

                     	
                        a) als pädagogoische Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder,

                        b) als pädagogische Leitungen bei überregionalen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder oder

                        c) als Fachberaterinnen für Tageseinrichtungen 

                     

                  

               

               eingesetzt sind und deren Dienstverhältnis über den 31. Dezember 2016 hinaus fortbesteht, gilt Folgendes:

               
                  
                     	
                        Die Mitarbeiterinnen sind ab dem 1. Januar 2017 nach den Tätigkeitsmerkmalen des Anhangs zur Anlage C zum TVöD-V (VKA) eingruppiert.
                           
                        

                     

                     	
                         1 Die Mitarbeiterinnen werden am 1. Januar 2017 der Stufe der Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum TVöD-V (VKA) zugeordnet,
                           die ihrer am 31. Dezember 2016 nach den Regelungen des TV-L erreichten Entgeltgruppenstufe entspricht (stufengleiche Zuordnung).
                            2 Die am 31. Dezember 2016 in dieser Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit nach Nummer 3 Absatz 2 der
                           Anlage D Abschnitt 12 zum TVöD-V (VKA) angerechnet.  3 Abweichend von Satz 1 werden Mitarbeiterinnen, die nach den Regelungen des TV-L im Dezember 2016 der Endstufe ihrer Entgeltgruppe
                           (Stufe 5) zugeordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 eine Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren vollendet hatten,
                           am 1. Januar 2017 der Stufe 6 der Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum TVöD-V (VKA) zugeordnet.  4 Abweichend von Satz 1 werden Mitarbeiterinnen, die im Dezember 2016 nach den Regelungen des TV-L in der sog. kleinen Entgeltgruppe 9 TV-L der Endstufe (Stufe 4) zugeordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 eine
                           Stufenlaufzeit von mindestens vier Jahren vollendet hatten, am 1. Januar 2017 der Stufe 5 der Entgeltgruppe gemäß der Anlage
                           C zum TVöD-V (VKA) zugeordnet.  5 Die Stufenlaufzeit beginnt in der Stufe 5 von neuem.  6 Mitarbeiterinnen, die im Dezember 2016 nach den Regelungen des TV-L in der sog. kleinen Entgeltgruppe 9 der Endstufe (Stufe
                           4) zugeordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 mindestens eine Stufenlaufzeit von 9 Jahren vollendet hatten, werden
                           mit Wirkung vom 1. Januar 2019 der Stufe 6 zugeordnet.37

                     

                     	
                        Mit dem Eingruppierungsvorgang nach Nummer 1 entfallen bisher gezahlte Entgeltgruppenzulagen sowie alle als Besitzstand nach
                           den Bestimmungen der ARR-Ü-Konf gewährten Zulagen; dies gilt nicht für die Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf. 
                        

                     

                     	
                         1 Ist das ab dem 1. Januar 2017 gemäß Anlage C zum TVöD-V (VKA) zustehende Tabellenentgelt allein infolge der Überleitung niedriger
                           als das bisherige Entgelt, so erhält die Mitarbeiterin für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit eine persönliche
                           Besitzstandszulage.  2 Die persönliche Besitzstandszulage bemisst sich nach der Differenz zwischen dem auf Grund der neuen Eingruppierung maßgeblichen
                           Tabellenentgelt und dem bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich einer bisher zustehenden Entgeltgruppenzulage oder zuzüglich
                           bisher gezahlter Besitzstandszulagen.  3 Eine Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf bleibt bei der Anwendung des Satzes 2 unberücksichtigt.  4 Die persönliche Besitzstandszulage nach Satz 1 nimmt an den allgemeinen Entgeltanpassungen teil; sie verringert sich beim
                           Erreichen einer höheren Entgeltstufe um den entsprechenden Erhöhungsbetrag.  5 Ändert sich die auszuübende Tätigkeit und entspricht sie nicht mehr dem bisherigen Tätigkeitsmerkmal, entfällt die persönliche
                           Besitzstandszulage.
                        

                     

                  

               

            

            
                  Nr. 10
Regelungen für die Überleitungen am 1. Januar 2019
                  

               

               Für die Mitarbeiterinnen, deren Dienstverhältnis

               - am 31. Dezember 2018 nicht unter den Geltungsbereich der Anlage 9 fiel und

               - über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbesteht, gilt Folgendes:

               1. Die Mitarbeiterinnen sind ab dem 1. januar 2019 nach den Tätigkeitsmerkmalen des Teils B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum
                  TVöD-V (VKA) eingruppiert.
               

               2. 1Die Mitarbeiterinnen werden am 1. Januar 2019 der Stufe der Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum TVöD V (VKA) zugeordnet,
                  die ihrer am 31. Dezember 2018 nach den Regelungen des TV-L erreichten Entgeltgruppenstufe entspricht (stufengleiche Zuordnung).
                  2Die am 31. Dezember 2018 in dieser Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit nach Nummer 3 Absatz 2 der
                  Anlage D Abschnitt 12 zum TVöD-V (VKA) an gerechnet. 3 Abweichend von Satz 1 werden Mitarbeiterinnen, die nach den Regelungen des TV-L im Dezember 2018 der Endstufe ihrer Entgeltgruppe
                  (Stufe 5) zugeordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezember 2018 eine Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren vollendet hatten,
                  am 1. Januar 2019 der Stufe 6 der Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum TVöD-V (VKA) zugeordnet. 4Abweichend von Satz 1 werden Mitarbeiterinnen, die im Dezember 2018 nach den Regelungen des TV-L in der sog. kleinen Entgeltgruppe
                  9 TV-L der Endstufe (Stufe 4) zugeordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezember 2018 eine Stufenlaufzeit von mindestens vier
                  Jahren vollendet hatten, am 1. Januar 2019 der Stufe 5 der Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum TVöD-V (VKA) zugeordnet. 5Die Stufenlaufzeit beginnt in der Stufe 5 von neuem.  6 Mitarbeiterinnen, die im Dezember 2018 nach den Regelungen des TV-L in der sog. kleinen Entgeltgruppe 9 Endstufe (Stufe 4)
                  zugeordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezember 2018 mindestens eine Stufenlaufzeit von 9 Jahren vollendet hatten, werden
                  mit Wirkung vom 1. Januar 2019 der Stufe 6 zugeordnet.38

               3. Mit dem Eingruppierungsvorgang nach nummer 1 entfallen bisher gezahlte Entgeltgruppenzulagen sowie alle als Besitzstand
                  nach den Bestimmungen der ARR-Ü-Konf gewährten Zulagen; dies gilt nicht für die Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf.
               

               4. 1Ist das ab dem 1. Januar 2019 gemäß Anlage C zum TVöD-V (VKA) zustehende Tabellenentgelt allein infolge der Überleitung niedriger
                  als das bisherige Entgelt, so erhält die Mitarbeiterin für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit eine persönliche
                  Besitzstandszulage. 2Die persönliche Besitzstandszulage bemisst sich nach der Differenz zwischen dem auf Grund der neuen Eingruppierung maßgeblichen
                  Tabellenentgelt und dem bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich einer bisher zustehenden Entgeltgruppenzulage oder zuzüglich
                  bisher gezahlter Besitzstandszulagen. 3Eine Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf bleibt bei der Anwendung des Satzes 2 unberücksichtigt. 4Die persönliche Besitzstandszulage nach Satz 1 nimmt an den allgemeinen Entgeltanpassungen teil; sie verringert sich beim
                  Erreichen einer höheren Entgeltstufe um den entsprechenden Erhöhungsbetrag. 5Ändert sich die auszuübende Tätigkeit und entspricht sie nicht mehr dem bisherigen Tätigkeitsmerkmal, entfällt die persönliche
                  Besitzstandszulage.
               

            

         

      

      
            Anlage 10
(zu § 2 Absatz 10)
            

         

         

         
               Regelungen für die Einführung von Kurzarbeit aufgrund der COVID-19 Pandemie

            

            

            
                  Nr. 1
Geltungsbereich
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Diese Regelungen gelten für Mitarbeiterinnen, die in einem ungekündigten Dienstverhältnis zu einem Anstellungsträger im Geltungsbereich
                  der Dienstvertragsordnung stehen.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Von der Kurzarbeit ausgenommen sind:
               

               
                  
                     	

                     	
                        - Auszubildende, Schülerinnen, Dual Studierende sowie Praktikantinnen,

                        - Ausbildende, denen zeitlich überwiegend Tätigkeiten der Ausbildung von Auszubildenden oder Schülerinnen bzw. der Betreuung
                           von Dual-Studierenden oder Praktikantinnen übertragen sind oder die ausdrücklich gegenüber Dritten als Ausbildende, Praxisanleitende
                           bzw. Betreuende benannt sind, wenn zu erwarten ist, dass diese während des Kurzarbeitszeitraumes im bisherigen Umfang die
                           Ausbildung bzw. Betreuung durchführen,
                        

                        - Mitarbeiterinnen, deren Arbeitsverhältnis während des Kurzarbeitszeitraumes aufgrund Aufhebungsvertrag oder deshalb endet,
                           weil ein befristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert wird,
                        

                        - Schwangere Frauen und werdende Väter, die Elterngeld in Anspruch nehmen werden, und bei denen der Bezug von Kurzarbeitergeld
                           in den Bemessungszeitraum des Elterngeldes gemäß § 2 BEEG fällt,
                        

                        - Geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen,

                        - Mitarbeiterinnen in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells.

                     

                  

               

               
                     (
                     3
                     )
                       1 Diese Regelungen gelten nicht für Mitarbeiterinnen, wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelungen eine einzelvertragliche
                  Vereinbarung zur Kurzarbeit abgeschlossen ist, die eine Aufstockung auf mindestens 80 Prozent des Nettomonatsentgelts im Sinne
                  der Nummer 5 Absatz 1 regelt.  2 Diese Regelungen gelten für Mitarbeiterinnen für die Dauer ihrer Laufzeit, soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
                  Regelungen eine einzelvertragliche Vereinbarung zur Kurzarbeit abgeschlossen ist, die eine Aufstockung auf weniger als 80
                  Prozent des Nettomonatsentgelts im Sinne der Nummer 5 Absatz 1 regelt, mit der Maßgabe, dass, soweit keine Aufstockung auf
                  80 Prozent des Nettomonatsentgelts im Sinne der Nummer 5 Absatz 1 erreicht wird, der Aufstockungsbetrag im Sinne der Nummer
                  5 Absatz 1 80 Prozent beträgt.
               

            

            
                  Nr. 2
Voraussetzungen der Einführung und Ausgestaltung
der Kurzarbeit
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß SGB III und Kurzarbeitergeldverordnung kann durch den Anstellungsträger
                  Kurzarbeit angeordnet werden.  2 Die Anordnung der Kurzarbeit bedarf der Beteiligung der Mitarbeitervertretung im Rahmen des Antragsverfahrens nach § 99 SGB
                  III.  3 Die gesetzlichen Rechte der Mitarbeitervertretung bleiben darüber hinaus bestehen, Regelung getroffen wird.
               

               
                     (
                     2
                     )
                       1 Über die nähere Ausgestaltung der Kurzarbeit schließen der Anstellungsträger und die Mitarbei-tervertretung eine Dienstvereinbarung
                  nach § 36 Absatz 1 MVG-EKD ab.  2 In der Dienstvereinbarung ist mindestens zu regeln:
               

               
                  
                     	
                         Beginn, Dauer und Umfang der Kurzarbeit,

                     

                     	
                         Lage und Verteilung der Kurzarbeit (Reduzierung der täglichen Arbeitszeit bzw. Ausfall der Arbeitszeit an einzelnen Tagen)

                     

                     	
                         der von der Kurzarbeit betroffene Personenkreis bzw. die betroffenen Arbeitsbereiche der Dienststelle oder Einrichtung.

                     

                  

               

                3 Die Regelungen der Anlage 10 sind abschließend und stehen Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene nicht offen.  4 Die jeweiligen Kirchenleitungen empfehlen im Einvernehmen mit ihren Gesamtausschüssen Muster-Dienstvereinbarungen zur Verwendung
                  für die örtlichen Mitarbeitervertretungen.  5 Eine Ausfertigung derDienstvereinbarung ist der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission zur Kenntnis zu übersenden.
               

               
                     (
                     3
                     )
                       1 Die Einführung von Kurzarbeit ist mit einer Frist von sieben Kalendertagen in betriebsüblicher Weise anzukündigen.  2 Die angekündigte Kurzarbeit kann nur innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Ablauf der Ankündigungsfrist eingeführt werden.
                   3 Nach Ablauf dieser Frist ohne Einführung der Kurzarbeit oder beieiner mindestens sechswöchigen Unterbrechung der Kurzarbeit
                  durch Vollarbeit muss vor Aufnahme beziehungsweise Weiterführung der Kurzarbeit die Ankündigung wiederholt werden.
               

               
                     Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:

                  

                  Für den Monat April 2020 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Einführung von Kurzarbeit mit einer Frist von drei Kalendertagen
                     anzukündigen ist.
                  

               

            

            
                  Nr. 3
Umfang und Höchstdauer der Kurzarbeit
                  

               

                1 Die Kurzarbeit kann in Dienststellen im Anwendungsbereich der Dienstvertragsordnung sowie Teilen derselben, nicht jedoch für
                  einzelne Mitarbeiterinnen, eingeführt werden.  2 Zu den Dienststellen nach Satz 1 gehören unter anderem auch die eigenwirtschaftlich arbeitenden selbständigen und unselbständigen
                  Einrichtungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie sonstige Einrichtungen.  3 Die Kurzarbeit endet spätestens am 31. Dezember 2021.  4 Die Kurzarbeit kann bis zu einer Herabsetzung der Arbeitszeit auf null Stunden eingeführt werden.
               

            

            
                  Nr. 4
Anzeige bei der Agentur für Arbeit -
Information der Mitarbeitervertretung
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Der Anstellungsträger stellt im Falle der Notwendigkeit von Kurzarbeit unverzüglich bei der zuständigen Agentur für Arbeit
                  die Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld.  2 Die Mitarbeitervertretung erhält Kopien der dafür erforderlichen Unterlagen.
               

               
                     (
                     2
                     )
                       1 Die Mitarbeitervertretung wird vom Anstellungsträger wöchentlich über die Entwicklung der Lage informiert.  2 Zur Vorbereitung sind der Mitarbeitervertretung frühzeitig die erforderlichen Unterlagen in geeigneter Weise zur Verfügung
                  zu stellen.  3 Insbesondere ist der Mitarbeitervertretung darzulegen, weshalb Kurzarbeit in welchen Bereichen eingeführt, verändert, ausgeweitet
                  oder beendet werden soll und weshalb welche Mitarbeiterinnen in welchen Bereichen in welcher Weise davon betroffen sind und
                  betroffen sein werden.
               

            

            
                  Nr. 5
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Die Mitarbeiterinnen, die von der Kurzarbeit betroffen sind, erhalten vom Anstellungsträger zusätzlich zum verkürzten Entgelt
                  und dem von der Agentur für Arbeit zu erwartenden Kurzarbeitergeld eine Aufstockung auf
               

               
                  
                     	

                     	
                        - in den Entgeltgruppen 1 bis 10 (Anlage B zum TV-L) 95 Prozent,

                        - in den Entgeltgruppen 11 bis 15 (Anlage B zum TV-L) 90 Prozent

                     

                  

               

               des Nettomonatsentgelts, das sie in den drei vollen Kalendermonaten vor Einführung der Kurzarbeit durchschnittlich erhalten
                  haben.  2 Bei der Ermittlung des Nettomonatsentgelts nach Satz 1 bleiben das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt
                  (mit Ausnahme der im Dienstplan vorge-sehenen Überstunden und Mehrarbeit), jährliche Sonderzahlungen, Zahlungen aufgrund des
                  Todes von Mitarbeiterinnen sowie sonstige einmalige Sonderzahlungen unberücksichtigt.  3 Das für die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes maßgebliche Nettomonatsentgelt ist durch die Beitragsbemessungsgrenze im Sinne
                  des SGB III begrenzt.  4 Die Berechnung des für die Aufstockung erforderlichen Bruttobetrages kann im pauschalierten Berechnungsverfahren ermittelt
                  werden, bei dem auf ganze 10 Euro kaufmännisch gerundetwerden kann.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Ungekürzt weitergezahlt werden Urlaubsentgelt, vermögenswirksame Leistungen sowie Jahressonderzahlung.
               

               
                     (
                     3
                     )
                      Die Aufstockung zum Kurzarbeitergeld ist zusatzversorgungspflichtigesEntgelt.
               

               
                     (
                     4
                     )
                      Bei der Entgeltabrechnung sollen die tariflichen Entgelte, Kurzarbeitergeld und Aufstockung gesondert ausgewiesen werden.
               

               
                     (
                     5
                     )
                      Der Aufstockungsbetrag ist kein monatliches Entgelt und wird deshalb bei tariflichen Leistungen, deren Höhe vom Entgelt abhängig
                  ist, nicht berücksichtigt.
               

               
                     Anmerkung: zu Absatz 1 Satz 1:

                  

                  Die Regelungen des § 43 Nummer 9 TV-L und des § 15 Absatz 2 TVöD-V gelten entsprechend.

               

            

            
                  Nr. 6
Zahlung des Kurzarbeitergeldes und
des Aufstockungsbetrages
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Das Kurzarbeitergeld und der Aufstockungsbetrag werden zum Zeitpunkt der tariflich geregelten monatlichen Entgeltzahlung durch
                  den Anstellungsträger gezahlt.  2 Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Verweigert die Agentur für Arbeit die Zahlung von Kurzarbeitergeld, so finden diese Regelungen keine Anwendung.
               

            

            
                  Nr. 7
Betriebsbedingte Kündigungen, Wiedereinstellung
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Der Ausspruch betriebsbedingter Beendigungskündigungen ist für die Dauer der angeordneten Kurzarbeit und von drei Monaten
                  nach deren Beendigung für diejenigen Mitarbeiterinnen ausge-schlossen,die sich aufgrund der Anordnung in Kurzarbeit befinden.
               

               
                     (
                     2
                     )
                      Mitarbeiterinnen, deren befristeter Dienstvertrag aufgrund der Kurzarbeit nicht verlängert wurde, sind bei entsprechender
                  Eignung vorrangig wiedereinzustellen, wenn ursprünglich vorhandene und infolge der Kurzarbeit abgebaute Arbeitsplätze wieder
                  neu geschaffen und zu besetzen sind.
               

            

            
                  Nr. 8
Überstunden/Mehrarbeit
                  

               

                1 Während der Kurzarbeit darf gegenüber den von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiterinnen keine Überstunden- oder Mehrarbeit
                  angeordnet, geduldet oder gebilligt werden.  2 In Notfällen kann davon abgewichen werden, wenn Überstunden oder Mehrarbeit im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang ausgeglichen
                  werden.  3 Das Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung bleibt hiervon unberührt.
               

            

            
                  Nr. 9
Urlaub/Arbeitszeitkonten
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Der Anspruch auf Erholungsurlaub wird durch Zeiten, in denen Kurzarbeit geleistet wird, nicht vermindert.  2 Die Mitarbeiterin ist berechtigt, während der Kurzarbeit Urlaub anzutreten.  3 Der Urlaub ist vom Anstellungsträger zu gewähren, soweit der Urlaub rechtzeitig vor dem beabsichtigten Urlaubsbeginn beantragt
                  wird und keine dringenden betrieblichen Belange entgegenstehen.  4 Für die Dauer des Urlaubs werden die Mitarbeiterinnen von der Kurzarbeit ausgenommen.
               

               
                     (
                     2
                     )
                       1 Guthaben auf Arbeitszeitkonten werden vor Beginn der Kurzarbeit abgebaut.  2 Dies gilt nicht für die in § 96 Absatz 4 Satz 3 und 4 SGB III genannten Guthaben und Guthaben, derRegelungen auf betrieblicher
                  Ebene zwingend ausgeschlossen ist.  3 Der Aufbau negativer Arbeitszeitsalden ist ausgeschlossen.
               

               
                     Anmerkungen zu Nummern 8 und 9:

                  

                  Unberührt bleiben die Möglichkeiten zur Nutzung des Ausgleichszeitraums von einem Jahr nach § 6 Absatz 2 Satz 1 TV-L und von
                     bestehenden Gleitzeitregelungen.
                  

               

            

            
                  Nr. 10
Veränderung der Kurzarbeit
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                       1 Bei Unterbrechung, Verlängerung oder Beendigung der Kurzarbeit ist die Mitarbeitervertretung im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte
                  einzubeziehen.  2 Die Änderungen müssen mit einer Frist von mindestens drei Arbeitstagen angekündigt werden.
               

               
                     (
                     2
                     )
                       1 Bei Ausweitung der Kurzarbeit ist die Mitarbeitervertretung im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte einzubeziehen.  2 Die Ausweitung muss mit einer Frist von mindestens sieben Arbeitstagen angekündigt werden.
               

               
                     Niederschriftserklärungen

                  

                  1. Zu Nummer 1:

                  Zielrichtung dieser Regelungen zur Einführung von Kurzarbeit aufgrund der COVID-19 Pandemie ist grundsätzlich nicht die kirchliche
                     Verwaltung und der Sozial- und Erziehungsdienst, sofern sie kirchlich getragen sind.
                  

                  2. Zu Nummer 1 Absatz 3:

                  Aus Sicht der ADK-Arbeitnehmer-Seite sind einzelvertragliche Vereinbarungen zur Kurzarbeit im Geltungsbereich der DienstVO
                     unzulässig, aus Sicht der ADK-Arbeitgeber-Seite sind einzelvertragliche Vereinbarungen zur Kurzarbeit im Geltungsbereich der
                     DienstVO zulässig. Die Wirksamkeit einer vor Inkrafttreten dieser Regelungen abgeschlossenen einzelvertraglichen Vereinbarung
                     zur Kurzarbeit wird allein für die Laufzeit dieser Regelungen anerkannt. Im Übrigen gilt § 1 Absatz 3 DienstVO.
                  

                  3. Zu Nummer 10:

                  Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission verpflichtet sich, bis zum 31. Oktober 2021 die aktuelle Situation zu bewerten
                     und ggf. Verhandlungen über eine Neubewertung dieser Regelungen zu führen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Red. Anm.: Vgl. die Übergangsregelungen in § 2 der 79. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 25. Februar 2016, GVBl. 28. Band, S. 15. Die Übergangsregelungen sind in dieser Ordnungsnummer als redaktioneller Anhang abgedruckt.
            

         

      

      2
            Ord.-Nr. 4.310

         

      

      3
            Ord.-Nr. 4.210

         

      

      4
            Red. Anm.: Vgl. die Übergangsgegelungen in § 2 zu § 1 Nummer 2 der 87. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 10. August 2017,
               GVBl. 28. Band, S. 138. Die Übergangsregelungen sind in dieser Ordnungsnummer als redaktioneller Anhang abgedruckt.
            

         

      

      5
            Ord.-Nr. 4.320

         

      

      6
            Die Dienstvereinbarung muss folgenden Mindestinhalt haben:

            a) Mitarbeitendenkreis,

            b) Art der Sachleistung gemäß § 8 Abs. 2 EStG,

            c) Antragsvoraussetzungen für die Mitarbeiterin: Form, Frist, Art der Sachleistung, Umfang der Entgeltumwandlung (welche Bestandteile
               der künftigen Entgeltansprüche in welchem Umfang umgewandelt werden sollen), Beginn, Dauer,
            

            d) Regelung für Zeiten, in denen die Mitarbeiterin kein Entgelt erhält,

            e) Regelung bei Änderung oder Beendigung der Entgeltumwandlung (Form, Frist),

            f) Bindungsdauer,

            g) Arbeitsvertragliche Vereinbarung,

            h) Regelung einer verbindlichen Eigenbeteiligung des Anstellungsträgers durch die Übernahme der Wartungs- und Versicherungskosten.

         

      

      7
            Die Gehaltsumwandlung aus dem Bruttoentgelt wird steuerlich nur anerkannt, wenn der Arbeitsvertrag entsprechend ge-ändert
               wird. Aus dem Arbeitsvertrag müssen sich der Verzicht auf einen Teil des Bruttoentgelts und die stattdessen vom Arbeitgeber
               gewährten steuerfreien bzw. pauschal zu besteuernden Entgeltbestandteile nach § 8 Abs. 2 EStG ergeben.
            

         

      

      8
            z. B. individuelle Entgeltendstufen gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 ARR-Ü-Konf, Vergütungsgruppenzulagen gemäß § 9 ARR-Ü-Konf.

         

      

      9
            Red. Anm.: Darstellung entsprechend redaktioneller Auslegung von Kirchl. Amtsblatt Hannover 2017, S. 152, 153 und S. 165.

         

      

      10
            Ausnahmen vom Geltungsbereich

            Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die spätestens mit Ablauf des 31. Juli 2018 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden
               sind, gilt diese Änderung der DienstVO nur, wenn sie dies bis zum 31. Januar 2019 schriftlich beantragen.
            

         

      

      11
            Red. Anm.: 

            „78. Änderung der Dienstvertragsordnung

            [...]

            § 2 

            Überleitungsregelungen zu § 1 Nr. 5 (Neufassung Abschnitt „B. Sekretärinnen“)

            Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis über den 31. August 2014 hinaus fortbesteht, gilt Folgendes:

            
               
                  	
                      1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ab dem 1. September 2014 in einer niedrigeren Entgeltgruppe als der bisherigen eingruppiert
                        sind, bleibt die bisherige Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit erhalten.  2 Eine bisher gewährte Funktionszulage wird für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit unverändert weitergezahlt.
                     

                  

                  	
                     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ab dem 1. September 2014 in derselben Entgeltgruppe eingruppiert bleiben und bisher
                        eine Funktionszulage erhalten haben, erhalten diese Funktionszulage für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit unverändert
                        weiter.
                     

                  

                  	
                      1 Sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem 1. September 2014 in einer höheren als der bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert,
                        entfallen zum Zeitpunkt der Höhergruppierung alle als Besitzstand gewährten Zulagen.  2 Liegt das neue Tabellenentgelt unter dem bisherigen Entgelt, so erhält die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine Besitzstandszulage.
                         3 Die Besitzstandszulage bemisst sich nach der Differenz zwischen dem auf Grund der neuen Eingruppierung maßgeblichen neuen
                        Tabellenentgelt gemäß § 17 Abs. 4 TV-L zuzüglich etwaiger Zulagen nach Anlage 2 der Dienstvertragsordnung und dem bisherigen
                        Tabellenentgelt zuzüglich der bislang als Besitzstandszulage gezahlten Zulagen.  4 Die persönliche Zulage nimmt an den allgemeinen Entgeltanpassungen teil; sie verringert sich beim Erreichen einer höheren
                        Entgeltstufe um den entsprechenden Erhöhungsbetrag.  5 Ändert sich die auszuübende Tätigkeit und entspricht nicht mehr dem bisherigen Tätigkeitsmerkmal, entfällt die Besitzstandszulage.
                     

                  

                  	
                     Eine Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf bleibt unberührt.

                  

               

            

         

      

      12
            Eine der Tätigkeit einer Sozialsekretärin förderliche kirchliche oder gesellschaftspolitische berufsbegleitende Qualifizierung
               liegt vor, wenn sie in anerkannten Seminaren/Lehrgängen vermittelt worden ist. Bietet der Anstellungsträger diese Seminare/
               Lehrgänge nicht innerhalb von zwei Jahren an, gilt die Qualifizierung als vorhanden. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1)
               im Abschnitt H. Sozialsekretärinnen].
            

         

      

      13
            Als gleichwertige Qualifikation gilt z. B. der Abschluss der Ausbildung zur Diakonin oder Sozialarbeiterin. [Red. Anm.: Amtliche
               Fußnotenzahl 2) im Abschnitt H. Sozialsekretärinnen].
            

         

      

      14
            Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und planende Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben
               können hinzutreten. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      15
            Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und planende Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben
               können hinzutreten. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      16
            Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und planende Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben
               können hinzutreten. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      17
            Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit Meisterprüfung oder einer gleichwertigen Prüfung erhalten eine Meisterzulage von 38,35
               Euro monatlich. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 2) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      18
            Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und planende Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben
               können hinzutreten. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      19
            Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte
               geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den
               Mittelwert aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.
               [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      20
            Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte
               geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den
               Mittelwert aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.
               [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      21
            Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte
               geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den
               Mittelwert aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.
               [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      22
            Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte
               geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den
               Mittelwert aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.
               [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      23
            Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte
               geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den
               Mittelwert aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.
               [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      24
            Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte
               geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den
               Mittelwert aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.
               [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      25
            Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und planende Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben
               können hinzutreten. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      26
            Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte
               geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den
               Mittelwert aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vorgesehenen Unterrichtsstunden.
               [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten].
            

         

      

      27
            Kenntnisse in Haushaltsführung und Kindererziehung sollen vorhanden sein. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1) im Abschnitt N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege].

         

      

      28
            Als für die Tätigkeit förderlich gilt z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Altenpflege, Krankenpflege, Hauswirtschaft
               oder Sozialpädagogik. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 2) im Abschnitt N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege].
            

         

      

      29
            Der staatlichen Anerkennung steht in den Bundesländern, in denen diese nicht erteilt wird, die Fachausbildung mit Abschluss
               des Berufspraktikums gleich. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 3) im Abschnitt N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege].
            

         

      

      30
            Fundraiserinnen ohne Fundraising-Ausbildung (jedoch mit förderlicher Berufsausbildung) in Kirchengemeinde, Kirchenkreis, kirchlichem
               Förderverein oder Stiftung mit der Aufgabe der Beratung und Begleitung oder Durchführung von Fundraising-Aktionen. [Red. Anm.:
               Amtliche Fußnotenzahl 1) im Abschnitt P. Fundraiserinnen].
            

         

      

      31
            Fundraiserinnen mit abgeschlossener Ausbildung an der Fundraising Akademie Frankfurt, der Landeskirche Hannovers oder gleichwertiger
               Ausbildung und über die Aufgaben von Nr. 1 hinausgehender Aufgabe der Leitung des Fundraisings in einem Kirchenkreis [im Hinblick
               auf strategische Planung, Marketing, Databasemanagement, Schulung von Haupt- und Ehrenamtlichen, Neuspendergewinnung und Spenderbindung
               (Customer Relationship Marketing - CRM)]. [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 2) im Abschnitt P. Fundraiserinnen].
            

         

      

      32
            Datum des letzten Arbeitstages

         

      

      33
            Bezeichnung des für die Beendigung maßgebenden Ereignisses

         

      

      34
            Datum des letzten Arbeitstages

         

      

      35
            Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006 [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1)].

         

      

      36
            Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006 [Red. Anm.: Amtliche Fußnotenzahl 1)].

         

      

      37
            Tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. (Anmerkung der Redaktion)

         

      

      38
            Tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. (Anmerkung der Redaktion)

         

      

   
      

      
         Richtlinien für die Zahlung von Honoraren

      

      
         Vom 29. Januar 2013

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 128)
         

      

      Für die Zahlung von Honoraren für Vorträge ab sofort folgende Richtlinien:

         
            
               	
                  Die Zahlung von Honoraren ist nur im Rahmen der hierfür im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel unter Berücksichtigung
                     der Leistungen Dritter zulässig.
                  

               

               	
                  Neben dem Honorar darf außer der nach den reisekostenrechtlichen Bestimmungen zustehenden Reisekostenvergütung keine weitere
                     Entschädigung gezahlt werden.
                  

               

               	
                   1 Bei den nachstehend aufgeführten Honorarsätzen handelt es sich um Höchstsätze, die in der Regel nicht überschritten werden
                     dürfen.  2 Sollte in Ausnahmefällen eine Überschreitung notwendig sein, so ist vorher die Zustimmung des Oberkirchenrates einzuholen.
                  

               

               	
                  Hinsichtlich der Höhe der Honorare im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung gelten die Regelungen der Ordnung für die Zahlung
                     von Honoraren im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland (Honorarordnung der EKD) vom 2. September 2011 (ABl. EKD 2011 S. 255) entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der dort in Nr. 1  Kategorie I bezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     solche treten, die im Dienst einer Kirche der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen stehen.
                  

               

               	
                   Die bisher geltenden Richtlinien treten außer Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung für die Zahlung von Honoraren im Bereich
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Honorarordnung der EKD)
         

      

      
         Vom 19. April 2024

      

      
         (ABl. EKD 2024 S. 50)

      

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der Änderung

                  
               

            
            
               
                  	
                     bisher keine Änderungen erfolgt

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

            
         

      

      Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat beschlossen:

         
            
               	
                   Bei Veranstaltungen der EKD sowie bei Veranstaltungen, für die Haushaltsmittel der EKD eingesetzt werden, können Honorare
                     gewährt werden.
                  

               

               	
                   Die Vereinbarung zur Zahlung von Honoraren ist nur zulässig, wenn dafür Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

               

               	
                   Gehört die Leistung zu den dienstlichen Aufgaben kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird sie in der Arbeitszeit
                     erbracht, wird kein Honorar gewährt.
                  

               

               	
                   Bei der Festsetzung des Honorars sind die Zusammensetzung der Zielgruppe, Schwierigkeitsgrad, Vorbereitungsaufwand sowie
                     besondere Qualifikation (beispielsweise durch Ausweisung besonderer Kenntnisse in dem entsprechenden Fachgebiet) von Referentinnen
                     und Referenten und ggf. die überregionale Bedeutung von Veranstaltungen zu berücksichtigen. Die Grundsätze der wirtschaftlichen
                     und sparsamen Mittelverwendung sind zu beachten.
                  

               

               	
                   Die Höchstsätze sollen nur bei besonderer Qualifikation der Referentinnen und Referenten und bei Veranstaltungen mit überregionaler
                     Bedeutung gewährt werden.
                  

               

               	
                   Die Höchstbeträge für Honorare betragen:

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Halbtags

                              
                              	
                                 Ganztags

                              
                              	
                                 Woche

                              
                              	
                                 Stundensätze

                              
                           

                           
                              	
                                 Honorargruppe I

                                 Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die Leistung nicht zu den regulären dienstlichen Aufgaben gehört und außerhalb
                                    der Arbeitszeit erbracht wird; Gleiches gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diakonischer Einrichtungen
                                 

                              
                              	
                                 200 EUR

                              
                              	
                                 400 EUR

                              
                              	
                                 1.600 EUR

                              
                              	
                                 50 EUR

                              
                           

                           
                              	
                                 Honorargruppe II

                                 (Standard) Personen, die nicht hauptberuflich im Dienst der Kirche oder der Diakonie stehen ohne „besondere Qualifikation“

                              
                              	
                                 300 EUR

                              
                              	
                                 600 EUR

                              
                              	
                                 2.400 EUR

                              
                              	
                                 75 EUR

                              
                           

                           
                              	
                                 Honorargruppe III

                                 Selbstständig oder freiberuflich Tätige mit besonderer Qualifikation

                              
                              	
                                 600 EUR

                              
                              	
                                 1.200 EUR

                              
                              	
                                 4.800 EUR

                              
                              	
                                 150 EUR

                              
                           

                        
                     

                  

               

               	
                   Bei den angegebenen Honorarsätzen handelt es sich um Nettobeträge. Eventuell anfallende Umsatzsteuer kann zusätzlich gezahlt
                     werden. 
                  

               

               	
                   Mit der Honorarempfängerin bzw. dem Honorarempfänger ist ein Honorarvertrag zu schließen. Dieser soll eine Regelung enthalten,
                     nach der bei kurzfristigen Absagen seitens der Veranstalter im Einzelfall entstandene Aufwendungen in maximaler Höhe eines
                     halben Honorars in Rechnung gestellt werden können.
                  

               

               	
                   Nebenleistungen, wie z.B. Vor- und Nachbereitung, sind in den Honorarsätzen eingeschlossen und werden nicht gesondert vergütet.

               

               	
                   Wenn es sachlich geboten und üblich ist, kann als sichtbarer Dank zusätzlich zu dem Honorar ein Blumenstrauß oder ein Präsent
                     für bis zu 30 EUR überreicht werden. 
                  

               

               	
                   In außergewöhnlichen Fällen insbesondere der Honorargruppe III können mit Zustimmung der zuständigen vorgesetzten Stelle
                     Sonderregelungen getroffen werden. Die Zustimmung ist vor Abschluss des Honorarvertrages einzuholen.
                  

               

               	
                   Notwendige Reisekosten sind grundsätzlich nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes zu erstatten.

               

               	
                   Eine ehrenamtliche Tätigkeit schließt die Gewährung von Honoraren grundsätzlich aus. Ausnahmen bedürfen vor Abschluss des
                     Honorarvertrages der Zustimmung der zuständigen vorgesetzten Stelle.
                  

               

               	
                   Diese Ordnung findet keine Anwendung auf Rechtsanwaltsvergütungen und -honorare.

               

            

         

         Diese Ordnung tritt zum 01. Mai 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Zahlung von Honoraren im Bereich der
            Evangelischen Kirche in Deutschland vom 2. September 2011 (ABl. EKD S. 255) außer Kraft.1

      

      

      1
            Abgelegt im archivierten Recht des FachInformationsSystems Kirchenrecht (FIS) unter der Ordnungsnummer 8.13

         

      

   
      

      
         Gesetz über den Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg (KArbSchutzG)

      

      
         

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 31)
         

      

      

      
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dieses Gesetz regelt die Anwendung der kirchlichen Vereinbarungen mit den Berufsgenossenschaften über den Arbeitsschutz.  2 Es dient der Umsetzung und Ergänzung der staatlichen Bestimmungen zum Arbeitsschutz und des berufsgenossenschaftlichen Regelwerks
                     in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.  3 Arbeitsschutz im Sinne dieses Gesetzes umfasst die Arbeitssicherheit, die Unfallverhütung und den Gesundheitsschutz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Gesetz dient dem Schutz aller Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen bei den Rechtsträgern nach § 2.  2 Es stellt sicher, dass mit den vorhandenen Sachmitteln sparsam und wirtschaftlich umgegangen wird und das notwendige Personal
                     zur Verfügung steht.
                  

               

               
                     § 2
Anwendungsbereich
                     

                  

                  Dieses Gesetz gilt für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, den Oberkirchenrat, die Gemeinsame Kirchenverwaltung, die Kirchenkreise,
                     die Kirchengemeinden und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie deren rechtlich
                     unselbständigen Einrichtungen.
                  

               

               
                     § 3
Arbeitsschutzbeauftragte/r
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jeder Rechtsträger benennt für die Belange des Arbeitsschutzes eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner (Arbeitsschutzbeauftragte
                     bzw. Arbeitsschutzbeauftragter) für die Mitarbeitenden, die Ehrenamtlichen sowie die weiteren am Arbeitsschutz beteiligten
                     Personen und Institutionen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zu den Aufgaben der bzw. des Arbeitsschutzbeauftragten gehören insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                            Maßnahmen zu treffen, die die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeitenden bei der Arbeit gewährleisten

                        

                        	
                            diese Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen

                        

                        	
                            Verbesserungen von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen anzustreben

                        

                        	
                            durch Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich
                              sind (Gefährdungsbeurteilung)
                           

                        

                        	
                            die Mitarbeitenden über den Arbeitsschutz während ihrer Arbeitszeit angemessen und ausreichend zu unterweisen

                        

                        	
                            die Dokumentationspflicht

                        

                     

                  

                   2 Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird die bzw. der Arbeitsschutzbeauftragte von der zuständigen Ortskraft für Arbeitssicherheit
                     (§ 4) unterstützt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Rechtsträger größerer oder räumlich getrennter Einrichtungen und Dienststellen können unbeschadet ihrer Gesamtverantwortung
                     zur Unterstützung der bzw. des Arbeitsschutzbeauftragten Aufgaben des Arbeitsschutzes an zuverlässige und fachkundige Personen
                     übertragen.  2 Die Festlegung des Verantwortungsbereichs und die Befugnisse haben im Rahmen einer Pflichtenübertragung zu erfolgen.
                  

               

               
                     § 4
Ortskräfte für Arbeitssicherheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Ev.-luth. Oberkirchenrat bestellt Personen mit entsprechender fachlicher Qualifikation als Ortskräfte für Arbeitssicherheit,
                     unter Mitbestimmung der Gesamt-Mitarbeitervertretung nach § 40 MVG.K.  2 Dafür geeignete Personen werden von der Gemeinsamen Kirchenverwaltung benannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zu den Aufgaben der Ortskräfte für Arbeitssicherheit gehören neben den Aufgaben nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
                     insbesondere:
                  

                  
                     
                        	
                            Durchführung von Ortsbegehungen und Beratung der in § 2 genannten Rechtsträger in Fragen des Arbeitsschutzes
                           

                        

                        	
                            Beratung der in § 2 genannten Rechtsträger bei Veranstaltungen zu Themen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
                           

                        

                        	
                            Unterstützung der Arbeitsschutzbeauftragten bei ihren Aufgaben nach § 3 Abs. 2

                        

                        	
                            Mitwirkung im Arbeitsschutzausschuss (§ 6)
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Benennt die Gemeinsame Kirchenverwaltung nicht innerhalb von drei Monaten nach Entstehung einer Vakanz eine geeignete Person,
                     kann der Ev.-luth. Oberkirchenrat die Aufgaben an Dritte vergeben.
                  

               

               
                     § 5
Koordinator/in für Arbeitsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Vom Ev.-luth. Oberkirchenrat wird für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg eine Koordinatorin bzw. ein Koordinator für Arbeitsschutz
                     bestellt.  2 Diese Person übt die Funktion der „Leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit“ nach den Bestimmungen des staatlichen Arbeitsschutzrechtes
                     und des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes aus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Koordinatorin bzw. der Koordinator organisiert den Arbeitsschutz in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
                  

                   2 Sie bzw. er hat insbesondere folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                            Gewährleistung der Verbindung zwischen der bei der Evangelischen Kirche in Deutschland eingerichteten Evangelischen Fachstelle
                              für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS) und der Ev.- Luth. Kirche in Oldenburg
                           

                        

                        	
                            Organisation (u. a. Ermittlung der Anzahl der erforderlichen Ortskräfte und Zuweisung der entsprechenden Zuständigkeitsbereiche)
                              der sicherheitstechnischen Betreuung in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
                           

                        

                        	
                            Ansprechpartner der Ortskräfte für Arbeitssicherheit

                        

                        	
                            Koordinierung der Beteiligung der Mitarbeitervertretungen an den Ortsbegehungen

                        

                        	
                            Abstimmung der sicherheitstechnischen Betreuung mit den Arbeitsschutzbeauftragten der Rechtsträger nach § 2

                        

                        	
                            Erstellung einer Statistik der Dienst- und Arbeitsunfälle und deren Auswertung

                        

                        	
                            Unterstützung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, insbesondere bei Gefährdungsbeurteilungen

                        

                        	
                            Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses

                        

                        	
                            Erstellung der Jahresberichte für den EFAS-Jahresbericht

                        

                        	
                            Erstellung von Publikationen zu Themen des Arbeitsschutzes

                        

                        	
                            Vertretung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg bei den Koordinatorentreffen auf EKD-Ebene

                        

                        	
                            Koordinierung des Versandes von Publikationen an kirchliche Einrichtungen

                        

                        	
                            Koordinierung des gesamten Schriftverkehrs (u. a. Begehungsberichte, Rundschreiben, Beantwortung von schriftlichen Anfragen)

                        

                        	
                            Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen

                        

                     

                  

               

               
                     § 6
Arbeitsschutzausschuss (ASA)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Für den Bereich der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ist ein Arbeitsschutzausschuss zu bilden.  2 Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten.
                      3 Der Arbeitsschutzausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses sind:
                  

                  
                     
                        	
                           Ein/e leitende/r Beauftragte/r des Ev.-luth. Oberkirchenrates oder der Gemeinsamen Kirchenverwaltung, gleichzeitig Vorsitzende/r
                              des Arbeitsschutzausschusses
                           

                        

                        	
                           zwei Mitglieder der Mitarbeitervertretung, auf Vorschlag des Gesamtausschusses der Mitarbeitervertretungen

                        

                        	
                           die zuständige Betriebsärztin bzw. der zuständige Betriebsarzt

                        

                        	
                           der/die Koordinator/in, gleichzeitig Geschäftsführung des ASA

                        

                        	
                           die Ortskräfte für Arbeitssicherheit

                        

                        	
                           drei Sicherheitsbeauftragte verschiedener Berufsgruppen, auf Vorschlag des Gesamtausschusses der Mitarbeitervertretungen

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Arbeitsschutzausschuss wird eine jährliche Informationsveranstaltung für die in § 3 benannten Arbeitsschutzbeauftragten
                     zu Themen des Arbeitsschutzes durchführen.
                  

               

               
                     § 7
Ersatzvornahme
                     

                  

                  Kommt ein Rechtsträger den Aufgaben, die sich aus den Gesetzen oder den Vorschriften der Berufsgenossenschaften ergeben, nicht
                     nach, oder werden die bei Begehungen und Beratungen durch die Ortskräfte für Arbeitssicherheit festgestellten Gefahren, die
                     Gesundheit oder Leben bedrohen, nicht beseitigt, ist der Ev.-luth. Oberkirchenrat zur Ersatzvornahme auf Kosten des Rechtsträgers
                     berechtigt.
                  

               

               
                     § 8
Zielvereinbarung
                     

                  

                   1 Die Koordinatorin/Der Koordinator für Arbeitsschutz vereinbart im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung schriftlich Ziele
                     zur Umsetzung des Präventionskonzeptes und diesem Kirchenarbeitsschutzgesetz (KArbSchutzG) mit den Mitarbeitervertretungen.
                  

                   2 Der Gesamt-Mitarbeitervertretung wird einmal jährlich über die Umsetzung der vereinbarten Ziele berichtet.
                  

               

               
                     § 9
Ermächtigung
                     

                  

                  Der Ev.-luth. Oberkirchenrat kann zur näheren Regelung hinsichtlich

                  
                     
                        	
                            der Unterstützung der Arbeitsschutzbeauftragten (§ 3 Abs. 2 und 3),
                           

                        

                        	
                            der Benennung und Bestellung der Ortskräfte (§ 4 Abs. 1),
                           

                        

                        	
                            der Beauftragung eines Dritten (§ 4 Abs. 3),
                           

                        

                        	
                            der Organisation der sicherheitstechnischen Betreuung (§ 5 Abs. 2),
                           

                        

                        	
                            der Ersatzvornahme (§ 7)
                           

                        

                     

                  

                  eine Rechtsverordnung erlassen, sofern sich eine Befugnis nicht aus anderen kirchlichen Gesetzen ergibt.

               

               
                     § 10
Übergangsregelungen
                     

                  

                  Die Mitglieder des bisherigen Arbeitsschutzausschusses bleiben so lange im Amt, bis ihre Nachfolger an ihre Stelle treten.

               

               
                     § 11
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Dieses Gesetz tritt am 1. 7. 2010 in Kraft.
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            Teil I
Dienstwohnungen für Ordinierte im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
            

         

         
               Erster Abschnitt
Allgemeines
               

            

            
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vorschriften dieses Teils gelten für die vom Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetz (PfBVG) erfassten Personen (im
                     Folgenden: Pfarrer).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.
                  

               

               
                     § 2
Begriff der Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dienstwohnungen sind Wohnungen oder einzelne Wohnräume, die Pfarrern unter ausdrücklicher Bezeichnung als Dienstwohnung unter
                     Anrechnung auf die Besoldung als Sachbezug nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zugewiesen werden.  2 Das Dienstwohnungsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher Natur; ein Mietvertrag ist nicht abzuschließen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dienstwohnungen können sich in Gebäuden oder Gebäudeteilen befinden, die im Eigentum oder im Besitz der zur Gestellung der
                     Dienstwohnungen verpflichteten Körperschaften (Dienstwohnungsgeber) stehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Zu einer Dienstwohnung gehören nur die Räume, die für Wohnzwecke des Pfarrers, seines Ehegatten und der zum Haushalt gehörenden
                     Kinder bestimmt sind.  2 Räume, die der Wahrnehmung des pfarramtlichen Dienstes, der Verwaltung und der Gemeindearbeit dienen (Diensträume), gehören
                     nicht zur Dienstwohnung; zu den Diensträumen rechnen insbesondere Amtszimmer, Büro-, Warte-, Archiv-, Registratur- und Gemeinderäume.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wird eine Dienstwohnung als solche nicht mehr benötigt, so ist sie in eine Mietwohnung umzuwandeln, oder, sofern sie angemietet
                     war, aufzugeben.
                  

               

               
                     § 3
Gestellung der Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Steht dem Dienstwohnungsgeber eine angemessen große Dienstwohnung (§ 6) nicht oder nicht in  einem gebrauchsfähigen Zustand zur Verfügung (§ 12 Abs. 2), so ist Wohnraum nach vorheriger Zustimmung der zuständigen obersten Behörde zu den am Ort üblichen Bedingungen anzumieten.
                      2 Die zuständige oberste Behörde kann bestimmen, dass an die Stelle der Zustimmung eine vorherige Anzeige der Anmietung tritt.
                      3 Ein Mietvertrag ist erst abzuschließen, wenn feststeht, wer künftig Inhaber der Dienstwohnung wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Dienstwohnungen dürfen Pfarrern, denen eine allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen ist (§ 9 Abs. 2 PfBVG), nur zugewiesen werden, wenn die Anwesenheit oder Einsatzbereitschaft des Pfarrers aus dienstlichen Gründen an der Dienststätte
                     ganztägig zwingend erforderlich ist und er deshalb in unmittelbarer Nähe der Dienststätte wohnen muss.  2 Die Feststellungen, ob die Voraussetzungen vorliegen, trifft die zuständige oberste Behörde im Einzelfall.
                  

               

               
                     § 4
Zuweisung der Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dienstwohnung ist schriftlich zuzuweisen.  2 Die Zuweisung erfolgt in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und in der Ev.-ref. Kirche (Synode der ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) durch den Dienstwohnungsgeber.  3 In der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe erfolgt die Zuweisung durch die zuständige oberste Behörde.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine vorhandene Garage oder ein vorhandener Einstellplatz für Kraftfahrzeuge kann als Zubehör zur Dienstwohnung zugewiesen
                     werden.  2 Für die Überlassung ist eine angemessene Nutzungsentschädigung in Höhe vergleichbarer ortsüblicher Garagenmieten neben der
                     Dienstwohnungsvergütung (§ 8) zu zahlen.  3 Die Angemessenheit der Nutzungsentschädigung ist von der hausverwaltenden Stelle (§ 11 Abs. 1) in Abständen von drei Jahren zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit vorhanden, gelten ein Vorgarten und weitere Gartenflächen in der Regel als Zubehör zur Dienstwohnung und sind dem Pfarrer
                     mit der Dienstwohnung zuzuweisen (§ 20).  2 Die zugewiesene Gartenfläche ist in einem Lageplan eindeutig kenntlich zu machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Zuweisung einer Dienstwohnung, einer Garage oder eines Einstellplatzes für Kraftfahrzeuge ist der zuständigen obersten
                     Behörde von der hausverwaltenden Stelle unverzüglich mitzuteilen.
                  

               

            

         

         
               Zweiter Abschnitt
Das Dienstwohnungsverhältnis
               

            

            
                     § 5
Mietwert
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für jede Dienstwohnung ist der ortsübliche Mietwert (Absatz 2) unter Berücksichtigung der Größe der Dienstwohnung nach § 6 zu berechnen.  2 Dieser bildet die Grundlage für die Festsetzung der Dienstwohnungsvergütung (§§ 8 und 9); Bestimmungen des Steuerrechts bleiben unberührt.  3 Kosten, die der Pfarrer gesondert zu tragen hat (§ 4 Abs. 2, § 16 Abs. 2 und § 22 Abs. 1), bleiben bei der Berechnung des Mietwertes außer Betracht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der ortsübliche Mietwert ist in Anlehnung an die im Land Niedersachsen für Dienstwohnungen jeweils geltenden Bestimmungen
                     nach Maßgabe der Anlage 1 zu berechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Treten Umstände ein, die zu einer Änderung des Mietwertes führen können, so ist dieser unverzüglich zu überprüfen und neu
                     zu berechnen.  2 Sind bauliche und andere Maßnahmen auf Kosten des Pfarrers ausgeführt worden (§ 17) und bleiben diese Maßnahmen nach dem Auszug bestehen, so ist bei einer neuen Zuweisung dieser Dienstwohnung der Mietwert
                     auch darauf zu überprüfen, ob die bauliche Maßnahme angemessen berücksichtigt worden ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Berechnung des Mietwertes obliegt der zuständigen obersten Behörde.  2 Die dafür notwendigen Unterlagen sind vom Dienstwohnungsgeber über die hausverwaltende Stelle unverzüglich nach Zuweisung
                     der Dienstwohnung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 6
Größe der Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Pfarrer ist eine angemessen große Dienstwohnung zuzuweisen.  2 Die Angemessenheit richtet sich in der Regel nach den in den Kirchen jeweils geltenden Pfarrhausbauvorschriften oder den entsprechenden
                     Regelungen.  3 Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe der Dienstwohnung besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist eine Dienstwohnung nach der Anzahl der Zimmer unter Berücksichtigung der Familienangehörigen so groß, dass der Umfang
                     einer angemessenen Dienstwohnung wesentlich überschritten wird, so kann der Umfang der Dienstwohnung auf Antrag des Pfarrers
                     verringert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nicht zugewiesener Raum darf vom Pfarrer nicht genutzt werden.  2 Der Raum kann einer anderweitigen Verwendung zugeführt werden.
                  

               

               
                     § 7
Dauer der Zuweisung der Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dienstwohnung ist dem Pfarrer nur für die Dauer der Wahrnehmung der jeweils übertragenen Aufgabe zuzuweisen; eine rückwirkende
                     Zuweisung ist möglich.  2 Die Zuweisung der Dienstwohnung kann aus dienstlichen oder anderen zwingenden Gründen widerrufen und das Räumen der Dienstwohnung
                     oder einzelner Teile innerhalb einer bestimmten angemessenen Frist angeordnet werden.  3 Der Widerruf erfolgt in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und in der Ev.-ref. Kirche (Synode der ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) durch den Dienstwohnungsgeber.  4 In der Ev.-Luth. Kirche Oldenburg und in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe erfolgt der Widerruf durch die zuständige
                     oberste Behörde.  5 Der Anspruch auf Zuweisung einer anderen Dienstwohnung bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Verpflichtung zum Beziehen der Dienstwohnung entsteht zu dem Zeitpunkt, in dem der Dienstwohnungsgeber die Beziehbarkeit
                     der Dienstwohnung festgestellt hat.  2 Dieser Zeitpunkt ist in einer Niederschrift festzuhalten.  3 Die Dienstwohnung ist beziehbar, wenn sie sich in einem gebrauchsfähigen Zustand befindet (§ 12 Abs. 2).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Dienstwohnungsverhältnis endet
                     
                        	
                           mit Beendigung der jeweils übertragenen Aufgabe oder

                        

                        	
                           mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Pfarrer das Verlassen der Dienstwohnung gestattet worden ist, oder

                        

                        	
                           im Falle des Absatzes 1 Satz 2 mit Ablauf der in der Räumungsanordnung bezeichneten Räumungsfrist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Eine vorzeitige Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses bedarf der Genehmigung der zuständigen obersten Behörde.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Stirbt der Pfarrer, so endet das Dienstwohnungsverhältnis mit Ablauf des Sterbemonats.  2 Den in der Dienstwohnung wohnenden Familienangehörigen ist nach Ablauf des Sterbemonats in der Regel eine dreimonatige Räumungsfrist
                     zu gewähren.  3 In allen anderen Fällen sind die Erben aufzufordern, die Dienstwohnung innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Sterbemonats
                     zu räumen.  4 Das Arbeitszimmer ist unverzüglich freizumachen.  5 Für die auf den Sterbemonat folgende Räumungsfrist ist eine Nutzungsentschädigung in Höhe der letzten Dienstwohnungsvergütung
                     zu zahlen.  6 Von dem Abschluss eines besonderen Mietvertrages ist abzusehen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Wird eine Dienstwohnung bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses nicht oder nur teilweise geräumt, so ist für die weiterhin
                     genutzten Räume eine Nutzungsentschädigung in Höhe des bisherigen Mietwertes zu zahlen; § 2 Abs. 4 bleibt unberührt.  2 Dieses Nutzungsverhältnis ist privatrechtlicher Natur.  3 Werden dem Nutzer Dienst- oder Versorgungsbezüge aufgrund des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
                     über die Besoldung und Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen (Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetz PfBVG) gewährt,
                     ist die Nutzungsentschädigung von den Bezügen  einzubehalten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Ist der Pfarrer nach Übertragung einer anderen Aufgabe an der fristgerechten Räumung der Dienstwohnung gehindert, weil die
                     zukünftige Dienstwohnung noch nicht beziehbar ist (Absatz 2), so ist eine Nutzungsentschädigung in Höhe der bisherigen Dienstwohnungsvergütung
                     zu zahlen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         1 Zieht ein künftiger Pfarrer vorzeitig in die künftige Dienstwohnung ein, so ist bis zu deren Zuweisung eine Nutzungsentschädigung
                     in Höhe der Dienstwohnungsvergütung zu zahlen, die bei Zuweisung der Dienstwohnung festzusetzen wäre.  2 Bei Anwendung der Vorschriften über die höchste Dienstwohnungsvergütung (§ 9) sind die jeweiligen Bezüge zugrunde zu legen.
                  

               

               
                     § 8
Dienstwohnungsvergütung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die auf die Dienstbezüge anzurechnende Dienstwohnungsvergütung ist von der zuständigen obersten Behörde mit Wirkung von dem
                     in § 7 Abs. 2 genannten Zeitpunkt an in Höhe des Mietwertes festzusetzen, soweit sich aus § 9 nichts anderes ergibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die zuständige oberste Behörde setzt bei Zuweisung einer Dienstwohnung bis zur Vorlage der Unterlagen (§ 5 Abs. 4) die Dienstwohnungsvergütung unter Berücksichtigung des bisher für diese Dienstwohnung gültigen Mietwertes vorläufig fest
                     (vorläufige Festsetzung).  2 Sofern ein Mietwert bisher nicht berechnet worden war, ist die Dienstwohnungsvergütung vorläufig in Höhe der höchsten Dienstwohnungsvergütung
                     (§ 9) festzusetzen.  3 Die vorläufige Festsetzung wird dem Pfarrer schriftlich bekanntgegeben.  4 Sobald der Mietwert endgültig berechnet worden ist, wird die Dienstwohnungsvergütung mit Wirkung auch für die Vergangenheit
                     festgesetzt (endgültige Festsetzung).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei einer Änderung des Mietwertes ist die auf dem neuen Mietwert beruhende Dienstwohnungsvergütung vom Ersten des Monats an
                     zu entrichten, für den der neue Mietwert gilt, auch wenn dieser nicht fristgerecht berechnet werden kann; die rückwirkende
                     Festsetzung einer höheren Dienstwohnungsvergütung ist nur für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Höhe des Mietwertes und die festgesetzte Dienstwohnungsvergütung sind der für die Zahlung der Dienstbezüge zuständigen
                     Stelle zu übermitteln.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das unentgeltliche Überlassen einer Dienstwohnung ist unzulässig.
                  

               

               
                     § 9
Höchste Dienstwohnungsvergütung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Dienstwohnungsvergütung darf den Betrag nicht übersteigen, der sich in entsprechender Anwendung der jeweiligen Verordnung
                     über die Neufestsetzung der höchsten Dienstwohnungsvergütung für die Beamten des Landes Niedersachsen ergibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Grenze der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz) nach § 9 Abs. 4 Satz 2 des Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetzes beträgt 50 vom Hundert des sich jeweils aus § 5 Abs. 4 Nr. 3 der Beihilfevorschriften ergebenden Betrages.  2 Wird ein ausreichender Nachweis innerhalb eines Monats nach Beginn des eingeschränkten Auftrags erbracht, so wird die Verringerung
                     der Dienstwohnungsvergütung vom Beginn des eingeschränkten Auftrags an wirksam, ansonsten vom Ersten des Monats an, in dem
                     der Nachweis erbracht wird.  3 Erzielt der Ehegatte im Laufe eines Kalenderjahres Einkünfte, die durchschnittlich im Monat ein Zwölftel der Grenze nach Satz
                     1 überschreiten, so sind für die Dauer der Überschreitung der Bemessung der Dienstwohnungsvergütung die ungekürzten Dienstbezüge
                     des Pfarrers zugrunde zu legen.
                  

               

               
                     § 10
Dienstwohnungsverhältnis bei Elternzeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wird dem Pfarrer Elternzeit unter voller Freistellung vom Dienst gewährt, so bleibt das Dienstwohnungsverhältnis so lange
                     bestehen, wie er die Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe behält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Amtszimmer ist für Zeiten der Elternzeit dem Vertreter zur dienstlichen Nutzung zu überlassen; Regelungen nach § 27 bleiben davon unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für Zeiten der Elternzeit sind für die Festsetzung der höchsten Dienstwohnungsvergütung diejenigen Bruttodienstbezüge zugrunde
                     zu legen, die ohne Elternzeit nach dem Besoldungsrecht zustehen würden.
                  

               

            

         

         
               Dritter Abschnitt
Verwaltung und Nutzung der Dienstwohnung
               

            

            
                     § 11
Hausverwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Hausverwaltung obliegt dem Dienstwohnungsgeber und ist von der für diesen zuständigen Verwaltungsstelle (hausverwaltende
                     Stelle) durchzuführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die zuständige oberste Behörde kann die Hausverwaltung einer anderen kirchlichen Einrichtung, in deren Bereich die Dienstwohnung
                     liegt, übertragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die hausverwaltende Stelle ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle fünf Jahre die Dienstwohnung
                     sowie zugewiesenes Zubehör (Garagen, Gärten) zu besichtigen und zu überprüfen, ob diese bestimmungsgemäß genutzt werden und
                     sich in einem gebrauchsfähigen und angemessenen Zustand befinden.  2 Die zuständige oberste Behörde kann in begründeten Fällen abweichend von der Frist nach Satz 1 eine Besichtigung und Überprüfung
                     anordnen.  3 In einer Niederschrift ist festzuhalten, ob die sich aus den §§ 15, 17, 18 und 20 ergebenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt werden.
                  

               

               
                     § 12
Übergabe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Dienstwohnung ist dem Pfarrer von der hausverwaltenden Stelle zu übergeben; hierüber ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Pfarrer hat keinen Anspruch auf eine vollständig renovierte Dienstwohnung.  2 Der Dienstwohnungsgeber und die hausverwaltende Stelle haben dafür zu sorgen, dass sich die Dienstwohnung bei der Übergabe
                     in einem gebrauchsfähigen und angemessenen Zustand befindet.  3 Beim Wechsel des Inhabers der Dienstwohnung dürfen Schönheitsreparaturen, die in den nächsten zwei Jahren nach dem Fristenplan
                     (§ 16 Abs. 1) durchzuführen wären, auch vorher ausgeführt werden.
                  

               

               
                     § 13
Wohnungsblatt
                     

                  

                  Die hausverwaltende Stelle hat über jede Dienstwohnung und über deren Zubehör ein Wohnungsblatt fortlaufend zu führen und
                     dieses auf Verlangen dem Pfarrer vorzulegen.
                  

               

               
                     § 14
Sicherheitsmaßnahmen, Verkehrssicherungspflicht, Hausordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Pfarrer ist verpflichtet,
                     
                        	
                           Türschlüssel, insbesondere Haus- und Wohnungstürschlüssel, sorgfältig aufzubewahren; er trägt die Kosten für beschädigte oder
                              verlorengegangene Schlüssel und auch die Kosten für neue Schlösser; ein Satz der Haus- und Wohnungsschlüssel ist bei der hausverwaltenden
                              oder einer anderen geeigneten Stelle zu hinterlegen, damit die Dienstwohnung im Gefahrenfall betreten werden kann;
                           

                        

                        	
                           die Dienstwohnung zur Vermeidung von Bauschäden regelmäßig und ausreichend zu lüften; während längerer Abwesenheit ist die
                              Betreuung der Dienstwohnung sowie deren ordnungsgemäße Beheizung und Lüftung sicherzustellen;
                           

                        

                        	
                           bei Frostgefahr die Wasserleitungen und sonstigen frostgefährdeten Anlagen in der Dienstwohnung und etwaigen Nebenräumen vor
                              dem Einfrieren zu schützen;
                           

                        

                        	
                           die Zuwege zur Haus- und Wohnungstür einschließlich etwa vorhandener Außentreppe, Hof- und Vorhofflächen sowie – unter Beachtung
                              der jeweiligen örtlichen kommunalen Bestimmungen – die Gehwege zu reinigen, diese von Eis und Schnee zu räumen und bei Glätte
                              zu streuen;
                           

                        

                        	
                           alle gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen über die Lagerung von Brennstoffen und Kraftstoffen sowie über
                              Feuerstätten sorgfältig zu beachten.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Gebäuden mit mehreren Dienst- und sonstigen Wohnungen  ist eine Hausordnung zu erlassen, die auch die Verpflichtungen
                     nach Absatz 1 zu enthalten hat.  2 Die Hausordnung wird Bestandteil der Zuweisungsverfügung.
                  

               

               
                     § 15
Nutzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Dienstwohnung ist schonend und pfleglich zu behandeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die zusätzliche Aufnahme von Personen, die bei der Bemessung der familienbezogenen Besoldungsbestandteile nicht berücksichtigungsfähig
                     sind, bedarf des schriftlichen Einverständnisses des Dienstwohnungsgebers und der Genehmigung der zuständigen obersten Behörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ob und in welcher Höhe ein Entgelt für die nicht nur kurzfristige Aufnahme von Personen neben der Dienstwohnungsvergütung
                     zu entrichten ist, wird im Einzelfall von der zuständigen obersten Behörde mit der Genehmigung nach Absatz 2 bestimmt.
                  

               

               
                     § 16
Schönheitsreparaturen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Durchführung von Schönheitsreparaturen (Anstriche und Tapezierungen) nach Maßgabe des Fristenplanes (Anlage 3) ist von
                     der hausverwaltenden Stelle zu veranlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Finanzierung der Schönheitsreparaturen wird neben der Dienstwohnungsvergütung ein Zuschlag (Schönheitsreparaturpauschale)
                     erhoben und von den Dienstbezügen einbehalten.  2 Dieser richtet sich nach § 28 Abs. 4 der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) in der jeweiligen Fassung.  3 Für Räume, die aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten keine Schönheitsreparaturen anfallen (Balkone, Loggien, Dachgärten und
                     Terrassen), wird ein Zuschlag nicht erhoben.
                  

               

               
                     § 17
Bauliche und sonstige Veränderungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Pfarrer darf auf seine Kosten Um- und Einbauten sowie Änderungen der Ausstattung und Einrichtung der Dienstwohnung mit
                     schriftlicher Zustimmung des Dienstwohnungsgebers durchführen (§ 21 Abs. 3); kirchenaufsichtliche Genehmigungsvorbehalte und in den Kirchen jeweils geltende Pfarrhausbauvorschriften bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sofern auf Kosten des Dienstwohnungsgebers bauliche Veränderungen durchgeführt worden sind, die den Nutzungswert der Dienstwohnung
                     steigern, sind der Mietwert und die Auswirkungen auf die Dienstwohnungsvergütung zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei angemieteten Dienstwohnungen dürfen wertverbessernde Maßnahmen nur auf Kosten des Pfarrers durchgeführt werden, wenn der
                     Vermieter zustimmt.
                  

               

               
                     § 18
Anzeigepflicht, Haftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Pfarrer ist verpflichtet, erkannte Schäden an der Dienstwohnung der hausverwaltenden Stelle unverzüglich anzuzeigen.  2 Bei Verletzung der Anzeigepflicht ist der daraus entstehende Schaden dem Dienstwohnungsgeber zu ersetzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Pfarrer ist für Schäden haftbar, die durch ihn, durch Familienangehörige, Besucher, Hausgehilfen, Mieter, Haustiere sowie
                     durch privat beauftragte Handwerker verursacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Vorschriften des Pfarrerdienstrechts über die Haftung bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 19
Duldung von Instandsetzungsarbeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Dienstwohnungsgeber ist berechtigt, auch ohne Zustimmung des Pfarrers laufende Instandsetzungsarbeiten sowie notwendige
                     bauliche Veränderungen ausführen zu lassen.  2 Der Pfarrer ist vor Ausführung der Arbeiten rechtzeitig zu verständigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beauftragten der hausverwaltenden Stelle dürfen die Dienstwohnung – nach vorheriger Ankündigung und zu angemessener Tageszeit
                     – besichtigen, um die Notwendigkeit von Instandsetzungsarbeiten festzustellen.  2 Die Einschränkungen des Satzes 1 entfallen bei drohender Gefahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit Arbeiten nach Absatz 1 zu dulden sind, kann weder eine Minderung der Dienstwohnungsvergütung noch Schadensersatz verlangt
                     werden.  2 Ausnahmen kann die zuständige oberste Behörde zulassen, wenn durch die Arbeiten die Gebrauchsfähigkeit der Dienstwohnung wesentlich
                     beeinträchtigt wird.  3 Eine wesentliche Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit liegt nicht vor, wenn lediglich Schönheitsreparaturen ausgeführt
                     werden.
                  

               

               
                     § 20
Gärten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gärten (einschließlich der Rasenflächen und Hecken), die als Zubehör mit der Dienstwohnung zugewiesen worden sind, sind von
                     dem Pfarrer in ordnungsmäßigem Zustand zu erhalten; §§ 15 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 18 gelten entsprechend.  2 Bei Vernachlässigung des Gartens ist der Dienstwohnungsgeber berechtigt, die notwendigen Arbeiten auf Kosten des Pfarrers
                     nach vorheriger Ankündigung durchführen zu lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pflege und Erhaltung der Bäume und Sträucher obliegen dem Pfarrer.  2 Eine Verpflichtung zum Ersatz abgängiger Bäume und Sträucher besteht für ihn nicht.  3 Die Beseitigung abgängiger Bäume und Sträucher obliegt der hausverwaltenden Stelle.  4 Für Ersatzbeschaffungen durch den Pfarrer wird eine Entschädigung nicht gewährt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses darf der Pfarrer die auf seine Kosten gepflanzten Bäume und Sträucher entfernen,
                     wenn das Grundstück von ihm wieder ordnungsgemäß hergerichtet wird oder er die dafür entstehenden Kosten übernimmt.
                  

               

               
                     § 21
Rücknahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dienstwohnung ist bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses durch die hausverwaltende Stelle zurückzunehmen.  2 In den Fällen des § 7 Abs. 5 bis 7 ist die Rücknahme in der Regel bis zur Räumung der Dienstwohnung aufzuschieben.  3 Über die Rücknahmeverhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dienstwohnung ist besenrein mit sämtlichen im Wohnungsblatt aufgeführten Gegenständen (einschließlich selbstbeschaffter
                     Schlüssel) zurückzugeben.  2 Wird für Mängel oder Beschädigungen, die von dem Pfarrer zu vertreten sind, eine Ersatzpflicht nach § 18 bestritten, so ist die Entscheidung der für die Aufsicht über den Dienstwohnungsgeber zuständigen Stelle herbeizuführen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit der Pfarrer die Dienstwohnung mit Einbauten und Vorrichtungen versehen hat, müssen diese entfernt und ein den Bestimmungen
                     entsprechender Zustand auf seine Kosten wieder hergestellt werden.  2 Dies gilt nicht, wenn der Wohnungsnachfolger oder der Dienstwohnungsgeber bereit ist, die Einbauten und Vorrichtungen zu übernehmen,
                     oder der Dienstwohnungsgeber der Veränderung zugestimmt hat (§ 17).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Übernimmt der Pfarrer die bisherige Dienstwohnung als Mietwohnung, so ist eine Wohnungsübernahme durchzuführen und hierüber
                     eine Niederschrift anzufertigen.
                  

               

            

         

         
               Vierter Abschnitt
Betriebskosten
               

            

            
                     § 22
Kostenträger
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Dienstwohnung und das Amtszimmer hat der Pfarrer die Betriebskosten entsprechend der Betriebskostenverordnung (BetrKV)
                     neben der Dienstwohnungsvergütung zu tragen.  2 Bei angemieteten Dienstwohnungen sind alle diejenigen Kosten zu tragen, die auch bei kircheneigenen Dienstwohnungen zu zahlen
                     sind; die §§ 23 bis 25 sind entsprechend anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit Kosten zunächst von der hausverwaltenden Stelle verauslagt werden, sind diese von dem Pfarrer zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für Umlagebeträge, bei denen noch nicht feststeht, in welcher Höhe sie zu leisten sind, sind von der hausverwaltenden Stelle
                     monatliche Abschlagszahlungen festzusetzen.  2 Die Abschlagszahlungen sowie die bereits von vornherein feststehenden Umlagebeträge sind von den Dienstbezügen einzubehalten
                     und an die hausverwaltende Stelle abzuführen.  3 Ein Ausgleich ist nach den tatsächlich zu zahlenden Beträgen einmal jährlich sowie bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses
                     durchzuführen.
                  

               

               
                     § 23
Kostenverteilung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In Fällen, in denen in einem Gebäude sowohl Dienstwohnungen als auch Diensträume vorhanden sind, sind die Kosten nach § 22 für die Dienstwohnung einschließlich Amtszimmer anteilig vom Pfarrer zu tragen.  2 Sind gesonderte Zähler für die Dienstwohnungen nicht vorhanden, so sind die Kosten in der Regel nach dem Verhältnis der Wohn-
                     und Nutzflächen umzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei zentraler Heizung und Warmwasserversorgung sind nach Möglichkeit Zähler oder Kostenverteiler einzubauen; es sind nur geeichte
                     Geräte zu verwenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kosten des Betriebes einer zentralen Heizungsanlage und einer zentralen Warmwasserversorgungsanlage sind in entsprechender
                     Anwendung der Vorschriften über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten gemäß der Heizkostenverordnung
                     in der jeweiligen Fassung mit der Maßgabe zu verteilen, dass 70 vom Hundert der Kosten nach dem erfassten Verbrauch der Nutzer
                     zu verteilen sind.  2 Sind Messgeräte nicht vorhanden, so sind die Kosten nach der Wohn- und Nutzfläche oder dem umbauten Raum der beheizbaren Räume
                     zu verteilen.  3 Der Pfarrer kann den Einbau von Messgeräten verlangen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Absätze 1 und 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn an eine zentrale Heizungsanlage und an eine zentrale Warmwasserversorgungsanlage
                     neben Dienstwohnungen und Diensträumen auch andere Wohnungen angeschlossen sind.
                  

               

               
                     § 24
Entgelt bei Anschluss der Heizung an eine dienstliche Versorgungsleitung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist eine Dienstwohnung an eine dienstliche Versorgungsleitung angeschlossen, so ist für die gelieferte Wärme ein Entgelt nach
                     den folgenden Absätzen zu entrichten.  2 Eine dienstliche Versorgungsleitung liegt vor, wenn mindestens 70 vom Hundert der von der Heizungsanlage versorgten Flächen
                     nur für dienstliche Zwecke genutzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Berechnung des Entgelts ist von der Wohnfläche mit Ausnahme von Balkonen, Loggien und Terrassen auszugehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kann die gelieferte Wärme durch Wärmemesser festgestellt werden, so ist das Entgelt nach dem Wärmeverbrauch zu bemessen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Kann die gelieferte Wärme nicht durch Wärmemesser festgestellt werden, so ist das Entgelt unter Berücksichtigung der durchschnittlichen
                     Heizkosten festzusetzen, die im Abrechnungszeitraum (1. Juli bis 30. Juni) für nicht an dienstliche Versorgungsleitungen angeschlossene
                     Dienstwohnungen aufzuwenden waren.  2 Die zuständige oberste Behörde bestimmt nach Ablauf des Abrechnungszeitraumes für jeden Energieträger den nach Satz 1 für die endgültige Berechnung des Entgelts maßgebenden Betrag je Quadratmeter Wohnfläche der beheizbaren Räume.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Beginnt oder endet das Dienstwohnungsverhältnis während des Abrechnungszeitraumes, so sind für jeden vollen Monat des angebrochenen
                     Abrechnungszeitraumes übrige Vomhundertsätze des endgültigen Jahresentgelts zu entrichten:
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Monat

                           
                           	
                              Vomhundertsatz

                           
                           	
                              Monat

                           
                           	
                              Vomhundertsatz

                           
                        

                     
                     
                        
                           	
                              Januar

                           
                           	
                              18,1

                           
                           	
                              Juli

                           
                           	
                                0,3

                           
                        

                        
                           	
                              Februar

                           
                           	
                              15,6

                           
                           	
                              August

                           
                           	
                                0,3

                           
                        

                        
                           	
                              März

                           
                           	
                              13,7

                           
                           	
                              September

                           
                           	
                                0,7

                           
                        

                        
                           	
                              April

                           
                           	
                                9,4

                           
                           	
                              Oktober

                           
                           	
                                9,0

                           
                        

                        
                           	
                              Mai

                           
                           	
                                2,1

                           
                           	
                              November

                           
                           	
                              13,0

                           
                        

                        
                           	
                              Juni

                           
                           	
                                1,1

                           
                           	
                              Dezember

                           
                           	
                              16,7

                           
                        

                     
                  

                   2 Für Teile eines Monats beträgt das Entgelt täglich 1/ 30  des Monatsbetrages.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Das Entgelt nach den vorstehenden Absätzen ist auch dann zu berechnen, wenn der Pfarrer das Beheizen aus einer dienstlichen
                     Versorgungsleitung aus persönlichen Gründen zeitweilig nicht oder nur in geringem Umfang in Anspruch nimmt.
                  

               

               
                     § 25
Entgelt bei Anschluss der Warmwasserversorgung an eine dienstliche Versorgungsleitung
                     

                  

                   1 Wird die Warmwasserversorgungsanlage von einer dienstlichen Versorgungsleitung gespeist oder durch eine besondere Heizungsanlage
                     beheizt, die zugleich Warmwasser für dienstliche Zwecke bereitet, so beträgt das Entgelt für die Erwärmung des Wassers für
                     jeden vollen Monat 1,83 vom Hundert des Entgelts nach § 24.  2 Ist die Dienstwohnung für Teile eines Monats zugewiesen, so beträgt das Entgelt täglich 1/ 30  des Monatsbetrages.
                  

               

               
                     § 26
Antennenanlagen und Kabelanschlüsse
                     

                  

                   1 Die Installierung von Rundfunk- und Fernsehantennen sowie eines Anschlusses an das Breitbandkommunikationsnetz (Kabelanschluss)
                     ist auf Antrag des Pfarrers von dem Dienstwohnungsgeber zu gestatten.  2 Bei der Einwilligung ist der Pfarrer schriftlich zu verpflichten, auf seine Kosten die Anlage technisch einwandfrei erstellen
                     und unterhalten zu lassen sowie die einmaligen und laufenden Gebühren zu tragen.  3 Bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses hat der Pfarrer auf seine Kosten Antennenanlagen zu entfernen und Kabelanschlüsse
                     stilllegen zu lassen, falls der Wohnungsnachfolger nicht bereit ist, die Ausstattung zu übernehmen.
                  

               

            

         

         
               Fünfter Abschnitt
Amtszimmer
               

            

            
                     § 27
Zuweisung eines Amtszimmers Amtszimmerpauschale
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die im pfarramtlichen Dienst in einer Kirchengemeinde tätigen Pfarrer haben Anspruch auf Zuweisung eines Amtszimmers; im Falle
                     der gemeinsamen Wahrnehmung des Dienstes auf einer Pfarrstelle durch Ehegatten wird nur ein gemeinsames Amtszimmer zugewiesen.
                      2 Pfarrern, denen eine allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen ist (§ 9 Abs. 2 PfBVG) kann aus zwingenden dienstlichen Gründen ein Amtszimmer zugewiesen werden; über die Notwendigkeit eines Amtszimmers entscheidet
                     die zuständige oberste Behörde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Amtszimmer ist schriftlich zuzuweisen.  2 Die Zuweisung erfolgt in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und in der Ev.-ref. Kirche (Synode der ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) durch den Dienstwohnungsgeber.  3 In der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe erfolgt die Zuweisung durch die zuständige
                     oberste Behörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Pfarrer sorgt für das Reinigen, Beleuchten und Beheizen des Amtszimmers, wenn sich dieses in baulicher oder räumlicher
                     Einheit mit der Dienstwohnung befindet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zur Abgeltung der durch das Reinigen, Beleuchten und Beheizen des Amtszimmers entstehenden Kosten wird eine monatliche Aufwandsentschädigung
                     (Amtszimmerpauschale) entsprechend den örtlichen Verhältnissen gezahlt.  2 Die Amtszimmerpauschale ist durch den Dienstwohnungsgeber festzusetzen und zu zahlen.  3 Trägt nach den örtlichen Verhältnissen der Pfarrer nicht alle Kosten, so ist die Amtszimmerpauschale nur für die von ihm tatsächlich
                     getragenen Aufwendungen zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Sorgt der Pfarrer im Ausnahmefall auf eigene Kosten auch für das Reinigen und Beleuchten von sonstigen Diensträumen, die sich
                     in baulicher oder räumlicher Einheit mit der Dienstwohnung befinden, so erhöht sich die nach Absatz 4 zu gewährende Amtszimmerpauschale.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Dienstwohnungsgeber kann mit Zustimmung der zuständigen obersten Behörde Pfarrern ohne Dienstwohnung ein Amtszimmer zuweisen,
                     wenn dieses anderweitig nicht zur  Verfügung gestellt werden kann.  2 Das Amtszimmer kann zugewiesen werden in
                     
                        	
                           einer vom Pfarrer gemieteten Wohnung oder

                        

                        	
                           einer in seinem Eigentum stehenden Wohnung oder

                        

                        	
                           einem dafür eigens gemieteten Raum.

                        

                     

                  

                   3 In den Fällen der Nummern 1 oder 2 kann zusätzlich zur Amtszimmerpauschale eine Miet- oder Nutzungsentschädigung in Höhe des
                     unteren ortsüblichen Vergleichsmietwertes und eine angemessene Entschädigung für Schönheitsreparaturen gezahlt werden.
                  

               

            

         

      

      
            Teil II
Sonderbestimmungen für Ordinierte im Angestelltenverhältnis
            

         

         
                     § 28
Geltungsbereich
                     

                  

                  Die Vorschriften des I. Teils gelten gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 der Dienstvertragsordnung für Ordinierte im Angestelltenverhältnis entsprechend, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 29
Rechtsnatur des Dienstwohnungsverhältnisses
                     

                  

                  Das Dienstwohnungsverhältnis ist privatrechtlicher Natur.

               

               
                     § 30
Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses
                     

                  

                  Zusätzlich zu den Vorschriften des § 7 über die Dauer der Zuweisung der Dienstwohnung ist zur Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses eine Kündigung nach den
                     Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) über die Kündigung von Wohnraum, der im Rahmen eines Dienstverhältnisses
                     überlassen worden ist (§ 565 e BGB) auszusprechen.
                  

               

            

         

      

      
            Teil III
Übergangs- und Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 31
Zuständigkeiten in den Kirchen
                     

                  

                  Zuständige oberste Behörde im Sinne dieser Verordnung ist in der
                     
                        	
                           Ev.-luth. Landeskirche Hannovers das Landeskirchenamt,

                        

                        	
                           Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig das Landeskirchenamt,

                        

                        	
                           Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg der Oberkirchenrat,

                        

                        	
                           Ev.-ref. Kirche (Synode der ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) der Synodalrat,

                        

                        	
                           Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe das Landeskirchenamt.

                        

                     

                  

               

               
                     § 32
Wahrung des Besitzstandes
                     

                  

                  Leistungen der Kirchen, die aufgrund von nach § 34 Abs. 2 außer Kraft tretenden Bestimmungen gewährt wurden, dürfen nach näherer Bestimmung durch die zuständige oberste Behörde längstens
                     bis zum 31. Dezember 1998 an den Pfarrer gezahlt werden.
                  

               

               
                     § 33
Ergänzende Regelungen
                     

                  

                  Bestimmungen zur Durchführung dieser Verordnung trifft jede Kirche für ihren Bereich.

               

               
                     § 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1997 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten die für die Ordinierten geltenden Bestimmungen der Kirchen über Dienstwohnungen
                     außer Kraft, die den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen oder widersprechen.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage 1 (zu § 5)

         

         
               Ermittlung des Mietwertes

            

            
                  1. Ortsüblicher Mietwert

               

               
                  	1.1

                  	
                      1 Der Mietwert ist ortsüblich, soweit er nicht preisgebundenem Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit
                        und Lage in der Gemeinde oder in vergleichbaren Gemeinden entspricht (Vergleichsmiete).  2 Die zuständige oberste Behörde bestimmt für ihren Zuständigkeitsbereich einheitlich die Grundlage für Ermittlung und Berechnung
                        der Vergleichsmiete.
                     

                  

                  	1.2

                  	
                      1 Grundlage für Ermittlung und Berechnung der Vergleichsmiete (Nummer 1.1) sind:
                        
                           	
                              eine von der kommunalen Gemeinde erstellte oder anerkannte Mietübersicht,

                           

                           	
                              die Vergleichsmiete der örtlichen Finanzämter,

                           

                           	
                              die Angaben der Interessenvertretungen von Vermietern und Mietern,

                           

                           	
                              die Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse bei den Katasterämtern oder

                           

                           	
                              die Tabelle des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik über Mieten von Empfängern von Tabellenwohngeld nach Bezugsfertigkeit
                                 und Ausstattung der Wohnung, Mietenstufe und Wohnfläche sowie nach Haushaltsgröße (Mietentabelle der Wohngeldempfänger).
                              

                           

                        

                     

                      2 Bei einer Einführung oder Änderung eines Berechnungsverfahrens ist die Zustimmung des Betriebsstättenfinanzamtes durch eine
                        Anrufungsauskunft herbeizuführen.  2 Die Erteilung einer verbindlichen Zusage steht der Anrufungsauskunft gleich.
                     

                  

                  	1.3

                  	
                      1 Von den in der Statistik des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik angegebenen Werten wird bei Dienstwohnungen in Landgemeinden
                        wegen der dort allgemein niedrigeren Mietpreishöhe ein Abzug von 10 v. H. vorgenommen.  2 Bei Dienstwohnungen mit mehr als 140 m2 wird ein Abzug von 10 v. H. und bei Dienstwohnungen mit mehr als 170 m2 ein Abzug von 15 v. H. vorgenommen.  3 Wird die Vergleichsmiete nicht anhand der Mietentabelle der Wohngeldempfänger ermittelt und berechnet, kann die zuständige
                        oberste Behörde von Satz 1 und 2 abweichende Abschläge gewähren.
                     

                  

                  	1.4

                  	
                     Sofern örtliche Besonderheiten durch die Regelungen nach den Nummern 1.1 bis 1.3 nicht angemessen berücksichtigt werden, ist
                        mit dem Betriebsstättenfinanzamt durch eine Anrufungsauskunft eine gesonderte Regelung zu treffen.
                     

                  

                  	1.5

                  	
                     Der ortsübliche Mietwert wird durch Multiplikation der unteren ortsüblichen Vergleichsmiete mit der Quadratmeterzahl der Wohnfläche
                        ermittelt.
                     

                  

               

            

            
                  2. Änderung des Mietwertes

               

               
                  	2.1

                  	
                     Der Mietwert ist neu zu berechnen, wenn
                        
                           	
                              der Dienstwohnungsinhaber wechselt,

                           

                           	
                              der Mietwert seit drei Jahren unverändert ist,

                           

                           	
                              bauliche Änderungen den Gebrauchswert der Dienstwohnung nachhaltig erhöht oder die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer
                                 verbessert haben oder die Ausstattung der Dienstwohnung wesentlich geändert wird oder, soweit die Mietentabelle der Wohngeldempfänger
                                 zur Ermittlung des Mietwertes angewandt wird, Wohnraum durch Maßnahmen im Sinne von § 1a Abs. 1 Satz 2 WohngeldVO neu geschaffen
                                 wird, insbesondere durch Veränderungen des Grundrisses,
                              

                           

                           	
                              der Umfang der Dienstwohnung verändert wird.

                           

                        

                     

                  

                  	2.2

                  	
                     Berechnung des neuen Mietwertes bei
                        
                           	
                              Wechsel des Dienstwohnungsinhabers:

                              Nach einem Wechsel des Dienstwohnungsinhabers ist der Mietwert auf Grundlage der aktuellen Vergleichsmiete neu zu berechnen.

                           

                           	
                              dreijähriger Überprüfung:

                               1 Die Heranführung der Mietwerte für kirchliche Dienstwohnungen an vergleichbare Mietwerte soll kontinuierlich vorgenommen werden
                                 und sich dabei an der unteren Grenze der ortsüblichen vergleichbaren Mietwerte ausrichten.  2 Der Mietwert ist regelmäßig rechtzeitig vor dem Ablauf von drei Jahren seit der letzten Berechnung zu überprüfen.  3 Ergibt sich ein anderer Mietwert als bisher, ist dieser zum Ersten des auf die vorgenannte dreijährige Frist folgenden Monats
                                 anzupassen.  4 Auf eine Anpassung des Mietwertes ist zu verzichten, wenn die neu ermittelte Vergleichsmiete weniger als 0,05 EUR/ m2 vom alten Wert abweicht.  5 Dies hat zur Folge, dass der Mietwert unabhängig von der dreijährigen Frist unverzüglich anzupassen ist,  wenn sich Anhaltspunkte
                                 für eine geänderte Vergleichsmiete ergeben.
                              

                           

                           	
                              baulichen Änderungen:

                               1 Nach Durchführung baulicher Änderungen, die den Gebrauchswert der Dienstwohnung nachhaltig erhöhen oder die allgemeinen Wohnverhältnisse
                                 auf Dauer verbessern oder dann, wenn die Ausstattung der Dienstwohnung wesentlich geändert wird, z. B. durch Einbau von neuen
                                 Heizungsanlagen, Thermostatventilen, Verbesserung der Wärmedämmung, Einbau von Isolierglas-, Doppel-, Kasten- oder Verbundfenstern,
                                 Einbau von zusätzlichen Wasch-, Bade- und Duscheinrichtungen, Verbesserung der Wandbehandlung in den Sanitärräumen und der
                                 Küche durch Fliesen, sind die Vergleichsmieten dem modernisierten Zustand der Wohnung anzupassen, es sei denn, die Kosten
                                 der Änderung werden vom Dienstwohnungsinhaber getragen.
                              

                               2 Bei künftigen Erhöhungen des Mietwertes ist von dem modernisierten Zustand der Dienstwohnung auszugehen.  3 Bei Anwendung der Mietentabelle der Wohngeldempfänger ist für die Ermittlung der Mietwerte der Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit
                                 der Wohnung maßgebend; dieser ist nach § 1a WohngeldVO zu bestimmen.
                              

                           

                           	
                              Veränderungen des Umfangs der Dienstwohnung:

                              Der Dienstwohnungsgeber hat der zuständigen obersten Behörde unverzüglich mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt sich der Umfang
                                 der Dienstwohnung ändert.
                              

                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  3. Abweichender Mietwert

               

               
                  	3.1

                  	
                      1 In besonderen Fällen kann die zuständige oberste Behörde die Höhe des Mietwertes anderweitig berechnen und insbesondere wertmindernde
                        Lagenachteile, anerkannte Baumängel, Störungen durch den Dienstbetrieb und sonstige wesentliche Belästigungen angemessen berücksichtigen,
                        soweit diese Kriterien nicht bereits zu einer entsprechenden Verringerung der Vergleichsmiete geführt haben.  2 Die Berechnung eines abweichenden Mietwertes ist nur in Ausnahmefällen zulässig.  3 Grundsätzlich sind alle mietwertbeeinflussenden Eigenschaften einer Dienstwohnung bereits zu berücksichtigen, wenn die ortsübliche
                        Vergleichsmiete ermittelt wird.  4 Nur in denjenigen Fällen, in denen dies ausnahmsweise nicht möglich ist, ist nach den Nrn. 3.2 bis 3.7 zu verfahren.  5 Jede Änderung nach den Nummern 3.2 bis 3.7 bedarf der Zustimmung des Betriebsstättenfinanzamtes durch Erteilung einer Anrufungsauskunft.
                     

                  

                  	3.2

                  	
                     Für wertmindernde Lagenachteile und sonstige wesentliche Belästigungen (z. B. Flugschneisen, störende Industriebetriebe, anderweitige
                        Lärm- und Geruchsemissionen) kann nur dann ein Abschlag vorgenommen werden, wenn die Vergleichsmieten diese konkreten Minderungsgründe
                        noch nicht berücksichtigen.
                     

                  

                  	3.3

                  	
                      1 Baumängel werden im allgemeinen bei der Ermittlung der unteren ortsüblichen Vergleichsmiete nicht berücksichtigt.  2 Da der Dienstwohnungsgeber aus Gründen der Bausubstanzerhaltung und aus fürsorgerischen Gründen Mängel zu beseitigen hat,
                        sind solche Abschläge in der Regel nur vorübergehend zu gewähren, wenn es sich um Mängel handelt, die die Benutzung der Dienstwohnung
                        oder von Teilen der Dienstwohnung einschränken und die nach der Rechtsprechung anerkannt sind.  3 Bei der Bemessung des Abschlags ist die Größe der betroffenen Räume im Verhältnis zur Gesamtfläche der Dienstwohnung zu sehen.
                         4 Weiter ist zu prüfen, in welchem Ausmaß die Bewohn- und Nutzbarkeit der betroffenen Räume durch die Mängel beeinträchtigt
                        wird.
                     

                  

                  	3.4

                  	
                      1 Für Störungen durch den Dienstbetrieb können Abschläge nur gewährt werden, wenn diese Störungen erheblich über das Normalmaß
                        hinausgehen.  2 Jeder Pfarrer hat eine gewisse dienstliche Beanspruchung, auch des Wohnbereiches, hinzunehmen.
                     

                  

                  	3.5

                  	
                      1 Anträge des Dienstwohnungsgebers oder des Pfarrers auf Berechnung eines abweichenden Mietwertes sind bei der zuständigen obersten
                        Behörde zu stellen.  2 In jedem Fall ist eine ausführliche Stellungnahme der für die Aufsicht über den Dienstwohnungsgeber zuständigen Stelle erforderlich.
                         3 Im Fall von Nr. 3.3 ist zusätzlich eine eingehende Stellungnahme der zuständigen baufachlichen Stelle zu Umfang und Dauer
                        der baulichen Mängel einzuholen.
                     

                  

                  	3.6

                  	
                     Wird dem Antrag stattgegeben, so richtet sich die Höhe des Abschlags nach dem von der Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen
                        anerkannten Umfang.
                     

                  

                  	3.7

                  	
                      1 Der Abschlag wird mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem der Antrag bei dem Dienstwohnungsgeber oder bei der zuständigen
                        obersten Behörde eingegangen ist, gewährt.  2 Sind zum Zeitpunkt der Antragstellung bauliche Mängel (3.3) bereits seit längerer Zeit vorhanden und hat der Pfarrer mit Rücksicht
                        auf eine beabsichtigte Beseitigung dieser Mängel den Antrag verspätet gestellt, so kann der Abschlag für bis zu vier Jahre
                        rückwirkend gewährt werden.
                     

                  

                  	3.8

                  	
                     Entfallen die Voraussetzungen für die Gewährung des Abschlags, so haben der Dienstwohnungsgeber und der Pfarrer dies unverzüglich
                        der zuständigen obersten Behörde mitzuteilen.
                     

                  

               

            

            
                  4. Wohnflächenberechnung

               

               
                  	4.1

                  	
                      1 Die Wohnflächen der kirchlichen Dienstwohnungen sind von der in Nr. 3.5 genannten baufachlichen Stelle nach DIN 283, §§ 42
                        ff.  2 Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) oder der Wohnflächenverordnung (WoFlV) zu berechnen.  3 In besonderen Fällen können damit auch geeignete Baufachleute beauftragt werden.
                     

                  

                  	4.2

                  	
                      1 Betragen die anrechenbaren Grundflächen der Nebenräume der Dienstwohnung mehr als 10 v. H. der Wohnfläche, so bleibt bei der
                        Berechnung des Mietwertes die Hälfte der Mehrfläche der Nebenräume außer Betracht, sofern nicht Vergleichsmieten für vergleichbare
                        Wohnungen gleicher Beschaffenheit zugrunde gelegt werden können.  2 Zu den Nebenräumen können Flure, Dielen, Speisekammern, Bade-, Wasch- und Duschräume, Toiletten, Besenkammern und sonstige
                        Abstellräume gehören.
                     

                  

                  	4.3

                  	
                     In Dienstwohnungen bleiben die Grundflächen der Windfänge, Flure, Dielen und Toiletten, die vor den Diensträumen liegen, bei
                        der Berechnung des Mietwertes außer Betracht, wenn sie getrennt vom Wohntrakt des Pfarrers liegen; in allen anderen Fällen
                        werden sie nur zur Hälfte berücksichtigt.
                     

                  

               

            

         

      

      
            Anlage 2 
(zu § 9 Abs. 2)
            

         

         (entfällt)

      

      
            Anlage 3 
(zu § 16 Abs. 1)
            

         

         
               Fristenplan für Anstriche und Tapezierungen

            

            
               
                  
                  
                  
                  
               
               
                  
                     	
                        Räume

                     
                     	
                        Mindestfrist1

                     
                  

               
               
                  
                     	
                        a)

                     
                     	
                        Anstriche

                     
                     	
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        Küche, Bad, WC

                     
                     	
                        4 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        alle anderen Räume

                     
                     	
                        6 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                     	
                        –

                     
                     	
                        innerhalb der Wohnung befindliche Fußböden, Fußleisten, Heizkörper, Heizrohre und Versorgungsleitungen, Innentüren, Treppen,
                           Fenster-, Außentüren und Einbaumöbel
                        

                     
                     	
                        6 Jahre

                     
                  

                  
                     	
                        b)

                     
                     	
                        Tapezierungen mit Raufasertapete

                     
                     	
                        12 Jahre

                     
                  

               
            

         

      

      

      1
            Schönheitsreparaturen dürfen vor Ablauf der Frist nicht, danach nur dann, wenn es notwendig ist, durchgeführt werden. Ausnahmsweise
               kann bei einem Wechsel des Dienstwohnungsinhabers von den o. a. Fristen abgewichen werden.
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld (Umzugskostengesetz)

      

      
         Vom 27. Juni 2006

      

      
         (GVBl. 26. Band, S. 54), zuletzt geändert am 13. März 2012 (GVBl. 27. Band, S. 34)
         

      

      Die Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:
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                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für
                     
                        	
                           Personen, die Bezüge nach dem Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetz der Konföderation erhalten,

                        

                        	
                           Kirchenbeamte,

                        

                        	
                           Vikare und

                        

                        	
                           Kandidaten des Predigtamtes

                        

                     

                  

                  der beteiligten Kirchen und der öffentlich-rechtlichen Körperschaften in ihrem Bereich (Berechtigte); es gilt auch für die
                     Hinterbliebenen der Berechtigten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in diesem Kirchengesetz verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer.
                  

               

               
                     § 2
Anwendung staatlichen Rechts und Voraussetzungen für die Zusage der Umzugskostenvergütung und des Trennungsgeldes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld werden in entsprechender Anwendung der für die Beamten des Landes Niedersachsen geltenden
                     Vorschriften zugesagt, soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vor Ablauf von fünf Jahren seit dem letzten Umzug werden Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld nur dann gewährt, wenn der
                     Umzug dienstlich notwendig oder das dienstliche Interesse von der zuständigen Stelle festgestellt worden ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In besonders begründeten Ausnahmefällen kann Umzugskostenvergütung auch zugesagt werden, wenn ausweislich amts- oder vertrauensärztlicher
                     Bescheinigung unabweisbare gesundheitliche Gründe in der Person des Berechtigten oder des mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
                     lebenden Ehegatten oder der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden, beim Familienzuschlag zu berücksichtigenden Kinder
                     einen Umzug erfordern.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Bei der Berufung einer Person, die nicht im Dienst einer der beteiligten Kirchen steht, werden Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld
                     gewährt, es sei denn, dass die Berufung im überwiegenden Interesse der Person liegt und sie vorher darauf hingewiesen worden
                     ist, dass Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld nicht gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Auf besonderen Rechtstiteln oder auf öffentlichem Recht beruhende Verpflichtungen Dritter gegenüber dem Berechtigten zur Gewährung
                     von Umzugskostenvergütung oder Trennungsgeld bleiben unberührt.  2 Hierauf beruhende Leistungen werden bei der Berechnung der Umzugskostenvergütung angerechnet.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Umzugskostenvergütung wird ferner gewährt beim Auszug aus einer Dienstwohnung wegen Versetzung in den Ruhe- oder Wartestand
                     sowie bei Beurlaubung aus dienstlichen Gründen, wenn deshalb ein Wohnungswechsel erforderlich wird und kein anderer Kostenträger
                     die Aufwendungen übernimmt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Ist der Umzug durch ein Disziplinarverfahren, das zu einer Verurteilung führt, veranlasst, so entscheidet die zuständige Stelle
                     darüber, ob und in welchem Umfang eine Umzugskostenvergütung gewährt wird; das gilt auch bei der Entlassung aus dem Dienst
                     oder der Beendigung des Dienstverhältnisses aus einem von dem Berechtigten zu vertretenden Grund.
                  

               

               
                     § 3
Umzugskostenvergütung
                     

                  

                  Die Umzugskostenvergütung umfasst
                     
                        	
                           die Beförderungsauslagen (§ 4),
                           

                        

                        	
                           die Reisekosten (§ 5),
                           

                        

                        	
                           die Mietentschädigung und die Wohnungsbeschaffungskosten (§ 6) sowie
                           

                        

                        	
                           die pauschale Vergütung für alle sonstigen Umzugskosten (§ 7).
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Beförderungsauslagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Notwendige Auslagen für das Befördern des Umzugsgutes von der bisherigen in die neue Wohnung werden für höchstens 100 m3 Umzugsgut anerkannt, ferner für jedes beim Familienzuschlag berücksichtigungsfähige Kind, das auch nach dem Umzug noch zum
                     Haushalt des Berechtigten gehört, weitere 10 m3 Umzugsgut.  2 Kosten für Berufspacker werden bis zu 16 Stunden anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei Umzügen ohne Inanspruchnahme eines Spediteurs werden die nachgewiesenen notwendigen Auslagen erstattet, soweit, diese
                     nicht Eigenleistungen des Berechtigten selbst und der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen betreffen.  2 Ferner kann in diesen Fällen eine Ersparnispauschale gewährt werden, wenn die beteiligten Kirchen dies in Ausführungsbestimmungen
                     regeln.  3 Dabei ist die Höhe der Ersparnispauschale festzusetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Umzügen aus Anlass des Vorbereitungsdienstes werden nur die nachgewiesenen Beförderungskosten bis zu einem Höchstbetrag
                     erstattet.  2 Für jedes nach Absatz 1 zu berücksichtigende Kind erhöht sich der erstattungsfähige Höchstbetrag.  3 Der Höchstbetrag und der Erhöhungsbetrag sind in den Ausführungsbestimmungen zu regeln.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Erstattung der Auslagen nach Absatz 1 kann bei Umzügen von oder nach Orten außerhalb des Gebietes der jeweiligen beteiligten
                     Kirche in den Ausführungsbestimmungen der Höhe nach beschränkt werden.
                  

               

               
                     § 5
Reisekosten
                     

                  

                  Für die Erstattung von Reisekosten gelten die Bestimmungen des Landes Niedersachsen entsprechend mit der Maßgabe, dass Reisekosten
                     für Umzüge in die Ruhestandswohnung, für Umzüge von Hinterbliebenen und für Umzüge aus Anlass der Aufnahme des Vorbereitungsdienstes
                     nicht gewährt werden.
                  

               

               
                     § 6
Mietentschädigung, Wohnungsbeschaffungskosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Entsteht durch den Wohnungswechsel eine doppelte Mietbelastung, so können die zusätzlichen Mietaufwendungen für längstens
                     drei Monate erstattet werden (Mietentschädigung).  2 Die Entscheidung trifft die zuständige Stelle.  3 Weitergehende Ansprüche auf Mietentschädigung sind  ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Umzügen in die Ruhestandswohnung, für Umzüge von Hinterbliebenen und für Umzüge aus Anlass der Aufnahme des Vorbereitungsdienstes
                     werden Kosten für die Suche nach einer Wohnung oder eine durch den Wohnungswechsel bedingte doppelte Mietbelastung nicht berücksichtigt.
                  

               

               
                     § 7
Pauschale Vergütung für alle sonstigen Umzugskosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Berechtigte, der am Tage vor dem Einladen des Umzugsgutes eine eigene Wohnung hatte und eine solche nach dem Umzug wieder
                     einrichtet, erhält eine pauschale Vergütung für alle sonstigen Kosten ohne Rücksicht auf deren Höhe.  2 Die Höhe der Vergütung ist in den Ausführungsbestimmungen zu regeln.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die pauschale Vergütung nach Absatz 1 erhöht sich für den mit umziehenden Ehegatten sowie für jedes nach § 4 Abs. 1 zu berücksichtigende Kind um einen Erhöhungsbetrag, dessen Höhe in den Ausführungsbestimmungen zu regeln ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die pauschale Vergütung kann um bis zu 40 v. H. erhöht werden, wenn innerhalb von fünf Jahren ein dienstlich notwendiger Umzug
                     oder ein Umzug im dienstlichen Interesse vorausgegangen war.  2 Die Entscheidung trifft die zuständige Stelle.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Umzüge in die Ruhestandswohnung, für Umzüge von Hinterbliebenen und
                     für Umzüge aus Anlass der Aufnahme des Vorbereitungsdienstes.
                  

               

               
                     § 8
Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Vor Vergabe des Auftrages hat der Berechtigte von zwei verschiedenen Spediteuren Angebote einzuholen und vor dem Umzug, spätestens
                     aber bei der Antragstellung, der kostenerstattenden Stelle vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Durch Rechtsverordnung können die beteiligten Kirchen für sich und für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften in ihrem
                     Bereich Regelungen über den Abschluss von Rahmenverträgen mit Logistik- und/oder Speditionsunternehmen treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Umzugskosten sind auf der Grundlage des günstigsten Angebotes abzurechnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Umzugskostenvergütung wird nach Beendigung des Umzuges gewährt.  2 Auf schriftlichen Antrag kann eine Abschlagszahlung auf die Umzugskostenvergütung gewährt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Anspruch auf Umzugskostenvergütung verfällt, wenn er nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach Beendigung
                     des Umzuges bei der zuständigen Stelle schriftlich geltend gemacht worden ist.
                  

               

               
                     § 9
Ermächtigungsbestimmung
                     

                  

                  Die zuständige Stelle erlässt die zur Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Ausführungsbestimmungen.
                  

               

               
                     § 10
Zuständige Stelle
                     

                  

                  Zuständige Stelle im Sinne dieses Kirchengesetzes ist
                     
                        	
                           in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig das Landeskirchenamt,

                        

                        	
                           in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers das Landeskirchenamt,

                        

                        	
                           in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg der Oberkirchenrat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
In-Kraft-Treten
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft.
                  

                   2 Unter Bezugnahme auf den Beschluss der 8. Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 17. Juni 2006
                     ausgefertigt.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmungen zum Umzugskostengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über Umzugskosten
            und Trennungsgeld vom 27.6.2006 (Umzugskostengesetz)
         

      

      
         Vom 24. November 2006

      

      
         (GVBl. 26. Band, S. 84)
         

      

      Gemäß § 9 des Umzugskostengesetzes (GVBl. XXVI. Band, 3. Stück, Seite 54) bestimmen wir:
      

      
                     Zu § 4
Beförderungsauslagen

                  

                  
                     
                        	
                             1 Zu Absatz 2: Die Ersparnispauschale beträgt neben nachgewiesenen notwendigen Auslagen, wie z. B. Mietwagenkosten einschl.
                              Benzin, 600 €, wenn am bisherigen Wohnort eine eigene Wohnung vorhanden war und eine solche am neuen Wohnort wieder eingerichtet wird;
                              anderenfalls beträgt die Ersparnispauschale 300 €.  2 Werden keinerlei Auslagen geltend gemacht, beträgt die Pauschale als Abgeltung aller Beförderungsauslagen 1.200 € bzw. 600 €.
                           

                        

                        	
                            Zu Absatz 3: Der erstattungsfähige Höchstbetrag beläuft sich auf 2.500,00 Euro.

                        

                        	
                             1 Zu Absatz 4: Die Beförderungskosten werden nur insoweit erstattet, als diese bei einem Umzug innerhalb des Gebiets der Konföderation
                              evangelischer Kirchen in Niedersachsen angefallen wären.  2 Hierfür werden 500 km angesetzt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Zu § 6
Mietentschädigung, Wohnungsbeschaffungskosten

                  

                   1 Zu Absatz 2: Erstattungsfähig sind die notwendigen Kosten der Monatskaltmiete für die jeweils nicht genutzte Wohnung.  2 Der Berechtigte hat den Zeitraum so kurz wie möglich zu halten und nachzuweisen, dass die geltend gemachten Kosten unumgänglich
                     waren.
                  

               

               
                     Zu § 7
Pauschale Vergütung für alle sonstigen Umzugskosten

                  

                  
                     	
                        Zu Absatz 1: Die Vergütung beträgt 400 €.
                        

                     

                     	
                        Zu Absatz 2: Der Erhöhungsbetrag beträgt für die mit umziehende Ehegattin / den mit umziehenden Ehegatten 400 € und für jedes zu berücksichtigende Kind 150 €.
                        

                     

                  

               

               
                     Zu § 8
Verfahren

                  

                  Zu Absatz 4: Im Antrag auf Gewährung der Umzugskostenvergütung ist vom Berechtigten anzugeben, ob bzw. dass alle umzugsvertraglich
                     vereinbarten Leistungen vom Spediteur vollständig erbracht wurden.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen (Vorschussrichtlinien – VR)

      

      
         Vom 30. September 2003

      

      
         (GVBl. 25. Band, S. 132)

      

      
            Nr. 1
Personenkreis
            

         

         
               (
               1
               )
               Folgenden Personen – im Folgenden Bedienstete genannt – kann nach diesen Richtlinien auf Antrag ein unverzinslicher Vorschuss
            gewährt werden
            
               	
                  Pfarrerinnen, Pfarrer,

               

               	
                  Pastorinnen, Pastoren,

               

               	
                  Kirchenbeamtinnen, Kirchenbeamten,

               

               	
                  Angestellten,

               

               	
                  Arbeiterinnen und Arbeitern,

               

            

         

         die sich im Dienstverhältnis zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg oder zu einer unter ihrer Aufsicht stehenden
            Körperschaft befinden.
         

         
               (
               2
               )
               Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter müssen sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit oder in
            einem auf länger als ein Jahr befristeten ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden und die Probezeit beendet haben.
         

         
               (
               3
               )
               Vikarinnen, Vikaren, Kirchenbeamten-Anwärterinnen und -Anwärtern, Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten dürfen
            Vorschüsse grundsätzlich nicht gewährt werden.
         

      

      
            Nr. 2
Allgemeines
            

         

         Ein unverzinslicher Vorschuss darf nur im Rahmen der Haushaltsmittel gewährt werden; auf die Gewährung besteht kein Rechtsanspruch.

      

      
            Nr. 3
Kraftfahrzeugvorschüsse
            

         

          1 Bediensteten, die ein Kraftfahrzeug beschaffen, das sie überwiegend dienstlich nutzen, kann ein unverzinslicher Vorschuss
            gewährt werden.  2 Falls die Haushaltsmittel für Vorschüsse nach Satz 1 nicht ausgeschöpft werden, kann Bediensteten, die sich verpflichten,
            ihr Kraftfahrzeug gelegentlich dienstlich zu nutzen, ein unverzinslicher Vorschuss gewährt werden.
         

      

      
            Nr. 4
Sonstige Vorschüsse
            

         

          1 Bediensteten, die durch besondere Umstände zu unabwendbaren Ausgaben genötigt werden, die sie aus eigenen Mitteln und Mitteln
            der in häuslicher Gemeinschaft lebende Ehegattin oder des Ehegatten oder aus Leistungen, Zuwendungen oder Darlehen zu zumutbaren
            Konditionen von dritter Seite nicht bestreiten können, kann ein unverzinslicher Vorschuss gewährt werden.  2 Die oder der Bedienstete hat die Angaben glaubhaft zu machen.
         

      

      
            Nr. 5
Sicherung des Vorschusses
            

         

         
               (
               1
               )
                1 Vorschüsse dürfen nicht zu einer untragbaren Verschuldung führen.  2 Der Vorschuss darf erst bewilligt werden, wenn sich auch die oder der mit der oder dem Bediensteten in häuslicher Gemeinschaft
            lebende Ehegattin oder Ehegatte schriftlich zur Rückzahlung des Vorschusses verpflichtet hat.  3 Die Bewilligungsstelle kann die Gewährung des Vorschusses an Bedienstete, die nicht verheiratet sind, von der Beibringung
            einer Bürgschaft abhängig machen.
         

         
               (
               2
               )
               Von der oder dem Bediensteten kann der Nachweis einer zweckentsprechenden Verwendung des Vorschusses verlangt werden; nicht
            zweckentsprechend verwendete Beträge sind unverzüglich zurückzuzahlen.
         

      

      
            Nr. 6
Zeitpunkt, Vorschusshöhe, Tilgungsraten
            

         

         
               (
               1
               )
               Der Vorschuss soll nicht bewilligt werden, wenn dieser später als sechs Monate nach dem Entstehen der Aufwendungen beantragt
            wird.
         

         
               (
               2
               )
               Die Höhe des Vorschusses nach Nr. 3 beträgt höchstens 2 400 Euro.
         

         
               (
               3
               )
               Die Höhe des Vorschusses nach Nr. 4 darf das Dreifache der monatlichen Bezüge, höchstens jedoch 2 600 Euro betragen.
         

         
               (
               4
               )
                1 Bezüge im Sinne der Absätze 2 und 3 sind
            
               	
                  bei Empfängern von Dienstbezügen das Grundgehalt, der Familienzuschlag,

               

               	
                  bei Angestellten die Grundvergütung, der Ortszuschlag,

               

               	
                  bei Arbeitern der Monatstabellenlohn, der Sozialzuschlag.

               

            

         

          2 Der Berechnung der Vorschusshöhe sind die Bruttobeträge des Monats zugrunde zu legen, der der Antragstellung vorhergeht; Nachzahlungen
            und gesetzliche oder tarifliche Sonderzahlungen in diesem Monat bleiben unberücksichtigt.
         

         
               (
               5
               )
               Sind aus demselben Anlass mehrere Personen antragsberechtigt, so kann der Vorschuss nur einer Person gewährt werden.
         

         
               (
               6
               )
                1 Der Vorschuss nach Nr. 3 ist grundsätzlich in vierundzwanzig, der Vorschuss nach Nr. 4 in sechsundzwanzig gleichen Monatsraten
            zu tilgen.  2 Mit Bediensteten, denen ein geringes Einkommen zur Verfügung steht, kann vereinbart werden, dass sich die Rückzahlung des
            Vorschusses über einen längeren Zeitraum erstreckt, als in Satz 1 festgelegt.  3 Soweit der Vorschuss zu Leistungen verwendet wird, für die die oder der Bedienstete in der Folge Ersatz erhält (z. B. Versicherungsleistungen),
            ist dieser über die laufende Tilgung hinaus zur Abdeckung des Vorschusses zu verwenden.
         

         
               (
               7
               )
                1 Der Vorschuss ist spätestens bis zur Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zurückzuzahlen.  2 Bei vorzeitiger Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ist der Rest des Vorschusses in einer Summe zurückzuzahlen.
             3 Endet das Dienst- oder Arbeitsverhältnis vorzeitig aus Gründen, die die oder der Bedienstete nicht zu vertreten hat, so kann
            auf Antrag die Rückzahlung des Vorschusses im Rahmen der bisherigen Tilgungsraten weiter erfolgen.
         

          4 Wechselt die oder der Bedienstete ihren oder seinen Arbeitsplatz innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
            und ist damit ein Wechsel des Dienstherrn oder Arbeitgebers verbunden, kann der Vorschuss nach Maßgabe von Nummer 2 Abs. 1
            vom neuen Dienstherrn oder Arbeitgeber übernommen werden.
         

         
               (
               8
               )
                1 Wird, bevor ein Vorschuss getilgt ist, ein weiterer Vorschuss aus anderem Anlass beantragt, so darf dieser im Rahmen des in
            Absatz 2 genannten Höchstbetrages nur insoweit gewährt werden, als dadurch die Summe der Vorschüsse unter Berücksichtigung
            der inzwischen vorgenommenen Tilgung den Gesamtbetrag von 3 900 Euro nicht übersteigt.  2 Der Rest des ersten Vorschusses kann mit dem neuen Vorschuss zusammengelegt und die monatliche Tilgungsrate neu festgesetzt
            werden.
         

      

      
            Nr. 7
Beginn und Aussetzung der Tilgung
            

         

         
               (
               1
               )
               Die Tilgung des Vorschusses beginnt mit dem nächsten, der zuständigen Stelle möglichen Einbehaltungstermin, der auf die Auszahlung
            des Vorschusses folgt.
         

         
               (
               2
               )
                1 Für die Dauer der Beurlaubung ohne Bezüge oder einer anderweitigen Unterbrechung der Zahlung sind die vereinbarten monatlichen
            Raten von der oder dem Betreffenden an die Dienststelle zu überweisen bis der Vorschuss vollständig getilgt ist.  2 Die Bewilligungsstelle kann für die Dauer des Ruhens des Dienstverhältnisses wegen Einberufung zum Grundwehrdienst, Zivildienst
            oder Ableistung eines vergleichbaren Dienstes, bei Unterbrechung der Zahlung durch Elternzeit oder Bezug von Krankengeld oder
            in besonderen Härtefällen die Tilgung auf Antrag ganz oder teilweise aussetzen.
         

      

      
            Nr. 8
Zuständigkeit
            

         

          1 Über die Anträge nach diesen Richtlinien entscheidet die Bewilligungsstelle.
         

          2 Bewilligungsstelle ist für Bedienstete einer Kirchengemeinde der Gemeindekirchenrat, für Bedienstete eines Kirchenverbandes
            nach dem Kirchenverbandsgesetz der Verbandsvorstand, für Bedienstete eines Kirchenkreises der Kreiskirchenrat und für Bedienstete
            der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg der Oberkirchenrat.
         

      

      
            Nr. 9
In-Kraft-Treten
            

         

          1 Diese Richtlinien treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  2 Zum gleichen Zeitpunkt sind die bisherigen Vorschussrichtlinien und die dazu ergangenen Rundschreiben nicht mehr anzuwenden,
            sofern es sich nicht um Vorschüsse handelt, die bis zum Datum des Inkrafttretens bewilligt worden sind.
         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Gewährung von Wegstreckenentschädigung bei
            Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges für dienstliche Zwecke (Gemeinsames Wegstreckenentschädigungsgesetz – WEG)
         

      

      
         Vom 23. November 1995

      

      
         (GVBl. 23. Band, S. 121)

      

      Die Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für Strecken, die der Dienstreisende mit einem privateigenen Kraftfahrzeug zurückgelegt hat, wird als Auslagenersatz eine
                     Wegstreckenentschädigung gewährt.  2 Die Höhe der Wegstreckenentschädigung wird durch Ausführungsverordnung des Rates unter Berücksichtigung der Anschaffungs-,
                     Unterhaltungs- und Betriebskosten und der Abnutzung des Kraftfahrzeuges bestimmt; darin kann vorgesehen werden, dass Gliedkirchen
                     in besonders begründeten Ausnahmefällen abweichende Regelungen treffen können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Neben der Wegstreckenentschädigung nach Absatz 1 wird dem Dienstreisenden für die Mitnahme von Personen, die nach kirchlichem
                     Recht Anspruch auf Fahrtkostenerstattung haben, oder für die Mitnahme von Konfirmanden zum kirchlichen Unterricht Mitnahmeentschädigung
                     gewährt.  2 Die Höhe der Mitnahmeentschädigung wird durch Ausführungsverordnung des Rates bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Soweit Wegstreckenentschädigung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesumzugskostengesetzes und der Trennungsgeldverordnung
                     zu gewähren ist, so bestimmt sich ihre Höhe nach den in der Ausführungsverordnung zu diesem Kirchengesetz genannten Sätzen.
                      2 Das Gleiche gilt für die Zahlung einer Wegstreckenentschädigung für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte
                     aus besonderem dienstlichen Anlass gemäß § 23 Abs. 3 des Bundesreisekostengesetzes.  3 Absatz 2 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Eine Unterscheidung zwischen privateigenem und anerkannt privateigenem Kraftfahrzeug findet nicht statt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wegstreckenentschädigung wird, soweit sie die Kosten eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels übersteigt, nur gewährt,
                     wenn
                     
                        	
                           bei ungünstigen Verbindungen der regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel durch Benutzung eines Kraftfahrzeuges eine Zeitersparnis
                              eintritt, die die Höhe des Tage- und Übernachtungsgeldes entsprechend vermindert,
                           

                        

                        	
                           der Dienstreisende noch eine andere Person mitnimmt, die bei Benutzung eines anderen Verkehrsmittels Anspruch auf Fahrtkostenerstattung
                              nach diesen Bestimmungen hätte, soweit die in diesem Fall insgesamt zu zahlende Reisekostenvergütung nicht wesentlich höher
                              liegt als bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel,
                           

                        

                        	
                           regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel nicht oder zu so ungünstigen Zeiten verkehren, dass ihre Benutzung nicht zumutbar
                              ist,
                           

                        

                        	
                           besondere dienstliche Gründe vorliegen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Reisekostenrechnung sind die Gründe für die Benutzung eines Kraftfahrzeuges darzulegen.  2 Fehlt eine Begründung, so sind nur die Kosten für ein regelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel erstattungsfähig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Eine Wegstreckenentschädigung wird nicht gewährt, wenn die Fahrtstrecke insgesamt weniger als 3 km beträgt, es sei denn, dass
                     der Dienstreisende wegen körperlicher Behinderung oder wegen der Mitnahme von dienstlichen Gegenständen auf die Benutzung
                     des Kraftfahrzeuges angewiesen ist.
                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt in Kraft
                     
                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
                              gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 des Vertrages über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen am 1. Januar
                              1996,
                           

                        

                        	
                           in der Ev.-ref. Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) und in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe
                              gemäß § 19 Abs. 3 Satz 1 des Vertrages über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und den
                              dazu erlassenen Bestimmungen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Unter Bezugnahme auf den Beschluss der 6. Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 28. Oktober
                     1995 ausgefertigt.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zum Gemeinsamen Wegstreckenentschädigungsgesetz
            (Wegstreckenentschädigungsverordnung – WEVO)1

      

      
         Vom 28. Dezember 1995

      

      
         (GVBl. 23. Band, S. 122), zuletzt geändert am 17. Dezember 2024 
(GVBl. 30. Band, S. 66)

      

      Aufgrund des § 1 des Gemeinsamen Wegstreckenentschädigungsgesetzes (WEG) vom 23. November 1995 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 168) erlassen wir die folgende Ausführungsverordnung:

      
                     § 1
Höhe der Wegstreckenentschädigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Höhe der Wegstreckenentschädigung gemäß § 1 Abs. 1 des Gemeinsamen Wegstreckenentschädigungsgesetzes bei Benutzung eines
                     privateigenen Kraftfahrzeuges für dienstliche Zwecke beträgt 38 Cent je km.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die beteiligten Kirchen können in besonders begründeten Ausnahmefällen abweichende Regelungen treffen.
                  

               

               
                     § 2
Höhe der Mitnahmeentschädigung
                     

                  

                  Die Höhe der Mitnahmeentschädigung gemäß § 1 Abs. 2 des Gemeinsamen Wegstreckenentschädigungsgesetzes bei Benutzung eines
                     privateigenen Kraftfahrzeuges für dienstliche Zwecke beträgt 2 Cent je Kilometer für jede Person.
                  

               

               
                     § 3
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Ausführungsverordnung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zugleich treten die Richtlinien des Rates der Konföderation über die Zahlung von Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung vom
                     17. März 1981 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 35), zuletzt geändert am 23. September 1992 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 160),
                     außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Red. Anm.: Diese Verordnung gilt aufgrund von § 4 des Kirchengesetzes zu dem Vertrag über die Bildung einer Konföderation
                  evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 17. Dezember 2013 ab dem 1. Januar 2015 als Rechtsverordnung der Ev.-Luth. Kirche
                  in Oldenburg fort.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur Regelung der Arbeitsbedingungen in Einrichtungen
            der Diakonie
(Arbeitsrechtsregelungsgesetz - Diakonie - ARRG-D)
         

      

      
         Vom 8. März 2014

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 181)
         

      

      Die Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dieses Kirchengesetz und das Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie vom 13. November 2013 in der jeweils geltenden Fassung (Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz - ARGG-EKD, Amtsbl. EKD S. 420) gelten für alle Rechtsträger der Diakonie.  2 Die Diakonischen Werke der an der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen beteiligten Kirchen verpflichten ihre
                     Mitglieder zur Beachtung dieses Kirchengesetzes jeweils in ihrer Satzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dieses Kirchengesetz gilt nicht für Rechtsträger der Diakonie, die der Geltung des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer
                     Kirchen in Niedersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) oder des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Evangelisch-reformierten Kirche unterliegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Rechtsträger der Diakonie im Sinne dieses Kirchengesetzes sind die Diakonischen Werke der an der Konföderation evangelischer
                     Kirchen in Niedersachsen beteiligten Kirchen sowie die den Diakonischen Werken angeschlossenen rechtlich selbstständigen,
                     einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland zugeordneten juristischen Person des Privatrechts mit ihren Einrichtungen
                     und Diensten.
                  

               

               
                     § 2
Verpflichtung zur Anwendung eines kirchlichen Arbeitsrechts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Rechtsträger der Diakonie haben in allen auf dem Gebiet der an der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen beteiligten
                     Kirchen gelegenen Einrichtungen die kirchengemäßen Tarifverträge nach § 3 anzuwenden.  2 Dies gilt auch für Rechtsträger der Diakonie nach Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Satz 2, wenn sie bis zum Inkrafttreten
                     dieses Gesetzes auf dem Gebiet der an der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen beteiligten Kirchen einheitlich
                     die Arbeitsvertragsrichtlinien der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen (AVR-K) angewendet haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Ein Rechtsträger der Diakonie hat abweichend von Absatz 1 die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR-DD)
                     anzuwenden, wenn der Rechtsträger
                  

                  
                     
                        	
                            diese bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes einheitlich angewendet hat oder

                        

                        	
                            beherrschtes Unternehmen im Sinne des § 17 Aktiengesetzes eines anderen Rechtsträgers mit Sitz der Geschäftsleitung im Gebiet
                              einer nicht an der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen beteiligten Kirche ist.  2 Dies gilt auch für die Einrichtungen auf dem Gebiet der Kirchen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen eines
                              Rechtsträgers, dessen Sitz der Geschäftsleitung außerhalb des Gebiets der Kirchen der Konföderation evangelischer Kirchen
                              in Niedersachsen liegt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Rechtsträger der Diakonie dürfen auf dem Gebiet der Kirchen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen ein anderes
                     kirchliches Arbeitsrecht als das nach Absatz 1 oder 2 bestimmte nur anwenden, wenn die schriftliche Zustimmung der jeweils
                     zuständigen Tarifvertragsparteien nach § 3 dieses Gesetzes vorliegt.  2 Die Rechtsträger der Diakonie müssen dann dieses kirchliche Arbeitsrecht auf dem Gebiet der Kirchen der Konföderation evangelischer
                     Kirchen in Niedersachsen anwenden.
                  

               

               
                     § 3
Tarifvertragsparteien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Rechtsträger der Diakonie, die nach § 2 dieses Gesetzes kirchengemäße Tarifverträge anzuwenden haben, sind im Diakonischen Dienstgeberverband Niedersachsen e.V.
                     (DDN) zu einem Arbeitgeberverband zusammengeschlossen und an seine Satzung gebunden; das Recht des DDN zum satzungsgemäßen
                     Ausschluss eines Mitglieds bleibt davon unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der DDN schließt Tarifverträge nur für Einrichtungen der Rechtsträger der Diakonie, die im Gebiet der an der Konföderation
                     evangelischer Kirchen in Niedersachsen beteiligten Kirchen gelegen sind.  2 Er darf Tarifverträge nur mit denjenigen Gewerkschaften abschließen, die mit der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
                     eine vertragliche Vereinbarung zur Vermeidung von Arbeitskämpfen abgeschlossen haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die tarifgebundenen Rechtsträger der Diakonie sind verpflichtet, im Arbeitsvertrag mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
                     die vom DDN geschlossenen einschlägigen Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung zu vereinbaren.  2 Den bereits vor dem Inkrafttreten eines einschlägigen Tarifvertrags beschäftigten nicht tarifgebundenen Mitarbeiterinnen und
                     Mitarbeitern sind Arbeitsvertrage nach Satz 1 anzubieten.
                  

               

               
                     § 4
Übergangsregelung
                     

                  

                  Für alle bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ordnungsgemäß gestellten Anträge oder eingeleiteten Schlichtungsverfahren gelten
                     die Bestimmungen des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur Regelung des Arbeitsrechts
                     für Einrichtungen der Diakonie (ARRG-D) vom 3. November 1997 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 261, zuletzt geändert durch Verordnung
                     mit Gesetzeskraft vom 2. Juli 2012, Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 217 berichtigt am 12. Oktober 2012, Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 310) bis zu deren endgültiger Erledigung weiter.
                  

               

               
                     § 5
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieses Gesetz tritt nach Maßgabe der §§ 22 Absatz 1 i. V. m. § 14 Absatz 1 Nr. 4 des Vertrages über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen mit seiner Verkündung im kirchlichen
                     Amtsblatt Hannover in Kraft.  2 Zum selben Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur Regelung des Arbeitsrechts
                     für Einrichtungen der Diakonie (ARRG-D) vom 3. November 1997 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 261, zuletzt geändert durch Verordnung
                     mit Gesetzeskraft vom 2. Juli 2012, Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 217, berichtigt am 12. Oktober 2012, Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 310) außer Kraft. 
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Haushaltsgesetz
            – HhG)
         

      

      
         In der Fassung vom 22. Mai 1984

      

      
         (GVBl. 20. Band, S. 284) geändert am 27. September 2008 (GVBl. 26. Band, S. 180), zuletzt geändert am 24.11.2023 (GVBl. 30. Band, S. 15)

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
                     
                        	
                           der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und ihrer Einrichtungen sowie der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers,
                              der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und deren Einrichtungen und
                           

                        

                        	
                           derjenigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der Konföderation oder der Aufsicht
                              einer der beteiligten Kirchen unterstehen, soweit nichts anderes bestimmt ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständige Stelle der jeweiligen Kirche kann für einzelne ihrer Einrichtungen bestimmen,
                     dass diejenige Haushaltsordnung, die für die Kirchengemeinden und die sonstigen kirchlichen Körperschaften gilt, entsprechend
                     anzuwenden ist.
                  

               

               
                     § 2
Zweck und Aufstellung des Haushaltsplanes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung.  2 Er wird nach dem verfassungsmäßig vorgesehenen Verfahren von den verfassungsmäßig zuständigen Organen für ein Haushaltsjahr
                     oder für mehrere Haushaltsjahre durch Kirchengesetz oder Beschluss festgestellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

               

               
                     § 3
Wirkungen des Haushaltsplanes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushaltsplan ermächtigt die für die Ausführung zuständige Stelle, die vorgesehenen Einnahmen zu erheben, Ausgaben zu
                     leisten und Verpflichtungen einzugehen.  2 Genehmigungsvorbehalte im Haushaltsplan oder in Kirchengesetzen bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.
                  

               

               
                     § 4
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
                     

                  

                  Bei Aufstellung und Ausführung des Hauthaltsplanes sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

               

               
                     § 5
Grundsatz der Gesamtdeckung
                     

                  

                  Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben, ausgenommen sind zweckgebundene Einnahmen.

               

               
                     § 6
Inhalt des Haushaltsplanes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        In den Haushaltsplan sind die im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und die voraussichtlich zu leistenden Ausgaben aufzunehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.
                  

               

               
                     § 7
Feststellung des Haushaltsplanes und vorläufige Haushaltsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Haushaltsplan soll vor Beginn des Haushaltsjahres aufgestellt und festgestellt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Haushaltspläne der Konföderation, der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg sind jeweils in zusammengefasster Form zu veröffentlichen;
                     für sonstige Haushaltspläne richtet sich die Veröffentlichung nach dem Recht der beteiligten Kirchen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ist der Haushaltsplan ausnahmsweise nicht vor Beginn des Haushaltsjahres festgestellt worden, so sind
                     
                        	
                           nur die Ausgaben zu leisten, die bei sparsamer Bewirtschaftung nötig sind, um
                              
                                 	
                                    die bestehenden Einrichtungen im Rahmen der Ermächtigungen für das vorangegangene Haushaltsjahr in geordnetem Gang zu halten
                                       und den gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen zu genügen,
                                    

                                 

                                 	
                                    Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen, für die durch den Haushaltsplan des Vorjahres bereits Beträge
                                       festgesetzt worden sind,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           die Einnahmen fortzuerheben, soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist.

                        

                        	
                           Kassenkredite nur im Rahmen des Haushaltsplanes des Vorjahres zulässig.

                        

                     

                  

               

               
                     § 8
Nachtragshaushaltsplan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Haushaltsplan kann bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch einen Nachtragshaushaltsplan geändert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein Nachtragshaushaltsplan soll, sofern in den Kirchenverfassungen nichts anderes bestimmt ist, aufgestellt werden, wenn zu
                     erkennen ist, dass
                     
                        	
                           ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich auch bei Ausnutzung aller Einsparungsmöglichkeiten nur
                              durch eine Änderung des Haushaltsplanes erreicht werden kann oder
                           

                        

                        	
                           bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet
                              werden sollen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung erkennbar sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für den Nachtragshaushaltsplan gelten die Vorschriften über den Haushaltsplan entsprechend.
                  

               

               
                     § 9
Rücklagen
                     

                  

                  Rücklagen sind als allgemeine Rücklagen oder als Sonderrücklagen zu bilden; sie sind sicher und ertragbringend anzulegen.

               

               
                     § 10
Jahresrechnung/Jahresabschluss
                     

                  

                  Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist alsbald die Jahresrechnung (kamerales Rechnungswesen) oder der Jahresabschluss (doppisches
                     Rechnungswesen) aufzustellen.
                  

               

               
                     § 11
Rechnungsprüfung
                     

                  

                  Durch Rechnungsprüfung ist festzustellen, ob die Haushaltsführung ordnungsgemäß wahrgenommen wurde.

               

               
                     § 12
Entlastung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ergibt die Rechnungsprüfung keine Beanstandungen oder sind die Beanstandungen ausgeräumt, so ist das Prüfungsverfahren durch
                     Erteilen der Entlastung abzuschließen.  2 Die Entlastung kann mit Einschränkungen erteilt oder mit Auflagen verbunden werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entlastung ist der Stelle, die für die Ausführung des Haushaltsplanes und für die Kassen- und Rechnungsführung zuständig
                     ist, schriftlich, mit einer Ausfertigung für die zuständige Kasse, zu erteilen.
                  

               

               
                     § 13
Schlussvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die näheren Grundlagen der Vermögensverwaltung sowie des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Geltungsbereich dieses
                     Kirchengesetzes werden durch eine Rechtsverordnung des Oberkirchenrates mit Zustimmung des Gemeinsamen Kirchenausschusses
                     geregelt. 
                  

                  (2) bis (4) (Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften)

               

            

         

      

      

   
      

      
         Rechtsverordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Haushaltsordnung-Doppik
            - HO-Doppik)
         

      

      
         Vom 18. November 2021 (GVBl. 29. Band, S. 4),  geändert am 15.12.2023 (GVBl. 30. Band, S. 16), zuletzt geändert am 19.09.2024 (GVBl. 30. Band, S. 63)
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      Aufgrund des § 13 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 1984 (GVBl. 20. Band, S. 284),
         das zuletzt durch das Kirchengesetz vom 27. September 2008 (GVBl. 26. Band, S. 180) geändert worden ist, übernimmt der Oberkirchenrat
         mit Zustimmung der Synode die Ausführungsverordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über
         das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung(KonfHO-Doppik) vom 02. Juli 2012 (GVBl.
         227. Band, S. 112) als eigene Rechtsverordnung:
      

      
            Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan
            

         

         
                     § 1 
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Rechtsverordnung gilt für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der  Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
                     und ihrer  Einrichtungen sowie derjenigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht
                     unterstehen, soweit das Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung – Doppik – erfolgt. 
                  

               

               
                     § 2 
Zweck des Haushaltsplanes
                     

                  

                  Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung; er dient im Rahmen der geplanten Ziele der Feststellung
                     und Deckung des Finanz- und Ressourcenbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr voraussichtlich notwendig sein
                     wird. 
                  

               

               
                     § 3 
Geltungsdauer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushaltsplan ist für ein oder zwei Haushaltsjahre aufzustellen.  2 Wird er für zwei Haushaltsjahre aufgestellt, so ist er nach Jahren zu trennen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

               

               
                     § 4 
Wirkung des Haushaltsplanes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushaltsplan ermächtigt, über die Haushaltsmittel zu verfügen und Verpflichtungen einzugehen.  2 Genehmigungsvorbehalte bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verpflichtungen weder begründet noch aufgehoben. 
                  

               

               
                     § 5 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind vorab angemessene Untersuchungen über die Folgekosten und die Wirtschaftlichkeit
                     anzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In geeigneten Bereichen soll eine Kosten- und Leistungsrechnung erstellt werden. 
                  

               

               
                     § 6
Grundsatz der Gesamtdeckung
                     

                  

                   1 Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, ausgenommen sind zweckgebundene Erträge (§ 15).  2 Im Investitions- und Finanzierungshaushalt gilt dies für die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel
                     entsprechend. 
                  

               

               
                     § 7 
Finanzplanung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Haushaltswirtschaft soll eine mehrjährige Finanzplanung zugrunde liegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Finanzplanung sind Art und Höhe des voraussichtlich benötigten Finanz- und Ressourcenbedarfs und dessen Deckungsmöglichkeiten
                     darzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Finanzplan ist jährlich anzupassen und fortzuführen.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 2
Aufstellung des Haushaltsplanes
            

         

         
                     § 8
Ausgleich des Haushaltsplanes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushaltsplan ist in jedem Jahr im Ergebnisplan auszugleichen.  2 Daneben sind die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Ergebnisplan ist ein Jahresfehlbetrag zulässig, wenn er aus der Haushaltsausgleichsrücklage, aus der Bauunterhaltungsrücklage
                     oder aus freiwilligen Rücklagen ausgeglichen werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         - entfallen - 
                  

               

               
                     § 9 
Vollständigkeit, Fälligkeitsprinzip, Gliederung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Haushaltsplan muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Erträge und die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen sowie
                     die mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verbundenen zahlungswirksamen Zu- und Abgänge enthalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan sowie einen Investitions- und Finanzierungsplan zu trennen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Haushaltsplan ist nach kirchlichen Handlungsfeldern oder Funktionen (Aufgaben, Dienste) zu gliedern.  2 Verschiedene Bereiche können zu Teilergebnishaushalten zusammengefasst werden.  3 Weitere Untergliederungen sind zulässig.  4 Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge erfolgt entsprechend der jeweiligen Gliederungssystematik. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Erträge und Aufwendungen sowie die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel sind innerhalb
                     der Gliederungssystematik (kirchliche Handlungsfelder oder Funktionen) nach Sachkonten des landeskirchlichen Kontenrahmens
                     zu gruppieren. 
                  

               

               
                     § 10 
Bestandteile und Inhalt des Haushaltsplanes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Haushaltsplan besteht aus:
                  

                  
                     
                        	
                            dem Haushaltsbuch mit der Summe aller Haushaltsmittel, getrennt nach Ergebnisplan sowie Investitions- und Finanzierungsplan
                              und 
                           

                        

                        	
                            dem Stellenplan, der die Soll-Stellen aller im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und der nicht nur vorübergehend privatrechtlich
                              Beschäftigten nach der Ordnung des Haushaltsplanes mit Angabe der Besoldungs- oder Entgeltgruppe enthält. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Ergebnisplan ist die Zusammenfassung aller Teilergebnishaushalte und umfasst die Summe aller Erträge und Aufwendungen.
                      2 Zuführungen zu und Entnahmen aus Rücklagen für nicht investive Zwecke sind im Ergebnisplan nach dem Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“
                     zu veranschlagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Investitions- und Finanzierungsplan umfasst die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen erfolgsneutralen
                     Haushaltsmittel. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Dem Haushaltsplan sind als Anlage beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                            die Bilanz zum letzten Stichtag und

                        

                        	
                            ein Bericht über mögliche Risiken und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und absehbarer künftiger Finanzierungslasten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Dem Haushaltsplan sollen ferner der Haushaltsquerschnitt, die mittelfristige Finanzplanung sowie die aus den Ansätzen des
                     Ergebnisplanes sowie des Investitions- und Finanzierungsplanes abzuleitende vereinfachte Kapitalflussrechnung beigefügt werden.
                  

               

               
                     § 11 
Bruttoveranschlagung, Einzelveranschlagung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Erträge und Aufwendungen sowie die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel sind in voller
                     Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen; sie dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für denselben Zweck dürfen Haushaltsmittel nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Ergebnisplan sind die Erträge nach ihrem Entstehungsgrund, die Aufwendungen nach ihrem Zweck zu veranschlagen und, soweit
                     erforderlich, zu erläutern.  2 Erläuterungen können für verbindlich erklärt werden.  3 Zum Vergleich der Haushaltsansätze sind die Haushaltsansätze für das dem Haushaltszeitraum vorangehende Jahr und die Ergebnisse
                     des Jahresabschlusses für das zweit-vorangegangene Jahr anzugeben.  4 Gleiches gilt für die Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Investitions- und Finanzierungsplan.  5 Bei Maßnahmen, die sich auf mehrere Jahre erstrecken, sollen die voraussichtlichen Gesamtkosten und ihre Finanzierung erläutert
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Verrechnungen innerhalb des Haushaltsplanes sollen vorgesehen werden, wenn sie für eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung
                     notwendig sind.
                  

               

               
                     § 12 
Verfügungsmittel, Verstärkungsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Im Haushaltsplan können angemessene Beträge veranschlagt werden, die bestimmten Personen für dienstliche Zwecke zur Verfügung
                     stehen (Verfügungsmittel). 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Deckung der Inanspruchnahme über- oder außerplanmäßiger Haushaltsmittel können angemessene Beträge als Verstärkungsmittel
                     veranschlagt werden.
                  

               

               
                     § 13 
Verpflichtungsermächtigungen
                     

                  

                   1 Das Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren Haushaltsmittel für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen
                     binden, setzt eine förmliche Ermächtigung (Verpflichtungsermächtigung) im Haushaltsplan voraus.  2 Hierbei sind die in Frage kommenden Stellen im Haushaltsplan und der Betrag, bis zu dem Verpflichtungen eingegangen werden
                     dürfen, anzugeben.  3 Erstreckt sich die Ermächtigung über mehrere Jahre, so ist ferner anzugeben, welche Teilbeträge in den einzelnen Jahren haushaltswirksam
                     werden dürfen.  4 Verpflichtungsermächtigungen sollen auf den nächsten Haushaltszeitraum begrenzt werden. 
                  

               

               
                     § 14
Deckungsfähigkeit
                     

                  

                   1 Im Haushaltsplan können Ansätze für Aufwendungen als gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger
                     oder sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird.  2 Gleiches gilt für die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel.
                  

               

               
                     § 15 
Zweckbindung von Haushaltsmitteln
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Erträge können im Ergebnisplan durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen nur beschränkt werden,
                     wenn sich die Beschränkung aus rechtlicher Verpflichtung oder zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Erträge ergibt.
                      2 Soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, können zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendungen desselben Zwecks
                     verwendet werden.  3 Die Zweckbindung kann durch einen Haushaltsvermerk auf Deckungskreise erweitert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 2 gelten nicht als Haushaltsüberschreitungen (unechte Deckungsfähigkeit); § 30 Absatz 1 findet insoweit keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Absätze 1 und 2 gelten für die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Vermögensmehrungen entsprechend.
                     
                  

               

               
                     § 16 
Übertragbarkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Haushaltsmittel für Investitionen und aus zweckgebundenen Erträgen sind übertragbar.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Andere Haushaltsmittel können durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt werden, wenn dies ihre wirtschaftliche und sparsame
                     Verwendung fördert.
                  

               

               
                     § 17 
Budgetierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Haushaltsmittel können im Rahmen eines Systems der dezentralen Verantwortung bei geeigneten Organisationseinheiten oder Handlungsfeldern
                     kirchlicher Arbeit zu einem finanziellen Rahmen als Budget verbunden werden (Budgetierung).  2 Dabei wird die Finanzverantwortung auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung auf die Budgetverantwortlichen übertragen,
                     die die Fach- und Sachverantwortung haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Haushaltsermächtigung soll die damit verbundenen Bestimmungen der Haushaltsausführung gemäß §§ 13 bis 16, der Stellenbewirtschaftung sowie der Bildung und Bewirtschaftung von Budgetrücklagen festlegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wird bei der Budgetierung von § 9 Absatz 3 abgewichen, ist der Haushalt in der Form des Haushaltsbuches aufzustellen.  2 Für die Bewirtschaftung und den kassenmäßigen Vollzug des Haushaltsplanes ist ein Buchungsplan aufzustellen.  3 Inhalt und Aufbau haben den Bestimmungen des § 9 zu entsprechen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Budgets bilden den finanziellen Rahmen, mit dem die von dem haushaltsbeschließenden Organ vorgegebenen Ziele verfolgt
                     werden.  2 Art und Umfang der Umsetzung der Zielvorgabe haben die bewirtschaftenden Stellen im Rahmen eines Berichtswesens nachzuweisen.
                      3 Ein innerkirchliches Controlling soll die Einhaltung der Budgets während der laufenden Haushaltsperiode gewährleisten. 
                  

               

               
                     § 18 
Sperrvermerk
                     

                  

                  Aufwendungen und die mit Investitionen und deren Finanzierung verbundenen Haushaltsmittel, die aus besonderen Gründen zunächst
                     noch nicht realisiert werden sollen oder im Einzelfall einer besonderen Zustimmung bedürfen, sind im Haushaltsplan mit einem
                     Sperrvermerk zu versehen.
                  

               

               
                     § 19 
Kredite
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten erforderlich, so wird im Haushaltsbeschluss bestimmt, bis zu welcher Höhe
                     Kredite
                  

                  
                     
                        	
                            zur Deckung von Haushaltsmitteln für Investitionen,

                        

                        	
                            zur Umschuldung und

                        

                        	
                            zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) aufgenommen werden dürfen. Genehmigungsvorbehalte
                              bleiben unberührt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kreditaufnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 dürfen nur erfolgen, sofern die Zins- und Tilgungsverpflichtungen mit der dauernden
                     finanziellen Leistungsfähigkeit im Einklang stehen.  2 Die Kreditaufnahmen sind in den Haushaltsplan einzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Kredites nach Absatz 1 Nummer 1 gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Abwicklung
                     des Vorhabens, für das der Kredit bestimmt war. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten gilt bis zum Inkrafttreten des nächsten Haushaltsbeschlusses. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Ein Kassenkredit darf nur aufgenommen werden, wenn Finanzmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.  2 Ein Kassenkredit ist im Haushaltsplan nicht zu veranschlagen. 
                  

               

               
                     § 20 
Innere Anleihen
                     

                  

                  entfällt

               

               
                     § 21 
Bürgschaften
                     

                  

                  Im Haushaltsbeschluss wird bestimmt, bis zu welcher Höhe Bürgschaften übernommen werden dürfen. Genehmigungsvorbehalte bleiben
                     unberührt.
                  

               

               
                     § 22 
Baumaßnahmen und sonstige Investitionen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Haushaltsmittel für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen
                     und Erläuterungen vorliegen, aus denen sich die Art der Ausführung, die vorgesehene Finanzierung, die Folgekosten und ein
                     Zeitplan ergeben. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus
                     einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde.  2 In diesem Fall sind die Haushaltsmittel mit einem Sperrvermerk zu versehen. 
                  

               

               
                     § 23 
Zuwendungen an Dritte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zuwendungen an Stellen, die nicht zur verfassten Kirche gehören (Zuschüsse), dürfen nur veranschlagt werden, wenn ein erhebliches
                     Interesse der bewilligenden Stelle an der Erfüllung des Zuwendungszweckes durch den Zuwendungsempfänger gegeben ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Bewilligung von Zuschüssen sind Vereinbarungen über Verwendungsnachweise und das Prüfungsrecht zu treffen. 
                  

               

               
                     § 24 
Beschluss zur Feststellung des Haushaltsplanes, vorläufige Haushaltsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushaltsplan soll vor Beginn des Haushaltsjahres aufgestellt und beschlossen werden.  2 Er ist gemäß den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen zu veröffentlichen.  3 Die Ansätze sind in die Finanzbuchhaltung aufzunehmen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sollte der Haushaltsplan ausnahmsweise nicht rechtzeitig beschlossen sein, so sind
                  

                  
                     
                        	
                            nur die Haushaltsmittel verfügbar, die nötig sind, um

                           
                              
                                 	
                                     die bestehenden Einrichtungen in geordnetem Gang zu halten und den gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen
                                       zu genügen, 
                                    

                                 

                                 	
                                     Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen, für die durch den Haushalt eines Vorjahres bereits Beträge festgesetzt
                                       worden sind, 
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            die Erträge zu erheben, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist und

                        

                        	
                            Aufnahmen von Kassenkrediten nur im Rahmen des Vorjahreshaushaltes zulässig.

                        

                     

                  

               

               
                     § 25 
Nachtragshaushaltsplan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Haushaltsplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch einen Nachtragshaushaltsplan geändert werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Nachtragshaushaltsplan soll aufgestellt werden, wenn sich zeigt, dass 
                  

                  
                     
                        	
                            ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich auch bei Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten nur durch
                              eine Änderung des Haushaltsplanes erreicht werden kann, 
                           

                        

                        	
                            bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Haushaltsmittel in einem erheblichen Umfang geleistet oder in Anspruch genommen
                              werden müssen. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung erkennbar sind.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für den Nachtragshaushaltsplan gelten die Vorschriften über den Haushaltsplan entsprechend.
                  

               

               
                     § 26 
Einrichtungen, Sondervermögen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für kirchliche Einrichtungen und Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z. B. unselbständige Stiftungen) können
                     gesonderte Haushalts- oder Wirtschaftspläne aufgestellt werden.  2 Im Übrigen finden die Vorschriften dieser Ordnung Anwendung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen des Stifters entgegenstehen, bleiben diese unberührt. 
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 3 
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                     § 27
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Erträge sind vollständig zu erfassen und die Forderungen rechtzeitig einzuziehen.  2 Ihr Eingang ist zu überwachen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Haushaltsansätze sind so zu bewirtschaften, dass
                  

                  
                     
                        	
                            die Aufgaben wirtschaftlich und zweckmäßig erreicht werden und

                        

                        	
                            die gebotene Sparsamkeit geübt wird.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Haushaltsmittel sind erst in Anspruch zu nehmen, wenn es die Erfüllung der Aufgaben erfordert.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Leistungen vor Empfang der Gegenleistung (Vorleistungen) sollen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit es allgemein üblich
                     oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.  2 Für Vorleistungen sind die erforderlichen, mindestens die allgemein üblichen Sicherheiten zu verlangen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Haushaltsüberwachung ist sicherzustellen.
                  

               

               
                     § 28
Allgemeine Verpflichtungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Verpflichtungen werden aufgrund eines Beschlusses des jeweils zuständigen Organs oder des dazu per Gesetz Ermächtigten eingegangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die zuständigen Organe oder der dazu per Gesetz Ermächtigte können Ermächtigungen im Rahmen der Haushaltsansätze erteilen.
                      2 Ausgenommen hiervon sind
                  

                  
                     
                        	
                            das Eingehen von baulichen Verpflichtungen, soweit sie einen von der obersten Aufsichtsbehörde festgesetzten Höchstbetrag
                              überschreiten oder soweit es sich um denkmalpflegerische Maßnahmen handelt, 
                           

                        

                        	
                            die Beschaffung von Gegenständen des beweglichen Vermögens, die zu inventarisieren sind, soweit ein von der obersten Aufsichtsbehörde
                              festgesetzter Wert überschritten wird,
                           

                        

                        	
                            die Beschaffung von Geschenken oder die Gewährung von Unterstützungsleistungen aus Haushaltsmitteln. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Ermächtigte darf von seiner Befugnis keinen Gebrauch machen, wenn die Verpflichtung ihm selbst oder seinen Angehörigen
                     im Sinne des § 90 zugute kommt. 
                  

               

               
                     § 29
Verpflichtungen für Investitionen
                     

                  

                  Verpflichtungen für Investitionen dürfen unbeschadet anderer Bestimmungen erst eingegangen werden, wenn deren Finanzierung
                     gesichert ist.
                  

               

               
                     § 30
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Veranlassung oder Inanspruchnahme über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel bedarf der Zustimmung des für den Beschluss
                     über den Haushaltsplan zuständigen Organs oder des hierfür aufgrund besonderer gesetzlicher Regelungen zuständigen Organs.
                      2 Die Zustimmung soll nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs erteilt werden.  3 Zugleich ist über die Deckung zu entscheiden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Gleiche gilt für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Haushaltsmittel veranlasst oder in Anspruch genommen
                     werden müssen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In den Fällen, die keinen Aufschub dulden, und in Fällen der Veranlassung oder Inanspruchnahme unerheblicher über- und außerplanmäßiger
                     Haushaltsmittel kann das für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständige Organ die Zustimmung erteilen.  2 Bei einem für die Zustimmung nach Absatz 1 abweichend zuständigen Organ ist diesem alsbald Kenntnis zu geben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 können Mehraufwendungen mit entsprechenden Haushaltsmitteln des folgenden Haushaltsjahres
                     verrechnet werden (Haushaltsvorgriff).  2 Haushaltsvorgriffe erfordern, dass im folgenden Jahr an der gleichen Stelle des Haushaltsplanes Haushaltsmittel mindestens
                     in dieser Höhe bereitstehen. 
                  

               

               
                     § 31
Sicherung des Haushaltsausgleiches
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Durch Gegenüberstellung der Haushaltsmittel oder andere geeignete Maßnahmen ist während des Haushaltsjahres darüber zu wachen,
                     dass der Haushaltsausgleich gewährleistet bleibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist der Haushaltsausgleich in Frage gestellt, so sind unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
                  

               

               
                     § 32
Sachliche und zeitliche Bindung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Haushaltsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, und nur für das
                     Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei übertragbaren Haushaltsmitteln können Haushaltsreste gebildet werden, die für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr
                     hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben.  2 Bei Haushaltsmitteln für Baumaßnahmen tritt an die Stelle des Haushaltsjahres der Bewilligung das Haushaltsjahr, in dem der
                     Bau in seinen wesentlichen Teilen fertig gestellt worden ist.  3 Ist die Gewährleistungsfrist bei Beendigung der Übertragbarkeit noch nicht abgelaufen, so verlängert sich die Übertragbarkeit
                     bis zum Ende der Gewährleistungsfrist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zweckgebundene Haushaltsmittel (§ 15) bleiben auch über das Haushaltsjahr hinaus zweckgebunden, so lange der Zweck fortdauert.
                  

               

               
                     § 33
Abgrenzung der Haushaltsjahre
                     

                  

                  Haushaltsmittel sind bis zum Abschluss der Bücher für das Haushaltsjahr anzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind.
                     
                  

               

               
                     § 34
Vergabe von Aufträgen
                     

                  

                  Bei der Vergabe von Aufträgen sollen in der Regel die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verdingungsordnung
                     für Leistungen (VOL) angewendet werden.
                  

               

               
                     § 35
Einweisung in Planstellen
                     

                  

                  Für die Einweisung von Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in Planstellen gelten die Vorschriften des Haushaltsrechtes des
                     Landes Niedersachsen entsprechend, soweit durch Rechtsvorschriften nicht etwas anderes bestimmt ist.
                  

               

               
                     § 36
Stellenbewirtschaftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist eine Planstelle ohne nähere Angabe als „künftig wegfallend“ (kw) bezeichnet, darf die nächste freiwerdende Planstelle
                     derselben Besoldungs- oder Entgeltgruppe der gleichen Fachrichtung nicht mehr besetzt werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist eine Planstelle ohne Bestimmung der Voraussetzungen als „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichnet, gilt die nächste freiwerdende
                     Planstelle derselben Besoldungs- oder Entgeltgruppe der gleichen Fachrichtung im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die Stelle
                     umgewandelt, die in dem Umwandlungsvermerk angegeben ist.
                  

               

               
                     § 37
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Forderungen dürfen nur
                  

                  
                     
                        	
                            gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den Schuldner verbunden wäre und der Anspruch
                              durch die Stundung nicht gefährdet wird,
                           

                        

                        	
                            niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung
                              außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen,
                           

                        

                        	
                            erlassen werden, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde.
                              
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 38
Nutzungen und Sachbezüge
                     

                  

                   1 Nutzungen und Sachbezüge dürfen Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst nur gegen angemessenes Entgelt gewährt werden.  2 Andere Regelungen in Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 39
Vorschüsse, Verwahrgelder
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vorschüsse sind als Forderungen zu erfassen.  2 Hierbei steht zwar die Verpflichtung zur Leistung fest, die endgültige Buchung im Haushalt ist aber noch nicht möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verwahrgelder sind als sonstige Verbindlichkeiten zu erfassen, solange die endgültige Buchung im Haushalt noch nicht möglich
                     ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Einzahlungen, die der Kasse irrtümlich oder zur Weiterleitung an Dritte zugehen, sind ebenfalls als sonstige Verbindlichkeiten
                     auszuweisen.
                  

               

               
                     § 40
Buchungsanordnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ausführung des Haushalts erfolgt auf der Grundlage von Buchungsanordnungen.  2 Sie sind schriftlich als Einzel-, Sammel- oder Daueranordnungen zu erteilen.  3 Unterlagen, die die Buchung begründen, sind grundsätzlich zu verwenden oder beizufügen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Buchungsanordnungen müssen enthalten: 
                  

                  
                     
                        	
                            die anordnende Stelle,

                        

                        	
                            den anzunehmenden, auszuzahlenden oder zu buchenden Betrag,

                        

                        	
                            die zahlungspflichtige oder empfangsberechtigte Person,

                        

                        	
                            den Fälligkeitstag, sofern die Zahlung nicht sofort fällig ist,

                        

                        	
                            die Kontierung und das Haushaltsjahr,

                        

                        	
                            den Buchungsgrund,

                        

                        	
                            die Feststellungsvermerke für die sachliche, rechnerische und gegebenenfalls fachtechnische Richtigkeit,

                        

                        	
                            den Inventarisierungsvermerk, soweit erforderlich,

                        

                        	
                            das Datum der Anordnung und

                        

                        	
                            die Unterschrift der zur Anordnung berechtigten Person.

                        

                     

                  

                   2 Auf die Schriftform kann verzichtet werden, wenn ein von der zuständigen Stelle freigegebenes automatisiertes Anordnungsverfahren
                     verwendet wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eine zahlungswirksame Buchungsanordnung zu Lasten des Haushaltes darf nur erteilt werden, wenn Mittel haushaltsrechtlich zur
                     Verfügung stehen.  2 § 30 bleibt unberührt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Finanzbuchhaltung kann durch allgemeine Anordnungen jeweils für ein Haushaltsjahr mit der Buchung von Haushaltsmitteln
                     beauftragt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Bei Buchungsanordnungen dürfen Einzahlungen nicht durch Kürzung von Auszahlungen und Auszahlungen nicht durch Kürzung von
                     Einzahlungen vermindert angeordnet werden, gleiches gilt für zahlungsunwirksame Buchungsanordnungen (Saldierungsverbot).
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Auf Buchungsanordnungen kann bei Erträgen und Einnahmen verzichtet werden, wenn sich aus der Unterlage, die die Buchung begründet,
                     eindeutig eine sachliche Zuordnung ergibt und das zuständige Organ mindestens vierteljährlich eine Aufstellung über sämtliche
                     Ertrags- und Einnahmebuchungen erhält. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Durch eine Aktivierung von Sachanlagegütern pro Beleg gelten die daraus resultierenden Abschreibungen und gegebenenfalls die zugehörigen Auflösungen des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse als angeordnet.
                     
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Weitere Bestimmungen über die Anordnungsbefugnis sowie über Form und Inhalt von Buchungsanordnungen kann die oberste Aufsichtsbehörde
                     erlassen.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Regelungen über die Ausübung der Anordnungsbefugnis trifft das für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständige Organ.
                     
                  

               

               
                     § 41
Haftung
                     

                  

                  Wer entgegen den Vorschriften eine Buchung anordnet oder eine Maßnahme getroffen oder unterlassen hat, durch die ein Schaden
                     entstanden ist, ist im Rahmen des Pfarrerdienst-, Kirchenbeamten-, Beamten-, Tarif- und bürgerlichen Rechts ersatzpflichtig.
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                     § 42
Aufgaben und Organisation, Einbindung Dritter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für kirchliche Körperschaften hat die Finanzbuchhaltung der zuständigen Verwaltungsstelle den gesamten Zahlungsverkehr abzuwickeln,
                     die Buchungen auszuführen, die Belege zu sammeln und die Rechnungslegung vorzubereiten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Finanzbuchhaltung kann mit Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörde ganz oder teilweise einer anderen Stelle übertragen
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Finanzbuchhaltung kann mit der Besorgung der Finanzbuchhaltung für Dritte betraut werden, wenn gewährleistet ist, dass
                     hierbei 
                  

                  
                     
                        	
                            keine Vermischung von Geldern erfolgt,

                        

                        	
                            eine Kostendeckung gewährleistet ist,

                        

                        	
                            im Bedarfsfall die Buchhaltung Dritter in die Rechnungsprüfung mit einbezogen werden kann und 

                        

                        	
                            die ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der eigenen Aufgaben der Finanzbuchhaltung nicht beeinträchtigt wird.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Hat die Finanzbuchhaltung gegen Form oder Inhalt einer Buchungsanordnung Bedenken, so hat sie dies der anordnenden Person
                     schriftlich mitzuteilen.  2 Werden die Bedenken zurückgewiesen, so hat das gleichfalls schriftlich zu erfolgen.  3 Der Schriftwechsel soll der Buchungsanordnung beigefügt werden.
                  

               

               
                     § 43
Zahlstellen
                     

                  

                  In Ausnahmefällen können Zahlstellen als Teil der Finanzbuchhaltung eingerichtet werden. 

               

               
                     § 44
Pfarramtskassen
                     

                  

                  Die Verwaltung von Mitteln, die einem Pfarrer, einer Pfarrerin oder einem oder einer im seelsorgerischen oder kirchlich-diakonischen
                     Dienst tätigen Mitarbeitenden zur freien Verfügung anvertraut worden sind (Pfarramtskasse), richtet sich nach den Bestimmungen
                     der Kirchen. 
                  

               

               
                     § 45
Personal der Finanzbuchhaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Finanzbuchhaltung dürfen nur Personen beschäftigt werden, deren Eignung und Zuverlässigkeit festgestellt worden sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die in der Finanzbuchhaltung beschäftigten Personen dürfen weder untereinander noch mit Anordnungsberechtigten und den die
                     Aufsicht führenden Personen verheiratet, bis zum dritten Grad verwandt, bis zum zweiten Grad verschwägert oder durch Adoption
                     verbunden sein oder in eingetragener Lebenspartnerschaft oder häuslicher Gemeinschaft leben.  2 Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der zuständigen Stelle.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wer Buchungsanordnungen erteilt, darf an Zahlungen nicht beteiligt sein und Buchungen nicht ausführen. 
                  

               

               
                     § 46
Geschäftsverteilung und Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ist die Finanzbuchhaltung mit mehreren Personen besetzt, so müssen Buchhaltung und Zahlungsverkehr von verschiedenen Personen
                     wahrgenommen werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die mit der Buchhaltung und die mit dem Zahlungsverkehr betrauten Personen sollen sich nicht vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Vertretungsorgans. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Weitere Bestimmungen zur Finanzbuchhaltung und zum Zahlungsverkehr sind in einer Dienstanweisung zu regeln.
                  

               

               
                     § 47
Verwaltung des Kassenbestandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Kassenbestand (Barbestand, Bestand auf Konten) ist wirtschaftlich auf der Grundlage einer Liquiditätsplanung zu verwalten.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die anordnende Stelle soll die Finanzbuchhaltung frühzeitig verständigen, wenn mit größeren Einzahlungen zu rechnen ist oder
                     größere Zahlungen zu leisten sind. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ist eine Verstärkung des Kassenbestandes durch Kassenkredit erforderlich, so ist die zuständige Stelle rechtzeitig zu verständigen.
                  

               

               
                     § 48
Konten für den Zahlungsverkehr
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Es gibt für die der Verwaltungsstelle angeschlossenen Körperschaften folgende Kontenarten:
                  

                  
                     
                        	

                        	
                           a) Einzelkonten für einzelne Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchenverbände. Diese sind jeweils Kontoinhaber. Die Verwaltungsstelle
                              bestimmt, welche Personen Verfügungsberechtigung über die Konten erhalten. Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchenverbände
                              müssen diese Bevollmächtigung gegenüber den kontoführenden Kreditinstituten erklären. 
                           

                           b) Gemeinschaftskonten für mehrere Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchenverbände. Das Konto lautet auf den Namen der
                              Körperschaft, die Träger der Verwaltungsstelle ist. Die Verwaltungsstelle handelt als Treuhänderin der Kirchengemeinden, Kirchenkreise
                              und Kirchenverbänden. Das Treuhandverhältnis ist in einer Vereinbarung zwischen den Beteiligten zu regeln.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Kirchenkreisen Friesland-Wilhelmshaven, Wesermarsch und Oldenburger Münsterland gibt es Gemeinschaftskonten. 
                  

                  In den Kirchenkreisen in Oldenburg Stadt, Ammerland und Delmenhorst/Oldenburg Land gibt es Einzelkonten.

               

               
                     § 49
Zahlungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auszahlungen dürfen nur aufgrund einer Buchungsanordnung geleistet werden.  2 Sie sind unverzüglich oder zu dem in der Anordnung bestimmten Zeitpunkt zu leisten und vorrangig bargeldlos zu bewirken. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Einzahlungen sind regelmäßig nur aufgrund einer Buchungsanordnung anzunehmen.  2 Bei Geldeingängen ohne Anordnung ist diese sofort einzuholen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die zuständige Stelle kann zulassen, dass Auszahlungen ohne Anordnung geleistet werden, wenn der Kasse Einzahlungen irrtümlich
                     oder zur Weiterleitung an Dritte zugehen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Abbuchungsaufträge und Einzugsermächtigungen dürfen nur durch die Finanzbuchhaltung erteilt werden. 
                  

               

               
                     § 50 
Nachweis der Zahlungen im Barverkehr (Quittungen) 
                     

                  

                   1 Die Finanzbuchhaltung hat grundsätzlich über jede Zahlung, die durch Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln bewirkt
                     oder geleistet wird, der einzahlenden Person eine Quittung zu erteilen bzw. von der empfangsberechtigten Person eine Quittung
                     zu verlangen.  2 Die anordnende Stelle kann für bestimmte Fälle den Nachweis der Zahlung in anderer Form zulassen. 
                  

               

               
                     § 51
Rechnungswesen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Rechnungswesen hat:
                  

                  
                     
                        	
                            die erforderlichen Informationen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug bereitzustellen,

                        

                        	
                            die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Durchführung des Planvergleiches zu ermöglichen und

                        

                        	
                            die Überprüfung des Umgangs mit kirchlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu
                              gewährleisten. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die kirchliche Körperschaft ist zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Zwecke verpflichtet, Bücher zu führen, in denen 
                  

                  
                     
                        	
                            alle mit dem Haushaltsvollzug verbundenen Erträge und Aufwendungen und

                        

                        	
                            der Bestand und die Veränderung ihres Vermögens und der Schulden im System der doppelten Buchführung aufgezeichnet werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einen Überblick über die Finanzvorfälle, den Ressourceneinsatz und - verbrauch
                     und die wirtschaftliche Lage der kirchlichen Körperschaft vermittelt.  2 Die Finanzvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.
                  

               

               
                     § 52
Führung der Bücher
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, geordnet, periodisch und nachprüfbar sein.  2 Sie sind nach zeitlicher Ordnung im Grundbuch und nach sachlicher Ordnung im Hauptbuch vorzunehmen.  3 Das Hauptbuch ist durch Nebenbücher zu ergänzen.  4 Die Ergebnisse der Nebenbücher sind regelmäßig in das Hauptbuch zu übernehmen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Welche Bücher, außer Grund- und Hauptbuch, im Einzelnen zu führen sind und in welcher Form, regelt der Rat für die Konföderation
                     und jede Kirche für ihren Bereich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Bücher sind so zu führen, dass 
                  

                  
                     
                        	
                            sie zusammen mit den Belegen beweiskräftige Unterlagen für den Jahresabschluss sind,

                        

                        	
                            Unregelmäßigkeiten nach Möglichkeit durch interne Kontrollsysteme ausgeschlossen sind und 

                        

                        	
                            die Zahlungs- und Buchungsvorgänge durch interne Richtlinien in ihrer richtigen Ordnung, zeitlichen und sachlichen Buchung
                              gewährleistet und durch einen sachverständigen Dritten in angemessener Zeit nachprüfbar sind.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Aus den Büchern müssen in Verbindung mit den Belegen der Buchungsgrund und der Einzahler oder der Empfänger festzustellen
                     sein.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Berichtigungen in Büchern müssen so vorgenommen werden, dass die ursprüngliche Eintragung erkennbar bleibt.
                  

               

               
                     § 53
Vorsammlung der Buchungsfälle
                     

                  

                   1 Häufig wiederkehrende, sachlich zusammengehörende Erträge und Aufwendungen können jeweils zu einer Tagessumme zusammengefasst
                     in das Grundbuch übernommen werden, wenn sichergestellt ist, dass eine Überprüfung im Einzelfall durch Führung von Nebenbüchern
                     möglich ist.  2 Sinngemäß kann bei der Sachbuchung verfahren werden mit der Maßgabe, dass die Summen mindestens monatlich in das Hauptbuch
                     übernommen werden.  3 Die oberste Aufsichtsbehörde kann eine Verlängerung der Frist bis zu einem Haushaltsjahr zulassen, wenn die Summe der Sachkonten
                     unter Einbeziehung weiterer Buchungsfälle jederzeit festgestellt werden kann.
                  

               

               
                     § 54
Buchführung, Belegpflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Ordnung für die sachliche Buchung folgt der Gliederung des Haushaltsplanes.  2 Haushaltsreste sind im folgenden Haushaltsjahr an der gleichen Stelle abzuwickeln, bei denen sie entstanden sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die bei Einsatz von automatisierten Verfahren für die Sachbuchung gespeicherten Daten sind grundsätzlich mit allen Daten der
                     Einzelvorgänge auszudrucken.  2 Längste Ausdruckperiode ist das Haushaltsjahr.  3 Anstelle des Ausdrucks kann die zuständige Stelle eine geeignete Art der Speicherung der Daten zulassen, wenn das Verfahren
                     nach der technischen und organisatorischen Seite sicher und wirtschaftlich geregelt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Buchungen sind zu belegen.
                  

               

               
                     § 55
Zeitpunkt der Buchungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Zeitpunkt ihrer Entstehung, Ein- und Auszahlungen zum Zeitpunkt ihrer Leistung
                     und nicht zahlungswirksame Veränderungen des Vermögens, der Sonderposten und der Rückstellungen spätestens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
                     zu buchen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Nach der zeitlichen Buchung ist alsbald die sachliche Buchung vorzunehmen, sofern nicht beide Buchungen in einem Arbeitsgang
                     vorgenommen werden.
                  

               

               
                     § 56
Abschluss der Bar- und Bankbestände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 An jedem Tag, an dem Zahlungen erfolgt sind, ist der Buchbestand mit dem Kassenbestand der Verwaltungsstelle zu vergleichen.
                      2 Die Ergebnisse der Barkassen sind in einem Tagesabschlussprotokoll nachzuweisen und schriftlich anzuerkennen.  3 Für den Abgleich der Bankbestände kann eine längere Frist zugelassen und im Übrigen bestimmt werden, dass sich der Tagesabschluss
                     an den Zwischentagen auf den baren Zahlungsverkehr beschränken kann.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird ein Kassenfehlbetrag festgestellt, so ist dies beim Abgleich zu vermerken.  2 Er ist zunächst als sonstige Forderung zu buchen.  3 Die Kassenaufsicht ist unverzüglich zu unterrichten.  4 Bleibt der Kassenfehlbetrag unaufgeklärt und besteht keine Haftung oder ist kein Ersatz zu erlangen, so ist der Fehlbetrag
                     als Aufwand in die Ergebnisrechnung zu übernehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Kassenüberschuss ist zunächst als sonstige Verbindlichkeit zu buchen.  2 Kann er aufgeklärt werden, darf er der empfangsberechtigten Person nur aufgrund einer Anordnung ausgezahlt werden.  3 Kann er bis zum Jahresabschluss nicht aufgeklärt werden, ist er als Ertrag im Ergebnishaushalt zu vereinnahmen.
                  

               

               
                     § 57
Betriebswirtschaftliche Auswertung
                     

                  

                  In regelmäßigen Zeitabständen ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung zu fertigen.

               

               
                     § 58
Abschluss der Bücher
                     

                  

                   1 Die Bücher sind jährlich abzuschließen.  2 Nach Ablauf des Haushaltsjahres dürfen nur noch zahlungsunwirksame Buchungen vorgenommen werden. 
                  

               

               
                     § 59 
Jahresabschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Jahresabschluss soll bis zum Ende des dritten Monats und muss spätestens bis zum Ende des sechsten Monats nach Ende des
                     Haushaltsjahres aufgestellt und grundsätzlich spätestens bis Ende des neunten Monats durch das zuständige Organ festgestellt
                     sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Jahresabschluss umfasst die Ergebnisrechnung, die Investitions- und Finanzierungsrechnung, die Kapitalflussrechnung und
                     die Bilanz mit Anhang.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Jahresabschluss sind alle Haushaltsmittel des Ergebnishaushaltes sowie des Investitions- und Finanzierungshaushaltes nach
                     der Ordnung des Haushaltsplanes darzustellen.  2 Zum Vergleich sind die Ansätze aufzuführen und die Abweichungen auszuweisen.  3 Haushaltsreste und Haushaltsvorgriffe sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung und der Bilanz ist die vorgeschriebene Gliederung zu beachten.  2 Weitere Untergliederungen sind zulässig.  3 Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Ergebnisrechnungen, Investitions- und Finanzierungsrechnungen
                     und Bilanzen ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind.  4 Die Abweichungen sind zu erläutern.
                  

               

               
                     § 60
Ergebnisrechnung, Investitions- und Finanzierungsrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Ergebnishaushalt wird mit der Ergebnisrechnung abgeschlossen.  2 In ihr sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen und daraus das Jahresergebnis
                     zu ermitteln.  3 Erträge und Aufwendungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden.  4 Zuführungen zu und Entnahmen aus Rücklagen für nicht investive Zwecke sind in der Ergebnisrechnung unterhalb des Postens „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“
                     nachzuweisen.  5 Die Ergebnisrechnung schließt mit dem Bilanzergebnis ab. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzustellen.  2 Das Schema der Darstellung wird durch die oberste Aufsichtsbehörde festgelegt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Investitions- und Finanzierungshaushalt wird mit der Investitions- und Finanzierungsrechnung abgeschlossen.  2 In ihr sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Zu- und Abgänge der mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verbundenen
                     Haushaltsmittel zu erfassen.  3 Zu- und Abgänge dürfen nur innerhalb desselben Sachkontos miteinander verrechnet werden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Den in der Ergebnisrechnung sowie der Investitions- und Finanzierungsrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen des Haushaltsvollzuges
                     sind die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Ergebnisrechnung sowie die Investitions- und Finanzierungsrechnung bilden die Grundlage für die Aufstellung der Bilanz.
                     
                  

               

               
                     § 61
Bilanz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Bilanz ist nach der in den Durchführungsbestimmungen geregelten Gliederung in Kontoform aufzustellen.  2 Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten.  3 Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird.  4 Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz sind zu ergänzen, wenn dies wegen Besonderheiten
                     der kirchlichen Körperschaft zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In der Bilanz ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben.  2 Erhebliche Unterschiede sind im Anhang zu erläutern. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Aufstellung der Bilanz gelten die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Abschnittes 6.
                  

               

               
                     § 62
Anhang zur Bilanz
                     

                  

                   1 Im Anhang zur Bilanz sind die wesentlichen Bilanzpositionen zu erläutern.  2 Zudem sind insbesondere anzugeben:
                  

                  
                     
                        	
                            die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

                        

                        	
                            Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung,

                        

                        	
                            Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, sowie Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, insbesondere
                              Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen
                              Rechtsgeschäften und
                           

                        

                        	
                            die Finanzdeckung der Passivpositionen, für die eine Finanzdeckung vorgegeben ist.

                        

                     

                  

               

               
                     § 63
Anlagen zum Anhang
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Als Anlagen sind dem Anhang insbesondere beizufügen:
                  

                  
                     
                        	
                            ein Rücklagenspiegel, ein Rückstellungenspiegel, eine Übersicht über die Sonderposten für zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse
                              usw.,
                           

                        

                        	
                            ein Anlagenspiegel,

                        

                        	
                            ein Forderungen- und Verbindlichkeitenspiegel und

                        

                        	
                            eine Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsansatz mit Erläuterungen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In den Übersichten zu Absatz 1 Nummer 1 sind der jeweilige Stand zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zu-
                     und Abgänge darzustellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Anlagenspiegel sind der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie
                     die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Forderungen- und Verbindlichkeitenspiegel ist der jeweilige Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie
                     die jeweilige Restlaufzeit anzugeben. 
                  

               

               
                     § 64
Bilanzergebnis
                     

                  

                  Ein positives Bilanzergebnis soll vorrangig für den Abbau eines bestehenden Verlustvortrages oder zur Erreichung des Mindestbestandes
                     der Pflichtrücklagen verwendet werden
                  

               

               
                     § 65
Aufbewahrungsfristen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Jahresabschlüsse sind dauernd, die Haushaltspläne, die Grund- und Hauptbücher, sonstige Bücher und die Belege mindestens
                     zehn Jahre aufzubewahren.  2 Die Fristen laufen vom Tage der Entlastung an. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufbewahrung kann auch auf Bildträgern oder anderen Datenträgern erfolgen, wenn die Übereinstimmung mit den Urschriften
                     und die dauerhafte Lesbarkeit gesichert sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die steuerrechtlichen Fristen sowie die Vorschriften der Aufbewahrungs- und Kassationsordnung bleiben unberührt. 
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 5 
Betriebliches Rechnungswesen
            

         

         
                     § 66
Anwendung der kaufmännischen Buchführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchliche Körperschaften können bei ihren rechtlich unselbständigen Ämtern, Diensten, Werken und Einrichtungen das Rechnungswesen
                     nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung ausrichten, wenn dies nach Art und Umfang des Geschäftsbetriebes zweckmäßig
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Soweit die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften dem nicht entgegenstehen, sind die Vorschriften dieser Ordnung sinngemäß
                     anzuwenden.  2 Dies gilt auch bei kirchlichen Körperschaften, für die die Anwendung der kaufmännischen Buchführung gesetzlich vorgeschrieben
                     ist. 
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 6
Ansatz und Bewertung des Vermögens und der Schulden
            

         

         
                     § 67
Vermögen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das kirchliche Vermögen ist die Gesamtheit aller Sachen, Rechte und Ansprüche einer kirchlichen Körperschaft.  2 Es gliedert sich in realisierbares und nicht realisierbares Vermögen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Vermögen ist wirtschaftlich und im Einklang mit dem kirchlichen Auftrag zu verwalten.  2 Es ist in seinem Bestand und Wert grundsätzlich zu erhalten.  3 Der mit seiner Nutzung verbundene Ressourcenverbrauch soll erwirtschaftet werden.
                  

               

               
                     § 68
Bewirtschaftung des Vermögens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die wirtschaftliche Verwaltung des kirchlichen Vermögens gemäß § 67 Absatz 2 umfasst insbesondere die folgenden Grundsätze:
                  

                  
                     
                        	
                            Gebäude und Grundstücke, die nicht unmittelbar kirchlich genutzt werden, sind zu vermieten oder zu verpachten. 

                        

                        	
                            Gebäude, die nicht unmittelbar kirchlich genutzt werden und bei denen durch Vermietung oder Verpachtung nicht mindestens
                              eine Kostendeckung erzielt werden kann, sollen verkauft werden.
                           

                        

                        	
                            Früchte und Nutzungen aus kirchlichen Vermögensgegenständen dürfen Dritten grundsätzlich nur gegen angemessenes Entgelt überlassen
                              werden.
                           

                        

                        	
                            1 Auf Gesetz, Vertrag und Herkommen beruhende Nutzungen und Rechte sind zu erhalten und wahrzunehmen.  2 Die Ablösung und Umwandlung von Rechten darf nur erfolgen, wenn daran ein besonderes Interesse oder eine Verpflichtung hierzu
                              besteht.  3 Die Ablösung ist nur gegen einen der Nutzung oder dem Recht entsprechenden Wert zulässig.
                           

                        

                        	
                            1 Zuwendungen von Todes wegen und Schenkungen dürfen nur angenommen werden, wenn in ihrer Zweckbestimmung nichts enthalten ist,
                              was dem Auftrag der Kirche widerspricht.  2 Sie sollen ausgeschlagen werden, wenn mit ihnen ihrem Wert nicht entsprechende belastende Bedingungen oder Auflagen verbunden
                              sind.  3 Für die Verwendung der Zuwendung gilt der Wille der oder des Zuwendenden.
                           

                        

                        	
                            1 Geldmittel, die nicht als Kassenbestand auf laufenden Konten für den Zahlungsverkehr benötigt werden, sind sicher und ertragbringend
                              anzulegen.  2 Dabei ist darauf zu achten, dass die Mittel bei Bedarf zur Verfügung stehen (Liquiditätsplanung).  3 Die Art der Anlage muss mit dem kirchlichen Auftrag vereinbar sein.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Genehmigungsvorbehalte und besondere landeskirchliche Regelungen bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 69
Inventar, Inventur
                     

                  

                   1 Die kirchlichen Körperschaften haben bis zum Ende des Haushaltsjahres ihre Grundstücke, Forderungen und Schulden, die liquiden
                     Mittel sowie die sonstigen Vermögensgegenstände genau zu erfassen und mit ihrem Einzelwert in einem Inventarverzeichnis (Inventar)
                     auszuweisen.  2 Körperliche Vermögensgegenstände sind in der Regel durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen (Inventur).  3 Auf die körperliche Bestandsaufnahme kann verzichtet werden, wenn anhand vorhandener Verzeichnisse der Bestand nach Art, Menge
                     und Wert ausreichend sicher festgestellt werden kann (Buchinventur).
                  

               

               
                     § 70
Allgemeine Bewertungsgrundsätze
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden gilt Folgendes:
                  

                  
                     
                        	
                            Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.
                              
                           

                        

                        	
                            Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln zu bewerten.

                        

                        	
                            Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind,
                              zu berücksichtigen.
                           

                        

                        	
                            Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss
                              zu berücksichtigen.
                           

                        

                        	
                            Die im Vorjahr angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Näheres regeln die jeweiligen Bewertungsrichtlinien.  2 Diese erlässt der Rat für die Konföderation und jede Kirche für ihren Bereich.
                  

               

               
                     § 71
Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für neu zugehende Vermögensgegenstände sind grundsätzlich die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde zu legen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Schulden gelten, insbesondere auch für die erstmalige
                     Bewertung (Eröffnungsbilanz), die jeweiligen Bewertungsrichtlinien. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Sakralgebäude (Kirchen, Kapellen und Glockentürme außer Friedhofskapellen) sind mit 1 Euro zu bewerten.  2 Die Zielsetzung der §§ 5 Absatz 1 und 75 Absatz 2 Nummer 3 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
                     zu ermitteln, soweit diese nicht durch eine Versorgungskasse gedeckt sind (Deckungslücke).  2 Die Bildung der Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen kann auch unabhängig von der Anstellungskörperschaft
                     zentral in der landeskirchlichen Bilanz erfolgen.  3 Dies ist im jeweiligen Anhang der Bilanz der Anstellungskörperschaften zu erläutern. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag in der Bilanz auszuweisen. 
                  

               

               
                     § 72 
Nachweis des Vermögens und der Schulden, Bilanzierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das nach den vorstehenden Vorschriften erfasste und bewertete Vermögen und die Schulden sind in einer Bilanz gemäß § 61 nachzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Reinvermögen einschließlich der Rücklagen, die Sonderposten, die
                     Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Anlagevermögen sind die Gegenstände, die bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der kirchlichen Körperschaft zu dienen.
                      2 Hierzu gehören auch die Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivposten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Posten der Aktivseite dürfen grundsätzlich nicht mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten
                     verrechnet werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens können als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen
                     werden.  2 Nicht aufgenommen werden dürfen selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle
                     Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Deckungslücken der Bauunterhaltungsrücklagen sind im Anhang auszuweisen.
                  

               

               
                     § 73
Abschreibungen, Zuschreibungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
                     um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Abschreibungszeitraum beginnt in dem Monat, in dem der Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt wurde.  2 Bei der Abschreibung werden nur volle Monate berücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern gelten die jeweiligen Bewertungsrichtlinien. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für Zuschreibungen des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens gelten die jeweiligen Bewertungsrichtlinien. 
                  

               

               
                     § 74
Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Beteiligung an der Gründung eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder an einem bestehenden Unternehmen
                     in einer solchen Rechtsform soll nur erfolgen, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            für die Beteiligung ein berechtigtes Interesse vorliegt und sich der angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher
                              auf andere Weise erreichen lässt, 
                           

                        

                        	
                            sowohl die Einzahlungsverpflichtungen als auch die Haftpflicht auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist,

                        

                        	
                            die kirchlichen Belange im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan angemessen vertreten sind und

                        

                        	
                           gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften aufgestellt und geprüft
                              wird.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beteiligungen zum Zwecke der Vermögensanlage sind im Rahmen der für Versicherungsunternehmen geltenden Bestimmungen zulässig.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anzeigepflichten und Genehmigungsvorbehalte bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 75
Rücklagen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Rücklagen werden als Pflichtrücklagen oder freiwillige Rücklagen gebildet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft sind als Pflichtrücklagen in dieser Reihenfolge zu bilden:
                  

                  
                     
                        	
                            eine Betriebsmittelrücklage, 

                        

                        	
                            eine Bauunterhaltungsrücklage und

                        

                        	
                            eine Haushaltsausgleichsrücklage.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Betriebsmittelrücklage dient der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer kirchlichen Körperschaft.  2 Die Berechnungsgrundlage für diese Rücklage sind alle Aufwendungen eines Jahres abzüglich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen
                     sowie zuzüglich der kurzfristigen Darlehenstilgungen.  3 Von diesem Wert ist in der Rücklage ein Sechstel der entsprechend geplanten Werte als Mindestbestand vorzuhalten. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Haushaltsausgleichsrücklage dient zum Ausgleich eines negativen Haushalts..  2 Als Bestand sind 20 % des in der erstmaligen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals vorzuhalten.  3 Die Rücklage wird einmalig als Passivtausch aus dem Vermögensgrundbestand gebildet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Für die Erhaltung des Zustandes aller Gebäude (Instandhaltung) ist eine Bauunterhaltungsrücklage aus dem Jahresüberschuss
                     der kirchlichen Körperschaft zu bilden.  2 Grundlage für die Ermittlung dieser Rücklage ist die Multiplikation des Versicherungswertes von 1914 mit dem für das Berichtsjahr
                     jeweils geltenden Baupreisindex.  3 Der Mindestbestand beläuft sich auf 0,5% des ermittelten Wertes.  4 Ist der Mindestbestand (noch) nicht erreicht und die Finanzdeckung nicht gegeben bzw. kann der Mindestbestand nicht in einem
                     Jahr gebildet werden, so ist eine sukzessive Bildung zulässig, bis der Mindestbestand erreicht ist.  5 In diesem Fall ist die Deckungslücke im Anhang auszuweisen.  6 Die Rücklage ist jährlich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses pro Gebäude zu ermitteln, in der Bilanz jedoch in einer
                     Summe auszuweisen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Zu den freiwilligen Rücklagen zählen Rücklagen, die das zuständige Beschlussorgan mit einer bestimmten Zweckbindung versieht
                     (zweckbestimmte Rücklagen).  2 Darüber hinaus können vom dem zuständigen Beschlussorgan weitere Rücklagen (freie Rücklagen) gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Für die Betriebsmittelrücklage und die Bauunterhaltungsrücklage gelten der Grundsatz der Finanzdeckung
                  

               

               
                     § 76
Sonderposten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unter den Sonderposten sind
                  

                  
                     
                        	
                            erhaltene Investitionszuschüsse und -zuweisungen, die über einen bestimmten Zeitraum ergebniswirksam aufzulösen sind, sowie
                              
                           

                        

                        	
                            Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen, noch nicht verwendete Spenden, Vermächtnisse und vergleichbare Zuwendungen mit
                              jeweils konkreten Zweckbestimmungen nachzuweisen. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Unter den Sonderposten können auch Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen nachgewiesen werden.
                  

               

               
                     § 77
Rückstellungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind Rückstellungen in ausreichender Höhe
                     zu bilden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Finanzierte Rückstellungen müssen durch entsprechende Finanzanlagen gedeckt sein. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für deren Bildung entfallen ist.
                  

               

               
                     § 78
Rechnungsabgrenzung
                     

                  

                  Fällt die wirtschaftliche Zurechnung des Aufwandes oder Ertrages für bereits erhaltene oder geleistete Zahlungen in das folgende
                     Haushaltsjahr, soll grundsätzlich die periodengerechte Zuordnung in der Bilanz ausgewiesen werden (Aktive oder Passive Rechnungsabgrenzung).
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 7
Prüfung und Entlastung
            

         

         
                     § 79
Ziel und Inhalt der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ziel der Prüfung ist, die kirchenleitenden Organe bei der Wahrnehmung ihrer Finanzverantwortung zu unterstützen und wirtschaftliches
                     Denken sowie verantwortliches Handeln im Umgang mit den der Kirche anvertrauten Mitteln zu fördern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Inhalt der Prüfung ist die Feststellung, ob
                  

                  
                     
                        	
                            die der Kirche anvertrauten Mittel zweckentsprechend, wirtschaftlich und sparsam verwendet werden und

                        

                        	
                            die für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung maßgebenden Bestimmungen eingehalten werden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 80
Kassenprüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die ordnungsgemäße Kassenführung wird durch Kassenprüfungen festgestellt, von denen jährlich mindestens eine unvermutet durchzuführen
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei diesen Prüfungen ist insbesondere zu ermitteln, ob
                  

                  
                     
                        	
                            der Kassenbestand mit dem Ergebnis in den Grundbüchern übereinstimmt,

                        

                        	
                            die Eintragungen in den Hauptbüchern denen in den Grundbüchern entsprechen, soweit nicht im automatisierten Verfahren gebucht
                              wird,
                           

                        

                        	
                            die erforderlichen Belege vorhanden sind,

                        

                        	
                            die Anlagebestände des Vermögens mit den Eintragungen in den Büchern oder sonstigen Nachweisen übereinstimmen, 

                        

                        	
                            die Bücher und sonstigen Nachweise richtig geführt werden,

                        

                        	
                            die Vorschüsse und die Verwahrgelder rechtzeitig und ordnungsgemäß abgewickelt werden und

                        

                        	
                            im Übrigen die Kassengeschäfte ordnungsgemäß erledigt werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die Kassenprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere über Kassenaufsicht und Kassenprüfung regelt die zuständige Stelle.
                  

               

               
                     § 81
Rechnungsprüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Durch Rechnungsprüfungen ist festzustellen, ob die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung sowie die Vermögensverwaltung
                     ordnungsgemäß wahrgenommen wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rechnungsprüfungen erstrecken sich auf die Vermögens- und Ertragslage sowie die Wirtschaftlichkeit, insbesondere darauf,
                     ob 
                  

                  
                     
                        	
                            beim Vollzug des Haushaltsplanes und in der Vermögensverwaltung nach dem geltenden Recht verfahren wurde, 

                        

                        	
                            die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch begründet und belegt sind, 

                        

                        	
                            die fälligen Forderungen vollständig eingezogen und die fälligen Verbindlichkeiten ordnungsgemäß geleistet worden sind, 

                        

                        	
                            der Haushaltsplan eingehalten und im Übrigen wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde,

                        

                        	
                            der Jahresabschluss ordnungsgemäß aufgestellt ist und 

                        

                        	
                            das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen sind.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Während der Einführungsphase des Rechnungswesens im Rechnungsstil der doppelten Buchführung –Doppik– kann die Rechnungsprüfung
                     hinsichtlich der Eröffnungsbilanzen in der Weise vorgenommen werden, dass sie sich auf Prüfungshinweise auf Grund behobener
                     Prüfungsfeststellungen aus vergleichbaren Prüfungen beschränkt, soweit diese im Rahmen weiterer Kontrollprüfungen nicht mehr
                     aufgetreten sind.  2 Die jeweilige oberste Aufsichtsbehörde legt den Zeitraum fest, in dem übergangsweise nach Satz 1 verfahren werden kann. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das Ergebnis ist in einem Prüfungsbericht festzuhalten.  2 Der Bericht ist dem für die Ausführung des Haushaltsplanes zuständigen Organ zuzuleiten. 
                  

               

               
                     § 82 
Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Neben den Kassen- und Jahresrechnungen können Organisation und Wirtschaftlichkeit kirchlicher Stellen geprüft werden.  2 Diese Prüfungen können mit der Rechnungsprüfung verbunden werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüfung erstreckt sich auf Fragen der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit, insbesondere darauf, ob die Aufgaben
                     mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erfüllt werden können.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 81 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 83
Betriebswirtschaftliche Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen nach Abschnitt 5 und § 26 können betriebswirtschaftliche Prüfungen durchgeführt werden.  2 Sie beziehen sich insbesondere auf
                  

                  
                     
                        	
                            die Vermögenslage,

                        

                        	
                            die Ertragslage,

                        

                        	
                            die Wirtschaftlichkeit und

                        

                        	
                            Prüfungen nach § 82.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        § 81 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 84
Prüfungen bei Stellen außerhalb der verfassten Kirche
                     

                  

                  Bei Zuwendungen an Stellen außerhalb der verfassten Kirche (§ 23) kann die zuständige Prüfungsstelle prüfen, ob die Mittel zweckentsprechend und wirtschaftlich verwendet wurden.
                  

               

               
                     § 85
Örtliche und überörtliche Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen unterliegt der örtlichen und überörtlichen Prüfung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die örtliche Haushalts- und Rechnungsprüfung ist Aufgabe der verfassungsmäßig zuständigen Organe.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die örtliche Kassenprüfung ist Aufgabe der verfassungsmäßig zuständigen Organe des Rechtsträgers der Kasse. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die überörtliche Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung ist Aufgabe der verfassungsmäßigen Aufsichtsbehörden oder der sonst
                     gemäß der Verfassung zuständigen Stelle.
                  

               

               
                     § 86
Vorlage des Jahresabschlusses
                     

                  

                  Nach Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 59 Absatz 1) ist dieser zur Prüfung vorzulegen. 
                  

               

               
                     § 87 
Unabhängigkeit der Prüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Prüfungen nach den §§ 82 bis 85 sind unabhängige Prüfungsstellen zuständig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die persönliche und sachliche Unabhängigkeit der oder des Prüfenden von der zu prüfenden Stelle ist zu gewährleisten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die prüfende Stelle kann sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben besonderer Sachverständiger bedienen. 
                  

               

               
                     § 88
Entlastung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bestätigt die prüfende Stelle, dass keine wesentlichen Beanstandungen vorliegen oder dass die Beanstandungen ausgeräumt sind,
                     so ist Entlastung zu erteilen.  2 Die Entlastung kann mit Einschränkungen erteilt oder mit Auflagen verbunden werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Kirchengemeinden wird die Entlastung nach Absatz 1 durch den Bestätigungsvermerk der prüfenden Stelle ersetzt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Entlastung ist der Stelle, die für die Ausführung des Haushaltsplanes und der Stelle, die für die Finanzbuchhaltung zuständig
                     ist, schriftlich zu erteilen.
                  

               

               
                     § 89
Sonstige Prüfungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die oberste Aufsichtsbehörde kann jederzeit weitergehende Prüfungen durchführen.  2 Sie bedient sich dazu des Rechnungsprüfungsamtes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Rechnungsprüfungsamt kann jederzeit weitere Prüfungen im Rahmen seiner geltenden Ordnung durchführen. 
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt 8
Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 90
Befangenheit, Handlungsverbot
                     

                  

                   1 Kein Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin darf bei Maßnahmen mitwirken, die ihn oder sie selbst oder seinen oder ihren Ehepartner
                     betreffen.  2 Das gleiche gilt für Angehörige, die mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin bis zum dritten Grad verwandt, bis zum zweiten
                     Grad verschwägert oder durch Adoption verbunden sind oder in eingetragener Lebenspartnerschaft oder in häuslicher Gemeinschaft
                     leben.
                  

               

               
                     § 91
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  Bei Anwendung dieser Ordnung sind die nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen: 

                  
                     
                        	
                            Abschnitt: Untergliederung eines Einzelplanes.

                        

                        	
                            Abschreibung: Buchmäßige Abbildung des insbesondere mit der Nutzung des abnutzbaren Vermögens verbundenen Werteverzehrs.

                        

                        	
                            Aktiva: Summe der Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, nicht durch Vermögensgrundbestand und Rücklagen gedeckter
                              Fehlbetrag), die in der Bilanz die Mittelverwendung nachweist.
                           

                        

                        	
                            1 Anhang: Bestandteil des Jahresabschlusses, in dem besondere Erläuterungen zum besseren Verständnis der Ermittlung des Jahresergebnisses
                              und zu nicht bilanzierten wirtschaftlichen Belastungen künftiger Haushaltsjahre aufzunehmen sind.  2 Insbesondere sind größere Veränderungen von Bilanzpositionen, Abweichungen von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätzen
                              sowie bereits erkennbare künftige Risiken der Körperschaft zu erläutern.
                           

                        

                        	
                            Anlagevermögen: Die Teile des Vermögens, die dauerhaft der Aufgabenerfüllung dienen. 

                        

                        	
                            1 Anschaffungskosten: Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten
                              Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.  2 Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten.  3 Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.
                           

                        

                        	
                            Aufwendungen: In Geld bewerteter, nicht unbedingt zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres.

                        

                        	
                            Außerplanmäßige Haushaltsmittel: Haushaltsmittel, für deren Zweck im Haushalt keine Ansätze veranschlagt und auch keine Haushaltsreste
                              aus Vorjahren verfügbar sind.
                           

                        

                        	
                            Auszahlungen: Abfluss von Bar- und Buchgeld (Zahlungsmitteln).

                        

                        	
                            Baumaßnahme: Ausführung eines Baues (Neu-, Erweiterungs- und Umbau) sowie die Instandsetzung an einem Bau, soweit sie nicht
                              der laufenden Bauunterhaltung dient.
                           

                        

                        	
                            1 Betriebswirtschaftliche Auswertungen: Auswertungen über die Erträge und Aufwendungen während des laufenden Haushaltsjahres
                              sowie über die Investitionen und deren Finanzierung.  2 Eine betriebswirtschaftliche Auswertung ist mindestens vierteljährlich zu erstellen; es handelt sich jedoch nicht um einen
                              echten Abschluss des Betrachtungszeitraumes.
                           

                        

                        	
                            Bilanz: Gegenüberstellung der Vermögenswerte (Aktiva) einerseits sowie des Vermögensgrundbestandes, der Rücklagen, der Sonderposten
                              und der Schulden (Passiva) andererseits zu einem bestimmten Stichtag in Kontoform.
                           

                        

                        	
                            1 Bilanzergebnis: Der ergebniswirksame Teil der kirchlichen Haushaltsplanung und –ausführung umfasst regelmäßig die Bewirtschaftung
                              von Rücklagen für nicht investive Zwecke.  2 Minderungen von Ansprüchen an die künftige Haushaltswirtschaft, ein Abbau von Gewinn- oder Verlustvorträgen oder eine Zuführung
                              zum Investitions- und Finanzierungshaushalt können enthalten sein.  3 Die sich aus den haushaltsrechtlichen Vorschriften und/oder Gremienbeschlüssen ergebenden Einstellungen in Rücklagen und/oder
                              Sonderposten stellen bilanztechnisch Ergebnisverwendungen dar.  4 Sie sind daher nach der Ermittlung des Jahresergebnisses auszuweisen und führen so zum Bilanzergebnis. 
                           

                        

                        	
                            Buchungsanordnungen: Förmliche Aufträge der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Einheiten an die kassenführende Stelle
                              zur Ausführung des Haushaltsplanes. 
                           

                        

                        	
                            1 Budgetierung: Verbindung von Haushaltsmitteln im Rahmen eines Systems der dezentralen Verantwortung bei geeigneten Organisationseinheiten
                              oder Handlungsfeldern kirchlicher Arbeit zu einem finanziellen Rahmen als Budget, zur Umsetzung der Outputorientierung, zur
                              Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung sowie zur Steigerung der Eigenverantwortlichkeit.  2 Dabei wird die Finanzverantwortung auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung auf die Budgetverantwortlichen übertragen,
                              die die Fach- und Sachverantwortung haben.
                           

                        

                        	
                            Controlling: Unterstützendes Führungs- und Entscheidungsinstrument zur Steuerung und Kontrolle der kirchlichen Arbeit durch
                              die Bereitstellung und zukunftsorientierte Auswertung geeigneter Informationen (Berichtswesen), insbesondere aus dem Rechnungswesen,
                              um das Erreichen gesetzter Ziele zu sichern.
                           

                        

                        	
                            Daueranordnung: Buchungsanordnung für der Höhe nach gleiche wiederkehrende Zahlungen und für die Buchung von wiederkehrenden
                              nicht zahlungswirksamen Vorgängen, die für ein Haushaltsjahr oder auch darüber hinaus gilt.
                           

                        

                        	
                            1 Deckungsfähigkeit:
                           

                           
                              
                                 	
                                     echte Deckungsfähigkeit: 

                                    Minderaufwendungen eines Haushaltsansatzes einer Kostenstelle oder einer Kombination aus Kostenstelle und Sachkonto können
                                       für Mehraufwendungen eines anderen Haushaltsansatzes (einseitige Deckungsfähigkeit) oder zusätzlich auch umgekehrt (gegenseitige
                                       Deckungsfähigkeit) verwendet werden.
                                    

                                 

                                 	
                                     unechte Deckungsfähigkeit: 

                                    Mehrerträge eines Haushaltsansatzes können für Mehraufwendungen bei anderen Haushaltsansätzen verwendet werden. 

                                 

                              

                           

                            2 Gleiches gilt für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Investitions- und Finanzierungsplanes.
                           

                        

                        	
                            1 Deckungslücke der Bauunterhaltungsrücklage: Differenz aus Mindestbestand und ausgewiesener Höhe der Bauunterhaltungsrücklage.
                               2 Die Deckungslücke ist im Anhang auszuweisen. 
                           

                        

                        	
                            Doppik: Abkürzung für „Doppelte Buchführung in Kontenform“.

                        

                        	
                            Einzahlungen: Zufluss von Bar- und Buchgeld (Zahlungsmitteln).

                        

                        	
                            1 Einzelanordnung: Buchungsanordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen für jeweils eine einzahlende oder
                              empfangsberechtigte Person innerhalb eines Haushaltsjahres.  2 Dasselbe gilt für die Buchung von einzelnen oder wiederkehrenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen.
                           

                        

                        	
                            Einzelplan: Die Zusammenstellung der Haushaltsmittel eines Aufgabenbereiches. 

                        

                        	
                            Erlass: Verzicht auf einen Anspruch (mit buchmäßiger Bereinigung).

                        

                        	
                            Ergebnisplan, Ergebnisrechnung: Teil des Haushalts bzw. des Jahresabschlusses als Grundlage für die Planung und den Nachweis
                              der Aufwendungen und Erträge; entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. 
                           

                        

                        	
                            Erträge: In Geld bewerteter, nicht unbedingt zahlungswirksamer Ressourcenzuwachs innerhalb eines Haushaltsjahres.

                        

                        	
                            Fehlbetrag (Jahresabschluss): Der Betrag, um den die Aufwendungen einschließlich der Rücklagenzuführungen höher sind als
                              die Erträge einschließlich der Rücklagenentnahmen.
                           

                        

                        	
                            Grundsatz der Finanzdeckung: Finanzdeckung ist gegeben, wenn die Summe aus Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen
                              Passivposten und liquiden Mitteln abzüglich der Summe aus Sonderposten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Spenden
                              und Verbindlichkeiten die zu deckenden Passivposten erreicht oder übersteigt.
                           

                        

                        	
                            Forderungen: In Geld bewertete Ansprüche an Dritte.

                        

                        	
                            Gliederung, Gliederungssystematik: Darstellung der Haushaltsmittel nach kirchlichen Aufgaben oder Diensten.

                        

                        	
                            1 Grundbuch: Dient der vollständigen Erfassung der Geschäftsvorfälle in zeitlicher Ordnung.  2 In der doppischen Finanzsoftware übernimmt im Allgemeinen das Journal die Funktion des Grundbuches; es ist gleichzeitig die
                              Buchungsanweisung für die Übertragung der Buchungen aus dem Grundbuch in das Hauptbuch.
                           

                        

                        	
                            Handlungsfelder kirchlicher Arbeit: Funktionale Beschreibung eines bestimmten Bereiches der inhaltlichen kirchlichen Arbeit,
                              Grundlage der zielorientierten Planung der kirchlichen Arbeit; diese kann alternativ auch nach Organisationseinheiten erfolgen.
                           

                        

                        	
                            Handvorschüsse: Beträge, die einzelnen Dienststellen oder Personen zur Bestreitung von kleineren, wiederkehrenden Ausgaben
                              bestimmter Art zugewiesen werden.
                           

                        

                        	
                            Hauptbuch: Dient der Darstellung der im Grundbuch erfassten Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung.

                        

                        	
                            Haushaltsjahr: Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

                        

                        	
                            1 Haushaltsplan: Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der kirchlichen Körperschaft
                              und wird von dem zuständigen Beschlussorgan als Plan verabschiedet.  2 Er dient im Rahmen der vorgegebenen Ziele für die inhaltliche kirchliche Arbeit der Feststellung und Deckung des Ressourcenbedarfs,
                              der zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben voraussichtlich notwendig sein wird.
                           

                            3 Wird der Haushaltsplan nach den Grundsätzen der Outputorientierung aufgestellt, erhält er die Form des Haushaltsbuches.
                           

                        

                        	
                            1 Haushaltsbuch: Darstellungsform des Haushalts im Rahmen der Outputorientierung.  2 Dabei erfolgt die Untergliederung nach den Organisationseinheiten oder nach den Handlungsfeldern kirchlicher Arbeit.  3 Innerhalb der Untergliederungen sollten jeweils die Ziele der kirchlichen Arbeit beschrieben und Angaben zur Zielerreichung
                              gemacht werden sowie die dafür zu erbringenden Leistungen und der dafür erforderliche Ressourceneinsatz dargestellt werden.
                           

                        

                        	
                            Haushaltsmittel: Dazu gehören alle Erträge und Aufwendungen, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit sowie die mit der Investitions-
                              und Finanzierungstätigkeit verbundenen Zugänge und Abgänge.
                           

                        

                        	
                            Haushaltsquerschnitt: Verdichtete Übersicht der Haushaltsmittel, geordnet nach der Gliederungssystematik. 

                        

                        	
                            Haushaltsreste: Haushaltsmittel bis zur Höhe des Unterschieds zwischen Haushaltsansatz (einschließlich zusätzlich genehmigter
                              Sollveränderungen) und Ergebnis der Haushaltsrechnung, die auf Beschluss des zuständigen Gremiums in das folgende Haushaltsjahr
                              übertragen werden können.
                           

                        

                        	
                            Haushaltsvermerke: Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushalts (z. B. Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit,
                              Zweckbindung, Sperrvermerke).
                           

                        

                        	
                            Haushaltsvorgriffe: Über- und/oder außerplanmäßige Ausgaben, die im folgenden Haushaltsjahr haushaltsmäßig abgedeckt werden.

                        

                        	
                            Herstellungskosten: Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung
                              eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche
                              Verbesserung entstehen.
                           

                        

                        	
                           Entfällt

                        

                        	
                            Investitionen: Verwendung von Finanzmitteln, die das Anlagevermögen verändern.

                        

                        	
                            Investitions- und Finanzierungsplan, Investitions- und Finanzierungsrechnung: Teil des Haushalts als Grundlage für die Planung
                              und den Nachweis von bestimmten erfolgsneutralen Bilanzveränderungen bzw. Nachweis der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
                              im Rahmen des Jahresabschlusses.
                           

                        

                        	
                            1 Kapitalflussrechnung: Die Kapitalflussrechnung orientiert sich an dem Deutschen Rechnungslegungsstandard (DRS) Nr. 2 und soll
                              durch die Darstellung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestände Auskunft über die strukturelle Zahlungsfähigkeit der kirchlichen
                              Körperschaft geben.  2 Sie differenziert sich in drei Stufen.  3 Der Zahlungsmittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wird indirekt und der aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit
                              wird in der direkten Methode entwickelt. 
                           

                        

                        	
                            Kassenkredite: Kurzfristige Kredite zur Verstärkung des Kassenbestandes. 

                        

                        	
                            Kontenrahmen: Der für die Sachkonten vorgegebene Mindestkontenplan.

                        

                        	
                            Kosten: In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Vermögensgegenständen und die Inanspruchnahme
                              von Dienstleistungen zur kirchlichen Aufgabenerfüllung in einer bestimmten Periode.
                           

                        

                        	
                            Kosten- und Leistungsrechnung: Verfahren, in dem Kosten und Erlöse erfasst und zum Zweck spezieller Auswertungen nach Kosten-/Erlösarten
                              verursachungsgerecht auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern (Leistungen) zugeordnet werden.
                           

                        

                        	
                            Kredite: Unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufgenommene Finanzmittel.

                        

                        	
                            Leistungen: In Geld bewertbare Arbeitsergebnisse, die zur kirchlichen Aufgabenerfüllung erbracht werden.

                        

                        	
                            Liquide Mittel: Flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei den Kreditinstituten sowie
                              Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.
                           

                        

                        	
                            Liquidität: Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen.

                        

                        	
                            Nachtragshaushalt: Nachträgliche Änderung des Haushalts zur Deckung eines erheblichen Fehlbetrages oder zur Leistung bisher
                              nicht veranschlagter Haushaltsmittel in erheblichem Umfang.
                           

                        

                        	
                            1 Nebenbücher: Nebenbücher differenzieren die Buchungen der Hauptbuchhaltung und werden in das Hauptbuch abgeschlossen.  2 Hierzu zählen bspw. die Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Spendenbuchhaltung, Zahlstellenabrechnung, Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung.
                           

                        

                        	
                            1 Nebenrechnung: Nebenrechnungen sind alle außerhalb des Haushalts geführten Rechnungen, die keine Sonderhaushalte sind (im
                              Wesentlichen Investitions- und Baurechnungen).  2 Es ist sicherzustellen, dass das Etatrecht gewahrt bleibt; z.B. sind Rücklagenzuführungen und -entnahmen sowie die zur Finanzierung
                              der Baumaßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel durch den Haushalt zu buchen.
                           

                        

                        	
                            Niederschlagung: Befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht
                              auf den Anspruch selbst, aber mit buchmäßiger Bereinigung. 
                           

                        

                        	
                            Passiva: Summe des Reinvermögens inklusive der Rücklagen, sowie der Sonderposten und der Schulden, die in der Bilanz die
                              Mittelherkunft nachweist. 
                           

                        

                        	
                            Reinvermögen: Summe aus Vermögensgrundbestand, Rücklagen, Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis. In einer kaufmännischen Bilanz
                              würde das Reinvermögen im Wesentlichen das Eigenkapital bezeichnen. 
                           

                        

                        	
                            Ressourcen: Gesamtheit der zur Aufgabenerfüllung verfügbaren Finanzmittel, Vermögensgegenstände, Arbeits- und Dienstleistungen.

                        

                        	
                            Rücklagen: Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals, der gesetzlich vorgeschrieben oder freiwillig für bestimmte oder allgemeine
                              Zwecke gesondert in der Bilanz dargestellt wird.
                           

                        

                        	
                            Rückstellungen: Wirtschaftlich im Haushaltsjahr angenommener Ressourcenverbrauch, verbunden mit einer zukünftigen Zahlungsverpflichtung
                              in unbekannter Höhe und zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt (z.B. Pensions- und Clearingrückstellungen).
                           

                        

                        	
                            1 Sammelanordnung: Kassenanordnung für eine einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen für jeweils mehrere Zahlungspflichtige
                              oder Empfangsberechtigte innerhalb eines Haushaltsjahres.  2 Gleiches gilt für die Buchung von nicht zahlungswirksamen Vorgängen.
                           

                        

                        	
                            Schulden: Bilanziell umfassen die Schulden die Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Inhaltlich handelt es sich dabei um
                              Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach feststehen.
                           

                        

                        	
                            1 Sonderhaushalt: Sonderhaushalte sind aus dem Haushalt ausgegliederte Teile.  2 Bestehen Sonderhaushalte, so bilden sie gemeinsam mit dem Haushalt den Gesamthaushalt und unterliegen dem Etatrecht.  3 Das Etatrecht bleibt nur gewahrt, wenn die Zuweisung zum oder vom Sonderhaushalt im Haushalt beschlossen wird und die Finanzstruktur,
                              das Gesamtvolumen, die Vermögenssituation und der Stellenplan des Sonderhaushaltes erläutert sind.
                           

                        

                        	
                            Sondervermögen: Vermögensteile im Sinne von aus dem kirchlichen Haushalt organisatorisch ausgegliederten Werken, Einrichtungen
                              und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die für die Erfüllung bestimmter Aufgaben vom Vermögen der kirchlichen Körperschaft
                              abgesondert sind.
                           

                        

                        	
                            Stundung: Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs oder mehrerer Teile davon (Ratenzahlung). 

                        

                        	
                            Treuhandvermögen: Vermögen, das für Dritte verwaltet wird.

                        

                        	
                            Überplanmäßige Haushaltsmittel: Haushaltsmittel, die den Haushaltsansatz unter Einschluss der im Deckungskreis verfügbaren
                              Haushaltsmittel oder aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste übersteigen.
                           

                        

                        	
                            Überschuss: Der Betrag, um den im Rahmen des Jahresabschlusses die Erträge einschließlich der Rücklagenentnahmen höher sind
                              als die Aufwendungen einschließlich der Rücklagenzuführungen.
                           

                        

                        	
                            Umlaufvermögen: Die Teile des Vermögens, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen und keine
                              Rechnungsabgrenzungsposten sind.
                           

                        

                        	
                            Verfügungsmittel: Beträge, die bestimmten Personen für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

                        

                        	
                            1 Vermögen: Das Vermögen wird in der Bilanz dargestellt.  2 Es gliedert sich auf der Aktivseite (Mittelverwendung) in das Anlage- und Umlaufvermögen, auf der Passivseite (Mittelherkunft)
                              in das Reinvermögen, Sonderposten sowie Verbindlichkeiten.
                           

                        

                        	
                            Vermögensgegenstand: Einzeln bewertbare und aktivierungspflichtige Gegenstände und Ansprüche, die zur Erfüllung der kirchlichen
                              Aufgaben eingesetzt werden können.
                           

                        

                        	
                            Vermögensgrundbestand: Der Vermögensgrundbestand ergibt sich als Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Rücklagen,
                              Ergebnisvortrag und Bilanzergebnis, Sonderposten und Schulden, sowie ggf. einem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
                           

                        

                        	
                            Verpflichtungsermächtigungen: Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen für zahlungswirksame Aufwendungen oder Investitionen
                              in künftigen Jahren.
                           

                        

                        	
                            Verstärkungsmittel: Zentral veranschlagte Haushaltsansätze zur Deckung der Inanspruchnahme über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel
                              im gesamten Haushalt.
                           

                        

                        	
                            Verwahrgelder: Einzahlungen, die vorläufig gebucht werden und später abzuwickeln sind. Sie sind als sonstige Verbindlichkeiten
                              zu erfassen.
                           

                        

                        	
                            Vorschüsse: Auszahlungen, bei denen die Verpflichtung zur Leistung zwar feststeht, die endgültige Buchung aber noch nicht
                              möglich ist. Sie sind als Forderungen zu erfassen.
                           

                        

                        	
                            Zahlstellen: Außenstellen der Kasse zur Annahme von Einzahlungen und zur Leistung von Auszahlungen.

                        

                        	
                            Zuschreibung: Erhöhung des Wertansatzes eines Vermögensgegenstandes im Vergleich zum Wert in der vorhergehenden Bilanz. Aufgrund
                              von Wertaufholungen nur bis zur Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten möglich.
                           

                        

                        	
                            Zuwendungen:

                           
                              
                                 	
                                     Zuweisungen: 

                                    Zahlungen an Dritte oder von Dritten innerhalb des kirchlichen Bereiches.

                                 

                                 	
                                     Zuschüsse: 

                                    Zahlungen an den oder aus dem außerkirchlichen Bereich.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Zweckvermögen: Vermögensteile der Körperschaft, die bestimmten Zwecken gewidmet sind.

                        

                     

                  

               

               
                     § 92
Ergänzende Regelungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bestimmungen zur Durchführung dieser Rechtsverordnung trifft der Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Oberkirchenrat kann zur Schaffung von Übergangsregelungen Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.
                     
                  

               

               
                     § 93
Übergangsregelungen zur Veeinfachung der Jahresabschlüsse
                     

                  

                  Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die von ihnen gebildeten Verbände können für die Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 auf
                     Beschluss des jeweils zuständigen Organs davon absehen,
                  

                  
                     
                        	
                            die Kapitalflussrechnung zu erstellen und dem Jahresabschluss nach § 59 beizufügen und

                        

                        	
                            den Anhang zur Bilanz nach § 62 sowie die Anlagen zum Anhang nach § 63 zu erstellen und dem Jahresabschluss nach § 59 beizufügen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 94
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ausführungsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2012 in Kraft. 1

               

            

         

      

      

      1
            Die Änderung der RV vom 24.11.2023 tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten von Kirchengemeinden

      

      
         Vom 22.11.2024

      

      
          (GVBl. 30. Band, S. 60)

      

      Die 49. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Haushaltssicherung
                     

                  

                   1 Haushaltssicherung umfasst alle Maßnahmen zum Abbau von Haushaltsdefiziten, zum Ausgleich des Haushaltes und zur langfristigen
                     Sicherung eines finanziellen Handlungsspielraumes der Kirchengemeinde. 2 Ziel der Haushaltssicherung ist die Erhaltung und
                     Sicherstellung der kirchlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft.
                  

               

               
                     § 2
Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat kann die Kirchengemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die Ziele
                     nach § 1 gefährdet sind.  2 Dies ist in der Regel der Fall, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                            das durchschnittliche Bilanzergebnis der letzten drei Haushaltsjahre negativ ist,

                        

                        	
                            für die Kirchengemeinde eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit droht oder

                        

                        	
                            die Bauunterhaltungsrücklage oder die Betriebsmittelrücklage drei Jahre in Folge nicht den jeweils 

                           erforderlichen Mindestbestand aufweist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Liegt kein Fall nach Absatz 1 vor, so kann eine Kirchengemeinde freiwillig ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, um
                     präventiv Maßnahmen für eine langfristige Haushaltssicherung zu ergreifen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Erstellung des endgültigen Haushaltssicherungskonzeptes soll innerhalb eines Zeitraums von 15 Monaten ab dem Beschluss
                     der Kirchengemeinde zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder der entsprechenden Aufforderung durch den Oberkirchenrat
                     erfolgen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sowohl bei verpflichtender Durchführung als auch bei freiwilliger Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unterstützt
                     die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen.
                  

               

               
                     § 3
Zeitlicher Umfang und Bindung des Haushaltssicherungskonzeptes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Im Haushaltssicherungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen die Zielsetzung gemäß § 1 erreicht wird.  2 Der Zeitraum soll höchstens sechs Haushaltsjahre umfassen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Haushaltssicherungskonzept ist vom Gemeindekirchenrat zu beschließen.  2 Es ist Grundlage für die Aufstellung des jeweils nächsten Haushalts und ist jährlich fortzuschreiben. 
                  

               

               
                     § 4
Inhalte des Haushaltssicherungskonzeptes
                     

                  

                  Zum Haushaltssicherungskonzept gehören

                  
                     
                        	
                            eine Beschreibung des Gemeindeprofils unter Beachtung der regionalen Bezüge mit dem Ergebnis der Aufgabenkritik,

                        

                        	
                            eine Gebäudestrukturanalyse mit dem Ergebnis zur Gebäudeoptimierung,

                        

                        	
                            das Ergebnis einer konzeptionellen Personalbedarfsplanung,

                        

                        	
                            eine Haushaltsanalyse und 

                        

                        	
                            eine Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen und ihrer finanziellen Auswirkungen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Gemeindeprofil und regionale Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Gemeindeprofil beschreibt die inhaltliche Ausrichtung einer Kirchengemeinde unter Berücksichtigung der prognostizierten
                     Mitglieder- und Finanzentwicklung, einer Aufgabenkritik sowie der regionalen Bezüge und der Gesamtziele der Ev.-Luth. Kirche
                     in Oldenburg. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Kirchengemeinde prüft dabei auch Möglichkeiten regionaler Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden.  2 Zu diesem Punkt des Haushaltssicherungskonzeptes sind Kreispfarrpersonen beratend einzubinden. 
                  

               

               
                     § 6
Gebäudeoptimierung
                     

                  

                   1 Der Gebäudebestand ist langfristig dem aktuellen und zukünftigen Bedarf der Kirchengemeinde unter Beachtung der Finanzentwicklung,
                     der regionalen Bezüge und der Klimaneutralität anzupassen.  2 Zur Optimierung des Gebäudebestandes soll eine Gebäudestrukturanalyse erstellt werden. 
                  

               

               
                     § 7
Personalbedarfsplanung
                     

                  

                  Die Personalplanung und –entwicklung ist langfristig dem aktuellen und zukünftigen Bedarf der Kirchengemeinde unter Beachtung
                     der Gemeindegliederentwicklung, der Finanzentwicklung und der regionalen Bezüge anzupassen. 
                  

               

               
                     § 8
Haushaltsanalyse
                     

                  

                  Die Haushaltsanalyse gibt sowohl über die aktuelle Situation als auch über die mittelfristige Finanzsituation sowie über die
                     Ursachen der Fehlentwicklung Auskunft. 
                  

               

               
                     § 9
Haushaltssicherungsmaßnahmen
                     

                  

                  Die vorgesehenen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind konkret zu beschreiben und ihre jeweiligen finanziellen Auswirkungen während
                     der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes in einer Übersicht und der mittelfristigen Finanzplanung darzustellen. 
                  

               

               
                     § 10
Genehmigungsverfahren
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat genehmigt das Haushaltssicherungskonzept nach vorheriger Beratung durch den Kirchensteuerbeirat. 

               

               
                     § 11
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt außer Kraft das Kirchengesetz über die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten von Kirchengemeinden
                     vom 25.05.2019 (GVBl. 28. Band, S. 181), zuletzt geändert 29.05.2021 (GVBl. 28. Band, S. 264).
                  

               

               

               

               

               

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz für die Rechnungsprüfung

      

      
         Vom 20. November 2009

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 4), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 10.06.2017 (GVBl. 28. Band, S. 46) 
         

      

      

      
                  I. Grundsatzbestimmungen

               

               
                     § 1
Aufbau und Aufgaben der Rechnungsprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Rechnungsprüfung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg wird durch ein Rechnungsprüfungsamt durchgeführt.  2 Dieses Amt ist als unselbständige Einheit in die Verwaltung des Oberkirchenrates integriert.  3 Es prüft die gesamte Kassen- und Rechnungsführung der der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg unterstehenden Kirchengemeinden, Kirchenkreise
                     und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.  4 Die örtlichen Prüfungsaufgaben der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und sonstigen kirchlichen Einrichtungen obliegen weiterhin
                     den verfassungsmäßig zuständigen Organen bzw. Stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Haushalt der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg unterliegt der Prüfung des Oberrechnungsamtes der Ev. Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Inhalt der Prüfung ist die Feststellung, ob die anvertrauten Mittel für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise zweckentsprechend,
                     wirtschaftlich und sparsam verwendet werden und die für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung
                     maßgeblichen Bestimmungen eingehalten wurden.
                  

                   2 Das Rechnungsprüfungsamt ist nach dem Haushaltsrecht der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg insbesondere zuständig für regelmäßige
                  

                  
                     
                        	
                            Kassenprüfungen

                        

                        	
                            die Rechnungsprüfungen

                        

                        	
                            Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen

                        

                        	
                            Betriebswirtschaftliche Prüfungen

                        

                        	
                            Prüfungen für Zuwendungen 

                        

                        	
                            Prüfungen von Jahresrechnungen

                        

                        	
                            Prüfungen von Personal- und Vergütungsunterlagen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Dem Rechnungsprüfungsamt können von der Synode weitere Aufgaben übertragen werden.  2 Der Oberkirchenrat kann mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses das Rechnungsprüfungsamt auffordern, besondere Prüfungen
                     vorzunehmen.  3 Außerdem kann er Unterrichtung über den Stand der Prüfungen verlangen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Rechnungsprüfungsamt kann Prüfungsaufträge anderer kirchlicher oder Kirche nahestehender Rechtsträger, die nicht der
                     unmittelbaren Rechnungsprüfung des Oberkirchenrates unterstehen, übernehmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Rechnungsprüfungsamt kann Anregungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geben sowie Verbesserungsvorschläge
                     zum. Haushalts-, Kassen- und Prüfungswesen und zur Organisation unterbreiten.
                  

               

               
                     § 2
Unabhängigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung seiner Aufgaben unabhängig und nur den kirchlichen Rechtsvorschriften unterworfen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Rechnungsprüfungsamt dürfen keine Weisungen erteilt werden, die den Umfang, die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfungen
                     betreffen.
                  

               

               
                     § 3
Rechnungsprüfungsausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Synode bestellt zur Vorbereitung und Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Prüfungswesens einen Rechnungsprüfungsausschuss
                     als ständigen Ausschuss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Rechnungsprüfungsausschuss wird gebildet aus fünf Personen.  2 Sie werden durch die Synode für sechs Jahre gewählt.  3 Eine erneute Berufung bisheriger Mitglieder ist zulässig.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses dürfen nicht zugleich Mitglied im Finanzausschuss der Synode sein und in
                     keinem Beschäftigungsverhältnis mit der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, ihren Kirchenkreisen und Kirchengemeinden sowie ihren
                     Werken und Einrichtungen stehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Der Rechnungsprüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende/einen
                     stellvertretenden Vorsitzenden.  2 Der Ausschuss tritt bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr zusammen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Scheidet ein Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses während seiner Amtszeit aus dem Rechnungsprüfungsausschuss aus, wird
                     das nachfolgende Mitglied von der Synode für den Rest der Amtszeit gewählt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Das Rechnungsprüfungsamt berichtet dem Rechnungsprüfungsausschuss über seine Prüfungstätigkeit fortlaufend.  2 Über etwaige außergewöhnliche Vorkommnisse bei der Prüfung oder bei der Prüfung von Beanstandungen wird außerdem unverzüglich
                     der Gemeinsame Kirchenausschuss informiert.
                  

               

            

            
                  II. Verfahren

               

               
                     § 4
Auskunftsrecht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, jede zur Prüfung notwendige Auskunft und
                     die Vorlage von Akten, Büchern, Belegen und sonstigen Unterlagen zu verlangen.  2 Die geprüfte Stelle hat eine Vollständigkeitserklärung vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Den Prüferinnen und Prüfern ist im Rahmen des Prüfauftrages ein uneingeschränkter Zugang zu den in EDV-Programmen verwalteten
                     Daten zu ermöglichen.  2 Die Zugriffe sind im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu protokollieren.
                  

               

               
                     § 5
Vorlagepflicht
                     

                  

                  Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungsprüfungsamtes sind alle Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse, Rundschreiben
                     und Anweisungen zuzuleiten, die das Kassen- und Rechnungswesen betreffen oder für die Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes von
                     allgemeiner Bedeutung sind.
                  

               

               
                     § 6
Prüfungsbericht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Nach Abschluss der Prüfung und des Prüfungsgespräches wird das Ergebnis in einem Prüfungsbericht zusammengefasst und dem geprüften
                     Rechtsträger und dem Rechnungsprüfungsausschuss zugeleitet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Prüfungsbericht soll in Abschrift der verwaltenden Stelle und dem Oberkirchenrat zugeleitet werden.
                  

               

            

            
                  III. Personelle Besetzung und Organisation

               

               
                     § 7
Personalbesetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Leiterin/Der Leiter und die Stellvertreterin/der Stellvertreter des Rechnungsprüfungsamtes werden auf Vorschlag des Gemeinsamen
                     Kirchenausschusses berufen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Leiterin/Zum Leiter und zur stellvertretenden Leiterin/zum stellvertretenden Leiter kann nur berufen werden, wer eine
                     entsprechende Ausbildung, berufliche Erfahrung und eine persönliche Eignung nachweist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Leiterin/Der Leiter und Stellvertreterin/Stellvertreter unterstehen der Fachaufsicht des Rechnungsprüfungsausschusses.
                      2 § 2 bleibt hiervon unberührt.  3 Die Dienstaufsicht obliegt dem Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     § 8
Prüferinnen/Prüfer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüferinnen/Die Prüfer und die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes werden auf Vorschlag
                     der Leiterin/des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes durch die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg angestellt und entlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Prüferinnen/Die Prüfer sollen insbesondere über Erfahrungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen bzw. im Personalwesen
                     verfügen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Prüferinnen/Die Prüfer und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes unterliegen der Fachaufsicht
                     des Rechnungsprüfungsausschusses.  2 Die Dienstaufsicht obliegt dem Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Den Prüferinnen/Den Prüfern ist Gelegenheit zu geben, regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.
                  

               

               
                     § 9
Eigenverantwortlichkeit der Prüferinnen/Prüfer
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Prüferinnen/Die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes arbeiten in dem ihnen nach der Geschäftsverteilung zugewiesenen Bereich
                     in eigener Verantwortung, soweit sich die Leiterin/der Leiter nicht die Mitwirkung vorbehalten hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes unterliegen der Schweigepflicht und dürfen von den
                     ihnen aufgrund ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen und Werturteilen nur zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben
                     Gebrauch machen.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Widmung und Entwidmung von Kirchen (Widmungsgesetz - WidmungsG)

      

      
         

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 110)
         

      

      
                     § 1
Grundbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchen im Sinne dieses Gesetzes sind öffentliche Gebäude oder Gebäudeteile, die zur Verkündigung des Wortes und zur Sakramentsspende
                     bestimmt sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Widmung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles zur Feier des Gottesdienstes der christlichen Gemeinde begründet die Eigenschaft
                     als öffentliche Sache.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Durch eine Entwidmung wird die Eigenschaft als öffentliche Sache aufgehoben.
                  

               

               
                     § 2
Genehmigungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Ein Beschluss einer Kirchengemeinde zur Widmung oder Entwidmung ihrer Kirchengebäude bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung
                     durch den Oberkirchenrat.  2 Dies gilt für Beschlüsse anderer kirchlicher Träger entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beschlüsse auf Widmung oder Entwidmung von Kirchengebäuden sind zu begründen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Entwidmungsbeschluss ist zu fassen wenn
                  

                  
                     
                        	
                            der bisherige Widmungszweck entfällt

                        

                        	
                            der bisherige Widmungszweck geändert wird, auch wenn diese Änderung mit einer anderen kirchlichen Zweckbestimmung verbunden
                              ist,
                           

                        

                        	
                            das Kirchengebäude an Dritte zur langfristigen Nutzung abgegeben, veräußert, oder

                        

                        	
                            das Kirchengebäude abgerissen werden soll.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3
Nachnutzung
                     

                  

                  Bei der Nachnutzung eines Kirchengebäudes durch andere kirchliche oder nichtkirchliche Rechtsträger ist sicherzustellen, dass
                     zukünftige Nutzungsberechtigte auf den ursprünglichen Charakter des Gebäudes als kirchliches Gebäude und kirchliche Interessen
                     Rücksicht nehmen.
                  

               

               
                     § 4
Verordnungsermächtigung
                     

                  

                  Der Oberkirchenrat kann durch Rechtsverordnung

                  
                     
                        	
                            die näheren Anforderungen an den Widmungs- oder Entwidmungsbeschluss,

                        

                        	
                            die näheren Anforderungen an die Nachnutzung, sowie an die Nachnutzungsberechtigten,

                        

                        	
                            die Voraussetzungen für den Rückbau sowie die Verwendung der Ausstattung nach einer Entwidmung eines Kirchengebäudes und

                        

                        	
                            die gottesdienstliche Begleitung einer Widmung oder Entwidmung regeln.

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. 7. 2013 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über das Pfarrvermögen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg

      

      
         Vom 20. September 2025 (GVBl. 30. Band, S. )

      

      
         

      

      Die 49. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat folgendes Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Grundsatz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Pfarrvermögen dient aufgrund seiner Widmung ausschließlich der Besoldung und Versorgung der Pfarrpersonen. Dadurch ist
                     die Verfügungsgewalt über dieses Vermögen eingeschränkt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zum Pfarrvermögen gehören die ihm gewidmeten bebauten und unbebauten Grundstücke sowie sämtliche Vermögenswerte, die aus
                     dem Pfarrvermögen hervorgegangen sind bzw. zukünftig erlangt werden (Grundbesitz und Kapitalvermögen). Bei diesem Vermögen
                     handelt es sich in der Hauptsache um ehemals von den Kirchengemeinden für die Versorgung ihrer Pfarrpersonen eingesetzte Grundstücke
                     und Ländereien.
                  

               

               
                     § 2
Eigentumsverhältnisse/ Haushalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Rechtliche Eigentümer des Pfarrvermögens sind entweder die Kirchengemeinden oder die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.  
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Grundstücke des Pfarrvermögens werden beim jeweiligen Eigentümer haushälterisch und bilanziell als Sondervermögen, das Kapitalvermögen
                     als Treuhandvermögen bei der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg geführt. 
                  

               

               
                     § 3 
Bestandsverzeichnis/ Widmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sämtliche Vermögenswerte des Pfarrvermögens sind unabhängig von ihrer Bilanzierung fortlaufend in einem kirchlichen Bestandsverzeichnis
                     zu führen. Das Bestandsverzeichnis muss die Entwicklung der Vermögenswerte nachvollziehbar darlegen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Widmung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten erfolgt durch Aufnahme in das Bestandsverzeichnis.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Entwidmung erfolgt durch Austragung aus dem Bestandsverzeichnis.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere zum Bestandsverzeichnis regelt der Oberkirchenrat durch Rechtsverordnung. 
                  

               

               
                     § 4
Verwaltung und Bewirtschaftung durch die Pfarrvermögensverwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Unbebaute oder mit Erbbaurechten belastete Grundstücke der Kirchengemeinden sowie das Kapitalvermögen werden durch die Pfarrvermögensverwaltung
                     der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg treuhänderisch für den jeweiligen Eigentümer verwaltet. Die Pfarrvermögensverwaltung vertritt
                     insoweit die rechtlichen Eigentümer im Rechtsverkehr. Die Verwaltung der Grundstücke im Eigentum der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
                     erfolgt ebenfalls durch die Pfarrvermögensverwaltung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Grundstücke sind so zu bewirtschaften, dass der Widmungszweck des Pfarrvermögens erfüllt und auf Dauer ein bestmöglicher
                     Ertrag erzielt wird. Die Bewirtschaftung erfolgt insbesondere durch Verpachtung, Vermietung oder durch Vergabe von Erbbaurechten.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Kapitalvermögen ist ertragreich anzulegen und im Wert zu steigern. Die jeweils gültige Anlagerichtlinie der Ev.-Luth.
                     Kirche in Oldenburg ist zu beachten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Erträge des Pfarrvermögens sind für die Besoldung und Versorgung der Pfarrpersonen zu verwenden. Von den Erträgen sind
                     vorab die Aufwendungen der Unterhaltung und Verwaltung des Pfarrvermögens zu bestreiten. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vor dem Verkauf oder Tausch von Grundstücken, der Vergabe oder Übertragung von Erbbaurechten oder der Verpachtung gibt die
                     Pfarrvermögensverwaltung den Kirchengemeinden, soweit sie Eigentümer sind, Gelegenheit zur Stellungnahme.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Verkaufserlöse sind unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich in Immobilien anzulegen. Ansonsten sind
                     sie dem Kapitalvermögen des Pfarrvermögens zuzuführen. Was die Pfarrvermögensverwaltung aus Mitteln des Pfarrvermögens an
                     Grundvermögen erwirbt, wird dem Pfarrvermögen gewidmetes Eigentum der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Eine Kreislandkommission berät die Pfarrvermögensverwaltung.
                  

               

               
                     § 5
Verwaltung und Bewirtschaftung durch die Kirchengemeinden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bebaute Grundstücke (§ 94 BGB) der Kirchengemeinden werden durch diese verwaltet. Die darauf errichteten Gebäude unterliegen
                     den Regelungen des Gesetzes zur Erstellung von Gebäudeeffizienzplänen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit Gebäude auf einem Grundstück des Pfarrvermögens durch die Kirchengemeinde genutzt werden, ist die Kirchengemeinde
                     zur Unterhaltung von Grundstück und Gebäude verpflichtet. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei Nutzung für eigene kirchengemeindliche Zwecke (insbesondere Kirchen, Kapellen, Friedhofskapellen Gemeindehäuser, Verwaltungsgebäude)
                     ist für diese Gebäude keine Nutzungsentschädigung an das Pfarrvermögen zu zahlen. Dies gilt auch, soweit einzelne Räume an
                     Dritte zur Nutzung überlassen oder die Gebäude im Rahmen von Kooperationen mit anderen Kirchengemeinden gemeinsam genutzt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes vermietet, bedarf der Mietvertrag der Genehmigung durch die Pfarrvermögensverwaltung.
                     Die Mieterträge sind an das Pfarrvermögen abzuführen. Dies gilt auch für anderweitige Erträge aus dem Grundstück. In beiden
                     Fällen ist Absatz 5 zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Von den Erträgen sind vorab die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Verwaltung des Pfarrvermögens sowie die Finanzierungskosten
                     für ein Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Die Aufwendungen für die Gebäude schließen die Bildung der Bauunterhaltungsrücklage
                     nach § 75 HO-Doppik ein.  
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Stellt die Kirchengemeinde die Nutzung des bebauten Grundstückes ein, gilt § 7.
                  

               

               
                     § 6 
Pfarrhäuser
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrhäuser auf Grundstücken des Pfarrvermögens sind grundsätzlich über die Dienstwohnungsvergütung zu finanzieren. Reichen
                     die zur Verfügung stehenden Mittel unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen zur Unterhaltung der Gebäude nicht aus,
                     sind die notwendigen Unterhaltungsmittel aus dem Haushalt der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg zu bestreiten. Entsprechendes
                     gilt für investive Maßnahmen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird die Pfarrhauseigenschaft aufgehoben, gilt § 7. Handelt es sich um ein ausschließlich mit einem Pfarrhaus bebautes Grundstück,
                     sind bei Aufhebung der Pfarrhauseigenschaft die Regelungen des § 7 Abs. 1 des Gesetzes für die Kirchengemeinde verbindlich.
                  

               

               
                     § 7
Nutzungsaufgabe/ Verkauf/ Übertragung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für den Fall einer Nutzungsaufgabe nach § 5 Abs. 6 oder einer Aufhebung der Pfarrhauseigenschaft nach  § 6 Abs. 2 ist die
                     Kirchengemeinde mit Genehmigung des Oberkirchenrates (Art. 27 KO) berechtigt, das Grundstück zu veräußern oder es auf die
                     Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg zu übertragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Verkaufsgenehmigung ist zu erteilen, wenn das Grundstück zum vollen Wert veräußert wird. Für die Verwendung der Verkaufserlöse
                     gilt § 8. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dem Oberkirchenrat steht für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ein Vorkaufsrecht gemäß der §§ 463 ff des BGB zu. Bei Ausübung
                     des Vorkaufsrechtes kann der Kaufpreis aus dem Pfarrvermögen finanziert werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Wird die Verkaufsgenehmigung erteilt und übt der Oberkirchenrat sein Vorkaufsrecht nicht aus, ist das Grundstück vom Oberkirchenrat
                     aus dem Pfarrvermögen zu entwidmen. Die Entwidmung ist im Bestandsverzeichnis zu dokumentieren. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Wird das Grundstück auf die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg übertragen, ist der Kirchengemeinde mit dem Eigentumsübergang der
                     aktuelle Gebäudewert aus dem Pfarrvermögen zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist im Bestandsverzeichnis für dieses Grundstück
                     zu vermerken. Für das Grundstück gebildete Rücklagen verbleiben bei der Kirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Wird die Pfarrhauseigenschaft aufgehoben und das Grundstück auf die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg übertragen, erfolgt keine
                     Erstattung des Gebäudewertes für das ehemalige Pfarrhaus oder die ehemalige Pfarrwohnung und auch die Rücklagen für das ehemalige
                     Pfarrhaus/Pfarrwohnung sind in das Pfarrvermögen zu übertragen. Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag der Oberkirchenrat.
                     
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für den Fall der Übertragung eines Grundstücks oder Ankauf eines Grundstückes ist die Pfarrvermögensverwaltung berechtigt,
                     das Grundstück zu veräußern.
                  

               

               
                     § 8
Verkaufserlöse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Von den Verkaufserlösen aus Grundstücken, die mit anderweitigen Gebäuden (§ 94 BGB) bebaut sind, steht der Kirchengemeinde
                     der aktuelle Gebäudewert zu. Der darüberhinausgehende Betrag ist an das Pfarrvermögen abzuführen.  Die Genehmigung des Verkaufs
                     nach § 7 Abs. 2 kann in Ausnahmefällen von einer abweichenden Aufteilung der Verkaufserlöse abhängig gemacht werden. Im Zweifel
                     sind die Verkaufserlöse hälftig zwischen Eigentümer und dem Pfarrvermögen aufzuteilen. Verkaufsnebenkosten sind anteilig zu
                     tragen. Für das Grundstück gebildete Rücklagen verbleiben bei der Kirchengemeinde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Verkaufserlöse aus Grundstücken, die mit einem Pfarrhaus oder ehemaligem Pfarrhaus bebaut sind, sind grundsätzlich in voller
                     Höhe dem Pfarrvermögen zuzuführen. Der anteilige auf das Gebäude entfallende Verkaufserlös ist dabei auf den Betrag begrenzt,
                     der dem Gebäudewert zum Zeitpunkt der Aufhebung der Pfarrhauseigenschaft entspricht. Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag
                     der Oberkirchenrat. Bei einem Ausnahmeantrag sollen Nachweise über die Kosten der Errichtung vorgelegt werden. Bestehende
                     Rücklagen sind dem Pfarrvermögen zuzuführen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei gemischt genutzten Gebäuden, die nur teilweise als Pfarrhaus oder Pfarrwohnung genutzt werden und wurden, bemisst sich
                     die Aufteilung des auf das Gebäude entfallenden Verkaufserlöses nach der jeweiligen Fläche der Pfarrwohnung im Verhältnis
                     zu anderen Wohn- und Nutzflächen.  Entsprechend sind die Rücklagen zu behandeln. 
                  

               

               
                     § 9
 Rechtsverordnung
                     

                  

                  Nähere Regelungen zur Ausführung des Gesetzes, insbesondere zu Organisation, Aufgaben, Befugnissen und Finanzierung der Pfarrvermögensverwaltung,
                     zum Bestandsverzeichnis und zur Kreislandkommission regelt der Oberkirchenrat durch Rechtsverordnung. Der Oberkirchenrat kann
                     verbindliche Muster zur Berechnung der nach § 5 abzuführenden Erträge vorgeben. 
                  

               

               
                     § 10
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

                  Gleichzeitig tritt außer Kraft das Kirchengesetz über die Verwaltung des Pfarrfonds in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     in Oldenburg vom 20. November 2021 (GVBl. 29. Band. S. 9).
                  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

            

         

      

      

   
      

      
         Rechtsverordnung zu § 5 Abs. 3 des Kirchengesetzes über die Verwaltung des Pfarrfonds in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
            in Oldenburg
         

      

      
         Vom 28. August 2001

      

      
         (GVBl. 25. Band, S. 59)

      

      Der Oberkirchenrat hat aufgrund des § 5 Abs. 3 des Kirchengesetzes über die Verwaltung des Pfarrfonds in der Evangelisch-Lutherischen
         Kirche in Oldenburg vom 19. Mai 1999 die folgende Rechtsverordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Bestandsverzeichnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Pfarrfondsverwaltung führt fortlaufend ein Bestandsverzeichnis über die von den einzelnen Kirchengemeinden eingebrachten
                     Vermögenswerte (Grund- und Kapitalvermögen).  2 Das Bestandsverzeichnis muss die Entwicklung nachvollziehbar darlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Bestandsverzeichnis hat die Funktion eines kircheninternen Grundbuches.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Im Falle der Auflösung des Pfarrfonds oder bei einer Umgliederung in eine andere Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     richten sich die Ansprüche der Kirchengemeinden nach dem Bestandsverzeichnis.
                  

               

               
                     § 2
Inhalt des Bestandsverzeichnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Bestandsverzeichnis enthält Angaben über Gemarkung, Flur, Flurstück, Größe, Eigentumsanteile und Nutzungsart des eingebrachten
                     Grundvermögens.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Veränderungen des Grundvermögens nach Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung sind An- und Verkaufsdaten unter Bezugnahme
                     auf die Urkundenrolle des Notars und das betroffene Grundbuch anzugeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Kapitalvermögen ist gesondert für jede Kirchengemeinde zu führen.
                  

               

               
                     § 3
Information der Kirchengemeinden
                     

                  

                  Die Kirchengemeinden erhalten jährlich eine Ausfertigung des Bestandsverzeichnisses.

               

               
                     § 4
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Oktober 2001 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über Kirchliche Stiftungen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg (OlStiftG)

      

      
         Vom 21. November 2009, 

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 6), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 10.06.2017 (GVBl. 28 Band, S. 46)
         

      

      
         

      

      Die 47. Synode der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für die

                  
                     
                        	
                            rechtsfähigen evangelisch-kirchlichen Stiftungen, die ihren Sitz im Gebiet der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg haben und nicht
                              einer anderen Kirche zugewiesen werden können und die von der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg als kirchliche Stiftung anerkannt
                              worden sind sowie für die
                           

                        

                        	
                            nichtrechtsfähigen evangelisch-kirchlichen Stiftungen, deren Treuhänderin/Treuhänder ihren/seinen Sitz im Kirchengebiet der
                              Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg haben.
                           

                        

                     

                  

               

            

            
                  Abschnitt 1
Die rechtsfähige kirchliche Stiftung
                  

               

               
                     § 2
Begriff der rechtsfähigen kirchlichen Stiftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind Stiftungen des öffentlichen Rechts oder des bürgerlichen Rechts,
                     die:
                  

                  
                     
                        	
                            von der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg durch ihre Organe, von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Einrichtungen und Werken,
                              kirchlichen Vereinen und Verbänden errichtet worden sind;
                           

                        

                        	
                            von anderen natürlichen oder juristischen Personen errichtet worden sind und die

                           
                              
                                 	
                                     organisatorisch dieser Kirche zugeordnet oder

                                 

                                 	
                                     aufgrund der jeweiligen Stiftungssatzung der kirchlichen Stiftungsaufsicht unterstellt sind oder

                                 

                                 	
                                     deren Zweck so bestimmt ist, dass er sinnvoll nur in Verbindung mit der Kirche erfüllt werden kann.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts sind rechtsfähige Stiftungen, die zur Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, ihren
                     Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Einrichtungen und Werken, kirchlichen Vereinen und Verbänden, der Synode in einer solchen
                     Beziehung stehen, dass sie als öffentliche kirchliche Einrichtung erscheinen und als kirchliche Stiftung des öffentlichen
                     Rechts errichtet oder anerkannt worden sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kirchliche Stiftungen des bürgerlichen Rechts sind rechtsfähige Stiftungen, die nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
                     und des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes errichtet worden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Genehmigung oder Verleihung der öffentlich-rechtlichen Rechtsfähigkeit einer kirchlichen Stiftung sowie deren Aufhebung
                     wird im Gesetz- und Verordnungsblatt der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg bekannt gemacht.
                  

               

               
                     § 3
Entstehung der Stiftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Entstehung einer Stiftung gelten die Vorschriften des kirchlichen und staatlichen Rechts, insbesondere des Niedersächsischen
                     Stiftungsgesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Stifterin/der Stifter hat den Antrag auf Anerkennung als kirchliche Stiftung beim Oberkirchenrat der Ev.-Luth. Kirche
                     in Oldenburg vor dem Antrag auf staatliche Anerkennung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Anerkennung als kirchliche Stiftung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg zu veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Das Kapital einer rechtsfähigen Stiftung soll in der Regel mindestens 50.000,– (in Worten: fünfzigtausend) Euro betragen.
                      2 Es gilt der Grundsatz der Erhaltung des Stiftungsvermögens.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Vermögensausstattung der Stiftung muss dauerhaft, nachhaltig und werterhaltend die Erfüllung der ihr gesetzten Zwecke
                     ermöglichen.  2 Sie muss wertbeständig sein und zur Zweckerfüllung ausreichende Erträge abwerfen.
                  

               

               
                     § 4
Stiftungssatzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Stiftungssatzung muss Regelungen enthalten über
                  

                  
                     
                        	
                            den Namen der Stiftung,

                        

                        	
                            den Sitz der Stiftung,

                        

                        	
                            den Zweck der Stiftung,

                        

                        	
                            das Vermögen der Stiftung,

                        

                        	
                            die Bildung des vertretungsberechtigten Organs der Stiftung, einschließlich aller weiteren Organe und

                        

                        	
                            die kirchliche Aufsicht.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Mehrheit der Mitglieder des Organs oder der Organe muss einer evangelischen Kirche angehören, die Mitglied der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland ist.  2 Die anderen Mitglieder sollen einer Kirche angehören, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Mitglied eines Stiftungsorgans darf bei Verhandlungen über einen Gegenstand, an dem es persönlich beteiligt ist, nur
                     auf ausdrücklichen Wunsch des jeweiligen Stiftungsorgans ohne Stimmrecht anwesend sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eine persönliche Beteiligung im Sinne von Abs. 3 liegt vor, wenn die zutreffende Entscheidung dem Mitglied, seinem Ehegatten,
                     seinem Lebenspartner, seinem Verwandten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, einer ihm durch Adoption
                     verbundenen oder durch ihn kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person einen besonderen Vorteil oder Nachteil bringen
                     kann.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Es sollen in der Regel mindestens zwei Organe gebildet werden.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2
Die Verwaltung der Stiftung
                  

               

               
                     § 5
Stiftungsverwaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Stiftungsorgane haben – unter Beachtung des Stiftungszwecks nach den Vorschriften des kirchlichen und staatlichen Rechts
                     – die Stiftung sparsam und nach den Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung zu verwalten.  2 Die Verwaltung dient der dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks unter Berücksichtigung des Willens der Stifterin/des
                     Stifters.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vergütungen für Dienstleistungen, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind schriftlich zu regeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als
                     vertraulich erklärt werden, Stillschweigen zu bewahren.
                  

               

               
                     § 6
Vermögenserhalt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Stiftungsvermögen ist das Vermögen, das der Stiftung zugewendet wurde, um aus seinen Erträgen den Stiftungszweck nachhaltig
                     zu erfüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert, nachhaltig und werterhaltend zu erhalten.  2 Der Oberkirchenrat (als Kirchliche Stiftungsaufsicht) kann Ausnahmen zulassen, wenn der Wille der Stifterin/des Stifters anders
                     nicht zu verwirklichen ist und der Fortbestand der Stiftung gewährleistet bleibt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Umschichtungen des Stiftungsvermögens sind nach den Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung im Rahmen des geltenden (Steuer-)Rechts
                     zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Stiftungsvermögen ist von anderem Vermögen getrennt zu halten.
                  

               

               
                     § 7
Buchführung, Jahresabschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Stiftung ist im Bezug auf alle Einnahmen und Ausgaben zur ordnungsgemäßen Buchführung und Rechnungslegung verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, ist Rechnungs- und Geschäftsjahr das Kalenderjahr.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 3
Die Aufsicht über die Stiftungen
                  

               

               
                     § 8
Stiftungsaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.  2 Die laufende Aufsicht über die Stiftungen wird vom Rechnungsprüfungsamt der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufgabe der Stiftungsaufsicht ist es sicherzustellen, dass die Verwaltung der Stiftung nach Maßgabe dieses Gesetzes, des
                     staatlichen und kirchlichen Rechts sowie im Einklang mit dem Willen der Stifterinnen und Stifter sowie der Stiftungssatzung
                     geführt wird; dazu gehört auch die Ausformung der Stiftung als einer Wesens- und Lebensäußerung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Stiftungsaufsicht soll die Stiftungsorgane sachverständig beraten.  2 Sie hat die Rechte der Stiftungen zu achten und zu wahren und ihnen Schutz und Fürsorge zu gewähren.  3 Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass Entschlusskraft und Verantwortungsfreudigkeit der Mitglieder der Stiftungsorgane
                     nicht beeinträchtigt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das zur Vertretung der Stiftung berufene Organ ist verpflichtet, dem Oberkirchenrat die Zusammensetzung und jede Änderung
                     in der Zusammensetzung eines Organs unverzüglich anzuzeigen.
                  

               

               
                     § 9
Mittel der Stiftungsaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchliche Stiftungsaufsicht nimmt die ihr vom staatlichen Recht zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr und setzt
                     diese um.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mittel der Stiftungsaufsicht sind danach Unterrichtungs- und Prüfungsrechte, das Recht zur Beanstandung, Anordnung und
                     Ersatzvornahme, der Erlass von Genehmigungsvorbehalten, Abbestellung und Berufung von Organgliedern, Bestellung von Beauftragten
                     und die Geltendmachung von Ansprüchen der Stiftung gegen ihre Organe.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  2 Das mildeste ausreichende Aufsichtsmittel ist anzuwenden.
                  

               

               
                     § 10
Durchführung der Stiftungsaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Oberkirchenrat kann sich über alle Angelegenheiten der Stiftung unterrichten.  2 Er kann insbesondere Einrichtungen der Stiftung besichtigen, die Vorlage von Berichten, Akten und sonstigen Unterlagen verlangen.
                      3 Er kann die Geschäfts- und Kassenführung prüfen oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auf Kosten der Stiftung prüfen
                     lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der ordnungsgemäße Jahresabschluss ist mit einer Vermögensübersicht und einem Geschäftsbericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks
                     innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres dem Oberkirchenrat vorzulegen.  2 Umfasst der Stiftungszweck die treuhänderische Verwaltung von nichtrechtsfähigen Stiftungen, müssen die Unterlagen die treuhänderisch
                     verwalteten nichtrechtsfähigen Stiftungen einbeziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Oberkirchenrat kann bei Verletzung von Gesetzen oder bei Verstößen gegen die Stiftungssatzung anordnen, dass der Jahresabschluss
                     durch eigene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (z. B. die Rechnungsprüfungsabteilung), einen Prüfungsverband, eine Wirtschaftsprüferin/einen
                     Wirtschaftsprüfer oder eine andere zur Erteilung eines gleichwertigen Bestätigungsvermerks befugte Person oder Gesellschaft
                     geprüft wird; das Prüfungstestat muss Aussagen enthalten, über:
                  

                  
                     
                        	
                            Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens,

                        

                        	
                            die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stiftung,

                        

                        	
                            den Erhalt des Stiftungsvermögens und

                        

                        	
                            die satzungsgemäße Verwendung der Erträge.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11
Genehmigungsvorbehalte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Folgende Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Stiftungsorgane bedürfen der Genehmigung des Oberkirchenrates:
                  

                  
                     
                        	
                            Vermögensumschichtungen, die für den Bestand oder das Wirken der Stiftung bedeutsam sind,

                        

                        	
                            unentgeltliche Zuwendungen aus dem Vermögen der Stiftung, soweit sie nicht ausschließlich zur Erfüllung des Stiftungszwecks
                              vorgenommen werden,
                           

                        

                        	
                            die Änderungen des Stiftungszwecks,

                        

                        	
                            die Aufhebung einer kirchlichen Stiftung, soweit nicht nach der Satzung der Stiftung für die Aufhebung ein Kirchengesetz
                              erforderlich ist,
                           

                        

                        	
                            die Vereinigung von kirchlichen Stiftungen,

                        

                        	
                            die Ausgliederung von Vermögen unter gleichzeitiger Errichtung einer neuen kirchlichen Stiftung,

                        

                        	
                            Rechtsgeschäfte der Stiftung mit Mitgliedern von Stiftungsorganen. Die Zuständigkeit der staatlichen Stiftungsaufsicht bleibt
                              hiervon unberührt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weiterreichende Zustimmungsvorbehalte können in den jeweiligen Stiftungssatzungen vorbehalten werden.
                  

               

               
                     § 12
Umwandlung, Zusammenlegung, Aufhebung, Vermögensanfall
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Satzungsänderungen, Zweckänderungen, Umwandlung, Aufhebung und Zusammenlegung einer Stiftung bedürfen der Genehmigung des
                     Oberkirchenrates, unbeschadet des staatlichen Rechts.  2 Eine Umwandlung, Zusammenlegung oder Aufhebung von Stiftungen ist jedoch nur zulässig, wenn sie wegen wesentlicher Veränderungen
                     der Verhältnisse notwendig oder wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist.  3 Der Antrag auf Genehmigung durch die staatliche Stiftungsaufsicht darf erst gestellt werden, wenn die Genehmigung des Oberkirchenrates
                     vorliegt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Enthält eine Stiftungssatzung keine Bestimmung über den Vermögensanfall, fällt das Stiftungsvermögen mit dem Erlöschen der
                     kirchlichen Stiftung an die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg; diese hat bei der Verwendung des Stiftungsvermögens den Stiftungszweck
                     zu berücksichtigen.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 4
Die nichtrechtsfähige kirchliche Stiftung
                  

               

               
                     § 13
Begriff der nichtrechtsfähigen kirchlichen Stiftung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine nichtrechtsfähige kirchliche Stiftung im Sinne dieses Gesetzes ist ein Vermögen, das entweder von einer Stifterin/einem
                     Stifter für einen von dieser/diesen festgelegten kirchlichen Zweck einer Trägerin/einem Träger treuhänderisch übereignet worden
                     ist oder das von einer kirchlichen Trägerin/einem kirchlichen Träger durch Beschluss einem Zweck gewidmet worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Kirchliche Trägerinnen/Träger im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen können sein
                  

                  
                     
                        	
                            die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg,

                        

                        	
                            ihre Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Einrichtungen und Werke, kirchliche Vereine und Verbände,

                        

                        	
                            ihre rechtsfähigen kirchlichen Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts.

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Treuhandvertrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Stifterin/Der Stifter legt im Treuhandvertrag zur Stiftungsgründung den Zweck der Stiftung, den Namen und die Vermögensausstattung
                     fest sowie die Errichtung mindestens eines Gremiums zur internen Entscheidungsfindung.  2 Gleiches gilt für den Gründungsbeschluss einer kirchlichen Trägerin/eines kirchlichen Trägers.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Stifterin/Der Stifter kann eine besondere Regelung über den Vermögensanfall für den Fall des Erlöschens der nichtrechtsfähigen
                     Stiftung treffen.  2 Wird keine Regelung getroffen, verbleibt das Vermögen bei der Trägerin/dem Träger, die/der es in einer Weise zu verwenden
                     hat, die dem ursprünglichen Stiftungszweck möglichst nahe kommt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Kapital einer nichtsrechtsfähigen Stiftung soll mindestens 10.000,– (in Worten: zehntausend) Euro betragen.  2 Im übrigen gilt § 3 Abs. 4.
                  

               

               
                     § 15
Genehmigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Abschluss eines Treuhandvertrages über die Gründung einer nichtrechtsfähigen Stiftung durch die in § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten Trägerin/Träger bedarf der Genehmigung durch den Oberkirchenrat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Auflösung, eine Änderung der von der Stifterin/dem Stifter festgelegten Bestimmung oder die Verfügung über Grundstücke
                     und die Veräußerung oder anderen Wertgegenständen bedürfen jeweils der Genehmigung durch den Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     § 16
Buchführung, Jahresabschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die kirchlichen Trägerinnen/Träger unterliegen bei der treuhänderischen Verwaltung der nichtrechtsfähigen Stiftungen den
                     Regelungen der Kirchlichen Haushaltsordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Das Stiftungsvermögen ist von der Trägerin/dem Träger gesondert auszuweisen.  2 Es ist in ihrem/seinem Bestand ungeschmälert, nachhaltig und werterhaltend zu erhalten.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 5
Schlussbestimmungen
                  

               

               
                     § 17
Stiftungsverzeichnis
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Oberkirchenrat führt ein Verzeichnis der kirchlichen Stiftungen, die unter seiner Aufsicht stehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In das Stiftungsverzeichnis sind einzutragen:
                  

                  
                     
                        	
                            der Name der Stiftung,

                        

                        	
                            der Zweck der Stiftung,

                        

                        	
                            bei einer rechtsfähigen Stiftung: das zur Vertretung berechtigte Organ der Stiftung und ihre Zusammensetzung,

                        

                        	
                            bei einer nichtrechtsfähigen Stiftung: das Gremium zur Entscheidungsfindung und seine Zusammensetzung,

                        

                        	
                            das Jahr der Anerkennung bzw. der Genehmigung,

                        

                        	
                            der Sitz der Stiftung sowie

                        

                        	
                            die Anschrift der Stiftung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Stiftung hat die in Absatz 2 genannten Angaben und spätere Änderungen der Stiftungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eintragungen im Stiftungsverzeichnis begründen nicht die Vermutung ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In das Stiftungsverzeichnis ist jeder Person Einsicht zu gewähren, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann.
                  

               

               
                     § 18
Aufsicht über Stiftungen des Diakonischen Werkes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Aufsicht über Stiftungen, die dem Diakonischen Werk angeschlossen sind, wird mit Beratung und Unterstützung des Diakonischen
                     Werkes ausgeübt.  2 Entscheidungen der kirchlichen Stiftungsaufsicht, die solche Stiftungen betreffen, sollen in den nachfolgenden Fällen nur
                     nach Einholung einer Stellungnahme des Diakonischen Werkes ergehen:
                  

                  
                     
                        	
                            bei Maßnahmen betreffend Zweckänderung oder Auflösung,

                        

                        	
                            bei Ablehnung von Anträgen der Stiftungsorgane auf Maßnahmen nach Nr. 1,

                        

                        	
                            bei Maßnahmen betreffend die Beanstandung von Maßnahmen der Stiftungsorgane.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Richtet sich eine Aufsichtsmaßnahme gegen eine Stiftung, die Mitglied im Diakonischen Werk ist, gibt die kirchliche Stiftungsaufsicht
                     vor Erlass der Maßnahme dem Vorstand des Diakonischen Werkes Gelegenheit zur Stellungnahme.
                  

               

               
                     § 19
Rechtsbehelfe
                     

                  

                   1 Gegen Entscheidungen der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde nach diesem Kirchengesetz steht der kirchliche Verwaltungsrechtsweg
                     offen.  2 Es findet Artikel 135 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 129 Abs. 1 der Kirchenordnung Anwendung.
                  

               

               
                     § 20
Überleitungsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf die zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes bestehenden Stiftungen sind die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Stiftungssatzungen, die den Vorschriften dieses Gesetzes nicht entsprechen, sind zu ändern oder zu ergänzen.  2 Ist eine Satzung nicht vorhanden, so ist sie zu erlassen.  3 Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung vorrangig nicht nur der kirchlichen, sondern auch der staatlichen
                     Stiftungsaufsicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Stiftungsverzeichnis gemäß § 17 ist vom Oberkirchenrat der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg unverzüglich zu erstellen.  2 Die kirchlichen Stiftungen haben ihre Meldepflichten aufgrund dieses Gesetzes gegenüber der Stiftungsaufsicht binnen eines
                     Jahres nach Inkrafttreten zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 21
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. 1. 2010 in Kraft.
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      Die Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
            Erster Abschnitt

         

         
                     § 1
Kirchensteuerberechtigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche in Oldenburg, der Evangelisch-reformierten Kirche in Nordwestdeutschland und in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
                     Schaumburg-Lippe (Landeskirchen) werden im Rahmen und in Anwendung der landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern aufgrund
                     dieses Kirchengesetzes erhoben.  2 Die Kirchensteuern dienen zur Deckung der in den Haushaltsplänen der Landeskirchen, deren Kirchengemeinden und anderen Körperschaften
                     (§ 18 Abs. 1) für die Erfüllung ihrer Aufgaben vorgesehenen Ausgaben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchensteuer kann erhoben werden
                     
                        	
                           von den Landeskirchen als Landeskirchensteuer,

                        

                        	
                           von Kirchengemeinden und anderen Körperschaften als Ortskirchensteuer.

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Kirchensteuerarten, Anrechnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchensteuern können erhoben werden als
                  

                  
                     
                        	
                            Steuer vom Einkommen

                           
                              
                                 	
                                     in einem Vomhundertsatz der Einkommensteuer oder

                                 

                                 	
                                     nach Maßgabe des Einkommens (Arbeitslohns),

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Steuer vom Vermögen

                           
                              
                                 	
                                     in einem Vomhundertsatz der Vermögenssteuer oder

                                 

                                 	
                                     nach Maßgabe des Vermögens,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Steuer vom Grundbesitz

                           
                              
                                 	
                                     in einem Vomhundertsatz der Messbeträge der Grundsteuer oder

                                 

                                 	
                                     nach Maßgabe des Einheitswertes des Grundbesitzes,

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Kirchgeld in festen oder gestaffelten Beträgen,

                        

                        	
                            Kirchgeld, wenn der Ehegatte einer steuererhebenden Kirche nicht angehört.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Kirchensteuern nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 können entweder als Landeskirchensteuer oder als Ortskirchensteuer erhoben werden.
                      2 Werden mehrere dieser Kirchensteuerarten von derselben Körperschaft nebeneinander erhoben, so sind die Kirchensteuern aufeinander
                     anzurechnen.  3 Kirchensteuern nach Absatz 1 Nr. 4 können nur als Ortskirchensteuer erhoben werden.  4 Kirchensteuern nach Absatz 1 Nr. 5 können nur als Landeskirchensteuer erhoben werden.  5 Auf das Kirchgeld nach Absatz 1 Nr. 5 wird als Landeskirchensteuer erhobene Kirchensteuer nach Absatz 1 Nr. 1 bis zur Höhe
                     des Kirchgeldes angerechnet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Regelungen dieses Gesetzes zu Ehegatten und Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
                     anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Über die Landeskirchensteuern beschließen die Landessynoden durch Landeskirchensteuerbeschluss.  2 Über die Ortskirchensteuern beschließen die zuständigen Organe der Kirchensteuer erhebenden Körperschaften durch Ortskirchensteuerbeschluss.
                      3 In den Beschlüssen ist der Erhebungszeitraum zu bestimmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Liegt nach Ablauf des Erhebungszeitraums ein genehmigter neuer Kirchensteuerbeschluss noch nicht vor, so gilt der bisherige
                     Kirchensteuerbeschluss weiter; der neue Kirchensteuerbeschluss ist alsbald zu fassen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Ortskirchensteuerbeschlüsse bedürfen nach Maßgabe des landeskirchlichen Rechts der kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch
                     die in § 18 Absatz 2 bestimmte Aufsichtsstelle der Landeskirche.  2 Sie können von der Aufsicht allgemein genehmigt werden.
                  

               

               
                     § 3
Kirchensteuerpflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchensteuerpflichtig sind alle getauften evangelischen Christen, die nach dem Recht der Landeskirchen deren Mitglieder sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchensteuerpflicht besteht
                     
                        	
                           gegenüber der Landeskirche;

                        

                        	
                           gegenüber der Kirchengemeinde, der die Kirchenmitglieder durch Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder aufgrund besonderer
                              kirchenrechtlicher Bestimmungen angehören, und nach Maßgabe des landeskirchlichen Rechts gegenüber den Körperschaften, denen
                              die Kirchengemeinden zugehören.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Beginn und Ende der Kirchensteuerpflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchensteuerpflicht beginnt vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 2 mit dem ersten Tage des Kalendermonats, der auf
                     die Begründung der Mitgliedschaft in einer Landeskirche oder ihrer Kirchengemeinde folgt; bei Übertritt aus einer anderen
                     steuererhebenden Kirche oder Religionsgemeinschaft jedoch erst mit Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kirchensteuerpflicht bei Kirchensteuern vom Grundbesitz und beim als Ortskirchensteuer zu erhebenden Kirchgeld beginnt
                     erst mit dem Beginn des Kalenderjahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 Satz 1 oder die aufgrund von § 9 bestimmten Voraussetzungen eingetreten sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchensteuerpflicht endet
                     
                        	
                           bei Tod des Kirchenmitgliedes mit Ablauf des Sterbemonats;

                        

                        	
                           bei Wegzug
                              
                                 	
                                    aus dem Gebiet einer Landeskirche für die Landeskirchensteuer,

                                 

                                 	
                                    aus dem Bereich der Kirchengemeinde für die Ortskirchensteuer

                                 

                              

                           

                           mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben worden ist;

                        

                        	
                           bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Erklärung des Kirchenaustritts wirksam geworden ist;

                        

                        	
                           bei Übertritt zu einer anderen steuerberechtigten Kirche oder Religionsgemeinschaft mit Ablauf des Kalendermonats, in dem
                              der Übertritt wirksam geworden ist.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 5
Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der Kirchensteuern
                     

                  

                  Die Bemessungsgrundlagen werden nach den landesrechtlichen Bestimmungen und den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes ermittelt.

               

               
                     § 6
Kirchensteuer vom Einkommen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Kirchensteuer vom Einkommen kann in dem Kirchensteuerbeschluss eine Höchstbegrenzung bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        An Stelle der Erhebung von Zuschlägen zur Einkommensteuer kann die Kirchensteuer nach dem Einkommen (Arbeitslohn) aufgrund
                     eines besonderen Tarifs erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Durch gemeinschaftliches Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass bei der Verwendung des Einkommensteuertarifs als Maßstab
                     der Kirchensteuer unter besonderen Umständen vom geltenden Tarif abgewichen wird.
                  

               

               
                     § 7
Kirchensteuer vom Vermögen
                     

                  

                  Für die Kirchensteuer vom Vermögen gelten die Bestimmungen des § 6 entsprechend.
                  

               

               
                     § 8
Kirchensteuer vom Grundbesitz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kirchensteuer vom Grundbesitz kann in einem Vomhundertsatz der Messbeträge der Grundsteuer
                     
                        	
                           für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und

                        

                        	
                           für Grundstücke

                        

                     

                  

                  einzeln oder nebeneinander erhoben werden.  2 An Stelle der in Satz 1 bezeichneten Kirchensteuer kann Kirchensteuer vom Grundbesitz nach Maßgabe des  Einheitswertes des
                     Grundbesitzes erhoben werden; im Übrigen gilt Satz 1 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird die Kirchensteuer vom Grundbesitz in einem Vomhundertsatz der Messbeträge der Grundsteuer erhoben, so können in dem Kirchensteuerbeschluss
                     ein Mindestbetrag und eine Höchstbegrenzung der Kirchensteuer bestimmt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kirchensteuer vom Grundbesitz kann nur von Mitgliedern der kirchensteuererhebenden Körperschaft erhoben werden, die Eigentümer
                     von Grundbesitz im Bereich der Landeskirche sind, soweit die Kirchensteuer vom Grundbesitz als Ortskirchensteuer erhoben wird,
                     der Landeskirche, zu der die ortskirchensteuererhebende Körperschaft gehört.  2 Soweit eine Aufteilung der Messbeträge der Grundsteuer erforderlich ist, können die Aufteilungsmaßstäbe mit den kirchensteuerpflichtigen
                     Kirchenmitgliedern vereinbart werden.
                  

               

               
                     § 9
Kirchgeld
                     

                  

                   1 Das als Ortskirchensteuer zu erhebende Kirchgeld kann nach Einkommen, Vermögen oder Grundbesitz des Kirchenmitgliedes bemessen
                     werden; es kann auch an andere Merkmale anknüpfen.  2 Das Nähere regeln die Landeskirchen durch Rechtsvorschriften, mit denen zugleich gemäß Artikel 12 Abs. 4 des Vertrages der
                     evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen mit dem Land Niedersachsen vom 19. März 1955 der maßgebliche Rahmen für die Kirchgeldbestimmungen
                     festgelegt wird.
                  

               

               
                     § 10
Besonderes Kirchgeld
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das als Landeskirchensteuer zu erhebende gestaffelte Kirchgeld nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 kann nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kirchenmitgliedes bemessen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Staffelung des Kirchgeldes wird mit dem Landeskirchensteuerbeschluss bekannt gemacht.
                  

               

               
                     § 11
Erhebung der Kirchensteuern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchensteuerbeschlüsse sollen Kirchensteuermaßstab und Kirchensteuersatz oder Kirchensteuerhöhe sowie Anrechnungsbestimmungen
                     und Fälligkeitstermine enthalten.  2 Sie sollen die gesetzlichen Grundlagen angeben und müssen öffentlich bekannt gemacht werden; für Ortskirchensteuerbeschlüsse
                     genügt ortsübliche öffentliche Bekanntmachung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kirchensteuer wird, soweit sie nicht im Steuerabzugsverfahren erhoben wird, durch schriftlichen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
                     versehenen Bescheid angefordert.  2 Liegen die staatlichen und kommunalen Unterlagen über die Besteuerungsmaßstäbe noch nicht vor, so können mit einem vorläufigen
                     Bescheid Vorauszahlungen nach den bisher geltenden Steuersätzen angefordert werden.  3 Die hierauf geleisteten Zahlungen sind auf die endgültige Kirchensteuerschuld anzurechnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Kirchensteuerbescheide sollen als Besteuerungsgrundlage die wesentlichen Bestimmungen des Kirchensteuerbeschlusses angeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Werden Maßstabsteuern aufgrund von Rechtsbehelfsentscheidungen oder Berichtigungen geändert, so sind die Kirchensteuerbescheide
                     von Amts wegen durch neue Bescheide zu ersetzen, die den Änderungen Rechnung tragen.  2 Dies gilt auch dann, wenn ein zu ersetzender Bescheid unanfechtbar geworden ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Der Kirchensteuerpflichtige mit mehrfachem Wohnsitz darf innerhalb einer Landeskirche nur an einem Wohnsitz zu einer gleichartigen
                     Ortskirchensteuer herangezogen werden.  2 Das Nähere regelt jede Landeskirche für ihren Bereich durch Rechtsvorschrift.
                  

               

               
                     § 12
Verwaltung der Kirchensteuern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Landeskirchensteuern werden unbeschadet der Mitwirkung der Finanzämter bei der Festsetzung und Erhebung von den in § 18 Abs. 2 bestimmten Verwaltungsstellen der Landeskirchen oder durch besonders beauftragte kirchliche Dienststellen verwaltet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Ortskirchensteuern können im Auftrag der Kirchengemeinden oder der anderen Körperschaften durch kirchliche Verwaltungsstellen
                     erhoben werden.  2 Es kann auch die Mitwirkung der Gemeinden, der Landkreise oder deren Hebestellen vereinbart werden.
                  

               

               
                     § 13
Billigkeitsmaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über Anträge auf Stundung, Erlass oder Erstattung von Kirchensteuern entscheiden bei der Ortskirchensteuer die zuständigen
                     Organe der kirchensteuererhebenden kirchlichen Körperschaften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für Entscheidungen gemäß Absatz 1 ist bei Landeskirchensteuern die in § 18 Abs. 2 bestimmte Verwaltungsstelle der Landeskirche zuständig; soweit die Finanzämter mitwirken, sind sie berechtigt, bei Stundung,
                     Erlass oder Erstattung der Maßstabsteuer sowie bei der Aussetzung der Vollziehung des Steuerbescheides die gleiche Entscheidung
                     auch für die entsprechende Landeskirchensteuer zu treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Niederschlagung von Kirchensteuern nach erfolglosen Beitreibungsverfahren gelten die Bestimmungen der Absätze 1 und
                     2 entsprechend.
                  

               

               
                     § 14
Steuergeheimnis
                     

                  

                  Die kirchlichen Behörden und Dienststellen sowie ihre Mitarbeiter und die an der Veranlagung, Erhebung und der übrigen Verwaltung
                     der Kirchensteuer Beteiligten sind zur Wahrung des Steuergeheimnisses nach Maßgabe der zu seinem Schutz erlassenen staatlichen
                     Bestimmungen verpflichtet.
                  

               

            

         

      

      
            Zweiter Abschnitt

         

         
                     § 15
Rechtsbehelfe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gegen jeden die Kirchensteuer betreffenden Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Widerspruchsverfahren sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des angefochtenen Bescheides nachzuprüfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des die Kirchensteuer betreffenden Bescheides schriftlich oder
                     zur Niederschrift bei der Stelle zu erheben, die den Bescheid erlassen hat.  2 Die Frist wird auch durch Einlegung bei den übrigen mit der Verwaltung von Kirchensteuern beauftragten Verwaltungsstellen
                     gewahrt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Dem Widerspruch gegen einen die Ortskirchensteuer betreffenden Bescheid hilft das zuständige Organ der kirchensteuererhebenden
                     Körperschaft ab, wenn es den Widerspruch für begründet hält.  2 Wird dem Widerspruch ganz oder teilweise nicht abgeholfen, so erlässt die in § 18 Abs. 2 bestimmte Verwaltungsstelle der Landeskirche den Widerspruchsbescheid.  3 Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustellen.  4 Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die Kosten trägt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über den Widerspruch gegen einen die Landeskirchensteuer betreffenden Bescheid entscheidet die in § 18 Abs. 2 bestimmte Verwaltungsstelle der Landeskirche; die Bestimmungen des Absatz 4 Satz 3 und 4 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Der Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung mit der Klage vor dem Verwaltungsgericht angefochten
                     werden.  2 Die Klage ist zu richten
                     
                        	
                           gegen die Landeskirche, wenn ein die Landeskirchensteuer betreffender Bescheid,

                        

                        	
                           gegen die kirchensteuererhebende Körperschaft, wenn ein die Ortskirchensteuer betreffender Bescheid

                        

                     

                  

                  Gegenstand der Klage ist.

               

               
                     § 16
Vorläufiger Rechtsschutz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer an den Fälligkeitsterminen nicht
                     berührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Widerspruchsverfahren kann die zuständige kirchliche Stelle die Vollziehung des Bescheides aussetzen; die Aussetzung kann
                     von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.  2 Auf Antrag oder von Amts wegen kann die in § 18 Abs. 2 bestimmte Verwaltungsstelle der Landeskirche auch die Vollziehung eines die Ortskirchensteuer betreffenden Bescheides aussetzen.
                      3 Die Entscheidung kann jederzeit geändert oder aufgehoben werden; sie ist nicht mit der Klage anfechtbar.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vollziehung soll ausgesetzt werden, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheides bestehen
                     oder wenn die Vollziehung eine unbillige Härte zur Folge hätte.
                  

               

            

         

      

      
            Dritter Abschnitt

         

         
                     § 17
Durchführung
                     

                  

                  Bestimmungen zur Durchführung dieses Kirchengesetzes trifft jede Landeskirche für ihren Bereich durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

               

               
                     § 18
Besondere Bestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Andere Körperschaften im Sinne dieses Kirchengesetzes sind
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 die Kirchenkreise sowie die von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen gebildeten rechtsfähigen Verbände;

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 die Stadtkirchenverbände;

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 die durch Kirchengesetz gebildeten Gemeindeverbände;

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 in der Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 die Bezirkskirchenverbände.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Aufsichtsstelle oder Verwaltungsstelle im Sinne von §§ 2 Abs. 5, 12 Abs. 1, 13 Abs. 2, 15 Abs. 4 und 5 sowie § 16 Abs. 2 dieses Kirchengesetzes ist
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 1.

                              
                              	
                                 in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 das Landeskirchenamt;

                              
                           

                           
                              	
                                 2.

                              
                              	
                                 in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 das Landeskirchenamt;

                              
                           

                           
                              	
                                 3.

                              
                              	
                                 in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 der Oberkirchenrat;

                              
                           

                           
                              	
                                 4.

                              
                              	
                                 in der Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 der Landeskirchenrat;

                              
                           

                           
                              	
                                 5.

                              
                              	
                                 in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe:

                              
                           

                           
                              	
                              	
                              	
                                 das Landeskirchenamt.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers gelten die nachstehenden besonderen Bestimmungen:
                     
                        	
                           Das Recht der Kirchenkreise zur Erhebung von Kirchensteuern ruht.

                        

                        	
                           Das Recht der Kirchengemeinden, Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 zu erheben, ruht.
                           

                        

                        	
                            1 Solange das Recht der kirchlichen Körperschaften, Kirchensteuern zu erheben, ganz oder teilweise ruht, werden sie durch Zuweisungen
                              aus dem Kirchensteueraufkommen der Landeskirche nach Maßgabe des landeskirchlichen Haushaltes in den Stand gesetzt, ihre Aufgaben
                              zu erfüllen.  2 Näheres über die Zuweisungen wird durch Kirchengesetz der Landeskirche geregelt.
                           

                        

                        	
                           In den in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Verbänden kann das Recht, Ortskirchensteuern zu erheben, aufgrund kirchengesetzlicher
                              Regelung durch die Verbände ausgeübt werden.
                           

                        

                        	
                           Werden einem Kirchenkreis durch Kirchengesetz die Aufgaben und Befugnisse eines Gesamtverbandes übertragen, so übt der Kirchenkreis
                              das Recht seiner Kirchengemeinden, Ortskirchensteuern zu erheben, aus.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Für die Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig gelten die nachstehenden besonderen Bestimmungen:
                     
                        	
                           Das Recht der Kirchengemeinden, Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 zu erheben, ruht.
                           

                        

                        	
                           In den in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Verbänden wird das Recht, Ortskirchensteuern zu erheben, durch die Verbände ausgeübt.

                        

                        	
                           An dem Aufkommen der Landeskirchensteuer sind die Landeskirche und die Gesamtheit der Kirchengemeinden und Propsteien nach
                              Maßgabe eines Kirchensteuerverteilungsgesetzes zu beteiligen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Für die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg gelten die nachstehenden besonderen Bestimmungen:
                     
                        	
                           Das Recht der Kirchengemeinden, Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 zu erheben, ruht.
                           

                        

                     

                  

                   1 Solange das Recht der Kirchengemeinden, Kirchensteuern zu erheben, ganz oder teilweise ruht, sind sie durch Zuweisung von
                     Anteilen aus dem Landeskirchensteueraufkommen nach Maßgabe des kirchlichen Haushaltsplanes zu beteiligen.  2 Näheres wird durch Kirchengesetz geregelt.
                  

                  
                     	3.

                     	
                        In den in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Körperschaften wird das Recht, Ortskirchensteuer zu erheben, durch die Verbände ausgeübt.

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Für die Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland gelten die nachstehenden besonderen Bestimmungen:
                     
                        	
                           Das Recht der Kirchengemeinden, Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 zu erheben, ruht.
                           

                        

                        	
                            1 Für Kirchengemeinden, die ganz oder teilweise außerhalb des Landes Niedersachsen liegen, gelten, soweit im Folgenden nichts
                              anderes bestimmt ist, die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes im Rahmen des maßgeblichen Landesrechts.  2 Die Kirchengemeinden haben Umlagen zur Deckung des Bedarfs der Bezirkskirchenverbände und der Landeskirche sowie Pfarrbesoldungs-
                              und Pfarrversorgungspflichtbeiträge zu leisten.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Für die Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe gelten die nachstehenden besonderen Bestimmungen:
                  

                   2 Das Recht der Kirchengemeinden, Kirchensteuern nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 zu erheben, ruht.
                  

               

               
                     § 19
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt nach Maßgabe der Bestimmungen des § 16 Abs. 1 Satz 2 des Vertrages über die Bildung einer Konföderation
                     evangelischer Kirchen in Niedersachsen (Kirchl. Amtsbl. der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 1971 S. 6) und der dazu erlassenen
                     Bestimmungen der Mitgliedskirchen in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten außer Kraft:
                     
                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers:
                              
                                 	
                                    das Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchensteuern in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (Kirchensteuerordnung) vom
                                       16. Juni 1952 in der Fassung des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern in
                                       der Ev.-luth. Landeskirche Hannover vom 16. Juni 1952 vom 10. August 1953 (Kirchl. Amtsbl. S. 148);
                                    

                                 

                                 	
                                    das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
                                       vom 16. Juni 1952 in der Fassung des Kirchengesetzes vom 10. August 1953 (Kirchl. Amtsbl. S. 148) vom 25. Februar 1959 (Kirchl.
                                       Amtsbl. S. 66);
                                    

                                 

                                 	
                                    das Kirchengesetz zur Änderung der §§ 2, 8, 10 und 21 der Kirchensteuerordnung vom 8. Dezember 1970 (Kirchl. Amtsbl. S. 271);

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig:
das Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchensteuern in der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche vom
                              5. August 1957 (Amtsblatt Nr. 6204) in der Fassung des Kirchengesetzes vom 29. September 1959 zur Änderung des Kirchensteuergesetzes
                              vom 5. August 1957 (Amtsblatt Nr. 6368);
                           

                        

                        	
                           in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg:
das Gesetz über die kirchliche Besteuerung in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg vom 26. Februar 1949 (Gesetz- und Verordnungsblatt,
                              XIII. Band, S. 111) in der Fassung der Änderungsgesetze vom 27. November 1950 (Gesetz- und Verordnungsblatt, XIII. Band, S.
                              160) und vom 15. Mai 1959 (Gesetz- und Verordnungsblatt, XV. Band, S. 42);
                           

                        

                        	
                           in der Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland:
                              
                                 	
                                    Kirchengesetz betr. die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden der „Provinz Hannover“ vom 10. März 1906 (Kirchl.
                                       Gesetz- und Verordnungsblatt Band 3 S. 263);
                                    

                                 

                                 	
                                    Gesetz betr. die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden und Gesamt-(Parochial-)Verbänden der ev.-luth. Kirchen
                                       der „Provinzen Hannover“ und „Schleswig-Holstein“ sowie in den Kirchengemeinden der Ev.-ref. Kirche der „Provinz Hannover“
                                       vom 22. März 1906 (Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt Band 3, S. 270);
                                    

                                 

                                 	
                                    Anweisung zur Ausführung des Kirchengesetzes  betr. die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden der Ev.-ref. Kirche
                                       der „Provinz Hannover“ vom 31. März 1906 (Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt Band 3, S. 277);
                                    

                                 

                                 	
                                    Anweisung zur Ausführung des Gesetzes betr. die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden und Gesamt-(Parochial-)Verbänden
                                       der ev.-luth. Kirchen der „Provinzen Hannover“ und „Schleswig-Holstein“ sowie in den Kirchengemeinden der Ev.-ref. Kirche
                                       der „Provinz Hannover“ vom 24. März 1906 (Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt Band 3, S. 305);
                                    

                                 

                                 	
                                    Kirchengesetz zur Änderung und Ergänzung des Kirchengesetzes betr. die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden
                                       der Ev.-ref. Kirche der „Provinz Hannover“ vom 10. März 1906, vom 21. Dezember 1920 (Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt
                                       Band 5, S. 81);
                                    

                                 

                                 	
                                    Kirchengesetz betr. Änderung des Kirchengesetzes betr. die Erhebung von Kirchensteuern in den Kirchengemeinden der Ev.-ref.
                                       Kirche der „Provinz Hannover“ vom 10. März 1906, vom 1. April 1925 (Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt Band 5, S. 510);
                                    

                                 

                                 	
                                    Notverordnung zur Änderung des Kirchensteuerrechts vom 10. Oktober 1928 (Kirchl. Gesetz- und Verordnungsblatt Band 6, S. 425);

                                 

                                 	
                                    Verordnung über die Kirchensteuer vom 1. März 1949 in der Fassung der 4. Änderungsverordnung vom 15. Mai 1964 (Gesetz- und
                                       Verordnungsblatt Band 12, S. 54);
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe:
                              
                                 	
                                    Steuerordnung der ev.-luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe vom 3. März 1950 (Kirchl. Amtsbl. Nr. 1, S. 1);

                                 

                                 	
                                    Kirchengesetz zur Änderung der Steuerordnung der ev.-luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe vom 3. März 1950, vom 5. Dezember
                                       1958 (Kirchl. Amtsbl. 1959 Nr. 1, S. 8);
                                    

                                 

                                 	
                                    Kirchengesetz zur Änderung der Steuerordnung der Ev.-luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe vom 3. März 1950 in der Fassung des
                                       Kirchengesetzes vom 5. Dezember 1958, vom 29. Mai 1959 (Kirchl. Amtsbl. Nr. 2, S. 1);
                                    

                                 

                                 	
                                    Kirchengesetz zur Änderung der Steuerordnung der Ev.-luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe vom 3. März 1950 mit den Änderungen
                                       der Kirchengesetze vom 5. Dezember 1958 und 29. Mai 1959 in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1959, vom 4. Dezember
                                       1967 (Kirchl. Amtsbl. Nr. 1, S. 13).
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Durchführungsbestimmungen zu den Kirchensteuerordnungen bleiben, soweit sie diesem Kirchengesetz nicht widersprechen,
                     so lange in Kraft, bis neue Durchführungsbestimmungen erlassen worden sind.
                  

                   2 Der Herr Niedersächsische Kultusminister hat im Einvernehmen mit dem Herrn Niedersächsischen Minister der Finanzen zu dem
                     vorstehenden Kirchengesetz gemäß § 2 Abs. 9 des Kirchensteuerrahmengesetzes vom 10. Februar 1972 die staatliche Genehmigung
                     unter dem 6. Juli 1972 – 501-5492/72 – erteilt. (GVBl. XVII. Bd., S. 196)
                  

               

            

         

      

      
            Inkrafttreten der Gemeinsamen Kirchensteuerordnung als Steuerordnung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
(GVBl. XVII. Band, Seite 196)
            

         

          1 Zu dem Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Erhebung von Kirchensteuern in den
            evangelischen Landeskirchen (Gemeinsame Kirchensteuerordnung – KiStO ev –) vom 14. Juli 1972 (verkündet im Kirchlichen Amtsblatt
            der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers, Nr. 14/1972, Seite 107) hat der Oberkirchenrat gemäß § 9 Abs. 1 und 5 des Kirchengesetzes
            zu dem Vertrag über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 26. November 1970 (GVBl. Band
            XVII, Seite 84) das Einverständnis der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg erklärt.
         

          2 Der Synodalausschuss hat gemäß § 9 Abs. 7 des vorgenannten Kirchengesetzes vom 26. November 1970 als Zeitpunkt des Inkrafttretens den 1. Januar 1973 bestimmt.
         

          3 Die Gemeinsame Kirchensteuerordnung gilt damit vom 1. Januar 1973 an in unserer Kirche als Steuerordnung gemäß § 2 Abs. 1
            Satz 1 des unter Nr. 121 bekannt gemachten staatlichen Kirchensteuerrahmengesetzes vom 10. Februar 1972.
         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Zuweisung von Anteilen aus dem Landeskirchensteueraufkommen an die Kirchengemeinden und Kirchenkreise
            (Zuweisungsgesetz – ZuwG)
         

      

      
         Vom 2. Juni 1972

      

      
         (GVBl. 17. Band, S. 196),  geändert am 10. Mai 2007 (GVBl. 26. Band, S. 93), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 20. November 2020 (GVBl. 28. Band, S. 254)

      

      Der Oberkirchenrat verkündet nach erfolgter Zustimmung der Synode als Kirchengesetz was folgt:

      
                     § 1 - Kirchensteuereinnahme

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinden, deren Recht zur Erhebung von Kirchensteuern ganz oder teilweise ruht, sind durch Zuweisung von Anteilen
                     aus dem Landeskirchensteueraufkommen, das gemäß § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 18 Absatz 2 Nr. 3 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Erhebung von Kirchensteuern in den evangelischen Landeskirchen
                     vom 14. Juli 1972 vom Oberkirchenrat als Treuhänder der Kirchengemeinden verwaltet wird, nach Maßgabe des kirchlichen Haushaltsplanes
                     in den Stand zu setzen, ihre eigenen Aufgaben zu erfüllen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sind Kirchengemeinden durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes zu einem  Gemeindeverband, der die gesamte Vermögensverwaltung
                     der Kirchengemeinden übernommen hat, zusammengeschlossen, sind die Anteile der beteiligten Kirchengemeinden dem Gemeindeverband
                     zuzuweisen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auch Kirchenkreise können zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine Zuweisung erhalten
                  

               

               
                     § 2 - Kirchensteuerbeirat

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Synode bildet einen Kirchensteuerbeirat, der die ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben frei von Weisungen wahrnimmt.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Kirchensteuerbeirat besteht aus zwölf Mitgliedern, die von der Synode aus ihrer Mitte gewählt werden und von denen nicht
                     mehr als fünf Pfarrerinnen und Pfarrer sein sollen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Jeder Kirchenkreis muss im Kirchensteuerbeirat mit zwei Mitgliedern vertreten sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für den Kirchensteuerbeirat gilt die Geschäftsordnung für die Synode der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg entsprechend.
                  

               

               
                     § 3 - Kirchensteuerzuweisung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Haushaltsplan weist den Gesamtbetrag der Zuweisungen aus.  2 Die Synode kann Zuweisungsrichtlinien festlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Oberkirchenrat schlägt dem Kirchensteuerbeirat die Aufteilung des Gesamtbetrages vor. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Kirchensteuerbeirat beschließt die Zuweisungen oder ihren Rahmen an die einzelnen Kirchengemeinden und Kirchenkreise..
                  

               

               
                     § 4 - Eigene Einnahmen

                  

                   1 Durch Beschluss des Kirchensteuerbeirates können auf die Zuweisungen nach diesem Kirchengesetz eigene Einnahmen der kirchlichen
                     Körperschaften zur Förderung eines zwischengemeindlichen Finanzausgleichs generell oder im Einzelfall ganz oder teilweise
                     angerechnet werden.  2 Einnahmen aus kirchlichen Abgaben (Kirchgeld oder anstelle eines Kirchgeldes erhobene Beiträge) und aus freiwilligen Gaben
                     werden nicht angerechnet.
                  

               

               
                     § 5 - Weitere Aufgaben

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der  Kirchensteuerbeirat verwaltet die im Haushaltsplan zur Bauunterhaltung für die Kirchengemeinden eingestellten Mittel.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dem Kirchensteuerbeirat kann durch die Synode auf Vorschlag des Oberkirchenrates die Verwaltung weiterer Mittel übertragen
                     werden, die für Zwecke der Kirchengemeinden bzw. Gemeindeverbände und Kirchenkreise bestimmt sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Oberkirchenrat schlägt dem Kirchensteuerbeirat die Aufteilung dieser Mittel maßnahmebezogen unter Berücksichtigung der
                     jeweiligen Finanzkraft der antragstellenden kirchlichen Körperschaft vor.
                  

               

               
                     § 6 - Verwaltungsverfahren

                  

                   1 Der Oberkirchenrat führt die Beschlüsse des Kirchensteuerbeirates aus.  2 Er weist die Beträge zu und fordert überzahlte Beträge zurück.  3 Der Oberkirchenrat hat dem Kirchensteuerbeirat über die zugewiesenen und zurückgeforderten Beträge Rechnung zu legen.
                  

               

               
                     § 7 - Rechtsmittel

                  

                   1 Beschwerden gegen die Ausführung der Beschlüsse des Kirchensteuerbeirates sind Beschwerden gegen den Oberkirchenrat im Sinne
                     der Kirchenordnung.  2 Soll einer Beschwerde abgeholfen werden, ist die Zustimmung des Kirchensteuerbeirates einzuholen.
                  

               

               
                     § 8 - Schlussbestimmungen

                  

                  (1) Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die
                     Erhebung von Kirchensteuern in den evangelischen Landeskirchen vom 14. Juli 1972 in Kraft.
                  

                  (2) Die zur Durchführung erforderlichen Anordnungen trifft der Oberkirchenrat mit Zustimmung des Kirchensteuerbeirates.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchgeld in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

      

      
         Vom 27. November 1975

      

      
         (GVBl. 18. Band, S. 168), zuletzt geändert am 15. November 2001 
(GVBl. 25. Band, S. 58)
         

      

      Aufgrund der §§ 9 und 17 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Erhebung von Kirchensteuern in den
         evangelischen Landeskirchen (Gemeinsame Kirchensteuerordnung – KiStO ev –)1 vom 14. Juli 1972 (Gesetz- und Verordnungsblatt der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, XVII. Band, S. 192) hat die Synode der
         Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kirchengemeinden können Kirchgeld als Ortskirchensteuer erheben.  2 Das Kirchgeld ist nach bestimmten und gleichmäßigen Grundsätzen festzusetzen.  3 Es kann als festes oder als gestaffeltes Kirchgeld erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In den durch Kirchengesetz gebildeten Gemeindeverbänden wird das Recht, Ortskirchensteuer zu erheben, durch die Verbände ausgeübt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das feste Kirchgeld beträgt mindestens 3 Euro und höchstens 6 Euro, das gestaffelte mindestens 3 Euro und höchstens 30 Euro
                     jährlich.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Das Kirchgeld kann von allen Gliedern der Kirchengemeinde erhoben werden, die bei Beginn des Steuerjahres (Kalenderjahres)
                     
                        	
                           das 18. Lebensjahr vollendet haben,

                        

                        	
                           der Kirchengemeinde durch Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder aufgrund besonderer kirchenrechtlicher Bestimmungen angehören
                              und
                           

                        

                        	
                           eigene Einnahmen oder eigenes Vermögen haben.

                        

                     

                  

                   2 Als Einnahmen gelten auch Einkünfte, Zuwendungen oder Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhaltes bestimmt oder geeignet sind.
                  

               

               
                     § 3

                  

                   1 Von der Entrichtung des Kirchgeldes sind befreit:
                  

                   2 Ehefrauen, deren Ehemänner zum Kirchgeld veranlagt werden, es sei denn, dass die Ehegatten dauernd getrennt leben.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Erhebung von Kirchgeld beschließt der Gemeindekirchenrat, gegebenenfalls die Verbandsvertretung, jährlich durch Ortskirchensteuerbeschluss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Ortskirchensteuerbeschlüsse gelten als allgemein kirchenaufsichtlich genehmigt, wenn sie sich in dem Rahmen dieses Gesetzes
                     und der dazu ergangenen Durchführungsanordnungen halten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Ortskirchensteuerbeschlüsse sind in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Der Oberkirchenrat trifft die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen.

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1976 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt die Anordnung betreffend Hebung des Kirchgeldes vom 8. November 1966 (GVBl. XVI.
                     Band, S. 112) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Ord.-Nr. 7.020

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Abgabe von Optionserklärungen gemäß § 27 Absatz 22 Umsatzsteuergesetz

      

      
         Vom 19. November 2016, 

      

      
         GVBl. 28. Band 3. Stück, S.31

      

      Die 48. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1
Ermächtigung zur Abgabe der Erklärung
nach § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UStG)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg gibt für alle am 31. Dezember 2016 bestehenden und bis zum 31. Dezember 2020
                     noch aus diesen zu bildenden kirchlichen Körperschaften des öffentlich Rechts, die ihrer Aufsicht unterstehen, die Erklärung
                     gemäß § 27 Absatz 22 UStG gegenüber der zuständigen Finanzverwaltung des Landes Niedersachsen ab, dass diese Körperschaften
                     des öffentlichen Rechts Gebrauch von der Optionsmöglichkeit in § 27 Abs. 22 UStG machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zuständig für die Erklärung gegenüber der zuständigen Finanzverwaltung ist der Oberkirchenrat.
                  

               

               
                     § 2
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Dezember 2016 in Kraft.
                  

               

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über den Rechtshof (Rechtshofordnung – ReHO)

      

      
         Vom 20. November 1973

      

      
         (GVBl. 18. Band, S. 23), zuletzt geändert am 13. März 2010 (GVBl. 27. Band, S. 34)
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      Die Synode der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
            I. Abschnitt
Errichtung und Zusammensetzung des Rechtshofs
            

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen errichtet einen Rechtshof als gemeinsames Verfassungs-, Verwaltungs-
                     und Disziplinargericht der Konföderation, der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig,
                     der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, und der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Rechtshof hat seinen Sitz in Hannover.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Inanspruchnahme des Rechtshofs durch evangelische Kirchen, die nicht der Konföderation angehören, ist durch Vertrag mit
                     der Konföderation zu regeln.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Mitglieder des Rechtshofs sind unabhängig und nur an das in der Konföderation und den in § 1 Abs. 1 genannten Kirchen geltende Recht gebunden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Rechtshof besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Vorsitzenden der Kammer für Disziplinarsachen und der
                     erforderlichen Anzahl von Beisitzern und stellvertretenden Beisitzern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Präsident, der Vizepräsident, der Vorsitzende der Kammer für Disziplinarsachen und die rechtskundigen Beisitzer und ihre
                     Stellvertreter müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder des Rechtshofs müssen in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Mitgliedern kirchlicher
                     Organe wählbar sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitglieder der kirchenleitenden Organe der Konföderation und der in ihr zusammengeschlossenen Kirchen dürfen dem Rechtshof
                     nicht angehören.  2 Dies gilt auch für die Mitglieder der Organe der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer übrigen Gliedkirchen und gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse, soweit sie im kirchlichen Dienst stehen.  3 Satz 1 gilt auch für die Beamten und Angestellten in den kirchlichen Verwaltungsstellen im Bereich der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Präsident und die übrigen Mitglieder des Rechtshofs sowie ihre Stellvertreter werden vom Rat der Konföderation jeweils
                     auf die Dauer von sechs Jahren ernannt.  2 Die Urkunden über die Ernennung werden vom Vorsitzenden des Rates der Konföderation vollzogen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird während der Amtszeit infolge Ausscheidens eines Mitgliedes oder Stellvertreters die Bestellung eines Ersatzmitgliedes
                     notwendig, so endet dessen Amtszeit mit dem Ablauf der übrigen Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Präsident, der Vizepräsident und der Vorsitzende der Kammer für Disziplinarsachen werden von dem Vorsitzenden des Rates
                     der Konföderation auf ihr Amt verpflichtet.  2 Die übrigen Mitglieder des Senats für Verfassungssachen (§ 5 Abs. 1 a) und des Senats für Verwaltungssachen (§ 5 Abs. 1 b) werden vom Präsidenten des Rechtshofs, die übrigen Mitglieder der Kammer für Disziplinarsachen (§ 5 Abs. 1 c) von ihrem Kammervorsitzenden verpflichtet.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Rechtshof verhandelt und entscheidet
                     
                        	
                           in Verfassungssachen in der Besetzung von sieben Mitgliedern, wobei zu den in Verwaltungssachen tätigen Mitgliedern ein weiterer
                              rechtskundiger Beisitzer und ein ordinierter Theologe treten (Senat für Verfassungssachen),
                           

                        

                        	
                           in Verwaltungssachen in der Besetzung von fünf Mitgliedern, durch seinen Präsidenten, zwei rechtskundige Beisitzer und zwei
                              weitere Beisitzer, von denen der eine Pfarrer sein muss (Senat für Verwaltungssachen).
                           

                        

                        	
                           in Disziplinarsachen in der Besetzung mit einem rechtskundigen Vorsitzenden Mitglied, einem beisitzenden rechtskundigen und
                              einem beisitzenden ordinierten Mitglied, wenn nicht das vorsitzende Mitglied als Einzelrichter entscheidet (Kammer für Disziplinarsachen).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In den einzelnen Rechtssachen muss als Mitglied des Rechtshofs ein Pfarrer aus der Kirche mitwirken, aus der die betreffende
                     Rechtssache anhängig geworden ist.  2 Dies gilt nicht für Rechtssachen, über die der Rechtshof aufgrund eines Vertrages nach § 1 Absatz 3 entscheidet.
                  

               

               
                     § 6

                  

                   1 Der Präsident bestimmt vor Beginn des Geschäftsjahres für dessen Dauer, nach welchen Grundsätzen die Mitglieder des Rechtshofs
                     und ihre Stellvertreter an den Verfahren mitwirken.  2 Diese Anordnung kann nur wegen zu starker Belastung, wegen Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder geändert
                     werden.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein Mitglied des Rechtshofs ist von seinem Amt zu entbinden,
                     
                        	
                           wenn das Mitglied es beantragt,

                        

                        	
                           wenn die Voraussetzungen für seine Ernennung nicht vorlagen oder entfallen sind,

                        

                        	
                           wenn das Mitglied seine Amtspflichten gröblich verletzt hat,

                        

                        	
                           wenn das Mitglied in einem Strafverfahren zu einer Freiheitsstrafe oder anstelle einer Freiheitsstrafe zu einer Geldstrafe
                              oder wenn es in einem förmlichen Disziplinarverfahren zu Geldbuße oder einer schwereren Strafe rechtskräftig verurteilt wird
                              und wenn es dadurch nach der Art der Handlung, derentwegen es verurteilt ist, seine Eignung als Mitglied eines  kirchlichen
                              Gerichts verloren hat,
                           

                        

                        	
                           wenn das Mitglied infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht mehr in der Lage ist, das Richteramt auszuüben.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein Mitglied kann von seinem Amt vorläufig entbunden werden,
                     
                        	
                           wenn gegen das Mitglied wegen eines Verbrechens oder eines vorsätzlichen Vergehens ein Strafverfahren eingeleitet ist,

                        

                        	
                           wenn gegen das Mitglied ein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet ist,

                        

                        	
                           wenn ihm die Ausübung seines Dienstes als Inhaber eines geistlichen Amtes oder als Kirchenbeamter, als Richter, als Beamter
                              einer nicht kirchlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer sonstigen beruflichen Tätigkeit durch ein nach staatlichem
                              Gesetz vorgesehenes Ehrengericht vorläufig untersagt ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten für die Stellvertreter entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1 bis 3 trifft das Präsidium des Rechtshofs.  2 Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Vorsitzenden der Kammer für Disziplinarsachen und dem
                     nach Lebensjahren ältesten Ordinierten, der Mitglied des Rechtshofs ist.
                  

                   3 Im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes des Präsidiums tritt an seine Stelle das an Lebensjahren älteste rechtskundige
                     oder ordinierte Mitglied des Rechtshofs.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Mitglieder des Rechtshofs sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Mitglieder des Rechtshofs üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.  2 Sie erhalten Reisekostenersatz nach den für die Mitglieder der Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers jeweils geltenden
                     Bestimmungen und sofern sie nicht hauptamtlich oder hauptberuflich im kirchlichen Dienst stehen, eine Aufwandsentschädigung,
                     die der Rat der Konföderation allgemein regelt.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Es wird eine Geschäftsstelle gebildet, für die das Landeskirchenamt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers die erforderlichen
                     Hilfskräfte und Einrichtungen zur Verfügung stellt.  2 Für die Hilfskräfte gilt § 8 Abs. 1 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Hilfskräfte werden vom Präsidenten auf gewissenhafte Ausübung ihres Amtes verpflichtet.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Die Kosten des Rechtshofs und der Geschäftsstelle werden durch die Konföderation aufgebracht.

               

            

         

      

      
            II. Abschnitt
Zuständigkeit
            

         

         
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Rechtshof entscheidet in Verfassungssachen
                     
                        	
                           über die Auslegung des Vertrages über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, wenn Meinungsverschiedenheiten
                              zwischen Organen der Konföderation über den Umfang ihrer Rechte und Pflichten bestehen, auf Antrag eines Organs der Konföderation,
                           

                        

                        	
                           über die Auslegung der Verfassungen der Kirchen, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen Organen der Kirchen über den Umfang
                              ihrer Rechte und Pflichten bestehen, auf Antrag eines Organs der betroffenen Kirche, soweit nicht nach dem Recht dieser Kirche
                              eine andere Stelle zur Entscheidung berufen ist,
                           

                        

                        	
                           über die Vereinbarkeit von kirchlichen Gesetzen und Verordnungen mit der Verfassung der betroffenen Kirche auf Antrag eines
                              Fünftels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Synode dieser Kirche oder auf Antrag eines anderen Organs dieser Kirche.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Antrag nach Absatz 1 Buchst. a und b ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, durch eine Maßnahme oder
                     Unterlassung des Antragsgegners in seinen Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Antrag nach Absatz 1 Buchst. c ist nur zulässig, wenn der Antragsteller eine Rechtsnorm eines kirchlichen Gesetzes oder
                     einer Verordnung wegen ihrer förmlichen oder sachlichen Unvereinbarkeit mit der Verfassung der Kirche
                     
                        	
                           für nichtig hält oder

                        

                        	
                           für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ oder eine kirchliche Amtsstelle sie als unvereinbar mit der Verfassung der
                              Kirche nicht angewendet hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Unberührt bleibt für die der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands angehörenden Kirchen die Zuständigkeit
                     des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands nach § 2 Abs. 1 Nr.
                     1. Buchst. a des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands vom 23. Juni 1950 in der jeweils geltenden Fassung.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Rechtshof entscheidet in Verwaltungssachen
                     
                        	
                           über den Antrag auf Aufhebung eines Verwaltungsaktes einer kirchlichen Amtsstelle (Anfechtungsklage),

                        

                        	
                           über den Antrag auf Vornahme eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes einer kirchlichen Amtsstelle (Verpflichtungsklage),

                        

                        	
                           über das Bestehen oder Nichtbestehen eines öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses aufgrund des in den Kirchen geltenden
                              Rechts oder über die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes (Feststellungsklage),
                           

                        

                        	
                           über Klagen kirchlicher Körperschaften gegen Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, die diese in Ausübung der Aufsicht über
                              kirchliche Körperschaften treffen, soweit die Klagen nicht schon nach Buchstaben a bis c zulässig sind,
                           

                        

                        	
                           über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten des Kirchenrechts, insbesondere auch zwischen Körperschaften des Kirchenrechts,
                              soweit die Streitigkeiten nicht unter § 11 oder unter Buchstabe a bis d und f fallen,
                           

                        

                        	
                           über alle ihm sonst durch Kirchengesetz zugewiesenen Fälle.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Erhebung der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (Absatz 1 Buchst. a und b) ist nur zulässig, wenn der Kläger geltend
                     macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Feststellungsklage (Absatz 1 Buchst. c) steht nur demjenigen zu, der ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung
                     hat.  2 Die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses kann nicht begehrt werden,
                     wenn der Kläger seine Rechte durch Anfechtungs-, Verpflichtungs- oder Leistungsklage (Absatz 1 Buchst. a, b und e) verfolgen
                     kann oder hätte verfolgen können; dies gilt nicht, wenn die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes begehrt wird.
                  

               

               
                     § 12 a
Zuständigkeit in Disziplinarsachen
                     

                  

                  Der Rechtshof entscheidet in Disziplinarsachen nach den Bestimmungen des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     (DG.EKD) und gemäß den Ausführungsbestimmungen der Konföderation oder ihrer Gliedkirchen, die aufgrund des DG.EKD in Kraft
                     getreten sind.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  Der Rechtshof entscheidet nicht in Streitigkeiten über Kirchensteuern und in Streitigkeiten über Gebühren und Abgaben, für
                     die ein anderer Rechtsweg besteht.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  Unbeschadet seiner Zuständigkeit für Entscheidungen auf dem Gebiet des kirchlichen Dienstrechts nach § 12 entscheidet der Rechtshof nicht über vermögensrechtliche Ansprüche aus dem Dienstverhältnis der Inhaber kirchlicher Amts-
                     und Dienststellungen.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Verwaltung der Sakramente und die Gewährung oder Verweigerung von sonstigen geistlichen Amtshandlungen unterliegen nicht
                     der Nachprüfung durch den Rechtshof.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Entscheidungen über
                     
                        	
                           die Wahl und die Berufung zu den Organen kirchlicher Körperschaften und über die Zusammensetzung dieser Organe,

                        

                        	
                           die Aufnahme eines Mitgliedes einer Kirchengemeinde in eine andere Kirchengemeinde,

                        

                        	
                           die Erteilung eines Dimmissoriale (Entlassungsscheines),

                        

                        	
                           die Überlassung des Verkündigungsdienstes in einer Kirchengemeinde an einen Pfarrer, der nicht in dieser Kirchengemeinde tätig
                              ist,
                           

                        

                        	
                           die Zustimmung zu Gottesdiensten in einer Kirchengemeinde, die ein Pfarrer im Rahmen seines überregionalen kirchlichen Auftrags
                              halten will,
                           

                        

                        	
                           die Arbeitsteilung unter den in einer Kirchengemeinde mit der Ausübung des  Amtes der Verkündigung Beauftragten,

                        

                        	
                           Einwendungen aus der Kirchengemeinde gegen die beabsichtigte Übertragung einer Pfarrstelle,

                        

                        	
                           die Einleitung eines Versetzungsverfahrens

                        

                     

                  

                  können durch Kirchengesetze der Konföderation oder der Kirchen von der Nachprüfung durch den Rechtshof ausgenommen werden.
                      2 Daneben bleiben Rechtsvorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands unberührt, die eine kirchengerichtliche Nachprüfung ausschließen.
                  

               

               
                     § 16

                  

                  Die Zuständigkeit anderer kirchlicher Gerichte sowie sonstiger richterlich tätiger kirchlicher Organe, die auf besonderer
                     kirchengesetzlicher Vorschrift beruht, wird durch dieses Kirchengesetz nicht berührt.
                  

               

            

         

      

      
            III. Abschnitt
Allgemeine Verfahrensvorschriften
            

         

         
                     § 17

                  

                  Von der Mitwirkung im Rechtshof ist ausgeschlossen,
                     
                        	
                           wer selbst Partei ist oder zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen
                              steht;
                           

                        

                        	
                           wer mit einem Beteiligten verheiratet, in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten
                              Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist oder war;
                           

                        

                        	
                           wer in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs wegen tätig gewesen ist; als solche Tätigkeit gilt nicht die Mitwirkung
                              im Gesetzgebungsverfahren;
                           

                        

                        	
                           wer in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger gehört worden ist.

                        

                     

                  

               

               
                     § 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Beteiligten können ein Mitglied des Rechtshofs wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen, wenn ein Grund vorliegt, der
                     geeignet ist, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird ein Mitglied des Rechtshofs wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt, so entscheiden die übrigen für diese Sache den
                     Senat bildenden Mitglieder unter Ausschluss des Abgelehnten; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Ablehnung ist zu begründen.  2 Der Abgelehnte hat sich dazu zu äußern.  3 Die Ablehnung ist unbeachtlich, wenn sie nicht spätestens zu Beginn der mündlichen Verhandlung erklärt wird; bei Verzicht
                     auf mündliche Verhandlung ist der Zeitpunkt der Verzichtserklärung, in sonstigen schriftlichen Verfahren der Zeitpunkt der
                     Endentscheidung maßgebend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Erklärt sich ein Mitglied, das nicht abgelehnt ist, selbst für befangen, so gelten die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle.
                  

               

               
                     § 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Beteiligte am Verfahren sind
                     
                        	
                           der Kläger,

                        

                        	
                           der Beklagte,

                        

                        	
                           der nach Absatz 2 bestellte Vertreter des allgemeinen kirchlichen Interesses,

                        

                        	
                           der Beigeladene.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Wahrung des allgemeinen kirchlichen Interesses kann das zuständige kirchenleitende Organ einen Vertreter bestellen, sofern
                     es nicht selbst als Kläger oder Beklagter beteiligt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der nach Absatz 2 bestellte Vertreter kann selbstständig Prozesshandlungen vornehmen.  2 Er ist an die Weisungen des ihn entsendenden Organs gebunden.
                  

               

               
                     § 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Rechtshof kann, solange das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen oder bei dem Revisionsgericht anhängig ist,
                     von Amts wegen oder auf Antrag andere, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung berührt werden, beiladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Sind an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derartig beteiligt, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich
                     ergehen kann, so sind sie beizuladen (notwendige Beiladung).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Beiladungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzustellen.  2 Dabei sollen der Stand der Sache und der Grund der Beiladung angegeben werden.
                  

               

               
                     § 21

                  

                   1 Der Beigeladene kann innerhalb der Anträge eines Beteiligten selbstständig Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen
                     und alle Verfahrenshandlungen wirksam vornehmen.  2 Abweichende Sachanträge kann er nur stellen, wenn eine notwendige Beiladung vorliegt.
                  

               

               
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Parteien können einen ordinierten kirchlichen Amtsträger, einen ordentlichen Professor der Theologie, einen Rechtsanwalt
                     oder eine andere zum Richteramt befähigte Person mit ihrer Vertretung betrauen oder als Beistand zuziehen; diese müssen einer
                     Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören.  2 Kirchliche Körperschaften können sich durch ein Mitglied ihres Vertretungsorgans vertreten lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen.  2 Sie kann nachgereicht werden; hierfür kann der Rechtshof eine Frist bestimmen.  3 Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so sind die Zustellungen oder Mitteilungen des Rechtshofs an ihn zu richten.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird, sowie Terminbestimmungen und Ladungen sind zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Zustellung erfolgt von Amts wegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Schriftstücke können zugestellt werden
                     
                        	
                           durch Übergabe an den Empfänger gegen Empfangsschein; verweigert der Empfänger die Annahme des Schriftstückes oder das Ausstellen
                              des Empfangsscheines, so gilt das Schriftstück mit der Weigerung als zugestellt, wenn darüber eine Niederschrift gefertigt
                              und zu den Akten genommen ist;
                           

                        

                        	
                           durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein;

                        

                        	
                           durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde;

                        

                        	
                           durch Bekanntmachung im Verkündigungsblatt der Kirche, aus der die betreffende Rechtssache anhängig geworden ist, wenn der
                              Aufenthalt des Empfängers nicht zu ermitteln ist;
                           

                        

                        	
                           an Behörden und sonstige kirchliche Amtsstellen auch durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift des zuzustellenden Schriftstückes;
                              der Empfänger hat den Tag, an dem ihm die Akten vorgelegt werden, darin zu vermerken.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wer nicht im Inland wohnt, hat auf Verlangen einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen.
                  

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Klage ist bei dem Rechtshof schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen.  2 Sie gilt auch dann als beim Rechtshof eingegangen, wenn sie bei der für den Beteiligten zuständigen obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde
                     eingegangen ist.  3 Diese versieht die eingegangenen Schriftsätze mit Eingangsdatum und leitet sie unverzüglich an die Geschäftsstelle des Rechtshofs
                     weiter.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Klage soll in drei Stücken eingereicht werden.  2 Sie muss den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen; sie soll einen bestimmten Antrag enthalten.  3 Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung und der Beschwerde- oder
                     Einspruchsbescheid (§ 51) sollen in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht in vollem Umfange, so hat der Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen
                     Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern.
                  

               

               
                     § 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Erweist sich die Geltendmachung des Anspruchs als rechtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so kann der Vorsitzende
                     die Klage ohne mündliche Verhandlung durch einen begründeten Bescheid zurückweisen.  2 Der Bescheid ist den Beteiligten zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Jeder Beteiligte kann innerhalb eines  Monats nach Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung beantragen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist der Antrag nach Absatz 2 rechtzeitig gestellt, so gilt der Bescheid als nicht ergangen.  2 Andernfalls wirkt er als rechtskräftiges Urteil.  3 Die Beteiligten sind in dem Bescheid über den Rechtsbehelf zu belehren.
                  

               

               
                     § 26

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Eine Änderung der Klage ist zulässig, wenn die übrigen Beteiligten einwilligen oder der Rechtshof die Änderung für sachdienlich
                     hält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Einwilligung des Beklagten in die Änderung der Klage ist anzunehmen, wenn er sich, ohne ihr zu widersprechen, in einem
                     Schriftsatz oder in einer mündlichen Verhandlung auf die geänderte Klage eingelassen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder zuzulassen sei, ist nicht selbstständig anfechtbar.
                  

               

               
                     § 27

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Kläger kann bis zur Rechtskraft des Urteils seine Klage zurücknehmen.  2 Die Zurücknahme nach Stellung der Anträge in der mündlichen Verhandlung setzt die Einwiligung des Beklagten und, wenn ein
                     Vertreter des allgemeinen kirchlichen Interesses an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, auch seine Einwilligung voraus.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird die Klage zurückgenommen, so stellt der Rechtshof das Verfahren durch Beschluss ein und spricht in ihm die Rechtsfolgen
                     der Zurücknahme aus.
                  

               

               
                     § 28

                  

                   1 Der Rechtshof kann durch Beschluss mehrere bei ihm anhängige Verfahren über den gleichen Gegenstand zur gemeinsamen Verhandlung
                     und Entscheidung verbinden und wieder trennen.  2 Er kann anordnen, dass mehrere in einem Verfahren erhobene Ansprüche in getrennten Verfahren verhandelt und entschieden werden.
                  

               

               
                     § 29

                  

                   1 Der Vorsitzende verfügt die Zustellung der Klage an den Beklagten.  2 Er bestimmt eine Frist, in der sich der Beklagte zur Klage äußern kann.  3 Der Vorsitzende verfügt die Übersendung der Gegenäußerung des Beklagten an den Kläger.
                  

               

               
                     § 30

                  

                  Ist in einem anderen Verfahren über Tatbestände oder Rechtsfragen zu entscheiden, deren Klärung für das Verfahren vor dem
                     Rechtshof von Bedeutung ist, so kann der Rechtshof das bei ihm anhängige Verfahren bis zur Erledigung oder Entscheidung des
                     anderen Verfahrens aussetzen.
                  

               

               
                     § 31

                  

                   1 Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Rechtshofs hat schon vor der mündlichen Verhandlung alle Anordnungen
                     zu treffen, die notwendig sind, um den Rechtsstreit möglichst in einer mündlichen Verhandlung zu erledigen.  2 Die Beteiligten können zur gütlichen Beilegung des Rechtsstreits geladen werden.
                  

               

               
                     § 31 a

                  

                  § 87 a der Verwaltungsgerichtsordnung gilt in seiner jeweiligen Fassung entsprechend.

               

               
                     § 32

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Rechtshof ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen.  2 Er ordnet die erforderlichen Beweise an.  3 Er kann eines seiner Mitglieder mit der Beweisaufnahme beauftragen.  4 Zeugen und Sachverständige können beeidigt werden.  5 In geeigneten Fällen kann der Rechtshof schon vor der mündlichen Verhandlung durch eines seiner Mitglieder Beweis erheben
                     lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag kann nur durch einen Beschluss des Rechtshofs, der zu begründen
                     ist, abgelehnt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt,
                     ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen
                     abgegeben werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Den Beteiligten ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  2 Sie sollen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Schriftsätze einreichen.  3 Hierzu kann sie der Vorsitzende unter Fristsetzung auffordern.  4 Die Schriftsätze sind den Beteiligten von Amts wegen zu übersenden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Den Schriftsätzen sind die Urkunden, auf die Bezug genommen wird, in Urschrift oder in Abschrift ganz oder im Auszug beizufügen.
                      2 Sind die Urkunden dem Gegner bereits bekannt oder sehr umfangreich, so genügt die genaue Bezeichnung mit dem Anerbieten, Einsicht
                     bei Gericht zu gewähren.
                  

               

               
                     § 33

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Alle kirchlichen Amtsstellen leisten dem Rechtshof Amtshilfe.  2 Sie sind zur Vorlage von Urkunden oder Akten und zu Auskünften verpflichtet.  3 Wenn die Einsicht in Akten oder Urkunden oder die Erteilung von Auskünften gesetzlich beschränkt ist oder wenn es sich um
                     Vorgänge handelt, die ihrem Wesen nach geheimzuhalten sind, kann die aktenführende Stelle die Einsicht in die Akten oder Urkunden
                     oder die Erteilung von Auskünften verweigern.  4 Auf Antrag eines Beteiligten entscheidet der Rechtshof durch Beschluss, ob die Verweigerung der Einsicht in Akten oder Urkunden
                     berechtigt ist.  5 Die zuständige oberste Verwaltungsbehörde ist zu diesem Verfahren beizuladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Rechts- und Amtshilfe staatlicher Behörden richtet sich nach den staatlichen Vorschriften.
                  

               

               
                     § 34

                  

                   1 Der Rechtshof darf über die gestellten Anträge nicht hinausgehen, ist aber an deren Fassung nicht gebunden.  2 Die Vorschrift des § 48 Satz 3 und § 50 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.
                  

               

               
                     § 35

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Rechtshof entscheidet, soweit nichts anderes bestimmt ist, aufgrund mündlicher Verhandlung.  2 Die Beteiligten werden zu allen Beweis- und Verhandlungsterminen geladen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Verhandlung ist öffentlich, soweit der Rechtshof nichts anderes beschließt.
                  

               

               
                     § 36

                  

                   1 Sofern alle Beteiligten auf mündliche Verhandlung verzichten, entscheidet der Rechtshof in der Besetzung nach § 5 nach Lage der Akten.  2 Die Entscheidung kann im Umlaufverfahren getroffen werden.
                  

               

               
                     § 37

                  

                  Sofern die Beteiligten nicht auf mündliche Verhandlung verzichtet haben, hat der Vorsitzende diese anzuberaumen.

               

               
                     § 38

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Sobald der Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt ist, sind die Beteiligten mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei
                     Wochen zu laden.  2 In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass beim Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden
                     kann.
                  

               

               
                     § 39

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nach Aufruf der Sache trägt der Vorsitzende oder der Berichterstatter den wesentlichen Inhalt der Akten vor.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.
                  

               

               
                     § 40

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vorsitzende hat den Verfahrensgegenstand mit den Beteiligten tatsächlich und rechtlich zu erörtern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Vorsitzende hat jedem Beisitzer des Rechtshofs auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.  2 Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet der Rechtshof.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Nach Erörterung des Verfahrensgegenstandes erklärt der Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen.  2 Der Rechtshof kann die Wiedereröffnung beschließen.
                  

               

               
                     § 41

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Rechtshof entscheidet nach seiner freien, aus dem Inhalt des gesamten Verfahrens gewonnenen Überzeugung.  2 In der Entscheidung sind die Gründe  anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen oder Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Rechtshof entscheidet in geheimer Beratung mit der Mehrheit der Stimmen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Mitglieder stimmen nach dem Lebensalter; der Jüngere stimmt vor dem Älteren.  2 Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst.  3 Die nicht rechtskundigen Mitglieder stimmen vor den rechtskundigen.  4 Zuletzt stimmt der Vorsitzende.
                  

               

               
                     § 42

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Vorsitzende leitet die Beratung, stellt die Fragen und sammelt die Stimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die Fassung und die Reihenfolge der Fragen oder über das Ergebnis der Abstimmung
                     entscheidet der Rechtshof.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kein Mitglied darf die Abstimmung über eine Frage verweigern, weil es in der Abstimmung über eine vorhergegangene Frage in
                     der Minderheit geblieben ist.
                  

               

               
                     § 43

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Über die Klage wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, durch Urteil entschieden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über die Zulässigkeit der Klage kann durch Zwischenurteil vorab entschieden werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ist nur ein Teil des Streitgegenstandes zur Entscheidung reif, so kann der Rechtshof über diesen Teil vorab entscheiden.
                  

               

               
                     § 44

                  

                  Die Entscheidung darf nur von den Mitgliedern des Rechtshofs gefällt werden, die an der ihr zugrundeliegenden Verhandlung
                     teilgenommen haben.
                  

               

               
                     § 45

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Urteil wird, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, in der Regel in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung
                     geschlossen wird, verkündet.  2 Das Urteil ist den Beteiligten zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Statt der Verkündung ist die Zustellung des Urteils zulässig; dann ist die Urteilsformel binnen zwei Wochen nach der mündlichen
                     Verhandlung der Geschäftsstelle zu übergeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Entscheidet der Rechtshof ohne mündliche Verhandlung, so wird die Verkündung durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt.
                  

               

               
                     § 46

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Beteiligten können die Gerichtsakten und die dem Rechtshof vorgelegten Akten einsehen und sich durch die Geschäftsstelle
                     auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erteilen lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, die Arbeiten zu ihrer Vorbereitung, ferner die Schriftstücke, die Abstimmungen
                     betreffen, werden weder vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt.
                  

               

               
                     § 47

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hält der Senat für Verwaltungssachen eine Rechtsnorm, auf die es für seine Entscheidung ankommt, für mit der Verfassung der
                     jeweiligen Kirche nicht vereinbar, so legt er die Sache dem Senat für Verfassungssachen durch Beschluss vor.  2 Dieser entscheidet über Vereinbarkeit der Rechtsnorm mit der Verfassung; die Vorschriften des § 50 sind anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Senat für Verfassungssachen kann auch in der Sache selbst entscheiden, wenn sie spruchreif ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 ergehen gesondert.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Abschnitt
Weitere Verfahrensvorschriften für Verfassungssachen
            

         

         
                     § 48

                  

                   1 Im Falle des § 11 Abs. 1 Buchst. a und b stellt der Rechtshof in seiner Entscheidung fest, ob die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners gegen
                     eine Bestimmung des Konföderationsvertrages oder der Verfassung der Kirche verstößt.  2 Die Bestimmung ist zu bezeichnen.  3 Der Rechtshof kann in der Entscheidungsformel zugleich eine für die Auslegung der Bestimmung des Konföderationsvertrages oder
                     der Verfassung der Kirche erhebliche Rechtsfrage entscheiden, von der die Feststellung gemäß Satz 1 abhängt.
                  

               

               
                     § 49

                  

                  Im Falle des § 11 Abs. 1 Buchst. c hat der Rechtshof der Synode und dem zuständigen kirchenleitenden Organ der betroffenen Kirche Gelegenheit zur Äußerung binnen
                     einer zu bestimmenden Frist zu geben.
                  

               

               
                     § 50

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Kommt im Falle des § 11 Abs. 1 Buchst. c der Rechtshof zu der Überzeugung, dass eine Rechtsnorm eines kirchlichen Gesetzes oder einer Verordnung mit der Verfassung
                     der Kirche nicht vereinbar ist, so stellt er in seiner Entscheidung die Nichtigkeit dieser Rechtsnorm fest.  2 Sind weitere Rechtsnormen desselben kirchlichen Gesetzes oder derselben Verordnung aus denselben Gründen mit der Verfassung
                     der Kirche nicht vereinbar, so kann sie der Rechtshof ebenfalls für nichtig erklären.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entscheidung des Rechtshofes nach Absatz 1 hat Gesetzeskraft; die Entscheidungsformel ist im Verkündungsblatt der betroffenen
                     Kirche zu veröffentlichen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Abschnitt
Weitere Verfahrensvorschriften für Verwaltungssachen
            

         

         
                     § 51

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes in einem Vorverfahren nachzuprüfen.
                      2 Für die Verpflichtungsklage gilt Satz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes abgelehnt worden
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eines Vorverfahrens nach Absatz 1 bedarf es nicht, wenn
                     
                        	
                           dies eine kirchliche Rechtsvorschrift bestimmt, oder

                        

                        	
                           der Abhilfebescheid oder der Bescheid nach Absatz 7 erstmalig eine Beschwer enthält.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Vorverfahren nach Absatz 1 beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs.  2 Andere durch kirchliche Rechtsvorschriften geregelte Rechtsbehelfe (Einsprüche oder Beschwerden) werden wie Widersprüche behandelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Rechtsbehelf nach Absatz 3 ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten bekannt gegeben worden
                     ist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der kirchlichen Amtsstelle zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat.  2 Die Frist wird auch durch Einlegung des Rechtsbehelfes bei der kirchlichen Amtsstelle, die den Bescheid nach Absatz 7 erlassen
                     hat, gewahrt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Ist die Aufhebung oder Änderung eines Verwaltungsaktes im Vorverfahren nach Absatz 1 erstmals mit einer Beschwer verbunden,
                     so soll der Betroffene vor Erlass des Abhilfebescheides oder des Bescheides nach Absatz 7 gehört werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Hält die kirchliche Amtsstelle den Rechtsbehelf nach Absatz 3 für begründet, so hilft sie ihm ab und entscheidet über die
                     Kosten.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Hilft die kirchliche Amtsstelle dem Rechtsbehelf nach Absatz 3 nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbescheid oder ein entsprechender
                     Bescheid.  2 Diesen erlässt die nächsthöhere kirchliche Amtsstelle, soweit nicht kirchliche Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmen.
                  

               

               
                     § 52

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anfechtungsklage muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Einspruchs- oder Beschwerdebescheides erhoben werden.
                      2 Bedarf es nach § 51 Absatz 2 keines Vorverfahrens, so muss die Klage innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts erhoben werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes abgelehnt worden
                     ist.
                  

               

               
                     § 53

                  

                  Im Falle des § 12 Abs. 1 Buchst. d ist binnen Monatsfrist nach Bekanntgabe der kirchenaufsichtlichen Maßnahme die  Beschwerde an die oberste Aufsichtsbehörde,
                     gegen Maßnahmen der obersten Aufsichtsbehörde binnen gleicher Frist der Einspruch bei dieser gegeben.
                  

               

               
                     § 54

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu laufen, wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf,
                     die Kirchliche Amtsstelle oder den Rechtshof, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, deren Sitz und die einzuhaltende
                     Frist schriftlich belehrt worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit
                     Zustellung, Eröffnung oder Verkündung zulässig, es sei denn, dass die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer
                     Gewalt unmöglich war oder die Belehrung dahin erfolgt ist, ein Rechtsbehelf sei nicht gegeben.  2 Auf den Fall höherer Gewalt sind die Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 55

                  

                   1 Ist über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes oder über einen Rechtsbehelf ohne zureichenden Grund in angemessener
                     Frist sachlich nicht entschieden worden, so ist abweichend von § 51 die Klage unmittelbar zulässig.  2 Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes oder seit der Einlegung
                     des Rechtsbehelfs erhoben werden, es sei denn, dass wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.  3 Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen oder über den Rechtsbehelf
                     noch nicht entschieden worden ist, so setzt der Rechtshof das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist, die
                     verlängert werden kann, aus.  4 Wird der Verwaltungsakt innerhalb der vom Rechtshof gesetzten Frist erlassen oder dem Rechtsbehelf innerhalb dieser Frist
                     stattgegeben, so ist die Hauptsache für erledigt zu erklären.
                  

               

               
                     § 56

                  

                   1 Die Klage nach § 55 kann nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Stellung des Antrages auf Vornahme eines Verwaltungsaktes oder seit der Einlegung
                     des Rechtsbehelfs erhoben werden, es sei denn, dass die Klageerhebung vor Ablauf der Jahrsfrist infolge höherer Gewalt unmöglich
                     war oder unter den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles unterblieben ist.  2 Soweit nach Satz 1 die Klage noch nach Ablauf der Jahresfrist erhoben werden kann, sind die Vorschriften über die Wiedereinsetzung
                     in den vorigen Stand entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 57

                  

                  Die Klage ist gegen die kirchliche Amtsstelle zu richten, die den Verwaltungsakt erlassen oder den beantragten Verwaltungsakt
                     unterlassen hat.
                  

               

               
                     § 58

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Widerklage kann erhoben werden, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen
                     ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln zusammenhängt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen ist die Widerklage ausgeschlossen.
                  

               

               
                     § 59

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Rechtsbehelf nach § 51 Abs. 3 und die Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die aufschiebende Wirkung entfällt nur
                     
                        	
                           bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten,

                        

                        	
                           in anderen durch kirchliche Rechtsvorschriften geregelten Fällen,

                        

                        	
                           wenn die kirchliche Amtsstelle, die den Verwaltungsakt erlassen oder über einen Rechtsbehelf nach § 51 Abs. 3 entschieden hat, die sofortige Vollziehung im kirchlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten besonders
                              angeordnet hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 ist das besondere Interesse einer sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes schriftlich
                     zu begründen, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die kirchliche Amtsstelle, die über den Rechtsbehelf nach § 51 Abs. 3 zu entscheiden hat, kann die Vollziehung des Verwaltungsaktes aussetzen, soweit nicht kirchliche Rechtsvorschriften etwas
                     anderes bestimmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Auf Antrag kann der Rechtshof die aufschiebende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 ganz oder teilweise anordnen, im Falle des Absatzes 2 Nr. 3 ganz oder teilweise wiederherstellen.  2 Der Antrag ist schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig.  3 Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung schon vollzogen, so kann der Rechtshof die Aufhebung der Vollziehung
                     anordnen.  4 Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann von der Leistung einer Sicherheit oder von anderen Auflagen abhängig
                     gemacht werden.  5 Sie kann befristet werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Beschlüsse über Anträge nach Absatz 5 können jederzeit geändert oder aufgehoben werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Entscheidungen nach den Absätzen 5 und 6 trifft der Vorsitzende des Rechtshofs.
                  

               

               
                     § 60

                  

                  Um den geltend gemachten Anspruch vollständig oder zum Teil zu erledigen, können die Beteiligten zur Niederschrift des Rechtshofs
                     oder in einem Verfahren nach der Vorschrift des § 31 einen Vergleich schließen, soweit sie über den Gegenstand der Klage verfügen können.
                  

               

               
                     § 61

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, hebt der Rechtshof den Verwaltungsakt
                     und die auf die Rechtsbehelfe ergangenen Bescheide auf.  2 Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, so kann der Rechtshof auf Antrag auch aussprechen, dass und wie die kirchliche Amtsstelle
                     die Vollziehung rückgängig zu machen hat.  3 Dieser Ausspruch ist nur zulässig, wenn die kirchliche Amtsstelle dazu in der Lage und diese Frage spruchreif ist.  4 Hat sich der Verwaltungsakt vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, so spricht der Rechtshof auf Antrag durch Urteil
                     aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat.
                  

                   5 Kann im Falle des § 12 Abs. 1 Buchst. d eine angefochtene Maßnahme nicht aufgehoben werden, so spricht der Rechtshof aus, dass die Maßnahme rechtswidrig gewesen
                     ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Betrifft der angefochtene Verwaltungsakt eine Leistung in Geld oder anderen vertretbaren Sachen oder eine Feststellung, so
                     kann der Rechtshof die Leistung in anderer Höhe festsetzen oder die Feststellung durch eine andere ersetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Kann neben der Aufhebung eines Verwaltungsaktes eine Leistung verlangt werden, so ist im gleichen Verfahren auch die Verurteilung
                     zur Leistung zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsaktes rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt
                     ist, spricht der Rechtshof die Verpflichtung der kirchlichen Amtsstelle aus, den beantragten Verwaltungsakt zu erlassen, wenn
                     die Sache spruchreif ist.  2 Andernfalls spricht er die Verpflichtung aus, den Kläger unter Beachtung der Rechtsauffassung des Rechtshofs zu bescheiden.
                  

               

               
                     § 61 a

                  

                   1 Die Beteiligten sind über das Rechtsmittel zu belehren.  2 Die Vorschriften des § 54 sind entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 62

                  

                   1 Soweit die kirchliche Amtsstelle ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft der Rechtshof auch, ob der Verwaltungsakt
                     oder seine Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig sind, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder
                     von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist.  2 Die kirchliche Amtsstelle kann ihre Ermessenserwägungen hinsichtlich des Verwaltungsaktes auch noch im Verfahren vor dem Rechtshof
                     ergänzen.
                  

               

               
                     § 63

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein rechtskräftig beendetes Verfahren kann nach den für Streitigkeiten vor den allgemeinen Verwaltungsgerichten im Lande Niedersachsen
                     geltenden Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung wiederaufgenommen  werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage und der Restitutionsklage steht auch dem Vertreter des allgemeinen kirchlichen
                     Interesses zu.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Abschnitt
Einstweilige Anordnungen
            

         

         
                     § 64

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Auf Antrag kann der Rechtshof, bei Eilbedürftigkeit auch der Vorsitzende allein, auch schon vor Klageerhebung, eine einstweilige
                     Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden
                     Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.  2 Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig,
                     wenn diese Regelung vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder aus anderen Gründen
                     nötig erscheint.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für den Erlass einstweiliger Anordnungen gelten die auf das Verfahren vor den allgemeinen staatlichen Verwaltungsgerichten
                     im Lande Niedersachsen in der jeweils geltenden Fassung anzuwendenden Vorschriften.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten nicht für die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsaktes oder die Beseitigung der
                     aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Abschnitt
Rechtsmittel
            

         

         
                     § 65

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Den Beteiligten steht gegen Entscheidungen des Rechtshofs, die in Verwaltungssachen in der Hauptsache ergangen sind, die Revision
                     an das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Revisionsgericht)
                     nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Den Beteiligten stehen gegen die Entscheidung der Kammer für Disziplinarsachen die Rechtsmittel nach dem DG.EKD zu.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Andere Entscheidungen des Rechtshofs sind unanfechtbar, soweit nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes ausdrücklich bestimmt
                     ist.
                  

               

               
                     § 66

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Revision ist gegeben, wenn der Rechtshof oder auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung das Revisionsgericht sie zugelassen
                     hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Revision ist zuzulassen, wenn
                     
                        	
                           die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

                        

                        	
                           das Urteil von einer Entscheidung des Revisionsgerichts abweicht und auf der Abweichung beruhen kann,

                        

                        	
                           in Verwaltungssachen der Kirchen, die Gliedkirchen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands sind, eine
                              Verletzung des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gesetzten Rechts gerügt wird und vorliegen
                              kann,
                           

                        

                        	
                           ein wesentlicher Mangel des Verfahrens gerügt wird und vorliegen kann.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Revisionsgericht ist an die Zulassung gebunden.
                  

               

               
                     § 66 a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Beschwerde ist schriftlich bei dem Rechtshof innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils einzulegen.
                      2 Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen.  2 Die Begründung ist bei dem Rechtshof einzureichen.  3 In der Begründung ist darzulegen, dass mindestens eine der Voraussetzungen des § 66 Abs. 2 vorliegt; im Falle des § 66 Abs. 2 Nr. 2 ist zusätzlich die Entscheidung des Revisionsgerichts zu bezeichnen, von der das Urteil abweicht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Hilft der Rechtshof der Beschwerde nicht ab, entscheidet das Revisionsgericht aufgrund schriftlichen Verfahrens durch Beschluss.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Mit der Ablehnung der Beschwerde durch das Revisionsgericht wird das Urteil rechtskräftig.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Liegen die Voraussetzungen des § 66 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 vor, kann das Revisionsgericht in dem Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und den Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung
                     und Entscheidung zurückverweisen.
                  

               

               
                     § 67

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Hält das Revisionsgericht eine landeskirchliche Rechtsnorm, auf die es für seine Entscheidung ankommt, für mit der Verfassung
                     der Landeskirche nicht vereinbar, so setzt es das Verfahren aus und verweist die Sache zur Entscheidung dieser Frage an den
                     Senat für Verfassungssachen des Rechtshofs.  2 Dieser entscheidet durch begründeten Beschluss, der nicht der Verkündung bedarf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Revisionsgericht ist an die Entscheidung des Senats für Verfassungssachen in den Verfahren nach Absatz 1 und nach § 47 gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Vereinbarkeit landeskirchlichen Rechts mit dem von der
                     Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gesetzten Rechts nachzuprüfen ist.
                  

               

               
                     § 68

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Revision kann nur auf Rechtsverletzung gestützt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Revisionsgericht ist an die in dem angefochtenen Urteil enthaltenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, es sei denn,
                     dass in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Revisionsgründe vorgebracht sind.
                  

               

               
                     § 69

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird die Revision vom Rechtshof zugelassen, so ist die Revision innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils
                     schriftlich bei dem Rechtshof einzulegen.  2 Die Revisionsfrist ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb der Frist bei dem Revisionsgericht eingelegt wird.  3 Die Revision muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird der Beschwerde gegen die Nichtzulassung abgeholfen oder lässt das Revisionsgericht die Revision auf Beschwerde gegen
                     die Nichtzulassung zu, so wird das Beschwerdeverfahren als Revisionsverfahren fortgesetzt, wenn nicht das Revisionsgericht
                     das angefochtene Urteil nach § 66 a Abs. 7 aufhebt.  2 Der Einlegung einer Revision bedarf es in diesem Fallle nicht.  3 Darauf ist in dem Beschluss hinzuweisen.
                  

               

               
                     § 70

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen; im Falle des § 69 Abs. 2 beträgt die Begründungsfrist einen Monat nach Zustellung des Beschlusses über die Zulassung der Revision.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag durch den Vorsitzenden des Revisionsgerichts verlängert
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Begründung ist bei dem Revisionsgericht einzureichen.  2 Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen
                     bezeichnen, die den Mangel ergeben.
                  

               

               
                     § 71

                  

                   1 Für die Zurücknahme der Revision gilt § 27 Abs. 1 entsprechend.  2 Die Zurücknahme bewirkt den Verlust des Rechtsmittels; das Revisionsgericht entscheidet durch Beschluss über die Kostenfolge.
                  

               

               
                     § 72

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Klageänderungen und Beiladungen sind im Revisionsverfahren unzulässig.  2 Dies gilt nicht für Beiladungen nach § 20 Abs. 2.

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ein in Revisionsverfahren nach § 20 Abs. 2 Beigeladener kann Verfahrensmängel nur innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Beiladungsbeschlusses rügen.  2 Die Frist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag durch den Vorsitzenden des Revisionsgerichts verlängert werden.
                  

               

               
                     § 73

                  

                   1 Das Revisionsgericht prüft, ob  die Revision statthaft und ob sie in der vorgeschriebenen Form und Frist eingelegt und begründet
                     worden ist.  2 Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Revision unzulässig.
                  

               

               
                     § 74

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ist die Revision unzulässig, so verwirft sie das Revisionsgericht durch Beschluss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ist die Revision unbegründet, so weist das Revisionsgericht die Revision zurück.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ist die Revision begründet, so kann das Revisionsgericht
                     
                        	
                           in der Sache selbst entscheiden

                        

                        	
                            1 das angefochtene Urteil aufheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverweisen.  2 Das Revisionsgericht verweist den Rechtsstreit zurück, wenn der im Revisionsverfahren nach § 72 Abs. 1 Satz 2 Beigeladene ein berechtigtes Interesse daran hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Verletzung des bestehenden Rechts, stellt sich die Entscheidung selbst aber aus
                     anderen Gründen als richtig dar, so ist die Revision zurückzuweisen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an den Rechtshof zurückverwiesen worden, so hat er in seiner
                     Entscheidung die rechtliche Beurteilung des Revisionsgerichts zugrunde zu legen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Entscheidung über die Revision bedarf keiner Begründung, soweit das Revisionsgericht Rügen von Verfahrensmängeln nicht
                     für durchgreifend hält.  2 Dies gilt nicht, wenn mit der Revision ausschließlich Verfahrensmängel geltend gemacht werden, und für Rügen, auf denen die
                     Zulassung der Revision beruht.
                  

               

               
                     § 75

                  

                  Für die Revision gelten die Vorschriften des III. und V. Abschnitts sinngemäß, soweit sich nicht aus diesem Abschnitt und dem von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     gesetzten Verfahrensrecht etwas anderes ergibt.
                  

               

               
                     § 76

                  

                  Die Vorschriften dieses Abschnittes finden nur Anwendung, soweit das Recht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Zuständigkeit und das Verfahren vor dem Revisionsgericht keine abweichenden Vorschriften enthält.
                  

               

            

         

      

      
            VIII. Abschnitt
Kosten des Verfahrens
            

         

         
                     § 77

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden in Verwaltungssachen nach Maßgabe der im Lande Niedersachsen geltenden staatlichen
                     Vorschriften mit Ausnahme der Auslagen des Rechtshofs, die durch Verhandlungen außerhalb des Gerichtssitzes entstehen, erhoben.
                      2 Der Rechtshof kann beschließen, dass von der Erhebung der Gerichtskosten ganz oder teilweise abzusehen ist.  3 In Verfassungssachen werden keine Gebühren erhoben.  4 Der Rechtshof kann beschließen, dass in Verfassungssachen auch von der Erhebung von Auslagen abzusehen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Prozesskostenhilfe gilt § 166 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Der Vorsitzende des Rechtshofs kann der Partei, die den Rechtshof angerufen hat, unter Setzung einer Frist die Zahlung eines
                     Kostenvorschusses auferlegen.  2 Lässt die Partei die Frist verstreichen, gilt die Klage als zurückgenommen, sofern diese Folge bei Auferlegen der Vorschusspflicht
                     angekündigt war.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Rechtshof entscheidet in der Endentscheidung oder durch besonderen Beschluss, der nicht der Verkündung bedarf, unter Berücksichtigung
                     der Entscheidung in der Hauptsache nach billigem Ermessen über die Verteilung der Gerichtskosten auf die Parteien und über
                     die Erstattung von erforderlichen Auslagen der Beteiligten und von durch die Vertretung in angemessenem Umfang enstandenen
                     Kosten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Soweit ein Vorverfahren geschwebt hat, sind Gebühren und Auslagen für einen Bevollmächtigten nur erstattungsfähig, wenn der
                     Rechtshof dessen Zuziehung für das Vorverfahren für notwendig erklärt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Über den Streitwert entscheidet der Rechtshof mit der Endentscheidung oder durch besonderen Beschluss, der nicht der Verkündung
                     bedarf.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Der Urkundsbeamte des Rechtshofs setzt auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest.  2 Gegen die Kostenfestsetzung ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung die Erinnerung an den Vorsitzenden
                     des Rechtshofs gegeben.  3 Dieser entscheidet endgültig.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 3 bis 6 sind nicht selbstständig anfechtbar.
                  

               

               
                     § 78

                  

                  Zeugen und Sachverständige werden nach dem im Lande Niedersachsen geltenden Recht über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen
                     in Verfahren vor den staatlichen Verwaltungsgerichten in der jeweils geltenden Fassung entschädigt.
                  

               

               
                     § 79

                  

                  Für die Kosten des Revisionsverfahrens gelten die Vorschriften der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.

               

            

         

      

      
            IX. Abschnitt
Ergänzende Vorschriften
            

         

         
                     § 79 a

                  

                  Die Bestimmungen der §§ 51, 54 und 59 Abs. 1 bis 4 gelten auch für Verwaltungsakte, gegen die nach den Bestimmungen der §§ 13 und 14 der Rechtsweg zum Rechtshof nicht gegeben ist, entsprechend.
                  

               

               
                     § 80

                  

                  Soweit dieses Kirchengesetz keine Vorschriften über das Verfahren enthält, sind die im Lande Niedersachsen geltenden Vorschriften
                     über das Verfahren vor den allgemeinen Verwaltungsgerichten in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 81

                  

                  Die Vorschriften der §§ 11, 12 Abs. 1 Buchst. d und e, 47 und 67 gelten für die Landeskirche Schaumburg-Lippe nicht, solange diese nicht nach § 15 Abs. 4 des Konföderationsvertrages ihr Einverständnis mit diesen Vorschriften erklärt hat.
                  

               

               
                     § 82

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zuständiges kirchenleitendes Organ im Sinne von § 19 Abs. 2 und § 49 ist
                     
                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers: der Kirchensenat,

                        

                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig: die Kirchenregierung,

                        

                        	
                           in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg: der Oberkirchenrat,

                        

                        	
                           in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe: der Landeskirchenrat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zuständige oberste Verwaltungsbehörde im Sinne von §§ 24, 33 und 51 Abs. 2 Nr. 1 und oberste Aufsichtsbehörde im Sinne von § 53 ist
                     
                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers: das Landeskirchenamt

                        

                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig: das Landeskirchenamt,

                        

                        	
                           in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg: der Oberkirchenrat,

                        

                        	
                           in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe: das Landeskirchenamt.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      
            X. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften
            

         

         
                     § 83

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt nach Maßgabe der Bestimmungen des § 16 Abs. 1 Satz 2 des Konföderationsvertrages und der dazu erlassenen Bestimmungen der Kirchen in Kraft.1

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten außer Kraft:
                     
                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers: das Kirchengesetz über den Rechtshof vom 26. Januar 1968 (Kirchl. Amtsbl. S. 37),

                        

                        	
                           in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig: das Kirchengesetz über den Rechtshof vom 24. Januar 1968 (Landeskirchl. Amtsbl.
                              S. 11),
                           

                        

                        	
                           in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe: das Kirchengesetz betr. die Zuständigkeit des Rechtshofs der Ev.-luth. Landeskirche
                              Hannovers für die Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe vom 5. Dezember 1961 (Kirchl. Amtsbl. 1961 Nr. 1 S. 3).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Rechtshofs endet mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Anhängige Verfahren gehen mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes in der Lage, in der sie sich befinden, auf den Rechtshof
                     nach diesem Kirchengesetz über.
                  

                   2 Unter Bezugnahme auf den Beschluss der 1. Synode der Konföderation ausgefertigt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Amtszeit der Mitglieder der Kammer für Disziplinarsachen verkürzt sich abweichend von § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes für die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes folgende Amtszeit auf fünf Jahre und sechs Monate.  2 Die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Rechtshofes bleibt bestehen.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Das vorstehende Gesetz ist gemäß § 16 Abs. 1 des Vertrages über die Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
               (GVBl. XII. Band, Seite 85) im Amtsblatt der Landeskirche Hannovers Nr. 23/1973, Seite 217 und Nr. 4/1981, Seite 24) verkündet
               worden.
            

            Der Synodalausschuss hat gemäß § 9 Abs. 7 des Kirchengesetzes zu dem Vertrag über die Bildung einer Konföderation ev.  Kirchen
               in Niedersachsen vom 26. November 1970 (GVBl. XVII. Band, Seite 84) als Zeitpunkt des Inkrafttretens den 1. Januar 1974 bestimmt.
            

         

      

   
      

      
         Gesetz betreffend das Disziplinarrecht

      

      
         In der Fassung vom 29. Mai 2010

      

      
         (GVBl. 27. Band, S. 30)
         

      

      Die 47. Synode der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

      
                     § 1

                  

                  Das Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland1 vom 28. 10. 2009 (ABL. EKD 2009, S. 316) gilt nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen im Bereich der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg in der jeweils
                     geltenden Fassung.
                  

               

               
                     § 2

                  

                   1 Disziplinaraufsichtsführende Stelle gemäß § 4 DG.EKD ist der Gemeinsame Kirchenausschuss.  2 Für die Durchführung des behördlichen Disziplinarverfahrens (Befugnisse gemäß Teil 3, Kapitel 2 DG.EKD) ist der Oberkirchenrat zuständig.  3 Nach Beendigung der Ermittlungen legt der Oberkirchenrat das Ermittlungsergebnis dem Gemeinsamen Kirchenausschuss zur Abschlussentscheidung
                     vor.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Das Disziplinargericht des ersten Rechtszuges ist die bei dem Rechtshof der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
                     errichtete Disziplinarkammer.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Das Begnadigungsrecht gemäß § 84 DG.EKD wird gemäß Art. 96 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 der Kirchenordnung durch den Gemeinsamen Kirchenausschuss ausgeübt.
                  

               

               
                     § 5

                  

                   1 Für die Mitglieder des Oberkirchenrates gelten die nachfolgenden besonderen Bestimmungen:
                  

                   2 Die dem Oberkirchenrat zustehenden Befugnisse werden vom Gemeinsamen Kirchenausschuss wahrgenommen.  3 Der Oberkirchenrat ist verpflichtet, dem Gemeinsamen Kirchenausschuss umgehend mitzuteilen, wenn er Kenntnis von Verfehlungen
                     erhält, die ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Amtsenthebung oder der Amtsentfernung aus dem Dienst zur Folge haben.
                  

                   4 Der Gemeinsame Kirchenausschuss soll eine ermittelnde Person beauftragen, die die Befähigung zum Richteramt hat.
                  

                   5 Als Disziplinarstrafe ist nur die Amtsenthebung und die Entfernung aus dem Dienst zulässig.
                  

                   6 Zur Verhandlung vor der Disziplinarkammer haben die Mitglieder des Gemeinsamen Kirchenausschusses ungehinderten Zutritt.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt am 1. 7. 2010 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Gleichzeitig tritt das bisherige Gesetz betr. das Disziplinarrecht in der bisherigen Fassung außer Kraft.  2 Soweit Disziplinarverfahren mit In-Kraft-Treten der Neuregelungen anhängig sein sollten, werden sie nach bisherigem Recht
                     weitergeführt und zum Abschluss gebracht.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Ord.-Nr. 8.320

         

      

   
      

      
         Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DG.EKD)

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. EKD 2009 S. 316, 2010 S. 263)
zuletzt geändert am 12. November 2014 (ABl. EKD 2014 S. 342, S. 346), berichtigt am 30. Mai 2016 (ABl. EKD 2016, S. 147)
         

      

      

      Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund des Artikels 10 Abs.
         1 und Abs. 2 Buchstabe a und des Artikels 10a Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe c der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
         das folgende Kirchengesetz beschlossen:
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            Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1
Zweck kirchlicher Disziplinarverfahren
                     

                  

                   1 Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.  2 Das Verhalten der in der Kirche mitarbeitenden Menschen kann die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündigung beeinträchtigen.
                      3 Ein kirchliches Disziplinarverfahren soll auf ein solches Verhalten reagieren und dazu beitragen, das Ansehen der Kirche,
                     die Funktionsfähigkeit ihres Dienstes, eine auftragsgemäße Amtsführung und das Vertrauen in das Handeln der in der Kirche
                     mitarbeitenden Menschen zu sichern.
                  

               

               
                     § 2 
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für Amtspflichtverletzungen von Pfarrerinnen, Pfarrern, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und
                     anderen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zu einem kirchlichen Dienstherrn stehen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, findet dieses Kirchengesetz auf folgende Personen entsprechende Anwendung:
                  

                  
                     
                        	
                           Ordinierte, die nicht in einem Dienstverhältnis nach Absatz 1 stehen, 

                        

                        	
                           Personen im Vorbereitungsdienst, die im Dienst eines kirchlichen Dienstherrn, aber nicht in einem Dienstverhältnis nach Absatz
                              1 stehen. 
                           

                        

                     

                        (
                        3
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann die Anwendbarkeit
                     dieses Kirchengesetzes für die in Absatz 2 genannten Personen abweichend regeln und die Anwendbarkeit auch für sonstige Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter, insbesondere für Personen, die mit der öffentlichen Verkündigung beauftragt sind, vorsehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz gilt auch für Amtspflichtverletzungen, die Personen, auf die dieses Gesetz anwendbar ist, in einem früheren
                     kirchlichen Dienstverhältnis begangen haben.  2 Ein Wechsel des kirchlichen Dienstherrn steht der Anwendung dieses Kirchengesetzes nicht entgegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Kirchliche Dienstherren und kirchliche Anstellungsträger sind die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
                     die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die
                     Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt.  2 Sie begründen kirchliche Dienstverhältnisse.
                  

               

               
                     § 3
Amtspflichten und Abgrenzungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Amtspflichten ergeben sich aus dem für die jeweilige Person geltenden Dienst-, Arbeits- oder Auftragsrecht.  2 Personen im Sinne des § 2 verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten verstoßen.
                      3 Pfarrerinnen, Pfarrer und andere Ordinierte verletzen ihre Amtspflicht auch, wenn sie schuldhaft gegen die in der Ordination
                     begründeten Pflichten verstoßen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Eine Verletzung der Lehrverpflichtung ist keine Amtspflichtverletzung im Sinne dieses Kirchengesetzes.  2 Dies schließt die Durchführung eines Disziplinarverfahrens nicht aus, wenn eine Amtspflichtverletzung im Zusammenhang mit
                     einer Verletzung der Lehrverpflichtung begangen wurde. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Seelsorge und Maßnahmen der Dienstaufsicht bleiben von der Einleitung eines Disziplinarverfahrens unberührt.  2 Seelsorgliches Handeln ist von Maßnahmen der Dienstaufsicht und des Disziplinarrechts zu trennen.
                  

               

               
                     § 4
Disziplinaraufsichtführende Stelle 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Disziplinaraufsichtführende Stelle für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ist die nach dem Recht des
                     jeweiligen Dienstherrn zuständige oberste Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Disziplinaraufsichtführende Stelle für Ordinierte, denen bei Einleitung des Disziplinarverfahrens ein Auftrag zur regelmäßigen
                     öffentlichen Wortverkündigung obliegt, ohne in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu stehen, ist die Behörde, die
                     in der Gliedkirche, zu deren Bereich der Anstellungsträger gehört, als oberste Dienstbehörde für Pfarrerinnen und Pfarrer
                     bestimmt wurde. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Disziplinaraufsichtführende Stelle für Ordinierte, denen bei Einleitung des Disziplinarverfahrens kein Auftrag zur regelmäßigen
                     öffentlichen Wortverkündigung eines kirchlichen Dienstherrn oder Anstellungsträgers obliegt, ist die oberste Dienstbehörde
                     für Pfarrerinnen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren Bereich sie zuletzt einen Auftrag zur regelmäßigen öffentlichen Wortverkündigung
                     wahrgenommen haben.  2 Ist nie ein Auftrag zur regelmäßigen öffentlichen Wortverkündigung übertragen worden, ist disziplinaraufsichtführende Stelle
                     die oberste Dienstbehörde für Pfarrerinnen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren Bereich sie ordiniert wurden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich
                     andere Zuständigkeitsregelungen treffen. 
                  

               

               
                     § 5
Disziplinaraufsichtführende Stelle bei mehreren Ämtern
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gegen eine Person, die zwei oder mehrere Ämter inne hat, die zueinander im Verhältnis von Haupt- zu Nebenamt stehen, kann
                     nur die disziplinaraufsichtführende Stelle ein Disziplinarverfahren einleiten, die für das Hauptamt zuständig ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Hat eine Person zwei oder mehrere Ämter oder Dienstaufträge inne, die nicht im Verhältnis von Haupt- und Nebenamt stehen,
                     so bestimmen die disziplinaraufsichtführenden Stellen der Ämter und Dienstaufträge, welche von ihnen die Funktion der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle wahrnehmen soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Zuständigkeiten nach § 4 und nach den Absätzen 1 und 2 werden durch eine Beurlaubung, eine Freistellung, eine Abordnung oder eine Zuweisung nicht
                     berührt. 
                  

               

               
                     § 6
Amts- und Rechtshilfe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dienststellen und Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und  gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
                     leisten in Disziplinarverfahren einander Amts- und Rechtshilfe.  2 Sie kooperieren mit den staatlichen Strafverfolgungsbehörden.  3 Sie können diese im Falle des Verdachts einer Straftat informieren und ihnen insbesondere die in einem Disziplinarverfahren
                     angelegten und beigezogenen Akten zur Verfügung stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Alle vorgesetzten und aufsichtführenden Personen, Organe und Stellen einer Person im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes
                     sind verpflichtet, der disziplinaraufsichtführenden Stelle Anhaltspunkte, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen,
                     mitzuteilen und sie in Disziplinarangelegenheiten zu unterstützen.  2 Dasselbe gilt für 
                     
                        	
                           die disziplinaraufsichtführende Stelle der Gliedkirche, in deren Bereich eine ordinierte Person ohne regelmäßigen Dienstauftrag
                              im Sinne des § 4 Abs. 3 wohnt,
                           

                        

                        	
                           die disziplinaraufsichtführende Stelle eines Nebenamtes gemäß § 5 sowie für Personen, Organe und Stellen, die im Rahmen des Nebenamtes Vorgesetzte oder Aufsichtführende sind, und
                           

                        

                        	
                           die vorgesetzten und aufsichtführenden Personen, Organe und Stellen einer beurlaubten, freigestellten, abgeordneten oder zugewiesenen
                              Person im Sinne des § 5 Abs. 3. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Staatliche Amts- und Rechtshilfe, insbesondere im Rahmen der Beweiserhebung, kann nach Maßgabe der jeweils anwendbaren staatskirchenrechtlichen
                     Bestimmungen in Anspruch genommen werden.  2 Das behördliche und gerichtliche Verfahren nach der Eröffnung des Disziplinarverfahrens nach diesem Kirchengesetz steht dem
                     förmlichen Verfahren nach bisherigem Recht gleich.  3 Verweigern Zeuginnen oder Zeugen ohne Vorliegen eines der in § 32 bezeichneten Gründe die Aussage, kann ein staatliches Gericht um die Vernehmung ersucht werden, soweit die jeweils anwendbaren
                     staatskirchenrechtlichen Bestimmungen dies vorsehen.  4 In dem Ersuchen sind der Gegenstand der Vernehmung darzulegen sowie die Namen und Anschriften der Beteiligten anzugeben. 
                  

               

               
                     § 7
Ergänzende Anwendung des Verwaltungsverfahrensrechts und der Verwaltungsgerichtsordnung, Anfechtungsklage 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Ergänzung dieses Kirchengesetzes sind die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland und der staatlichen Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anzuwenden, soweit sie nicht zu den Bestimmungen
                     dieses Kirchengesetzes in Widerspruch stehen oder soweit nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchengesetzen der Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes bestimmt ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Eines Vorverfahrens vor Erhebung der Klage gegen einen Verwaltungsakt nach Teil 3 Kapitel 3 und gegen eine Entscheidung nach § 19 Absatz 3 dieses Kirchengesetzes bedarf es nicht.
                  

               

               
                     § 8
Gebot der Beschleunigung
                     

                  

                  Disziplinarverfahren sind beschleunigt durchzuführen.

               

            

         

      

      
            Teil 2 Disziplinarmaßnahmen

         

         
                     § 9
Arten der Disziplinarmaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Disziplinarmaßnahmen sind:
                     
                        	
                           Verweis (§ 10),
                           

                        

                        	
                            Geldbuße (§ 11),
                           

                        

                        	
                           Kürzung der Bezüge (§ 12),
                           

                        

                        	
                           Zurückstufung (§ 13),
                           

                        

                        	
                           Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle (§ 14 ),
                           

                        

                        	
                           Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand (§ 15),
                           

                        

                        	
                           Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand (§ 16),
                           

                        

                        	
                           Entzug der Rechte aus der Ordination (§ 17),
                           

                        

                        	
                           Entfernung aus dem Dienst (§ 18).
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Disziplinarmaßnahmen gegen Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im Wartestand oder Ruhestand befinden, sind Verweis, Geldbuße, Kürzung der Bezüge, Zurückstufung und Entfernung
                     aus dem Dienst.  2 Disziplinarmaßnahme gegen Personen im Wartestand ist auch die Versetzung in den Ruhestand.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Disziplinarmaßnahmen gegen Personen im Dienstverhältnis auf Probe oder auf Widerruf oder im Vorbereitungsdienst sind Verweis
                     und Geldbuße.  2 Ihre Entlassung wegen einer Amtspflichtverletzung regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die
                     gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch ihre Dienst- und Anstellungsgesetze.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinierte, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen, sind Verweis, Geldbuße, Amtsenthebung
                     zur Versetzung auf eine andere Stelle und Entzug der Rechte aus der Ordination.  2 Die Möglichkeit, arbeitsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, bleibt unberührt. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinierte, die weder in einem besoldeten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis noch
                     in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen, sind Verweis, Geldbuße, Entzug der Rechte aus der Ordination und Entfernung
                     aus dem Dienst. 
                  

               

               
                     § 10
Verweis
                     

                  

                   1 Der Verweis ist der schriftliche Tadel eines bestimmten Verhaltens.  2 Missbilligende Äußerungen im Rahmen der Dienstaufsicht sind keine Disziplinarmaßnahmen.
                  

               

               
                     § 11
Geldbuße
                     

                  

                   1 Die Geldbuße kann bis zur Höhe der monatlichen Bezüge im Sinne des § 12 Abs. 1 zugunsten des Dienstherrn auferlegt werden.  2 Wird keine der genannten Leistungen bezogen, darf die Geldbuße bis zu dem Betrag von 500 Euro auferlegt werden.  3 Die Geldbuße kann - auch in Teilbeträgen - durch Aufrechnung von den Bezügen einbehalten werden.
                  

               

               
                     § 12
Kürzung der Bezüge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Kürzung der Bezüge ist die bruchteilmäßige Verminderung der monatlichen Dienstbezüge, der Anwärterbezüge, der Wartestandsbezüge
                     oder des Ruhegehaltes (Bezüge) um höchstens ein Fünftel auf längstens fünf Jahre.  2 Sie erstreckt sich auf alle Ämter, die die beschuldigte Person bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung inne hat.
                      3 Versorgungsansprüche aus früheren kirchlichen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen bleiben von der Kürzung der
                     Bezüge unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Kürzung der Bezüge beginnt mit dem Kalendermonat, der auf den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung folgt.  2 Im Falle des Wechsels zwischen aktivem Dienst, Warte- oder Ruhestand vor Eintritt der Unanfechtbarkeit oder während der Dauer
                     der Kürzung werden die hieraus jeweils zustehenden Bezüge für den restlichen Zeitraum entsprechend gekürzt.  3 Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Kürzung der Bezüge wird während einer Beurlaubung ohne Bezüge gehemmt.  2 Der Kürzungsbetrag kann jedoch für die Dauer der Beurlaubung an den Dienstherrn entrichtet werden; die Dauer der Kürzung der
                     Bezüge nach der Beendigung der Beurlaubung verringert sich entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Solange die Bezüge gekürzt werden, ist eine Beförderung unzulässig.  2 Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgekürzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt
                     ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Rechtsfolgen der Kürzung der Bezüge erstrecken sich auch auf ein neues öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bei einem
                     anderen kirchlichen Dienstherrn.  2 Hierbei steht bei Anwendung des Absatzes 4 die Einstellung oder Anstellung in einem höheren als dem bisherigen Amt der Beförderung
                     gleich.
                  

               

               
                     § 13
Zurückstufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Zurückstufung ist die Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt.  2 Sie hat den Verlust aller Rechte aus dem bisherigen Amt einschließlich der damit verbundenen Bezüge und der Befugnis, die
                     bisherige Amtsbezeichnung zu führen, zur Folge.  3 Soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist, enden mit der Zurückstufung auch die Ehrenämter und die Nebentätigkeiten,
                     die im Zusammenhang mit dem bisherigen Amt oder auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung einer vorgesetzten oder aufsichtführenden
                     Person oder der obersten Dienstbehörde übernommen wurden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im ersten Einstiegsamt der Laufbahn oder in einem laufbahnfreien Amt befinden, werden zurückgestuft, indem für
                     einen Zeitraum von fünf Jahren Bezüge aus einer vom Disziplinargericht zu bestimmenden niedrigeren Besoldungsgruppe gezahlt
                     werden.  2 Der Zeitraum kann in der Entscheidung abgekürzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt
                     ist.  3 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im Ruhestand oder Wartestand befinden, werden zurückgestuft, indem Versorgungs- oder Wartestandsbezüge befristet
                     oder unbefristet aus einer vom Disziplinargericht zu bestimmenden niedrigeren Besoldungsgruppe gezahlt werden.  2 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Bezüge aus dem neuen Amt oder aus der niedrigeren Besoldungsgruppe werden von dem Kalendermonat an gezahlt, der dem Eintritt
                     der Unanfechtbarkeit der Entscheidung folgt.  2 Im Falle des Ruhestandes vor Unanfechtbarkeit der Entscheidung bestimmen sich die Versorgungsbezüge nach der in der Entscheidung
                     festgesetzten Besoldungsgruppe.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Eine Beförderung ist frühestens fünf Jahre nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zulässig.  2 Der Zeitraum kann in der Entscheidung verkürzt werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt
                     ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Rechtsfolgen der Zurückstufung erstrecken sich auch auf ein neues kirchliches Dienstverhältnis auch bei einem anderen
                     kirchlichen Dienstherrn.  2 Hierbei steht bei Anwendung des Absatzes 5 die Einstellung oder Anstellung in einem höheren Amt als dem, in welches zurückgestuft
                     wurde, der Beförderung gleich.
                  

               

               
                     § 14
Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle.  2 In der Entscheidung wird bestimmt, ob mit der Amtsenthebung der Verlust eines Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes verbunden
                     ist. § 13 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.  3 Der Dienstherr kann aufgrund der Amtsenthebung auch eine Stelle bei einem anderen kirchlichen Dienstherrn derselben obersten
                     Dienstbehörde übertragen, ohne dass es der Zustimmung der amtsenthobenen Person bedarf.  4 Bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist die Übertragung einer Pfarrstelle in der bisherigen Kirchengemeinde ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der Entscheidung über die Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle kann festgestellt werden, dass die ausgesprochene
                     Versetzung bereits durch einen zuvor erfolgten Stellenwechsel als vollzogen gilt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist die Versetzung auf eine andere Stelle nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung nicht möglich, so tritt die
                     amtsenthobene Person nach Ablauf von sechs Monaten in den Wartestand.  2 Die disziplinaraufsichtführende Stelle stellt diese Rechtsfolge fest.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.  4 Der Dienstherr bleibt verpflichtet, der amtsenthobenen Person eine andere Stelle zu übertragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Hat die Entscheidung den Verlust eines Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes bestimmt, so sind der Berechnung der Wartestandsbezüge
                     entsprechend verringerte Bezüge zu Grunde zu legen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann die Disziplinarmaßnahme
                     der Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle ausschließen.
                  

               

               
                     § 15
Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle einschließlich eines etwa
                     bekleideten Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes und die Versetzung in den Wartestand. § 13 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 2 gelten entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Entscheidung kann bestimmen, dass vor Ablauf einer Frist von höchstens fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit
                     der Entscheidung eine neue Stelle nicht übertragen werden darf.  2 Sie kann die Ruhegehaltfähigkeit der Zeit eines Wartestandes nach einer Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand für
                     den Fall ausschließen, dass kein Wartestandsauftrag erteilt wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Mit Beginn des Kalendermonats, der dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung folgt, erhält die amtsenthobene Person Wartestandsbezüge
                     in Höhe von 80 Prozent der kirchengesetzlichen Wartestandsbezüge.  2 Mit der erneuten Übertragung einer Stelle, spätestens jedoch nach Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft der Entscheidung,
                     erhält sie die üblichen Bezüge. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Wird die amtsenthobene Person aus dem Wartestand in den Ruhestand versetzt, darf ihr Ruhegehalt bis zum Ablauf von fünf Jahren
                     nach Rechtskraft der Entscheidung, längstens aber bis zur Vollendung des für sie maßgeblichen gesetzlichen Ruhestandsalters
                     den Betrag nach Absatz 3 nicht übersteigen.  2 Satz 1 gilt entsprechend bei Versetzung in den Ruhestand vor Rechtskraft der Entscheidung.  3 Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann die Disziplinarmaßnahme
                     der Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand ausschließen.
                  

               

               
                     § 16
Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle einschließlich eines etwa
                     bekleideten Aufsichtsamtes oder kirchenleitenden Amtes und die Versetzung in den Ruhestand.  2 § 13 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 2 gelten entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mit Beginn des Kalendermonats, der dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung folgt, erhält die amtsenthobene Person ein
                     Ruhegehalt, welches für jedes Jahr, um das die Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt, um
                     3,6 Prozent, höchstens aber um 14,4 Prozent, vermindert wird.  2 Im Falle einer Schwerbehinderung im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch wird das Ruhegehalt für jedes Jahr, um das die
                     Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen des 65. Lebensjahres erfolgt, um 3,6 Prozent, höchstens aber um 10,8 Prozent gemindert.
                      3 Die Rundungsvorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes zur Höhe des Ruhegehaltes gelten entsprechend.  4 Von dem so berechneten Ruhegehalt erhält die amtsenthobene Person 80 Prozent, mindestens aber das Mindestruhegehalt.  5 Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird die beschuldigte Person vor Rechtskraft der Entscheidung in den Ruhestand versetzt, so gelten die Bestimmungen des Absatzes
                     2 entsprechend.
                  

               

               
                     § 17
Entzug der Rechte aus der Ordination
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Entzug der Rechte aus der Ordination bewirkt den Verlust des Auftrags und des Rechts zur öffentlichen Wortverkündigung
                     und Sakramentsverwaltung sowie des Rechts, die Amtskleidung zu tragen und kirchliche Amtsbezeichnungen oder Titel zu führen.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Entzug der Rechte aus der Ordination kann gegen Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nicht als selbständige
                     Disziplinarmaßnahme verhängt werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein privatrechtliches Dienst- oder Auftragsverhältnis, für dessen Begründung die Ordination Voraussetzung war, ist nach dem
                     Entzug der Rechte aus der Ordination unverzüglich zu beenden.  2 Der Entzug der Rechte aus der Ordination ist ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Vorschriften des Pfarrdienstrechts über den Umgang mit den Rechten aus der Ordination bleiben unberührt.
                  

               

               
                     § 18
Entfernung aus dem Dienst
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Mit der Entfernung aus dem Dienst enden das Dienst- oder Auftragsverhältnis und alle damit verbundenen Nebentätigkeiten im
                     kirchlichen Dienst.  2 Die Entfernung aus dem Dienst hat den Entzug der Rechte aus der Ordination und den Verlust sämtlicher Ansprüche aus dem Dienstverhältnis
                     einschließlich des Anspruchs auf Versorgung zur Folge.  3 § 13 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.  4 Wer aus dem Dienst entfernt wurde, kann einen Unterhaltsbeitrag nach Maßgabe der §§ 81 und 82 erhalten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Zahlung der Bezüge wird mit dem Ende des Kalendermonats eingestellt, in dem die Entscheidung unanfechtbar wird. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wer aus dem Dienst entfernt wurde, darf nicht wieder in ein öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Dienst- oder Auftragsverhältnis
                     bei einem kirchlichen Dienstherrn oder Anstellungsträger berufen werden.
                  

               

               
                     § 19
Nebenmaßnahmen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Neben einer Disziplinarmaßnahme kann, vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ganz oder teilweise, befristet oder unbefristet untersagt werden,
                     
                  

                  
                     
                        	
                           eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) auszuüben,

                        

                        	
                           in bestimmten Teilbereichen des Dienstes tätig zu sein, insbesondere

                           
                              
                                 	
                                    den Vorsitz und die Geschäftsführung in Organen und Leitungsgremien wahrzunehmen,

                                 

                                 	
                                    im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit fremde Gelder zu verwalten oder

                                 

                                 	
                                    in bestimmten Arbeitsbereichen oder mit bestimmten Zielgruppen tätig zu sein.

                                 

                              

                           

                        

                     
 2 In Fällen besonderer Wiederholungsgefahr kann das Disziplinargericht abweichend von § 23 Absatz 1 eine längere Frist bis zum Eintritt des Verwertungsverbots bestimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ordinierten Personen ohne öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis oder im Warte- oder Ruhestand können neben einer Disziplinarmaßnahme
                     vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen
                     Zusammenschlüsse ganz oder teilweise, befristet oder unbefristet Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur
                     öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und
                     zum Tragen der Amtskleidung auferlegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann auf Antrag der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat,
                     oder auf Antrag einer dienstaufsichtführenden Stelle eine Nebenmaßnahme aufheben oder abändern.  2 Der Antrag kann frühestens nach Ablauf von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Disziplinarverfügung oder nach
                     Rechtskraft des Urteils, womit die Nebenmaßnahme verhängt wurde, gestellt werden.  3 Nach Ablehnung eines Antrags nach Satz 1 kann frühestens fünf Jahre nach Unanfechtbarkeit oder Rechtskraft der hierzu ergangenen
                     Entscheidung ein erneuter Antrag gestellt werden.
                  

               

               
                     § 20
Bemessung der Disziplinarmaßnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Entscheidung über eine Disziplinarmaßnahme ergeht unter Berücksichtigung des Zwecks eines kirchlichen Disziplinarverfahrens
                     nach pflichtgemäßem Ermessen.  2 Sie ist nach der Schwere der Amtspflichtverletzung zu bemessen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei der Bemessung einer Disziplinarmaßnahme sollen insbesondere angemessen berücksichtigt werden:
                     
                        	
                           das Persönlichkeitsbild der beschuldigten Person und ihr Verhalten während des Disziplinarverfahrens, 

                        

                        	
                           ihr bisheriges dienstliches und außerdienstliches Verhalten,

                        

                        	
                           der Umfang, in dem die beschuldigte Person das Vertrauen des Dienstherrn in die Amtsführung, die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung
                              des kirchlichen Auftrags und das Ansehen der Kirche beeinträchtigt hat,
                           

                        

                        	
                           die Auswirkungen einer Amtspflichtverletzung für die betroffene Person oder Stelle (§ 33a),
                           

                        

                        	
                           der Beitrag, den die beschuldigte Person zur Verhinderung weiterer Amtspflichtverletzungen oder zu deren Aufklärung oder Schadensbegrenzung
                              geleistet hat,
                           

                        

                        	
                           die besonderen dienstrechtlichen Verhältnisse einer Beurlaubung oder Freistellung, sowie des Warte- oder Ruhestandes.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Wer durch eine schwere Amtspflichtverletzung das Vertrauen des Dienstherrn in die Amtsführung endgültig verloren hat oder
                     wessen Verbleiben im Dienst geeignet wäre, der Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages oder dem Ansehen
                     der Kirche erheblich zu schaden, ist aus dem Dienst zu entfernen.  2 Das gilt in gleicher Weise, wenn sich die beschuldigte Person im Ruhestand befindet, unabhängig davon, ob eine Amtspflichtverletzung
                     vor oder nach Beginn des Ruhestandes begangen wurde.
                  

               

               
                     § 21
Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen nach staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ist in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Strafe, Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme verhängt worden
                     oder kann eine Tat nach den Bestimmungen der Strafprozessordnung nach der Erfüllung von Auflagen und Weisungen nicht mehr
                     als Vergehen verfolgt werden, darf wegen desselben Sachverhalts ein Verweis, eine Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge nur
                     ausgesprochen werden, wenn dies zusätzlich erforderlich ist, um die beschuldigte Person zur Pflichterfüllung anzuhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Nach einem rechtskräftigen Freispruch in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren darf wegen des Sachverhalts, der Gegenstand
                     dieser Entscheidung war, eine Disziplinarmaßnahme nur ausgesprochen werden, wenn der Sachverhalt eine Amtspflichtverletzung
                     darstellt, ohne den Tatbestand einer Straf- oder Bußgeldvorschrift zu erfüllen.
                  

               

               
                     § 22
Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Sind seit der Vollendung einer Amtspflichtverletzung mehr als vier Jahre vergangen, darf ein Verweis, eine Geldbuße oder
                     eine Kürzung der Bezüge nicht mehr ausgesprochen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Frist des Absatzes 1 beginnt erneut, wenn 
                     
                        	
                           ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder ausgedehnt oder

                        

                        	
                           eine Disziplinarklage oder Nachtragsdisziplinarklage erhoben wird oder 

                        

                        	
                           Ermittlungen gegen eine Person im Dienstverhältnis auf Probe, auf Widerruf oder im Vorbereitungsdienst angeordnet oder ausgedehnt
                              werden wegen eines Verhaltens, das im Dienstverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Bezüge oder Amtsenthebung
                              zur Versetzung auf eine andere Stelle zur Folge hätte.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Frist des Absatzes 1 ist für die Dauer des gerichtlichen Disziplinarverfahrens, für die Dauer einer Aussetzung des Disziplinarverfahrens
                     nach § 29 oder für die Dauer einer gesetzlich vorgesehenen Beteiligung der Mitarbeiter- oder Pfarrvertretung gehemmt.  2 Ist vor Ablauf der Frist wegen desselben Sachverhalts ein Lehrbeanstandungsverfahren, ein Verfahren wegen nachhaltiger Störung
                     in der Wahrnehmung des Dienstes oder ein staatliches Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet oder eine Klage aus dem Dienstverhältnis
                     erhoben worden, ist die Frist für die Dauer dieses Verfahrens gehemmt.
                  

               

               
                     § 23
Verwertungsverbot, Entfernung aus der Personalakte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ein Verweis, eine Geldbuße und eine Kürzung der Bezüge dürfen, unbeschadet des § 19 Absatz 1 Satz 2, nach vier Jahren bei weiteren Disziplinarmaßnahmen und bei sonstigen Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden
                     (Verwertungsverbot).  2 Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, gilt nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als von der
                     Disziplinarmaßnahme nicht betroffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Frist für das Verwertungsverbot beginnt, sobald die Entscheidung über die Disziplinarmaßnahme unanfechtbar ist.  2 Sie endet nicht, solange gegen die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, 
                     
                        	
                           ein staatliches Strafverfahren oder ein Disziplinarverfahren nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,

                        

                        	
                           eine andere Disziplinarmaßnahme berücksichtigt werden darf,

                        

                        	
                           eine Entscheidung über die Kürzung der Bezüge noch nicht vollstreckt ist,

                        

                        	
                           ein gerichtliches Verfahren über die Beendigung des Dienstverhältnisses, die Versetzung in den Ruhestand oder Wartestand oder
                              über die Geltendmachung von Schadenersatz anhängig ist oder
                           

                        

                        	
                           eine Nebenmaßnahme nach § 19  wirksam ist. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Eintragungen in der Personalakte über die Disziplinarmaßnahme sind nach Eintritt des Verwertungsverbots auf Antrag der Person,
                     gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, zu entfernen und zu vernichten.  2 Die disziplinaraufsichtführende Stelle oder eine von ihr beauftragte Stelle weist auf das Antragsrecht und den frühestmöglichen
                     Zeitpunkt der Entfernung hin.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Disziplinarvorgänge, die nicht zu einer Disziplinarmaßnahme geführt haben.  2 Die Frist für das Verwertungsverbot beträgt vier Jahre.  3 Die Frist beginnt mit dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, die das Disziplinarverfahren abschließt, im Übrigen
                     mit dem Tag, an dem die disziplinaraufsichtführende Stelle zureichende tatsächliche Anhaltspunkte erhält, die den Verdacht
                     einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 3 Behördliches Disziplinarverfahren

         

         
               Kapitel 1 Einleitung, Ausdehnung und Beschränkung

            

            
                     § 24
Einleitung eines Disziplinarverfahrens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung begründen, so ist die disziplinaraufsichtführende
                     Stelle verpflichtet, ein Disziplinarverfahren einzuleiten.  2 Die Einleitung ist aktenkundig zu machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist zu erwarten, dass nach den §§ 21 und 22 eine Disziplinarmaßnahme nicht in Betracht kommt, wird ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet.  2 Die Gründe sind aktenkundig zu machen und der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hätte, bekannt zu
                     geben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Person, gegen die sich ein Disziplinarverfahren richten kann, kann bei der obersten kirchlichen Dienstbehörde die Einleitung
                     eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst beantragen, um sich von dem Verdacht einer Amtspflichtverletzung zu entlasten.
                      2 Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht einer
                     Amtspflichtverletzung rechtfertigen.  3 Die Entscheidung ist der betroffenen Person mitzuteilen.
                  

               

               
                     § 25
Ausdehnung und Beschränkung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass einer Entscheidung nach den §§ 38 bis 41 auf neue Handlungen ausgedehnt werden, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung begründen.  2 Die Ausdehnung ist aktenkundig zu machen und der beschuldigten Person mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass einer Entscheidung nach den §§ 38 bis 41 beschränkt werden, indem solche Handlungen ausgeschieden werden, die für die Art und Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme
                     voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen.  2 Die Beschränkung ist aktenkundig zu machen und der beschuldigten Person mitzuteilen.  3 Die ausgeschiedenen Handlungen können nicht wieder in das Disziplinarverfahren einbezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen
                     für die Beschränkung entfallen nachträglich.  4 Werden die ausgeschiedenen Handlungen nicht wieder einbezogen, können sie nach dem unanfechtbaren Abschluss des Disziplinarverfahrens
                     nicht Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 Durchführung 

            

            
                     § 26
Unterrichtung, Belehrung und Anhörung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren richtet, ist über die Einleitung und Ausdehnung des Disziplinarverfahrens
                     unverzüglich zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung der Aufklärung des Sachverhalts möglich ist.  2 Hierbei ist ihr zu eröffnen, welche Amtspflichtverletzung ihr zur Last gelegt wird.  3 Es ist gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es ihr freisteht, sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und sich jederzeit
                     einer beistehenden oder bevollmächtigten Person gemäß § 27 zu bedienen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die beschuldigte Person und die beistehenden oder bevollmächtigten Personen haben ein Recht auf Einsicht in die Akten des
                     Disziplinarverfahrens und die beigezogenen Schriftstücke sowie ein Recht auf Unterrichtung über die Erhebung und Speicherung
                     personenbezogener Daten für diese Akten, soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung wird eine Frist von einem Monat und für die Abgabe der Erklärung, sich mündlich
                     äußern zu wollen, eine Frist von zwei Wochen gesetzt.  2 Ist die beschuldigte Person aus zwingenden Gründen gehindert, eine Frist nach Satz 1 einzuhalten oder einer Ladung zur mündlichen
                     Verhandlung Folge zu leisten, und hat sie dies unverzüglich mitgeteilt, ist die maßgebliche Frist zu verlängern oder erneut
                     zu laden.  3 Zur Feststellung, ob zwingende Gründe vorliegen, kann ein amts- oder vertrauensärztliches Gutachten angefordert werden.  4 Die Fristsetzungen und Ladungen sind zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Ist die nach Absatz 1 Satz 2 und 3 vorgeschriebene Belehrung unterblieben oder unrichtig erfolgt, darf die Aussage der beschuldigten
                     Person nicht zu ihrem Nachteil verwertet werden.
                  

               

               
                     § 27
Beistände und Bevollmächtigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren richtet, kann sich im Disziplinarverfahren beistehender und bevollmächtigter
                     Personen bedienen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Als beistehende und bevollmächtigte Personen kann die disziplinaraufsichtführende Stelle höchstens insgesamt zwei Personen
                     zulassen.  2 Beide müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein.  3 Wer die Dienstaufsicht über die beschuldigte Person führt oder geführt hat, darf nicht Beistand oder bevollmächtigte Person
                     sein.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Gegen die Nichtzulassung als Beistand oder bevollmächtigte Person durch die disziplinaraufsichtführende Stelle ist die Beschwerde
                     zum Disziplinargericht zulässig, über die das vorsitzende Mitglied abschließend entscheidet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Beistände und Bevollmächtigte sind verpflichtet, über Kenntnisse, die sie bei Wahrnehmung dieser Tätigkeit erlangen, Verschwiegenheit
                     zu bewahren.
                  

               

               
                     § 28
Aufklärung des Sachverhalts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Zur Aufklärung des Sachverhalts sind die erforderlichen Ermittlungen durchzuführen. Dabei sind die belastenden, die entlastenden
                     und die Umstände zu ermitteln, die für die Bemessung einer Disziplinarmaßnahme bedeutsam sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Von Ermittlungen ist abzusehen, soweit der Sachverhalt auf Grund der tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils
                     in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren oder in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, durch das über den Verlust
                     der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist, feststeht. Von Ermittlungen kann auch abgesehen
                     werden, soweit der Sachverhalt auf Grund eines anderen gesetzlich geordneten Verfahrens oder auf sonstige Weise aufgeklärt
                     ist.
                  

               

               
                     § 29
Zusammentreffen von Disziplinarverfahren mit staatlichen Strafverfahren oder anderen Verfahren, Aussetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist gegen die beschuldigte Person wegen des Sachverhalts, der dem Disziplinarverfahren zugrunde liegt, das Ermittlungsverfahren
                     einer staatlichen Strafverfolgungsbehörde eröffnet oder die öffentliche Klage im staatlichen Strafverfahren erhoben worden,
                     kann das Disziplinarverfahren ausgesetzt werden.  2 Das Disziplinarverfahren kann auch ausgesetzt werden, wenn in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren über eine Frage
                     zu entscheiden ist, deren Beurteilung für die Entscheidung im Disziplinarverfahren von wesentlicher Bedeutung ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein ausgesetztes Disziplinarverfahren kann jederzeit von Amts wegen fortgesetzt werden; es ist spätestens mit dem rechtskräftigen
                     Abschluss eines Verfahrens nach Absatz 1 fortzusetzen.
                  

               

               
                     § 30
Bindung an tatsächliche Feststellungen aus staatlichen Strafverfahren oder anderen Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren sind im Disziplinarverfahren,
                     das denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, bindend.  2 Dasselbe gilt für tatsächliche Feststellungen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in denen über den Verlust der Bezüge
                     bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind nicht bindend, können aber
                     der Entscheidung im Disziplinarverfahren ohne nochmalige Prüfung zugrunde gelegt werden.
                  

               

               
                     § 31
Beweiserhebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die erforderlichen Beweise sind zu erheben.  2 Hierbei können insbesondere 
                     
                        	
                           schriftliche dienstliche Auskünfte eingeholt werden,

                        

                        	
                           Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige vernommen oder ihre schriftliche Äußerung eingeholt werden,

                        

                        	
                           Urkunden und Akten beigezogen werden sowie

                        

                        	
                           der Augenschein eingenommen werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Niederschriften oder Aufzeichnungen über Aussagen von Personen, die schon in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren
                     vernommen worden sind, sowie Niederschriften über einen richterlichen Augenschein können ohne erneute Beweiserhebung verwertet
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Über einen Beweisantrag der beschuldigten Person ist nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß seiner Bedeutung für die Tat- oder
                     Schuldfrage oder für die Bemessung der Art und Höhe einer Disziplinarmaßnahme zu entscheiden.  2 Er kann insbesondere abgelehnt werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach den Bestimmungen der Strafprozessordnung vorliegt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Beteiligte und befragte Personen sind vor einer Vernehmung darauf hinzuweisen, dass die Niederschriften oder Aufzeichnungen
                     im gerichtlichen Disziplinarverfahren verwertet werden können.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Der beschuldigten Person und ihrer beistehenden oder bevollmächtigten Person ist Gelegenheit zu geben, an der Vernehmung von
                     Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen sowie an der Einnahme des Augenscheins teilzunehmen und hierbei sachdienliche Fragen
                     zu stellen.  2 Aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung schutzwürdiger Interessen von Zeuginnen und Zeugen oder zur Sicherung des
                     Ermittlungszwecks, kann die beschuldigte Person für die Dauer der Vernehmung von der Teilnahme an der Vernehmung ausgeschlossen
                     oder die Vernehmung an einem anderen Ort angeordnet werden.  3 Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist unanfechtbar.  4 Der ausgeschlossenen beschuldigten Person ist das Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen.  5 Die Vernehmung an einem anderen Ort wird den übrigen an der Vernehmung Beteiligten zeitgleich in Bild und Ton übertragen.
                      6 Ihr Recht, Fragen zu stellen, bleibt unberührt.  7 Eine beistehende oder bevollmächtigte Person kann nur aus zwingenden Gründen, insbesondere wegen ungebührlichen Verhaltens,
                     ausgeschlossen werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Ein schriftliches Gutachten ist der beschuldigten Person und ihrer beistehenden oder bevollmächtigten Person zugänglich zu
                     machen, soweit nicht zwingende Gründe dem entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Mit Rücksicht auf die zu erwartende Bedeutung einer Aussage kann die disziplinaraufsichtführende Stelle die zuständige Disziplinarkammer
                     um die Vernehmung einer Zeugin, eines Zeugen oder von Sachverständigen ersuchen.  2 Die Vernehmung kann durch das vorsitzende Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter erfolgen.
                  

               

               
                     § 32
Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zeuginnen und Zeugen sind zur Aussage und Sachverständige zur Erstattung von Gutachten verpflichtet.  2 Für sie gelten die Bestimmungen der Strafprozessordnung über die Pflicht auszusagen oder ein Gutachten zu erstatten, über
                     die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes entsprechend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 
                     
                        	
                            Personen, die einen bestimmten kirchlichen Seelsorgeauftrag erhalten haben, über das, was ihnen in der Eigenschaft als Seelsorgerin
                              oder Seelsorger anvertraut worden oder bekannt geworden ist,
                           

                        

                        	
                           Beraterinnen und Berater in einer Stelle für besondere Beratungsaufgaben, die von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung
                              des öffentlichen Rechts anerkannt ist, über das, was ihnen in der Eigenschaft als Beraterin oder Berater anvertraut worden
                              oder bekannt geworden ist,
                           

                        

                        	
                           Zeugenbeistände, Beistände und Bevollmächtigte nach diesem Kirchengesetz über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut
                              worden oder bekannt geworden ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre Gehilfinnen und Gehilfen und die Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf
                     an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen.  2 Über die Ausübung des Rechts dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die in Absatz 2 Genannten, es sei
                     denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die in den Absätzen 2 und 3 Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit
                     entbunden sind.  2 Die Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse über das
                     Beicht- und Seelsorgegeheimnis bleiben unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Personen sind vor jeder Vernehmung über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses
                     zu belehren.  2 Von der Belehrung über Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrechte, die im konkreten Fall nicht ernsthaft in Betracht kommen,
                     kann abgesehen werden.
                  

               

               
                     § 33
Zeugenbeistand, Auskunft an Betroffene
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Zeuginnen und Zeugen können sich bei ihrer Vernehmung von einem Zeugenbeistand begleiten lassen, soweit dies ohne Gefährdung
                     des Ermittlungszwecks möglich ist.  2 Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist unanfechtbar.  3 Die Gründe einer Ablehnung sind aktenkundig zu machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Zeugenbeistand kann für Zeuginnen und Zeugen Fragen beanstanden oder gemäß § 31 Absatz 5 den Ausschluss einer Person beantragen.  2 Zeuginnen und Zeugen sind in der Ladung zur Vernehmung auf die Möglichkeit eines Zeugenbeistandes hinzuweisen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Zeugenbeistand ist verpflichtet, über die Kenntnisse, die er bei Wahrnehmung seiner Tätigkeit als Zeugenbeistand erlangt,
                     Verschwiegenheit zu bewahren.  2 Er ist hierüber zu belehren.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die notwendigen Kosten eines Zeugenbeistandes werden auf Antrag der Zeugin oder des Zeugen erstattet, wenn die die Vernehmung
                     leitende Person die Zuziehung für notwendig erklärt.  2 Die Entscheidung ist unanfechtbar.  3 Die §§ 43 und 79 gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 33a
Betroffene Person oder Stelle


                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 In einem Disziplinarverfahren ist auf die schutzwürdigen Interessen einer von einer Amtspflichtverletzung verletzten oder
                     geschädigten Person oder geschädigten Stelle (betroffene Person oder Stelle) Rücksicht zu nehmen.  2 Sie wird von der disziplinaraufsichtführenden Stelle frühzeitig auf ihre Rechte nach den folgenden Absätzen hingewiesen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist, können in einem Disziplinarverfahren eine
                  

                  
                     
                        	
                            betroffene Person sich eines Zeugenbeistandes und eines weiteren Beistandes,

                        

                        	
                            betroffene Stelle sich eines Beistandes

                        

                     

                  

                  bedienen.  2 § 33 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 33 Absatz 2 und 3 gelten für den Zeugenbeistand und den Beistand entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Auf Antrag werden die notwendigen Kosten einer
                  

                  
                     
                        	
                            betroffenen Person für einen Zeugenbeistand und einen weiteren Beistand,

                        

                        	
                            betroffenen Stelle für einen Beistand

                        

                     

                  

                  erstattet.  2 Die §§ 43 und 79 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann einer betroffenen Person oder Stelle auf Antrag Auskunft über den Stand, den
                     Fortgang und das Ergebnis eines Disziplinarverfahrens geben, soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist
                     und schutzwürdige Interessen der beschuldigten Person nicht entgegenstehen.
                  

               

               
                     § 34
Herausgabe von Unterlagen
                     

                  

                   1 Die beschuldigte Person hat Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen und Aufzeichnungen einschließlich technischer
                     Aufzeichnungen, die einen dienstlichen Bezug aufweisen, auf Verlangen für das Disziplinarverfahren zur Verfügung zu stellen.
                      2 Die Disziplinarkammer kann auf Antrag der disziplinaraufsichtführenden Stelle die Herausgabe durch Beschluss anordnen und
                     zur Durchsetzung der Herausgabe ein Zwangsgeld zugunsten des Dienstherrn festsetzen.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.  4 Der Dienstherr kann das festgesetzte Zwangsgeld durch Aufrechnung von den Bezügen einbehalten.
                  

               

               
                     § 35
Protokoll
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei allen Anhörungen und Beweiserhebungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die alle rechtserheblichen Tatsachen enthalten
                     muss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Niederschrift kann entweder durch Wortprotokoll oder unmittelbare Aufnahme sowie vorläufig durch eine Tonbandaufnahme
                     erstellt werden.  2 Ein Wortprotokoll ist von den beteiligten Personen gegenzuzeichnen.  3 Ein Diktat ist den beteiligten Personen vorzulesen; eine Tonbandaufnahme ist ihnen vorzuspielen.  4 Die beteiligten Personen können darauf verzichten.  5 Eine vorläufige Tonbandaufnahme ist unverzüglich in eine Niederschrift zu übertragen; dazu kann eine Hilfsperson herangezogen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei der Einholung von dienstlichen Auskünften sowie der Beiziehung von Urkunden und Akten genügt die Aufnahme eines Aktenvermerks.
                  

               

               
                     § 36
Innerdienstliche Informationen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vorlage von Personalakten und anderen Behördenunterlagen mit personenbezogenen Daten sowie die Erteilung von Auskünften
                     aus diesen Akten und Unterlagen an die mit Disziplinarvorgängen befassten Stellen und die Verarbeitung oder Nutzung der so
                     erhobenen personenbezogenen Daten im Disziplinarverfahren sind, soweit nicht andere Rechtsvorschriften dem entgegenstehen,
                     auch gegen den Willen der beschuldigten Person oder anderer Betroffener zulässig, wenn und soweit die Durchführung des Disziplinarverfahrens
                     dies erfordert und überwiegende Belange der beschuldigten Person, anderer Betroffener oder der ersuchten Stellen nicht entgegenstehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zwischen den Dienststellen eines oder verschiedener Dienstherren sowie zwischen den Teilen einer Dienststelle sind Mitteilungen
                     über Disziplinarverfahren, über Tatsachen aus Disziplinarverfahren und über Entscheidungen der Disziplinarorgane sowie die
                     Vorlage von Akten zulässig, wenn und soweit dies zur Durchführung des Disziplinarverfahrens, im Hinblick auf die gegenwärtige
                     Wahrnehmung von Aufgaben oder Ämtern durch die beschuldigte Person und die künftige Übertragung an sie oder im Einzelfall
                     aus besonderen dienstlichen Gründen erforderlich ist.  2 Dasselbe gilt für die Information eines Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Person einen kirchlichen Dienst versieht,
                     zu dem sie aufgrund der Amtspflichtverletzung nicht mehr geeignet erscheint.  3 Die Belange der beschuldigten Person oder anderer Betroffener sind zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 37
Abschließende Anhörung
                     

                  

                   1 Nach der Beendigung der Ermittlungen ist der beschuldigten Person Gelegenheit zu geben, sich abschließend zu äußern; § 26 Abs. 3 gilt entsprechend.  2 Die Anhörung kann unterbleiben, wenn das Disziplinarverfahren nach § 38 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt werden soll.  3 Einleitende und abschließende Anhörung können zusammenfallen, wenn keine neuen Ermittlungen in der Sache stattgefunden haben.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 Abschlussentscheidung

            

            
                     § 38
Einstellungsverfügung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Disziplinarverfahren wird eingestellt, wenn
                     
                        	
                           eine Amtspflichtverletzung nicht erwiesen ist,

                        

                        	
                           eine Amtspflichtverletzung zwar erwiesen ist, eine Disziplinarmaßnahme jedoch nicht angezeigt erscheint,

                        

                        	
                           nach den §§ 21 oder 22 eine Disziplinarmaßnahme nicht ausgesprochen werden darf oder
                           

                        

                        	
                           das Disziplinarverfahren oder eine Disziplinarmaßnahme aus sonstigen Gründen unzulässig ist.

                        

                     

                  

                   2 Die Einstellungsverfügung ist zu begründen und zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Disziplinarverfahren ist ferner eingestellt, wenn
                     
                        	
                           die beschuldigte Person stirbt,

                        

                        	
                           das Dienstverhältnis der beschuldigten Person endet oder

                        

                        	
                           eine ordinierte Person die Rechte aus der Ordination aus einem anderen Grund dauerhaft verliert.

                        

                     

                  

                  

               

               
                     § 39
Einstellung gegen Auflagen oder Weisungen, Spruchverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Mit Zustimmung der beschuldigten Person kann die disziplinaraufsichtführende Stelle das Disziplinarverfahren vorläufig einstellen
                     und der beschuldigten Person Auflagen oder Weisungen erteilen, die der Schwere der Amtspflichtverletzung, dem Persönlichkeitsbild
                     und dem bisherigen dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten entsprechen und geeignet sind, die Zwecke eines kirchlichen
                     Disziplinarverfahrens ohne Verhängung einer Disziplinarmaßnahme zu erreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zur Erfüllung der Auflagen oder Weisungen ist eine angemessene Frist zu setzen, die höchstens sechs Monate betragen soll.
                      2 Werden die Auflagen nicht erfüllt, so werden Leistungen, die zu ihrer Erfüllung erbracht wurden, nicht erstattet. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Erfüllung der Auflagen oder Weisungen stellt die disziplinaraufsichtführende Stelle das Disziplinarverfahren endgültig
                     ein.  2 § 38 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  3 Die Amtspflichtverletzung kann dann nicht mehr Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können bestimmen, dass über die Einstellung gegen Auflagen durch ein
                     unabhängiges Gremium in einem Spruchverfahren entschieden wird, in dem auch ein Rat oder eine Empfehlung ausgesprochen werden
                     können.
                  

               

               
                     § 40
Disziplinarverfügung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann durch Disziplinarverfügung einen Verweis erteilen, eine Geldbuße auferlegen oder
                     eine Kürzung der Bezüge vornehmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Disziplinarverfügung ist zu begründen und zuzustellen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die von ihr erlassene Disziplinarverfügung oder eine Nebenmaßnahme jederzeit aufheben
                     und die Sache neu entscheiden.  2 Eine Verschärfung der Disziplinarmaßnahme nach Art und Höhe oder die Erhebung der Disziplinarklage ist nur zulässig, wenn
                     nach Erlass der Disziplinarverfügung wegen desselben Sachverhalts ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsächlichen Feststellungen
                     ergeht, die von den der Disziplinarverfügung zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen abweichen.
                  

               

               
                     § 41
Erhebung der Disziplinarklage
                     

                  

                   1 Die Disziplinarmaßnahmen Zurückstufung, Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle, Amtsenthebung unter Versetzung
                     in den Wartestand, Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand, Entzug der Rechte aus der Ordination und Entfernung aus
                     dem Dienst können nur durch das Disziplinargericht verhängt werden.  2 Sie setzen eine Disziplinarklage der disziplinaraufsichtführenden Stelle voraus.
                  

               

               
                     § 42
Verfahren bei nachträglicher Entscheidung im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ergeht nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Disziplinarverfügung in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren,
                     das wegen desselben Sachverhalts eingeleitet worden ist, unanfechtbar eine Entscheidung, nach der gemäß § 21 die Disziplinarmaßnahme nicht zulässig wäre, ist auf Antrag der Person, gegen die sich die Disziplinarverfügung gerichtet
                     hat, die Disziplinarverfügung aufzuheben und das Disziplinarverfahren einzustellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Antragsfrist beträgt drei Monate.  2 Sie beginnt mit dem Tag, an dem die Person, gegen die sich die Disziplinarverfügung gerichtet hat, von der in Absatz 1 bezeichneten
                     Entscheidung Kenntnis erhalten hat.
                  

               

               
                     § 43
Kostentragungspflicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Person, gegen die eine Disziplinarmaßnahme verhängt wird, können die entstandenen Auslagen auferlegt werden.  2 Bildet die zur Last gelegte Amtspflichtverletzung nur zum Teil die Grundlage für die Disziplinarverfügung werden die Auslagen
                     in verhältnismäßigem Umfang auferlegt; dasselbe gilt, wenn durch Ermittlungen besondere Kosten entstanden sind, deren Ergebnis
                     zugunsten der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, ausgefallen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird das Disziplinarverfahren eingestellt, trägt der Dienstherr die entstandenen Auslagen.  2 Erfolgt die Einstellung trotz Vorliegens einer Amtspflichtverletzung, können die Auslagen der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren
                     gerichtet hat, ganz oder teilweise auferlegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei einem Antrag nach § 42 gilt im Falle der Ablehnung des Antrags Absatz 1 und im Falle seiner Stattgabe Absatz 2 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Soweit der Dienstherr die entstandenen Auslagen trägt, hat er der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet
                     hat, auch die Aufwendungen zu erstatten, die zu ihrer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.  2 Hat sich die Person einer bevollmächtigten Person bedient, sind auch deren Gebühren und Auslagen erstattungsfähig.  3 Aufwendungen, die durch das Verschulden der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, entstanden sind,
                     hat diese selbst zu tragen; das Verschulden einer Vertreterin oder eines Vertreters ist ihr zuzurechnen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das behördliche Disziplinarverfahren ist gebührenfrei.  2 Auslagen werden, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, nach den
                     Bestimmungen des Verwaltungskostengesetzes des Bundes erhoben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Kosten, die der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt sind, können durch Aufrechnung
                     von ihren Bezügen einbehalten werden.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 4 Vorläufige Dienstenthebung und Einbehaltung von Bezügen

            

            
                     § 44
Zulässigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die beschuldigte Person gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens
                     vorläufig des Dienstes entheben, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden
                     wird oder wenn im Falle des Vorbereitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses auf Probe oder auf Widerruf voraussichtlich
                     eine Entlassung erfolgen wird.  2 Sie kann die beschuldigte Person außerdem vorläufig ganz oder zum Teil des Dienstes entheben, wenn ihr Verbleiben im Dienst
                     geeignet ist, die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages, das Ansehen der Kirche, den Dienstbetrieb oder
                     die Ermittlungen wesentlich zu beeinträchtigen; sie kann ihr insbesondere ganz oder teilweise 
                     
                        	
                           die öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme von Amtshandlungen untersagen,

                        

                        	
                           vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen
                              Zusammenschlüsse
                              
                                 	
                                    den Vorsitz und die Geschäftsführung im Kirchenvorstand sowie die Geschäftsführung des Pfarramts entziehen,

                                 

                                 	
                                    die Wahrnehmung von Mitgliedschaften in kirchlichen Organen und Leitungsgremien solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
                                       untersagen, die der Aufsicht der obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde unterstehen und
                                    

                                 

                                 	
                                    die Verwaltung fremder Gelder verbieten.

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann gleichzeitig mit oder nach der vorläufigen Dienstenthebung anordnen, dass der
                     beschuldigten Person bis zu 50 Prozent der monatlichen Bezüge einbehalten werden, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich
                     auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden wird oder im Falle des Vorbereitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses auf
                     Probe oder auf Widerruf voraussichtlich eine Entlassung erfolgen wird.  2 In den übrigen Fällen der vorläufigen Dienstenthebung können die Bezüge bis auf den Betrag der Wartestandsbezüge herabgesetzt
                     werden, die zustehen würden, wenn die beschuldigte Person zum Zeitpunkt der vorläufigen Dienstenthebung in den Wartestand
                     versetzt worden wäre.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Richtet sich das Disziplinarverfahren gegen eine Person im Ruhestand oder Wartestand, kann die disziplinaraufsichtführende
                     Stelle gleichzeitig mit oder nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens anordnen, dass bis zu 30 Prozent der Bezüge einbehalten
                     werden, wenn voraussichtlich auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die vorläufige Dienstenthebung sowie die Einbehaltung von Bezügen jederzeit ganz
                     oder teilweise aufheben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Das Verfahren der Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen richtet sich nach § 67.

               

               
                     § 45
Rechtswirkungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die vorläufige Dienstenthebung wird mit der Zustellung, die Einbehaltung von Bezügen mit dem auf die Zustellung folgenden
                     Fälligkeitstag wirksam und vollziehbar.  2 Sie erstrecken sich auf alle Ämter, die die vorläufig dienstenthobene Person inne hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Dauer der vorläufigen Dienstenthebung ruhen die im Zusammenhang mit dem Amt entstandenen Ansprüche auf Aufwandsentschädigung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Im Falle einer vorläufigen Dienstenthebung während eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst dauert der durch das Fernbleiben
                     begründete Verlust der Bezüge fort.  2 Er endet mit dem Zeitpunkt, zu dem die dienstenthobene Person ihren Dienst aufgenommen hätte, wenn sie hieran nicht durch
                     die vorläufige Dienstenthebung gehindert worden wäre.  3 Der Zeitpunkt ist von der disziplinaraufsichtführenden Stelle festzustellen und der dienstenthobenen Person mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung von Bezügen enden mit dem rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens.
                  

               

               
                     § 46
Verfall und Nachzahlung der einbehaltenen Beträge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die nach § 44 Abs. 2 und 3 einbehaltenen Bezüge verfallen, wenn
                     
                        	
                           im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Dienst erkannt worden oder im Falle des Vorbereitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses
                              auf Probe oder auf Widerruf eine Entlassung erfolgt ist,
                           

                        

                        	
                           in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten staatlichen Strafverfahren eine Strafe verhängt worden ist, die die Entlassung
                              aus dem Dienstverhältnis zur Folge hat,
                           

                        

                        	
                           das Disziplinarverfahren auf Grund des § 38 Abs. 1 Nr. 3 eingestellt worden ist und ein neues Disziplinarverfahren, das innerhalb von drei Monaten nach der Einstellung wegen desselben
                              Sachverhalts eingeleitet worden ist, zur Entfernung aus dem Dienst geführt hat oder
                           

                        

                        	
                           das Disziplinarverfahren aus den Gründen des § 38 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt worden ist und die disziplinaraufsichtführende Stelle festgestellt hat, dass die Entfernung aus dem Dienst
                              gerechtfertigt gewesen wäre.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird das Disziplinarverfahren auf andere Weise als in den Fällen des Absatzes 1 unanfechtbar abgeschlossen, sind die nach
                     § 44 Abs. 2 und 3 einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen.  2 Auf die nachzuzahlenden Bezüge können Einkünfte aus genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten angerechnet werden, die aus Anlass
                     der vorläufigen Dienstenthebung ausgeübt wurden, wenn eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist oder die disziplinaraufsichtführende
                     Stelle feststellt, dass eine Amtspflichtverletzung erwiesen ist.  3 Die dienstenthobene Person ist verpflichtet, über die Höhe solcher Einkünfte Auskunft zu geben.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 4 Gerichtliches Disziplinarverfahren

         

         
               Kapitel 1 Disziplinargerichtsbarkeit

            

            
                     § 47
Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Disziplinargerichte des ersten Rechtszuges sind die Disziplinarkammern.  2 Die Disziplinarkammer der Evangelischen Kirche in Deutschland wird bei dem Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     gebildet.  3 Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bilden eigene oder gemeinsame Disziplinarkammern, sofern sie nicht
                     die Zuständigkeit der Disziplinarkammer der Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Disziplinargericht für den Berufungsrechtszug ist für alle Disziplinarkammern der Disziplinarhof der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland.  2 Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtet die erforderliche Zahl an Senaten und beschließt unter Berücksichtigung
                     der Stellungnahmen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, inwieweit sich die Zuständigkeit der Senate am
                     Bekenntnis der beschuldigten Person orientiert.  3 Die Aufgaben des Disziplinarhofes der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland wahr.
                  

               

               
                     § 48
Zuständigkeit
                     

                  

                  Örtlich zuständig ist auch im Falle eines zwischenzeitlichen Dienstherrnwechsels die Disziplinarkammer der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle, die das Disziplinarverfahren eingeleitet hat.
                  

               

               
                     § 49
Geschäftsstellen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei den Disziplinargerichten werden Geschäftsstellen gebildet, zu deren Aufgaben auch die Protokollführung gehört.  2 Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
                     ihren Bereich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die mit der Protokollführung beauftragte Person wird vor Beginn ihrer Tätigkeit durch das vorsitzende Mitglied wie folgt verpflichtet:
                     „Ich gelobe vor Gott, das mir anvertraute Amt treu, unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen und Verschwiegenheit über alles
                     zu wahren, was mir in ihm bekannt geworden ist.
                  

               

               
                     § 50
Berufung der Mitglieder der Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder der Disziplinargerichte müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen
                     Ämtern wählbar sein.  2 Zu Mitgliedern der Disziplinargerichte können nur Personen berufen werden, die bei Beginn der Amtszeit das 66. Lebensjahr
                     noch nicht vollendet haben.  3 Ihre Tätigkeit ist ein kirchliches Ehrenamt.  4 Bei der Berufung der Mitglieder sollen Frauen und Männer in gleicher Weise berücksichtigt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Mitglieder der Disziplinargerichte sind mindestens je ein erstes und ein zweites stellvertretendes Mitglied zu berufen.
                      2 Ist das vorsitzende Mitglied in einem laufenden Verfahren verhindert, wird es von dem beisitzenden rechtskundigen Mitglied
                     vertreten.  3 Dieses wird durch sein stellvertretendes Mitglied nach Satz 1 vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Mitglieder der Disziplinarkammer der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     berufen.  2 Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse regelt die Berufung der Mitglieder ihrer Disziplinarkammern.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder des Disziplinarhofes der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     unter Berücksichtigung von Vorschlagslisten der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse berufen, in denen das Bekenntnis
                     der Vorgeschlagenen angegeben ist.
                  

               

               
                     § 51
Verpflichtung der Mitglieder der Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Mitglieder sind an Schrift und Bekenntnis sowie an das in der Kirche geltende Recht gebunden.  2 In diesem Rahmen üben sie ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unabhängigkeit aus.  3 Sie haben über den ihnen bekannt gewordenen Inhalt der anhängigen Verfahren auch nach Beendigung ihres Amtes zu schweigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder der Disziplinargerichte durch die Stellen, die sie berufen haben, wie folgt
                     verpflichtet: 
                  

                  „Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an die Heilige Schrift und das Bekenntnis meiner Kirche und getreu dem in der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland, in den Gliedkirchen und in den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen geltenden Recht auszuüben, nach bestem
                     Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und Verschwiegenheit über alles zu wahren, was mir in meinem Amt bekannt
                     geworden ist.“
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Verpflichtung kann auf andere Stellen delegiert werden.
                  

               

               
                     § 52
Amtszeit, Beendigung und Ruhen des Amtes eines Mitglieds des Disziplinargerichts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtszeit des Disziplinargerichts beträgt sechs Jahre.  2 Die Mitglieder des Disziplinargerichts können nach Ablauf der Amtszeit wiederberufen werden.  3 Solange eine Neuberufung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, erfolgt eine Nachberufung bis zum Ablauf der regelmäßigen Amtszeit. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Mitglied kann jederzeit sein Amt niederlegen.  2 Das Amt endet mit Zugang der schriftlichen Mitteilung bei dem Organ, das das Mitglied nach § 50 berufen hat. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Amt eines Mitglieds ist von der Stelle, die das Mitglied berufen hat, für beendet zu erklären, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                           die rechtlichen Voraussetzungen der Berufung weggefallen sind, 

                        

                        	
                           es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder infolge Verlegung seines ständigen Wohnsitzes in das Ausland zur Ausübung
                              seines Amtes nicht mehr in der Lage ist, 
                           

                        

                        	
                           es seine Pflichten gröblich verletzt hat, 

                        

                        	
                           das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder berufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere Ausübung des Amtes nicht mehr zulässt.
                              
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Stelle, die das Mitglied berufen hat, kann bis zu ihrer Entscheidung nach Absatz 4 das vorläufige Ruhen des Amtes anordnen.
                      2 Die Entscheidung ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Vor den Entscheidungen nach den Absätzen 4 und 5 ist das Mitglied zu hören.
                  

               

               
                     § 53
Ausschluss von der Ausübung des Richteramts
                     

                  

                  Ein Mitglied des Disziplinargerichts ist von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen, wenn 
                     
                        	
                           es durch die Amtspflichtverletzung verletzt ist,

                        

                        	
                           es gesetzliche Vertretung oder angehörige Person im Sinne des § 41 Abs. 1 Nr. 2 bis 3 der Zivilprozessordnung einer durch die Amtspflichtverletzung verletzten Person oder der beschuldigten Person ist oder war,
                           

                        

                        	
                           es als Zeugin oder Zeuge gehört wurde, als sachverständige Person ein Gutachten erstattet hat oder sonst in dem Disziplinarverfahren
                              bereits tätig war, soweit es nicht als Mitglied der Disziplinarkammer eine Zeugenvernehmung gemäß § 31  Abs. 7 durchgeführt hat, 
                           

                        

                        	
                           es in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren gegen die beschuldigte Person
                              beteiligt war,
                           

                        

                        	
                           es ein Leitungs- oder Aufsichtsamt gegenüber der beschuldigten Person ausübt oder ausgeübt hat oder mit der Bearbeitung von
                              Personalangelegenheiten dieser Person befasst ist, 
                           

                        

                        	
                            es als Mitglied einer Mitarbeiter- oder Pfarrvertretung oder sonstigen Personalvertretung in dem Disziplinarverfahren gegen
                              die beschuldigte Person mitgewirkt hat,
                           

                        

                        	
                           es auf der mittleren kirchlichen Ebene demselben Pfarrkonvent wie die beschuldigte Person angehört, 

                        

                        	
                           gegen das Mitglied ein straf-, disziplinar- oder berufsgerichtliches Verfahren eingeleitet wurde oder es vorläufig des Dienstes
                              enthoben ist oder
                           

                        

                        	
                            es beistehende oder bevollmächtigte Person der beschuldigten Person war.

                        

                     

                  

               

               
                     § 54
Besetzung der Disziplinargerichte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Disziplinargerichte entscheiden in der Besetzung mit einem rechtskundigen vorsitzenden Mitglied, einem beisitzenden rechtskundigen
                     und einem beisitzenden ordinierten Mitglied, wenn nicht das vorsitzende Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter entscheidet.
                      2 An Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und an Gerichtsbescheiden wirken die beisitzenden Mitglieder nicht mit.
                      3 Das Recht der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann eine Besetzung mit einem rechtskundigen vorsitzenden,
                     zwei ordinierten beisitzenden und zwei nichtordinierten beisitzenden Mitgliedern, davon mindestens einem rechtskundigen Mitglied,
                     vorsehen.  4 In Verfahren vor dem Disziplinarhof sollen die Mitglieder jeweils demselben Bekenntnis angehören wie die beschuldigte Person,
                     sofern der Disziplinarhof in mehrere Senate gegliedert ist, die sich am Bekenntnis der beschuldigten Person orientieren. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 In Verfahren gegen nicht ordinierte Personen tritt an die Stelle des ordinierten beisitzenden Mitglieds ein beisitzendes Mitglied
                     aus der Laufbahngruppe der beschuldigten Person. 
                  

                  
                        (
                        2a
                        )
                          1 Bei einer Besetzung nach Absatz 1 Satz 3 treten an die Stelle der ordinierten beisitzenden Mitglieder zwei beisitzende Mitglieder
                     aus der Laufbahngruppe der beschuldigten Person.  2 Das Recht der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abweichend von Satz 1 vorsehen, dass eines dieser
                     beisitzenden Mitglieder ordiniert ist.
                  

                  
                        (
                        2b
                        )
                         Das Recht der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann für Verfahren gegen nicht ordinierte Personen,
                     die im Vorbereitungsdienst oder Probedienst für den Pfarrdienst stehen, bestimmen, dass sich die Besetzung der Disziplinargerichte
                     nach den Bestimmungen für Verfahren gegen ordinierte Personen richtet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für die Übertragung des Rechtsstreits auf die Einzelrichterin oder den Einzelrichter gilt § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung.
                      2 In dem Verfahren der Disziplinarklage, der Anfechtungsklage gegen eine Disziplinarverfügung und im Verfahren vor dem Disziplinarhof
                     ist eine Übertragung auf das vorsitzende Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter ausgeschlossen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Das vorsitzende Mitglied der Disziplinarkammer entscheidet, wenn die Entscheidung im vorbereitenden Verfahren ergeht,
                     
                        	
                           bei Zurücknahme der Klage, des Antrags oder eines Rechtsmittels,

                        

                        	
                           bei Erledigung des gerichtlichen Disziplinarverfahrens in der Hauptsache und

                        

                        	
                           über die Kosten.

                        

                     

                  

                   2 Ist ein Mitglied der Disziplinarkammer mit der Berichterstattung beauftragt, entscheidet dieses anstelle des vorsitzenden
                     Mitglieds.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Rechtskundige Mitglieder sind, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse,
                     Personen mit Befähigung zum Richteramt nach dem deutschen Richtergesetz.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 2 Disziplinarverfahren vor dem Disziplinargericht 

            

            
                  Abschnitt 1 Klageverfahren

               

               
                     § 55
Disziplinarklage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Disziplinarklage ist schriftlich zu erheben.  2 Die Klageschrift muss den persönlichen und beruflichen Werdegang und das Bekenntnis der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren
                     richtet, den bisherigen Gang des Disziplinarverfahrens, die Tatsachen, in denen eine Amtspflichtverletzung gesehen wird, und
                     die anderen Tatsachen und Beweismittel, die für die Entscheidung bedeutsam sind, geordnet darstellen.  3 Liegen die Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 vor, kann wegen der Tatsachen, in denen eine Amtspflichtverletzung gesehen wird, auf die bindenden Feststellungen der ihnen
                     zugrunde liegenden Urteile verwiesen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Disziplinarklage muss den Antrag enthalten, den die disziplinaraufsichtführende Stelle in der mündlichen Verhandlung zu
                     stellen beabsichtigt. 
                  

               

               
                     § 56
Nachtragsdisziplinarklage
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Neue Handlungen, die nicht Gegenstand einer anhängigen Disziplinarklage sind, können nur durch Erhebung einer Nachtragsdisziplinarklage
                     in das Disziplinarverfahren einbezogen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Hält die disziplinaraufsichtführende Stelle die Einbeziehung neuer Handlungen für angezeigt, teilt sie dies dem Disziplinargericht
                     unter Angabe der konkreten Anhaltspunkte mit, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen.  2 Das Disziplinargericht setzt das Disziplinarverfahren vorbehaltlich des Absatzes 3 aus und bestimmt eine Frist, bis zu der
                     die Nachtragsdisziplinarklage erhoben werden kann.  3 Die Frist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag der disziplinaraufsichtführenden Stelle verlängert werden, wenn
                     sie diese aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, voraussichtlich nicht einhalten kann.  4 Die Fristsetzung und ihre Verlängerung erfolgen durch Beschluss.  5 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann von einer Aussetzung des Disziplinarverfahrens nach Absatz 2 absehen, wenn die neuen Handlungen
                     für die Art und Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen oder ihre Einbeziehung
                     das Disziplinarverfahren erheblich verzögern würde; Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.  2 Ungeachtet einer Fortsetzung des Disziplinarverfahrens nach Satz 1 kann wegen der neuen Handlungen bis zur Zustellung der
                     Ladung zur mündlichen Verhandlung oder bis zur Zustellung eines Beschlusses nach § 63 Nachtragsdisziplinarklage erhoben werden.  3 Die neuen Handlungen können auch Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Wird nicht innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten Frist Nachtragsdisziplinarklage erhoben, setzt das Disziplinargericht das
                     Disziplinarverfahren ohne Einbeziehung der neuen Handlungen fort; Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 57
Belehrung, Beistände und Bevollmächtigte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die beschuldigte Person wird gleichzeitig mit der Zustellung der Disziplinarklage oder der Nachtragsdisziplinarklage auf die
                     Fristen des § 58 Abs. 1 und des § 62 Abs. 2 sowie auf die Folgen der Fristversäumung hingewiesen.  2 Sie wird ferner darauf hingewiesen, dass vor der Disziplinarkammer als beistehende oder bevollmächtigte Person auftreten kann,
                     wer die Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 erfüllt und zum sachgemäßen Vortrag und zur Begleitung der beschuldigten Person in der Lage ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der beschuldigten Person ist mit der Ladung die Besetzung des Disziplinargerichts mit dem Hinweis bekannt zu geben, dass die
                     etwaige Ablehnung eines Mitglieds des Disziplinargerichts unverzüglich zu erfolgen hat.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        § 26 Abs. 2 und § 27 gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die §§ 33 und 33a gelten mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit entsprechend.  2 Beistände der betroffenen Person und Zeugenbeistände können den Ausschluss der Öffentlichkeit von der mündlichen Verhandlung
                     oder Teilen davon beantragen.
                  

               

               
                     § 58
Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Bei einer Disziplinarklage hat die beschuldigte Person wesentliche Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens oder der
                     Klageschrift innerhalb zweier Monate nach Zustellung der Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage geltend zu machen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wesentliche Mängel, die nicht oder nicht innerhalb der Frist des Absatzes 1 geltend gemacht werden, kann das Disziplinargericht
                     unberücksichtigt lassen, wenn ihre Berücksichtigung nach seiner freien Überzeugung die Erledigung des Disziplinarverfahrens
                     verzögern würde und die beschuldigte Person über die Folgen der Fristversäumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn
                     zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann der disziplinaraufsichtführenden Stelle zur Beseitigung eines wesentlichen Mangels, den die beschuldigte
                     Person rechtzeitig geltend gemacht hat oder dessen Berücksichtigung es unabhängig davon für angezeigt hält, eine Frist setzen.
                      2 § 56 Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.  3 Wird der Mangel innerhalb der Frist nicht beseitigt, wird das Disziplinarverfahren durch Beschluss des Disziplinargerichts
                     eingestellt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die rechtskräftige Einstellung nach Absatz 3 steht einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

               

               
                     § 59
Beschränkung des Disziplinarverfahrens
                     

                  

                   1 Das Disziplinargericht kann das Disziplinarverfahren beschränken, indem es solche Handlungen ausscheidet, die für die Art
                     und Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme nicht oder voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen.  2 Die ausgeschiedenen Handlungen können nicht wieder in das Disziplinarverfahren einbezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen
                     für die Beschränkung entfallen nachträglich.  3 Werden die ausgeschiedenen Handlungen nicht wieder einbezogen, können sie nach dem unanfechtbaren Abschluss des Disziplinarverfahrens
                     nicht Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein.
                  

               

               
                     § 60
Bindung an tatsächliche Feststellungen aus anderen Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren oder im verwaltungsgerichtlichen
                     Verfahren, durch das über den Verlust der Bezüge bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist, sind im Disziplinarverfahren,
                     das denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, für das Disziplinargericht bindend.  2 Es hat jedoch die erneute Prüfung solcher Feststellungen zu beschließen, die offenkundig unrichtig sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind nicht bindend, können aber
                     der Entscheidung ohne erneute Prüfung zugrunde gelegt werden.
                  

               

               
                     § 61
Mündliche Verhandlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die mündliche Verhandlung vor dem Disziplinargericht ist öffentlich.  2 Sie soll mit einer geistlichen Besinnung eröffnet werden. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Regelungen des Gerichtsverfassungsgesetzes zum Ausschluss der Öffentlichkeit finden Anwendung.  2 Ferner kann auf Antrag der beschuldigten Person, einer betroffenen Person, einer Zeugin oder eines Zeugen die Öffentlichkeit
                     für die mündliche Verhandlung oder einen Teil davon ausgeschlossen werden.  3 Der Beschluss des Disziplinargerichts über den Ausschluss der Öffentlichkeit ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Verkündung des Urteils oder eines das Disziplinarverfahren abschließenden Beschlusses erfolgt in jedem Falle öffentlich.
                      2 Durch einen besonderen Beschluss des Disziplinargerichts kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 auch für die Verkündung
                     der Entscheidungsgründe oder eines Teiles davon die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Bei Ausschluss der Öffentlichkeit kann das Disziplinargericht Vertreterinnen und Vertreter kirchlicher Stellen oder einer
                     betroffenen Stelle und ihren Beistand sowie eine betroffene Person und ihren Zeugenbeistand und Beistand für die mündliche
                     Verhandlung oder einen Teil davon zulassen.  2 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Das Disziplinargericht kann den in einer nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung anwesenden Personen die Geheimhaltung von
                     Tatsachen, die durch die Verhandlung oder durch ein die Sache betreffendes amtliches Schriftstück zu ihrer Kenntnis gelangen,
                     durch Beschluss und Belehrung zur Pflicht machen.  2 Das gilt insbesondere für persönliche Lebensumstände der beschuldigten Person, einer betroffenen Person und der Zeuginnen
                     und Zeugen.  3 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Ton-, Bild- und Filmaufnahmen dürfen auch in öffentlichen Verhandlungen ausschließlich im Auftrag des Disziplinargerichts
                     gefertigt und nicht öffentlich vorgeführt oder veröffentlicht werden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Dem vorsitzenden Mitglied obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Durch Beschluss des Disziplinargerichts können die beschuldigte Person, Zeuginnen und Zeugen, Beistände oder Bevollmächtigte,
                     Zeugenbeistände, Sachverständige und bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen aus dem Verhandlungsraum verwiesen werden,
                     wenn sie den zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Weisungen nicht Folge leisten.
                  

               

               
                     § 62
Beweisaufnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Disziplinargericht erhebt die erforderlichen Beweise.  2 Die Regelung des § 31 Absatz 3 gilt entsprechend.  3 Niederschriften oder Aufzeichnungen von Beweiserhebungen des behördlichen Disziplinarverfahrens können in der mündlichen Verhandlung
                     wiedergegeben und verwertet werden, wenn die beteiligten und befragten Personen vor der Anhörung darauf hingewiesen wurden,
                     dass die Niederschriften oder Aufzeichnungen verwertet werden können.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Bei einer Disziplinarklage sind Beweisanträge von der disziplinaraufsichtführenden Stelle in der Klageschrift und von der
                     beschuldigten Person innerhalb zweier Monate nach Zustellung der Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage zu stellen.  2 Ein verspäteter Antrag kann abgelehnt werden, wenn seine Berücksichtigung nach der freien Überzeugung des Disziplinargerichts
                     die Erledigung des Disziplinarverfahrens verzögern würde und die beschuldigte Person über die Folgen der Fristversäumung belehrt
                     worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Disziplinargericht kann eine schriftliche Beantwortung der Beweisfrage anordnen, wenn es dies im Hinblick auf den Inhalt
                     der Beweisfrage und die Person der Zeugin oder des Zeugen für ausreichend erachtet.  2 Die Zeugin oder der Zeuge sind darauf hinzuweisen, dass sie zur Vernehmung geladen werden können.  3 Das Disziplinargericht ordnet die Ladung an, wenn es dies zur weiteren Klärung der Beweisfrage für notwendig erachtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung schutzwürdiger Interessen von Zeuginnen und Zeugen oder zur Sicherung des
                     Ermittlungszwecks, kann die beschuldigte Person für die Dauer der Vernehmung von der Teilnahme an der Verhandlung ausgeschlossen
                     oder die Vernehmung an einem anderen Ort angeordnet werden.  2 Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist unanfechtbar.  3 Der ausgeschlossenen beschuldigten Person ist das Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen.  4 Die Vernehmung an einem anderen Ort wird den übrigen an der Verhandlung Beteiligten zeitgleich in Bild und Ton übertragen.
                      5 Ihr Recht, Fragen zu stellen, bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt werden, soweit das Recht der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses der disziplinaraufsichtführenden Stelle eine Vereidigung zulässt.  2 § 6 Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Vor der Vernehmung werden die Zeuginnen und Zeugen zur Wahrheit ermahnt.  2 Wenn sie nach Absatz 5 vereidigt werden können, werden sie auf die Möglichkeit der Vereidigung hingewiesen und über die strafrechtlichen
                     Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt.
                  

               

               
                     § 63
Entscheidung durch Beschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Bei einer Disziplinarklage kann das Disziplinargericht, auch nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, mit Zustimmung
                     der Beteiligten durch Beschluss
                     
                        	
                           auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme (§ 9) erkennen, wenn nur ein Verweis, eine Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge verwirkt ist, oder
                           

                        

                        	
                           die Disziplinarklage abweisen.

                        

                     

                  

                   2 Zur Erklärung der Zustimmung kann den Beteiligten von dem Disziplinargericht oder dem vorsitzenden Mitglied eine Frist gesetzt
                     werden, nach deren Ablauf die Zustimmung als erteilt gilt, wenn nicht widersprochen wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 1 steht einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das vorsitzende Mitglied des Disziplinargerichts entscheidet unter Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen über die Veröffentlichung
                     des Beschlusses.
                  

               

               
                     § 64
Entscheidung durch Urteil
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Disziplinargericht entscheidet über die Klage, wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird,
                     auf Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Bei einer Disziplinarklage dürfen nur die Handlungen zum Gegenstand der Urteilsfindung gemacht werden, die der beschuldigten
                     Person in der Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage als Amtspflichtverletzung zur Last gelegt werden.  2 Das Disziplinargericht ist an die Fassung der Anträge nicht gebunden und kann über das Klagebegehren der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle nach § 55 Abs. 2 hinausgehen.  3 Es kann in dem Urteil
                     
                        	
                           auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme und Nebenmaßnahmen erkennen oder 

                        

                        	
                           die Disziplinarklage abweisen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei der Klage gegen eine Disziplinarverfügung und gegen eine Entscheidung nach § 19 Absatz 3 prüft das Disziplinargericht neben der Rechtmäßigkeit auch die Zweckmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.  2 Das Disziplinargericht darf die angefochtene Entscheidung nicht zum Nachteil der beschuldigten Person abändern; es ist aber
                     an die Fassung der Anträge nicht gebunden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        § 63 Absatz 3 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 65
Grenzen der erneuten Ausübung der Disziplinarbefugnisse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Soweit die disziplinaraufsichtführende Stelle die Disziplinarklage zurückgenommen hat, können die ihr zugrunde liegenden Handlungen
                     nicht mehr Gegenstand eines Disziplinarverfahrens sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Hat das Disziplinargericht unanfechtbar über die Klage gegen eine Disziplinarverfügung entschieden, ist hinsichtlich der dieser
                     Entscheidung zugrunde liegenden Handlungen eine erneute Ausübung der Disziplinarbefugnisse nur wegen solcher erheblicher Tatsachen
                     und Beweismittel zulässig, die keinen Eingang in das gerichtliche Disziplinarverfahren gefunden haben.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2 Besondere Verfahren

               

               
                     § 66
Antrag auf gerichtliche Fristsetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Ist ein behördliches Disziplinarverfahren nicht innerhalb von zwölf Monaten seit der Einleitung durch Einstellung oder vorläufige
                     Einstellung gegen Auflagen, durch Erlass einer Disziplinarverfügung oder durch Erhebung der Disziplinarklage abgeschlossen
                     worden, kann die beschuldigte Person bei dem Disziplinargericht die gerichtliche Bestimmung einer Frist zum Abschluss des
                     Disziplinarverfahrens beantragen.  2 Die Frist des Satzes 1 ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren nach § 29 ausgesetzt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Liegt ein zureichender Grund für den fehlenden Abschluss des behördlichen Disziplinarverfahrens innerhalb von zwölf Monaten
                     nicht vor, bestimmt das Disziplinargericht eine Frist, in der es abzuschließen ist.  2 Anderenfalls lehnt es den Antrag ab.  3 § 56 Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Wird das behördliche Disziplinarverfahren innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten Frist nicht abgeschlossen, ist es durch Beschluss
                     des Disziplinargerichts einzustellen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 3 steht einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

               

               
                     § 67
Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die beschuldigte Person kann die Aussetzung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen beim Disziplinargericht
                     beantragen.  2 Der Antrag ist beim Disziplinarhof zu stellen, wenn bei ihm in derselben Sache ein Disziplinarverfahren anhängig ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung von Bezügen sind auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit
                     bestehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Änderung oder Aufhebung von Beschlüssen über Anträge nach Absatz 1 gelten die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung
                     zur Änderung und Aufhebung von Beschlüssen über Anträge zur Anordnung der aufschiebenden Wirkung entsprechend.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 3 Disziplinarverfahren vor dem Disziplinarhof

            

            
                  Abschnitt 1 Berufung

               

               
                     § 68
Statthaftigkeit, Form und Frist der Berufung, Vertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gegen das Urteil der Disziplinarkammer über eine Disziplinarklage steht den Beteiligten die Berufung zum Disziplinarhof zu.
                      2 Die Berufung ist bei der Disziplinarkammer innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich einzulegen
                     und zu begründen.  3 Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem vorsitzenden Mitglied verlängert werden.  4 Die Begründung muss einen bestimmten Antrag sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe) enthalten.
                      5 Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Berufung unzulässig. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Im Übrigen steht den Beteiligten die Berufung gegen das Urteil der Disziplinarkammer nur zu, wenn sie von der Disziplinarkammer
                     oder dem Disziplinarhof zugelassen wird.  2 Die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung über die Zulassung zur Berufung gelten entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Vor dem Disziplinarhof müssen sich die Beteiligten, soweit sie einen Antrag stellen, durch eine Person mit Befähigung zum
                     Richteramt oder vergleichbarer juristischer Qualifikation vertreten lassen.  2 Dies gilt auch für die Einlegung der Berufung und für den Antrag auf Zulassung der Berufung sowie für Beschwerden und sonstige
                     Nebenverfahren, bei denen in der Hauptsache Vertretungszwang besteht.  3 § 26 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend. 
                  

               

               
                     § 69
Berufungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für das Berufungsverfahren gelten die Bestimmungen über das Disziplinarverfahren vor der Disziplinarkammer entsprechend, soweit
                     sich aus diesem Kirchengesetz nichts anderes ergibt.  2 Die §§ 56 und 57 Abs. 1 werden nicht angewandt.  3 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt werden, soweit das Recht der Gliedkirche oder des gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses der disziplinaraufsichtführenden Stelle eine Vereidigung zulässt.  4 § 6 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wesentliche Mängel des behördlichen Disziplinarverfahrens, die nach § 58 Abs. 2 unberücksichtigt bleiben durften, bleiben auch im Berufungsverfahren unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ein Beweisantrag, der vor der Disziplinarkammer nicht innerhalb der Frist des § 62 Abs. 2 gestellt worden ist, kann abgelehnt werden, wenn seine Berücksichtigung nach der freien Überzeugung des Disziplinarhofes
                     die Erledigung des Disziplinarverfahrens verzögern würde und die beschuldigte Person im ersten Rechtszug über die Folgen der
                     Fristversäumung belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht werden.  2 Beweisanträge, die die Disziplinarkammer zu Recht abgelehnt hat, bleiben auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die durch die Disziplinarkammer erhobenen Beweise können der Entscheidung ohne erneute Beweisaufnahme zugrunde gelegt werden.
                  

               

               
                     § 70
Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch Urteil
                     

                  

                  Der Disziplinarhof entscheidet über die Berufung, wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird,
                     auf Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil.
                  

               

            

            
                  Abschnitt 2 Beschwerde

               

               
                     § 71
Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gegen Beschlüsse der Disziplinarkammer, durch die nach § 63 Abs. 1 über eine Disziplinarklage entschieden wird, kann die Beschwerde nur auf das Fehlen der Zustimmung der Beteiligten gestützt
                     werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für das Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse der Disziplinarkammer, mit denen über einen Antrag auf Aussetzung nach § 67 entschieden wurde, gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung über die Beschwerde gegen Beschlüsse im Verfahren
                     des vorläufigen Rechtsschutzes entsprechend.
                  

               

               
                     § 72
Entscheidung des Disziplinarhofes
                     

                  

                  Der Disziplinarhof entscheidet über die Beschwerde durch Beschluss. 

               

            

         

         
               Kapitel 4 Wiederaufnahme des gerichtlichen Disziplinarverfahrens

            

            
                     § 73
Wiederaufnahmegründe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Disziplinarverfahrens ist zulässig, wenn
                     
                        	
                           in dem Urteil eine Disziplinarmaßnahme ausgesprochen worden ist, die nach Art oder Höhe im Gesetz nicht vorgesehen ist,

                        

                        	
                           Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die erheblich und neu sind,

                        

                        	
                           das Urteil auf dem Inhalt einer unechten oder verfälschten Urkunde oder auf einem vorsätzlich oder fahrlässig falsch abgegebenen
                              Zeugnis oder Gutachten beruht
                           

                        

                        	
                           ein Urteil, auf dessen tatsächlichen Feststellungen das Urteil im Disziplinarverfahren beruht, durch ein anderes rechtskräftiges
                              Urteil aufgehoben worden ist,
                           

                        

                        	
                           an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinargerichts mitgewirkt hat, das sich in dieser Sache einer schweren Verletzung seiner
                              Pflichten als kirchliche Richterin oder kirchlicher Richter schuldig gemacht hat,
                           

                        

                        	
                           an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinargerichts mitgewirkt hat, das von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen
                              war, es sei denn, dass die Gründe für den gesetzlichen Ausschluss bereits erfolglos geltend gemacht worden waren,
                           

                        

                        	
                           die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren richtet, nachträglich glaubhaft eine Amtspflichtverletzung eingesteht,
                              die in dem Disziplinarverfahren nicht hat festgestellt werden können, oder
                           

                        

                        	
                           im Verfahren der Disziplinarklage nach dessen rechtskräftigem Abschluss in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten
                              staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Entscheidung ergeht, nach der gemäß § 21 die Disziplinarmaßnahme
                              nicht zulässig wäre.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Erheblich im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Tatsachen und Beweismittel, wenn sie allein oder in Verbindung mit den früher
                     getroffenen Feststellungen geeignet sind, eine andere Entscheidung zu begründen, die Ziel der Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens
                     sein kann.  2 Neu im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Tatsachen und Beweismittel, die dem Disziplinargericht bei seiner Entscheidung nicht
                     bekannt gewesen sind.  3 Ergeht nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils im Disziplinarverfahren in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten
                     staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsächlichen Feststellungen, die von denjenigen
                     tatsächlichen Feststellungen des Urteils im Disziplinarverfahren abweichen, auf denen es beruht, gelten die abweichenden Feststellungen
                     des Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren als neue Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 5 ist die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens nur zulässig, wenn wegen der behaupteten
                     Handlung eine rechtskräftige Verurteilung durch ein staatliches Strafgericht erfolgt ist oder wenn ein staatliches strafgerichtliches
                     Verfahren aus anderen Gründen als wegen Mangels an Beweisen nicht eingeleitet oder nicht durchgeführt werden kann.
                  

               

               
                     § 74
Unzulässigkeit der Wiederaufnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Disziplinarverfahrens ist unzulässig, wenn nach dem Eintritt
                     der Rechtskraft 
                     
                        	
                           ein Urteil im staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren ergangen ist, das sich auf denselben Sachverhalt gründet und diesen
                              ebenso würdigt, solange dieses Urteil nicht rechtskräftig aufgehoben worden ist, oder
                           

                        

                        	
                           ein Urteil in einem staatlichen Strafverfahren ergangen ist, das zu einer Entlassung aufgrund einer Straftat geführt hat oder
                              bei Fortbestehen des Dienstverhältnisses geführt hätte.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens zuungunsten der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat,
                     ist außerdem unzulässig, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils drei Jahre vergangen sind.
                  

               

               
                     § 75
Frist und Verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Antrag auf Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens muss bei dem Disziplinargericht, dessen Entscheidung angefochten wird,
                     binnen drei Monaten schriftlich eingereicht werden.  2 Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die oder der Antragsberechtigte von dem Grund für die Wiederaufnahme Kenntnis erhalten
                     hat.  3 In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen und anzugeben, inwieweit es angefochten wird und welche Änderungen
                     beantragt werden; die Anträge sind unter Bezeichnung der Beweismittel zu begründen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für das weitere Verfahren gelten die Bestimmungen über das gerichtliche Disziplinarverfahren entsprechend, soweit sich aus
                     diesem Kirchengesetz nichts anderes ergibt.
                  

               

               
                     § 76
Entscheidung durch Beschluss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Disziplinargericht kann den Antrag, auch nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, durch Beschluss verwerfen, wenn
                     es die gesetzlichen Voraussetzungen für seine Zulassung nicht für gegeben oder ihn für offensichtlich unbegründet hält.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Disziplinargericht kann vor der Eröffnung der mündlichen Verhandlung mit Zustimmung der disziplinaraufsichtführenden Stelle
                     durch Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und die Disziplinarklage abweisen oder die Disziplinarverfügung aufheben.
                      2 Der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 1 sowie der Beschluss nach Absatz 2 stehen einem rechtskräftigen Urteil gleich.
                  

               

               
                     § 77
Mündliche Verhandlung, Entscheidung des Disziplinargerichts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Disziplinargericht entscheidet, wenn das Wiederaufnahmeverfahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird, auf Grund
                     mündlicher Verhandlung durch Urteil.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gegen das Urteil der Disziplinarkammer kann Berufung nach den §§ 68 bis 70 dieses Kirchengesetzes eingelegt werden.
                  

               

               
                     § 78
Rechtswirkungen, Entschädigung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Wird in einem Wiederaufnahmeverfahren das angefochtene Urteil zugunsten der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren
                     gerichtet hat, aufgehoben, erhält diese von dem Eintritt der Rechtskraft des aufgehobenen Urteils an die Rechtsstellung, die
                     sie erhalten hätte, wenn das aufgehobene Urteil der Entscheidung entsprochen hätte, die im Wiederaufnahmeverfahren ergangen
                     ist.  2 Wurde in dem aufgehobenen Urteil auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, gilt § 78 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD1 entsprechend. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, und die Personen, denen sie kraft Gesetzes unterhaltspflichtig
                     ist, können im Falle des Absatzes 1 neben den hiernach nachträglich zu gewährenden Bezügen in entsprechender Anwendung des
                     Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen in der jeweils geltenden Fassung Ersatz des sonstigen Schadens
                     vom Dienstherrn verlangen.  2 Der Anspruch ist innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens bei der disziplinaraufsichtführenden
                     Stelle geltend zu machen.
                  

               

            

         

         
               Kapitel 5 Kostenentscheidung im gerichtlichen Disziplinarverfahren

            

            
                     § 79
Kostentragung und erstattungsfähige Kosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Kostentragungspflicht der Beteiligten und die Erstattungsfähigkeit von Kosten gelten die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung
                     entsprechend, sofern sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Wird eine Disziplinarverfügung trotz Vorliegens einer Amtspflichtverletzung aufgehoben, können die Kosten ganz oder teilweise
                     der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In Verfahren über den Antrag auf gerichtliche Fristsetzung (§ 66) ist zugleich mit der Entscheidung über den Fristsetzungsantrag über die Kosten des Verfahrens zu befinden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Kosten im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Kosten des behördlichen Disziplinarverfahrens.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Kosten, die der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt sind, können durch Aufrechnung
                     von ihren Bezügen einbehalten werden. 
                  

               

               
                     § 80
Gerichtskosten
                     

                  

                   1 Gerichtliche Disziplinarverfahren sind gebührenfrei.  2 Auslagen werden nach den Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes erhoben.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 5 Unterhaltsbeitrag, Begnadigung

         

         
                     § 81
Unterhaltsbeitrag
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Wird auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, so kann die Entscheidung des Disziplinargerichts bestimmen, dass der aus dem Dienstverhältnis
                     entfernten Person, soweit sie dessen würdig erscheint und bedürftig ist, für die Dauer von sechs Monaten ein Unterhaltsbeitrag
                     in Höhe von höchstens 70 Prozent der Bezüge, die ihr bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zustanden, gewährt
                     wird.  2 Eine Einbehaltung von Bezügen im Zusammenhang mit einer vorläufigen Dienstenthebung nach § 44 Abs. 2 bleibt unberücksichtigt.  3 Personen, die sich bei Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung im Ruhestand befinden, erhalten keinen Unterhaltsbeitrag,
                     soweit sie aufgrund ihrer Beschäftigung im kirchlichen Dienstverhältnis in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert
                     waren. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Entscheidung kann die Gewährung des Unterhaltsbeitrags über sechs Monate hinaus auf längstens ein Jahr verlängern, soweit
                     dies notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden; die Umstände sind durch die Empfängerin oder den Empfänger glaubhaft
                     zu machen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Dienstherr kann der aus dem Dienstverhältnis entfernten Person zur Vermeidung einer Nachversicherung in der gesetzlichen
                     Rentenversicherung unwiderruflich einen Unterhaltsbeitrag in Höhe der gesetzlichen Rente gewähren, die aufgrund einer Nachversicherung
                     zustehen würde.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag erlischt, wenn die aus dem Dienstverhältnis entfernte Person wieder in ein öffentlich-rechtliches
                     Amts- oder Dienstverhältnis berufen wird.
                  

               

               
                     § 82
Zahlung des Unterhaltsbeitrags
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 81 beginnt, soweit in der Entscheidung nichts anderes bestimmt ist, zum Zeitpunkt des Verlustes der Bezüge.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags an Personen im Ruhestand steht unter dem Vorbehalt der Rückforderung, soweit für denselben
                     Zeitraum eine Rente auf Grund der Nachversicherung gewährt wird.  2 Zur Sicherung des Rückforderungsanspruchs ist eine entsprechende Abtretungserklärung abzugeben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In der Entscheidung kann bestimmt werden, dass ein Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise an Personen gezahlt wird, zu deren
                     Unterhalt die aus dem Dienstverhältnis entfernte Person verpflichtet ist.  2 Nach Rechtskraft der Entscheidung kann dies die disziplinaraufsichtführende Stelle bestimmen.  3 § 81 Abs. 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Auf den Unterhaltsbeitrag werden Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen im Sinne der gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung
                     angerechnet.  2 Die aus dem Dienst entfernte Person ist verpflichtet, der obersten Dienstbehörde alle Änderungen in ihren Verhältnissen, die
                     für die Zahlung des Unterhaltsbeitrags bedeutsam sein können, unverzüglich anzuzeigen.  3 Wird gegen diese Pflicht schuldhaft verstoßen, soll der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise mit Wirkung für die Vergangenheit
                     entzogen werden.  4 Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.
                  

               

               
                     § 83
Unterhaltsleistung bei Mithilfe zur Aufdeckung von Amtspflichtverletzungen oder Straftaten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die zuletzt disziplinaraufsichtführende Stelle kann einer aus dem Dienst entfernten Person die Gewährung einer monatlichen
                     Unterhaltsleistung zusagen, wenn die Person ihr Wissen über Tatsachen offenbart hat, deren Kenntnis dazu beigetragen hat,
                     Amtspflichtverletzungen oder Straftaten zu verhindern oder über ihren eigenen Tatbeitrag hinaus aufzuklären.  2 Die Nachversicherung ist durchzuführen, sofern nicht § 81 Absatz 3 eingreift.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Anspruch auf die Unterhaltsleistung erlischt bei erneutem Eintritt in den öffentlichen oder kirchlichen Dienst sowie bei
                     späterer Verwirklichung eines Tatbestandes der §§ 76, 77 und 79 Absatz 1 Nr. 3 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD2.  2 Hinterbliebene versorgungsberechtigte Angehörige im Sinne des § 9 Absatz 4 Nr. 2 und 3 des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland3 erhalten 55 Prozent der Unterhaltsleistung, wenn zum Zeitpunkt der Entfernung aus dem Dienst das den Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung
                     begründende Rechtsverhältnis bereits bestanden hat.  3 Die Zusage einer Unterhaltsleistung an andere unterhaltsberechtigte, bedürftige Personen steht im Ermessen der obersten Dienstbehörde.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Unterhaltsberechtigten Personen, die eine Amtspflichtverletzung einer ihnen unterhaltsverpflichteten Person anzeigen, kann
                     die disziplinaraufsichtführende Stelle zusagen, ihnen und weiteren unterhaltsberechtigten Personen im Falle der Entfernung
                     der unterhaltsverpflichteten Person aus dem Dienst eine monatliche Unterhaltsleistung oder einmalige oder anlassbezogene Hilfen
                     zu erbringen, solange sie diese Unterstützung benötigen.  2 § 82 Absatz 4 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 84
Begnadigung
                     

                  

                   1 Durch Begnadigung können getroffene Disziplinarmaßnahmen gemildert oder erlassen werden.  2 Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren
                     Bereich, wer das Begnadigungsrecht ausübt.
                  

               

            

         

      

      
            Teil 6 Übergangs- und Schlussbestimmungen

         

         
                     § 85
Anwendung der Vorschriften über den Wartestand
                     

                  

                  Bestehen in einer Gliedkirche keine Vorschriften über Pfarrerinnen und Pfarrer oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im
                     Wartestand, so sind in Anwendung dieses Kirchengesetzes die Bestimmungen des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland über den Wartestand entsprechend anzuwenden.
                  

               

               
                     § 86
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die nach bisherigem Recht eingeleiteten Disziplinarverfahren und Wiederaufnahmeverfahren werden bis zur Vollstreckung nach
                     bisherigem Recht fortgeführt.  2 Eine nach diesem Kirchengesetz zulässige Disziplinarmaßnahme darf wegen einer vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
                     begangenen Amtspflichtverletzung nur verhängt werden, wenn sie auch nach dem zur Zeit ihrer Begehung geltenden Recht zulässig
                     war.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Für die Wiederaufnahme von Disziplinarverfahren nach dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes, gelten die Bestimmungen dieses
                     Gesetzes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Frist für das Verwertungsverbot nach § 23 und ihre Berechnung für die Disziplinarmaßnahmen, die vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes verhängt worden sind,
                     bestimmen sich nach diesem Gesetz.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bestehende Disziplinargerichte, die vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes besetzt wurden, bleiben bis zum Ablauf ihrer
                     Amtszeit unverändert im Amt.  2 Für sie gelten die bisherigen Vorschriften für die Besetzung, Zuständigkeiten und Abstimmungsverhältnisse fort.  3 Wird die Zuständigkeit der Disziplinarkammer der Evangelischen Kirche in Deutschland erklärt oder zusammen mit anderen Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüssen die Zuständigkeit einer gemeinsamen Disziplinarkammer begründet, so gelten die Sätze
                     1 und 2 nur für solche Verfahren, die bei Änderung der Zuständigkeit bereits gerichtshängig waren.
                  

               

               
                     § 87
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.4

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Gleichzeitig tritt das Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 9. November 1995 (ABl.EKD S. 561, 1996
                     S. 82), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 6. November 2003 (ABl.EKD S. 408) außer Kraft.  2 Soweit in weiter geltenden Bestimmungen auf nach Satz 1 aufgehobene Bestimmungen verwiesen ist, treten die Vorschriften dieses
                     Kirchengesetzes an deren Stelle.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Dieses Kirchengesetz tritt für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen in Kraft,
                     nachdem die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands ihre Zustimmung erklärt hat.  2 Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch
                     Verordnung.5

               

               
                     § 88
Außerkrafttreten
                     

                  

                  Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands kann dieses Kirchengesetz jederzeit für sich und ihre Gliedkirchen
                     außer Kraft setzen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt
                     das Kirchengesetz außer Kraft getreten ist.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Ord.-Nr. 1.433

         

      

      2
             1 Ord. 2 -Nr. 1.433
            

         

      

      3
             1 Ord. 2 -Nr. 1.380
            

         

      

      4
             1 Das Datum bezieht sich auf das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung.
 2 Die Änderungen zu § 9 Abs. 3 und § 22 Abs. 2 und 3 (s.  3 Änderungen durch das Kirchengesetz vom 9. November 2011) treten abweichend von der generellen Ingeltungssetzung frühestens
               an dem Tage in Kraft, an dem Pfarrdienstgesetz der EKD für die jeweilige Landeskirche als Dienstherrn in Kraft tritt (vgl.
                4 Artikel 6 des Kirchengesetzes zur Harmonisierung des Dienstrechtes vom 9. November 2011, ABl.  5 EKD 2011, S. 339)
            

         

      

      5
             1 Für die VELKD und ihre Gliedkirchen ist das Gesetz am 1. Juli 2010 in Kraft getreten, vgl.  2 Verordnung des Rates der EKD v.  3 26.2.2010, ABl.  4 EKD 2010, S. 126
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Sicherung und Nutzung kirchlichen Archivgutes
            (Archivgesetz)
         

      

      
         Vom 26 Februar 1999

      

      
         (GVBl. 24. Band, S. 108)
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            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für die Konföderation und ihre Einrichtungen sowie für die beteiligten Kirchen und für diejenigen
                     Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht einer der beteiligten Kirchen unterstehen,
                     soweit nichts anderes bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Dieses Kirchengesetz gilt für die kirchlichen Werke, Einrichtungen und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, wenn und
                     soweit die zuständigen Organe die Übernahme dieses Kirchengesetzes beschlossen haben.
                  

               

               
                     § 2
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliches Archivgut sind alle archivwürdigen zur dauernden Aufbewahrung von kirchlichen Archiven übernommenen Unterlagen,
                     die
                     
                        	
                           bei kirchlichen Stellen entstanden sind,

                        

                        	
                           von kirchlichen Archiven erworben oder ihnen übereignet worden sind,

                        

                        	
                           kirchlichen Archiven durch Dauerleihvertrag übergeben worden sind (Deposita).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Archivwürdig sind Unterlagen, die aufgrund ihrer kirchlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung
                     für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die kirchliche Gesetzgebung, Rechtsprechung und
                     Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Unterlagen sind Akten, Kirchenbücher und andere Amtsbücher, Urkunden, Handschriften und andere Schriftstücke, Dateien, amtliche
                     Druckschriften, Pläne, Karten, Plakate, Siegel, Petschafte, Bild-, Film- und Tondokumente sowie sonstige, auch maschinenlesbare
                     Informations- und Datenträger.  2 Unterlagen sind auch die zur Auswertung, Sicherung und Nutzung erforderlichen Hilfsmittel und Programme.
                  

               

               
                     § 3
Kirchliche Archive und ihre Aufgaben
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die kirchlichen Körperschaften errichten und unterhalten Archive für das bei ihren Organen, Ämtern, Diensten, Werken und Einrichtungen
                     entstandene Archivgut.  2 Sie können durch Rechtsakt gemeinsame Archive für mehrere Rechtsträger errichten oder ihr Archivgut einem anderen kirchlichen
                     Archiv im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes als Depositum zur Verwahrung Übergeben.  3 Verträge sind schriftlich abzufassen.  4 Genehmigungsbefugnisse nach dem Recht der Gliedkirchen bleiben unberührt.  5 Die jeweiligen Eigentumsrechte am Archiv bleiben davon unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die kirchlichen Archive haben die Aufgabe, das Archivgut in ihrem Zuständigkeitsbereich
                     
                        	
                           festzustellen, zu erfassen, zu bewerten und aufzunehmen,

                        

                        	
                           auf Dauer zu verwahren, zu sichern, instandzusetzen und zu erhalten,

                        

                        	
                           zu erschließen, nutzbar zu machen, für die Benutzung bereitzustellen und auszuwerten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
Verwahrung, Sicherung und Erschließung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliches Archivgut ist unveräußerlich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Träger der kirchlichen Archive haben die notwendigen organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen zu treffen,
                     um die dauernde Aufbewahrung, Erhaltung und Benutzbarkeit des Archivgutes zu gewährleisten sowie dessen Schutz vor unbefugter
                     Benutzung, vor Beschädigung oder Vernichtung sicherzustellen.  2 Insbesondere sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um vom Zeitpunkt der Übernahme an solche Unterlagen zu sichern, die personenbezogene
                     Daten enthalten oder Rechtsvorschriften über Geheimhaltung unterliegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für die Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen die kirchlichen Archive das Archivgut in maschinenlesbarer Form erfassen, speichern
                     und in geeigneter Form weiterbearbeiten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch die kirchlichen Archive ist innerhalb der in § 7 genannten Schutzfristen nur zulässig, wenn die schutzwürdigen Belange Betroffener oder Dritter nicht verletzt werden.
                  

               

               
                     § 5
Benutzung durch die abgebende Stelle
                     

                  

                   1 Die abgebende Stelle hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit das Recht, die als Archivgut übernommenen Unterlagen jederzeit zu benutzen.
                      2 Das gilt nicht für personenbezogene Daten, die aufgrund einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht werden müssen.
                      3 In diesen Fällen besteht das Recht auf Benutzung nur nach Maßgabe des § 7 und nur zu den nach diesem Kirchengesetz zulässigen Zwecken.
                  

               

               
                     § 6
Benutzung durch Dritte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Kirchliches Archivgut ist öffentlich zugänglich nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Jede Person, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, kirchliches Archivgut auf Antrag nach Maßgabe
                     dieses Kirchengesetzes und der dazu erlassenen Rechtsverordnungen oder Ausführungsbestimmungen zu benutzen.  2 Besondere Vereinbarungen mit  Eigentümern von privatem oder öffentlichem Archivgut und testamentarische Bestimmungen bleiben
                     unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere gegeben, wenn die Benutzung zu kirchlichen, amtlichen, wissenschaftlichen, heimatkundlichen
                     oder familiengeschichtlichen Zwecken oder zur Wahrnehmung berechtigter persönlicher Belange beantragt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Benutzung werden Gebühren erhoben.  2 Näheres regelt die Gebührenordnung1 (§ 13).
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Benutzer und Benutzerinnen sind verpflichtet, von einem im Druck, maschinenschriftlich oder in anderer Weise vervielfältigten
                     Werk, das unter wesentlicher Verwendung von kirchlichem Archivgut verfasst oder erstellt worden ist, dem kirchlichen Archiv
                     unaufgefordert und unentgeltlich ein Belegexemplar abzuliefern.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die Benutzung kann an Bedingungen und Auflagen gebunden werden.  2 Näheres regelt die Benutzungsordnung2 (§ 13).
                  

               

               
                     § 7
Schutzfristen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Archivgut darf frühestens 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen Ergänzung der Unterlagen durch Dritte benutzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf natürliche Personen bezieht (personenbezogenes
                     Archivgut), darf frühestens 10 Jahre nach dem Tod der betroffenen Person oder Personen benutzt werden.  2 Ist das Todesjahr nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand feststellbar, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt.
                      3 Die Schutzfrist nach Absatz 1 bleibt in jedem der in Satz 1 und 2 genannten Fälle unberührt.  4 Ist auch das Geburtsjahr dem kirchlichen Archiv nicht bekannt, endet die Schutzfrist für personenbezogenes Archivgut 60 Jahre
                     nach Entstehung der Unterlagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für personenbezogenes Archivgut, das aufgrund von Rechtsvorschriften besonderer Geheimhaltung unterliegt, finden die im Bundesarchivgesetz
                     in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Fristen Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Vor Ablauf der Schutzfrist nach Absatz 1 kann im Einzelfall auf Antrag die Benutzung genehmigt werden (Ausnahmegenehmigung),
                     soweit § 8 nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Schutzfristen gelten nicht für Unterlagen, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung
                     bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich waren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Die in Absatz 2 festgelegten Schutzfristen gelten nicht für Archivgut, das die Tätigkeit von Personen der Zeitgeschichte dokumentiert,
                     sofern ihre persönlichen Lebensverhältnisse nicht betroffen sind.  2 Gleiches gilt für Personen, soweit sie in Ausübung eines kirchlichen Amtes oder einer kirchlichen Funktion gehandelt haben.
                      3 Die schutzwürdigen Interessen Dritter sind angemessen zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Vor Ablauf der Schutzfristen nach Absatz 2 kann im Einzelfall auf Antrag die Benutzung genehmigt werden (Ausnahmegenehmigung),
                     wenn
                     
                        	
                           die betroffene Person oder nach ihrem Tod der überlebende Ehegatte und die Kinder oder, wenn weder ein Ehegatte noch Kinder
                              vorhanden sind, die Eltern der betroffenen Person in die Benutzung eingewilligt haben oder
                           

                        

                        	
                           die Benutzung zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im rechtlichen Interesse eines Dritten liegenden
                              Gründen unerlässlich ist oder
                           

                        

                        	
                           die Benutzung für die Durchführung eines wissenschaftlichen Vorhabens erforderlich ist und wenn sichergestellt ist, dass schutzwürdige
                              Belange der betroffenen Person und Dritter nicht beeinträchtigt werden oder, wenn das öffentliche oder kirchliche Interesse
                              an der Durchführung des wissenschaftlichen Vorhabens die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person erheblich überwiegt
                              und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.  2 Werden die Forschungsergebnisse veröffentlicht, so sind die personenbezogenen Angaben aus dem Archivgut wegzulassen, sofern
                              der Forschungszweck dies zulässt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Vor Ablauf der Schutzfristen kann das kirchliche Archiv Auskünfte aus dem Archivgut erteilen, soweit § 8 nicht entgegensteht.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 Archivgut, das dem Schutz von § 203 Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches unterliegt, darf vor Ablauf der Schutzfristen nur in
                     anonymisierter Form benutzt werden.  2 Die Benutzung von Archivgut, das der Geheimhaltungspflicht nach § 203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetzbuches unterlegen hat,
                     kann eingeschränkt oder versagt werden, soweit dies zur Wahrung schutzwürdiger Belange Betroffener erforderlich ist.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Die Schutzfristen nach den Absätzen 1 bis 3 können, wenn dies im kirchlichen Interesse ist, um längstens 20 Jahre verlängert
                     werden.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         Zuständig für die Ausnahmegenehmigung nach den Absätzen 4 und 7 sowie für die Verlängerung der Schutzfristen nach Absatz
                     10 ist das Archiv der Gliedkirche.
                  

               

               
                     § 8
Einschränkung und Versagung der Benutzung
                     

                  

                  Die Benutzung ist einzuschränken oder zu versagen soweit
                     
                        	
                           Grund zu der Annahme besteht, dass den Kirchen der Konföderation, der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer ihrer sonstigen
                              Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse wesentliche Nachteile entstehen,
                           

                        

                        	
                           schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen.

                        

                        	
                           Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden,

                        

                        	
                           der Erhaltungszustand des Archivgutes beeinträchtigt würde oder einer Benutzung entgegensteht,

                        

                        	
                           durch die Benutzung ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde oder

                        

                        	
                           Vereinbarungen entgegenstehen, die mit Eigentümern aus Anlass der Übernahme getroffen wurden.

                        

                     

                  

               

               
                     § 9
Rechtsansprüche betroffener Personen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Betroffenen Personen ist, unabhängig von den Schutzfristen, auf Antrag Auskunft über die im Archivgut zu ihrer Person enthaltenen
                     Daten zu erteilen, soweit das Archivgut durch Namen der Personen erschlossen ist.  2 Anstelle der Auskunft kann das kirchliche Archiv Einsicht in die Unterlagen gewähren, soweit schutzwürdige Belange Dritter
                     angemessen berücksichtigt werden und keine Gründe für eine Einschränkung oder Versagung der Benutzung nach Maßgabe von § 8 entgegenstehen.  3 Die Versagung oder Einschränkung der Einsicht in die Unterlagen ist zu begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Wird aufgrund besonderer Rechtsvorschriften eine nachträgliche Berichtigung oder Löschung von Unterlagen verlangt, so ist
                     nach der Übernahme der Unterlagen in das kirchliche Archiv wie folgt zu verfahren: Die Berichtigung hat in der Weise zu erfolgen,
                     dass die betroffene Person amtliche Schriftstücke über den als richtig festgestellten Sachverhalt (Urteile, behördliche Erklärungen
                     u. ä.) vorlegt und eine schriftliche Erklärung darüber dem Archivgut beigefügt wird.  2 An Stelle der Löschung tritt die Sperrung nach § 7 Abs. 3.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Bei unzulässig erhobenen Daten bleibt der Rechtsanspruch auf Löschung unberührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Bestreiten betroffene Personen die Richtigkeit der sie betreffenden personenbezogenen Daten und lässt sich weder die Richtigkeit
                     noch die Unrichtigkeit feststellen, können sie verlangen, dass dem Archivgut ihre Gegendarstellung beigefügt wird.  2 Nach dem Tod steht das Gegendarstellungsrecht den Angehörigen im Sinne von § 7 Abs. 7 Nr. 1 zu.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die Gegendarstellung bedarf der Schriftform und muss von der betroffenen Person oder einer der in Absatz 4 Satz 2 genannten
                     Personen unterzeichnet sein.  2 Sie muss sich auf Tatsachen beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Für Erklärungen nach Absatz 2 und für Gegendarstellungen gilt die Schutzfrist des Archivgutes, auf das sich die Erklärung
                     oder Gegendarstellung bezieht.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Das Erklärungs- und Gegendarstellungsrecht nach den Absätzen 2 und 4 gilt nicht für amtliche Niederschriften und Berichte
                     über Sitzungen der gesetzgebenden oder beschließenden Organe sowie für Niederschriften und Urteile der Gerichte.
                  

               

            

         

      

      
            II. Archiv der Gliedkirche, Landeskirchliches Archiv

         

         
                     § 10
Aufgaben und Befugnisse des Archivs der Gliedkirche
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Das Archiv der Gliedkirche ist für die Sicherung und Verwaltung des Archivgutes der Organe, Dienststellen, Werke und Einrichtungen
                     der Gliedkirche (gliedkirchliche Stellen) zuständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Das Archiv der Gliedkirche berät die gliedkirchlichen Stellen bei der Sicherung und Verwaltung der Unterlagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Archiv der Gliedkirche nimmt Aufgaben im Rahmen der archivarischen Aus- und Fortbildung wahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Das Archiv der Gliedkirche wirkt an der Auswertung des von ihm verwahrten Archivgutes sowie an der Erforschung und Vermittlung
                     insbesondere der Kirchengeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Das Archiv der Gliedkirche führt die Fachaufsicht über das kirchliche Archivwesen in der Gliedkirche.  2 Im Rahmen der Fachaufsicht sind die Beauftragten des Archivs der Gliedkirche berechtigt, die kirchlichen Archive (§ 1) zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Das Archiv der Gliedkirche nimmt die Aufgabe der Archivpflege der Gliedkirche wahr.  2 Zur Unterstützung der Fachaufsicht können Archivpfleger und Archivpflegerinnen bestellt werden.  3 Näheres regelt eine Archivpflegeordnung (§ 13).
                  

               

               
                     § 11
Anbietung, Bewertung und Übernahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die gliedkirchlichen Stellen haben dem Archiv ihrer Gliedkirche alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung der Aufgaben nicht
                     mehr benötigen, unverzüglich und unverändert anzubieten und, soweit sie archivwürdig sind, zu übergeben.  2 Unterlagen sind spätestens 30 Jahre nach der letzten inhaltlichen Ergänzung anzubieten, soweit nicht Rechtsvorschriften andere
                     Fristen festlegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Absatz 1 gilt auch für alle Unterlagen mit personenbezogenen Daten.  2 Ausgenommen sind Daten, deren Speicherung nicht zulässig war, und eigene Aufzeichnungen, die Pfarrer und Pfarrerinnen und
                     andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wahrnehmung ihres Seelsorgeauftrages gemacht haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Für maschinenlesbare Datenbestände sind Art und Umfang sowie die Form der Übermittlung der anzubietenden Daten festzulegen
                     und bereits bei der Speicherung zwischen der anbietenden Stelle und dem Archiv der Gliedkirche abzusprechen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die anbietungspflichtigen Stellen haben dem Archiv der Gliedkirche auch Exemplare aller von ihnen herausgegebenen oder in
                     ihrem Auftrag erscheinenden Veröffentlichungen zur Übernahme anzubieten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Dem Archiv der Gliedkirche ist von der anbietungspflichtigen Stelle Einsicht in die Findmittel, auch in die maschinenlesbaren,
                     und in die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigten Unterlagen zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Das Archiv der Gliedkirche entscheidet über die Archivwürdigkeit der angebotenen Unterlagen (Bewertung) und über deren Übernahme
                     in das Archiv.  2 Vor dieser Entscheidung dürfen Unterlagen von der anbietungspflichtigen Stelle ohne Zustimmung des Archivs der Gliedkirche
                     nicht vernichtet werden.  3 Näheres regelt die Aufbewahrungs- und Kassationsordnung (§ 13).
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Die Bestimmungen über das Anbieten.  2 Bewerten und Übernehmen gelten auch für alle Informations- und Datenträger mit personenbezogenen Daten einschließlich derer,
                     die gesperrt sind oder nach einer Rechtsvorschrift hätten gelöscht werden müssen oder können oder besonderen Geheimhaltungsvorschriften
                     unterliegen.  3 Ausgenommen sind Daten, deren Speicherung nicht zulässig war, und eigene Aufzeichnungen, die Pfarrer und Pfarrerinnen und
                     andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wahrnehmung ihres Seelsorgeauftrages gemacht haben.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Das Archiv der Gliedkirche kann auch Unterlagen zur vorläufigen Aufbewahrung übernehmen, deren Aufbewahrungsfrist noch nicht
                     abgelaufen ist oder die noch nicht archivisch bewertet worden sind (Zwischenarchivgut).
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         1 In der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg findet ein Anbieten und eine Übernahme nicht statt.  2 Die Kassation geschieht nach der jeweils geltenden Kassationsordnung3.  3 Die Fachaufsicht und die Archivpflege über die Archive wird durch den Oberkirchenrat gewährleistet.
                  

               

            

         

      

      
            III. Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise, Propsteien und Synodalverbände

         

         
                     § 12
Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise, Propsteien und Synodalverbände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise, Propsteien und Synodalverbände und ihre Dienste, Werke und Einrichtungen
                     haben ihrem Archiv Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, unverzüglich und unverändert anzubieten
                     und, soweit sie archivwürdig sind, zu übergeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Bestimmungen über das Anbieten, Bewerten und Übernehmen gelten auch für die Informations- und Datenträger mit personenbezogenen
                     Daten einschließlich derer, die gesperrt sind, die nach einer Rechtsvorschrift hätten gelöscht werden müssen oder können oder
                     die besonderen Genehmigungsvorschriften unterliegen.  2 Ausgenommen sind Daten, deren Speicherung nicht zulässig war, und eigene Aufzeichnungen, die Pfarrer und Pfarrerinnen und
                     andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wahrnehmung ihres Seelsorgeauftrages gemacht haben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Archive der Gliedkirchen entscheiden über die Archivwürdigkeit der Unterlagen (Bewertung) und über deren Übernahme in
                     das zuständige kirchliche Archiv.  2 Vor dieser Entscheidung dürfen Unterlagen von der anbietungspflichtigen Stelle ohne Zustimmung des Archivs der Gliedkirche
                     nicht vernichtet werden.  3 Näheres regelt die Aufbewahrungs- und Kassationsordnung4 (§ 13).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Archive der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände, Kirchenkreise, Propsteien und Synodalverbände verwalten ihr Archivgut
                     in Absprache mit dem Archiv der Gliedkirche.  2 Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten sind vom Archiv der Gliedkirche oder im Einvernehmen mit ihm vorzunehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Veränderung und Verlegung von kirchlichem Archivgut bedürfen der Genehmigung der jeweiligen obersten kirchlichen Aufsichtsbehörde
                     nach den allgemeinen Vorschriften; das Archiv der beteiligten Kirche ist dazu zu hören.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Bei Gefahr im Verzug für das Archiv kann die jeweilige oberste kirchliche Aufsichtsbehörde die zur Sicherung und Bergung des
                     Archivgutes notwendigen Maßnahmen treffen; das Archiv der Gliedkirche gilt hierzu als beauftragt.  2 Im Übrigen bleiben die Pflichten der kirchlichen Aufsichtsbehörde unberührt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Absätze 1 bis 6 finden im Bereich der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg keine Anwendung.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Schlussvorschriften

         

         
                     § 13
Regelungsbefugnisse
                     

                  

                  Der Rat der Konföderation und die zuständigen Organe der Gliedkirchen können Näheres durch Verordnung regeln, insbesondere
                     
                        	
                           die Benutzung kirchlichen Archivgutes (Benutzungsordnung5),
                           

                        

                        	
                           die Erhebung von Gebühren und die Kostenerstattung bei der Benutzung kirchlicher Archive (Gebührenordnung6),
                           

                        

                        	
                           die Aufbewahrung, Aussonderung und Vernichtung (Kassation) von kirchlichem Schriftgut (Aufbewahrungs- und Kassationsordnung7),
                           

                        

                        	
                           die kirchliche Archivpflege (Archivpflegeordnung).

                        

                     

                  

               

               
                     § 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 1999 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zum Schutze des kirchlichen
                     Archivgutes vom 10. Dezember 1984 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 149) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Ord.-Nr. 9.060

         

      

      2
            Ord.-Nr. 9.001

         

      

      3
            Ord.-Nr. 9.070

         

      

      4
            Ord.-Nr. 9.070

         

      

      5
            Ord.-Nr. 9.001

         

      

      6
            Ord.-Nr. 9.060

         

      

      7
            Ord.-Nr. 9.070

         

      

   
      

      
         Ordnung für die Benutzung des kirchlichen Archivgutes (Benutzungsordnung)

      

      
         Vom 20. Juni 2000

      

      
         (GVBl. 25. Band, S. 12)

      

      Auf Grund des § 6 in Verbindung mit § 13 des Archivgesetzes1 vom 26. Februar 1999 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 31) erlassen wir folgende Ausführungsverordnung (Benutzungsordnung):
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                   1 Die Benutzungsordnung gilt für alle kirchlichen Dienststellen, die kirchliches Archivgut verwalten (im Folgenden „Archive“
                     genannt).  2 Sie gilt entsprechend auch für den Bereich der Diakonischen Werke und für andere kirchliche Einrichtungen und Stiftungen mit
                     eigener Rechtspersönlichkeit, wenn und soweit die zuständigen Organe die Übernahme beschlossen haben.
                  

               

               
                     § 2
Zulassung zur Benutzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Jede Person, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, kirchliches Archivgut auf Antrag zu benutzen,
                     insbesondere zu kirchlichen, amtlichen, wissenschaftlichen, heimatkundlichen oder familiengeschichtlichen Zwecken oder zur
                     Wahrnehmung berechtigter persönlicher Belange.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Der Benutzungsantrag ist schriftlich zu stellen.  2 Er muss Angaben zur Person des Benutzers oder der Benutzerin und ggf. seines oder ihres Auftraggebers oder seiner oder ihrer
                     Auftraggeberin, zum Forschungsgegenstand und Benutzungszweck und darüber enthalten, ob und wie die Forschungsergebnisse ausgewertet
                     werden sollen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Für jeden Forschungsgegenstand ist ein gesonderter schriftlicher Antrag zu stellen.  2 Ein Antrag, mit dem allgemein Einsicht in Archivgut oder in das Archiv begehrt wird, ist unzulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Der Benutzer oder die Benutzerin ist verpflichtet, die Benutzungsordnung einzuhalten.  2 Bestehende Urheber- und Persönlichkeitsrechte sowie berechtigte Interessen Dritter sind zu beachten.  3 Er oder sie hat für die Verletzung dieser Rechte und Interessen einzustehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Über den Antrag entscheidet der oder die für das Archiv Verantwortliche (Leiter oder Leiterin); die Benutzungserlaubnis kann
                     an Bedingungen geknüpft oder unter Auflagen erteilt werden.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Benutzungserlaubnis begründet keinen Anspruch auf Einsicht in Findbücher, Findkarteien und andere Hilfsmittel zur Erschließung
                     von Archivgut.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         1 Mit dem Antrag gibt der Antragsteller oder die Antragstellerin die Einwilligung, dass sein oder ihr Name, Vorname, Anschrift
                     sowie Thema und Art des Benutzungszweckes gespeichert und für dienstliche Zwecke verarbeitet werden.  2 Sofern eine ausdrückliche Einwilligung des Benutzers oder der Benutzerin vorliegt, dürfen diese Angaben zur Beratung in anderen
                     Benutzungsfällen verwandt werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                        Wünschen Benutzer, andere Personen als Hilfskräfte oder Beauftragte zu ihren Arbeiten heranzuziehen, so ist von diesen jeweils
                     ein besonderer Antrag zu stellen.
                  

               

               
                     § 3
Ausweispflicht
                     

                  

                  Benutzer haben sich auf Verlangen jederzeit auszuweisen.

               

               
                     § 4
Schutzvorschriften
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Für die Benutzung des Kirchlichen Archivgutes sind die in § 7 des Archivgesetzes festgelegten Schutzfristen maßgebend.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die in § 7 Abs. 7 Nr. 1 des Archivgesetzes vorgesehene Einwilligungserklärung einer betroffenen Person oder ihres Rechtsnachfolgers in die Benutzung
                     vor Ablauf der Schutzfristen hat der Benutzer oder die Benutzerin beizubringen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Benutzung des kirchlichen Archivgutes durch betroffene Personen im Rahmen ihrer Rechtsansprüche regelt sich nach § 9 des Archivgesetzes.
                  

               

               
                     § 5
Benutzungsbeschränkungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Benutzungserlaubnis ist bei Vorliegen der im § 8 des Archivgesetzes genannten Gründe einzuschränken oder zu versagen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Benutzungserlaubnis ist ebenso zu versagen, wenn die begründete Vermutung besteht, dass der Antragsteller oder die Antragstellerin
                     die mit dem Antrag eingegangenen Verpflichtungen nicht einhalten wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Benutzung von Archivgut soll nicht erlaubt werden, wenn
                     
                        	
                           die Ermittlung und Aushebung eines nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand erfordern,

                        

                        	
                           der mit der Benutzung verfolgte Zweck durch die Einsicht in Reproduktionen, Druckwerke oder andere Veröffentlichungen erreicht
                              werden kann,
                           

                        

                        	
                           das Archiv oder das gewünschte Archivgut untergeordnet und deshalb nicht benutzbar ist,

                        

                        	
                           das Archiv wegen seines schlechten Erhaltungszustandes durch die Benutzung gefährdet ist oder für die Gesundheit der Benutzer
                              eine Gefahr darstellen könnte,
                           

                        

                        	
                           geeignete Räume nicht zur Verfügung stehen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Zuständig für die Entscheidung nach den Absätzen 1 bis 3 ist die Leitung des Archivs.  2 Bei Zweifeln ist die Entscheidung des Archivs der Gliedkirche einzuholen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wir die Benutzung erlaubt, ist schriftlich festzuhalten, welches Archivgut und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen und
                     mit welchen Auflagen vorgelegt worden ist.  2 Findmittel für geschütztes Archivgut dürfen vor Ablauf der Schutzfristen nur mit Genehmigung des Leiters oder der Leiterin
                     des Archivs vorgelegt werden.
                  

               

               
                     § 6
Widerruf der Benutzungserlaubnis
                     

                  

                  Die Benutzungserlaubnis kann widerrufen werden, wenn
                     
                        	
                           nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Versagung geführt hätten,

                        

                        	
                           die Auflagen nicht erfüllt werden,

                        

                        	
                           der Benutzer gegen die Benutzungsordnung verstößt.

                        

                     

                  

               

               
                     § 7
Benutzung von Kirchenbüchern
                     

                  

                   1 Kirchenbücher nach dem Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes am 1. Januar 1876 oder einer entsprechenden landesrechtlichen
                     Regelung sind nicht zur Ermittlung des Personenstandes zu benutzen.  2 Ausnahmen im Rahmen des Personenstandrechtes sind möglich, wenn die entsprechenden standesamtlichen Unterlagen nachweislich
                     vernichtet oder verschollen sind.
                  

               

               
                     § 8
Belegexemplare
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Benutzer sind nach § 6 Abs. 5 des Archivgesetzes verpflichtet, von Arbeiten, die unter wesentlicher Verwendung von Archivgut verfasst worden sind, dem
                     Archiv unverzüglich nach Fertigstellung ein Belegexemplar unaufgefordert und unentgeltlich zu überlassen.  2 Ist der Anteil des benutzten Archivgutes am Gesamtwerk gering, so sind Veröffentlichungen unter Angabe des Titels, Verlages
                     und Erscheinungsjahres oder der Zeitschrift dem Archiv anzuzeigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Arbeiten, für die ausnahmsweise unverzeichnete Bestände des Archivs benutzt worden sind, sind vor der Veröffentlichung dem
                     Archiv vorzulegen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Als Veröffentlichungen gelten auch Privatdrucke, Vervielfältigungen und Verbreitung in elektronischen Systemen.
                  

               

               
                     § 9
Gebühren und Auslagen
                     

                  

                  Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme des Archivs werden nach der Gebührenordnung für die Benutzung kirchlichen Archivgutes
                     in der jeweils geltenden Fassung erhoben.
                  

               

               
                     § 10
Benutzung im Archiv
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Archivgut, Findmittel und Bücher dürfen nur in dem dazu bestimmten Raum zur festgelegten oder vereinbarten Zeit unter ständiger
                     Aufsicht benutzt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Sie sind sorgfältig und behutsam zu behandeln; alles, was ihren bestehenden Zustand verändert oder gefährdet, ist zu unterlassen.
                      2 Es ist untersagt, in und auf dem Archivgut, den Findmitteln und Büchern  Bemerkungen, Zusätze, Markierungen, Striche oder
                     irgendwelche Zeichen anzubringen, Schriftzüge nachzuzeichnen, zu radieren, Handpausen zu fertigen, beim Lesen die Zeilen mit
                     den Fingern zu verfolgen, die Finger vor dem Umblättern zu befeuchten, Blätter oder Blattecken umzuknicken, den bestehenden
                     Ordnungszustand zu verändern, Blätter zu entnehmen oder die Heftung zu lösen, Umschläge, Siegel, Stempel oder Briefmarken
                     zu entfernen, Archivgut als Schreibunterlage zu verwenden, auf Tischkanten oder den Fußboden zu legen.  3 Über Schäden, Verluste, Unstimmigkeiten oder unrichtig eingefügte Schriftstücke haben die Benutzer sofort die Aufsicht zu
                     unterrichten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Technische Hilfsmittel des Archivs stehen, soweit der Dienstbetrieb es zulässt, den Benutzern zur Verfügung.  2 Ein Anspruch auf ihre Benutzung besteht nicht.  3 Eigene technische Hilfsmittel dürfen die Benutzer nur mit Genehmigung des Archivs verwenden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Vor Empfang des Archivgutes haben die Benutzer Überkleidung, Taschen und ähnliches an dem dafür vorgesehenen Platz abzulegen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Im Benutzerraum ist Essen, Trinken und Rauchen untersagt.  2 Die Benutzer haben Rücksicht auf andere Anwesende zu nehmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Vor Verlassen des Archivs sind alle ausgehändigten Archivalieneinheiten, Findmittel und Bücher der Aufsicht zurückzugeben.
                  

               

               
                     § 11
Benutzung fremden Archivgutes
                     

                  

                   1 Für die Benutzung von Archivgut, das von anderen Archiven und Einrichtungen übersandt wird, gelten die gleichen Bestimmungen
                     wie für archiveigenes Archivgut, sofern die übersendende Stelle nicht anders lautende Auflagen macht.  2 Die Kosten der Versendung und anfallende Gebühren trägt der Benutzer oder die Benutzerin.
                  

               

               
                     § 12
Schriftliche Auskünfte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Archiv erteilt Auskünfte auf schriftliche Anfragen.  2 Bei der Anfrage sind Gegenstand und Zweck genau anzugeben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die schriftlichen Auskünfte des Archivs beschränken sich in der Regel auf Hinweise über Art, Umfang und Zustand des betreffenden
                     Archivgutes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Ein Anspruch auf Auskünfte, die eine beträchtliche Arbeitszeit erfordern, oder auf Beantwortung von wiederholten Anfragen
                     innerhalb eines kürzeren Zeitraums besteht nicht.
                  

               

               
                     § 13
Reproduktionen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Im Rahmen der Benutzung können Benutzer auf eigene Kosten Reproduktionen von uneingeschränkt für die Benutzung freigegebenem
                     Archivgut im Rahmen der technischen und personellen Möglichkeiten des Archivs herstellen lassen.  2 Das Archiv entscheidet, ob und nach welchem Verfahren Reproduktionen möglich sind.  3 Benutzer dürfen Reproduktionen grundsätzlich nicht selbst anfertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Ein Anspruch auf Herstellung von Reproduktionen besteht nicht, insbesondere haben Benutzer keinen Anspruch, dass größere Aufträge
                     zu Lasten anderer Benutzer oder des Dienstbetriebes durchgeführt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 In der Regel werden nur Teile von Achivalieneinheiten reproduziert.  2 Reproduktionen ganzer Archivalieneinheiten werden grundsätzlich nicht herausgegeben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die ausgehändigten Reproduktionen dürfen nur mit Zustimmung des Archivs veröffentlicht, dupliziert oder an Dritte weitergegeben
                     werden.  2 Bei Veröffentlichungen und Vervielfältigungen sind stets das Archiv und die Archivsignatur der Vorlage anzugeben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Weiterverwendung der Reproduktionen für ein anderes als das im Antrag angegebene Forschungsvorhaben bedarf der ausdrücklichen
                     Zustimmung des Archivs.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Reproduktionen von Findmitteln zu uneingeschränkt zugänglichen Archivalien werden nur abgegeben, wenn die Archivalien abschließend
                     geordnet und verzeichnet sind.
                  

               

               
                     § 14
Versendung von Archivgut
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur nichtamtlichen Benutzer darf Archivgut nur in begründeten Ausnahmefällen und nur an hauptamtlich verwaltete Archive oder
                     Handschriftenabteilungen von Bibliotheken befristet versandt werden.  2 Sofern die Benutzung am Ort zumutbar ist, ist die Versendung von Archivgut abzulehnen.  3 Die Versendung an andere Einrichtungen ist nur zur amtlichen Benutzung gestattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Betreuung und Rücksendung müssen durch die annehmende Stelle gewährleistet sein.  2 Die Benutzung des versandten Archivgutes richtet sich nach den Vorschriften dieser Benutzungsordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Von der Versendung ausgeschlossen sind Findmittel und Archivgut, das
                     
                        	
                           Benutzungsbeschränkungen unterliegt,

                        

                        	
                           wegen seines hohen Wertes, seines Ordnungs- oder Erhaltungszustandes, seines Formates oder aus anderen konservatorischen oder
                              Sicherheitsgründen nicht zur Versendung geeignet ist,
                           

                        

                        	
                           häufig benutzt wird,

                        

                        	
                           noch nicht abschließend verzeichnet ist.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Herstellung von Reproduktionen aus versandtem Archivgut bedarf der Genehmigung des versendenden Archivs.
                  

               

               
                     § 15
Ausleihe von Archivgut
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Eine Ausleihe von Archivgut an Privatpersonen ist in jedem Fall unzulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für Ausstellungen, kann Archivgut unter bestimmten Bedingungen und Auflagen
                     ausgeliehen werden.  2 Über die Ausleihe ist zwischen dem Leihgeber und dem Entleiher ein Leihvertrag abzuschließen; er bedarf der Genehmigung durch
                     das Archiv der Gliedkirche.
                  

               

               
                     § 16
In-Kraft-Treten
                     

                  

                  Diese Benutzungsordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.
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